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1. Einleitung

1.1 HINFÜHRUNG

Noch immer erfährt neben der Gründung des Quedlinburger Reichs-
stiftes im späten Frühmittelalter besonders dessen hochmittelalterli-
che Geschichte (Mitte 11. bis Mitte 13. Jahrhundert) eine übergroße 
Aufmerksamkeit in der Forschung.1 Dagegen wurden die gewaltigen 
Herausforderungen, die für die kleine geistliche Einrichtung mit der 
Einführung der Reformation verbunden waren, bislang kaum unter-
sucht. Auch im reichsweiten Kontext fehlen eingehende Untersu-
chungen zum Thema Reformation und Damenstift, weshalb sich die 
vorliegende Arbeit als Pilotstudie versteht.

Luthers Ablehnung des Mönchtums zählt zu den Allgemeinplätzen. 
In erster Linie kritisierte er die Gelübde als Gefährdung der christ-
lichen Freiheit des Gewissens und die monastische Askese als „un-
evangelische[s] Streben nach Werkgerechtigkeit“.2 Für das Reichsstift3 
Quedlinburg trafen beide Kritikpunkte nicht zu, da diese geistliche 
Einrichtung kein Kloster im eigentlichen Sinne, sondern ein weltli-
ches Damenstift war. Die sich grob an der Institutio  sanctimonialium aus 
dem Jahr 816 orientierenden Stiftsdamen4 hatten weder ewige Ge-

1 Vgl. Wozniak, Thomas: Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert. Ein sozialtopo-
graphischer Vergleich, Berlin 2013, S. 11 (Hallische Beiträge zur Geschichte des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit 11), der Ähnliches feststellte.

2 Köpf, Ulrich: Mönchtum. In: Beutel, Albrecht (Hg.): Lutherhandbuch, Tübingen 
32017, S. 71–78, hier S. 75.

3 Der Terminus ‚Reichsstift‘ wird mit Bezug auf das Quedlinburger Reichsstift im 
Folgenden synonym mit ‚Stift‘ gebraucht. Weiterhin beziehen sich die Bezeich-
nungen ‚Stift‘ und ‚Reichsstift‘ – wenn nicht weiter spezifiziert – auf das gesamte 
Territorium des Reichsstifts Quedlinburg, d. h. auf den Stiftsberg, das Westendorf, 
das Stiftsdorf Ditfurt, die Stadt Quedlinburg mit ihren Vorstädten, die zum Stifts-
territorium gehörende Feldflur und die zugehörigen Klöster. Die Bezeichnung 
‚Stift und Stadt‘ wird in der Regel dort angewendet, wo sich bestimmte Vorgänge 
oder Aussagen entweder explizit auf das engere und besonders privilegierte Ter-
ritorium des Stiftsberges, das dem Stift direkt unterstellte Westendorf und auf die 
Stadt Quedlinburg mit ihren Vorstädten beziehen, oder in Fällen, in denen eine 
Extrapolierung der Quellenaussagen oder der gewonnenen Erkenntnisse auf das 
gesamte Territorium des Reichsstifts, etwa auf das Stiftsdorf Ditfurt und/oder die 
Klöster Michaelstein, Teistungenburg, Wendhausen oder Walbeck, unmöglich er-
scheint. 

4 Die Bezeichnungen ‚Stiftsdame‘, ‚Prälatin‘ und ‚Kapitularin‘ werden im Folgen-
den synonym verwendet. Vgl. zur Institutio sanctimonialium und der Frage ihrer 
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lübde zu leisten, noch waren sie zur Askese verpflichtet. Prinzipiell 
konnten sie das Stift jederzeit verlassen und behielten ihr Recht auf 
persönlichen Besitz und eigene Dienerschaft. Sie gingen den dritten 
Weg zwischen Kloster und Welt.5

Den Fortbestand und die Legitimation von Stiften (und auch Klös-
tern) untergrub Luther durch seine Kritik an der Bestimmung dieser 
Einrichtungen zur Abhaltung der Messe. Wie er 1530 in der Vorre-
de seiner Übersetzung des Propheten Daniel zu Vers 11,38 festhielt, 
seien Stifte wie auch Klöster „nicht predig heusser, sondern Messe-
heusser, todten heusser das ist Vigilien heusser. Denn da ist mehr 
fur die todten gelesen, geplappert gethan denn fur die lebendigen. 
Item Lohrheuser heulheuser, doch auch Goldheuser, silberheuser, 
kleinotheusser.“ Für die Abhaltung der Messe seien „alle Ceremonien 
erdacht […] hat man Schulen gehalten vnd haben schuler studirt“, 
damit sie „Messe pfaffen worden“. Der Papst, dem die Klöster und Stif-
te dienen, habe diese „gar herrlich vnd gewaltig befestigt“, jedoch „on 
harnisch vnd wehre“, d. h. nicht militärisch geschützt, sondern „allein 
mit bullen, brieuen vnd siegeln als ein zeuberer oder gaugler“.6

Indem Luther neben den Klöstern auch die Stifte als Totenhäu-
ser oder Vigilienhäuser bezeichnete, in denen mehr für die Toten 
„geplappert“ als für die Lebenden getan werde, untergrub er die 
„[v]ornehmste Aufgabe der Sanctimonialen und Stiftdamen“7 in Ein-
richtungen wie dem Quedlinburger Reichsstift. An der Stiftskirche 
St. Servatii in Quedlinburg hatten die Stiftsdamen unterstützt von 
Kanonikern das liturgische Totengedenken für König Heinrich I. 

Umsetzung in den Frauengemeinschaften des Mittelalters u. a. Schilp, Thomas: 
Norm und Wirklichkeit religiöser Frauengemeinschaften im Frühmittelalter. Die 
Institutio sanctimonialium Aquisgranensis des Jahres 816 und die Problematik der 
Verfassung von Frauenkommunitäten, Göttingen 1998 (Veröffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 137); Ders.: Die Wirkung der Aachener ‚In-
stitutio sanctimonialium‘ des Jahres 816. In: Lorenz, Sönke/Zotz, Thomas (Hg.): 
Frühformen von Stiftskirchen vom 6. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Festgabe 
für Dieter Mertens zum 65. Geburtstag, Leinfelden-Echterdingen 2005, S. 163–
184 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 54). Laut Lorenz, Werdegang, 
S. 94 wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die „regula St. Augustini“ 
auf dem Stiftsberg eingeführt.

5 Vgl. Koch, Lucia: „Eingezogenes stilles Wesen“? Protestantische Damenstifte an 
der Wende zum 17. Jahrhundert. In: Conrad, Anne (Hg.): „In Christo ist weder 
man noch weyb“. Frauen in der Zeit der Reformation und der katholischen Re-
form, Münster 1999, S. 199–230 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeit-
alter der Glaubensspaltung 59).

6 WA, DB, 11/2, S. 72f.
7 Küppers-Braun, Ute: Macht in Frauenhand – 1000 Jahre Herrschaft adliger Frau-

en im Stift Essen, Essen 22003, S. 44; Schröder-Stapper, Teresa: Fürstäbtissinnen. 
Frühneuzeitliche Stiftsherrschaften zwischen Verwandtschaft, Lokalgewalten und 
Reichsverband, Köln/Weimar/Wien 2015, S. 26 (Symbolische Kommunikation 
in der Vormoderne. Studien zur Geschichte, Literatur und Kunst).
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und seine gesamte Familie zur ewigen Aufgabe.8 Die bedeutenden 
kaiserlichen wie päpstlichen Belehnungen und Privilegien für die 
 Äbtissinnen9 sind im Zusammenhang mit diesem Stiftungszweck zu 
sehen – und sie wurden von Luther in den Kontext der Zauberei ge-
stellt, die zu seiner Zeit mit großer Härte verfolgt wurde.

Zeigte sich Luther 1522 davon überzeugt, dass „[e]yn gemeyn vor-
storung“ – eine allgemeine Zerstörung – „aller stifft und kloster […] 
die beste reformatio“ wäre, da diese für die „Christenheit ia keyn nutz 
[hätten, E.R.], und man yhr wol emperen kan“,10 hatte sich seine Mei-
nung bis 1542 geändert, wenn er anlässlich der Weihe des Protestan-
ten Nikolaus von Amsdorf zum Naumburger Bischof schreibt: „Ists 
doch unser Meinung nicht gewest, das man die Stifft zureissen woe lle, 
Sondern ein Exempel stifften, Wie man moe chte die Stiffte reformie-
ren und Christlich regiren.“11

Im Gegensatz zu Luthers Ansichten über Klöster und Stifte im 
Allgemeinen hatte das Quedlinburger Reichsstift in seinen Augen 
schon früh Vorbildcharakter. Es wird an prominenter Stelle in der 
sogenannten ‚Adelsschrift‘ („An den christlichen Adel deutscher Na-
tion von des christlichen Standes Besserung“) aus dem Jahr 1520 er-
wähnt, die zu den „bekanntesten Lutherschriften“12 gezählt wird und 
als „Schlüsseltext der Reformation“13 und als „undoubtedly Luther’s 

8 Vgl. u. a. Bley, Clemens: Tradition – Reformation – Legitimation. Zur Einfüh-
rung der Reformation im Reichsstift Quedlinburg und ihren Folgen. In: Küp-
pers-Braun, Ute/Schilp, Thomas (Hg.): Katholisch – Lutherisch – Calvinistisch. 
Frauenkonvente im Zeitalter der Konfessionalisierung, Essen 2010, S. 49–68, bes. 
S. 56 (Essener Forschungen zum Frauenstift 8). Die Pläne zur Stiftsgründung gin-
gen zwar von König Heinrich I. aus, allerdings erfolgte sie erst unter seinem Sohn 
Otto I. Vgl. Bodarwé, Katrinette: Heinrich, Mathilde oder Otto – Wer gründete 
das Stift Quedlinburg? In: Freund, Stephan/Köster, Gabriele (Hg.): 919 – plötz-
lich König. Heinrich I. und Quedlinburg, Regensburg 2019, S. 181–193 (Schrif-
tenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen 5).

9 Die Bezeichnungen ‚Äbtissin‘ und ‚Fürstäbtissin‘ werden mit Bezug zur Vorstehe-
rin des Quedlinburger Reichsstifts im Folgenden weitgehend synonym gebraucht. 
‚Fürstäbtissin‘ wird überwiegend dort verwendet, wo der fürstliche Status hervor-
gehoben werden soll.

10 WA, 10 I/2, 176f (1522).
11 WA, 53, 254, Z. 8f (1542).
12 Kohnle, Armin: Martin Luthers Adelsschrift und ihre Rezeption. Beobachtungen 

am Beispiel einer „reformatorischen Hauptschrift“. In: Bünz, Enno/Fuchs, Tho-
mas/Rhein, Stefan (Hg.): Buch und Reformation. Beiträge zur Buch- und Biblio-
theksgeschichte Mitteldeutschlands im 16. Jahrhundert, Leipzig 2014, S.69–86, 
hier S. 70 (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 16).

13 Moeller, Bernd: Klerus und Antiklerikalismus in Luthers Schrift ‚An den Christ-
lichen Adel deutscher Nation‘ von 1520. In: Schilling, Johannes (Hg.): Luther-Re-
zeption. Kirchenhistorische Aufsätze zur Reformationsgeschichte, Göttingen 
2001, S. 108–120, hier S. 108 und 111, zit. nach: Kohnle, Martin Luthers Adels-
schrift, S. 71.
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 greatest work“14 gilt. Darin verwendet der Reformator das Reichsstift15 
als einziges zeitgenössisches Beispiel für die ursprüngliche Funktion 
von Stiften und Klöstern als „Christliche schulenn, darynnen man 
 leret schrifft unnd zucht nach Christlicher weysze, unnd leut auff 
ertzog, zu regieren unnd predigen“. Mit offensichtlichem Bezug auf 
das Quedlinburger Reichsstift setzt er fort: „Furwar es solten alle stifft 
und kloster auch szo frey sein, das sie got mit freyem willen und nit 
 getzwungen dienstenn dientenn.“16 

Diese wenigen Zitate zeugen einerseits von jener „Legitimations- 
und Existenzkrise“, in die die Reformation Luthers die Reichskirche 
als Ganzes, also auch die Reichsstifte als kleine Glieder der Germania 
Sacra „in ihren geistlichen wie in ihren weltlichen Bezügen“17 stürzte. 
Andererseits war es ausgerechnet das kleine Quedlinburger Reichs-
stift, das bemerkenswert früh geradezu als leuchtendes Beispiel für 
die Zukunft anderer Klöster und Stifte diente, jedoch in den übrigen 
Werken, wie auch in den Briefen und Tischreden des Reformators 
kein weiteres Mal erwähnt wird.

Der Wandel in Luthers Ansichten von der ursprünglich befürwor-
teten Zerstörung zur Bewahrung geistlicher Einrichtungen unter pro-
testantischen Vorzeichen mit einer „christlichen“ Regierung ist ein 
Hinweis auf die Entwicklung reformatorischer Inhalte sowie auf die 
Prozesshaftigkeit von Reformation, die auch die vorliegende Unter-
suchung prägt. 

Durch den hier gewählten langen Untersuchungszeitraum von 63 
Jahren zwischen 1517 und 1580 wird die Einführung der Reformation 
dezidiert als ein Prozess vieler Jahrzehnte perspektiviert und nicht auf 
einen obrigkeitlichen Akt zu einem bestimmten Zeitpunkt verengt, 
wie beispielsweise in einer jüngeren Studie von Eike Wolgast, der auf-
grund der Größe seines Untersuchungsraumes notgedrungen derart 
vereinfachend vorgehen musste.18 

14 Jacobs, Charles M. (Hg.): An Open Letter to the Christian Nobility of the German 
Nation Concerning the Reform of the Christian Estate 1520, Philadelphia 1915, 
S. 59; zitiert nach Kohnle, Martin Luthers Adelsschrift, S. 71.

15 Luther schreibt zwar von „etlichen frawen klostern, als zu Quedlingborg“, es ist 
aber anzunehmen, dass er das Quedlinburger Reichsstift und nicht etwa das im 
Vergleich dazu weitaus weniger bedeutsame Marienkloster auf dem Münzenberg 
meint. 

16 WA, 6, S. 439f (1520).
17 Wolgast, Eike: Hochstift und Reformation. Studien zur Geschichte der Reichskir-

che zwischen 1517 und 1648, Stuttgart 1995, S. 11 (Beiträge zur Geschichte der 
Reichskirche in der Neuzeit 16).

18 Vgl. Wolgast, Eike: Die Einführung der Reformation und das Schicksal der Klös-
ter im Reich und in Europa, Heidelberg 2014, S. 12 (Quellen und Forschungen 
zur Reformationsgeschichte 89): „Konkret wird unter der Einführung der Refor-
mation im Folgenden das Handeln einer landesherrlichen Obrigkeit verstanden, 
das auf eine administrativ vorgenommene und das ganze Land erfassende inhalt-
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Im erwähnten Prozess wird in der vorliegenden Untersuchung die 
Einführung der Reformation „von unten“, d. h. durch die Unterta-
nen, mit der Einführung der Reformation „von oben“, durch die ‚drei-
geteilte‘ Obrigkeit aus Äbtissin, Schutzvogt19 und dem Rat der Stadt 
Quedlinburg,20 in einer multiperspektivischen Herangehensweise 
zusammengedacht. Die Jahre 1517 und 1580 als Grenzen des Unter-
suchungszeitraums stehen dabei einerseits für Luthers sogenannten 
Wittenberger Thesenanschlag21 und andererseits für die Publikation 
des Konkordienbuches, dessen Grundlage, die Konkordienformel, 
1577 durch alle Geistlichen des Stiftes wie auch durch die Schulbe-
diensteten unterzeichnet worden war. Wie im Fall der Hochstifte Ver-
den und Lübeck wurde auch in Quedlinburg spätestens durch diese 
Unterschriften der Übergang des Reichsstifts zum lutherischen Glau-
ben „[f]ür jedermann offenkundig“.22

Als miteinander konkurrierende Akteure bei der Einführung der 
Reformation werden die Äbtissin, ihr Schutzvogt, der Rat und die Un-
tertanen in den verschiedenen Gemeinwesen untersucht. Dabei sind 
ältere Konfliktlinien, die unter den Bedingungen der Reformations-
zeit neu verhandelt wurden, ebenso zu betrachten wie reformulierte 
und auch neu begründete dynastische Ansprüche auf das Reichsstift. 
Die Auseinandersetzung um den neuen Glauben verband sich mit ei-
nem älteren Kampf um die Macht. 

liche und organisatorische Umgestaltung des kirchlich-religiösen Lebensbereichs 
nach den Vorstellungen der Zentrale abzielt.“ 

19 Die Bezeichnungen ‚Vogt‘, ‚Schutzvogt‘, ‚Erbschutzvogt‘ werden im Folgenden 
synonym gebraucht. Die Folgen daraus, dass die Schutzvogtei seit 1479 erblich an 
die Wettiner vergeben und aus der Schutzvogtei die Erbschutzvogtei wurde, wer-
den unten näher behandelt. Vgl. Kap. 2.1. 

20 Die Bezeichnung ‚Stadt Quedlinburg‘ bezieht sich – wenn nicht weiter spezifiziert 
– sowohl auf die Quedlinburger Alt- und Neustadt, die sich um 1330 zusammen-
schlossen, als auch auf deren Vorstädte Gröpern und Alter Topf, die im Gegensatz 
zur Neuweger Kommune vom Quedlinburger Rat direkt mitverwaltet wurden. Sie-
he dazu Kap. 1.5. 

21 Vgl. zur kirchenhistorischen Quisquilie (Volker Leppin) der Historizität des The-
senanschlags jüngst: Wriedt, Markus: Rezension zu: Hasselhorn, Benjamin/Gut-
jahr, Mirko: Tatsache! Die Wahrheit über Luthers Thesenanschlag. In: Theologi-
sche Revue 116 (2020), S. 1f; Hein, Markus/Kohnle, Armin/Jäschke, Uwe Ulrich 
(Hg.): Reformationsatlas. Die Reformation in Mitteldeutschland, Wettin-Löbejün, 
OT Dössel 2018, S. 50; Leppin, Volker: Der Thesenanschlag. Entstehung und Be-
streitung einer Legende. In: Ehling, Kay (Hg.): Luther imagines 17, München 
2017, S. 22–31; Hasselhorn, Benjamin/Gutjahr, Mirko: Tatsache! Die Wahrheit 
über Luthers Thesenanschlag, Leipzig 2018.

22 Mager, Inge: Norddeutsche geistliche Territorien und das Reservatum ecclesia-
sticum des Augsburger Reichstages. In: Graf, Gerhard/Wartenberg, Günther/
Winter, Christian (Hg.): Der Augsburger Religionsfrieden. Seine Rezeption in den 
Territorien des Reiches, Leipzig 2006, S. 119–130, hier S. 124, siehe ferner auch 
S. 127 (Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte, 
Sonderband 11; Studien zur deutschen Landesgeschichte 6).
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Ganz grundlegend stellt sich die Frage, wie es der Quedlinburger 
Äbtissin Anna II. trotz – oder gerade wegen – ihrer Bindungen zum 
altgläubigen Kaiser und zum Papst gelang, die Reformation in ihrem 
Reichsstift einzuführen und ihre geistliche wie weltliche Herrschaft 
bis zu ihrem Tod 1574 zu sichern, obwohl doch der Zweck ihres Stif-
tes durch die Reformation laut George Adalbert von Mülverstedt „ein 
verfehlter“ geworden war.23 Wie ging Anna II. in ihrem 59-jährigen 
Abbatiat, dem längsten unter allen 39 Äbtissinnen in der 866-jährigen 
Geschichte des Stiftes, mit der reformatorischen Bewegung und den 
damit verbundenen fundamentalen Herausforderungen um? Wie ge-
lang es ihr, sich gegen ihre mächtigen wettinischen Schutzvögte durch-
zusetzen, die zu den bedeutendsten Fürsten des Reiches zählten? 
Insgesamt wird eine umfassende und damit neuartige Analyse des Ne-
beneinanders von kaiserlicher, päpstlicher, landesherrlicher, schutz-
vogteilicher und städtischer Macht einerseits sowie des Mit- und Ge-
geneinanders von „oben“ und „unten“ beim Prozess der Einführung 
der Reformation im Reichsstift Quedlinburg andererseits angestrebt. 
Erst durch diese Perspektivierung unterschiedlicher Beteiligter und 
durch die Verknüpfung ihrer Interessen, Motive, Handlungsweisen 
und Vorstellungen ist es möglich, den längerfristigen und keineswegs 
ungebrochenen Prozess der Einführung der Reformation umfassend 
zu beleuchten. Zugleich können die Potenziale wie auch die Grenzen 
stiftischer, schutzvogteilicher, städtischer und kaiserlicher Macht in-
nerhalb eines solchen Prozesses aufgezeigt werden.

Mit diesem Programm wird der Anspruch verfolgt, die erste mo-
nografische Arbeit zur Einführung der Reformation in einem von 
Frauen geführten Reichsstift vorzulegen. Dass sich die Forschung 
dieses Themas bislang eher im Format verdienstvoller Aufsätze und 
kleinerer Kapitel in Überblicksdarstellungen angenommen hat, mag 
der Kleinräumigkeit der von den Äbtissinnen regierten Territorien 
und ihrer im reichsweiten Kontext relativ geringen Bedeutung ge-
schuldet sein. Überraschender ist, dass die Äbtissinnen als geistliche 
Fürstinnen im Zusammenhang mit der Reformation – außerhalb 
der Forschungen zu den Damenstiften – bislang weitgehend über-
sehen wurden. Bestes Beispiel dafür ist der von Daniel Gehrt und 
Vera von der Osten-Sacken 2015 herausgegebene Band „Fürstinnen 
und Konfession. Beiträge hochadliger Frauen zu Religionspolitik 
und Bekenntnisbildung“,24 dessen 16 Aufsätze von Forschern und 

23 Mülverstedt, George Adalbert von: Hierographia Quedlinburgensis. Uebersicht 
der in der Stadt Quedlinburg früher und noch jetzt bestehenden Stifter, Klöster, 
Kapellen, Hospitäler, frommen Brüderschaften und Kirchen. In: ZHV 2 (1869), 
H. 2, S. 78–91, hier S. 84. 

24 Vgl. Gehrt, Daniel/Osten-Sacken, Vera von der (Hg.): Fürstinnen und Konfes-
sion. Beiträge hochadliger Frauen zu Religionspolitik und Bekenntnisbildung, 
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Forscherinnen „der Kultur-, Gesellschafts-, Kirchen- und Theolo-
giegeschichte, der historischen Rechts-, Geschlechter-, und Prove-
nienzforschung, sowie der Musik- und der Kunstgeschichte“ sich 
ausschließlich weltlichen Fürstinnen im „‚langen‘ 16. Jahrhundert 
vom Beginn der Reformation bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen 
Krieges im Alten Reich“ widmen.25 Dass es in dieser Zeit auch geistli-
che Fürstinnen gab, erwähnen weder die beiden HerausgeberInnen 
dieses Bandes noch Martina Schattkowsky als Herausgeberin der 
 programmatischen Arbeit „Frauen und Reformation. Handlungsfel-
der – Rollenmuster – Engagement“, in der sie unter Fürstinnen ein-
zig „Ehefrauen, Witwen, Mütter und Töchter“ versteht.26 Und auch 
methodische Probleme könnten sich im Fall der Fürstäbtissinnen 
umgehen lassen: Wenn Daniel Gehrt und Vera von der Osten-Sacken 
beklagen, dass sich das „Wirken verheirateter Frauen, die mit ihren 
Ehemännern gemeinsam Herrschaft ausübten und Religionspolitik 
mitgestalteten, in den Quellen“ nur schwer „isolieren“27 lasse – man 
spricht vom matrimonial gap –, dann drängt sich der Blick auf die pro-
testantischen wie altgläubigen Fürstäbtissinnen des Reiches gerade-
zu auf. Diese waren per se regierende unverheiratete Fürstinnen. Für 

Göttingen 2014 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz. Abteilung für Abendländische Geschichte 104).

25 Gehrt, Daniel/Osten-Sacken, Vera von der: Einleitung. In: Dies. (Hg.): Fürstin-
nen und Konfession. Beiträge hochadliger Frauen zu Religionspolitik und Be-
kenntnisbildung, Göttingen 2014, S. 7–13, hier S. 9 und 12 (Veröffentlichungen 
des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für Abendländische 
Geschichte 104).

26 Schattkowsky erwähnt Fürstinnen einzig als „Ehefrauen, Witwen, Mütter oder 
Töchter“. Vgl. Schattkowsky, Martina: Frauen und Reformation: eine Einführung. 
In: Dies. (Hg.): Frauen und Reformation. Handlungsfelder – Rollenmuster – En-
gagement, Leipzig 2016, S. 9–20, hier S. 9 (Schriften zur sächsischen Geschichte 
und Volkskunde 55). Auch unter den von Schattkowsky formulierten Desideraten, 
zu denen sie „Studien zu Frauen aus dem städtischen und ländlichen Bereich, 
aber auch zu Vertreterinnen des Niederadels“ (S. 20) zählt, fehlen geistliche 
Fürstinnen. Selbst Heide Wunder, die „zu den bedeutendsten Vertreterinnen der 
Geschlechtergeschichte im deutschsprachigen wie im internationalen Raum“ 
zählt, erwähnt in ihrem Beitrag zu „Fürstinnen und Konfession im 16. Jahrhun-
dert“, in dem sie ausdrücklich „konfessionsübergreifend […] religionspolitische 
Handlungsmöglichkeiten von Fürstinnen und Frauen des hohen Adels in unter-
schiedlichen zeitlichen, dynastischen und konfessionspolitischen Situationen“ 
nachzeichnen will, ausnahmslos weltliche Fürstinnen. Dementgegen zählt sie 
in ihrem Standardwerk zu Frauen in der Frühen Neuzeit auch Äbtissinnen von 
Damenstiften zu den regierenden Frauen. Zur Würdigung von Heide Wunder im 
Zusammenhang der Verleihung des Grimme-Preises siehe online: http://www.
grimms.de/de/content/br%C3%BCder-grimm-preis-f%C3%BCr-heide-wunder 
(30.8.2021); Wunder, Heide: Fürstinnen und Konfessionen im 16. Jahrhundert. 
In: Gehrt/Osten-Sacken, Fürstinnen und Konfession, S. 15–34, hier S. 15; Dies.: 
Er ist die Sonn’, sie ist der Mond. Frauen in der Frühen Neuzeit, München 1992, 
S. 212, 214.

27 Gehrt/Osten-Sacken, Einleitung, S. 10.

http://www.grimms.de/de/content/br%C3%BCder-grimm-preis-f%C3%BCr-heide-wunder
http://www.grimms.de/de/content/br%C3%BCder-grimm-preis-f%C3%BCr-heide-wunder
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ihr religionspolitisches Handeln kommen deutlich mehr Aspekte in 
Betracht als die bei den verwitweten weltlichen Fürstinnen beson-
ders interessante Wittumsverwaltung. 

Mit der vorliegenden Arbeit wird der neuartige Versuch unternom-
men, einen von der bisherigen reformationshistorischen Forschung 
weitgehend vernachlässigten, aber nicht nur hochinteressanten, 
sondern die Facetten des Reformationsgeschehens bereichernden 
Spezialfall, nämlich die Einführung der Reformation in einem über 
Jahrhunderte von Frauen regierten Kleinstfürstentum, erstmals in 
großer Breite wie Tiefe zu untersuchen. Dadurch sollen methodisch 
wie inhaltlich Anregungen für weitere Forschungen zu Damenstiften 
und anderen kleinen und kleinsten Fürstentümern im Reformations-
zeitalter gegeben werden.

1.2 FORSCHUNGSSTAND

Im Vergleich mit anderen Damenstiften ist besonders die älte-
re Forschungslage zur Reformationsgeschichte des Reichsstiftes 
Quedlinburg als verhältnismäßig gut zu bezeichnen. Heutigen ge-
schichtswissenschaftlichen Ansprüchen können diese Ergebnisse aus 
verschiedenen noch näher zu besprechenden Gründen jedoch nicht 
genügen – ein Mangel, den auch die wenigen jüngeren Arbeiten 
feststellen. 

Die älteste Darstellung zur Quedlinburger Stadt- und Stiftsgeschich-
te, Mitte des 16. Jahrhunderts von Johann Winnigstedt verfasst und 
1732 gedruckt,28 ist im vorliegenden Zusammenhang wegen der Zeit-
genossenschaft des Autors zu den reformatorischen Vorgängen vor-
rangig zu den Quellen zu zählen.29 Nach Winnigstedt legte der qued-
linburgische Ober-Hofprediger Friedrich Ernst Kettner 1710 eine 
erste Kirchengeschichte des Reichsstifts vor, wobei die Reformation 
überdeutlich im Vordergrund steht.30 

28 Vgl. Winnigstedt, Johann: Chronicon Quedlinburgense mit Fortsetzung bis 
1600. In: Abel, Kaspar (Hg.): Sammlung etlicher noch nicht gedruckten alten 
Chronicken, als der Nieder-Sächsischen, Halberstädtschen, Quedlinburgischen, 
Ascherslebischen und Ermslebischen / welche nun … herausgegeben, und … 
durch nöthige Anmerckung erläutert, samt einer Zugabe zu den Teutschen und 
Sächsischen Alterthümern, worinnen des uhralten Buzicischen Geschlechts Ur-
sprung … untersucht, und allerhand … Supplementa und Verbesserungen, Bd. 3, 
Braunschweig 1732, S. 479–522. 

29 Vgl. dazu Kap. 1.3.
30 Vgl. Kettner, Friedrich Ernst: Kirchen- und Reformations-Historie des Käyserl. 

Freyen Weltlichen Stiffts Quedlinburg: Oder von dessen Fundation, Abbatissen, 
Pröbstinen, Decanissen, Canonissen, Clöstern, Kirchen, Schulen, Hospitälern, 
Epitaphiis, und einigen Müntzen, item dessen Zustand vor und nach der Reforma-
tion, Lehrern und Predigern, Colloquiis, Synodis, Religions-motibus und vielen 



91.2 Forschungsstand

Nach der kleinen Arbeit von Johann Andreas Wallmann aus dem 
Jahr 1776, deren Schwerpunkt auf dem Stiftsschatz liegt,31 veröffent-
lichte Gottfried Christian Voigt in den Jahren 1786 bis 1791 drei um-
fangreiche Bände zur Quedlinburger Stiftsgeschichte.32 Die chronolo-
gische Darstellung der Stiftsgeschichte unterteilt er wie Kettner nach 
den Amtszeiten der Äbtissinnen und widmet der bei der Einführung 
der Reformation regierenden Anna II. mit mehr als 100 Seiten einen 
Gutteil des dritten Bandes.33 Obwohl Voigt hier eine profunde Quel-
lenkenntnis erkennen lässt und für seine Zeit vorbildlich die wich-
tigsten seiner Quellen in Fußnoten angibt, überwiegen dennoch die 
Nachteile. So springt seine Darstellung sowohl thematisch als auch 
chronologisch beinahe wahllos34 und weist teils grobe Fehler auf.35 
Durch sein methodisches Vorgehen zur argumentativen Stützung sei-
ner überaus parteiischen Haltung gegen die Äbtissin beziehungswei-

anderen Antiquitäten. Aus unterschiedenen Archiven bewährten Diplomatibus 
und glaubwürdigen Historicis mit Fleiß zusammen getragen, Quedlinburg 1710. 
Die Beschreibung der Reformationseinführung (Kap. 19, 20, 22) lässt die Ab-
handlungen der Äbtissinnen und Kapitularinnen in die des „pae pstlichen Qued-
linburg[s]“ (Kap. 7, 8) und jene des „evangelischen Quedlinburg[s]“ (Kap. 24, 
25) zerfallen. Bereits in der „Vorrede“ werden die „Evangelischen Abbatißinnen [, 
die] sich als Fürst=liche Mue tter und Sae ug=Ammen erwiesen [und den] Stifftischen 
Unterthanen die reine lautere Milch des Evangelii ohne Menschen=Satzungen 
eingefloe , ßet“ hätten, vom „Pabstthum“ abgegrenzt, wo man „mit den Reliquien 
der Milch Mariae  allhier gepranget“. Kettner, Kirchen, S. 1, Index Capitum, o. S.

31 Vgl. Wallmann, Johann Andreas: Abhandlung von den schae tzbaren Alterthue mern 
der hohen Stiftskirche zu Quedlinburg, die mit Anekdoten, besonders der kai-
serlichen ottonischen Familie, erlae utert worden. Nebst der Geschichte eines bey 
Quedlinburg ausgegrabenen Einhorns, Quedlinburg 1776.

32 Vgl. Voigt, Gottfried Christian: Geschichte des Stiftes Quedlinburg, 3 Bde., Leip-
zig/Quedlinburg 1786–1791.

33 Vgl. Voigt, Geschichte, III, S. 163–276. Mit 113 Seiten wird dieser Äbtissin in 
Voigts Darstellung wohl der größte Raum unter allen behandelten Äbtissinnen 
eingeräumt. Allerdings widmete Voigt einen Großteil jenes Kapitels den gro-
ßen Linien der Reformation im Reich. Die Angabe im Inhaltsverzeichnis des 
dritten Bandes, wonach Anna II. auf den Seiten 163–176 behandelt wird, ist 
fehlerhaft.

34 Vgl. u. a. Voigt, Geschichte, III, S. 167f. Ähnlich in seinem Urteil Fritsch, Johann 
Heinrich: Geschichte des vormaligen Reichsstiftes und der Stadt Quedlinburg, 
Bd. 1: Quedlinburg vor der Reformation, Quedlinburg 1828, S. 20.

35 Unter der Vielzahl der Fehler sei nur auf einen der augenfälligsten verwiesen: 
Voigt berichtet, dass im Jahr 1590 der seit 32 Jahren verstorbene Kaiser Karl V. 
die seit 16 Jahren verstorbene Äbtissin Anna II. für das Folgejahr 1591 auf den 
Reichstag nach Regenburg geladen hatte, wo der Reichstag allerdings erst 1594 
abgehalten wurde. Vgl. Voigt, Geschichte, III, S. 216. Weitere Fehler listet 
Fritsch auf. Vgl. Fritsch, Johann Heinrich: Geschichte des vormaligen Reichs-
stiftes und der Stadt Quedlinburg, Bd. 2: Quedlinburg nach der Reformation bis 
auf die Zeit, da das Stift an Preußen fiel und aufhörte, Quedlinburg 1828, S. 350. 
Zudem auch Fritschs kritisches Gesamturteil über Voigt: vgl. Fritsch, Geschich-
te, I, S. 20. 
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se für die Stadt und den Schutzvogt sind Voigts Interpretationen und 
Urteile stets sehr kritisch zu hinterfragen.36 

Die Erkenntnisse der bisher erwähnten Darstellungen wurden 1828 
vom Quedlinburger Superintendenten Johann Heinrich Fritsch 
durch seine zweibändige Stifts- und Stadtgeschichte37 auf eine neue 
Grundlage gestellt, indem sie teils neu recherchiert, geordnet, kri-
tisch überprüft und schließlich sachlich abwägend neu beschrieben 
wurden.38 Auch hier bildet die Reformation die Zäsur, die das anhand 
der Abbatiate chronologisch geordnete Material in zwei Bände teilt. 
Die Darstellung der Reformationszeit am Beginn des zweiten Bandes 
erfolgt jedoch hauptsächlich auf der Grundlage der alten Chroniken 
sowie der Arbeiten von Kettner39 und Erath.40 

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen vor allem in 
der „Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde“ 
(ZHV) wichtige Beiträge zur Quedlinburger Geschichte der Frühen 
Neuzeit41 – wenn auch explizite Arbeiten zur Reformationsgeschichte 
fehlen.42 Erst das 1000-jährige Jubiläum der Ersterwähnung Quedlin-

36 Zu Recht sehr kritisch urteilen Otto Laeger und Paul Burg, die Voigt der Ge-
schichtsklitterung und -fälschung beschuldigen. Vgl. Laeger, Otto: Beiträge zur 
Quedlinburger Schulgeschichte im Reformationszeitalter. In: ZHV 63 (1930), 
S. 129–161, bes. S. 138; Burg, Paul: Die Quedlinburger Äbtissinnen, Halle 1914. 
Etwas milder Lorenz, Hermann: Quedlinburgische Geschichte zur Tausendjahr-
feier der Stadt Quedlinburg vom Magistrate der Bürgerschaft gewidmet. Band 1: 
Werdegang von Stadt und Stift Quedlinburg, Quedlinburg 1922, S. VIII.

37 Vgl. Fritsch, Geschichte, I; Fritsch, Geschichte, II.
38 Vgl. hierzu auch das Urteil von Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. VIII.
39 Vgl. Kettner, Kirchen; Kettner, Friedrich Ernst (Hg.): Antiquitates Quedlinbur-

genses, Oder Keyserliche Diplomata, Paebstliche Bullen/ Abteyliche und andere 
Uhrkunden von dem Keyserlichen Freyen Weltlichen Stiffte Qvedlinburg/ sampt 
einigen alten Siegeln und Nachrichten so hiezu dienlich/ Aus den Abteylichen 
und Proebstlichenn Archiv zusammengetragen von D. Friderich Ernst Kettner/ 
Consistorial – Rath, Superint., Past. Prim. Zu S. Benedicti und Inspectore des Fu-
erstl. Gymnasii daselbst, Leipzig 1712.

40 Vgl. Erath, Anton Ulrich: Codex diplomaticus Quedlinburgensis, Frankfurt/M. 
1764 (künftig CDQ). Zu Fritschs Methodik siehe seine Angaben im ersten Band. 
Fritsch, Geschichte, I, S. 16. 

41 Vgl. hier u. a. Jacobs, Eduard: Anna Äbtissin zu Quedlinburg (1504–1574). In: 
ZHV 1 (1868), S. 355f; Jacobs, Eduard: Verkauf von Monstranzen und Kleinodien 
der St. Nikolaikirche zu Quedlinburg zum Besten des gemeinen Gotteskastens. In: 
ZHV 6 (1874), S. 218f; Kohl, Alfred: Ein Quedlinburger Hexenprozeß aus dem 
Jahre 1575. In: ZHV 5 (1873), S. 83–104; Moser, Johannes: Kleiner Beitrag zur 
Geschichte der Quedlinburger Hexenprozesse. In: ZHV 27 (1894), S. 620–627; 
Mülverstedt, George Adalbert von: Hierographia Quedlinburgensis. Übersicht 
der in der Stadt Quedlinburg früher und noch jetzt bestehenden Stifter, Klöster, 
Kapellen, Hospitäler, frommen Brüderschaften und Kirchen. In: ZHV 2 (1869), 
H. 2, S. 78–91; ZHV 2 (1869), H. 3, S. 58–71.

42 Ausnahmen sind hier die schulgeschichtlichen Arbeiten von Otto Laeger. Vgl. Lae-
ger, Beiträge; Ders.: Zum 400jährigen Jubiläum des Quedlinburger Gymnasiums. 
In: ZHV 73 (1940), S. 62–69.
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burgs 1922 brachte mit den Bänden von Hermann Lorenz43 und Sel-
mar Kleemann44 wieder umfassende Darstellungen zur Quedlinburger 
Geschichte hervor, deren Darstellung und Urteile jedoch vor dem his-
torischen Entstehungszusammenhang der Arbeiten zu sehen sind.45 

Gemein ist allen bislang besprochenen Darstellungen, dass sie we-
gen ihres Alters, der zumeist geringen Quellenbasis und -belege und 
der den aktuellen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht mehr genü-
genden Arbeitsweise der Autoren46 inzwischen überholt, in ihren teils 
drastisch einseitigen Deutungen (v. a. Voigt) revidiert und um neue-
re, auch über die engen Grenzen des Reichsstifts hinausgehende Er-
gebnisse ergänzt werden müssen.47 

Die seit den 1920er-Jahren erschienenen Beiträge in den Periodi-
ka „Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Historischen Kommission für 

43 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte.
44 Vgl. Kleemann, Selmar: Quedlinburgische Geschichte zur Tausendjahrfeier der 

Stadt Quedlinburg vom Magistrate der Bürgerschaft gewidmet, Bd. 2: Kulturge-
schichtliche Bilder aus Quedlinburgs Vergangenheit, Quedlinburg 1922. 

45 Lorenz schreibt, seine Darstellung solle „volkstümlich, warm und anheimelnd“ 
sein und die wechselvolle Geschichte Quedlinburgs als einer „kerndeutschen 
Stadt“, die „auch Zeiten eines Schmachfriedens erlebt[e]“, könne als „Leitstern“ 
dienen, dem „wir folgen beim Wiederaufbau des geliebten Vaterlandes in Ein-
tracht, Hoffnungsfreudigkeit und unentwegter Schaffenskraft!“ Kleemann will 
„ein gesundes Heimatgefühl“ fördern, welches den Lesern „in diesen jammervol-
len Zeiten [dem verlorenen Weltkrieg, E.R.] innerer Zerrissenheit und äußerer 
Bedrängnis so bitter not tut“. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. X, 380; 
Kleemann, Quedlinburgische Geschichte, S. [I]. Zweifelsohne waren beide Au-
toren in den Quellen zur quedlinburgischen Geschichte gut bewandert. Lorenz 
konnte für den Teil zur Reformation bereits auf die beiden bis 1527 reichenden 
Bände von Felician Geß zur Kirchenpolitik Herzog Georgs zurückgreifen und gibt 
an, „alles wichtige, was über 1527 hinausgeht“, selbst in den Archiven in Dresden, 
Magdeburg und Quedlinburg eingesehen zu haben. Vgl. ABKG, I und II; Lorenz, 
Quedlinburgische Geschichte, S. 246, Anm. 60. Es kann somit angenommen wer-
den, dass sich Lorenz bei der Darstellung der Ereignisse bis 1527 einzig auf die bei-
den Bände von Geß und die älteren Darstellungen von Kettner, Voigt und Fritsch 
sowie einige Chroniken stützte. Die von Lorenz hinsichtlich seiner Quellenarbeit 
mutig vertretene Ansicht kann hier mit Blick auf die Reformationszeit nicht geteilt 
werden und ist wohl auch für die Zeit danach kritisch zu sehen. Immerhin behan-
delt Lorenz nach 1527 noch knapp 300 Jahre Stadt- und Stiftsgeschichte, deren 
Quellenfülle in ihrer Tiefe für eine Einzelperson beinahe unüberschaubar sein 
dürfte.

46 Vgl. zur Arbeitsweise bei Kleemann, Lorenz und Fritsch: Kleemann, Quedlinbur-
gische Geschichte, S. [III]; Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. X; Fritsch, 
Geschichte, I, S. 16. Während Kleemann Platzgründe für fehlende Quellenbelege 
angibt, sieht Lorenz die Gefahr, dass durch allzu viele Belege der „vaterländische 
Werdegang“ belastet würde.

47 Vgl. dazu auch das Urteil von Bley, Einführung. In: Ders. (Hg.): Kayserlich – frey 
– weltlich. Das Reichsstift Quedlinburg im Spätmittelalter und in der Frühen Neu-
zeit, Halle/S. 2009, S. 7–13, bes. S. 8f (Studien zur Landesgeschichte 21).
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Sachsen-Anhalt“48 und „Am Heimatborn“49 (Beilage zum Quedlinbur-
ger Kreisblatt, 1921–1936) weisen in der Überschau das für die For-
schungen zu Quedlinburg typische Übergewicht von mediävistischen 
Forschungen auf. Während „Sachsen und Anhalt“ dezidiert einen wis-
senschaftlichen Anspruch hat,50 bietet „Am Heimatborn“ eher knap-
pe, populärwissenschaftliche Aufsätze, die zumeist keine Anmerkun-
gen oder sonstigen Verweise enthalten. Seit 1998 erscheint zudem 
das heimatkundliche Jahrbuch der „Quedlinburger Annalen“ (QA).51 
Unter den älteren monografischen Arbeiten sind weiterhin die bei-
den Dissertationen von Elisabeth Scheibe52 und Marita Kremer53 zur 
Verfassungsgeschichte und zu den Amtsdaten der Äbtissinnen sowie 
Walter Hobohms Forschungen zum städtischen Haushalt am Ende 
des 15. Jahrhunderts54 zu erwähnen.

Bis zum 1000-jährigen Jubiläum des Marktrechts für Quedlinburg 
im Jahr 1994,55 das mit der Verleihung des UNESCO-Weltkulturerbes 
zusammenfiel, ist die Literatur zur Quedlinburger Stadt- und Stifts-
geschichte vorrangig von kleineren Arbeiten zu den Pfarrkirchen 
von Alt- und Neustadt,56 zum ehemaligen Wipertikloster57 sowie der 

48 Im Zusammenhang mit dem 16. Jahrhundert und der Reformation besonders in-
teressant: Lorenz, Hermann: Die Schicksale des Quedlinburger Domschatzes. In: 
SuA 6 (1930), S. 227–250; Lorenz, Hermann: Moritz von Sachsen als Erbschutz-
herr des Reichsstiftes Quedlinburg. In: SuA 10 (1934), S. 126–155.

49 Vgl. zur Reformationszeit u. a. Lorenz, Hermann: Überreste aus der katholischen 
Zeit im Schatzgewölbe unserer Schlosskirche. In: HB 257 (1930), S. 1043f; HB 258 
(28.1.1930), S. 1045f.

50 Vgl. Holtzmann, Robert/Möllenberg, Walter: Zum Geleit. In: SuA 1 (1925), 
S. V–VII, bes. S. VII.

51 Vgl. hier die im vorliegenden Zusammenhang brauchbaren Arbeiten von: Lo-
renz, Überreste; Klewitz, Martin: Die Verhaftung des Quedlinburger Magistrats 
auf Befehl der Aebtissin Anna II. im Jahr 1540. In: HB 228 (18.6.1929), S. 930f; 
Lorenz, Hermann: Die beiden Bettelmönchs-Klöster in Quedlinburg. In: HB 
197 (6.11.1928), S. 805f; Lorenz, Hermann: Die beiden Bettelmönchs-Kloster 
in Quedlinburg (Fortsetzung und Schluß). 2. Das Franziskanerkloster seit 1525 – 
3. Das Augustinerkloster. In: HB 198 (13.11.1928), S. 811.

52 Vgl. Scheibe, Elisabeth: Studien zur Verfassungsgeschichte des Stifts und der Stadt 
Quedlinburg, Leipzig 1938. Hier sind besonders die beiden letzten Kapitel zur 
„Blütezeit der Stadt“ und zum „Untergang der städtischen Selbstständigkeit“ von 
Interesse.

53 Vgl. Kremer, Marita: Die Personal- und Amtsdaten der Äbtissinnen des Stifts 
Quedlinburg bis zum Jahre 1574, Leipzig 1924.

54 Vgl. Hobohm, Walter: Der städtische Haushalt Quedlinburgs in den Jahren 1459 
bis 1509, Halle/S. 1912 (Forschungen zur Thüringisch-Sächsischen Geschichte 3).

55 Vgl. u. a. Stadt Quedlinburg (Hg.): 1000 Jahre Markt-, Münz- und Zollrecht 
Quedlinburg. 994–1994. Festschrift, Quedlinburg 1994.

56 Vgl. u. a. allgemein: Hoffmann, Wolfgang: Die Kirchen in Quedlinburg, Wernige-
rode 1994; Korff, Winfried: Die Pfarrkirchen in Quedlinburg, Berlin 1986; Speer, 
Elisabeth: Quedlinburg und seine Kirchen, Berlin 31972.

57 Vgl. u. a.: Leopold, Gerhard: Damenstifts- und Wipertikirche in Quedlinburg zur 
Zeit der ottonischen Herrscher. In: Brandt, Michael/Eggebrecht, Arne (Hg.): 
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Stiftskirche St. Servatii58 und dem Stiftsschatz59 oder auch von Stadt-
führern60 geprägt, deren Adressatenkreis sich aber eher auf Touristen 
beschränkt. Zur Reformationsgeschichte des Reichsstifts erschien 
sehr lange Zeit praktisch nichts.61 Erst 2010 – 300 Jahre nach Kettners 
Arbeit – legte Clemens Bley einen Aufsatz „[z]ur Einführung der Re-
formation im Reichsstift Quedlinburg und ihren Folgen“62 vor, der 
gleichzeitig die neueste Forschung zum Thema darstellt. Aufgrund 
fehlender jüngerer Arbeiten63 und seiner eher auf die Folgen der 
Reformationseinführung fokussierten Fragestellung konnte Bley hin-
sichtlich der reformatorischen Ereignisse in Quedlinburg zwangs-
läufig lediglich eine gekonnt knappe Zusammenfassung der älteren 
Forschungsergebnisse bieten. Auch während der Lutherdekade und 
im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 erschienen 
keine neueren Forschungen zum Thema.64

Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen. Katalog der Ausstellung 
Hildesheim vom 15.8. bis zum 28.11.1993, Bd. 2, Hildesheim 1993, S. 371–375.

58 Vgl. u. a.: Leopold, Gerhard: Die Stiftskirche der Königin Mathilde in Quedlin-
burg. Ein Vorbericht zum Gründungsbau des Damenstifts. In: FMSt 25 (1991), 
S. 145–170. Der breite Strom zumeist wissenschaftlicher Publikationen zur Stifts-
kirche St. Servatii nahm infolge des Weltkulturerbetitels besonders in der Mit-
telalterforschung noch zu und auch ältere „Klassiker“ wurden vielfach neu auf-
gelegt. Vgl. u. a. Rienäcker, Christa: Die Stiftskirche in Quedlinburg, München 
71996; Städtische Museen Quedlinburg (Hg.): Das Schloß und die Schloßkirche 
zu Quedlinburg und ihre Denkwürdigkeiten. Eine historische Skizze, entworfen 
für diejenigen, welche an dem in dieser Kirche den 12. und 13. October 1820 
veranstalteten großen Musik-Feste Theil nahmen, Quedlinburg 1820 (ND 1992); 
Voigtländer, Klaus: Die Stiftskirche St. Servatii zu Quedlinburg. Geschichte ih-
rer Restaurierung und Ausstattung mit einem Beitrag von Helmut Berger, Berlin 
1989.

59 Vgl. u. a. Kötzsche, Dietrich (Hg.): Der Quedlinburger Schatz, Berlin 1993; Hey-
denreuther, Reinhard: Kunstraub. Die Geschichte des Quedlinburger Stiftsschat-
zes, Esslingen 1993; Mütherich, Florentine: Das Quedlinburger Evangeliar. Das 
Samuhel-Evangeliar aus dem Quedlinburger Dom, München 1991.

60 Vgl. u. a.: Hoffman, Wolfgang: Quedlinburg. Ein Führer durch die 1000-jährige 
Stadt, Wernigerode 1994; Bernhagen, Werner: Quedlinburg. Ein praktischer 
Stadtführer, Wernigerode 21994; Rössing, Roger: Quedlinburg – so wie es war, Düs-
seldorf 1992; Müller, Heinz: Quedlinburg. Die tausendjährige Stadt am Harz, 
Quedlinburg 1967.

61 Einzige Ausnahme: Schulze, Willi: Quedlinburg und die Reformation. In: 
Harz-Kurier. Organ der Kreisleitung der SED und des Kreisausschusses der NF 
des Kreises Wernigerode 8 (1967), H. 10, S. 7.

62 Vgl. Bley, Tradition, hier S. 49.
63 Ausnahmen bilden die knappen Kapitel bei Wozniak, Kasper und Moddelmog. 

Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 163–168; Kasper, Pe-
ter: Das Reichsstift Quedlinburg (936–1810). Konzept, Zeitbezug, Systemwechsel, 
Göttingen 2014, S. 108–129; Moddelmog, Claudia: Königliche Stiftungen des Mit-
telalters im historischen Wandel. Quedlinburg und Speyer, Königsfelden, Wiener 
Neustadt und Andernach, Berlin 2002, S. 57–63 (Stiftungsgeschichten 8).

64 Der kleine und wiederum lediglich die ältere Forschung zusammenfassende Bei-
trag von Regina Peukert ist an dieser Stelle nur zu erwähnen. Vgl. Peukert, Regina: 
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Da Arbeiten zum engeren Feld der Reformationsgeschichte für 
Quedlinburg weitestgehend fehlen, haben Forschungen zur allge-
meinen frühneuzeitlichen Geschichte des Reichsstifts Quedlinburg 
einen ungleich höheren Wert. Die von Clemens Bley 2006 in Quedlin-
burg organisierte Tagung und der drei Jahre später 2009 erschienene 
Sammelband „Kayserlich – frei – weltlich. Das Reichsstift Quedlinburg 
im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit“65 bildeten zweifellos 
den Auftakt einer bislang ungekannt intensiven wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit den „empfindlichen Wissenslücken“,66 die 
hinsichtlich der beiden im Untertitel des Bandes genannten Zeitbe-
reiche bestanden und seitdem erst im Ansatz gefüllt werden konnten. 
Mit ihren zehn Artikeln „schlägt“ die Publikation laut Martina Giese, 
Herausgeberin der Annales Quedlinburgenses,67 „insgesamt eine erfreu-
lich breite und gehaltvolle Schneise in bislang verdunkelte Bereiche 
der Stiftsgeschichte“.68 Gieses Empfehlung, dass es wünschenswert 
wäre, „wenn der solcherart [durch den besprochenen Sammelband, 
E.R.] bereitete Boden bald Früchte in Gestalt weiterer Forschungs-
projekte trüge“, ging in den folgenden Jahren zum Teil in Erfüllung. 
Bis 2015 nahm sich die Forschung dankenswerterweise in einer publi-
zierten Abschlussarbeit69 und in nicht weniger als vier Dissertationen, 
verfasst von Thomas Wozniak,70 Teresa Schröder-Stapper,71 Claudia 
Moddelmog72 und Peter Kasper,73 jenem bislang weitgehend neuen 
Forschungsfeld an, wobei Schröder-Stapper und Moddelmog meh-

Zu Motiven der Rezeption der Reformation in Quedlinburg. Eine Bestandsaufnah-
me. In: QA 17 (2016/2017), S. 103–107.

65 Vgl. Bley, Kayserlich.
66 Giese, Martina: Rezension zu: Bley, Clemens (Hg.): Kayserlich – frey – weltlich. Das 

Reichsstift Quedlinburg im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Jahr-
buch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Zeitschrift für vergleichen-
de und preußische Landesgeschichte 57 (2011), S. 419–422, hier S. 419.

67 Vgl. Giese, Martina (Hg.): Die Annales Quedlinburgenses, Hannover 2004 (Monu-
menta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum 
separatim editi 72).

68 Giese, Rezension Bley, S. 419.
69 Vgl. Bley, Clemens: Herrschaft und symbolisches Handeln im Kaiserlichen frei-

en weltlichen Stift Quedlinburg im 16. und 17. Jahrhundert. Eine verfassungsge-
schichtliche Studie, Magisterarbeit, Potsdam 2009, online unter: http://opus.
kobv.de/ubp/volltexte/2009/3162/ (24.11.2020).

70 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert.
71 Vgl. Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen.
72 Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen.
73 Vgl. Kasper, Das Reichsstift. Vgl. auch die Arbeit des Bayreuther Geschichtsdidak-

tikers Stefan Benz unter dem Artikel ‚Quedlinburg‘: Benz, Stefan: Frauenklöster 
Mitteleuropas. Verzeichnis und Beschreibung ihrer Geschichtskultur 1550–1800, 
Münster 2014, bes. S. 545f (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 160). 
Die Dissertation von Antje Diener-Staeckling umfasst ein Kapitel von 13 Seiten zur 
Ratswahl in Quedlinburg, in dem sich die Autorin ausschließlich auf Forschungs-
literatur und wenige gedruckte Quellen stützt. Vgl. Diener-Staeckling, Antje: Der 

http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/3162/
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/3162/
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rere Stifte verglichen. Wozniak liefert in seiner Arbeit anhand von 
Schossregistern, die er zum Teil selbst entdeckte, „eine topographi-
sche Analyse der Stadtgesellschaft des 16. Jahrhunderts“ und darüber 
hinaus den „Vergleich der Stadtentwicklung, der Wirtschafts- und So-
zialtopographie sowie der Sozialstruktur der Stadt Quedlinburg im 
14. und 16. Jahrhundert“.74 

Schröder-Stapper fragt „nach den Handlungsspielräumen der Äb-
tissinnen als mindermächtige politische Akteure und ihren Strategien 
zur Verteidigung ihrer reichsunmittelbaren Herrschaft und Reichs-
standschaft“. Im Ergebnis betont sie unter anderem, dass die von 
ihr im Zeitraum zwischen dem Westfälischen Frieden 1648 und dem 
Reichsdeputationshauptschluss 1802/03 untersuchten Stifte Her-
ford, Essen und Quedlinburg im verwandtschaftlichen Beziehungs-
netz der Äbtissinnen „tief […] verflochten“ waren und dass das Ge-
schlecht der Äbtissinnen beziehungsweise ihre Regierungsfähigkeit 
kaum infrage stand.75

Moddelmog vergleicht in ihrer Dissertation fünf Fallstudien könig-
licher Stiftungen, darunter das Quedlinburger Reichsstift. Die bislang 
unbekannte Memorialpraxis des 16. und 17. Jahrhunderts weist die 
Autorin in Rechnungen des Quedlinburger Reichsstifts nach. Dabei 
kommt sie zum Ergebnis, dass „[f]ür den Vollzug des Gedenkens an 
die Stifterfamilie […] die Reformation nicht der entscheidende Ein-
schnitt“ war.76 Weiterhin betont sie, dass es sich bei den in der Frühen 
Neuzeit erwähnten „Memorien“ für König Heinrich I., Königin Mat-
hilde, deren Enkelin Äbtissin Mathilde und für eine Äbtissin Adel-
heid um „vermeintliche Stiftungen“ handelt.77 

Himmel über dem Rat. Zur Symbolik der Ratswahl in mitteldeutschen Städten, 
Halle 2008, bes. S. 132–145 (Studien zur Landesgeschichte 19).

74 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 11f. Im vorliegenden Zu-
sammenhang sind die Kapitel zu „Epidemische[n] Zäsuren“ (S. 134–161), „Poli-
tische[n] Zäsuren“ (bes. S. 163–177) sowie zur „Topographie kirchlich-geistlicher 
Institutionen“ (S. 305–318) von besonderem Interesse. 

75 Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 505, 509.
76 Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 58.
77 Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 271. Damit ist gemeint, dass diese Ge-

dächtnisse weder auf „diplomatische[n] Zeugnisse“ gestützt sind noch auf „his-
torisches Wissen oder wenigstens [auf, E.R.] kohärente Vorstellungen von der 
eigenen Gründungsgeschichte und deren Protagonisten“. Moddelmog, König-
liche Stiftungen, S. 62. Moddelmog sieht in diesen Anniversarien „vielmehr die 
Erzeugung von Kontinuitätsfiktionen durch Akte des Behauptens“, wodurch sich 
die spätmittelalterlichen/frühneuzeitlichen ‚ErfinderInnen‘ dieser Gedächtnis-
se „eine gegen Diskontinuitäten immune Tradition“ und dadurch „eine direkte 
Verbindung zu den eigenen Ursprüngen“ schufen. Moddelmog, Königliche 
Stiftungen, S. 62. Dass diese Erfindung von vermeintlich hochmittelalterlichen 
„Memorien“ im 15./16. Jahrhundert mit den besonderen Herausforderungen 
zusammenfällt, denen das Stift in dieser Zeit ausgesetzt war, kann kaum als Zufall 
angesehen werden.
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Die Arbeit von Kasper versucht gar eine Gesamtdarstellung der Stifts-
geschichte von 936 bis 1810,78 erschöpft sich jedoch im Urteil von 
Schröder-Stapper „vielfach in deskriptiver Ereignisgeschichte und 
einer vereinfachenden Darstellung“.79 Die Reformationszeit in Qued-
linburg behandelt Kasper auf lediglich 13 Seiten, wobei er einzig 
einige wenige gedruckte Quellen nutzt und sich fast ausschließlich 
auf die älteren Arbeiten von Voigt, Fritsch und Lorenz stützt, wenn 
er die Quedlinburger Ereignisse beschreibt. Den Mühen einer eige-
nen Quellenrecherche, -sichtung und -auswertung muss sich Kasper 
angesichts seines Untersuchungszeitraumes von etwa 900 Jahren 
entziehen.80 

Im Vergleich mit anderen Damenstiften des Reiches ist die darge-
legte Forschungslage als gut zu bezeichnen. Lediglich die Reichsstifte 
Gandersheim81 und besonders Essen82 sind in ihrer frühneuzeitlichen 

78 Vgl. Kasper, Das Reichsstift.
79 Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 10. Vgl. zudem Dies.: Rezension zu: Kasper, 

Peter: Das Reichsstift Quedlinburg (936–1810). Konzept – Zeitbezug – Systemwech-
sel, Göttingen 2014, online unter: http://www.sehepunkte.de/2015/02/25436.
html (7.1.2016). Hier wird Schröder-Stapper deutlicher, indem sie wegen der 
„weitgehend[en] […] Zusammenschau der bisherigen Forschung“ ohne Rückgriff 
auf die verfügbare Quellenlage den Anspruch der Studie, bisherige Forschungser-
gebnisse in Teilen zu revidieren, als „nicht erfüllt“ ansieht. Ähnlich kritisch: Bley, 
Clemens: Rezension zu: Kasper, Das Reichsstift Quedlinburg (936–1810). Konzept 
– Zeitbezug – Systemwechsel. In: QA 15 (2012/13), S. 119; Moddelmog, Claudia: 
Rezension zu: Das Reichsstift Quedlinburg (936–1810). Konzept – Zeitbezug – 
Systemwechsel, Göttingen 2014. In: DA 70 (2014), S. 857f. Milder aber dennoch 
kritisch in seinem Urteil: Eberl, Immo: Rezension zu: Kasper, Peter: Das Reichs-
stift Quedlinburg (936–1810). Konzept – Zeitbezug – Systemwechsel. In: Harz-Zeit-
schrift 68 (2016), S. 219–221.

80 In seinem Kapitel „Die Reformation, Sachsen und die Stadt“ nutzt er besonders 
die oben erwähnte Arbeit von Lorenz aus dem Jahr 1922 und gibt an, ihr „weit-
gehend“ zu folgen, da Lorenz „die Vorgänge in Quedlinburg detailliert aus Akten 
und Chroniken erarbeitet“ habe. Kasper, Das Reichsstift, S. 101, Anm. 494.

81 Vgl. vor allem: Goetting, Hans: Das Bistum Hildesheim. Teil 1: Das reichsunmit-
telbare Kanonissenstift Gandersheim, Berlin/New York 1973 (Germania Sacra 
N. F. 7); Röckelein, Hedwig: Geistliche Frauen im Kampf um die Stadtherrschaft 
und gegen die welfische Landesherrschaft: das Frauenstift Gandersheim im 15. 
und 16. Jahrhundert. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 88 
(2016), S. 73–82; Kronenburg, Kurt: Die Reformation des Reichsstiftes Ganders-
heim durch Herzog Julius von Braunschweig. In: Jahrbuch der Gesellschaft für 
Niedersächsische Kirchengeschichte 66 (1968), S. 81–106; Scholz, Michael: „und 
maket dat keyserfreie stifft unfrei“. Das Reichsstift Gandersheim im Jahrhundert 
der Reformation. In: Hoernes, Martin/Röckelein, Hedwig (Hg.): Gandersheim 
und Essen. Vergleichende Untersuchungen zu sächsischen Frauenstiften, Essen 
2006, S. 173–190 (Essener Forschungen zum Frauenstift 4). 

82 Vgl. u. a. Küppers-Braun, Macht; Dies.: Katholisch – Lutherisch – Calvinistisch – 
Katholisch. Das Stift Essen im Zeitalter der Konfessionalisierung. In: Dies./Schilp, 
Thomas (Hg.): Katholisch – Lutherisch – Calvinistisch. Frauenkonvente im Zeit-
alter der Konfessionalisierung, Essen 2010, S. 19–48 (Essener Forschungen zum 
Frauenstift 8); Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen; Schröder-Stapper, Teresa: 

http://www.sehepunkte.de/2015/02/25436.html
http://www.sehepunkte.de/2015/02/25436.html
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Geschichte ähnlich gut oder besser erforscht. Zu den Reichsstiften 
Gernrode,83 Herford,84 Buchau,85 Nieder- und Obermünster in Re-
gensburg,86 Rottenmünster87 und Lindau88 liegen zur frühneuzeitli-
chen Geschichte nur wenige Forschungen vor. An dem in den letzten 
Jahren deutlich zunehmenden generellen Interesse an Frauenstiften 
hat die Reihe der „Essener Forschungen zum Frauenstift“, die bis 
2018 in 15 Bänden erschienen ist, einen großen Anteil, wenngleich 
auch hier ein „mediävistisches Übergewicht“ festzustellen ist.89 

Essener Fürstäbtissinnen und Stiftsdamen im Zeitalter der Konfessionalisierung. 
In: Jahrbuch für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 63 (2014), 
S. 29–46.

83 Für das Reichsstift Gernrode, in dem die Reformation bereits 1525 eingeführt 
worden sein könnte, fehlen reformationsgeschichtliche Forschungen, die mehr 
als die dürftige chronikalische Überlieferung berücksichtigen, ganz. Zu den we-
nigen vorliegenden Arbeiten vgl. Schulze, Hans K.: Das Stift Gernrode, Köln/
Weimar/Wien 1965, S. 64–66 (Mitteldeutsche Forschungen 38); Schröter, Chris-
toph: Die Einführung des reformatorischen Gottesdienstes im Stift Gernrode 
1521. In: Amtsblatt der Evangelischen Landeskirche Anhalt (1997), H. 2, S. 38f; 
Heinemann, Otto von: Geschichte der Abtei und Beschreibung der Stiftskirche 
zu Gernrode, Quedlinburg 1877; Franke, Elisabeth von Weida und Wildenfels. 
Äbtissin des freien weltlichen Stiftes Gernrode. 1504–1532. In: Mitteilungen des 
Vereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde 8 (1902), S. 313–335.

84 Vgl. u. a. Wieden, Helge bei der: Die Dekanessen und Koadjutorinnen der Reich-
sabtei Herford in der Neuzeit. In: Jahrbuch für westfälische Kirchengeschichte 
103 (2007), S. 109–130; Ders.: Die konfessionellen Verhältnisse in der Reichsabtei 
Herford. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte 
102 (2004), S. 267–279.

85 Vgl. u. a. Theil, Bernhard: Hochadelige Damenstifte zwischen Reichsverfassung 
und Diözesanbischof. Das Beispiel Buchau am Federsee. In: Schiersner, Dietmar/
Trugenberger, Volker/Zimmermann, Volker (Hg.): Adelige Damenstifte Ober-
schwabens in der Frühen Neuzeit. Selbstverständnis, Spielräume, Alltag, Stuttgart 
2011, S. 131–146 (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landes-
kunde in Baden-Württemberg, Reihe B Forschungen 187); Ders.: Die Bistümer 
der Kirchenprovinz Mainz. Das Bistum Konstanz: Teil 4: Das (freiweltliche) Da-
menstift Buchau am Federsee, Berlin 1994 (Germania sacra. Die Kirche des Alten 
Reiches und ihre Institutionen, N. F. 32). 

86 Vgl. u. a. Risse, Alexandra: Niedermünster in Regensburg. Eine Frauenkommuni-
tät in Mittelalter und Früher Neuzeit, Regensburg 2014 (Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 24); Mai, Paul (Hg.): Reichsstift Obermünster in Regens-
burg einst und heute, Regensburg 2008 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Re-
gensburg 42). 

87 Vgl. u. a. Hecht, Winfried: Kleine Geschichte der Reichsabtei Rottenmünster, 
Rottweil 2018; Reichenmiller, Margareta: Das ehemalige Reichsstift und Zisterzi-
ensernonnenkloster Rottenmünster. Studien zur Grundherrschaft, Gerichts- und 
Landesherrschaft, Stuttgart 1964 (Veröffentlichungen der Kommission für Ge-
schichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 28).

88 Vgl. u. a. Brenner, Bernhard: Zwischen geistlichem Leben und ständischem Pres-
tige. Augustinusregel und Lebenswirklichkeit in den schwäbischen Damenstiften 
Augsburg, Edelstetten und Lindau. In: Schiersner/Trugenberger/Zimmermann, 
Adelige Damenstifte, S. 45–76.

89 Immerhin jedoch befassen sich vier der 18 Bände dem Titel nach unter anderem 
oder ausschließlich mit der frühneuzeitlichen Geschichte der Damenstifte. Vgl. 
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Zusammenfassend ist trotz der erwähnten neueren Forschungen 
zu Frauenstiften anzumerken, dass zu keinem der freiweltlichen Da-
menstifte des Alten Reiches eine Reformationsgeschichte vorliegt, 
die über den Umfang eines Aufsatzes oder eines wenige Seiten um-
fassenden Kapitels in einer größeren Untersuchung hinausgeht.90 
Dies erstaunt, da der „reformatorischen Botschaft“ mit den Worten 
von Wolfgang Breul-Kunkel gerade in Bezug auf geistliche Fürsten-
tümer, wozu auch die (weiblich geführten) Reichsstifte gehörten, ein 
„entsakralisierender Impetus“ zugrunde lag und dieser sowohl die 
„Entsakralisierung der gesamten Herrschaft“ nach sich ziehen konnte 
als auch die „äußere Legitimität und innere Stabilität der Herrschaft“ 
bedrohte.91 Auch die Besonderheit, dass die Damenstifte des Alten 
Reiches die einzigen oftmals über Jahrhunderte hinweg von Frauen 
im Rang einer Fürstin regierten Territorien ihrer Zeit in Europa wa-
ren,92 förderte keine eingehenden Forschungen zur Reformation, die 
als elementare Herausforderung auch für diese geistlichen Einrich-
tungen anzunehmen ist.

Vor dem Hintergrund dieses für die Geschichte der Reformation 
im Alten Reich nicht gänzlich unbedeutenden Desiderats ist der Fo-
kus breiter auf Fürstinnen beziehungsweise herrschende Frauen93 

Beuckers, Gereon (Hg.): Neue Räume – neue Strukturen. Barockisierung mittel-
alterlicher Frauenstifte, Essen 2014 (Essener Forschungen zum Frauenstift 12); 
Lieven, Jens (Hg.): Aus der Nähe betrachtet. Regionale Vernetzungen des Essener 
Frauenstifts in Mittelalter und früher Neuzeit, Essen 2017 (Essener Forschungen 
zum Frauenstift 13); Küppers-Braun/Schilp, Katholisch; Schilp, Thomas (Hg.): 
Reform – Reformation – Säkularisation. Frauenstifte in Krisenzeiten, Essen 2004 
(Essener Forschungen zum Frauenstift 3). Verstreut finden sich auch in den übri-
gen Bänden Beiträge zur frühneuzeitlichen Geschichte der Damenstifte.

90 Das dem Titel nach vielversprechende Dissertationsprojekt der Berliner Histori-
kerin Lucia Koch zur Geschichte der protestantischen Frauenstifte in der Frühen 
Neuzeit scheint die Bearbeiterin nicht beendet zu haben. Vgl. Conrad, Anne (Hg.): 
„In Christo ist weder man noch weyb“. Frauen in der Zeit der Reformation und der 
katholischen Reform, Münster 1999, S. 231 (Katholisches Leben und Kirchenre-
form im Zeitalter der Glaubensspaltung 59). Als überaus anregend ist Kochs Beitrag 
zu protestantischen Damenstiften an der Wende zum 17. Jahrhundert anzusehen, 
auch wenn die allgemeinen Schlussfolgerungen (S. 218–226) auf einer zu geringen 
Materialbasis ruhen. Vgl. Koch, „Eingezogenes stilles Wesen“, S. 199–230.

91 Breul-Kunkel, Wolfgang: Herrschaftskrise und Reformation. Die Reichsabteien 
Fulda und Hersfeld ca. 1500–1525, Heidelberg 2000, S. 317 (Quellen und For-
schungen zur Reformationsgeschichte 71).

92 Darauf deutet Bley, Einführung, S. 7f hin, wenn er davon schreibt, dass Äbtissin-
nen, die weltliche Herrschaft ausübten, „einen Sonderfall der europäischen Ge-
schichte dar[stellten]“. Einschränkend hierzu Hubert Wolf, der auf „[m]ächtige 
Äbtissinnen“ in Europa aufmerksam macht. Vgl. Wolf, Hubert: Krypta. Unter-
drückte Traditionen der Kirchengeschichte, München 2016, S. 45–60.

93 Vgl. den übergreifenden Band von: Gehrt/Osten-Sacken, Fürstinnen sowie dar-
in: Keller, Katrin: Hüterin des Glaubens, Fürstin und Konfession in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts (S. 35–61); Wunder, Heide: Fürstinnen und Konfes-
sion im 16. Jahrhundert (S. 15–34). Weiterhin u. a. : Küppers-Braun, Ute : „Il n’y 
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im Zeitalter der Reformation zu richten und darüber hinaus auf den 
Großzusammenhang Frauen und Reformation94 sowie schließlich 
auf die systematische Perspektive Gender und Reformation95 auszu-
weiten. Hinsichtlich (fürstlicher) Nonnen bieten unter anderem die 
Arbeiten von Sabine Zinsmeyer,96 Enno Bünz97 und Jasmin-Irmgard 
Hoven-Hacker98 neue Erkenntnisse. Grundsätzlich wird betont, dass 
die Reformation besonders für Frauen (aber auch für Männer) mit 
„Krise und Wandel“ verbunden war, welches Urteil sich auf das „neue 
Eheverständnis, die strenge Moral sowie die Auflösung der Klöster“ 
ebenso wie auf einen „gesellschaftlichen Wandel mit tiefgreifenden 
Wirkungen auf das Geschlechterverhältnis“ stützt.99 Sowohl für die 
Reformation als auch für die katholische Reform beobachteten un-
ter anderem Anne Conrad, Eva Labouvie und Heide Wunder im An-

a rien de Si agreable que d’etre Sa propre maitresse“. Äbtissinnen als Fürstinnen 
des Reiches. In: Rode-Breymann, Susanne/Tumat, Antje (Hg.): Der Hof. Ort kul-
turellen Handelns von Frauen in der Frühen Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 2013, 
S. 132–156, hier S. 138, 154f (Musik – Kultur – Gender 12); Puppel, Pauline: Gy-
naecocratie: Herrschaft hochadeliger Frauen in der Frühen Neuzeit. In: Engel, 
Gisela/Hassauer, Friederike/Rang, Brita/Wunder, Heide (Hg.): Geschlechter-
streit am Beginn der europäischen Moderne. Die Querelle des Femmes, König-
stein/Taunus 2004, S. 152–168 (Kulturwissenschaftliche Gender Studies 7); Küp-
pers-Braun, Ute: Dynastisches Handeln von Frauen in der Frühen Neuzeit. In: 
Wunder, Heide (Hg.): Dynastie und Herrschaftssicherung in der Frühen Neuzeit. 
Geschlechter und Geschlecht, Berlin 2002, S. 221–238 (ZHF, Beiheft 28).

94 Zuletzt dazu übergreifend: Schattkowsky, Frauen und Reformation; weiterhin u. a.: 
Jung, Martin H.: Nonnen, Prophetinnen, Kirchenmütter. Kirchen- und frömmig-
keitsgeschichtliche Studien zu Frauen der Reformationszeit, Leipzig 2002; Wunder, 
Heide: Frauen in der Reformation. Rezeptions- und historiographiegeschichtliche 
Überlegungen. In: ARG 92 (2001), S. 303–320; Conrad, „In Christo“. 

95 Vgl. jüngst: Labouvie, Eva (Hg.): Glaube und Geschlecht. Gender Reformation, 
Köln/Weimar/Wien 2019. Weiterhin u. a.: Gause, Ute: Reformation und Gender-
forschung. Schritte der Neukonzeptionalisierung. In: Schattkowsky, Frauen und 
Reformation, S. 21–37; Funke, Julia A.: Reformation und Geschlechterordnung. 
Neue Perspektiven auf eine alte Debatte. In: Greiling, Werner/Kohnle, Armin/
Schirmer, Uwe (Hg.): Negative Implikationen der Reformation? Gesellschaftliche 
Transformationsprozesse 1470–1620, Köln/Weimar/Wien 2015, S. 29–54 (Quel-
len und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 4); Roper, Lyn-
dal: Gender and the Reformation. In: ARG 92 (2002), S. 290–302.

96 Zinsmeyer, Sabine: Frauenklöster in der Reformationszeit. Lebensformen von 
Nonnen in Sachsen zwischen Reform und landesherrlicher Aufhebung, Leipzig 
2016 (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 41).

97 Bünz, Enno: Schicksale von Mönchen und Nonnen in der Reformationszeit. Ihre 
Zukunftsperspektiven nach Aufhebung der Klöster im Kurfürstentum Sachsen. In: 
Greiling/Kohnle/Schirmer, Negative Implikationen, S. 81–108.

98 Hoven-Hacker, Jasmin-Irmgard: Gebrochene Biografien? Nonnen fürstlicher 
Herkunft im Zeitalter der Reformation. In: Schattkowsky, Martina (Hg.): Frauen 
und Reformation. Handlungsfelder – Rollenmuster – Engagement, Leipzig 2016, 
S. 303–340 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 55).

99 Conrad, Anne: Aufbruch der Laien – Aufbruch der Frauen. Überlegungen zu ei-
ner Geschlechtergeschichte der Reformation und katholischen Reform. In: Dies., 
„In Christo“, S. 7–22, hier S. 11.
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fangsstadium dieser Prozesse einen weiten Handlungsspielraum für 
Frauen, der sich mit der zunehmenden Verfestigung und Institutio-
nalisierung der jeweiligen kirchlichen Neuerungen zunehmend ver-
kleinerte.100 Wichtig erscheint die inzwischen nicht mehr neue Fest-
stellung von Conrad, dass „außer der Asymmetrie der Geschlechter 
auch andere Asymmetrien wie das Verhältnis zwischen Laien und Kle-
rikern oder ständische Unterschiede wie jene zwischen Adel, Bürger-
tum und Bauern“101 bei der Untersuchung zu berücksichtigen sind.102 
Für den Prozess der Reformation im Quedlinburger Reichsstift, an 
dem beginnend bei der Fürstäbtissin über die Pfarrersfrau und Bür-
gerin bis zur Magd auch Frauen beteiligt waren, ist gleichrangig ne-
ben der geschlechtlichen die ständische Asymmetrie stets mitzuden-
ken, wodurch das Konzept der Intersektionalität beziehungsweise von 
Geschlecht als mehrfach relationaler Kategorie in den Blick gerät.103 

Mit Anna II. steht eine Äbtissin im Zentrum des Reformations-
prozesses in Quedlinburg, die zwar qua Amt eine Reichsfürstin war, 
jedoch qua Geburt eine (Reichs-)Gräfin zu Stolberg-Wernigerode. 
Wie zu zeigen sein wird, setzte Anna II. auf mehreren Ebenen ih-
ren fürstlichen Stand zur Wahrung ihrer Rechte und damit zum 
Schutz ihres Stiftes ein.104 Für die Analyse dieser Ebenen sind die 
Forschungen zur Residenzkultur geistlicher Fürsten ebenso105 wie 

100 Vgl. u. a. Conrad, Aufbruch, S. 11–16; Labouvie, Eva: Reformation und Geschlecht 
– Glaube und Geschlecht. Eine Einführung zum Band. In: Dies., Glaube, S. 13–33, 
bes. S. 16f, 24f; Wunder, Heide: Glaube und Geschlecht in der Vormoderne. Alte 
und neue Debatten. In: Labouvie, Eva (Hg.): Glaube und Geschlecht. Gender Re-
formation, Köln/Weimar/Wien 2019, S. 49–74.

101 Conrad, Aufbruch, S. 21. 
102 Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 505 konstatiert dazu, dass „[i]m Hinblick 

auf die institutionell verankerte Herrschaft adeliger Frauen an der Spitze der 
Reichsstifte […] deren Geschlechtszugehörigkeit weniger legitimierungsbedürftig 
[scheint, E.R.] als in weltlichen Territorien“. 

103 Vgl. einführend: Opitz-Belakhal, Claudia: Geschlechtergeschichte, Frank-
furt/M./New York 22018, S. 36–39 (Historische Einführungen 8); speziell für die 
Frühe Neuzeit: Griesebner, Andrea: Geschlecht als mehrfach relationale Kate-
gorie. Methodologische Anmerkungen aus der Perspektive der Frühen Neuzeit. 
In: Aegerter, Veronika/Graf, Nicole/Imboden, Natalie/Rytz, Thea/Stöckli, Rita 
(Hg.): Geschlecht hat Methode. Ansätze und Perspektiven der Frauen- und Ge-
schlechtergeschichte. Beiträge der 9. Schweizer Historikerinnentagung 1998, Zü-
rich 1999, S. 129–137.

104 Vgl. Kap. 6.2 und Kap. 6.4.
105 Vgl. speziell zum Quedlinburger Hof u. a. Höh, Marc von der: Der Hof der Äbtissinnen 

von Quedlinburg im Spätmittelalter. In: Bley, Kayserlich, S. 167–188. Zum allgemeinen 
Zusammenhang zwischen Hof und Residenz geistlicher Fürsten vgl. u. a. Buchholz, 
Werner: Die Residenzen geistlicher Reichsfürsten im Norden des Sacrum Imperium 
Romanum zwischen Ausbau und Gefährdung 1500–1806. In: Ammerer, Gerhard/
Hannesschläger, Ingonda/Niederkorn, Jan Paul (Hg.): Höfe und Residenzen geistli-
cher Fürsten. Strukturen, Regionen und Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit, 
Ostfildern 2010, S. 303–344 (Residenzenforschung 24); Wüst, Wolfgang: Höfe und Re-
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die erst geringen Erkenntnisse im Bereich der Titulaturenkunde zu 
berücksichtigen.106 

Hinsichtlich der an verschiedenen Stellen der Arbeit aufschei-
nenden vordergründigen Frage nach der Haltung Annas II. zum 
Luthertum beziehungsweise nach ihrer „Konfession“ gemahnen die 
Einsichten des von Barbara Stollberg-Rilinger und Andreas Pietsch 
herausgegebenen Bandes zur konfessionellen Ambiguität bezie-
hungsweise Uneindeutigkeit in der Frühen Neuzeit107 zur Vorsicht 
vor schnellen Kategorisierungen und gegebenenfalls modernen Er-
wartungen.108 Das „dialektische[…] Wechselverhältnis“ zwischen dem 
frühneuzeitlichen Bestreben nach konfessioneller Klarheit und dem 
ebenfalls zeittypischen „Segen der Ambiguität“, die „in vielen Fällen 
üblich, alltäglich, nicht erklärungsbedürftig“ war, „[s]olange keine 
Konflikte auftraten“,109 sei stets mitzudenken.110 

Auf einer weiteren Ebene ist mit Blick auf die engen Grenzen des 
Quedlinburger Reichsstiftes hier der Fehler der älteren Forschung 
zu vermeiden und nicht fortzuschreiben, die über weite Strecken 

sidenzen geistlicher Fürsten. Eine Themeneinführung. In: Ders./Ammerer/Hannes-
schläger/Niederkorn, Höfe, S. 13–26. Siehe vertiefend die Literatur in Kap. 6.4.

106 Einführend: Henning, Eckart: Auxilia Historica. Beiträge zu den Historischen 
Hilfswissenschaften und ihren Wechselbeziehungen, Köln/Weimar/Wien 32015, 
S. 144–167.

107 Vgl. Stollberg-Rilinger, Barbara/Pietsch, Andreas (Hg.): Konfessionelle Ambi-
guität. Uneindeutigkeit und Verstellung als religiöse Praxis in der Frühen Neuzeit, 
Heidelberg 2013 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 214).

108 Wie Stollberg-Rilinger betont, hatte „im europäische[n] Zeitalter der Konfessi-
onalisierung […] der Diskurs um Lüge, Betrug und Verstellung Hochkonjunk-
tur“. Mit der Reformation sei einerseits „ein intensiviertes Bemühen um rigide 
Vereindeutlichung des Glaubens selbst ebenso wie der Glaubenszugehörigkeit 
zu beobachten“. Andererseits trafen diese Bestrebungen aber auf eine „religiöse 
Praxis der Unentschiedenheit, Vermischung und Mehrdeutigkeit, die viel größe-
re Beharrungs- und Widerstandskräfte aufwies, als man lange angenommen hat“, 
weshalb beide Gegenpole in einem „dialektischen Wechselverhältnis“ standen. 
Stollberg-Rilinger, Barbara: Einleitung. In: Dies./Pietsch, Andreas (Hg.): Kon-
fessionelle Ambiguität. Uneindeutigkeit und Verstellung als religiöse Praxis in der 
Frühen Neuzeit, Heidelberg 2013, S. 9–26, hier S. 11f (Schriften des Vereins für 
Reformationsgeschichte 214). Philippe Büttgen stellte in diesem Zusammenhang 
die These auf, dass „[d]ie Frühe Neuzeit […] nicht das Reich der Klarheit“, son-
dern „im Gegenteil ‚obskur‘“ war, weshalb sie „beständig um Klarheit kämpfen“ 
musste. Büttgen, Philippe: Was heißt konfessionelle Eindeutigkeit? Konzeptionel-
le Überlegungen zum frühneuzeitlichen Begriff der doctrina. In: Stollberg-Rilin-
ger/Pietsch, Konfessionelle Ambiguität, S. 27–38, hier S. 32.

109 Stollberg-Rilinger, Einleitung, S. 24.
110 Im vorliegenden Zusammenhang gilt dies auf den ersten Blick auch für den moder-

nen Wunsch nach einer konfessionellen Festlegung Annas II. als letzte altgläubige 
und/oder erste lutherische Äbtissin – bestenfalls verbunden mit einem Konversi-
onsdatum. Darüber hinaus ist diese Erkenntnis jedoch für die Anna II. nachfolgen-
de Äbtissin Elisabeth II. ebenso zu berücksichtigen wie über diese individuelle Ebe-
ne hinaus für den gesamten hier untersuchten Reformationsprozess im Reichsstift.
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eine lokalgeschichtliche Nabelschau betrieb. Stattdessen ist die Ein-
bettung des Reichsstiftes in die Territorienwelt seiner Region zu be-
rücksichtigen. Im 16. Jahrhundert grenzte der Herrschaftsbereich 
der Quedlinburger Fürstäbtissinnen an das Hochstift Halberstadt 
im Norden, das Fürstentum Anhalt und das Reichsstift Gernrode im 
Osten und Süden und die Grafschaft Regenstein-Blankenburg im 
Westen.111 Die Grafschaft Stolberg-Wernigerode besitzt eine beson-
dere Relevanz für die Untersuchung, weil die von 1515 bis 1574 re-
gierende Quedlinburger Fürstäbtissin Anna II. – wie bereits erwähnt 
– eine geborene (Reichs-)Gräfin zu Stolberg-Wernigerode war. Wei-
terhin sind die von der Historiografie als ‚Harzgrafen‘ bezeichneten 
Dynasten (neben Regenstein-Blankenburg und Stolberg-Wernigerode 
hauptsächlich Honstein und Schwarzburg)112 sowie das Erzstift Mag-
deburg113 zu berücksichtigen. Dabei gestaltet sich speziell die refor-
mationsgeschichtliche Forschungslage zum Fürstentum Anhalt114 wie 

111 Eine brauchbare kartografische Darstellung findet sich bei: Volkmar, Christoph: 
Die Reformation der Junker. Landadel und lutherische Konfessionsbildung im 
Mittelelberaum, Gütersloh 2020, S. 192f (Quellen und Forschungen zur Refor-
mationsgeschichte 92). Allerdings wird auf dieser Karte des Mittelelberaumes die 
gemeinsame Grenze des Reichsstiftes mit der Grafschaft Regenstein-Blankenburg 
nicht korrekt wiedergegeben. Genauer ist in dieser Hinsicht die Karte bei Patze, 
Hans/Schlesinger, Walter (Hg.): Geschichte Thüringens, Bd. 3: Das Zeitalter 
des Humanismus und der Reformation, Köln/Wien 1967, Anhang. Hier entsteht 
allerdings der falsche Eindruck, als gehörte das Quedlinburger Reichsstift zum 
Hochstift Halberstadt. Diese Karte ist neu abgedruckt in: Greiling, Werner/
Müller, Thomas Tassilo/Schirmer, Uwe (Hg.): Reformation und Bauernkrieg, 
Wien/Köln/Weimar 2019, S. 442 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im 
Zeitalter der Reformation 12).

112 Vgl. Schubert, Ernst: Die Harzgrafen im ausgehenden Mittelalter. In: Rogge, 
Jörg/Schirmer, Uwe (Hg.): Hochadelige Herrschaft im mitteldeutschen Raum 
(1200 bis 1600). Formen – Legitimation – Repräsentation, Stuttgart 2003, S. 13–
115 (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 23). Schubert attes-
tierte den Harzgrafen ein „außergewöhnlich[es] […] Gemeinschaftsbewußtsein“ 
(S. 115). Siehe dazu auch Volker Press, der bei den Reichsgrafen, zu denen auch 
die Harzgrafen gehörten, eine „[a]gnatische Solidarität“ ebenso ausmacht, wie 
deren „Anlehnung an den Kaiser als Mittel gegen fürstliche Expansionsgelüste“. 
Press, Volker: Reichsgrafenstand und Reich. Zur Sozial- und Verfassungsgeschich-
te des deutschen Hochadels in der frühen Neuzeit. In: Heideking, Jürgen/Huf-
nagel, Gerhard/Knipping, Franz (Hg.): Wege in die Zeitgeschichte, Festschrift 
zum 65. Geburtstag von Gerhard Schulz, Berlin/New York 1989, S. 3–29, hier 
S. 9, 11.

113 Im Überblick u. a. Tullner, Mathias: Die Reformation in Stadt und Erzstift Magde-
burg. In: Sachsen-Anhalt. Beiträge zur Landesgeschichte 6 (1996), S. 7–40; Schra-
der, Franz: Magdeburg. In: Schindling, Franz/Ziegler, Anton (Hg.): Die Territori-
en des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und 
Konfession 1500–1650, Bd. 2: Der Nordosten, Münster 31993, S. 68–87.

114 Vgl. vorrangig Lück, Heiner (Hg.): Staat, Kirche und Gesellschaft Anhalts im Zeit-
alter der Konfessionalisierung, Leipzig 2015. Darin für den Überblick u. a. Jab-
lonowski, Ulla: Die anhaltische Landeskirche vom Tode des Fürsten Georg III. 
(1553) bis zum Tode des Fürsten Joachim Ernst (1586). In: Lück, Staat, S. 27–50. 
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zu den Hoch- beziehungsweise Erzstiften Halberstadt115 und Magde-
burg kaum überraschend deutlich besser als für die Grafschaften Re-
genstein-Blankenburg und Stolberg-Wernigerode. Für die Grafschaft 
Stolberg-Wernigerode können ergänzend zur Studie von Jörg Brück-
ner und Monika Lücke116 die quellengesättigten und trotz ihres Al-
ters noch immer brauchbaren Arbeiten des Wernigeröder Archivars 
Eduard Jacobs einen gewissen Ersatz für neuere und heutigen wis-
senschaftlichen Ansprüchen genügende Untersuchungen bieten.117 
Insbesondere im Zusammenhang mit dem für Stolberg wie auch 
Quedlinburg bedeutsamen Reformator Tileman Platner sind die 
grundlegenden Studien von Emil Pfitzner und Otto Plathner noch 
immer unumgänglich.118 

Siehe weiterhin auch: Brademann, Jan: Potenziale der Herrschaft. Die Fürsten von 
Anhalt und die späte Reformation. In: Michels, Norbert (Hg.): Cranach in Anhalt. 
Vom alten zum neuen Glauben, Petersberg 2015, S. 51–63 (Kataloge der anhalti-
schen Gemäldegalerie Dessau 19); Liebig, Joachim: Sonderfall Anhalt. Land der 
zweiten Reformation. In: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-An-
halt (Hg.): Lutherland Sachsen-Anhalt, Halle 2015, S. 177–185.

115 Vgl. im Überblick: Scholz, Michael: Die Reformation im Hochstift Halberstadt. 
In: Siebrecht, Adolf (Hg.): Geschichte und Kultur des Bistums Halberstadt 
804–1648. Symposium anlässlich 1200 Jahre Bistumsgründung Halberstadt, 
Halberstadt 2006, S. 629–642; Römer, Christof: Ringen um die Begründung ei-
ner evangelischen Landeskirche in einem Fürstbistum: Halberstadt 1517–1591. 
In: Ders. (Hg.): Evangelische Landeskirchen der Harzterritorien in der frühen 
Neuzeit, Berlin 2003, S. 77–106 (Harz-Forschungen. Quellen und Forschungen 
zur Geschichte des Harzgebietes 15). Zu Einzelaspekten siehe u. a.: Odenthal, 
Andreas: Die „Ordinatio cultus divini et caeremoniarium“ des Halberstädter Do-
mes von 1591. Untersuchungen zur Liturgie eines gemischtkonfessionellen Dom-
kapitels nach Einführung der Reformation, Münster 2005 (Liturgiewissenschaft-
liche Quellen und Forschungen 93). Zur älteren Forschung vgl. Langenbeck, 
Wilhelm: Geschichte der Reformation des Stiftes Halberstadt, Göttingen 1886; 
Nebe, Gustav: Die Kirchenvisitationen des Bisthums Halberstadt in den Jahren 
1564 und 1589. Nebst einer Einleitung enthaltend die Geschichte der Einführung 
der Reformation im Halberstaedtischen, Halle 1880.

116 Vgl. Lücke, Monika/Brückner, Jörg: Das Kirchenregiment der Grafen zu Stol-
berg und die Anfänge der Konsistorien in den stolbergischen Harzgrafschaften 
im 16. Jahrhundert. In: Römer, Christof (Hg.): Evangelische Landeskirchen der 
Harzterritorien in der frühen Neuzeit, Berlin 2003, S. 39–58 (Harz-Forschungen. 
Quellen und Forschungen zur Geschichte des Harzgebietes 15).

117 Vgl. u. a. Jacobs, Eduard: Die Grafschaft Wernigerode. Ein kirchengeschichtlicher 
Überblick, Wernigerode 1904; Ders.: Kirchengeräthe und Paramente, Hand- und 
Kunstthätigkeit, Chorschüler zu S. Silvestri in Wernigerode im Mittelalter. Das dor-
tige Schulwesen im Mittelalter und in der frühesten Reformationszeit. In: ZHV 2 
(1869), S. 15–50.

118 Vgl. Pfitzner, Emil: Tilemann Platner, oder: die Reformation in der Stadt und 
Grafschaft Stolberg im Jubeljahr des 400jährigen Geburtstages Dr. Martin Luthers, 
Stolberg [ca. 1883]; Plathner, Otto: Tileman Platner (Pletener). In: ZHV 1 (1868), 
H. 1, S. 63–73, ZHV 1 (1868), H. 2, S. 286–294; Ders.: Geschichtliche Aufzeich-
nungen von Tilemann Platner Anno 1546. In: ZHV 2 (1869), H. 1, S. 155f.
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Im Gegensatz dazu wurde die Reformationsgeschichte der Graf-
schaft Regenstein-Blankenburg von Konrad Minkner und Hartmut 
Wegner119 noch am Ende des vergangenen Jahrtausends fast aus-
schließlich auf der Grundlage der zeitgenössischen proreformatori-
schen Chroniken und der ältesten historiografischen Arbeiten aus 
dem 18. und 19. Jahrhundert beschrieben,120 wobei das vorhandene 
ungedruckte Quellenmaterial weitgehend unberücksichtigt blieb. 
Die Arbeiten von Heinz A. Behrens, Peter Aufgebauer, Christof Rö-
mer und Inge Mager schlagen demgegenüber auf den Feldern der 
(kirchen-)politischen Geschichte ertragreiche Schneisen.121 Neben 
Römers Überblick über die mittelalterliche und die frühneuzeit liche 
Geschichte Blankenburgs ist besonders Aufgebauers Arbeit zum 
Schuldendienst der Grafen erkenntnisreich, da die besonders in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts immer aussichtsloser werdende 
finanzielle Lage der Grafen auch Auswirkungen auf das Reichsstift 
Quedlinburg und seine Besitzungen haben sollte. Zu Graf Ulrich XI. 
(1499–1551), Schwager Annas II. und zwischen 1535 und 1541 Stifts-

119 Vgl. Minkner, Konrad: Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Blankenburg 
seit der Reformation. In: Harz-Zeitschrift 45 (1993), S. 65–74; Wegner, Hartmut: 
Das Ende einer Dynastie – Die Regensteiner in der Zeit der Reformation und der 
Gegenreformation. In: Ders./Behrens, Heinz Albert: Das Ende einer Dynastie. 
Sonderausstellung aus Anlaß des 400. Todestages des Grafen Johann Ernst von Re-
genstein, Jena/Quedlinburg 1999, S. 9–36. Minkner und Wegner können kaum 
Neues bieten und gänzlich bedenklich ist es, wenn der lutherische Pfarrer Mink-
ner distanzlos und unreflektiert in Gustav Adolph Leibrocks Jubel über die Refor-
mationseinführung einstimmt.

120 Aus diesem Grund sind die älteren Arbeiten noch immer unumgänglich. Vgl. Ste-
inhoff, Rudolf: Geschichte der Grafschaft bezw. Des Fürstentums Blankenburg, 
der Grafschaft Regenstein und des Klosters Michaelstein, Blankenburg/Qued-
linburg 1891; Leibrock, Gustav Adolph: Chronik der Stadt und des Fürstentums 
Blankenburg, 2 Bde., Blankenburg 1864/65; Stübner, Johann Christoph: Denk-
würdigkeiten des Fürstentums Blankenburg und des demselben incorporierten 
Stiftsamtes Walkenried, Bd. 1, Wernigerode 1788.

121 Vgl. Behrens, Heinz Albert (Hg.): Zwischen Herrschaftsanspruch und Schulden-
dienst. Beiträge zur Geschichte der Grafschaft Regenstein, Quedlinburg/Jena 
2004; Aufgebauer, Peter: Das Schuldenwesen der Grafen von Regenstein und der 
Hoffaktor Michel von Derenburg (gest. 1549). In: Behrens, Zwischen Herrschafts-
anspruch, S. 57–72; Römer, Christof: Die Grafen von Regenstein-Blankenburg 
als Stand des Reiches und des Niedersächsischen Reichskreises. In: Nordharzer 
Altertumsgesellschaft (Hg.): Zwischen Herrschaftsanspruch und Schuldendienst. 
Beiträge zur Geschichte der Grafschaft Regenstein, Jena/Quedlinburg 2004, 
S. 73–90. Inge Mager liefert nach einer Skizze zum Studium der Theologie an der 
Universität Helmstedt auf den S. 74–76 ihres Aufsatzes einen Überblick über die 
Blankenburger Superintendenten und ihre theologische Ausbildung. Vgl. Mager, 
Inge: Die Pfarrerausbildung für evangelische Landeskirchen an der welfischen 
Universität Helmstedt. In: Römer, Evangelische Landeskirchen, S. 59–76, bes. 
S. 74–76.
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hauptmann in Quedlinburg, ist die umfängliche biografische Studie 
von Eduard Jacobs trotz ihres Altes noch immer heranzuziehen.122

Den Harzraum beschreibt Ernst Schubert überzeugend als von den 
Harzgrafen gestaltete „Brückenlandschaft“ zwischen den Welfen und 
den Wettinern.123 Mit Blick auf diese Landschaft ist nach der Rolle zu 
fragen, die das Quedlinburger Reichsstift hier in der Reformations-
zeit spielte. 

Für den Harzraum sind die Wettiner und für die Quedlinbur-
ger Fürstäbtissin besonders deren albertinischer Zweig von großer 
Bedeu tung. Deshalb sind sowohl die allgemeine politische Geschich-
te beider Linien (Ernestiner, Albertiner)124 als auch insbesonde-
re die albertinische Reformationsgeschichte125 zu berücksichtigen. 
Die albertinischen Regenten des Untersuchungszeitraums, Georg 
(reg. 1500–1539),126 Heinrich (reg. 1539–1541),127 Moritz (reg. 1541–

122 Vgl. Jacobs, Eduard: Ulrich XI. Graf von Regenstein (1499–1551). In: ZHV 34 
(1901), S. 151–443.

123 Schubert, Die Harzgrafen, S. 17.
124 Vgl. einführend für die vorreformatorische Zeit: Winter, Christian: Die wettini-

schen Länder um 1500 – ein Überblick über politische und kirchliche Strukturen 
am Vorabend der Reformation. In: Kessler, Hans Joachim/Penndorf, Jutta (Hg.): 
Spalatin in Altenburg. Eine Stadt plant ihre Ausstellung; Protokollband zum Kol-
loquium „Georg Spalatin und Altenburg“ im Schloss Altenburg und im Linde-
nau-Museum Altenburg zur Vorbereitung der Ausstellung „Spalatin – Steuermann 
der Reformation“ vom 1. Bis 3. Dezember 2011, Halle/S. 2012, S. 15–26. Zur Re-
formationszeit im Überblick: Gross, Reiner: Ernestinisches Kurfürstentum und 
albertinisches Herzogtum Sachsen zur Reformationszeit. Grundzüge außen- und 
innenpolitischer Entwicklung. In: Marx, Harald/Hollberg, Cecilie (Hg.): Glau-
be & Macht. Sachsen im Europa der Reformationszeit. Begleitband zur 2. Sächsi-
schen Landesausstellung in Torgau, Dresden 2004, S. 52–60. 

125 Vgl. einführend u. a.: Junghans, Helmar (Hg.): Das Jahrhundert der Reformati-
on in Sachsen, Leipzig 22005; Bünz, Enno: Getrennte Wege: die Reformation im 
Kurfürstentum und im Herzogtum Sachsen (1517–1539/40). In: Groll, Frank-Lo-
thar/Redworth, Glyn/Weiß, Dieter J. (Hg.): Deutschland und die Britischen In-
seln im Reformationsgeschehen. Vergleich, Transfer, Verflechtungen, Berlin 2018, 
S. 275–301 (Prinz-Albert-Studien 34/Arbeiten zur Kirchengeschichte Bayerns 97) 
sowie Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit. Einen kartografischen Überblick bietet 
neuerdings: Hein/Kohnle/Jäschke, Reformationsatlas.

126 Vgl. u. a. Winter, Christian: Der Reformationskonflikt im Haus Sachsen. Herzog 
Georg als Gegenspieler der ernestinischen Reformationsfürsten. In: Kohnle, Ar-
min/Rudersdorf, Manfred (Hg.): Die Reformation. Fürsten – Höfe – Räume, 
Leipzig 2017, S. 292–313 (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 
42); Volkmar, Christoph: Reform statt Reformation. Die Kirchenpolitik Herzog 
Georgs von Sachsen 1488–1525, Tübingen 2008 (Spätmittelalter, Humanismus, 
Reform 41) sowie Kap. 3 der vorliegenden Arbeit.

127 Maßgeblich: Hoffmann, Yves/Richter, Uwe (Hg.): Herzog Heinrich der From-
me (1473–1541), Beucha 2007 sowie darin: Schirmer, Uwe: Herzog Heinrich von 
Sachsen (1473–1541). Ein Fürstenleben zwischen spätmittelalterlicher Frömmig-
keit und lutherischer Reformation (S. 21–42); Jadatz, Heiko: Herzog Heinrich 
von Sachsen als Förderer der Wittenberger Reformation und als evangelischer 
Landesherr (S. 75–93).
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1553)128 und August (reg. 1553–1586),129 sind abgesehen von gewis-
sen Kon stanten ihrer Regierungen, wie der traditionellen und nur 
kurzzeitig gebrochenen engen Bindung an den Kaiser, in ihren sehr 
individuellen Politikstilen und Herrschaftszielen im Hinblick auf ihr 
Handeln in und gegenüber dem Reichsstift einzubeziehen.130 

Der Forschungsstrang zur städtischen Reformation131 betont nach 
Diskussionen in den späten 1970er-Jahren, die sich um den Vorrang 
idealistischer und materialistischer Erklärungsansätze („Sakralgenos-
senschaft“ bei Moeller132 gegen den Klassenkonfliktcharakter bei Bra-

128 Vgl. zur Person u. a.: Rudersdorf, Manfred: Moritz von Sachsen. Zur Typologie 
eines deutschen Reichsfürsten zwischen Renaissance und Reformation. In: Thie-
me, André/Vötsch, Jochen (Hg.): Hof und Hofkultur unter Moritz von Sachsen 
(1521–1553), Leipzig 2004, S. 59–72 (SAXONIA. Schriften des Vereins für sächsi-
sche Landesgeschichte 8); Herrmann, Johannes: Moritz von Sachsen (1521–1553). 
Landes-, Reichs- und Friedensfürst, Beucha 2003. Einführend zur frühen Kirchen-
politik des Herzogs noch immer: Wartenberg, Günther: Landesherrschaft und 
Reformation. Moritz von Sachsen und die albertinische Kirchenpolitik bis 1546, 
Weimar 1987 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 10). Vgl. weiterhin Kap. 9.1–9.3 der 
vorliegenden Arbeit. 

129 Vgl. unter den jüngeren Publikationen vorrangig: Müller, Winfried/Schattkow-
sky, Martina/Syndram, Dirk (Hg.): Kurfürst August von Sachsen. Ein nachrefor-
matorischer „Friedensfürst“ zwischen Territorium und Reich. Beiträge zur wissen-
schaftlichen Tagung vom 9. Bis 11. Juli 2015 in Torgau und Dresden, Dresden 2017 
sowie darin u. a. Hasse, Hans-Peter: Lutherisches Konfessionsbewusstsein und Kir-
chenpolitik des Kurfürsten August von Sachsen (S. 166–175).

130 Bildeten unter den Herzögen Georg und Heinrich die Unterdrückung und später 
die Einführung der Reformation die für Quedlinburg bestimmenden Themen, 
gefährdete die weit ausgreifende und teils gegen Kaiser Karl V. gerichtete Politik 
von Herzog/Kurfürst Moritz das Stift in seiner Existenz. Eine vorübergehende Ru-
hephase trat erst unter Moritz’ Bruder, Kurfürst August, ein, der das durch Moritz 
„Errungene zu bewahren, zu festigen und weiter zu gestalten“ suchte. Gross, Rei-
ner: Die albertinischen Wettiner, Herzog Heinrich von Sachsen und das friesländi-
sche Erbe. In: Hoffmann, Yves/Richter, Uwe (Hg.): Herzog Heinrich der Fromme 
(1473–1541), Beucha 2007, S. 95–105, hier S. 96. Nach dem Tod Annas II. nahm 
aber auch August alte wettinische Ansprüche gegenüber dem Reichsstift und sei-
ner Äbtissin Elisabeth II. wieder auf.

131 Vgl. u. a. die Untersuchung von Papst, Martin: Die Typologisierbarkeit von Städ-
tereformation und die Stadt Riga als Beispiel, Frankfurt/M. 2015 (Kieler Werk-
stücke 7) und die Bibliografie im Anhang sowie die älteren Literaturberichte von: 
Greyerz, Kaspar von: Stadt und Reformation. Stand und Aufgaben der Forschung. 
In: ARG 76 (1985), S. 6–63; Rublack, Hans-Christoph: Forschungsbericht Stadt 
und Reformation. In: Moeller, Bernd (Hg.): Stadt und Kirche im 16. Jahrhun-
dert, Gütersloh 1978, S. 9–26 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 
190). Grundlegend ist noch immer Moeller, Bernd: Reichsstadt und Reformati-
on. Neue Ausgabe. Mit einer Einleitung hrsg. von Thomas Kaufmann, Tübingen 
2011. Zur Kritik an Moellers Bild einer städtischen „Sakralgemeinschaft“ vgl. im 
Überblick Mörke, Olaf: Die Reformation. Voraussetzungen und Durchsetzung, 
Berlin/Boston 32017, S. 95–99 (EDG 74).

132 Moeller, Reichsstadt, S. 115.
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dy133) drehten, inzwischen mehrheitlich die Interdependenz zwischen 
„materiell-sozialen und politischen Rahmenbedingungen“ und „dem 
ideell-normativen und religiösen Impetus“.134 Und dennoch scheint 
der zwischen Profan- und Kirchengeschichte verlaufende Deutungs-
konflikt in Teilen fortzuleben.135 

Abgesehen von diesen interdisziplinären Konfliktlinien ist die Er-
forschung der städtischen Reformation allgemein auf die Gruppen 
der Magistrate beziehungsweise der Räte einerseits und der Bürgerge-
meinden andererseits ausgerichtet, wodurch „die geläufige ältere Auf-
fassung von der Reformation als einer von den deutschen Landesfürs-
ten getragenen und politisch durchgesetzten Bewegung korrigiert“ 
wurde.136 Wenn in der vorliegenden Arbeit die bereits früh einsetzen-
de reformatorische Bewegung innerhalb der Stadt Quedlinburg mit 
der 1539 beginnenden doppelten obrigkeitlichen Einführung der 
Reformation im Quedlinburger Reichsstift verschränkt untersucht 
wird, ist darin der Versuch zu sehen, im kleinen Raum die Prozesse 
städtischer und landesherrlicher Reformation zusammenzudenken.

Auf der Reichsebene137 sollte für die Quedlinburger Fürstäbtis-
sinnen im Untersuchungszeitraum neben dem Kaiser138 und dem 

133 Vgl. Brady Jr., Thomas A.: Ruling Class. Regime and Reformation at Strasbourg 
1520–1550, Leiden 1978.

134 Mörke, Die Reformation, S. 100.
135 Für Peter Blickle zeigt „diese Forschungsrichtung“ der Stadtreformationsfor-

schung, „dass Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsstruktur der Stadt für Rezepti-
on, Durchführung und Erfolg der Reformation von höchster Bedeutung waren“. 
Blickle, Peter: Die Reformation im Reich, Stuttgart 32000, S. 101 (UTB 1181). 
Demgegenüber rückt der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann mit der von ihm 
herausgegebenen Neuausgabe von Moellers „Reichsstadt und Reformation“ 2011 
„[d]ie tendenziell harmonistische Sicht der spätmittelalterlichen Sakralgemein-
schaft“ bei Moeller nochmals in den Fokus der Forschung. So auch Kaufmanns 
Einschätzung in seiner Einleitung zu: Moeller, Reichsstadt, S. 11. Moellers 
Nachwort zur Ausgabe des Jahres 1987, das Kaufmann ebenfalls erneut aufnahm, 
schließt mit einem Zitat von William E. Monter, wonach das 16. Jahrhundert zu 
interessant sei, „to be left to the social scientists“ – eine Kampfansage, der der 
Kirchenhistoriker Kaufmann mit seiner Neuausgabe sicherlich beipflichtete. 
Monter, William E.: Reformation History and Social History. In: ARG 72 (1981), 
S. 5–12, hier S. 12.

136 Blickle, Die Reformation, S. 101.
137 Vgl. unter den zahllosen Darstellungen hier stellvertretend Mörke, Die Reforma-

tion; Kaufmann, Thomas: Geschichte der Reformation in Deutschland, Berlin 
2016.

138 Besonderes Gewicht hatte hier die von Karl V. betriebene „Sammlung der Klei-
nen“ als „Wiederherstellung der kaiserlichen Klientel“ und ihr „Ausspielen gegen 
die Mächtigen“, zu denen auch die albertinischen Erbschutzvögte der Quedlin-
burger Äbtissinnen gehörten. Press, Volker: Die Bundespläne Kaiser Karls V. und 
die Reichsverfassung. In: Lutz, Heinrich/Müller-Luckner, Elisabeth (Hg.): Das 
römisch-deutsche Reich im politischen System Karls V., München/Wien 1982, 
S. 55–106, hier S. 105f (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 1). Die 
große Bedeutung Karls V. für das Quedlinburger Reichsstift betont auch Clemens 
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Reichskammergericht139 der Reichstag140 eine zentrale Rolle spielen. 
Für die zwar seit dem Ende des 15. Jahrhunderts zu den Reichstagen 
eingeladene, aber bis 1542 nicht vertretene Quedlinburger Fürstäb-
tissin war es günstig, dass sich die Reichstagsverfahren zwischen 1517 
und 1555 laut Thomas Felix Hartmann „noch in einem Entwicklungs-
prozess“ befanden.141 Da einerseits die Reichstagsteilnahme in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine „wachsende Bedeutung […] 
für die Behauptung der eigenen Reichsunmittelbarkeit“142 erhielt 
und Fürstäbtissinnen im Gegensatz zu allen anderen (Kur-)Fürsten 
andererseits wahrscheinlich aufgrund ihres Geschlechts von der per-
sönlichen Teilnahme ausgeschlossen waren, hatte das entstehende 
Gesandtschaftswesen speziell für diese kleine Gruppe von Reichs-
ständen eine große Bedeutung, die sogar existenziell werden konnte, 
wenn die Reichsunmittelbarkeit gegen äußere Bedrohungen jener 
Fürstinnen in Stellung zu bringen war. Dennoch ist allgemein die Be-
teiligung der Reichsprälaten und speziell die der Fürstäbtissinnen an 
den Reichstagen des 16. Jahrhunderts bisher kaum untersucht.143 Die 

Bley, wenn er erwähnt, dass noch 1610 ein Bildnis des Kaisers im großen Saal des 
Abteigebäudes hing. Vgl. Bley, Tradition, S. 65.

139 Vgl. u. a.: Baumann, Anette: Visitationen am Reichskammergericht. Speyer als po-
litischer und juristischer Aktionsraum des Reiches (1529–1588), Berlin 2018 (Bi-
bliothek Altes Reich 24); daneben u. a. Diestelkamp, Bernhard (Hg.): Das Reichs-
kammergericht. Der Weg zu seiner Gründung und die ersten Jahrzehnte seines 
Wirkens (1451–1527), Köln/Weimar/Wien 2003 (Quellen und Forschungen zur 
höchsten Gerichtsbarkeit im Reich 45). 

140 Vgl. u. a.: Hartmann, Thomas Felix: Die Reichstage unter Karl V. Verfahren und 
Verfahrensentwicklung 1521–1555, Göttingen 2017 (Schriftenreihe der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 100); Lan-
zinner, Maximilian/Strohmeyer, Arno (Hg.): Der Reichstag 1486–1613. Kom-
munikation – Wahrnehmung – Öffentlichkeiten, Göttingen 2006 (Schriftenreihe 
der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
73); Lanzinner, Maximilian: Der deutsche Reichstag und Karl V. In: Strosetzki, 
Christoph (Hg.): Aspectos históricos y culturales bajo Carlos V. Aspekte der Ge-
schichte und Kultur unter Karl V., Frankfurt/M./Madrid 2000, S. 1–20 (Studia 
Hispanica 9) sowie Kap. 6.4.

141 Hartmann, Die Reichstage, S. 321. Besonders wichtig war innerhalb dieses Prozes-
ses die Ablösung der „für den Reichstag relevanten Eigenschaften von der Person 
des Fürsten“ und damit die Etablierung abstrakter Reichsstände, die durch Ge-
sandte vertreten wurden. Hartmann, Die Reichstage, S. 333. Erst dadurch bot sich 
nicht nur, aber besonders den Mindermächtigsten unter den Reichsständen, zu 
denen u. a. alle Fürstäbtissinnen zu zählen sind, die Möglichkeit der Ansammlung 
von mehreren Stimmen in einer Person beziehungsweise die Mitvertretung durch 
Gesandte anderer Reichsstände. Die speziell für die kleinsten Reichsstände emp-
findlichen Kosten einer Reichstagsgesandtschaft konnten auf diesem Weg geteilt 
und für den Einzelnen entschieden gesenkt werden.

142 Hartmann, Die Reichstage, S. 329; vgl. zur Unterscheidung von Reichsstandschaft 
und Reichsunmittelbarkeit beispielsweise Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, 
S. 31f.

143 Vgl. hier das Urteil von Hartmann, Die Reichstage, S. 13, Anm. 18.
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vorliegende Arbeit leistet nach den älteren Arbeiten von Armgard von 
Reden-Dohna zu den schwäbischen Reichsprälaten144 einen exempla-
rischen und nicht repräsentativen Einblick für ein Mitglied der spä-
teren rheinischen Prälatenbank als zweiter reichsprälatischer Kurie 
neben der schwäbischen.145 Dass die Quedlinburger Äbtissin seit 1544 
in den Reichsabschieden an erster Stelle aller Fürstäbtissinnen aufge-
führt wurde und damit ihren Anspruch auf Präeminenz durchsetzte, 
spricht dafür, am Quedlinburger Beispiel mit der Forschung zu Für-
stäbtissinnen auf den Reichstagen einzusetzen. Gleichzeitig verweist 
diese Perspektive auf die Reichstage aber auch auf die Notwendigkeit 
übergreifender Arbeiten auf diesem Feld.

Für die vorliegende Arbeit bedeutet diese Forschungslage in ers-
ter Linie viel Pionierarbeit bei der quellengestützten Untersuchung 
der reformatorischen Entwicklungen im Reichsstift. Über die Auf-
arbeitung von Fragen nach der Rolle des Stiftskapitels, den Verän-
derungen in der Titulatur der Äbtissin, der Reichsstandschaft, der 
Hofhaltung, den Schulden und den zum Stift gehörenden Klöstern 
bis hin zum epidemiologischen Geschehen wird die Quellenrecher-
che deutlich erweitert und das reformatorische Geschehen über die 
völlig neuen Ergebnisse mehrfach nach innen kontextualisiert. Die 
erwähnten regionalen wie überregionalen Forschungsergebnisse ge-
statten es schließlich, die für das Quedlinburger Reichsstift gewon-
nenen Ergebnisse nach außen in mittlere wie auch größere Bezüge 
zu setzen. 

144 Vgl. Reden-Dohna, Armgard von: Reichsstandschaft und Klosterherrschaft. Die 
schwäbischen Reichsprälaten im Zeitalter des Barock, Wiesbaden 1982 (Vor-
träge/Institut für Europäische Geschichte Mainz 78); Dies.: Die schwäbischen 
Reichsprälaten und der Kaiser – Das Beispiel der Laienpfründen. In: Weber, 
Hermann (Hg.): Politische Ordnungen und soziale Kräfte im Alten Reich, Wies-
baden 1980, S. 155–167 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Ge-
schichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beihefte 8); Dies.: Problems 
of Small Estates of the Empire: The Example of the Swabian Imperial Prelates. In: 
The Journal of modern History 58 (1986), S. 76–87; Dies.: Zwischen Österreichi-
schen Vorlanden und Reich. Die Schwäbischen Reichsprälaten. In: Maier, Hans/
Press, Volker (Hg.): Vorderösterreich in der frühen Neuzeit, Sigmaringen 1989, 
S. 71–91.

145 Vgl. zur Prälatenbank auf den Reichstagen und ihrer Aufteilung in die schwäbische 
und die rheinische seit dem späten 16. Jahrhundert Lancizolle, Carl Wilhelm 
von: U

e

bersicht der deutschen Reichsstandschafts- und Territorialverhae ltnisse vor 
dem franzoe sischen Revolutionskriege, der seitdem eingetretenen Verae nderungen 
und der gegenwae rtigen Bestandtheile des deutschen Bundes und der Bundesstaa-
ten, Berlin 1830; Hadry, Sarah: Reichsprälatenkollegium, online unter: https://
www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Reichspr%C3%A4latenkollegium 
(6.7.2023); Laufs, Adolf/Annas, Gabriele: Geistliche Bank. In: HRG2 1, Sp. 2015f; 
Dusil, Stephan: Prälatenbank. In: HRG2, 27. Lieferung, Berlin 2018, Sp. 720f.

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Reichspr%C3%A4latenkollegium
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Reichspr%C3%A4latenkollegium
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1.3 QUELLENLAGE

In den älteren Arbeiten zur Quedlinburger Stadt- und Stiftsgeschichte 
wurden die Quellen, die der vorliegenden Studie in beträchtlichem 
Umfang zugrunde liegen, bislang nur auszugsweise genutzt. Beson-
ders betrifft dies die Fülle der ungedruckten Quellen. Auch sind mit 
den durch die zwei Weltkriege verzögerten und erst nach mehr als 
hundert Jahren abgeschlossenen Editionsprojekten der Politischen 
Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen (PKMS) 
und der Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen 
(ABKG) bedeutende Fortschritte verbunden, die im Hinblick auf 
die Einführung der Reformation in Stadt und Stift Quedlinburg bis-
lang – wenn überhaupt – nur unzureichend berücksichtigt wurden.146 
Mit einem auf die Ebene des Reiches und die Reichstage geweiteten 
Blick gilt Gleiches für die Editionsprojekte der Deutschen Reichstags-
akten Jüngere Reihe (DRTA JR), wie der Reichsversammlungen (DRTA 
Reichsversammlungen).147 

Bis zum beginnenden 19. Jahrhundert stützten sich die Autoren, 
die selbstverständlich keine Historiker, sondern meist protestantische 
Theologen waren, hinsichtlich der Geschichte des Reichsstifts Qued-
linburg im 16. Jahrhundert vorrangig auf die von Friedrich Ernst Kett-
ner 1712 und Anton Ulrich Erath 1764 edierten Urkunden148 sowie 
auf verschiedene zeitgenössische Chroniken, unter denen die von Jo-
hannes Winnigstedt (Pfarrer an St. Blasii 1540–1569) begonnene und 
vom Konrektor des Quedlinburger Gymnasiums, Johann Gerdank, 
im 17. Jahrhundert fortgesetzte Chronik als die für die Quedlinbur-
ger Historiografie wirkmächtigste anzusehen ist.149 Der um 1500 in 
Halberstadt geborene150 Winnigstedt predigte von 1525 bis 1529 mit 

146 Eine frühe Ausnahme bildet der Aufsatz von Lorenz, Moritz, der zumindest die 
älteren Bände der PKMS nutzt.

147 Vgl. Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe, Bde. I–XX (künftig DRTA JR); 
Deutsche Reichstagsakten, Reichsversammlungen 1556–1662. 

148 Vgl. Kettner, Antiquitates Quedlinburgenses ; CDQ. Da die Urkunden in Kettners 
Edition sehr fehlerhaft wiedergegeben wurden, war der Braunschweiger Archivar 
Anton Ulrich Erath damit beauftragt worden, „die fehlerhaft abgedruckten Ur-
kunden zu berichtigen und zu ergänzen“. Reitzammer, Margrid: Persönlichkeiten 
– Anton Ulrich von Erath. In: QA 3 (2000), S. 119.

149 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense; weiterhin wird die quedlinburgi-
sche Geschichte auch im ebenfalls Johannes Winnigstedt zugeschriebenen Chroni-
con Halberstadiense berührt. Diese Chronik ist ebenfalls bei Abel abgedruckt. Vgl. 
Winnigstedt, Johann: Chronicon Halberstadiense. In: Abel, Kaspar (Hg.): Samm-
lung etlicher noch nicht gedruckten Alten Chroniken, Bd. 3, Braunschweig 1732, 
S. 252–478, bes. S. 403–406.

150 Vgl. Hellfaier, Karl-Alexander (Hg.): Quedlinburg und Quedlinburger in einer 
Ausstellung der Lippischen Landesbibliothek, Ausstellung 19.5.–30.6.1977, Det-
mold 1977 (Manuskript), S. 140; Jacobs, Eduard: Winnigstedt, Johann. In: ADB 
43, S. 458–460, besonders S. 458.
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einer kurzen Unterbrechung an der Kirche St. Martin und pranger-
te hier die kirchlichen Missstände an.151 Nach mehreren Drohungen 
und Anklagen wegen der Verbreitung lutherischer Lehren und dem 
Verbot, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt auszuteilen, verließ 
er 1529 seine Heimatstadt und zog in das Aegidienkloster in Braun-
schweig, wo zu dieser Zeit die Reformation eingeführt wurde.152 Sei-
ne späteren Stationen sind Magdeburg, wo er mit Nikolaus von Ams-
dorf in Kontakt kam, und Wittenberg, von wo aus ihn Martin Luther 
nach Einbeck vermittelte. Danach wirkte er in Höxter und Goslar,153 
bevor er 1540 die Pfarrei St. Blasii in Quedlinburg erhielt und die-
se bis zu seinem Tod 1569 versah.154 Wie Lorenz richtig bemerkt, ist 
Winnigstedt in seiner Darstellung bis zum 14. Jahrhundert unzuver-
lässig, wird jedoch genauer, je näher die Erzählung der von ihm selbst 
erlebten Zeit kommt.155 Allerdings ist die Lage durch die Überliefe-
rung der Chronik etwas verwickelter: Bereits Fritsch stellte fest, dass 
aufgrund der Fortsetzung der ursprünglichen und wohl verlorenen 
Chronik Winnigstedts durch Gerdank nicht klar ist, „wie viel in der 
Winningstae dtschen Chronik von Winningstae dt selbst herrue hre“.156 
Obgleich die Schilderungen der Ereignisse nach Winnigstedts Tod 
(1569) von einem späteren Bearbeiter – wahrscheinlich von Gerdank 
– stammen, bleibt offen, ob Gerdank oder ein anderer Autor nicht 
auch den ursprünglichen Bericht Winnigstedts für die Zeit bis 1569 
überarbeitete. Auch hinsichtlich der Umarbeitungen durch den Her-
ausgeber Kaspar Abel besteht Unklarheit.157 

151 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 392.
152 Vgl. Moderhack, Richard: Braunschweig. In: Handbuch der Historischen Stätten 

Deutschlands, Bd. 2: Niedersachsen und Bremen, Stuttgart 51986, S. 63–68, bes. 
S. 66 (Kröners Taschenausgabe 272).

153 Vgl. zur Einführung der Reformation in Goslar u. a.: Müller: Die Kirchenrefor-
mation der Stadt Goslar. In: ZHV 4 (1871), H. 3, S. 323–350. Bemerkenswert ist 
dabei, dass neben Johann Winnigstedt auch seine ehemaligen Halberstädter Mit-
brüder Johann Wessel, Heinrich Gefferdes und Eberhard Wiedensee sowie der 
Magdeburgische Superintendent Nikolaus Amsdorf und der spätere Superinten-
dent Quedlinburgs Mattheus Absdorf in Goslar tätig waren. Auch der in Qued-
linburg geborene und später dort als Verfasser einer neuen Kirchenordnung vor-
geschlagene Paul von Rhode ist von 1531 bis 1532 Superintendent in Goslar. Vgl. 
Müller, Die Kirchenreformation, S. 326, 328, 333. 

154 Winnigstedt berichtet in dem von ihm verfassten Chronicon Halberstadiense teilweise 
selbst von seinem Leben. So war er vor 1525 an Klostervisitationen beteiligt, wobei 
ihm die dortigen Missstände auffielen. Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halbersta-
diense, S. 253. Der größere Teil findet sich jedoch in der Schrift Renato Evangeli von 
Hamelmann, die von Abel in die Winnigstedtsche Erzählung zur Erläuterung der 
Reformation in Halberstadt und Quedlinburg (!) eingeschoben wurde. Vgl. hier 
zu den obigen biografischen Angaben Winnigstedts die S. 392–405 bei Abel. 

155 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. VI. Damit übereinstimmend die 
Ansicht von Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 40.

156 Fritsch, Geschichte, I, S. 12. 
157 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 14, 15. 
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Aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt eine weitere Chronik, die 
Martin Wolf, Pastor an St. Blasii in Quedlinburg (1613–1624), bis zum 
Jahr 1622 verfasste,158 und die 1769 gedruckt wurde.159 Die späteren, 
zumeist handschriftlich erhaltenen Chroniken160 zehren überwie-
gend von dem Material, das Winnigstedt, Gerdank und Wolf geliefert 
hatten161 und ergänzen jüngere Ereignisse.

Die gedruckte lateinische Schrift von Marcus Scultetus Junior, der 
zwischen 1565 und 1593 Pastor an St. Nikolai in der Neustadt war, 
wurde bislang kaum genutzt.162 Gottfried Christian Voigt stützte sich 
in seiner dreibändigen Stadtgeschichte zwar vorrangig, laut Fritsch 
sogar ausnahmslos („und dennoch nur sehr oberflächlich“),163 auf 
die Überlieferung des Quedlinburger Rates. Er verwendete aber für 
die Geschichte der Reformationszeit ebenso wie vor ihm Kettner und 
nach ihm Fritsch die Chronik von Winnigstedt.164 

Die Edition der städtischen Urkunden durch Karl Janicke165 und 
die der wichtigsten Quellen zur städtischen Verwaltungs- und Rechts-

158 Zwei handschriftliche Fassungen sind in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfen-
büttel und im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Magdeburg, überliefert. 
Vgl. Chronik des Martin Wolf. In: Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (HAB 
WF) Cod. Guelf. 10 extrav; LASA, Cop. 805, fol. 2–74.

159 Vgl. Wolf, Martin: Kurze Beschreibung des alten kayserlichen freyen weltlichen 
Stiffts, samt beyder Städte Quedlinburg aus vielen Chroniken und Verzeichnissen 
verfasst. In: Allgemeines Historisches Magazin mit Beyhülfe einiger Gelehrten er-
richtet 5 (1769), S. 216–326. Diese Fassung entspricht nicht vollumfänglich der 
Beschreibung des Manuskripts, das Fritsch vorlag und das er beschreibt. Vor allem 
am Ende scheinen beträchtliche Teile im Druck zu fehlen. 

160 Hermann Lorenz ermittelte bei seinen Recherchen 20 handschriftliche Chroni-
ken in Quedlinburg, Magdeburg, Berlin, Hannover, Zerbst, München und dem 
Joachimstalschen Gymnasium. Seiner Ansicht nach wurde „in den meisten der-
selbe Wust von Fabeleien kritiklos zusammengetragen“ und es finden sich „nur 
hier und da […] unter der Spreu einzelne Weizenkörner, namentlich, wenn die 
Verfasser eigne Erlebnisse niederschrieben“. Die Chronik von Winnigstedt und 
Gerdank nimmt Lorenz von diesem Urteil als „noch zuverlässige“ Quelle aus. Lo-
renz, Quedlinburgische Geschichte, S. VI, VII.

161 Zum gleichen Urteil kommt Fritsch, Geschichte, I, S. 14. Vgl. hierzu auch: StA 
QLB, Chronik A, Chronik B, Chronik C, Chronik D, Chronik E und Chronik F, 
deren Verfasser zumeist voneinander abschreiben und dabei (neben vielen Feh-
lern) größtenteils auf der Winnigstedtschen/Gerdanckschen Erzählung fußen. 
Chronik E diente offensichtlich Kettner als direkte Quelle, aus der er oft wörtlich 
abschrieb. 

162 Scultetus, Marcus: Oratiuncula De Reverendissima Et Generosissima Domina 
Anna, Piae memoriae Colegii Quedlingburgensis Abbatissa, Comitissa Stolber-
gensi & de historiis quibusdam sub initium repurgatae doctrinae coelestis Qued-
lingburgi factis, Vitaebergae 1581. Möglicherweise ist der Autor, wie dies Kettner 
nahelegt, mit dem ersten lutherischen Pastor gleichen Namens an St. Nikolai ver-
wandt, der aus Stendal nach Quedlinburg kam. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 222.

163 Fritsch, Geschichte, I, S. 17.
164 Vgl. Voigt, Geschichte, III, S. 181.
165 Vgl. Janicke, Karl: Urkundenbuch der Stadt Quedlinburg, 2 Bde., Halle/S. 

1873/1882 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete 
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geschichte durch Hermann Lorenz166 stellten der Forschung am Ende 
des 19. sowie dem beginnenden 20. Jahrhundert ebenso umfangrei-
che wie wertvolle Quellenkorpora zur Verfügung. Die Kirchenord-
nungen Quedlinburgs im 16. Jahrhundert wurden von Max Lorenz167 
und Emil Sehling168 herausgegeben und kommentiert. Hermann Lo-
renz konnte für seine anlässlich der Tausendjahrfeier der Stadt 1922 
erschienene populäre Darstellung zur allgemeinen Geschichte von 
Stadt und Stift Quedlinburg über die bislang angeführten Editio-
nen bereits auf die jeweils ersten beiden Bände der schon erwähnten 
ABKG und der PKMS zurückgreifen. Ebenso wie Selmar Kleemann, 
Autor der „Kulturgeschichtliche[n] Bilder aus Quedlinburgs Vergan-
genheit“,169 war auch Lorenz, der eine Vielzahl meist kürzerer Beiträge 
zur Stadtgeschichte publizierte, auch bei den ungedruckten Quellen 
gut bewandert.170 Lorenz konnte im Rahmen seines unter Verzicht auf 
Quellenbelege verfassten 400-seitigen chronologischen Überblicks, 
in dem die Kapitel zur „Zeit der Glaubensbedrückung (1523–1539)“ 
und zur „Einführung der Reformation“ (1539–1582) etwa 25 Seiten 
einnehmen, selbstverständlich nicht die gesamte „Fülle von Briefen 
und Berichten“ einsehen.171 Für den Bauernkrieg liegen mehrere Edi-
tionen vor, die jedoch nur zum Teil Quellen mit Bezug zu Quedlin-
burg enthalten.172

2) (im Folgenden UB QLB, I und II).
166 Vgl. Lorenz, Hermann (Hg.): Quellen zur städtischen Verwaltungs-, Rechts- und 

Wirtschaftsgeschichte von Quedlinburg vom 15. Jahrhundert bis zur Zeit Fried-
richs des Grossen, Teil 1: Baurdinge nebst sonstigen obrigkeitlichen Verordnun-
gen und Abmachungen, Halle/S. 1916 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 
und angrenzender Gebiete 44).

167 Vgl. Lorenz, Max: Die Kirchenordnungen des Stiftes und der Stadt Quedlinburg. 
In: Zeitschrift des Vereins für Kirchengeschichte der Provinz Sachsen 4 (1907), 
S. 32–93. Während Lorenz wohl die von Äbtissin Anna II. und Tilemann Platner 
1540/41 verfasste und verkündete Kirchenordnung edierte, ist die von Sehling 
abgedruckte Ordnung jene von den Visitatoren Herzog Heinrichs von Sachsen 
erstellte Ordnung. 

168 Vgl. EKO, I/2, S. 260–264.
169 Vgl. Kleemann, Quedlinburgische Geschichte.
170 Siehe zu dieser Einschätzung auch die Rezension von Georg von Below. Vgl. Be-

low, Georg von: Rezension zu: Lorenz, Hermann/Kleemann, Selmar: Quedlin-
burgische Geschichte. In: HZ 130 (1924), S. 122f. Die allermeisten Arbeiten von 
Lorenz wurden und werden durch mangelhafte oder fehlende Quellennachweise 
den geschichtswissenschaftlichen Maßstäben nicht gerecht. 

171 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 246, Anm. 60. Lorenz gibt dementge-
gen an, beispielsweise zum Konflikt zwischen Schutzvogt, Äbtissin und Quedlin-
burger Rat für die Zeit zwischen 1527 und 1539 „[a]lles Wichtige […] in Urschrift 
eingesehen“ zu haben, da für diese Zeit die letzten beiden Bände der ABKG noch 
nicht vorlagen. Aufgrund der Vielzahl neuer Erkenntnisse auch für den erwähnten 
Zeitraum lässt sich dieses Postulat von Lorenz ungeachtet seiner großen Verdiens-
te für die Forschung nicht bestätigen. 

172 Vgl. u. a. Fuchs, Walther Peter/Merx, Otto/Franz, Günther (Hg.): Akten zur 
Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland, 2 Bde., Leipzig/Jena 
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Die vorliegende Studie greift einerseits auf die seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts erschienenen und bereits erwähnten Editionen zu-
rück. Andererseits profitiert sie vom Abschluss der Editionsgroßpro-
jekte der ABKG und der PKMS sowie von den Fortschritten der Ar-
beiten an den Deutschen Reichstagsakten.173 Sie legt aber vor allem 
einen Schwerpunkt auf die intensive Sichtung der bislang kaum be-
rücksichtigten ungedruckten Quellen. War es bei den nebenberuflich 
schreibenden Autoren zur Stadt- und Stiftsgeschichte bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts aus zeitökonomischen Gründen anscheinend 
üblich, das „unangenehme[…] Geschäft[…]“174 der Archivarbeit nur 
für jene Zeitbereiche auf sich zu nehmen, die scheinbar noch nicht 
durch Editionen und/oder Chroniken schnell zugänglich waren, 
ging der vorliegenden Arbeit eine breit angelegte und tiefer gehende 
Recherche der Archivquellen voraus. 

Das Gros der ungedruckten Überlieferung findet sich im Landesar-
chiv Sachsen-Anhalt am Standort Magdeburg. Die wichtigsten Bestän-
de sind hier die der Stiftsregierung (A20), der Propstei und Dechanei 
(A21), der sogenannten Stifts-Hauptmanney (A22), der sogenannten 
älteren Konsistorialbehörden (A12 Specialia, Quedlinburg) sowie 
der Urkundenbestand des Stiftes (U9). Letzterer umfasst viele Urkun-
den, die Erath in dem von ihm bearbeiteten Zeitraum bis zum Jahr 
1517 nicht aufgenommen hatte. Darüber hinaus finden sich hier etwa 
300 Urkunden für das 16. Jahrhundert sowie etwa 500 für das 17. bis 
19. Jahrhundert. Die etwa 660 Urkunden aus dem 15. und 16. Jahr-
hundert wurden ebenso vollständig gesichtet wie die Rechnungsüber-
lieferung des Stiftes in den letzten zwei Dritteln des 16. Jahrhunderts. 

Die umfangreiche Korrespondenz zwischen der regierenden Äb-
tissin, dem Quedlinburger Rat, dem Stiftshauptmann und weiteren 
städtischen Akteuren einerseits sowie dem sächsischen Erbschutzvogt 

1923/1942; Laube, Adolf/Seiffert, Hans Werner (Hg.): Flugschriften der Bau-
ernkriegszeit, Berlin 1975; Laube, Adolf/Schneider, Annerose/Weiss, Ulman 
(Hg.): Flugschriften vom Bauernkrieg zum Täuferreich, 2 Bde., Berlin 1992; 
Franz, Günther (Hg.): Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, München 
1963 (Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit. Freiherr vom 
Stein-Gedächtnisausgabe 2); Kobuch, Manfred/Müller, Ernst (Hg.): Der deut-
sche Bauernkrieg in Dokumenten, Weimar 1977.

173 Bei der Jüngeren Reihe der Reichstagsakten erschienen seit den 1920er-Jahren 14 
Bände, bei der Reihe der Reichsversammlungen sind es neun.

174 Fritsch, Geschichte, I, S. 16, schreibt, dass er „[f]ür die neueste Geschichte“, 
d. h. hier für die Zeit ab etwa 1750, für die „weder ein Erath noch ein Kettner 
vorhanden“ sei, „die […] nöthigen Notizen […] aus den Acten des Archivs selbst 
entnehmen“ musste. Diese Arbeit sei „nicht nur an sich schon beschwerlich und 
weitläufig, sondern [sie, E.R.] wird durch die Unleserlichkeit so mancher ältern 
Handschriften, und selbst durch Dunkelheiten und Verwicklungen in der Con-
struction, die öfters zu gar keinem Sinne kommen lassen, oft zu einem höchst 
unangenehmen Geschäfte“. Den Eindruck einer ähnlichen Arbeitsweise erweckt 
Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 246, Anm. 60.
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des Stiftes andererseits befindet sich sowohl in den Akten der Stiftsre-
gierung (A20, Tit. VI) als auch zum weit größeren Teil im Hauptstaats-
archiv Dresden sowie dem bisher wenig berücksichtigten Geheimen 
Preußischen Staatsarchiv zu Berlin.175 Die Bestände des Landesarchivs 
in Magdeburg halten darüber hinaus Urkunden und Akten zu den 
Klöstern und Hospitälern, dem Schul- und Armenwesen im Reichs-
stift, zur allgemeinen Landesverwaltung wie zu den Beziehungen der 
Fürstäbtissinnen zum Reich und zum Kaiser bereit. Die städtische 
Überlieferung wird im Quedlinburger Stadtarchiv verwahrt, nicht 
unbedeutende Teile finden sich jedoch auch in Magdeburg (A20, 
Tit. XXIX). Unter den Beständen des Quedlinburger Stadtarchivs 
sind neben den verschiedenen handschriftlichen Chroniken die zu 
den seriellen Quellen zählenden 54 Ratsrechnungsbände für den 
Zeitraum 1477–1578 besonders hervorzuheben, die für sozial-, wirt-
schafts- und verwaltungsgeschichtliche Fragestellungen, aber auch 
für prosopografische Forschungen eine belastbare Grundlage dar-
stellen.176 Aufgrund ihrer Bedeutung wurden die Rechnungsbände 
vollständig gesichtet und ausgewertet. Obwohl der Umzug des städ-
tischen Magazins vom Dachboden des Quedlinburger Rathauses in 
ein neues Archivgebäude inzwischen überwiegend abgeschlossen ist, 
sind noch immer beträchtliche Teile des Bestandes für die Benut-
zung unzugänglich. Teilweise ist unklar, ob einige der im Findbuch 
verzeichneten Akten verloren gegangen sind. Die bei den Kirchen-
verwaltungen der städtischen Pfarren St. Aegidii, St. Blasii, St. Bene-
dikti und St. Nikolai erwachsene Überlieferung wird teils im Archiv 
der Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen in Magdeburg, teils im 
Archiv des Kirchspiels St. Nikolai in Quedlinburg verwahrt. Aus dem 
16. Jahrhundert sind hier vorrangig Rechnungen des armen und des 
reichen Kirchenkastens zu finden. Beide Kästen wurden später zum 
allgemeinen Gotteskasten vereint. 

Mit Blick auf die zum Stiftskapitel gehörenden Stiftsdamen (Äbtis-
sin, Pröpstin, Dechantin, Kanonisse) wurde geprüft, ob sich in den 
verschiedenen Familienüberlieferungen Korrespondenzen mit Mit-
gliedern der Herkunftsfamilien erhalten haben. Die Anfragen und 
Recherchen im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, mit den Standorten 
Magdeburg und Wernigerode, im Fürstlich Stolberg-Roßlaschen Rent-
amt in Ortenberg, im Thüringischen Staatsarchiv mit den Standorten 
Rudolstadt und Weimar, im Landesarchiv Brandenburg in Potsdam, 

175 Hierhin wurde nach dem Verkauf der Quedlinburger Erbvogtei von Kursachsen 
an Preußen im Jahr 1698 ein bedeutender Teil der Dresdner Überlieferung ver-
bracht.

176 Für prosopografische Studien dienen ferner die edierten Matrikellisten der Uni-
versitäten in Leipzig, Erfurt, Jena, Wittenberg, Rostock, Tübingen, Heidelberg, 
Köln, Königsberg und Frankfurt/Oder. Vgl. exemplarisch dazu Kap. 3.1, Kap. 9.5.
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im Hauptstaatsarchiv in Dresden, im Staatsarchiv Ludwigsburg, im 
Landeshauptarchiv in Koblenz, im Hessischen Hauptstaatsarchiv in 
Wiesbaden, im Landesarchiv Speyer sowie im Fürstlich Leiningischen 
Archiv Amorbach ergaben leider nur wenige punktuelle Funde oder 
verliefen ergebnislos.

Auch im Fall von Äbtissin Anna II., einer geborenen Gräfin zu Stol-
berg-Wernigerode, ergaben die Recherchen ihrer Korrespondenz mit 
dem Vater und ihren Brüdern in den Archiven in Magdeburg, Werni-
gerode und Ortenberg nicht die erwartete Dichte der Überlieferung. 
Hierfür können jedoch lehnsrechtliche Gründe angenommen wer-
den: Die Stolberger Grafen waren Lehnsmänner der albertinischen 
Wettiner. Da die Albertiner seit der Leipziger Teilung 1485 allein 
mit der Erbvogtei177 des Reichsstiftes Quedlinburg belehnt wurden, 
hätte eine anhand von Korrespondenzen zwischen der Äbtissin und 
ihrer Familie dokumentierte Beratschlagung über Maßnahmen, die 
sich zunehmend gegen den Erbvogt richteten, lehnsrechtliche Kon-
sequenzen für die Stolberger Grafen nach sich ziehen können.178 Aus 
diesem Grund und wohl auch wegen der geografischen Nähe zum 
Reichsstift berieten die Grafen ihre Tochter beziehungsweise Schwes-
ter in entscheidenden Situationen wahrscheinlich entweder persön-
lich oder über Gesandte.

Die Kombination aus den Fortschritten der erwähnten Editionen 
einerseits und einer tiefen Recherche der ungedruckten Quellen an-
dererseits, die bewusst auf scheinbare arbeitsökonomische „Abkür-
zungen“ verzichtete,179 bildet das für die vorliegende Arbeit nötige 
dichte Quellenkorpus, ohne das die erste umfassende Analyse der 
Reformationsgeschichte eines weiblich geführten Reichsstifts kaum 
möglich gewesen wäre. 

177 Eine knappe Einführung zur allgemeinen Geschichte der Vogtei sowie ihrer Funk-
tion beim Aufbau fürstlicher Landesherrschaft liefert Sembdner, Alexander: Der 
Preis der Freiheit. Klostervogtei und Entvogtung am Beispiel des Benediktiner-
innenklosters Remse. In: Bünz, Enno/Mütze, Dirk Martin/Zinsmeyer, Sabine 
(Hg.): Neue Forschungen zu sächsischen Klöstern. Ergebnisse und Perspektiven 
der Arbeit am Sächsischen Klosterbuch, Leipzig 2020, S. 425–468, bes. S. 425–428 
(Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 62).

178 Vgl. zur sogenannten Vasallenfelonie: Spiess, Karl-Heinz/Theuerkauf, Gerhard: 
Felonie. In: HRG2 1, Sp. 1534f; Auge, Oliver: Lehnrecht/Lehnswesen. In: HRG2 3, 
Sp. 717–736, bes. Sp. 719f.

179 So hätte es sich insbesondere im Fall der ABKG wegen der dort bereits nach kir-
chenpolitischen Gesichtspunkten ausgewählten Quellen aus arbeitsökonomi-
schen Gründen auf den ersten Blick anbieten können, für den Zeitraum bis 1539, 
d. h. für die Zeit der Schutzvogtei Herzog Georgs von Sachsen, vorrangig auf die 
in den vier Bänden der ABKG zahlreich enthaltenen Quellen mit Bezug zu Qued-
linburg zurückzugreifen und erst für die Jahre nach 1539 in die aufwendige Ar-
chivarbeit einzusteigen. Wegen der Ausrichtung der ABKG auf die Kirchenpolitik 
Herzog Georgs, der in Quedlinburg in dieser Zeit zwar der wichtigste, aber doch 
nicht einzige Akteur war, wurde der Weg dieser „Abkürzung“ bewusst vermieden.
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1.4 METHODE UND VORGEHEN

„Ich hoffe immer noch, daß gestern besser wird.“180 (Charlie Brown)

Diese Aussage legte ursprünglich Charles M. Schulz in den bekann-
ten Peanut Comic Strips seiner Figur Charlie Brown in den Mund. 
Brown antwortet damit seinem Freund Linus, der zuvor reflektierte: 
„Ich glaube, es ist verkehrt, sich um den morgigen Tag zu sorgen. Viel-
leicht sollten wir nur an heute denken.“ Worauf Charlie Brown erwi-
dert: „Nein. Das würde Resignation bedeuten. Ich hoffe immer noch, 
daß gestern besser wird.“181 

Der Bielefelder Historiker Jörn Rüsen, „,theoretischer Kopf‘ der so-
zialgeschichtlich orientierten Geschichtswissenschaft“,182 verwendete 
Browns Ausspruch 1982 als Motto seiner Abhandlung „Die vier Typen 
historischen Erzählens“.183 Da er sein Motto nicht interpretierte, griff 
es Ernst Schulin 1998 anlässlich von Rüsens 80. Geburtstag auf und 
versuchte die Absurdität der Aussage für die Geschichtswissenschaft 
fruchtbar zu machen. Für Schulin zeugen Browns Worte einerseits 
„flimmernd von einem historiographischen Traumbild“ oder „gar 
von einer tiefen, geheimen Motivation für Historie“, doch weisen sie 
andererseits auch ganz grundlegend auf die Tatsache hin, „daß Ge-
schehenes nicht ungeschehen gemacht werden kann“ und jeder „auf 
dem Getanen und damit Geschehenen auf[zu]bauen“ habe.184 Char-
lie Brown hoffe somit in die „hoffnungslose[n] Richtung“,185 auch 
wenn Brown dies in einem anderen Bonmot mit sarkastischem Blick 
anders sah: „Wer glaubt, Vergangenes lasse sich nicht ändern, hat 
noch keine Autobiographien aus der Feder Prominenter gelesen.“186

Für den Historiker Rüsen, so vermutet Schulin, bedeute Browns 
hoffnungslose Hoffnung wohl das Vertrauen in den „Fortschritt der 

180 Schulz, Charles M.: Charlie Brown und seine Freunde (Peanuts), Nr. 699, 1979, 
zit. nach: Schulin, Ernst: „Ich hoffe immer noch, daß gestern besser wird.“ Be-
merkungen zu einem von Jörn Rüsen gewählten Motto. In: Blanke, Horst Walter/
Jaeger, Friedrich/Sandkühler, Thomas (Hg.): Dimensionen der Historik. Ge-
schichtstheorie, Wissenschaftsgeschichte und Geschichtskultur heute. Jörn Rüsen 
zum 60. Geburtstag, Köln u. a. 1998, S. 3–12, hier S. 3, 5.

181 Schulz, Charlie Brown, zit. nach: Schulin, Ich hoffe immer noch, S. 3, 5.
182 Klappentext von Rüsen, Jörn: Zeit und Sinn. Strategien des historischen Denkens, 

Frankfurt/M. 1990 (Fischer Taschenbücher 7435). 
183 Vgl. Rüsen, Jörn: Die vier Typen des historischen Erzählens. In: Ders./Koselleck, 

Reinhard/Lutz, Heinrich (Hg.): Formen der Geschichtsschreibung, München 
1982, S. 514–613 (Studiengruppe „Theorie der Geschichte“. Beiträge zur Histo-
rik 4). Überarb. Neudruck in: Rüsen, Jörn: Zeit und Sinn. Strategien historischen 
Denkens, Frankfurt/M. 1990, S. 153–230, 273–283. 

184 Schulin, Ich hoffe immer noch, S. 5. 
185 Schulin, Ich hoffe immer noch, S. 6.
186 Zit. nach: Schulin, Ich hoffe immer noch, S. 5.
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Wissenschaft“ beziehungsweise die Hoffnung, „die geschichtswissen-
schaftlichen Ergebnisse zu verbessern“. Wie Generationen von Histo-
rikern und -innen zuvor arbeite man an demselben „Gestern in der 
Zuversicht, mithilfe neuer Quelleninformationen, die man immer zu 
finden hoffen kann, und mithilfe neuer Tatsachen-Erschließungs-Me-
thoden, die man zu erfinden hoffen kann, ein exakteres, richtigeres 
Bild von der Vergangenheit zu bekommen“.187

Die von Schulin sogenannten Tatsachen-Erschließungs-Metho-
den wurden unter anderem mit der umfassenden Kritik an der So-
zial- und Gesellschaftsgeschichte Bielefelder Prägung, die vor allem 
Vertreter und Vertreterinnen der Kulturgeschichte, der Historischen 
Anthropologie, der Mikro-, Alltags- sowie der Frauen- und Geschlech-
tergeschichte seit den 1980er-Jahren vornahmen,188 durch eine große 
Methodenvielfalt erweitert und ergänzt. Die erste und bereits hinrei-
chende Bedingung für den „Fortschritt der Wissenschaft“ in Bezug 
auf das Thema der vorliegenden Arbeit wäre also gegeben. Erfüllt ist 
für die Reformationsgeschichte des Reichsstifts Quedlinburg auch 
die zweite Bedingung, „neue[…] Quelleninformationen […] zu fin-
den“, wie dies bereits ausgeführt wurde.189

Die 2017 gemäß dem Jubiläumskalender nach zehnjähriger Vor-
bereitungszeit der Lutherdekade pünktlich kulminierende (und da-
nach erwartungsgemäß abflauende) wissenschaftliche Beschäftigung 
mit der Reformation190 nahm sich dasselbe 500 Jahre vergangene 
Gestern unter verschiedenen Perspektiven und mithilfe unterschied-
licher Methoden in der (berechtigten) Hoffnung noch einmal vor, 
dass das Gestern besser wird. Im historiografischen Kontext ist damit 
die Kenntnis vom „Gestern“ gemeint und statt „besser“ könnte man 
detaillierter, vielfältiger perspektiviert, kontextualisiert oder einfach 
umfassender schreiben. 

Einen Beitrag dazu leistet auch die vorliegende Arbeit, die den Pro-
zess der Einführung der Reformation im Reichsstift Quedlinburg, das 
heißt in der Alt- und Neustadt Quedlinburgs und ihren Vorstädten, 
ebenso wie auf dem Stiftsberg, in den acht Klöstern des Stiftes und 
im Stiftsdorf Ditfurt über einen Zeitraum von 63 Jahren hinweg un-
tersucht. Der Untersuchungsgegenstand des Reichsstifts, eines Zwerg-
territoriums des Alten Reiches, gestattet durch den begrenzten Raum 

187 Schulin, Ich hoffe immer noch, S. 6.
188 Olaf Mörke wies jüngst auch für den engeren Bereich der Reformationsgeschichts-

forschung auf die „Relativierung der Deutungshoheit einer theorieorientierten 
Sozial- und Strukturgeschichtsschreibung“ und das „wachsende[n] Interesse an 
mikrohistorischen Fragestellungen“ hin. Mörke, Die Reformation, S. 144.

189 Vgl. Kap. 1.3.
190 Laut Mörke ließ das Reformationsjubiläum „in seinem publizistischen Vorfeld 

bisweilen den Eindruck entstehen, es handle sich eigentlich um ein Lutherjubilä-
um“. Mörke, Die Reformation, S. 146.
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im Sinne des Anliegens der Historischen Anthropologie einen „Blick 
durch ein mikroanalytisches Vergrößerungsglas, das die Komplexität 
gesellschaftlicher Phänomene und menschlichen Lebens einsichtig 
macht und damit neue Fragen nach den Möglichkeiten und Gren-
zen der Geschichtswissenschaft anregt“.191 Für die Untersuchung 
steht demzufolge „DER MENSCH in der Geschichte – seine Hand-
lungen, seine Leiden, seine Wahrnehmungen, seine Verhaltenswei-
sen, seine Grundbefindlichkeiten“ im Mittelpunkt.192 Sie unternimmt 
mit den Worten des Soziologen Wolf Lepenies „den Versuch, histo-
rische Veränderungen im Makromaßstab“, hier die der Reformati-
on, „auf die mögliche Veränderung elementarer Verhaltensweisen, 
die gleichermaßen das Substrat solcher Veränderungen bilden, zu 
untersuchen“.193

Wenn also die Menschen, ihre Interessen, Motive, Vorstellungen, 
Handlungs- und Denkweisen im mikroanalytischen Fokus der Unter-
suchung stehen, bedeutet dies, dass im Unterschied zu den älteren 
Arbeiten zur Quedlinburger Stadt- und Stiftsgeschichte von Kettner, 
Voigt, Fritsch und Lorenz hier nicht nur (aber auch) die Quedlin-
burger Fürstäbtissinnen und die sächsischen Schutzvögte in ihrem 
Handeln zu untersuchen sind. Neben diesen üblichen „mächtigen 
Akteuren“ werden bislang wenig oder kaum berücksichtigte Zeitge-
nossInnen – Stiftshauptleute, Superintendenten, Ratsherren, Pfarrer, 
Prediger, Schulmeister, Aufständische, Äbte und Äbtissinnen der zum 
Stift gehörenden Klöster und Stifte, Gesandte der Fürstäbtissinnen 
für die Reichstage und – wo immer es die Quellenlage erlaubt – der 
„kleine Mann/die kleine Frau“ einbezogen. Alle Genannten, aber 
auch die Ungenannten beziehungsweise Unbekannten, von denen 
keine Quellen erhalten sind, werden als Akteure/Akteurinnen des 
Prozesses der Einführung der Reformation in Quedlinburg begriffen. 

191 Tanner, Jakob: Historische Anthropologie zur Einführung, Hamburg 2004, S. 11 
(Zur Einführung 301); vgl. zudem: Dülmen, Richard van: Historische Anthropolo-
gie. Entwicklung – Probleme – Aufgaben, Köln/Weimar/Wien 2000.

192 Dressel, Gert: Historische Anthropologie. Eine Einführung, Köln/Weimar/
Wien 1996, S. 25; ähnlich: Burghartz, Susanna: Historische Anthropologie/
Mikrogeschichte. In: Eibach, Joachim/Lottes, Günther (Hg.): Kompass der Ge-
schichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen 2002, S. 206–218, bes. S. 206; wei-
terhin Tanner, Historische Anthropologie.

193 Lepenies, Wolf: Probleme einer Historischen Anthropologie. In: Rürup, Rein-
hard (Hg.): Historische Sozialwissenschaft. Beiträge zur Einführung in die For-
schungspraxis, Göttingen 1975, S. 126–159, hier S. 131. Ähnlich auch Peukert, 
Detlev: Neuere Alltagsgeschichte und Historische Anthropologie. In: Süssmuth, 
Hans (Hg.): Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte, Göttingen 
1984, S. 57–72; Medick, Hans: Quo vadis Historische Anthropologie? Geschichts-
forschung zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Mikro-Historie. In: His-
torische Anthropologie 9 (2001), S. 78–92, bes. S. 91.
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Mithilfe der prosopografischen Methode194 wird der Weg der jeweili-
gen Person gewissermaßen am „Ariadne-Faden“195 ihres Namens über 
Matrikellisten, Rechnungsbücher, Urkunden, Protokolle und weitere 
verstreute Quellen wie auch in der Forschungsliteratur über angren-
zende und weiter entfernt liegende Territorien verfolgt. Ein Parade-
beispiel für die Leistungsfähigkeit dieser Methode ist die Suche nach 
dem lediglich in einer zeitgenössischen Chronik nachweisbaren und 
bislang kaum beachteten ,Vincenz’ als wahrscheinlich erstem luthe-
rischen Prediger in Quedlinburg. Auf dem beschriebenen Weg lässt 
sich nicht allein die Historizität der Person des Predigers, sondern 
auch der Wittenberger Einfluss und derjenige der Augustinereremi-
ten in Quedlinburg nachweisen. Mithilfe der prosopografischen Me-
thode werden neben jenem ,Vincenz’ auch die Schulmeister, Geistli-
chen, die politischen Räte und viele weitere Personen nicht allein in 
ihrem teils kurzen, aber für den Reformationsprozess bedeutsamen 
Wirken in Quedlinburg beleuchtet, sondern in ihren Verbindungen 
zu fremden Dienstherren, Geistlichen, den Wittenberger und an-
deren Reformatoren, zu gnesiolutherischen oder philippistischen 
Theologenkreisen etc. untersucht. Dies ist einer der hier beschritte-
nen Wege, um die bisherige lokalgeschichtliche „Nabelschau“ der 
älteren Forschung zur Reformation in Quedlinburg aufzubrechen, 
die zwar die Ereignisse in der Stadt und auf dem Stiftsberg in den 
Blick nahm, aber dabei Akteure wie etwa den Stiftshauptmann Georg 
von Dannenberg ausschließlich während seiner Zeit in Quedlinburg 
betrachtete.196 Dass Georg von Dannenberg zuvor in braunschweigi-
schen Diensten stand und dort bereits vor seiner Zeit in Quedlinburg 
sehr wahrscheinlich gegen das Reichsstift Gandersheim und andere 
geistliche Einrichtungen vorgegangen war, wurde beispielsweise bis-
lang übersehen. Die eher verstreuten Hinweise zur jeweiligen Per-

194 Vgl. dazu einführend Henning, Auxilia Historica, S. 274–286; Petersohn, Jürgen: 
Personenforschung im Spätmittelalter. Zu Forschungsgeschichte und Methode. 
In: ZHF 2 (1975), S. 1–5; weiterführend Wriedt, Klaus: Personengeschichtliche 
Probleme universitärer Magisterkollegien. In: ZHF 2 (1975), S. 19–30; Hill-
brand-Grill, Friederike: Einführung in die Prosopographie (Biographik). In: 
Veröffentlichungen des Verbandes Österreichischer Geschichtsvereine 27 (1991), 
S. 313–317. Eckart Henning betont, dass die Prosopografie „keine neue und keine 
nur mediävistisch einsetzbare Verfahrensweise dar[stellt]“. Henning, Auxilia His-
torica, S. 279.

195 Griesebner, Andrea: Vom Brief zum Forschungsobjekt. Rekonstruktion des For-
schungsprozesses oder Mikrogeschichte angewandt. In: Hiebl, Ewald/Langthaler, 
Ernst (Hg.): Im Kleinen das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Pra-
xis, Festschrift für Hanns Haas zum 70. Geburtstag, Innsbruck 2012, S. 92–106, 
hier S. 96 (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 2012); vgl. ferner: Ul-
bricht, Otto: Mikrogeschichte. Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit, 
Frankfurt/New York 2009.

196 Vgl. Lorenz, Moritz von Sachsen.
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son werden im Sinne der Prosopografie gesammelt, verzeichnet und 
nachfolgend gemäß dem Anliegen der Personenforschung „nach un-
terschiedlichen Gesichtspunkten historischer Interpretation“197 aus-
gewertet, d. h. hier für den Kontext des Prozesses der Einführung der 
Reformation nutzbar gemacht. 

Daneben ist besonders für Äbtissin Anna II., aber auch für ihre 
Amtsnachfolgerin Elisabeth II. die Quellenlage hinreichend gut, um 
sie mit der von einer dichten Quellenlage abhängigen198 mikrohisto-
rischen Genauigkeit zu fokussieren und dicht zu beschreiben.199 Da-
bei wird das besonders in der Mikrogeschichte200 verwendete „Indi-

197 Petersohn, Personenforschung, S. 1.
198 Vgl. Jeggle, Christoph/Motsch, Christoph: Methodenangebote der Mikroge-

schichte – Zweite Doktorandentagung des Arbeitskreises Historische Anthropolo-
gie in Potsdam. In: ZfG 43 (1995), S. 68–71.

199 Vgl. Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller 
Systeme, Frankfurt/M. 132015; Müller-Funk, Wolfgang: Kulturtheorie. Einfüh-
rung in Schlüsseltexte der Kulturwissenschaften, Tübingen 22010, S. 237–257. 

200 Vgl. zur Mikrogeschichte einführend: Ulbricht, Mikrogeschichte; Ders.: Mik-
rogeschichte: Versuch einer Vorstellung. In: GWU 45 (1994), S. 347–367; Ders.: 
Divergierende Pfade der Mikrogeschichte. Aspekte der Rezeptionsgeschichte. 
In: Hiebl/Langthaler: Im Kleinen das Große, 2012, S. 22–36; Levi, Giovanni: 
On Microhistory. In: Burke, Peter (Hg.): New Perspectives on Historical Writing, 
Pennsylvania 1992, S. 97–120 [ND 2004]; Ginzburg, Carlo: Mikro-Historie. Zwei 
oder drei Dinge, die ich von ihr weiß. In: Historische Anthropologie. Kultur, Ge-
sellschaft, Alltag 1 (1993), S. 169–193; Medick, Hans: Mikro-Historie. In: Schul-
ze, Winfried (Hg.): Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine 
Diskussion, Göttingen 1994, S. 40–53 (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1569); Ders.: 
Mikrohistorie. In: Jordan, Stefan (Hg.): Lexikon Geschichtswissenschaft. Hun-
dert Grundbegriffe, Stuttgart 2002, S. 215–218; Burghartz, Susanna: Historische 
Anthropologie/Mikrogeschichte. In: Eibach, Joachim/Lottes, Günther (Hg.): 
Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen 2002, S. 206–218; 
Schlumbohm, Jürgen: Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Zur Eröffnung einer 
Debatte. In: Ders. (Hg.): Mikrogeschichte – Makrogeschichte. Komplementär 
oder inkommensurabel?, Göttingen 1998, S. 9–32 (Göttinger Gespräche zur Ge-
schichtswissenschaft 7); Hiebl, Ewald/Langthaler, Ernst: Einleitung. In: Dies. 
(Hg.): Im Kleinen das Große, S. 7–21; Ginzburg, Carlo: Holzaugen. Über Nähe 
und Distanz, Berlin 1999 (ital. Orig.: Ochaicci di legno, Mailand 1998); Ders.: Die 
Wahrheit der Geschichte. Rhetorik und Beweis, Berlin 2001; Ders.: Spurensiche-
rung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud 
liest Morelli – die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst. In: Ders.: Spuren-
sicherungen. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis, über-
setzt aus dem Italienischen von Karl Friedrich Hauber, München 1988, S. 78–125; 
Zang, Gert: Die unaufhaltsame Annäherung an das Einzelne. Reflexionen über 
den theoretischen und praktischen Nutzen der Regional- und Alltagsgeschichte, 
Konstanz 1985 (Schriftenreihe des Arbeitskreises für Regionalgeschichte 6); Kai-
ser, Wolfgang: Regionalgeschichte, Mikro-Historie und segmentierte Öffentlich-
keiten. Ein vergleichender Blick auf die Methodendiskussion. In: Brakensiek, Ste-
fan/Flügel, Axel (Hg.): Regionalgeschichte in Europa. Methoden und Erträge der 
Forschung zum 16. bis 19. Jahrhundert, Paderborn 2000, S. 25–44 (Forschungen 
zur Regionalgeschichte 34); Trossbach, Werner: Von der Dorfgeschichte zur Mik-
rohistorie: Transformationen in der Historik „kleinster Teilchen“. In: Brakensiek/
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zienparadigma“201 beziehungsweise die „Spurensicherung“ verfolgt, 
die „nicht zufällig dem kriminalistischen Bereich entlehnt“202 ist und 
grundlegend davon ausgeht, dass „die Erkenntnis der Geschichte 
indirekt durch Indizien vermittelt [und] konjektural“203 ist, weshalb 
„[b]ei der Auswertung des Materials […] der Weg der Erkenntnisfin-
dung offengelegt und erläutert werden“ sollte.204 

Obwohl sich die Mikrogeschichte als ursprünglich in Italien ent-
wickelte, anerkannte kritische Methode in ihren laut Levi dem Mar-
xismus nahestehenden Ursprüngen205 oftmals eher „mit der unteren 
Ebene der Gesellschaft […], mit unbekannten, ‚gewöhnlichen‘ Men-

Flügel, Regionalgeschichte, S. 171–195; Scheutz, Martin: „… irgendwie Geschich-
te ist es doch“. Mikrogeschichte in der österreichischen Frühneuzeitforschung. 
In: Ders./Strohmeyer, Arno (Hg.): Was heißt „österreichische“ Geschichte? Pro-
bleme, Perspektiven und Räume der Frühneuzeitforschung, Innsbruck/Wien/
Bozen 2008, S. 73–92 (Wiener Schriften zur Geschichte der Neuzeit 6); Schaffer, 
Simon: Die Reichweite experimenteller Wissenschaften: Modelle, Mikrogeschich-
ten, Mikrokosmen. In: Historische Anthropologie 13 (2005), S. 343–366; Fenske, 
Michaela: Mikro, Makro, Agency. Historische Ethnografie als kulturanthropo-
logische Praxis. In: Zeitschrift für Volkskunde 102 (2006), S. 151–177; Jeggle/
Motsch, Methodenangebote; Dillmann, Edwin: Sozialer Raum zwischen Mikro- 
und Makrohistorie. Versuch methodologischer Klärungen aus den Erfahrungen 
regionalgeschichtlicher Arbeit. In: Ders. (Hg.): Regionales Prisma der Vergangen-
heit. Perspektiven der modernen Regionalgeschichte, St. Ingbert 1996, S. 389–408 
(Saarlandbibliothek 11).

201 Ginzburg, Spurensicherung, S. 115.
202 Maisch, Andreas: Mikrogeschichte. Beispiele für Quellen, Methoden und Fra-

gestellungen. In: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 57 (1998), 
S. 205–217.

203 Ginzburg, S. 94.
204 Jeggle/Motsch, Methodenangebote, S. 69.
205 Vgl. Levi, On Microhistory, S. 98; vgl. zur kritischen Diskussion der Mikrogeschich-

te: Andrade, Tonio: A Chinese Farmer, Two African Boys, and a Warlord: Toward a 
Global Microhistory. In: Journal of World History 21 (2010), H. 4, S. 573–591; Tri-
vellato, Francesca: Is there a Future of Italian Microhistory in the Age of Global 
History? In: California Italian Studies 2 (2011), H. 1, online unter: https://escho-
larship.org/uc/item/0z94n9hq (eingesehen am 5.10.2021); Medick, Hans: Tur-
ning Global? Microhistory in Extension. In: Historische Anthropologie 24 (2016), 
S. 241–252; Gwinn, Ian: Going back to go forward? A reply to Hans Medick. In: 
Historische Anthropologie 24 (2016), S. 418–431; Levi, Giovanni: Globale Mikro-
geschichte als „Renaissance“? Ein Kommentar zu Hans Medick. In: Historische 
Anthropologie 25 (2017), S. 115–119; Müller, Philipp: Die Rhetorik der Mikroge-
schichte. In: Zeitschrift für Ideengeschichte 6 (2012), H. 2, S. 126–128; Schindler, 
Norbert: Auf leisen mikrohistorischen Sohlen in die neue Zunft? In: Historische 
Anthropologie 1 (1993), S. 310–312; Peters, Jan: Mikrohistorie ökonomisch? 
Bemerkungen zu „Rainer Beck, Unterfinning. Ländliche Welt vor Anbruch der 
Moderne“. In: Historische Anthropologie 2 (1994), S. 308–312; Gregory, Brad S.: 
Is small beautiful? Microhistory and the theory of everyday life. In: History and 
theory 38 (1999), S. 100–110; Reinhard, Wolfgang: Kommentar: Mikrogeschichte 
und Makrogeschichte. In: Thiessen, Hillard von/Windler, Christian (Hg.): Nähe 
und Ferne. Personale Verflechtung in den Außenbeziehungen der Frühen Neu-
zeit, Berlin 2005, S. 135–144 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 36).

https://escholarship.org/uc/item/0z94n9hq
https://escholarship.org/uc/item/0z94n9hq
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schen oder mit der ländlichen Gesellschaft, mit Bauern und, sofern 
möglich, auch mit Schichten darunter“ beschäftigt,206 ist mit Otto Ul-
bricht zu betonen, dass Mikrogeschichte nicht schichtgebunden ist 
und ebenso höhere Schichten oder auch höchste Institutionen mi-
krogeschichtlich untersucht werden können.207 Im Unterschied etwa 
zur paradigmatischen Arbeit Pietro Redondis über Galileo Galilei, in 
der Redondi von einer einzigen Quelle ausgehend beinahe unend-
liche Kontextualisierungen vornahm und dabei Möglichkeiten der 
Interpretation abwog, verwarf und wahrscheinlich machte,208 wird 
hier vorrangig Anna II. unter Verwendung einer Vielzahl von Quel-
lengattungen und -aussagen aus verschiedenen Perspektiven mikro-
geschichtlich beleuchtet. Dabei wird der Beobachtungsmaßstab ver-
kleinert beziehungsweise der Fokus auf die Fürstäbtissin verengt und 
durch eine möglichst vollständige Analyse der vorhandenen Quellen 
versucht, dem mikrogeschichtlichen Anspruch folgend, nicht der Ge-
schichte des Kleinen, sondern der Geschichte im Kleinen nachzuge-
hen. Ist der generell historisch-anthropologisch ausgerichtete Fokus 
bereits auf das kleine Territorium des Reichsstifts gerichtet, geht es 
hier um Reformation als Prozess aus der Perspektive einer Fürstäbtis-
sin unter den Bedingungen ihres Reichsstifts. Die Äbtissinnen werden 
jedoch nicht als autarke Individuen fokussiert, sondern in dem sie 
umgebenden sozialen Gefüge analysiert, das als „Resultat der Interak-

206 Ulbricht, Mikrogeschichte, S. 36.
207 Vgl. Ulbricht, Mikrogeschichte, S. 36. 
208 Vgl. Redondi, Pietro: Galilei, der Ketzer, Turin 1983 (dt. München 1991); vgl. zu 

weiteren verschieden fokussierten und inzwischen paradigmatischen mikrohisto-
rischen Arbeiten: Medick, Hans: Weben und Überleben in Laichingen 1650–1900. 
Lokalgeschichte als Allgemeine Geschichte, Göttingen 1996 (Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 126); Ginzburg, Carlo: Der Käse und die 
Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Frankfurt/M. 1979; Levi, Giovanni: 
Das immaterielle Erbe. Eine bäuerliche Welt an der Schwelle zur Moderne, Ber-
lin 1986; Beck, Rainer: Unterfinning. Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne, 
München 1993; Schnyder-Burghartz, Albert: Alltag und Lebensformen auf der 
Basler Landschaft um 1700. Vorindustrielle, ländliche Kultur und Gesellschaft 
aus mikrohistorischer Perspektive. Bretzwil und das obere Waldenburger Amt von 
1690 bis 1750, Liestal 1992; Sabean, David Warren: Property, production and family 
in Neckarhausen, 1700–1870, Cambridge 1990; Schlumbohm, Jürgen: Lebensläu-
fe, Familien, Höfe. Die Bauern und Heuerleute des Osnab-rückischen Kirchspiels 
Belm in proto-industrieller Zeit, 1650–1860, Göttingen 1994; sowie die kleineren 
und/oder neueren Arbeiten von: Maisch, Mikrogeschichte; Fätkenheuer, Frank: 
Lebenswelt und Religion. Mikro-historische Untersuchungen an Beispielen aus 
Franken um 1600, Göttingen 2004 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 198); Schindler, Norbert: Die Konflikte um das Salzburger Wet-
terläutverbot von 1785. Zum pragmatischen Gebrauch der Mikrogeschichte. In: 
Hiebl/Langthaler, Im Kleinen das Große, S. 106–120; Hoffmann, Robert: „Es ist 
dies der Ausfluß meines ‚in sich lebens‘ gegenüber des äußeren Gesellschaftsle-
bens.“ Aus dem Tagebuch eines Gemischtwarenhändlers. In: Hiebl/Langthaler: 
Im Kleinen das Große, S. 139–154.
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tionen zahlloser individueller Strategien“ gedacht wird und das „man 
nur durch die Beobachtung aus großer Nähe rekonstruieren kann“.209 
Die derart anhand der kleinsten historischen Einheit, des Menschen, 
und im Kontext seiner sozialen Beziehungen gewonnenen Ergebnisse 
werden abschließend als historische Konkretionen mit dem Makro-
thema Reformation in Beziehung gesetzt. 

Für die mikroanalytische Untersuchung ist dabei die Annahme 
grundlegend, dass sich besonders Anna II. (aber auch Elisabeth II.) 
in einer vielfachen Konfliktsituation befand, in der sie sich konfron-
tiert sah mit der Reformation im Reich, mit den entsprechenden Be-
strebungen ihrer Untertanen, wie auch mit den (kirchen-)politischen 
Ambitionen ihrer Schutzvögte, mit dem traditionellen Gegensatz zur 
Stadt oder den Zielen angrenzender Dynasten und auch mit ihrer Fa-
milie.210 Gerade durch diese Konflikte gewinnt die Äbtissin an Kontu-
ren, weil sie gezwungen ist, „einen Standpunkt einzunehmen, sich zu 
äußern und oft auch zu handeln, um sich zu behaupten“.211 Diesem 
Forschungsprogramm zufolge wird die laut Kettner „erste Evangeli-
sche Abbatißin“212 des Quedlinburger Reichsstifts in einem breiten 
chronologischen Strang der Arbeit in ihrem Handeln gegenüber ih-
ren wechselnden (kur-)sächsischen Schutzvögten Georg, Heinrich, 
Moritz und August, gegenüber den Stiftshauptmännern, den Geistli-
chen, den Quedlinburger Ratsherren, den Mitgliedern ihrer Familie, 
gegenüber anderen Fürsten und Fürstinnen sowie ihren Untertanen 
untersucht. In diesem die Arbeit durchziehenden Narrativ des Pro-
zesses der Reformation findet sich selbstverständlich mehr als „nur“ 
das Handeln der Äbtissin. Parallel dazu wird ebenso den Deutungen, 
Interessen, Ambitionen und Motiven vieler weiterer Akteure und Ak-
teurinnen in- und außerhalb Quedlinburgs nachgespürt, die nicht 
einfach auf die Maßnahmen der Äbtissin, des Schutzvogts und des 
Rates reagierten, sondern elementar an der Gestaltung des Prozesses 
mitwirkten. Gilt dieses Postulat der Gestaltung durch Viele im kultur-
geschichtlichen Sinne schon allgemein, sind die Möglichkeiten der 
kleinen und bislang von der Forschung überwiegend als unbedeu-

209 Ginzburg, Mikro-Historie. Ginzburg bezieht sich bei diesem Urteil beispielsweise 
auf zwei Studien von Giovanni Levi und Simona Cerutti, die die Notwendigkeit 
eines mikroanalytischen Vorgehens bei der Untersuchung sozialer Gruppen auf-
gezeigt hatten. Vgl. Levi, Giovanni: L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista 
nel Piemonte del Seicento, Turin 1985 (Microhistorie 10); Cerutti, Simona: La 
ville et les métiers. Naissance d’un langage corporatif (Turin, 17e–18e siècle), Pa-
ris 1990 (Recherches d’histoire et sciences soziales 45). 

210 Vgl. Kap. 1.5 und Kap. 2.
211 Ulbricht, Mikrogeschichte, S. 66, der diese individuellen Konfliktsituationen als 

Ausgangspunkt für die beispielhaften mikrogeschichtlichen Studien in seiner Ein-
führung zur Mikrogeschichte ausmacht. 

212 Kettner, Kirchen, S. 149.
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tend erachteten Akteure und Akteurinnen in einem Territorium wie 
dem Reichsstift Quedlinburg, das von einer ‚dreigeteilten‘ Obrigkeit 
(Fürstäbtissin, Erbschutzvogt, Rat der Stadt) miteinander konkur-
rierend und deshalb notgedrungen nur schwach beherrscht werden 
konnte, besonders hervorzuheben. 

Neben diesem chronologisch angelegten Hauptstrang wird vorran-
gig das Handeln von Anna II. in speziellen Bereichen ihres Lebens 
analysiert, die nicht alle prima facie direkt mit der Reformation in Ver-
bindung stehen. Unter Verwendung des von Pierre Bourdieu entwi-
ckelten Habitus-Konzepts wird in jenen Lebensbereichen, aber auch 
unter Verwendung der übrigen Arbeitsergebnisse der Habitus der Äb-
tissin in seinen Grundzügen untersucht. Das heißt, es werden aus ver-
schiedenen Perspektiven die Dispositionen, Gewohnheiten und Wert-
vorstellungen sowie die Lebensweise der Äbtissin ebenso untersucht, 
wie nach den Grundlagen ihres Habitus gefragt wird, um so das Han-
deln von Anna II. im Prozess der Reformationseinführung in einen 
längeren zeitlichen Zusammenhang zu stellen. Ausgangspunkte dafür 
sind Bourdieus Vorstellungen vom Individuum und der Entstehung 
des individuellen Habitus. Bourdieu geht von einem „auch in seinem 
Inneren vergesellschaftete[n] Individuum“ aus, das mit vorgeformten 
Denk- und Handlungsdispositionen (= Habitus) „ausgestattet (und 
auch begrenzt) ist“,213 das sich im Gegensatz zu anderen soziologi-
schen Annahmen (Existenzialismus, Rational-choice-Ansatz, Struktura-
lismus) weder aus innerer Freiheit noch als selbstständiger Kalkulator 
seiner Lebensführung in seiner sozialen Welt bewegt und dort auch 
nicht lediglich mehr oder weniger gut Normen und Regeln befolgt.214 
Der individuelle Habitus werde in seiner Entstehung „durch die Pra-
xis aufeinanderfolgender Generationen innerhalb eines bestimmten 
Typs von Existenzbedingungen geschaffen“ beziehungsweise sei er 
durch die Gegenwart der Vergangenheit erzeugt215 und somit immer 
schon an eine bestimmte Soziallage gebunden.216 Allerdings determi-
niere der Habitus nicht die Möglichkeiten des Wahrnehmens, Den-
kens und Handelns, sondern setze hier lediglich Grenzen, innerhalb 
derer Variationen und Neuerungen möglich sind. Wenn also für 
Anna II. einerseits ihre Familie217 und das Stiftskapitel als soziale ‚Ent-

213 Fuchs-Heinritz, Werner/König, Alexandra: Pierre Bourdieu. Eine Einführung, 
Konstanz 32014, S. 113 (UTB 2649).

214 Vgl. Fuchs-Heinritz/König, Bourdieu, S. 113f.
215 Bourdieu, Pierre: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt/M. 

31999, S. 105 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1066).
216 Vgl. Bourdieu, Pierre: Entwurf einer Theorie der Praxis. Auf der ethnologischen 

Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt/M. 22009, S. 229 (Suhrkamp 
Taschenbücher Wissenschaft 291).

217 Vgl. dazu Kap. 2.2.1 sowie Brückner, Jörg: Zwischen Reichsstandschaft und Stan-
desherrschaft. Die Grafen zu Stolberg und ihr Verhältnis zu den Landgrafen von 
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stehungs- und auch Entwicklungsorte‘ ihres Habitus und andererseits 
ihre Hofhaltung, ihr Titulaturgebrauch oder auch ihre Politik auf den 
Reichstagen als mögliche Ausprägungsformen ihres Habitus in den 
Blick genommen werden,218 geht es darum, nach diesen Grenzen zu 
suchen, um sie bei der Einschätzung situativer Einzelfallentscheidun-
gen der Äbtissin ebenso wie bei ihrer im Wandel gedachten Wahrneh-
mung von Reformation zu berücksichtigen. 

Das Kapitel zur bislang unerforschten Hofhaltung der Äbtissin fragt 
demzufolge danach, ob die geborene Reichsgräfin Anna II., die qua 
Amt zugleich Geistliche und Reichsfürstin war, einen fürstlich-reprä-
sentativen Aufwand betrieb. In eine ähnliche Richtung weist die Ana-
lyse ihres Titulaturgebrauchs, wobei zur hinreichenden Einbettung 
in ältere Entwicklungen der Untersuchungszeitraum auf das gesam-
te 15. und 16. Jahrhundert ausgeweitet wurde. Die Analyse der mit 
der obrigkeitlichen Einführung der Reformation 1539/41 einsetzen-
den Wahrnehmung der Reichsstandschaft durch Anna II. und später 
durch ihre Nachfolgerin Elisabeth II. zeigt, welche Themen die Äbtis-
sinnen verfolgten, welche Gesandten sie für die Reichstage auswählten 
und wie sie gegenüber dem Kaiser und den Reichsständen auftraten. 
Mit stetem Rückbezug auf die Entwicklungen im Reichsstift wie auf 
die Beziehung zu ihren Schutzvögten wird untersucht, wie eine geist-
liche Reichsfürstin, deren Herrschaft sich wesentlich auf der Treue 
zum Papst und zum alten Glauben gründete, vor dem Hintergrund 
der von ihr in ihrem Territorium eingeführten Reformation mit an-
deren offen protestantischen, aber mehr noch mit der Majorität der 
altgläubigen Reichsstände interagierte, Bündnisse einging, Abwehr 
gegen ihren Schutzvogt organisierte und sich gleichzeitig als erste un-
ter den Reichsäbtissinnen zu behaupten wusste. Daneben werden mit 
der Perspektive auf die finanziellen Folgen der Einführung der Refor-
mation die Kosten beleuchtet, die mit der Hofhaltung der Äbtissin, 
der Wahrnehmung ihrer Reichsstandschaft, den damit verbundenen 
Abwehrkämpfen gegenüber den sächsischen Schutzvögten und ihren 
politischen Ambitionen verbunden waren – und die das Stift und die 
Stadt ganz maßgeblich zu tragen hatten.219 Das Stiftskapitel, als eigent-
licher Herrschaftsträger im Reichsstift,220 zu dem neben der Pröpstin 
und der Dechantin mehrere Kanonissen gehörten, wird für die Ab-
batiate von Anna II. und Elisabeth im Hinblick auf die Entwicklung 

Thüringen und späteren Herzögen, Kurfürsten bzw. Königen von Sachsen (1210 
bis 1815), Dößel 2005 (Veröffentlichungen des Landesheimatbundes Sachsen-An-
halt e. V. zur Landes-, Regional- und Heimatgeschichte 2).

218 Vgl. Kap. 6.2, 6.3, 6.4.
219 Vgl. Kap. 6.5.
220 Vgl. dazu Kap. 1.5, 6.1.
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seiner Zusammensetzung, den Wandel in der Besetzungspraxis und 
die Rolle der Schutzvögte hin untersucht.221

Diese für das Thema der Einführung von Reformation im Einzel-
fall eventuell unerwarteten Perspektivierungen sind vorrangig der 
Quellenlage geschuldet, die hinsichtlich der Äbtissin wie des Stifts-
kapitels nur wenige direkte Hinweise auf ihre Haltung gegenüber der 
reformatorischen Bewegung enthält. Dies kann jedoch in dieser Zeit 
gerade bei Angehörigen einer geistlichen Institution, die direkt dem 
dezidiert altgläubigen Kaiser unterstanden und neben ihm auch dem 
Papst verpflichtet waren, kaum erstaunen. Es erfordert deshalb me-
thodische Umwege, wie über den Habitus Annas II., und für den en-
geren Reformationszusammenhang fremde Perspektiven, um auf der 
Grundlage der vorhandenen Quellenbasis das Handeln der Äbtissin-
nen im Prozess der Reformationseinführung, und dies besonders vor 
dem Hintergrund der sich für eine geistliche Reichsfürstin stellenden 
Herausforderungen, in den Blick zu nehmen. 

Auch die sozialgeschichtlich angelegte Untersuchung222 der zum 
Reichsstift gehörenden acht Klöster im Prozess der Reformation wirft 
Schlaglichter auf zumeist konflikthafte Beziehungen Annas II. und 
Elisabeths zu auswärtigen (Minder-)Mächtigen (Grafen von Regen-
stein und Mansfeld, Erzbischof von Mainz und Magdeburg) und ih-
ren städtischen Untertanen, wodurch oft miteinander verbundene, 
klassisch reformatorische Themenfelder fürstlichen Handelns be-
leuchtet werden. Insbesondere die Klöster lassen sich jedoch nicht 
einzig als Handlungsfelder der Äbtissin untersuchen, da, unabhängig 
davon, ob sie in der Stadt, vor deren Toren oder in fremden Terri-
torien lagen, immer fremde Ansprüche und Ambitionen vorlagen, 
die mit denen der Äbtissin konkurrierten. Diese „fremden Interes-
senten“ an den unter reformatorischem Druck stehenden geistlichen 
Einrichtungen, ihrem mehr oder weniger großen Acker- und Waldbe-
sitz und den teils beträchtlichen Einkünften sind deshalb ebenso zu 
berücksichtigen, zumal sie die Äbtissin zeitweise in den Hintergrund 
drängten. Da die Einbindung dieser Klöster in die sie umgebenden 
Landesherrschaften und auch in ihren jeweiligen Ordensverband 
teils stärker war als die Verbindung zum Quedlinburger Reichsstift, 

221 Vgl. Kap. 6.1.
222 Vgl. Ziemann, Benjamin: Sozialgeschichte der Religion. Von der Reformation bis 

zur Gegenwart, Frankfurt/New York 2009 (Historische Einführungen 6); Moo-
ser, Josef: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Historische Sozialwissenschaft, Ge-
sellschaftsgeschichte. In: Goertz, Hans-Jürgen (Hg.): Geschichte. Ein Grundkurs, 
Reinbek b. Hamburg 32007, S. 568–592; Kroll, Thomas: Sozialgeschichte. In: 
Cornelißen, Christoph (Hg.): Geschichtswissenschaften. Eine Einführung, Frank-
furt/M. 32004, S. 149–161; Eibach, Joachim: Sozialgeschichte. In: Ders./Lottes, 
Günther (Hg.): Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen 
2002, S. 9–22.
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werden die Klöster und ihre Konvente mit ihrem Besitz und ihrer 
Wirtschaftsgrundlage in ihrer Region verortet. Erst auf dieser Grund-
lage ist es möglich, den jeweiligen Reformationsprozess wie auch das 
Einwirken der Quedlinburger Äbtissin zu verstehen. Das Handeln 
der Äbtissin lässt sich dabei in einem Spannungsverhältnis untersu-
chen: Auf der einen Seite stehen Klöster, in denen die Reformation 
schon sehr früh Einzug hielt und das monastische Leben rasch ein 
Ende fand. Auf der anderen Seite befindet sich das Kloster Teistun-
genburg auf dem kurmainzischen Eichsfeld, in dem der Klosterbe-
trieb nach den Zerstörungen im Bauernkrieg und dem Wiederaufbau 
wieder aufgenommen wurde. Gewissermaßen im intermonastischen 
Vergleich wird hier das kontrastierende Handeln der Quedlinburger 
Äbtissinnen gegenüber diesen Einrichtungen und ihren Konventen 
im Prozess der Reformationseinführung untersucht und die Bedeu-
tung von Reformation herausgearbeitet. Neben den Klöstern wird 
ebenso das Schulwesen in Quedlinburg als ein Konfliktfeld zwischen 
Landesherrin und Rat in den Fokus genommen. 

Diese verschiedenen Perspektiven kontextualisieren die Quedlin-
burger Fürstäbtissinnen gewissermaßen „nach innen“.223 Die gewähl-
ten Perspektiven können nur unvollständig miteinander verschränkt 
werden und lassen daher zwar ein umfassenderes und detaillierteres, 
aber dennoch in sich brüchiges Bild ihres Handelns entstehen. Im 
Gegensatz zur älteren Forschung von der „ersten Evangelischen Ab-
tißin“224 zeigt das hier gebotene neue Bild Brüche und Widersprüche 
und eben nicht das eindimensionale Ergebnis älterer Darstellungen. 
Auch wird nicht versucht, Teilbiografien von Anna II. und Elisa-
beth II. zu schreiben, sondern im Sinne mikrogeschichtlichen Vorge-
hens „erschließbare Zeitabschnitte in ihrem Leben […] als Ausgangs-
punkte für das Studium von allgemeine(re)n Problemen“ – hier der 
Reformation – „zu nutzen“.225 

Grundlegend wird die Kategorie Geschlecht226 mitgedacht und 
dabei nach der Rolle gefragt, die die biologische und kulturelle Ge-

223 Vgl. dazu Werner Troßbach, der diese Kontextualisierung nach innen als Mar-
kenzeichen der Mikrogeschichte ausmacht: Trossbach, Von der Dorfgeschichte, 
S. 194.

224 Kettner, Kirchen, S. 149; ähnlich Fritsch, Geschichte, II, S. 15, der dort von der 
Nachfolgerin von Anna II., Äbtissin Elisabeth II., als „zweite[r] evangelische[r] 
Aebtissin“ schreibt. Siehe auch Voigt, Geschichte, III, S. 275.

225 Ulbricht, Mikrogeschichte. Menschen, S. 65.
226 Einführend: Opitz-Belakhal, Geschlechtergeschichte; Dies.: Gender in Tran-

sit – oder am Abgrund? Ein Diskussionsbeitrag zu Stand und Perspektiven der 
Geschlechtergeschichte. In: L’homme. Europäische Zeitschrift für feministische 
Geschichtswissenschaft 28 (2017), 1, S. 107–114; Budde, Gunilla-Friederike: Ge-
schlechtergeschichte. In: Cornelißen, Christoph (Hg.): Geschichtswissenschaften. 
Eine Einführung, Frankfurt/M. 32004, S. 282–294; Schwarzkopf, Jutta/Lese-
mann, Silke: Geschlechtergeschichte. Von der Nische in den Mainstream. In: ZfG 
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schlechtszugehörigkeit der Äbtissin bei der Einführung der Refor-
mation in ihrem Reichsstift spielte, wie sich ihre herausgehobene 
Position als eine von nur elf Fürstäbtissinnen eines Damenstifts im 
Alten Reich227 gestaltete, vor welche Grenzen sie als Frau gestellt war, 
welche Möglichkeiten sie hatte und welche gegebenenfalls zeit- und 
geschlechterstereotypen Strategien sie im Umgang mit dem Kaiser, 
ihrem Schutzvogt und den Quedlinburger Ratsherren und ande-
ren nutzte. Die Sonderrolle der Fürstäbtissinnen im Reich ist zu be-
tonen, waren sie doch eine „Besonderheit des Heiligen Römischen 
Reiches“228, in dem sie – ebenso wie die Fürstbischöfe und Fürstäbte 
– sowohl geistliche als auch weltliche Herrschaft ausübten, den welt-
lichen Reichsfürsten gleich an Rang waren und alle reichsfürstlichen 
Rechte und Pflichten besaßen (Jurisdiktion, Gesetzgebung, Münz-
recht, Bündnisrecht, Heranziehung zu den Reichssteuern etc.).229 Im 
Gegensatz zur weltlichen Dynastenwelt, in der es laut Claudia Opitz 

50 (2002), S. 485–504; Mogge-Grotjahn, Hildegard: Gender, Sex und Gender-Stu-
dies. Eine Einführung, Freiburg/Br. 2004; Wunder, „Er ist die Sonn’“; Dies. (Hg.), 
Dynastie und Herrschaftssicherung in der Frühen Neuzeit. Geschlechter und Ge-
schlecht, Berlin 2002 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 28); Opitz, 
Claudia: Weibliche Herrschaft und Geschlechterkonflikte in der Politik des 16. 
und 17. Jahrhunderts. In: Garber, Klaus u. a. (Hg.): Der Frieden. Rekonstruktion 
einer europäischen Vision, Bd. 1: Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden. 
Religion – Geschlechter – Natur und Kultur, München 2001, S. 507–521; über-
greifend: Davis, Natalie Zemon: Frauen und Gesellschaft am Beginn der Neuzeit, 
Berlin 1986.

227 Vgl. Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 5; Pauline Puppel erwähnt hingegen 
nur zehn. Vgl. Puppel, Gynaecocratie, S. 155. Ute Küppers-Braun schreibt von ins-
gesamt 18 beziehungsweise besser: 17 Äbtissinnen „mit Sitz und Stimme auf dem 
Reichstag“, von denen aber nur elf Äbtissinnen Damenstiften vorstanden, nämlich 
denen von Essen, Buchau, Quedlinburg, Herford, Gernrode, Niedermünster in 
Regensburg, Obermünster in Regensburg, Gandersheim und Thorn auf der Rhei-
nischen Prälatenbank. Hinzu kommen die Äbtissinnen von Andlau und Lindau, 
deren Vertreter auf der Schwäbischen Prälatenbank saßen. Fünf Äbtissinnen stan-
den den zum Zisterzienserorden gehörenden Reichsklöstern von Heggbach, Gu-
tenzell, Rottenmünster, Baindt und Burtscheid vor. Die dem Orden der Klarissin-
nen angehörende Äbtissin von Söflingen erlangte erst 1775 die Reichsstandschaft. 
Küppers-Braun, Dynastisches Handeln, S. 225. Nebenbei sei bemerkt, dass es sich 
bei der Angabe von Küppers-Braun, eine „Äbtissin von St. Jörgen zu Isny“ sei erst-
mals 1782 durch einen Gesandten auf der Schwäbischen Prälatenbank vertreten 
gewesen, um einen Fehler handelt. In Isny existierte einzig das St. Georgskloster, 
dessen Abt (!) 1782 die Reichsstandschaft erhielt, wodurch der Benediktinerkon-
vent zur Reichsabtei wurde. Vgl. Reinhardt, Rudolf (Hg.): Reichsabtei St. Georg 
in Isny. Beiträge zur Geschichte und Kunst des 900-jährigen Benediktinerklosters, 
Weissenborn 1996; Schmid, Georg/Eiden, Maximilian (Hg.): Chronik des Klos-
ters St. Georg zu Isny, Eggingen 2017 (Documenta Suevica. Quellen zur Regional-
geschichte zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee 25).

228 Puppel, Gynaecocratia, S. 155.
229 Vgl. Brendle, Franz/Schilling, Anton: Germania sacra – Reichskirche. In: Wen-

dehorst, Stephan/Westphal, Siegrid (Hg.): Lesebuch Altes Reich, München 2006, 
S. 211–216 (Bibliothek Altes Reich 1).
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„wohl zu keiner Zeit eine größere Zahl souverän oder im Namen ihrer 
unmündigen Söhne herrschenden [!] Frauen als zwischen ca. 1500 
und 1800“230 gegeben habe, war die Besonderheit im Fall der Reichs-
stifte gerade die Normalität der über Jahrhunderte konstant beste-
henden weiblichen Herrschaft, in der die „gynaecocratia politica“,231 
wie sie in der querelle des femmes teils bezeichnet wurde, keineswegs die 
Probleme mit sich brachte, wie in vielen weltlichen Territorien, in 
denen Frauen nur ausnahms- oder vertretungsweise herrschten.232 Es 
gilt herauszuarbeiten, inwiefern die Besonderheit der traditionellen 
und regelmäßigen weiblichen Herrschaft gegebenenfalls Auswirkun-
gen auf die Einführung der Reformation in Stadt und Stift Quedlin-
burg hatte oder ob andere Parallelen, wie etwa zu Residenzstädten der 
Fürstbischöfe, generell zu Mindermächtigen des Reiches233 oder zu 
„komplexen territorialen Landschaften“ wie den Kondominaten „als 
„strittige[n] Hoheitsgebiete[n]“ bedeutender waren.234 Neben dem Ver-
gleich mit auf verschiedenen Ebenen ähnlich situierten Territorien 
wird deshalb anhand des Doing-gender -Ansatzes235 die Frage verfolgt, 
ob und wenn ja welchen Einfluss das als Produkt performativer Hand-
lungen verstandene soziale Geschlecht der Äbtissin einerseits auf die 
Einführung der Reformation, andererseits aber auch beim Umgang 

230 Opitz, Weibliche Herrschaft, S. 520.
231 Vgl. dazu etwa die Schrift von Müller, Peter: De Gynaecocratia in regionibus im-

perii Germanici, Oder: Von dem Regiment und Macht der Aebtissinnen, wie auch 
anderer hohen Standes-Vormuenderinnen im H.R.Reiche, Jena 1685.

232 Vgl. u. a. Opitz, Weibliche Herrschaft.
233 Teresa Schröder-Stapper kam 2016 in ihrem Vortrag zu Möglichkeiten und Gren-

zen frühneuzeitlicher Stiftsherrschaft zum Ergebnis, dass für die Herrschaft der 
Äbtissin „weder ihr vermeintlich geistlicher noch [ihr] weiblicher Charakter […] 
systematisch sind, […] sondern eben deren Mindermächtigkeit oder Kleinheit“. 
Vgl. die Besprechung der Tagung „Kleine Fürsten im Alten Reich. Strukturelle 
Zwänge und soziale Praktiken im Wandel (1300–1800)“ von Jens Boye Volquartz, 
die in Dessau vom 15.4. bis 17.4.2016 abgehalten wurde. Online unter: www.hsoz-
kult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6624 (19.11.2019).

234 Ullmann, Sabine: Methodische Perspektiven der Herrschaftsgeschichte in kom-
plexen territorialen Landschaften der Frühen Neuzeit. In: Hirbodian, Sigrid/
Jörg, Christian/Klapp, Sabine (Hg.): Methoden und Wege der Landesgeschichte, 
Ostfildern 2015, S. 191–208, hier S. 192 (Landesgeschichte 1).

235 Vgl. grundlegend: West, Candance/Zimmerman, Don H.: Doing gender. In: Gen-
der and Society 1 (1987), H. 2, S. 125–151 sowie später in: Lorber, Judith/Farrell, 
Susan A. (Hg.): The social construction of gender, Newbury Park 1991, S. 13–37; 
Kotthoff, Helga: Was heißt eigentlich doing gender? Differenzierungen im Feld 
von Interaktion und Geschlecht. In: Penkwitt, Meike (Hg.): Dimensionen von 
Gender Studies, Freiburg/Br. 2003, S. 125–162 (Freiburger FrauenStudien 12); 
einführend: Opitz-Belakhal, Geschlechtergeschichte, S. 29–32; Gildemeister, 
Regina: Doing Gender. Soziale Praktiken der Geschlechterunterscheidung. In: 
Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterfor-
schung. Theorie, Methoden, Empirie, Wiesbaden 32010, S. 137–145 (Geschlecht 
und Gesellschaft 35).
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mit den Folgen und Begleiterscheinungen dieser Entscheidungen 
hatte. 

Bewusst stellt sich die vorliegende Untersuchung nicht auf die Sei-
te der SiegerInnen. Die ältere und deutlich protestantisch geprägte 
Forschung hatte die Reformation in Quedlinburg, ihre Durchsetzung 
gegenüber dem alten Glauben, die Schließung von Klöstern und den 
Rückgang altgläubiger Praktiken mit der „geradezu teleologische[n] 
Sicherheit“ beschrieben, „daß die Reformation unaufhaltsam war“236 
– so das ganz ähnliche Urteil Christoph Volkmars über die älteren 
Arbeiten zur Reformation im albertinischen Sachsen. Statt die Ge-
schichte in dieser Form vom Ende her zu schreiben, geht es hier 
gewissermaßen als Korrektur einer siegesgewissen protestantischen 
Historiografie darum, die altgläubigen Widerstands- und Gegenbewe-
gungen bewusst zu suchen, sie einzubeziehen und nicht – wie bislang 
geschehen – als von vornherein aussichtslos darzustellen. Indem hier 
die verbreitete Annahme der Zwangsläufigkeit im Prozess der Refor-
mationseinführung zu hinterfragen ist, wird gerade die Offenheit der 
Entwicklungen und deren Brüchigkeit betont, was Jahrhunderte spä-
ter mit dem verklärenden Blick der Nachgeborenen zur Reformation 
in Quedlinburg erklärt wurde (und wird). Anstelle des Fortschrittspa-
radigmas, das der älteren Gesellschaftsgeschichte inhärent ist, gilt es 
hier, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bei historischen Pro-
zessen im Sinne der Kulturgeschichte zu betonen. 

Während durch die erwähnte prosopografische Methode Einzel-
personen und ihr Handeln über die engen Grenzen des Reichsstifts 
hinaus verfolgt und die auf der Mikroebene derart gewonnenen 
Ergebnisse miteinander in Beziehung gesetzt werden und zu einer 
tiefen oder dichten Landesgeschichte beitragen, werden jene Ergeb-
nisse gleichzeitig auf „höherer“ beziehungsweise abstrakterer Ebene 
im Sinne einer modernen Regionalgeschichte237 ein zweites Mal kon-
textualisiert. Interessante Vergleichsparameter sind besonders ande-
re Reichsstifte, aber auch Hochstifte und weltliche mindermächtige 
Territorien des Reiches.

1.5 BESCHREIBUNG DES REICHSSTIFTS QUEDLINBURG 

Das ehemalige Reichsstift Quedlinburg befand sich am nordöstli-
chen Rand des Harzes, umfasste wohl bereits seit dem 10. Jahrhun-

236 Volkmar, Reform, S. 18.
237 Vgl. u. a. jüngst: Knoll, Martin/Scharf, Katharina: Europäische Regionalge-

schichte. Eine Einführung, Köln/Wien 2021, bes. S. 47–63, 93–103 (UTB 5642); 
Göllnitz, Martin: Regionalgeschichte. Potentiale des historischen Raumbezugs, 
Göttingen 2021.
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dert ein Gebiet von etwa 1,25 Quadratmeilen238 und zählte damit wie 
alle übrigen freiweltlichen Stifte zu den „Mini-Territorien“239 des Rei-
ches. Während des 16. Jahrhunderts grenzte es im Osten und Süden 
an das Fürstentum Anhalt und das Reichsstift Gernrode, im Westen 
und Norden an das Hochstift Halberstadt und die Grafschaft Regen-
stein-Blankenburg,240 die zu großen Teilen ein Lehen der Herzöge 
von Braunschweig-Lüneburg war. Zu beachten ist auch, dass im Harz 
die Einflusszonen der mächtigen Wettiner und Welfen aneinander-
grenzten.241 Den wichtigsten Besitz der Quedlinburger Fürstäbtissin-
nen stellten die Alt- und die Neustadt Quedlinburg dar, die sich um 
1330 unter der Vorherrschaft der Altstadt administrativ vereinigten. 
Hinzu kommen die direkt dem Stift und seiner Äbtissin unterstell-
ten Vorstädte Neuer Weg im Südosten der Altstadt und das Westen-
dorf unterhalb des Stiftsberges, das nach archäologischen Erkennt-
nissen242 durch zwei Mauern von der Altstadt abgegrenzt war. Auch 
das Stiftsdorf Ditfurt im Nordosten der Stadt als letztes von ehemals 
15 Stiftsdörfern (Marsleben, Groß- und Klein-Orden etc.), die bis 
zum 15. Jahrhundert größtenteils wüst gefallen waren,243 unterstand 

238 Dafür tritt Kleemann ein: vgl. Kleemann, Quedlinburgische Geschichte, S. 8. 
Weirauch, der zum mittelalterlichen Besitz des Stiftes arbeitete, nimmt für die 
Blütezeit des Stiftes um 1000 einen weit größeren Besitz an, als er 1803 bei des-
sen Auflösung bestand. Jener am Ende verbliebene Besitz bildete „längst nicht ein 
Zehntel“ des ursprünglichen Bestandes um 1000. Vgl. Weirauch, Hans-Erich: Die 
Güterpolitik des Stiftes Quedlinburg im Mittelalter. In: SuA 13 (1937), S. 117–181, 
bes. S. 181. Vgl. weiterhin: Ders.: Der Grundbesitz des Stiftes Quedlinburg im Mit-
telalter. (In alphabetischer Ordnung.) Mit einem Urkundenanhang. (Acht Urkun-
den zur Geschichte des Stiftes Quedlinburg). In: SuA 14 (1938), S. 203–295.

239 Küppers-Braun, Dynastisches Handeln, S. 229.
240 Vgl. dazu u. a. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 67v (1574).
241 Vgl. Bley, Clemens: Repräsentation und Geschlecht. Totengedächtnis und dynas-

tische Konkurrenz der Welfen und Wettiner im Reichsstift Quedlinburg um 1600 
(Zugleich ein Beitrag zum Bildhauer Jürgen Tribbe). In: Freund, Stephan/Labu-
siak, Thomas (Hg.): Das dritte Stift. Forschungen zum Quedlinburger Frauenstift, 
Essen 2017, S. 189–212, bes. S. 191 (Essener Forschungen zum Frauenstift 14); 
Schubert, Die Harzgrafen. 

242 Vgl. Schlegel, Oliver: Zeichen wehrhafter Autonomie. Neues von alten Mauern 
in Quedlinburg. In: Wendland, Ulrike (Hg.): Kunst, Kultur und Geschichte im 
Harz und Harzvorland um 1200, Petersberg 2008, S. 96–108 (Arbeitsberichte des 
Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 8).

243 Vgl. u. a. zum Überblick: Reischel, Gustav: Die Wüstungen der Provinz Sachsen 
und des Freistaates Anhalt. Mit besonderer Berücksichtigung der Kreise Bitter-
feld und Delitzsch. In: SuA 2 (1926), S. 222–379; Schönermark, Otto: Die Wüs-
tungen des Harzgebirges, Rheinbach/Bonn 1897; Schirwitz, Karl: Vor- und 
frühgeschichtliche Funde im Bereich wüster Ortschaften des nordöstlichen Harz-
vorlandes. In: ZHV N. F. 12 (1960), S. 1–28; weiterhin speziell zu den Wüstungen 
im Quedlinburger Stiftsgebiet: Lorenz, Hermann: Die 14 bereits bekannten und 
die drei erst jüngst entdeckten Wüstungen in der Quedlinburger Feldflur. In: HB 
312 (1931), S. 1261f; Schirwitz, Karl: Groß-Orden, alte und neue Funde – ein Bei-
trag zur Siedlungsgeschichte unserer Wüstungen. In: HB 89 (12.10.1926), S. 373f 
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unmittelbar der Äbtissin.244 Als Ursachen für diesen Prozess werden 
Kriegszüge und Epidemien sowie die Anlegung der Neustadt seit etwa 
1200 angenommen,245 in deren Folge EinwohnerInnen der Dörfer in 
die (Neu-)Stadt zogen. Die kleineren Wohnbezirke Gröpern im Nor-
den und der im Süden an die Altstadt grenzende „Alte Topf“ (Vorstadt 
vor dem Hohen Tor beziehungsweise „Nyen Gröpern“) unterstanden 
dem Rat.

Auf dem Stiftsberg im Süden der Altstadt überragen noch heute die 
Stiftskirche St. Servatii und die Gebäude des Schlosses die Umgegend. 
In der Krypta der Stiftskirche befanden sich die Altäre des hl. Petrus, 
des hl. Andreas, des hl. Michael und des hl. Paulus, darüber in der 
sogenannten Oberkirche der Hauptaltar des hl. Servatius und 18 
weitere Nebenaltäre im Kirchenschiff.246 Das Reichsstift war bis zu sei-
ner Auflösung 1802 ein „geistlicher Wahlstaat, an dessen Spitze eine 
fürstliche Äbtissin stand“.247 Die Äbtissin war unmittelbar dem Kaiser 
unterworfen und besaß somit Reichsstandschaft.248 Die Exemtion des 

(Schmöckeberg, Zentralfriedhof); HB 90 (19.10.1926), S. 377–379 (Groß Orden, 
Schmöckeberg, Marsleben); HB 91 (26.10.1926), S. 382f; Wozniak, Thomas: Die 
Wüstung Marsleben in den historischen Quellen. In: QA 9 (2006), S. 9–17, 25–33.

244 Vgl. Lorenz, Quellen, S. 139. Wolgasts Einschätzung, dass „[d]as Reichsstift Qued-
linburg […] von seiner Ausstattung her das kleinste der Reichsfrauenstifte“ war, 
weil sich „sein Territorium […] im Wesentlichen nur auf die Stadt erstreckte“, wäre 
etwa im Vergleich mit den Reichsstiften Ober- und Niedermünster in Regensburg 
zu hinterfragen. Auch die von Wolgast selbst erwähnten Reichsstifte Herford und 
Gandersheim verfügten außer der kleinen Stiftsfreiheit trotz Reichsstandschaft 
über gar kein eigenes Territorium. Wolgast, Die Einführung, S. 244, zudem 
S. 246–248.

245 Vgl. dazu Reuling, Ulrich/Stracke, Daniel/Overhagenböck, Dieter/Kaling, 
Thomas/Ehbrecht, Wilfried: Deutscher historischer Städteatlas, Bd. 1: Quedlin-
burg, Münster 2006, S. 5 (Veröffentlichung des Instituts für Vergleichende Städte-
geschichte 1).

246 Diese waren folgenden Heiligen geweiht: Anna, Korona, Elisabeth, hl. Kreuz, 
Johannes der Evangelist, Mutter Maria, Petrus, Philippus-Jakobus, Thomas, der 
Dreifaltigkeit, Kosmas-Domianus, Dionysius, Theobald, Mauritius, Paulus-Niko-
laus, hl. drei Könige, Laurentius-Nikolaus und Stephanus. Ein weiterer Johannes 
dem Täufer geweihter Altar soll sich in der Zitter, dem ehemaligen Schatzgewölbe, 
im Nordteil der Oberkirche befunden haben. Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Ge-
schichte, S. 224. Brinkmann, Adolf: Die Quedlinburger Gruftkirchen. In: ZHV 24 
(1891), S. 257–271.

247 Bley, Repräsentation, S. 193.
248 Antje Diener-Staeckling übernimmt 2008 unkritisch den 33 Jahre alten und über-

holten Beitrag aus dem Handbuch der historischen Stätten Deutschlands von 
Hans K. Schulze und schreibt: „Seit 1663 besaß es [das Reichsstift Quedlinburg, 
E.R.] sogar Sitz und Stimme auf der Prälatenbank.“ Diener-Staeckling, Der Him-
mel, S. 299, Anm. 1093; vgl. Schulze, Hans K.: Quedlinburg. In: Handbuch der 
historischen Stätten Deutschlands, Bd. 11: Provinz Sachsen Anhalt, Stuttgart 1975, 
S. 374–379, hier S. 378 (Kröners Taschenausgabe 314), ähnlich noch 2020 auch 
Lück, Heiner: Quedlinburg. In: HRG2, 28. Lieferung, Berlin 2020, Sp. 974–977, 
bes. Sp. 975. Neben der Bemerkung, dass es nicht nur eine Prälatenbank auf dem 
Reichstag gab, ist hinzuzufügen, dass die Äbtissin von Quedlinburg bereits am 
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Stiftes durch den Papst (947) hob das Stift aus der Diözesangewalt des 
Halberstädter Bischofs heraus und unterstellte es direkt dem aposto-
lischen Stuhl in Rom, wofür die Äbtissin jährliche Zahlungen nach 
Rom abzuführen hatte. Aus der Exemtion leiteten sich zudem die 
förmlichen Episkopalrechte der Äbtissin ab. Die päpstliche Befreiung 
galt jedoch nur für das Stift im engeren Sinne, nämlich das Schloss 
und die Stiftskirche auf dem Stiftsberg, nicht aber für den weltlichen 
Besitz, der zur Diözese Halberstadt gehörte. Im 14. und 15. Jahrhun-
dert mussten die Äbtissinnen jedoch Konzessionen gegenüber dem 
Bischof von Halberstadt machen und sich teilweise unter seinen 
Schutz begeben.249

Zum Stift gehörten das Benediktinerinnenkloster auf dem Mün-
zenberg und das Prämonstratenserkloster St. Wiperti südöstlich vor 
den Toren der Stadt, das Zisterzienserkloster Michaelstein in der 
Grafschaft Regenstein-Blankenburg und die Nonnenklöster Walbeck 
(Grafschaft Mansfeld), Teistungenburg (kurmainzisches Eichsfeld) 
und Wendhausen (Grafschaft Regenstein-Blankenburg).250 Zudem 
existierten seit dem 13. und 14. Jahrhundert in der Altstadt an der 
Breiten Straße das Franziskaner-Bettelmönchskloster sowie im Nor-
den der Neustadt das Augustinereremitenkloster, deren Zugehörig-
keit umstritten war.251 

Auch die Patronate der Kirchen St. Benedikti, St. Blasii und St. Ae-
gidii in der Altstadt sowie von St. Nikolai in der Neustadt,252 in denen 
etliche Altäre mit eigenen Einkünften bestanden,253 hatte das Stift 
inne. 

Anfang des 16. Jahrhunderts auf den Reichstag geladen wird und ihr Recht be-
reits vor 1663 wahrnimmt. Vgl. u. a. CDQ, S. 914; LASA, A20, I, 1, fol. 46, 85–88, 
144–145.

249 Vgl. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, I, S. 81f.
250 Vgl. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, I, S. 84f. Zur Ansicht der älte-

ren Forschung, dass diese Klöster dem Stift inkorporiert waren, vgl. Kap. 8.1.
251 Vgl. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II. Laut einem Rechtsgutach-

ten aus dem Jahr 1545 unterstand das Kloster Teistungenburg dem Abt des Klos-
ters Michaelstein. Vgl. LASA, A20, VI, 2, fol. 785–802, bes. fol. 796r (1545). 

252 Zu den Patronaten vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 320–334.
253 Für St. Benedikti werden drei Altäre (I. Unser lieben Jungfrau, II. der Kalandsbru-

derschaft, III. des Apostels Johannes; weiterhin Altäre für die hl. Anna, Jakobus 
den Älteren, Bartholomäus, die hl. Mutter Maria, für Jesus, Fabian und Sebastian, 
bei denen unklar ist, ob sie je einen Altar hatten), für St. Nikolai sechs (I. hl. Niko-
laus, II. hl. Kreuz, III. hl. Jakobus und hl. Georg, IV. hl. Dreieinigkeit, V. Erzengel 
Michael und allen Heiligen, VI. hl. Servatius, Nikolaus und allen anderen Heili-
gen), für St. Blasii drei (I. hl. Bartholomäus, II. hl. Nikolaus, III. hl. Blasius, wei-
terhin Altäre für die hl. Maria, den hl. Jakobus, den hl. Fabian, den hl. Leichnam 
und die hl. Anna, bei denen unklar bleibt, ob sie je einen eigenen Altar hatten) 
und für St. Aegidii ein Altar (hl. Jungfrau Maria und mehrere Heilige), wobei bei 
der Letztgenannten nach Fritsch wohl noch weitere vermutet werden können. Vgl. 
Fritsch, Geschichte, I, S. 320–334; Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgen-
sis, II, S. 69–71; Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 224–229.
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In den Hospitälern St. Spiritus (= Heiliger Geist) in der Vorstadt 
Neuer Weg und St. Annen „Zwischen den Städten“ an der Langen 
Brücke bestanden Kapellen, deren Patronate in beiden Fällen unklar 
sind.254 Das Patronat der Kirche des südöstlich vor der Stadt255 gelege-
nen Johannishofes hielt die Äbtissin.256 Von Mülverstedt erwähnt im 
Westendorf, auf dem Stiftsberg, aber auch in der Stadt 24 Kapellen, 
die jedoch zum Teil vor der Reformation verfallen waren.257 Noch bis 
kurz vor der Reformation gründeten sich in Quedlinburg verschie-
dene Bruder- und Schwesternschaften als „augenfälligste[s] Merkmal 
spätmittelalterlicher Laienfrömmigkeit“.258 An der Kirche St. Bene-
dikti gab es eine Kalandsbruderschaft mit eigener angebauter Kapelle 
sowie eine Corpus-Christi-, eine Stellmacher- und eine Bruderschaft 
der hl. Anna. An St. Blasii fanden Brüder des St.-Blasii-Altars und an 
St. Aegidii die Gildschaftsbrüder zusammen. An der Kirche St. Ni-
kolai in der Neustadt waren drei Bruderschaften zu finden: eine der 
Ackerleute, wiederum eine Corpus-Christi-Bruderschaft und jene der 
Spendeherren von St. Nikolai.259 An der Kirche des Franziskanerklos-
ters gab es eine St. Annenbruderschaft260 und noch Ende 1516 wurde 

254 Vgl. zu St. Spiritus: Fritsch schreibt dem Rat das Präsentationsrecht und der Äbtis-
sin das Bestätigungsrecht der hiesigen Pfarrer zu. Obwohl er dabei in Band I von 
einer Urkunde des Jahres 1174 ausgeht, bleibt er auch in Band II im Rahmen der 
Beschreibung der jüngeren Geschichte bei dieser Teilung der Rechte. Nach der 
Reformation soll die Pfarre zudem ein Filial von St. Wiperti geworden sein. Vgl. 
Fritsch, Geschichte, I, S. 335, Fritsch, Geschichte, II, S. 259. Nach Mülverstedt 
wird der Rat der Patron der hiesigen Kapelle. Auf die anderslautende Zuschrei-
bung von Fritsch geht von Mülverstedt nicht ein. Vgl. Mülverstedt, Hierographia 
Quedlinburgensis, II, S. 68f. Zu St. Annen: Fritsch erwähnt dieses Hospital nicht. 
Von Mülverstedt äußert sich nicht über das Patronat der dortigen Kapelle. Vgl. 
Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 69. Fritsch erwähnt eine Ka-
pelle „Unserer lieben Frau“ vor der Viehbrücke im Osten der Neustadt, die 1433 
dem Hospital St. Annen zugewiesen wurde. Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 311.

255 Dieser Johannishof ist nicht zu verwechseln mit dem älteren Johannishof im Wes-
tendorf, der dem Kloster auf dem Münzenberg unterstellt war. Vgl. Fritsch, Ge-
schichte, I, S. 338.

256 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 343; von Mülverstedt macht dazu keine Angabe: vgl. 
Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 68f.

257 Vgl. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 66f. 
258 Leppin, Volker: Gottes Heil vor Ort. Stadt und Reformation in Thüringen. In: 

Emig, Joachim/Leppin, Volker/Schirmer, Uwe (Hg.): Vor- und Frühreformation 
in thüringischen Städten (1470–1525/30), Köln/Weimar/Wien 2013, S. 1–18, 
hier S. 5 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 
1).

259 Vgl. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 68; Lorenz, Quedlin-
burgische Geschichte, S. 230f, Kleemann, Quedlinburgische Geschichte, S. 265f. 
Zu den Bruderschaften an St. Nikolai weiterhin die Urkunden LASA, U9, C V a, 31 
(8.2.1502); LASA U9, C V, 39 (10.1.1516); ferner zur Bruderschaft St. Anna an der 
Kirche St. Blasii: LASA, U9, C V, 41 (17.10.1512).

260 Vgl. Deutschländer, Gerrit/Lusiardi, Ralf/Ranft, Andreas (Hg.): Urkunden-
buch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöfe, Teil 5 (1426–1513), Köln 
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von Schäfern an der Klosterkirche auf dem Münzenberg wahrschein-
lich eine eigene Bruderschaft begründet.261 An der Kirche St. Nikolai 
in der Neustadt bestand zudem eine Schwesternschaft der Beginen, 
die sich der Armenfürsorge verschrieben hatte.262 Ein weiteres Begi-
nenhaus bestand in der westlichen Altstadt im Weingarten.263 Für die 
detaillierte Sozialtopografie Quedlinburgs ist die 2013 erschienene 
Dissertation von Thomas Wozniak zu nutzen.264

u. a. 2015, Nr. 4285, S. 424 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Sach-
sen-Anhalts 7).

261 Vgl. LASA, U9, C II, 115 (19.10.1516). 
262 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 230. Wahrscheinlich sind damit 

auch die zu Lebzeiten von Pfarrer Bethmann in der Nähe von St. Nikolai lebenden 
„sororibus in St. Nicolaus convente“ gemeint, die Bethmann in seinem Testament 
mit drei Schock Semmeln, drei Stücken Butter und einem Gulden „tu hulpe“ be-
denkt. Vgl. die wahrscheinliche Abschrift des Testamentes in der Handschrift der 
Wolf’schen Chronik: HAB Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 10 extrav, fol. 131v.

263 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 23 (1542), fol. 9v; Wozniak, Quedlinburg im 14. und 
16. Jahrhundert, S. 296, 315–318.

264 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert. Vgl. weiterführend dazu: 
Voigt, Jörg: Beginen im Spätmittelalter. Frauenfrömmigkeit in Thüringen und im 
Reich, Köln/Weimar/Wien 2012 (Veröffentlichungen der Historischen Kommis-
sion für Thüringen. Kleine Reihe 32).



2. Zur Vorgeschichte 

2.1 STÄDTISCHE FREIHEIT VERSUS  
WIEDERERRINGUNG DER STIFTSHERRSCHAFT  

VERSUS WETTINISCHE ÜBERNAHME (1467–1515) 

Der Prozess der Einführung der Reformation im Reichsstift Qued-
linburg steht notwendigerweise im Zusammenhang mit älteren Ent-
wicklungen, die durch die Reformation teils aufgegriffen und trans-
formiert wurden, teils aber auch die Reformation in die Ziele der 
jeweiligen Akteure einband und nutzbar machte. Besonders betrifft 
dies das konfliktreiche Verhältnis zwischen der Äbtissin, der Stadt 
Quedlinburg und dem Stiftsvogt. 

Bevor die reformatorischen Vorgänge in den Fokus treten können, 
gilt es im Zuge eines Rückgriffs auf die Ereignisse des 15. Jahrhunderts 
diese Verhältnisse zu skizzieren. Sofern möglich, wird dies auf Grund-
lage von Forschungsliteratur erfolgen. Da jedoch die Forschungslage 
zur spätmittelalterlichen Stiftsgeschichte ähnlich bruchstückhaft ist 
wie zur frühneuzeitlichen Geschichte, müssen auch eigene Ergebnis-
se vorgestellt werden. Das Verhältnis der dreigeteilten Obrigkeit zuei-
nander soll dabei aber nicht wie auf einem Prokrustesbett im Hinblick 
auf die spätere Verwendbarkeit für die reformatorischen Ereignisse 
teleologisch zurechtgestutzt und -gestreckt werden. Dies würde sei-
nem Eigencharakter nicht gerecht werden. Die Reformation könnte 
dadurch überhöht als Kulminations- und Verdichtungspunkt – ja qua-
si als Flaschenhals – der Quedlinburger Stiftsgeschichte erscheinen, 
was allenfalls Ergebnis, nicht jedoch Voraussetzung der vorliegenden 
Untersuchung sein kann. 

Für den Konflikt zwischen der Äbtissin, der Stadt Quedlinburg und 
dem Stiftsvogt empfiehlt sich ein Ansatzpunkt etwa ein halbes Jahr-
hundert vor dem sogenannten Epochenjahr 1517: Am 29. Mai 1467 
beendete ein in Quedlinburg geschlossener Sühnevertrag die soge-
nannte Braunschweiger Fehde, die seit 1462 zwischen den Braun-
schweiger Herzögen einerseits und den sächsischen Hansestädten 
sowie dem Bischof von Hildesheim andererseits tobte. Zu den Ver-
tragsverhandlungen waren der Kurfürst von Brandenburg, der Erz-
bischof von Magdeburg, fünf Herzöge von Braunschweig, die Vertre-
ter der zwölf sächsischen Hansestädte, die Grafen von Orlamünde, 
Mansfeld, Regenstein, Mühlingen, Holach sowie die Ratsherren von 
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Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen in Quedlinburg erschienen.1 
Sie alle unterstrichen die große Bedeutung und Macht der Stadt 
Quedlinburg, die sich jedoch aufgrund stagnierender Steuereinnah-
men im Zuge eines Bevölkerungsrückgangs2 bereits am Beginn ei-
ner Schwächephase befand.3 Durch verschiedene, zum großen Teil 
befristete Bündnisse seit dem 14. Jahrhundert hatte sich die Stadt in 
unterschiedliche Richtungen abgesichert. Seit 1384 war die Stadt auf 
verschiedenen Hansetagen vertreten und wurde 1426 erstmals als 
Hansestadt erwähnt. 

Die weitgehende Unabhängigkeit der Stadt von den Äbtissinnen 
als eigentlichen Landesherrinnen resultierte jedoch eher aus der 
politischen und finanziellen Schwäche der Äbtissinnen als aus der 
wirtschaftlichen Stärke der Stadt, die nur „ein bescheidenes wirt-
schaftliches Hinterland“ hatte und an „keiner bedeutenden Fernhan-
delsstraße lag“.4 

Zwar hatte sich Äbtissin Adelheid von Isenburg (reg. 1405–1434) die 
päpstlichen und kaiserlichen Rechte des Stiftes 1412 und 1418 bestä-
tigen lassen,5 ihr gelang die Durchsetzung gegenüber den Bischö-
fen von Halberstadt und dem mächtigen Rat von Quedlinburg aber 
kaum.6 

Dies änderte sich mit Hedwig von Sachsen, der Schwester des wet-
tinischen Kurfürsten Ernst und des Herzogs Albrecht von Sachsen. 
Hedwig wurde 1458 in ihrem zwölften Lebensjahr vom Stiftskapitel 
zur Äbtissin gewählt.7 Ihr beziehungsweise ihrer Vormundschaftsre-
gierung gelang es mit Unterstützung ihrer Brüder und ihres kaiserli-
1 Vgl. u. a. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 182.
2 Vgl. Wozniak, Thomas/Kanus-Sieber, Katrin: Zur Demographie Quedlinburgs 

vom 10. bis 21. Jahrhundert. In: QA 15 (2013), S. 101–115.
3 Vgl. Vollmuth-Lindenthal, Michael: Äbtissin Hedwig von Quedlinburg. Reichs-

stift und Stadt Quedlinburg am Ende des 15. Jahrhunderts. In: Freitag, Werner 
(Hg.): Mitteldeutsche Lebensbilder. Menschen im späten Mittelalter, Köln/
Weimar/Wien 2002, S. 69–88, hier S. 77. Die bei Michael Vollmuth-Lindenthal 
beschriebene Stagnation der Steuereinnahmen ist anhand der bei Hobohm auf-
geführten Schwörschossbeträge nicht auszumachen. Vgl. Hobohm, Der städtische 
Haushalt.

4 Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig, S. 77. Vgl. auch die Einschätzung dazu 
von Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 185, der die Äbtissinnen von Jutta 
von Kranichfeld (gest. 1347) bis Anna von Plauen (gest. 1458) als „Zuschauerin-
nen bei all den vielen Bündnisverträgen [der Stadt Quedlinburg, E.R.]“ bezeich-
net und ihnen nur „unbedeutende Rollen“ zugesteht. Obgleich Lorenz (und ganz 
besonders Voigt) im Allgemeinen gegen das Stift und für die Stadt Quedlinburg 
und deren Freiheit parteiisch sind, trifft Lorenz’ Einschätzung hier zu. 

5 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 192f; von CDQ, Nr. 40, S. 656 (13.6.1412) und 
S. 668, Nr. 59 (9.2.1418). 

6 Vgl. zum Machtverhältnis zwischen Stadt und Äbtissin als Landesherrin Die-
ner-Staeckling, Der Himmel, S. 132f, 135.

7 Vgl. Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig, S. 73; Kettner, Kirchen, S. 71f; 
Fritsch, Geschichte, I, S. 202f; Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 187. 



592.1 Städtische Freiheit versus Wiedererringung der Stiftsherrschaft 

chen Onkels in den folgenden Jahren, den Rechten des Stiftes Geltung 
zu verschaffen und sie schließlich mithilfe sächsischer Truppen 1477 
durchzusetzen.8 Der Bischof von Halberstadt als bisheriger Inhaber der 
strittigen Quedlinburger Schutzvogtei wurde von den sächsischen Her-
zögen aus dem Feld geschlagen. Die Stadt verlor mit ihrer Unterwer-
fung die in Jahrhunderten erworbene weitgehende Autonomie.9 Die 
1467 bei den Verhandlungen noch macht- und bedeutungsvoll auftre-
tende Stadt geriet so binnen zehn Jahren unter eine – gestützt durch 
die Wettiner – bislang ungekannt starke Landesherrschaft ihrer Äbtis-
sin. Zum „Dank“ bzw. als Lohn für ihre Bemühungen wurden Kurfürst 
Ernst und Herzog Albrecht 1479 von ihrer Schwester mit der Vogtei 
über Quedlinburg und den zugehörigen Gütern erblich belehnt. Die 
Stiftsvogtei kam in der Leipziger Teilung des Hauses Wettin 1485 an 
Herzog Albrecht und ging nach seinem Tod 1500 an dessen Sohn Her-
zog Georg von Sachsen über, der „bald seinen Zugriff auf Quedlinburg 
zu intensivieren suchte“.10 Dabei ging er gar so weit, seiner Tante wäh-
rend deren Abwesenheit vom Stift11 die Schlüssel des Stiftes und dem 
8 Wozniak betont, dass der Aufstand gegen die Äbtissin 1477 von den Gewand-

schneidern „und nicht, wie bisher allgemein angenommen, vom Stadtrat“ aus-
gegangen sei. Vgl. Wozniak, Thomas: Quedlinburg. Kleine Stadtgeschichte, Re-
gensburg 2014, S. 58. Wobei die Gewandschneider den Stadtrat seit dem 14. Jh. 
dominierten.

9 Mit der Vogtei über Quedlinburg hatte bereits 1320 Äbtissin Jutta die askanischen 
Herzöge von Sachsen-Wittenberg belehnt, die sie als Afterlehen an die Grafen von 
Regenstein weitergegeben hatten. Nach dem gemeinsamen Sieg der Stadt und des 
Bischofs von Halberstadt über die Grafen von Regenstein 1351 ging die Vogtei 
über die Stadt an den Bischof von Halberstadt über, der sie 1391 an die Stadt ver-
pfändete, sodass die Stadt die Vogtei über sich selbst besaß. Mit dem Aussterben 
der askanischen Herzöge von Sachsen-Wittenberg 1422 war die Obervogtei fak-
tisch vakant und es war strittig, „ob die daran hängenden, weiterverliehenen Herr-
schaftsrechte auch vakant geworden waren oder ob sie, von Äbtissin Adelheid 1432 
bestätigt, weiter bestanden“. Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig, S. 78. Vgl. 
zur zeitgenössischen Wahrnehmung der Eroberung Quedlinburgs: Opel, Julius 
(Hg.): Denkwürdigkeiten des Hallischen Rathsmeisters Spittendorf, Halle 1880, 
S. 244, 251, 256, 258, 270 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzen-
der Gebiete 11).

10 Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig, S. 83. Der intensivierte Zugriff Herzog 
Georgs auf die geistliche Herrschaft Quedlinburg entsprach in dieser Zeit quasi 
einem wettinischen Muster. Vgl. Rogge, Jörg: Ernst von Sachsen, Erzbischof von 
Magdeburg und Administrator von Halberstadt (1476–1513). In: Freitag, Werner 
(Hg.): Mitteldeutsche Lebensbilder. Menschen im späten Mittelalter, Köln/Wei-
mar/Wien 2002, S. 27–68, hier S. 28f. Vgl. auch die Einschätzung von Lorenz, 
Quellen, S. XVII. Zum Text der Leipziger Teilung bezüglich des Meißner Anteils 
vgl. Posse, Otto (Hg.): Die Hausgesetze der Wettiner bis zum Jahre 1486. Festgabe 
der Redaktion des Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae zum 800-jährigen Regie-
rungsjubiläum des Hauses Wettin, Leipzig 1889, Tafeln 93–107, bes. Tafel 95. 

11 Für die Zeit um 1500 wird in verschiedenen Chroniken von einem größeren Brand 
auf dem Stiftsberg in „der Aebtißin-Stuhl“ berichtet, bei dem „etliche Register, 
Briefe und alte Privilegia“ des Stiftes verbrannten. Eventuell war Hedwig wegen 
dieses Brandes oder der danach nötigen Bauarbeiten vom Stift gewichen, was ihr 
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Rat jene zur Stadt gewaltsam zu entwenden,12 woraufhin die Äbtissin im 
Haus eines Bürgers Zuflucht suchen musste.13 Diese wohl kurz vor 1503 
stattfindenden Ereignisse14 gipfelten in einem Vertragsentwurf zwi-
schen Hedwig und ihrem Neffen Georg, in welchem die Übergabe der 
Stiftsregierung an den sächsischen Herzog vereinbart wurde.15 Ob der 

Neffe Georg ausnutzte. Vgl. Wolf, Kurze Beschreibung, S. 308; vgl. Giese, Mar-
tina: Eine Feuersbrunst in Quedlinburg im Jahr 1505 wird durch göttliche Hilfe 
verhindert. In: QA 12 (2009), S. 50–57.

12 Vgl. die Beschwerdeartikel Äbtissin Hedwigs gegen Herzog Georg bei ihrem Nef-
fen, Erzbischof Ernst von Magdeburg: LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 43r–44r (s. d.). 
Dieses Beschwerdeschreiben lässt eine gewaltsame Übernahme des Stiftes durch 
Georg vermuten: Georg habe den Rat gefangen genommen, das Stift in Abwe-
senheit Hedwigs mit seinen Amtsleuten besetzt und Hedwig ihres „keiserlich frey 
und fürstlich[en] regiment[s]“ (fol. 43v) entsetzt. Vgl. weiterhin die Streitigkeiten 
zwischen Herzog Georg und Äbtissin Hedwig wegen der von Georg verlangten Er-
bhuldigung des Rates, die die Äbtissin ablehnte: LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 39–41 
(1503). Diese könnten die Grundlage jener Eskalation gebildet haben, die wenige 
Seiten darauf zur Beschwerde Hedwigs gegenüber Erzbischof Ernst geschildert 
wird. Darauf weist auch ein Befund von Lorenz hin. Vgl. Lorenz, Quellen, S. 35. 

13 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 72. Laut Kettner wohnte die Äbtissin vorübergehend bei 
Bürgermeister Heinrich Grashoff. Ein ausführlicher Bericht über diese Ereignisse 
aus dem Jahr 1545 nennt Conrad Hartmann, den Bürgermeister des Jahres 1522, 
als Gastgeber der Äbtissin. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 307v–308r (nach dem 11.5.1545); Wozniak, Qued-
linburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 471. In Dresden ist zur vorübergehenden 
Vertreibung der Äbtissin vom Schloss ein Befehl aus dem Jahr 1504 in Abschrift 
überliefert, in dem Herzog Georg seinen Quedlinburger „Amtmann“ anweist, sich 
der Äbtissin Hedwig willfährig zu erweisen, nachdem diese wieder auf das Schloss 
gezogen war. Vgl. HASTA DD, Cop. 109, fol. 55v (1504). 

14 Kettner folgt bei dieser Angabe wie üblich Winnigstedt, der keine Datierung je-
ner Ereignisse vornimmt, jedoch von den Eingriffen ihrer Brüder schreibt. Vgl. 
Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 509. Da die Leipziger Teilung die 
Vogtei über Quedlinburg 1485 den Albertinern zuschlug, bildet das Jahr 1485 den 
terminus ante quem jener Ereignisse nach Winnigstedts Lesart. Kettners und Win-
nigstedts Angabe folgen auch Fritsch, Geschichte, I, S. 210 und Lorenz, Qued-
linburgische Geschichte, S. 208, der diese Ereignisse auf 1479 datiert und sie so 
mit der Belehnung der Brüder Hedwigs mit der Erbvogtei des Stiftes Quedlinburg 
in Verbindung bringt. In der oben angeführten Beschwerdeschrift Hedwigs ist je-
doch eindeutig von der „unleideliche[n] beswerungh wie die von unserm vettern 
dem gestifft Quedlinburgk zue gefuget sein“ die Rede. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 43r (s. d.). Hedwig beschwert sich hier nicht über ihre Brüder Albrecht und 
Ernst, sondern über ihren Vetter, d. h. Herzog Georg, der seit 1500 das Herzogtum 
Sachsen regierte. Auch die nachträgliche Beschriftung des Dokuments im Stiftsar-
chiv bestätigt diesen Eindruck: „Beschwerungs Artickel Ebtissin Hedwigs g. Hert-
zog Jorgen zu Sachsen.“ LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 44v (s. d.).

15 Vgl. LASA, U9, A III, Nr. 3 (30.5.1503); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 45–46 (30.5.1503); 
GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 70rv (30.5.1503). In diesem Rezess wird vereinbart, dass die Äbtissin die welt-
liche Regierung des Stiftes an ihren Neffen Herzog Georg übergibt und dafür von 
diesem die Versorgung der Kapitelspersonen mit Speis und Trank erhält. Die Äb-
tissin sollte zudem lebenslang mit 300 fl. jährlich versorgt werden. Besiegelt wurde 
diese Abmachung interessanterweise durch den Merseburger Bischof Thilo von 
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Entwurf – nur noch abhängig von der Zustimmung Georgs – in Kraft 
trat, bleibt zunächst unklar.16 Gegen ihren Neffen und Erbschutzvogt 
Herzog Georg suchte Hedwig Schutz beim Papst und ihrem zweiten 
Neffen, Erzbischof Ernst von Magdeburg, und erhielt vom Papst einen 
Schutzbrief.17 Allerdings versuchte Ernst, der seit 1479 auch Administ-
rator des Bistums Halberstadt war, nun auf diesem Weg, die verlorene 
Halberstädter Schutzvogtei über Quedlinburg wiederzuerlangen. Er 
wandte sich an Papst Julius II., welcher Hedwig gebot, die Schutzvogtei 
dem Erzbischof von Magdeburg als Bischof von Halberstadt zu über-
tragen.18 Das am 15. August 1511 in der Kirche St. Benedikti in Qued-
linburg verlesene päpstliche Schreiben drohte zwar der Äbtissin und 
allen, die diesem Befehl zuwiderhandelten, den Bann an. Doch war 
Äbtissin Hedwig über diesen Streitigkeiten „den Weg alles Fleischs ge-
gangen“ und bereits verstorben.19 

Der Streit zwischen der Äbtissin und ihrem Schutzvogt eskalierte er-
neut unter der Regierung von Hedwigs Nachfolgerin, Äbtissin Magda-
lena von Anhalt (reg. 1511–1515). Diese war noch zu Lebzeiten Hed-
wigs als Nachfolgerin gewählt worden.20 Für die wahrscheinlich auf 
Druck Herzog Georgs zustande gekommene Wahl Magdalenas durch 
das Stiftskapitel21 hatte diese ihrem Schutzvogt zuvor versprechen 
müssen, keine eigene Regierung des Stiftes aufrichten zu wollen.22 

Throta (reg. 1466–1514), den Amtmann von Quedlinburg, Dietrich von Schlei-
nitz, und den Ritter und Amtmann von Jena, Hans Monch.

16 Vgl. dazu das Findbuch des Urkundenbestands U9 im Landesarchiv Sachsen-An-
halt (LASA) mit dem Eintrag zur Urkunde A III, Nr. 3 (30.5.1503), wo sich der 
Schreiber überzeugt zeigt, dass der Vertrag nie in Kraft trat. Einen anderen Ein-
druck vermittelt ein Schreiben Georgs an seine Räte neun Jahre später, in welchem 
er sich auf die Regierungsübergabe von 1503 beruft. Vgl. HASTA DD, 10024, Ge-
heimer Rat, Loc. 8969/3, fol. 1–3 (16.11.1512). 

17 Vgl. Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig, S. 83; Fritsch, Geschichte, I, S. 214; 
CDQ, Nr. 8, S. 873 (20.5.1505). Der päpstliche Schutzbrief dürfte somit als Reakti-
on auf den Rezess von 1503 dazu gedient haben, die Freiheit des Stiftes zu verteidi-
gen. 

18 Vgl. CDQ, Nr. 12, S. 877–889 (30.4.1511). 
19 Fritsch, Geschichte, I, S. 215. Vgl. zudem: Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hed-

wig, S. 83.
20 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 218.
21 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158b 3, 

fol. 96 (1.1.1513). Aus diesem Schreiben der Pröpstin Anna von Schwarzburg lässt 
sich entnehmen, dass Georg das Kapitel zur Wahl von Magdalena von Anhalt zur 
Äbtissin des Stiftes drängte.

22 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8969/3, fol. 1–3 (16.11.1512). In die-
sem Schreiben Herzog Georgs an seine Räte erwähnt Georg u. a. auch die voran-
gegangene Einigung mit Äbtissin Hedwig über die Regierungsübergabe an ihn, 
womit er sich wohl auf den Rezess des Jahres 1503 bezieht. Dieser scheint bis zu 
Hedwigs Tod zumindest in den Augen Georgs in Kraft gewesen zu sein. Vgl. zudem 
auch den Protest von Äbtissin Magdalena: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 59 (30.7.1511). 
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Gestützt auf die Rechte des Stiftes unternahm Magdalena nach ihrer 
Wahl dennoch den Versuch einer eigenständigen Regierung und pro-
testierte gegen die schutzvogteilichen Eingriffe.23 Die Abmachungen 
des Jahres 1503 bezüglich der Regierungsübergabe an Herzog Georg 
könnten bis zu Hedwigs Tod 1511 gegolten haben, da sich Georg 
noch 1512 auf diese berief.24 Zudem beklagte sich Magdalena bereits 
im Jahr ihrer Regierungsübernahme 1511 darüber, dass Georg seinen 
nach Quedlinburg entsandten Räten befohlen habe, „eyn ordenung 
unnd regementh deß stifts Quedlinburg zu machen“.25 

Nachdem Anfang 1513 die Pröpstin Anna von Schwarzburg auch 
im Namen der Dechantin, Anna Schenkin von Tautenburg, Herzog 
Georg um Schutz gegenüber der Äbtissin Magdalena gebeten26 und 
Georg seinem Amtmann Veit von Drachsdorf den Schutz von Pröps-
tin und Dechantin befohlen hatte,27 war die Äbtissin isoliert. Sie resi-
gnierte wohl noch 1513 auf ihr Amt.28 

Dieser knappe Überblick der ersten wichtigen Entwicklungslinie 
zeigt, wie die Äbtissinnen aus einer sehr langen politischen Schwä-
chephase heraus gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit verwandt-
schaftlicher Hilfe formal die Landesherrschaft zurückerrangen. Da-
mit wurden das Reichsstift und seine Äbtissin jedoch zum Element 
einer „wettinischen Politik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts“, die gekennzeichnet war vom „Bemühen um die Intensivierung 
des Zugriffs auf geistliche Herrschaften“. Die von Kurfürst Ernst und 
Herzog Albrecht forcierte „herrschaftliche[…] Durchdringung ihrer 
Territorien“ hatte besonders die „Mediatisierung der reichsunmittel-
23 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 

fol. 59 (30.7.1511); vgl. auch einen späteren Bericht, wonach sich Magdalena ge-
gen Herzog Georg „aufgebeumet vnd darvber aůs dem stifft kůmmen“. GStA PK, 
I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 308r (nach 
dem 11.5.1545). 

24 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8969/3, fol. 1–3 (16.11.1512).
25 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 59 

(30.7.1511). Noch Ende März 1513 erneuert sie diese Klage gegenüber Georg. Vgl. 
GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 57v 
(27.3.1513). Vgl. auch die undatierte Klageschrift gegen den Stiftshauptmann Veit 
von Drachsdorf: LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 60–63 (s. d.). Die Klagepunkte erinnern 
sehr an das Vorgehen gegen Äbtissin Hedwig und deren Klagen: Drachsdorf habe 
gewaltsam die Schlüssel zum Stift entwendet, er wollte sich in die Wahl des Stiftska-
pitels für eine neue Äbtissin drängen, er habe die Dechantin vom Stift ausgesperrt, 
er missachte die kaiserlichen und päpstlichen Privilegien des Stiftes und unterbinde 
gar die ausreichende Versorgung der Stiftsdamen aus der Küche etc.

26 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 96r (1.1.1513).

27 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 86rv (s. d.). Dass sich dieses Schreiben trotz der fehlenden Datierung auf das 
vorangegangene Schreiben der Pröpstin und Dechantin bezieht, wird daraus er-
sichtlich, dass sich Georg gegenüber Drachsdorf darauf bezieht. 

28 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 219.
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baren Herrschaftsträger und die Zentralisierung der Herrschaft an 
ihrem Hof“ zum Ziel, wobei ihnen unter anderem die „direkte Ein-
flußnahme auf die Besetzung der Kanonikate und Bischofsstühle in 
den in ihrem Herrschaftsbereich liegenden Bistümern Merseburg, 
Naumburg und Meißen“ gelang.29 Dies allerdings nicht ohne Wider-
stand: Obwohl die Einbindung jener prinzipiell reichsunmittelbaren 
Hochstifte „in den wettinischen Herrschaftsverband längst Realität“ 
war,30 berief sich Bischof Johann VI. von Meißen 1502 auf seine lan-
desherrlichen Rechte, weshalb er von Georg unter anderem acht Jah-
re lang mit der Sperre der Temporalien bestraft wurde. Erst 1511 lenk-
te Johann VI. reumütig ein und unterwarf sich Georg.31 

In Quedlinburg diente die Erbschutzvogtei Herzog Georg als 
„dynamisierbare[r] Baustein[…] für die Zuordnung zum [wettini-
schen, E.R.] Territorium“. Herzog Georg band darüber auch das 
Reichsstift Quedlinburg bereits vorreformatorisch in die eigene Kir-
chenpolitik ein und leitete aus der Vogtei „den Anspruch auf die Zu-
gehörigkeit […] zum fürstlichen Herrschaftsbereich ab“.32 Die wohl 
um 1503 zu datierenden Streitigkeiten mit Äbtissin Hedwig, wie auch 
die auf Druck Georgs und unter dessen Bedingungen erfolgte Wahl 
Magdalenas von Anhalt zur Äbtissin und der folgende Konflikt um 
die Stifts regierung bieten parallele Quedlinburger Beispiele für den 
Konflikt zwischen Georg und dem Bischof Johann VI. von Meißen. 
Auch der Streit Georgs mit dem Reichsfiskal wegen des reichsunmit-
telbaren Status der Bistümer Naumburg, Merseburg und Meißen33 so-
wie einiger reichsfreier Grafschaften seines Herrschaftsgebiets34 kann 
als Ausdruck dieser Politik angesehen werden. 

Über den von Georg in dem von ihm so bezeichneten „Amt Qued-
linburg“ beabsichtigten Landesausbau35 hinaus verfolgte er wohl kir-

29 Rogge, Ernst von Sachsen, S. 28f. Zu den wettinischen Versuchen des Aufbaus 
eines frühmodernen sächsischen Staates vgl. Brückner, Zwischen Reichsstand-
schaft, S. 218.

30 Volkmar, Reform, S. 193.
31 Vgl. Volkmar, Reform, S. 193–202.
32 Volkmar, Reform, S. 430. Volkmar nennt neben der Vogtei auch das Patronat als 

einen solchen Baustein. 
33 Vgl. Wolgast, Hochstift, S. 24f; Volkmar, Reform, S. 190–225.
34 Dieser Streit liegt zeitlich parallel zum Streit Georgs mit den erwähnten Hochstif-

ten. Unter anderem betraf er auch die Grafen zu Stolberg-Wernigerode und war in 
ihrem Fall wohl auch der Grund, weshalb Graf Botho sein Dienstverhältnis gegen-
über Herzog Georg beendete. Vgl. Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 206.

35 Der ursprüngliche kanonische Rechtstitel der Vogtei wurde bereits im 13./14. 
Jahrhundert von einer weltlichen Vertretung und dem Schutz eines Konventes 
hin zu einer allgemeinen Schutzherrschaft umgedeutet, was die Einbindung 
der betreffenden Klöster in den Territorialverband des Vogts nach sich zog. Vgl. 
Volkmar, Reform, S. 426. Im Falle Quedlinburgs war dieser Prozess durch die feh-
lende gemeinsame Landesgrenze nur erschwert möglich und hing von der Durch-
setzungskraft des Amtmannes und seiner Unterstützung durch den Vogt ab. 
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chenpolitische Ziele, die auf die Kontrolle der Amts- und Lebensfüh-
rung des Niederklerus, auf die Klosterpolitik und die Laienreform 
abzielten.36 Jedoch lassen sich jene Ziele erst während der Reforma-
tionszeit ausmachen. Anfangs stand die Übernahme der Stiftsregie-
rung zur vollständigen Einbindung des Reichsstiftes in die sächsische 
Verwaltung im Vordergrund. 

Bei der Verfolgung jenes Zieles gegenüber dem Reichsstift Quedlin-
burg zählten weder die verwandtschaftlichen Bindungen zu Georgs 
Tante Hedwig noch die kaiserlichen und päpstlichen Privilegien des 
Stiftes. Weil Äbtissin Magdalena von Anhalt in ihrem von der Pröps-
tin attestierten „geswynde gemuthe“37 auf der eigenen Stiftsregierung 
und ihren Privilegien beharrte, wurde sie von Georg der Undankbar-
keit beschuldigt38 und schließlich zur Resignation gedrängt.39 Die 
Wahl, wie auch der erzwungene Rücktritt Äbtissin Magdalenas unter 
massivem Druck Herzog Georgs zeigen am Vorabend der Reformati-
on den Zwiespalt zwischen legitimer und realer Macht im Stift. 

2.2 DIE EINFÜHRUNG EINER  
‚KINDLICHEN‘ ÄBTISSIN 1515/1516:  

ANNA II., GEBORENE GRÄFIN ZU STOLBERG-WERNIGERODE

2.2.1 Herkunft und Familie 

Äbtissin Anna II. war die älteste Tochter aus der Ehe von Graf Botho 
(dem Glückseligen) zu Stolberg-Wernigerode (1467–1538) und Anna 
von Epstein, Gräfin von Königstein (1481–1538). Sie wurde am 28. Ja-
nuar 1504 in Stolberg geboren und wahrscheinlich noch in ihrer frü-
hen Kindheit in das Schwarzburgische Hauskloster der Zisterziense-
rinnen in Stadtilm40 zur Erziehung gegeben,41 wo zu dieser Zeit die 
Schwester der Quedlinburger Pröpstin das Amt der Priorin und spä-
ter der Äbtissin bekleidete.42

36 Vgl. Volkmar, Reform, S. 614f.
37 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 

fol. 96r (1.1.1513).
38 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 

fol. 60rv (6.8.1511).
39 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 209.
40 Mehr als die Hälfte der dem Kloster vorstehenden Äbtissinnen waren Angehörige 

der Schwarzburger Grafen. Vgl. Ilge, Heinz: Stadtilm. In: Handbuch der histo-
rischen Stätten Deutschlands, Bd. 9: Thüringen, Stuttgart 1989, S. 413–418, bes. 
S. 415 (Kröners Taschenausgabe 313). 

41 Vgl. CDQ, Nr. 18, S. 895–897, bes. S. 895 (10.2.1515); Kettner, Kirchen, S. 150; 
Voigt, Geschichte, III, S. 206.

42 Bislang wurde von Kettner eine nahe Verwandtschaft der Quedlinburger Pröpstin 
Anna von Schwarzburg mit der Äbtissin Anna II. suggeriert. Dabei bezog sich Kett-
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Annas Vater Botho stand von 1501 bis 1505 als Hauptmann von Co-
burg in den Diensten von Herzog Georg von Sachsen, bis Georg sei-
ne lehnsherrlichen Rechte gegenüber Botho zu stark ausweitete und 
bis Botho die von seinem Vater angehäuften Schulden durch seinen 
Dienst für Herzog Georg hinreichend abgebaut hatte.43 Seit 1515 war 
Botho für Kardinal-Erzbischof Albrecht als Rat und Hofmeister des 
Erzstiftes Magdeburg und des Stiftes Halberstadt tätig.44 Auch den 

ner generalisierend auf das Haus Schwarzburg und verkannte die Nebenlinien 
des Hauses. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 150; Kettner gibt an, dass Äbtissin Anna II. 
über ihre „Aelter Mutter“ (= Urgroßmutter) mit der Quedlinburger Pröpstin Anna 
von Schwarzburg verwandt gewesen sei. Jene Urgroßmutter von Äbtissin Anna II. 
war Gräfin Anna von Schwarzburg-Sondershausen (gest. 1481), die 1431 Graf Bo-
tho den Älteren zu Stolberg (gest. 1455) heiratete. Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 99; 
EStt, N. F., I.3, Tafel 315. Für die von Kettner suggerierte nahe Verwandtschaft 
müsste sich die Quedlinburger Pröpstin in den Stammtafeln der Grafen von 
Schwarzburg-Sondershausen finden lassen, wo allerdings vermerkt ist, dass die 
Quedlinburger Pröpstin hier „nicht einzureihen“ ist. Vgl. EStt, N. F., I.3, Tafel 316. 
Ein glücklicher Fund im Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Rudolstadt kann 
hier Klarheit erbringen: In einem Brief der Quedlinburger Pröpstin Anna von 
Schwarzburg bittet diese ihren Bruder „Baltzar“, Graf von Schwarzburg und Herr 
zu Leutenburg, um Zuschüsse zu ihrer Hofhaltung. Vgl. LATh-StA Rudolstadt, B I, 
7 a, Nr. 2 (1504, Mittwoch nach „crucistonis“/ c(i)r(c)u(m)cisionis domini?). Die 
Grafen von Schwarzburg-Leutenberg bildeten bereits seit der Mitte des 13. Jahr-
hunderts eine Nebenlinie der Schwarzburger Grafen. Die entsprechende Stamm-
tafel führt selbstverständlich die Quedlinburger Pröpstin nicht als Schwester von 
Graf Balthasar (1453–1525) auf, da – Kettners Spur folgend – bislang ergebnislos 
versucht wurde, sie dem Haus Schwarzburg-Sondershausen zuzuordnen. Graf 
Balthasar hatte neben der neu ermittelten Anna, Pröpstin in Quedlinburg, noch 
zwei Schwestern: I. Elisabeth (gest. nach 1520), die seit 1467 Nonne, seit 1492 
Priorin und zwischen 1509 und mindestens 1520 Äbtissin des Klosters Stadtilm 
war; II. Mechthild (gest. 1492), Ehefrau von Heinrich III., dem Herrn von Plau-
en und Burggrafen von Meißen. Vgl. EStt, N. F., I.3, Tafel 313. Die von Kettner 
beschriebene Verwandtschaft zwischen Quedlinburger Äbtissin und Pröpstin war 
also eher eine sehr ferne, da sie sich über 250 Jahre, zwei Linien eines Hauses 
und sieben beziehungsweise neun Generation erstreckte. Näher lag hier die Ver-
wandtschaft zwischen der Quedlinburger Pröpstin und der Stadtilmer Priorin/
Äbtissin aus dem Haus Schwarzburg-Leutenberg, in derer beider Obhut Äbtissin 
Anna II. aufwuchs. Vgl. CDQ, Nr. 18, S. 895–897, bes. S. 895 (10.2.1515). Die von 
Kettner beschriebene Verwandtschaft von Äbtissin Anna II. und ihrer Pröpstin 
Anna von Schwarzburg übernimmt auch Küppers-Braun, die trotz der Verwen-
dung der Europäischen Stammtafeln für ihren verdienstvollen Aufsatz über die 
Quedlinburger Stiftsdamen nach der Reformation diese Unstimmigkeit übersah. 
Vgl. Küppers-Braun, Ute: Kanonissin, Dechantin, Pröpstin und Äbtissin – Qued-
linburger Stiftsdamen nach der Reformation. In: Bley, Clemens (Hg.), Kayserlich 
– frey – weltlich. Das Reichsstift Quedlinburg im Spätmittelalter und der Frühen 
Neuzeit, Halle/S. 2009, S. 30–104, hier S. 50 (Studien zur Landesgeschichte 21).

43 Vgl. Schubert, Die Harzgrafen, S. 80; Jacobs, Eduard: Stolberg, Botho (der Glück-
selige). In: ADB 36, S. 327–329.

44 Vgl. Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 221. Graf Botho wird ggf. auch 
in der Hofordnung Herzog Georgs vermutlich aus dem Jahr 1502 erwähnt. Vgl. 
Goerlitz, Woldemar: Staat und Stände unter den Herzögen Albrecht und Georg 
1485–1539, Leipzig/Berlin 1928, Nr. 6, S. 491 (Sächsische Landtagsakten 1). Vgl. 
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Kaisern Maximilian I. und Karl V. diente Botho als Rat. Er sollte gar 
zu einem der vier Räte des Reichsregiments in Nürnberg ernannt wer-
den, was sein Bild eines überaus einflussreichen und gut vernetzten 
Dienstmannes der mächtigsten Herzöge und Fürsten seiner Zeit ab-
rundet.45 Annas Brüder Wolfgang (1501–1552) und Ludwig (1505–
1574) sandte Vater Botho zum Studium 1520 nach Wittenberg, wo 
Wolfgang die Ehrenrektorenwürde erhielt. Der jüngere Bruder Hein-
rich studierte (1509–1572) wohl auf Drängen Herzog Georgs ab 1525 
in Leipzig.46 Der spätere stolbergische Superintendent Dr. Tileman 
Plathner – Graf Bothos „rechte Hand in Schul- und Kirchensachen“47 
– begleitete die drei jungen Grafen auf die Universitäten.48 Seine Söh-
ne versorgte Botho zudem frühzeitig mit Pfründen in den Domstiften 
Halberstadt, Mainz und Köln. Wolfgang erhielt im Alter von elf Jah-
ren die Stelle eines Domherrn in Halberstadt, wo er fünf Jahre spä-
ter Dompropst wurde. Heinrich wurde gerade achtjährig Domherr 
in Köln und Mainz. Er folgte seinem Bruder Wolfgang nach dessen 
Herrschaftsantritt 1538 als Dompropst in Halberstadt. Auch Ludwig 
erhielt früh geistliche Pfründen in Mainz und Köln.49 Zu jenen je-
weils wichtigsten geistlichen Ämtern kamen viele weitere hinzu.50 Die 
nötigen päpstlichen Dispense wegen der Minderjährigkeit der Söhne 
und wegen der Ämterhäufung konnte Botho über die Fuggerbank in 
Rom erreichen, mit der er 1510 einen Vertrag über die Erhebung der 
Ablassgelder geschlossen hatte.51 

Bemerkenswert und dennoch im doppelten Sinne naheliegend 
ist die Versorgung fast aller Söhne mit Pfründen in Halberstadt, wo-

zu Graf Botho auch: Bolte, Mario: Graf Botho zu Stolberg und Wernigerode in 
Zeiten des Umbruchs. Spurensuche in Archiven, Stolberg 2017.

45 Vgl. Jacobs, Stolberg, Botho (der Glückselige). 
46 Vgl. Jacobs, Eduard: Stolberg, Heinrich. In: ADB 36, S. 335–339; EStt, N. F., XVII, 

Tafel 100; Friedensburg, Walter (Hg.): Urkundenbuch der Universität Wittenberg, 
Teil 1: 1502–1611, Magdeburg 1926, Nr. 103, S. 111f (17.6.1521) (Geschichtsquel-
len der Provinz Sachsen-Anhalt und des Freistaates Anhalt, Neue Reihe 3).

47 Jacobs, Stolberg, Botho, S. 328.
48 Vgl. auch: Plathner, Tileman Platner. Weiterhin: Jacobs, Stolberg, Heinrich; Ja-

cobs, Eduard: Stolberg, Ludwig. In: ADB 36, S. 339–345; Jacobs, Eduard: Stolberg, 
Wolfgang. In: ADB 54, S. 566–576. 

49 Vgl. Jacobs, Stolberg, Heinrich; Jacobs, Stolberg, Wolfgang; ausführlich dazu: 
Jacobs, Eduard: Die Stolbergische Hochzeit zu Wernigerode. In: ZHV 7 (1874), 
S. 1–50, bes. S. 2f.

50 Wolfgang war seit 1517 Propst zu Heddesdorf, seit 1529 Propst zu Mariengreden 
zu Mainz und seit 1532 Dompropst zu Naumburg. Heinrich war Domherr von 
Mainz und Köln, 1539 Dompropst zu Halberstadt, 1542 Domdekan und 1543 Pro-
pst von St. Severin, 1545 von St. Maria ad gradus zu Köln, 1538 von St. Peter zu 
Mainz. Auch der jüngste Bruder Christoph war 1545 Dompropst zu Halberstadt 
und Propst von St. Peter zu Mainz, bevor er 1546 Propst von St. Serverin und 1562 
Domherr zu Köln wurde. Noch 1572 wurde er Administrator des Klosters Ilsen-
burg. Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 100. 

51 Vgl. Jacobs, Stolberg, Wolfgang, S. 566.
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durch sie – nicht zuletzt durch die gemeinsame Grenze des Hochstifts 
Halberstadt mit dem Reichsstift Quedlinburg – ihrer Schwester Stüt-
zen sein konnten. 

Während Wolfgang seit dem Tod Bothos 1538 im Namen aller Brü-
der die Grafschaften Stolberg und Wernigerode regierte, erbte Lud-
wig 1535 zunächst die Grafschaften Eppstein und Königstein, 1544 
Rochefort und Aigremont und 1557 schließlich die Grafschaft Wert-
heim. Wie sein Vater stand auch Ludwig in kaiserlichen Diensten 
und war für die Kaiser Karl V., Ferdinand und Maximilian II. tätig.52 
Wolfgang und Ludwig führten in den von ihnen regierten Graf- und 
Herrschaften – mit der wenig überraschenden Ausnahme des walloni-
schen Rochefort – erfolgreich die Reformation ein.53 

Der für die geistliche Laufbahn vorgesehene Heinrich war als Dom-
dechant in Köln sogar an dem auch von seinem Bruder Ludwig un-
terstützten und letztlich gescheiterten Unternehmen des Erzbischofs 
Hermann von Wied beteiligt, das Erzstift Köln der evangelischen Leh-
re zu öffnen.54 Nach seinem öffentlichen Bekenntnis zur Reforma-
tion 1543 verlor Heinrich Anfang 1546 alle seine geistlichen Ämter 
und musste von seinen Brüdern versorgt werden. Seine ältere Schwes-
ter, Äbtissin Anna II. von Quedlinburg, verabredete 1556 die Ehe 
zwischen Heinrich und der Quedlinburger Dechantin, Elisabeth von 
Gleichen.55 Die dieser Ehe entstammenden Nachkommen sicherten 
später „den Fortbestand des Hauses Stolberg“.56

Nach Eduard Jacobs versuchte Vater Botho, die vier Schwestern 
Annas „möglichst früh und vortheilhaft in die Ehe zu bringen, was 
auch durch Verbindungen mit den Häusern Hanau, Nassau, Leinin-
gen-Westerburg, Regenstein und Henneberg gelang“.57 Für das Stift 
Quedlinburg sind diese und die Ehen von Annas Brüdern insofern 
von Interesse, als fünf Nichten der Äbtissin Anna II. später Ämter in 
Quedlinburg bekleideten.58

Im Überblick ergibt sich hinsichtlich der stolbergischen Verwandt-
schaft von Äbtissin Anna II. das Bild einer sehr ambitionierten Famili-
enpolitik mit Kontakten bis an den Kaiserhof sowie das eines dichten 

52 Vgl. Jacobs, Stolberg, Ludwig, S. 342.
53 Vgl. Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 226.
54 Vgl. Wolgast, Hochstift, S. 91–98; Badea, Andreea: Kurfürstliche Präeminenz, 

Landesherrschaft und Reform. Das Scheitern der Kölner Reformation unter Her-
mann von Wied, Münster 2009 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 
154).

55 Vgl. Jacobs, Stolberg, Heinrich, S. 335–339.
56 Bolte, Graf Botho, S. 64.
57 Jacobs, Stolberg, Botho (der Glückselige), S. 329.
58 Vgl. Richter, Erik: Das Quedlinburger Stiftskapitel im 15. und 16. Jahrhundert. 

Zusammensetzung, Wandel der Besetzungspraxis, adlig-familiäre Netzwerke und 
die Rolle der Schutzvögte. In: SuA 32 (2020), S. 163–209. 
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Netzwerks. Unter Graf Botho war das Haus Stolberg „auf dem Höhe-
punkt seiner Macht angelangt“,59 wodurch Äbtissin Anna II. in ihrem 
Vater und ihren Brüdern starke Unterstützer ihrer Politik hatte. 

2.2.2 Wahl und Inthronisation 1515/1516 

Der Weg der Äbtissin Anna II. in das Reichsstift Quedlinburg von der 
Wahl über die feierliche Einführung bis zu ihren ersten Jahren im Stift 
soll hier nachgezeichnet werden. Dabei werden jene bereits früh her-
vortretenden Machtverhältnisse zu berücksichtigen sein, die später 
die Einführung der Reformation im Stift Quedlinburg beeinflussten. 

Ende 1514 oder Anfang 1515 wurde Anna durch das Stiftskapitel 
Quedlinburgs zur Äbtissin gewählt. Anders als Lorenz dies sugge-
riert,60 dürfte Herzog Georg der Wahl nicht erst im Nachhinein 
zugestimmt haben. Einerseits war bereits zu diesem Zeitpunkt sein 
Einfluss auf die Stiftsdamen über deren Herkunftsfamilien zu groß,61 
andererseits soll Graf Botho dem Stiftshauptmann Veit von Drachs-
dorf 300 Taler versprochen haben, wenn Drachsdorf Bothos Tochter 
bei Herzog Georg für die Wahl zur Äbtissin empfahl.62 Herzog Georg 
dürfte insbesondere nach den Erfahrungen mit Äbtissin Magdalena 

59 Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 228. Das von Brückner mit Blick auf die 
spätere Zeit bis 1815 konstatierte „allmähliche Abtriften des Hauses Stolberg an 
den Rand der politischen Bedeutungslosigkeit“ kann für die Generation der Söh-
ne Bothos nur bedingt gelten. Allerdings wurde den Söhnen Bothos die immens 
ansteigende Verschuldung des Hauses infolge wirtschaftlicher Fehlentscheidun-
gen zum Verhängnis. Vgl. Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 228–237. 

60 Vgl. Lorenz, Quellen, S. XX.
61 Vgl. Kap. 6.1. Siehe zudem auch ein späteres Schreiben von Herzog Georg an Bo-

tho, in welchem Botho daran erinnert wird, „durch weß forderung ewere Tochter 
zcu dysßem Standt und Wyrderung kummen“, nämlich durch die des Herzogs. 
Gess, Felician: Urkundliche Nachrichten zur Geschichte im Harzgebiet. In: ZHV 
24 (1891), S. 454–485, hier Nr. 39, S. 479: Herzog Georg an Graf Botho zu Stol-
berg-Wernigerode (27.9.1532). 

62 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 114–127, bes. fol. 118r (Ende 1544). Laut diesen vom Quedlinburger Rat 
an Herzog Moritz gesandten Beschwerdeartikeln über die Äbtissin habe diese 
die erwähnten 300 Taler nach ihrer Wahl aus den Einkünften des Stifts an den 
Hauptmann Drachsdorf ausgezahlt. Nach einer anderen Quelle habe der Qued-
linburger Rat Veit von Drachsdorf das von der Äbtissin versprochene Geld zahlen 
müssen. Diese Version bezeugten gegenüber dem sächsischen Rat Ludwig Fachs 
der namentlich unbekannte ehemalige Schosser der Äbtissin und Gerhardus Ger-
hard, ehemaliger Propst vom Kloster Münzenberg. Vgl. GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 81r (1541/45). In der 
Überlieferung findet sich die Kopie einer Verschreibung von Anna II. für Veit von 
Drachsdorf aus dem Jahr 1517. Dort wird erwähnt, dass die Äbtissin Drachsdorf 
ursprünglich ein Gut im Wert von 300 Talern zugesagt hatte. Da jedoch der Äb-
tissin kein solches Gut durch Tod ihres Lehnsnehmers „heimgefallen“ war, wurde 
1517 vereinbart, dass Anna II. Drachsdorf die 300 Taler in sechs Raten zu 50 Ta-
lern auszahlen solle. LASA, A20, IV, Nr. 37, fol. 1 (1.11.1517).
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eher dazu geneigt haben, seinen Einfluss auf das Stiftskapitel auszu-
weiten und gerade bei der Wahl einer neuen Äbtissin von Anfang an 
bestimmend zu sein, als dass er den Stiftsdamen die freie Wahl ihrer 
Vorsteherin gestattete, um erst nachträglich seine Zustimmung zu 
geben. 

Wegen des zu geringen Alters seiner Tochter Anna musste Botho 
1516 „durch Zahlung einer hohen Geldsumme“63 einen päpstlichen 
Altersdispens erwirken, den er wohl wie im Fall seiner Söhne über 
seine engen Verbindungen zur Fuggerbank in Rom abwickelte.64 Die 
päpstliche Bestätigung der Wahl Annas II. erfolgte am 10. Februar 
1515,65 der Altersdispens war ihr am 23. Januar 1516 durch Papst 
Leo X. erteilt worden.66 Am 3. Oktober 1516 erhielt sie die kaiserliche 
Belehnung durch Maximilian I.67 Die gewöhnlichen Eide der Äbtis-
sin gegenüber dem Kaiser als ihrem Lehnsherrn musste Anna in die 
Hände des mit ihr verwandten Herzogs Heinrich II. d. J. von Braun-
schweig-Lüneburg ablegen,68 was darauf hinweisen könnte, dass sich 
Graf Botho um die kostspielige kaiserliche Belehnung bemüht und 
einen mit ihm verwandten Herzog für die Eidleistung vorgeschlagen 
hatte. Nach dieser Eidleistung fand am 5. November 1516 die feier-
liche Einführung Annas II. statt, die durch Heinrich Horn, den bi-
schöflichen Official und Generalvikar in Halberstadt, im Namen des 
Papstes durchgeführt wurde. Neben seiner Tätigkeit in Halberstadt 
stand der gebürtige Wernigeröder Heinrich Horn bei den Grafen zu 
Stolberg-Wernigerode „in besonderer Bestallung und erledigte die 
schwierigen Verhältnisse in den Klöstern [der Grafschaften, E.R.] 
ganz im Einverständnisse mit der Herrschaft, theilweise gemeinsam 
mit dem Reformatoren Tileman Platner“.69 

63 Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 220. Über die konkrete Höhe der Geld-
zahlung macht Brückner keine Angaben.

64 Vgl. Jacobs, Stolberg, Wolfgang, S. 566.
65 Vgl. CDQ, Nr. 18, S. 895–897 (10.2.1515), Voigt, Geschichte, III, S. 163; Fritsch, 

Geschichte, II, S. 3. Kettner, Kirchen, S. 150 irrt hier, da er die päpstliche Bestäti-
gung erst in das Jahr 1516 datiert. 

66 Vgl. Bley, Herrschaft, S. 95. 
67 Vgl. CDQ, Nr. 20, S. 898f (3.10.1516). 
68 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 3. Die Großtante der Äbtissin väterlicherseits, Eli-

sabeth zu Stolberg (gest. 1520/22), war zugleich die Großmutter väterlicherseits 
von Herzog Heinrich II. d. J. von Braunschweig-Lüneburg. Vgl. EStt, N. F., XVII, 
Tafel 99; EStt, N. F., XVII, Tafel 26.

69 Jacobs, Eduard: Horn, Heinrich. In: ADB 13, S. 138–140, hier S. 139. Heinrich 
Horn wird später, 1544, unter den stolbergischen Räten erwähnt, die auch Äbtissin 
Anna II. berieten. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 c 3, fol. 152r (1544). Vgl. zu Heinrich Horn weiterhin: Römer, 
Ringen um die Begründung, S. 80. 
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Abbildung 1: Äbtissin Anna II. von Quedlinburg (geb. 1504, reg. 1515–1574), 
geborene Gräfin zu Stolberg-Wernigerode

Der genaue Ablauf der Einführung Äbtissin Annas wurde von Cle-
mens Bley ausführlich beschrieben:70 Demnach wurde Anna zu-
nächst eingekleidet und verschleiert, dann von der Pröpstin Anna 
von Schwarzburg (zur Rechten) und der Dechantin Anna Schenkin 
von Tautenburg (zur Linken) vor den Hochaltar geführt, wo sie se-
dem Abbatialem auf den Thron der Äbtissin gesetzt wurde. Pröpstin 
und Dechantin setzten sich zu ihrer Rechten und Linken. Der Abt des 
Klosters Michaelstein, Anthonius, zelebrierte eine Messe, auf die das 
Credo und eine Pause folgten, in welcher die informaciones et probacio-
nes de et super postulatione atque idoneitate nach Gewohnheit des Stiftes 
vorgenommen wurden.71

Nach der Wiederholung der Postulation und der Feststellung, 
dass Anna der Regierung und Verwaltung des Stiftsbesitzes würdig 
sei, „wurde der Brief des Papstes vom 23. Januar verlesen und Anna 

70 Vgl. Bley, Herrschaft, S. 96f. Vgl. auch Höh, Der Hof, S. 167.
71 Vgl. Bley, Herrschaft, S. 96.



712.2 Die Einführung einer ‚kindlichen‘ Äbtissin 1515/1516

schwor ihm, die Hand auf dem Evangelium, ihren Amtseid“.72 Nach 
der vollzogenen Einführung überreichte man Anna II. zum äußeren 
Zeichen in ihre rechte Hand ein Gebetbuch und in die linke einen 
goldenen Ring. Es folgte die Einsegnung, nach der man die Äbtissin 
um den Hochaltar führte, wo sie einen Gulden opferte, und man sie 
schließlich wieder zum Äbtissinnenstuhl zurückbrachte, womit der 
kirchliche Akt endete. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ein-
führung begaben sich darauf zur Residenz der Äbtissin, wo Anna II. 
„inthronisiert und in den Besitz der Abtei mit allen Zubehörungen 
eingewiesen wurde“.73 Zum äußerlichen Zeichen dafür wurden ihr die 
„claues Abbatiales“, die Schlüssel zum Stift, übergeben.74 Im Anschluss 
huldigten der Äbtissin „die Pröpstin, die Dechantin, die Kanonissin-
nen, die Kanoniker, Präbendaten und die übrigen Kleriker sowie Le-
hensleute und sonstige Untergebene des Stiftes mittels Kniefall und 
Handschlag gegen Annas Versprechen, sie bei allen ihren Rechten zu 
lassen“.75

Die Anwesenden jener feierlichen Einführung waren neben den be-
reits Erwähnten die Pröbste des Marienklosters auf dem Münzenberg 
und des Wipertiklosters, Gerhardus Gerhardt und Laurentius Go-
bingk, weiterhin der Vater Annas II., Graf Botho zu Stolberg-Wernige-
rode, der Stiftshauptmann Veit von Drachsdorf und der Bürgermeis-
ter Konrad Döring, weiterhin Dr. Valentin von Sundhausen und Hans 
von Sundhausen, Volkmar von Moringen, Hans von Minningerode, 
Gebhard von Hoym, Hinz von Stammern und Caspar von Ruxleben.76 
Die Letztgenannten waren Lehnsempfänger der Äbtissin.77 Hans und 
Dr. Valentin von Sundhausen werden sowohl als Kreditgeber78 der 
Stolberger Grafen als auch als deren Räte erwähnt, die teils auch Äb-
tissin Anna II. berieten.79 Volkmar von Moringen/Morungen zu San-

72 Bley, Herrschaft, S. 96. Zum Eid vgl. CDQ, Nr. 18, S. 896f (10.2.1515). 
73 Bley, Herrschaft, S. 97.
74 CDQ, Nr. 23, S. 901f (5.11.1516).
75 Bley, Herrschaft, S. 97.
76 Diese wurden in der von Heinrich Horn verfertigten Urkunde vermerkt. Vgl. 

CDQ, Nr. 23, S. 902 (5.11.1516).
77 Die von Hoym, von Ruxleben und von Minningerode lassen sich eindeutig als 

Lehnsleute der Äbtissin nachweisen. Vgl. zu denen von Hoym das Lehnbuch von 
Äbtissin Anna II. und ein späteres Verzeichnis vom Anfang des 17. Jahrhunderts: 
LASA, Cop. 822, fol. 3r, 10v, 11r (angefangen 1517); LASA, Cop. 827, fol. 119r 
(1604); ebenso zu denen von Minningerode: LASA, Cop. 822, fol. 8r, 10v (ange-
fangen 1517); LASA, Cop. 827, fol. 124r (1604), wonach sie mit drei Hufen und 
zwei Höfen belehnt waren. Zu denen von Ruxleben vgl. LASA, Cop. 827, fol. 123 
(1604), wonach sie mit zehn Hufen auf dem Eichsfeld belehnt waren. Brückner 
erwähnt sie zudem als Vasallen der Stolberger Grafen. Vgl. Brückner, Reichsstand-
schaft, S. 196. 

78 Vgl. LASA, H9-2, B 19, Fach 1, Nr. 4 und 4a (1553/1555). 
79 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 152r (1544). Hier wird Dr. Valentin von Sundhausen von dem unter Arrest ste-
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gerhausen stand von 1505 bis 1533 als Vogt von Stolberg und ab 1516 
als Hauptmann von Wernigerode in den Diensten der Stolberger Gra-
fen, wo er bei vielen „das Grafenhaus betreffenden juristischen und 
administrativen Angelegenheiten“ zu finden ist.80

Die starke symbolische Präsenz des Hauses Stolberg-Wernigerode 
im Stift kann daran abgelesen werden, dass mit Heinrich Horn ein 
Stolberger Rat die Einführung von Äbtissin Anna II. vornahm, Botho 
und sein Rat Dr. Valentin von Sundhausen anwesend waren und die 
Äbtissin ihren Eid gegenüber dem Kaiser bereits in die Hände eines 
mit Botho nahe verwandten Herzogs abgelegt hatte. Daran wird zu-
dem deutlich, dass nicht nur die Tochter eines gräflichen Hauses in 
Quedlinburg herrschte, sondern über sie auch ihre Familie ‚in das 
Stift einzog‘. Flankierend kam hinzu, dass Annas Bruder Wolfgang 
bereits Domherr im benachbarten Halberstadt war, wo er 1517 Dom-
propst wurde. Zudem wurde 1530 die Ehe zwischen Annas Schwester 
Magdalena und dem regierenden Grafen Ulrich von Regenstein ge-
schlossen, dessen Grafschaft ebenfalls an das Stift grenzte. Die 1541 
geschlossene Ehe zwischen Graf Wolfgang zu Stolberg-Wernigerode 
und Dorothea von Regenstein, der Tochter seines Schwagers Graf Ul-
rich von Regenstein aus erster Ehe, ergänzte das enge Band zwischen 
beiden Häusern,81 das sich auch auf wirtschaftliche Belange erstreck-
te.82 Obgleich dies teils spätere Entwicklungen waren und die tiefe-
ren Gründe jener stolbergischen Politik hier nicht näher thematisiert 

henden Stiftsrat Valentin Herbort im Verhör zusammen mit den stolbergischen 
Räten Wolf von Rabiel (Rabyl), Tilemann Platner und Heinrich Horn (!) als Rat 
der Äbtissin genannt. Dr. Valentin von Sundhausen hatte in Meißen die Schule 
besucht, später an einer unbekannten Universität studiert und in den Rechtswis-
senschaften promoviert. Durch seine beratende Tätigkeit für mehrere Herren ge-
langte er zu einigem Reichtum, weshalb er den Grafen zu Stolberg-Wernigerode 
1545 die große Summe von 8400 Goldgulden auf das Schloss Hohenstein leihen 
konnte. Er war verheiratet mit Margarethe von Hinsbergen. Vgl. Lesser, Fried-
rich Christian: Historische Nachricht von dem alten ausgestorbenen Adelichen 
Geschlecht der Hern von Sundhausen so ehemals in der güldenen Aue im Amt 
Heringen gelebt haben, Nordhausen 1752, S. 17–19 sowie die „Beylage“ S. 26–31. 

80 Schmidt, Friedrich: Das obersächsische (mansfeldische) Ministerialgeschlecht 
von Morungen in und um Sangerhausen. Mit einer Siegeltafel. In: ZHV 32 (1899), 
S. 537–613, bes. S. 546; Schmidt, Friedrich: Das obersächsische (südharzische) 
Ministerialgeschlecht von Morungen (Geschlecht des Minnesingers Heinrich 
v. Morungen zu Sangerhausen und Obersdorf. Mit 2 Siegeltafeln und einer Grab-
steintafel. In: ZHV 33 (1900), H. 2, S. 165–321, bes. S. 199–205; Brückner, Zwi-
schen Reichsstandschaft, S. 78. Dass Graf Botho Volkmar von Morungen in der 
Zeit des Bauernkrieges 1525 seine Gattin zum Schutz anvertraut hatte, kann als 
Hinweis auf ein besonderes Vertrauen des Grafen gegenüber seinem Amtmann 
gesehen werden. 

81 Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafeln 100 und 118.
82 Bereits seit den 1530er-Jahren betrieben die Grafen zu Stolberg-Wernigerode und 

die Grafen von Regenstein einen gemeinsamen Holzhandel in Blankenburg, Has-
selfelde und Wernigerode. Vgl. Jacobs, Stolberg, Wolfgang, S. 569.
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werden können,83 ist der zu beobachtende Trend auffällig und auch 
für die Quedlinburger Ereignisse in der Reformationszeit zu berück-
sichtigen. Mit der Präsenz der Stolberger korrespondiert die Vorsicht 
Herzog Georgs,84 der sich sowohl vor als auch nach Annas offizieller 
Einführung zur Äbtissin mit der Vogtei des Stiftes belehnen ließ und 
dafür Hans von Werther entsprechende Vollmachten ausstellte. Als 
Vorlage für diese Belehnungen sollten dabei die Verträge von Äb-
tissin Hedwig mit Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht von Sachsen 
dienen.85 Die Urkunde über die Belehnung Herzog Georgs mit der 
Erbvogtei über Quedlinburg durch Anna II. fehlt im Original und 
ist auch in den älteren Editionen nicht zu finden.86 Allerdings konn-
ten Abschriften jener Belehnung Herzog Georgs vom 15. März 1517 
ermittelt werden, die mit der Belehnung Hedwigs für ihre Brüder 
Ernst und Albrecht aus dem Jahr 1479 weitgehend identisch sind.87 
Herzog Georg wird hier erblich mit der Vogtei über das Stift Qued-
linburg und die Lauenburg88 belehnt. Zur Vogtei gehörte neben ver-

83 Vgl. dazu Brückner, Zwischen Reichsstandschaft.
84 Anna II. soll Veit von Drachsdorf sogar Geld gezahlt haben, damit dieser sie bei 

Herzog Georg empfahl. Dies berichtete ein namentlich unbekannter ehemaliger 
Schosser der Äbtissin um die Jahreswende 1544/45 sächsischen Räten, als diese 
in Quedlinburg nach Klagen gegen Anna II. recherchierten. Vgl. GStA PK, 33, 
Nr. 158c 1, fol. 83r (1544/45).

85 Vgl. CDQ, Nr. 21, S. 899f (23.10.1516), Nr. 25, S. 905 (24.6.1517). Die erste Voll-
macht stammt vom 23. Oktober 1516, 13 Tage vor der Einführung, die zweite 
Vollmacht vom 24. Juni 1517, gut sechseinhalb Monate nach Annas Einführung 
zur Äbtissin des Stiftes. Vgl. zudem für die erste Vollmacht die Abschrift und für 
die zweite Vollmacht das Original: LASA, Cop. 852 E, fol. 261 (23.10.1516); LASA, 
A20, VI, Nr. 1, fol. 50–51 (s. d.).

86 Sie findet sich weder im CDQ, im UB QLB I, in Kettner, Aniquitates Quedlinbur-
genses noch bei Lorenz, Quellen. Im CDQ sind jedoch (I) die Vollmacht Herzog 
Georgs für Hans von Werther zur Leistung des Lehnseides gegenüber der bestätig-
ten Äbtissin Anna II. von Quedlinburg (23.10.1516), (II) die Vollmacht zur Huldi-
gung auf die Erbvogtei (23.10.1516) und (III) eine nochmalige Vollmacht Herzog 
Georgs für Hans von Werther zur Leistung des Lehnseides nach der vollzogenen 
Einnahme der Abtei durch Äbtissin Anna II. (24.6.1517) abgedruckt. Vgl. CDQ, 
Nr. 21, S. 899f (23.10.1516), Nr. 25, S. 905 (24.6.1517). 

87 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 128–130 (15.3.1517); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 88–
90 (15.3.1517); UB QLB, II, Nr. 572, S. 9–12 (16.3.1479). Im Wesentlichen wurden 
gegenüber der Belehnung von 1479 im Jahr 1517 die Bezüge auf die Eroberung 
Quedlinburgs durch Hedwigs Brüder Ernst und Albrecht und auf die seit 1320 be-
stehende alte sächsisch-askanische Schutzvogtei über Quedlinburg gestrichen. Be-
züglich der Vogtei bleibt die Belehnung inhaltlich gleich. Einzig bei den Einkünf-
ten des Vogts wurden die 15 Malter Korn in der Belehnung von 1479 auf 15 Malter 
Roggen in der Belehnung 1517 konkretisiert, was in der „Berliner“ Abschrift noch 
als Korrektur angemerkt und in der „Dresdner“ Abschrift bereits umgesetzt ist. 

88 Die Lauenburg liegt südlich von Quedlinburg auf einem Ausläufer des Ramberges 
auf einer Höhe von 339 m ü. NN. Eventuell von Kaiser Heinrich IV. als Reichs-
burg erbaut, wird sie 1164 erwähnt, als sie „im Besitz der Pfalzgrafen von Som-
merschenburg“ war, jedoch „nicht als ihr Eigentum, sondern in ihrer Eigenschaft 
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schiedenen Zehnten und anderen Einkünften die hohe Gerichtsbar-
keit in der Stadt Quedlinburg, dem Westendorf und Gröpern, dem 
Neuen Weg und dem Stiftsdorf Ditfurt sowie der Feldflur des Stifts-
gebietes. Ausgenommen von der Vogtei waren das Wipertikloster, das 
Münzenberger Kloster, der Fleischhof mit drei angrenzenden Höfen 
im äußersten Südosten der Altstadt, das abteiliche Vorwerk und das 
Vorwerk der Pröpstin und des Kapitels im Westendorf,89 der Hof der 
Pröpstin in der Altstadt90 und zwei Teiche. Neben der Belehnung mit 
der Vogtei erhielt Herzog Georg von Anna II. für sich und seine Er-
ben am gleichen Tag die Anwartschaft auf die umfangreichen Lehen, 
die die Grafen von Regenstein vom Stift hatten.91

Neben jenen gewissermaßen „offiziellen“ Prozess der Einführung 
Annas in das Stift und der Belehnung Herzog Georgs mit der (Erb-)
Vogtei trat parallel etwa 1516 ein zweiter, der jedoch im Hintergrund 
ablief: Graf Botho hatte sich bei seinem ehemaligen Dienstherren 
Herzog Georg bereits frühzeitig um die Abtei des Stiftes für seine 
älteste Tochter Anna bemüht, woraufhin der Herzog beim Ober-
marschall des Gebietes, Hans von Werther,92 Erkundigungen über 

als Stiftsvögte von Quedlinburg“. Nachher geht die Burg jeweils mit der Vogtei an 
den Markgrafen von Brandenburg, die Grafen von Regenstein und 1350 an den 
Halberstädter Bischof Albrecht II., der sie 1350 erobert hatte und nachher wie-
der instand setzte. Jedoch bereits am Ende des 14. Jahrhunderts „scheint sie nicht 
mehr verteidigungsfähig gewesen zu sein. Als bischöfliches Schloß wird sie noch 
bis 1477 genannt.“ Später wurde sie „als Steinbruch benutzt“. Wäscher, Hermann: 
Baugeschichte der Burgen Quedlinburg, Stecklenburg und Lauenburg, Halle/S. 
1956, S. 29f (Schriftenreihe der Staatlichen Galerie Moritzburg in Halle/S. 10). 
Im Jahr 1479 erscheint das Stift Quedlinburg als Lehnsträger, da Äbtissin Hedwig 
ihre Brüder damit belehnt. Noch 1740 belehnt die Äbtissin ihren Schutzvogt mit 
der Burg; 1864 befindet sich die Burg im Besitz der Stadt. Vgl. Stolberg, Fried-
rich: Befestigungsanlagen im und am Harz von der Frühgeschichte bis zur Neu-
zeit. Ein Handbuch, Hildesheim 1968, S. 233–238 (Forschungen und Quellen zur 
Geschichte des Harzgebietes 9).

89 Das Abteivorwerk befand sich im Nordwesten des Westendorfs, das Propsteivor-
werk im Südosten des Westendorfs. Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher historischer 
Städteatlas, Tafel 4.1.

90 Heute Hohe Straße Nr. 27. Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher historischer Städ-
teatlas, Tafeln 4.1 und 4.2.

91 Vgl. die Abschrift der Urkunde: HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, 
fol. 11–13 (15.3.1517). Darauf machte auch Lorenz, Quedlinburgische Geschich-
te, S. 211 aufmerksam. Zudem habe Herzog Georg Graf Ulrich von Regenstein 
dazu gebracht, sich von ihm (Georg) belehnen zu lassen, wodurch Herzog Georg 
an die Stelle der Äbtissin trat. 

92 In den Quellen ist nur von einem „Hans“ die Rede, der als sächsischer Obermar-
schall unter anderem für Quedlinburg zuständig war. In diesem „Hans“ ist Hans 
von Werther, Erbherr von Kölleda, herzoglich sächsischer Rat und Amtmann von 
Weißenfels, zu sehen, der mehrfach in der Korrespondenz Herzog Georgs auf-
taucht und den der Herzog zudem zum Empfang der Lehen der Quedlinburger 
Erbvogtei mit einer Vollmacht versah. Vgl. ABKG, I, Nr. 289, S. 252f (22.1.1522), 
Nr. 399, S. 384 (7.11.1522), Nr. 516, S. 514 (2.6.1523); Hans von Werther (1487–
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die Absichten von Botho einholte. Dieser warnte Georg sorgenvoll: 
Wollte Georg nicht all das, was sein Vater und Vetter im Stift errungen 
hatten, einbüßen, „so wer e.f.g. in keyne wege zu rathen den von stol-
bergk odr seyner tochter das jenige das sie gesinnen in zu rewmen“. 
Wenn Georg die Abtei des Stiftes nicht am besten selbst annehmen 
wolle, so sollte er zumindest mit Botho verhandeln, dass Anna II. nur 
„die geystlichkeyt regirete“.93 

Ein Ergebnis dieser Verhandlungen zwischen Herzog Georg und 
Graf Botho könnte in einem bislang unbekannten und undatierten 
Protokoll vorliegen,94 das eventuell als Grundlage eines nicht über-
lieferten Vertrages diente.95 Die darin geregelten Punkte betrafen 
(I) die erbliche Belehnung Georgs und seiner Nachkommen mit der 
Stiftsvogtei, (II) das Verbot der Versetzung oder Verpfändung von 
Stiftsbesitz durch die Äbtissin, (III) das Verbot der Vergabe von An-
wartschaften auf heimfallende Lehen durch die Äbtissin ohne Wissen 
des Stiftskapitels und Georgs, (IV) die Zusage Annas zur Einsichtnah-
me Georgs in alle Lehnbriefe und Privilegien des Stiftes, (V) die ein-
seitige Unterstellung des Amtmannes unter den Erbvogt sowie dessen 
Versorgung durch die Äbtissin und (VI) die Unterstellung der Tor-
wärter und Wächter des Schlosses unter den Amtmann. Zudem sollte 
(VII) in der Stadt Quedlinburg der Äbtissin als Erbfrau und Herzog 
Georg als Erbvogt gehuldigt werden. Georg verpflichtet sich dagegen, 
(VIII) dem Stift zu helfen, entwendeten Besitz zurückzuerhalten und 
(IX) der „Eptissin die Regierung Ihres stiffts vnnd Eptey vngehindert 
zugeprauchen und bestellen [zu, E.R.] lassen“. Was jedoch Herzog 
Georgs Vogtei anbelangt, „soll sye [die Äbtissin, E.R.] mit einnemen 
ausgeben und anndern nichts zu thun haben“.96 Hervorzuheben ist 
hier, dass Herzog Georg Äbtissin Anna II. eine eigene weltliche wie 
geistliche Regierung zugesteht, statt zu versuchen, die weltliche Re-
gierung wie im Fall der Vorgängerin Äbtissin Magdalena durch seine 
Räte ausüben zu lassen. Über die nötige herzogliche Zustimmung bei 

1528) war zudem Afterlehnsträger der Stolberger Grafen, vgl. Brückner, Reichs-
standschaft, S. 207.

93 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8376/9, fol. 1–4, hier fol. 1v (1516). Im 
Rahmen dieser Mahnung an Georgs Vorsicht wird auch nochmals die Beschwer-
deschrift Hedwigs über Georgs Eingriffe in ihre Rechte am Stift angeführt.

94 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 48–49 (um 1515). Da in diesem Dokument bereits 
von Anna II. als Äbtissin die Rede ist, kann die päpstliche Bestätigung der Wahl 
Annas durch das Stiftskapitel am 10. Februar 1515 als spätester terminus post quem 
für diese Verhandlungen angenommen werden. 

95 Nach dem Tod Annas II. 1574 wurden bei den Verhandlungen um die Amtsein-
führung Äbtissin Elisabeths diese Abmachungen oder Verhandlungsergebnisse 
von kursächsischen Räten als Vertrag bezeichnet und daraus weitgehende Rech-
te des Schutzvogts gegenüber der Äbtissin abgeleitet. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, 
fol. 88r (Juli/August 1574).

96 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 49r (um 1515).
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der Neuvergabe der Stiftslehen durch die Äbtissin, die Einsicht in die 
Lehen und Privilegien des Stiftes, die Festschreibung der Erblichkeit 
der Vogtei und den Ausschluss der Äbtissin aus dieser, die direkte 
Unterstellung des Torwärters und der Wächter unter die Aufsicht des 
Amtmannes und die alleinige herzogliche Kontrolle jenes Amtman-
nes sicherte sich Georg jedoch seinen weitgehenden Einfluss im Stift. 
Dennoch bleibt der Eindruck, dass Georg in den Verhandlungen mit 
Botho einen Schritt zurückging von seinen älteren Maximalpositio-
nen zu Zeiten der vorigen Äbtissinnen Magdalena und Hedwig, als er 
auf eine faktische Übernahme der Stiftsregierung und die sächsische 
Landeshoheit abzielte. Unklar ist, ob der geschilderte Vergleich nur 
ein Zwischenergebnis bildete oder ob er erst die Grundlage für die 
Warnungen des oben zitierten Obermarschalls war und Botho in wei-
teren Verhandlungen dazu gebracht wurde, im Namen seiner Tochter 
noch weitergehende Stiftsrechte aufzugeben. 

Aufgrund fehlender weiterer Quellen können diese Fragen kaum 
geklärt werden. Der Existenz einer Abrede zwischen dem Vater der 
Äbtissin und dem Schutzvogt des Stiftes hinsichtlich der Ausgestal-
tung der Stiftsregierung ist jedoch so viel zu entnehmen, dass die 
offizielle Belehnung des Erbvogts durch die Äbtissin keineswegs das 
einzige Dokument war, um das Verhältnis beider zu regeln. Die Er-
oberung Quedlinburgs durch die Wettiner 1477 hatte Realitäten zu-
gunsten der nunmehrigen Erbschutzvögte geschaffen, die gegenüber 
anderen Interessenten, etwa den Welfen, zu schützen waren. Aus die-
sem Grund ist davon auszugehen, dass nach den Erfahrungen Georgs 
mit seiner Tante Hedwig, mit Äbtissin Magdalena und wohl auch we-
gen der vagen Warnungen vor Graf Botho und dessen Absichten eine 
gesonderte Abmachung hinsichtlich der Stiftsregierung geschlossen 
wurde. Die offizielle Belehnung Herzog Georgs mit der Erbvogtei des 
Stiftes 1517 bildete jene Situation ab, die de jure galt, während die zu-
sätzliche Absprache Georgs mit dem Vater der minderjährigen Äbtis-
sin die de facto vorhandene Machtsituation zuungunsten der Äbtissin 
einschränkte. Die bestehende Lehnsverbindung zwischen Graf Botho 
und Herzog Georg – ein großer Teil der Grafschaft Stolberg ging bei 
Herzog Georg zu Lehen97 – kann dabei als gemeinsames Band zur Ga-
rantie der Absprache angesehen werden. 

Ob Anna II. wie Äbtissin Hedwig bis zu ihrem 20. Lebensjahr ei-
ner Vormundschaftsregierung unterstand, ist nicht überliefert. Dage-
gen spricht, dass sie ihren Lehnseid gegenüber dem Kaiser bereits 
1516/17, also in ihrem 13./14. Lebensjahr ablegte98 und nicht wie 

97 Vgl. Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 52; Lorenz, Quedlinburgische Ge-
schichte, S. 248.

98 Vgl. CDQ, Nr. 21, S. 898f (23.10.1516). Wann Anna II. den Lehnseid ablegte, ist 
nicht überliefert. Da dies jedoch laut Urkunde spätestens bis zu „Lychtmeß schie-
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Hedwig erst im 20.99 Kettner berichtet zwar davon, dass die Pröpstin 
Anna von Schwarzburg bis zum Erwachsenenalter der Äbtissin „ad-
jungiret“ war.100 Doch bezog sich dies wohl eher auf die geistlichen 
Belange ihrer Herrschaft, da auch bei Hedwig neben der weltlichen 
Vormundschaft ihres Vaters eine Kanonisse des Stiftes die geistliche 
Vormundschaft der jungen Äbtissin übernommen hatte.101 Im Ge-
gensatz zu Hedwig regierte Anna II. – gestützt auf den päpstlichen 
Dispens – wahrscheinlich seit ihrer Einführung 1516 selbstständig, 
wenn auch unterstützt durch Räte, die vornehmlich bei ihrem Vater 
in Diensten gestanden haben dürften.

rist kunftig“ (2.2.1517) geschehen sollte, könnte Anna bereits in ihrem 14. Lebens-
jahr gestanden haben. 

99 Vgl. Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig, S. 76.
100 Kettner, Kirchen, S. 150.
101 Vgl. Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig, S. 74.





3. Stadtreformation in Quedlinburg

3.1 DER WEG DER REFORMATION  
NACH QUEDLINBURG

Die ältere Geschichtsschreibung stützte sich – wie oben bereits er-
wähnt1 – bei der Schilderung des Weges der Reformation nach 
Quedlinburg vorrangig auf die Chronik Johann Winnigstedts,2 der 
von einem Augustiner-Mönch namens Vincentius/Vincenz berichtet, 
welcher im Augustinereremitenkloster in der Neustadt erstmals luthe-
risch predigte. ,Vincenz‘ wurde – so Winnigstedt weiter – von Fran-
ziskanern vergiftet, woraufhin andere Prediger folgten, die entweder 
ebenfalls vergiftet oder überfallen und tödlich verletzt wurden. Ande-
re wurden vertrieben. Erst Lorenz greift 1922 nicht mehr ausschließ-
lich auf Winnigstedt zurück, sondern lässt seine Forschungen auf dem 
damals kurz zuvor von Felician Geß herausgegebenen Briefwechsel 
zur Kirchenpolitik Herzog Georgs bis 1527 fußen,3 wodurch ihm die 
Quellenlage „für die Quedlinburgische Reformationsgeschichte […] 
zureichend, zuverlässig und klar“ erscheint.4 Doch auch Lorenz be-
ginnt beim Quedlinburger Augustinereremitenkloster, wo viele Mön-
che dem Beispiel ihres Mitbruders Luther 1523 gefolgt waren und das 
Kloster verlassen hatten.5 An dieser Stelle bleiben jedoch alle ange-
führten Autoren die Erklärung schuldig, wie die reformatorische Idee 
nach Quedlinburg gekommen war oder gekommen sein könnte. 

In vielen vergleichbaren Fällen anderer Städte und Regionen wird 
sich dieser Nachweis kaum erbringen lassen, da hier von außen über 
nicht konkret nachvollziehbare Wege reformatorisches Gedankengut 

1 Vgl. Kap. 1.2.
2 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 121; Voigt, Geschichte, III, S. 181; Fritsch, Geschich-

te, II, S. 5. Allerdings gehen die genannten Autoren höchst unterschiedlich mit 
Winnigstedts Vorlage um. Während Vincenz bei Winnigstedt und dem korrekt ab-
schreibenden Fritsch von Franziskanern vergiftet wird, geschieht dies bei Kettner 
durch seine „Collegen“, womit wohl Augustinereremiten gemeint sind. Voigt führt 
dessen gewaltsamen Tod erst gar nicht auf. 

3 Vgl. ABKG, I, II. 
4 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 246, Anm. 60. Trotz der großen Ver-

dienste der Geß’schen Edition kann der Autor dieses Urteil von Lorenz nicht tei-
len. 

5 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 249.
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eingetragen wurde.6 Für Quedlinburg ermöglicht ein Glücksfund 
zumindest eine quellenbasierte Vermutung: Am Nikolaustag 1544 
schrieb Johann Abe, Pfarrer zu Nachterstedt und ehemaliger Prior des 
Quedlinburger Augustinereremitenklosters wegen seiner finanziellen 
Notlage an sächsische Räte und schilderte am Anfang des Schreibens 
eben jenen Beginn der Reformation in Quedlinburg. „Ungeuerlich 
fur xxii Jaren“ wurde Abe durch „wentzelaum lincken meins ordens 
vicar“ zum Prior des Quedlinburger Augustinereremitenklosters „er-
welett vorordenett und bestettiget“. Nachdem jedoch „gottes wort vor-
mittelst solcher Zeit geprediget und zugenhomen“, habe Wenzeslaus 
Linck „vor gut angesehen das gottes wort im closter geprediget wurde 
dartzu ehr mir einen predicant verschaffet“. Prior Abe richtete sich 
nach dieser Anweisung, bis ihm der damalige Stiftshauptmann Veit von 
Drachsdorf befahl, den Prädikanten „wandern und faren [zu, E.R.] las-
sen, welches ich getan“.7 Danach habe Veit von Drachsdorf, unterstützt 
vom Rat, das Kloster angegriffen und die Kleinodien und Messgewän-
der rauben wollen, woraufhin der Prior die Kleinodien und Messge-
wänder dem Rat gegen die mündliche Versicherung des Rates und 
des Hauptmanns übergab, dass er bei einer Zerstörung des Klosters 
aus dem Wert dieser Gegenstände versorgt werde. Nach diesem Han-
del habe er „gotes wort weiter predigen lassen“.8 Doch kurz darauf hat-
ten der Hauptmann von Drachsdorf und der Rat durch den „voyt vom 
schlosse“, „des ratsknechte und durch die inningen schutzen“ das 
Kloster abermals überfallen und ihn und den Prädikanten (!) vertrie-
ben. Die Kleinodien und Messgewänder habe der Rat noch immer im 
Besitz. Abe brachte bereits bei den sächsischen Stiftshauptmännern 
Hans von Berlepsch (1529–1532/33) und Philipp von Meisenbach 
(1534–1535)9 vergeblich seine Bitte vor, aus den Zinsen des Kloster-

6 Vgl. dazu Thomas Kaufmann, der konstatierte, dass „vielfach […] die ersten oder 
frühesten reformatorischen Mobilitätsakteure in historisches Dunkel gehüllt“ sei-
en. Kaufmann, Thomas: Der Anfang der Reformation. Studien zur Kontextualität 
der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der reformatorischen 
Bewegung, Tübingen 2012, S. 3 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 67).

7 Diese und die folgenden Zitate: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürsten-
tum Halberstadt, Nr. 158b 1, fol. 255r (6.12.1544).

8 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 255v (6.12.1544). Vgl. auch das von Johann Abe verfasste und somit wohl von 
1522/23 stammende Inventar der Kleinodien des Augustinerklosters, in dem am 
Ende vermerkt wurde, dass das Altarzubehör (fol. 98) Abe übergeben wurde. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 97r–98v 
(s. d.). Dies bestätigt die Angabe Abes, dass er nicht sofort nach der Übergabe der 
Kleinodien, sondern erst kurz darauf vertrieben wurde. 

9 Vgl. zu den Amtsdaten die Angaben bei Goerlitz, Staat, S. 65f; ferner: Kettner, 
Kirchen, S. 203. Die angegebenen Amtsdaten wurden aus Kettner und Goerlitz 
kombiniert, da einerseits Kettner aufgrund der Nähe zum Untersuchungsgegen-
stand und den überlieferten Quellen eine größere Genauigkeit zu unterstellen ist 
und andererseits Goerlitz explizite Quellennachweise liefert. 
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schatzes einen Teil zum Leben zu erhalten. Mit dieser Bitte wandte er 
sich deshalb 1544 an die sächsischen Räte und verwies darauf, dass er 
ein Kind eines Quedlinburger Bürgers sei und inzwischen mit „weib 
und kindern und schwere[r] armut beladen“ war.10

Abe erwähnt hier zunächst den Vikar seines Ordens Wenzeslaus 
Linck, der ihn als Prior ins Augustinereremitenkloster in Quedlin-
burg erwählte beziehungsweise einsetzte. Linck war vom 28. August 
1520 bis zum 22. Februar 1523 Generalvikar der deutschen Kongre-
gation der Augustinereremiten und arbeitete bereits 1512 eng mit 
Luther an der Wittenberger Universität zusammen. Unter seinem 
Dekanat an der theologischen Fakultät wurde Luther promoviert. Er 
hatte zugleich das Subpriorat des Wittenberger Augustinereremiten-
klosters inne, in dem Linck das Priorat bekleidete.11 

10 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158b 1, 
fol. 255v (6.12.1544).

11 Bis 1516 war Linck Distriktsvikar seines Ordens, wurde dann vom damaligen Gene-
ralvikar des Ordens, Johannes von Staupitz (1465–1524), nach München und wei-
ter nach Nürnberg geschickt und schließlich auf eine Visitationsreise mitgenom-
men, die von Staupitz 1517 unternahm. Nach der Rückkehr wurde Linck Prediger 
im Nürnberger Augustinereremitenkloster, wo er freundschaftlichen Verkehr mit 
Willibald Pirckheimer, Lazarus Spengler, Albrecht Dürer, Hieronymus Ebner, Ge-
org Beheim und etlichen anderen pflegte. Linck stattete Luther 1518 in Nürnberg 
mit einem neuen Habit aus und begleitete ihn zum Verhör durch Cajetan nach 
Augsburg. Nach seiner Wahl zum Generalvikar seines Ordens wollte Linck trotz 
Auflösungserscheinungen seinen Orden erhalten und in eine freiwillige evange-
lische Lebensgemeinschaft nach apostolischem Vorbild umwandeln, was durch 
das Ordenskapitel unterstützt wurde. Seit dem 8. Juli 1522 wirkte er nach Anfein-
dungen des Herzogs Georg von Sachsen auf Einladung Friedrichs des Weisen als 
evangelischer Pfarrer in Altenburg, trat am 22. Februar 1523 aus seinem Orden 
aus und legte das Generalvikariat nieder. Bereits am 15. April 1523 wurden Linck 
und die Altenburger Juristentochter Margarethe Suicer von Luther persönlich ge-
traut. Vgl. neuerdings: Günter, Wolfgang: Reform und Reformation. Geschichte 
der deutschen Reformkongregation der Augustinereremiten (1432–1539), Müns-
ter 2018, S. 381–385 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 168) sowie 
weiterhin: Bendixen, R.: Wenzeslaus, Linck. In: Zeitschrift für kirchliche Wissen-
schaft und kirchliches Leben 8 (1887), S. 22–79; Kunzelmann OSA, Adalbero: Ge-
schichte der Deutschen Augustiner-Eremiten, Bd. 5: Die sächsisch-thüringische 
Provinz und die sächsische Reformkongregation bis zum Untergang der beiden, 
Würzburg 1974, bes. S. 467–482 (Cassiacum XXVI); Lorz, Jürgen: Das reformat-
orische Wirken Dr. Wenzeslaus Lincks in Altenburg und Nürnberg (1523–1547), 
Nürnberg 1978 (Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg 25); Moeller, Bernd: 
Linck, Wenzeslaus. In: RGG4 5, Sp. 378; Müller, Gerhard: Linck (Link), Wen-
zeslaus. In: LThK3 6, Sp. 938f; Schäufele, Wolf-Friedrich: Linck, Wenzeslaus. In: 
BBKL 15, Ergänzungen II, Sp. 864–870; Reindell, Wilhelm: Doktor Wenzeslaus 
Linck aus Colditz, 1483–1547. Nach ungedruckten und gedruckten Quellen dar-
gestellt. Erster Teil: Bis zur reformatorischen Thätigkeit in Altenburg, Marburg 
1892; Beste, Wilhelm: Die bedeutendsten Kanzelredner der älteren lutherschen 
Kirche von Luther bis Spener, in Biographieen und einer Auswahl ihrer Predig-
ten dargestellt, Bd. 1: Die lutherschen Kanzelredner des Reformationszeitalters, 
Leipzig 1856, S. 62–80, bes. S. 62–64; Günter, Wolfgang: Johann von Staupitz (ca. 
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Abbildung 2: Wenzeslaus Linck, nach einem Kupferstich  
aus dem 16. Jahrhundert

Mit Wenzeslaus Linck hat somit einer der engsten Vertrauten Luthers, 
ein hochgelehrter Theologe und Vorsteher der deutschen Augusti-
nereremiten, Einfluss auf die Quedlinburger Reformation genom-
men, indem er mit Johann Abe einen Quedlinburger Bürgersohn 
zum Prior ernannte,12 und diesem später einen Prädikanten zur Seite 
stellte, damit das Wort Gottes, d. h. das reine Evangelium, gepredigt 
werde. Linck hatte noch im Herbst 1520 nach seiner Wahl zum Ge-
neralvikar eine Visitationsreise durchgeführt und laut Kunzelmann 
„sämtliche Klöster in Thüringen und Sachsen“13 besucht. Es schloss 
sich ab Mai 1521 eine großräumigere zweite Visitationsreise Lincks 
an, die ihn von Straßburg über viele Klöster bis in die Niederlande 

1468–1524). In: Iserloh, Erwin (Hg.): Katholische Theologen der Reformations-
zeit, Bd. 5, Münster 1988, S. 11–31.

12 Dass Johann Abe vorher bereits im Kloster lebte, lässt sich nicht belegen und ist 
dennoch wahrscheinlich, da er sonst kaum von Linck zum Vorsteher desselben 
ernannt worden wäre. 

13 Kunzelmann, Geschichte, 5, S. 508.
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nach Enkhuizen führte. Auf seiner Rückreise nach Nürnberg hatte er 
vor Mariä Himmelfahrt 1522 noch einmal einen kurzen Aufenthalt 
in hessischen, thüringischen und sächsischen Klöstern.14 Somit kom-
men zwei Zeiträume für die Ernennung Abes zum Prior des Quedlin-
burger Klosters infrage: entweder Herbst 1520 oder kurz vor Mariä 
Himmelfahrt (15. August) 1522. Der zweite Zeitraum würde sich zwar 
mit Abes eigener Aussage decken, dass er etwa 22 Jahre vor der Ab-
fassung seines Briefes 1544 zum Prior ernannt wurde. Doch führte 
Lincks Rückweg laut einem überlieferten Itinerar von Eschwege über 
Mühlhausen, Kreuzberg, Gotha, Langensalza, Erfurt, Neustadt und 
dann über Kulmbach nach Nürnberg.15 Deshalb besuchte Linck nach 
Reindell hier auch lediglich hessische und thüringische Konvente.16 
Im erwähnten Itinerar lässt sich hingegen ein Beleg für einen Aufent-
halt Lincks in Quedlinburg im Jahr 1520 finden: Seine erste Visita-
tionsreise im neuen Amt führte ihn von Erfurt kommend über ver-
schiedene Klöster zunächst nach Sternberg (30 Kilometer nordöstlich 
von Schwerin), wo er am 25. November 1520 durch einen Brief nach-
weisbar ist.17 Danach reiste er über Magdeburg (25 Meilen), „portam 
coeli“ (Himmelpforten) (acht Meilen) und „ducissam“ (zwei Meilen) 
nach Quedlinburg (drei Meilen) und weiter nach Merseburg, von wo 
er einen (verlorenen) Brief an Luther absandte.18 Den Winter habe er 
dann in Nürnberg verbracht.19 Es kann somit davon ausgegangen wer-
den, dass Linck etwa Anfang/Mitte Dezember 1520 in Quedlinburg 
war. Will man die Anwesenheit Lincks bei der Einsetzung Abes zum 

14 Vgl. Kunzelmann, Geschichte, 5, S. 509. 
15 Vgl. Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 154f; vgl. zu erwähntem Itinerar: Verpoor-

tennius, Albertus Meno: Sacra superioris aevi analecta in quibus variorum ad Ven-
ceslaum Lincum plures, quam septuaginta, Mart. Lutheri Sermo in I. Jo. V. comm. 
IV. …, ex tabulis Mss. in lucem protulit, vitam Linei praemissit, epistolasque add. 
argumentis & scholiis illustr., Coburg 1708, S. 16, Anm. q.

16 Vgl. Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 154. Im Gegensatz dazu schreibt Kunzel-
mann – wohl fälschlicherweise – von „thüringischen und sächsischen Klöstern“, 
wobei letztere Quedlinburg ggf. einbeziehen würden. Vgl. Kunzelmann, Ge-
schichte, 5, S. 509. Ebenso Bendixen, Wenzeslaus Linck, S. 75.

17 Vgl. Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 262f: Brief von Wenzeslaus Linck an Her-
zog Heinrich von Mecklenburg mit Bitten zur Förderung des Klosters Sternberg.

18 Vgl. Verpoortennius, Sacra superioris aevi, S. 15, Anm. p. Diese Angabe nehmen 
verschiedene Autoren auf. Vgl. Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 140; Bendixen, 
Wenzeslaus Linck, S. 72. Im Gegensatz zum verlorenen Brief von Linck an Luther 
ist dessen Antwort vom 21. Januar 1521 erhalten. Vgl. Wette, Wilhelm Martin 
Leberecht de: Dr. Martin Luthers Briefe, Sendschreiben und Bedenken, 1. Teil: 
Luthers Briefe bis zu seinem Aufenthalt auf der Wartburg. Nebst Luthers Bildniß, 
Berlin 1825, S. 545f. Anhand des Briefes von Linck an Herzog Heinrich von Meck-
lenburg einerseits und des Antwortschreibens von Luther an Linck andererseits 
kann folglich ein Zeitraum abgesteckt werden, in dem Linck in Quedlinburg ge-
wesen sein muss: Den terminus post quem bildet dabei der 25. November 1520 und 
den terminus ante quem der 21. Januar 1521. 

19 Vgl. Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 140; Günter, Reform, S. 382. 
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Prior des dortigen Augustinereremitenklosters annehmen, kann jene 
Einsetzung in den Dezember des Jahres 1520 datiert werden – was je-
doch der ungefähren Angabe Abes aus dem Jahr 1544 widersprechen 
würde, vor ungefähr 22 Jahren von Linck zum Prior des Augustinere-
remitenklosters ernannt worden zu sein.20 

Später habe Wenzeslaus Linck Johann Abe einen lutherischen Prä-
dikanten gesandt. Wann dies stattgefunden hat, ist fraglich, mit Si-
cherheit jedoch einige Zeit vor Ende April 1523, für welchen Zeitraum 
Wozniak die Erstürmung des Klosters annimmt.21 Da Abe an dieser 
Stelle seines Schreibens nicht mehr von seinem Vikar, sondern ledig-
lich von „Dr. Wenzeslaus Linck“ schreibt, kann vermutet werden, dass 
Linck nach seiner Amtsniederlegung am 22. Februar 1523 jenen Prä-
dikanten sandte. Diese Vermutung würde den Zeitraum der Tätigkeit 
des Prädikanten (,Vincenz‘?) auf die wenigen Monate vor Ende April 
begrenzen. In diesen gut zwei Monaten hätten nach Abes Bericht die 
Ankunft des Prädikanten, seine ersten Predigten und die Vertreibung, 
seine Rückkehr (?) und der Sturm auf das Kloster stattgefunden ha-
ben müssen. In eine andere Richtung deutet der unter Lincks Füh-
rung gefasste Wittenberger Beschluss des Ordenskapitels der Augusti-
nereremiten vom Januar 1522:22 Nachdem dort im ersten Punkt die 
Mönche des Augustinereremitenordens in Deutschland quasi ihres 
Gelübdes entbunden worden waren, heißt es in Punkt fünf, dass die 
für die Predigt von Gottes Wort fähigen Mönche vom jeweiligen Klos-
ter für diese Tätigkeit erwählt werden und die anderen mit Arbeit ihre 
Brüder ernähren sollten. Nach Bendixen war mit diesen Beschlüssen 
„das Mönchsleben an seiner Wurzel untergraben“,23 und für Günter 

20 Mit der Angabe von Abe vereinbar wäre die Version, dass Linck zwar 1520 das 
Augustinerkloster in Quedlinburg visitierte, jedoch erst 1522 Abe zum Prior er-
nannte, nachdem ggf. durch die Beschlüsse des Wittenberger Ordenskapitels 
vom Januar 1522 viele Mönche das Kloster verlassen hatten und auch das Amt des 
Priors vakant geworden war. Vgl. Kunzelmann, Geschichte, 5, S. 510; Reindell, 
Doktor Wenzeslaus, I, S. 168–170. Die erwähnte Chronologie widerspricht jedoch 
den Angaben Heinrich Weschkes, wonach der Abe von Linck gesandte Prädikant 
bereits 1521 und damit vor der Amtseinsetzung Abes zum Prior nach Quedlinburg 
gekommen sein könnte. Vgl. Kap. 3.2.

21 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert. Vgl. dazu weiterhin 
Kap. 8.2.

22 Bendixen datiert den Beginn des Ordenskapitels von Wittenberg mit Bezug auf 
einen gleichzeitigen Briefwechsel zwischen dem Schüler Lincks, Justus Jonas, und 
Johann Lang auf den 8. Januar 1522. Vgl. Bendixen, Wenzeslaus Linck, S. 76. Laut 
Günter tagte das Ordenskapitel vom 6. bis 8. Januar 1522. Vgl. Günter, Reform, 
S. 392; zum Text des Beschlusses: Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 169f; in neu-
zeitlicher Übertragung Bendixen, Wenzeslaus Linck, S. 77. 

23 Bendixen, Wenzeslaus Linck, S. 77. Für die Interpretation spricht das Beispiel des 
Nordhäuser Augunstinereremitenkonvents, dessen Vorsteher, Laurentius Süsse, 
nach den Wittenberger Beschlüssen des Jahres 1522 aus dem Kloster austrat und 
sich durch die Bürgermeister der Stadt zum Pfarrer der Kirche St. Petri präsen-
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„konzentrierte“ sich in den Beschlüssen „[u]nverkennbar […] gewal-
tiger Sprengstoff“.24 Für den Generalvikar der deutschen Augustine-
reremiten, Wenzeslaus Linck, stand mit dem Wittenberger Beschluss 
vom Januar 1522 der Weg offen, Prediger in die ihm unterstehenden 
Klöster, also auch nach Quedlinburg, zu senden, die das Evangelium 
predigen sollten.25 Dabei wird die Überlappung zwischen formal alt-
gläubigem Handeln und reformatorischem Bestreben sichtbar. Für 
eine noch frühere Datierung als 1522 spricht die Aussage des Auf-
ständischen Heinrich Weschke in seinem Verhör vom Mai 1523. Auf 
die Frage, was er von dem Mönch wisse, „der die Lere Martini Lotters 
geprediget“, antwortete Weschke, dass jener Mönch nach seinem Wis-
sen „zwey Jahre“ in Quedlinburg gelebt habe.26 Der Prädikant könnte 
also schon 1521 in die Stadt gekommen sein.

Nach diesen Abwägungen wird folgende Chronologie wahrschein-
lich: Als Linck im Dezember 1520 in Quedlinburg gegen Ende seiner 
ersten Visitationsreise als Generalvikar des Augustinereremitenor-
dens Station machte, ernannte er den Konventualen Johann Abe zum 
Prior des Augustinereremitenklosters in der Neustadt, das eventuell 
schon eine gewisse Zeit einer Leitung entbehrte.27 Wahrscheinlich 
bereits 1521 oder auch erst auf der Grundlage der Beschlüsse des Wit-
tenberger Ordenskapitels vom Januar 1522 sandte Linck dem Prior 
Johann Abe einen Prädikanten zur Predigt des Evangeliums, der auf 
Befehl des Stiftshauptmanns eine gewisse Zeit später aus dem Kloster 
weichen musste, jedoch weiterhin in Quedlinburg predigte. In die-
sem Prediger könnte der bei Winnigstedt erwähnte ‚Vincenz‘ gesehen 
werden, für den sich in den Lebensbeschreibungen Lincks keine Hin-
weise finden lassen. Hinsichtlich des bei Winnigstedt überlieferten 
Namens jenes Prädikanten ergeben sich mehrere Schwierigkeiten. 
Zunächst findet sich der Name ‚Vincenz‘ einzig bei Winnigstedt und 

tieren ließ. Vgl. Koch, Ernst: Aspekte der Geschichte der Reformation in Nord-
hausen. In: Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Kreis Nordhausen 37 (2012), 
S. 169–173, bes. S. 171.

24 Günter, Reform, S. 392.
25 Bei Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 175 lässt sich ein Hinweis finden, wann 

Linck eventuell noch einmal in Quedlinburg war. Von Invocavit (9. März) 1522 
bis Anfang April war Linck wiederum auf einer Visitationsreise zu „bestimmte[n] 
Konvente[n] […] der sächsischen, thüringischen und meißnischen Lande“. Doch 
kann anhand der von Reindell herangezogenen Quelle ein nochmaliger Aufent-
halt Lincks in Quedlinburg nicht ausdrücklich nachgewiesen werden. Vgl. dazu: 
Vita Nicolai Beslari Augustiani ab ipso conscripta. In: Fortgesetzte Sammlung von 
alten und neuen theologischen Sachen, Büchern, Urkunden, Controversen …, 
Leipzig 1732, S. 356–371, bes. S. 366. 

26 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 81r (nach dem 1.5.1523).

27 Urkundlich lässt sich 1515 zuletzt Konrad Mitener als Prior des Augustinerklosters 
nachweisen. Vgl. UB QLB, II, Nr. 650, S. 112 (19.10.1515).
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den von ihm abschreibenden Chronisten sowie den späteren Histo-
riografen Kettner, Voigt und Fritsch.28 

Weiterhin ist nach Winnigstedts Quellen für diese Zeit zu fragen: 
Er lebte in diesen frühen Jahren noch im Augustinerchorherrenstift 
zu St. Johannis im nahen Halberstadt, weshalb angenommen wer-
den kann, dass Winnigstedt Informationen über die Entwicklungen 
im nahen Quedlinburg erhielt. Allerdings fällt auf, dass er in seinem 
Bericht für die Jahre vor seiner Berufung nach Quedlinburg 154029 
keine oder nur allgemein bekannte Datierungen vornimmt, wie die 
des Todes von Herzog Georg, den er in der Quedlinburger Chronik 
jedoch auf 1537 vorverlegt.30 Davon abgesehen, werden die Ereig-
nisse vor 1539 eher thematisch als chronologisch geordnet, weshalb 
aus der Abfolge der Erzählung nicht auf die Chronologie geschlossen 
werden kann. Deshalb ist davon auszugehen, dass Winnigstedt nach 
seiner Berufung aus Goslar auf die Pfarre St. Blasii in Quedlinburg 
für seine Darstellung der vergangenen 20 Jahre vornehmlich die 
mündliche Überlieferung der QuedlinburgerInnen aufschrieb, wor-
aus jene lose Abfolge der Ereignisse resultiert. 

Für die Historizität des Namens ‚Vincenz‘ spricht hingegen, dass an-
dere von Winnigstedt erwähnte Namen jenes Zeitraums vor 1539/40 
sehr wohl auch außerhalb seiner Chronik nachweisbar sind.31 
28 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 121, 215; Voigt, Geschichte, III, S. 181; Fritsch, Ge-

schichte, II, S. 5. 
29 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 405. Ausnahmen sind die bei-

den Unwetter (Dreikönigstag (6.1.); Bartholomei (28.8.)) und ein Brand (Georgi 
(23.4.)) des Jahres 1539, von denen Winnigstedt taggenaue Kenntnis besitzt. Vgl. 
Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 513f. Ob diese Passagen jedoch 
von Winnigstedt selbst stammen oder von jüngerer Hand nachgetragen wurden, 
muss offenbleiben, zumal der Herausgeber der Chronik von Winnigstedt, Kaspar 
Abel, nachweislich verschiedene Chroniken vereinte. Vgl. Winnigstedt, Chroni-
con Halberstadiense, S. 382.

30 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 513.
31 Dies betrifft u. a. Laurentius Doner, den Hauptmann Philipp von Meisenbach, 

den Prediger Benedikt Kirchhoff, den „Stammler“ Hermann Dencke sowie den 
Neustädter Pfarrer Bethmannus Bethmann. Doner wird bereits von Winnigstedt 
mit jenem Laurentius Doner gleichgesetzt, dem am Weihnachtsabend 1534 der 
Teufel gebeichtet haben soll und von dem eine von Luther kommentierte Schrift 
stammt. Vgl. Doner, Laurentius: Eine Warhaff=||tige Historia gesche=||hen zu 
Stasfurt/ am abend||der geburt Christi/ jm||MDXXXIIII jare||mit einer schœ-
nen Vorrede||D. Mart. Luther, Wittenberg 1535. Philipp von Meisenbach wird 
bei Goerlitz als Amtmann von Quedlinburg zwischen 1534 und 1535, bei Kettner 
spätestens bis 1536 erwähnt. Vgl. Goerlitz, Staat, S. 66; Kettner, Kirchen, S. 203. 
Bethmann, Dencke und Kirchhoff werden in einer Abschrift des undatierten und 
in niederdeutscher Sprache abgefassten Testaments von Bethmann erwähnt, die in 
die Abschrift der Wolf’schen Chronik eingebettet ist. Vgl. HAB WB, Cod. Guelf. 10 
extrav, fol. 130v–132r, bes. fol. 131v. Besonderen Wert hat dieses Dokument, da 
Dencke und Kirchhoff außerhalb der Chronik Winnigstedts nur hier greifbar wer-
den. Vgl. zu Bethmann weiterhin: UB QLB, II, Nr. 664, S. 129f (9.12.1519), wo er 
Ende 1519 als Erzpriester des Bannes Quedlinburg erwähnt wird. Zudem: GStA 
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Mit aller Vorsicht kann somit die Historizität des Namens ‚Vincenz‘ 
angenommen werden. Auf der Suche nach seiner Herkunft bringen 
sächsische Verhörprotokolle einiger Quedlinburger Bürger aus dem 
Jahr 1523 neue Anhaltspunkte. Sowohl der Neustädter Tagelöhner 
Lucas Heinrich als auch der Altstädter Krämer Mathes Ka(h)ne sa-
gen bei ihrer Befragung am 23. Mai 1523 wegen des „Martinischen 
Monch[s]“ aus, dass dieser aus Sangerhausen stamme.32 Auch in 
Sangerhausen gab es ein Augustinereremitenkloster, für das dank 
der minutiösen Arbeiten von Friedrich Schmidt zur Sangerhäuser 
Stadtgeschichte für die Jahre 1502, 1509 und 1510 alle Mönche des 
Konvents namentlich bekannt sind.33 Ein ‚Vincenz‘ wird hier jedoch 
nicht aufgeführt. Allerdings berichtet Kunzelmann, dass im Oktober 
1516 Martin Luther als damaliger Distriktsvikar der Augustinerere-
miten dieser Region den Sangerhäuser Konvent als „eine Art Straf-
kolonie“ betrachtete, in welche Brüder mit unordentlichem Lebens-

PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 64rv 
(16.5.1526). Das Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen ordnet Benedikt Kirch-
hoff „um 1539“ als Pfarrer an St. Johannis in Quedlinburg ein, führt als Quelle 
für diese Angabe allerdings nur einen chronikalischen Eintrag aus dem Pfarrar-
chiv in Quedlinburg an, wonach Kirchhoff „zur Zeit der Reformation“ auf dem 
Johannishof wirkte. Hier wird demnach Kirchhoffs bekanntes Auftreten auf dem 
Johannishof in der Reformationszeit mit der ebenfalls bekannten Information 
der obrigkeitlichen Reformationseinführung 1539 verknüpft und hinsichtlich sei-
ner Tätigkeit an St. Johannis verkürzt auf die Zeit „um 1539“ geschlossen. Diese 
Datierung verkennt den – schon bei Winnigstedt ersichtlichen – Prozesscharak-
ter der Reformationseinführung. Die zitierte „Zeit der Reformation“ ist auch in 
Quedlinburg ein langer Zeitraum und kein Zeitpunkt. Auf der Grundlage der an-
gegebenen Quelle ist Kirchhoffs reformatorisches Wirken auf dem Johannishof 
zumindest nicht zu datieren. Vgl. Kirchhoff, Benedict. In: Verein für Pfarrerin-
nen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen (Hg.): 
Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen, Bd. 4, Leipzig 2006, S. 536. Auch bei 
Laurentius Doner irrt das Pfarrerbuch, wenn dort seine Amtszeit an St. Aegidii 
von 1534 bis 1540 und sein Todesjahr auf 1540 datiert wird. Wie Winnigstedt be-
richtet, starb Doner noch vor der obrigkeitlichen Einführung der Reformation in 
Quedlinburg und nach seinem Tod habe Heinrich Sartorius/Schröder gegen die 
Katholiken Wackerodt und Mathie gepredigt. Da Mathie jedoch bereits Mitte Juni 
1538 auf sein Amt resignierte, deckt sich dies mit der Information Winnigstedts, 
dass Doner bereits kurz nach seiner Ankunft 1534/35 in Quedlinburg verstorben 
war und ihm ein Begräbnis durch die Katholiken auf dem Kirchhof Benedikti 
verwehrt wurde. Vgl. Dönert, Lorenz. In: Verein für Pfarrerinnen und Pfarrer in 
der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen (Hg.): Pfarrerbuch der Kir-
chenprovinz Sachsen, Bd. 2, Leipzig 2004, S. 348; Winnigstedt, Chronicon Qued-
linburgense, S. 512f; LASA, U9, C Vb, Nr. 14 (16.6.1538). 

32 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 87r, 88v (23.5.1523).

33 Vgl. Schmidt, Friedrich: Geschichte der Stadt Sangerhausen, Bd. 1, Sangerhausen 
1906, S. 757f. Vgl. ferner zur Reformationsgeschichte Sangerhausens: Schmidt, 
Friedrich: Die Einführung der Reformation in Stadt u. Amt Sangerhausen 
1539/40. Festschrift zur 400jährigen Jubelfeier der Reformation 1917, Sangerhau-
sen 1917.
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wandel gesandt werden sollten. Tatsächlich kamen aufgrund dieser 
Empfehlung Luthers an den Erfurter Prior Johann Lang auch drei 
Luther unsympathische Erfurter Konventualen nach Sangerhausen 
– unter ihnen „der langjährige Erfurter Subprior Petrus Molitoris 
und Jacobus Sclegel“.34 Der Name des dritten wurde nicht genannt, 
allerdings wurde Sangerhausen auch noch 1522 zur Inhaftierung ent-
laufener Mönche genutzt.35 Unabhängig davon ist die These nicht 
von der Hand zu weisen, dass einer der Sangerhäuser „Sträflinge“ der 
Augustinereremiten aus seinem Gefängnis entronnen und Kontakt zu 
dem mit Luther sympathisierenden Generalvikar Wenzeslaus Linck 
gesucht habe, von dem er zur Predigt des Evangeliums nach Quedlin-
burg geschickt wurde. Linck wurde in dieser Zeit „bald von diesem, 
bald von jenem Ordensgliede […] um Versorgung und Unterstützung 
angegangen“.36

Die Spur des Quedlinburger Prädikanten ‚Vincenz‘ als „Erstem 
der Reformation in Quedlinburg“ verliert sich hier in Sangerhausen. 
Auch die weit gefasste Suche nach jenem ‚Vincenz‘ in den Immatriku-

34 Kunzelmann, Geschichte, 5, S. 217. Auch eine Suche nach ‚Vincenz‘ im Urkun-
denbuch des Augustinereremitenklosters Erfurt ergab keine Funde. Vgl. Over-
mann, Alfred (Hg.): Urkundenbuch der Erfurter Stifter und Klöster, Teil 3: Die 
Urkunden des Augustiner-Eremitenklosters (1331–1565), Magdeburg 1934 (Ge-
schichtsquellen der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt, Neue Reihe 16).

35 Vgl. Gess, Urkundliche, Nr. 3, S. 455f (4.2.1522). Herzog Georg hatte Kardinalerz-
bischof Albrecht von Magdeburg und Mainz berichtet, dass in Sangerhausen ein 
Mönch gefangen genommen wurde, der aus dem Augustinerkloster Eisleben ent-
laufen war, wo er das Diakonat bekleidet hatte. Albrecht betonte in seinem Schrei-
ben vom 4. Februar 1522 an Herzog Johann, den Sohn von Georg, dass dieser 
Mönch zwar in sein Fürstentum gehöre und nach geistlichem Recht jenem Prior 
zuzustellen sei, dem er die Profess geleistet hatte. Allerdings gestattete Albrecht 
die Inhaftierung des Mönches in Sangerhausen, da zu befürchten sei, dass der 
„prior ader obirster“ des Mönches ihn „nicht halten oder straffen“ wolle (S. 456). 
Wie im Fall Sangerhausen ließ Luther auch in die Neugründung Eisleben 1516 
Konventualen aus Erfurt schicken. Die Sorge Albrechts war berechtigt, da der 
Eisleber Prior Hermann Güttel sich „gleich nach dem ersten Auftreten Luthers 
[…] der neuen Lehre“ zuwandte. Bereits im November 1521 waren hier 13 der 
etwa 40 Mönche ausgetreten. Vgl. Kunzelmann, Geschichte, 5, S. 504, Anm. 2443; 
Kawerau, Gustav: Caspar Güttel. Ein Lebensbild aus Luthers Freundeskreise. In: 
ZHV 14 (1881), S. 33–132; Bünz, Enno: Kaspar Güttels Lebensbericht. Mit einem 
Editionsanhang. In: Kohnle, Armin/Bräuer, Siegfried (Hg.): Von Grafen und Pre-
digern. Zur Reformationsgeschichte des Mansfelder Landes, Leipzig 2014, S. 245–
293 (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 17); Kawerau, 
Gustav: Zur Schul- und Kirchengeschichte Eislebens aus den Jahren 1525–1536. 
In: ZHV 12 (1879), S. 213–245, bes. S. 214f; Rüttgart, Antje: Klosteraustritte in 
der frühen Reformation. Studien zu Flugschriften der Jahre 1522 bis 1524, Hei-
delberg 2007, S. 262–264 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 
79). In der ersten Jahreshälfte 1522 brachen zudem drei Mönche aus dem Augus-
tinerkloster in Sangerhausen aus, was der dortige Amtmann Heinrich von Witzle-
ben an Georg meldete. Vgl. Gess, Urkundliche, Nr. 4, S. 456f (1.7.1522).

36 Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 186, der hier von solchen Ansuchen berichtet.
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lationslisten der Universitäten Wittenberg, Leipzig, Erfurt und Frank-
furt/Oder ergab keine belastbaren Funde,37 jedoch eine interessante 
Beobachtung: Am 27. Februar 1521 immatrikulierte sich an der Uni-
versität Wittenberg Vincentius Rorborn aus Geißenlau38 in der Diö-
zese Nürnberg.39 Er war damit Konsemester mit den jungen Grafen 
Wolfgang und Ludwig zu Stolberg-Wernigerode, die dort mit dem 
späteren „Reformator“ Quedlinburgs, Tileman Platner, studierten. 

37 Die Recherche erfolgte in einem ersten Schritt nach Studenten mit dem Vorna-
men Vincenz/Vincentius/Vincencius und einer Verbindung zu Quedlinburg 
oder Sangerhausen. Da diese Verbindung nicht aufgefunden werden konnte, wur-
den alle Studenten mit dem gesuchten Vornamen im jeweiligen Untersuchungs-
zeitraum aufgenommen. Für die Universität Wittenberg ergeben sich im Zeitraum 
1502–1522 folgende Funde: 1503: „Vincencius Coci de ylenburg“ (S. 12); 1514: 
„Vincencius Reuss de Labio Sambien. Dioc. vlt. April.“ (S. 55); 1519: „Vincencius 
Hennigk de Hengyn dioc. magdeburgen. 19 aprilis“ (S. 89); 1520/21: „Vincenci-
us Rorborn de Geissenlaw dio. Nurnbergen. 27 Feb.“ (S. 101) (S. 99); 1522: „Vin-
cencius Wittelaw Bremen“ (S. 111); 1522: „Vincencius Longensfehe Flandrensis, 
dioc. Attrabaten“ (S. 116). Förstemann, Carl Eduard (Hg.): Album Academiae 
Vitebergensis, Bd. 1: 1512–1560, Leipzig 1841. Die Seitenzahlen in Klammern be-
ziehen sich auf diese Ausgabe. Für die Universität Erfurt ergeben sich im Zeitraum 
1500–1522 folgende Funde: 1516: „Vicencius Episcopus ex Ghenis“ (S. 295, Z. 35); 
1520: „Vincentius Sickel“ (S. 319, Z. 15); 1522: „Vincentius Libolt de Romhilt“ 
(S. 324, Z. 15). Vgl. Weissenborn, Hermann (Hg.): Acten der Erfurter Universität, 
2. Teil, Halle/S. 1884 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender 
Gebiete 8). Die Seitenzahlen und Zeilennummern in Klammern beziehen sich auf 
diese Ausgabe. Für die Universität Leipzig ergeben sich im Zeitraum 1500–1522 
folgende Funde: 1507: „Vincencius Lichtenhayn de Liptzigk“ (S. 481, Z. 6); 1508: 
„Vincencius Ruffling de Budingen“ (S. 486, Z. 146); 1508: „Vincencius Synger de 
Mautersdorff/Mauterdorff“ (S. 491, Z. 25); 1510: „Vincencius Loden de Stenda-
lia“ (S. 505, Z. 25); 1510: „Vincencius Wicker Lipczensis“ (S. 508, Z. 27); 1512: „Vin-
cencius Richter de Lipsig“ (S. 519, Z. 78); 1513: „Vincencius Schloesß/Sloes de 
Hallis“ (S. 525, Z. 6); 1519: „Vincencius Umblauff Grymmensis [Grimma]“ (S. 570, 
Z. 12); 1521: „Vincencius Gastell, Augustensis“ (Nacione Bavarorum) (S. 579, 
Z. 92); 1522: „Vincentius Strentzel de Birnfeldt“ (Nacione Bavarorum) (S. 583, 
Z. 41). Vgl. Erler, Georg (Hg.): Die Matrikel der Universität Leipzig, Bd. 1: Die 
Immatrikulationen von 1409–1559, Leipzig 1895 (Codex Diplomaticus Saxoniae 
Regiae II, 16). Die Seitenzahlen und Zeilennummern in Klammern beziehen sich 
auf diese Ausgabe. Für die Universität Frankfurt/Oder verlief die Suche ergeb-
nislos. Vgl. Friedlaender, Ernst: Aeltere Universitäts-Matrikeln, Bd. 1, Universität 
Frankfurt a. O., Bd. 1: 1506–1648, Leipzig 1887 (Publicationen aus den K. Preußi-
schen Staatsarchiven 32). 

38 Die Lage dieses eventuell inzwischen wüst gefallenen oder mit anderen Gemein-
wesen vereinigten Ortes hat sich trotz intensiver Recherche nicht eindeutig ermit-
teln lassen. Im Historischen Atlas von Bayern ließ sich einerseits ein Waldstück mit 
dem Nahmen Gaißlach westlich von Meckenlohe, südlich von Nürnberg und an-
dererseits der Ort Geislohe im Landkreis Weißenburg ausmachen. Vgl. Hofmann, 
Hanns Hubert (Bearb.): Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken, Reihe I, 
Heft 8: Gunzenhausen-Weissenburg, München 1960, S. 121; Eigler, Friedrich 
(Bearb.): Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken, Reihe I, Heft 28: Schwa-
bach, München 1990, S. 279.

39 Das (Winter-)Semester begann zu Luce (18. Oktober) 1520 und endete zu Philippi 
et Jacobi (1. Mai) 1521. Vgl. Förstemann, Album, I, S. 99, 101. 
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Graf Wolfgang hatte sogar die Ehrenrektorenwürde erhalten.40 Die 
Schwester jener Grafen war die zu diesem Zeitpunkt kaum 17-jährige 
Äbtissin Anna II. von Quedlinburg. Auch mit dem am 2. Juni 1519 
in Wittenberg immatrikulierten Quedlinburger Jakob Tremme,41 ei-
nem der späteren Haupträdelsführer beim Aufstand vom Mai 1523, 
könnte Rorborn in Kontakt gekommen sein. Schließlich hatte Wen-
zeslaus Linck etwa zwischen März 1517 und seiner Übernahme des 
Generalvikariats der Augustinereremiten von Johann von Staupitz 
im Jahr 1520 als Prediger in Nürnberg gewirkt – Rorborns Heimat 
im weiteren Sinne. In Nürnberg verbrachte Linck von seiner ersten 
Visitationsreise aus Quedlinburg kommend 1520/21 den Winter.42 
Lincks Predigterfolg in der alten Reichsstadt sollte ihn in dieser Zeit 
sogar mit Lazarus Spengler und Willibald Pirckheimer in Kontakt 
bringen43 – eventuell hatte auch Vincentius Rorborn zu seinen Zu-
hörern gezählt. Obwohl diese Indizien verschiedene interessante Ver-
bindungen zwischen Vincenz Rorborn und Nürnberg, Wittenberg, 
Quedlinburg und Stolberg herstellen (die wichtige Verbindung nach 
Sangerhausen ist nicht möglich), fehlt dennoch ein eindeutiger Hin-
weis auf die Identität zwischen dem ‚Vincenz‘ bei Winnigstedt und 
Vincencius Rorborn aus Geißenlau. 

Aufgrund der Aussagen der Aufständischen des Jahres 1523 lassen 
sich jedoch die Aktivitäten des lutherischen Predigers im Quedlin-
burger Augustinereremitenkloster erhellen. ‚Vincenz‘ wohnte nicht 
allein im Augustinereremitenkloster, sondern wurde – eventuell nach 
der Vertreibung durch Hauptmann Drachsdorf44 – durch Johann 
Hille beherbergt.45 Der Prädikant wurde als entlaufener Mönch wahr-
genommen,46 der in weltlichen Kleidern durch die Stadt ging,47 mit 
einigen Bürgern und etlichen Priestern zusammensaß48 und nicht 

40 Vgl. Pfitzner, Tilemann Platner, S. 15–17.
41 Vgl. Förstemann, Album, I, S. 82.
42 Vgl. Reindell, Doktor Wenzeslaus, I, S. 140.
43 Vgl. Kunzelmann, Geschichte, 5, S. 508–512.
44 Dies würde mit der Aussage von Johann Abe übereinstimmen, dass er einerseits 

seinen Prädikanten hat „wandern und faren“ lassen, er aber nach der Beschlag-
nahmung der Klosterkleinodien weiterhin das Evangelium hat predigen lassen. 
Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 255r (6.12.1544). Sein Prädikant hätte damit gemäß dem Befehl des Haupt-
manns nicht mehr im Kloster gewohnt, sondern eine Unterkunft bei einem Qued-
linburger Bürger, Johann Hille, gefunden. 

45 Vgl. die Aussage des Schmiedes Hans Hesse: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 52v (nach dem 1.5.1522).

46 Vgl. die Aussage des Neustädter Tagelöhners Lucas Heinrich: GStA PK, I. HA Ge-
heimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 87r (23.5.1522). 

47 Vgl. die Aussage des Altstädter Krämers Mathes Kane: GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 87r (23.5.1522).

48 Vgl. die Aussagen von Mathes Kane und Lucas Heinrich: GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 87r, 88v (23.5.1522).
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nur im Augustinereremitenkloster, sondern auch in der Kirche des 
Hospitals zum Heiligen Geist und in anderen Kirchen predigte.49 
Im Mai 1523 war der Prediger jedoch nicht mehr in der Stadt.50 Der 
Schneider Hans Frey und der Schmied Hans Hesse geben an, Predig-
ten jenes Mönchs gehört zu haben. Hesse berichtet, der Mönch habe 
gepredigt, dass die Gemeinde „die closter mochte zustorenn, guther 
vnd cleinoth zue yren gemeinen nutze […] gebrauchen“.51 Der Pri-
or des Augustinereremitenklosters solle zudem gesagt haben, die 
Neustadt und das Augustinereremitenkloster „were des grauen von 
Rege[n]stein, von dem hett er Briue vnd sigell vnd wuste von Hertzo-
gk Jorgen [Georg von Sachsen, E.R.] nichts“.52 Der Krämer Anders 
Egeln gesteht während seiner Haft 1523, dass er lutherische Schrif-
ten gelesen habe und diese besitze. Dies habe der Rat in Quedlin-
burg auch nicht verboten.53 Dem Krämer wird zudem vorgeworfen, 
er solle „das geweihte wasser vnd anders Ceremonien der Kirchenn 
[…] versprochen [= verleugnet, E.R.54] haben“,55 was Krämer Egeln 
bestreitet. 

Noch vor dem Aufstand im Mai 1523 und eventuell bereits im Vor-
jahr forderten zudem Rat und Hauptmann die Kleinodien des Au-
gustinereremitenklosters der Neustadt vom dortigen Prior, woraufhin 
sie inventarisiert und in Verwahrung des Rates gegeben wurden.56 
Dieser Teil deckt sich mit dem Schreiben von Johann Abe, der darin 
berichtet, dass Rat und Hauptmann ihm die Kleinodien des Klosters 
gewaltsam entwendeten.57 Die Beschlagnahmung der Kleinodien 
eines Augustinereremitenklosters auf Befehl Herzog Georgs – denn 
49 Vgl. die Aussage von Lucas Heinrich: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-

tentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 87r (23.5.1522).
50 Vgl. die Aussage von Heinrich Weschke, dass der Mönch „zwey Jahre do gewest“ 

sei. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 2, fol. 81r (nach dem 1.5.1522).

51 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 52v (nach dem 1.5.1522).

52 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 52v, ferner auch: 79v (nach dem 1.5.1522). Unter der Folter fügte Hesse hinzu, 
dass er diese Worte des Priors nicht selbst, sondern nur von den Knechten des 
Hauptmanns gehört habe.

53 Vgl. die Aussage des Krämers Andres Egeln/Eggloff: GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 54r (nach dem 1.5.1522).

54 Vgl. „VERSPRECHEN, verb.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for 
Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?le-
mid=V04469 (15.10.2021).

55 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 
53v (nach dem 1.5.1522).

56 Vgl. u. a. die Aussage von Heinrich Weschke: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 80v (nach dem 1.5.1522).

57 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 255r (6.12.1544).

https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=V04469
https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=V04469
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in seinem Namen handelten Rat und Stiftshauptmann58 – fand nicht 
nur in Quedlinburg statt. Auch in den Augustinerklöstern in Sanger-
hausen, Salza und Altdresden wurden die Kleinodien und Messge-
wänder inventarisiert und der Gewalt der Konvente entzogen.59 In 
Sangerhausen und Altdresden fand dies bereits Anfang 1522 statt. Die 
Einziehung der Kleinodien des Quedlinburger Augustinereremiten-
klosters könnte mit den Maßnahmen gegen die anderen drei Klöster 
in Zusammenhang stehen und bereits 1522 stattgefunden haben.60 
Auf Befehl des Stiftshauptmanns Drachsdorf wurden vom Rat auch 
die Kleinodien des Quedlinburger Franziskanerklosters inventari-
siert und beim Rat hinterlegt.61 

Zusammenfassend ergibt sich für die Zeit zwischen der Ernennung 
Abes zum Prior des Augustinereremitenklosters Ende 1520 und dem 
mutmaßlichen Aufstand vom Mai 1523 anhand der wenigen überlie-
ferten Anhaltspunkte das Bild einer Ausbreitung der Reformation 
„von unten“.62 Getragen wurde diese einerseits von einem als Mönch 
wahrgenommenen Mann mit dem (Deck-)Namen ,Vincenz‘, der an-
scheinend aus Sangerhausen nach Quedlinburg gekommen war und 
mit Vincenz Rorborn identifizierbar sein könnte. Unterstützt wurde 
jener Mönch durch den Prior des Klosters, Johann Abe. Anderer-
seits scheinen bereits früh lutherische Schriften – geduldet vom Rat 
– ihren Weg nach Quedlinburg gefunden zu haben. Dass mit Anders 

58 Vgl. dazu zudem: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 b 2, fol. 81v (nach dem 1.5.1522), wo der Fragenkatalog gegenüber dem 
Gefangenen belegt, dass die Kleinodien auf Befehl Herzog Georgs beschlagnahmt 
wurden. 

59 Vgl. ABKG, I, Nr. 316, S. 288–290 (12.3.1522). In Salza sollten die Kleinodien vom 
Amtmann Sittich von Berlepsch laut dem Befehl von Herzog Georg vom 16. März 
1524 dem Konvent zurückgegeben werden, wenn der Amtmann bemerke, dass 
die Mönche von „der nauen sect abfellig wurden“. ABKG, I, Nr. 618, S. 618f 
(16.3.1524); Nr. 619, S. 619 (16.3.1524). 

60 Dafür spricht, dass Herzog Georg die große Gefahr, die für „seine“ Augustinere-
remitenklöster von der neuen Führung durch Generalvikar Wenzeslaus Linck aus-
ging, erkannte und den Mönchen der Augustinereremitenklöster, die „in unsern 
landen gelegen“, verbot, am ausgeschriebenen Wittenberger Ordenskapitel teil-
zunehmen. Auch die vielfachen Klosteraustritte veranlassten Herzog Georg dazu, 
die Kleinodien und Messgewänder als wertvollsten beweglichen Klosterbesitz zu 
beschlagnahmen. Vgl. ABKG, I, Nr. 346, S. 326f (27.5.1522). In Nordhausen in-
ventarisierte der Rat eigenständig die Kleinodien des hiesigen Augustinerklosters 
und Herzog Georg ließ erst nachträglich durch seinen Amtmann wegen deren Ver-
bleib anfragen. Vgl. Silberborth, Hans: Das tausendjährige Nordhausen. Bd. 1: 
Geschichte der Freien Reichsstadt Nordhausen, Nordhausen 1927, S. 301, 317.

61 Vgl. dazu den Bericht des Rates an den Quedlinburger Stiftshauptmann Hein-
rich vom Ende: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 c 3, fol. 117v (15.4.1543).

62 Vgl. Sternal, Bernd: Die Harzgeschichte, Bd. 4: Reformation, Bauernkrieg und 
Schmalkaldischer Krieg, Norderstedt 2014, S. 40, der auf ungenannter Grundlage 
„den Eingang der lutherischen Lehre in Quedlinburg“ erst „um 1524“ datierte. 
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Egeln ein Krämer im Besitz solcher Schriften war, kann ein Hinweis 
darauf sein, dass auch mit ihnen gehandelt wurde. Wenn Egeln be-
richtet, dass Luthers Schriften in Quedlinburg nicht verboten gewe-
sen seien, wurde ein diesbezügliches Ausschreiben Herzog Georgs 
vom 10. Februar 1522 zum Verbot derselben entweder vom Rat nicht 
publiziert oder Zuwiderhandeln nicht geahndet.63 Hinsichtlich der 
Äbtissin ist der bei Lorenz nur beiläufig erwähnte Hinweis bemer-
kenswert, Anna II. sei „1521 einer Einladung in das Kloster“ der Au-
gustinermönche nachgekommen, „was ohne Zweifel eine besondere 
Ehre war“64 und wozu der Magistrat laut Ratsrechnung ein Fass Go-
se-Bier gab.65 Zu den einladenden Mönchen könnten zu dieser Zeit 
bereits Prior Johann Abe und sein Prädikant ‚Vincenz‘ gehört haben. 

Indem ‚Vincenz‘ in seinen Predigten dazu aufrief, die Klöster zu 
erstürmen und ihre Reichtümer zum allgemeinen Nutzen zu verwen-
den, erzeugte er in der Stadt eine aggressive antimonastische und 
antiklerikale Stimmung und leistete einer Gemeindereformation Vor-
schub. Vor diesem Hintergrund ist der versuchte Aufstand vom Mai 
1523 zu betrachten. 

3.2 HEISSE PHASE DER REFORMATION „VON UNTEN“:  
DIE AUFSTÄNDE VON 1523 UND 1525 

Am Walpurgistag (1. Mai) 1523 berichtete der Quedlinburger Amt-
mann Veit von Drachsdorf an Herzog Georg, dass am 30. April und 
am 1. Mai „die gemeyn zu quedelnburgk […] uff gewest unnd der 
 meynunge, die kloster dergleichenn den stifft zu stormen welchs 
sich alleyn durch die Augustiner Monnich erhebeth“. Etliche Bür-
ger hätten sich ohne Zweifel zum Nachteil Georgs und der Äbtissin 
verschworen, tot oder lebendig beisammenzubleiben, was „durch 
blueth uorgießunge gestraffet mueß werden“. In der Hoffnung auf 
Georgs baldige Ankunft in Quedlinburg benennt Drachsdorf noch-
mals die Schuldigen des Aufstandes: „Denn sich dieß thuen alleynn 
aus den Augustiner Monnichen Irer predigs vnnd laer erfolgeth.“66 
Der Besuch Herzog Georgs in Quedlinburg war wohl schon längere 
Zeit geplant, um dort mit Erzbischof Albrecht von Magdeburg, den 
Herzögen Heinrich d. J. von Braunschweig-Lüneburg und Erich von 
Braunschweig-Calenberg und anderen wegen der Hildesheimer Stifts-

63 Vgl. ABKG, I, Nr. 299, S. 269–271 (10.2.1522). 
64 Lorenz, Hermann: Die beiden Bettelmönchs-Kloster in Quedlinburg (Fortset-

zung und Schluß), S. 811.
65 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1521), fol. 13r.
66 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 

fol. 94r (1.5.1523).
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fehde zu beraten.67 Drachsdorf empfahl Georg, 500 oder 600 Mann 
mit nach Quedlinburg zu nehmen und nach dem Treffen mit den 
Fürsten „die boesenn bueben nach irem vordienst [zu, E.R.] straf-
fen“.68 Auch von Graf Botho zu Stolberg-Wernigerode über einen 
nahenden Klostersturm in Quedlinburg informiert,69 kam Georg 
zwischen dem 7. und dem 9. Mai70 in Quedlinburg an, ließ 15 Qued-
linburger inhaftieren und in die sächsischen Ämter/Festungen in 
Freyburg, Sachsenburg, Salza und Weißenfels bringen.71 Hier wurden 
sie durch verschiedene Amtmänner Georgs wegen des Aufstands in 
Quedlinburg zunächst lediglich befragt. Die sich aus den Verneh-
mungen herauskristallisierenden Anführer des Aufstandes, Mart-
hes/Mats Kane, Jakob Tremme, Heinrich Weschke und Hans Hesse, 
wurden daraufhin nochmals „mit ernst in der gut, vnd folgend mit 
der scherffe“ verhört, d. h. unter der Folter.72 Besonders hart traf die 
Folter Heinrich Weschke, der „peinlich vnd uffs aller hertst mit der 

67 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 96r (wohl kurz nach dem 1.5.1523); vgl. zu den Verhandlungen wegen der Hil-
desheimer Stiftsfehde: Heinemann, Otto von: Geschichte von Braunschweig und 
Hannover, Bd. 2, Gotha 1886, S. 301, der den Abschluss der Verhandlungen auf 
Himmelfahrt (14. Mai) 1523 datiert. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahr-
hundert, S. 163 nimmt anhand der späteren Entwicklungen fälschlicherweise an, 
Georg sei eigens wegen der Unruhen nach Quedlinburg gekommen. Ähnlich 
suggeriert dies auch Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 249. Es ist stattdes-
sen anzunehmen, dass Herzog Georg nach der Benachrichtigung durch Veit von 
Drachsdorf lediglich mit mehr Kriegsvolk als ursprünglich geplant aus seinem 
Amt Sangerhausen nach Quedlinburg aufgebrochen war.

68 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 96r (wohl kurz nach dem 1.5.1523).

69 Vgl. ABKG, I, Nr. 504, S. 502 (3.5.1523).
70 Vgl. ABKG, I, Nr. 506, S. 504 (7.5.1523); Nr. 508, S. 504–510 (9.5.1523). Das erste 

Schreiben verfasste Georg an den Bischof von Merseburg noch in Sangerhausen, 
das zweite Schreiben an König Heinrich VIII. von England schrieb Georg bereits 
in Quedlinburg. Am 12. Mai war Georg wohl noch in Quedlinburg und reiste vor 
dem 17. Mai in Richtung Weißenfels ab, wo er an jenem Tag an den Bischof von 
Merseburg schreibt. Vgl. ABKG, I, Nr. 510, S. 510 (12.5.1523); Nr. 511, S. 510f 
(17.5.1523). 

71 Nach Freyburg kamen die Altstädter Heinrich Facher, Sebastian Lange sowie die 
Neustädter Andres Lucas und Andres Konigk. Auf der Sachsenburg wurden die 
Altstädter Heinrich Weschke und Jacob Tremme und die Neustädter Val[en]
tin Slegell sowie Albrecht Geyrswalt inhaftiert. Nach Salza wurden die Altstädter 
Hans Freye, Mathes Kane/Kame und die Neustädter Lorentz Per/Bere und Lucas 
Heinrich geschickt. In Weißenfels wurden die Altstädter Hans Hesse und And-
res Egeln/Eggloff sowie der Neustädter Henningk Kegell verhört. Vgl. GStA PK, 
I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 66r (nach 
dem 1.5.1523).

72 Dieses Verhör nahmen der Amtmann der Sachsenburg, Fritz Steyger, der Schult-
heiß von Nordhausen, Lenhardt Busch, und der Geleitsmann von Weißenfels, 
Merten Kanmacher, vor. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 76r (nach dem 1.5.1523).
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scherff befragt“ wurde.73 Auf der Grundlage der überlieferten 19 Pro-
tokolle der Verhöre (mit und ohne Folter) ergibt sich ein für die Zeit 
selten detailliertes Bild der Ereignisse vom 30. April und 1. Mai 1523.74 
Die Ergebnisse der Verhöre hinsichtlich des lutherisch predigenden 
Mönchs im Augustiner eremitenkloster und an anderen Kirchen der 
Stadt wurden bereits erwähnt.75 

Zuerst seien die Gassenmeister der Neustadt am 30. April wegen der 
„cleinot vnd geschmeid szo auß den clostern genommen“ zum Rat in 
das Rathaus der Altstadt gegangen und hätten gefordert, dass man 
die Schätze des Neustädter Augustinereremitenklosters in die Krypta 
der Neustädter Kirche St. Nikolai bringe.76 Das Ergebnis wird nicht 
erwähnt. Allerdings wird dieses Begehren vom Rat abgelehnt worden 
sein, weil die Kleinodien und Messgewänder noch 1540 beim Rat la-
gen.77 Noch an diesem Tag oder erst am Morgen des 1. Mai riefen 
dann die Gassenmeister der Neustadt, Kersten Kreßmann, Paul Wil-
de, Hans Halligke und Adam Schmidt, mit Erlaubnis des Neustädter 
Bürgermeisters Hans Barniske78 die Bürger der Neustadt auf, sich 
mittags Walpurgis vor dem Rathaus der Neustadt79 zu versammeln.80 
Als Grund der Versammlung wurden Wiesen und Gehölze angege-
ben, die vom Propst des Wipertiklosters der Gemeinde entwendet 
worden waren. Nach dem eingeholten Urteil der Ältesten sollten 
73 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 

fol. 77v (nach dem 1.5.1523).
74 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 

fol. 51–54, 59–60, 76–79, 80–84 (nach dem 1.5.1523), 85–92 (23.5.1523). Die Ver-
höre fanden noch im Mai 1523 statt. Vgl. den Vermerk beim Verhör in Salza am 
23. Mai 1523, fol. 85r. Vgl. als Kurzfassung der Ereignisse auch die Beschreibung 
bei Goebke, Hermann: Der Bauernkrieg im Fürstbistum Halberstadt 1525. Unter 
besonderer Berücksichtigung des familiengeschichtlichen Materials mit einem 
Steuerregister der Stadt Halberstadt vom Jahre 1531, Halberstadt 1933, S. 11–13. 
Da Goebke hier teils sehr verkürzt und einzelne Aussagen falsch wiedergibt, er-
folgt die folgende Darstellung ausschließlich auf der Basis der Archivalien. 

75 Vgl. Kap. 3.1.
76 Dies berichtet Mats Kane erst unter der Folter. Allerdings sagte er aus, erst am 

Abend des 30. April aus Leipzig kommend wieder in Quedlinburg eingetroffen zu 
sein. Von den Ereignissen des 30. Aprils in Quedlinburg hatte er erst im Gefängnis 
von einem Mitgefangenen erfahren. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 76rv (nach dem 1.5.1523). Da dies die 
Neustädter Gassenmeister betrifft, werden sich wohl die mit Kane inhaftierten Neu-
städter Bürger Lorenz Per/Bere und Lucas Heinrich darüber unterhalten haben. 

77 Vgl. u. a. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
c 3, fol. 9–12 (25.6.1540).

78 Hans Barniske wird auch bei Kettner für die Jahre 1523 und 1524 als Bürgermeis-
ter der Neustadt erwähnt. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 235.

79 Das Rathaus der Neustadt wurde Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen und stand 
an der Stelle des heutigen Mathildenbrunnens. Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher 
historischer Städteatlas, Tafel 4.1.

80 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 59v, 82v, 84r (nach dem 1.5.1523), 85r, 87v, 90v (23.5.1523).
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diese Ländereien „gemeyner stat zu stehen“81 und nicht dem Wiper-
tikloster. Es wurden daraufhin die Gassenmeister der Neustadt und 
einige andere mehr in die Altstadt entsandt, die von dort mit der Auf-
forderung zurückkehrten, in die Altstadt vor das Rathaus zu kommen. 
Zuvor habe der Neustädter Bürgermeister Barniske die Neustädter 
Bürger ermuntert, ihre Waffen und Harnische zu holen, falls sie etwas 
gegen das Wipertikloster unternehmen wollten.82 Auf dem Markt der 
Altstadt kamen mit den Neustädtern auch die Altstädter im Harnisch 
und unter Waffen vor dem Rathaus zusammen83 und schickten zwei 
Vertreter, Jakob Tremme und Heinrich Weschke, zum Rat.84 Darauf-
hin ritt der Stiftshauptmann Drachsdorf in Begleitung seiner Knech-
te unter die Bürger und fragte nach dem Grund der Versammlung. 
Heinrich Weschke, der vorher bereits mit dem Hauptmann aneinan-
dergeraten war,85 antwortete, dass die zwischen der Gemeinde und 
dem Wipertikloster strittigen Gehölze und Wiesen der Grund dafür 
seien.86 Drachsdorf vertröstete sie auf die nahende Ankunft von Her-
zog Georg, der dies alles entscheiden werde, wurde allerdings von 
einigen mit Gewalt bedroht.87 Ein Teil der Versammelten ging hie-
rauf nach Hause, die anderen zum Kirchhof der Pfarrkirche St. Be-
nedikti, wo sie – „die finger auff gericht“ – einen Schwur leisteten.88 

81 Vgl. die Aussage des Neustädters Valtin Slegel: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 82v (nach dem 1.5.1523).

82 Vgl. die Aussage des Neustädter Zimmermanns Andres Lucas: GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 60r (nach dem 
1.5.1523).

83 Unter der Folter gestand Heinrich Weschke, die Bürger zu den Waffen gerufen 
zu haben, womit wohl die Altstädter gemeint waren, da Weschke selbst aus der 
Altstadt kam. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 b 2, fol. 77v (nach dem 1.5.1523). Heinrich Weschke wohnte 1530 in 
der Nähe des Franziskanerklosters. Vgl. StA QLB, Häuserbuch B I (1480–1550), 
fol. 85r (s. d.).

84 Vgl. die Aussage von Lucas Heinrich: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 85v (23.5.1523).

85 Vgl. Weschkes Aussage unter der Folter: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 77v (nach dem 1.5.1523); zudem die 
Aussage Jacob Tremmes unter der Folter: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 78v (nach dem 1.5.1523). Weschke hatte 
in einer nicht weiter bekannten Rechtssache vor dem Gericht der Äbtissin Recht 
bekommen und wurde daraufhin vom Hauptmann in den Stock geschlagen, bis er 
zugestand, nie mehr etwas vor dem Gericht der Äbtissin einklagen zu wollen.

86 Vgl. u. a. die Aussage von Lucas Heinrich: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 86r (23.5.1523).

87 Einer der Aufständischen soll über einer geladenen Büchse mit dem Feuer gegen-
über dem Hauptmann gedroht haben. Laut Sebastian Lange war dies Mats Kane. 
Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 59r (nach dem 1.5.1523). Vgl. hingegen auch Kanes eigene Aussage unter der 
Folter hierzu, fol. 76v.

88 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 60v; ferner fol. 51v, 77r, 79r (nach dem 1.5.1523). Die Anzahl der Anwesenden 
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Grund und Inhalt des Schwurs werden unterschiedlich angegeben. 
Laut Hans Hesse, Heinz Facher und Mats Kane soll der Schwur der 
gemeinsamen Wiedererlangung der strittigen Ländereien des Wiper-
tiklosters für die Gemeinde gedient haben.89 Anders Konigk und 
Jacob Tremme hingegen geben als Grund die Drohungen des Haupt-
manns an, er wolle die Versammelten „umb leib und gut brengen“, 
weshalb man sich auf dem Benedikti-Kirchhof schwor, gegen die Maß-
nahmen des Hauptmanns als Gemeinde zusammenzuhalten.90 

Die Warnung von Hans Grashoff,91 dem Sohn des Altstädter Bür-
germeisters, und ein späteres Gerücht, der Hauptmann wolle die An-
führer gefangen nehmen und ihnen die Köpfe abschlagen lassen,92 
veranlasste eine kleine Gruppe der Verschworenen vom Bene dikti-
Kirchhof, sich in der Nacht zum 2. Mai im Haus Weschkes zu verste-
cken und am Tag darauf die Stadt zu verlassen.93 

Besonders interessant ist die Aussage von Lucas Heinrich, der „in 
der gemeyn gehort das sy gsagt weyll der heuptman vnnd der Rathe 
die Cleynoth auß dem Augustiner Closter genomen wolten sie die wi-
ßenn [Wiesen, E.R.], vonn dem propst zw Sanct Wyprecht [Wiperti, 
E.R.] der gemeyne auch widder habenn, dan das closter where der 
gemeyne scheddeliche wedder dye andern Closter alle“.94 Demnach 
befürchtete die versammelte Gemeinde von Alt- und Neustadt, bei 
der Verteilung des Klosterbesitzes zu kurz zu kommen, und richtete 
ihr Augenmerk auf das reiche Wipertikloster, das in den vergangenen 

wird mit 100 bis 300 angegeben. 
89 Vgl. die Aussage des Altstädter Schmiedes Hans Hesse: GStA PK, I. HA Geheimer 

Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 51v; weiterhin der Altstädter 
Bürger Heinz Facher, fol. 60v; der Altstädter Mats Kane unter der Folter, fol. 77r 
(nach dem 1.5.1523).

90 Vgl. die Aussage des Neustädters Anders Konigk: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 59v; weiterhin der Altstädter Ja-
cob Tremme unter der Folter, fol. 78r; unter der Folter ändert auch Hans Hesse 
seine vorige Aussage von fol. 51v. Nun sei die Drohung des Amtmanns Grund für 
den Schwur gewesen (fol. 79rv) (nach dem 1.5.1523). 

91 Vgl. die Aussage vom Schmied Hans Hesse: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 52r (nach dem 1.5.1523). 

92 Vgl. auch das Gerücht, von dem Mats Kane unter der Folter berichtet und wonach 
Drachsdorf an Herzog Georg geschrieben haben solle, dass der Herzog bei seiner 
Ankunft „etlich vber die Clinge springe lassen“ werde. GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 77r (nach dem 1.5.1523).

93 Vgl. die Aussage von Sebastian Lange und Hans Hesse: GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 59r, 52r (nach dem 
1.5.1523). Sebastian Lange sagte aus, dass sich neben ihm Heinrich Weschke, 
Hans Schwabe, Jakob Tremme, Hans Hesse und Mats Kane im Haus von Weschke 
„uff maltze“ versammelt und die Nacht über ausgeharrt hätten (fol. 59r). Dass die 
Aufständischen die Stadt verlassen hatten, berichtet Andres Konigk (fol. 59v).

94 Vgl. die Aussage von Lucas Heinrich: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 86rv (23.5.1523).
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Jahrhunderten bereits mehrfach gestürmt worden war.95 Das Klos-
ter besaß nach Lorenz unter anderem sechs Höfe in und drei Höfe 
vor der Stadt, mehrere Mühlen, 16 Morgen Land und es erhielt den 
Zehnten in der Stadt. Auch wenn der ursprüngliche Besitz des Klos-
ters während des Mittelalters zusammenschmolz, wies es am Beginn 
der Frühen Neuzeit den größten Grundbesitz unter allen vier Klös-
tern in Quedlinburg und dessen nächster Umgebung auf.96 Die be-
sonders von der Neustädter Gemeinde geäußerte Forderung, die im 
Altstädter Rathaus verwahrten Kleinodien des Augustinereremiten-
klosters der Neustadt in die Krypta der Nikolaikirche zu überführen, 
weist darauf hin, dass die Neustädter Gemeinde dieses Kloster wohl 
gewissermaßen als ‚ihr‘ Kloster begriff und damit Anspruch auf eine 
Verwahrung ‚ihres Eigentums‘ in ‚ihrer Kirche‘ (St. Nikolai) erhob. 

Hinsichtlich des Schwurs auf dem Benedikti-Kirchhof ist auffällig, 
dass Hans Hesse unter der Folter seine vorherige Aussage dahinge-
hend korrigierte, nicht die gemeinsame Erlangung der strittigen 
Güter vom Wipertikloster (wie zuerst ausgesagt), sondern die Dro-
hungen des Hauptmanns, von denen einige Gefangene gar nicht be-
richten, seien Grund des Schwurs gewesen.97 Im Vorfeld des Schwurs 

95 Vgl. Kap. 8.2.
96 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 217–219; ausführlicher bei Voigt, 

Geschichte, I, S. 301–303 und Voigt, Geschichte, II, S. 148–166. Die ursprüngli-
che Wirtschaftskraft des Klosters ist aus einem erhaltenen Register der Einnahmen 
und Ausgaben aus dem Jahr 1554 zu erahnen. Die Einnahmen flossen u. a. aus 
Erbzinsen von Häusern und Äckern, Zinsen einer Tongrube und eigener Mühlen 
sowie ferner aus folgenden Erzeugnissen: Schmalz, Speck, Pferde, Wolle, Felle, 
Leder, Weizen, Roggen, Hafer, Erbsen, Rübensamen, Butter, Käse, Obst, Stroh, 
Seile, Asche, Hopfen und Reitochsen. Obwohl 1554 viele dieser Einnahmeposten 
leer blieben und die Haupteinnahmen der Verkauf von Korn erzielte, weist doch 
die Existenz der übrigen Posten im Register auf die ursprüngliche Vielfalt der Ein-
nahmequellen des Klosters hin, von denen anzunehmen ist, dass sie vor der Zer-
störung des Klosters im Bauernkrieg auch noch in Betrieb waren. Zudem zählten 
24 Personen zum Gesinde des Klosters. Das Kloster erwirtschaftete 1554 den für 
die Verhältnisse des Stiftes großen Gewinn von 466 Talern. Vgl. LASA, A20, XVI, B, 
a 2, Nr. 1, n. f. (1554). Auch anhand der (späteren) Aufteilung der Reichsabgaben 
des Stiftes unter seinen Besitzungen kann die Wirtschaftskraft des Wipertiklosters 
ersehen werden. Von den hierfür im Jahr 1549 vom Stift aus seinen Besitzungen 
eingenommenen 1179 Reichstalern stammten 600 von der Stadt Quedlinburg, 
150 vom Kloster Michaelstein, 150 vom Stiftsdorf Ditfurt, 75 vom Kloster St. Wi-
perti, 75 aus dem Westendorf, 45 vom Neuen Weg, 60 vom Münzenberger Kloster 
und 18 von den Präbendaten. In der näheren Umgebung Quedlinburgs steuerte 
damit das Kloster St. Wiperti ebenso viel bei wie das ganze Westendorf. (Die bei 
der Addition der Werte sich ergebende Differenz ist damit zu erklären, dass die 
Präbendaten in der höherwertigen Quedlinburger Münze steuerten.) Vgl. LASA, 
A20, I, Nr. 119, fol. 68 (1549). 

97 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 2, fol. 51v, 79rv (nach dem 1.5.1523). Er könnte sich bei der zweiten Aussage 
mit Weschke, Tremme und Kane abgesprochen haben, da sein erstes Verhör in 
Weißenfels stattfand und das von den drei Amtmännern abgefasste Protokoll der 
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hatte der Hauptmann auf dem Marktplatz die Gemeinde dazu aufge-
fordert, nach Hause zu gehen und die Ankunft Herzog Georgs abzu-
warten. Dass sich daraufhin die Versammlung vor dem Altstädter Rat-
haus teilte – ein Teil nach Hause ging, ein anderer Teil zum Schwur 
auf den Benedikti-Kirchhof zog – spricht gegen die Variante, dass 
die Drohungen des Amtmanns Grund für den Schwur auf dem Be-
nedikti-Kirchhof waren, denn die Drohungen hätten die eine wie die 
andere Gruppe betroffen. Eher ist anzunehmen, dass sich hier gewis-
sermaßen die „Tauben“ von den „Falken“ trennten und Letztere vom 
Marktplatz unter den Augen des Rates weg zum Benedikti-Kirchhof 
zogen, wo der Schwur zum gemeinsamen Vorgehen gegen das Kloster 
St. Wiperti erfolgte. Die ihm zugeschriebenen Drohungen gegenüber 
der Gemeinde wird Hauptmann Drachsdorf kaum geäußert haben, 
als er sich unter Hunderten bewaffneter Bürger befand und Angst 
hatte, „meynn leyp zuuorlierenn“. Die gegenüber Herzog Georg ge-
forderte „bluethuorgiessunge“ hat er wohl eher später zur Unterdrü-
ckung des Aufruhrs als Gerücht in die Welt gesetzt.98 Die Absicht einer 
Erstürmung der anderen Klöster oder gar des Stiftes wurde hingegen 
von allen Inhaftierten, teils auch unter der Folter, bestritten.99 

Bemerkenswert ist, dass die von Drachsdorf noch am Tag des Auf-
ruhrs eindeutig und mehrfach als Schuldige benannten Augustiner-
mönche in keinem der Verhöre eine größere Rolle spielten und die 
aufrührerische Predigt des ‚Vincenz‘ gegen die Klöster nur in einem 
einzigen Verhör auftaucht. Gleichzeitig lassen sich die Forderungen 
der Versammelten, entwendeten Gemeindebesitz zurückzugeben 
und den Klosterschatz in der ‚eigenen‘ Kirche zu verwahren, als „re-
formatorisch“ bezeichnen, auch wenn in den Verhören Luther und 
seine Schriften nur bei demjenigen erwähnt werden, der angibt, am 

späteren „peinlichen“ Verhöre den Eindruck erweckt, dass alle Häftlinge an einem 
Ort gefoltert wurden. 

98 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 94r (1.5.1523); vgl. hierzu auch die Gegendarstellung der Gemeinde: GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 68v 
(6.5.1523).

99 Gegenüber dem Stift konnten die Bürger einigen Groll hegen, hatte doch Äbtissin 
Anna II. für die im Sommer 1522 begonnenen Bauarbeiten am Schloss mit Her-
zog Georgs Hilfe vom Rat mehr Geld ertrotzt, als dieser ursprünglich bereit war, 
zu geben. Laut der Äbtissin seien die Gebäude auf dem Schloss „gannß vnnd gaer 
vorwuestet“, weshalb für bauliche Maßnahmen etliche Tausend Taler nötig wären. 
Die Stadt wurde um 1000 Taler angefragt, wollte aber nur 300 geben. Vgl. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 50rv 
(6.11.1521); vgl. zur schließlichen Einigung in dieser Sache: UB QLB, II, Nr. 667, 
S. 131 (13.12.1521). Anfang 1521 hatte sich die Äbtissin gegenüber Herzog Georg 
bereits über den Ungehorsam ihrer Untertanen beklagt, weshalb sie ihn um Hil-
fe ansuchte. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 a 3, fol. 91rv (23.5.1523).
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Aufstand gänzlich unbeteiligt gewesen zu sein.100 Die Duldung von 
Luthers Schriften seitens des Rates, das bereits im Vorfeld erwähnte 
teilweise Auslaufen der Mönche aus den Klöstern,101 die Predigten des 
‚Vincenz‘, wie auch sein Einwirken auf Priester und Bürger der Stadt 
sind Indizien dafür, dass bereits vor 1523 reformatorisches Gedan-
kengut in Quedlinburg hatte intensiv wirken können. Die beschrie-
benen Aktivitäten des ‚Vincenz‘ und die eindeutige Schuldzuweisung 
Drachsdorfs lassen die Augustinermönche als (geistige) Urheber des 
Aufruhrs erscheinen. Für die Aufständischen fielen die Folgen in 
Anbetracht des ursprünglichen Vorhabens – der Hinrichtung – ver-
gleichsweise glimpflich aus.102 Die meisten kamen bald wieder auf 

100 Vgl. die Aussage von Andres Egeln/Eggloff: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 53v (nach dem 1.5.1523), 
der angibt „bey der vorsamlunge nicht gewehst Bsundern […] in seinem haues 
[ge]bliebenn“ zu sein. Sein Wissen von der Versammlung habe er nur vom Hö-
rensagen. Unter der Annahme der Richtigkeit seiner Aussage stellt sich die Frage, 
warum ausgerechnet Andres Egeln/Eggloff mit zu denjenigen 15 Bürgern zähl-
te, die verhaftet wurden. In Anbetracht der lutherischen Bücher in seinem Besitz 
und seines Berufes (Krämer) liegt die Vermutung nicht fern, dass er als Verkäufer 
lutherischer Schriften in der Stadt bekannt war und Herzog Georg gegenüber als 
‚Lutheraner‘ und somit als ‚geistiger Brandstifter‘ angegeben wurde. Vgl. auch die 
beiden Schreiben, in denen um die Freilassung von Andres Egeln/Eggloff gebe-
ten wird. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 2, fol. 61 (13.6.1523), fol. 62 (5.6.1523). Egeln/Eggloff könnte auch wie der 
Ratsapotheker Blasius Michael in Nordhausen als Multiplikator gewirkt haben, 
in dessen Apotheke viele Nordhäuser Bürger Luthers Schriften lesen konnten. 
Ernst Koch bezeichnet Blasius Michael und die „Lesegesellschaft“ deshalb auch 
als „verborgene Wurzel […] der Reformation in Nordhausen“. Koch, Aspekte, 
S. 170; Silberborth, Das tausendjährige Nordhausen, S. 299. Die Familie Egeln/
Eggloff war zudem bereits seit Längerem in Quedlinburg wohnhaft. Bereits 1461 
studierte ein „Heningus Egleff“ aus Quedlinburg an der Universität Leipzig. Vgl. 
Erler, Die Matrikel, I, S. 230, Z. 8. Im Jahr 1556 wird er („Andresz Eggeleffe“) bei 
der Einrichtung öffentlicher Ehrenämter als Vertreter der Gewandschneidergilde 
erwähnt. Dieser Befund könnte auf sein geringes Alter im Jahr 1523 hinweisen. 
Vgl. Lorenz, Quellen, Nr. 16, S. 98 (1556).

101 Davon schreibt der Rat in einem späteren Bericht an Herzog Moritz. Vgl. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 117v 
(12.4.1523).

102 Goebke, der die Protokolle der Verhöre ebenfalls untersucht hatte, vermutete 
fälschlicherweise, die Aufständischen hätten „bei dem Hasse des Herzogs gegen 
Luther […] sicher die Köpfe lassen müssen“. Goebke, Bauernkrieg, S. 13. Dement-
gegen finden sich Hinweise auf die baldige Entlassung der Gefangenen mitten 
unter jenen Protokollen, die auch Goebke nutzte. Heinrich Weschke wohnte 1530 
in der Nähe des Franziskanerklosters, 1540 „hinder den Aůgůstinern“, d. h. beim 
ehemaligen Augustinerkloster, und wird im Rechnungsbuch des Reichen Kastens 
aus dem Jahr 1557 als säumiger Zinszahler erwähnt. Vgl. Pfarrarchiv Quedlinburg, 
Ben. 119, n. f.; StA QLB, Häuserbuch B I (1480–1550), fol. 123r. Im Jahr 1521 
wohnte „Hinrig Weßke Vff dem Klӱnge“ (heute Kling) in der östlichen Altstadt. Vgl. 
StA QLB, Häuserbuch B I (1480–1550), fol. 85v. Jakob Tremme war Miglied der Al-
tarleute zu St. Benedikti, er ist 1539 und 1540 als Unterzeichner einer Beschwerde 
gegen den Schulmeister in der Altstadt zu finden, wird 1541 in der Stadtordnung 
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freien Fuß. Auch die vier Hauptverdächtigen wurden auf Bitten ihrer 
Ehefrauen103 im Herbst des Jahres aus der Haft entlassen, da Herzog 
Georg nicht genug Beweise in ihren Aussagen fand, sie „nach der 
Scherff“ zu strafen.104 

Zu den möglichen Ursachen des Aufruhrs vom 1. Mai 1523 kann 
ein Ereignis auf dem Stiftsberg gerechnet werden, von dem unklar ist, 
ob es den Befehlen des Herzogs entsprechend verheimlicht werden 
konnte: Ein Priester auf dem Schloss hatte neben der Unterschlagung 
gewisser Summen bereits um 1522105 mit der damaligen Pröpstin Ka-

der Äbtissin in hervorgehobener Position erwähnt, tritt 1545 als Zeuge und 1546 
gar als Schöffe der Äbtissin auf. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 305v (nach dem 11.5.1545); LASA, A20, VI, 
Nr. 1, fol. 202 (2.1.1539), fol. 206–208 (28.2.1540); LASA, A20, XXVI, 3, fol. 376rv 
(15.9.1541); LASA, A20, XXIX, 1, fol. 140cr (nach dem 20.1.1546); LASA, A20, VI, 
Nr. 3, fol. 21r (nach dem 7.2.1546), fol. 71r (Anfang 1546); zudem: StA QLB, 23a, 
RR, Nr. 21 (1540), fol. 3r. Etwa 30 Jahre nach dem Aufstand von 1523 wird Trem-
me sogar im Zusammenhang mit dem Abriß des Augustinerklosters erwähnt. Vgl. 
HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8963/16, fol. 5 (etwa 1553). Im Jahr 1549 
erhält er eine Strafe wegen Nichtachtung des feiertäglichen Arbeitverbots. Vgl. StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 29 (1549), fol. 26r; vgl. zudem: StA QLB, RR 23a, Nr. 8 (1523), 
fol. 108v. Andres Egeln/Eggloff wird 1539 und 1540 als Ackerpächter und 1541 
als Inhaber eines Gartens erwähnt. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 20 (1539), fol. 4r; 
StA QLB, 23a, RR, Nr. 21 (1540), fol. 5v; StA QLB, I/13, Nr. 8, fol. 36 (1541). Im 
15. Jahrhundert wird ein Quedlinburger Bürgermeister der Altstadt namens Hen-
ning Egeleff erwähnt. Vgl. CDQ, Nr. 210, S. 770 (4.7.1454). Der Neustädter Hen-
ning Kegel heiratete 1538 und ist 1553 als Ratsmann belegt. Vgl. StA QLB, RR 23a, 
Nr. 19 (1538), fol. 33r; RR 23a, Nr. 33 (1553), fol. 1r.

103 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 63 (29.8.1523), fol. 67 (5.7.1523), fol. 69 (8.6.1523). 

104 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 65 (21.8.1523); vgl. weiterhin fol. 70 (2.6.1523), fol. 93 (11.7.1523). 

105 Geß zweifelt zwar, ob der in einem Schreiben vom 7. September 1524 nament-
lich genannte Priester Andreas Molbitz mit jenem Priester identisch sei, von 
dessen Festnahme Äbtissin Anna II. Herzog Georg am 2. September 1522 berich-
tet und den Georg durch seinen ‚Amtmann‘ am 11. März 1523 „haymlich bey 
der nacht und wolvorwart“ nach Halle bringen lassen wollte. ABKG, I, Nr. 473, 
S. 477 (11.3.1523), Nr. 474, S. 473f (11.3.1523) und Nr. 725, S. 735f, auch Anm. 2 
(7.9.1524); ferner: HASTA DD, Cop. 141, fol. 136v (11.9.1524). Genau dies ist aber 
sehr wahrscheinlich, da die von Molbitz wohl geschwängerte Pröpstin Katharina 
von Tautenburg zuletzt am 24. Mai 1522 in einer Urkunde im Stift greifbar ist und 
im Jahr darauf ihre Schwester/Tante, Anna von Tautenburg, als Pröpstin erwähnt 
wird. Vgl. LASA, U9, B III, Nr. 23 (24.5.1522); LASA, A21, VIII, Nr. 4, fol. 238r 
(6.10.1523). Die anzunehmende Schwangerschaft der Pröpstin Katharina hatte 
wohl den Ausschluss aus dem Stiftskapitel zur Folge. 1535 wird am Neuen Stift 
in Halle ein Andreas Molbitz als Scholasticus der Chorsänger erwähnt. Vgl. Deli-
us, Walter: Die Reformationsgeschichte der Stadt Halle a. S., Dresden 1953, S. 60 
(Beiträge zur Kirchengeschichte Deutschlands 1). Da der Quedlinburger Pries-
ter Andreas Molbitz 1523 nach Halle gebracht werden sollte, wäre noch näher zu 
untersuchen, ob dieser mit dem 1535 in Halle belegten Scholasticus identisch ist. 
Zu den unklaren Angaben, wie viele Angehörige der Schenken von Tautenburg 
Prälaturen in Quedlinburg innehatten, vgl. EStt, N. F., VIII, Tafel 144, wo mehr 
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tharina Schenkin von Tautenburg „in einem so sträflichen Verhältnis 
[gestanden, E.R.], daß die Folgen nicht ausblieben“ – wie sich Lo-
renz um die Wahrung der Sittlichkeit bemüht ausdrückt.106 Katha-
rina Schenkin von Tautenburg107 musste nach der anzunehmenden 
Schwangerschaft das Stift wohl verlassen,108 könnte allerdings noch im 
gleichen Jahr Anarg/Unarg von Wildenfels geehelicht haben.109 Falls 
die Schwangerschaft der Pröpstin als Vorsteherin des Stiftskapitels in 

Stiftsdamen in Quedlinburg erwähnt werden, als anhand der überlieferten Urkun-
den nachweisbar sind. 

106 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 246.
107 Katharina Schenkin von Tautenburg war noch sehr jung auf intensive Förderung 

Herzog Georgs ins Stift gekommen, weil ihr Vater Schenk Georg von Tautenburg 
in den Diensten Herzog Georgs „ritterlich gefochten und redlich umbkommen“ 
war. Vgl. ABKG, I, Nr. 725, S. 735f, Anm. 2 (2.8.1519). Der Herzog hatte sich des-
halb bereits 1517 an Graf Botho und Äbtissin Anna II. gewandt, die er erfolgreich 
darum bitten ließ, dass die derzeitige Pröpstin Anna von Schwarzburg Katharina 
„vor ire Tochtter“ annimmt, also erzieht. Nach dem Tod der Pröpstin sollte Katha-
rina die Nachfolge im Amt der Pröpstin antreten. Vgl. HASTA DD, 10024, Gehei-
mer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26–27 (28.8.1517). Georg bezog sich bei seiner Bitte gar 
auf seine erste Bitte, ein Recht, das nur dem Kaiser im Stift zustand. Das sogenann-
te ius primarium precum des Kaisers wurde seit dem 13. Jahrhundert unter Anerken-
nung des Papstes von deutschen Königen und Kaisern in Anspruch genommen. 
Vgl. Schönberger, Alfred: Die Rechtsstellung des Reichsstiftes Niedermünster zu 
Papst und Reich, Bischof, Land und Reichsstadt Regensburg, Würzburg 1953 (Ma-
nuskript), S. 55; Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 490–498. Wie die Dechan-
tin Anna Schenkin von Tautenburg 1517 einwandte, war Katharina aufgrund ihres 
geringen Alters noch unsicher, „ab sey zu der geistlicheit geneiget“. HASTA DD, 
10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26v (28.8.1517). In dem Schreiben vom 
28. August 1517 wurde Graf Botho auch nochmals auf die besondere Förderung 
Herzog Georgs bei der Wahl Annas zur Äbtissin hingewiesen.

108 Sie wird urkundlich zuletzt am 24. Mai 1522 fassbar, und im Jahr darauf wird Anna 
von Tautenburg am 6. Oktober 1523 bereits als Pröpstin erwähnt. Vgl. LASA, U9, 
B III, Nr. 23 (24.5.1522); LASA, A21, VIII, Nr. 4, fol. 238r (6.10.1523).

109 Auf die Ehe mit Anarg/Unarg von Wildenfels zu Ronneburg verweist Stölten, 
Otto: Die Schencken von Tautenburg und ihre Nebenlinien. Die Herrschaft Tau-
tenburg, Jena 1966, S. 76 (Manuskript). Allerdings gibt Stölten dafür keine Quel-
len an. Laut dem Eintrag in den EStt heiratet der von Stölten wohl gemeinte Anarg 
d. J. (gest. 1539) im Jahr 1526 Elisabeth von Gleichen, eine Cousine der späte-
ren Quedlinburger Dechantin aus der Ehe Ernsts XI. von Gleichen-Remda mit 
Schenkin Margareta Schenkin von Tautenburg. Vgl. EStt, N. F., XXIX, Tafel 186. 
Die Ehe mit Schenkin Katharina von Tautenburg wird hier nicht erwähnt. Laut 
Stievermann ist Anarg von Wildenfels als Angehöriger der wettinischen „Hegemo-
nialzone“ anzusehen. Stievermann, Dieter: Die Wettiner als Hegemonen im mit-
teldeutschen Raum (um 1500). In: Rogge, Jörg (Hg.): Hochadelige Herrschaft im 
mitteldeutschen Raum (1200 bis 1600). Formen – Legitimation – Repräsentation, 
Leipzig 2003, S. 379–393, hier S. 386 (Quellen und Forschungen zur sächsischen 
Geschichte 23). Eventuell ist in jenem von Stölten und in den EStt erwähnten 
Anarg/Unarg von Wildenfels der bekannte Anarg Heinrich von Wildenfels zu 
sehen. Vgl. Wetzel, Michael: Anarg von Wildenfels (um 1490–1539). Kurfürstli-
cher Rat, Visitator und Liederdichter der Reformation. In: Schattkowsky, Martina 
(Hg.): Adel – Macht – Reformation. Konzepte, Praxis und Vergleich, Leipzig 2020, 
S. 299–312 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 60).
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der Stadt publik geworden war, könnte dieser Skandal die von den 
Predigten des ‚Vincenz‘ und einigen in der Stadt kursierenden luthe-
rischen Schriften erzeugte Stimmung weiter angefacht haben. 

Bis zu diesem Punkt kann festgehalten werden, dass der sehr wahr-
scheinlich von der Gemeinde beabsichtigte Sturm des Wipertiklos-
ters 1523 durch das Eingreifen des Hauptmanns Drachsdorf und die 
baldige Ankunft Herzog Georgs in Quedlinburg verhindert werden 
konnte.110 Die anderen Klöster waren allem Anschein nach keine Zie-
le der Aufständischen. Der Prior des Augustinereremitenklosters der 
Neustadt und sein Prädikant ‚Vincenz‘ hatten die Kleinodien und 
Messgewänder dem Hauptmann und dem Rat eventuell schon 1522 
übergeben müssen. Der Prior des Klosters dürfte kurz nach dem Auf-
stand das Kloster verlassen haben.111 Bis auf einen darin lebenden 
Laienbruder112 stand das Kloster nun zwar leer, wurde jedoch nicht 

110 Vgl. auch die gemeinsame Warnung von Herzog Georg und Äbtissin Anna II. vor 
einer Wiederholung des Aufruhrs: ABKG, I, Nr. 510, S. 510 (12.5.1523). 

111 Während der Rat eine jährlich dem Kloster zu entrichtende Summe in den Jah-
ren 1522 und 1523 noch an den Prior und den Konvent des Klosters zahlte, ging 
das Geld 1524 an den „Augůstiner Orden“ und wurde in den Jahren danach vom 
Stadtschreiber entgegengenommen. Zuletzt waren Prior und Konvent des Augus-
tinerklosters Ende April 1523 und somit wenige Tage vor dem Aufstand Anfang 
Mai Empfänger des Geldes. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1522), fol. 56r; RR, Nr. 8 
(1523), fol. 113r; RR, Nr. 9 (1524), fol. 27r; RR, Nr. 11 (1530), fol. 34v; RR, Nr. 12 
(1531), fol. 27r; RR, Nr, 13 (1532), fol. 19r; RR, Nr. 14 (1533), fol. 22v. Wozniaks 
Annahme, dass der Prior Ende 1523 in sein Kloster zurückkehrte, kann vor die-
sem Hintergrund nicht geteilt werden. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 
16. Jahrhundert, S. 164f; ähnlich: Kleemann, Selmar: Führer durch Quedlinburg 
und Umgegend mit 38 Abbildungen, einem Stadtplan und einer Eisenbahnkarte 
des Harzes, Quedlinburg 21898, S. 73 (ND 1990).

112 Der namentlich nicht bekannte Laienbruder lebte Ende Oktober 1523 als Ein-
ziger noch im Kloster. Vgl. ABKG, I, Nr. 556, S. 557 (21.10.1523). Eventuell ist 
in ihm der bei Kleemann erwähnte „Augustinerbruder Michael“ zu sehen, „der 
später nach Nordhausen ging, sich als Glaser oder Glasträger bezeichnet[e]“ 
und sich im Schreiben an Anna II. vom 4. September 1542 als gewesener „letz-
ter Mönch“ des Klosters ausweist. Er gibt in seinem Schreiben an die Äbtissin an, 
„neben silbernen Bildchen, Meßgewändern, Perlen und anderm „Geschmuck“ 
24 Kelche und 2 Monstranzen […] mit Gefahr seines Leibes und Lebens […] im 
bäuerischen Aufruhr“ aus dem Kloster gerettet zu haben. Kleemann, Quedlinbur-
gische Geschichte, S. 264f. Mehrere Beobachtungen geben Anlaß zur Kritik an 
dem von Kleemann wiedergegebenen Schreiben: I. Will man den „bäuerischen 
Aufruhr“ mit dem Jahr 1525 in Verbindung bringen, fällt auf, dass bereits vor dem 
Aufstand 1523 Hauptmann Drachsdorf die Kleinodien vom Kloster gefordert, er-
halten und beim Rat hinterlegt hatte. Die Kleinodien lagen also 1525 bereits etwa 
zwei Jahre beim Rat. Eine Rückgabe der Stücke an das Kloster nach 1523 ist nicht 
überliefert. II. Im Vergleich mit dem von Prior Abe verfassten Inventar der Kleino-
dien des Augustinereremitenklosters fällt auf, dass überhaupt nur neun Kelche 
erwähnt werden, von denen zwei im Kloster verblieben und die restlichen dem 
Rat übergeben wurden. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 97–98 (s. d.). Laut seinem Schreiben an die Äbtissin 
will ‚Bruder Michael’ 1525 jedoch ganze 24 Kelche aus dem Kloster gerettet ha-
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zum Ziel des Aufstandes.113 Das ebenfalls schon vor dem Aufstand sei-
ner Kleinodien beraubte Franziskanerkloster an der Breiten Straße 
in der Altstadt scheint ebenfalls nicht im Fokus der Aufständischen 
gestanden zu haben,114 obwohl es bei der Versammlung der Gemein-
de auf dem Marktplatz am 1. Mai 1523 das nächstgelegene Kloster 
war. Ende 1523 werden hier noch mehrere Mönche erwähnt.115 Über 
das Münzenberger Nonnenkloster liegen aus dieser frühen Zeit keine 

ben, während 1523 nur insgsamt neun Kelche im Kloster nachweisbar sind. Eine 
mögliche Erklärung für diese Unstimmigkeiten könnte darin zu sehen sein, dass 
‚Bruder Michael‘ mit dem „bäuerischen Aufruhr“ den Quedlinburger Aufstand 
von 1523 meinte – oder sich anderweitig irrte – und noch vor der Inventarisie-
rung der Klosterkleinodien mit etlichen Kelchen und anderen Gegenständen 
des Klosterschatzes geflohen war. Mit der Äbtissin scheint sich ‚Bruder Michael‘ 
über den Preis für die geretteten/gestohlenen Kleinodien nicht einig geworden 
zu sein. Mehr als zwanzig Jahre später bezahlte hingegen der Quedlinburger Rat 
„michel dem glasetreger“ 16 Taler „vor sein anforderůnge wegen des augustiner 
Closters vnd [der, E.R.] zůgestalet[en] Cleinodie[n]“. StA QLB, 23a, RR, Nr. 44 
(1564), fol. 43r. Kleemann führt im Anschluß an die Wiedergabe des Schreibens 
von ‚Bruder Michael‘ an die Äbtissin einen weiteren Bericht an, der unter ande-
rem ein elfenbeinernes Kästchen, ein Kristallglas und eine silberne Tafel jeweils 
mit Reliquien aufführt. Er suggeriert in diesem Zusammenhang, dass es sich da-
bei ebenfalls um Teile der Kleinodien des Augustinerklosters handeln könne. Der 
von Kleemann hier verwendete „Bericht“ ist hingegen ein Inventar, das mit großer 
Wahrscheinlichkeit mit den Kleinodien der vier Pfarrkirchen in Verbindung ge-
bracht werden kann. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 224rv (s. d.).

113 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 249 suggeriert, die Quedlinburger Bür-
ger hätten leere Klöster gestürmt, was Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahr-
hundert, S. 164 zu Recht kritisiert. Zum Zeitpunkt des Aufstandes ist davon auszu-
gehen, dass mit Ausnahme des Augustinerklosters die übrigen Klöster in der Stadt 
und unmittelbar vor deren Mauern mit Konventualen besetzt waren. 

114 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 249 nimmt genau dies an, ohne dafür 
jedoch eine Quelle anzugeben. Vgl. auch Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 39, 
der ebenfalls von dem verlassenen Augustinerkloster darauf schließt, dass die 
„Bürgerschaft [nun, E.R.] drauf und dran [war, E.R.], auch das Franziskanerklos-
ter zu stürmen“. Die dahinterstehende Logik, dass ein verlassenes Kloster zum 
Sturm auf ein anderes noch bewohntes Kloster aufforderte, kann hier nicht geteilt 
werden. Auch kann Max Lorenz dies nicht belegen. Die Wut der Bürger scheint 
sich hingegen ausschließlich auf das Wipertikloster gerichtet zu haben. Vgl. dazu 
Kap. 8.2 in dieser Arbeit.

115 Anlässlich des Verkaufs der Schaffnerei in der Breiten Straße (die „Safferie“) vom 
Franziskanerkloster an Balthasar von Scheidungen werden am 5. November 1523 
die beiden Vorstände des Klosters, Oswald Luntzel und Johannes Odelgarthe 
(Oelgarth?), erwähnt. Vgl. UB QLB, II, Nr. 668a, S. 225f (5.11.1523); vgl. zudem 
UB QLB, II, Nr. 670, S. 133 (26.3.1525). Ob die ebenfalls erwähnten Gebrüder 
Moritz und Ditmar Tulike ebenfalls Mönche im Kloster waren, bleibt unklar. Zu-
mindest scheint ihre Familie der Quedlinburger Oberschicht angehört zu haben, 
da ein Verwandter von ihnen, Hans Tulike, 1546 als Viertelsmeister der Altstadt 
auftritt und im Oktober 1562 als Zeuge bei der Inventarisierung des Michaelstei-
ner Klosterhofes Winningen im Auftrag der Äbtissin greifbar wird. Vgl. LASA, A20, 
XXIX, Nr. 1, fol. 140l v (1546); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7, fol. 62v (1562). 
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hinreichenden Angaben vor.116 Der vertriebene Prior Abe hatte sich 
noch Ende 1523 bei Herzog Georg um seine Rückkehr ins Kloster 
der Augustinereremiten bemüht. Georg befürwortete dies gegenüber 
seinem Amtmann, falls die Mönche des Klosters „sich nach der re-
gel yres ordens hylten, eyn geystlich Christlich leben furten und den 
gotsdynst wyderumb anrichteten“.117 Die von Wozniak vertretene An-
sicht, dass der Prior Ende 1523 ins Kloster zurückkehren konnte und 
sich das „Klosterleben normalisierte“,118 kann nicht geteilt werden, da 
Herzog Georg die Entscheidung über die Rückkehr des Priors letzt-
lich Drachsdorf überließ und diese daran band, dass der Prior sich 
künftig wieder an die Regel seines Ordens halten solle. Da Drachsdorf 
während des Aufstands eindeutig die Augustinermönche als dessen 
Urheber ausmachte, dürfte Drachsdorfs Einschätzung gut fünf Mona-
te später nur schwerlich zugunsten des Priors ausgefallen sein. Gegen 
die Rückkehr des Priors sprechen zudem Indizien in den Ratsrech-
nungen, wonach eine jährlich vom Rat dem Kloster zu entrichtende 
Summe bis Ende April 1523 dem Prior und Konvent des Klosters ge-
zahlt wurde, während sie 1524 bereits dem „Augůstiner Orden“ und 
in den folgenden Jahren dem Stadtschreiber übergeben wurde.119 

Kettner erwähnt Dr. Runge, der im Augustinereremitenkloster 
„bald Lutherisch[,] bald Papistisch predigte“ und von dem Bethman-
nus Bethmann, Pfarrer an St. Nikolai, sagte: „Doctor Runge hat eine 
falsche Zunge.“120 Wahrscheinlich ist jener Prediger mit Dr. Eberhard 
Runge, Franziskanermönch und Prediger in Braunschweig und Han-

116 Ein Konvent auf dem Münzenberg lässt sich lediglich anhand der Stiftung einer 
Seelenmesse 1516 und der Wahl einer neuen Äbtissin 1524 nachweisen. Vgl. LASA, 
U9, C II, Nr. 115 (19.10.1516); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 67–68 (19.10.1524).

117 ABKG, I, Nr. 556, S. 557 (21.10.1523); Gess, Urkundliche, Nr. 10, S. 460 
(21.10.1523).

118 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 165.
119 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1522), fol. 56r; RR, Nr. 8 (1523), fol. 113r; RR, Nr. 9 

(1524), fol. 27r; RR, Nr. 11 (1530), fol. 34v; RR, Nr. 12 (1531), fol. 27r; RR, Nr. 13 
(1532), fol. 19r; RR, Nr. 14 (1533), fol. 22v.

120 Kettner, Kirchen, S. 121f. ‚Dr. Runge‘ wird zunächst von Kettner und später von 
Lorenz nach einer „aus dem Anhaltischen Staatsarchive zu Zerbst stammenden 
Abschrift“ einer Chronik von Johann Meyer erwähnt. Vgl. Kettner, Kirchen, 
S. 121f; Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 255. Bei Kettner und bei Lorenz 
schließt sich der Bericht von ‚Dr. Runge‘ an den von ‚Vincenz‘ an. Bei Kettner wird 
vorher die Vergiftung von ‚Vincenz‘ durch „die andern Muͤnche, so seine Colle-
gen waren“ erwähnt. Auch Lorenz lässt zuerst ‚Vincenz‘ im Augustinerkloster auf-
treten und erst „hernach“ ‚Dr. Runge‘. Eine Chronologie ist daraus nicht zu entwi-
ckeln. Wozniak nimmt an, dass der Prediger ‚Vincenz‘ wie ‚Dr. Runge‘ „zu den aus 
anderen Klöstern entwichenen Geistlichen [gehörte, E.R.], die in Quedlinburg 
Unterschlupf fanden“. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 165. 
Bei Scultetus, Oratiuncula, S. 49 wird ergänzend zur Version mit der „falschen 
Zunge“ die Geschichte dergestalt erzählt, dass Bethmann über Runge sagte, dass 
er Unkräuter (Seliquosen und Lolium (Schwindelhafer)) unter den Weizen mi-
sche.
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nover, zu identifizieren, der bereits in Braunschweig durch seine mit 
„dialektischer Gewandtheit und scholastischer Spitzfindigkeit“ gehal-
tenen Predigten aufgefallen war.121 Laut der Ratsrechnung des Jahres 
1534/35 wurden einem „Doctor“ aus dem „Barvussen Closter“ am 
22. März 1534 zwei Stübchen Wein verehrt, „als er in Dorings huse 
gewest“.122 Da Dr. Eberhard Runge ein Franziskanermönch war, liegt 
es nahe, dass er während seines Aufenthalts in Quedlinburg bei den 

121 Hessenmüller, Carl: Heinrich Lampe, der erste evangelische Prediger in der 
Stadt Braunschweig, Braunschweig 1852, S. 40, Anm. 66. Während ‚Dr. Runge‘ 
im Quedlinburger Augustinerkloster bei Winnigstedt nicht erwähnt wird, führt 
Winnigstedt in seiner Halberstädter Chronik einen „Doct. Rungius ein Francisca-
ner aus Hannover“ an, der zu den „Papisten“ gehörte, die sich „zu Halberstadt 
versammlet“ hatten. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 398. Anlässlich 
eines 1524 in Braunschweig abgehaltenen Provinzialkapitels der Franziskaner wur-
de „P. Eberhard Runge, Doktor der Theologie“ zum Konventsprediger ernannt. 
Dr. Runge reiste laut Rehtmeyer etwa 1527 aus Braunschweig ab und damit noch 
vor dem städtischen Predigtverbot für Franziskaner, die zu Ostern 1529 die Stadt 
verließen. Vgl. Rehtmeyer, Philipp Julius: Historiae Ecclesiaticae Inclytae Urbis 
Brunsvigae Pars III. Oder der berue hmten Stadt Braunschweig Kirchen-Historie 
Dritter Teil, Braunschweig 1710, S. 27; Lemmens, Leonhard: Niedersächsiche 
Franziskanerklöster im Mittelalter. Beitrag zur Kirchen- und Kulturgeschichte, 
Hildesheim 1896, S. 57–60; Jünke, Wolfgang A.: Bugenhagens Einwirken auf die 
Festigung der Reformation in Braunschweig (1528–32). In: Landeskirchenamt 
Wolfenbüttel (Hg.): Die Geschichte der Reformation in der Stadt Braunschweig, 
Wolfenbüttel 2003, S. 83–109, bes. S. 94 (Quellen und Beiträge zur Geschichte 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig 13). Nach der Ver-
treibung aus Braunschweig predigte Dr. Runge an der Barfüßerkirche in Hanno-
ver, bevor er laut Müller im September/Oktober 1532 „vor einer aufgebrachten 
Menge“ mit „eindeutig reformatorische[n] Forderungen“ aus Hannover fliehen 
musste. Müller, Siegfried: Die Bürgerstadt. In: Mlynek, Klaus/Röhrbein, Walde-
mar R. (Hg.): Geschichte der Stadt Hannover, Bd. 1: Von den Anfängen bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts, Hannover 1992, S. 67–136, hier S. 130; Hessenmül-
ler, Heinrich Lampe, S. 40, Anm. 66. Dr. Eberhard Runge kam daraufhin Ende 
1532 nach Halberstadt und reiste wahrscheinlich weiter in das nahe gelegene 
Quedlinburg. Die von Hessenmüller erwähnte „scholastische[…] Spitzfindigkeit“ 
Dr. Runges bei seinen Predigten in Braunschweig könnte zu der Bethmann zuge-
schriebenen Aussage passen, dass Dr. Runge eine falsche Zunge habe, weil er nach 
Kettner „bald Lutherisch bald Papistisch predigte“. Kettner, Kirchen, S. 121. 
Falls Dr. Eberhard Runge von Hannover über Halberstadt nach Quedlinburg ge-
kommen war, hätte ihn Pfarrer Bethmann kurz vor seinem Tod kennengelernt. 
Vgl. Kap. 3.3; zudem: Heimbürger, Heinrich Christian: Urbanus Rhegius. Nach 
gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt, Hamburg/Gotha 1851, bes. 
S. 181. Wozniak erwähnt zudem, dass Thomas Müntzer im Augustinerkloster ge-
lebt habe, weshalb dieses Kloster „für den Aufruhr 1523 und vor allem für den 
Bauernkrieg 1524/25 […] von Bedeutung“ gewesen sei. Als Beleg dient ihm dabei 
der Eintrag in der älteren Matrikel der Universität Leipzig, in der ein „Munczer 
Thomas de Quedlinburg i[m] W[intersemester] 1506“ eingeschrieben war. Wo-
zniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 164. Warum Müntzer jedoch 
ausgerechnet im Augustinerkloster gelebt haben soll, bleibt offen. 

122 StA QLB, 23a, RR, Nr. 14 (1533), Vol. I, fol. 26v. Bei „Dorings huse“ handelt es 
sich wahrscheinlich um Henni Dorings Haus, einen Vorgängerbau des heutigen 
Hagenschen Freihauses an der Bockstraße, das sich in der Nähe des Franziskan-
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Brüdern seines Ordens im Barfüßerkloster lebte und von dort aus 
unter anderem im Augustinereremitenkloster als dem verlassenen 
Ausgangspunkt der Reformation in Quedlinburg gepredigt haben 
könnte.123 Dass der Rat ihm Wein verehrte, könnte für die noch vor-
handenen Sympathien bei den Ratsherren für Repräsentanten des 
alten Glaubens stehen, zumal Eberhard Runge zwischen 1524 und 
1527 Provinzialminister der sächsischen Nordprovinz der Franziska-
ner war und somit ein hohes Amt seines Ordens bekleidet hatte.124 
Der von Kettner suggerierte zeitliche Zusammenhang zwischen „dem 
Anfang zum Evangelio“125 im Augustinereremitenkloster durch den 
erwähnten ‚Vincenz‘ und dem Wirken des Dr. Runge im selben Klos-
ter kann mit einiger Sicherheit widerlegt werden. Während ‚Vincenz‘ 
wie beschrieben 1521 oder erst 1522 in Quedlinburg ankam, bis spä-
testens Mai 1523 im Kloster lebte und predigte, ist die Ankunft von 
Dr. Eberhard Runge in Quedlinburg frühestens mit dem Jahr 1532 
anzusetzen und sein Aufenthalt währte – will man ihn mit dem „Doc-
tor“ aus der Ratsrechnung von 1534 identifizieren – mindestens bis 
zum Frühjahr 1534. Damit ist gleichzeitig Kettners Spekulation der 
Boden entzogen, ‚Vincenz‘ sei von den anderen Mönchen vergiftet 
worden,126 wofür Kettner die Konfrontation zwischen ,Vincenz‘ und 
Dr. Runge zusammen mit dem Ausspruch von Bethmann dient. 

Der Prozess der Einführung der Reformation „von unten“/durch 
die Gemeinde scheint durch die Niederschlagung des Aufstandes von 
1523 indes nur kurz beeinträchtigt worden zu sein. Schon Ende 1523 
gelangten neue Nachrichten über entlaufene Mönche in Quedlinburg 
an Herzog Georg, deren Aufnahme in die Stadt er dem hiesigen Rat 
sogleich streng untersagte. Sie sollten in ihre Klöster zurückgeschickt 
werden.127 Im April 1524 war wiederum ein Prediger in Quedlinburg, 

erklosters befand und das Doring spätestens seit 1534 von der Äbtissin zu Lehen 
hatte. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 209.

123 Wozniak schließt aus den Predigten Dr. Runges im Augustinerkloster, dass 
Dr. Runge dem Augustinereremitenorden angehörte. Wozniak, Quedlinburg im 
14. und 16. Jahrhundert, S. 321. Vor dem Hintergrund der erwähnten Biografie 
von Dr. Eberhard Runge und dem von Winnigstedt erwähnten Zusammentreffen 
dieses Franziskanermönchs mit dem altgläubigen Johannes Mathie in Halberstadt 
ist dementgegen anzunehmen, dass der Quedlinburger ‚Dr. Runge‘ ein Franzis-
kanermönch war, der sich das als Ausgangpunkt der Quedlinburger Reformation 
symbolisch bedeutsame Augustinerkloster für seine Predigten ausgesucht hatte. 
Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 308.

124 Vgl. Schlageter OFM, Johannes: Die sächsischen Franziskaner und ihre theologi-
sche Auseinandersetzung mit der frühen deutschen Reformation, Münster 2012, 
S. 200, 247 (Franziskanische Forschungen 52).

125 Kettner, Kirchen, S. 121. 
126 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 121.
127 Vgl. ABKG, I, Nr. 583, S. 588 (21.12.1523).
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„der szich der martinischen irrigen Leere gentzlich understanden“,128 
und dem Rat wurde nochmals aufgetragen, darauf achtzugeben, dass 
„die Neue Lutherische Secte nicht überhand“ nähme.129 

Wie schwierig es sein konnte, die eindringende „Lutherische Secte“ 
überhaupt als solche zu erkennen, wenn sie sich nicht wie 1523 ge-
waltsam gegen ein Kloster richtete, musste Amtmann Veit von Drachs-
dorf Anfang 1525 erfahren. Anlass waren Beschwerden der „gantzen 
gemeine beider stete Quedlingborgk“ gegen den Rat, welche die Ge-
meinde im Februar bei Drachsdorf und bei der Äbtissin vorgebracht 
hatten.130 Drachsdorf schlug daraufhin einen Verhandlungstag zwi-
schen Rat und Gemeinde vor, um „nach verhoer eynszeung zethuen“. 
Die Gemeinde bat jedoch den Amtmann, die Artikel zudem auch an 
Herzog Georg zu senden.131 In dem Schreiben vom 20. Februar, mit 
dem Drachsdorf Herzog Georg die Artikel der Gemeinde übersand-
te, befand der Hauptmann, „die gemeyn [sei, E.R.] itzund nicht an-
derß, den das sye sich in allen gehorssam ertzeige und haltten. Szo 
mergke ich auch von den Martinischen Handell nichts sunders.“ So-
wieso wären es „[d]ye vom Radt […] wol am meysten mit gewest“, die 
zum Luthertum neigten.132 In der Antwort an seinen Amtmann vom 
27. Februar zeigte sich der Herzog einigermaßen verwundert, dass 
der Amtmann „nichts sunderlichs martinisch befunden“133 habe und 
machte ihn besonders auf die letzten drei Artikel aufmerksam. 

Die insgesamt 29 Artikel prangern in ihrer Mehrheit eine quasi oli-
garchische Politik des Rates an, die sich gegen die Interessen der Ge-
meinde wende. Klagen der Gemeinde würden abgewiesen, weil kein 
Ratsherr gegen den anderen etwas unternähme. Einkünfte von Ge-
meindegütern verschwendete der Rat für teils mehrtägige „Schlem-
mereyhen“, Äcker würden ungerecht besteuert, es fehlten einheit-
liche Maße und Gewichte, wie auch Ordnungen für Handel und 
Handwerk. Und überhaupt geschah Klage über die zu hohe Anzahl 

128 LASA, Cop. 852 E, fol. 258v–259 (6.4.1524); ebenso: LASA, Cop. 809, fol. 334–335 
(6.4.1524); UB QLB, II, Nr. 669, S. 132f (6.4.1524); ABKG, I, Nr. 632a, S. 787 
(6.4.1524). 

129 LASA, Cop. 852 E, fol. 260v–261 (24.6.1524); ebenso: LASA, Cop. 809, fol. 343 
(24.6.1524).

130 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 94–101 (2.2.1525). 

131 Zur Bitte der Gemeinde um Weiterleitung der Artikel an Herzog Georg vgl. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, fol. 92r 
(20.2.1525). 

132 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 92rv (20.2.1525).

133 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 93v (27.2.1525).
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der Ratspersonen und die damit verbundenen unnötigen Kosten.134 
Auch hinsichtlich der geistlichen Einrichtungen überschreite der Rat 
seine Rechte, indem er etliche für Kommenden gestiftete Gelder zu 
sich genommen und den Hospitälern Heiliger Geist und Johannishof 
die Einkünfte entwendet habe. Auch die Kirche St. Nikolai „unterzy-
hin“ sich die Ratsherren, wo sie Altarleute, Spendeherren und andere 
Ämter „hinder der gemein […] nach yrem gefallen“ verordneten und 
sich anmaßten, über alle Bruderschaften der Neustadt zu „regirn“.135 
Weiterhin herrsche auch in den Kirchengilden und Bruderschaften 
eine „unerhorte schlemmerei“.136 

Während der Rat die „messe fallen gelassen“ habe und zugleich 
„pfaffen zue halberstath und sunst“ die Zinsen von den wüsten Kir-
chen der umliegenden Dörfer einnähmen, sei die Gemeinde Qued-
linburg „des gottlichen wortes gantz unuorsorget“. Sie bitte deshalb 
um einen guten Prediger „des lautern evangelii“, denn daran und 
nicht am „menschen tanth“ sei ihrem „selen heil gelegen“. Die Klös-
ter, bei denen „offentlich am tage ist das […] alhie vil bosser unzeym-
licher hendel getriben“ werde, sollten mit „christlichen predigern“ 
besetzt werden, „domit das gotliche wort ubir ein gehandelt auff das 
nit wie bisher gescheen in zwey parth kegineinander zue  vorwirrunge 
und vorfurunge der armen gemein gestalt wirt[.] Odir die closter 
gantz zue gethan wurden.“137 Schließlich sollte das Betteln besonders 
von Fremden in der Stadt verboten werden.138 

Im Gegensatz zu seinem Amtmann war Herzog Georg und seinen 
Räten nach der Lektüre klar, dass sich besonders die letzten drei Ar-
tikel „fast mit der Martinischen ler vorgleychen“ lassen: Nach diesen 
Artikeln sollten den Pfarrern ihre Zinsen entzogen und die Klöster 
mit lutherischen Predigern nach den Vorstellungen der Gemeinde 
versehen werden. Die den „armen leuten entzogen[en]“ Almosen 
sollten fortan wieder der Gemeinde dienen.139 Bei den bevorstehen-
den Verhandlungen solle der Amtmann auf diese Artikel besonders 
achtgeben.

134 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 94–100 (2.2.1525).

135 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 100v (2.2.1525).

136 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 99v (2.2.1525). Vgl. auch Voigt, Geschichte, III, S. 76.

137 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 100v–101r (2.2.1525).

138 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 101r (2.2.1525). 

139 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 93v (2.2.1525). 
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Während die ersten Artikel der Gemeinde gegen den Rat letztlich 
die für die Gemeinde ungünstigen Konsequenzen der städtischen 
Unterwerfung von 1477 betrafen,140 sind besonders die vom Herzog 
beanstandeten letzten Artikel Zeugnis einer gut organisierten Stadt-
gemeinde, die ihre reformatorischen Bestrebungen auch gegen das 
mächtige Patriziat im Rat durchzusetzen suchte. Fraglich ist, warum 
die Gemeinde anregte, die Beschwerdeartikel an Herzog Georg zu 
senden, wenn der Stiftshauptmann Drachsdorf bereits darauf einge-
gangen war und eine Verhandlung darüber angekündigt hatte. Wahr-
scheinlich entsprang dies dem Wunsch der Gemeinde, neben der 
Äbtissin den als „Landtsfurst“141 titulierten Schutzvogt gleichermaßen 
einzubeziehen. Hinsichtlich der retrospektiv klar reformatorischen 
Forderungen der letzten Artikel wähnte sich die Gemeinde wohl da-
durch in Sicherheit, dass sie jegliche Erwähnung Luthers oder der 
mit ihm verbundenen Forderung nach dem Laienkelch vermied. Die 
Gegnerschaft zwischen Luther und Herzog Georg kann in der Stadt 
als bekannt vorausgesetzt werden.142 Dass sich die Nachricht vom Auf-
tritt Herzog Georgs gegen Luther anlässlich der Leipziger Disputati-
on vom Sommer 1519 auch bis nach Quedlinburg verbreitet hatte, 

140 Wie in Halberstadt wechselten sich auch in Quedlinburg vor 1477 zwei Ratsmittel 
oder ‚Abteilungen‘ des Rates im zweijährigen Turnus in der Regierung ab. Jährlich 
wurde die Hälfte des regierenden Rates durch Wahl ersetzt. Wählen durften die 
Innungsmeister und die Bauermeister/Viertelsmeister, die als Vertreter kleinerer 
Stadtviertel, der sogenannten Huten (oder Huden), fungierten. Vgl. zu den sechs 
Huten in Alt- und Neustadt Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, 
S. 67. Nach der Eroberung 1477 kam es zu einer Umstellung im Sinne der Äbtis-
sin. Von nun an gab es drei Ratsmittel mit jeweils zwölf Ratsherren, von denen 
zwei Bürgermeister waren. Einer der Bürgermeister sollte aus der Altstadt, der 
andere aus der Neustadt kommen. Die Wahl übernahm nun der regierende Rat: 
Er wählte nach einem Jahr wieder den dritten Rat, der von der Äbtissin bestätigt 
werden musste. „Es wurde also zwischen den Ratsmitteln nur noch gewechselt [… 
und, E.R.] die Bürger konnten nur noch Vorschläge machen.“ Diese Veränderung 
der Ratswahl „legitimierte die Ratsherrschaft der städtischen Oberschicht“ und 
schloss gleichzeitig die Viertelsmeister oder Bauermeister als Vertreter der Ge-
meinde aus. Diener-Staeckling, Der Himmel, S. 132, 136f, 144f. Der Großteil der 
Beschwerden der Gemeinde gegen den Rat 1525 kann als Folge der von der städ-
tischen Gemeinde auf der Grundlage des neuen Wahlverfahrens unabhängigen 
Regierung des Patriziats angesehen werden. Die seit 1477 entmachtete städtische 
Gemeinde versuchte sich hier über direkte Beschwerden an beide ‚Obrigkeiten‘, 
Äbtissin und Schutzvogt, Gehör zu verschaffen. 

141 Diese Titulierung erfolgt gleich siebenfach: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, fol. 94rv (2.2.1525). 

142 Georgs Nachforschungen hinsichtlich des lutherischen Mönchs im Augustin-
erkloster vom Mai 1523, das Verbot der Aufnahme entlaufener Mönche in Qued-
linburg vom Dezember 1523 und der Befehl zur Gefangennahme eines lutheri-
schen Predigers vom April 1524 können hierfür als Belege angeführt werden. 
Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 51–84 (nach dem 1.5.1523), fol. 85–92 (23.5.1523); ABKG, I, Nr. 583, S. 588 
(21.12.1523); LASA, Cop. 852 E, fol. 258v–259 (6.4.1524).
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kann angesichts der Nähe zur albertinischen Landesuniversität nur 
angenommen werden.143 Das Ergebnis der für März 1525144 angesetz-
ten Verhandlung ist nicht überliefert. 

Auf einen wichtigen Punkt der frühen Reformation in Quedlinburg 
verweist der die Klöster betreffende Artikel: In diesem wurde geklagt, 
dass hier bislang „in zwey parth kegineinander zue  vorwirrunge und 
vorfurunge der armen gemein“ gepredigt werde, weshalb die Ge-
meinde für die Klöster „christliche[…]“,145 will heißen evangelische, 
Prediger forderte, wenn Georg die Klöster nicht besser gleich ganz 
schließen lasse. Daraus kann gefolgert werden, dass die in den Qued-
linburger Klöstern verbliebenen oder zurückgekehrten Mönche den 
„martinischen“ Predigern entschiedenen Widerstand entgegensetz-
ten und die Mönche zumindest einige der Quedlinburger Bürger 
und Bürgerinnen zu den Besuchern ihrer Predigten zählen konnten. 
Andernfalls wäre dieser Punkt kaum unter die Beschwerden der Ge-
meinde aufgenommen worden. Welche Klöster dies genau betraf, ist 
nicht überliefert. Als Orte altgläubigen Widerstands sind in erster Li-
nie das Franziskanerkloster in der Altstadt sowie das Wipertikloster 
und eventuell auch das Marienkloster vor den Toren der Stadt anzu-
nehmen, da das Augustinereremitenkloster (bis auf einen eventuell 
noch darin lebenden Laienbruder) bereits leer gestanden haben dürf-
te. Eines oder mehrere der genannten Klöster können somit noch An-
fang 1525 als Orte des altgläubigen Rückhalts ausgemacht werden.146 
Dass der Widerstand der Mönche gar bis zur Vergiftung lutherischer 
Prediger reichte, wie dies Winnigstedt annahm,147 darf bezweifelt wer-

143 Nach Christoph Volkmar erhielt der Verdacht Herzog Georgs gegen Luther hier 
erstmals Nahrung, als sich Luther nicht klar genug von den Hussiten abgrenzte, 
gegen die der Herzog im böhmisch-sächsischen Grenzgebiet offensiv vorging. Mit 
Luthers „Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leich-
nams Christi“ und der dortigen verdeckten Forderung nach dem Laienkelch 
habe sich der Wittenberger in den Augen des Herzogs bereits zum Jahreswech-
sel 1519/20 als „ein sterg der Bhemschen Ketzer“ gezeigt. Vgl. Volkmar, Reform, 
S. 448–459, Zitat nach S. 457. Vgl. auch ABKG, I, Nr. 146, S. 110f (27.12.1519); 
Vossler, Otto: Herzog Georg der Bärtige und seine Ablehnung Luthers. In: HZ 
184 (1957), S. 272–291.

144 Laut Georg sollte die Verhandlung „zu kunfftige fasten“ anberaumt werden, das 40 
Tage vor Karfreitag 1525 (14. April), also am 6. März, begann. Vgl. GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, fol. 93r (27.2.1525).

145 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 100v–101r (2.2.1525).

146 Vgl. dazu Kap. 8.2.
147 Joachim Volckmann, lutherischer Pfarrer an St. Benedikti, wurde nach Winnigs-

tedt von Mönchen vergiftet. Die Vergiftung Volckmanns wurde daraus geschlos-
sen, dass sein Leichnam derart angeschwollen gewesen sei, dass er kaum in den 
Sarg gepasst hätte. Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 403. Auch 
der bei Kettner, Kirchen, S. 121f und Wolf, Kurze Beschreibung, S. 313 erwähn-
te Dr. Runge im Augustinerkloster kann als Beispiel herangezogen werden. 
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den. Einige Jahrzehnte später verfasste der Quedlinburger Rat 1543 
auf Befehl von Herzog Moritz einen Bericht unter anderem über die 
Frage, ob Anna II. gegenüber Herzog Georg zwei lutherische Prediger 
geschützt habe, wie dies die Äbtissin Herzog Moritz mitgeteilt hatte. 
Die Ratsherren bestätigten, dass es so gewesen sei, fügten aber hinzu, 
dass sie „widderůmb wissen […] ist aůch vielen vnd fast der gantzen 
Gemein Bewůst das ir [der Gemeinde, E.R.] drey der predicanten 
aůff hochgedachts zeligen fůrsten [Herzog Georg, E.R.] beůelich 
schrifft domals vnde hirnach vortrieben wůrden, die noch zům theÿl 
ahm leben“.148 Von vergifteten lutherischen Predigern ist nicht die 
Rede, obwohl doch anzunehmen ist, dass solche spektakulären Fälle 
in diesem Zusammenhang erwähnt worden wären.

Die aufrührerischen Thüringer Bauernhaufen waren für Qued-
linburg zunächst ein entferntes Ereignis. Wahrscheinlich erst unter 
dem Eindruck des Aufstands in Stolberg vom 2. Mai 1525149 ließ der 
hiesige Rat am 6. Mai bei Herzog Georg erfolgreich150 darum bitten, 
ein Geschütz in der Stadt zu lassen, das der kurz zuvor aus der Stadt 
geflohene Stiftshauptmann Drachsdorf nach Mansfeld führen sollte. 
Noch halte man sich in Quedlinburg „godtlob bis her vnnd noch mit 
guther friedtlicher einigkeitt“,151 wie es im gleichen Schreiben heißt. 
Doch kam es auch in Quedlinburg bald zum Aufstand. Anzunehmen 
ist die Zeit zwischen der Abfassung obigen Schreibens am 6. und dem 
15. Mai,152 als die Bauern bei Frankenhausen vernichtend geschlagen 
wurden. Eine Rekonstruktion der Ereignisse ist aufgrund fehlender 
Quellen nur in Umrissen möglich.153 Wahrscheinlich waren das Wi-
pertikloster vor den Toren der Stadt und das zum Stift gehörende 

148 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 118r (12.4.1543); vgl. auch die Kopie des Berichts: GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 78–82 (12.4.1543). 
Die Anzahl der drei vertriebenen Prediger könnte für Neuber, Volkmann und Jo-
hann Sturke sprechen. Auch der nach Winnigstedt von Franziskanern vergiftete 
‚Vincenz‘ wurde laut dem Prior des Augustinerklosters lediglich vertrieben. Vgl. 
Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 403; GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 255–256 (6.12.1544).

149 Vgl. dazu u. a. Jacobs, Eduard: Das Stolbergische Ratsjahrbuch mit Ausführung 
über Spiele und Gebräuche, den Bauernkrieg und Luthers Anwesenheit in Stol-
berg. In: ZHV 17 (1884), S. 146–206, bes. S. 187–195. 

150 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 e, 
n. f. (6.5.1525).

151 GStA PK, I HA, 33; Nr. 158w, n. f. (6.5.1525).
152 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 164 nimmt eine Datierung 

vor dem 3. Mai 1523 an. 
153 Anna II. sandte Herzog Georg einen durch ihren Schosser verfertigten Bericht 

über den Aufstand mit einer Liste der Aufrührer, auf deren Grundlage der Herzog 
sein Urteil fällte. Im Hauptstaatsarchiv Dresden waren jedoch weder der Bericht 
noch die Liste auffindbar. Vgl. ABKG, II, Nr. 1035, S. 284f (7.6.1525), Nr. 1068, 
326–328 (23.6.1525).
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reiche Kloster Michaelstein154 in der Grafschaft Regenstein die Ziele 
der Aufständischen, unter denen auch einheimische Bürger stark ver-
treten waren. Beim Marienkloster auf dem Münzenberg ist aufgrund 
fehlender zeitgenössischer Belege unklar, ob es von Aufständischen 
besetzt, geplündert oder gar zerstört wurde. Es bleibt auch fraglich, 
ob die Nonnen ihr Kloster 1525 überhaupt verlassen hatten. Die bis-
herigen Annahmen der Forschung beruhen auf Spekulationen und 
unzulässigen Analogieschlüssen.155 Die innerstädtischen Klöster der 
Franziskaner und Augustinereremiten scheinen kaum oder gar nicht 
betroffen gewesen zu sein.156 In den folgenden Verhandlungen in 
Leipzig bezichtigte der Rat die Untertanen der Äbtissin im Westen-
dorf und der Vorstadt Neuer Weg als Hauptbeteiligte des Aufstan-
des.157 Auch wurde der Vorwurf erhoben, die Äbtissin habe sich die 
Klostergüter mit dem Rat teilen wollen.158 Dem widersprach die Äbtis-
sin vehement, nahm ihre Untertanen des Westendorfs und des Neuen 
Wegs in Schutz und beschuldigte ihrerseits die Bürger der Stadt Qued-
linburg,159 wobei sie Unterstützung vom Propst von Wiperti erhielt, 
der keine Bürger des Westendorfs und des Neuen Wegs am Aufstand 
beteiligt sah.160 Die Strafverschreibung des Herzogs vom 24. Juli er-
wähnt, die Aufständischen hätten ferner (nicht überlieferte) Artikel 
aufgestellt, der Äbtissin vorgehalten und von ihr die Zustimmung er-
presst. Auch der regierende Rat sei abgesetzt und durch einen neuen 
ersetzt worden.161 Besonders um das Verfahren der Neubesetzung des 
Rates wurde intensiv gerungen.162 Zur Strafe für den begangenen Auf-
stand wurde den Quedlinburger Bürgern und auch den Einwohnern 
des Westendorfs und des Neuen Wegs die Zahlung von vier Talern 
pro Hausvorstand auferlegt, die später auf Bitten von Rat und Ge-
meinde auf drei Taler pro Hausvorstand reduziert wurde.163 Weitge-
hend selbstständig hatte die Stadt wohl auch den ehemaligen Mönch 
154 Vgl. Kap. 8.3.
155 Vgl. Kap. 8.2.
156 Vgl. Kap. 8.2.
157 Vgl. ABKG, II, Nr. 1068, S. 326–328 (28.6.1525).
158 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 250. 
159 Vgl. ABKG, II, Nr. 1068, S. 326–328, bes. S. 326 (28.6.1525).
160 Vgl. ABKG, II, Nr. 1046, S. 293f, bes. S. 294 (12.6.1525).
161 Vgl. Fuchs, Akten, II, Nr. 1774, S. 583f (24.7.1525). Vgl. auch das Konzept: GStA 

PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 1, fol. 53rv 
(23.7.1526).

162 Vgl. LASA, Cop. 809, fol. 350 (10.6.1525), fol. 365–366 (24.7.1525); GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 68rv (15.5.1526), 
fol. 70–71 (2.5.1526); Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 166. 

163 Vgl. Fuchs, Akten, II, Nr. 1774, S. 583f (24.7.1525), Nr. 1846, S. 646 (31.8.1525). 
Die Mitglieder des abgesetzten alten Rates waren davon befreit, so sie nicht mit-
schuldig am Aufstand waren. Vgl. zudem: ABKG, II, Nr. 1136, S. 396 (13.9.1525). 
Dass auch die Westendorfer und die Einwohner des Neuen Weges gezahlt hatten, 
ergibt sich erst durch den Streit um diese Gelder aus dem Jahr 1531. Vgl. GStA 
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Dr. Lucas als Pfarrer der Benedikti-Kirche angenommen, was Herzog 
Georg in seinem Schreiben an Äbtissin Anna II. vom 7. Juni entschie-
den ablehnte. Bereits am 6. Juli empfahl er der Äbtissin den Qued-
linburger Johannes Mathie164 von der Leipziger Universität,165 der 
die Stelle schließlich auch erhielt.166 In diesem Bemühen Georgs um 
einen Geistlichen für die zur Halberstädter Diözese gehörige Qued-
linburger Kirche St. Benedikti lässt sich auch für das Quedlinburger 
Reichsstift der von Volkmar betonte Einsatz des Albertiners für die 
Kirchenreform vermuten.167

Obwohl die Ereignisse des Aufstandes 1525 weit spärlicher über-
liefert sind als diejenigen fast genau zwei Jahre zuvor, richtete sich 
der eine wie der andere nicht generell gegen die Klöster des Stiftes, 
sondern fast einzig gegen das Wipertikloster vor der Stadt. Die „boe-
se[…] gedulth“168 in der Stadt, von der Mitte Mai 1523 Hauptmann 
Drachsdorf nach geschehenem Aufstand Herzog Georg berichtete, 
war mit der Niederschlagung des Aufstandes und der Verfolgung der 
Urheber keineswegs besänftigt. Versuchte die Gemeinde im Februar 
1525 noch über den Weg der Klagen gegen den Rat auch gegen ‚die 
Klöster‘ vorzugehen, bot sich ihr vor dem Hintergrund der Bauern-
unruhen im Mai desselben Jahres die nochmalige Gelegenheit eines 
gewaltsamen Vorgehens, bei dem die Mithilfe von BewohnerInnen 
der Vorstädte oder aus anderen Herrschaften anzunehmen ist. 

PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 1, fol. 95rv 
(8.9.1531), fol. 96 (25.8.1531).

164 In den Quellen und der Literatur finden sich unterschiedliche Formen dieses Na-
mens. Für die vorliegende Arbeit wird durchgehend die in den ABKG verwendete 
Form „Johannes Mathie“ verwendet.

165 Vgl. zu Georgs Ablehnung: ABKG, II, Nr. 1035, S. 284f (7.6.1525); Gess, Urkund-
liche, Nr. 24, S. 469f (7.6.1525); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 69 (7.6.1525); zu Georgs 
Empfehlung von Johannes Mathie: LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 71 (6.7.1525). Der 
Herzog hatte, wie es in seinem Schreiben an die Äbtissin heißt, „Rector vorsamp-
lung unser uniuersität hie zu Leyptzk“ um einen Priester für Quedlinburg ange-
sucht. Johannes Mathie immatrikulierte sich bereits im Sommersemester 1509 als 
„Iohannes Mathie de Queddelborgk“. Erler, Die Matrikel, I, S. 493, Z. 27.

166 Obwohl unsicher ist, ob Anna II. ihr Recht wahrnehmen und die Stelle an St. Be-
nedikti selbst mit Mathie besetzen konnte, kann zumindest die Darstellung Win-
nigstedts widerlegt werden, der diese Besetzung dem Hauptmann Philipp von 
Meisenbach zuschreibt. Vgl. Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 512. 
Meisenbach war erst 1534 bis 1535 Hauptmann in Quedlinburg, während mit ei-
niger Sicherheit eine Besetzung der Stelle noch 1525 anzunehmen ist. Vgl. Goer-
litz, Staat, S. 66. 

167 Vgl. Volkmar, Reform statt Reformation, S. 616–618.
168 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 

fol. 58 (17.5.1523). 
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3.3 REFORMATION UNTER DEM DECKMANTEL (1525–1539): 
ÄBTISSIN UND RAT ZWISCHEN DULDUNG  

UND INTERVENTION 

Kurz nach dem Tod des Stiftshauptmanns Veit von Drachsdorf169 
sandte Herzog Georg im Frühjahr 1526 seinen Freyburger Amtmann 
Christoph von Taubenheim und den Vater Annas II., Graf Botho zu 
Stolberg-Wernigerode, nach Quedlinburg, um den Aufstand des Vor-
jahres näher untersuchen zu lassen.170 Als die Gesandten den Qued-
linburger Rat „der Lutherischen Sect halben“ befragten, beteuerten 
die Ratsherren, sie „wissen nymands Gaystlich noch weltlich, der die-
ser Lutherischenn Sect anhengigk, die sich iytzo zu Quedlinburgk 
enthielden“.171 Mit Blick auf das 1523 fehlende Verbot lutherischer 
Schriften und die Forderungen der Gemeinde vom Februar 1525 ist 
dieser Aussage kaum Glauben zu schenken, will man nicht von einer 
teilweisen Entvölkerung der Stadt vor dem Eintreffen der Gesandten 
Herzog Georgs ausgehen. Weiterhin ging es bei der Befragung um 
einige von den Quedlinburger Bürgern dem Kloster St. Wiperti ver-
weigerte Einnahmen.172 Die Ratsherren brachten diesbezüglich vor, 
es fiele ihnen schwer, die Bürger zur Zahlung zu zwingen, da auch 
die im Vorjahr regierenden Ratsherren173 dies nicht von den Bürgern 
verlangt hätten. Dennoch erging in Herzog Georgs Namen der Befehl 
zur Durchsetzung der Zahlungen wie auch das Verbot zur Aufnahme 
entlaufener Mönche in die Stadt. Entweder sympathisierte der Rat 

169 Kurz vor seinem Tod musste sich Hauptmann Veit von Drachsdorf noch vieler 
Klagepunkte erwehren, wobei sich die meisten auf die ihm vorgeworfene Bestech-
lichkeit bezogen. Aber auch das schwere Vergehen der Falschmünzerei wurde ihm 
seitens einiger Bürger angelastet. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 a 1, fol. 60–63 (vor dem 15.7.1526). Ungefähr deckt 
sich das Todesdatum von Drachsdorf auch mit der Angabe bei Goerlitz, Staat, 
S. 66. 

170 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 49–50 (29.5/9.7.1526). Die Entstehungszeit des undatierten Berichts ist nur 
über Umwege einzugrenzen. Hauptmann Veit von Drachsdorf war zum Zeitpunkt 
der Abfassung bereits verstorben und ein neuer Amtmann noch nicht gefunden, 
weshalb sich Graf Botho um eine Vertretung kümmern wollte (fol. 49v). In einem 
Schreiben Herzog Georgs an Anna II. vom 29. Mai 1526 verordnet Georg Hans 
Kalmus als Vertreter des kürzlich verstorbenen Amtmanns Drachsdorf und in ei-
nem weiteren Schreiben vom 9. Juli 1526 Ullrich Große zum neuen Amtmann. 
Kalmus war zudem Stadtvogt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 73 (29.5.1526), fol. 75 
(9.7.1526). Mit einiger Sicherheit bildet der 29. Mai 1526 den terminus post quem 
und der 9. Juli 1526 den terminus ante quem der Abfassung des obigen Berichtes. 

171 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 49r (29.5/9.7.1526).

172 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 50r (29.5/9.7.1526).

173 Gemeint ist wahrscheinlich jenes Ratsmittel, das 1525 von den Aufständischen ein-
gesetzt worden war. Vgl. zum Ratsmittel Kap. 3, Anm. 139 der vorliegenden Arbeit.



116 3. Stadtreformation in Quedlinburg

mit der Haltung der Bürger gegenüber dem Kloster oder er wagte 
es nicht, die Forderungen des unbeliebten Klosters gegenüber den 
Bürgern durchzusetzen. 

Herzog Georgs Gesandte hatten wahrscheinlich auch Befehl er-
halten, den Pfarrer der Neustädter Kirche St. Nikolai, Bethmannus 
Bethmann, zu verhören, doch konnte dieser sich durch Flucht oder 
zufällige Abwesenheit entziehen. In einem Schreiben Bethmanns an 
Herzog Georg gibt er an, bereits seit 24 oder 25 Jahren Kaplan und 
Pfarrer in Quedlinburg zu sein, das „evangelium nach inholt  gotlicher 
schrifft“ zu predigen und nichts „gehandelt [zu haben, E.R.], das 
christlicher ordnung“ entgegen sei. Er sei weiterhin in „b[e]drubtem 
alter“ und bitte Georg, sich schriftlich ihm gegenüber verantworten 
zu dürfen.174 Bethmann wird bereits Ende 1519 als „artzprester des 
bannes Quedelingborch“175 erwähnt und nahm eine führende Stel-
lung unter den Geistlichen in Quedlinburg ein.176 In den Chroniken 
von Winnigstedt und Wolf erscheint er als einer der frühen lutheri-
schen Prediger Quedlinburgs,177 dessen Übertritt zur „Lutherischen 
Sect“ mit Sicherheit ein schwerer Rückschlag für die altgläubige Par-
tei Quedlinburgs war. 

Auf Georgs Befehl hin erfolgte im November 1527 ein weiteres um-
fassendes Verhör des Rates und einiger Geistlicher. Ein dazu über-
lieferter Bericht ist undatiert.178 Allerdings lässt sich die Darlegung 
sehr wahrscheinlich mit diesem Verhör in Zusammenhang bringen 
und hinsichtlich ihrer Entstehungszeit auch hinreichend auf die ers-
te Novemberhälfte 1527 eingrenzen.179 Versehen mit einer genauen 
174 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 

fol. 64rv (16.5.1524).
175 UB QLB, II, Nr. 664, S. 129f (9.12.1519). 
176 Ursprünglich war der Erzpriester ein Stellvertreter des Bischofs bei einer bischöf-

lichen Sedisvakanz. Später wurde er zum „Vorsteher der Geistlichen in einem 
Dekanat [und, E.R.] hatte die Pflicht z[ur] Visitation der Pfarreien, z[ur] Re-
chenschaftsablegung gegenüber dem Archidiakon u[nd] Bf. [Bischof]“ sowie die 
gerichtliche Vollmacht im Sendgericht. Riedel-Spangenberger, Ilona: Erzpriester. 
In: LThK3 3, Sp. 857. Auch die gerichtliche Vollmacht scheint Bethmann besessen 
zu haben, da in der Urkunde davon die Rede ist, dass die Stifterin der Messe in 
St. Blasii, Margarethe Wroustes, „vor unsz in gerichte“ erschienen sei. Laut einem 
Eintrag in der Ratsrechnung des Jahres 1506 könnte Bethmann in diesem Jahr 
das Bürgerrecht in Quedlinburg erworben haben. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 7 
(1506), fol. 197r. Im Jahr 1508 war noch Theodor Mornewech Erzpriester des Ban-
nes Quedlinburg. Vgl. CDQ, Nr. 10, S. 876f (28.11.1508).

177 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 403; Winnigstedt, Chronicon 
Quedlinburgense, S. 512 (hier „Bertram Betmann“); Wolf, Kurze Beschreibung, 
S. 314f; HAB, Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 10 extrav, fol. 132r. 

178 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 116–123 (etwa erste Novemberhälfte 1527).

179 Die Datierung des undatierten Berichts ist nur über Umwege möglich. Einerseits 
ergibt sich eine deutliche inhaltliche Übereinstimmung zwischen jenem Bericht 
und der auf den 4. Oktober 1527 datierten Instruktion Herzog Georgs für seine 
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Instruktion180 hatte Georg seine Amtmänner von Sangerhausen und 
Freyburg, Melchior von Kutzleben und Christoph von Taubenheim, 
nach Quedlinburg gesandt. Im Instruktionsschreiben zeigte sich Her-
zog Georg gut informiert. Er hatte nicht nur von der Evakuierung der 
Stiftskleinodien erfahren, sondern auch davon, dass die Äbtissin das 
Blei vom Dach der Stiftskirche hatte verkaufen lassen und sie „wye 
dye epytyschn zu Gernrhode der Luterischen sect fast solle anhengig 
sein“.181 Vermutlich war der neue Priester an St. Benedikti, Johannes 
Mathie, den Georg 1525 Anna II. empfohlen hatte,182 Zuträger dieser 
Informationen.183

Die Verhandlungen zwischen Taubenheim, Kutzleben und der Äb-
tissin fanden wie jene 1526 im Beisein von Graf Botho zu Stolberg-Wer-
nigerode statt, den Georg hinzugebeten hatte und der auch für seine 
Tochter auf die Fragen der Gesandten antwortete. Hinsichtlich der 
Kleinodien und der Urkunden des Stiftes hatte Georg befohlen, dass 
diese durch seine Räte eingesehen und inventarisiert werden sollten. 
Zwar in der seinem Lehnsherrn gegenüber nötigen Form, aber den-
noch bestimmt verweigerte Botho dies im Namen seiner Tochter und 
bezog sich in der Begründung auf die Lehen des Stiftes, die Anna II. 
vom Kaiser und nicht vom Schutzvogt hätte.184 Botho gab an, dass die 
Kleinodien nicht auf dem Stiftsberg seien, sondern nach Wernigero-
de verbracht worden wären, als im Aufruhr 1525 selbst der sächsische 
Hauptmann Drachsdorf die Stadt mit seinem Hauswesen fluchtartig 
verlassen hätte. Jedoch würde der Stiftsschatz, sobald der „gemein 

Gesandten von Kutzleben und von Ebeleben. Vgl. ABKG, II, Nr. 1487, S. 794f 
(4.10.1527). Deshalb ist der terminus post quem des Verhörs in Quedlinburg mit 
dem 4. Oktober 1527 anzusetzen. Im Bericht selbst wird erwähnt, dass die na-
mentlich nicht genannten Verfasser am Montag nach Allerheiligen in Quedlin-
burg ankamen. Das Jahr wird nicht erwähnt. Weil der Bericht inhaltlich mit der 
herzoglichen Instruktion vom 4. Oktober 1527 zusammenhängt, kann geschlos-
sen werden, dass die Gesandten am Montag nach Allerheiligen des Jahres 1527 
(4.11.1527) in Quedlinburg eintrafen und der Text ungefähr in der ersten Novem-
berhälfte 1527 erstellt wurde. 

180 Vgl. ABKG, II, Nr. 1487, S. 794f (4.10.1527).
181 ABKG, II, Nr. 1487, S. 795 (4.10.1527). Bereits im Frühjahr 1527 wurde Herzog 

Georg über reformatorische Fortschritte und die rege Zustimmung der Gemeinde 
in Quedlinburg informiert, weshalb er in einem Schreiben am 26. April Anna II. 
bat, gegen die Prediger vorzugehen. Vgl. ABKG, II, Nr. 1447, S. 751f (26.4.1527); 
LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 78 (19.4.1527). 

182 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 71 (6.7.1525).
183 Mathie ist später als Zuträger von Informationen über den Fortschritt der Refor-

mation in Quedlinburg nachweisbar, die er dem Leipziger Universitätsprofessor 
Breitenbach und an Johannes Cochläus übermittelte. Vgl. ABKG, III, Nr. 2567, 
S. 795 (5.10.1534); ABKG, IV, Nr. 2774, S. 137f (19.4.1535). Zudem ist Mathie ab 
etwa 1525 als Priester an St. Benedikti anzunehmen. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 71r (6.7.1525).

184 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 116v (etwa erste Novemberhälfte 1527).
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man, umb den hartze, inn ein fridsamer wesen“ sei,185 wieder zurück 
nach Quedlinburg kommen. 

Weil Herzog Georg berichtet wurde, dass sowohl im Rat als auch in 
der Gemeinde „zwytracht“ wegen der „luterische[n] Secte“ bestehen 
solle, hatten Taubenheim und Kutzleben „den ganztenn Rath“, d. h. 
wahrscheinlich alle drei Ratsmittel, vor sich gefordert und nach dem 
Grund des Konfliktes befragt. Nachdem die Ratsherren untereinan-
der „ein langk gespreche gehaptt“, gaben sie zur Antwort, „von kei-
ner sunderlichenn luterischen Secten [zu wissen, E.R.], dan es wurde 
in allen kirchenn, wieuor alders gewest gehalden“. Einzig werden an 
St. Nikolai in der Neustadt und an St. Blasii in der Altstadt „morgens 
frue metten, unnd darnach ein messe gehaltenn, unnd teutzsche 
leysten geßungen, Darauff das evangelium predigett, unnd darbey 
eingefurtt das die Sacrifirien, als Saltz unnd wasser weyhen, Auch der 
seelen gedechtnis gegen got wenig oder nichts fruchtbar sein solde, 
dadurch die testament, unnd gar gedechtnis fallen“.186 Waren die In-
halte der reformatorischen Schriften187 den Ratsherren Ende 1527 
noch so wenig bekannt, dass die geschilderten Zustände an St. Nikolai 
und St. Blasii der „luterische[n] Sect“ nicht zugeordnet werden konn-
ten? Oder deckte vielmehr der Rat die Reformation in der Gemeinde 
und gab sich im Verhör den Gesandten des Schutzvogts übertrieben 
arglos und naiv? 

Nach dem Grund der „zwytracht“ zwischen Rat und Gemeinde be-
fragt, zog sich der Rat wiederum zu einem „langk gespreche“ zurück 
und nannte schließlich vier Männer,188 die „aůffrůr vnnd zwÿtracht in 
bemelter Stadt […] erwegken“ würden.189 Doch erbrachte die Verneh-
mung der vier durch von Taubenheim und von Kutzleben keine Er-

185 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 117v (etwa erste Novemberhälfte 1527).

186 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 119v (etwa erste Novemberhälfte 1527). 

187 Vgl. zu Luthers Arbeiten bis 1527: Beutel, Albrecht (Hg.): Luther Handbuch, 
Tübingen 32017, S. 587–592; zu Melanchthon siehe u. a. die Einführungen von 
Timothy J. Wengert, Georg Gottfried Gerner-Wolfhard, Andreas Gößner, und 
Christopher Voigt-Goy. Vgl. Wengert, Timothy J.: Biblische Übersetzungen und 
Kommentare. In: Frank, Günter (Hg.): Philipp Melanchthon. Der Reformator zwi-
schen Glauben und Wissen. Ein Handbuch, Berlin/Boston 2017, S. 233–250; Ger-
ner-Wolfhard, Georg Gottfried: Katechismus. In: Frank, Philipp Melanchthon, 
S. 251–262; Gössner, Andreas: Deklamationen, Reden und Postillen. In: Frank, 
Philipp Melanchthon, S. 277–294; Voigt-Goy, Christopher: Politische, kirchliche 
und gesellschaftliche Gutachten. In: Frank, Philipp Melanchthon, S. 295–302.

188 Dies waren Hans Schutz/Schütze, Hans Ferber, Hans Jesche und Valentin Norm-
berg/Nürnberg. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 a 3, fol. 119v (etwa erste Novemberhälfte 1527).

189 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 120r (etwa erste Novemberhälfte 1527). 
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gebnisse, weil die Verdächtigten die Anschuldigungen zurückwiesen 
und der Rat keine Beweise für seine Vorwürfe erbringen konnte. 

Schließlich wurden auch die beiden Pfarrer von St. Blasii und 
St. Nikolai verhört, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit Johann 
Sturke und Bethmannus Bethmann zu sehen sind.190 Während der 
„pfarner zů Sant Blasiůs“, das heißt Sturke, „kein antwort gethann“, 
war der „pfarner zů Sant Niclas“,191 also Bethmann, eher bereit, Aus-
kunft zu geben. Wahrscheinlich hatten sich beide vor dem Verhör ab-
gesprochen, dass der aufgrund seiner früheren Stellung als Erzpries-
ter wohl gebildetere Bethmann im Namen beider antworten sollte. 
Die beiden Pfarrer hätten nach ihrem Vermögen in ihren Kirchen 
„mit allen amptern wieůor alder, gehalden, unnd das heilige evan-
geliům gepredigett, unnd wie ers [= Bethmann, E.R.] inn der heili-
gen schrifft fůnde aůß geleget, unnd das volgk underweist“. Für den 
Wegfall altgläubiger Teile der Liturgie machte der Neustädter Pfarrer 
die fehlenden Besucher der Messen verantwortlich, „dardůrch sich 
die vicarien aůch Schůlmeister unnd ander personenn, die die cere-
monia hůlffen singen, sich [sic!] wegk gewandt“ hätten. Ihm fiele es 
hingegen schwer, „sůlchen gesangk, unnd ceremonia“ allein durchzu-
führen. Die Memorien jedoch „hielt ehr nach seinem vormogen“.192 
Mit dieser Begründung hatte Bethmann trotz aller List den Bogen 
gegenüber den Gesandten des Herzogs überspannt, denn diese hat-
ten bereits von den Ratsherren und wahrscheinlich auch aus anderen 
Quellen Informationen über dessen Predigten. Sie erkannten, dass 
Bethmann Ursache und Wirkung verkehrte, und hielten ihm deshalb 
vor, der abnehmende „Kirchen zů gangk […] qůem aůs seinen predi-
gen“. Bethmann hätte öffentlich von den Seelenmessen verkündet, 
„das sůlchs gegen[über] got nichts were“. Auch sei ihm schon zuvor 
im Namen Herzog Georgs und der Äbtissin befohlen worden, „das ers 
solt in bmelter kirche, wieůor alder lobelich herbracht halden, unnd 
das evangeliům unnd gots wortt, wie ander in euer F[ürstlichen] 
G[naden] forstentumb [= albertinisches Sachsen, E.R.], predigenn 
unnd nicht důrch sich selber, důrch seinen vorstant anders deůten, 
unnd aůslegen, das evangelium aůch die Heilige schrifft, wie es die 

190 In der Quelle werden deren Namen nicht genannt. Johannes Sturke schrieb kurze 
Zeit später Mitte Februar 1528 als „Capellan Johannes Sturke […] Pfarrer der Kir-
chenn St. Blasii zw Quedelnburgk“ an den Stiftshauptmann Ulrich Große. HASTA 
DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 32rv (18.2.1528). Bethmann schrieb 
bereits am 16. Mai 1526 als Pfarrer von St. Nikolai an die herzoglichen Räte wegen 
seiner Verhaftung. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 b 3, fol. 64rv (16.5.1526). 

191 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 120v (etwa erste Novemberhälfte 1527).

192 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 120v (etwa erste Novemberhälfte 1527).
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Cristliche Kirche, unnd die cristliche vorsamplunge bisher gehalden, 
unnd keißerliche Maiestadt vorordent und hertiglichen gebottenn 
hett, dem selbigen also nach zů geleben“. Bethmann solle sich nicht 
„clůeger duncken, dan die gantze vorsamplung der cristenheit es 
hielte“.193 Sturke und Bethmann wurden schließlich aus dem Verhör 
entlassen, nachdem sie nochmals zugesagt hatten, sich künftig an die 
Befehle der Gesandten zu halten. Der Stiftshauptmann und die Rats-
herren wurden mit der Beaufsichtigung der Geistlichen betraut und 
erhielten Befehl, im Fall weiterer Verstöße die Pfarren „in ander weiß 
zu bestellen“,194 was jedoch dem Patronatsrecht der Äbtissin für diese 
Pfarren widersprach.

Das Verhör und Bethmanns Verteidigung machen die Schwierigkei-
ten bei der Unterdrückung reformatorischer Prediger deutlich. Die 
Angabe Bethmanns, er predige „wieůor alder gehalden“195 das Evan-
gelium und wie er es in der Heiligen Schrift finde, verdeckt mehr, als 
sie aussagt. Der von Bethmann intendierte Eindruck eines nach alt-
gläubigen Grundsätzen predigenden Priesters lässt das Detail überse-
hen, dass Bethmann sich in der Predigt einzig auf sein Verständnis der 
Heiligen Schrift und des Evangeliums bezog und die herkömmliche 
Bindung an die römisch-katholische Kirche und ihre Vorgaben dabei 
kurzum strich. Bei der Abschaffung der Salz- und Wasserweihen, der 
Seelenmessen wie der -gedächtnisse und anderer Zeremonien findet 
Bethmann einen geschickten Weg,196 dies zu rechtfertigen, indem er 
die fehlende Nachfrage als Grund angibt. Allerdings durchschauten 
die Gesandten seine Taktik. Sie machten seine Predigten dafür ver-
antwortlich, dass das Interesse der Gläubigen an den nachmals abge-
schafften Zeremonien abnahm. Letztlich war das Verhör ein Katz-und-
Maus-Spiel, bei dem vor dem Hintergrund der „Lutterischen Sect“ 
und ihrer Verfolgung durch Herzog Georg derjenige gewann, der 
entweder zum eigenen Schutz seine Verbindungen zur lutherischen 
Lehre verleugnen konnte oder dem auf der Seite der Gesandten ge-
nau die Herstellung jener Verbindung gelang. In Quedlinburg hatte 
im November 1527 klar die Verschleierungstaktik der Lutheraner ge-
wonnen: Sturke und Bethmann blieben im Amt, während die Über-

193 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 121r (etwa erste Novemberhälfte 1527).

194 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 121r (etwa erste Novemberhälfte 1527).

195 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 100v–101r (2.2.1525).

196 Im benachbarten Halberstadt rühmt Winnigstedt ein ähnliches Geschick bei dem 
Geistlichen Dr. Valentinus Musteus. Dieser wurde von Kardinal-Erzbischof Alb-
recht nach Halle geladen und antwortete „auf alles, dessen man ihn beschuldigt, 
so listig […], daß er die Wahrheit nicht verleugnet, und ihn der Fürste gleichwol 
wieder losgelassen hat“. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 384f. 
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wachung ihrer Tätigkeiten an den Kirchen dem Stiftshauptmann und 
dem Rat übertragen wurde. Da der Stiftshauptmann nicht ständig 
in Quedlinburg war und der Rat bereits mehrheitlich mit der neu-
en Lehre sympathisiert zu haben scheint, worauf das Verhalten der 
Ratsherren im Verhör hinweist, dürften die Geistlichen kaum nach 
den Vorgaben der sächsischen Gesandten beaufsichtigt worden sein. 
Der sich aus seiner früheren gehobenen Stellung unter den Geistli-
chen Quedlinburgs ableitende Einfluss Bethmanns mag der Grund 
dafür gewesen sein, dass er nach seinem ersten Verhör vor herzogli-
chen Räten im November 1527 eventuell ein zweites Mal und diesmal 
sogar durch den Herzog persönlich vernommen wurde. Die unda-
tierte Geschichte von Bethmanns Vernehmung durch Herzog Georg 
und seinem Tod infolge einer Attacke des „Pae bstischen Meß-Pfaffen 
Nikolao Francke“ wurde von einigen späteren Historiografen gern 
verwendet.197 Nach dieser Geschichte trachteten einige Altgläubige 
Bethmann wegen seiner Predigten nach dem Leben. Er wähnte sich 
in seinem Haus nicht mehr sicher vor den Anfeindungen, weshalb er 
auf die Türme seiner Pfarrkirche St. Nikolai flüchtete. Anlässlich eines 
bislang undatierten Besuchs Herzog Georgs in Quedlinburg wurde 
er unter Todesdrohungen auf das Stiftsschloss befohlen. Vom Herzog 
persönlich verhört, konnte er sich jedoch mit Verweis auf die Heili-
ge Schrift erfolgreich rechtfertigen. Kurz darauf sei er von Nikolaus 
Francke mit einem Degen überfallen worden, konnte aber gerettet 
werden. Der Überfall habe Bethmann jedoch derart erschreckt, dass 
er bald darauf krank geworden und verstorben sei. Bemerkenswert ist 
die Beobachtung, dass jene bei Kettner 1710 überlieferte Geschichte 
in den beiden von Abel edierten Chroniken Winnigstedts fehlt.198 In 
Winnigstedts Chronicon Halberstadiense wird stattdessen das Gerücht 
wiedergegeben, Bethmann sei von Unbekannten vergiftet worden, 
ein Schicksal, das Bethmann laut Winnigstedt mit dem frühen luthe-
rischen Prediger im Augustinereremitenkloster ,Vincenz‘, und dem 
Pfarrer an St. Benedikti, Joachim Volckmann, geteilt haben soll.199 
Erst bei Scultetus und in der handschriftlich überlieferten Chronik 
von Wolf findet die Geschichte vom Überfall Francks auf Bethmann 
Erwähnung, allerdings ohne Bethmanns Tod. Demgegenüber fehlt 
sie in der abgedruckten Version der Wolf’schen Chronik komplett.200 
Im Rückgriff auf Kettner wurde jene Geschichte von Fritsch wieder-

197 u. a. Kettner, Kirchen, S. 122. 
198 Vgl. Winnigstedt: Chronicon Halberstadiense, S. 403; Winnigstedt: Chronicon 

Quedlinburgense, S. 512.
199 Vgl. Winnigstedt: Chronicon Halberstadiense, S. 403.
200 Vgl. Scultetus, Oratiuncula, S. 60. Scultetus schreibt nur von Scheltworten, die 

Bethmann schwer trafen. Vgl. zu Wolf: HAB, Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 10 extrav, 
fol. 132r; Wolf, Kurze Beschreibung, S. 314f.



122 3. Stadtreformation in Quedlinburg

aufgegriffen, während sich Voigt zwar auf Kettner und nicht mehr auf 
Winnigstedt bezieht, jedoch einzig das Verhör Bethmanns erwähnt.201 
Lorenz ging auf Bethmann nicht ein. 

Es ist auszuschließen, dass die von Kettner beschriebenen Ereignis-
se rund um Bethmanns Vernehmung, das Attentat auf ihn und sein 
gewaltsamer Tod202 bereits mit dem Verhör des Jahres 1527 in Ver-
bindung zu bringen sind.203 Stattdessen lassen sich belastbare Hin-
weise dafür beibringen, durch die jene Begebenheiten in die Jahre 
1531/32 datiert werden können. 

Einige Jahre nach den Untersuchungen der sächsischen Amtmän-
ner in den Jahren 1526 und 1527 berichtet Anfang August 1531 der 
Quedlinburger Stiftshauptmann Hans von Berlepsch an Herzog Ge-
org von der Entlassung eines Pfarrers bei Georgs vergangenem Besuch 
in Quedlinburg. Die dadurch ledig gewordene Pfarrei sei aus Mangel 
an geeignetem Personal noch immer unbesetzt.204 Die Identifizie-

201 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 5; Voigt, Geschichte, III, S. 181.
202 Ob wirklich der erlittene Schock (Herzinfakt) angesichts des Attentats auf ihn 

oder doch sein Alter Grund seines Todes war, kann nicht entschieden werden. Bei 
seinem Verhör 1527 gibt er an, bereits 25 Jahre geistliche Ämter inne zu haben 
und in „bdrubte[m] alter“ zu stehen. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 64rv (16.5.1526). Das Mindestalter für 
das Noviziat ist im kanonischen Recht auf 17 Jahre, für das Subdiakonat auf 
21 Jahre, für das Diakonat auf 22 Jahre und für das Presbyteriat beziehungsweise 
die Priesterweihe auf 24 Jahre festgelegt. Insofern dürfte Bethmann zwischen 42 
und 49 Jahren alt gewesen sein. Vgl. Becker, Hans-Jürgen: Kanonisches Alter. In: 
RGG4 4, Sp. 778; Weissen, Kurt: Mindestalter Priesterweihe, online unter: http://
www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2005/0025.html (14.7.2018); Puza, Richard: Al-
ter. IV. Kirchenrechtlich. In: LThK3 1, Sp. 452; Ders.: Katholisches Kirchenrecht, 
Heidelberg 21993, S. 147f (UTB 1395).

203 Vgl. die nachfolgende Anm. 204.
204 In einem Schreiben des Hauptmanns Hans von Berlepsch an Herzog Georg vom 

3. August 1531 berichtet Berlepsch unter anderem von der Reaktion Annas II. auf 
die Forderung Georgs, lutherische Pfarrer zu entlassen: Der Äbtissin fehle schon 
Ersatz für den Pfarrer, der beim letzten Besuch Georgs in Quedlinburg seiner Pfar-
re verwiesen wurde. Wenn sie die anderen auch noch entlasse, befürchte sie Auf-
ruhr. Vgl. ABKG, III, Nr. 2017, S. 408f (3.8.1531). Für den Zeitpunkt von Georgs 
Aufenthalt in Quedlinburg gab es bislang keine klaren Anhaltspunkte, sondern 
nur Indizien: Mitte Juni 1531 schickten Priorin und Konvent des Klosters Langen-
dorf ein Schreiben an Georg und erwähnten darin einen vorangegangenen Brief 
an ihn, der Georg auf seinem Zug nach Quedlinburg erreichte, als er in Leipzig 
Station machte. Vgl. ABKG, III, Nr. 1995, S. 388, Anm. (20.6.1531). Der 20. Juni 
1531 bildet somit den terminus ante quem seiner Reise nach Quedlinburg. Anhand 
der Quedlinburger Ratsrechnungen lässt sich die Anwesenheit Herzog Georgs 
in Quedlinburg nun mit einiger Genauigkeit umreißen: Der Rat verehrte – also 
schenkte – zu Ascensionis Domini (Himmelfahrt) (18. Mai) 1531 den drei in Qued-
linburg tagenden Fürsten, Herzog Georg, Kardinalerzbischof Albrecht von Mag-
deburg und Mainz sowie Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Lüneburg, ins-
gesamt vier Fässer Bier. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 12 (1531), Vol. II, fol. 32v. Der 
Anlass des Treffens dürfte die später vereinbarte Hallische Einung gewesen sein. 
Vgl. ABKG, IV, Einleitung, S. 19; siehe zum Treffen in Quedlinburg zudem das 

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2005/0025.html
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2005/0025.html
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rung jenes entlassenen Pfarrers mit Bethmannus Bethmann ist sehr 
wahrscheinlich.205 Mit dem anzunehmenden Verhör Pfarrer Beth-

Schreiben von Herzog Georg an Kardinal Albrecht: vgl. Deutsches Historisches 
Museum, Berlin, Inventarnummer: DO 54/652 (25.4.1531), online: http://www.
dhm.de/datenbank/dhm.php?seite=5&fld_0=NN004855 (20.10.2016). Darüber 
hinaus erhielt Herzog Georg noch zehn Malter Hafer und einige Fässer Landwein 
vom Rat. Weitere zwei Fässer Bier wurden Herzog Georg zu Pfingsten (28. Mai) 
1531 „vorschengkt“. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 12 (1531), Vol. II, fol. 32v. Her-
zog Georgs Anwesenheit in Quedlinburg lässt sich also mindestens für den Zeit-
raum zwischen dem 18. und dem 28. Mai 1531 nachweisen. Im oben erwähnten 
Schreiben des Stiftshauptmanns Hans von Berlepsch an Herzog Georg, in dem 
Berlepsch von der Entlassung eines Pfarrers beim letzten Besuch Georgs in Qued-
linburg berichtet, schreibt Berlepsch, dass er sich an die Abreise des Herzogs aus 
Quedlinburg erinnere, weshalb die Nähe zum Aufenthalt Georgs in Quedlinburg 
zwei Monate zuvor anzunehmen ist. Vgl. ABKG, III, Nr. 2017, S. 408f (3.8.1531). Es 
ist also sehr wahrscheinlich, dass die Entlassung des Pfarrers, die vom Rat verehr-
ten Fässer Bier, der Landwein, der Hafer und die von Berlepsch erinnerte Abreise 
Georgs alle mit dessen Aufenthalt in Quedlinburg in der zweiten Maihälfte 1531 
in Zusammenhang stehen. 

205 In der vorangegangenen Anmerkung wurde der Versuch unternommen, einen Zu-
sammenhang zwischen Herzog Georgs Anwesenheit in Quedlinburg im Mai 1531 
und der Entsetzung eines Pfarrers von seiner Pfarre herzustellen. Für den Ver-
such der Identifizierung dieses abgesetzten Pfarrers mit Pfarrer Bethmann kön-
nen wiederum die Quedlinburger Ratsrechnungen und der Bericht bei Kettner 
herangezogen werden. Wie bereits beschrieben, heißt es bei Kettner, dass Beth-
mann „nicht lange“ nach dem Verhör durch Nicolaus Francke überfallen und mit 
einem Degen bedroht wurde. Durch den erlittenen Schock sei er krank geworden 
und schließlich verstorben. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 122. In den Quedlinburger 
Ratsrechnungen der Jahre 1530 und 1531 lässt sich ein Pfarrer Nicolaus/Nico-
lao an der Kirche St. Aegidii und zwischen 1532 und 1534 ein „Nicolao Francke“ 
als Pfarrer auf dem Hospital zum Heiligen Geist nachweisen. Vgl. StA QLB, 23a, 
RR, Nr. 11 (1530), fol. 32r; RR, Nr. 12, Vol. II (1531), fol. 25r; RR, Nr. 13 (1532), 
fol. 17r; RR, Nr. 14, Vol. I (1533), fol. 21r; RR, Nr. 14, Vol. II (1533), fol. 11v; RR, 
Nr. 15 (1534), fol. 13v. Seine Erwähnung steht stets im Zusammenhang mit seinen 
Einnahmen von der Kapelle St. Anna, die sich im Annen-Hospital zwischen den 
Städten befand. Vgl. u. a. StA QLB, 23a, RR, Nr. 14, Vol. I (1533), fol. 21r; Lorenz, 
Die Kirchenordnungen, S. 33. Verbunden mit dem Befund der Anwesenheit Her-
zog Georgs und der Entsetzung eines Pfarrers im Mai 1531 fällt auf, dass Pfar-
rer Nicolaus/Nicolao 1531 noch Pfarrer von St. Aegidii war und im Jahr darauf 
nur noch Pfarrer im Hospital zum Heiligen Geist. Das chronikalisch mit Nicolaus 
Francke in Verbindung gebrachte Attentat auf Pfarrer Bethmann und Franckes 
gewissermaßen Rückzug von einer städtischen Pfarre (St. Aegidii) an die Kirche 
eines Hospitals (Heiliger Geist/St. Spiritus) vor die Tore der Stadt könnten im Zu-
sammenhang gesehen auf eine Strafversetzung des Attentäters Nicolaus Francke 
hinweisen. Bei der Frage der Datierung jener Versetzung können wiederum die 
Ratsrechnungen weiterhelfen. Die letzte Zahlung an Nicolaus Francke als Pfarrer 
von St. Aegidii erfolgte zu Ostern (9. April) 1531. Die Zahlung an ihn im Jahr 1532 
ist undatiert. Allerdings werden andere Ausgaben auf dieser Seite der Ratsrech-
nungen datiert. Die erste Zahlung erfolgte zu Jubilate (21. April) und danach fol-
gen drei Zahlungen (u. a. die an Francke) ohne Datum. Danach wurden „freitags 
in pfingsten“ (24. Mai) und später zu Johannis Baptiste (24. Juni) Zahlungen an den 
Abt von Michaelstein eingetragen. Daraus ist ersichtlich, dass die Geldbeträge 
chronologisch nach dem Datum der Auszahlung eingetragen wurden. Vgl. StA 

http://www.dhm.de/datenbank/dhm.php?seite=5&fld_0=NN004855
http://www.dhm.de/datenbank/dhm.php?seite=5&fld_0=NN004855
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manns könnte Herzog Georg 1531 bei der Gelegenheit seiner Reise 
nach Quedlinburg auf den Bericht zurückgegriffen haben, den ihm 
seine Gesandten vier Jahre zuvor 1527 zugeschickt hatten. Anhand 
der Ratsrechnungen lässt sich belegen, dass Georg für ein Treffen mit 
Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Lüneburg und Kardinal Erz-
bischof Albrecht von Magdeburg und Mainz 1531 nach Quedlinburg 
gekommen war.206 Wahrscheinlich waren Vorgespräche zur später be-
schlossenen Hallischen Einung207 der Zweck dieses Treffens. Es ist in 
diesem Zusammenhang möglich, dass Georg die Gelegenheit nutz-
te, um den befreundeten altgläubigen Fürsten am Beispiel des seit 
Jahren renitenten Lutheraners Bethmann zu demonstrieren, wie er 
gegen die neue Lehre und deren Vertreter vorgeht. 

Wie schwer der Verlust Bethmanns 1531/32 für die AnhängerInnen 
der Reformation in Quedlinburg war, kann daran abgelesen werden, 
wie geschickt er für sich und Pfarrer Sturke 1527 die Verteidigung 

QLB, 23a, RR, Nr. 12, Vol. II (1531), fol. 25r; RR, Nr. 13 (1532), fol. 17r. Auf dieser 
Grundlage lässt sich die Versetzung von Pfarrer Nicolaus Francke von St. Aegidii 
zum Hospital Heiliger Geist eingrenzen. Der 9. April 1531 bildet somit den ter-
minus post quem und der 21. April 1532 den terminus ante quem der Versetzung von 
Nicolaus Francke von St. Aegidii an die Hospitalkirche St. Spiritus. Die angenom-
mene Strafversetzung Franckes im erwähnten Zeitraum stützt wiederum die Ver-
mutung, dass Pfarrer Bethmann mit jenem Pfarrer zu identifizieren ist, der beim 
Besuch Herzog Georgs im Mai 1531 seiner Pfarre entsetzt wurde. Der Tod Pfarrer 
Bethmanns ist nicht näher einzugrenzen. Laut Kettner konnte Bethmann nach 
dem Attentat Franckes auf ihn „endlich noch gerettet“ werden, „das Schrecken war 
[aber, E.R.] so hefftig, daß er bald drauf in Kranckheit verfiel und sterben mus-
te“. Kettner, Kirchen, S. 122. Da die Dauer der Krankheit unbekannt ist, könnte 
Bethmann Ende 1532 noch am Leben gewesen sein. Will man die Entsetzung ei-
nes lutherischen Pfarrers in Quedlinburg mit dem Besuch von Herzog Georg im 
Mai 1531 in Zusammenhang bringen, ist zudem überhaupt nur an Pfarrer Beth-
mann zu denken, weil die anderen bei Winnigstedt und Wolf erwähnten Pfarrer 
entweder bereits vertrieben beziehungsweise tot (Vicenz, Volkmann, Neuber) wa-
ren und erst später in Quedlinburg ankamen oder erwähnt werden (Doner (nach 
1534); Sartorius/Schröder (folgte auf Doner)). Vgl. Winnigstedt, Chronicon 
Halberstadiense, S. 403, 405; Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 512; 
Wolf, Kurze Beschreibung, S. 313f; Kettner, Kirchen, S. 124f. An Pfarrer Sturke 
ist in diesem Zusammenhang nicht zu denken, da seine Entsetzung durchgängig 
mit Hauptmann Meisenbach in Verbindung gebracht wird und dieser erst im Juni 
1534 sein Amt in Quedlinburg antrat. Vgl. Goerlitz, Staat, S. 66; Winnigstedt, 
Chronicon Halberstadiense, S. 404; Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, 
S. 512; Wolf, Kurze Beschreibung, S. 314. Nach diesen Erwägungen ist mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Pfarrer Bethmann im Mai 1531 
nach seinem Verhör vor Herzog Georg seiner Pfarre entsetzt wurde. Nach Kettners 
Überlieferung der Chronik Winnigstedts wurde Bethmann von Nicolaus Francke 
überfallen und verstarb an den Folgen des erlittenen Schocks. Dafür könnte die 
Versetzung oder der Rückzug Franckes von der Stadtpfarre St. Aegidii auf die 
Pfarrstelle am Heilig-Geist-Hospital vor den Toren der Stadt sprechen, weil er in-
nerhalb der Stadt nicht mehr haltbar schien.

206 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 12, Vol. II (1531), Vol. II, fol. 32v.
207 Vgl. ABKG, IV, Einleitung, S. 19.
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gegenüber den sächsischen Gesandten führte. Bis zu seinem Tod ist 
Bethmann als wichtigster Vertreter der Reformation in Quedlinburg 
anzusehen. 

Es lohnt an dieser Stelle ein Blick auf das in den Chroniken überlie-
ferte protestantische wie altgläubige Kirchenpersonal Quedlinburgs. 
Wie bereits erwähnt, werden die Pfarrer und Prediger in den Chro-
niken ohne jeden zeitlichen Bezug angeführt. Der Grund dafür ist 
darin zu sehen, dass die Chroniken zum Teil erst Jahrzehnte nach den 
Geschehnissen wohl auf Grundlage oraler Überlieferung aufgezeich-
net wurden. Zudem liegen verschiedene Abschriften der Chroniken 
vor, die teilweise erst Jahrhunderte nach der Abfassung des verschol-
lenen Autografen ediert wurden. Einzig über andere Quellen und die 
zeitlich eingrenzbare Tätigkeit einzelner Personen in Quedlinburg, 
wie derjenigen des Stiftshauptmanns Philipp von Meisenbach, sind 
ungefähre Einordnungen möglich. 

Nachdem die Aktivitäten des wohl ersten „lutherischen“ Predigers 
‚Vincenz‘ zusammen mit Johann Abe etwa in die Zeit zwischen 1520 
und dem Anfang des Jahres 1523 datiert werden konnten,208 lässt sich 
der an St. Benedikti unter anderem bei Kettner erwähnte Simon Neu-
ber außerhalb der Chroniken nicht finden.209 Joachim Volckmann ist 
1511 als Presbyter in Halberstadt und 1517 als „Plebani Ecclesiae Diui 
Benedicti oppidi Quedlingenburgk“210 fassbar. Während das Schicksal von 
Neuber bei Kettner nicht weiter beschrieben wird und eventuell an 
seine Vertreibung zu denken wäre, soll Volckmann wie ‚Vincenz‘ von 
Mönchen vergiftet worden sein.211 Zeitlich lässt sich die Tätigkeit von 
Volckmann an St. Benedikti nur vage eingrenzen. Bereits 1517 ist er 
wie schon erwähnt an St. Benedikti nachweisbar. Im Juli 1525 schrieb 
Georg, dass der Rat einen „ausgeschritten monch“,212 in dem even-
tuell der ehemalige Halberstädter Regularkanoniker Dr. Lucas Jaco-
bi zu sehen ist,213 zum Pfarrer annehmen wolle. Zuvor sei die Pfarre 

208 Vgl. Kap. 3.1 dieser Arbeit.
209 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 124. Am 5. Juni 1540 erhält ein „Symon Naůeber von 

hoӱm“ das Bürgerrecht in Quedlinburg. StA QLB, 23a, RR, Nr. 21 (1540), fol. 6v, 
43r. Ob es sich dabei um den bei Kettner erwähnten ehemaligen Prediger an 
St. Benedikti handelt, ist nicht zu ermitteln. Auch an den Universitäten in Leipzig, 
Wittenberg, Tübingen und Erfurt lassen sich keine Studenten mit diesem Namen 
nachweisen.

210 CDQ, Nr. 13, S. 889–891 (14.8.1511), Nr. 26, S. 905f (25.8.1517); Kettner, Anti-
quitates Quedlinburgenses, S. 649–651 (25.8.1517).

211 Vgl. u. a. Fritsch, Geschichte, I, S. 324; Kettner, Kirchen, S. 124; Winnigstedt, 
Chronicon Halberstadiense, S. 403.

212 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 71 (6.7.1525).
213 Vgl. WA, BR, Bd. 4, S. 135f, Anm. 1 (um 1526). Dr. Lucas Jacobi wurde Ende März 

1526 Pfarrer in Schweinitz, wo er schwer erkrankte und starb.
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ohne einen „Rechten Seelwartherr[n]“ gewesen.214 Dies bedeutet, 
dass nach Volckmanns nicht näher einzugrenzendem Tod, seinem 
Weggang oder seiner Vertreibung St. Benedikti bis Mitte 1525 ohne 
Pfarrer oder Priester gewesen ist. Gegebenenfalls ist mit dem Aus-
druck „Rechten Seelwartherr“ aber auch gemeint, dass lediglich kein 
altgläubiger Priester an St. Benedikti tätig war, wohl aber unbekannte 
lutherische Pfarrer oder Prediger. In der zweiten Jahreshälfte 1525 
oder nur geringfügig später erhielt Johannes Mathie die Pfarre an 
St. Benedikti und hatte diese bis zu seinem Verzicht im Sommer 1538 
inne.215 Ihm folgte erst im September 1540 Pfarrer Johann Silvius, 
den die sächsischen Visitatoren als ersten Superintendenten Quedlin-
burgs einführten.216 Silvius hatte zuvor zum Jahreswechsel 1539/40 
eine Predigerstelle an St. Martin in Halle erhalten, konnte sich dort 
aber gegen den bischöflichen Widerstand nicht durchsetzen.217 Der 
von Fritsch fälschlicherweise als Amtsvorgänger von Johannes Mathie 
erwähnte Magister Andreas Ernst war Nachfolger von Silvius und wur-
de im April/Mai 1541 von Äbtissin Anna II. zum Superintendenten 
sowie zum Pfarrer an St. Benedikti ernannt. Seine Amtszeit dauerte 
lediglich vier Jahre, denn bereits im Frühjahr 1545 wurde er durch 
den Stiftshauptmann Georg von Dannenberg entlassen.218 

214 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 71 (6.7.1525). Vgl. zudem: ABKG, II, Nr. 1035, S. 284f 
(7.6.1525); Gess, Urkundliche, Nr. 24, S. 469f (7.6.1515); LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 69 (7.6.1525).

215 Vgl. LASA, U9, C Vb, Nr. 14 (16.6.1538); UB QLB, II, Nr. 683, S. 141–143 
(16.6.1538); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 71 (6.7.1525). 

216 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 149 (18.9.1540). Wahrscheinlich wirkte Silvius schon 
1539 in Quedlinburg. Dies legt ein Eintrag in der Ratsrechnung des Jahres 1539 
nahe, wonach „dem priester Johan Silůi[u]s“ ein Taler 20 Groschen „zů seiner 
zerůng“ gegeben wurde, als er „pauel von rohede her geschigkt“. StA QLB, 23a, 
RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 74r. 

217 Vgl. Scholz, Reformation in Halberstadt, S. 636.
218 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 6, richtig in der Reihenfolge dann S. 236. Aller-

dings fehlt hier der Ausweis als Superintendent. Vgl. zudem Kap. 4, Anm. 306 
der vorliegenden Arbeit. Die Absetzung Magister Andreas Ernsts durch Georg 
von Dannenberg ist nicht eindeutig datierbar. Näherungsweise ist als terminus 
post quem der erlassene Gehorsamsverweigerungsbefehl von Herzog Moritz vom 
9. März 1545 und als terminus ante quem eine Sammlung anonymer Klagen gegen 
die Äbtissin anzunehmen, deren Entstehung in den Zeitraum zwischen dem 11. 
und dem 17. Mai 1545 datiert werden kann. Durch den Befehl von Moritz erhielt 
Dannenberg die Grundlage zur Absetzung von Ernst und in der zweiten Quelle 
wird Ernst bereits als „entsezter pfarrer“ bezeichnet. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 167–168 (9.3.1545); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 b 1, fol. 301 (nach 11.5./vor 17.5.1545). Anna II. stellte Andreas 
Ernst wahrscheinlich 1545 einen Abschiedsbrief aus, in dem sie ihm einen unta-
deligen Lebenswandel und eine vorbildhafte Ausübung seines Amtes attestierte 
und auch die Umstände der gegen ihren Willen geschehenen Entlassung Ernsts 
erwähnt. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 1–2 (ca. 1545). 
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Ebenso wie Johann Sturke lässt sich auch Bethmannus Bethmann 
bereits früh in Quedlinburg nachweisen.219 Nach eigener Angabe be-
kleidete Bethmann seit 1502 geistliche Ämter und wird 1518 als Erz-
priester des Bannes Quedlinburg erwähnt.220 Pfarrer an St. Nikolai 
war Bethmann – wie bereits erwähnt – vermutlich bis etwa 1531/32. 
Wann sich Bethmann der neuen Lehre zuwandte, ist nicht nachzuwei-
sen. Als Nachfolger Bethmanns wird der altgläubige Johann Genth 
erwähnt,221 dem jedoch die Bürger die Teilnahme an seinen Gottes-
diensten versagt haben sollen. Statt in die Kirche zu Genth gingen 
die Gläubigen zum Schulmeister der Neustadt, Magister Johann Le-
oni,222 der mit den Worten Fritschs „dem Katholicismus eifrig entge-
genarbeitete“.223 Genth wurde nach einer unter anderem bei Kettner 
überlieferten Geschichte bei der Taufe eines Kindes von der Ehefrau 
Michael Kirchhoffs verspottet, weil er „heilige[s] Oehl“ (Chrisam) ver-
wendete.224 Aussagen darüber, wann Genth an St. Nikolai eingesetzt 
wurde und wie lange er sich dort trotz der fehlenden BesucherInnen 
seiner Messen hielt, sind kaum möglich. Ende September 1534 be-
klagte sich Johannes Mathie über die lutherische Haltung der Pfar-
rer an St. Nikolai, St. Blasii und St. Aegidii,225 weshalb der altgläubige 
Genth zu diesem Zeitpunkt entweder nicht mehr oder noch nicht die 
Pfarre an St. Nikolai bekleidete. Eine Konversion Genths kann ausge-
219 Als Student lässt sich Bethmann an den Universitäten in Wittenberg, Leipzig, Er-

furt und Tübingen nicht finden, obwohl angesichts seiner gehobenen Stellung als 
Erzpriester ein Studium anzunehmen ist. Ob Johann Sturke/Sturken mit jenem 
„Iohannes Stue ricke de Zoltwedel [Salzwedel]“ identisch ist, der zwischen 1496 und 
1502 an der Universität Leipzig immatrikuliert war, kann bezweifelt werden, da 
der Quedlinburger Johann Sturke zunächst wohl als Kaplan von St. Blasii anzu-
nehmen ist und er als Absolvent einer Universität sicherlich eine höhere geistliche 
Stellung eingenommen hätte. Vgl. Erler, Die Matrikel, I, S. 413.

220 Vgl. LASA, A20, XVIa, Nr. 4, fol. 39–41 (24.8.1518). Auch im Jahr 1519 wird Beth-
mann in diesem Amt erwähnt. Vgl. UB QLB, II, Nr. 664, S. 129f (9.12.1519); GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 64rv 
(9.12.1519). Im Jahr 1506 erhält Bethmann das Bürgermahl. Vgl. StA QLB, 23a, 
RR, Nr. 7 (1506), fol. 197r. 

221 Vgl. Kap. 3, Anm. 204 und Anm. 205 der vorliegenden Arbeit. Mit einiger Sicher-
heit ist davon auszugehen, dass Bethmann 1531 verstarb. Allerdings beklagte sich 
Anna II. gegenüber Herzog Georg, dass sie die 1531 nach der Entlassung eines 
Pfarrers freigewordene Pfarre bis Anfang August 1531 noch nicht hatte besetzen 
können. Der Argumentation in den Anmerkungen 204 und 205 von Kap. 3 der 
vorliegenden Arbeit folgend, ist mit dem entlassenen Pfarrer Bethmann und mit 
der Pfarre St. Nikolai in der Quedlinburger Neustadt gemeint. Johann Genth als 
Nachfolger Bethmanns scheint also erst nach August 1531 die Pfarre St. Nikolai 
erhalten zu haben. 

222 Laut Kettner, Kirchen, S. 229 war Johann Leo beziehungsweise Johannes Laue 
Rector in der Neustadt, danach Diacon an St. Nikolai und schließlich Pfarrer in 
Frose.

223 Fritsch, Geschichte, II, S. 6; Scultetus, Oratiuncula, S. 61.
224 Kettner, Kirchen, S. 123; zudem: Scultetus, Oratiuncula, S. 61f.
225 Vgl. ABKG, III, Nr. 2562, S. 791f (29.9.1534).
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schlossen werden, da diese von Winnigstedt mit großer Sicherheit als 
„Erweckung“ eines Pfarrers berichtet worden wäre.226 Ungewiss bleibt 
auch, ob Genth die Pfarre der einzigen Kirche der Quedlinburger 
Neustadt bis 1539 innehatte. In diesem Jahr setzte Anna II. Marcus 
Scultetus, vormals Prediger an der Katharinen-Kirche in Magdeburg, 
als Pfarrer an St. Nikolai ein.227 Dass mit St. Nikolai eine der beiden 
Hauptkirchen Quedlinburgs und die einzige Kirche der Neustadt 
bis 1539 über mehrere Jahre hinweg unbesetzt blieb, kann als ausge-
schlossen gelten. 

Johann Sturke wird erstmals 1521 und danach 1524 im Zusammen-
hang mit der Abhaltung von Seelengedächtnissen als Präbendat des 
Stiftes erwähnt und erhielt Einkünfte von zwei Altären der Stiftskir-
che.228 Die Pfarre St. Blasii wurde ihm wohl einige Zeit vor Februar 
1528 von Anna II. als „vberlehnfrawe“ übertragen, nachdem sein 
Vorgänger Heinrich Bode(n)/Bothe, Kanoniker an St. Paul in Hal-
berstadt, von der Äbtissin als „hinfellich vormergkt vnnd befundenn“ 
wurde.229 Anfang 1533 verwaltete Sturke bereits zwei Pfarren und 
war seit Kurzem verheiratet.230 Etwa in dieser Zeit oder kurz danach 
könnte Anna II. den aus Quedlinburg stammenden Stettiner Superin-
tendenten Paul vom Rode mit der Pfarre St. Blasii belehnt haben. Da 
von Rode jedoch nicht nach Quedlinburg kam, wurde die Pfarre von 

226 Auch Scultetus erwähnt keine Konversion Genths. Vgl. Scultetus, Oratiuncula, 
S. 61. Laut Scultetus befanden sich unter den Zuhörern Genths ab und an Frauen. 

227 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 128.
228 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1521), fol. 5r; RR, Nr. 8 (1522), fol. 59r; RR, Nr. 8 

(1523), fol. 113v; RR, Nr. 9 (1524), fol. 28r, 29r; RR, Nr. 10 (1527), fol. 42v. In 
einem Lehnbrief Annas II. für Andreas Rode, Präbendat an St. Servatius, wird 
1532 erwähnt, dass Johann Sturke einen der beiden Altäre, mit denen Rode be-
lehnt wurde, zuvor verlassen hatte. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 209a, 
fol. 10rv (10.3.1532). 

229 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 32rv (18.2.1528); ABKG, III, 
S. 74, Anm. (18.2.1528). Der Übergang fand jedoch nicht geräuschlos statt: Bo-
the/Bode hatte beim Offizial von Halberstadt gegen seinen Nachfolger Sturke 
den Bann erwirkt, woraufhin Anna II. Sturke Kraft ihrer Regalien vom Bann be-
freite. Dennoch waren Sturke aufgrund der Klagen gegen ihn Kosten in Höhe von 
15 Talern entstanden, wegen derer er sich u. a. beim Stiftshauptmann beschwerte. 

230 Vgl. ABKG, III, S. 535, Anm. (15.1.1535). Welche Pfarren dies waren, ist nicht klar. 
Da Johannes Mathie St. Benedikti innehatte, kommen als Sturkes zweite Pfarre 
neben St. Blasii nur St. Nikolai in der Neustadt und St. Aegidii in der nördlichen 
Altstadt infrage. Die gemeinsame Verwaltung zweier Pfarren ist am ehesten bei 
St. Blasii und St. Aegidii denkbar, da beide gegenüber den Hauptpfarren von Alt- 
und Neustadt, St. Benedikti und St. Nikolai, einen eher untergeordneten Rang 
einnahmen. Vgl. auch Kap. 3, Anm. 201 und 202 der vorliegenden Arbeit zur 
eventuellen Strafversetzung Nicolaus Franckes von St. Aegidii auf die Pfarre des 
Hospitals zum Heiligen Geist 1531/32, weshalb Sturke die freigewordene Stelle 
an St. Aegidii mitverwaltet haben könnte. Vgl. zum unterschiedlichen „Rang“ der 
Pfarren u. a. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 33.
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Anna II. an „H.[errn] Johan Sturken […] widder geweiset“.231 Laut 
Kettner habe Sturke am Palmsonntag (29. März) 1534 in St. Blasii 
das Abendmahl unter beiderlei Gestalt ausgeteilt und wurde darauf-
hin von Hauptmann Meisenbach verhaftet.232 Auf den bedrohlichen 
Druck der Gemeinde hin sei Sturke vom Hauptmann wieder freige-
geben worden, „doch mit dem Bedinge, daß er [Sturke, E.R.] also 
fort weg muste“. An Sturkes Stelle sei nachher der „Pae bstler Henri-
cum Wackerodt gesetzt“ worden,233 den Kettner für das Jahr 1539 zu-
sammen mit Johannes Winnigstedt als Präbendat/Kanoniker an der 
Stiftskirche St. Servatii erwähnt.234 Zwar berichtet Kettner, dass Sturke 
1534 durch Stiftshauptmann Meisenbach seiner Pfarre entsetzt wur-
de,235 doch schreibt Meisenbach Ende November 1534 an Georg, dass 
von den zwei lutherischen Pfarrern einer verstorben sei und er dem 
anderen befohlen habe, seine Stelle bis Ostern 1535 zu räumen.236 Da 
Sturke in dieser Zeit mit einiger Sicherheit der einzige lutherische 
Pfarrer in Quedlinburg war und er, wie von Kettner berichtet, zu Os-
tern 1534 mit Meisenbach aneinandergeraten war, ist wahrscheinlich 
in ihm der von Meisenbach Ende November 1534 erwähnte letzte 
lutherische Pfarrer der Stadt zu sehen. Sturke war es, der auf Meisen-
bachs Befehl hin allerdings nicht schon 1534, sondern erst Ostern 
1535 seine Pfarrstelle an St. Blasii (und gegebenenfalls auch die von 
ihm vertretene an St. Aegidii) räumen sollte. Sturke verließ zwar seine 
Pfarrstelle, wohnte jedoch anscheinend weiterhin in Quedlinburg. 
Im Jahr 1537 wird er als Besitzer eines Grundstücks in der Stadt er-
wähnt237 und ist 1541 als Kalandsbruder nachweisbar.238

231 Siehe dazu das Schreiben Pauls von Rode an Anna II., in dem er von seiner frü-
heren Belehnung mit St. Blasii schreibt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 361–363 
(6.2.1546). Hinweise darauf, wann diese Belehnung stattfand, sind kaum zu fin-
den, weshalb nur Zeiträume ausgemacht werden können, für die dies wahrschein-
lich ist.

232 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 123. Jadatz und Winter übernehmen diese Angabe ohne 
Angabe ihrer Quelle. Vgl. ABKG, III, S. 792, Anm. 1. In der Chronik von Wolf wird 
das Jahr nicht erwähnt und es ist nur vom „Palm-Sonntage“ die Rede. Wolf, Kurze 
Beschreibung, S. 314; HAB Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 10 extrav, fol 132v. Auch bei 
Scultetus fehlt die Jahresangabe. Vgl. Scultetus, Oratiuncula, S. 54. Bei Winnigs-
tedt wird weder die Austeilung des Abendmahls noch der Anlass erwähnt. Sturke 
habe als einziger „rein gelehret“, weshalb er vom Stiftshauptmann Meisenbach 
festgenommen und auf Druck der Gemeinde wieder freigelassen wurde, jedoch 
die Stadt verlassen musste. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 404.

233 Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 404. 
234 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 231.
235 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 123. Dass Sturke 1534 von Meisenbach auf das Stifts-

schloss vor Herzog Georg geführt wurde, kann nicht bestätigt werden, da sich Ge-
org in diesem Jahr nicht in Quedlinburg nachweisen lässt. 

236 Vgl. ABKG, III, Nr. 2609, S. 819 (29.11.1534). 
237 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 18 (1537), fol. 38r.
238 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (29.10.1541).
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Während mit Genth an St. Nikolai und Mathie an St. Benedikti 
die wichtigsten Pfarren von Alt- und Neustadt wieder in altgläubi-
gen Händen lagen und Dr. Runge im Franziskanerkloster gegen das 
Luthertum predigte,239 scheint einzig Johann Sturke bis 1534/35 an 
St. Blasii und gegebenenfalls zwischen 1531 und 1534/35 auch an 
St. Aegidii in der Stadt lutherisch gepredigt zu haben. 

An St. Aegidii im Norden der Altstadt wird in den Jahren 1530 und 
1531 ein Pfarrer „Niclas“ erwähnt,240 der von 1532 bis 1534 – dann 
explizit als „Nicolao Francke“ – Pfarrer am Heilig-Geist-Hospital 
war.241 Bis 1562 wird Francke als Inhaber einer Kapelle (später Altar) 
St. Anna im Annen-Hospital zwischen den Städten erwähnt.242 Nico-

239 Vgl. Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit.
240 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 11 (1530), fol. 25r; RR, Nr. 12 (1531), fol. 17r. 
241 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 13 (1532), fol. 17r; RR, Nr. 14, Vol. I (1533), fol. 21r; 

RR, Nr. 14, Vol. II (1533), fol. 11v; RR, Nr. 15 (1534), fol. 13v. Möglicherweise be-
zieht sich ein Brief des Rates aus dem Jahr 1532 an einen Offizial in Halle, der 
„den pfarner im heilig geiste anlange“, bereits auf Nicolaus Francke. Vgl. StA QLB, 
23a, RR, Nr. 13 (1532), fol. 32v. Zudem wird Francke als Präbendat erwähnt, der 
1533 vom Rat Geld zur Abhaltung von Memorien erhält. Vgl. StA QLB, 23a°, RR, 
Nr. 14, Vol. I (1533), fol. 22r. Nicht zu verwechseln ist Nicolaus Francke mit einem 
wohl späteren Pfarrer am Heilig-Geist-Hospital, der Nicolaus Rose hieß. Rose 
wurde vom Rat „vorschienner Jhar“ mit der Heilig-Geist-Pfarre beliehen und bat 
1547 bei Anna II. um die Wiedereinräumung der Pfarre, nachdem er sich auswärts 
mit einer „frommen ehrlichen Matron“ verheiratet hatte und Anna II. nun den 
„[p]riesterlichen ehstandtt wol leyde“. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 197, 
fol. 1rv (13.12.1547).

242 Bis 1549 erhält Nicolaus Francke seine Einkünfte für die Kapelle St. Anne fast 
durchgehend. Diese Kapelle wird 1540 vermutlich als zum Hospital St. Anne ge-
hörig vermerkt. Ab 1550 wird in den Ratsrechnungen durchgehend der „altar 
anne“ erwähnt. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 16, Vol. I (1535), fol. 17r [Kapelle]; RR, 
Nr. 16, Vol. II (1535), 11v [Kapelle]; RR, Nr. 18, Vol. I (1537), fol. 21v [Altar]; RR, 
Nr. 18, Vol. II (1537), fol. 66v [Kapelle]; RR, Nr. 19, Vol. I (1538), fol. 12v [Kapel-
le]; RR, Nr. 21, Vol. I (1540), fol. 14v [Kapelle]; RR, Nr. 21, Vol. II (1540), fol. 52v 
[„Capeln vffem Spittal“]; RR, Nr. 22 (1541), fol. 12v [„Capellen zwisch stett“]; 
RR, Nr. 23, Vol. I (1542), fol. 12v [Kapelle]; RR, Nr. 26 (1545), fol. 18r [Kapelle]; 
RR, Nr. 28, Vol. I (1548), fol. 30r [„Capellen S annen zwisch den Stetten“]; RR, 
Nr. 28, Vol. II (1548), fol. 118r [„Capellen Sanct Annen zwischen den Stetten“]; 
RR, Nr. 29, Vol. I (1549), fol. 34v [„Capellen S annen zwisch Stetten“]; RR, Nr. 29, 
Vol. II (1549), fol. 158v [„Capellen S annen zwisch Stetten“]; RR, Nr. 30 (1550), 
fol. 39r [„Altar Anne zwisch stett“]; RR, Nr. 31 (1551), fol. 37r [„Altar Anne zwisch 
stett“]; RR, Nr. 32, Vol. I (1552), fol. 35r [„Altar Anne zwischen den Stedten“]; RR, 
Nr. 32, Vol. II (1552), fol. 133r [„Altar Anne zwischen den Stedten“]; RR, Nr. 32, 
Vol. III (1552), fol. 230r [„Altar Anne zwischen den Stedten“]; RR, Nr. 33, Vol. I 
(1553), fol. 34v [„altar anne zwischen den stedt“]; RR, Nr. 33, Vol. II (1553), fol. 99r 
[„altar anne zwischen stedt“]; RR, Nr. 34, Vol. I (1554), fol. 25v [„altar anne zwi-
schen den stedten“]; RR, Nr. 34, Vol. II (1554), fol. 96r [„altar anne zwischen den 
stedten“]; RR, Nr. 35 (1555), fol. 32r [„altar anne zwischen stedten“]; RR, Nr. 36 
(1556), fol. 33r [„altar anne zwischen den stedten“]; RR, Nr. 37 (1557), fol. 43r 
[„altar anne zwischen den stedt“]; RR, Nr. 38 (1558), fol. 24v [„altar anne“]; RR, 
Nr. 39 (1559), fol. 43r [„altar anne“]; RR, Nr 40 (1560), fol. 39v [„altar anne“]; RR, 
Nr. 41 (1561), fol. 40v [„altar anne“]; RR, Nr. 42 (1562), fol. 43v [„altar anne“]. 
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laus Francke kann als Pfarrer von St. Aegidii mit jenem bei Winnig-
stedt überlieferten „Pae bstischen Meß-Pfaffen“243 und „Attentäter“ 
identifiziert werden.244 Im Zeitraum zwischen der Versetzung Fran-
ckes von St. Aegidii an die Kirche des Heilig-Geist-Hospitals (Mitte 
1531) und Sturkes Absetzung durch Hauptmann Meisenbach, die 
spätestens bis Ostern 1535 erfolgt sein dürfte, könnte Sturke die Pfar-
re St. Aegidii mitvertreten haben. Der unter anderem laut den Chro-
niken Winnigstedts245 von einigen lutherischen Bürgern an St. Aegidii 
berufene Pfarrer Laurentius Doner ist noch bis Weihnachten 1534 in 
Staßfurt nachweisbar.246 Wann Doner nach Quedlinburg kam und wie 
lange er hier wirkte, kann wiederum nur eingegrenzt werden. Den ter-
minus post quem seiner Ankunft bildet der 25. Dezember 1534, als er 
noch in Staßfurt nachgewiesen ist und laut einem zeitgenössischen 
Druck dem Teufel die Beichte abgenommen haben soll.247 Da laut 
Winnigstedt der Priester an St. Benedikti, Johannes Mathie, gegen 
Doner aufgetreten sein soll, Doner bereits kurz nach seiner Ankunft 
in Quedlinburg verstarb und Altgläubige sein Begräbnis auf dem Be-
nediktikirchhof verhindern wollten,248 ist anzunehmen, dass Doner 
noch vor Johannes Mathies Resignation auf sein Amt (16. Juni 1538) 
verstarb.249 Der 16. Juni 1538 bildet den terminus ante quem des Todes 
von Doner in Quedlinburg. Winnigstedt zufolge predigte nach Doner 
der ehemalige Franziskaner Heinrich Sartorius/Schröder an St. Aegi-
dii im Sinne des Luthertums.250 

Nach Sturkes Absetzung, die zwischen Ostern (5.4.) 1534 und Os-
tern (28.3.) 1535 anzunehmen ist,251 und der Berufung Wackerodts 
243 Kettner, Kirchen, S. 122.
244 Vgl. die Kap. 3, Anm. 201 und 202 der vorliegenden Arbeit. 
245 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 404f; Winnigstedt, Chronicon 

Quedlinburgense, S. 513; Wolf, Kurze Beschreibung, S. 313; Kettner, Kirchen, 
S. 124f. Die ausführlichste Erwähnung findet sich in der Halberstädtischen Chro-
nik von Winnigstedt. 

246 Vgl. Doner, Eine Warhaff=||tige Historia. Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halbersta-
diense, S. 404; Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 513, wo berichtet 
wird, dass Doner erst nach seiner Vertreibung aus Staßfurt nach Quedlinburg 
kam. Vgl. zudem Scultetus, Oratiuncula, S. 56f. 

247 Vgl. Doner, Eine Warhaff=||tige Historia.
248 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 404f. Dass Doner das Begräbnis 

in geweihtem Boden und mit den üblichen Zeremonien verwehrt wurde, könn-
te auf einen Befehl Herzog Georgs vom Oktober 1534 an den Rat zurückgehen. 
Vgl. LASA, Cop. 852 E, fol. 259v–260r (21.10.1534); UB QLB, II, Nr. 677, S. 136f 
(21.10.1531); ABKG, III, Nr. 2584, S. 805 (21.10.1531).

249 Anders Kettner, Kirchen, S. 227, der Doner noch 1539 an St. Aegidii erwähnt.
250 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 512f; zudem Wolf, Kurze Be-

schreibung, S. 313; Kettner, Kirchen, S. 124, 227. 
251 Nach Kettner, Kirchen, S. 123 könnte die Entlassung Sturkes kurz nach Ostern 

1534 geschehen sein. Laut einem Bericht Meisenbachs an Herzog Georg von Ende 
November 1534 sei noch ein lutherischer Pfarrer in der Stadt, dem Meisenbach 
befohlen hatte, bis Ostern 1535 seine Stelle zu räumen. Vgl. ABKG, III, Nr. 2609, 
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auf die Pfarre St. Blasii könnten kurzzeitig nur altgläubige Priester 
an den Stadtkirchen tätig gewesen sein: Mathie an St. Benedikti, 
Genth an St. Nikolai und Wackerodt an St. Blasii. Wann Wackerodt 
und Genth eingesetzt wurden, bleibt jedoch unklar. Ende September 
1534 beklagte sich Mathie gegenüber Georg von Breitenbach über 
die lutherische Haltung der Geistlichen an St. Blasii, St. Nikolai und 
St. Aegidii,252 weshalb die „Pae bstler“ und „gottlose[n] Pfaffen“,253 das 
heißt Wackerodt und Genth, zu dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht 
die Pfarren St. Blasii und St. Nikolai innehatten. 

Die Pfarre St. Aegidii wurde entweder von Priester Wackerodt mit-
vertreten oder blieb unbesetzt, weshalb in dieser Situation – der chro-
nikalischen Überlieferung folgend – die der Reformation zuneigen-
den Bürger der Stadt Laurentius Doner aus Staßfurt zum Prediger 
an St. Aegidii beriefen – und dabei die Patronatsrechte der Äbtissin 
missachteten. Nach Doners baldigem Tod und dem von den Altgläu-
bigen verweigerten Begräbnis auf geweihtem Boden wurde Heinrich 
Sartorius/Schröder der nächste lutherische Prediger an St. Aegidii.254 

Spätestens in dieser Zeit, in der die meisten oder gar alle städti-
schen Pfarren mit Altgläubigen besetzt waren, kam den Hospitälern 
Heiliger Geist/St. Spiritus auf dem Neuen Weg und dem Johannis-
hof eine tragende Rolle zu. Scultetus schrieb dem Rat eine aktive Rol-
le bei der Unterdrückung der Lutheraner in der Stadt zu.255 Durch 
den Nachweis, dass der altgläubige Nicolaus Francke zwischen 1532 
und 1534 als Priester am Hospital Heiliger Geist256 unmittelbar vor 
den Toren der Stadt tätig war, ist zunächst die Frage beantwortet, wes-
halb laut Winnigstedt viele QuedlinburgerInnen zu dem wesentlich 
weiter entfernten Johannishof257 zogen, um dort dem lutherischen 
Gottesdienst beizuwohnen. In Verbindung mit diesem ursprüngli-

S. 819 (29.11.1534). Da alle anderen lutherischen Pfarrer Ende 1534 entweder 
bereits gestorben oder aus der Stadt vertrieben waren beziehungsweise erst spä-
ter nach Quedlinburg kamen, kann einzig Sturke in jenem von Meisenbach er-
wähnten Pfarrer gesehen werden. Dass Meisenbach jenem Pfarrer bis Ostern 1535 
Zeit gab, sein Amt zu verlassen, kann mit der bei Kettner berichteten Gefahr eines 
Aufstandes in Zusammenhang gebracht werden, die nach der Festnahme Sturkes 
durch Meisenbach an Ostern 1534 bestand. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 123. 

252 Vgl. ABKG, III, Nr. 2562, S. 791f (29.9.1534).
253 Kettner, Kirchen, S. 122, 125; Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 404; 

Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 512.
254 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 405; Winnigstedt, Chronicon 

Quedlinburgense, S. 512; Wolf, Kurze Beschreibung, S. 313. 
255 Vgl. Scultetus, Oratiuncula, S. 55.
256 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 13 (1532), fol. 17r; RR, Nr. 14, Vol. I (1533), fol. 21r; 

RR, Nr. 14, Vol. II (1533), fol. 11v; RR, Nr. 15 (1534), fol. 13v.
257 Während sich das Heilig-Geist-Hospital bis 1676 unmittelbar südöstlich vor der 

Stadtmauer befand, war das Johannis-Hospital etwa 1200 m Luftlinie vom Rathaus 
der Quedlinburger Altstadt entfernt. Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher histori-
scher Städteatlas, Tafel 4.1.
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chen Leprosorium258 werden in den Chroniken und frühen Stadtge-
schichten stets der blinde Prediger Benedikt(us) Kirchhoff und sein 
wohl stotternder Gehilfe Hermann Denck(e) erwähnt.259 Denck(e) 
oder die Mitglieder der Gemeinde hätten Kirchhoff aus dem Neuen 
Testament, aus Luthers Postillen die Erklärung der Sonntags-Evan-
gelien und auch aus anderen „Lutheri Schrifften“260 vorgelesen. Auf 
dieser Grundlage habe Kirchhoff seine Predigten unter großem Zu-
lauf aus der Stadt und umliegenden Gebieten gehalten, wobei ihn 
Denck(e) mit Gesang unterstützte. In der überlieferten Abschrift des 
Testaments des Neustädter Pfarrers Bethmann werden Kirchhoff und 
Dencke bedacht,261 woraus sowohl die Zeitgenossenschaft als auch 
die nähere Bekanntschaft aller drei deutlich wird. Obwohl das Tes-
tament nicht datiert ist, kann angenommen werden, dass Kirchhoff 
und Dencke Pastor Bethmann überlebt haben. Zum einen setzt der 
chronikalische Bericht mit der Tätigkeit von Kirchhoff und Denck(e) 
nach dem Tod Bethmanns ein, weiterhin wird ein Bezug zu späteren 
Ereignissen hergestellt. Schließlich schreibt Winnigstedt, dass in der 
Stadt ab einem gewissen Zeitpunkt „niemand war, der […] oe ffentlich 
[lutherisch, E.R.] lehrete“,262 und daraufhin hätte Kirchhoff auf dem 
Johannishof angefangen zu predigen.263 Verbunden mit der oben er-
wähnten Geschichte von der Ehefrau des Michael Kirchhoff ist an-

258 Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher historischer Städteatlas, Tafel 4.1. Ein Lepro-
sorium bezeichnet eine Siedlung, Dorf oder Kolonie, in der Leprakranke isoliert 
sind und ggf. medizinisch versorgt werden. Vgl. Eckart, Wolfgang Uwe: Epidemie. 
In: EdN 3, Sp. 356–360, bes. Sp. 359. 

259 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 123f; Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 403f; 
Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 512 (ohne Namensnennung); 
Wolf, Kurze Beschreibung, S. 313f; HAB Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 10 extrav, 
fol. 133v. Bei Scultetus, Oratiuncula, S. 55f wird erwähnt, dass Kirchhoff seit 
Längerem (aber wohl nicht von Geburt an) blind gewesen sei. Dencke trägt bei 
Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 404 den Vornamen „Tilemannus“, 
während er bei Kettner, Kirchen, S. 124 und Wolf, Kurze Beschreibung, S. 314 
„Hermannus“ oder „Herman“ heißt. 

260 Kettner, Kirchen, S. 123.
261 Beide sollten jeweils 1 „ort“ (Viertelmünze) erhalten. Vgl. HAB Wolfenbüttel, 

Cod. Guelf. 10 extrav., fol. 131v. Ob das „ort“ im hier vorliegenden Fall ein Viertel 
eines Talers, eines Groschens oder eines Pfennigs bezeichnete, ist nicht zu klären. 

262 Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 403.
263 Kettner, Kirchen, S. 124 schreibt, dass Philipp von Meisenbach, der zwischen 

1534 und 1535 in Quedlinburg amtierte, den Zustrom zu den Gottesdiensten von 
Kirchhoff mit Dragonern zu verhindern suchte. Auch bei Winnigstedt, Chroni-
con Halberstadiense, S. 403 wird der Tod Bethmanns dem Auftreten Kirchhoffs 
vorgeschaltet. Die umgekehrte Reihenfolge findet sich bei Scultetus, Oratiuncu-
la, S. 55, 61. Ein weiterer Teil der Verwandtschaft Benedikt Kirchhoffs könnte in 
Thale gewohnt haben, wo 1555 die Brüder Valentin und Hans Kirchhoff lebten, 
die von Anna II. mit einem im Aufbau begriffenen Alaun- und Vitriolbergwerk bei 
Ditfurt belehnt wurden. Vgl. LASA, A20, XVIII, Nr. 1a, fol. 16–17 (16.5.1555).



134 3. Stadtreformation in Quedlinburg

zunehmen, dass neben Benedikt(us) weitere Mitglieder der Familie 
Kirchoff/Kirchhoff264 der Reformation zuneigten. 

An der Kirche des Hospitals Heiliger Geist wird Jonas Hildebrand 
als Pfarrer erwähnt, der sich 1511 als Student an der Universität Leip-
zig immatrikuliert hatte.265 Wahrscheinlich nach seiner Vertreibung 
durch Stiftshauptmann Meisenbach, die in den Jahren 1534 bis 1536 
stattgefunden haben muss,266 wurde Hildebrand nach Badeborn be-
rufen, wo er noch 1545 nachweisbar ist.267 Während für Kirchhoff und 
Denck(e) eine klare zeitliche Einordnung ihres Wirkens nicht mög-
lich ist,268 sind für die Tätigkeit von Jonas Hildebrand am Hospital 
Heiliger Geist die wenigen Jahre zwischen 1534 und spätestens 1536 
anzunehmen.269 Am St. Annen-Hospital zwischen den Städten hatte 
Nicolaus Francke sein Lehen noch bis 1562 inne.270

Der Blick auf die frühen lutherischen Geistlichen und die obrig-
keitlichen Maßnahmen gegen sie zeigt, dass ein gemeinsames Vor-
gehen Georgs und Annas II. gegen lutherische Pfarrer selbst dann 
Erfolg versprach, wenn die Geistlichen die Unterstützung der Gläu-

264 Im Jahr 1548 erhält Hildebrand, „des blinden Benedicty Son“, eine Strafe des Ra-
tes. Der „blinde[n] Benedicty“ könnte mit Benedikt Kirchhoff identifiziert wer-
den. StA QLB, 23a, RR, Nr. 28 (1548), fol. 19r. 

265 „dns. Ionas Hyldebrandi [Hildebrand] de Quidlen[burg]“. Erler, Die Matrikel, I, 
S. 509, Z. 26.

266 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 203.
267 Vgl. Scultetus, Oratiuncula, S. 56; Kettner, Kirchen, S. 124. Mitte Mai 1545 wird 

„Er [Herr] jon“ erwähnt, der „inczůnder [= zur Zeit, E.R.] pfarher zu badeborn“ 
sei und ebenfalls durch den Stiftshauptmann von Meisenbach vertrieben worden 
sei. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 1, fol. 305v (nach dem 11.5.1545). Der Ort Badeborn liegt etwa sechs Kilometer 
östlich des Quedlinburger Stadtzentrums. Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher his-
torischer Städteatlas, S. 7, Abb. 12.

268 Aus dem bei Kettner überlieferten Bericht, dass Hauptmann Meisenbach mit Dra-
gonern versucht habe, den Zustrom der Quedlinburger und Quedlinburgerinnen 
zu den Predigten Kirchhoffs zu unterbinden, ist zumindest zu schließen, dass 
Kirchhoff und Dencke auf dem Johanneshof auftraten, als Meisenbach zwischen 
Juni 1534 und Mai 1536 Stiftshauptmann in Quedlinburg war. Vgl. Goerlitz, 
Staat, S. 66; Wolf, Kurze Beschreibung, S. 314; Kettner, Kirchen, S. 124; Fritsch, 
Geschichte, II, S. 6. Zum ungefähren Ende der Amtszeit Philipps von Meisenbach: 
ABKG, IV, Nr. 2803, S. 154 (19.5.1534). Eine Angabe dazu, bis wann Kirchhoff und 
Dencke auf dem Johannishof tätig waren, ist nicht möglich. In der Rechnung des 
Johannishofes aus dem Jahr 1548 wird zu Ostern des Jahres ein neuer Pfarrer auf 
dem Hof erwähnt. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 28, Vol. II (1548), fol. 34v.

269 Diese Eingrenzung ergibt sich daraus, dass einerseits zwischen 1532 und 1534 Ni-
colaus Francke als Priester an der Hospitalkirche nachgewiesen ist und die Vertrei-
bung Hildebrands andererseits mit Stiftshauptmann Meisenbach in Verbindung 
gebracht wird, der nur zwischen 1534 und 1536 in Quedlinburg war. Vgl. Kap. 3, 
Anm. 202 der vorliegenden Arbeit; Kettner, Kirchen, S. 203; vgl. GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 305v (nach dem 
11.5.1545).

270 Vgl. StA QLB 23a, RR, Nr. 42 (1562), fol. 43v. 
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bigen hatten. Erfolgreich waren die Äbtissin und ihr Schutzvogt je-
doch nur insofern, als dadurch die reformatorische Bewegung in 
der Stadt ihrer Köpfe beraubt wurde. Das Widerstandspotenzial der 
lutherischen Sympathisanten gegen die obrigkeitlichen Maßnahmen 
lässt sich an mehreren Stellen aufzeigen. So hatte Bethmann schon 
Ende 1527 vom Rückgang der Besucher und Besucherinnen bei den 
heiligen Messen berichtet. Nachdem die städtischen Kirchen ab etwa 
1534/35 durchgehend mit altgläubigen Priestern besetzt waren, re-
agierten die Gläubigen, indem sie zum lutherisch predigenden Be-
nedikt(us) Kirchhoff auf den Johannishof vor die Stadt zogen, woge-
gen der Stiftshauptmann Meisenbach gewaltsame Gegenmaßnahmen 
ergreifen musste. Der Rückgang der KirchgängerInnen an den 
städtischen Kirchen wie auch der Zulauf zu den Predigten auf dem 
Johannishof weisen gewissermaßen auf eine Abstimmung der Gläu-
bigen mit den Füßen hin. Doch suchten die LutheranerInnen auch 
die Konfrontation, wie etwa der spöttische Umgang der Ehefrau von 
Michael Kirchhoff mit dem alten Taufritus belegt, wodurch der Pries-
ter Johannes Genth an St. Nikolai „so zornig worden, daß er ihr das 
Tauff-Buch wollen nach den Kopff schmeissen, und sie vor Hertzog 
Georgen verklaget hat“.271 Schließlich ist in diesem Zusammenhang 
die durch einige Bürger geschehene Berufung von Laurentius Doner 
auf die Pfarre St. Aegidii zu erwähnen, die auf die Eigeninitiative der 
Kirchgemeinde hinweist. Eine weitere und noch bedeutendere Form 
des Widerstands lässt sich auf dem Feld des Schulwesens feststellen, 
wo lutherische Schulmeister eingesetzt wurden, die den altgläubigen 
Priestern an den Kirchen langfristig den Nachwuchs entzogen.272

Bei der Frage nach den Fortschritten der Reformation „von unten“ 
ist eine Annäherung oft nur anhand sporadischer Überlieferung von 
widerständigem Verhalten einzelner Bürger oder kleinerer Gruppen 
möglich. So etwa, wenn die Äbtissin Herzog Georg am 18. Februar 
1528 vom Einbruch in die Kirche St. Bonifacii im Stiftsdorf Ditfurt 
und der in diesem Zusammenhang erfolgten Entwendung des Sakra-
ments und aller Kleinodien berichtet.273 Oder in einem anderen Fall, 
271 Kettner, Kirchen, S. 123. Die Klage Genths vor Herzog Georg ist nicht überlie-

fert. Michael Kirchhoff wohnte 1538 in der Weberstraße der Quedlinburger Neu-
stadt. StA QLB, Häuserbuch B I (1480–1550), fol. 110v.

272 Vgl. Kap. 7 der vorliegenden Arbeit.
273 Vgl. ABKG, III, Nr. 1547, S. 74 (18.2.1528). Die Täter flohen in die Mühle des 

Klosters Michaelstein, wo sie vom Quedlinburger Stadtvogt Hans Kalmus aufge-
griffen wurden. Die in der Folge aufflammenden Streitigkeiten zwischen Äbtissin 
Anna II., den Regensteiner Grafen, Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Lü-
neburg und Herzog Georg von Sachsen beschäftigten sich ausschließlich mit der 
Rechtmäßigkeit der Festnahme der Gefangenen in Michaelstein und mit der strit-
tigen Zugehörigkeit des Klosters. Vgl. dazu Kap. 8.3 zum Kloster Michaelstein. 
Die Kleinodien und das Sakrament konnten entweder problemlos rückgeführt 
werden oder spielten schlicht keine Rolle. Der Einbruch in die Kirche lag schon 
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bei dem Herzog Georg am 14. Juli 1531 an den Rat von Quedlinburg 
wegen eines der Geistlichkeit zu Halberstadt verweigerten Zehnten 
schreibt, der weiterhin an Halberstadt zu entrichten sei.274 Auch von 
einigen der von Georg mit besonderem Ingrimm verfolgten Wieder-
täuferInnen wurde dem Herzog angezeigt, dass sie in Quedlinburg 
Unterschlupf gefunden hatten.275 Es kann aber bereits die Tatsache, 
dass Pfarrstellen, wie im Fall von St. Blasii oder St. Nikolai, nur auf 
obrigkeitlichen Druck wieder mit altgläubigen Priestern besetzt wur-
den, als Hinweis für die Fortschritte einer Reformation „von unten“ 
angesehen werden, deren AnhängerInnen zwar offenen Aufruhr 
scheuten und die Altgläubigen duldeten, aber in ihrer Haltung zum 
neuen Glauben unbeugsam blieben, indem sie ihre Teilnahme an 
den Messen verweigerten.

Dem Rat und der Gemeinde von Quedlinburg gebot der Stifts-
hauptmann Hans von Berlepsch im Auftrag Herzog Georgs im August 
1531 nochmals, „das[s] sie sich bey vorm[e]idung e.f.g. schweren vn-
genade vnd straff der luthereschen seckten mit nichte wolthen anhen-
gig machenn“.276 Auch hatte Berlepsch sich den Augsburger Reichsab-
schied277 schicken und Pfarrern, Priestern, Rat und ganzer Gemeinde 
verlesen lassen, woraufhin ihm versprochen wurde, sich daran zu 
halten. Wohl weil der Hauptmann selten in Quedlinburg war, beauf-
tragte er 1531 Bürgermeister Heinrich Grashof, der als Gegner der 
„luttereschen sachen“278 bezeichnet wird, streng auf dieses Verbot zu 
achten. Die Befragung von Rat und Gemeinde habe ergeben, dass die 
Pfarrer „fast alle vor vier vnd funff jarenn den leuthen heimlichen vnd 
in todes noten wan sies so emsig begerth das sacrament in beider ge-

einige Monate zurück: Jacobs, Ulrich XI., S. 266 datiert den Einbruch auf den 
13. November 1527.

274 Vgl. ABKG, III, Nr. 2008, S. 398f (14.7.1531).
275 Vgl. UB QLB, II, Nr. 679, S. 139 (22.12.1534); ABKG, III, Nr. 2625, S. 827f 

(22.12.1534); ABKG, IV, Nr. 2888, S. 210 (17.9.1535); LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 104rv (22.12.1534). Bereits 1528 wird der in Quedlinburg ein Haus besitzende 
Christoph Peisker, gen. Kürschner, in Erfurt als führender Prediger der Wieder-
täufer erwähnt. Vgl. ABKG, III, S. 67f, Anm. (18.2.1528). Vgl. auch Jacobs, Eduard: 
Die Wiedertäufer am Harz. In: ZHV 32 (1899), S. 423–536, bes. S. 492. Vgl. hier 
auch das Verhör Georg Möllers aus dem Jahr 1535, der von verschiedenen Reisen 
über Quedlinburg nach Halberstadt berichtet, bei denen er sich in Quedlinburg 
mit Hans Birckhain getroffen habe (S. 506f); weiterhin berichtet die Wiedertäufe-
rin Petronella in ihrem Verhör am 14. September 1535, sie habe eine Muhme in 
Quedlinburg, die bei „Tyle Wylden“ in der Neustadt wohnt. „Dyeselbige sey auch 
dyeses ihres glaubens“ (S. 514f). Vgl. dazu auch Wozniak, Quedlinburg im 14. und 
16. Jahrhundert, S. 166. 

276 ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531).
277 Vermutlich ist mit dem Reichsabschied nicht derjenige des Jahres 1525, sondern 

der von 1530 gemeint, in welchem unter anderem das Wormser Edikt wieder in 
Kraft gesetzt wurde. 

278 ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531).
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stalt gebenn“.279 Die Befragten verteidigten sich aber damit, dies dem 
inzwischen verstorbenen Amtmann Ulrich Große (im Amt 1529)280 
angezeigt zu haben, der es dem Herzog melden und dessen Antwort 
bekannt geben wollte. Da man keinen Bescheid erhalten hatte, sei das 
Abendmahl unter beiderlei Gestalt bis zum Verbot vor einem Jahr 
beibehalten worden. Als Berlepsch diese Zustände Anna II. vorhielt, 
beklagte sie sich, dass sie keine anderen Pfarrer für die Pfarrstellen 
habe finden können und bei Entlassung der noch vorhandenen Pfar-
rer Aufruhr befürchte.281 

Dass die neue Abendmahlspraxis dem früheren Amtmann Große tatsäch-
lich mitgeteilt wurde, ist zu bezweifeln. Einerseits kann der Laienkelch als 
reformatorische Kernforderung in Quedlinburg ebenso als bekannt voraus-
gesetzt werden wie die bereits aus den frühen 1520er-Jahren stammenden 
Verbote Herzog Georgs zur Reichung desselben.282 Andererseits eignete 
sich für Rat und Gemeinde ein verstorbener Stiftshauptmann wegen des 
ausgeschlossenen Widerspruchs hervorragend, um die Treue gegenüber 
dem Herzog mit der Betonung eigener Arglosigkeit in religiösen Belangen 
zu verbinden. 

Auch die an der Marktkirche St. Benedikti angesiedelte Kalandsbruder-
schaft,283 deren Mitglieder wohl zumeist dem Stadtpatriziat entstammten,284 

279 ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531). Dass Hauptmann Berlepsch selten im Amt 
Quedlinburg sei, teilte er im selben Schreiben mit. 

280 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 203, wo er „Ulrich Grothe“ genannt wird.
281 Vgl. ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531); Gess, Urkundliche, Nr. 37, S. 478 

(3.8.1531). 
282 Vgl. zu den Verboten u. a. LASA, Cop. 852 E, fol. 258v–259, 260v–261 (6.4.1524); 

LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 67–68 (19.10.1524), die alle aus dem Jahr 1524 stammen. 
283 Vgl. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 68.
284 Aus einem Schreiben der Bruderschaft vom Herbst ist eine unvollständige Liste 

von sieben Mitgliedern überliefert: Johann Sturke, Heinrich Grashof, Claus Rü-
bestreit, Merten Obenrodt, Hans Grashof, Val[en]tin Doring und Frantz Hart-
mann. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (29.10.1541). Johann 
Sturke wurde bereits als lutherischer Pfarrer an St. Blasii erwähnt. Heinrich Gras-
hof war zwischen 1521 und 1540 sieben Mal Bürgermeister der Altstadt. Claus 
Rübestreit hatte dieses Amt zwischen 1529 und 1544 sechs Mal inne, unter ande-
rem im Jahr der Abfassung des Schreibens 1541. Auch die Familien Döring und 
Hartmann waren ratsfähig und brachten sogar Bürgermeister im 16. Jahrhundert 
hervor. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 235f; Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahr-
hundert, S. 198–203, 470: Tabelle 46. Heinrich Grashof und Valentin Döring las-
sen sich 1511 und 1520 als Studenten in Wittenberg nachweisen. Vgl. Förstemann, 
Album, I, S. 36, 103. Doch auch alle anderen Familien (außer Sturke) konnten ei-
nigen ihrer Mitglieder (teils nach der Abfassung des Schreibens der Bruderschaft 
1541) ein kostspieliges Studium an den Universitäten in Wittenberg, Leipzig, Jena 
und Rostock ermöglichen. Für die Familie Grashof: Wittenberg: Ciriacus (1508), 
Heinrich (1511), Albert (1511 und 1515 in Leipzig), Heinrich (1567), Heinrich 
(1578), vgl. Förstemann, Album, I, S. 25, 36; Universität Wittenberg (Hg.): Al-
bum academiae Vitebergensis, Bd. 2, Halle/S. 1894, S. 129, Z. 38, S. 280, Z. 38; Er-
ler, Die Matrikel, I, S. 539, Z. 21. Für die Familie Döring: Leipzig: Conrad (1485), 
Clemens (1510); Wittenberg: Valentin (1520), vgl. Erler, Die Matrikel, I, S. 345, 
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hatte seit 1522 die drei jährlichen Messen285 eingestellt und einen Dekan 
erwählt, der sich in päpstlichem Bann und kaiserlicher Acht befand, wor-
über sich Anfang 1534 der Priester Conrad Pfister als Besitzer des Altars bei 
Anna II. beschwerte.286 

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 1534 war das Ausmaß der refor-
matorischen Bewegung in der Quedlinburger Bürgerschaft wohl auch 
in Dresden bekannt geworden, weshalb Herzog Georg am 14. Juli 
enttäuscht an Anna II. schrieb, weil sie ihn „von solcher nauwigkeit“ 
nicht informiert habe.287 Bislang habe Anna II. ihm nur den Mangel 
an geeigneten Priestern mitgeteilt, worum sich Georg auch bei Kar-
dinal Albrecht bemüht hatte. Die Äbtissin solle ihm ein Register der 
Einkünfte der Pfarren zusenden und künftig „zum furderlichsten, da-
ran sein, das[s] die Martinischen priester sampt Irrem anhanng ver-
trieben vnd keins wegs lennger gelieden werden“.288 Kurze Zeit später, 
am 29. September, sandte Johannes Mathie, Pfarrer an St. Benedikti, 
einen detaillierten Bericht über die kirchlichen Zustände in Qued-
linburg an den Ordinarius der Juristenfakultät zu Leipzig, Georg 
von Breitenbach.289 Daraus geht hervor, dass die lutherischen Pfarrer 
verheiratet waren und ohne Licht, Salz, Chrisam und Öl tauften. Sie 
teilten das Abendmahl auf Deutsch und unter beiderlei Gestalt aus 

Z. 20, S. 508, Z. 19; Förstemann, Album, I, S. 103. Für die Familie Obenrodt: Jena: 
David und Franc.[iscus?] (1565), vgl. Mentz, Georg/Jauernig, Reinhold (Be-
arb.): Die Matrikel der Universität Jena, Bd. 1: 1548–1652, Jena 1944, S. 226 (Ver-
öffentlichungen der Thüringischen Historischen Kommission 1). Für die Familie 
Rübestreit: Wittenberg: Johannes (1567), vgl. Universität Wittenberg, Album, II, 
S. 129, Z. 21. Für die Familie Hartmann: Leipzig: Conrad (1488), Rostock: Paul 
(1517), vgl. Erler, Die Matrikel, I, S. 365, Z. 10; Hofmeister, Adolf (Hg.): Die Ma-
trikel der Universität Rostock, Bd. II: 1499–1611, Rostock 1891, S. 69, Z. 127.

285 Die Messen waren dem Gedenken für verstorbene Mitglieder der Heiligen Dreifal-
tigkeit und der Heiligen Mutter Maria gewidmet. In welcher Form die Messen bis 
dahin abgehalten wurden, wird ebenfalls erwähnt: Es waren zwei Priester, die Mi-
nistranten und beim Singen behilfliche zwölf Schüler mit dem Schulmeister (wohl 
der Altstadt) anwesend. Nach Beendigung der Messe wurden den Schülern mit 
Laub die Füße gewaschen und sie erhielten für einen Pfennig Brot sowie Speck, in 
dem auch ein Pfennig steckte. Auch eine wöchentliche Messe wurde abgehalten. 
Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (6.2.1534). Zum Ende der Mes-
sen bei der Kalandsbruderschaft siehe auch das Schreiben von Johannes Mathie 
an Georg von Breitenbach. Vgl. ABKG, III, Nr. 2562, S. 791f (29.9.1534). Hinsicht-
lich des erwählten Dekans ist eventuell an Johann Sturke zu denken, der 1541 als 
Mitglied der Bruderschaft einen Brief an Anna II. unterzeichnete und sich bereits 
1528 bei der Äbtissin über einen gegen ihn von seinem Vorgänger an St. Blasii er-
wirkten Bann beklagte. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (29.10.1541); 
HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 32rv (18.2.1528).

286 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (6.2.1534).
287 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 102–103, hier fol. 102r (14.7.1534). 
288 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 102v (14.7.1534).
289 Vgl. ABKG, III, Nr. 2562, S. 791f (29.9.1534); Lorenz, Quedlinburgische Ge-

schichte, S. 252f. Breitenbach schickte Mathies Schreiben am 5. Oktober an Her-
zog Georg.
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und hielten wenig von der Beichte. Die Pfarrer verheirateten Pries-
ter, Mönche und Nonnen und duldeten die Ehe unter Verwandten; 
sie hielten bei Begräbnissen weder Vigilien noch Seelenmessen ab, 
missachteten Fasten- und sonstige Speisegebote und die altgläubige 
Messe werde als „missa papistica“ verspottet. Der Schulmeister an 
St. Benedikti führe die Schüler zum lutherischen Gottesdienst und 
verweigere ihm die Mithilfe der Schüler bei seinen Messen. Die luthe-
rischen Pfarrer hätten auch den Rat von Alt- und Neustadt verführt, 
weshalb sich kaum noch acht Mitglieder desselben an die altgläubige 
Kirchenordnung hielten. Sogar Mathie wurde darum gebeten, den 
Laienkelch zu reichen, was er jedoch ablehnte, stattdessen gegen die 
Lutheraner predige und deshalb seine Vertreibung befürchten müs-
se. Wie weitgehend sich bereits die Stadtbevölkerung von der alten 
Kirche abgewandt hatte, wird an Mathies Klage deutlich, dass er beim 
vergangenen Osterfest noch 120 Kommunikanten hatte und für das 
kommende Ostern mit nicht mehr als 30 rechne.290 

Breitenbach erhielt den Brief von Mathie in Halberstadt, wo er we-
gen des zwischen Halberstadt und Quedlinburg strittigen Klosterho-
fes Winningen im Auftrag Herzog Georgs in Verhandlungen stand.291 
Auf der Rückreise unterrichtete er Anna II. von den Klagen Mathies 
und war sich in seinem Schreiben an Georg vom 5. Oktober mit ihr 
einig, „das die gantze Stad fast Lutterisch worden […] das nur meher 
nit wol mag geendert werden dan mit grosser vorschtigkeit ader ernst, 
got sei es geclagt“.292 

Alarmiert von den Berichten Breitenbachs und Mathies befahl Her-
zog Georg dem Rat von Quedlinburg mit aller Strenge die Ausweisung 
lutherischer Prediger und die Verhaftung verheirateter Mönche und 
Nonnen sowie ihre Überstellung an ihre Obersten. Die Pfarren der 
Stadt sollten von der Äbtissin „mitt christlichen priesternn“ bestellt 
und allen, die „inn vorachtung der beicht unnd anderer sacrament“ 
verstorben waren, das Begräbnis auf dem Friedhof mit den üblichen 
Gesängen verwehrt werden.293 Auch ein an Anna II. gerichtetes Schrei-
ben vom gleichen Tag (21. Oktober) zeugt vom energischen Eingrei-
fen Georgs. Enttäuscht darüber, dass die Äbtissin ihn derart spät und 
über Breitenbach von der „Luttherysche[n] Nauigkayt“294 unterrich-
tet habe, gegen die er vor einigen Jahren noch wirksam hatte vorge-

290 Vgl. ABKG, III, Nr. 2562, S. 791 (29.9.1534).
291 Vgl. den Bericht von Georg von Breitenbach und Heinrich von Bünau von Ende 

September 1534: ABKG, III, Nr. 2567, S. 796f (28.9.1534).
292 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 117–118v (5.10.1534); auch 

in: ABKG, III, Nr. 2567, S. 795 (5.10.1534).
293 LASA, Cop. 852 E, fol. 259v–260 (21.10.1534); ebenso: UB QLB, II, Nr. 677, S. 136 

(21.10.1534); ABKG, III, Nr. 2584, S. 805 (21.10.1534). 
294 ABKG, III, Nr. 2585, S. 805 (21.10.1534).
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hen können,295 forderte der Herzog nun Konsequenzen: Die evange-
lischen Pfarrer seien unbedingt aus ihren Ämtern zu entlassen und 
durch altgläubige Priester zu ersetzen, damit „es nach Christlicher 
Kyrchen Ordnung allenthalben wyddervmb angericht vnnd gehalden 
werde“.296 Die kurz darauf bei ihm eingegangenen Entschuldigungen 
des Rates und der Äbtissin erkannte Georg nicht an,297 glaubte er doch 
zu durchschauen, dass der Quedlinburger Rat und auch Anna II. die 
Fortschritte der Reformation insgeheim mit Wohlwollen duldeten 
und deshalb nichts unternähmen, um die kirchlichen Neuerungen 
zu bekämpfen. Zur Verbesserung der Versorgung der Quedlinburger 
Geistlichkeit verlangte er vom Rat und der Äbtissin ein Verzeichnis 
der Einkünfte aller Pfarren, welches ihm die Äbtissin zusandte.298 Im 
gleichen Schreiben bedankte sich Anna II. für Georgs Bemühungen, 
bei Kardinal Albrecht Priester für Quedlinburg zu erhalten,299 und 
hoffte, dass sich Kardinal Albrecht und Herzog Georg „empsiger dan 
bisher beschenn“ darum kümmern würden, damit „die Martinischen 
Priester sampt yren anhangs vortrieben vnnd keins weges geliddenn 
werden“.300 Damit schrieb sie die Schuld an der Ausbreitung der Re-
formation in ihrem Stift gewissermaßen der Untätigkeit von Kardinal 
Albrecht und ihrem bislang über die Fortschritte der Reformation in 
Quedlinburg nicht informierten Schutzvogt zu. Die eigene Bereit-
schaft zu Gegenmaßnahmen drückte sie aus, indem sie den „vorlauf-
fenen Priestern, Monchen vnnd Nonnen“, wie auch einem noch im 
Amt befindlichen lutherischen Pfarrer, in dem wohl Johann Sturke 
zu sehen ist, befohlen hatte, das Stift zu verlassen. Dem von ihr vor-
geladenen Rat befahl sie in Gegenwart des Amtmanns Meisenbach, 
alle „der Lutherisch[en] Sect anhengig[en]“ Bürger im Verhör zur 
Abkehr vom lutherischen Bekenntnis zu bringen.301 

Viereinhalb Monate später stellte Johannes Mathie Mitte April 1535 
den Erfolg dieser Maßnahmen in einer neuerlichen Klage gegen-
über dem Meißner Domherr und erbitterten Luthergegner Johannes 

295 Dabei ist an seinen vergangenen Besuch 1531 zu denken, anlässlich dessen er 
wahrscheinlich das Verhör von Pfarrer Bethmann durchführte. Vgl. Kap. 3, 
Anm. 201 und 202 der vorliegenden Arbeit.

296 ABKG, III, Nr. 2585, S. 805 (21.10.1534).
297 Vgl. die ablehnenden Antworten Georgs auf die Entschuldigungsschreiben: 

ABKG, III, Nr. 2599, S. 812 (17.11.1534); Nr. 2600, S. 812 (17.11.1534); Nr. 2614, 
S. 821f (5.10.1534). 

298 Dieses fehlt in der Überlieferung. Vgl. ABKG, III, Nr. 2608, S. 818 (29.11.2534). 
299 Vgl. ABKG, III, Nr. 2608, S. 818 (29.11.1534).
300 ABKG, III, Nr. 2608, S. 818 (29.11.1534).
301 ABKG, III, Nr. 2608, S. 818 (29.11.1534).
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Cochläus302 infrage.303 Demnach missachtete der Rat die Verbote Her-
zog Georgs, Lutheraner weiterhin zu dulden, obwohl Hauptmann 
Meisenbach „seynen muglichen fleyß dar bey gethan hatt“304 und 
für die Quedlinburger Kirchen andere Pfarrer verordnen wollte. 
Dies hätten bislang die Lutheraner verhindern können, weil die Äb-
tissin „nach lessik in der execucion“ sei.305 Den Schulmeister seiner 
Gemeinde, der ihm die Schüler in die lutherischen Gottesdienste 
wegführte, konnte Mathie mithilfe einiger anderer Priester zu Ostern 
(28. März) 1535 von der Äbtissin absetzen lassen. Dem zum Nachfol-
ger bestellten Baccalaureus Nicolaus Holthucius306 wurde von seinem 
Vorgänger und anderen Lutheranern Unfähigkeit vorgeworfen. Von 
seinen Schülern sei Holthucius vor die Wahl gestellt worden, dass er 
sie entweder den Empfang des Abendmahls unter beiderlei Gestalt 
lehre oder sie würden bei ihm nicht länger zur Schule gehen. Weil 
Holthucius dennoch beim alten Glauben blieb, sei er laut Mathies 
Darstellung vom Schosser am 18. April beurlaubt worden.307 

Auf der Grundlage dieser Klagen wandte sich Herzog Georg wiede-
rum an Anna II., da er befürchtete, dass die neue Lehre „ethwas thieff 
eynnwurtzelnn“ werde. 308 Er drohte der Äbtissin, als Erbvogt ihres 
Stiftes einzugreifen, und forderte sie auf, dem zuvorzukommen, in-
dem sie entschiedener als bislang gegen die Lutheraner vorgehe.309 In 
ihrer Antwort stellte sich die Äbtissin in der Frage des Schulmeisters 
auf die Seite ihrer Untertanen, gab die Unfähigkeit von Holthucius 
als Grund für dessen Beurlaubung an und versicherte Georg, dass sie 
selbst „der Nawenn Sectenn nicht anhengick“ sei.310 Er solle derarti-
gen Berichten keinen Glauben schenken. In seiner Antwort akzeptier-
te Georg in der Frage des Schulmeisters wohl die Begründung, dass 
Holthucius wegen seiner Unfähigkeit entlassen wurde, konnte aber 
nicht verstehen, warum der alte Schulmeister bleiben sollte. Habe 
sich Letzterer doch „dermassen der naůen sect anhengig gemacht“, 
dass es auch der Äbtissin „ůnverporgen“ sei. Deshalb bestand Georg 

302 Cochläus’ Bemühungen haben laut Bäumer „entscheidend zur Rettung des deut-
schen Katholizismus beigetragen“. Bäumer, Remigius: Cochläus, Johannes (1479–
1552). In: TRE 8, S. 140–146, hier S. 144.

303 Vgl. ABKG, IV, Nr. 2774, S. 137f (19.4.1535).
304 ABKG, IV, Nr. 2774, S. 137f (19.4.1535).
305 ABKG, IV, Nr. 2774, S. 137f (19.4.1535).
306 Obwohl sein akademischer Titel auf ein Studium hinweist, lässt sich Nicolaus 

Holthucius/Hol(t)zhausen an keiner der folgenden Universitäten nachweisen: 
Wittenberg, Erfurt, Leipzig, Rostock, Tübingen, Heidelberg, Marburg, Köln. 

307 Vgl. ABKG, IV, Nr. 2774, S. 137f (19.4.1535). 
308 ABKG, IV, Nr. 2784, S. 142 (27.4.1535). 
309 Vgl. ABKG, IV, Nr. 2784, S. 142 (27.4.1535). 
310 ABKG, IV, Nr. 2795, S. 148f (6.5.1535).
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darauf, dass der alte Schulmeister nicht in seiner Position verbleiben 
könne, damit „dise sect ferner nit ein Reisse“.311 

Wie die Reformation unter dem Deckmantel des Stiftes beziehungs-
weise der Äbtissin voranschritt, wird an den geschilderten Entwick-
lungen der Jahre 1534 und 1535 deutlich. Anna II. schützte die re-
formatorischen Schritte ihrer Untertanen und zeigte sich gleichzeitig 
gegenüber Herzog Georg bemüht, den Schein ihrer Altgläubigkeit 
zu wahren. Dabei dürfte sie die zeitgenössischen Möglichkeiten der 
Ambiguität genutzt haben.312 Wenn die Äbtissin 1534 Herzog Georg 
und Kardinal Albrecht gewissermaßen die Schuld an den Fortschrit-
ten der Reformation in ihrem Stift gab und wohl nur vordergründig 
ihrer Hoffnung Ausdruck verlieh, dass sich Georg und Albrecht künf-
tig „empsiger dan bisher beschenn“313 um altgläubige Priester für 
Quedlinburg bemühen, dann ist darin eine gehörige Portion Selbst-
bewusstsein Annas II. zu sehen. Führt man sich vor Augen, wie Georg 
am Anfang des 16. Jahrhunderts gegen seine Tante, Äbtissin Hedwig, 
wie auch gegen Äbtissin Magdalena eingeschritten war, hätte man 
von Anna II. statt einer derartigen Provokation eher ein vorsichtige-
res Vorgehen erwarten können. Dies zumal im Hinblick darauf, dass 
Anna II. in den 1530er-Jahren an der Verschleierung der reformat-
orischen Fortschritte in Quedlinburg mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit beteiligt war. Auf der anderen Seite scheint Ge-
org verstanden zu haben, dass seine Vorwürfe gegenüber Anna II., sie 
hänge den sogenannten Martinianern an, nicht weiterführten. Statt-
dessen setzte er darauf, dass die Äbtissin in seinem Auftrag lutheri-
sche Schulmeister und Pfarrer ihrer Ämter entsetzte. Damit könnte er 
die Hoffnung verbunden haben, dass Anna II. von ihren Untertanen 
als Verfechterin des Alten Glaubens wahrgenommen und auf diese 
Rolle gegebenenfalls festgeschrieben wurde. Eventuell aus diesem 
Grund verzichtete er darauf, persönlich einzugreifen. Mit Sicherheit 
waren aber auch die Fortschritte der Reformation im albertinischen 
Sachsen und der Tod seines Sohnes, Herzog Johanns, 1537 dafür ver-
antwortlich, dass einerseits Georgs Aufmerksamkeit gebunden war 
und er andererseits damit konfrontiert wurde, dass nach seinem Tod 
sein bereits lutherischer Bruder, Herzog Heinrich, das albertinische 
Sachsen regieren und die Reformation einführen könnte. 

Dem Bürgermeister der Quedlinburger Altstadt, Heinrich Grashof, 
war 1531 von Stiftshauptmann Hans von Berlepsch die Aufgabe über-

311 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 120v (11.5.1535).
312 Vgl. dazu einführend: Stollberg-Rilinger, Barbara: Einleitung. In: Dies./

Pietsch, Andreas (Hg.): Konfessionelle Ambiguität. Uneindeutigkeit und Verstel-
lung als religiöse Praxis in der frühen Neuzeit, Gütersloh 2013, S. 9–26 (Schriften 
des Vereins für Reformationsgeschichte 214).

313 ABKG, III, Nr. 2608, S. 818 (29.11.1534).
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tragen worden, gewissermaßen als altgläubige Wache die Fortschrit-
te des Luthertums unter den Ratsherren im Auge zu behalten und 
gegebenenfalls Bericht zu erstatten. Drei Jahre später war Grashof 
nach dem turnusmäßigen Wechsel der drei Ratsmittel314 1534 wieder-
um Bürgermeister der Altstadt.315 Grashof könnte jedoch inzwischen 
die Lager gewechselt haben, da die Klagen über die Fortschritte der 
Lutheraner einzig von Pfarrer Mathie stammten. Obwohl dieser Be-
fund auch mit der Überlieferungssituation begründet werden kann, 
scheinen sich die Schreiben Herzog Georgs an Anna II. ausschließlich 
auf die Klagen zu stützen, die Mathie über Breitenbach und Cochläus 
nach Dresden hatte senden lassen. Berichte über die Fortschritte der 
Reformation unter den Ratsherren erhielt Georg vermutlich schon 
1534 nur noch von Mathie, nicht aber aus der Mitte der Ratsherren. 
Sieben Jahre später wird Heinrich Grashof 1541 zusammen mit dem 
Lutheraner Johann Sturke als Mitglied der Kalandsbruderschaft 
erwähnt.316 

Wie sich die Haltung der Äbtissin und des Quedlinburger Rates zur 
Reformation nach 1535 bis zum Tod Herzog Georgs Mitte April 1539 
konkret entwickelte, lässt sich anhand der Überlieferung ebenso we-
nig nachverfolgen wie die reformatorischen Fortschritte bei den Un-
tertanen. Indirekt können jedoch Bewirtungsrechnungen des Rates 
und verstreute Hinweise in einigen Briefen Hinweise auf diese Fra-
gen geben. Eine Gruppe sächsischer Gesandter, die im Oktober 1535 
mit den Gesandten Kardinal Albrechts im Konflikt um das Kloster 
Michaelstein verhandelten,317 berichtete an Herzog Georg nach Dres-
den, dass ihnen Anna II. durch Dr. Tileman Platner ihren Dank für 
Georgs Unterstützung in dieser Angelegenheit habe ausdrücken las-
sen.318 Platner, der „Hauptreformator Stolbergs“319 und anzunehmen-
de (Mit-)Autor der Quedlinburger Kirchenordnung von 1540/41,320 
314 Vgl. zum Ratsmittel Kap. 3, Anm. 139 der vorliegenden Arbeit. 
315 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 15 (1534), fol. 1r.
316 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (29.10.1541). Dies war diejeni-

ge Bruderschaft, über die sich Konrad Pfister 1534 als ehemaliger Inhaber des 
Kalandsaltars in der Kapelle an St. Benedikti beschwert hatte, weil die Brüder 
die Messen am Altar bereits um 1522 eingestellt und sich einen Dekan gewählt 
hatten, der „in Bepstliche[m] ban vnd keysserlicher acht“ war. LASA, A12, Spec. 
Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (6.2.1534). Bei dem erwähnten Dekan ist an Johann 
Sturke zu denken, der im Schreiben der Kalandsbrüder aus dem Jahr 1541 noch 
vor dem ehemaligen Bürgermeister Heinrich Grashof als erster unterschrieb. Vgl. 
LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (29.10.1541). Pfister erwähnt in sei-
ner Klage Magister Sebald Fischer und Bartholomäus Eckardt als diejenigen, die 
den Altar der Kalandsbruderschaft vor ihm besessen hatten. Vgl. LASA, A12, Spec. 
Quedlinburg, Nr. 368, n. f. (6.2.1534).

317 Vgl. Kap. 8.3 der vorliegenden Arbeit.
318 Vgl. ABKG, IV, Nr. 2904, S. 220–222 (17.10.1535). 
319 Plathner, Tileman Platner, S. 69.
320 Vgl. dazu Kap. 4.3.1 der vorliegenden Arbeit.
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war spätestens seit dem Studium an der Wittenberger Universität,321 
wohin er 1520/21 die Stolberger Grafen Wolfgang und Ludwig be-
gleitete, mit Melanchthon befreundet. Der Wittenberger Professor 
hatte Platner 1521 sogar seine Loci Comunes Rerum Theologicarum ge-
widmet322 und schickte ihm 1535 eine Lutherschrift.323

Im November 1538 sandte Anna II. den Stolberger Amtmann 
 Wolf(gang) von Rabiel wegen einiger mündlicher Werbungen zu 
Herzog Georg nach Dresden. Ihrem Gesandten gab sie ein Schreiben 
mit, in dem sie Georg bat, er solle Rabiel Glauben schenken, als sei 
sie persönlich anwesend. Rabiel verwaltete das Kloster Himmelpfor-
te bei Wernigerode seit dessen Auflösung 1530324 und traf sich dort 
regelmäßig mit den Nordhäuser Pfarrern Johann Spangenberg (St. 
Blasii) und Lorenz Süsse (St. Petri) wie auch mit dem bereits erwähn-
ten Tileman Platner. Süsse hatte 1522 die erste evangelische Predigt 
in Nordhausen gehalten.325 Bei diesen Gelegenheiten erfreute sich 
Rabiel nach den Erinnerungen von Johann Spangenbergs ältestem 
Sohn Cyriakus oft an „gute[n] gespreche[n] von Religionssachen“.326 

Die Äbtissin wurde somit von Theologen beraten und schenkte 
Räten ihr volles Vertrauen, die beide nicht nur in den Diensten der 
Stolberger Grafen standen, sondern auch entschiedene Lutheraner 
waren.

Ähnliche Befunde lassen sich für den Quedlinburger Rat nach-
weisen. Die Ratsherren verehrten, d. h. sie schenkten, im Frühjahr 
1536 „dem Rathe von Magdeburg“ sechs Stübchen Wein im Wert 
von 24 Groschen und im Herbst desselben Jahres „dem Rathe von 
Goslar“ vier Stübchen Wein für 16 Groschen.327 Beide Städte waren 
Mitglieder im Schmalkaldischen Bund, Magdeburg gehörte sogar zu 
den Gründungsmitgliedern und durfte als einzige Stadt des Bündnis-
ses „Beitrittserklärungen entgegennehmen und die entsprechenden 

321 Vgl. Plathner, Tileman Platner, S. 66.
322 Vgl. Pöhlmann, Horst Georg (Hg.): Loci Communes 1521. Lateinisch-Deutsch, 

Gütersloh 1993, S. 12f; Plathner, Tileman Platner, S. 68. 
323 Vgl. Bretschneider, Karl Gottlieb (Hg.): Corpus Reformatorum. Philippi Me-

lanchthonis Epistolae, Praefationis, consilia, iudicia, schedae academiae, Bd. 2, 
Halle/S. 1835, S. 933.

324 Vgl. Sterba, Thomas: Herders neues Klösterlexikon, Freiburg/Br. 2010, S. 314.
325 Vgl. Stadtarchiv Nordhausen (Hg.): Nordhäuser Persönlichkeiten aus elf Jahr-

hunderten, Horb am Neckar 2009; Perschmann, Theodor: Die Reformation in 
Nordhausen. 1522–1525, Halle/S. 1881; Koch, Geschichte der Reformation in 
der Reichsstadt Nordhausen, S. 120–122.

326 Koch, Ernst: Geschichte der Reformation in der Reichsstadt Nordhausen am 
Harz, Nordhausen 2010, S. 120–122 (Schriftenreihe der Friedrich-Christian-Les-
ser-Stiftung 21). 

327 StA QLB, 23a, RR, Nr. 17 (1536), fol 13v. Aus dem Kontext derartiger Verehrun-
gen geht hervor, dass die Beschenkten zur jeweiligen Zeit in Quedlinburg waren.
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‚Einnahmeverschreibungen‘ unter ihrem Siegel ausstellen“.328 Aus 
obigen Posten der Quedlinburger Ratsrechnung lässt sich selbstver-
ständlich nicht direkt schließen, dass der Quedlinburger Rat mit den 
Ratsherren aus Magdeburg und Goslar über eine Aufnahme in den 
Schmalkaldischen Bund beriet. Dennoch ist es bemerkenswert, dass 
Vertreter des Schmalkaldischen Bundes als „zentrale[…] Formation 
des deutschen Protestantismus in der Reformationszeit“329 in Qued-
linburg zu einer Zeit auf Ratskosten bewirtet wurden, als der altern-
de Luthergegner Herzog Georg seinen Anspruch, den alten Glauben 
auch im Quedlinburger Rat aufrechtzuerhalten, zwar noch behaup-
tete, aber wohl kaum mehr durchzusetzen vermochte. 1538 wurden 
einem der Magdeburger Bürgermeister330 zwei Stübchen Wein ver-
ehrt331 und im Jahr darauf, 1539, waren die Ratsherren von Braun-
schweig, ebenfalls Mitglied im Schmalkaldischen Bund,332 sowie 
wiederum diejenigen von Magdeburg in Quedlinburg zu Gast.333 Bei 
den Magdeburger Ratsherren ist vermerkt, dass sie in Quedlinburg 
„getagleist[et]“ haben,334 worunter zeitgenössisch Verhandlungen 
verstanden wurden, die öffentliche Angelegenheiten betrafen.335 

Bereits am 30. Mai 1538 wurden dem Stettiner Superintendenten 
Paul vom/von Rode, der gebürtig aus der Nähe von Quedlinburg 
stammte, von den Ratsherren zwei Stübchen Wein für neun Groschen 
328 Flügel, Wolfgang: Zwei feste Burgen des Protestantismus. Der Schmalkaldische 

Bund und der Protestantismus. In: Ballerstedt, Maren/Köster, Gabriele/Poeni-
cke, Cornelia (Hg.): Magdeburg und die Reformation, Bd. 1: Eine Stadt folgt Mar-
tin Luther, Halle 2016, S. 288 (Magdeburger Schriften 7); Haug-Moritz, Gabriele: 
Der Schmalkaldische Bund 1530–1541/42. Eine Studie zu den genossenschaftli-
chen Strukturelementen der politischen Ordnung des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation, Leinfelden-Echterdingen 2002, S. 144 (Schriften zur süd-
westdeutschen Landeskunde 44).

329 Haug-Moritz, Der Schmalkaldische Bund, Einbandtext. 
330 In diesem Jahr war Ulrich von Embden erster Bürgermeister und Jacob Gericke 

zweiter Bürgermeister Magdeburgs. Vgl. Dittmar, Max: Die Bürgermeister und 
Kämmerer der Stadt Magdeburg von 1213–1680. In: Geschichtsblätter für Stadt 
und Land Magdeburg. Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertums-
kunde des Herzogtums und Erzstifts Magdeburg 24 (1889), S. 135–168, bes. 
S. 154; Magdeburger Ratsämter 1500–1549, online unter: https://www.von-ale-
mann.de/magdeburg/ratsaemter/liste-der-ratsaemter/1500-1549/ (19.6.2019).

331 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 19 (1538), fol. 16v.
332 Vgl. u. a. Haug-Moritz, Der Schmalkaldische Bund, S. 116. 
333 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. I (1539), fol. 16v. Bei den Braunschweiger Rats-

herren ist vermerkt, dass sie „mit 20 pferd[en] hie gewest“, was auf die Bedeutung 
der Gesandtschaft hinweist.

334 StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 68r; RR, Nr. 20, Vol. I (1539), fol. 16v. 
335 „Tagleisten“ oder „tageleisten“ ist zu verstehen als „beraten“ oder „verhandeln“. 

Eine „tagleistung“ ist eine „öffentliche Angelegenheiten betreffende Versammlung 
und Verhandlung“. Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, Bd. 5.1, Berlin/Boston 
2006, Sp. 64; Baufeld, Christina: Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Le-
xik aus Dichtung und Fachliteratur des Frühneuhochdeutschen, Tübingen 1996, 
S. 46.

https://www.von-alemann.de/magdeburg/ratsaemter/liste-der-ratsaemter/1500-1549/
https://www.von-alemann.de/magdeburg/ratsaemter/liste-der-ratsaemter/1500-1549/
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und zwei Pfennige verehrt.336 Um die Jahreswende 1538/39 hatte von 
Rode – wie der Schulmeister Simon Kleinschmidt berichtet – sogar 
auf dem Schloss gepredigt,337 und am 5. Juli 1539 wurde dem „pries-
ter Johan Sil[v]iůs“ (d. i. der spätere erste Quedlinburger Superinten-
dent) vom Rat ein Taler und 20 Groschen Verpflegungsgeld gegeben, 
„als er pauel von rohede her geschigkt“.338 

Paul vom Rode wurde 1523 von Luther nach Stettin vermittelt, pre-
digte dort anfangs unter freiem Himmel und kann bereits 1526 als 
„förmlich eingeführter Pastor betrachtet werden“, der die deutsche 
Messe hielt und „das Abendmahl in beiden Formen reichte“.339 Nach-
dem er 1531/32 für kurze Zeit das Amt des Superintendenten in Gos-
lar übernommen hatte, kehrte er nach Stettin zurück. Er wirkte in den 
Jahren 1534/35 tatkräftig an der Einführung der Reformation in ganz 
Pommern mit. Auch verfasste er Anweisungen, nach denen die Visita-
tion Ende April 1534 in Stettin durchgeführt wurde. Im Jahr 1537 
folgte er einem Ruf nach Lüneburg, kehrte allerdings wahrscheinlich 
noch vor dem 29. Juli 1538 nach Stettin zurück.340 Auch wenn die 
Tätigkeit Pauls vom Rode in Quedlinburg mit der bemerkenswerten 
Ausnahme seiner Predigt auf dem Stiftsschloss unbekannt bleibt, 
legt allein schon die Anwesenheit des Stettiner Reformators und Su-
perintendenten in seiner Heimatstadt Quedlinburg wenige Monate 
vor und nach dem Tod Herzog Georgs nahe, dass er nicht einzig zum 
Besuch etwaiger Verwandter nach Quedlinburg kam. Wahrscheinlich 
beriet er den Rat und/oder die Äbtissin dabei, welche Schritte bei der 
obrigkeitlichen Einführung der Reformation zu unternehmen seien.

Abschließend sind die Schulgesellen aus der lutherischen Hoch-
burg Magdeburg zu erwähnen, die 1539/40 in Quedlinburg an einer 
Schulordnung arbeiteten,341 dabei vom Rat versorgt wurden,342 und 
vermutlich auf Anfrage des Quedlinburger Rates vom Rektor des 
336 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 19 (1538), fol. 16v; vgl. zur Biografie: Wendt, Eckhard: 

Stettiner Lebensbilder, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 387f (Veröffentlichungen 
der historischen Kommission für Pommern, Reihe V: Forschungen zur pommer-
schen Geschichte 40); Bülow: Rode, Paulus vom. In: ADB 29, S. 7–10.

337 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203v (9.1.1539).
338 StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 74r. Aufgrund der vergleichsweise 

geringen Summe ist anzunehmen, dass Silvius nicht nach Stettin gereist war, um 
vom Rode abzuholen und mit ihm nach Quedlinburg zu reisen. Eventuell befand 
sich vom Rode zufällig in der Nähe, als er Verwandte besuchte. 

339 Wendt, Stettiner Lebensbilder, S. 387.
340 Vgl. Wendt, Stettiner Lebensbilder, S. 388; Völker, Eberhard: Die Reformation in 

Stettin, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 206 (Veröffentlichungen der historischen 
Kommission für Pommern, Reihe V: Forschungen zur pommerschen Geschichte 
38). 

341 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206rv (29.2.1540). Vgl. auch Kap. 7 in der vorliegen-
den Arbeit.

342 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. I (1539), fol. 16r, 22v; RR, Nr. 20, Vol. II (1539), 
fol. 74r.
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Magdeburger Gymnasiums, Abdias Prätorius,343 nach Quedlinburg 
entsandt worden waren. 

Die angeführten Funde geben zwar „nur“ darüber Auskunft, wer 
sich wann in Quedlinburg aufhielt, weshalb sich keine direkten Aus-
sagen darüber ableiten lassen, wie die erwähnten Personen auf den 
Prozess der Reformation im Reichsstift Einfluss nahmen. Aus der 
Tatsache, dass Paul vom Rode, Dr. Tileman Platner und Wolf von 
Rabiel nicht allein seit vielen Jahren überzeugte Lutheraner waren, 
sondern sich wie Dr. Platner und Paul vom Rode außerhalb Quedlin-
burgs bereits führend an der Einführung der Reformation beteiligt 
hatten, lässt sich jedoch indirekt darauf schließen, dass die erwähnten 
Männer in der zweiten Hälfte der 1530er-Jahre für die Reformation 
in Quedlinburg wirkten. Während nach Lorenz die „Zeit der Glau-
bensbedrückung“344 durch Herzog Georg bis zu dessen Tod 1539 an-
dauerte, sprechen die obigen Belege dafür, dass bereits in der zweiten 
Hälfte der 1530er-Jahre der Einfluss Georgs beträchtlich nachließ. 
Der Rat wie auch die Äbtissin unternahmen immer mutigere reforma-
torische Schritte. Über diese letzte Phase der faktischen Herrschaft 
des ehemals mächtigen Schutzvogts Herzog Georg über das Reichs-
stift war bislang kaum etwas bekannt. Sie wurde von der Forschung 
bisher der erwähnten „Glaubensbedrückung“ durch Herzog Georg 
zugerechnet. Die gewonnenen Erkenntnisse korrigieren die in den 
Chroniken vermittelte und von den Historiografen später aufgegrif-
fene Vorstellung, wonach „[d]ie 16 Jahre bis 1539 […] für die Qued-
linburger Bürgerschaft eine Zeit rühmlichen und todesmutigen Glau-
bensmutes [waren, E.R.], bis im April 1539 die erlösende Kunde kam: 
Georg der Bärtige sei gestorben“.345 Stattdessen ist von einer länger 
andauernden Phase des Übergangs auszugehen, in der einerseits in 

343 Vgl. Nahrendorf, Carsten: Zwischen Humanismus und Reformation. Das Magde-
burger Gymnasium in den ersten zwanzig Jahren seines Bestehens. In: Ballerstedt, 
Maren/Köster, Gabriele/Poenicke, Cornelia (Hg.): Magdeburg und die Reforma-
tion, Bd. 1: Eine Stadt folgt Martin Luther, Halle/S. 2016, S. 239–260 (Magdebur-
ger Schriften 7); Ders.: Humanismus in Magdeburg. Das Altstädtische Gymnasi-
um von seiner Gründung bis zur Zerstörung der Stadt, Berlin/München/Boston 
2015 (Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kul-
tur im europäischen Kontext 193). 

344 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 246.
345 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 247. Vgl. dazu auch Kettner, Kirchen, 

S. 126, der schreibt, dass Georgs „Leiche auch die Quedlinburgischen Papisti-
schen Pfarr-Herren folgten“ und „das Religions-Wesen in Ober- und Nieder-Sach-
sen ein gantz ander Ansehen gewonnen“ habe. Anna II. habe nach dem Tod ih-
res altgläubigen Schutzvogts „der Pae bstischen Religion gute Nacht“ gesagt. Noch 
deutlicher ist der Chronist der Reformationseinführung, Johannes Winnigstedt, 
der schreibt: „Als nun Hertzog Georg A. 1537 [!] morbo Iliaco ohn Erben gestor-
ben […] flogen alle Papistische Pfaffen von sich selbst aus Quedlinburg, und das 
Evangelium gieng auf dem Schlosse und in allen Kirchen an“. Winnigstedt, Chro-
nicon Quedlinburgense, S. 513. 



148 3. Stadtreformation in Quedlinburg

den wichtigsten Kirchen der Stadt noch altgläubige Priester die Mes-
sen sangen und der lutherische Schulmeister der Altstadt vertrieben 
wurde. Andererseits aber – auch das war bislang unbekannt – hatten 
zu dieser Zeit bereits lutherische Geistliche auf dem Stiftsberg das 
Ohr der Äbtissin. Es unterrichtete zumindest in der Neustadt wei-
terhin ein der neuen Lehre anhängender Schulmeister.346 Paul vom 
Rode war mehrmals in der Stadt, er wurde vom Rat beschenkt, pre-
digte sogar auf dem Schloss und damit vor Anna II. Auch dass vom 
Rode bereits einige Jahre zuvor von Anna II. mit der Pfarre St. Blasii 
belehnt wurde, gibt einen Hinweis auf die Länge der vom Rat und der 
Äbtissin geleiteten Übergangsphase in den 1530er-Jahren. 

Dass der Quedlinburger Rat in der zweiten Hälfte der 1530er-Jah-
re Ratsherren aus Städten bewirtete, die alle Mitglieder des Schmal-
kaldischen Bundes waren (Goslar, Braunschweig, Magdeburg), und 
dass 1539 Magdeburger Ratsherren in Quedlinburg Verhandlungen 
pflegten, richtet den Blick auf die politische Dimension der Reforma-
tion und könnte mit aller Vorsicht darauf hindeuten, dass die Stadt 
Quedlinburg in das „politisch-militärische Bündnis des Schmalkaldi-
schen Bundes“347 als „Verteidigungsbund der Reformation“348 aufge-
nommen werden sollte. Der mit Blickle als „Defensivbündnis gegen 
den Kaiser“349 anzusehende Schmalkaldische Bund dürfte jedoch im 
Gegensatz zu den Bestrebungen Annas II. gestanden haben, gerade 
beim Reichsoberhaupt Unterstützung gegen den mächtigen Schutz-
vogt zu finden.350 

Im Überblick zeigt sich, dass die als „Reformation unter dem Deck-
mantel“ überschriebene Phase zwischen etwa 1526 und 1539 davon 
geprägt war, dass der Quedlinburger Rat wie auch Anna II. gegenüber 
Herzog Georg zunehmend mutiger und entschlossen, aber dennoch 
verdeckt die Reformation beförderten. Um Georg nicht dazu zu ver-
anlassen, selbst in Quedlinburg gegen die reformatorische Bewegung 
einzuschreiten, sah sich Anna II. allerdings gezwungen, vereinzelt 
den Wünschen ihres Schutzvogts nachzukommen, etwa wenn er von 
ihr die Absetzung eines lutherischen Pfarrers oder eines Schulmeis-
ters verlangte, wobei er in gewisser Hinsicht die Patronatsrechte An-

346 Vgl. dazu Kap. 7 der vorliegenden Arbeit. 
347 Kaufmann, Geschichte der Reformation, S. 521; vgl. weiterhin: Schorn-Schütte, 

Luise. Die Reformation. Vorgeschichte, Verlauf, Wirkung, München 62016, S. 84f; 
Schnabel-Schüle, Helga: Das Reich als reformatorischer Raum. In: Dies. (Hg.): 
Reformation. Historisch-kulturwissenschaftliches Handbuch, Stuttgart 2017, 
S. 132–152, bes. S. 142f.

348 Rous, Anne-Simone: Der Schmalkaldische Bund. In: Meller, Harald (Hg.): Martin 
Luther. Schätze der Reformation, Dresden 2016, S. 334.

349 Blickle, Peter: Die Reformation im Reich, Stuttgart 42015, S. 183 (Kohlhammer 
Urban Taschenbücher 747).

350 Vgl. die Kap. 6.2, 6.3 und 9 der vorliegenden Arbeit. 
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nas II. beachtete. Vor allem aber beließ die Äbtissin ihren Schutzvogt 
in Unkenntnis über die Fortschritte der Reformation in ihrem Reichs-
stift. Da der altgläubige Stiftshauptmann von Meisenbach oft außer-
halb Quedlinburgs tätig war, erscheint Johannes Mathie, Priester an 
St. Benedikti, als Georgs Zuträger über die kirchlichen Zustände in 
der Stadt. 

Bis zu seinem Tod um 1531/32 ist der Pfarrer an St. Nikolai, Beth-
mannus Bethmann, als wichtigste Stütze der Lutheraner anzusehen. 
Danach übernahm diese Rolle bis 1534/35 wohl Johann Sturke an 
St. Blasii und eventuell auch an St. Aegidii in der Altstadt. Sturke dürf-
te, nachdem er der Pfarre St. Blasii entsetzt worden war, als führen-
des Mitglied der patrizisch geprägten Kalandsbruderschaft weiter im 
Sinne der Reformation gewirkt haben. Während einer zeitlich kaum 
einzugrenzenden Phase der 1530er-Jahre hatten altgläubige Priester 
alle vier Pfarren innerhalb der Stadt inne und auch die Hospitäler 
St. Anna zwischen der Alt- und der Neustadt sowie St. Spiritus/Heili-
ger Geist scheinen von altgläubigen Geistlichen verwaltet worden zu 
sein. In dieser Zeit gewann der Johannishof vor den Toren der Stadt 
an Bedeutung, wohin die Lutheraner aus der Stadt strömten, um dort 
die Predigten von Kirchhoff zu hören. Wie nach dem Tod Herzog 
Georgs 1539 an den Stadtkirchen der Übergang von gegebenenfalls 
noch dort tätigen altgläubigen Priestern auf lutherische Pfarrer vor 
sich ging, lässt sich nicht rekonstruieren. Kettner und Winnigstedt ver-
mitteln in ihren Beschreibungen das Bild eines reibungslosen Über-
gangs und erwähnen weder bei den Priestern noch bei den verblie-
benen altgläubigen Laien innerhalb der Bürgerschaft widerständiges 
Verhalten. Laut Winnigstedt „flogen alle Papistische[n] Pfaffen“ nach 
Georgs Tod „von selbst aus Quedlinburg, und das Evangelium gieng 
auf dem Schlosse und in allen Kirchen an“.351 Kettner schreibt, dass 
bei der Beisetzung Georgs in Freiberg „auch die Qvedlinburgischen 
Papistischen Pfarr-Herren“ dem Leichnam des Herzogs folgten und 
danach „das Religions-Wesen“ in der Stadt ein „gantz ander Ansehen“ 
gewann.352 Dass die altgläubigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
der Prozessionen in der Kreuzwoche,353 zu Corpus Christi/Fronleich-
nam und zum Fest der Heiligen Anna (26. Juli), deren Abhaltung 
sich noch in den Jahren 1535, 1536 und 1537 nachweisen lässt,354 wie 

351 Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 513.
352 Kettner, Kirchen, S. 126.
353 Die Kreuzwoche beinhaltet die Bettage von Vocem jocunditatis (5. Sonntag nach Os-

tern) bis zum Mittwoch, selten auch bis zum Sonnabend danach. Vgl. Grotefend, 
Hermann: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der 
Neuzeit, Hannover 142007, S. 72. 

354 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 16 (1535), fol. 31r, 32; RR, Nr. 17 (1536), fol. 17v; RR, 
Nr. 18 (1537), fol. 33v.
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auch die letzten Franziskanermönche355 oder auch die Priester an den 
Stadtpfarren derart geräuschlos ihre bis zuletzt gegen die wachsende 
lutherische Mehrheit verteidigten Stellungen räumten, ist als unwahr-
scheinlich anzusehen. 

Bei den 1526 und 1527 geführten Verhandlungen mit den sächsi-
schen Räten wurden gegenüber den Wünschen des Schutzvogts be-
reits jene Argumente (u. a. kaiserliche Belehnung mit den Stiftsrega-
lien) vorgebracht, die später in den 1540er-Jahren im Konflikt mit 
Herzog Moritz vollends ihr Gewicht entfalteten. Dass Graf Botho in 
beiden Verhandlungen im Namen seiner Tochter auf die Fragen der 
sächsischen Räte antwortete, könnte einerseits darauf hinweisen, dass 
die Äbtissin, obwohl sie bereits elf bis zwölf Jahre im Amt war, noch 
immer unter der Vormundschaft ihres Vaters stand, und andererseits 
bedeuten, dass die Reformation in Quedlinburg zu dieser Zeit auch 
durch Botho geschützt wurde. 

355 Vgl. Kap. 8.2 der vorliegenden Arbeit. 



4. Landesherrliche Reformation(en) – doppelte 
Reformation „von oben“ 1539/41?

4.1 ÄBTISSIN UND SCHUTZVOGT IM STREIT  
UM DIE REFORMATIONSEINFÜHRUNG

Im Herzogtum Sachsen suchte Herzog Georg nach dem Tod seines 
Sohnes Prinz Johann 1537 alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um sei-
nen Bruder Herzog Heinrich als Erben des albertinischen Sachsens 
zu verhindern. Heinrich hatte sich bereits seit 1535 der Reformation 
zugewandt und führte sie sukzessive auch gegen den Widerstand Ge-
orgs in dem ihm unterstehenden Amt Freiberg ein.1 Eilig bestimmte 
Herzog Georg seinen jüngsten noch lebenden Sohn,2 Prinz Fried-
rich, mit Zustimmung der Landstände zum Regenten nach seinem 
Tod. Auch wurde Friedrich in der Hoffnung auf baldige Nachkom-
men Anfang 1539 mit Elisabeth von Mansfeld verheiratet. Durch den 
Tod Friedrichs nur einen Monat nach dem ehelichen Beilager wur-
den alle Pläne Georgs für seine Nachfolge zerstört.3 Der Tod von 

1 Vgl. ABKG, IV, Einleitung, S. 28; zudem allgemein zu Herzog Heinrich den Band: 
Hoffmann/Richter, Herzog Heinrich. Besonders die Aufsätze von Uwe Schirmer 
(Herzog Heinrich von Sachsen (1473–1541). Ein Fürstenleben zwischen spätmit-
telalterlicher Frömmigkeit und lutherischer Reformation, S. 21–42) und Heiko 
Jadatz (Herzog Heinrich von Sachsen als Förderer der Wittenberger Reformation 
und als evangelischer Landesherr, S. 75–94) bieten neue Erkenntnisse zur bis da-
hin fast durchgehend negativ bewerteten Regierungstätigkeit des Herzogs. 

2 Von den zehn Kindern Herzog Georgs überlebte einzig Christina, die Frau von 
Landgraf Philipp zu Hessen, ihren Vater, während fünf Söhne und vier Töchter vor 
ihrem Vater verstarben. Vgl. EStt, N. F., I.1, Tafel 167.

3 Vgl. ABKG, IV, Einleitung, S. 29f. Selbst in dieser Situation hoffte Georg zunächst 
noch auf eine Schwangerschaft seiner Schwiegertochter, was für die Verzweiflung 
Georgs spricht. Vgl. ABKG, IV, Nr. 3527, S. 699 (1.3.1539). Nachdem auch diese 
Hoffnung enttäuscht wurde, knüpfte Herzog Georg kurz vor seinem Tod die Ver-
erbung des Herzogtums Sachsen an eine Bedingung. In seinem schließlich nicht 
rechtskräftig gewordenen Testament verfügte er, dass sein Bruder Heinrich entwe-
der dem altgläubigen Nürnberger Bund beizutreten hatte oder die Lehen über das 
Herzogtum Sachsen an den Kaiser zu übergeben waren. Vgl. ABKG, IV, Nr. 3565, 
S. 745–751, bes. S. 747 (vor dem 28.3.1539); Wartenberg, Günther: Die Entste-
hung der sächsischen Landeskirche von 1539–1559. In: Junghans, Helmar (Hg.): 
Das Jahrhundert der Reformation in Sachsen. Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft 
für Sächsische Kirchengeschichte anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens, Leip-
zig 22005, S. 69–92; Hoyer, Siegfried: Georg, Herzog von Sachsen. 1530–1539. In: 
Hoffmann/Richter, Herzog Heinrich, S. 131–146, bes. S. 139–145; Jadatz, Herzog 
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Herzog Georg dem Bärtigen am 17. April desselben Jahres war auch 
für Quedlinburg das Signal einer Zeitenwende, nach der laut Win-
nigstedt „alle Papistische[n] Pfaffen von sich selbst aus Quedlinburg“ 
flohen.4 Ein Urteil, das es näher zu überprüfen gilt.

Parallel zum Machtwechsel im albertinischen Sachsen kam es im 
Reich zu Bemühungen, den Nürnberger Anstand aus dem Jahr 1532, 
der bis zum nächsten Reichstag befristet war, zu verlängern: In Frank-
furt am Main fanden dazu seit Februar 1539 Verhandlungen zwischen 
kaiserlichen Bevollmächtigten und evangelischen Reichsständen 
statt, die von Kurbrandenburg und der Kurpfalz vermittelt wurden. 
Die zähen zweimonatigen Gespräche waren von einer Atmosphäre 
der ständigen Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen und ent-
sprechender Rüstungen seitens des protestantischen Schmalkaldener 
und des altgläubigen Nürnberger Bundes bestimmt.5 Die Befürch-
tungen vor einem neuen Feldzug Sultan Süleymans II. nach Ungarn 
und weiter vor Wien ließen Kaiser Karl V. und besonders seinen Bru-
der König Ferdinand auf die Bewilligung weiterer Türkenhilfen des 
Reiches drängen, die jedoch von einer Verständigung mit den Protes-
tanten abhängig waren.6 Als Ergebnis der Verhandlungen am Main 

Heinrich, bes. S. 88f; Bünz, Enno/Volkmar, Christoph: Die albertinischen Her-
zöge bis zur Übernahme der Kurwürde 1485–1547. In: Kroll, Frank-Lothar (Hg.): 
Die Herrscher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089–1918, München 
2004, S. 76–95; Wolgast: Die Einführung, S. 133–143.

4 Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 513. Auch die Herausgeber der 
ABKG, Heiko Jadatz und Christian Winter, sehen mit dem Regierungsantritt von 
Herzog Heinrich „eine neue Epoche albertinischer Kirchenpolitik eingeläutet“. 
Vgl. ABKG, IV, Einleitung, S. 31. 

5 Vgl. Wohlfeil, Rainer: Frankfurter Anstand. In: TRE 10, S. 342–346; Fuchtel, 
Paul: Der Frankfurter Anstand vom Jahre 1539. In: ARG 28 (1931), H. 3/4, S. 145–
206, bes. S. 160–188; Wolgast, Eike: Die Religionsfrage auf den Reichstagen 1521 
bis 1550/51. In: Ders. (Hg.): Aufsätze zur Reformations- und Reichsgeschichte, 
Tübingen 2016, S. 49–72, bes. S. 63 (Jus Ecclesiasticum, Beiträge zum evangeli-
schen Kirchenrecht und zum Staatskirchenrecht 113), Erstveröffentlichung in: 
Becker, Winfried (Hg.): Der Passauer Vertrag von 1552, Neustadt a. d. Aisch 2003, 
S. 9–28 (Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns 80); Ders.: Die Einfüh-
rung, S. 123–126. 

6 König Ferdinand hatte im geheim gehaltenen Frieden von Großwardein 
(24.2.1538) den seit der Schlacht von Mohács (1526) schwelenden ungarischen 
Thronstreit mit Johann Zápolya mit dem Ergebnis beendet, dass nach Zápolyas 
Tod Ferdinand das gesamte ungarische Königreich erhalten sollte. Da Zápolya in 
deutlicher Abhängigkeit gegenüber dem Sultan stand, war nach Bekanntwerden 
des Friedensschlusses mit einem neuerlichen Ungarnzug des Sultans zu rechnen, 
der das habsburgische Königtum in ganz Ungarn nicht dulden konnte. Vgl. Rho-
de, Gotthold: Ungarn vom Ende der Verbindung mit Polen bis zum Ende der 
Türkenherrschaft. In: HEG 3, S. 1062–1118, bes. S. 1086–1088; Luttenberger, 
Albrecht P.: Ferdinand I., der Frankfurter Anstand (1539) und die Reunionspoli-
tik Karls V. In: Edelmeyer, Friedrich/Fuchs, Martina/Heilingsetzer, Georg/Rau-
scher, Peter (Hg.): Plus Ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift für Alfred Kohler 
zum 65. Geburtstag, Münster 2008, S. 53–84.
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wurde der Frankfurter Anstand am 19. April 1539 nur zwei Tage nach 
dem Tod Herzog Georgs von Sachsen vorbehaltlich der kaiserlichen 
Ratifizierung beschlossen. Die Aussetzung des Wormser Edikts war 
darin auf zunächst sechs Monate begrenzt und konnte durch die kai-
serliche Zustimmung auf 15 Monate erweitert werden. Der Anstand 
bedeutete die zeitweise Aussetzung des Wormser Ediktes und garan-
tierte den unterzeichnenden protestantischen Reichsständen, vonsei-
ten des Kaisers in dieser Zeit wegen der Religion nicht angegriffen zu 
werden. Im Gegenzug gestanden die protestantischen Reichsstände 
ein Verbot weiterer Säkularisierungen für die Dauer des Anstands zu. 
Der Erzbischof von Lund als kaiserlicher Verhandlungsführer konn-
te den Anstand jedoch auf die aktuellen protestantischen Reichs-
stände begrenzen und dadurch jene Stände ausschließen, die nach 
dem Abschluss des Anstands die Reformation in ihrem Territorium 
einführten.7

Die Einführung der Reformation im albertinischen Sachsen durch 
Herzog Heinrich verstieß deshalb bereits kurz nach Abschluss des 
Frankfurter Anstands gegen das dortige Verbot religiöser Neuerun-
gen und weiterer Säkularisationen. Doch Herzog Heinrich ließ sich 
auch vom Einspruch König Ferdinands, der auf das Frankfurter Ab-
kommen hinwies, nicht aufhalten.8 Für Äbtissin Anna II. bedeute-
te der Frankfurter Anstand, dass ihr Reichsstift zumindest de jure für 
mindestens sechs Monate vor der Säkularisierung und damit auch 
vor etwaigen Absichten des Schutzvogts geschützt war.9 Obwohl die 
Reformationseinführung im albertinischen Sachsen Herzog Hein-
7 Vgl. Fuchtel, Der Frankfurter Anstand, S. 175; vgl. zudem Kohnle, Armin: Nürn-

berg – Passau – Augsburg. Der lange Weg zum Religionsfrieden. In: Schilling, 
Heinz/Smolinsky, Heribert (Hg.): Der Augsburger Religionsfrieden 1555. Wis-
senschaftliches Symposium aus Anlaß des 450. Jahrestages des Friedensschlusses, 
Augsburg 21. bis 25. September 2005, Gütersloh 2007, S. 5–16, bes. S. 10 (Schrif-
ten des Vereins für Reformationsgeschichte 206). Weitere Punkte des Vertrages 
betrafen die Suspendierung einiger Prozesse am Kammergericht und das Verbot, 
in der Zeit des Anstandes neue Mitglieder in das lutherische Schmalkaldener oder 
das altgläubige Nürnberger Bündnis aufzunehmen. 

8 Vgl. Fuchtel, Der Frankfurter Anstand, S. 189. Bei ihrer Feststellung, Herzog 
Heinrich habe den Kirchenbesitz wegen der Vereinbarungen des Frankfurter 
Anstandes zunächst nicht angetastet, vergessen Bünz und Volkmar, dass bereits 
die Einführung der Reformation im Herzogtum Sachsen durch Herzog Heinrich 
gegen jene Vereinbarungen verstieß. Vgl. Bünz/Volkmar, Die albertinischen Her-
zöge, bes. S. 88. Vgl. zudem: Wolgast, Die Einführung, S. 135.

9 Siehe zur weiteren Entwicklung die Einleitungen der Editionsbände zu den Re-
ligionsgesprächen von Hagenau (1540) und Worms (1540/1541) sowie zu den 
Gesprächen von Regensburg (1546) und Worms (1557). Vgl. Mühlen, Karl-Heinz 
zur: Historische Einleitung. In: Ders./Ganzer, Klaus (Hg.): Das Hagenauer Religi-
onsgespräch (1540), Mainz 2000, S. XII–XXII (Akten der deutschen Religionsge-
spräche im 16. Jahrhundert 1); Ders.: Historische Einleitung. In: Ders./Ganzer, 
Klaus (Hg.): Das Wormser Religionsgespräch (1540/41), Teilbd. 1, Mainz 2002, 
S. XI–XIV (Akten der deutschen Religionsgespräche im 16. Jahrhundert 2). 
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richs Missachtung des Anstandes ausdrückte und sogar das Herzog-
tum selbst dem Wormser Edikt aussetzte, war der immerhin theore-
tische reichsrechtliche Schutz für ein altgläubiges Reichsstift einer 
offenen Konversion der Äbtissin vorzuziehen. Eine offene Konversi-
on Annas II. hätte das Reichsstift aus den schützenden reichsrecht-
lichen Verbindungen herausgeführt, wodurch es gegenüber den 
Säkularisierungsbestrebungen Herzog Heinrichs schutzlos gewesen 
wäre. Anna II. dürfte keine andere Wahl gehabt haben, als die durch 
Herzog Georg viele Jahre unterdrückte reformatorische Bewegung 
der Stadt Quedlinburg zu unterstützen, bevor dies der lutherische 
Schutzvogt mit dem Beifall ihrer Untertanen tat. Die divergierenden 
Ziele zwischen der Einführung der Reformation und dem Verbleib 
beim alten Glauben waren schwierig zu verwirklichen und sind später 
näher zu beleuchten. 

Zunächst jedoch erhielt die durch Herzog Georg lange Jahre un-
terdrückte reformatorische Bewegung Quedlinburgs im neuen säch-
sischen Erbschutzvogt einen mächtigen Förderer. Im Gegenzug ver-
loren die noch in der Stadt verbliebenen Altgläubigen mit Herzog 
Georgs Tod ihre wichtigste Stütze. Für die reformatorische Bewegung 
„von unten“ entfiel damit einerseits eine ernst zu nehmende altgläu-
bige Konkurrenz. Andererseits war sie durch den Schutzvogt und die 
Äbtissin in den folgenden Jahren mit gleich zwei ordnenden Gewal-
ten konfrontiert. 

Wohl nicht lange nach Herzog Georgs Tod am 17. April 1539 hat-
te sich eine Gruppe Quedlinburger Bürger um die Altarleute von 
St. Benedikti „im Sommer“10 desselben Jahres wegen des „mangel[s] 
aller pfarren vnd schůlen“ an Wolf von Rabiel gewandt und erhielt 
von ihm im Auftrag der Äbtissin den Befehl, nach Wegen zu suchen, 
„wůe solichs Besoldůng [des Pfarr- und Schulpersonals, E.R.] zuneh-
men wehr“.11 Daraufhin wurde durch den Rat wahrscheinlich mithil-
fe der Altarleute ein nicht erhaltenes Verzeichnis der vorhandenen 
Mittel zur Besoldung erstellt und der Äbtissin am 3. Oktober 1539 
zugeschickt.12 

Unterdessen hatte Herzog Heinrich durch ein gedrucktes Aus-
schreiben vom 21. Juli 1539 die bevorstehende Visitation im Her-

10 Diese Angabe findet sich im späteren Schreiben der Altarleute der Pfarkirche 
St. Benedikti an den Rat, in welchem sie angeben, sich bereits im Sommer 1539 
wegen der Frage der Besoldung der Kirchen- und Schuldiener auf Befehl Ra-
biels und der Äbtissin versammelt zu haben. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, 
Nr. 23, fol. 2v (20.1.1540).

11 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 1 (3.10.1539). 
12 Vgl. das Begleitschreiben des Rates an Anna II., dem das Verzeichnis ursprünglich 

beilag: LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 1 (3.10.1539).
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zogtum bekannt gegeben.13 Die Visitationskommission für den 
Thüringischen Kreis kündigte von Sangerhausen kommend dem 
Quedlinburger Rat am 18. September 1539 ihre Ankunft in Quedlin-
burg für den 20. September an. Das Kirchenpersonal Quedlinburgs 
sollte bis dahin Verzeichnisse aller Einkünfte der geistlichen Einrich-
tungen verfertigen und mit diesen am 21. September vor den Visitato-
ren erscheinen.14 Zunächst erkundigte sich der Rat noch am 19. Sep-
tember bei Anna II., wie er sich gegenüber den Visitatoren verhalten 
solle.15 Die Antwort der Äbtissin ist nicht überliefert. Das von Anna II. 
in Auftrag gegebene Verzeichnis über die Einkünfte zur Besoldung 
der Kirchen- und Schuldiener dürfte zu diesem Zeitpunkt bereits in 
Arbeit gewesen sein. 

Den sächsischen Visitatoren ließ die Äbtissin ihre eigenen Schritte 
zur Einführung der Reformation präsentieren. Diese beinhalteten die 
Predigt des Evangeliums, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, die 
Erlaubnis für die Geistlichen zur Heirat und die Abschaffung „alle[r] 
mißbreuche“.16 „Augusto Memo“ beziehungsweise Justus Menius,17 
13 Vgl. EKO, I/1, S. 86. Zuvor hatte am 14. Juli bereits in Meißen eine Visitation be-

gonnen, die unter anderem die kursächsischen Visitatoren Justus Jonas, Georg 
Spalatin und Melchior von Kreutz durchführten. Vgl. Wartenberg, Die Entste-
hung, S. 70. 

14 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 199–200 (18.9.1539). Für das Reichsstift Quedlin-
burg war dabei die Kommission des Thüringischen Kreises zuständig. Im Refor-
mationsatlas wird diese erste Visitation nicht erwähnt, sondern nur die zweite im 
Jahr 1540. Vgl. Hein/Kohnle/Jäschke, Reformationsatlas, S. 92f.

15 Vgl. LASA, A20, XXIX, 1, fol. 39 (19.9.1539).
16 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 69–71, bes. fol. 69r (10.3.1541). 
17 Der Bericht Graf Ulrichs von Regenstein an Herzog Heinrich von Sachsen er-

wähnt den Visitator „augusto memo“, der sich über die Verordnungen Annas II. 
geäußert haben soll. Die Visitationskommission des Jahres 1539 im albertinischen 
Thüringen bestand aus den Visitatoren Hartmann Goldacker, Friedrich von Hopf-
garten und Volrad von Watzdorf, die von Herzog Heinrich entsandt worden wa-
ren. Zusätzlich hatte Kurfürst Johann Friedrich I. die erfahrenen Visitatoren Jo-
hann Weber und Justus Menius der Kommission beigegeben. Vgl. Wartenberg, 
Landesherrschaft, S. 58, Anm. 211, S. 95f; GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 69–71, bes. fol. 69v (10.3.1541). Wahr-
scheinlich handelte es sich bei der Erwähnung von „augusto memo“ durch Graf 
Ulrich um eine Verschreibung des Namens Justus Menius. Die Verschreibung 
könnte damit begründet werden, dass Graf Ulrich seinen Bericht an Herzog Hein-
rich auf der Grundlage eines Verhörs aller Quedlinburger Pfarrer gut eineinhalb 
Jahre nach den Ereignissen verfasste und die Pfarrer dem Stiftshauptmann aus 
dem Gedächtnis den verballhornten Namen mitteilten. Justus Menius hatte in Er-
furt und später in Wittenberg studiert, war 1523 Vicarius in Mühlberg und 1525 
Pfarrer an St. Thomas in Erfurt. Bereits bei der ersten kursächsischen Visitation 
1528/29 unterstützte er Melanchthon und Myconius bei ihrer Arbeit. Auch an 
der Visitation 1533/34 war er beteiligt. „1529 nahm er am Marburger Religions-
gespräch teil, 1536 an der Wittenberger Konkordie und 1540 an den Religionsge-
sprächen in Hagenau und Worms.“ Hintzenstern, Herbert von: Menius, Justus. 
In: NDB 17, S. 79f, hier S. 80; vgl. zudem: Wilhelm-Schaffer, Irmgard: Menius, 
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einer der (kur-)sächsischen Visitatoren im Herbst 1539, lobte die er-
wähnten Regelungen der Äbtissin, „das sy [= die Visitatoren, E.R.] der 
gleichen cristlichen ordenunge Ihn irer bepholenen visitation nicht 
befunden hetten“.18 Der Besuch der sächsischen Visitatoren in Qued-
linburg im Herbst 1539 war schnell beendet,19 und die Reise wurde 
in eine aufschlussreiche Richtung fortgesetzt: Am 21. September 
1539 wird der Fuhrmann Valentin Hotensleben vom Quedlinburger 
Rat dafür bezahlt, die Visitatoren „vnsers g hern nach Stolberg“20 zu 
fahren. Die nähere Bedeutung dieses Befundes wird im Zusammen-
hang mit einer zu dieser Zeit grassierenden Epidemie in Quedlinburg 
näher beleuchtet. 

Wie bereits von Sehling richtig bemerkt wurde,21 gingen die Inter-
pretationen vor allem von Burkhardt fehl, der Anna II. und dem Rat 
unterstellte, „der Reformation [gegenüber, E.R.] abgeneigt“ gewesen 
zu sein.22 „In Wahrheit richtete sich“, laut Sehling, „der Widerstand 
der Äbtissin nicht gegen die Reformation an sich, sondern vielmehr 
gegen das Einschreiten des Erbvogtes und seiner Visitatoren, welches 
sie als einen Eingriff in ihre Landeshoheit empfand.“23 Vor dem Hin-
tergrund der massiven Ausweitung der Vogteirechte im Vertrag vom 
August 1539 wird Sehlings Annahme gestützt und diese Wahrneh-

Justus. In: BBKL 5, Sp. 1263–1266; Beyer, Michael: Menius, Justus. In: RGG4 5, 
Sp. 1037f; Hein, Martin: Menius, Justus. In: TRE 22, S. 439–442; weiterführend: 
Gehrt, Daniel: Justus Menius: Evangelische Bischöfe in Thüringen. In: Ders./Sa-
latkowsky, Sascha (Hg.): Aus erster Hand. 95 Porträts zur Reformationsgeschichte, 
Gotha 2014, S. 131f (Veröffentlichungen der Forschungsbibliothek Gotha 51).

18 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 69–71, bes. fol. 69v (10.3.1541). Jener Bericht stammt vom Stiftshauptmann 
Graf Ulrich von Regenstein, der nicht nur mit der Äbtissin verschwägert war, son-
dern auch bei den Stolberger Grafen hohe Schulden hatte. Der Verdacht eines Ge-
fälligkeitsdienstes, den Ulrich Anna II. durch seinen Bericht an Herzog Heinrich 
geleistet haben könnte, lässt sich nicht vollends, aber doch zu einem Gutteil da-
durch ausräumen, dass Ulrich – nach eigener Aussage – das Verhör der Quedlin-
burger Geistlichen öffentlich durchgeführt und durch einen Notar verzeichnen 
lassen hatte. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 c 3, fol. 70v (10.3.1541); EStt, N. F., XVII, Tafel 100; Jacobs, Ulrich XI., 
S. 175–193. 

19 Neben Anna II. konnten auch ihre Brüder sowie die Grafen von Hohnstein und 
Schwarzburg diese erste sächsische Visitation verhindern. Vgl. Lücke/Brückner, 
Das Kirchenregiment, S. 42.

20 StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 74v. 
21 Vgl. EKO, I/2, S. 261.
22 Burkhardt, Karl August Hugo: Geschichte der deutschen Kirchen- und Schulvi-

sitationen im Zeitalter der Reformation, Leipzig 1879 (ND 1981), S. 276.
23 EKO, I/2, S. 261. Vgl. dazu auch Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 259, 

der dieses Vorgehen Herzog Heinrichs „im staatsrechtlichen Sinne“ als einen 
ebensolchen „Übergriff“ bezeichnete, „wie ihn sich Herzog Georg im Interesse 
des Papsttums von 1523–1539 in einem fort erlaubt hatte; die Schutzherrschaft 
war ohne Zweifel ein lediglich weltliches Amt“. 
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mung der Äbtissin verständlich.24 Durch die erfolgreiche Abwehr der 
ersten sächsischen Visitationskommission sicherte sich die Äbtissin 
die Möglichkeit, den von ihr bereits begonnenen Prozess der refor-
matorischen Neuordnung des Kirchen- und Schulwesens in Quedlin-
burg fortzuführen.

Abbildung 3: Gesüdete Karte der Alt- und Neustadt Quedlinburgs mit den Vor-
städten, dem Stiftsberg und der Feldflur. Mit einer roten Linie ist die Gerichtsgren-
ze eingezeichnet, außerhalb derer der Schutzvogt seit 1539 neben der hohen auch 

die niedere Gerichtsbarkeit beanspruchte.

Selbstredend stand hinter dieser ‚Visitation der Äbtissin‘ vom Som-
mer/Herbst 1539 keine Visitations(an)ordnung mit zugehöriger 
Kommission, vergleichbar mit der sächsischen. Indem die Äbtissin je-
doch vom Rat Besoldungsverzeichnisse der Schul- und Kirchendiener 
einforderte, zeigte sich darin ebenso ihr Wille zur Visitation, wie er für 
Herzog Heinrich im Schreiben der sächsischen Visitationskommissi-
on an den Rat von Quedlinburg vom 19. September sichtbar wird. 
Dass der Stolberger Amtmann Wolf von Rabiel für die Äbtissin die 

24 Siehe dazu das weitere aktuelle Kapitel.
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Vorschläge zur Besoldung des Pfarr- und Schulpersonals entgegen-
nahm,25 wirft zudem ein Schlaglicht auf die Unterstützung der Äbtis-
sin durch ihre Familie.26 Dass der überaus wichtige Vertrag zwischen 
der Äbtissin und Herzog Heinrich vom August 1539 unter anderem 
über die Niedergerichte in der Feldflur mindestens bis April 1541 
noch immer nicht durch die Äbtissin besiegelt worden war,27 dürfte 
für das bei der Äbtissin gegen ihren Schutzvogt keimende Misstrauen 
stehen. Dennoch besiegelte die Äbtissin später den Vertrag, den sie 
aber kurz darauf neu verhandeln wollte.28 

Anfang Januar 1540 fanden sich einige Bürger in der Pfarrkirche 
St. Benedikti zusammen und sammelten verschiedene Klagen und Bit-
ten. Einen Hauptpunkt bildeten hierbei Beschwerden über den Schul-
meister der Altstadt, Simon Godtschalk, alias Kleinschmidt, der des 
Müßiggangs bezichtigt wurde. Die Klagen gegen Kleinschmidt wurden 
bereits ein Jahr zuvor gegenüber der Äbtissin erhoben. Kleinschmidt 
wehrte sich dagegen mit Verweisen auf seine geringe Besoldung und 
den Mangel an einem Gehilfen, der ihn bei seiner vorherigen Tätigkeit 
in Stolberg und Nordhausen noch unterstützt hatte. Er hielt sich zugu-
te, dass durch ihn etliche Kinder auf die Universitäten nach Wittenberg 
und Leipzig geschickt werden konnten und die Schule der Altstadt 
nach der Vernachlässigung durch seine Vorgänger erst wieder in Gang 
gekommen sei.29 Während seiner Tätigkeit in Stolberg und Nordhausen 

25 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 1 (3.10.1539).
26 Rabiel könnte sich allerdings auch eher zufällig noch im Stift befunden haben, 

weil wenige Tage vor dem Schreiben des Rates an die Äbtissin einige der Brüder 
Annas II. am 30. September im Namen Graf Wolfgangs eine Schuldverschreibung 
gegenüber dem Stiftskapitel in Höhe von 350 rheinischen Gulden ausgehen lie-
ßen, also diese Summe vom Stiftskapitel aufnahmen. Der Stolberger Rat Wolf von 
Rabiel könnte dieses Finanzgeschäft in Quedlinburg vermittelt haben. Vgl. LASA, 
U9, A XI, a, Nr. 31 (30.9.1539); LASA, A21, VIII, Nr. 22, n. f. (30.9.1539).

27 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 42v (9.4.1541); LASA, 
A20, VI, Nr. 1, fol. 190 (4.10.1539).

28 Bereits Ende Februar 1540 wollte Anna II. den Vergleich neu verhandeln, weil 
einige Teile ihren Eiden widersprachen. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, 
Loc. 8967/2, fol. 157 (22.2.1540); LASA, U9, A III, Nr. 3a I (14.8.1539); LASA, U9, 
A III, Nr. 3a II (14.8.1539). 

29 Zur Namensform von Simon Kleinschmidt vgl. LASA, A20, XVIa, Nr. 4, fol. 35–37 
(7.7.1540), wo der Schulmeister sein Schreiben an die Äbtissin in dieser Form 
unterzeichnet. Zu den Klagen einiger Bürger gegenüber der Äbtissin vom Januar 
1539 vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 202 (2.1.1539). Zur Verteidigungsschrift von 
Kleinschmidt, in der er unter anderem auf seine frühere Beschäftigung in Stol-
berg und Nordhausen sowie auf seine inzwischen zehnjährige Tätigkeit in Qued-
linburg hinweist, vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203–204 (9.1.1539); Laeger, Bei-
träge, S. 139, Anm. 29. Auf Kleinschmidt bezieht sich wohl auch die Klage Herzog 
Georgs aus dem Jahr 1535, laut der der Schulmeister der „neuen sect“ zugetan 
war. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 121 (11.5.1535). Vgl. ferner: ABKG, IV, Nr. 2784, 
S. 142 (27.4.1535), die Klagen von Johannes Mathie über den Schulmeister an sei-
ner Kirche (ABKG, III, Nr. 2562, S. 791f (29.9.1534); ABKG, IV, Nr. 2774, S. 137 
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dürfte Kleinschmidt mit Johann Spangenberg in Kontakt gekommen 
sein, da Spangenberg in diesen beiden Städten und in dieser Reihen-
folge ebenfalls tätig war.30 Spangenberg wurde nach seinem Studium in 
Erfurt auf Betreiben Graf Bothos zu Stolberg-Wernigerode 1520 Rektor 
der Stolberger Lateinschule und Mittagsprediger an der dortigen Mar-
tinikirche. Schon ein Jahr später kehrte er 1521 in seine Heimatstadt 
Hardegsen als Pfarrer zurück und erhielt 1524 die Pfarrei St. Blasii in 
Nordhausen, „wo er – in enger Verbundenheit mit dem Syndicus und 
späteren Bürgermeister Michael Meienburg31 (1491–1555), einem Ver-
trauten Melanchthons, – eine kirchliche und schulische Neuordnung 
im Sinne der Wittenberger Reformation betrieb“.32 Laut Ernst Koch 
hatte Spangenberg seine Berufung nach Stolberg „wohl einem seiner 
ehemaligen Erfurter Studienkollegen, dem Stolberger Stadtpfarrer 
Tileman Platner zu verdanken“, der später auch in Quedlinburg wirk-
sam wurde. In Nordhausen hielt Spangenberg weiterhin freundschaft-
lichen Kontakt zum Stolberger Hauptmann Wolf von Rabiel, der 1540 
ebenfalls in Quedlinburg für Anna II. tätig wurde.33 Obwohl sich Span-

(19.4.1535)) und die Anschuldigung aus dem Jahr 1531, ein Schulmeister habe 
das Blut Christi in die Hand gegossen (ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531); 
Gess, Urkundliche, Nr. 37, S. 478 (3.8.1531)). Kleinschmidts Hinweis auf Qued-
linburger Studenten an den Universitäten Wittenberg und Leipzig lässt sich an-
hand der Immatrikulationslisten bestätigen. Während zwischen 1516 und 1529, 
der wahrscheinlichen Ankunft Kleinschmidts in Quedlinburg, zehn Quedlinbur-
ger an den untersuchten Universitäten immatrikuliert waren, sind es in seiner 
anzunehmenden Amtszeit zwischen 1529 und 1540 zwölf. Vgl. Hofmeister, Die 
Matrikel, II, S. 69, Z. 127; Förstemann, Album, I, S. 65, 72, 82, 103, 113, 127, 133, 
145, 161, 172, 178; Erler, Die Matrikel, I, S. 553, Z. 7, S. 604, Z. 8, S. 616, Z. 1.

30 Kleinschmidt gibt 1539 an, „vormals zu Stolberg und Nordhausen“ durch ei-
nen „Baccalaurium“ unterstützt worden zu sein und bereits im zehnten Jahr das 
Schulmeisteramt in Quedlinburg zu bekleiden. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203v 
(9.1.1539). Vgl. zudem: Kaufmann, Thomas: Spangenberg, Johann(es). In: NDB 
24, S. 622f.

31 Anna II. bevollmächtigt 1543 den Nordhäuser Stadtschreiber Michael Meienburg 
als ihren Gesandten auf dem Nürnberger Reichstag im selben Jahr. Vgl. LASA, 
A20, I, Nr. 1, fol. 46 (20.3.1543). Vgl. zu Meienburg auch die Einschätzung von 
Koch, Geschichte, S. 359; siehe weiterhin: Lauerwald, Paul: Meyenburg (eigent-
lich Leyser, Liser), Michael. In: Stadtarchiv Nordhausen, Nordhäuser Persönlich-
keiten, S. 202–204. 

32 Kauffmann, Spangenberg, Johann(es), S. 622; vgl. zudem: Koch, Ernst: „Eine 
junge Henne unter den Raubvögeln“. Die Reformationsbewegung in Nordhausen 
im 16. Jahrhundert. In: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte 56 
(2002), S. 223–234, bes. S. 229.

33 Koch, Geschichte, S. 120–122. Vgl. zu den engen Kontakten Spangenbergs zu den 
Stolberger Grafen ebenfalls Spangenbergs „Auslegung der Episteln / so auff die 
Sontage vom Aduent bis auff Ostern / jnn der Kirchen gelesen werden“ aus dem 
Jahr 1544. Im Widmungsschreiben Spangenbergs an die Grafen Wolfgang, Lud-
wig, Albrecht Georg und Christoph zu Stolberg-Wernigerode gedenkt Spangen-
berg seiner Zeit „jnn der löblichen Stadt Stolberg vnter E. G. Herr Vater [Graf Bo-
tho, E.R.] schutz vnnd schirm“ und auch „Amannus Pletener, der heiligen schrifft 
Doctor, E. G. Pfarherr, mein[em] günstige[n], liebe[n] Herr[n] vnnd freund, 
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genberg „auf Befehl des Rathes [von Nordhausen, E.R.] die Reorgani-
sation der Stadtschule sorgsamst angelegen sein [ließ, E.R.], indem er 
sich um Gewinnung tüchtiger Lehrer bemühte“, war er „‚Rector‘ da-
selbst […] nicht gewesen“.34 Simon Kleinschmidt könnte einer jener 
„tüchtige[n] Lehrer“ für Nordhausen oder gar der Rektor der Schu-
le gewesen sein, der später eventuell durch den Vater Annas II., Graf 
Botho zu Stolberg-Wernigerode, nach Quedlinburg vermittelt wurde.35 
Wenige Jahre nach seiner Ankunft in Quedlinburg könnten ihn ver-
schiedene Gründe dazu gebracht haben, ein Studium in Wittenberg 
aufzunehmen, wo er den Magistergrad erwarb.36

[der, E.R.] diese heilsame lere mith grossem vleis jnn E. G. gegenwertigkeit gehan-
delt vnnd geprediget hat“. Reu, Johann Michael (Hg.): Quellen zur Geschichte 
des kirchlichen Unterrichts in der evangelischen Kirche Deutschlands zwischen 
1530 und 1600, Bd. 2: Quellen zur Geschichte des biblischen Unterrichts, Gü-
tersloh 1906, S. 622f.

34 Tschackert, Paul: Spangenberg, Johann. In: ADB 35, S. 43–46, hier S. 43.
35 Die Vermutung liegt nahe, dass Simon Gottschalk/Kleinschmidt aufgrund der 

Vermittlung durch die Familie der Äbtissin und/oder durch Johann Spangenberg 
aus Nordhausen zu Michaelis 1528 an die Altstädter Schule nach Quedlinburg 
gekommen war, nachdem er sich zuvor bereits in Stolberg und Nordhausen be-
währt hatte. Vgl. zu seinem Amtsantritt in Quedlinburg Laeger, Beiträge, S. 139, 
Anm. 28. Nach seiner Entlassung in Quedlinburg aufgrund der 1539/40 gegen 
ihn gerichteten Klagen wurde Kleinschmidt 1541 erster evangelischer Pfarrer in 
Ellrich, wo er bei der Einführung der Reformation half. Ein Jahr später, 1542, war 
er Schulrektor in Göttingen und erhielt dort 1544 die Pfarrei der St. Marienkirche. 
Nach der Entlassung des hiesigen Superintendenten Dr. Joachim Mörlin durch 
den Rat stellte sich Kleinschmidt zunehmend gegen die Ratsherren und wurde 
deshalb 1551 ebenfalls entlassen. Mörlin könnte ein ehemaliger Kommilitone 
von Kleinschmidt gewesen sein, da „Joachimus Mörlin vuittebergensis“ mit dem 
bereits erwähnten „Simon Gottschalk“ alias Kleinschmidt im Sommersemester 
1531 an der Universität Wittenberg eingeschrieben war. Vgl. Förstemann, Album, 
I, S. 144; Krieg, R.: Beiträge zur Geschichte der Stadt Ellrich a. Harz. In: ZHV 
24 (1891), S. 1–33, bes. S. 14, 16; Saathoff, Albrecht: Die evangelischen Pfarrer 
Göttingens im 16. Jahrhundert. In: Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächsi-
sche Kirchengeschichte 34/35 (1929/30), S. 122–152; Ders.: Aus Göttingens Kir-
chengeschichte. Festschrift zur 400jährigen Gedächtnisfeier der Reformation am 
21. Oktober 1929, Göttingen 1929, bes. S. 140–154; Rohr, Bernhard von: Geogra-
phische und Historische Merkwue rdigkeiten des Ober-Hartzes, Frankfurt/Leipzig 
1739, S. 107; Michaelis, August Benedict: Samlung einiger die Stadt Elrich in der 
Grafschaft Hohnstein betreffenden Nachrichten, Halle/S. 1752, bes. S. 16; Läch-
ner [Läncher], Karl A.: Geschichte der gräflichen Häuser und der Grafschaften 
Wernigerode, Stolberg, Roßlar, Hohnstein und ihrer ehemaligen und jetzigen Zu-
behörungen, Eisleben/Sangerhausen 1844, bes. S. 179; Hoche, Johann Gottfried: 
Vollstae ndige Geschichte der Grafschaft Hohenstein, der Herrschaften Lohra und 
Klettenberg, Heeringen, Kelbra, Schwarzfeld, Lutterberg; der beiden Stifter Ilfeld 
und Walkenried, nebst einer statistischen Beschreibung des Preußischen Antheils 
an dieser Grafschaft, Halle/S. 1790, S. 278f; Fritsch, Geschichte, II, S. 267; Lae-
ger, Beiträge, S. 139f. 

36 Am 10. März 1532 könnte er sich für das Sommersemester 1532 unter seinem 
ggf. ursprünglichen Namen als „Simon Gottschalk, Lusati Dioces. Misnen.“ (aus 
der Lausitz in der Diözese Meißen stammend) an der Leucorea in Wittenberg 
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Der Kreis der Kläger gegen Kleinschmidt war 1539 und 1540 bei-
nahe derselbe. Die Beteiligten können einer ‚proreformatorischen 
Oberschicht‘ Quedlinburgs zugerechnet werden.37 Am Dreikönigstag 

eingeschrieben und hier den Magistergrad erworben haben, mit dem er in der 
Überlieferung von Ellrich erwähnt wird. In seinem Kommilitonen „Philippus 
kleynschmid“ könnte die Vorlage für Gottschalks späteres (?) Pseudonym gesehen 
werden. Vgl. Förstemann, Album, I, S. 144; Rohr, Bernhard von: Geographische 
und Historische Merckwue rdigkeiten, bes. S. 107. Für das Studium von Simon Gott-
schalk/Kleinschmidt in Wittenberg sind mehrere mögliche Gründe anzuführen: 
Der Besuch Herzog Georgs im Mai 1531 in Quedlinburg, Bethmanns Verhör, 
seine Entlassung und das letztlich tödliche verlaufene Attentat auf den Pfarrer 
an St. Nikolai hatten die altgläubige Partei in Quedlinburg allgemein und auch 
Kleinschmidts altgläubigen Widersacher an der Kirche St. Benedikti, Pfarrer 
Johannes Mathie, gestärkt. Auch die 1531 vorgebrachten Vorwürfe gegen einen 
Schulmeister, der das Blut Christi den Gläubigen in die Hände der Gläubigen 
goss, könnten sich auf Kleinschmidt bezogen haben. Vgl. ABKG, III, Nr. 2017, 
S. 408 (3.8.1531); Gess, Urkundliche Nachrichten, Nr. 37, S. 478 (3.8.1531). Nach 
dem herzoglichen Eingriff und seinen Folgen könnte Gottschalk/Kleinschmidt 
in Wittenberg studiert haben und kehrte bis 1534 eventuell unter neuem Namen 
nach Quedlinburg zurück. Vgl. Kap. 3, Anm. 201 und 202 der vorliegenden Ar-
beit. Etwa 1534/35 hatte sich der Schulmeister „Simon mitt dem krausen kopffe 
genandt […] wider Etliche Bapistische pfaffen“ in Dispute „des Evangelii halben“ 
eingelassen und wurde deswegen vom Stiftshauptmann Philipp von Meisenbach 
seines Amtes „[e]ntsetzt vnd entůrlaubt“. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 305v (nach dem 11.5.1545). Siehe auch 
die Klagen von Herzog Georg und Pfarrer Mathie über den der „neuen sect“ zu-
getanen Schulmeister aus den Jahren 1534/35. Vgl. ABKG, III, Nr. 2562, S. 791f 
(29.9.1534); ABKG, IV, Nr. 2774, S. 137 (19.4.1535), Nr. 2784, S. 142 (27.4.1535); 
LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 121 (11.5.1535). Kleinschmidt war nach seiner ersten 
Entlassung zunächst im Haus Johann Didaus untergekommen und konnte später 
bei Äbtissin Anna II. seine Wiedereinsetzung als Schulmeister erreichen. Vgl. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 305v 
(nach dem 11.5.1545).

37 Im Januar 1539 unterzeichneten: Claus Brandes, Johann Karle, Hans Oelgarth, Ja-
cob Tremme, Balthasar Blanckenburg, Hans Schotte, Steffen Kune, Peter Wenden-
burg, Jorge Pfanschmidt, Hans Steinacker, Blasius und Wolfgang Wefel, Bartholo-
meus Ake, Peter Bethmann, Lorenz Holdefreund, Bastian Lange, Brosius Rhoel, 
Joachim Otte, Valtin Nürnberg und Balthasar Reiche. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 202rv (2.1.1539). Im Januar 1540 klagte zudem der Stadtvogt Fricke Quens-
tedt, während Claus Brandes, Johann Karle, Blasius Wefel, Peter Wendenburg, 
Jorge Pfanschmidt, Joachim Otte, Valtin Nürnberg und Balthasar Reiche fehlten. 
Allerdings könnten sich diese und andere auch hinter der am Ende der Aufzäh-
lung stehenden Bemerkung „und viel andere mher alle Burger zu Quidlingbur-
gk“ verbergen. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 133rv 
(6.1.1540). Peter Bethmann ist wahrscheinlich mit dem frühen protestantischen 
Prediger an St. Nikolai, Bethmannus Bethmann, sowie mit dessen Neffen Johann 
Bethmann, 1539 Student in Wittenberg und vorher/nachher Pfarrer von St. Bo-
nifatii in Ditfurt, verwandt. Bei Scultetus wird er als Küster erwähnt. Zudem sei 
er der Bruder und Beschützer von Bethmannus Bethmann gewesen. Vgl. Kett-
ner, Kirchen, S. 125; Förstemann, Album, I, S. 178; Scultetus, Oratiuncula, S. 57. 
Zudem kann in Peter Bethmann ein lutherischer Geistlicher gesehen werden, da 
ihm mindestens zwischen 1531 und 1554 vom Rat ein wiederkäuflicher Zins in 
Höhe von 8 Talern gezahlt wurde. Unter diesen wiederkäuflichen Zinsen finden 
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sich fast ausschließlich Ausgaben an geistliche Personen, wodurch dies auch für 
Peter Bethmann anzunehmen ist. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 12 (1531), fol. 25r; 
RR, Nr. 13 (1532), fol. 17r; RR, Nr. 14, Vol. I (1533), fol. 21v; RR, Nr. 14, Vol. II 
(1533), fol. 11v; RR, Nr. 15 (1534), fol. 13v; RR, Nr. 16, Vol. I (1535), fol. 17v; RR, 
Nr. 16, Vol. II (1535), fol. 10r; RR, Nr. 17 (1536), fol. 9v; RR, Nr. 19 (1538), fol. 9v; 
RR, Nr. 20 (1539), fol. 10v; RR, Nr. 21 (1540), fol. 14v; RR, Nr. 22 (1541), fol. 12v; 
RR, Nr. 23 (1542), fol. 13r; RR, Nr. 26 (1545), fol. 18r; RR, Nr. 28 (1548), fol. 30r; 
RR, Nr. 29 (1549), fol. 34r; RR, Nr. 30 (1550), fol. 39v; RR, Nr. 31 (1551), fol. 37r; 
RR, Nr. 32 (1552), fol. 35r; RR, Nr. 33 (1553), fol. 34r; RR, Nr. 34 (1554), fol. 25v. 
In Joachim Otte ist der ehemalige ‚Vermieter‘ von Laurentius Doner zu sehen, 
dem ersten lutherischen Pfarrer an St. Aegidii. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 202v 
(2.1.1539); Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 405. Im Jahr 1532 wird 
ein „Jochen Otto“ als Ratsmann erwähnt, wobei unklar bleibt, ob er mit Joachim 
Otte identisch ist. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 13 (1532), fol. 1r. Bereits 1523 wird ein 
Joachim Otten als Vorstand der Kirche St. Blasii erwähnt. Vgl. StA QLB, 23a, RR, 
Nr. 8 (1523), fol. 115r. Der bereits 1519 in Wittenberg immatrikulierte Jacob Trem-
me fand sich schon 1523 unter den Aufständischen, die gegen das Wipertikloster 
vorgehen wollten, und war seit etwa 1536/37 Kirchenvorstand an St. Benedikti, 
was mit der Resignation Mathies von seiner Pfarrstelle an St. Benedikti am 16. Juni 
1538 im Zusammenhang stehen könnte. Vgl. Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit; 
LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203r (9.1.1539); Förstemann, Album, I, S. 82; LASA, U9, 
C, Vb, Nr. 14 (16.6.1538). Der in der Hohen Straße Nr. 13/14 wohnhafte Claus 
Brandis war zwischen 1530 und 1539 Ratsherr. Vgl. Wozniak Quedlinburg im 14. 
und 16. Jahrhundert, S. 124; StA QLB, 23a, RR, Nr. 11 (1530), fol. 1r; RR, Nr. 14 
(1533), fol. 1r; RR, Nr. 17 (1536), fol. 1r; RR, Nr. 20 (1539), fol. 1r. Hans Schotte 
zählte anhand seines Steueraufkommens 1525 zu den vermögendsten Quedlin-
burgern und 1548 führte er diese „Rangliste“ sogar an. Im Jahr 1530 wird er als 
Ratsherr erwähnt. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 465; 
StA QLB, 23a, RR, Nr. 11 (1530), fol. 1r. Bartholomeus Ake saß in den Jahren 1535 
und 1538 als Ratsherr im regierenden Rat, Fricke Quenstedt in den Jahren 1532, 
1535 und 1538, Johann Steinacker gehörte 1530 dem regierenden Rat an. Vgl. StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 11 (1530), fol. 1r; RR, Nr. 13 (1532), fol. 1r; RR, Nr. 16 (1535), 
fol. 1r; RR, Nr. 19 (1538), fol. 1r. Fricke Quenstedt war 1539 Stadtvogt. Vgl. HASTA 
DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 134v (6.1.1540). Die 1517 in Leip-
zig immatrikulierten Quedlinburger Balthasar Blanckenburg und Lorenz Holde-
freund waren Kirchenvorstände an St. Benedikti. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlin-
burg, Nr. 39, fol. 2–3 (4.4.1540); Erler, Die Matrikel, I, S. 553, Z. 7. Die Familie 
Blankenburg hatte vom 14. zum 16. Jahrhundert ihre „Ratsfähigkeit“ eingebüßt. 
Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 331. Hans Oelgarth 
war Ratsherr zwischen 1531 und 1549 und wird 1539 als „der Alte [also ehemalige, 
E.R.] Stadtůogt“ bezeichnet. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhun-
dert, S. 124; HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 134v (6.1.1540). 
Brosius Rhoel könnte ein Vorfahr des Hans Rholen/Röelen/Rüle sein, der zwi-
schen 1567 und den 1580er-Jahren als Ratszimmermann erwähnt wird. Vgl. Woz-
niak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 274. Valentin Nürnberg wurde 
von den Ratsherren bereits beim Verhör 1527 unter denjenigen genannt, die für 
den Konflikt zwischen Rat und Gemeinde verantwortlich gewesen seien. Vgl. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, fol. 119v. 
(um 1527). Aus den Familien Oelgarth und Nürnberg stammen mit Gregor Oel-
garth und Christoph Noriberg/Nürnberg/Nornburg zwei der 17 Quedlinburger, 
die zwischen 1517 und dem Tod Herzog Georgs 1539 in Wittenberg studierten. 
Vgl. Förstemann, Album, I, S. 145, 172. Die Familien Quenstedt, Lange, Beth-
mann, Holdefreund, Otte/Otto, Steinacker und Oelgart entsandten noch im 
Jahr 1539 und kurz darauf einige ihrer Söhne an die Universität Wittenberg (1539: 
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1540 wurden aus der Mitte der Versammelten drei Schreiben an Her-
zog Heinrich aufgesetzt. Im ersten Schreiben baten die 15 Unterzeich-
ner „vnd viel andere mher“, dass die sächsische Schulordnung auch 
in Quedlinburg eingeführt werde und um die Ersetzung von Simon 
Kleinschmidt, des „vnfleissigen“ Schulmeisters an der Kirche St. Bene-
dikti, durch einen „vleissigen Schůlmeister“. Durch Kleinschmidt sei 
es bislang dahin gekommen, dass die Kinder „mit grosser [ge]faher, 
vnnd nachteyl an fromede orte zůr Schůlenn“ gesandt werden muss-
ten oder die „meisten [Eltern, E.R.] die kinder hantwerge lernen“ las-
sen haben.38 Im zweiten Schreiben beklagten sich die Versammelten 
bei Herzog Heinrich darüber, dass der Schulmeister Kleinschmidt 
sie gegenüber der Äbtissin verunglimpfe, „als rotten wir vns arges 
vnd vffrůr antzůrichten“ zusammen, „solchs wir nie bedacht“. In den 
Augen der klagenden Bürger wollte sich Kleinschmidt durch dieses 
Vorgehen „gerne schmůck vnd vns gern zv weitern  schadenn bey 
hochgedachter V. G. herschafft [= Äbtissin Anna, E.R.] infhůrenn“.39 
Im dritten Schreiben bitten die Verfasser Herzog Heinrich um die Zu-
sammenlegung der beiden alten Schulen der Alt- und Neustadt im 
beinahe leer stehenden Franziskanerkloster, worin auch „beqůeme 
gemach von Cellen vor frombde knaben“ vorhanden seien.40 

Anna II. wurde über die Versammlung in St. Benedikti informiert 
und verlangte vom Rat einen Bericht über die Gründe jener Zusam-
menkunft. Obwohl die Anfang Januar in St. Benedikti Versammelten 
zu großen Teilen Ratsherren vergangener Jahre waren oder wie Claus 
Brandis/Brandes sogar 1539/40 im regierenden Rat saßen,41 ant-
wortete der Rat der Äbtissin, dass er nichts von der Versammlung wis-
se, aber von den Altarleuten von St. Benedikti einen Bericht gefordert 
habe, der an die Äbtissin schließlich am 20. Januar abgefasst wurde.42 
In diesem Bericht bezogen sich die „Alterleuth vnd ander pfarrsessen 

Bastian Lange, Joachim Quenstedt, Marcus Bethmann, Johann Bethmann; 1541: 
Johannes Otto; 1544: Anthonius Holdefreund; 1545: Christian Steinacker; 1546: 
Hieronymus Oelgart). Vgl. Förstemann, Album, I, S. 178, 194, 216, 223, 234. Vgl. 
zu den Familien Brandes, Karle/Karll, Oelgart, Pfan(nen)schmied, Steinacker, 
Holdefreund, Lange, Otte/Otto, Nürnbergk und Reiche: Mitgau, Hermann: 
Alt-Quedlinburger Honoratiorentum. Genealogisch-soziologische Studie über 
einen Gesellschaftsaufbau des 17./18. Jahrhunderts, Leipzig 1934 (Sonderver-
öffentlichungen der Ostfälischen Familienkundlichen Kommission 11). Gregor 
Oelgarth wird 1548 als „publico notario“ erwähnt. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 28 
(1548), fol. 49r.

38 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 133rv (6.1.1540).
39 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 134rv (6.1.1540).
40 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 135r (6.1.1540).
41 Vgl. Kap. 4, Anm. 37 der vorliegenden Arbeit. 
42 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 228 (14.1.1540); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, 

Nr. 23, fol. 2 (20.1.1540). 
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der pfarkirchen zů S. Benedict“43 auf frühere Anordnungen der Äbtis-
sin, wonach die Kirchendiener einerseits nach Wegen der Bezahlung 
geeigneter Pfarrer suchen sollten und andererseits Wolf von Rabiel 
wegen der Verbesserung des Schulwesens eine Anhörung angesetzt 
hatte, wozu es aber bislang „nicht [habe, E.R.] kommen könnenn“.44 
Aus diesen beiden Gründen hätten sie sich bereits im Sommer des 
Vorjahres und nun auch kurz zuvor im Januar 1540 versammelt. 
Anna II. schenkte diesem Bericht keinen Glauben und vermutete 
in einem Schreiben an Herzog Heinrich Mitte Februar 1540 seitens 
ihrer Untertanen „vnbilliche clagenn […] freůel vnd můthwillen ge-
gen vnß“.45 Für dieses Misstrauen hatte die Äbtissin allen Grund. Sie 
wurde zuvor von Herzog Heinrich über an ihn gerichtete Klagen ei-
niger Quedlinburger Bürger benachrichtigt,46 in denen höchstwahr-
scheinlich die erwähnten drei Schreiben der Anfang Januar in der 
Kirche St. Benedikti versammelten Bürger zu sehen sind. Sollte die 
Äbtissin von Simon Kleinschmidt, Herzog Heinrich, einem ihrer Räte 
oder aus einer anderen Quelle über den Kreis der Unterzeichner je-
ner Schreiben unterrichtet worden sein, dürfte sie erkannt haben, 
dass der Rat ein doppeltes Spiel spielte, indem er sich ihr gegenüber 
unwissend über die Versammlung gab, obwohl gleichzeitig ehemalige 
und aktuelle Ratsmitglieder unter den Unterzeichnern waren. Dass 
die Äbtissin über die genauen Klagen informiert wurde und deshalb 
dem Bericht der Pfarrleute vom 20. Januar keinen Glauben schenkte, 
kann ihrer Charakterisierung jener Klagen als „freůel vnd můthwil-
len gegen vnß“47 entnommen werden. Die drei aus der Mitte der Ver-
sammelten an Herzog Heinrich verfassten Schreiben vom 6. Januar 
beweisen im Vergleich mit dem Bericht der Altarleute an die Äbtissin 
vom 20. Januar, dass die Altarleute von St. Benedikti zusammen mit 
ehemaligen und aktiven Ratsherren wichtige reformatorische Maß-
nahmen zur Neuregelung des Schulwesens in die Hände des Herzogs 
legen wollten. Diese Erkenntnis mag Anna II. dazu veranlasst haben, 
das in ihrem Auftrag zu erstellende Gutachten über „mancherlei ge-
brechen, dardurch gemeyner stath bestes verhindert“48 nicht allein 

43 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, fol. 2v (20.1.1540). 
44 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, fol. 2r (20.1.1540).
45 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 210r (17.2.1540). Vgl. ferner LASA, A20, XXIX, Nr. 1, 

fol. 40 (14.1.1540), fol. 228 (16.1.1540); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, 
fol. 2 (20.1.1540); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, fol. 4 (21.1.1540). Vgl. 
auch die undatierte und ausführliche Darstellung der Ereignisse aus der Sicht des 
Stiftes: LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 229–230 (s. d.). 

46 Einem Schreiben von Herzog Heinrich an Anna II. zufolge sollten die Klagen der 
Quedlinburger Bürger beigelegt werden. Dass dies nicht geschah, belegt die Ant-
wort der Äbtissin. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 210r (17.2.1540). 

47 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 210r (17.2.1540).
48 Lorenz, Quellen, Nr. 11, S. 38 (1540). 
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den Altarleuten von St. Benedikti aufzutragen, sondern für den ei-
gens dafür eingerichteten Ausschuss auch die anderen beiden Pfar-
ren der Altstadt – St. Blasii und St. Aegidii – einzubeziehen. Auch dass 
der Rat angesichts seiner Illoyalität gegenüber der Äbtissin von der 
Erstellung des Gutachtens und damit der stiftischen Visitation ausge-
schlossen wurde, wird vor diesem Hintergrund verständlich. Warum 
die Neustädter Altarleute von St. Nikolai nicht beteiligt waren, bleibt 
hingegen fraglich.49 Bemerkenswert ist hier, dass etwa im Mai 1540 
auf Befehl der Äbtissin auch in der Neustadt ein Ausschuss der dor-
tigen Gemeinde gebildet wurde, der allerdings ausschließlich den 
Auftrag hatte, der Schulzusammenlegung im Franziskanerkloster und 
der Aufstellung eines „gemeyne[n] kaste[ns]“ in der Altstadt zuzu-
stimmen. Beides wurde von der Gemeinde abgelehnt und die Aus-
schussmitglieder baten die Äbtissin, „bey vnser Schole vnd gemeynen 
kasthen bleyben“ zu dürfen.50

Während ihrer Abwesenheit vom Stiftsschloss Anfang 154051 wurde 
Anna II. von Herzog Heinrich „der Religion halb“ angeschrieben, weil 
die in Quedlinburg verfolgte kirchliche/religiöse Praxis nicht der in 
Heinrichs Namen erlassenen Kirchenordnung entspreche. Darauf 
antwortete Anna, dass sie für ihre Abwesenheit „beůelich“ gegeben 
habe, „wie es domit allerhalb solt geholthenn werdenn“.52 Die spätere 
Kirchenordnung konnte die Äbtissin damit nicht gemeint haben, da 
Anna II. ihrem Schutzvogt im gleichen Schreiben für die Zeit nach 
ihrer bald zu erwartenden Rückkehr ins Stift erst in Aussicht stellte, 
„die Kirchordenung dermassen zubestellen, das es dem wort gottes 
und sonst allerhalb billich[,] gotlich und ehrlich gehalth werde“.53 

Es ist hier zu betonen, dass Anna II. die angeführte Absicht zur Er-
stellung einer eigenen Kirchenordnung bereits Mitte Februar 1540, 
also etwa sieben Monate vor der später von den Visitatoren Herzog 
Heinrichs verfassten Ordnung, äußerte. Die nicht auf stiftischer Über-
lieferung fußende Lorenz’sche Einschätzung der Passivität der Äbtis-
sin in der Frage der Konfession kann auf dieser Grundlage zurückge-
wiesen werden.54 Die genauen Anweisungen der Äbtissin für die Zeit 
ihrer Abwesenheit sind nicht direkt überliefert, aber wahrscheinlich 

49 Es kann zumindest nachgewiesen werden, dass es in dieser Zeit Altarleute an 
St. Nikolai gab. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 20 (1539), fol. 13r; RR, Nr. 21 (1540), 
fol. 54r. 

50 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 43r (29.5.1540).
51 Vgl. zum Grund der Abwesenheit Kap. 4.2 der vorliegenden Arbeit.
52 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 210r (17.2.1540).
53 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 210r (17.2.1540).
54 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 259, der seine Einschätzung einzig 

auf das undatierte Gutachten der Aldermänner (Gemeindeältesten) und auf die 
zweite Visitation des Herzogs im Herbst 1540 stützte. Die älteren Bestrebungen 
der Äbtissin blieben Lorenz unbekannt. 
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in jenen zu sehen, von denen die Pfarrer der Stadt- und Hospitalkir-
chen in- und außerhalb Quedlinburgs im März 1541 dem Stiftshaupt-
mann berichteten. Demzufolge habe Anna II. den Quedlinburger 
Geistlichen „nachgegeben vnnd gepothen das heilige evangelum laů-
ter vnnd rein zu predigenn[,] das heilige sacrament in beider gestalt 
wie es christus vnser heilandt ingesetzt zu reichen, den ehestand inen 
[den Geistlichen, E.R.] erlaubt [und, E.R.] das  suntliche [= sünden-
hafte, E.R.] leben gar und gantzs auch die papisterei mith messen 
 vigilien selmessen vnd anden mißbreuchenn abzustellen“. Die Ver- 
und Gebote seien „bey vormeydunge irer f[ürstlichen] g[naden] straff 
vnd vngenade“ geschehen.55

In dem noch andauernden Streit um den Schulmeister der Altstadt 
fand Kleinschmidt zwar die Unterstützung der Äbtissin, jedoch wahr-
scheinlich eher nicht wegen seiner prinzipiellen Eignung, sondern 
weil die Bürger, die Abwesenheit der Äbtissin vom Stift nutzend, ei-
genmächtig einen neuen Schulmeister an der Neustädter Schule ein-
gesetzt hatten56 und sich zunächst an den Schutzvogt statt an sie um 
Unterstützung bei diesem Vorgehen wandten.57 Da Kleinschmidt an 
der Altstädter Schule den Schutz der Äbtissin genoss, fassten seine Klä-
ger die Neustädter Schule ins Auge, die nach dem Tod des dortigen 
Schulmeisters Magister Ipseus/Hipsius seit der zweiten Jahreshälfte 
1539 mit einiger Sicherheit verwaist war.58 Der von den Klägern um 
Lehrer für die Neustädter Schule gebetene Rat nahm „dreӱ erlige gel-
arte gesellen“ an, denen eine „erliche besoldůng“ zugesagt wurde.59 
Anhand der Ratsrechnungen lässt sich belegen, dass die „gelarte[n] 
gesellen“ eigens in Magdeburg für den Dienst in Quedlinburg en-
gagiert wurden.60 Die Magdeburger Lehrer hatten zwei vorrangige 
Aufgaben: Einerseits sollten „[s]ie allzeyt vnnd Stůnde georden[te] 

55 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 69–71, bes. fol. 69v (10.3.1541).

56 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 209v (17.2.1540).
57 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 133–134 (6.1.1540). Vgl. 

zur Anstellung dreier Schuldiener an der Schule der Neustadt durch einige Bür-
ger: LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206–208 (29.2.1540). Der Kreis dieser Bürger ist fast 
identisch mit dem Kreis der Kläger gegen Kleinschmidt, vgl. Kap. 4, Anm. 37 der 
vorliegenden Arbeit.

58 Winnigstedt berichtet vom Tod von Magister Ipseus im Jahr 1539 und seiner Be-
stattung in der Neustädter Pfarrkirche St. Nikolai. Vgl. Winnigstedt, Chronicon 
Halberstadiense, S. 406. Am 11. November 1539 erhält die „nachgelassen Withwe 
[des, E.R.] Schulmeisters in der Neuenstadt“ vom Rat fünf Taler. StA QLB, 23a, 
RR, Nr. 20 (1539), fol. 62r. Da Ipseus in St. Nikolai beigesetzt wurde, erfolgte diese 
Zahlung sehr wahrscheinlich an seine Witwe und der terminus ante quem des Todes 
von Ipseus ist mit dem 11. November 1539 anzusetzen, während der terminus post 
quem mit dem Jahresbeginn 1539 anzunehmen ist. 

59 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206r (29.2.1540).
60 Unter den Ausgaben des Rates finden sich zwei Posten, laut denen den Gesellen 

zwei Stübchen Wein geschenkt wurden und sie darüber hinaus für zwei Taler 
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Lectiones in gesůnderten Classes mit vleyß lesenn vnnd ann [= ohne, 
E.R.] einige vorhinderunge der kinder wartenn […] vnnd [sie, E.R.] 
sollenn nach weise vnd forme wie das Haůs zw Sachssen ůnd lobliche 
Fůrstentůmbe vnd Stette haltenn vnd gebůrlich vben“. Andererseits 
wurden sie beauftragt, für Quedlinburg eine neue Schulordnung aus-
zuarbeiten, wofür sie „grosse můhe vnnd arbeyt“ aufwandten.61 Die 
Kläger gegen Kleinschmidt übersandten der Äbtissin und dem Stifts-
hauptmann mit ihrem Schreiben vom 29. Februar 1540 einige nicht 
überlieferte „formen der Schůlordnůng zů Magdebůrg“ sowie einen 
Rat „des wolgelarten hern Johann Goßkaůenn“, woraus die Äbtissin 
und der Stiftshauptmann „nach allem gefallenn Eine beqůeme Schůl-
ordnůnge nach gelegenheit“ verordnen sollten.62 Auch baten sie um 
„freihe behaůsung vnd dartzů ein kleins forteil“ für eine „frome Mat-
ron“, welche im vergangenen Winter „die kleinen Meidlein unser Kin-
der“ im „lesenn, bethen“ und den „geboth Gots“ unterrichtet hatte. 
Zu betonen ist, dass in dieser behelfsmäßigen Mädchenschule nur die 
jungen Töchter der Verfasser des Schreibens63 aus der Quedlinburger 
Oberschicht unterrichtet wurden. Falls jedoch die Lehrerin die von 
den Verfassern erbetene Unterstützung durch die Äbtissin erhalten 
sollte, „were bey Ir zůerhaltenn, das [die Lehrerin, E.R.] die vieler 
armen leůthe kinder, die kein schůlgelt zůgeben [können, E.R.], vmb 
gots willenn vnderweisenn mochte“.64

Johann Goßkauer, der Autor einer der beiden erwähnten Schul-
ordnungen, hatte sich im Sommersemester 1525 als „Johannes Gos-
ke Quedlenburgen“ an der Wittenberger Universität immatrikuliert 
und wohnte 1529 auf der Woort in Quedlinburg.65 Zusammen mit 
mehreren Ratsherren aus Wernigerode werden ihm 1539/40 vom 
Quedlinburger Rat vier Stübchen Wein (ca. 14 Liter)66 verehrt und 

und 19 Groschen verpflegt wurden. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. I (1539), 
fol. 16r; RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 74r.

61 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206rv (29.2.1540). Vgl. dazu auch das Kap. 7 in der vor-
liegenden Arbeit. 

62 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206v (29.2.1540).
63 Das zitierte Schreiben liegt der erwähnten Klage gegen Kleinschmidt bei. Die 

Unterzeichner jener Klage waren: Fricke Quenstedt, Hans Odelgart/Oelgart, Ja-
cob Tremme, Balthasar Blanckenburg, Lorenz Holdefreund, Hans Schotte, Hans 
Steinacker, Peter Bethmann, Steffen Khone, Georg Pfanschmidt, Bastian Lange, 
Wolf Wefel(l), Bartholomeus Ake, Baltasar Reiche, Hans Jherlach/Gerlach. Im 
Vergleich mit den Unterzeichnern der erwähnten Klagen des Jahres 1539 und von 
Januar 1540 fällt auf, dass bis auf Hans Jherlach/Gerlach alle anderen bereits an 
den früheren Klageschriften beteiligt waren. Vgl. Kap. 4, Anm. 37 der vorliegen-
den Arbeit.

64 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 207r (29.2.1540). 
65 Förstemann, Album, I, S. 127; StA QLB, Häuserbuch B I (1480–1550), fol. 189v.
66 Das Flüssigkeitsmaß Stübchen entspricht etwa zwischen dreieinhalb und vier Li-

tern. Vgl. Verdenhalven, Fritz: Alte Meß- und Währungssysteme aus dem deut-
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im Jahr 1548 wird er als Stadtschreiber in Quedlinburg erwähnt.67 
Der Kreis der Kläger gegen Kleinschmidt hatte sich somit Anfang 
1540 aus Unzufriedenheit über den Altstädter Schulmeister mit dem 
Rat verständigt, in der Neustadt die Reorganisation des Schulwesens 
in die eigenen Hände genommen und durch Magdeburger Schulge-
sellen den Entwurf einer Schulordnung für Quedlinburg ausarbeiten 
lassen. Bis zum Inkrafttreten einer Quedlinburger Schulordnung 
sollten die Lehrer an der Neustädter Schule nach der Schulordnung 
des „Haůses Sachssen“ unterrichten. Da künftig mindestens „vier 
vnderscheidenn gemach“ in der Schule nötig seien, „die Schůle in 
der nawenstat dartzů [jedoch, E.R.] zw enge“ und „aůch vnsern der 
altenstat kinder seher weit entlegenn“ sei, wurde bereits im Februar 
1540 das Franziskanerkloster als „notzliche vnd beqůeme Stede“ aus-
ersehen.68 Besonders die der Äbtissin angezeigte Ausarbeitung einer 
Schulordnung im Auftrag des Rates und der Gemeinde, aber auch die 
eigenmächtige Anstellung mehrerer Lehrer an der Neustädter Schu-
le mussten auf den zumindest passiven Widerstand der Landesherrin 
treffen.69 Doch richtete sich der Widerstand von Anna II. nicht gegen 
die Neuordnung des Schulwesens an sich, sondern vielmehr gegen 
den damit verbundenen Eingriff in ihre Landeshoheit vonseiten des 
Quedlinburger Patriziats. 

Auch im Streit Kleinschmidts mit der Bruderschaft St. Anna um 
seine Einkünfte – gewisse Gelder wurden dem Schulmeister von der 
Bruderschaft bezahlt – stellte sich die Äbtissin auf die Seite Klein-
schmidts. Anna II. hatte der Bruderschaft die Auszahlung rückständi-
ger Zahlungen an Kleinschmidt befohlen und den Brüdern mit Haft 
gedroht. Nach einer Beratschlagung zwischen der Bruderschaft und 
dem Quedlinburger Rat lehnte Erstere die von der Äbtissin befoh-
lene Auszahlung der Gelder mit der Begründung ab, Kleinschmidt 
habe vor drei Jahren ausgesagt, „[e]r hette mit der Comission S. Anna 

schen Sprachgebiet. Was Familien- und Lokalgeschichtsforscher suchen, Neustadt 
an der Aisch 21993, S. 57.

67 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 20 (1539), fol. 16v; Wozniak, Quedlinburg im 14. und 
16. Jahrhundert, S. 334, 335, 449. Vgl. auch Jacobs, Eduard (Hg.): Urkundenbuch 
des in der Grafschaft Wernigerode belegenen Klosters Ilsenburg. Zweite Hälfte: 
Die Urkunden v. J. 1461–1597 nebst verschiedenen Auszügen, Einleitung, Siegel-
tafeltext und Registern, Halle 1877, S. 542 (Geschichtsquellen der Provinz Sach-
sen und angrenzender Gebiete 6). Hier wird ein „Johannes Goske, Goseke, Goß-
ke“ als Konventsmitglied des Ilsenburger Klosters in der Grafschaft Wernigerode 
erwähnt. Jacobs schreibt, dass Johann Goske 1508 nach Goslar und 1517 nach 
Corvei reiste, und vermutet, dass er aus Goslar stammte. 

68 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206v (29.2.1540). 
69 Ein Beleg dafür kann im Fehlen einer Schulordnung in der Überlieferung gese-

hen werden. Eventuell überlagerten die drängenden politischen Herausforderun-
gen der Zeit aber auch das Bestreben Annas II., der Ordnung des Schulwesens im 
Interesse der Untertanen nachzukommen. 
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nicht[s] mer zuthun“.70 Daraufhin ließ die Äbtissin die Vorstände der 
Bruderschaft in Haft nehmen, wo sie mindestens zehn Tage verblie-
ben.71 Doch auch dieses Verhalten steht weniger für die Treue der 
Äbtissin zu Kleinschmidt, als vielmehr für ihren Willen zur Durchset-
zung ihrer Rechte in kirchen- und schulpolitischen Fragen – gegen 
die Bruderschaften, gegen den Rat und gegen den Schutzvogt. Für 
Anna II. ging es bei diesen Fragen darum, als Landesherrin aner-
kannt zu werden. 

Ebenso wie sich der Rat bei Philipp Melanchthon um einen neuen 
Lehrer bemühte, sandte auch die Äbtissin ihren Rat Valentin Herbort 
zu Luther und Melanchthon nach Wittenberg, um von dort einen Leh-
rer zu erhalten. Beide Vorhaben wurden allerdings durch die noch 
ungeklärte Frage der Besoldung des Schulmeisters erschwert. Me-
lanchthon hatte auf Anfrage des Rates den jungen Mansfelder Lehrer 
Christian Sinoetio/Singel empfohlen, hinsichtlich seiner Bezahlung 
jedoch vom Rat erfahren, dass dies nur schwer möglich sei. Deshalb 
klagte Melanchthon, dass „man die Pfarrherren ůnd Schůlen wüste 
machet, ůnd helt dabenebenst von Kirchen Buhlern, müßige Persoh-
nen, sie heißen Thum Herrn, Mönche oder Nonnen“.72 Auch dem 
von der Äbtissin Anfang 1540 nach Wittenberg entsandten Stiftsrat 
Valentin Herbort wurde – in Abwesenheit Luthers und Melanchthons 
– von Georg Major zwar die prinzipielle Bereitschaft zur Empfehlung 
eines geeigneten Lehrers signalisiert, doch wollte auch Major wissen, 
„waß [die, E.R.] bestellung oder underhaldung des Schuelmeysters 
seyn“ würde.73 

Etwa einen Monat später schrieben die Kirchenvorstände von St. Be-
nedikti, Balthasar Blankenburg und Lorenz Holdefreund, nochmals 

70 LASA, A20, XVIa, Nr. 4, fol. 32r (20.6.1540). Hier ist zu beachten, dass die Annen-
bruderschaften und ihre Mitglieder zu den Trägern des alten Glaubens zu zählen 
sein könnten. Vgl. Kap. 8.2 der vorliegenden Arbeit.

71 Vgl. LASA, A20, XVIa, Nr. 4, fol. 32r (20.6.1540). Aus dem vorangegangenen 
Entwurf dieses Schreibens (fol. 31rv) geht hervor, dass die Bruderschaft die Stel-
le des Schulmeisters als ihr Lehen betrachtete. Vgl. zudem: LASA, A20, XVIa, 
Nr. 4, fol. 35–37 (7.7.1540), fol. 46rv (9.9.1540); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 214–215 
(16.9.1540). Nach der Stiftungsurkunde der – aus der Stellmacherbruderschaft 
hervorgegangenen – Annen-Bruderschaft waren die Schüler und der Küster als 
Schulmeister an den wöchentlichen Messen für die Heilige Anna beteiligt, wo-
durch sich die Ansprüche des Schulmeisters/Küsters gegenüber der Bruderschaft 
ergeben haben könnten. Vgl. UB QLB, II, Nr. 644, S. 107f (17.10.1512). Die Ver-
weigerung der Gelder gegenüber dem Schulmeister könnte aus der verweiger-
ten Teilnahme des Schulmeisters und seiner Schüler an diesen Messen resultiert 
haben. Ob die Bruderschaft bei der Verweigerung der Gelder aus altgläubigen 
Motiven handelte, ist nicht zweifelsfrei zu erweisen. Ebenso bleibt unklar, ob die 
Beugehaft der Vorstände der Bruderschaft erfolgreich war. 

72 LASA, Cop. 809, fol. 322v–323, hier fol. 323r (11.2.1540). Vgl. zudem: Lorenz, Die 
Kirchenordnungen, S. 54.

73 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 354a, fol. 1 (4.4.1540).
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gesondert an die stiftischen Räte Heinrich von Weddelsdorf, Wolf 
von Rabiel und den Hofmeister Marx von Bora mit der Bitte um die 
Zusammenlegung der beiden Schulen im Franziskanerkloster. Nur 
dort seien sowohl die nötigen Sanitäreinrichtungen für die Schüler 
als auch genügend Raum für die überfällige Erweiterung von bislang 
vier auf künftig sechs oder acht Klassen vorhanden.74 Für jene Pläne 
der Schulverlegung und -erweiterung würde keineswegs „das gantze 
Closter mit seinen Zinsen vnd Kleinodigen“ benötigt, sondern einzig 
„etzliche beqůeme gemach alß das lectorium vnd der Creůtzgang“. 
Die noch im Kloster lebenden „můnch[e]“/Mönche könnten nach 
diesem Vorschlag „Ire beqůemsten gemach stůben kůchen [Küchen] 
vnd keller“ behalten.75 Diesem Anliegen der Schulzusammenlegung 
scheint die Äbtissin noch im selben Jahr nachgekommen zu sein, da 
Anfang 1541 bereits Holz und Ziegelsteine „ahn der Schulen im Bar-
vussen Closter vorbaůet“76 wurden. 

Während es der Äbtissin bis April 1540 somit gelungen war, die erste 
sächsische Visitation abzuwehren, den Schutzvogt als ‚Klage’instanz 
ihrer Bürger zurückzudrängen und die Bürger nun bei ihrer Landes-
herrin die Bitten um einen Schulmeister, die Schulzusammenlegung 
und eine Schulordnung vorbrachten, stellten sich alte Fragen neu: Aus 
welchen Mitteln sollte die bauliche Erhaltung der Gebäude sowie das 
Kirchen- und Schulpersonal bezahlt werden? Wie war die ins Wanken 
geratene Armenfürsorge77 künftig möglich? Wie bereits erwähnt, ließ 

74 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 2–3 (4.4.1540). Bereits 1349 wur-
de dem Kloster vom Rat die Errichtung eines Turmes über dem Mühlengraben 
erlaubt, in dem sich Latrinen befanden. Durch das Fließgewässer wurden die Fä-
kalien schnell aus der Stadt befördert. Vgl. Lorenz, Hermann: Die beiden Bet-
telmönchs-Klöster; Keil, Ernst: Das Franziskaner-Kloster (Altes Gymnasium). In: 
Alma Mater. Mitteilungen des Verbandes ehemal. Quedlinburger Gymnasiasten 
38 (1938), S. 17–38, bes. S. 23–25. 

75 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 2v (4.4.1540). 
76 Darüber gibt die Ratsrechnung des Jahres 1540 Auskunft, laut der an Judica (3.4.) 

1541 der Rat Hans Schotte für die Baumaterialien 15 Taler bezahlte. Vgl. StA QLB, 
23a, RR, Nr. 21 (1540), fol. 29r/69v; Lorenz, Die beiden Bettelmönchs-Klöster, 
S. 810. Hans Schotte war unter den Unterzeichnern aller drei Klagen an die Äbtis-
sin aus den Jahren 1539 und 1540. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 202v (2.1.1539); 
HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 133v (6.1.1540); LASA, A20, 
VI, Nr. 1, fol. 208r (29.2.1540).

77 Vgl. dazu das Schreiben der Vorstände des Annen-Hospitals zwischen den Städten, 
die bei Anna II. darüber klagten, dass ihnen Zinse und Hauptsummen von ihren 
Schuldnern verweigert wurden, weshalb die Versorgung der Armen nicht mehr 
möglich sei. Obwohl sich die Vorstände als „die besten Ewangelischen Christen 
zue dißer czit [Zeit] Rumen“, wurden ihnen die nötigen Gelder verweigert. Sie 
bitten die Äbtissin um die Einwilligung in den Verkauf zweier Kelche und einiger 
silberner Spangen für das Altartuch, weil sonst die Versorgung von zwölf Perso-
nen auf dem Hospital sowie die Bezahlung des Hofmeisters, des Hirten und der 
„Meyersche[n]“ nicht mehr möglich sei. Vgl. LASA, A20, XVI, B, d, Nr. 1, fol. 9–12 
(24.5.1540). Weiterhin ist der undatierte Bericht über die Befragung zweier alter 
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Äbtissin Anna II. die Altarherren von St. Benedikti bereits im Sommer 
1539 Vorschläge dazu erarbeiten.78 Die Unterstützung der Äbtissin 
für Kleinschmidts Forderungen gegenüber der Annen-Bruderschaft 
kann als ein erster Hinweis darauf angesehen werden, welche Wege 
in Betracht kamen: Trotz bestehender Privilegien der Bruderschaften 
versuchte die Landesherrin, sich auch unter Androhung von Gewalt 
Verfügungsrechte über deren Kapitalien zu sichern.79 Darüber hinaus 
fasste die Äbtissin die seit 1522/23 beim Rat verwahrten Kleinodien 
des Augustinereremitenklosters ins Auge,80 deren Verkaufserlös ver-

Männer zu erwähnen, der einen Einblick in die Versorgung des Johannishofs gibt. 
Dieser besaß etwa gegen Ende des 15. Jahrhunderts einen Hof in der Neustadt, 
von dem aus 21 Hufen Land und etliche Wiesen bewirtschaftet wurden. Zusätzlich 
zur Viehzucht mit Schweinen, Rindern, Hühnern und etwa 600–700 Schafen hatte 
der Hof Naturalieneinkünfte an Korn, Butter und Käse. Der Hof sei inzwischen 
vom Rat für 400 Taler verkauft und der Acker unter den Ratsmännern aufgeteilt 
worden. Den Armen gebe der Rat, so viel er für nötig hält, und warne sie vor einer 
Klage bei Anna II. Vgl. LASA, A20, XVI, B, d, Nr. 1, fol. 15–16 (s. d.).

78 Vgl. dazu das Schreiben der Altarleute von St. Benedikti vom Januar 1540 mit der 
Begründung ihrer Zusammenkunft wenige Tage zuvor. LASA, A12, Spec. Quedlin-
burg, Nr. 23, fol. 2 (20.1.1540). Demnach waren die Altarleute bereits im Sommer 
1539 von der Äbtissin oder ihren Räten beauftragt worden, über mögliche Wege 
der Versorgung geeigneter Pfarrer zu beratschlagen. Die erarbeiteten Vorschläge 
sind nicht überliefert.

79 Vgl. Kap. 4, Anm. 71 der vorliegenden Arbeit.
80 Nach einem undatierten und vom Prior Johann Abe übergebenen Verzeichnis 

wurden folgende Stücke inventarisiert und fortan vom Rat verwahrt: 1) eine gro-
ße Monstranz, halb vergoldet, halb silbern; 2) eine „myddelmessige“ Monstranz, 
silbern und vergoldet; 3) zwei „abermessige“ Monstranzen, silbern und vergoldet; 
4) eine „gissen [Kissen?] Klewen“ (?), schwarz mit Silber bezogen und vergoldet; 
5) zwei „gissen eisgit“ (?) mit Silber bezogen und vergoldet; 6) zwei „armshen 
odder hende“ mit Silber beschlagen; 7) sieben vergoldete und silberne Kelche; 
8) sechs silberne Agnus Dei; 9) zwei silberne „Apüllen“; 10) ein Korporal mit Per-
len und edelnem „scheyme“ verziert; 11) ein silbernes Rauchfass; 12) „vnsser lyben 
frauen rock ayn gulden stücks vnd myt steinygen gitziret“; 13) eine silberne Krone 
mit Perlen und Edelsteinen verziert; 14) „korellen [Korallen] snoher [?]“ mit Sil-
ber und Edelsteinen; 15) eine Samtrobe mit schwarzer Kappe; 16) ein silberner 
„schiffern [Schiefer?] vor an die Brust, auch vorgüldet“; 17) eine rote Samtkasel; 
18) eine schwarze Samtkasel; 19) zwei weitere Kaseln. Die folgenden Stücke wur-
den im Kloster belassen und wohl für die Zeremonien benutzt: 1) zwei Kelche; 
2) zwei rot-goldene Kaseln mit vier Diakonröcken; 3) vier blau-goldene Kaseln mit 
vier Diakonröcken; 4) eine grüne Damastkasel mit zwei Diakonröcken; 5) eine 
weiß-goldene Damastkasel mit zwei Diakonröcken; 6) eine weiße Damastkasel mit 
zwei Diakonröcken; 7) eine rote Kaselkappe aus Damast; 8) eine weiße Kaselkap-
pe aus Damast; 9) weitere unspezifische Kaseln; 10) ein „blaues gulden vorspandt 
vor den homissen altar, myt perlin vnd karellen [Korallen] vnd sulfferin stangin 
[silberner Stange]“; 11) acht „vorspange [Verspannungen/‚Abtrenntücher‘?] vor 
diy altaria mit sulffiri [silbernen] stangin“; 12) „vnsser lyben frwen siygel [Siegel 
?]“. Zusätzlich hatte das Kloster jährliche Einnahmen in Höhe von 28 Talern, fünf 
Groschen, einer Tonne Heringe, zwei Maltern Gerste und einem Malter Weizen. 
Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 97–98 (s. d.).
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liehen und die Zinseinnahmen für die Entlohnung des Kirchen- und 
Schulpersonals und für Baumaßnahmen an den Gebäuden verwendet 
werden sollten.81 Der Streit eskalierte, als die Äbtissin im Frühsommer 
1540 die Kleinodien vom Rat verlangte, dieser aber die Herausgabe 
mit dem Hinweis auf ein älteres Verbot des Schutzvogts verweiger-
te. Die Äbtissin ließ daraufhin alle drei Ratsmittel82 (36 Personen) 
zu deren „sůnderlicher schmahe vnd hohen [Schmach und Hohn]“ 
auf dem Hohen Tor im Süden der Altstadt und damit ihrer unmittel-
baren Herrschaft im Westendorf am nächsten in Gehorsam legen.83 
Ehrverletzend kam hinzu, dass die Ratsherren als „vngehorsam[e] 
vnde treulos[e] leůt“ gescholten wurden.84 Bereits 1532 hatte der Rat 
von Herzog Georg den Befehl erhalten, die Kleinodien zu verwahren 
und nicht an die Äbtissin herauszugeben.85 Die Einforderung der 
81 Eine andere Begründung für ihr Vorgehen fand Anna II. Ende Juni 1540 in einem 

Schreiben an den Schutzvogt ihres Stiftes: Nach dem Aufruhr (1523 oder 1525?) 
sei auf ihren Befehl hin durch den Rat das Küchen- und Hausgerät des Augustin-
erklosters in dessen Sakristei verbracht worden und der Rat habe den Schlüssel 
bekommen. Als Anna II. Anfang Juni 1540 den Rat danach fragte, sei der Groß-
teil der Gerätschaften auf unbekannten Wegen bereits verschwunden gewesen. 
Dadurch alarmiert habe sie die beim Rat lagernden und wesentlich wertvolleren 
Kleinodien des Klosters zum Schutz vor Verkauf und Entwendung auf den Stifts-
berg bringen lassen wollen, „biß solange das ein ordenung wie es damit sol ge-
halten werden im Heiligen Reich gemacht“. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 10v (25.6.1540). Da die Äbtissin 
jedoch bereits kurze Zeit später von ihrer Absicht schrieb, die Kleinodien „zuer-
haltung der kirchn[,] christliche[r] p[re]diger vnd diner“ nutzen zu wollen, kann 
ihr beschriebener Wunsch zum Schutz des Kirchenschatzes aus dem Augustine-
reremitenkloster mit ihrer Unsicherheit begründet werden, ob die beabsichtigte 
Verwendung für Kirchen und Schulen reichsrechtlich gesichert war. Vgl. LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 16v (1543). 

82 Vgl. zum Ratsmittel Kap. 3, Anm. 139 der vorliegenden Arbeit.
83 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 65v (17.3.1541). Vgl. zum Ort der Inhaftierung: LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 44 
(6.6.1540). Voigt, Geschichte, III, S. 218 berichtet hingegen ohne Angabe einer 
Quelle von einer Inhaftierung des Rates im Westendorf. Die Haft auf dem Hohen 
Tor belegt hingegen auch die Ratsrechnung des Jahres 1540. Laut dem dortigen 
Eintrag wurde Hans Oelgart dafür bezahlt, dass er den auf dem Hohen Tor sitzen-
den Ratsherren Bier lieferte. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 21 (1540), fol. 25r. 

84 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 65v (17.3.1541). 

85 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 2, 
fol. 17 (16.2.1532); LASA, Cop. 809, fol. 323v–324r (21.2.1532). Der Rat hatte an 
Herzog Georg geschrieben, weil die Äbtissin die Herausgabe der Kleinodien ver-
langt hatte. Nach der Version der Äbtissin, die sie einige Jahre später den Räten 
Herzog Heinrichs mitteilte, haben 1524 der damalige Stiftshauptmann Veit von 
Drachsdorf und der Stiftsschosser auf ihren Befehl hin die Kleinodien zu sich 
genommen und im Namen der Äbtissin dem Rat zur Verwahrung übergeben. 
Der Rat habe sich erst im Jahr 1532 und hinter ihrem Rücken den Befehl Her-
zog Georgs besorgt, um die Kleinodien „in die vogettey zu wenden“. LASA, A20, 
VI, Nr. 1, fol. 229v (s. d.); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 41r 
(9.4.1541). Ein Schreiben der Äbtissin an den Rat aus dem Jahr 1532, in welchem 
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Kleinodien durch Anna II. geschah 1540 vor dem Hintergrund der 
Wahrnehmung ihrer landesherrlichen Rechte am Kloster86 wie auch 
der schwierigen Besoldung des Kirchen- und Schulpersonals und der 
baulichen Erhaltung der Gebäude. Anfang Juni 1540 wandte sich der 
bereits bestehende Ausschuss der drei Pfarrkirchen der Altstadt an 
die Äbtissin mit der Bitte, die Ratsherren freizulassen und sich mit 
Herzog Heinrich wegen der Kleinodien zu einigen.87 Heinrich hat-
te inzwischen von der Inhaftierung der drei Ratsmittel88 erfahren. Er 
beharrte gegenüber Anna II. darauf, dass die Ratsherren freizulassen 
seien und die Kleinodien weiterhin vom Rat verwahrt werden sollten. 
Dabei bezog er sich ausdrücklich auf den nicht überlieferten Befehl 
seines Bruders, Herzog Georg, aus dem Jahr 1532, durch den – so die 
sächsische Version – der Schatz des Augustinereremitenklosters in die 
Obhut des Rates gekommen war. Auch dem Rat hatte Heinrich noch-
mals befohlen, die Verwahrung der Kleinodien weiterhin zu über-
nehmen. Sein Stiftshauptmann Graf Ulrich von Regenstein sollte den 
Schutz des Rates vor den Maßnahmen Annas II. gewährleisten. Wäh-
rend die Inhaftierung der 36 Ratsherren bereits nach sechs Tagen wie-
der beendet war,89 dauerte der Streit um die Kleinodien fort. Neben 
der prinzipiellen Frage der jeweiligen Rechte an den Kleinodien war 
auch ihr Wert (etwa 920 Taler)90 für den Auf- und Ausbau des Schul- 

sie die Klosterkleinodien des Augustinereremitenklosters vom Rat fordert, ist 
nicht überliefert. 

86 Dieses Argument verwendet die Äbtissin ebenfalls gegenüber Herzog Heinrich. 
Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 85–87, bes. fol. 86r (Januar 1541).

87 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 44 (6.6.1640). 
88 Vgl. zum Ratsmittel Kap. 3, Anm. 139 der vorliegenden Arbeit.
89 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 225 (10.6.1540), fol. 223 (10.6.1540). Für den Zeit-

raum der Inhaftierung des Rates vgl. dessen Instruktion für eine Gesandtschaft an 
Herzog Heinrich 1541 sowie den Bericht an den Stiftshauptmann Heinrich von 
Ende etwa drei Jahre später. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 65–67 (17.3.1541), fol. 118r (12.4.1543). Klewitz ver-
mutete, dass nur das regierende Ratsmittel mit zwölf Personen von der Äbtissin in 
Gehorsam gefordert wurde, „denn für 36 inhaftierte Ratsherren wird der Raum 
[auf dem Hohen Tor, E.R.] nicht ausgereicht haben“. Klewitz, Die Verhaftung, 
S. 930. Dementgegen schreibt der Pfarrausschuss aller drei Pfarrkirchen der Alt-
stadt an die Äbtissin, weil sie „vnser Gonstige hernn, alle drey Rethe vonn wegenn 
E. F. G. uffs Hochethor in gehorsam gelegt“. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 44r 
(6.6.1640).

90 Diese Summe bezieht sich nur auf das sogenannte Silberwerk als Teil aller Kleino-
dien des Klosters. Die Summe errechnet sich aus den 46 Talern, die im Jahr 1557 
als Zinsen „vo[m] Silberwergk des augustini Closters“ im Reichen Kasten eingegan-
gen waren. Wird der zeitübliche Zinssatz von fünf Prozent zugrunde gelegt, kann 
obiger Silberwert der Kleinodien errechnet werden. Zum zeitüblichen Zinssatz 
von fünf Prozent vgl. Weiss, Ulman: Die albertinische Amtsstadt Weißensee am 
Ende des Mittelalters. In: Emig, Joachim/Leppin, Volker/Schirmer, Uwe (Hg.): 
Vor- und Frühreformation in thüringischen Städten (1470–1525/30), Köln/Wei-
mar/Wien 2013, S. 251–271, bes. S. 263 (Quellen und Forschungen zu Thüringen 
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und Kirchenwesens wie der Finanzierung des Personals von großer 
Bedeutung. Hinsichtlich der Kleinodien und Messgewänder aus dem 
Franziskanerkloster sind weder Aussagen über Art und Umfang noch 
über ihren Verbleib möglich. Dass ein Inventar über sie ähnlich dem 
des Augustinereremitenklosters fehlt, kann damit begründet werden, 
dass die Franziskanermönche den Schatz ihres Klosters 1522/23 in 
einem verschlossenen Kasten beim Rat hinterlegen konnten und 
nicht wie Prior Johann Abe vom Augustinereremitenkloster uneinge-
schränkt dem Rat zu übergeben hatten. Anders als Abe könnten die 
Mönche im Vertrauen auf den verschlossenen Kasten und den Rat ge-
glaubt haben, kein Inventar zur Absicherung gegen Verkauf oder Zer-
streuung der Stücke anfertigen zu müssen. Oder es wurde dennoch 
angefertigt und ging verloren. Weil sich der Schlüssel zum Kasten 
noch 1540 im Besitz Äbtissin Annas befand, war eine Inventarisierung 
auch anlässlich der sächsischen Visitation im September des Jahres 
unmöglich91 – im Gegenzug ist zu vermuten, dass die Kleinodien zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht verkauft waren. Ihre Vereinigung mit 
dem Stiftsschatz oder auch der eigenmächtige Verkauf durch den Rat 
sind als mögliche Schicksale anzunehmen. In den Einnahmen des spä-
ter errichteten Reichen Kastens, durch dessen Aufseher die Einkünfte 
aus dem „Silberwergk“ des Augustinereremitenklosters und der vier 

im Zeitalter der Reformation 1). Der Silberwert der Kleinodien aller vier Pfarrkir-
chen wurde im Übrigen 1557 ebenfalls durch die Verwalter des Reichen Kastens 
verliehen. Über den eingenommenen Zins von 58 Talern lässt sich über den er-
wähnten Zinssatz die Hauptsumme von 1160 Talern errechnen. Der Silberwert der 
Klosterkleinodien betrug somit 79 Prozent des Wertes vom Silber der Kleinodien 
aller vier Pfarrkirchen und verdeutlicht im Vergleich die Bedeutung dieses Einzel-
postens. Innerhalb der Gesamteinnahmen des Reichen Kastens dieses Jahres von 
503 Talern bildeten die erwähnten Zinseinnahmen zusammen die größten Einzel-
posten und 21 Prozent aller Einnahmen. Vgl. Pfarrarchiv Quedlinburg, Ben. 119, 
Rechnung Armer und Reicher Kasten 1557, n. f. Entgegen dieser Berechnung wird 
der Wert der Kirchenkleinodien Ende 1544 auf 700–800 Taler geschätzt. Vgl. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 105v 
(9.12.1544). Allerdings hätten nach Auskunft des Rates der Superintendent und 
die Vorsteher des Armen Kastens einen Teil der Kirchenschätze verkauft, während 
der andere Teil noch verschlossen in den Kirchen liege. Die Schätzung des Rates 
konnte deshalb nur vage sein.

91 Die Übergabe der Kleinodien und Messgewänder beider Klöster an den Rat 
erfolgte etwa zeitgleich. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, 
fol. 161–163, bes. eingelegter Zettel, fol. 163r (25.9.1540); zur zeitlichen Paralle-
lität der „Sicherung“ der Klosterkleinodien durch den Rat vgl. GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 117–120, bes. 
fol. 117v (12.4.1543). Dort heißt es, der Rat sei nach Einnahme der Kleinodien 
des Augustinerklosters „so fort auff befel [des Stiftshauptmanns Veit von, E.R.] 
Drachstorffs ins Barfussen Closter gangen“. Dort habe er „gleicher gestalt, wie [für 
das Augustinereremitenkloster, E.R.] angezeigt mit iren Cleinodien geberet“. Vgl. 
zudem: Jacobs, Ulrich XI., S. 335, der davon berichtet, die Kleinodien des Fran-
ziskanerklosters hätten noch zur Zeit des Stiftshauptmanns Ulrich von Regenstein 
(1535–1541) verwahrt beim Rat gelegen. 
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Pfarrkirchen verwaltet wurden, sind die Kleinodien des Franziska-
nerklosters nicht vermerkt.92 Ein Streit mit dem Rat um diese Stücke 
ist ebenfalls nicht überliefert. Die Klein odien des Wipertiklosters93 
und des Klosters auf dem Münzenberg94 wurden nach 1540 mit dem 
Stiftsschatz vereinigt und teilten fortan dessen Schicksal.95 Bei einem 
weiteren Inventar96 fehlt die Angabe, aus welchem Kloster oder wel-

92 Vgl. zum Silberwert Kap. 4, Anm. 90 der vorliegenden Arbeit. Zu den sonstigen 
Einkünften des Klosters vgl. den Bericht eines namentlich unbekannten ehemali-
gen Franziskaners, der später Pfarrer in Nachterstedt war: GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 146rv (um 1544).

93 Zum Inventar der Kleinodien des Wipertiklosters: Lorenz, Die Schicksale, S. 225–
250, bes. S. 235. Ein Klosterinventar aus dem Jahr 1552 führt die Einrichtungs-
gegenstände verschiedener Räume („Leube“, Kammer und Schlafraum des Pro-
psts sowie des Küsters, Küche, Keller, Brauhaus) und den Viehbestand im Stall 
des Klosters auf. Unter anderem wird vermerkt, der Propst habe eine Kiste und 
etliche Bücher weggenommen. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 276–279 
(6.10.1552). In einem späteren Inventar werden u. a. noch 194 Bücher in der „Li-
berei“ des Klosters erwähnt. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 284–288, bes. 
fol. 288r (2.12.1558). Auch ein Inventar der Klostermühle liegt vor. Vgl. LASA, 
A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 292 (1563).

94 Vgl. Lorenz, Die Schicksale, S. 233, 235.
95 Vgl. zum Stiftsschatz u. a.: Lorenz, Die Schicksale; Fritsch, Geschichte, II, S. 326f; 

Mülverstedt, George Adalbert von: Über den Kirchenschatz des Stiftes Qued-
linburg. Nebst einigen Nachrichten von den ehemals in den Stifts- und anderen 
Kirchen der Stadt befindlich gewesenen Altären und von einem dorther stammen-
den Italafragment. In: ZHV 7 (1874), S. 210–263; Ranke, Carl Ferdinand/Kugler, 
Franz: Beschreibung und Geschichte der Schloßkirche zu Quedlinburg und der in 
ihr vorhandenen Alterthümer. Nebst Nachrichten über die St. Wipertikirche bei 
Quedlinburg, die Kirche zu Kloster Gröningen, die Schloßkirche zu Gernrode, 
die Kirchen zu Frose, Drübeck, Huyseburg, Conradsburg etc., Berlin 1838; Brink-
mann, Adolf (Bearb.): Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunst-
denkmäler des Kreises Stadt Quedlinburg, Bd. 33/1: Kreis Stadt Quedlinburg, 
Berlin 1922.

96 Im undatierten Inventar werden folgende Dinge aufgeführt: 1) eine silberne 
Monstranz vergoldet; 2) ein silbernes und vergoldetes Marienbild; 3) ein „Krah-
ne“ vergoldet; 4) ein silberner Kasten; 5) eine Decke Maria Magdalena; 6) ein sil-
berner „Larenth“; 7) eine silberne Kappe auf der Monstranz; 8) ein silbernes und 
vergoldetes Kelchlein auf der Monstranz; 9) ein Kristall mit Silber belegt; 10) ein 
Kristall mit einem Fuß; 11) ein silberner und vergoldeter Kranz; 12) eine bleierne 
Monstranz mit Heiltum; 13) ein Kristallglas mit Silber und Heiltum; 14) eine sil-
berne Büchse mit Aufhängung; 15) ein hölzernes Kästchen; 16) „Sanct Benedicti 
Klocke“; 17) sieben silberne Ampullen; 18) sieben Elfenbein-Kästchein mit Heil-
tum; 19) ein silbernes Rauchfass; 20) ein goldener Kranz; 21) „Sanct Mariy daum“; 
22) ein silbernes Kreuz; 23) ein blaues Gläschen mit Heiltum; 24) eine silberne 
Monstranz mit Heiltum; 25) ein buntes hölzernes Kästchen mit Heiltum; 26) ein 
silbernes Marienbild mit einem Fuß; 27) ein kleiner silberner Kelch; 28) drei El-
fenbeinkästchen; 29) zwölf Kelche, darunter einer ohne Patene; 30) sieben „por-
frall“ (?) in beuteln, einer vergoldet; 31) drei Korporal mit Überzügen; 32) eine 
silberne Tafel „mit etlich Heiltum“; 33) ein schwarzes Samtmessgewand mit ei-
nem Kreuz; 34) eine leberfarbene Atlaskasel mit einem roten Kreuz; 35) ein rote 
Samtkasel mit einem Damastkreuz; 36) eine rote Samtkasel mit einem schwarzen 
Samtkreuz; 37) eine weiße Atlaskasel mit einem schwarzen Samtkreuz; 38) zwei Di-
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cher Kirche die aufgenommenen Gegenstände stammen. Im Register 
der Akte heißt es, dies sei eine „Specification vermuthlich derer aus 
dem Augustiner Closter genommenen und vom Rath in Verwahrung 
bißher gehaltener Kleinodien, und Priesterlichen Ornats und Klei-
dung“.97 Das Inventar der Kleinodien des Augustinereremitenklosters 
liegt vor.98 Der Vergleich mit den Stücken jenes bislang ‚unklaren‘ In-
ventars zeigt, dass die verzeichneten Stücke nicht übereinstimmen. 
Deshalb könnten die hier verzeichneten Stücke entweder dem Fran-
ziskanerkloster oder den vier Stadtkirchen entstammen. Die vielen 
aufgrund des Silbers wertvollen Einzelstücke unter den Kleinodien,99 
die zwölf Kelche, 17 Kaseln und ebenso viele Diakonröcke, legen al-
lerdings nahe, dass sich jene Dinge ursprünglich in den vier Stadtkir-
chen und nicht im Bettelmönchskloster der Franziskaner befanden.

Die doppelten Ansprüche auf die Kirchen- und Klosterschätze 
Quedlinburgs zeigen die zu diesem Zeitpunkt offene Frage nach dem 
richtigen Umgang mit diesen Dingen, worauf auch die Äbtissin hin-
wies.100 Dennoch machen die erwähnten Ansprüche deutlich, dass die 
potenzielle Verwendbarkeit der Kirchen- und Klosterschätze für die 
vogteilichen oder stiftischen Pläne den Ort ihrer Verwahrung keines-
falls gleichgültig erscheinen lassen konnten. Der Ort ihrer Verwah-
rung – im weiteren Sinne unter vogteilich-städtischer oder stiftischer 
Kontrolle – unterstellte sie bereits dem künftigen ‚Besitzer‘ bezie-
hungsweise der künftigen ‚Besitzerin‘, in deren Verhältnis zueinan-
der sich tiefes Misstrauen zeigte. In den wenigen Monaten vor dem 
Eintreffen der zweiten sächsischen Visitationskommission im Septem-

akonröcke hinten mit Korallen; 39) zwei „vberlegte“ silberne Kreuze; 39) eine rote 
Seidenkasel mit einem goldenen „stuck“ Kreuz; 40) eine schwarze Samtkasel mit 
einem goldenen Kreuz und Perlen; 41) eine schwarz-weiße Damastkasel; 42) ein 
schwarz-karmesinfarbener Diakonrock mit einer silbernen Spange; 43) eine rote 
Samtkasel mit einem goldenen Kreuz; 44) eine schwarz „mosirt“ Samt-Kasel mit 
goldener Borte; 45) eine Kasel „guld stucke mit schwarthenn“; 46) sieben rote 
Diakonröcke mit goldenen Leisten; 47) eine rot-karmesinfarbene Samtkappe mit 
einer Perlenborte und „krauff“; 48) eine schwarze Samt-Kasel mit einem golde-
nen Kreuz; 49) ein roter „Toller“ mit Diakonrock; 50) eine goldene Chorkappe; 
51) eine rote Kasel mit goldenen „Lauchen“; 51) eine „Schilert“-Kasel mit silber-
ner Spange; 52) sieben grüne Diakonröcke mit Korallen; 53) eine rot-goldene 
„stuck“ Kasel; 54) eine grüne Seidenkasel mit silberner Spange; 55) eine braun-sil-
berne Kasel; 56) eine rot-grüne Seidenkasel mit alter Chorkappe. Vgl. LASA, A20, 
VI, Nr. 1, fol. 224rv (s. d.). Etwaige Unterstreichungen im Original wurden nicht 
beibehalten. 

97 LASA, A20, VI, Nr. 1, Register, n. f.
98 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 97–98 (s. d.).
99 Vgl. zum wahrscheinlichen Gegenwert des Silbers der Kleinodien aller vier Stadt-

kirchen Kap. 4, Anm. 90 der vorliegenden Arbeit, woraus sich ein weiteres Argu-
ment dafür ergibt, jenes ‚unklare‘ Inventar den vier Stadtkirchen zuzuordnen. 

100 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 9–12, bes. fol. 10v (25.6.1540).
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ber 1540 wird in jenem Verhältnis zwischen Schutzvogt und Äbtissin 
der Ausbau der sächsischen Position deutlich. Zwei Beispiele können 
dies illustrieren. 

Graf Philipp von Gleichen hatte über Kurfürst Johann Friedrich I. 
von Sachsen beim Albertiner Herzog Heinrich um die Quedlinbur-
ger Propstei für seine Schwester Gräfin Elisabeth von Gleichen ansu-
chen lassen. Dies lehnte Anna II. ab, da zu diesem Zeitpunkt bereits 
ihre Nichte Katharina von Leiningen-Westerburg zur Pröpstin ge-
wählt worden war.101 Der darüber informierte Kurfürst Johann Fried-
rich I. wies seinen Vetter Herzog Heinrich belehrend darauf hin, dass 
Heinrich in Quedlinburg eine „Cristliche vorordenung [hat, E.R.] 
machen lassen“ und dass Herzog Georg die vorige Pröpstin Margarete 
von Schwarzburg-Sondershausen nach Quedlinburg „bestetiget“ hät-
te. Heinrich solle sich nicht davon beeindrucken lassen, „ob man sich 
wol doselbst [in Quedlinburg, E.R.] ain andere zuerwelenn anmassen 
vnd vnderstehen wurde“.102 In diesem Schreiben des Kurfürsten ist 
die ältere Praxis der Besetzung des Stiftskapitels beziehungsweise der 
wettinische Anspruch darauf ablesbar.103 

Für die erwähnte vorangegangene Pröpstin Margarete von Schwarz-
burg-Sondershausen hatte 1533 zunächst ihr Bruder, Graf Gün-
ther XXIII., bei Anna II. um die Aufnahme im Stift angesucht, und 
Herzog Georg setzte sich daraufhin als Lehnsherr dieses Zweigs der 
Schwarzburger104 für Margarete ein. In ihrer Antwort an Herzog Ge-
org hatte die Äbtissin die Eignung der Schwarzburgerin infrage ge-
stellt, weil Margarete als ehemalige Äbtissin des reformierten Zister-
zienserinnenklosters in Stadtilm im Amt der Pröpstin des weltlichen 
Stifts Quedlinburg mit zum Chor gehen, singen und lesen helfen 

101 Die Anfrage Herzog Heinrichs bei Anna II. lässt sich aus ihrer Ablehnung erschlie-
ßen. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 151 (8.8.1540). Die 
Vorgängerin im Amt der Pröpstin, Margarete von Schwarzburg-Sondershausen, 
war Anfang des Jahres verstorben und wurde nach einem chronikalischen Be-
richt am 5. Februar 1540 bestattet. Vgl. EStt, N. F., I.3, Tafel 316; Wolf, Kurze Be-
schreibung, S. 318. Katharina von Leiningen-Westerburg war die Tochter von Graf 
Kuno II. von Leiningen-Westerburg (1487–1547) und der Maria von Stolberg-Wer-
nigerode (1507–1571), einer jüngeren Schwester der Äbtissin. Vgl. EStt, N. F., IV, 
Tafel 31. Vgl. dazu auch Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit.

102 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 152r (26.8.1540).
103 Vgl. Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit.
104 Vgl. Einicke, G.: Zwanzig Jahre Schwarzburgische Reformationsgeschichte. Erster 

Teil: 1521–1531, Nordhausen 1904, S. 374. Margaretes Bruder, Graf Günther XXI-
II., wird bei Einicke im Stammbaum der Grafen zu Schwarzburg-Blankenburg 
(Unterherrschaft) anders als in den europäischen Stammtafeln als Günther XL. 
geführt. Die abweichenden Ordinalzahlen sind wahrscheinlich die Folge der Ver-
einigung aller schwarzburgischen Linien bei Einicke. Vgl. Einicke, Zwanzig Jahre, 
I, Anhang; EStt, N. F., I.3, Tafel 316. 
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müsse, worauf Margarete „nicht fast grosse lust habe“.105 Margarete 
lebte jedoch 1533 bereits seit kurz nach der Erstürmung des Klosters 
im Bauernkrieg vor acht Jahren als Kanonisse im Stift Quedlinburg106 
und dürfte den Chordienst somit gekannt haben. Die Frage, ob die 
Unlust Margaretes gegenüber den mit der zweithöchsten Prälatur des 
Stiftes verbundenen Pflichten bestand oder nicht, ist bei der Deutung 
irrelevant. Egal ob sie ‚tatsächlich‘ vorlag oder nur vorgeschobenes 
Argument war: Die Äbtissin wollte damit der Bitte ihres Schutzvogts 
den Weisungscharakter nehmen und ihr Wahlrecht107 für diese Präla-
tur betonen. Zu diesem Zweck könnte die Äbtissin auch auf die voran-
gegangene Bitte Graf Günthers bei ihr hingewiesen haben, die nach-
folgend von Herzog Georg unterstützt wurde. Der Weg der Bitte um 
die Aufnahme ins Stiftskapitel – direkt an die Äbtissin, über ihre Fami-
lie oder über den Schutzvogt – scheint hier von Bedeutung gewesen 
zu sein. Dass Margarete erst Anfang 1534 urkundlich als Pröpstin des 
Stiftes nachweisbar ist,108 deutet schließlich auf längere Verhandlun-
gen um die Besetzung der Prälatur hin, die allerdings auch mit einer 
Mitbewerberin um dieses Amt in Verbindung gebracht werden kön-
nen: Kardinal-Erzbischof Albrecht von Magdeburg und Mainz hatte 
sich für Barbara Edle von Krosigk verwendet, in der eventuell die Äb-
tissin des Münzenberger Klosters gleichen Namens zu sehen ist. Diese 
Kandidatin lehnte Äbtissin Anna II. jedoch mit dem Hinweis ab, dass 
Barbara nicht freiherrlichen Standes sei.109 

Der große Einfluss Herzog Georgs auf prinzipiell innerstiftische 
Angelegenheiten bis hin zur Wahl oder erzwungenen Absetzung der 
Äbtissin wird an anderer Stelle ausführlich berührt.110 Auch die zwi-
schen 1492 und 1533 nachweisbaren Quedlinburger Stiftsdamen aus 

105 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 110rv, bes. fol. 110r (26.6.1533). 

106 Vgl. EStt, N. F., I.3, Tafel 316. 
107 Vgl. dazu Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit. Weiterführend zur anzunehmenden 

Mitwirkung der Kapitularinnen an der Neubesetzung einer Prälatur vgl. Richter, 
Das Quedlinburger Stiftskapitel, S. 168.

108 Vgl. LASA, U9, B III, Nr. 27 (16.5.1534). In ihrem Siegel als Pröpstin des Stiftes ist 
die Jahreszahl 1534 zu finden, was darauf hindeutet, dass das Petschaft anlässlich 
ihrer Amtseinführung in diesem Jahr geschnitten wurde. 

109 Vgl. Küppers-Braun, Stiftsdamen, S. 50. 
110 Vgl. hierzu Kap. 2.1 und 6.1 der vorliegenden Arbeit. Unter anderem hatte Herzog 

Georg seine Ansprüche im Stift auch dem Vater von Anna II., Graf Botho zu Stol-
berg-Wernigerode, verdeutlicht, indem er darauf hinwies, dass nur durch seine 
Unterstützung Bothos Tochter Äbtissin des Stiftes hat werden können. Vgl. Gess, 
Urkundliche, Nr. 39, S. 479 (27.9.1532). Bereits 1517 wurde Graf Botho anlässlich 
der herzoglichen Bitte um die Aufnahme von Katharina Schenkin von Tautenburg 
ins Stift darauf hingewiesen, dass Herzog Georg Bothos Tochter bei der Wahl zur 
Äbtissin unterstützt hatte. Nun solle Botho bei seiner Tochter die Aufnahme Kat-
harinas erreichen. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26–27 
(28.8.1517). 
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dem nördlich von Jena beheimateten Geschlecht der Schenken von 
Tautenburg111 (des Stammes der Schenken von Vargula) sind hin-
sichtlich ihres Weges ins Stift dem Einfluss Herzog Georgs und sei-
nes Vaters zuzuschreiben.112 Die Verhandlung der Aufnahme von Ka-
tharina Schenkin von Tautenburg als designierter Nachfolgerin der 
Pröpstin im Jahr 1517 zeigt, dass ursprünglich der Schutzvogt bei der 
Quedlinburger Äbtissin für eine Bewerberin um Aufnahme ins Stift 
bat.113 Oben erwähnte Belehrung Herzog Heinrichs durch Kurfürst 
Johann Friedrich I. aus dem Jahr 1540 wird vor diesem Hintergrund 
verständlich. Der von Herzog Georg entgegen stiftischen Privilegi-
en114 ausgeübte Druck auf die Besetzung der Stiftsprälaturen wird 
von Kurfürst Johann Friedrich I. gegenüber Herzog Heinrich nun als 
quasi gewohnheitsmäßig erworbenes Recht des Schutzvogts interpre-
tiert. Gemäß jener kurfürstlichen Perspektive habe Herzog Heinrich 
durch seine Einführung der Reformation im Stift besondere Rechte 

111 Im Jahr 1491 finden sich die Schenkinnen Magdalena und Anna von Tautenburg 
als Domfrauen in Quedlinburg. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 208 (21.2.1491). Von 
1501 bis 1520 ist Anna von Tautenburg als Dechantin urkundlich nachweisbar. 
Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 211 (23.9.1501); LASA, U9, A XIV, Nr. 12 (24.9.1520). 
Katharina Schenkin von Tautenburg ist als Pröpstin von 1519 bis 1522 belegt. Vgl. 
LASA, A21, VIII, Nr. 4, fol. 178r (6.10.1519); LASA, U9, B III, Nr. 23 (24.5.1522). 
Im Amt folgte ihr bis 1533 wohl ihre Schwester Anna. Vgl. LASA, A21, VIII, Nr. 4, 
fol. 238r (6.10.1523); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 b 3, fol. 118 (22.3.1533). Vgl. zudem: Kettner, Kirchen, S. 87f. 
Die Angaben zu den Schenken von Tautenburg in den Europäischen Stammtafeln 
sind im Hinblick auf die Quedlinburger Stiftsdamen aus dieser Dynastie hingegen 
unbefriedigend. Vgl. EStt, N. F., VIII, Nr. 144. 

112 Die Schenken von Tautenburg standen spätestens seit dem Ende des 15. Jahrhun-
derts als sächsische Räte in den Diensten der Albertiner. Die Brüder Rudolf und 
Georg von Tautenburg kämpften sogar für Herzog Georg und fanden den Tod. 
Vgl. EStt, N. F., VIII, Tafel 144; Vulpius, Christian August: Kurze Uebersicht der 
Geschichte der Schenken von Tautenburg, Rastenburg 1857. Besonders im Fall 
der Pröpstin Schenkin Katharina von Tautenburg wird der Einfluss Herzog Georgs 
auf ihrem Weg ins Stift zwischen 1517 und 1519 deutlich. Vgl. HASTA DD, 10024, 
Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26–27 (28.8.1517); ABKG, I, Nr. 725, Anm. 2, 
S. 735f (2.8.1519). Zudem zählten die Schenken von Tautenburg zu den schrift-
sässigen Edelleuten Herzog Georgs. Vgl. Goerlitz, Staat, S. 590f. Vgl. besonders 
Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit. 

113 Die Verhandlungen sind in einem Schreiben dokumentiert, aus dem hervorgeht, 
dass Herzog Georg bei Anna II. um die Aufnahme Katharinas ins Stift warb, die 
Äbtissin dem zustimmte und bei der Pröpstin, Anna von Schwarzburg, wiederum 
um die Annahme Katharinas zu ihrer designierten Nachfolgerin bat. Herzog Ge-
org stützte sich bei seiner Werbung auf das eigentlich kaiserliche Recht der ersten 
Bitte (ius primarium precum). Auch verwies er darauf, dass er dafür gesorgt hatte, 
dass Anna II. Äbtissin im Stift wurde. Interessanterweise wandte sich die ebenfalls 
aus dem Haus der Schenken von Tautenburg stammende Dechantin gegen ihre 
Nichte, weil sie die Anwärterin als zu jung für dieses Amt ansah. Vgl. HASTA DD, 
10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26–27 (28.8.1517). 

114 Vgl. u. a. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, I, bes. S. 81–83; Bley, 
Herrschaft.
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erworben. Jene Reformationseinführung oder „Cristliche[r] vorord-
nung“115 wurde mit einiger Sicherheit mit dem von Kursachsen perso-
nell unterstützten ersten sächsischen Visitationsversuch vom Herbst 
1539 identifiziert, der jedoch von der Äbtissin wie beschrieben abge-
wiesen werden konnte.116 

Die von Anna II. aus kurfürstlicher und bald auch herzoglicher 
Sicht ‚angemaßte‘ eigenmächtige Besetzung der Propstei durch die 
Wahl ihrer Nichte Katharina von Leiningen-Westerburg verstieß ge-
gen die herzoglichen Ansprüche117 im Stift. Überdies war sie durch 
die Minderjährigkeit Katharinas gefährdet, doch sollte dies erst spä-
ter beziehungsweise dann zu spät ins Gewicht fallen.118 Die für die 
Stiftspropstei vorgeschlagene Elisabeth von Gleichen erhielt später 
die Stiftsdechanei als dritthöchste Prälatur und ist 1545 erstmals als 
Dechantin nachweisbar. Sollte sie diese Prälatur nach der Verwehrung 
der Propstei bereits 1540 erhalten haben, wäre auch sie minderjährig 
gewesen.119 

115 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 152r (26.8.1540). 
116 Vgl. dazu das Schreiben von Stiftshauptmann Ulrich von Regenstein an Herzog 

Heinrich: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
c 3, fol. 69–71 (10.3.1541) und weiterhin den Hinweis in der Stadtrechnung des 
Jahres 1539, wonach die Visitatoren unmittelbar nach ihrer Ankunft am 20. Sep-
tember 1539 bereits am 21. September 1539 auf Ratskosten nach Stolberg gefahren 
wurden. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 74v. Kurfürst Johann 
Friedrich I. hatte der Visitationskommission Herzog Heinrichs die beiden erfahre-
nen Visitatoren Justus Menius und Johann Weber beigegeben. Vgl. Wartenberg, 
Landesherrschaft, S. 58, Anm. 211 sowie S. 95f.

117 Diese behaupteten Ansprüche werden hier als „herzogliche“ und nicht als „vogtei-
liche“ bezeichnet, weil sie sich nicht auf die Belehnung des sächsischen Herzogs 
mit der Vogtei des Stiftes beziehen, sondern über jenes Schutzverhältnis hinaus 
auf die sukzessive Aufrichtung einer (herzoglich) sächsischen Landesherrschaft 
abzielen. 

118 Katharina von Leiningen-Westerburg, geboren am 6. Juli 1526, war zum Zeitpunkt 
des Streites gerade 14 Jahre alt. Vgl. EStt, N. F., IV, Tafel 31. Das Mindestalter für 
diese Prälaturen ist mit 18 Jahren anzunehmen und geht aus einem späteren Ver-
teidigungsschreiben der Äbtissin gegenüber Klagen von Herzog Moritz indirekt 
hervor. Moritz hatte der Äbtissin u. a. vorgeworfen, die Propstei und Dechanei 
mit Kindern besetzt zu haben. Dagegen wandte Anna II. ein, dass ihre Pröpstin 
und Dechantin das 18. und 19. Lebensjahr bereits „erreycht“ hätten. Vgl. LASA, 
A20, VI, Nr. 3, fol. 153–162, bes. fol. 157rv; ebenso: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 164–171 (beide 6.6.1545).

119 In den europäischen Stammtafeln wird das Geburtsdatum Elisabeths nicht ange-
geben. Vgl. EStt, N. F., XIX, Tafel 100. Als Dechantin des Stiftes wird Elisabeth von 
Gleichen erstmals am 26. März 1545 erwähnt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 173r 
(26.3.1545). Vgl. zudem die vorherige Anm. 118. In der dort erwähnten Verteidi-
gung der Äbtissin vom 6. Juni 1545 gegenüber den Vorwürfen von Herzog Moritz 
schrieb Anna II., dass ihre Pröpstin und Dechantin das 18. und 19. Lebensjahr 
bereits erreicht hätten. Pröpstin Katharina von Leiningen-Westerburg stand je-
doch zu diesem Zeitpunkt einen Monat vor der Vollendung des 19. Lebensjahrs, 
weshalb Elisabeth von Gleichen bereits ihr 19. Lebensjahr erreicht haben müsste. 
Sollte Elisabeth 1540 bereits die Prälatur der Dechantin erhalten haben, wäre sie 
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Während dieses erste Beispiel die herzoglichen Ansprüche im 
engsten Stiftsbezirk, nämlich im Stiftskapitel aufzeigt, setzten an-
dere Ansprüche Heinrichs in der Stadt an. Anfang September 1540 
berichteten die Stiftsbeamten Valentin Herbort und Jacob Laucher 
der Äbtissin, dass der Schutzvogt in der Stadt öffentlich hätte verle-
sen lassen, er habe das Recht, unmittelbar über Kirchen, Klausen und 
Kirchhöfe der Stadt zu gebieten.120 Dieses Schreiben steht bereits im 
Zusammenhang mit dem zweiten sächsischen Anlauf zur Visitation in 
Quedlinburg. Der berichtete Vorfall kann als Vorbereitung dazu ge-
sehen werden. Eine Woche später kündigte der Herzog dem Rat die 
Ankunft seiner Visitatoren an und befahl den Pfarrern, Küstern und 
Kirchvätern die Abfassung von Verzeichnissen ihrer Besoldung und 
von Inventaren der Kleinodien, Zinsen, Kapitalien und Lehen.121 

Die am 15. September eintreffende herzogliche Visitationskommis-
sion122 bestand aus den Superintendenten von Kemnitz und Weißen-
fels, Wolfgang Fues und Wolfgang Stein, weiterhin aus den politischen 
Räten Georg Goldacker aus Weberstadt, Friedrich vom Hopfgarten 
zu Haineck und Friedrich von Hayn zu Alden Gutern.123 Die Äbtissin 
verdächtigte den Rat, dass er gegenüber den herzoglichen Räten an-
geregt habe, Quedlinburg in die Visitation einzubeziehen.124 Für die-
sen Verdacht bietet die Visitationsinstruktion für den Thüringischen 
Kreis125 einen Anhaltspunkt, weil sie ebenso wie diejenige für den 
Meißnischen Kreis126 des Herzogtums Sachsen die fast wortgleiche 
Bestimmung enthielt, dass „in den bischoflichen flecken und stetten, 
so den bischofen alleine zustendig […] ohne unterthenige suchunge 

wie die Pröpstin Katharina minderjährig gewesen. Zu Letare (27.3.) 1541 erhielt 
die 14-jährige und damit minderjährige „probstin vf der bůrg“, Katharina, gebo-
rene von Leiningen-Westerburg, eine Zahlung des Rates. Vgl. StA QLB, 23a, RR, 
Nr. 21 (1540), fol. 54r. Auffällig ist, dass 1544 die Äbtissin statt der Pröpstin dem 
Schreiber Andreas Gerhardt aufträgt, über die Einnahmen und Ausgaben der Pro-
pstei eine Rechnung anzufertigen. Auf der ersten Seite der Rechnung wird die 
„Fůrstin vnd Frawen“ als Auftraggeberin genannt, in der nur die Äbtissin gesehen 
werden kann, da sie als Einzige von fürstlichem Rang war. LASA, A21, IX, Nr. 9, 
fol. 1r (1544). Darin kann ein Hinweis gesehen werden, dass Katharina zu diesem 
Zeitpunkt zu jung war, um ihr Amt als Pröpstin ausüben zu dürfen. 

120 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 195–196 (16.9.1540). 
121 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 211 (13.9.1540). 
122 Anhand der Ratsrechnungen ist nachvollziehbar, dass diese Visitation vom 15.–

18. September 1540 dauerte, weil der Rat für die Unterbringung der Visitatoren in 
„iii nacht“ 24 Taler bezahlte. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 21, Vol. I (1540), fol. 19v; 
RR, Nr. 21, Vol. II (1540) fol. 58r. 

123 Vgl. LASA, A29a, Nr. 1c, Bd. 2, fol. 326r (19.9.1540); UB QLB, II, Nr. 684, S. 143 
(19.9.1540).

124 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 40v (9.4.1541).
125 Vgl. LASA, A29a, II, Nr. 1c, Bd. 2, fol. VIII–XV (3.8.1540). 
126 Vgl. EKO, I/1, S. 281–284 (22.12.1539).
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der einwohner und unterthanen“ die Durchführung der Visitation 
unmöglich sei. Falls die Visitation jedoch von den „pfarleuten bei uns 
gesucht [werde, E.R.], so sind wir als der schutzherre, solche verord-
nunge zuerstrecken willig“.127 Allerdings erging an die Visitatoren des 
Thüringischen Kreises fünf Tage nach der Visitationsordnung ein zu-
sätzlicher Befehl Herzog Heinrichs, weil bei der ersten Visitation im 
Herbst 1539 „etlicher massen verhinderůng vnd einhalt fůergefallen“ 
seien. Neben anderen128 solle „die stad quedlingbůrck […] laut ewer 
entpfangene[r] instrůction“ visitiert werden.129 Anna II. verdächtigte 
den Rat in dieser Hinsicht also fälschlicherweise der Zusammenarbeit 
mit Heinrich und seinen Räten im Vorfeld der Visitation. Dass die Äb-
tissin den Rat solcher gegen sie gerichteter Absprachen bezichtigte, 
zeigt ihr Misstrauen gegenüber den Ratsherren und dürfte die Kluft 
zu ihnen ebenso vergrößert haben, wie dadurch der Rat in die Arme 
des Schutzvogts getrieben wurde.

Bereits an ihrem ersten Tag in Quedlinburg und mit Beginn ihrer 
Arbeit aufbrechende Konflikte mit der Äbtissin und ihren Beamten 
wurden von den herzoglichen Gesandten in einem Protokoll festge-
halten, das wichtige Aufschlüsse über die Hintergründe der Konflikte 
bietet. Nachdem der Rat bereits am 14. September den Befehl zur Er-
stellung der Verzeichnisse erhalten hatte, informierte er die Äbtissin 
darüber, woraufhin Anna II. den Ratsherren, den Pfarrern, Predigern 
und Altarleuten am Morgen des 15. September die Zusammenarbeit 
mit den sächsischen Visitatoren verbot. In einem Schreiben an die 
Visitatoren verlangte die Äbtissin den Abbruch der Visitation oder 
zumindest Einsicht in ihre Befehle, was die Adressaten rundum ab-
lehnten, jedoch einem Aufschub der Visitation bis zum folgenden 
Tag zustimmten. Bereits früh am Morgen des 16. September verbot 
die Äbtissin dem Rat erneut die Zusammenarbeit mit den Visitatoren, 
weshalb dieser nun vollends verunsichert war, wessen Befehle er zu 
befolgen hatte. Deshalb suchte er bei den Visitatoren um Rat nach 
und erhielt daraufhin die Versicherung des herzoglichen Schutzes ge-
gen das Verbot der Äbtissin. 

Wenig später erschienen vier Räte der Äbtissin und wiesen die 
sächsische Kommission auf die Privilegien des Stiftes wie auf die Be-
reitschaft der Äbtissin hin, eine „christlich ordenung zu stellen, pre-
digstuel und pfarren [zu, E.R.] ordinirnn, welchs szie auch bereidts 

127 EKO, I/1, S. 284 (22.12.1539); vgl. auch: LASA, A29a, II, Nr. 1c, Bd. 2, fol. XIIIv–
XIVr (8.8.1540). 

128 Dies betraf die Herrschaft der Schenken von Tautenburg und einige der Pfarrer, 
die dem Bischof von Merseburg unterstanden. Vgl. LASA, A 29a, II, Nr. 1c, Bd. 2, 
fol. XVrv (8.8.1540).

129 LASA, A29a, II, Nr. 1c, Bd. 2, fol. XVr (8.8.1540). 



1834.1 Äbtissin und Schutzvogt im Streit

ann schonn gethann“.130 Die Äbtissin sei „ein privilegiata person vonn 
keisernn zu keisern, von bebstenn zu bepstenn unnd keinn furst noch 
churfurst [hätte, E.R.] ihr zu gebitten, besonder [= sondern, E.R.] al-
lein der keiser, wie auch dieser itziger keiser Karolus 5. szie privilegirt 
hette, unnd [sie, E.R.] gestunde keinem chur- und fursten nichts“. 
Auch Herzog Heinrich habe „nichts am stift denn die obergericht; sie 
wer aber ein erbfurstin des reichs und [von, E.R.] kei. mayst. befrei-
et“.131 Diese starke Positionierung der stiftischen Gesandten versuch-
ten die Visitatoren mit der Entgegnung zu entkräften, Herzog Hein-
rich sei „gleich als wol unnd villeicht mehr vonn kei. Mait. befreiet 
privilegirt […] als die eptiszinn“.132 Auf den Vorschlag der stiftischen 
Gesandten, die Visitation vier bis sechs Wochen aufzuschieben, re-
agierten die Visitatoren mit Verwunderung, weil sich die Äbtissin den 
herzoglichen Befehlen mit dieser Vehemenz entgegenstelle, „dieweil 
wir [= die Visitatoren, E.R.] doch nicht anders denn das do christ-
lich gotlich und seliglichen ist, befelich habenn zu ordenen, auch 
in ihrer gnadenn stift gar nichts einhalt zu thun“ die Absicht hätten. 
Falls die Äbtissin dennoch „szich hirinne nit allein einlassen, beson-
dern [= sondern, E.R.] auch ethwas beschwerlich gegen imandts fur-
nehmen“ sollte, werde Herzog Heinrich seinerseits „s. f. g. unthert-
hanne [von Quedlinburg, E.R.] aus pflicht und bephels gottes […] 
schutzen unnd handhabenn“.133 Die Auseinandersetzung zwischen 
den stiftischen Gesandten und den sächsischen Visitatoren endete 
am 16. September vorläufig unter beiderseitigen Protesten mit Zeu-
gen sowie Berufungen auf das Reichskammergericht und den Kaiser. 

Der bis zu diesem Punkt skizzierte Streit zwischen der Äbtissin und 
den Gesandten ihres Schutzvogts weist bereits auf einen Kern der Fol-
gen von Reformation in einem geistlichen Fürstentum hin. Für die 
Zukunft des Reichsstiftes war die Urheberschaft der Visitation und der 
damit in Verbindung stehenden Einführung der Reformation von im-
menser Bedeutung. Dafür legt der über diese Frage entbrannte Streit 
beredtes Zeugnis ab. Die Argumente des Streits – kaiserliche Privilegi-
en, Kaisernähe und die Tradition vergangener Jahrhunderte – sowie 
die Schärfe der stiftischen Position, die explizit die Ambitionen jedes 
Fürsten und Kurfürsten in die Schranken wies, unterstreichen diese 
Erkenntnis. Dementgegen kann die Antwort der Visitatoren, man wol-
le doch lediglich eine „christlich gotlich und seligliche“134 Ordnung 
aufstellen, die wahre Dimension dieses Vorgangs kaum verschleiern. 
Gleichzeitig werden erste Konturen der herzoglichen Taktik zur Um-

130 UB QLB, II, Nr. 684, S. 152 (19.9.1540).
131 UB QLB, II, Nr. 684, S. 153 (19.9.1540).
132 UB QLB, II, Nr. 684, S. 153 (19.9.1540).
133 UB QLB, II, Nr. 684, S. 153 (19.9.1540).
134 UB QLB, II, Nr. 684, S. 153 (19.9.1540).
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gehung der kaiserlichen Privilegien des Stiftes erkennbar. Das Reichs-
stift als Ganzes wurde in der Argumentation der Visitatoren in einen 
nicht näher definierten engeren Stiftsbezirk einerseits und die Stadt 
Quedlinburg (mit Alt- und Neustadt) andererseits aufgespalten. Da 
die sächsische Visitation nicht im ‚engeren Stiftsbezirk‘ durchgeführt 
wurde, sollte die Äbtissin „dieser szach zufride seynn“.135 Das auf diese 
Art in seinen territorialen Grenzen zurückgedrängte Reichsstift geriet 
in die existenzielle Gefahr, von seinem wichtigsten Besitz, nämlich 
der Stadt Quedlinburg, abgeschnitten zu werden. Aus sächsischer Per-
spektive war für dieses Ziel die Unterstellung der Quedlinburger Bür-
ger unter den herzoglichen Schutz das erfolgversprechendste Mittel. 
Dabei gilt es zu betonen, dass hier der zum Schutz einer geistlichen 
Landesherrschaft bestimmte Vogt die Untertanen gegenüber der ei-
gentlich von ihm zu schützenden Landesherrin in Schutz nahm. In-
teressant ist die Beobachtung, dass im sächsischen Versuch der Tren-
nung zwischen engerem Stiftsbezirk und der Stadt Quedlinburg mit 
altgläubigen Verhältnissen argumentiert wurde. Während sich die 
kaiserliche Belehnung auf „vnser Furstin zu Queddelnburg alle vnnd 
yegliche vnnd desselben ihres Stiffts Quedelnburgk Regalia mit Ber-
gkwergken, Lehen vnd Weltlichhayt“136 bezieht und damit über den 
Stiftsberg hinaus das gesamte Territorium des Reichsstifts einbezieht, 
befreit die päpstliche Exemtion von der Diözesangewalt des Halber-
städter Bischofs einzig das „begnadigte Stift – nicht aber sein weltli-
ches Territorium“137 – also auch nicht die Stadt Quedlinburg. Indem 
in den Pfarrkirchen und Klöstern der Stadt Quedlinburg die Refor-
mation eingeführt wurde, endete damit rechtlich die Diözesangewalt 
des Halberstädter Bischofs, auch wenn dessen Ansprüche selbstver-
ständlich fortbestehen konnten. Die städtischen Kirchen und Klöster 
sowie die dort tätigen Geistlichen waren damit in gewisser Hinsicht 
herrenlos. Die Maßnahmen der Äbtissin im Sommer 1539 wie auch 
die beiden sächsischen Visitationen versuchten, in dieses Vakuum 
zu stoßen. Letztere berücksichtigten bei ihrer Visitation aus heutiger 
Sicht paradoxerweise die päpstliche Exemtion der Äbtissin, indem sie 
betonten, ihre Visitation beziehe sich nur auf die Stadt Quedlinburg. 
Fraglich bleibt, inwiefern das der Äbtissin direkt unterstehende Wes-
tendorf und das Stiftsdorf Ditfurt einbezogen wurden. Das mit der 
Reformationseinführung verbundene Ende der Halberstädter Diö-
zesangewalt über die städtischen Quedlinburger Pfarren bot Herzog 
Heinrich ein willkommenes Einfallstor für weitergehende Ambitio-
nen im Reichsstift. 

135 UB QLB, II, Nr. 684, S. 153 (19.9.1540).
136 CDQ, Nr. 20, S. 898 (3.10.1516).
137 Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, I, S. 79.
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Nachdem sich die stiftischen Beamten am 16. September unter Pro-
test zurückgezogen hatten, beeilte sich zunächst der Rat „mit einer 
erlichenn szamlung“,138 den sächsischen Visitatoren mitzuteilen, „sie 
weren erfrewet dieser viszitationn[,] wusten nach [sic!] wollten szich 
dargegenn nit sezen“139 und übergaben alle geforderten Verzeichnis-
se. Es schlossen sich einige klagende Mitglieder der Corpus- Christi-
Bruderschaft an, deren Vorstände auf Geheiß der Äbtissin bereits seit 
zehn Tagen in bürgerlicher Haft saßen.140 Die von den Visitatoren 
ebenfalls geforderten Pfarrer, Prädikanten und Diakone beklagten 
sich über das Verbot der Äbtissin zur Kooperation mit den Visitatoren. 
Sie wollten wissen, wo sie nach deren Abreise Schutz suchen sollten. 
Auch dem Rat ließ die Äbtissin nochmals die Zusammenarbeit mit den 
Visitatoren verbieten, woraufhin der Rat einwandte, die Äbtissin solle 
doch bedenken, „der radt were vil zu schwach“, um sich gegen die 
Befehle Herzog Heinrichs zu stellen. Die Äbtissin antwortete darauf 
persönlich, erinnerte die Ratsherren an ihre Eide und Pflichten und 
drohte im Fall der Missachtung ihrer Befehle, „solch ann ihre frund-
schaft […] gelangen“ und sich beraten zu lassen, „wie szie szich gegen 
solchen meineidigen leutenn mit straf solde verhaltenn“.141 Auch am 
17. September protestierte eine Gruppe stiftischer Beamter vor den 
Visitatoren und verwies auf das „frey keyserlich stift“. Und dennoch 
müsse man „es gescheen lassenn, das gewalt vor recht ginge, so doch 
das evangelion nicht lert“.142 Von besonderem Interesse ist der Auftritt 
des Stiftshauptmanns Graf Ulrich von Regenstein, der als Schwager 
der Äbtissin bei den Stolberger Grafen hoch verschuldet war.143 Ge-
genüber den sächsischen Visitatoren trat er für einen Aufschub der 
Visitation ein, verwies auf den „key.[serlich] frey[en]“ Charakter des 
Stifts, „das vom haus zu Sachszenn nichts het, beszonder [= sondern, 
E.R.] das haus zu Sachszen het vom stift[,] damit es belehent were, 

138 Nach Max Lorenz ist darunter eine „gebührende Gesamtheit“ zu verstehen. Lo-
renz, Die Kirchenordnungen, S. 43. Vgl. zudem: Lorenz, Quedlinburgische Ge-
schichte, S. 260.

139 UB QLB, II, Nr. 684, S. 154 (19.9.1540).
140 Die Corpus-Christi- oder Fronleichnamsbruderschaft hatte Einkünfte in Höhe von 

15 Talern jährlicher Zinsen in einem vor der sächsischen Visitation bestehenden 
(!) Gemeinen Kasten gegeben. Äbtissin Anna II. beanspruchte die Verfügung über 
diese Einnahmen für sich selbst, wies sie einer namentlich nicht genannten Per-
son („eim andern“) zu und verlangte von der Bruderschaft die Auszahlung der 
Gelder. Weil die Vorstände der Bruderschaft die Äbtissin darauf verwiesen, dass 
das Geld bereits im Gemeinen Kasten liege, waren sie von der Äbtissin zum Zeit-
punkt der Klage seit zehn Tagen in bürgerliche Haft gelegt worden, mit dem Be-
fehl, die 15 Taler vom Gemeinen Kasten wiederzubeschaffen.

141 UB QLB, II, Nr. 684, S. 154 (19.9.1540).
142 UB QLB, II, Nr. 684, S. 155 (19.9.1540).
143 Vgl. Jacobs, Ulrich XI., S. 175–193; EStt, N. F., XVII, Tafeln 100, 118; Wegner, Das 

Ende, S. 15–17. 
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nemblich die vogtey“. Deren Aufgabe sei es, „das stift zu schutzenn“. 
Mit Sarkasmus schob der Stiftshauptmann nach: „[W]er[e] das der 
Schutz, lies er [es, E.R.] in seinem werd bleiben.“144 Die Visitatoren 
verteidigten ihr Vorgehen nach der erwähnten Taktik der Trennung 
zwischen einem engen Stiftsbezirk und der Stadt Quedlinburg. Sie 
wüssten sehr wohl, dass „das stift Quedlingburgk ein frey kei.[serlich] 
stift were“, in dem sie auch „nichts schafenn nach [sic!] zu schafenn 
gedechtenn“. Deshalb würde sich ihre „instruction brif unnd sigel“ 
auch nur auf die „stadt Quedlingburck“ erstrecken. Der Stiftshaupt-
mann solle im Namen des Herzogs für die Einhaltung der von ihnen 
erstellten Ordnung eintreten. Das lehnte Graf Ulrich mit dem Ver-
weis ab, „diesze szache sey einne geistliche szache“, weshalb er bitte, 
ihn damit „zu vorschonen“.145 Die Stadt Quedlinburg gehöre zudem 
der Äbtissin, worüber „viel vertrege aufgericht[et]“ seien. Über die 
geplanten Gegenmaßnahmen der Äbtissin wahrscheinlich bereits un-
terrichtet, befürchtete er, „es werde dabey nit bleibenn, besonder et-
was anders daraus volgen, davon ehr liber seinn wolt denn darbey“.146 

Am Ende des Protokolls der zweiten sächsischen Visitation kom-
men die Quedlinburger Kirchendiener mit einem wahrscheinlich 
selbst verfassten Teil zu Wort. Sie berichten darin, wie ihnen Wolf von 
Rabiel vorwarf, sie würden „andere oberckeit szuchenn“. Rabiel hat-
te den Geistlichen die rhetorische Frage gestellt, wer sie „mit denn 
pfarren belihen“ hätte, ob es „der furst vonn Sachsenn gethann ader 
m.[eine] g.[nädige] fraw“, die Äbtissin. Die Verteidigung der Geist-
lichen, sie seien von den Visitatoren lediglich aufgefordert worden, 
„rechenschaft unser lehr und lebens“ zu geben, was sie „niemandt ku-
nen we[i]gernn, so es gleich der bischof vonn Halberstadt ader das 
capitel wer“, akzeptierte Rabiel nicht. Er wies die Geistlichen darauf 
hin, dass die Äbtissin eine „exempta persona“ sei, „plenam jurisdicti-
on“ über die Geistlichen habe und er deshalb nicht wisse, weshalb der 
Herzog seinen Visitatoren befehlen könne, über die Quedlinburger 
Geistlichkeit „zu viszitiren ader zugebitten“. Die Position des Stiftes 
brachte er schließlich mit der Äußerung auf den Punkt, die Gesand-
ten des Herzogs „szind viszitatores inn Duringenn [Thüringen, E.R.] 
unnd nicht zu Quedlingburck inn Sachszenn“.147 Der Zusammenhang 
zwischen Landesherrschaft und Visitation(srecht) wird in dieser Aus-
sage Rabiels überdeutlich. Der vordergründige Streit um die Visitati-
on in (der Alt- und Neustadt) Quedlinburg war engstens verbunden 
mit dem besonders für Anna II. folgenreichen Konflikt um die Lan-
desherrschaft im wirtschaftlich bedeutsamsten Teil des Reichsstifts.

144 UB QLB, II, Nr. 684, S. 155 (19.9.1540).
145 UB QLB, II, Nr. 684, S. 155 (19.9.1540).
146 UB QLB, II, Nr. 684, S. 156 (19.9.1540).
147 UB QLB, II, Nr. 684, S. 156 (19.9.1540).
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Nachdem bereits der erste Protokollteil Hinweise auf die hinter der 
sächsischen Visitation stehenden Ambitionen und Dimensionen ge-
liefert hatte, setzte sich die Schärfe der Auseinandersetzung im zwei-
ten Teil fort. Unter den Quedlinburger Untertanen lassen sich die 
Mehrheit des Rates und die von der Äbtissin belangten Mitglieder der 
Corpus-Christi-Bruderschaft als Unterstützer der sächsischen Visitati-
on ausmachen. Über die Rolle der Geistlichkeit ist nicht hinreichend 
zu entscheiden, auch wenn sie sich schließlich den Visitatoren fügte 
und kooperierte. Der mit den Stolberger Grafen verschwägerte und 
bei ihnen hoch verschuldete Stiftshauptmann Graf Ulrich von Regen-
stein-Blankenburg vertrat nach längerem Fernbleiben hinsichtlich 
der herzoglichen Anweisungen offensiv die stiftischen Positionen und 
verweigerte schließlich seine Unterstützung für die Visitatoren und 
ihre Ordnung. Die von der Äbtissin angekündigte Beratschlagung 
mit ihrer Familie über das weitere Vorgehen gegen die meineidigen 
Ratsherren blieb indes nicht leere Drohung. Die Verbalattacken des 
Stolberger Hauptmanns Wolf von Rabiel gegen die vor dem Zimmer 
der Visitatoren wartenden Geistlichen sind ein Indiz der familiären 
Unterstützung für die Äbtissin. Wie der Rat den Visitatoren nach ihrer 
Abreise schrieb, trafen bald auch die „graffen von Stolberg“ in Qued-
linburg ein, blieben zwei bis drei Tage und erteilten „mancherley und 
vil Radtschlege alles zu beschwerunge des Raths wie vormuthlich“.148 
Den Stiftshauptmann hatte der Rat vergeblich um Unterstützung ge-
beten. Das Verhalten der Äbtissin und ihrer Räte gegenüber den Un-
tertanen und Visitatoren lässt darauf schließen, dass es angesichts der 
rechtlichen Dimension des machtungleichen Konfliktes darum ging, 
für spätere Klagen gerüstet zu sein. Während Anna II. dem Rat gleich 
fünffach die Kooperation mit den Visitatoren verbot, protestierten 
ihre Gesandten dreifach unter Berufung auf Kaiser, Kammergericht 
und die Privilegien des Stiftes vor der Visitationskommission. Hervor-
zuheben ist, dass die prinzipiellen Rechte der Äbtissin gegenüber den 
Quedlinburger Bürgern wie gegenüber der Geistlichkeit von nieman-
dem infrage gestellt wurden, obwohl doch das Protokoll der Visitato-
ren der geeignete Ort dafür gewesen wäre. Wenngleich die Äbtissin 
erdulden musste, dass „gewalt vor recht ginge“, bildete die Wahrung 
der Rechtsformen die Grundlage für ein späteres erfolgreiches Vor-
gehen gegen die von den Visitatoren erlassene Kirchenordnung, ihre 
Untertanen und die Geistlichkeit. Die vom Rat bezahlte149 Abfassung 
der sächsischen Kirchenordnung am 18. September 1540 konnte der 
Protest der Äbtissin allerdings noch nicht verhindern. 

148 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 162r (25.9.1540).
149 Laut der Ratsrechnung des Jahres 1540 bezahlte der Rat den Visitatoren drei Taler 

und 12 Groschen „zu schreiblohn“. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 21, Vol. I (1540), 
fol. 27r; RR, Nr. 21, Vol. II (1540), fol. 66v. 
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Wenn die Äbtissin die sächsische Visitation und deren Kirchenord-
nung Mitte September 1540 nicht abwenden konnte, stellt sich die 
Frage, warum sie ihr nicht zuvorkam? Warum ließ sie die Zeit seit 
dem Tod Herzog Georgs am 17. April 1539 und der Machtübernah-
me durch seinen lutherischen Bruder Herzog Heinrich ungenutzt 
verstreichen, statt selbst aktiv zu werden? Nach Lorenz ist das Urteil 
klar: Anna II. „hielt sich zurück, ließ sich treiben, [statt, E.R.] durch 
öffentliche glaubensfreudige Verkündigung den Übertritt ihres Stif-
tes zur evangelischen Kirche [zu, E.R.] vollziehen und eine Kirchen-
ordnung schleunigst heraus[zu]geben“.150 Herzog Heinrich beklagte 
sich noch im September 1540 bei der Äbtissin, dass sie seinen Visita-
toren „důrch viel vorwendenn vorhinderůng gethann“ hatte,151 wor-
aufhin ihn die Äbtissin in ihrer Antwort zunächst auf ihre Rechte im 
Stift hinwies und dann berichtete, dass „wir in vorgangener zeit vnser 
Closter vnd pfarrenn zů visitiren christliche Ordenůng in den kirchen 
zů Qůedelingebůrck als vnser vorfahrn aůch gethan vnd hergebracht 
zůmachen angefangenn vnd ins werck genohmen“ haben.152 Vor dem 
Hintergrund, dass die sächsischen Visitatoren nur wenige Tage in 
Quedlinburg waren und bei ihrer Abreise eine fertige Kirchenord-
nung hinterließen, stellen sich die bereits erwähnten Fragen noch 
etwas konkreter: Benötigte die Landesherrin für die Visitation ihrer 
Herrschaft beinahe eineinhalb Jahre (April 1539–September 1540) 
und warum hatte sie dieselbe noch nicht beendet, als im September 
1540 bereits zum zweiten Mal sächsische Visitatoren eintrafen und 
ihre Visitation in wenigen Tagen beendeten? Ist die von Lorenz ver-
mutete Langmut der Äbtissin der Grund für die lange Dauer der Vi-
sitation? War die Äbtissin gegenüber „der Reformation abgeneigt“153 
oder zögerte sie, weil sie nach Kettner „von Kindesbeinen an in de-
nen Cloe stern erzogen“ worden war und „vermeynte: deliberandum esse 
diu, qvod statuendum est semel“?154 Oder hatte sie mit Widerständen der 
Untertanen zu kämpfen, die ‚ihre‘ Reformationseinführung bislang 
mehr oder weniger selbst in die Hand nehmen konnten? Kurzum: 
Was hinderte die Äbtissin in jenen anderthalb Jahren an ihrer eige-
nen Visitation?

150 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 259.
151 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 213r (20.9.1540). 
152 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 217r (22.9.1540).
153 Burkhardt, Geschichte, S. 276.
154 Kettner, Kirchen, S. 125. Zu Deutsch etwa: ‚Es ist längere Zeit zu bedenken, 

was für alle Zeit festzusetzen ist‘. Das Sprichwort wird dem Publilius Syrus, dem 
„[p]rominenteste[n] Vertreter der Schauspieler-Mimographen des 1. Jh. v. Chr.“ 
zugeschrieben. Benz, Lore: Publilius Syrus. In: Der Neue Pauly, Bd. 10, Stuttgart/
Weimar 2001, Sp. 582f.
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4.2 ÄUSSERE EINFLÜSSE AUF DIE OBRIGKEITLICHE  
REFORMATIONSEINFÜHRUNG 1539/40

Der Prozess der Einführung der Reformation „von oben“ wurde in 
Quedlinburg durch äußere Ereignisse begleitet: In der Chronik Jo-
hann Winnigstedts wird für den 13. Januar 1539, den Montag nach 
Heilige Drei Könige/Epiphania domini, von einem Hochwasser der 
Bode berichtet, das am „folgenden Sonntag“ (19. Januar) derart 
anstieg, 

„daß sie [die Bode, E.R.] zwischen beiden Stae dten bis an die lange Brue cke 
gegangen, in die Neustadt vors Ratshaus, und hinten in die Korn-Stras-
se, das man zur Sattelstae tte im Wasser geritten, und vom Pfarrhofe nach 
dem Oringer-Thor wieder in den Graben geflossen, auch vor selbem 
Thor in alle Scheunen gegangen, daß viel Korn und Vieh umgekommen, 
hat auch ein Stue ck von der Viehbrue ck mitgenommen, die Klerschbrue cke 
[Kleersbrücke, E.R.] aber gar weggerissen, und ist auf dem neuen Wege 
in alle Hae user gegangen“.155

Anhand der überlieferten Stadtrechnungen lassen sich diese Anga-
ben bestätigen: Am 14. Januar 1539 finden Arbeiten am Stadtgraben 
zur Zeit „der grossen wesserůng“ statt, es wird Holz zur Viehbrücke 
geliefert, „welche der wesserůng halb baůfellig“156 geworden war. Die 
Bauarbeiten an der völlig zerstörten Kleersbrücke im Norden der 
Stadt wurden 1539 zumindest begonnen.157 Die geschilderte Über-
schwemmung betraf hauptsächlich die tiefer gelegene Neustadt 
Quedlinburgs (Rathaus der Neustadt, Kornstraße, Pfarrhof der Neu-
stadt, Oeringer Tor). Da große Teile der Altstadt höher liegen, war 
dort nur der Marktplatz betroffen.158 
155 Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 513f.
156 StA QLB, 23a, RR, Nr. 19, Vol. I (1538), fol. 21v.
157 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. I (1539), fol. 14v.
158 Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher historischer Städteatlas, Tafel 4.1. Anhand der 

Höhenlinien ist hier ersichtlich, dass das (ehemalige) Neustädter Rathaus an ei-
ner leichten Erhebung innerhalb der Neustadt stand, weshalb der Scheitel des 
Hochwassers nur bis vor das Rathaus reichte. Während sich der von Winnigstedt 
als überschwemmt beschriebene Teil der Neustadt (hintere Kornstraße, Kirchhof, 
Oeringer Tor) auf etwa 120,5 m ü. NN befindet, liegen große Teile der Altstadt 
mindestens auf 121 m ü. NN. Daraus kann geschlossen werden, dass der Anstieg 
der Bode seinerzeit nicht sonderlich stark war. Für die Altstadt erwähnt Winnigs-
tedt lediglich Überschwemmungen auf dem dortigen Markt, weshalb man hier 
mit Pferden habe reiten müssen. Auch dadurch lässt sich – wiederum unter Zu-
hilfenahme der Höhenlinien – die Annahme eines Hochwasserscheitels auf etwa 
120,5 m ü. NN belegen. Demnach befindet sich auch ein großer Teil des Marktes 
bis zum inneren Steinbrückentor im Süden auf etwa 120 m ü. NN. Vgl. Winnigs-
tedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 514; Reuling/Stracke, Deutscher histori-
scher Städteatlas, Tafel 4.1. 
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Winnigstedt berichtet noch von zwei weiteren Unwettern im Jahr 
1539: Zunächst habe am Abend des 23. April (Georgi) ein Blitz in den 
Glockenturm der Stiftskirche eingeschlagen und großen Schaden 
angerichtet. Der daraufhin einsetzende Regen habe aber den Brand 
sogleich gelöscht.159 Infolge eines weiteren Unwetters vom 28. Au-
gust (Donnerstag nach Bartholomei) „kam ein schrecklich Wasser, 
und etliche hundert Fuder Sandes ins hohe und andre Thore, vom 
Hartze, der Burg, und dem Monsion-Berge, herunter, es sollen auch 
etliche Leute zu Ballenstae dt und anderswo todt geschlagen worden 
seyn“.160 Während die verschiedenen Unwetter bereits in der älteren 
Forschung erwähnt werden, ließen sich Hinweise auf eine Epidemie 
1539 bislang nicht belegen. Winnigstedt berichtet, dass der von Me-
lanchthon „recommandiret[e]“ Schulmeister Magister „M. Ipseus“ 
1539 mit einigen seiner Schüler „an der Pest gestorben“ sei und nach-
her in der Kirche St. Nikolai bestattet wurde.161 Wozniak glich diesen 
Befund sowohl mit den bekannten mitteleuropäischen Epidemiezy-
klen zwischen 1500 und 1660 als auch mit den von ihm erhobenen 
Daten der steuerzahlenden Hausvorstände anhand der Schossregister 
ab und konnte eine Epidemie des Jahres 1539 auf dieser Basis „nicht 
verifizieren“.162 

Bislang unberücksichtigte Quellenbefunde können hingegen als 
Belege für eine Epidemie in Quedlinburg in den Jahren 1539/40 he-
rangezogen werden und sind im Folgenden zu besprechen. 

Am 18. September 1539 kündigten die sächsischen Visitatoren 
von Sangerhausen kommend ihre Ankunft in Quedlinburg für den 
20. September an. Sie scheinen bereits von einer dort herrschenden 
Epidemie erfahren zu haben. Hinsichtlich ihrer Unterbringung ba-
ten sie deshalb den Quedlinburger Rat, „nachdem sich auch die ster-

159 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 514. 
160 Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 514. Zum ungewöhnlich feuch-

ten Jahr 1539 vgl. Glaser, Rüdiger: Klimageschichte Mitteleuropas. 1000 Jahre 
Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt 2001, S. 108. Am Anfang des Jahres 
setzte frühzeitig „nachhaltiges Tauwetter“ ein und der Winter wurde „mild und 
zugleich niederschlagsreich. Die Nässe sollte zum prägenden Charakteristikum 
dieses Jahres werden.“ Im Alpenvorland seien „in kaum einem anderen Jahr 
derart viele Hochwasser […] überliefert“. Für Anfang August 1539 schreibt Gla-
ser von einer „längeren Regenperiode“, wonach „die Nässe […] im Herbst […] 
kulminierte“ und es „nur sehr wenige regenfreie Phasen in dieser Jahreszeit“ 
gab.

161 Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 406. Wozniak, Quedlinburg im 14. 
und 16. Jahrhundert, S. 141, Anm. 6 bezieht sich hier auf Kleemann, Quedlinbur-
gische Geschichte, S. 269, der den Tod von Magister Ipseus/Hyphäus „um 1540“ 
datiert, jedoch wie üblich keine Quelle angibt. 

162 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 141. 
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bensleuffte etwas schwinde hin und widder zutragen“ um eine „guthe, 
beqůeme herberge“, die „in offentlichem geschose mocht sey[n]“.163 

Weiterhin ist in der Ratsrechnung des Jahres 1539 für den 11. No-
vember unter den Ausgaben die Zahlung von fünf Talern für die 
„nachgelassen[e] withwe [des, E.R.] Schulmeisters in der Neuen-
stadt“ überliefert.164 Weil der von Winnigstedt erwähnte Magister „Ip-
seus“165 in der Neustädter Kirche St. Nikolai bestattet wurde, ist anzu-
nehmen, dass jene fünf Taler dessen „nachgelassen[er] withwe“ vom 
Rat gezahlt wurden. Der Tod von Magister Ipseus/Hipsius im Jahr 
1539 und die Todesursache einer epidemischen Krankheit können 
vor dem bislang skizzierten Hintergrund als wahrscheinlich angese-
hen werden.

Im Mitte Februar 1540 verfassten Konzept eines Schreibens von 
Anna II. an Herzog Heinrich schreibt die Äbtissin, dass sie wegen 
„sterblicher Zeit vmb vnser Jungen freulin willen so wir bey vnß ha-
ben“ aus Quedlinburg hat „weichen müssen“ und auf ihre baldige 
„anheim kunfft“ hoffe. Für die Worte „sterblicher Zeit“ wurde im Kon-
zept die etwas genauere Angabe „da es im Westendorff vmb schlos vast 
seher gestorb“ gestrichen.166 

Schließlich wandten sich Anfang April 1540 zwei Kirchenvorstän-
de von St. Benedikti mit der Bitte der Zusammenlegung der beiden 
Schulen (an den Kirchen St. Benedikti und St. Nikolai) in das Franzis-
kanerkloster an die Räte der Äbtissin und brachten für dieses Vorha-
ben verschiedene Argumente vor. Unter anderem sei das ausersehene 
Kloster „lustig beӱ na dem wasser wol geleg[en] vnd nit so unbeqůe-
163 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 199–200 (18.9.1539). Der Wunsch nach einer Herberge 

in „offentlichem geschose“ deutet darauf hin, dass die Unterbringung in offenen 
und gut belüfteten Räumen geschehen sollte, weil zeitgenössisch angenommen 
wurde, dass „die Luft eine der Hauptursachen von Epidemien darstellte, indem sie 
mit faulen und giftigen Dämpfen, sogenannten Miasmen, vermischt wurde[, die] 
von Kloaken, Mist, Kadavern, Leichen oder Gräbern aufsteigen“ konnten. Sturm, 
Patrick: Leben mit dem Tod in den Reichsstädten Esslingen, Nördlingen und 
Schwäbisch Hall. Epidemien und deren Auswirkungen vom frühen 15. bis zum 
frühen 17. Jahrhundert, Ostfildern 2014, S. 86, weiter auch S. 87 (Esslinger Stu-
dien 23); vgl. ferner: Sudhoff, Karl: Pestschriften aus den ersten 150 Jahren nach 
der Epidemie des „schwarzen Todes“ 1348, XIV. Pesttraktate aus Süddeutschland 
in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Sudhoffs Archiv der Geschichte der Me-
dizin und der Naturwissenschaften 14 (1922), S. 79–105; Sturm, Patrick: „sagen all 
natürlich arczet, der mensch, der von bösem gestanck kranck wirdet, dem sey nit 
ze helffen“ – Fäkalien in der Seuchentheorie und -bekämpfung an der Wende vom 
Mittelalter zur Frühneuzeit. In: Wagener, Olaf (Hg.): Aborte im Mittelalter und 
der Frühen Neuzeit. Bauforschung, Archäologie, Kulturgeschichte, Petersberg 
2014, S. 219–227 (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 
117).

164 StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 62r. 
165 In Meister Ipseus ist Schulmeister Hipsius zu sehen. Vgl. Kap. 7 der vorliegenden 

Arbeit.
166 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 209v (17.2.1540). 
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me beӱ den begrebnůß der todt als itzige Schůllen lygen“. Dies sei 
„notzlicher de[n] kyndern wie die Phisici radten, sonderlich zuer Zeit 
deß sterbens wie vorhandenn“.167 Die Anfang April 1540 noch andau-
ernde „Zeit deß sterbens“ könnte noch mit der Epidemie vom Herbst 
1539 im Zusammenhang stehen, oder es handelte sich um einen wei-
teren Ausbruch der Seuche.

Auf der Grundlage dieser Quellenfunde ist wenigstens eine Epi-
demie in Quedlinburg, und zwar mindestens für den Zeitraum von 
Mitte September 1539 bis April 1540 nachweisbar.168 Weil die heran-
gezogenen Quellen eher zufällige Funde darstellen und lückenlos da-
tierbare serielle Quellen im Gegenzug für diesen Zeitraum fehlen,169 
dürfte sich die Dauer der Epidemie jedoch über einen noch längeren 
Zeitraum erstreckt haben. Die drei Unwetter des Jahres 1539, die von 
Winnigstedt beschriebenen Überschwemmungen und das Viehster-
ben in der Neustadt lassen in Quedlinburg epidemische Durchfaller-
krankungen wie die Ruhr als „häufigste Infektionskrankheit[…] nach 
Überschwemmungen“ annehmen. Die übliche Trinkwasserversor-
gung über Brunnen170 war durch die Überschwemmungen von Abort-
gruben, durch Tierfäkalien und -kadaver stark gefährdet, weshalb die 
Menschen zwangsläufig auf „verunreinigtes Trinkwasser zurückgrei-
fen“171 mussten und in der Folge erkrankten. Im Gegensatz zu ande-
167 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 3r (4.4.1540). Fast identisch hatte die 

Gemeinde bei Anna II. und Stiftshauptmann Graf Ulrich von Regenstein-Blan-
kenburg bereits Ende Februar geklagt, dass die Neustädter Schule am Kirchhof 
„[ge]ferlich denn Kindernn zůr Zeit des Sommers in sollichen sterbennden Jha-
ren“ sei, wie dies „al[l]e Phisice widerrathenn“. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206–
208, bes. fol. 206v (29.2.1540). 

168 Zu Verlauf und Dauer von Epidemien vgl. Sturm, Leben, S. 47. 
169 In den überlieferten Ratsrechnungen der Jahre 1539 und 1540 ist keine Erwäh-

nung etwa von Maßnahmen zur Bekämpfung einer Epidemie auffindbar. 
170 Vgl. zu den Brunnen in Quedlinburg Kleemann, Quedlinburgische Geschich-

te, S. 69–75; Gude, Angela/Scheftel, Michael: Archäologisches Kataster der 
Stadt Quedlinburg, Historisches Inventar, bearb. von Doris Burlach und Matth-
ias Hardt, ungedrucktes Manuskript, Berlin 1996 (Archiv der Kreisarchäologie 
Quedlinburg); Gude, Angela/Scheftel, Michael: Archäologisches Historisches 
Kataster für die Feldmark von Quedlinburg, bearb. von Matthias Hardt und Bern-
hard Schroth, ungedrucktes Manuskript, Berlin 1997 (Archiv der Kreisarchäo-
logie Quedlinburg); Lorenz, Hermann: Quedlinburger Brunnen. In: HB 217 
(1928), S. 885–887.

171 Klinnert, Volker: Infektionen nach Überschwemmungen. Hilfe für Ersthelfer. In: 
Deutsches Ärzteblatt, 107 (2010), H. 26, online unter: http://www.aerzteblatt.de/
archiv/77353 (29.9.2021); Jankrift, Kay Peter: Epidemien im Hochmittelalter. In: 
Meier, Mischa (Hg.): Pest. Die Geschichte eines Menschheitstraumas, Stuttgart 
2005, S. 129–141, bes. S. 135; Schretter, Bernhard: Die Pest in Tirol 1611–1612. 
Ein Beitrag zur Medizin-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Innsbruck 
und der übrigen Gerichte Tirols, Innsbruck 1982. Die von Winnigstedt infolge der 
Überschwemmung berichteten großen Verluste an Korn könnten zu Versorgungs-
engpässen geführt haben, wodurch Durchfallerkrankungen, die zunächst nicht 
tödlich verliefen, in der Folge durch die Mangelernährung besonders für Teile der 

http://www.aerzteblatt.de/archiv/77353
http://www.aerzteblatt.de/archiv/77353
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ren Epidemien dieser Zeit, wie etwa der Beulenpest, dem englischen 
Schweiß oder der Lungenpest, weist beispielsweise die Ruhr eine ge-
ringere Letalität172 auf.173 Das Letalitätsmuster der Ruhr wird überein-
stimmend mit der Formel angegeben: „Je jünger die Infizierten sind, 
desto höher ist die Letalität.“174 Zudem starben deutlich mehr Frauen 

ärmeren Bevölkerung lebensbedrohlich wurden. Zudem berichtet Abel für das 
Jahr 1540 von einer großen Hitze und Dürre, die die Nahrungsmittelknappheit 
verschärft haben könnte. Vgl. Abel, Kaspar: Stiffts- Stadt- und Land-Chronick Des 
jetzigen Fürstenthums Halberstadt, worinnen die Geschichte dieses ehmaligen 
Bischoffthums, und der vor Alters unter dessen Kirchen-Sprengel mit gehörigen 
benachbarten Länder, des Ertz-Stifftes Magdeburg, und der Abteyen Quedlinburg 
und Gernrode, wie auch andrer Fürstenthümer und Graffschaften, Hohenstein 
und Regenstein ec. als nemlich die ordentliche Folge der Bischöffe, Ertz-Bischöf-
fe und Abtißinnen, sampt einer accuraten Liste aller Stiffter und Klöster, Gauen, 
Graf- und Herrschafften, Städte, Schlösser und Dörffer, deren wichtigste Begeben-
heiten …, Bernburg 1754, S. 466. Auf die angenommenen Durchfallerkrankungen 
könnte zudem hindeuten, dass die im Franziskanerkloster vorhandenen Aborte/
Latrinen den Petenten 1540 als weiteres Argument dafür dienten, die beiden städ-
tischen Schulen dort zusammenzuführen. An den bisherigen Schulstandorten 
fehlten Aborte. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 3r (4.4.1540). Dem 
Quedlinburger Franziskanerkloster wurde vom Rat bereits 1349 der Bau eines „La-
trinen-Turmes“ am Mühlengraben erlaubt, „also, dat Water dar dorch hebbe sinen 
vollen Gang to reyneghene und entwech to waschene alle natürliche Notdürftig-
keit“. Lorenz, Hermann: Die beiden Bettelmönchs-Klöster in Quedlinburg. In: 
HB 197 (6.11.1928), S. 806; UB QLB, I, Nr. 154, S. 124 (11.4.1349). Diese Beseiti-
gung von Fäkalien mithilfe eines Fließgewässers wurde bereits in frühen Ordens-
schriften gefordert und war beispielsweise auch im Kloster St. Gallen zu finden. 
Vgl. Knapp, Ulrich: Latrinen in Klöstern. In: Wagener, Aborte, S. 247–256.

172 Anhand der einschlägigen Literatur ist der Unterschied zwischen Mortalität und 
Letalität hier zu betonen. Während die Mortalität das Verhältnis der Zahl der To-
desfälle zur Gesamtzahl der berücksichtigten Personen, etwa der Gesamtbevölke-
rung einer Stadt, beschreibt, beschränkt sich die Letalität auf das Verhältnis der 
Todesfälle zur Gesamtzahl der Erkrankten. 

173 Wozniak gibt bei unbehandelter Lungenpest eine Letalität von bis zu 100 Prozent 
und für die Beulenpest 30 Prozent an. Erich Woehlkens hat für eine Ruhrepide-
mie in Uelzen 1599 eine Letalität von 15 Prozent angenommen. Vgl. Wozniak, 
Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 135; Woehlkens, Erich: Pest und 
Ruhr im 16. und 17. Jahrhundert. Grundlagen einer statistisch-topographischen 
Beschreibung der großen Seuchen, insbesondere in der Stadt Uelzen, Hannover 
1954, S. 77 (Schriften des Niedersächsischen Heimatbundes, N. F. 56); zudem: Ja-
nkrift, Epidemien, S. 135.

174 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 135; vgl. zudem: Woehl-
kens, Pest, S. 77, Abb. 7; Härtel: Esther: Frauen und Männer in den Pestwellen der 
Frühen Neuzeit. Demographische Auswirkungen der Seuche auf die Geschlech-
ter. In: Ulbricht, Otto (Hg.): Die leidige Seuche. Pest-Fälle in der Frühen Neuzeit, 
Köln/Weimar/Wien 2004, S. 64–95, bes. S. 64; Jessen, Andrea: „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ – Anleitungen zur Selbstmedikation bei Ruhrerkrankungen in der Frühen 
Neuzeit. In: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Hg.): Gotts verhengnis und 
seine straffe – Zur Geschichte der Seuchen in der Frühen Neuzeit, Wolfenbüttel 
2005, S. 85–92, bes. S. 88.
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und Kinder als Männer an der Ruhr.175 Die in den von Thomas Woz-
niak untersuchten Schossregistern verzeichneten (und ganz überwie-
gend männlichen) Hausvorstände starben in diesem Szenario einer 
Ruhrepidemie deutlich seltener an den Folgen, weshalb für ihn eine 
Epidemie im Jahr 1539 anhand dieser Quellengruppe nicht nachzu-
weisen war.176 Auch den von Patrick Sturm betonten Zusammenhang 
zwischen dem Auftreten von Epidemien und vorangegangenen Ver-
sorgungskrisen sowie die damit einhergehende Mangelernährung 
gilt es zu beachten.177 Da Winnigstedt davon berichtet, dass durch 
das Hochwasser im Januar 1539 viel Korn und Vieh in der Neustadt 
vernichtet wurde, ist daraus eine Teuerung entstanden,178 aufgrund 
derer vor allem die ärmere Bevölkerung, also diejenigen ohne Haus-
besitz, unter den Folgen von Mangelernährung litt und die folgende/
parallele Epidemie für sie lebensbedrohlich werden konnte. Auch 
Schulmeister Ipseus/Hipsius hatte vor seinem „Pest“-Tod „in grosser 
Due rfftigkeit gelebet“, weil „er keine Besoldung gekrigt“.179 

Für den Prozess der Einführung der Reformation ‚von oben‘ ist der 
Befund der Abwesenheit der Äbtissin und des Kapitels vom Stift Mitte 
Februar 1540 besonders interessant. Damit verbindet sich die Frage, 
wie lange sich die Äbtissin und die Stiftsdamen nicht im Stift befan-
den. Neben dem erwähnten Schreiben der Äbtissin vom 17. Februar 
1540 gibt es zunächst keine weiteren eindeutigen Belege zur Beant-
wortung dieser Frage. Auch die an Anna II. gerichteten oder von ihr 
verfassten Schreiben von Mitte September 1539 bis Anfang August 

175 Vgl. Woehlkens, Pest, S. 77 und Abb. 7 auf Tafel VI. Unter den 139 Opfern der 
Ruhr des Jahres 1599 in Uelzen waren nur 18 Männer, jedoch 53 Frauen und 
68 Kinder. 

176 Vor dem Hintergrund der rekonstruierten Ruhrepidemie(n) der Jahre 1539/40 
könnte in der von Wozniak als Pest bezeichneten Epidemie 1577 entgegen seiner 
Vermutung ebenfalls eine Ruhrepidemie gesehen werden. Das Wetter der Jahre 
1539 und 1576 kann nach Glaser hinsichtlich der hohen Niederschlagsmengen 
durchaus als vergleichbar angesehen werden. Laut der Chronik von Winnigstedt 
gab es am 25. Mai 1576 ein großes Unwetter und darauf in Quedlinburg eine 
„Pest“, an der 1200 Menschen gestorben seien. Gegen diese Deutung spricht 
hingegen das von Wozniak anhand des St.-Benedikti-Kirchspiels dargelegte Leta-
litätsmuster der Epidemie von 1577, das zwar eine überaus hohe Sterblichkeit bei 
Kindern, jedoch nicht deutlich mehr Frauen als Männer unter den Opfern zeigt, 
wie dies für eine Ruhrepidemie anhand der Beobachtung von Woehlkens typisch 
wäre. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 144–149; Glaser, 
Klimageschichte, S. 108, 122; Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 517f; 
Woehlkens, Pest, S. 77 und Abb. 7 auf Tafel VI. 

177 Vgl. Sturm, Leben, S. 40f.
178 Abel berichtet von einer Kornverteuerung in Quedlinburg und Braunschweig im 

Jahr 1539 infolge der Überschwemmungen durch die Bode und die Oker. Vgl. 
Abel, Stiffts- Stadt- und Land-Chronick, S. 466. 

179 Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 406.
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1540180 geben – etwa in Form einer Datierung ‚Quedlinburg, Diens-
tag nach Omnium Sanctorum …‘ – keinen Hinweis, ob die Äbtissin 
mit dem Stiftskapitel im Stift war, da der Abfassungsort durchgän-
gig fehlt. Lediglich zwei Indizien aus den beiden fraglichen Jahren 
können Hinweise zur Beantwortung jener Frage bringen: Einerseits 
wird in der Ratsrechnung des Jahres 1539 verzeichnet, dass an Mathei 
(21. September) dem Quedlinburger Fuhrmann Valentin Hotensle-
ben ein Taler und 16 Groschen dafür bezahlt werden, dass er „die 
visitatores vnsers g[nädigen] hern [= Herzog Heinrich, E.R.] nach 
Stolberg gefurt“ hatte.181 Die am Abend des 20. oder erst am 21. Sep-
tember 1539 in Quedlinburg eintreffenden sächsischen Visitatoren182 
wurden somit bereits kurz nach ihrer Ankunft auf Kosten des Rates 
nach Stolberg gefahren, obwohl sie laut ihrer Ankündigung mit zwölf 
bis 14 Pferden in Quedlinburg ankommen wollten183 und somit selbst 
über die nötigen Fortbewegungsmittel nach Stolberg verfügt hätten. 
Denkbar ist, dass Anna II. zu dieser Zeit im Stiftsschloss war und die 
Visitatoren nach Stolberg zu ihrem Bruder hat bringen lassen. Dabei 
stellt sich jedoch die Frage, welchen Grund es für die Fahrt der Visita-
toren nach Stolberg gab und ob der Transport dann auf Kosten des 
Rats geschehen wäre. Es könnte auch angenommen werden, dass sich 
die Visitationsinstruktion der Gesandten ebenso auf die Grafschaft 
Stolberg als albertinisches Lehen erstreckte. Doch wären die Visita-
toren dann nicht mit ihren eigenen Pferden nach Stolberg geritten? 
Wahrscheinlicher ist die Annahme, dass die Äbtissin und das Stifts-
kapitel wegen der auch von den Visitatoren erwähnten Epidemie in 
Quedlinburg beim Bruder der Äbtissin auf dem Stolberger Schloss 

180 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 39 (19.9.1539); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, 
Nr. 391, fol. 1 (3.10.1539); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 190 (4.10.1539); LASA, A20, 
XXIX, Nr. 1, fol. 40 (14.1.1540); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 228 (16.1.1540); LASA, 
A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, fol. 4 (21.1.1540); HASTA DD, 10024, Gehei-
mer Rat, Loc. 8967/2, fol. 157 (22.2.1540); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206–208 
(29.2.1540); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 354a, fol. 1 (4.4.1540); LASA, 
A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 2–3 (4.4.1540); HASTA DD, 10024, Gehei-
mer Rat, Loc. 8967/2, fol. 149 (10.4.1540); LASA, A20, XVI, B, d, Nr. 1, fol. 9–12 
(24.5.1540); LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 44 (6.6.1540); LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 225 (10.6.1540); LASA, A20, XVIa, Nr. 4, fol. 31–32 (19./20.6.1540); GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 9–12 
(25.6.1540); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 222 (3.7.1540); LASA, A20, XVIa, Nr. 4, 
fol. 35–37 (7.7.1540); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 151 
(8.8.1540). 

181 StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 74v. 
182 Vgl. dazu das Schreiben der Visitatoren mit ihrer angekündigten Ankunft in Qued-

linburg für „schirsten [= nächsten, E.R.] Sonnabent [= 20.9.] gegen abent“. LASA, 
A20, VI, Nr. 1, fol. 199r (18.9.1539).

183 Vgl. den Zettel, der dem Schreiben der Visitatoren an den Rat von Quedlinburg 
beilag: LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 200r (18.9.1539). Auf diesem Zettel weisen die 
Visitatoren den Rat an, genügend Stallplätze für ihre Pferde bereitzuhalten. 
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lebten. Der wegen der anstehenden Visitation verunsicherte Quedlin-
burger Rat hatte bereits am 19. September einen Brief an die Äbtissin 
geschickt und um einen Befehl gebeten, wie er sich gegenüber den 
Visitatoren verhalten solle.184 Womöglich war dieser Befehl bis zur 
Ankunft der Visitatoren tags darauf noch nicht eingetroffen, weshalb 
sich der Rat entschloss, die sächsischen Bevollmächtigten auf eigene 
Kosten zum Exil der Quedlinburger Landesherrin nach Stolberg fah-
ren zu lassen, um einem Konflikt mit Anna II. aus dem Weg zu gehen. 

Der von Winnigstedt erwähnte Blitzeinschlag in einem der Glo-
ckentürme der Stiftskirche am 23. April und die dadurch verursach-
ten Zerstörungen, die beiden Überschwemmungen im Januar und im 
August 1539 sowie die mit den Überschwemmungen wahrscheinlich 
in Zusammenhang stehende Epidemie hätten jedenfalls genügend 
Gründe abgegeben, dass Anna II. und das Stiftskapitel das Stifts-
schloss in Richtung der Stolberger Verwandtschaft der Äbtissin ver-
ließen – und zumindest bis Mitte Februar 1540 nicht zurückkehrten.

Ein weiteres Indiz könnte einen Hinweis darauf geben, wie lange 
die Absenz der Landesherrin und des Stiftskapitels nach Mitte Feb-
ruar noch dauerte. Am 6. September 1540 schrieben die Stiftsbeam-
ten Valentin Herbort und Jacob Laucher an die Äbtissin wegen eines 
strittigen Kelters im Augustinereremitenkloster und berichteten von 
sächsischen Räten, die das Recht Herzog Heinrichs über die Qued-
linburger Kirchen, Klausen und Kirchhöfe in der Stadt verkündet 
hatten.185 Unabhängig vom Inhalt des Schreibens stellt sich die Frage, 
warum der in Quedlinburg wohnhafte Valentin Herbort186 und Jacob 
Laucher überhaupt ein Schreiben an die Äbtissin abfassten und ih-
ren Bericht über die erwähnten Vorkommnisse nicht direkt bei der 
Äbtissin auf dem Stiftsschloss in knapp 700 Meter Luftlinie Entfer-
nung zum Altstädter Rathaus mündlich abstatteten. Hätte die Äbtis-
sin damals im Stolberger statt im Quedlinburger Schloss gelebt, wäre 
ein an die Äbtissin versandter schriftlicher Bericht nachvollziehbar. 
Es war durchaus nicht unüblich, Anfragen oder Berichte persönlich 

184 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 39 (19.9.1539). Es stellt sich die berechtigte 
Frage, ob der Rat einen Brief an die Äbtissin geschrieben hätte, wenn er seine 
Anfrage durch einige Ratsherren bei der in nur knapp 700 Meter Luftlinie vom 
Altstädter Rathaus residierenden Äbtissin auf dem Stiftsschloss deutlich schnel-
ler und unkomplizierter hätte vorbringen können. Während der zweiten sächsi-
schen Visitation Mitte September nutzten die Ratsherren genau diesen Weg und 
sandten einige Vertreter persönlich zur Äbtissin. Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 151 
(19.9.1540). 

185 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 195–196 (6.9.1540). 
186 Bereits am 14. März 1531 wird ein „Valentin Herbert“ als Inhaber eines Hauses er-

wähnt. Im Jahr 1535 verhandelt Herbort in einer Finanzangelegenheit der Pröps-
tin und 1538 kauft er vom Rat Kalk. Vgl. UB QLB, II, Nr. 674, S. 134; LASA, U9, C 
V, Nr. 43 (beide 14.3.1531); LASA, U9, B III, Nr. 25 (14.2.1535); StA QLB, 23a, RR, 
Nr. 19, Vol. I (1538), fol. 35r.
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bei der Äbtissin auf dem Stiftsschloss vorzubringen. Das beweist das 
Vorgehen des Rates bei der zweiten sächsischen Visitation nur wenige 
Tage später im September 1540, als jeweils mehrere Ratsherren zur 
Äbtissin auf das Stiftsschloss gingen und mit Befehlen oder Verboten 
zurückkehrten.187

Zusätzlich zum Schreiben der Äbtissin vom 17. Februar 1540, das 
die Abwesenheit der Äbtissin eindeutig belegt, können ein Ratsrech-
nungsposten von Ende September 1539 und ein Bericht vom Septem-
ber 1540 als Indizien für eine mindestens einjährige Abwesenheit 
der Äbtissin vom Stiftsschloss während dieses Zeitraums dienen. Wäh-
rend das Schreiben von Herbort und Laucher an die Äbtissin vom 
6. September 1540 belegen könnte, dass die Äbtissin noch nicht im 
Stiftsschloss war, sind die Besuche der Ratsherren bei der Äbtissin am 
17. und 18. September 1540 ein Beweis, dass Äbtissin Anna II. bereits 
wieder im Schloss auf dem Stiftsberg war. Gegebenenfalls war sogar das 
alarmierende Schreiben von Herbort und Laucher über das Vorge-
hen der sächsischen Räte der Anlass für die Rückkehr der Äbtissin 
und des Stiftskapitels nach Quedlinburg.188 

Zusammenfassend kann anhand der erwähnten Quellen ein Zusam-
menhang zwischen den Unwettern/Überschwemmungen des Jahres 
1539 und einer oder mehrerer daraufhin einsetzender Epidemie(n) 
wahrscheinlich gemacht werden, in deren Folge die Äbtissin mit dem 
Stiftskapitel ins Exil nach Stolberg floh. Die Epidemie(n) der Jahre 
1539/40189 und die anzunehmende einjährige Abwesenheit der Äb-
tissin und des Stiftskapitels können als wichtige und bislang unbe-
kannte Gründe für die verzögerte Einführung der Reformation „von 
oben“ seitens der Landesherrin angesehen werden. Während einige 
Pfarren von der Äbtissin bereits im Sommer 1539 oder kurz darauf 
von Stolberg aus neu besetzt worden sein könnten,190 bedurften wei-
terreichende ‚reformatorische Maßnahmen‘, wie die grundlegende 

187 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 151f (19.9.1540). Sowohl am 17. als auch am 18. Sep-
tember waren Ratsherren bei der Äbtissin auf dem Stiftsschloss und erkundigten 
sich, wie sie sich gegenüber den Visitatoren verhalten sollten. 

188 Allerdings hatte Anna II. ihr Stift bereits Anfang Oktober 1540 wieder verlassen 
und war laut Jacobs am 7.10.1540 anlässlich der Eheberedung zwischen ihrem 
Bruder Wolfgang und der Gräfin Dorothea von Regenstein im Wernigeröder 
Schloss. Vgl. Jacobs, Stolbergische Hochzeit, S. 9.

189 In Göttingen ist ebenfalls im Jahr 1540 eine „Pest“/Epidemie überliefert. Vgl. Saa-
thoff, Aus Göttingens Kirchengeschichte, S. 140.

190 Darauf, dass die Pfarren von der Äbtissin und nicht vom Rat oder dem Erbvogt 
besetzt wurden, verweist die rhetorische Frage des Stolberger Amtmanns Wolf von 
Rabiel an die versammelten Quedlinburger Geistlichen vor dem Raum der Visita-
toren am 18. oder 19. September 1540, denen Rabiel vorwarf, sich „unther fremde 
obirckeit“ zu begeben, „denn wer hat euch mit denn pfarren belihen, hats der 
furst vonn Sachsenn gethann ader m.[eine] g.[nädige] fraw [Anna II., E.R.]“? UB 
QLB, II, Nr. 684, S. 156 (19.9.1540). 
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Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse in Zusammenarbeit mit 
dem Pfarrausschuss oder die Inbesitznahme der Klöster und ihrer 
Schätze, der persönlichen Anwesenheit der Äbtissin im Stift. Einzig 
durch Gesandte konnte dies nicht vorgenommen werden. Auch der 
Verteidigung ihrer Rechte im Stift gegenüber den zu erwartenden 
Widerständen, beispielsweise in Form von Beschwerden, Anklagen 
oder Anfragen, musste die Äbtissin mit ihrer Anwesenheit Nachdruck 
verleihen. Insofern die Epidemie und die Abwesenheit der Äbtissin 
der älteren Forschung weitestgehend unbekannt geblieben waren, ist 
beispielsweise das (auch unabhängig davon parteiische) Urteil von 
Hermann Lorenz verständlich, der die „langsamen Maßnahmen der 
Äbtissin“191 beklagte, denen Herzog Heinrich mit seiner zweiten Vi-
sitation Mitte September 1540 zuvorkam. 

Das erwähnte Schreiben der Äbtissin an Herzog Heinrich vom 
22. September 1540 ist nun einzuordnen. Darin beteuerte die Äb-
tissin, sie wäre „dem Heiligen Eůangelio[,] dem gotlichen wort vnd 
gotlicher ehr nicht zůwider“, weshalb sie „in vorgangener Zeit vnser 
Closter vnd pfarrenn zů visitiren[,] christliche Ordenůng in den kir-
chen zů Qůedelingebůrck als vnser vorfahrn aůch gethan vnd herge-
bracht zůmachen angefangenn vnd ins werck genohmen“.192 Vor dem 
Hintergrund, dass die sächsischen Visitatoren für diese Maßnahmen 
etwa drei Tage benötigten und bei ihrer Abreise eine fertige Kirchen-
ordnung hinterließen, musste ohne das Vorwissen hinsichtlich der 
Unwetter und Überflutungen, der Epidemie(n), wie der dadurch 
begründeten Exilierung der Äbtissin der Eindruck der Langsamkeit 
oder gar der bewussten Verzögerung seitens der Landesherrin auf-
kommen. Auf diesem Eindruck bauten später Kettners und Burk-
hardts Vermutungen auf, wonach die Äbtissin gegenüber der Refor-
mation abgeneigt193 war oder wegen ihrer Erziehung in Klöstern bei 
der Einführung zumindest zögerte.194 

Die erwähnte große Bedeutung, die die Urheberschaft einer Visita-
tion und die damit verbundene Einführung der Reformation für die 
Zukunft des Reichsstiftes als geistliches Territorium des Alten Reiches 
hatte, wirft eine bislang recht eindeutig beantwortete Frage auf: War 
die Kirchenordnung der Äbtissin oder die des Schutzvogts Herzog 
Heinrich die erste? Der Urheber beziehungsweise die Urheberin der 
frühesten Kirchenordnung konnte für sich die Einführung der Refor-
mation und ein Verfügungsrecht über viele geistliche Einrichtungen 
verbuchen und darauf den Anspruch einer noch nicht näher defi-

191 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 259. 
192 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 217r (22.9.1540). 
193 Vgl. Burkhardt, Geschichte, S. 276.
194 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 125.
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nierten Landesherrschaft gründen.195 Dieser Frage widmet sich das 
folgende Kapitel.

4.3 WAS HEISST ‚EINFÜHRUNG DER REFORMATION‘? –  
ARGUMENTATIONEN MIT UND WAHRNEHMUNGEN VON 

DER REFORMATIONSEINFÜHRUNG 

4.3.1 Die Chronologie zweier Kirchenordnungen und die Frage der ersten 
„cristlichen visitation und reformation“

Bei der Frage nach der Bedeutung der ‚Einführung der Reformation‘ 
in Quedlinburg ist zu unterscheiden zwischen der zeitgenössischen 
Wahrnehmung jenes Prozesses einerseits und seinen Deutungen in 
der bisherigen Forschung andererseits. Erst vor diesem Hintergrund 
ist eine beide Seiten abwägende Einschätzung möglich. 

Kettner benannte klar die Äbtissin als diejenige, die in Quedlinburg 
„der Pae bstischen Religion gute Nacht […] gab“196 und verband die 
Reformationseinführung mit der Wahrnehmung „des von ihren Vor-
fahrinnen auf sie gebrachten“ ius episcopale sowie des ius sacrorum.197 
Darüber hinaus habe die Äbtissin alle Kirchen ihres Stiftes reformiert, 
evangelische Prediger bestellt, die Schule in das Franziskanerkloster 
„introducirt“, den Kirchen- und Schuldienern die Besoldung verord-
net und „den noch wae hrenden grossen GOttes-Kasten“ gestiftet.198 

Voigt konstatiert in seiner Stiftsgeschichte, dass für ihn statt der Äb-
tissin „vielmehr deren Vater, der Graf Botho von Stollberg [sic!], ein 
eifriger Beförderer der lutherischen Kirchenverbesserung war“, des-
sen „Anschlae ge bei unserer Aebtissin [Anna II., E.R.] alles galten“.199 
Die Äbtissin habe zwar 1539 in Quedlinburg „ein ordentliches Kon-
sistorium“ angeordnet, doch sei sie dabei „dem Beispiel der Herzoge 
von Sachsen, und besonders ihres Vaters“ gefolgt und „bediente sich 
hierzu des […] Doktor Pletners von Stollberg [sic!]“.200 Während Her-
zog Heinrich die Klöster des Stifts aufgehoben habe,201 sei der Äbtis-

195 Siehe dazu auch das Beispiel des Ortes Gundelsheim in Franken, wo über die Ver-
pflichtung der Dorfbewohner auf die Kirchenordnung des Markgrafen von Bran-
denburg-Ansbach der Streit entschieden werden sollte, ob dem Markgrafen oder 
dem Eichstätter Bischof die Landesherrschaft beziehungsweise Landeshoheit 
über den Ort zusteht. Vgl. Ullmann, Methodische Perspektiven, S. 191–208, bes. 
S. 191f.

196 Kettner, Kirchen, S. 126.
197 Kettner, Kirchen, S. 127.
198 Kettner, Kirchen, S. 127.
199 Voigt, Geschichte, III, S. 186.
200 Voigt, Geschichte, III, S. 206f. 
201 Vgl. Voigt, Geschichte, III, S. 208.
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sin „das Verdienst um die Stadt“ zuzuschreiben, dass sie die beiden 
Schulen der Alt- und Neustadt „in das ehemalige Franziskanerkloster 
verlegte“202 und Lehrer anstellte. Die Schulverlegung, wie auch die 
ebenfalls der Äbtissin zugeschriebene Gründung des Gotteskastens 
seien jedoch nur unter Aufwendung „großer Mue he“ des Rates und 
„nicht aus eigenem Triebe“ der Äbtissin geschehen, weshalb beson-
ders bei der Gründung des Gotteskastens erst das „Andringen des 
Schutzherrn“ nötig wurde.203

Für Fritsch nahm die Äbtissin nach dem Tod Herzog Georgs „dreist 
die Reformation ihres Stifts persoe nlich vor“.204 Durch die Äbtissin 
wurden altgläubige Geistliche „gae nzlich“ entfernt und durch evan-
gelische Geistliche ersetzt, wurde durch Platner205 das Kirchenwesen 
im „Sinne der evangelischen Kirche“ eingerichtet, wurden Katechis-
muspredigten, die Gründung eines Konsistoriums und die Anferti-
gung einer neuen Kirchenordnung angeordnet. Fritsch führte auch 
die Gründung des „allgemeinen Gotteskastens“, die Zusammenle-
gung der beiden städtischen Schulen im Franziskanerkloster und 
natürlich die Reduktion der „Stifts- oder Capitelspersonen“ auf die 
Äbtissin zurück.206 

Kettner, Fritsch und sogar der wie gewohnt gegen die Äbtissin par-
teiische Voigt schrieben überraschenderweise einhellig der Äbtissin 
die aktive Rolle bei der Reformationseinführung in Quedlinburg zu, 
auch wenn Voigt sie bei vielen ihrer Maßnahmen als Marionette ihres 
1539 bereits verstorbenen Vaters, des sächsischen Schutzvogts oder 
des Rats darzustellen suchte. Allen ist gemeinsam, dass sich die Ein-
führung der Reformation „von oben“ jeweils mit einem Maßnahmen-
bündel und bei Kettner konkret mit der Wahrnehmung bestimmter 
Rechte durch die Äbtissin verband. 

202 Voigt, Geschichte, III, S. 208.
203 Voigt, Geschichte, III, S. 210, Anm. 211. 
204 Fritsch, Geschichte, II, S. 8. Das Wort „dreist“ kann sowohl die Bedeutung von 

„anmaszend, frech, unverschämt“ als auch jene von „kühn hervortretend, zuver-
sichtlich, beherzt, nicht schüchtern, nicht zurückhaltend, nicht blöd, nicht ängst-
lich“ haben. „DREIST, adj. und adv.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm 
und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Cen-
ter for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/
DWB?lemid=D04689 (15.10.2021). Fritschs abschließende Charakterisierung der 
Äbtissin als Herrscherin, die sich „in einer hochbedenklichen Zeit […] immer wei-
se genug benommen“ habe und die so „die Rechte ihres Stifts behauptet[e]“, gibt 
Grund zur Annahme, dass hier die positive Konnotation des Wortes „dreist“ hinter 
seiner Verwendung steht. Fritsch, Geschichte, II, S. 15. 

205 Die in den Quellen und der Literatur vorkommenden unterschiedlichen Namens-
formen wurden – so nicht zitiert – zur Form ‚Tileman Platner‘ vereinheitlicht.

206 Fritsch, Geschichte, II, S. 8, 9, 10. 

https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=D04689
https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=D04689
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Die Entdeckungen der beiden Ordnungen207 für das Quedlinburger 
Kirchen- und Schulwesen einerseits vonseiten der herzoglich sächsi-
schen Visitatoren208 und andererseits vonseiten der Äbtissin209 sowie die 
jeweiligen Editionen210 gaben der Suche nach einem Zeitpunkt und 
damit nach einem konkreten Datum der Reformationseinführung in 
Quedlinburg ein Ziel. Da bei der Ordnung der Äbtissin im Gegensatz 
zu derjenigen der sächsischen Visitatoren das Datum ihrer Abfassung 
unklar war, ergab sich die bedeutsame Frage nach ihrer Datierung. Mit 
der Konzentration auf die Ordnungen als obrigkeitliche Akte der Re-
formationseinführung und der Wahrnehmung des Kirchenregiments 
war jedoch gleichzeitig eine Abkehr vom Prozess der Reformations-
einführung verbunden, da nun die Zeitpunkte des jeweiligen Inkraft-
tretens statt der Zeiträume eines größeren Geschehens von Interesse 
waren. Noch in den jüngsten Arbeiten von Bley und Moddelmog wird 
zwar die Äbtissin mit der Reformationseinführung in Verbindung ge-
bracht,211 doch dient einzig die undatierte Kirchenordnung Annas II. 
als Beleg für dieses Geschehen. Paradoxerweise beziehen sich beide Ar-
beiten einzig auf die Edition jener Ordnung im Anhang des Aufsatzes 
von Max Lorenz aus dem Jahr 1907 und führen dennoch unterschied-
liche Datierungen an, die sich überdies noch vom Datierungsversuch 
des Herausgebers Lorenz unterscheiden.212 Die kurze Skizze der bishe-
rigen Forschungen zur Reformationseinführung in Quedlinburg hin-
terlässt einen unbefriedigenden Eindruck. 

Im zweiten Schritt soll deshalb der bislang nicht befriedigend be-
antworteten Frage der Datierung der Ordnung von Anna II. nachge-
207 Zur landesherrlichen Kirchenordnung, die in evangelischen Territorien an die 

Stelle des kanonischen Rechts trat und ursprüngliche Aufgaben des Bischofs über-
nahm, vgl. u. a. Sprengler-Ruppenthal, Anneliese: Kirchenordnungen II. Evan-
gelische, II.1. Reformationszeit. In: TRE 18, S. 670–707; Fix, Karl-Heinz: Kirchen-
ordnungen, 2. Mittelalter bis Neuzeit. In: RGG4 18, Sp. 1261–1263. Eike Wolgast 
erwähnt die Kirchenordnung und die Visitation als „zwei Instrumentarien […] 
[z]ur Einführung der Reformation“. Wolgast, Die Einführung, S. 258.

208 Vgl. LASA, A29a, II, Nr. 1c, Bd. 2, fol. 339–347 (18.9.1540); HASTA DD, 10024, Ge-
heimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 136–146 (18.9.1540). Auch wenn diese Ordnung bei 
Janicke als „Protokoll über die Visitation der Kirchen in der Stadt Quedlinburg“ 
betitelt wird, ist zumindest im ersten Teil eine Ordnung der Visitatoren für das 
Quedlinburger Kirchenwesen zu sehen. UB QLB, II, Nr. 684, S. 143 (18.9.1540).

209 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8964/11, fol. 1–8 (s. d.).
210 UB QLB, II, Nr. 684, S. 143–156 (18.9.1540); Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 51–54.
211 Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 57; Bley, Tradition, S. 49. Wozniak 

schreibt lediglich, die Reformation „wurde […] erst 1540 im ganzen Stiftsgebiet 
durchgesetzt“. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 163. 

212 Laut Moddelmog erließ Anna II. ihre Kirchenordnung „im Jahr 1540“, nach Bley 
wurde sie „1541 von der Äbtissin Anna“ erlassen. Lorenz datiert die Ordnung hin-
gegen „in das Jahr 1541 oder 1542“. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 55; Mod-
delmog, Königliche Stiftungen, S. 57; Bley, Tradition, S. 51. Da Bley und Moddel-
mog keine andere Quelle als Lorenz für ihre Datierungen angeben, bleibt unklar, 
worauf sich ihre von Lorenz abweichenden Angaben beziehen. 
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gangen werden. Gleichzeitig wird nach der zeitgenössischen Wahr-
nehmung des reformatorischen Geschehens gefragt. 

Für die erst 1905 von Hermann Lorenz aufgefundene undatierte 
Kirchenordnung von Anna II. gibt es bislang nur den bereits erwähn-
ten ausführlichen Datierungsversuch seines Bruders, des Pfarrers 
Max Lorenz.213 Über die textkritische Bedeutung der Datierung hi-
naus wurde die Frage, ob die Äbtissin oder der Schutzvogt die erste 
evangelische Kirchenordnung für Quedlinburg erlassen hatte, bereits 
zeitgenössisch als wichtiges Argument verwendet, das im Kampf um 
die Zurückdrängung beziehungsweise Durchsetzung weitergehender 
Ansprüche im Reichsstift Verwendung fand.214 

Max Lorenz waren am Anfang des 20. Jahrhunderts neben den er-
wähnten Ordnungen der sächsischen Visitatoren und der Äbtissin 
noch das Protokoll über die zweite sächsische Visitation vom Septem-
ber 1540,215 das undatierte Pfarrausschussgutachten216 und einige wich-
tige Schreiben der Äbtissin und des Schutzvogts bekannt. Auf dieser 
Grundlage versuchte er, die 1905 aufgefundene Kirchenordnung An-
nas II. zu datieren. Als Grundlage jener Kirchenordnung (wie auch der 
Stadtordnung 1541)217 machte Lorenz zunächst völlig richtig das bis-
lang lediglich ungefähr auf das Jahr 1540 datierte Gutachten des Pfar-
rausschusses aus. In diesem wird ein großes Hochwasser der „wilden 
Bode“ als „im Vorjahr geschehen“ erwähnt,218 welches Ereignis chroni-
kalisch für den Anfang des Jahres 1539 überliefert ist.219 Damit glaubt 
Pfarrer Lorenz, „mit Sicherheit beweisen“ zu können, dass das Gutach-
ten „schon 1540, wahrscheinlich bald nach der Abreise der sächsischen 
Visitatoren [am 18. September 1540,220 E.R.] ausgearbeitet und einge-

213 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 51–54. Bley, Tradition, S. 51 datiert die 
Entstehung der Kirchenordnung Äbtissin Annas II. auf das Jahr 1541. Leider 
bleibt er die Angabe der Quelle für jene Datierung schuldig.

214 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 24–27, bes. fol. 25r (19.3.1543); GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 74–76 (28.3.1543); GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 31–33 
(28.3.1543). Obiger Befund kann die Vermutung von Hermann Lorenz widerlegen. 
Lorenz stellte sich die Frage, „ob den Herzog Heinrich das Streben nach Machterwei-
terung angetrieben hat, oder lediglich die Fürsorge um die evangelische Kirche oder 
ob nicht vielleicht die ungeduldig wartenden Bürgerkreise heimlich um seinen Ein-
griff gebeten haben“. Obgleich Lorenz zugestand, dass sich „etwas Sicheres […] darü-
ber nicht sagen“ lasse, lagen seiner Ansicht nach „wie es scheint […] keine politischen 
Beweggründe“ des Herzogs vor. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 259f.

215 UB QLB, II, Nr. 684, S. 151–156 (17.9.1540).
216 Vgl. Lorenz, Quellen, Nr. 12, S. 39–51 (1540).
217 Vgl. LASA, A20, XXVI, Nr. 3, fol. 348–379 (15.9.1541).
218 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 51.
219 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 513.
220 Dieses Datum ergibt sich aus der Anreise der Visitatoren am 15. September 1540 

und der vom Rat für sie bezahlten Übernachtungskosten für drei Nächte. Vgl. StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 21, Vol. I (1540), fol. 19v; RR, Nr. 21, Vol. II (1540), fol. 58r. 
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reicht“221 wurde. Mit großer Sicherheit lässt sich mithilfe der Textstel-
le des Gutachtens und der Hinzuziehung der Chronik indes nur die 
Abfassung des Gutachtens im Jahr 1540 beweisen. Die Hypothese, dass 
dies „wahrscheinlich“ erst nach der Abreise der sächsischen Visitatoren 
Mitte September geschah, lässt sich aus diesem Befund hingegen nicht 
erhärten. Ebenso gut hätte es bereits Anfang Januar 1540 verfasst wor-
den sein können, da auch im Januar 1540 das Hochwasser der Bode 
„im Vorjahr geschehen“ wäre. Im weiteren Datierungsversuch der Ord-
nung Annas II. richtete Max Lorenz sein Hauptaugenmerk auf die aus 
dem 19. Jahrhundert stammende Aufschrift auf dem Original im heuti-
gen Hauptstaatsarchiv Dresden, wonach die Kirchenordnung „aus dem 
Jahre 1567“ stamme. Gegen diese Datierung bringt er überzeugende 
Gründe vor.222 Er tritt dafür ein, dass die Abfassung der Kirchenord-
nung „gleich nach Einführung der Reformation in Quedlinburg, d. h. 
im Anfang der 1540er-Jahre“223 geschah. Etwas genauer legt sich Lorenz 
am Beginn des Abdrucks der Kirchenordnung auf die Jahre „1541 oder 
1542“224 als Abfassungszeitraum fest.

Hermann Lorenz, der Entdecker der Kirchenordnung von Anna II. 
im Dresdner Archiv, griff 15 Jahre später in seinem „Werdegang von 
Stadt und Stift Quedlinburg“ die Datierungsergebnisse seines Bru-
ders begeistert auf. Sein Kapitel „Die Einführung der Reformation“ 
beginnt der Autor mit den markigen Sätzen: 

„Wenn die Äbtissin Anna II. ihrer Quedlinburger Bürgerschaft gefolgt 
wäre, so hätte sie sofort nach Herzog Georgs Tode durch öffentliche, glau-
bensfreudige Verkündigung den Übertritt ihres Stiftes zur evangelischen 
Kirche vollziehen und eine Kirchenordnung schleunigst herausgeben 
müssen. Aber sie hielt sich zurück, ließ sich treiben. Erst mußten zwei An-
stöße erfolgen: der eine durch Herzog Heinrich von Sachsen, der andere 
durch die Aldermänner (Gemeindeältesten) der Altstadt Quedlinburg. 
Herzog Heinrich kam den langsamen Maßnahmen der Äbtissin zuvor.“225

Den Fragen, ob eine „öffentliche, glaubensfreudige“ Verkündung des 
Übertritts eines von Frauen regierten geistlichen Reichsstandes „zur 
evangelischen Kirche“ von Anna II. ‚klug‘ gewesen wäre oder welche 
Gründe eventuell dagegensprachen, ist an anderer Stelle nachzuge-
hen.226 Der Übertritt des Reichsstiftes zur „evangelischen Kirche“ – 
was auch immer das 1539/40 bedeutete – war für Lorenz mit der Er-

221 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 51. 
222 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 52–54.
223 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 52.
224 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 55. 
225 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 259.
226 Vgl. Kap. 6.3 und Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit.
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stellung einer Kirchenordnung verbunden. Die bis September 1540 
weitestgehend untätige Äbtissin habe für ihr reformatorisches Vorge-
hen erst den Anstoß der Aldermänner227 in Form des Pfarrausschuss-
gutachtens und denjenigen Herzog Heinrichs in Form der zweiten 
sächsischen Visitation vom September 1540 benötigt. 

Während die erste, von der Äbtissin abgewiesene, sächsische Visita-
tion des Jahres 1539 unerwähnt bleibt, übernimmt Hermann Lorenz 
die Darstellung der zweiten sächsischen Visitation Mitte September 
1540 weitgehend von Pfarrer Max Lorenz228 und somit vom überliefer-
ten Protokoll der Umstände jener Visitation.229 Nicht unerwähnt lässt 
er den Protest Annas II. gegen diesen „Übergriff […] im staatsrecht-
lichen Sinne“, womit die Äbtissin „von ihrem Standpunkte aus [im, 
E.R.] Recht“ gewesen sei, weil die Schutzherrschaft Herzog Heinrichs 
über Quedlinburg „ohne Zweifel ein lediglich weltliches Amt“ war.230 
Gegen den Widerstand und die Verbote der Äbtissin seien nach der 
Visitation unter Mitwirkung des Rates und der Geistlichen „kirchli-
che Anweisungen des Herzogs Heinrich“ erstellt worden, die jedoch 
„zunächst nicht zur Anwendung gekommen“231 waren. Und dennoch 
habe die sächsische Visitation vom September 

„1540 den großen Erfolg gehabt, daß die von ihr geplanten grundle-
genden Maßnahmen, sobald die Reformation von seiten der Äbtissin 
begann, Beachtung und Berücksichtigung finden mußten. […] Anna II. 
konnte diese Neuerungen [der sächsischen Ordnung für Quedlinburg, 

227 Barbara Pätzold beschreibt die Aldermänner beziehungsweise Alderleute als „städ-
tische[…] Pfleger“, durch die die Stadt Einfluss nehmen konnte auf die karitativen 
Einrichtungen der Stadt, die Pfarrkirchen und selbst auf die Schulen. Im Rahmen 
dieser schließlich „völligen Durchdringung und Verquickung mit allen Bereichen 
des weltlichen Lebens“ sei das Bürgertum „in ursprünglich rein kirchliche Instituti-
onen“ eingedrungen und habe dadurch „beträchtliche Bedeutung“ erlangt. Dieser 
Vorgang habe für die Bürgerschaft „zugleich ein wichtiges politisches Element“ ge-
bildet. Pätzold, Barbara: Stift und Stadt Quedlinburg. Zum Verhältnis von Klerus 
und Bürgertum im Spätmittelalter. In: Engel, Evamaria/Fritze, Konrad/Schild-
hauer, Johannes (Hg.): Hansische Stadtgeschichte – Brandenburgische Landesge-
schichte. Hansische Studien VIII, Weimar 1989, S. 171–193 (Abhandlungen zur 
Handels- und Sozialgeschichte 26). Gerade in der frühen Reformationszeit dürften 
diesen Aldermännern oder -leuten zentrale Rollen bei der Durchsetzung reformato-
rischer Ideen an den noch lange Zeit von Altgläubigen geführten Pfarren, Schulen 
und Hospitälern zugekommen sein. Eventuell liefen auch die Pfarrbesetzungen zwi-
schen 1517 und 1539 so ab: Die Alderleute wählten die Pfarrer an den Pfarrkirchen 
und die Äbtissin als Patronatsherrin schaute weg beziehungsweise gab vor, nicht da-
von zu wissen, dass die gewählten Pfarrer Lutheraner waren.

228 Vgl. dazu die Angabe bei Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 260. 
229 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 151–156 (19.9.1540).
230 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 259f.
231 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 261. Mit diesen kirchlichen Anweisun-

gen ist die Ordnung der herzoglich sächsischen Visitatoren gemeint. 
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E.R.], die im Herzogtum Sachsen und den benachbarten Ländern schon 
eingeführt worden waren, gar nicht umgehen. Um ihre Landesherrlich-
keit zu wahren, ließ sie den Magistrat, dem die Durchführung dieser Be-
stimmungen von der sächsischen Kommission übertragen worden war, 
in ungnädigster Stimmung ganz links liegen und wandte sich an den 
Ausschuß der drei Pfarren der Altstadt. […] Die Äbtissin Anna ließ im 
Jahre 1540 jenen Ausschuß auf das Ratshaus bescheiden und ihn durch 
ihre Beamten Heinrich von Wettelsdorf und Wolf von Rabiel auffordern, 
einen Bericht auszuarbeiten, in welchem ‚die mancherlei Gebrechen, 
dadurch gemeiner Stadt Bestes verhindert werde‘, aufzuzählen seien.“232 

Hier sind zunächst die wichtigsten Punkte hervorzuheben: Die „kirch-
lichen Maßnahmen“233 der sächsischen Visitatoren sieht Lorenz als 
Grundlage für die spätere Kirchenordnung Annas II. an. Die Äbtissin 
habe erst in Reaktion (!) auf die gegen ihre Verbote durchgeführte 
sächsische Visitation im September 1540 – am Rat vorbei – durch von 
Weddelsdorf und von Rabiel den Ausschuss der drei altstädtischen 
Pfarrkirchen mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Damit 
wird die bei Max Lorenz noch als „wahrscheinlich“234 formulierte 
Annahme, dass das Pfarrausschussgutachten erst nach der Abreise 
der Visitatoren Ende September 1540 ausgearbeitet und eingereicht 
wurde, bei Hermann Lorenz zur Gewissheit – ohne dass er dabei je-
doch nachweislich auf andere Quellen zurückgriff als die, die Max 
Lorenz bereits 15 Jahre zuvor verwendet hatte. Während Max Lorenz 
lediglich die schlüssige Hypothese einer Antwort auf die Frage bot, 
weshalb die Äbtissin den Pfarrausschuss und nicht den Rat mit dem 
Gutachten beauftragte, wird diese Hypothese bei Hermann Lorenz 
im ersten Schritt zur Gewissheit und dient im zweiten als Beweis für 
die Langsamkeit der ‚reformatorischen‘ Maßnahmen der Äbtissin, 
die „sich treiben“235 ließ.

Die Kirchenordnung der Äbtissin gehöre nach Hermann Lorenz 
wegen der darin zu findenden „Mundart und der Ausdrucksweise […] 
in die Reformationszeit […] und deren ganzer Inhalt beweist, daß sie 
nur von einem tüchtigen, durchgebildeten Theologen um 1540 ver-
faßt sein kann“.236 Da der Pfarrausschuss den Wunsch geäußert hatte, 
Tileman Platner zum Visitator des Stiftes zu erhalten,237 schließt Lo-
renz, „daß niemand anders als Plettner jene grundlegende Quedlin-

232 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 262f.
233 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 261. 
234 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 51.
235 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 259.
236 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 265. 
237 Vgl. Lorenz, Quellen, Nr. 12, S. 39–51, bes. S. 50 (1540).
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burger Kirchenordnung verfaßt haben kann“.238 Nach Quellenstudi-
en in den Archiven von Magdeburg und Berlin konkretisierte Lorenz 
1934 seine Datierung der stiftischen Kirchenordnung: Die Äbtissin 
gewann erst durch den Tod Herzog Heinrichs (18. August 1541) die 
Zeit, „die Reformation selbst in die Hand zu nehmen und durch den 
Stolbergischen Superintendenten Tileman Plettner eine Kirchenord-
nung ausarbeiten zu lassen“.239 Plettner/Platner habe erst in der zwei-
ten Augusthälfte 1541 mit den Arbeiten an der Kirchenordnung für 
Äbtissin Anna II. begonnen.

Auf der Grundlage der von Max und Hermann Lorenz entwickelten 
Chronologie der beiden Ordnungen stellt sich für die weitere Unter-
suchung zum einen die Frage, welcher Zeitraum für die Beauftragung 
und Abfassung des Pfarrausschussgutachtens als Grundlage der Ord-
nung von Anna II. wahrscheinlich zu machen ist. Zum anderen muss 
hinterfragt werden, für welchen Zeitraum ausgehend von der ersten 
Frage die Erstellung der Kirchenordnung Annas II. anzunehmen ist. 
Schließlich wird danach zu fragen sein, ob es innerhalb der Kirchen-
ordnungen von Herzog Heinrich und Äbtissin Anna II. Ähnlichkei-
ten gibt, die auf die Entwicklung der einen aus der anderen hinwei-
sen könnten, wie dies Lorenz annahm.240

Anhand neuer Quellenfunde setzt die Bearbeitung dieser Fragen 
zunächst bei der zweiten sächsischen Visitation Mitte September 
1540 an. Die Räte der Äbtissin klagten vor den Visitatoren Herzogs 
Heinrichs, es sei bereits bei der ersten sächsischen Visitation im Jahr 
1539 „der brauch gewest“, dass bei schutzvogteilichen Maßnahmen 
„zuerst bey der h. eptiszinn [anzu]szuchenn“ wäre. Die Äbtissin „were 
nachmals wie auch zuvor erbotig[,] christlich ordenung zu stellen, 
predigstuel und pfarren [zu, E.R.] ordinirnn, welchs szie auch be-
reidts ann schon gethann, nit allein die kirchenn, besundern auch 
spital bestalt und verordent“.241 Die Bereitschaft zur Erstellung einer 
Kirchenordnung hatte Anna II. ihrem Schutzvogt bereits in einem 
Schreiben vom 17. Februar 1540 signalisiert.242 Die ersten ‚reformat-
orischen Maßnahmen‘ der Äbtissin bis September 1540 im Sinne von 
Pfarrbesetzungen an den städtischen Kirchen und den Hospitälern 
werden kurz darauf nochmals ausführlicher beschrieben. Von seinen 
Visitatoren kurz nach ihrer Abreise aus Quedlinburg informiert, klag-

238 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 265.
239 Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 128.
240 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 262.
241 UB QLB, II, Nr. 684, S. 152 (19.9.1540). 
242 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 209–210 (17.2.1540). Hier versichert Anna II., dass 

sie „vff vnser anheim kůnfft wilche mit vorleihe gothlicher hůlff in weinig tag sein 
wirt geneigt vnd alfort gewesen, die kirchordenůng dermassen zůbestellen, das es 
dem wort gottes vnd sonst allerhalb billich gothlich vnd ehrlich gehalth werde“ 
(fol. 210r). 
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te Herzog Heinrich gegenüber Anna II., dass sie seinem Befehl für 
die Visitatoren „durch viel vorwendenn vorhinderůng gethann“ hätte, 
was „vnns nicht wenigk befrembdet“. Die EinwohnerInnen Quedlin-
burgs seien „gantz begirigk“ gewesen, „gots wordt vnnd Christliche 
Religion“ anzunehmen. Deshalb habe es Heinrich „gar nicht vmbge-
henn“ können, „wӱe aůch vnns ahne das nicht annders gebůrenn wӱl, 
als des orths dem erbvogte, vnnd dӱweӱl sonnderlich Ewer lieb Irenn 
zůůor geschehenenn schreӱbenn nach Christliche ordenůng selbst 
aůfzůrichtennn vnnderlassen, solche christlich werck důrch vnnse-
re vorordenthe in vortzӱhung zůbringen“. Die Äbtissin solle deshalb 
dieses „wergk der Christlichenn visitation“ nicht weiter behindern, 
da Heinrich sonst „nicht vmbgehenn“ könne, die Quedlinburger 
„beӱ angenohmenne[r] Christliche[r] Religionn vnnd anndernn 
was  bӱllich zů[be]schůtzenn“.243 In ihrer Antwort vom 22. September 
1540 wies die Äbtissin zunächst ausführlich auf die vermeintliche kai-
serliche Gründung ihres Stiftes und dessen Privilegien hin, in die sich 
„kein Ertzbischof Bischoff Chůr vnd fůrstenn Graffen adder ander 
geistliche vnd weltliche personen was standts die sein […] ahnmassen 
vnderzihn vnd ahn [= ohne, E.R.] vsern wiessen vnd willenn [… dar-
in, E.R.] einlassenn sollen ader můgenn“.244 Weil die Äbtissin „dem 
Heiligen Eůangelio[,] dem gotlichen wort vnd gotlicher ehr nicht 
zůwider sein soll[te] ader woll[te]“, habe sie „in vorgangener Zeit vn-
ser Closter vnd pfarrenn zů visitiren[,] christliche Ordenůng in den 
kirchen zů Qůedelingebůrck als vnser vorfahrn aůch gethan vnd her-
gebracht zůmachen angefangenn vnd ins werck genohmen“. Die von 
Heinrich nach Quedlinburg gesandten Visitatoren wären jedoch ge-
gen den Protest Annas II. „mit Irer Visitation vorthgefarn“ und hätten 
sie „in vnser angefangenen visitation, gerechtickeit[,] gebrauch[,] 
gewehr vnd possession […] Tůrbirt vnd betrůbet“.245 Am Ende bat 
die Äbtissin Herzog Heinrich, seine „visitation fallen“ und „vnnser Vi-
sitation vnd Reformacien[,] die wir albereit ins werck gebracht[,] im 
gank bleiben“246 zu lassen. 

Hinterfragt werden muss, ob die von der Äbtissin erwähnten begon-
nenen Maßnahmen ihrer eigenen Visitation und Reformation bloße 
Schutzbehauptungen zur Abwehr der zweiten sächsischen Visitati-
on waren oder sie sich bereits früher nachweisen lassen. Auch ist zu 
überprüfen, welche Gründe es gegeben haben könnte, dass Anna II. 
es in den Augen Herzog Heinrichs bis September 1540 unterlassen 
hatte, eine „Christliche ordenůng“ selbst „aůfzůrichtennn“. Die Epi-
demie(n) der Jahre 1539/40, die Unwetter und die teilweisen Zerstö-

243 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 213 (20.9.1540). 
244 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 216r (22.9.1540).
245 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 217rv (22.9.1540).
246 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 217v (22.9.1540). 
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rungen an der Stiftskirche wurden im vorangegangenen Kapitel zu-
sammen mit der langandauernden Abwesenheit der Äbtissin und des 
Stiftskapitels als äußere Faktoren einer verzögerten obrigkeitlichen 
Visitation seitens des Stiftes ausgemacht. Die nähere Untersuchung 
der Frage, welche Maßnahmen die Äbtissin wann zur Neuordnung 
des Kirchenwesens ihres Stiftes befahl, kann auf bislang unbekannte 
Quellen aus den Jahren 1539/40 und zudem auf spätere Aussagen für 
diesen Zeitraum zurückgreifen. 

In einem Schreiben der Äbtissin an den Rat vom 14. Januar 1540 
verlangte Anna II. einen Bericht über die kürzlich in der Kirche 
St. Benedikti „ane vnsser wyssen“ stattgefundene „Conůocation“247 
etlicher Bürger. Der Rat antwortete, er könne wegen der Abwesen-
heit der Altarleute von St. Benedikti nicht über die dortigen Ereig-
nisse berichten. Er vertröstete die Äbtissin auf den 18. Januar, wann 
die Altarleute wieder zusammenkommen wollten.248 Kurz darauf 
schickte der Rat der Äbtissin einen Bericht der „Altarleůt vnd ander 
pfarrsessen der pfarkirchen zů S. Benedict“,249 in dem zwei Ursachen 
für die Zusammenkunft angegeben werden: Einmal die mangelnde 
Versorgung der Kirche St. Benedikti mit einem Prädikanten und zum 
zweiten die Schule, weil „dieselbige so jemmerlich inn verderb vnnser 
armenn kinder thet geradtenn“.250 Bereits vor der letzten Zusammen-
kunft der Altarleute im Januar 1540 hätte man bei der Äbtissin um 
die Neubesetzung der Pfarrstelle und eine Neuregelung der Schule 
angefragt. Hinsichtlich der Pfarrstelle an St. Benedikti habe die Äb-
tissin die Altarleute beauftragt, nach Wegen zu suchen, wie der neue 
Pfarrer bezahlt werden könnte. Wegen der Schule hatte Wolf von Ra-
biel schon 1539 „tage zůr verhorung solicher gebrechen angestelt, das 
wir [die Altarleute, E.R.] solichen durch einen aůsschůß besůchen“. 
Während die Versammlung des Ausschusses stattfand, habe es „aber 
zůr verhorung“ wegen der Schule noch immer „nicht kommen kön-
nen“.251 Der Bericht schließt mit der Beteuerung der Altarleute, dass 
sie nur „diser zweier vrsach halben vnnd keiner anndern meynůng 
[…] vormals im Sommer [1539] aůch ytzo neůlich [im Januar 1540] 
bey einander“252 gewesen seien. 

Die Klage über den wohl fehlenden Prädikanten an St. Benedikti 
stand wahrscheinlich noch in Zusammenhang mit dem urkundlichen 
Verzicht des altgläubigen Johannes Mathie auf seine Pfarre, der auf 
247 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 40 (14.1.1540). 
248 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 228 (16.1.1540). 
249 Vgl. das Schreiben des Rates: LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, fol. 4 

(20.1.1540); und das Schreiben der Altarleute: LASA, A12, Spec. Quedlinburg, 
Nr. 23, fol. 2rv (21.1.1540).

250 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, fol. 4r (21.1.1540).
251 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, fol. 4r (21.1.1540).
252 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 23, fol. 4rv (21.1.1540).
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den 16. Juni 1538 datiert ist.253 Bis zum Tod Herzog Georgs am 17. Ap-
ril 1539 sind Probleme bei der Neubesetzung mit einem altgläubigen 
Priester anzunehmen. Danach traten neue Schwierigkeiten infolge 
der unklaren Bezahlung der Pfarrstelle auf. Dass die Äbtissin bereits 
im Sommer des Jahres 1539 die Altarleute von St. Benedikti mit der 
Suche nach Finanzierungswegen für ihre Pfarrstelle beauftragte254 
und durch Wolf von Rabiel einen Ausschuss wegen der Probleme an 
der Altstädter Schule einberufen ließ, zeigt, dass Anna II. rasch nach 
dem Tod Herzog Georgs Maßnahmen zur Neuordnung in Angriff 
nahm. Die erwähnten Unwetter, die Epidemie(n) und die Abwesen-
heit der Äbtissin und des Stiftskapitels werden dann zu einer Unter-
brechung dieser Bemühungen geführt haben.

Hinsichtlich der Datierung des Pfarrausschussgutachtens bietet die 
Antwort der Altarleute vom 20. Januar 1540 einen ersten zu prüfen-
den Hinweis. Der Stolberger Amtmann Wolf von Rabiel wird dort und 
im undatierten Gutachten als derjenige erwähnt, der im Namen der 
Äbtissin die Bildung eines Ausschusses befohlen hatte. Nach Angabe 
der Pfarrleute von St. Benedikti bezog sich jedoch die erste Beauftra-
gung eines Ausschusses durch Rabiel im Sommer 1539 lediglich auf 
die missliche Lage der Schule(n). Die am Beginn des Pfarrausschuss-
gutachtens erwähnte Beauftragung durch Rabiel und Heinrich von 
Weddelsdorf erstreckte sich jedoch quasi auf alle städtischen Belange 
und Beschwerden, wie aus dem umfangreichen Gutachten zu entneh-
men ist. 

Deshalb ist festzuhalten, dass Rabiel zuerst im Sommer 1539 einen 
Ausschuss der Pfarrleute von St. Benedikti wegen der städtischen 
Schule(n) und danach 1540 zusammen mit Heinrich von Weddels-
dorf den Ausschuss aller drei Pfarren der Erstellung des überlieferten 
Gutachtens beauftragte. 

Mit einiger Sicherheit besteht ein Zusammenhang einerseits zwi-
schen dem durch Rabiel 1539 einberufenen Ausschuss wegen der 
Schulen und andererseits dem Bericht des Rates hinsichtlich der 
Besoldungsgrundlagen für Kirchen- und Schuldiener von Oktober 

253 Vgl. LASA, U9, C Vb, Nr. 14 (16.6.1538); UB QLB, II, Nr. 683, S. 141–143 
(16.6.1538). Mathie könnte nach seiner Resignation Quedlinburg verlassen und 
eine Zeit lang in Halberstadt gewirkt haben. Schulz erwähnt ihn dort ungefähr 
für das Jahr 1540. Vgl. Schulz, Karl Otto: Kardinal-Erzbischof Albrecht von Mainz 
und Magdeburg, Bischof von Halberstadt und Martin Luther. In: Nordharzer Jahr-
buch 11 (1986), S. 70–74, bes. S. 74 (Materialien des 2. Stadtgeschichtlichen Kol-
loquiums, das anläßlich des 550jährigen Bestehens des Halberstädter Rolands am 
25. und 26. Juni 1983 stattfand).

254 Vgl. dazu das Schreiben des Rates an Anna II., mit dem der Rat Vorschläge dazu 
einreicht, wie Pfarrer und Lehrer künftig besoldet werden könnten. LASA, A12, 
Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 1 (3.10.1539). 
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1539,255 da in beiden Fällen Ratsherren eine führende Rolle ein-
nahmen. Der Bericht kann als Ergebnis des Ausschusses angesehen 
werden.

Ein weiterer Hinweis für die Datierung des Pfarrausschussgutach-
tens findet sich in der Selbstbezeichnung der Autoren als „der Alden-
stat Quedlingburg alle drey pfarhen ausschusz“.256 Üblicherweise wa-
ren Ausschüsse an einen bestimmten Auftrag gebunden und wurden 
kurzfristig und vorübergehend einberufen. Der Quedlinburger Pfar-
rausschuss bildete hier keine Ausnahme: Auch wenn die Altarleute 
und Pfarrer an den Kirchen der Altstadt bereits früher in den Quellen 
zu finden sind,257 wurde ein Ausschuss aller drei Pfarren der Altstadt 
einzig im Jahr 1540 erwähnt. Nach 1540 ist der Zusammenschluss der 
Altarleute der Pfarren der Altstadt in Form eines Ausschusses trotz 
intensiver Suche in den Quellen nicht zu finden. Neben dem Gut-
achten findet sich lediglich ein weiteres Schriftstück des Ausschus-
ses. In diesem auf den 6. Juni 1540 datierten Schreiben bittet der 
„Aůsschoshe aller dreier pfarkirchen der Alten Stat  Qůidlingbůrgk“258 
die Äbtissin um die Freilassung der Ratsherren, die auf dem Hohen 
Tor in Gehorsam saßen, weil sie Anna II. die Herausgabe der Kleinodi-
en des Augustinereremitenklosters verweigerten. Wenn der Ausschuss 
damit Anfang Juni 1540 nachgewiesen ist und er einzig zur Erstellung 
des Gutachtens einberufen wurde, ist einerseits die vorangegangene 
Beauftragung durch Heinrich von Weddelsdorf und Wolf von Rabiel 
im Namen der Äbtissin und andererseits der Beginn seiner Tätigkeit 
in der ersten Jahreshälfte 1540 anzunehmen. 

Die bereits erwähnte Zusammenkunft von Vertretern einer pro-re-
formatorischen Oberschicht Anfang Januar 1540 in St. Benedikti 
und der dort unternommene Versuch ehemaliger und gegenwär-
tiger Ratsmitglieder, wichtige reformatorische Maßnahmen in die 
Hände Herzog Heinrichs zu legen,259 dürften die abwesende Äbtissin 
alarmiert haben. Deshalb wird sie unter Ausschluss des Rates und un-
ter Hinzuziehung der Altarleute von St. Aegidii und St. Blasii einen 
Ausschuss mit der Sammlung von „mancherlei gebrechen, dardurch 
gemeyner stath bestes verhindert“260 beauftragt und diesem auch die 
Besoldungsvorschläge des Rates vom Oktober 1539 zur Begutach-

255 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 1 (3.10.1539). 
256 Lorenz, Quellen, Nr. 13, S. 51 (1540).
257 Vgl. u. a. StA QLB, 23a, RR, Nr. 7 (1508), fol. 272v; RR, Nr. 9 (1524), fol. 26v; RR, 

Nr. 10 (1527), fol. 44v, 45v; RR, Nr. 11 (1530), fol. 34v; RR, Nr. 14 (1533), fol. 23r; 
RR, Nr. 15 (1534), fol. 14r; RR, Nr. 16 (1535), fol. 17v; RR, Nr. 17 (1536), fol. 10r; 
RR, Nr. 18 (1538), fol. 13r. 

258 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 44v (6.6.1540).
259 Vgl. Kap. 4, Anm. 37 der vorliegenden Arbeit.
260 Lorenz, Quellen, Nr. 11, S. 39–51, hier S. 40 (1540).
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tung übergeben haben.261 Dass dieser Ausschuss im Juni 1540 bereits 
(beziehungsweise noch) bestand, widerlegt damit die Lorenz’sche 
Annahme, das Gutachten sei erst in Reaktion auf die zweite sächsi-
sche Visitation im September 1540 von Äbtissin Anna II. in Auftrag 
gegeben worden.262 Die Beauftragung des Ausschusses und zumin-
dest der Beginn der Bearbeitung des Gutachtens können für die 
erste Jahreshälfte 1540 angenommen werden. Wie bereits erwähnt, 
signalisierte die Äbtissin Herzog Heinrich bereits Mitte Februar 1540 
ihre Bereitschaft, „die Kirchordenung dermassen zubestellen, das es 
dem wort gottes und sonst allerhalb billich[,] gotlich und ehrlich ge-
halth werde“.263 Ein Hinweis darauf, wann der Ausschuss beauftragt 
wurde und mit seiner Arbeit begann, kann einem Brief der Äbtissin 
an Herzog Heinrich vom 14. März 1541 entnommen werden.264 In je-
nem Brief schrieb Anna II., sie habe „vor einem Jar eine visitation vnd 
reformacien vorgenohmen vnd aůfgericht“.265 Wörtlich verstanden 
könnten jene „visitation und reformacien“ der Äbtissin in den März 
1540 datiert und zumindest die Visitation der Äbtissin mit der Beauf-
tragung des Pfarrausschusses identifiziert werden, da am Beginn des 
Gutachtens einerseits die Äbtissin als Auftraggeberin erwähnt wird 
und andererseits die Vorschläge zur Verwendung der Kirchengüter 
und zur Erstellung einer Kirchenordnung im ersten Punkt des Gut-
achtens behandelt werden. In jener Beauftragung des Ausschusses 
und seiner Tätigkeit kann zudem der Hintergrund des Schreibens 
der Äbtissin an Herzog Heinrich vom 22. September 1540 gesehen 
werden, in dem Anna II. ihren Schutzvogt bat, dass er „vns ihn vnser 
gerechtickeit nicht abbrechenn sůnder die [sächsische, E.R.] visitati-

261 Dies geht einerseits aus dem vom Rat an die Äbtissin gesandten, aber nicht überlie-
ferten Verzeichnis möglicher Grundlagen zur Besoldung des Kirchen- und Schul-
personals hervor. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 1 (3.10.1539). 
Andererseits heißt es im Pfarrausschussgutachten, dass man die von der Äbtissin 
„furgeschlagene[n] wege“ zur Besoldung des erwähnten Personals „nicht verbes-
sern“ könne. Lorenz, Quellen, Nr. 11, S. 39–51, hier S. 40 (1540). 

262 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 263. 
263 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 210r (17.2.1540).
264 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 234–235 (14.3.1541). 
265 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 234v (14.3.1541). Vgl. auch den Bericht des Stiftshaupt-

manns Graf Ulrich von Regenstein an Herzog Heinrich vom 10. März 1541, in 
welchem er nach der Befragung der Quedlinburger Geistlichkeit schreibt, die 
Äbtissin habe „lenger dan vor eim Jar eyne cristliche visitation vnnd reformacion 
in allen pfarrenn clostern vnnd schulenn ihn vnd auswendig Quedlingburgk vor-
genohemen, darin i[hre] f[ürstliche] g[nade] [= Anna II.] ihnen nachgegeben 
vnnd gebothen das heilige ewangelium laůtter vnnd rein zw predigenn[,] das heili-
ge sacrament in beider gestalt wie es christůs vnser heilandt ingesetzt zw reichenn, 
den ehestant inen erlewbt, das sůntliche leben gar vnd gantzs auch dy papisterei 
mith messen vigilien selmessen vnd andrn misbreuchenn vorbothen“. GStA PK, 
I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 69–71, hier 
fol. 69v (10.3.1541).
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on fallen vnnd vnser visitation vnd Reformacien[,] die wir albereit ins 
werck gebracht in irm [ihrem, E.R.] ganck bleiben vnd in vnser vnd 
des Stiefts gerechtickeit nit irren lassen“266 wolle. Im gleichen Schrei-
ben schrieb sie, sie habe „in vorgangener zeit vnser[e] Closter vnd 
pfarrenn zů visitiren [und, E.R.] christliche Ordenůng in den kirchen 
zů  Qůedelingebůrck zůmachen angefangenn vnd ins werck genoh-
men“.267 Die mit der Tätigkeit des Pfarrausschusses gleichzusetzende 
Visitation im Auftrag der Äbtissin wird in den beiden Passagen des 
Schreibens einerseits mit der „Reformacion“ und andererseits mit der 
„christliche[n] Ordenůng“ verknüpft. Die von Anna II. verwendeten 
Formulierungen „ins werck genohmen“ beziehungsweise „albereit ins 
werck gebracht“ lassen darauf schließen, dass die angeführten Tätig-
keiten noch nicht abgeschlossen waren, sondern vielmehr noch an-
dauerten.268 Wegen der erwähnten Verknüpfung bleibt unklar, ob sich 
nicht lediglich die „Reformacien“ und die Erstellung einer „christli-
che[n] Ordenůng“269 noch in der Ausführung befanden, während die 
Visitation als deren Grundlage bereits abgeschlossen war und somit 
der Bericht des Pfarrausschusses vorlag. Dass das Gutachten des Pfar-
rausschusses als Grundlage der Kirchenordnung diente, könnte als 
Indiz für diese Deutung dienen, da ohne das Gutachten die „christli-
che Ordenůng“ nicht „ins werck genohmen“270 werden konnte. Doch 
bleibt trotz dieses Indizes Unklarheit in Bezug auf diesen Punkt. Die 
bisherigen Erkenntnisse machen deutlich, dass das Gutachten zumin-
dest in Arbeit war und wenn nicht schon Ende September, so doch 
spätestens bis zum Ende des Jahres 1540 fertiggestellt wurde. 

Insofern Anna II. im März 1541 von ihrer „vor einem Jar“ durch-
geführten Visitation und Reformation schrieb und das Gutachten 
spätestens Ende 1540 vorlag, kann der Beginn der Visitation durch 
den Pfarrausschuss in das erste, spätestens in das zweite Quartal und 
ihr Abschluss in das dritte oder vierte Quartal des Jahres 1540 datiert 
werden. Der angenommene lange Zeitraum, den der Pfarrausschuss 
für die Erstellung des Gutachtens benötigte, kann hauptsächlich mit 
der Vielzahl der Themen des Gutachtens begründet werden, das sich 
neben dem Kirchenwesen 42 weiteren Punkten widmete, weshalb 

266 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 217v (22.9.1540).
267 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 217r (22.9.1540). 
268 Vgl. „WERK, n.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 

digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humani-
ties, Version 01/21, <https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=W17598> 
(15.10.2021), wonach die Wendungen „ins werck genohmen“ beziehungsweise 
„albereit ins werck gebracht“ mit „‚im vollzug, in der ausübung einer tat, im gange 
einer handlung‘ oder auch ‚in der ausführung, ausarbeitung‘“ zu übersetzen wä-
ren. 

269 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 217rv (22.9.1540).
270 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 217v (22.9.1540).

https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=W17598
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laut Lorenz damit „das einzigartige Beispiel vor[liege], daß hier in 
Quedlinburg die Reformationsbestrebungen auch auf weltlich-bür-
gerlichem Gebiete segensreiche Früchte unmittelbar gezeitigt haben, 
daß also mit der Kirchenreformation auch eine Wohlfahrtsreforma-
tion verbunden war“.271 Aber auch die erwähnte(n) Epidemie(n) des 
Jahres 1540 könnten die Arbeiten am Gutachten verzögert haben.

Die wichtige Frage nach der Datierung der Kirchenordnung der 
Äbtissin ist gleichfalls nur näherungsweise zu beantworten. Im er-
wähnten Schreiben der Äbtissin vom 14. März 1541 teilte Anna II. 
ihrem Schutzvogt mit, dass dem Pfarrer von St. Benedikti „vnd allen 
andern predigern[,] kirchen dienern[,] schůlmeistern vnd gesellen 
nach vnser Ordenůng Ire belonůnge“ zugestellt werde und diese „vns 
aůch ein Jar daraůf zůdinen zůgesagt“ hätten.272 Bis Mitte März 1541 
hatten die Äbtissin und ihre Räte demnach ihre Kirchenordnung 
nicht nur fertiggestellt, sondern insofern gegen die sächsische Ord-
nung für die Stadt durchgesetzt, als das Quedlinburger Kirchen- und 
Schulpersonal auf die stiftische Ordnung verpflichtet und nach den 
darin enthaltenen Bestimmungen entlohnt wurde. Obwohl der von 
den sächsischen Visitatoren eingesetzte Superintendent Johannes 
Silvius Anfang April 1541 von Äbtissin Anna II. „entvrlobt“,273 also 
abgesetzt worden war, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie ihn zu-
vor noch auf ihre Kirchenordnung verpflichtet haben könnte.274 Die 
überlieferte und bei Max Lorenz edierte Ordnung der Äbtissin er-
wähnt zwar allgemein die Stiftung des „reichen oder solt kasten[s]“ 
in St. Benedikti,275 der zur Entlohnung des Kirchen- und Schulperso-
nals dienen sollte. Jedoch spezifiziert sie nicht die jeweilige Höhe der 
Entlohnung, wie dies in der sächsischen Ordnung geschieht.276 Aus 
diesem Grund kann die von der Äbtissin erwähnte Besoldung der Kir-
chen- und Schuldiener nicht auf der Grundlage der von Max Lorenz 

271 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 263f. 
272 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 234v (14.3.1541). Mit der Besoldung des Kirchen- 

und Schulpersonals anhand der Kirchenordnung der Äbtissin ist der Abschnitt 
„XII. Von den gemeinen kasten“ gemeint, der dies über die Einrichtung eines 
armen und eines Reichen Kastens regelt. Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, 
S. 60f. 

273 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 41r (9.4.1541).
274 Im Bericht von Ludwig Fachs an Herzog Heinrich werden zwar die Entlassung 

von Silvius und der für Anfang Mai geplante Amtsantritt des neuen Pfarrers an 
St. Benedikti erwähnt, jedoch nicht, dass übergangsweise ein anderer Geistlicher 
die wichtigste Pfarre von Alt- und Neustadt betreute. Deshalb ist in dem von der 
Äbtissin erwähnten Pfarrer von St. Benedikti, den sie auf ihre Ordnung hat ver-
pflichten können, mit großer Wahrscheinlichkeit noch Johannes Silvius zu sehen. 
Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 41r, 42r (9.4.1541). 

275 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 61. 
276 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 149 (1540). 



214 4. Landesherrliche Reformation(en)

herausgegebenen Ordnung erfolgt sein, sondern bedurfte detaillier-
ter Zusatzbestimmungen.

Schon Anfang Februar 1541 hatte Herzog Heinrich auf ein nicht 
überliefertes vorangegangenes Schreiben der Äbtissin geantwor-
tet, in dem ihm Anna II. angezeigt hatte, eine „Cristliche ordenůng 
[…] aůffgerichtet vnnd verschafft [zu, E.R.] haben“.277 Da Heinrich 
berichtete, wegen „vnnsern obligenden geschefften“ und dem „ge-
schwynnde[n] wetter“ nicht sofort auf die „gebrechen“278 in Qued-
linburg durch Entsendung seiner Räte reagieren zu können, ist da-
rin ein Indiz zu sehen, dass seine Antwort vom 5. Februar 1541 mit 
einem gewissen zeitlichen Verzug gegenüber dem vorangegangenen 
Schreiben der Äbtissin an ihn geschah. Überhaupt stellt sich die Fra-
ge, ob die Äbtissin nach der von den sächsischen Visitatoren erstellten 
Kirchenordnung vom 18. September 1540 noch bis Anfang 1541 mit 
der Abfassung ihrer Kirchenordnung gewartet haben wird, zumal das 
Pfarrausschussgutachten bereits Ende September 1540 vorgelegen 
haben könnte. Ihre schnelle Rückkehr auf das Stiftsschloss angesichts 
der nahenden Ankunft der sächsischen Visitationskommission in der 
ersten Septemberhälfte 1540279 und auch das Eintreffen der Stolber-
ger Grafen in Quedlinburg unmittelbar nach der Abreise der Visita-
toren zeigen,280 dass die Äbtissin und ihre Familie die Notwendigkeit 
zu raschem Handeln erkannt hatten. Deshalb ist eine sehr schnelle 
Fertigstellung der stiftischen Kirchenordnung spätestens bis Ende Ja-
nuar 1541, wahrscheinlich aber noch vor dem Jahreswechsel 1540/41 
anzunehmen. Die von Max und besonders Hermann Lorenz auf die 
Kirchenordnungen und ihre Datierung verengte Reformationsein-
führung als Zeitpunkt hatte dazu geführt, der Äbtissin Langsamkeit zu 
unterstellen, weil sie erst in Reaktion auf die sächsische Visitation und 
Kirchenordnung selbst visitieren und eine Kirchenordnung ausarbei-
ten ließ. Die obigen Ergebnisse zeigen jedoch zum einen, dass es sich 
um zwei zeitlich parallele, miteinander konkurrierende obrigkeitli-
che Reformationsversuche in Quedlinburg handelte. Zum anderen 
wird deutlich, dass die Einführung der Reformation zeitgenössisch 
nicht auf die Verkündung einer Kirchenordnung allein verengt wur-

277 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 233r (5.2.1541). Kurze Zeit später bat der von den säch-
sischen Visitatoren im September 1540 als Superintendent eingesetzte Johannes 
Silvius Herzog Heinrich in einem undatierten Schreiben, „solche ordenůng der 
furstin und Eptischin nach e[uer] f[ürstlichen] g[naden] wolmeӱnůng eӱn[zu]
reůmen, vnd mich der supperattendentz [zu, E.R.] entledigen“. GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 81–82, hier 
fol. 81v (23.2./10.3.1541). 

278 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 233r (5.2.1541).
279 Vgl. Kap. 4.2 der vorliegenden Arbeit.
280 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 161–163, bes. fol. 162r 

(25.9.1540).
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de, sondern dass stets eine zeitlich vorgelagerte Visitation oder sogar 
erste vorläufige Befehle an die Geistlichkeit im Sinne eines längeren 
Prozesses verbunden waren. Die Bemühungen um die Datierung der 
stiftischen Kirchenordnung brechen einerseits das seit den Brüdern 
Max und Hermann Lorenz auf einen Zeitpunkt verengte Reformati-
onsverständnis auf, heben damit andererseits die beiden Ordnungen 
vom Sockel der allein damit verbundenen Reformationseinführung 
und fügen sie zudem als wichtige Elemente in das von Kettner, Voigt 
und Fritsch beschriebene Bündel verschiedener Maßnahmen ein. 

Hinsichtlich der Besoldung der Quedlinburger Geistlichen und 
Schuldiener scheint der später mit der Umsetzung der sächsischen 
Kirchenordnung betraute Quedlinburger Rat der Äbtissin zuvorge-
kommen zu sein. Er hatte spätestens im Mai 1540 eigenverantwortlich 
mit der Sammlung von Geldern in einem Gemeinen Kasten begon-
nen.281 Noch vor der sächsischen Visitation Mitte September 1540 
hatten die Brüder einer der beiden Fronleichnamsbruderschaften 
Quedlinburgs einem Gemeinen Kasten Einkünfte übergeben. Dafür 
wurden sie von der Äbtissin mit Haft bestraft, weil sie gegen ihr Ver-
bot gehandelt hatten.282 Bei diesem auf den ersten Blick nebensächli-
chen Vorgang ist hervorzuheben, dass der erwähnte Gemeine Kasten 
als Empfänger der Zahlungen der Bruderschaft weder von den säch-
sischen Visitatoren noch von der Äbtissin begründet worden war, son-
dern dass vielmehr der Rat als eigenständiger Akteur anzunehmen 
ist.283 

281 Bereits Ende Mai 1540 wird der Gemeine Kasten von den Vormündern des An-
nen-Hospitals zwischen den Städten als mögliche Finanzierungsquelle des Hospi-
tals erwähnt. Vgl. LASA, A20, XVI, B, d, Nr. 1, fol. 9–12, bes. fol. 11r (27.5.1540). 
Auch in diesem Dokument ist der Gemeine Kasten des Rates zu unterscheiden 
vom Vorhaben der Äbtissin zur Einrichtung eines Armen und eines Reichen Kas-
tens, was im Mai 1540 jedoch noch nicht ausgeführt war (Vgl. fol. 11v).

282 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 154 (18.9.1540). Die Brüder berichten, sie hätten et-
liche ihnen zustehende Einkünfte an den Gemeinen Kasten übereignet und die 
Vorstände würden nun auf Geheiß der Äbtissin seit zehn Tagen in bürgerlicher 
Haft sitzen. Anna II. habe einen Teil der Einkünfte der Bruderschaft anderweitig 
vergeben und verlange von den inhaftierten Vorständen der Bruderschaft die Wie-
derbeschaffung der Gelder vom Gemeinen Kasten.

283 Die sächsischen Visitatoren kamen erst am 15. September in Quedlinburg an, und 
die von ihnen verfasste Ordnung ist auf den 18. September 1540 datiert. Die Vor-
stände der Bruderschaft saßen zum Zeitpunkt der Klage jedoch bereits spätestens 
seit dem 8. September in Haft, und der Streit um die Vergabe der Einkünfte der 
Bruderschaft ist demnach noch früher anzusetzen. Da die Gründung eines Ge-
meinen Kastens durch die sächsische Ordnung erst am 18. September befohlen 
wurde und die Äbtissin noch später die Gründung zweier Kästen anordnete, bleibt 
einzig der Rat als denkbarer Akteur übrig, der vor September 1540 Einkünfte für 
einen Gemeinen Kasten einnehmen ließ. In diesem Zusammenhang würden sich 
die Fragen stellen, ob der Rat seine eigenen Bestrebungen zur Besoldung des 
Kirchen- und Schulpersonals nach dem Widerstand der Äbtissin durch die sächsi-
schen Visitatoren lediglich legitimieren lassen wollte oder ob er im vorauseilenden 
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Nachdem der Rat bereits Ende September die verhältnismäßig 
geringe Summe von 16 Talern „zur Besoldung der Kirchen vnd 
 Schuldyner“ zugeschossen hatte, „als es [daran, E.R.] gemangelt“,284 
wurden erstmals am 16. November Einkünfte „vom Lehn B[ea]te vir-
ginis“ den Kastenherrn übergeben, obwohl der „gemein[e]  caste[n]“ 
an „natalis d[omi]ni [25. Dezember, E.R.] erst Betagt“, also gegrün-
det wurde.285 An Weihnachten 1540 folgten weitere Zahlungen in 
den Gemeinen Kasten.286 Insofern in der Ratsrechnung wie in der 
sächsischen Ordnung ein Gemeiner Kasten erwähnt wird287 und im 
Gegensatz dazu die stiftische Ordnung die Gründung eines Reichen 
Kastens zur Besoldung des Kirchen- und Schulpersonals sowie für 
Bauausgaben und eines Armen Kastens zur Armenfürsorge vorsah,288 
kann in den erwähnten Rechnungseinträgen die vom Rat versuchte 
Umsetzung der sächsischen Ordnung gesehen werden. Dass die Äb-
tissin dies sabotierte, ist einem Bericht des Superintendenten Silvius 
an Herzog Heinrich zu entnehmen, wonach Anna II. allen Bruder-
schaften befohlen habe, den von Heinrichs Visitatoren bestellten Ver-
waltern „nichts volgen zcůlassen“. Auch das von den Visitatoren als 
Schule vorgesehene Franziskanerkloster in der Altstadt habe die Äb-
tissin in ihre Verwaltung genommen und nur „ein stůcke daran ist zůr 
schůlen eingereůmet“. Den anderen Teil des Klosters habe noch im-
mer „ein barfůsser monch [= Franziskaner, E.R.] in seinem gebraůch, 
welcher noch in seӱner kappen noch [sic!] gehet“.289 Weil ihm die 
Durchsetzung der sächsischen Kirchenordnung „beӱ der fůrstin gros-
se vngenade“ einbringe, stellte Superintendent Silvius am Ende seines 
Schreibens Herzog Heinrich resigniert vor die Wahl: Entweder solle 
Heinrich befehlen, dass künftig der Ordnung „mocht nachgegangen 
werden wie es e.f.g. visitatores verordnet haben vnd e.f.g. mich in gne-
digen schůtz halten“. Oder Heinrich solle die „ordenůng der furstin 
vnd Eptischin nach e.f.g. wolmeӱnůng eӱnreůmen, vnd mich der 

Gehorsam bereits vor dem Eintreffen der Visitatoren Einkünfte für den zu grün-
denden Gemeinen Kasten sammelte. Parallel dazu bestand in der Quedlinburger 
Neustadt ebenfalls im Mai 1540 bereits ein „gemeyne[r] kaste[n]“, dessen Grün-
dung eventuell von der dortigen Gemeinde ausging. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, 
fol. 43r (29.5.1540). Der durch die Mitglieder eines Ausschusses der Neustädter 
Gemeinde an die Äbtissin gerichteten Bitte, den Kasten nicht mit demjenigen der 
Altstadt zusammenzulegen, ist Anna II. allem Anschein nach nicht nachgekom-
men.

284 StA QLB, 23°, RR, Nr. 21, Vol. I (1540), fol. 30r.
285 StA QLB, 23°, RR, Nr. 21, Vol. II (1540), fol. 53r.
286 Vgl. StA QLB, 23°, RR, Nr. 21, Vol. II (1540), fol. 53rv.
287 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 143–156, bes. S. 147f (18.9.1540).
288 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 60f.
289 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 81v (23.2./10.3.1541).
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supperattendentz entledigen, vnd mit eine[m] andernn dienst nach 
e.f.g. gelegenheit versehen“.290 

Herzog Heinrich reagierte mit Befehlen an den Quedlinburger 
Rat, an Stiftshauptmann Graf Ulrich von Regenstein und an den 
Superintendenten, in denen er anordnete, die sächsische Kirchen-
ordnung zu befolgen.291 Auch entsandte er seine Räte Melchior von 
Kutzleben, Christoph von Ebeleben und den Leipziger Juristen Lud-
wig Fachs292 nach Quedlinburg, um den Problemen nachzugehen.293 
Der von Fachs Anfang April 1541 an Heinrich gesandte Bericht legte 
die Dimensionen des bereits entstandenen Streits über die Kirchen-
ordnungen und ihre Durchsetzung in Quedlinburg offen. Nicht allein 
war der von den sächsischen Visitatoren erst im September 1540 ein-
gesetzte Superintendent Silvius von der Äbtissin bereits wieder entlas-
sen,294 auch kündigte die Äbtissin an, den Quedlinburger Rat zu stra-
fen, weil er entgegen ihren Verboten mit den sächsischen Visitatoren 
im September 1540 kooperiert hatte.295 Am interessantesten ist jedoch 
die Mitteilung an Herzog Heinrich, dass weder die Ordnung der 
sächsischen Visitatoren von Mitte September 1540 noch die als Beila-

290 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 81v, 82r (23.2./10.3.1541).

291 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 239 (15.3.1541); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 59 (15.3.1541); LASA, A20, VI, 
Nr. 1, fol. 237 (26.2.1541); UB QLB, II, Nr. 685, S. 157 (24.9.1541). Im UB QLB II 
ist Heinrichs Schreiben an den Rat fälschlicherweise auf den 24. September 1541 
datiert. Doch war Herzog Heinrich zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als ei-
nem Monat nicht mehr am Leben. Vgl. Werl, Elisabeth: Heinrich der Fromme. In: 
NDB 8, S. 391–393; Heinrich der Fromme. In: DBE 4, S. 533. Die im UB QLB, II 
als „sonnabendt nach Mathei“ (24.9.1541) übernommene Datierung muss korrekt 
„sonnabendt nach mathie“ (15.3.1541) lauten. 

292 Vgl. Muther: Fachs, Ludwig. In: ADB 6, S. 528–530.
293 Vgl. die von den sächsischen Räten dem Stiftshauptmann und der Äbtissin an-

gekündigte Ankunft in Quedlinburg für Letare (27.3.): LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 236, 240 (18.3.1541); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 241 (21.3.1541).

294 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 41rv (9.4.1541). Die Äb-
tissin legte den sächsischen Räten einige Gründe für die Entlassung von Silvius 
vor. Unter anderem wurde Johann Silvius als unfähig für sein Amt befunden, was 
die Räte nach einem Verhör mit ihm nur bestätigen konnten. Keiner von ihnen 
hätte Silvius „vor eynen priester oder kirchendiener angesehen“. Silvius habe be-
reits zuvor bei Graf Wolf von Anhalt in Diensten gestanden, wo man ihm „aůß 
vrsachen, aůch seynen bescheid [Abschied, E.R.]“ gegeben habe. Zudem sei die 
Äbtissin von der Frau des Superintendenten „mit schimplichen worten, vnd ge-
schencken […] gehoe nt“ worden, was ihr Mann damit begründete, „seyn weyb, [sei, 
E.R.] nit wol bey sinne[n]“ (fol. 41v). Als Ersatz für Silvius habe die Äbtissin bereits 
einen „zůchtigen sitzamen mhan, der den leůten mit lhare, cleydůnge vnd leben, 
gůet exempel gebe“ bestellt. Dieser werde zu Walpurgis 1541 sein Amt antreten 
(fol. 41v).

295 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 40v (9.4.1541). Die Äb-
tissin warf dem Rat vor, er habe „bey e.f.g. [Herzog Heinrich] zůewege gebracht“, 
dass Quedlinburg in die sächsische Visitation einbezogen wurde. 
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ge nach Dresden übersandte Ordnung der Äbtissin bis Anfang April 
1541 publiziert296 und also beide formal bislang nicht verbindlich wa-
ren.297 Die Verhandlungen der sächsischen Räte mit der Äbtissin über 
diesen Punkt offenbaren grundlegende machtpolitische Differenzen. 
Anna II. lehnte sowohl eine Publikation der sächsischen Ordnung 
in ihrem und Herzog Heinrichs Namen als auch die Form ab, dass 
in Herzog Heinrichs Namen eine Ordnung verfertigt und diese im 
Namen der Äbtissin erlassen werde. Mit Verweisen auf ihre Regalien 
am Stift, ihren Stand als Fürstin und auf mehrere frühere Schreiben 
Heinrichs an sie, in denen er sie zur Aufrichtung einer Kirchenord-
nung aufgefordert hatte, beharrte die Äbtissin auf ihrem Recht zur 
Erstellung einer solchen Ordnung. Um den Status quo zu wahren, 
befahlen die sächsischen Gesandten vor ihrer Abreise aus Quedlin-
burg dem Stiftshauptmann Graf Ulrich von Regenstein, sowohl die 
Publikation einer der beiden Ordnungen durch die Äbtissin in allein 
ihrem Namen als auch die angekündigten Strafen der Äbtissin gegen 
den Quedlinburger Rat zu verhindern.298 Doch wog in diesem Fall die 
verwandtschaftliche Bindung an die Äbtissin und die Stolberger Gra-
fen schwerer als die sächsischen Befehle. Der Rat berichtet etwa zwei 
Jahre später an Stiftshauptmann Georg von Dannenberg, die Äbtissin 
habe noch „bey zeit des von Regensteins eine kirchordnůng […] auff-
richten vnd půbliciren lassen, welche wyr [= der Rat, E.R.] angenom-
men“.299 Da als Nachfolger Graf Ulrichs von Regenstein der sächsische 
Edelmann Heinrich vom Ende kurz vor dem 26. April oder spätestens 
am 5. Mai als neuer Stiftshauptmann eingeführt wurde,300 erfolgte die 
Publikation der Kirchenordnung Annas II. mit Zutun oder zumindest 
Duldung Graf Ulrichs von Regenstein etwa in der zweiten Aprilhälfte 
1541. 

296 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 40r (9.4.1541). Vgl. zu-
dem das Schreiben von Johann Silvius an Herzog Heinrich, in welchem Silvius um 
die Publikation der sächsischen Ordnung bittet. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 81–82 (23.2./10.3.1541).

297 Vgl. Winter, Christian: Für gute Ordnung und Policey. Die Landesordnungen 
in der Frühen Neuzeit. In: Dingel, Irene/Kohnle, Armin (Hg.): Gute Ordnung. 
Ordnungsmodelle und Ordnungsvorstellungen in der Reformationszeit, Leipzig 
2014, S. 87–108, bes. S. 107 (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation 
und der Lutherischen Orthodoxie (LStRLO) 25). Winter verweist auf das in der 
Frühen Neuzeit allgemein gültige materielle Publikationsprinzip, wonach „Geset-
ze […] erst ab ihrer tatsächlichen Publikation verbindlich“ waren. Diese konnte 
„etwa durch Vorlesen der Gesetze durch die Vertreter der Obrigkeiten oder durch 
Anschlagen an öffentlichen Orten“ erfolgen. 

298 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 43v (9.4.1541). 
299 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 118v–119r (12.4.1543). 
300 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 231 (26.4.1541). Jacobs datiert die Amtseinführung 

von Heinrich von Ende auf den 5. Mai 1541. Vgl. Jacobs, Ulrich XI., S. 336. 
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Indem im gleichen Bericht auch der im April 1541 von der Äbtis-
sin noch immer nicht besiegelte Vertrag vom 14. August 1539301 unter 
anderem über die Niedergerichte außerhalb Quedlinburgs herange-
zogen und der Stiftshauptmann auf dessen Durchsetzung gegenüber 
der Äbtissin hingewiesen wurde, zeigen sich die zu dieser Zeit aufbre-
chenden Konflikte zwischen Äbtissin und Schutzvogt. Hinsichtlich 
der Kirchenordnungen stehen inhaltliche Differenzen und Fragen 
der „richtigen“ Umsetzung der Reformation im Hintergrund.302 Statt-
dessen geht es vor allem um die Frage, wer das Recht zum Erlass einer 
solchen Ordnung in Quedlinburg hatte, wer es durchsetzen konnte 
und in wessen Namen die Ordnung erlassen wurde. Bis Anfang April 
1541 waren die beiden fertigen Ordnungen noch unpubliziert und 
damit unverbindlich. Dies könnte darauf hindeuten, dass aufseiten 
des Schutzvogts wie der Äbtissin Unsicherheit über die Rechtmäßig-
keit eines eigenmächtigen Vorgehens bestand. 

Unabhängig von der Frage, in wessen Namen eine der beiden Ord-
nung zu erlassen sei, befahlen die sächsischen Gesandten im April 
1541 dem Rat und den Quedlinburger Geistlichen, „das[s] sie sich 
nach e.f.g. [= Herzog Heinrichs, E.R.] Reformacion halten“, wobei sie 
die „půblicacion nicht meher erwent[en]“.303 Ebenso wie die Äbtissin 
Herzog Heinrich schon Mitte März 1541 mitteilte, dass sie die Geist-
lichkeit auf ihre (nicht publizierte) Kirchenordnung verpflichtet ha-
be,304 versuchten dies nun auch die sächsischen Gesandten. Dies war 
wohl vergeblich, da die Äbtissin – wie bereits erwähnt – noch im April 
1541 ihre Kirchenordnung in ihrem Namen publizieren ließ und sich 
dabei auf ihren Schwager, den Stiftshauptmann Ulrich von Regenstein 
stützen konnte. An die Stelle des zuvor schon entlassenen Superinten-
denten Silvius, den die sächsischen Visitatoren erst im vergangenen 
Jahr eingesetzt hatten, setzte Anna II. einen neuen Superintendenten 
ein,305 in dem Andreas Ernst aus Nordhausen gesehen werden kann, 
der im Mai 1541 Pfarrer an St. Benedikti wurde.306 Ernst stammte aus 

301 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 44r (9.4.1541).
302 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 42r (9.4.1541) und 

Kap. 4.3.2 der vorliegenden Arbeit. 
303 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 45v (9.4.1541).
304 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 234v (14.3.1541).
305 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 119r (12.4.1543).
306 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 42r (9.4.1541). Fritsch 

erwähnt Andreas Ernst bereits seit 1539 als Pfarrer an St. Benedikti. Als erste Su-
perintendenten in Quedlinburg nennt Fritsch Johann Maius (bis 1565) und Mat-
thaeus Absdorf (1565–1603). Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 224, 236. Kettner 
sieht in Absdorf „Anno 1565. Den ersten Superintendenten allhier“. Kettner, 
Kirchen, S. 128. Ludwig Fachs berichtete Herzog Heinrich im April 1541, dass 
die Äbtissin anstelle von Johannes Silvius als bisherigem Superintendenten und 
Pfarrer an St. Benedikti „eyne[n] gelehrte[n] mhan“ einsetzen wolle, der „vff wal-
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einem vornehmen Nordhäuser Ratsgeschlecht, studierte 1513 an der 
Universität Erfurt, war bis 1541 Diakon an der Blasii-Kirche in Nord-
hausen und arbeitete hier mit Johann Spangenberg zusammen, von 
dem er 1541 Äbtissin Anna II. empfohlen wurde. Zwischen 1545 und 
1553 arbeitete er in Laucha an der Unstrut und kehrte danach nach 
Quedlinburg zurück, wo er 1565 an der ‚Pest‘ starb.307

Im Streit zwischen der Äbtissin und ihrem Schutzvogt geriet der Rat 
in eine unangenehme Situation, da er sowohl gegenüber Anna II. als 
auch gegenüber Heinrich mit Eiden gebunden war und sich beider 
Befehle an die Ratsherren widersprachen. An wessen Befehle sich die 
Ratsherren nun auch hielten, wurden sie von der jeweils anderen Sei-
te „vor vngehorsam, ehr vnd treulos, leut“ gescholten und darüber 
hinaus von der Äbtissin „mit vnůorwirgkter Straf“ bedroht.308 Der 
Rat entschied sich für die mächtigere Partei Herzog Heinrichs und 
erbat Schutz gegen die Äbtissin, wie aus der Instruktion des Rates für 
eine Gesandtschaft an Herzog Heinrich hervorgeht.309 Die nicht an 
inhaltlichen Differenzen, sondern lediglich an der Urheberschaft 
der Kirchenordnung zwischen der Äbtissin und ihrem Schutzvogt 
verlaufende Konfliktlinie fand nach dem Scheitern des Versuchs, 
eine gemeinsame Kirchenordnung zu erlassen, ihre Fortsetzung 

purgis“ (1. Mai) in Quedlinburg ankommen wolle. HASTA DD, 10024, Geheimer 
Rat, Loc. 8967/2, fol. 42r (9.4.1541). Da Silvius bis Anfang 1541 sowohl Pfarrer 
an St. Benedikti als auch Superintendent war, kann der später an St. Benedikti be-
zeugte Magister Andreas Ernst mit jenem ‚gelehrten Mann‘ identifiziert und sein 
Amtsantritt entgegen der Angabe bei Fritsch auf etwa Mai 1541 datiert werden. 
Am 24. April 1541 lässt Johann Spangenberg in einem Brief an Justus Jonas den 
Magister Andreas Ernst grüßen und berichtet, dass Ernst von der Quedlinburger 
Äbtissin als Superintendent und Pastor konfirmiert wurde. Vgl. Förstemann, Karl 
Eduard (Hg.): Zehn Briefe Johann Spangenberg’s an Justus Jonas, aus den Origi-
nalen in der Bibliothek des herzogl. Gymnasii zu Meiningen. In: Neue Mitthei-
lungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen 2 (1836), H. 3/4, 
S. 535–543, bes. S. 536.

307 Vgl. Förstemann, Zehn Briefe, S. 536, Anm. **; Matthias, E.: Dr. Leonhard Ja-
cobi aus Nordhausen. In: ZHV 21 (1888), S. 369–398, bes. S. 384, Anm. 2; WA, 
BR, Bd. 11, S. 158, Anm. 9. Sehr unsicher in der Chronologie sind Lesser und 
Förstemann, die zwei Aufenthalte Ernsts in Quedlinburg und Streitigkeiten mit 
dem Stiftshauptmann Ulrich von Regenstein als Grund für eine zwischenzeitliche 
Rückkehr nach Nordhausen annehmen. Vgl. Lesser, Friedrich Christian: Histori-
sche Nachrichten von der ehemals kaiserlichen und des heil. Röm. Reichs freien 
Stadt Nordhausen, bearb. v. Ernst Günther Förstemann, Nordhausen 1860 (ND 
2000), S. 48. Spangenberg widmete Andreas Ernst zudem „ein didaktisch orien-
tiertes Hilfsbuch“ über die „Kunst des Lernens und des Gedächtnisses“. Koch, Ge-
schichte, S. 139. Vgl. auch die gedruckte Predigt von Ernst, Andreas: Der XXXVI. 
Psalm des königes Dauids […] ausgelegt allen betrübten hertzen Tröstlich […], 
Erfurt 1540.

308 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 67v (17.3.1541).

309 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 65–67 (17.3.1541).
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in der Durchsetzung gegenüber den Untertanen. Der Rat suchte in 
dieser Situation widerstreitender Befehle den Schutz Herzog Hein-
richs, während die Geistlichkeit sich anfangs auf die Ordnung von 
Anna II. verpflichten ließ. Dass die Geistlichen aufgrund der Befehle 
von Heinrich nun die sächsische Ordnung befolgten, ist eher unwahr-
scheinlich, da sie nicht durch Heinrich, sondern durch Anna II. in 
ihre Ämter eingesetzt und zuerst auf die stiftische Ordnung verpflich-
tet worden waren. Es ist anzunehmen, dass es zu einer Blockbildung 
innerhalb der Stadt kam, wenngleich die Auswirkungen auf die got-
tesdienstliche Praxis wegen der inhaltlichen Nähe der Ordnungen 
gering gewesen sein dürften. 

Bislang wurde deutlich, wie sich die religiösen Belange der Ein-
führung einer Kirchenordnung mit handfesten politischen Motiven 
verknüpften. An dieser Stelle ist nach der zeitgenössischen Wahrneh-
mung der Reformationseinführung aus der Perspektive der Unterta-
nen zu fragen. Dafür ist ein Bericht des Stiftshauptmanns Graf Ulrich 
von Regenstein an Herzog Heinrich vom 10. März 1541 von Interesse. 
Grund für diesen Bericht waren Klagen des Quedlinburger Superin-
tendenten Johannes Silvius an Herzog Heinrich,310 dass in Quedlin-
burg der sächsischen „visitation vnnd reformation“ vom September 
1540 „zw wider dy alten mißbreuche ein reissenn“ würden.311 Um 
diesem Verdacht nachzugehen, hatte Graf Ulrich am 10. März alle 
Pfarrherren in- und außerhalb Quedlinburgs inklusive der Pfarrer an 
den Hospitälern, zudem die Ratsherren aller dreier Ratsmittel312 und 
die Viertelsmeister aller Stadtviertel oder Huden/Huten313 auf den 
Stiftsberg zum Verhör gefordert. Die Aussagen hatte der Stiftshaupt-
mann nach eigener Angabe „offentlich gehort vnnd důrch einenn no-
tarien vnd schreiber vorzeichenn lassen“,314 wodurch der Bericht an 
Glaubwürdigkeit gewinnt, obgleich Graf Ulrich wie bereits erwähnt 
mit der Äbtissin verschwägert und bei ihr sowie bei den Stolberger 
Grafen hoch verschuldet war.315 Deshalb entsteht im Zusammenhang 
mit dem Inhalt des Berichts der Verdacht einer Gefälligkeit gegen-

310 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 80rv (23.2.1541), vgl. zudem fol. 81–82 (23.2./10.3.1541). 

311 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 69–71, hier fol. 69r (10.3.1541).

312 Vgl. zum Ratsmittel Kap. 3, Anm. 139 der vorliegenden Arbeit.
313 Huten bilden kleinere Stadtviertel in der Alt- und Neustadt Quedlinburgs. Die 

Altstadt unterteilte sich in die St.-Aegidii-Hute, die Pöllen-Hute, die Markthute 
und die Blasii-Hute. Die Neustadt bestand aus der Steinweger Hute und der Pöl-
kenstraßenhute. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 67. 

314 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 70v (10.3.1541).

315 Neben der Verschuldung Ulrichs bei den Stolberger Grafen berichtet Jacobs auch 
davon, dass Ulrich bei Anna II. 1538 um einen Kredit von 3000–4000 Goldgulden 
„zur Erretung seiner Ehre und Glimpfs“ gebeten hatte, „damit er den Leuten nicht 
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über Äbtissin Anna II. Bei der Beurteilung des Berichts ist auch zu 
berücksichtigen, dass Graf Ulrich kurze Zeit später entgegen den 
Befehlen der sächsischen Räte die Publikation der Kirchenordnung 
Äbtissin Annas in ihrem Namen zumindest duldete, wenn nicht gar 
unterstützte. 

Der Bericht beginnt mit den Aussagen aller Pfarrherren, denen die 
Äbtissin bereits vor 1539 „gnediglichen nachgegeben“ habe, dass sie 
„das heilige Ewangelium lautter vnnd Rein halten predigenn[,] das 
sacrament beyder gestalt reichenn mogenn“, sie gestattete ihnen „denn 
ehestandt“ und verbot „alle mißbreuche“. Und obwohl „das hertzogk 
georgenn lobliger gedechtnis zw wider vnnd [der Herzog, E.R.] irer 
gnadenn darumbe geschrieben mit bith das ire gnade [= Äbtissin Anna, 
E.R.] die lutterischen secten nicht wollte zw Quedlingburgk ein reis-
senn lassen“, habe die Äbtissin dies „mith stilschweygen vorantworth 
vnd eynen yden darbey behaltenn“. Nach Georgs Tod habe die Äbtissin 
„eyne cristliche visitation vnnd reformation in allen pfarrenn clostern 
vnnd schulenn ihn vnd auswendig Quedlingburgk vorgenohemen“. 
Dabei sei durch Anna II. den Geistlichen „nachgegebenn vnnd gepo-
thenn“ worden, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu reichen, 
„wie es christus vnser heilandt ingesetzt“, „das  sůntliche leben gar vnd 
gantzs auch dy papisterei mith messen[,]  vigilien[,] selmessen vnd 
andrn misbreuchenn abzwstellenn“, und es sei ihnen der Ehestand 
„erlewbt“ worden. „Sulcher reformation“ hätten sich die Geistlichen 
„mith predigen[,] reichunge des heiligen sacraments[,] abstellunge 
der miszbreuche vnnd vncristlicher Ceremonien vnd papisterei mith 
vnnd in allem vleis […] gevlissenn vnnd vnderthenigk gehalten wie sie 
auch vnd ire pfar lewthe neben inen noch heutiges tages hilten vnd 
in allewege halt[en] woltenn“.316 Die Pfarrherren berichten, dass diese 
„visitation vnd reformation“ der Äbtissin von „augusto memo“ bezie-
hungsweise Justus Menius,317 „der vnther den ersten visitatoren eyner 
gewest“,318 gelobt wurde. Dem ist zu entnehmen, dass jene Maßnah-
men in den Zeitraum zwischen dem Tod Herzog Georgs am 17. April 
1539 und der Ankunft der ersten sächsischen Visitationskommission 
am 20. September 1539 datiert werden können. Ferner sind sie mit 
den von der Äbtissin gegenüber Herzog Heinrich im Februar 1540 er-
wähnten „beůelich“ zu identifizieren, die sie den Geistlichen für die 
Zeit ihrer Abwesenheit hinterlassen hatte.319 

zum Gespött diene“. Jacobs, Ulrich XI., S. 312, weiterhin zur Verschuldung bei 
den Stolbergern S. 175–193; EStt, N. F., XVII, Tafeln 100, 118.

316 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 69rv (10.3.1541).

317 Vgl. Kap. 4, Anm. 17 der vorliegenden Arbeit.
318 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 69v (10.3.1541).
319 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 210r (17.2.1540).
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Die obigen, vom Stiftshauptmann leider nur summarisch wiederge-
gebenen Aussagen der Pfarrherren bestätigten die danach vom Stifts-
hauptmann befragten drei Ratsmittel320 und die Viertelsmeister der 
Alt- und Neustadt,321 auf welcher Grundlage sich ein für diese Zeit 
außergewöhnlich gut dokumentiertes Bild der Wahrnehmung einer 
Reformationseinführung zeichnen lässt.322 

Wie beschrieben wurde im März 1541 retrospektiv die Gestattung 
der Predigt des „reinen“ Evangeliums, des Laienkelchs, des Ehestands 
für die Geistlichen und das noch vage Verbot von altgläubigen „Miß-
ständen“/Praktiken mit der späteren „cristliche[n] visitation vnd re-
formation“ der Äbtissin im Spätsommer/Herbst 1539 in Verbindung 
gebracht. Auch wenn Anna II. diese reformatorischen Kernforderun-
gen zu Herzog Georgs Lebzeiten nicht anordnete, sondern mit Rück-
sicht auf ihren streng altgläubigen Schutzvogt nur zuließ und einzig 
durch ihre Passivität förderte, scheinen die Untertanen dies erkannt 
und die Passivität der Äbtissin „aktiv“ gedeutet zu haben. Die für die 
Zeit ihrer Abwesenheit vom Stift im Herbst 1539 hinterlassenen Be-
fehle der Äbtissin an die Geistlichen, in denen das Abendmahl unter 
beiderlei Gestalt und die Predigt des Evangeliums nun „gepothenn“, 
die Priesterehe erlaubt und die verbotenen altgläubigen Praktiken 
genauer benannt waren, wurden bereits als „visitation und reformati-
on“ der Äbtissin wahrgenommen. Ob sich die Maßnahmen allerdings 
in den erwähnten Befehlen erschöpften, bleibt unklar. Interessant ist 
die Beobachtung, dass die Tätigkeit des Pfarrausschusses im Namen 
der Äbtissin nicht mit der Reformation und Visitation der Äbtissin in 
Verbindung gebracht wurde. Obwohl dort bereits im ersten Punkt die 
Kirchengüter und ihre Verwendung zur Besoldung des Kirchen- und 
Schulpersonals behandelt werden und die Erstellung einer Kirchen-
ordnung angeregt wird, wurde das Gutachten wahrscheinlich weniger 
mit ‚Visitation und Reformation‘ als mit dem Projekt einer im März 
1541 noch ausstehenden allgemeinen Stadtordnung in Verbindung 
gebracht. Die Kirchenordnung der Äbtissin könnte ursprünglich als 
Teil der geplanten Stadtordnung intendiert gewesen sein. Möglich ist 
weiterhin, dass sie unter dem Druck der sächsischen Ordnung vom 
September 1540 gesondert früher fertiggestellt wurde. Während sich 
für die Äbtissin und ihren Schutzvogt mit der ‚Visitation und Refor-
mation‘ weitergehende Rechte verbanden und deshalb das jeweils ers-

320 Vgl. zum Ratsmittel Kap. 3, Anm. 139 der vorliegenden Arbeit.
321 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 70rv (10.3.1541).
322 Für die Einhelligkeit der Aussagen ist entweder die Eindeutigkeit des beschriebe-

nen Prozesses oder die erwähnte enge Beziehung zwischen Stiftshauptmann Graf 
Ulrich von Regenstein, der Äbtissin und ihrer Familie verantwortlich zu machen. 
Vgl. Kap. 4, Anm. 18 der vorliegenden Arbeit.
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te Agieren von Bedeutung war, wurde seitens der Untertanen bereits 
die Duldung des Laienkelchs und der Priesterehe sowie später das 
Verbot zentraler altgläubiger Praktiken als ‚Visitation und Reforma-
tion‘ in der Praxis verstanden. Die für Anna II. und Herzog Heinrich 
im Frühjahr 1541 bedeutsame Frage, welche Kirchenordnung in wes-
sen Namen zu publizieren sei, war aus der Perspektive ihrer beider 
Untertanen für die Reformationseinführung zweitrangig, da dieser 
Prozess in der Praxis unabhängig von jeglicher Ordnung schon weit 
früher begonnen hatte. 

Im Unterschied zur Lorenz’schen Darstellung, wonach Herzog 
Heinrich den Anfang bei der Reformationseinführung machte, 
Anna II. dagegen lediglich protestierte und auf der sächsischen Ord-
nung aufbauend eventuell im Herbst 1541323 eine eigene Ordnung 
überhaupt erst verfertigen ließ, finden sich bei genauerer Betrach-
tung mehrere teils parallel verlaufende obrigkeitliche Prozesse. Noch 
im Herbst 1539 arbeitete der Rat hinsichtlich der Pfarrerbesoldung 
und der städtischen Schulen mit der Äbtissin zusammen, erstellte 
in ihrem Auftrag Verzeichnisse und verhinderte die erste sächsische 
Visitation im September 1539, indem er die Visitatoren kurzerhand 
auf eigene Kosten nach Stolberg, wahrscheinlich in das Exil der Lan-
desherrin und des Stiftskapitels, fahren ließ. Dennoch führte die 
Abwesenheit der Landesherrin seit Herbst 1539 in diesen Fragen zu 
Verzögerungen, weshalb im Januar 1540 die in der Kirche St. Bene-
dikti versammelte pro-reformatorische Oberschicht Quedlinburgs 
die Geschicke in die Hände des Schutzvogts legen wollte. Dadurch 
kam es zum Bruch mit der zu dieser Zeit abwesenden Äbtissin, die 
sich vom Rat ab und der Gemeinde zuwandte. Das Gutachten trug 
sie Anfang 1540 dem sehr wahrscheinlich eigens dafür gegründeten 
Ausschuss der altstädtischen Pfarren auf. Während sich die Erstellung 
des Gutachtens durch die Vielzahl der Themen und die grassieren-
de(n) Epidemie(n) bis in den Herbst/Winter 1540 hinzog, scheint 
der Rat noch vor der Ankunft der zweiten sächsischen Visitationskom-
mission am 15. September 1540 eigenverantwortlich einen Gemeinen 
Kasten gegründet zu haben, dem eine der beiden Fronleichnamsbru-
derschaften etliche ihrer Einkünfte übertrug. Dass der Rat – wie die 
Äbtissin vermutete324 – dafür sorgte, dass die Stadt Quedlinburg in die 
sächsische Visitation vom September 1540 einbezogen wurde, lässt 
sich nicht bestätigen, da Herzog Heinrich seine Visitatoren eigens 

323 Vgl. Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 128.
324 Gegenüber den sächsischen Gesandten äußerte die Äbtissin ihre Gewissheit, die 

Ratsherren „hetten aůch die visitation bey e.f.g. [Herzog Heinrich, E.R.] zůewege 
gebracht, vngeachtet das sie an Christlichen lharen, raichůnge der hochwirdigen 
Sacrament, vnd Ceremonien keynen mangel hetten“. HASTA DD, 10024, Gehei-
mer Rat, Loc. 8967/2, fol. 40v (9.4.1541).
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in einem der allgemeinen Visitationsinstruktion beigelegten zusätz-
lichen Befehl mit der Visitation in der Stadt Quedlinburg beauftrag-
te.325 Der auf den Rat geworfene Verdacht eines Paktes mit Herzog 
Heinrich gegen die Äbtissin dürfte allerdings dazu beigetragen ha-
ben, den Rat noch mehr in die Arme des Schutzvogts zu treiben und 
umgekehrt den Graben zur Äbtissin zu vergrößern. 

Alarmiert von der nahenden Ankunft der zweiten sächsischen Vi-
sitationskommission und den von sächsischen Räten in Quedlinburg 
erhobenen Rechten,326 dürfte Anna II. samt Kapitel im September 
1540 auf den Stiftsberg zurückgekehrt sein. Trotz mehrfacher Verbote 
konnte sie die Kooperation des Rates und der Geistlichkeit mit den 
Visitatoren nicht verhindern und musste sich aus rechtssichernden 
Gründen auf ihren Protest gegen die Visitation und die Zusammenar-
beit ihrer Untertanen beschränken. 

Höchstwahrscheinlich parallel zur Arbeit der sächsischen Visitato-
ren in Quedlinburg im September 1540 ließ auch Anna II. auf der 
Grundlage des inzwischen vorliegenden Gutachtens des Pfarraus-
schusses ihre Kirchenordnung erstellen. Während die sächsische 
Ordnung nach nur drei Tagen vollendet war, wurde die stiftische Ord-
nung spätestens im Januar 1541, wahrscheinlich jedoch noch Ende 
1540 fertiggestellt. Indem die Äbtissin nach eigener Darstellung die 
Quedlinburger Geistlichkeit bis März 1541 auf ihre Ordnung ver-
pflichten konnte, holte sie gewissermaßen den zeitlichen Rückstand 
ihrer Ordnung gegenüber der sächsischen wieder auf. Der Wert jener 
Verpflichtung ist aber zu relativieren, da beide Ordnungen bis Anfang 
April 1541 nicht publiziert und damit de jure unverbindlich waren. Je-
doch ließ die Äbtissin nach der Abreise der sächsischen Gesandten 
ihre Kirchenordnung in ihrem Namen publizieren, was ihr Schwager 
als noch amtierender Stiftshauptmann entgegen seinen Befehlen dul-
dete oder gar unterstützte. Dem aus Nordhausen als Pfarrer an die 
Kirche St. Benedikti berufenen Andreas Ernst wurde als erstem von 
der Äbtissin eingesetzten Superintendenten kurz darauf die kirchli-
che Leitung übertragen. 

Unabhängig von dieser auf Zeitpunkte fixierten Perspektive der 
Äbtissin und ihres Schutzvogts wurde die obrigkeitliche Reformati-
onseinführung seitens der Untertanen als länger währender Prozess 
wahrgenommen, der weit früher einsetzte und retrospektiv mit der 
Duldung lutherischer Prediger, der Gestattung des Laienkelchs und 
der Priesterehe durch die Äbtissin in Verbindung gebracht wurde. 
Nach dem Tod Herzog Georgs waren es wahrscheinlich die von der 
Äbtissin den Pfarrern für die Zeit ihrer Abwesenheit vom Stift hinter-

325 Vgl. LASA, A29a, II, Nr. 1c, Bd. 2, fol. XVrv (9.8.1540).
326 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 195–196 (6.9.1540).
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lassenen Befehle, die reformatorische Kernforderungen verbindlich 
machten und die Ausgestaltung der Gottesdienste wie auch das Leben 
der Geistlichen in der Praxis änderten beziehungsweise diese Schritte 
„legalisierten“, falls sie bereits vollzogen waren. Mit dem gleichzeiti-
gen Verbot altgläubiger Praktiken wie (Seelen-)Messen und Vigilien 
war eine noch vage Abkehr von den bislang durch Herzog Georg ge-
schützten kirchlichen Verhältnissen verbunden. 

Die Unsicherheit, wie Reformation im Gottesdienst und der tägli-
chen Praxis konkret umzusetzen war, mag die Verfasser des Pfarraus-
schussgutachtens zur Bitte an die Äbtissin veranlasst haben, „das e.f.g. 
ein ordenung stelt, wesz sich die pfarhern in reichung der sacrament 
und in allen ceremonien der kichendiener halden musten“.327 

Mit der Feststellung, dass Pfarrer, Ratsherren und Viertelsmeister 
die obrigkeitliche Reformationseinführung als länger andauernden 
Prozess wahrnahmen, stellt sich rückblickend auf die bisherigen Er-
gebnisse die Frage nach ersten Anzeichen, seit wann die Äbtissin re-
formatorische Kernforderungen wie den Laienkelch, die Priesterehe 
und die Predigt des ‚reinen Evangeliums‘ duldete und ‚martinische‘ 
Prediger gegenüber Herzog Georg schützte. Diesbezügliche Klagen 
Herzog Georgs gegenüber dem Rat und der Äbtissin sind seit Anfang 
April 1524 überliefert.328 Die Äbtissin scheint bereits vor 1531 die 
‚martinischen‘ Pfarrer Quedlinburgs gedeckt329 und nur ausnahms-
weise Berichte Dritter an Herzog Georg in dieser Angelegenheit be-
stätigt zu haben.330 Einzig im Fall eines 1522 gefangenen Priesters, 

327 Lorenz, Quellen, Nr. 12, S. 40 (1540). 
328 Vgl. LASA, Cop. 852 E, fol. 258v–259 (6.4.1524); LASA, Cop. 809, fol. 334–335 

(6.4.1524); UB QLB, II, Nr. 669, S. 132f (6.4.1524); ABKG, I, Nr. 632a, S. 787 
(6.4.1524); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 67–68 (19.10.1524); LASA, Cop. 852 E, 
fol. 259 (25.7.1525); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 78 (19.4.1527); ABKG, II, Nr. 1447, 
S. 751 (26.4.1527); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 102–103 (14.7.1534); LASA, Cop. 852 
E, fol. 259v–260 (21.10.1534); UB QLB, II, Nr. 677, S. 136–137 (21.10.1534); 
ABKG, III, Nr. 2584, S. 805 (21.10.1534), Nr. 2599, S. 812 (17.11.1534), Nr. 2600, 
S. 812 (17.11.1534), Nr. 2614, S. 821f (5.12.1534); LASA, Cop. 809, fol. 339v–340 
(16.12.1534); ABKG, IV, Nr. 2784, S. 142 (27.4.1535). 

329 Vgl. ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531). Stiftshauptmann Hans von Berlepsch 
hatte Herzog Georg berichtet, dass die Pfarrer in besonderen Fällen bereits seit 
vier Jahren den Laienkelch reichten. Als der Stiftshauptmann Anna II. deshalb 
befragte, entschuldigte sie diese Zustände damit, keine geeigneten Priester be-
kommen zu können. Weiterhin befürchtete sie Aufruhr bei ihren Untertanen, 
wenn sie alle Pfarrer ihrer Pfarreien entsetzen würde. Da sich die Äbtissin wegen 
jener Pfarrer und der Fortschritte der Reformation in ihrem Stift zuvor niemals 
an Herzog Georg um Unterstützung für geeignete Gegenmaßnahmen gewandt 
hatte, kann ihr Verweis auf fehlende Priester als Vorwand für ihre hintergründig 
verfolgte und mindestens passive Unterstützung der reformatorischen Bewegung 
angesehen werden. 

330 Dies betrifft die Berichte des Stiftshauptmanns Hans von Berlepsch aus dem 
Jahr 1531 und des sächsischen Gesandten Georg von Breitenbach von 1534. Vgl. 
ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531), Nr. 2567, S. 795 (5.10.1534), siehe dazu 
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bei dem eine Verbindung zur neuen Lehre unklar ist, ging die Initi-
ative von der Äbtissin aus.331 Wegen der fehlenden Zusammenarbeit 
der Äbtissin beklagte sich 1534 Herzog Georg, nie von ihr über das 
Ausmaß der Fortschritte der „martinischen Lere“ in Quedlinburg un-
terrichtet worden zu sein.332 Jener Schutz lutherischer Pfarrer durch 
Anna II. gegenüber Herzog Georg diente der Äbtissin 1543 als Argu-
ment gegen die Eingriffe von Herzog Moritz in ihr Kirchenregiment. 
Konkret führte die Äbtissin „zwen prediger des heiligen Eůangelii“ an, 
die sie „mit verdůldůng seiner lieb [= Herzog Georgs, E.R.] vielmals 
fast schwinder vnd erzornetten schreibens“ geschützt und „weitter 
bestettiget“ hätte.333 Insofern in jenen namentlich nicht genannten 
Predigern Johann Sturke von der Kirche St. Blasii und Bethmannus 
Bethmann von St. Nikolai gesehen werden können, die 1527 zwar von 
sächsischen Räten verhört wurden, aber danach im Amt blieben,334 
wäre festzuhalten, dass die Äbtissin spätestens seit 1527 die reformato-
rischen Bestrebungen ihrer Untertanen duldete und gegenüber Her-
zog Georg deckte. Ob Anna II. bei ihrem Besuch des Augustinerere-
mitenklosters am 12. Mai 1521335 bereits dem Prädikanten ‚Vincenz‘ 
begegnete oder sogar einer seiner lutherischen Predigten beiwohnte, 
muss wegen der unklaren Datierung seiner Ankunft in Quedlinburg 
offenbleiben.336

Wird die Perspektive abschließend von den kleinräumigen Verhält-
nissen des Reichsstifts Quedlinburg geweitet und auf das Alte Reich 
und genauer die geistlichen Reichsstände gerichtet, zeigt sich, dass 
die Einführung der Reformation durch Anna II. zu den frühesten 
überhaupt gehörte. Unter den Fürstäbtissinnen leitete einzig337 die 

auch die vorangegangene Klage von Johannes Mathie an Georg von Breitenbach: 
vgl. ABKG, III, Nr. 2562, S. 791f (29.9.1534). 

331 Vgl. ABKG, I, Nr. 370, S. 350 (2.9.1522); zudem: ABKG, I, Nr. 473, S. 477f 
(11.3.1523), Nr. 474, S. 478 (11.3.1523). 

332 ABKG, III, Nr. 2599, S. 812 (17.11.1534). 
333 LASA, VI, Nr. 2, fol. 25r (19.3.1543). 
334 Vgl. Kap. 3.3 der vorliegenden Arbeit.
335 In der Ratsrechnung des Jahres 1521 wird der Äbtissin an Exaudi (12. Mai) an-

lässlich ihres Besuchs im Augustinereremitenkloster in der Neustadt Gose-Bier im 
Wert von 31 Schneeberger Groschen ausgeschenkt. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 
(1521), fol. 13r.

336 Vgl. Kap. 3.1 der vorliegenden Arbeit.
337 In Herford wurde das Stift erst 1565 „mit dem Amtsantritt von Margarethe II. Gräfin 

zur Lippe […] evangelisch“. Hankel, Hans Peter: Die reichsunmittelbaren evangeli-
schen Damenstifte im Alten Reich und ihr Ende. Eine vergleichende Untersuchung, 
Frankfurt/M. (u. a.) 1996, S. 39 (Europäische Hochschulschriften, Reihe III: Ge-
schichte und ihre Hilfswissenschaften 712). Im Reichsstift Gandersheim wurde die 
Reformation 1542 nach dem Sieg der Schmalkaldener über Herzog Heinrich d. J. 
gewaltsam eingeführt. Endgültig konnte die Reformation jedoch erst 1568 nach dem 
Tod des altgläubigen Herzogs Heinrich d. J. eingeführt werden, da dieser 1547 nach 
der Niederlage der Schmalkaldener die Herrschaft in seinem Herzogtum zurücker-
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benachbarte Gernröder Äbtissin Elisabeth von Weida die Reformati-
on noch früher – bereits um 1526 – ein.338 Unter Elisabeths Nachfol-
gerin, Anna von Plauen, wurde die Gernröder Stiftskirche St. Cyriaki 
1533 zur allgemeinen Pfarrkirche umgewandelt.339 Das Reichsepis-
kopat blieb bis zum Augsburger Religionsfrieden 1555 „konfessionell 
nahezu homogen“. Von den etwa 100 Personen, die zwischen 1517 
und 1555 in 38 Hochstiften amtierten, blieben fast alle – wenn auch 
teils aus politischen Rücksichten340 – beim alten Glauben.341 Aus-

langte. 1568 ging sein Sohn, Herzog Julius, wie zuvor 1542 die Schmalkaldener, ge-
waltsam und ohne Rücksicht auf das widerstrebende Stiftskapitel vor. Vgl. Goetting, 
Das reichsunmittelbare Kanonissenstift, S. 117–132; Scholz, „und maket dat keyser-
freie stifft unfrei“. Die Treue Herzog Heinrichs d. J. gegenüber dem alten Glauben 
bedeutete allerdings im Umkehrschluss keineswegs, dass er das Gandersheimer Stift 
bei seinen Rechten schützte. Vgl. Kap. 9, Anm. 49 der vorliegenden Arbeit.

338 Vgl. Franke, Elisabeth von Weida. Laut Hankel, Die reichsunmittelbaren evangeli-
schen Damenstifte, S. 52 trat Äbtissin Elisabeth von Gernrode direkt nach der kaiserli-
chen Bestätigung ihrer Privilegien 1521 „zum Luthertum über“. Ähnlich: Heinemann, 
O. v.: Geschichte und Beschreibung der Stiftskirche zu Gernrode. In: ZHV 10 (1877), 
S. 1–68, bes. S. 28f. Es ist zu betonen, dass das Reichsstift Gernrode in der Reformati-
onszeit weitestgehend unerforscht ist. Frankes Aufsatz genügt nicht zuletzt durch den 
fehlenden Anmerkungsapparat kaum wissenschaftlichen Ansprüchen. Vgl. weiterhin: 
Hartung, Hans: Zur Vergangenheit von Gernrode, Gernrode 1912.

339 Vgl. Hartung, Zur Vergangenheit. Voigtländer, Klaus: Die Stiftskirche zu Gernro-
de und ihre Restaurierung 1858–1872, Berlin 1980, S. 21 erwähnt dazu lediglich, 
dass die Stiftskirche „seit 1533 auch Gotteshaus der Pfarrgemeinde“ war. Es findet 
sich bei Voigtländer hingegen kein Hinweis darauf, dass sie ab 1533 einzig Pfarr-
kirche war. Siehe weiterhin zur Stiftskirche: Ders.: Die Stiftskirche zu Gernrode, 
Berlin 1972 (Das christliche Denkmal, Heft 6). 

340 Dafür steht beispielsweise der Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Hal-
berstadt, Markgraf Sigismund von Brandenburg (reg. 1552–1566), der trotz pro-
testantischer Erziehung von den Kapiteln in Magdeburg und Halberstadt gewählt 
wurde. Vgl. Pilvousek, Josef: Sigismund, Markgraf von Brandenburg. In: Gatz, Die 
Bischöfe, S. 665. Ähnlich könnte der Lübecker Bischof Balthasar Rantzau (reg. 
1537–1547) beurteilt werden, der das Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfing. 
Vgl. Prange, Wolfgang: Rantzau, Balthasar. In: Gatz, Die Bischöfe, S. 567. Auch 
Franz von Waldeck als Bischof von Minden (reg. 1532–1553), Münster (1532–
1553) und Osnabrück (1532–1555) wandte sich innerlich dem Luthertum zu und 
forderte die münsterschen Stände 1541 gar zur Einführung der Reformation auf. 
Vgl. Schröer, Alois: Franz, Graf von Waldeck. In: Gatz, Die Bischöfe, S. 190–192. 
Franz Brendle und Anton Schindling schreiben zu den Verhandlungen des Augs-
burger Religionsfriedens und dem geistlichen Vorbehalt: „Eine größere Zahl von 
geistlichen Fürsten und noch mehr Mitglieder in den Domkapiteln sympathi-
sierten offenkundig mit dem Protestantismus und nahmen in ihrer Lebensweise 
auch einen möglichen Übertritt bereits vorweg.“ Brendle, Franz/Schindling, 
Anton: Der Augsburger Religionsfrieden und die Germania Sacra. In: Hoffmann, 
Carl A./Johanns, Markus/Kranz, Annette u. a. (Hg.): Als Frieden möglich war. 
450 Jahre Augsburger Religionsfrieden, Regensburg 2005, S. 104–118, hier S. 110.

341 Wolgast, Hochstift, S. 184; Wolgast, Eike: Die Reichsbischöfe als geborene Geg-
ner der Reformation. In: Kohnle, Armin/Rudersdorf, Manfred (Hg.): Die Refor-
mation. Fürsten – Höfe – Räume, Leipzig 2017, S. 330–343, hier S. 343 (Quellen 
und Forschungen zur sächsischen Geschichte 42); Brendle/Schindling, Der 
Augsburger Religionsfrieden.
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nahmen waren der Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht 
von Preußen (1490–1568), und der Kölner Erzbischof Hermann von 
Wied (1477–1552), wobei Albrecht 1525 das Deutschordensland er-
folgreich in ein Erbfürstentum überführen konnte, während der 
Reformationsversuch in Kurköln 1543/44 scheiterte. Wolgast kam 
lediglich in den Fällen der sogenannten Landesbistümer im Osten be-
ziehungsweise im Nordosten des Reiches auf eine höhere „Konversi-
onsquote“.342 Der Samländer Bischof Georg von Polentz öffnete sich 
als erster Bischof 1523 der reformatorischen Lehre und erließ 1524 
ein Reformationsmandat. Erhard von Queiß führte als Bischof von 
Pomesanien 1524/25 die Reformation in seinem Hochstift ein. Po-
lentz und Queiß heirateten 1525 beziehungsweise 1527. Die Bischöfe 
Matthias von Brandenburg und Magnus von Schwerin bekannten sich 
1539 beziehungsweise 1540 zum neuen Glauben und heirateten 1541 
beziehungsweise 1543. Im Hochstift Cammin duldete es Bischof Eras-
mus von Manteuffel 1535, dass die Stiftsstände die evangelische Leh-
re annahmen. Sein Nachfolger Bartholomäus Suawe (reg. 1545–1549) 
war bei seinem Amtsantritt bereits verheiratet.343 

Neben den im äußersten Nordosten des Reiches und damit in gro-
ßer Ferne von Kaiser und Papst residierenden Bischöfen von Samland 
und Pomesanien sowie der Gernröder Äbtissin Elisabeth zählte die 
von Anna II. in Quedlinburg betriebene Reformationseinführung zu 
den frühesten unter den geistlichen Reichsständen. Da sich ihre Kir-
chenordnung zumindest dem Anspruch nach auch auf die Stiftskir-
che erstreckte, ging Anna II. weiter als etwa der Schweriner Bischof 
Magnus, der zwar „seit 1540“ die Reformation in seinem Hochstift 
einführte, dabei aber den Schweriner Dom ausnahm und noch 1548 
einen altgläubigen Priester in eine Pfründe einwies.344 

Die von Anna II. initiierte Einführung der Reformation in ihrem 
Reichsstift fand in einer für geistliche Reichsstände problematischen, 
weil reichsrechtlich unsicheren Zeit statt. Selbstverständlich sind die 
Abfassung und Durchsetzung der stiftischen Kirchenordnung immer 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass Anna II. nach dem Tod Herzog 
Georgs sowohl durch ihren lutherischen Schutzvogt, Herzog Hein-
rich, und dessen Reformationsbestrebungen als auch durch die in-
zwischen anzunehmende deutliche protestantische Mehrheit ihrer 
Untertanen unter Druck gesetzt wurde. Dennoch ist jener Druck von 
außen nicht monokausal als Begründung für die selbstständige Re-

342 Wolgast, Hochstift, S. 184.
343 Vgl. Wolgast, Hochstift, S. 183–196, 198–207, 210–212, 218–236; Traeger, Josef: 

Magnus, Herzog von Mecklenburg. In: Gatz, Die Bischöfe, S. 450f; Karp, Hans-Jür-
gen: Queiß, Erhard von. In: Gatz, Die Bischöfe, S. 559; Petersohn, Jürgen: Man-
teuffel (Manduuel), Erasmus von. In: Gatz, Die Bischöfe, S. 457f.

344 Wolgast, Hochstift, S. 231f. 
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formationseinführung Annas II. anzusehen. Ebenso ist anzunehmen, 
dass die Äbtissin selbst bereits vor 1539 dem Luthertum zuneigte. 
Schließlich sind der Einfluss ihrer Familie wie die Unterstützung – 
wenn nicht gar die Leitung – der Reformationseinführung im Reichs-
stift durch Stolberger Grafen, Räte, Theologen, Schulmeister etc. zu 
beachten. 

4.3.2 Die sächsische und die stiftische Kirchenordnung für Quedlinburg – 
Inhalte und Durchsetzung

Es schließt sich die inhaltliche Untersuchung der beiden erwähnten 
Ordnungen an. Einerseits ist dabei die Frage zu überprüfen, ob zwi-
schen der stiftischen und der sächsischen Kirchenordnung die von 
Lorenz vermutete Abhängigkeit besteht. Dies ist wichtig für die Ein-
schätzung, ob und inwieweit Anna II. mit ihrer Kirchenordnung den 
Untertanen lediglich ‚alten sächsischen Wein im neuen stiftischen 
Schlauch‘ einschenkte oder ob sie mit ihrer Ordnung einen eigen-
ständigen kirchenpolitischen Weg verfolgte. Da durch das vorherr-
schende Machtungleichgewicht zwischen Heinrich und Anna II. eher 
die Durchsetzung der sächsischen Kirchenordnung wahrscheinlich 
gewesen wäre, ist weiterhin zu untersuchen, weshalb sich die jünge-
re stiftische Ordnung gegenüber der älteren sächsischen Ordnung 
durchsetzen konnte. 
Zunächst sind die unterschiedlichen Geltungsbereiche beider Ord-
nungen hervorzuheben: Während jene der sächsischen Visitatoren 
nur in der Stadt Quedlinburg (Alt- und Neustadt) und wahrschein-
lich ihren Vorstädten (Gröpern und Alter Topf) Geltung erhob, je-
doch das Stiftsdorf Ditfurt, den Stiftsberg, den Neuen Weg und das 
Westendorf durch Nichterwähnung ausnahm,345 erwähnt die stifti-
sche Ordnung explizit die Personen auf dem Stift und die Priester 
auf dem Schloss,346 macht aber keine Einschränkungen des Geltungs-
bereichs innerhalb der Landesgrenzen, weshalb sie dem Anspruch 
nach im gesamten Reichsstift mit all seinen Besitzungen Geltung ha-
ben sollte. Inwiefern hier auch die Klöster im Streubesitz des Stiftes 
(Wendhausen, Walbeck, Michaelstein, Teistungenburg) inbegriffen 
waren, bleibt unklar. 

Inhaltlich fällt schon bei der ersten Durchsicht beider Ordnungen 
auf, dass in der sächsischen Ordnung die konkrete neue Ausgestal-

345 Dies ist dem Umstand zu entnehmen, dass in den Besoldungsbestimmungen der 
Visitatoren nur die Kirchen von Alt- und Neustadt, nicht aber die Kirche St. Boni-
fatii in Ditfurt oder gar die Stiftskirche St. Servatii erwähnt werden. Auch geben 
die Visitatoren gegenüber den Gesandten der Äbtissin an, im Stift selbst nicht visi-
tieren zu wollen. Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 149, 155 (18.9.1540).

346 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 55f. 
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tung des Gottesdienstes und der Zeremonien fehlt und umgekehrt 
die stiftische Ordnung keine Angaben über die Besoldung und die 
Behausungen der Pfarrer, die dafür nötigen Einkünfte, die Verwen-
dung der Kirchenschätze oder den Lebenswandel der Geistlichen 
macht. Die Ordnung der sächsischen Visitatoren lagert jedoch durch 
Verweise auf das Augsburger Bekenntnis, den ‚Unterricht der Visita-
toren‘ und die „Agende“,347 womit die sogenannte Heinrichsagende 
gemeint ist, die erwähnten fehlenden Bestimmungen für den Gottes-
dienst und die Zeremonien gewissermaßen aus. Die Ordnung der Äb-
tissin verweist einzig hinsichtlich der Kollekten auf die „Nuremberg-
sche[…] ordennung“, worin die Anfang 1522 in Nürnberg erlassene 
und im August/September 1523 gedruckte „Ordnung des gemeinen 
Beutels“ zu sehen ist.348 Dennoch ist von der Existenz weiterer ergän-
zender Regelungen zur Kirchenordnung der Äbtissin auszugehen, da 
ihr der Rat bereits im Herbst 1539 Verzeichnisse möglicher Einkünfte 
zur Besoldung der Kirchen- und Schuldiener einreichte349 und sie 
dem Pfarrausschuss Vorschläge in dieser Hinsicht unterbreitete.350 
Weiterhin schrieb sie bereits Mitte März 1541 an Herzog Heinrich, 
dass sie die Quedlinburger Pfarrer, Schulmeister und -gesellen auf 
ihre Ordnung verpflichtet und nach dieser besoldet habe.351 Schließ-
lich berichtete der Stiftshauptmann Ulrich von Regenstein nach dem 
oben behandelten Verhör Herzog Heinrich von der Besoldung des 
Quedlinburger Kirchen- und Schulpersonals „nach ordenunge M g f 
[= Anna II., E.R.]“.352 Dass jene Regelungen im Dresdner Exemplar 
der stiftischen Ordnung fehlen, kann damit begründet werden, dass 
bislang unentschiedene Fragen, wie die Rechte an den Kirchen- und 
Klosterkleinodien, die Unterstellung der Geistlichen unter einen Su-
perintendenten sowie dessen Einsetzung oder die Gerichtszuständig-
keit bei Streitfällen auf diese Weise keinen Anlass zum Streit zwischen 
347 UB QLB, II, Nr. 684, S. 143, 145 (18.9.1540). Vgl. zur ‚Heinrichsagende‘ u. a. 

Bartmuss, Alexander: Eine neue Ordnung. Zur Entstehung der „Heinrichsagen-
de“ 1539. In: Beyer, Michael/Teubner, Martin/Wieckowski, Alexander (Hg.): Zur 
Kirche gehört mehr als ein Kruzifix. Studien zur mitteldeutschen Kirchen- und 
Frömmigkeitsgeschichte, Festgabe für Gerhard Graf zum 65. Geburtstag, Leipzig 
2008, S. 315–337 (Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchenge-
schichte, Sonderband 13).

348 Vgl. EKO, XI/1, S. 17–19, 23–32.
349 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 1 (3.10.1539).
350 Vgl. Lorenz, Quellen, Nr. 12, S. 40 (1540).
351 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 234v (14.3.1541). 
352 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 71r (10.3.1541). Demnach wurden die Pfarrer von St. Benedikti und St. Niko-
lai mit jeweils 80 Talern, der Kaplan von St. Benedikti mit 40 Talern, die Pfarrer 
von St. Blasii und St. Aegidii sowie der Subpremo an der Schule mit je 30 Talern, 
der Kantor mit 20 Talern, der Infimo und alle Kirchner (Küster) mit je 15 Talern 
besoldet (fol. 70v–71r). An St. Nikolai war die Stelle des Kaplans mit einer Besol-
dung von ebenfalls 40 Talern vorgesehen, jedoch im März 1541 nicht besetzt. 
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Schutzvogt und Äbtissin boten. Dementsprechend konnte Anna II. 
gegenüber ihrem Schutzvogt betonen, dass ihre Ordnung derjenigen 
der sächsischen Visitatoren „woll gemeß“353 sei und sich dabei auf 
weitgehende Übereinstimmungen der Artikel ihrer nach Dresden 
gesandten Ordnung mit denjenigen der sächsischen Ordnung bezie-
hen. Obwohl die Schreiben der Äbtissin und Graf Ulrichs an Herzog 
Heinrich nahelegen, dass beispielsweise die Regelungen zur Pfarrer-
besoldung von Anfang an Teil der stiftischen Ordnung waren, lässt 
sich diese Frage nicht mit Sicherheit klären. In der weit späteren Kir-
chenordnung der Äbtissin Dorothea Sophie aus dem Jahr 1627 sind 
derartige Regelungen ebenfalls nicht enthalten.354 

Für die stiftische Ordnung ist deren erster Punkt „von den horis 
canonicis odder den sieben gezceiten“ hervorzuheben, der gewisser-
maßen die grundlegende Ausrichtung der Ordnung vorgibt. Darin 
heißt es gleich zu Beginn: 

„Es sollen die personen auf dem stiefft unnd in den klostern ire gezcei-
ten gewhontlicher weise halten; doch sollen sie keine ander lechen edder 
auch responsoma, hymnos, antiphon und capitel, den so aus der heiligen 
schrift die alten alten und neuwen testaments gezcogen edder darynne 
gegrundet, lesen, singen und halten. So sollen auch alle collecten und 
gebethe, so darinne gebraucht und gelesen uf und zcu godt gericht sein 
durch den herren Jesum Christum und nicht auf die heiligen oder deren 
verdienst und furbith.“355

Durch diesen Beginn der Kirchenordnung wird für die verbliebenen 
Klosterinsassen und die „personen auf dem stiefft“, d. h. in erster Li-
nie die Stiftskanoniker (Präbendaten), die Fortführung der Tradition 
betont.

 Die künftig verpflichtende Rückbindung liturgischer Praktiken an 
die Bibel und die Streichung der Heiligen als bisheriger Mittlerinstanz 
in der Kommunikation mit Gott bestätigen auch für Quedlinburg ein 
Urteil, das der Bonner Liturgiewissenschaftler Andreas Odenthal für 
die Havelberger Stiftsstatuten aus dem Jahr 1581 fällte: „So viel Tradi-
tion wie möglich, so viel Adaption an die Zeit wie nötig.“356

353 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 234rv (14.3.1541).
354 Vgl. die Edition des Textes bei Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 86–93. 
355 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 55.
356 Odenthal, Andreas: Altgläubig oder lutherisch? Veränderungen des Gottesdiens-

tes im Zeitalter der Konfessionalisierung. In: Bünz, Enno/Kühne, Hartmut (Hg.): 
Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der Reformation. Wissenschaftlicher Be-
gleitband zur Ausstellung „Umsonst ist der Tod“, Leipzig 2015, S. 571–592, hier 
S. 583 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 50). Ähnlich auch 
zum Brandenburger Hochstift: Ders.: Beharrungskraft und Wandel des mittelal-
terlichen Gottesdienstes bis ins 17. Jahrhundert. Das Beispiel der Stundenliturgie 
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Abbildung 4: Erste Seite des einzig erhaltenen Exemplars der von Anna II.  
erlassenen Kirchenordung, die als Werkzeug zur Einführung  

der Reformation diente.

Der Schwerpunkt der sächsischen Ordnung lag gemäß der zweiten 
sächsischen Visitationsinstruktion vom 4. August 1540357 stärker auf ei-
ner kirchenorganisatorischen Ebene (Bestandsaufnahme möglicher 
Einkünfte, Besoldung des Kirchen- und Schulpersonals, Verwendung 
kirchlichen Eigentums, Bestimmungen über das Opfergeld, Unter-

im Brandenburger Domstift. In: Bünz, Enno/Heimann, Heinz-Dieter/Neit-
mann, Klaus (Hg.): Reformationen vor Ort. Christlicher Glaube und konfessionel-
le Kultur in Brandenburg und Sachsen im 16. Jahrhundert, Berlin 2017, S. 409–
441 (Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte 20). 
Vgl. dazu ferner Kap. 5 der vorliegenden Arbeit.

357 Vgl. LASA, A29a, II, Nr. 1c, Bd. 2 (4.8.1540). 
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stellung der Pfarrer unter den Superintendenten)358 und widmete 
sich nur allgemein und unter Verweis auf die sogenannte Heinrich-
sagende und die Schrift ‚Unterricht der Visitatoren‘ den Sakramen-
ten und Festen, der Beichte oder den abzuschaffenden altgläubigen 
Praktiken. Die von Anna II. angedeuteten Ähnlichkeiten zwischen ih-
rer und der sächsischen Ordnung lassen sich mit den Anordnungen 
zur Reichung der Sakramente,359 zur Eheschließung360 und Beichte,361 
dem Umgang mit Festen für Heilige,362 dem Opfergeld363 sowie der 
Kranken-364 und Privatmesse365 (Messe ohne Kommunikanten) in Ver-
bindung bringen. Doch sind wegen der beschriebenen Verweise in 
der Ordnung der Visitatoren zusätzlich die ‚Heinrichsagende‘ und 
die zweite Visitationsinstruktion Herzog Heinrichs hinzuzuziehen. 
Obwohl in den genannten Punkten zwischen der stiftischen und der 
sächsischen Ordnung keine grundlegenden Widersprüche erkenn-
bar sind, ist doch festzuhalten, dass die Bestimmungen der stiftischen 
Ordnung weitaus allgemeinerer Natur sind. Die sächsische Ordnung 
sowie besonders die ‚Heinrichsagende‘ behandeln diese Punkte we-
sentlich ausführlicher. 

Bei den Unterschieden beider Ordnungen kann einerseits zwi-
schen Differenzen beim Umgang mit inhaltlich ähnlichen Themen 
und andererseits solchen Regelungen unterschieden werden, die nur 
in einer der beiden Ordnungen enthalten sind. In der sächsischen 
Ordnung fallen die Sachbenediktionen366 der Salz- und Wasserweihe 
ebenso wie das Wetterläuten367 oder das „sechswochnerin einleiten“ 
unter die „unchristliche[n] und ergerliche[n] miszbreuche […], so 

358 Vgl. EKO, I/1, Nr. 25, S. 281–284, bes. die Kapitel 1, 3, 9, 10, 12–16, 18–24, 27, 28 
(1539). 

359 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 58f; UB QLB, II, Nr. 684, S. 145 
(18.9.1540); EKO, I/1, Nr. 24, S. 264–281, bes. S. 271 (1539). 

360 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 57; UB QLB, II, Nr. 684, S. 144 
(18.9.1540); EKO, I/1, Nr. 24, S. 264–281, bes. S. 273f (1539).

361 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 57f; UB QLB, II, Nr. 684, S. 144f 
(18.9.1540); EKO, I/1, Nr. 24, S. 264–281, bes. S. 268f (1539).

362 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 55; UB QLB, II, Nr. 684, S. 145 
(18.9.1540); EKO, I/1, Nr. 24, S. 264–281, bes. S. 274, Anm. 1 (1539).

363 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 61; UB QLB, II, Nr. 684, S. 145 
(18.9.1540).

364 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 60; EKO, I/1, Nr. 24, S. 264–281, bes. 
S. 269f (1539).

365 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 57f; UB QLB, II, Nr. 684, S. 143 
(18.9.1540). 

366 Vgl. Messner, Reinhard: Sakramentalien. In: TRE 29, S. 648–663. 
367 Das Wetterläuten wird in Quedlinburg u. a. 1521, 1522 und 1523 in den Ratsrech-

nungen erwähnt, als die Küster von St. Benedikti, St. Blasii und St. Nikolai dafür 
bezahlt wurden. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1521), fol. 23r; RR, Nr. 8 (1522), 
fol. 72v, 75rv; RR, Nr. 8 (1523), fol. 131v. Für die Jahre 1521–1523 sind teils schwe-
re Stürme überliefert. Vgl. Glaser, Klimageschichte, S. 102f.



2354.3 Was heißt ‚Einführung der Reformation‘?

unther dem widerchristlichen und verfluchten babstumb“ praktiziert 
wurden, weshalb sie „rein abgeschaft sein“ sollten.368 Die stiftische 
Ordnung ist in diesem wie auch in anderen Punkten eher auf die Wi-
derlegung des alten Ritus durch die Vermittlung der neuen Lehre, 
statt auf das bloße Verbot alter Praxis aus. In Punkt „X. Von geweyeten 
wasser, saltz, kraut und schincken“ heißt es in der stiftischen Ordnung 
unter Bezug auf 1. Tim. 4, dass solche Weihen „nyt von noten“ sei-
en, „den god hats zcuvor gesegnet und den menschen untergeben“. 
Die Weihe von Lebensmitteln wird typisch lutherisch an den Glau-
ben rückgebunden, wenn es heißt: „Sein wir gleubigk, so sein sie [die 
Dinge, E.R.] uns heiligk, seyn wir ungleubigk, so hilfts nyt, soe lesth 
sich der teufel auch nyt myt wasser und salth veriagen“.369 Auch im 
Umgang mit Priestern, „so bisher untherm pabsthumb in vormein-
ten geistlichen stande ergerlichen gelebt“, gebietet die sächsische 
Ordnung mit Nachdruck, dass sich diese Geistlichen „in gotlichenn 
ehestandt begebenn“ sollen.370 Während die stiftische Ordnung die-
sen Punkt nicht regelt, ist dem Verhör der Quedlinburger Geistlich-
keit durch den Stiftshauptmann im März 1541 zu entnehmen, dass 
die Äbtissin nach dem Tod Herzog Georgs (17. April 1539) den Pries-
tern den Ehestand lediglich „erlewbt“ hatte.371 Das sich abzeichnen-
de Muster eines gewissermaßen duldsamen Umgangs der stiftischen 
Ordnung mit altgläubigen Praktiken setzt sich bei den Prozessionen 
beziehungsweise dem „creutztragen“ fort, die in der stiftischen Ord-
nung „auch billich“ blieben. Im Gegensatz zu den Sachbenediktio-
nen, die aus der Heiligen Schrift heraus widerlegt wurden, ohne sie 
explizit zu verbieten, werden die Prozessionen im Sinne der neuen 
Lehre umgedeutet. Sie seien schlicht „eyn umgangk […], der da zei-
get und nichts wircket“ und deuteten auf das Kreuz oder die Last hin, 
die Gott jedem Einzelnen auferlege. Deshalb sollte nach der Prozes-
sion von „pestilenz, theure[r] zeit, krigk und andere[m] ungluck“ 
gepredigt werden, wodurch „das volck zcu busz und bekehrung zcu 
ermahnen“ sei.372 

368 UB QLB, II, Nr. 684, S. 143 (18.9.1540).
369 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 60. Lorenz geht in seinen Erläuterungen zu 

diesem Punkt offenbar davon aus, dass die stiftische Ordnung „diese Unsitte“ der 
Sachbenediktionen „beseitig[t]“ hatte. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 72. 
Dabei übersieht er den feinen Unterschied, dass in der Ordnung Annas II. jene 
Weihen lediglich als unnötig bezeichnet, jedoch nicht verboten werden. 

370 UB QLB, II, Nr. 684, S. 144 (18.9.1540). 
371 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 69v (10.3.1541). 
372 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 59f. Die dargelegte Deutung der Beibehal-

tung von Prozessionen widerspricht derjenigen von Lorenz, der in seinen Erläute-
rungen der Kirchenordnung von der Wendung „da man procession gehalten“ auf 
das Verständnis „wo bis jetzt Prozessionen gehalten wurden“ schließt. Lorenz, Die 
Kirchenordnungen, S. 71. Stattdessen wird das „da“ im obigen Zitat im Sinne einer 
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Uneindeutig scheint die stiftische Ordnung beim wichtigen Um-
gang mit den Memorien zu sein. Einerseits heißt es deutlich im Kapi-
tel „II. Von vigilien. Die vigilien und memorien mussen abgetan sein.“ 
Nachdem dargelegt wurde, dass Gott durch das ewige Gedenken 
„nich fur tot“ gehalten „und unser gebeth nyt selber zcu schanden“ 
werden dürfe, erfolgt daraus dennoch nur der Schluss, dass „ewige 
memorien nit von noten“ seien und man durch sie nur das „erdichte 
fegfeuer“ bestätige, „da die schrift nichts von saget oder weys“. Klar-
heit bringt hier erst der dritte Artikel der Ordnung über die „priester 
auf dem schloss“. Hier heißt es, die Präbendaten sollten „da etwan 
eyne memorien gehalten, des morgens dargegen eyne prime singen 
adder rechtschaffen letaneien singen so man in deutschen betbuch-
lein findet“.373 Der Herausgeber der Kirchenordnung, Max Lorenz, 
deutet das „da etwan […] zeitlich und lokal zugleich“ als „da, wo bis 
jetzt“,374 wodurch die angeordnete Abschaffung der Memorien und 
der Ersatz durch „rechtschaffen[e] letaneien“ zu erschließen seien. 
Ludwig Fachs schrieb im erwähnten Bericht an Herzog Heinrich 
von Anfang April 1541, er und die anderen sächsischen Räte hätten 
die beiden Ordnungen „aůch gegen eynander gelesen, vnd finden 
etliche vnderschiedt“, „das grost“ jedoch beim „gedechtnůsz der 
todten“, derer „man sich“ jedoch „leychtlich vergleychen“ könne.375 
Die Bestimmungen über die Bestattungen in der stiftischen und der 
sächsischen Ordnung sowie der stets hinzuzuziehenden sogenannten 
Heinrichsagende unterscheiden sich zum einen darin, dass die stifti-
sche Ordnung eine Predigt vorsieht, während die ‚Heinrichsagende‘ 

Konjunktion als ‚wenn‘ gedeutet. Lorenz übersieht bei seiner Interpretation den 
ersten Satz dieses Punktes, wonach die Prozessionen oder das Kreuztragen „auch 
billich“ bleiben. „Billich“ ist mit „angemessen, passend, gerecht, rechtmäßig, zu 
Recht“ zu verstehen und kann in dieser Deutlichkeit die Lorenz’sche Interpre-
tation des Prozessionsverbots widerlegen. Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, 
Bd. 4, Berlin/New York 2001, Sp. 412; Baufeld, Kleines frühneuhochdeutsches 
Wörterbuch, S. 34. 

373 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 60.
374 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 65f. Obwohl „etwan“ im Frühneuhochdeut-

schen neben der Bedeutung von „früher, vormals“ auch jene von „zuweilen, 
manchmal, dann und wann“ haben kann und somit ein Hinweis auf die Fortfüh-
rung der Memorien entstünde, gibt das „dargegen“ im weiteren Verlauf des Satzes 
den entscheidenden Hinweis. Baufeld, Kleines frühneuhochdeutsches Wörter-
buch, S. 75; vgl. zudem: Götze, Alfred: Frühneuhochdeutsches Glossar, Berlin 
51956, S. 71 (Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen 101). „Dargegen“ ist 
gleichzusetzen mit „dagegen“, das „in Beziehung auf einen Gegensatz […] häu-
fig auch dafür“ bedeuten kann. „DAFÜR, adv.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob 
Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier 
Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.
de/DWB?lemid=D00190 (15.10.2021). Erst dadurch wird der Ersatz der Memori-
en durch die zu singenden Lieder deutlich. 

375 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 42r (9.4.1541). 

https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=D00190
https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=D00190
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verfügt: „Ist on not, das man auf dem kirchof bei dem grabe ein pre-
digt halte.“376 Zum anderen wurden teils unterschiedliche Gesänge 
vorgeschlagen.377

Der für die stiftische Ordnung erwähnte Ansatz der Vermittlung der 
neuen Lehre findet sich auch beim wichtigen Punkt der Eucharistie 
im Spezialfall der Privatmessen (Messen ohne Kommunikanten), die 
„wider goth und eyn greuwel“ seien.378 Während in der sächsischen 
Ordnung diese Messen schlicht „rein abgeschaft“ werden,379 erläu-
tert die stiftische Ordnung aus lutherischer Sicht den Grund ihrer 
Abschaffung und fügt das sehr lebensweltliche Beispiel eines Jungen 
an, der „eym andern ein stuck vom apfel bothe und das selbige selbst 
essen theeth“.380 Ebenso verhielten sich Priester bei der Privatmesse, 
bei der sie das Abendmahl einer nicht vorhandenen Gemeinde anbo-
ten, um es dann selbst zu verzehren.

Die Tendenz der sächsischen Kirchenordnung zu einem deutlichen 
Schnitt mit altkirchlichen Praktiken und zur Schaffung einer neuen 
Kirchenverwaltung setzt sich in den Anordnungen zur Schließung 
von St. Aegidii und der Ermächtigung des Rates zum Ausräumen der 
Kirchen fort. Dass die Kirche St. Aegidii geschlossen und die dortige 
Gemeinde mit der von St. Benedikti zusammengelegt werden sollte, 
diente gemäß der sächsischen Visitationsordnung dazu, die Stelle des 
Superintendenten und Pfarrers von St. Benedikti mit ausreichenden 
Mitteln auszustatten.381 Darüber hinaus wurde durch diesen Schritt 
St. Benedikti als „Ratskirche von Quedlinburg“382 in ihrer Bedeu-

376 EKO, I/1, Nr. 24, S. 264–281, bes. S. 275. 
377 In der sogenannten Heinrichsagende werden der Lobgesang des Heiligen Si-

meon („Nunc dimittis“), das darauf beruhende lutherische Kirchenlied „Mit 
Fried und Freud fahr ich dahin“ (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 519) und 
wahrscheinlich die deutsche Fassung des Liedes „Media vita in morte summus“ 
(„Mitten im Leben sind wir im Tod“) zur Auswahl gestellt. In der von Anna II. er-
lassenen Kirchenordnung wird für Bestattungen neben „Media vita in morte sum-
mus“ das Lied „Si bona suscepimus de manu domini“ („Wenn wir Gutes aus der 
Hand Gottes angenommen haben“) empfohlen, dessen Text auf das Buch Hiob 
zurückgeht und im 16. Jahrhundert beispielsweise von Jacobus Clemens non 
Papa (1510/15–1555/56), Nicolas Gombert (1495–1560) und Phillip Verdelot 
(1480/85–1530/32) vertont wurde. Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 56; 
EKO, I/1, Nr. 24, S. 264–281, bes. S. 274; WA 35, S. 126–132; Goosens, Wim: Si 
bona suscepimus, online unter: http://www.requiemsurvey.org/composers.ph-
p?id=3356 (1.4.2020).

378 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 57.
379 Jannicke, UB QLB, II, Nr. 684, S. 143 (1540).
380 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 57.
381 Vgl. LASA, A29a, II, Nr. 1c, Bd. 2, fol. XIr (4.8.1540). 
382 Diener-Staeckling, Der Himmel, S. 143. Im Oktober 1549 lässt der Rat als Zei-

chen seines Anspruchs auf die Kirche sein Wappen in ein Fenster von St. Benedik-
ti einfügen. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 29, Vol. I (1549), fol. 55r, 67r.

http://www.requiemsurvey.org/composers.php?id=3356
http://www.requiemsurvey.org/composers.php?id=3356
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tung noch weiter über die anderen städtischen Kirchen erhoben.383 
In den vier Stadtkirchen erhielt der Rat den Auftrag, „alle altar und 
guter, so nicht von noten, kerzen fanen und andere hindernus […] 
aufs forderlichst [auszu]reumen und ab[zu]brechen“. Anstelle die-
ser Gegenstände sollten „stuel“ geschaffen werden, „darinne die leut 
stehen und gottes wort dester bas horen mogen“.384 Zudem erhielt 
der Rat Befugnisse zur Gründung eines gemeinen Gotteskastens, zur 
Aufbewahrung der Kirchen- und Klosterkleinodien, zur Suche nach 
einem neuen Friedhofsplatz vor den Toren der Stadt und zur vor-
übergehenden Beurteilung strittiger Ehesachen zusammen mit dem 
Superintendenten, bis die Konsistorien eingerichtet waren.385 Am 
Ende der sächsischen Ordnung werden noch zwei „barfot[en]“ oder 
Franziskanermönche erwähnt, die beide „den leuten zu merrenn 
ergernus“ noch ihr Habit „adder kappen“ trügen. Da sich der über 
siebzigjährige386 Franziskanermönch Johannes Bugenhagen weigerte, 
sein Habit abzulegen, wird dem Rat aufgetragen, ihn neben einem 
weiteren Franziskanerbruder nach einer Frist von 14 Tagen der „stadt 
und unsers gnedigen hern furstenthumb“ zu verweisen.387

In der Summe wurde dem Quedlinburger Rat durch die sächsischen 
Visitatoren die Umsetzung ihrer Ordnung sowie der vertiefenden 
Bestimmungen der sogenannte Heinrichsagende auferlegt. Dieses 
Vorgehen ließ jedoch einerseits die Gemeinde und andererseits die 
Äbtissin als Landesherrin, die mit den Ansprüchen Herzog Heinrichs 
konkurrierte, außen vor. Anna II. hatte sich durch die Beauftragung 
des Pfarrausschusses mit dem erwähnten Gutachten die Mitarbeit 
der Gemeinde an ihrer Visitation und Reformation gesichert. Indem 
die Äbtissin – wie mit Lorenz anzunehmen ist388 – Tileman Platner 
die Abfassung der Kirchenordnung auftrug, kam sie den Wünschen 
der Geistlichen und der Gemeinde nach. Sie verhinderte gleichzeitig 
durch die Sabotage wichtiger Einkünfte des Gemeinen Kastens, dass 
die sächsische Ordnung vom Rat eingeführt und umgesetzt werden 
konnte. So gelang es der Äbtissin bis Ende April 1541 mit Unterstüt-
zung ihres Schwagers, des Stiftshauptmanns Ulrich von Regenstein, 

383 Fritsch, Geschichte, II, S. 232 bezeichnet St. Benedikti als die „Hauptkirche der 
Stadt“. Vgl. dazu die Beschwerde der Neustädter Kirchenvorsteher gegen die Kas-
tenherren wegen der Ungleichbehandlung der Kirchen St. Benedikti und St. Ni-
kolai: LASA, Cop. 852 E, fol. 300–304 (4.4.1594).

384 UB QLB, II, Nr. 684, S. 143, 150 (18.9.1540).
385 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 144, 146–149, 150 (18.9.1540). 
386 Das Alter des Mönchs geht aus der erwähnten Befragung von Räten, Viertelsmeis-

tern und Pfarrern durch den Stiftshauptmann, Graf Ulrich von Regenstein, her-
vor. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
c 3, fol. 69v (10.3.1541).

387 UB QLB, II, Nr. 684, S. 150 (18.9.1540). 
388 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 61–64.
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ihre Kirchenordnung zu publizieren und den Rat darauf zu verpflich-
ten.389 Für diesen Erfolg war es wichtig, dass es Anna II. im Vorfeld 
gelungen war, die Versuche des Rates zur Gründung eines eigenen 
Gemeinen Kastens oder danach zur Umsetzung der sächsischen Ord-
nung zu unterbinden, um damit die Möglichkeit der Durchsetzung 
der stiftischen Ordnung zu haben. Einkünfte, die in Ausführung der 
sächsischen Ordnung erst einmal von den Ratsherren für den Gemei-
nen Kasten eingenommen wurden, waren im Nachgang nur schwer 
für den von Anna II. verordneten Reichen Kasten umzuwidmen und 
Geistliche oder Schulmeister, die nach der sächsischen Ordnung aus 
einem ausreichend gefüllten Gemeinen Kasten ihre Besoldung emp-
fingen, konnten später kaum mehr aus dem konkurrierenden Rei-
chen Kasten entsprechend der stiftischen Ordnung bezahlt werden. 

Die dem Rat in der sächsischen Ordnung übertragenen weitgehen-
den Befugnisse in den städtischen Kirchen, beginnend bei deren 
Ausräumung bis hin zur Schließung von St. Aegidii zugunsten der 
„Ratskirche“390 St. Benedikti, mussten den Widerstand der bis dato 
relativ eigenständig agierenden Kirchgemeinden hervorrufen. Dass 
die Gemeinde von St. Aegidii 1534 selbstständig Laurentius Doner 
zu ihrem Pfarrer berief, steht für das selbstbewusste Handeln der Ge-
meindemitglieder.391 Ähnlich ist der überlieferte Widerstand gegen 
die Absetzung Johann Sturkes als Pfarrer von St. Blasii oder die Ver-
weigerung der Neustädter Gemeinde gegenüber dem Priester Johan-
nes Genth zu bewerten.392 

Auch das Vorgehen der Visitatoren gegen die beiden letzten Fran-
ziskanerbrüder könnte auf Widerstand gestoßen sein. Die vom Stifts-
hauptmann Ulrich von Regenstein im März 1541 befragten Vorsteher 
der St.-Benedikti-Hute, in der sich das Kloster befand, sagten aus, 
„da ginge ein můnch in seine[m] cleit, ap das aber papisterei sein 
solt wissen sy nicht“.393 Der befragte Mönch entschuldigte sich mit 
seinem hohen Alter und bekannte, dass er „ein guth wissen hette das 
Ihnen sein kappen nicht seligk machede ader vorhindertte“.394 Die 
in den Ratsrechnungen noch bis 1542 zu findenden Lieferungen des 
Rates von jährlich einer Tonne Heringe als Fastenspeise an die ver-

389 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 118v–119r (12.4.1543). 

390 Diener-Staeckling, Der Himmel, S. 143.
391 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 404.
392 Vgl. Kapitel 3.3 der vorliegenden Arbeit sowie Fritsch, Geschichte, II, S. 6; Scul-

tetus, Oratiuncula, S. 61; Kettner, Kirchen, S. 122f.
393 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 70v (10.3.1541). 
394 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 70r (10.3.1541).



240 4. Landesherrliche Reformation(en)

bliebenen Mönche im Franziskanerkloster395 deuten entgegen den 
Befehlen der sächsischen Visitatoren darauf hin, dass der Rat gegen-
über den verbliebenen Franziskanermönchen ältere Verpflichtungen 
weiterhin einhielt und ein friedliches Zusammenleben vorherrsch-
te. Eventuell waren die beiden letzten Quedlinburger Franziskaner 
ebenso wie jene in Weida im Vogtland in der Stadt beliebt, weil „sie 
einerseits eine innerliche Frömmigkeit beförderten und andererseits 
teilweise für ihren Lebensunterhalt arbeiteten“.396 Ebenso wie die 
Weidaer Franziskaner auf dem Land noch Almosen erhielten „und 
damit wohl auch ihre Frömmigkeitspraktiken“397 unterstützt wurden, 
könnten die Heringslieferungen des Quedlinburger Rates an die ver-
bliebenen hiesigen Franziskaner in eine ähnliche Richtung weisen.

Inhaltlich waren die erhaltenen Bestimmungen der stiftischen Kir-
chenordnung wie beschrieben eher auf die Vermittlung der neuen 
Lehre statt auf das bloße Verbot der alten Praxis ausgelegt. Im Gegen-
satz zur Ordnung der sächsischen Visitatoren könnte dadurch für die 
Geistlichen wie für die einfache Bevölkerung der für einen langsamen 
konfessionellen Übergang nötige Spielraum in der Praxis entstanden 
sein, der die Umsetzung der stiftischen Ordnung erleichterte. Her-
mann Lorenz sieht es als „klug und weise“ an, dass die Kirchenord-
nung der Äbtissin „nicht stürmisch mit völligem Abschaffen einher-
fährt, sondern so manches, was in den Rahmen der evangelischen 
Kirche nicht mehr hineinpasst, zunächst noch weitherzig schont“. 
Mit Max Lorenz ist er sich einig, dass hier „Lutherische Kernhaftig-
keit mit Stolberger Milde vereint“ sei.398 Dabei übersieht er, dass die 
Artikel der stiftischen Kirchenordnung altgläubige Praxis nicht nur 
dulden oder schonen, sondern über die Widerlegung dieser Praxis 
anhand der Bibel die neue Lehre zu vermitteln suchen. Diese teils 
lebensweltliche Widerlegung altgläubiger Frömmigkeit dürfte an die 
Laien gerichtet gewesen sein. Daneben blieb für die Geistlichen des 
Stiftes und die Insassen der zugehörigen Klöster die Tradition ihrer 
Lebensführung gewahrt, wenn auch die liturgische Ausgestaltung auf 
die reformatorischen Erfordernisse hin angepasst werden sollte. Wie 

395 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 10 (1527), fol. 58v; RR, Nr. 11 (1530), fol. 53r; RR, 
Nr. 12 (1531), fol. 47r; RR, Nr. 14 (1533), fol. 26r; RR, Nr. 17 (1536), fol. 19v; RR, 
Nr. 18 (1537), fol. 35v, 76r; RR, Nr. 19 (1538), fol. 22v; RR, Nr. 20 (1539), fol. 21v; 
RR, Nr. 21 (1540), fol. 29r; RR, Nr. 22 (1541), fol. 24v; RR, Nr. 23 (1542), fol. 14r. 

396 Michel, Stefan: Ein religiöses Zentrum des Vogtlandes im Wandel. Institutionelle, 
sozial- und frömmigkeitsgeschichtliche Aspekte der Vorreformation in Weida. In: 
Emig, Joachim/Leppin, Volker/Schirmer, Uwe (Hg.): Vor- und Frühreformation 
in thüringischen Städten (1470–1525/30), Köln/Weimar/Wien 2013, S. 233–
250, hier S. 240 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Refor-
mation 1).

397 Michel, Ein religiöses Zentrum, S. 240. 
398 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 266.
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genau diese Anpassung geschehen sollte, wann „responsoma, hym-
nos, antiphon und capitel“ nicht mehr „aus der heiligen schrift die al-
ten und neuwen testaments gezcogen edder darynne gegrundet“ wa-
ren,399 wurde den Stiftsgeistlichen sowie den Mönchen und Nonnen 
überlassen, da in dieser Hinsicht nähere und die geistlichen Akteure 
in ihrem konkreten Handeln verpflichtende Bestimmungen der Kir-
chenordnung fehlten. 

Abschließend kann die von Lorenz vertretene Annahme widerlegt 
werden, dass die stiftische von der sächsischen Kirchenordnung in-
haltlich abhinge. Trotz einiger Ähnlichkeiten überwiegen die Unter-
schiede, die sich in inhaltlichen Details und besonders im duldsamen 
und quasi religionspädagogischen Umgang mit der alten Praxis fest-
stellen lassen. Insofern unternahm Anna II. mit ihrer Ordnung den 
Versuch einer eigenständigen Reformation. Für die Durchsetzung 
der stiftischen Kirchenordnung gegenüber der sächsischen konn-
ten im Rahmen der Untersuchung eine Reihe möglicher Ursachen 
identifiziert werden. Anna II. gelang durch die Beauftragung des 
Pfarrausschusses mit der Visitation in der ersten Jahreshälfte 1540 die 
Einbindung der Gemeinde in ihr Vorhaben. Durch die anzunehmen-
de Ausarbeitung ihrer Kirchenordnung durch Tileman Platner ent-
sprach sie den Wünschen der Gemeinde. Sie konnte dadurch bereits 
vor der Verkündung der Ordnung mit der Unterstützung der Mehr-
heit ihrer Untertanen rechnen. Im Gegensatz dazu ließen die sächsi-
schen Visitatoren die Wünsche der Gemeinde und die Äbtissin außen 
vor. Bei der Verkündung ihrer Ordnung war der Schwager Annas II., 
Graf Ulrich von Regenstein-Blankenburg, behilflich, indem er dies 
duldete oder gar unterstützte. Dass die in der sächsischen Ordnung 
enthaltenen kompromisslosen Verbote altgläubiger Praktiken vom 
Rat durchgesetzt werden sollten, griff in die bisherige Autonomie der 
Kirchengemeinden ein und musste deren Widerstand hervorrufen. 
Der ‚religionspädagogische‘ Ansatz der stiftischen Ordnung wahrte 
hingegen ältere kirchenorganisatorische Gewohnheiten und griff 
soziale Funktionen der altgläubigen Zeremonien nicht direkt an.400 
Damit verbunden wurde ein langsamer konfessioneller Übergang er-
möglicht und so soziale Konflikte innerhalb der Stadt verhindert. 

399 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 55.
400 Den Wert der sozialen Funktion altgläubiger Zeremonien betont besonders 

Krentz, Natalie: Ritualwandel und Deutungshoheit. Die frühe Reformation in 
der Residenzstadt Wittenberg (1500–1533), Tübingen 2014, S. 246–249, 394, 397 
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 74). 





5. Kontinuität und Wandel – die liturgische  
Praxis an der Stiftskirche St. Servatii 

Die liturgische Praxis an St. Servatii ist für die Frühe Neuzeit weit-
gehend unerforscht.1 Während dem Gandersheimer Kapitelsproto-
kollbuch Angaben zum dortigen allgemeinen Chordienst des späten 
16. Jahrhunderts zu entnehmen sind,2 fehlt für das Quedlinburger 
Reichsstift mit der Quellengattung der Protokollbücher über die 
Kapitelssitzungen ein derart summarischer Überblick. Obwohl die 
Gandersheimer Quelle leicht zur Verallgemeinerung verleitet, ist 
die beschriebene Ausgangslage für die folgende Untersuchung der 
liturgischen Praxis an St. Servatii als Nachteil anzusehen. Andererseits 
lässt die Analyse einer einzelnen Quelle wie im Gandersheimer Fall 
lediglich Aussagen für einen – je nach Strenge der Auslegung – recht 
kurzen Zeitraum zu. Deshalb wird für die liturgische Praxis an St. Ser-
vatii im Folgenden eine Vielzahl von Quellen aus etwa 70 Jahren un-
tersucht, wodurch sich der vermutete Wandel überhaupt erst fassen 
lässt. In erster Linie handelt es sich hierbei um Rechnungsbücher 
verschiedener Provenienz, die zum Teil für mehrere aufeinanderfol-
gende Jahrzehnte vorliegen. Aus dem 16. und beginnenden 17. Jahr-
hundert sind Rechnungen der Propstei (1544–1563, 1564–1566, 
1600–1601),3 der Kanoniker/Präbendaten (1537–1580, 1617–1650)4 
und der Stiftskirche/Küsterei (1562–1569, 1573–1592, 1616–1621)5 
überliefert. Der Befund macht deutlich, dass für die Zeit vor der obrig-
keitlichen Reformationseinführung 1539/41 nur wenige Bände der 

1 Hinsichtlich der Forschungslage ist dem Urteil von Claudia Moddelmog aus dem 
Jahr 2012 auch heute noch zuzustimmen, dass „jegliche Vorarbeiten für eine 
Analyse des Quedlinburger Rechnungswesens fehlen“. Moddelmog, Königliche 
Stiftungen, S. 58. In Moddelmogs Studie lag der Untersuchungsschwerpunkt auf 
dem Mittelalter, allerdings lieferte sie auch für die Frühe Neuzeit wichtige erste 
Ergebnisse. Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 58–63. 

2 Vgl. Goetting, Das reichsunmittelbare Kanonissenstift, S. 244f. 
3 Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 8 (1544–1563), Nr. 10 (1564–1566), Nr. 11 (1600–1601). 

Die Rechnung LASA, A21, IX, Nr. 9 (1544–1563) scheint eine Art Nebenrechnung 
der Hauptrechnung unter Nr. 8 zu bilden, deren Inhalt hier weniger von Belang 
ist. 

4 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25 (1537–1555), Nr. 26 (1556–1580). 
5 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27 (1562–1569), Nr. 28 (1573–1580), Nr. 29 

(1581–1585), Nr. 30 (1586–1592), Nr. 31 (1616–1621).
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Kanoniker-/Präbendatenrechnungen als Vergleich dienen können.6 
Wie für diese Quellengattung typisch, enthalten die Rechnungen je 
eine Einnahmen- und eine Ausgabenseite. Für die liturgische Praxis 
an St. Servatii sind besonders die Ausgaben interessant, weshalb sie in 
den zehn Bänden der genannten Rechnungsbücher für die vorliegen-
de Untersuchung komplett gesichtet und ausgewertet wurden. 

Neben der Rechnungsüberlieferung finden sich in den stiftischen 
Beständen folgende Quellen: eine Aufstellung der Ausgaben Äbtis-
sin Elisabeths für die Präbendaten aus den Jahren 1577 bis 1579,7 
Verzeichnisse der an St. Servatii abgehaltenen Feste und Memorien 
(1592)8 und des 1568 täglich an der Stiftskirche benutzten Kirchen-
geräts und -ornats9 sowie ein Inventar der Küsterei von St. Servatii 
aus dem Jahr 1598.10 Ein rudimentärer Entwurf einer Ordnung für 
die Stiftskirche11 sowie eine weitere Auflistung von Messgewändern 
und Diakonenröcken12 sind nicht datiert. Es ist allerdings anzuneh-
men, dass sie der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstammen. 

In der älteren Forschung sind bei Kettner13 und Erath14 zwei nicht 
datierte Kalendare in Auszügen ediert. Claudia Moddelmog nimmt 
an, dass Kettner und Erath „aus derselben Quelle geschöpft haben“ 
und ihnen „ein spätmittelalterliches Kalendar, Nekrolog oder Anni-
versarbuch des Stifts“ vorlag.15 Beide Annahmen dürften unzutref-
fend sein.16 In den überlieferten Akten- und Urkundenbeständen 

6 Es liegt ein früher Band mit Präbendatenrechnungen aus dem Zeitraum 1391–
1489 vor, dessen Inhalt sich allerdings wegen der deutlich verkürzten und zusam-
mengefassten Einträge kaum mit den späteren Rechnungsbänden vergleichen 
lässt. Zudem erschwert die teils schlechte Lesbarkeit die Auswertung dieser ältes-
ten Rechnungsbände stiftischer Provenienz. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 24 
(1391–1489).

7 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 16–17 (1577–1579).
8 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 11–12 (1592).
9 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 19b–19d (7.5.1568). 
10 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 26v–28r (4.10.1598). Das Inventar wurde 

wohl versehentlich in die Präbendatenrechnung des Jahres 1558 eingeheftet. 
11 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 26–27 (s. d.).
12 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 14–15 (s. d.).
13 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 106–109.
14 Vgl. CDQ, Nr. 18, S. 907–913 (s. d.).
15 Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 57.
16 Das in beiden Kalendaren eingetragene bewegliche Fronleichnamsfest ist in der 

von Kettner genutzten Quelle für den 1. Juni vermerkt, während es in der Erath 
vorliegenden Quelle am 2. Juni verzeichnet ist. Dies allein belegt, dass Erath und 
Kettner unterschiedliche Kalendare vorlagen. Weiterhin weichen die Daten ande-
rer unbeweglicher Festtage voneinander ab. Beispielsweise ist das Fest der Einwei-
hung des Neuen Münsters bei Kettner auf den 4. Juni, bei Erath auf den 5. Juni 
datiert. Ähnlich verhält es sich mit dem Fest Marie transfixio, das bei Kettner am 
9. Juni gefeiert wird, bei Erath erst am Folgetag. Die meisten unbeweglichen Fest-
termine stimmen jedoch in beiden Kalendaren überein. Vgl. Kettner, Kirchen, 
S. 106–109; CDQ, Nr. 18, S. 907–913. Neben den Festen haben Kettner und Erath 
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des Stiftes, die für das 16. Jahrhundert mit Anspruch auf Vollständig-
keit gesichtet wurden, hat sich Kettners Vorlage nicht finden lassen. 
Die von Erath verwendete Quelle konnte jedoch ausfindig gemacht 
werden. Sie entstammt mit großer Wahrscheinlichkeit (entgegen der 
von Erath selbst vorgenommenen) Einordnung nicht dem frühen 
16. Jahrhundert; vielmehr wurde sie 1611 verfasst.17 Das von Erath 
edierte Kalendar dürfte aber auf älteren Fassungen fußen.

für ihre Auswahleditionen die jährlichen Termine der prominentesten Memori-
en beziehungsweise Seelengedächtnisse angegeben, worunter solche für Königin 
Mathilde, König Heinrich I. und Kaiserin Adelheid ebenso zählen, wie die für 
ehemalige Äbtissinnen, Pröpstinnen und Kanonissen. Kettner schreibt, dass er 
„andere Feste, die in Pae bstischen Calendern stehen, wie auch die Seel-Messen fue r 
Privat-Persohnen“ übergeht. Kettner, Kirchen, S. 109. Unter den Memorien ist 
die jüngste die der Pröpstin Anna Schenkin von Tautenburg, die zwischen 1523 
und 1533 in diesem Amt nachweisbar ist. Vgl. LASA, A21, VIII, Nr. 4, fol. 238r 
(1523); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 3, fol. 118 (22.3.1533). Bereits Mitte 1533 war die Propstei vakant. Vgl. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 110rv 
(26.6.1533). Das bereits erwähnte bewegliche Fronleichnamsfest oder Corpus 
Christi wird seit seiner Einführung am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefei-
ert. Vgl. Lambert, Jozef: Fronleichnamsfest. In: RGG4 3, Sp. 398f; Merkel, Hel-
mut: Feste und Feiertage, IV. Kirchengeschichtlich. In: TRE 11, S. 115–132, bes. 
S. 122. Im 16. Jahrhundert fiel das Fronleichnamsfest nur in den Jahren 1505, 
1516, 1578, 1589 und 1600 auf den 1. Juni. Vgl. die Berechnung der Fronleich-
namstermine unter: https://www.rechner.club/feiertage/fronleichnam-berech-
nen?paramid=zcd81jtf3i (19.12.2020). Falls das von Kettner verwendete Kalendar 
zu Lebzeiten der Pröpstin Anna Schenkin von Tautenburg oder auch erst nach 
ihrem Tod aus einer älteren Fassung abgeschrieben und der Fronleichnamstermin 
dieses Jahres eingetragen wurde, würde sich daraus ergeben, dass das Kalendar 
frühestens 1578 erstellt wurde. Ebenso ist es natürlich möglich, dass der Fron-
leichnamstermin vom 1. Juni einer älteren Fassung des Kalendars entstammt und 
die Memorie für die Pröpstin Anna Schenkin von Tautenburg später nachgetra-
gen wurde. Dass das Fronleichnamsfest von Anna II. 1540 abgeschafft wurde, wie 
dies Kettner, Kirchen, S. 157 annimmt, dürfte kaum zu halten sein.

17 Vgl. LASA, A20, XVI, a, Nr. 4, fol. 59v–71r (s. d.). Die Akte trägt den Titel „Akten 
Supplementband zu Kirchen- und Schulsachen; enthält auch einiges über Stiftung 
mehrerer Stipendien“ und ihr Inhalt ist auf den Zeitraum 1540–1727 datiert. In 
der Akte endet das Kalendar im Monat Dezember auf Folio 71r. Ab der Rückseite 
(fol. 71v) wird bis Folio 76v mit derselben Handschrift, die sich auch im Kalendar 
findet, vermerkt, wie viele große und kleine Brote aus den angeblichen Kornstif-
tungen der Äbtissinnen Adelheid und Mathilde sowie von Königin Mathilde und 
König Heinrich I. 1611 (!) gebacken und verteilt wurden. Moddelmog, Königliche 
Stiftungen, S. 60 deutet „die frühneuzeitliche Quedlinburger Gedenkpraxis“, die 
sich in der Austeilung von Broten im Gedenken an die Mitglieder der ottonischen 
Stifterfamilie finden lässt, „als Transformation des älteren Totengedenkens“. Vor 
dem Hintergrund der Überlieferungssituation ist anzunehmen, dass das von Erath 
edierte Kalendar mit großer Wahrscheinlichkeit im gleichen Jahr verfasst wurde wie 
die Auflistung der erwähnten Memorienbrote, nämlich 1611. Dafür spricht auch, 
dass der errechnete Fronleichnamstermin für das Jahr 1611 auf den 2. Juni fällt und 
das Fest auch im Kalendar für jenen Tag eingetragen wurde. Vgl. die Berechnung 
des Fronleichnamstermins für das Jahr 1611: https://www.rechner.club/feiertage/
fronleichnam-berechnen?paramid=runtk64p7b (19.12.2020). 

https://www.rechner.club/feiertage/fronleichnam-berechnen?paramid=zcd81jtf3i
https://www.rechner.club/feiertage/fronleichnam-berechnen?paramid=zcd81jtf3i
https://www.rechner.club/feiertage/fronleichnam-berechnen?paramid=runtk64p7b
https://www.rechner.club/feiertage/fronleichnam-berechnen?paramid=runtk64p7b
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Bei allen oben erwähnten Rechnungsbänden wurde auf der Ausga-
benseite zwischen Ausgaben für (I.) „Memorien“ und (II.) Feste so-
wie (III.) allgemeinen Ausgaben unterschieden. Unter „Memorien“ 
sind Anniversarien oder Jahrgedächtnisse beziehungsweise mit den 
Worten von Karl Schmid „Stiftungen für das Seelenheil“18 zu verste-
hen, die am Todestag des oder der Verstorbenen auf ewig gehalten 
werden sollten.19 Ausgaben für Memorien, die laut der stiftischen 
Kirchenordnung von 1540/41 auch an der Stiftskirche abgeschafft 
werden sollten,20 finden sich mindestens bis zum Ende des 16. Jahr-
hunderts.21 Moddelmog führt für das 17. Jahrhundert weitere Nach-
weise auf.22 Aus den Rechnungen wird weiterhin ersichtlich, dass die 
zahlreichen Memorien und Feste an St. Servatii von verschiedenen 
Seiten finanziert wurden und dass die Propstei, die Präbendaten und 
die Küsterei jeweils unterschiedliche Feste und Memorien bezahlten. 
In dem von Erath verwendeten Kalendar vom Beginn des 17. Jahr-
hunderts werden auch die Abtei, die Dechanei, das Pförtneramt und 
weitere als Geldgeber erwähnt.23 Sogar der Quedlinburger Rat bezahl-
te die Ausrichtung von insgesamt sechs Memorien und vier Festen an 
der Stiftskirche mit insgesamt zehn Talern,24 was sich bis 1619/2025 in 

18 Schmid, Karl: Stiftungen für das Seelenheil. In: Ders. (Hg.): Gedächtnis, das Ge-
meinschaft stiftet, München/Zürich 1985, S. 51–73 (Schriftenreihe der Katho-
lischen Akademie der Erzdiözese Freiburg). Vgl. zudem neuerdings Hugener, 
Rainer: Buchführung für die Ewigkeit. Totengedenken, Verschriftlichung und 
Traditionsbildung im Spätmittelalter, Zürich 2014, bes. S. 59–77, 96–110.

19 Die Bezeichnungen „Memorien“, „Anniversarien“ und „Seelenmessen“ werden 
im Folgenden synonym verwendet. Vgl. einführend: Drehsen, Volker: Anniversari-
en. II. Praktisch-theologisch. In: RGG4 1, Sp. 509.

20 Vgl. Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 56 sowie Kap. 4.3.2 der vorliegenden Ar-
beit.

21 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 22r–23r (1586), fol. 71r–72v (1587), 
fol. 99v–100v (1588), fol. 134v–135r (1589), fol. 163v–165r (1590).

22 Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 58, Anm. 169.
23 Über die genannten Geldgeber hinaus wird in der von Erath nur in Auszügen 

edierten Quelle weiterhin ein bislang unbekanntes „Spierambt“ als Geldgeber 
erwähnt. Auch wurden bestimmte Einkünfte von Kornerträgen (einige „Malter 
zu Wegeleben“) und Zinseinnahmen von verliehenem Geld („Geld zu Magde-
burg“) für einige Feste und Jahrtage bestimmt. Wofür die oft zu findende Eintra-
gung „aus der Beůehlung“ stehen könnte, bleibt unklar. LASA, A20, XVI, a, Nr. 4, 
fol. 59v–71r (s. d.).

24 Der Rat bezahlte die Memorien für Tilemann Mundt, Sebald(i) Vischer/Fischer, 
Nicolai Wegner, Borchardi Meygen(rodt), Johann Knobben und Benefactor Magis-
ter Sebaldi. Bei den Festen ist ein Wandel auszumachen. Im Jahr 1539 bezahlte der 
Rat die Präbendaten für die Feier des Festes Marie Conceptio (8.12.) sowie für die 
Oktav dieses Festes. Sechs Jahre später, 1545, wurden die Präbendaten vom Rat für 
die Oktav von Marie Conceptio sowie für die Feste Sebaldi confessoris (19.8.) und 
Blasii (3.2.) bezahlt. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, fol. 13v (1539), 70v (1545). 

25 Der bislang jüngste Beleg stammt aus dem Rechnungsjahr 1619/20, in welchem 
die Präbendaten die Einnahme von zehn Marientalern und zehn Mariengroschen 
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den Präbendatenrechnungen26 und mindestens bis 1578 auch in den 
Ratsrechnungen27 nachvollziehen lässt. Es ist anzunehmen, dass die 
1611 zu findende Zuordnung der Geldgeber für die einzelnen Feste 
und Memorien auf älteren Verhältnissen beruht.

Die bei den Messen und Festen handelnden beziehungsweise be-
zahlten Personen waren meistens ein Priester und der Küster, die 
beide zu den Präbendaten des Stiftes gehört haben dürften. Vor al-
lem bei den Festen, aber auch bei einigen Memorien für Äbtissinnen 
werden darüber hinaus Jungen/Schüler, der Kantor und teils auch 
ein Schulmeister als Mitglieder des üblichen Jungenchors erwähnt.28 

vom „Rath beider Städte Qůedl. Von etlich Memoriis“ vermerkten. Vgl. LASA, 
A20, XVI, B, a 1, Nr. 32, fol. 28v (1619/20). 

26 Vgl. u. a. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, fol. 95r (1547), Nr. 26, fol. 171v (1574).
27 Vgl. u. a. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1522), fol. 57v–59v; RR, Nr. 8 (1523), fol. 114v; 

RR, Nr. 9 (1524), fol. 29r; RR, Nr. 10 (1527), fol. 43v; RR, Nr. 11 (1530), fol. 33r; 
RR, Nr. 13 (1532), fol. 17v; RR, Nr. 14 (1533), fol. 22r; RR, Nr. 16, Vol. I (1535), 
fol. 17v. Im Jahr 1540 erhält Niklas Francke, ggf. der mit dem Tod von Bethman-
nus Bethmann in Verbindung gebrachte Geistliche, die zehn Taler für die Ab-
haltung etlicher Memorien im Namen der Präbendaten. Vgl. StA QLB, 23a, RR, 
Nr. 21 (1540), fol. 16r. Auch später wurde diese Summe in den meisten Ratsrech-
nungen als Bezahlung der Präbendaten für Memorien erwähnt. Vgl. StA QLB, 23a, 
RR, Nr. 30 (1550), fol. 41r; RR, Nr. 31 (1551), fol. 37v; RR, Nr. 32 (1552), fol. 35v; 
RR, Nr. 33 (1553), fol. 35r; RR, Nr. 34 (1554), fol. 26r; RR, Nr. 36 (1556), fol. 33v; 
RR, Nr. 37 (1557), fol. 43v; RR, Nr. 38 (1558), fol. 25r; RR, Nr. 39 (1559), fol. 40r; 
RR, Nr. 40 (1560), fol. 40r; RR, Nr. 41 (1561), fol. 41r; RR, Nr. 42 (1562), fol. 44r. 
Ab 1563 wurde in den Ratsrechnungen nur noch die Entrichtung der zehn Ta-
ler an die Präbendaten vermerkt, der Bestimmungszweck zur Abhaltung der Me-
morien jedoch weggelassen. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 43 (1563), fol. 36r; RR, 
Nr. 44 (1564), fol. 47v; StA QLB 23b, RR, Nr. 47 (1566), fol. 18r; RR, Nr. 53 (1578), 
fol. 20r. Daraus ist jedoch nicht zu schließen, dass die Summe für einen anderen 
Zweck verwendet wurde, da noch 1619/20 in der Präbendatenrechnung vermerkt 
wurde, dass vom Rat etwa zehn Taler für etliche Memorien eingegangen waren. 
Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 32, fol. 28v (1619/20).

28 Ein Schulmeister („rectori“) wird zusammen mit Jungen („pueris“), in denen 
Schüler zu sehen sind, in den Präbendatenrechnungen der Jahre 1537–1543 sowie 
1547 und 1548 bei der Feier der Feste erwähnt. Danach fehlt bis 1578 der Schul-
meister, die Jungen/Schüler werden hingegen bei der Feier der Feste weiterhin 
erwähnt. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, fol. 6r–7v (1537), fol. 18–19v (1539), 
fol. 27r–29v (1540), fol. 39r–40v (1541), fol. 51r–53r (1542), fol. 63r–64v (1543), 
fol. 100r–101v (1547), fol. 110r–111v (1548), fol. 120r–121r (1549), fol. 129r–130r 
(1550), fol. 137v–138v (1551), fol. 151r–152r (1552), fol. 159v–160v (1553), 
fol. 166v–167v (1554), fol. 173v–174v (1555); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, 
fol. 5v–6v (1556), fol. 16r–17v (1557), fol. 24v–25v (1558), fol. 33r–34r (1559), 
fol. 42v–44r (1560), fol. 54r–55v (1562), fol. 66v–67v (1563), fol. 78v–79r (1565), 
fol. 89v–90r (1566), fol. 99v–100v (1567), fol. 110rv (1568), fol. 119v–120v (1569), 
fol. 131v–132v (1570), fol. 143v–144v (1571), fol. 154v–155v (1572), fol. 163v–164r 
(1573), fol. 176v–178r (1574), fol. 187r–188v (1575), fol. 221–222v (1578). Bei fünf 
der sieben von der Stiftskirche/Küsterei bezahlten Memorien werden 1562–1590 
Jungen („pueris“) als Mitwirkende erwähnt. Neben den vier Memorien für Äbtis-
sin Hedwig von Sachsen betrifft dies das Jahrgedächtnis für Äbtissin „Adelheidis“. 
„Pueris“ waren auch bei den Feiern derjenigen Feste beteiligt, die von der Stiftskir-
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Bei den Memorien ist zu beobachten, dass die bedeutendsten von 
ihnen, also die für König Heinrich I. (der irrtümlich durchgehend 
als „Keyser“ tituliert wird), für Königin Mathilde oder für die meis-
ten Äbtissinnen von der Abtei, der Propstei und der Küsterei, finan-
ziert wurden. Die Präbendaten bezahlten hingegen die Memorien 
für Personen, die heute weitgehend unbekannt sind und die Kettner 
als „Privat-Persohnen“ bezeichnete sowie in seiner Aufstellung über-
ging.29 Der jeweilige Aufwand für die Memorien fiel sehr unterschied-
lich aus. Wie dem oben erwähnten Verzeichnis des täglich genutzten 
„Kirchen Ornats“ aus dem Jahr 1568 zu entnehmen ist, war es „[e]in 
weiß Meßgewandt mit einem schwartzenn samett Creůtz[,] das man 
Pflegett zů den Memorienn zů gebraůchenn“.30 Bei allen Memorien 
ist ein geringer Betrag für das Offertorium verzeichnet, worunter die 
liturgische Gabenbereitung und/oder ein meist antiphonaler Ge-
sang zu verstehen sein dürfte, der die Gabenbereitung begleitete.31 
Der noch 1579 bei den Memorien für die meisten Äbtissinnen (und 
auch für Anna II.) vermerkte Einsatz von Weihrauch („zů reůchern“, 
„turribulo“ für das Weihrauchfass, Turibulum)32 zählte im Luthertum 
ebenso zu den für das Heil der Gläubigen unmaßgeblichen Adiapho-
ra33 wie die Altar-, Apostel-, Litanei- und Memorienkerzen, wobei sich 

che/Küsterei ausgerichtet wurden. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27, fol. 11r–12r 
(1562), fol. 24r–25 (1563), fol. 37r–38r (1564), fol. 51r–52r (1565), fol. 64v–65v 
(1566), fol. 78rv (1567), fol. 89r–90r (1569); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 28, 
fol. 21r–22r (1573), fol. 43rv (1574), fol. 54r–55r (1575), fol. 84r–85r (1576), 
fol. 110r–111r (1577), fol. 137v–138r (1578), fol. 162r–163r (1579), fol. 182r–183r 
(1580); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, fol. 10v (1581), fol. 25v (1582), fol. 55v 
(1584), fol. 67rv (1585); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 22r–24v (1586/87), 
fol. 71r–73v (1587/88), fol. 99v–102r (1588/89), fol. 134v–135v (1589/90), 
fol. 163v–165v (1590/91). 

29 Kettner, Kirchen, S. 109.
30 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 19bv (7.5.1568).
31 Vgl. Traub, Andreas: Offertorium. II. Musikalisch. In: LThK3 7, Sp. 1006; Jilek, Au-

gust: Gabenbereitung. In: LThK3 4, Sp. 254f; umfassend: Angenendt, Arnold: Of-
fertorium. Das mittelalterliche Meßopfer, Münster 2013, bes. S. 425–426, 464–468 
(Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 101). 

32 Vgl. u. a. LASA, A21, IX, Nr. 8, fol. 18v–27r (1545/46, 1546/47); LASA, A12, Spec. 
Quedlinburg, Nr. 205, fol. 16–17 (1577–1579). Neben den Memorien wurden 
auch die meisten Feste noch 1579 unter Verwendung von Weihrauch begangen.

33 Vgl. Dingel, Irene (Hg.): Der Adiaphoristische Streit (1548–1560), Göttingen 
2012, S. 3–15, bes. S. 8 (CONTROVERSIA ET CONFESSIO. Theologische Kont-
roversen 1548–1577/80. Kritische Auswahledition 2); Loewenich, Walther von: 
Martin Luther. Der Mann und das Werk, München 1982, S. 217; Herms, Eilert: 
Adiaphora. In: RGG4 1, Sp. 115–119. Otto Böcher und Peter Wünsche dürften 
zumindest für die Frühzeit des Protestantismus zu weit gehen, wenn sie die Ver-
wendung von Kerzen nur auf die Abendmahlsfeier beschränkten und die Ver-
wendung des Weihrauchs erst wieder ab dem 19. Jahrhundert annahmen. Vgl. 
Böcher, Otto: Licht und Feuer. V. Praktisch-theologisch. In: TRE 21, S. 113–119, 
bes. S. 114; Wünsche, Peter: Weihrauch. II. Praktisch-theologisch. In: TRE 35, 
S. 475–477, bes. S. 476.
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die beiden letztgenannten Kerzensorten nur bis 1566 nachweisen 
lassen.34 Maßgeblich vertreten wurde die Vorstellung der Adiaphora 
durch Melanchthon und seine „Philippisten“ genannten Anhänger. 
Die gegenüber den Altgläubigen vermittelnde innerprotestantische 
Strömung des Philippismus war auch noch am Ende des 16. Jahrhun-
derts unter den Quedlinburger Geistlichen bis hinauf zum Super-
intendenten Absdorf prägend.35 Damit steht in Verbindung, dass 
Weihrauch und Apos telkerzen an St. Servatii noch im letzten Drittel 
des 16. Jahrhunderts verwendet wurden und auch die auf altgläubige 
Frömmigkeitsformen rekurrierenden Memorien- und Litaneikerzen 
erst Jahrzehnte nach der obrigkeitlichen Reformationseinführung 
abgeschafft wurden.

Von besonderem Interesse sind weiterhin verschiedene an der 
Stiftskirche tätige Personengruppen, die überwiegend aus Laiinnen 
bestanden. Sie sind in der Forschung bislang völlig unbekannt.36 
Dies sind sogenannte (I.) Homissen-Frauen, (II.) Mandaten-Frauen, 
(III.) Wächterpersonen und (IV.) Paginen/Beginen. Ihre jeweiligen 
Funktionen sind unbekannt und lassen sich auch aus anderen Quel-
len bislang nicht rekonstruieren, weshalb an dieser Stelle nur Vermu-
tungen angestellt werden können.37 Die Homissen-Frauen könn-
ten Hochmesse-Frauen gewesen sein, die als Stellvertreterinnen der 
Stiftsdamen beim Chordienst agierten. Die Mandaten-Frauen werden 

34 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27, fol. 13r (1562), fol. 26r (1563), fol. 39rv (1564), 
fol. 53r, 54r (1565), fol. 66v, 67r (1566). Ab der Mitte der 1560er-Jahre fehlen diese 
Kerzen in den Ausgaben und es werden nur noch Apostel- und Altarkerzen er-
wähnt, die wie die Memorien- und Litaneikerzen seit 1562 in den Rechnungen 
zu finden sind. Vgl. u. a. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27, fol. 13r (1562), fol. 26v 
(1563), fol. 39rv (1564), fol. 53r, 54r, (1565), fol. 66v, 67r (1566), fol. 79v (1567), 
fol. 91rv (1568), fol. 103r (1569); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, fol. 56r, 57r 
(1584), fol. 67v, 68v (1585); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 25r, 28v (1586/87), 
fol. 69v (1587/88), fol. 106r (1588/89), fol. 133v (1589/90), fol. 166v, 169v, 170r 
(1590/91), fol. 220r (1591/1592). Hervorzuheben ist hinsichtlich der Überliefe-
rung, dass die Rechnungen der Küsterei erst ab 1562 vorliegen, weshalb Aussagen 
für die Zeit davor nur bruchstückhaft möglich sind. 

35 Vgl. Kap. 9.5 der vorliegenden Arbeit.
36 Alle Gruppen zusammen umfassten zwischen zehn und 16 Personen. Erst seit den 

späten 1570er-Jahren werden die Namen der Frauen und wenigen Männer bezie-
hungsweise deren (daneben/früher) ausgeübte Berufe erwähnt. Als Beispiel wer-
den im Folgenden die Namen aus der Rechnung der Stiftskirche des Jahres 1578 
aufgenommen: Mandaten-Frauen: 1. Margreta Hasenhauers, 2. Gertrud Zempel, 
3. Margreta Kuneroth, 4. Katharina Stempels. Homissen-Frauen: 1. Margreta Je-
ckels, 2. Margreta Pollen, 3. Margreta Bapts, 4. Otilia Boden. Wächter-Personen: 
1. Margreta Scheuttendeufel, 2. Alte Barbara, 3. Anna Schulten, 4. Hans Blangken-
burgk, 5. Hans der Kälberhirte, 6. Die alte Heynische, 7. Die alte Küsterin Sancti 
Benedicti, 8. Die alte Schunemensche, 9. Margreta Müntzelers. Vgl. LASA, A20, 
XVI, B, a 1, Nr. 28, fol. 140r (1578). 

37 Ich danke Prof. Enno Bünz (Leipzig) und Prof. Andreas Odenthal (Bonn), die bei 
den folgenden Interpretationsversuchen wertvolle Hilfe leisteten. 
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teilweise auch als „Mandaten-Paginen“ erwähnt, teils wurde die Be-
zeichnung der „Paginen“ auch als Sammelbezeichnung für Hochmes-
se-Frauen, Mandaten-Frauen und Wächterpersonen verwendet.38 
Ungewiss ist, ob diese „Paginen“ mit jenen Beginen zu identifizieren 
sein könnten, die in der westlichen Altstadt im Weingarten und im 
Neuendorf jeweils ein Haus hatten.39 Ungefähr ab 1535/37 zogen 
diese Beginen in die Quedlinburger Neustadt, wo sie südlich von 
St. Nikolai ein weiteres Haus besaßen40 und laut Kleemann noch 
um 1634 lebten.41 Denkbar ist, dass die „Mandaten-Paginen“ an 
St. Servatii ähnliche Aufgaben hatten wie die in vielen europäischen 
Städten seit dem 13. Jahrhundert lebenden Beginen, zu deren Tätig-
keiten neben verschiedenen Handarbeiten, der Krankenpflege und 
der Sterbebegleitung auch der Totendienst mit der Fürbitte für die 
Verstorbenen zählte, weshalb sie oft auch als „Seelschwestern“,42 
„Klageweiber“ oder „Leidtfrauen“43 bezeichnet wurden. Da Beginen 
Seelenmessen beiwohnten,44 könnten an den erwähnten Seelenmes-
sen an St. Servatii die „Mandaten-Paginen“ beteiligt gewesen sein. 
Helga Unger weist darauf hin, dass Beginen im Zuge der Reformati-
on ihre Einnahmequellen verloren, weil die Reformatoren „das spät-
mittelalterliche Buß- und Ablasswesen wie auch die Fegefeuerlehre 
verwarfen“.45 Vielleicht übernahmen gar einige der Beginen aus der 
Neustadt, die im Zuge der Reformation einen Teil ihres traditionel-

38 Beispielsweise wurde der Begriff der „Paginen“ in der Rechnung der Propstei 
des Jahres 1545/46 für alle drei Gruppen verwendet. Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 8, 
fol. 16rv. Im Jahr 1546 werden die Mandaten-Frauen als „Mandaten-Paginen“ be-
zeichnet. LASA, A21, IX, Nr. 8, fol. 32r (1546/47).

39 Erstmals wird dieses Haus in der Ratsrechnung des Jahres 1542 und danach auch 
in den Jahren 1543 und 1545 erwähnt, als es bereits im Besitz des Schustermeisters 
Cunze war, der es (offensichtlich vom Rat) für 30 Taler gekauft hatte. Vgl. StA QLB, 
23a, RR, Nr. 23, Vol. II (1542), fol. 59r; RR, Nr. 24 (1543), fol. 13r; RR, Nr. 26 
(1545), fol. 2r; Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 229; Wozniak, Quedlin-
burg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 316.

40 Vgl. Kleemann, Quedlinburgische Geschichte, S. 53; Reuling/Stracke, Deut-
scher historischer Städteatlas, Tafel 4.1.

41 Vgl. Kleemann, Quedlinburgische Geschichte, S. 53f; Wozniak, Quedlinburg im 
14. und 16. Jahrhundert, S. 317.

42 Unger, Helga: Die Beginen. Eine Geschichte von Aufbruch und Unterdrückung 
der Frauen, Freiburg/Br. 2005, S. 75, 81f, 90, 158 (Herder Spektrum 5643); Fö-
ssel, Amalie/Hettinger, Anette: Klosterfrauen, Beginen, Ketzerinnen. Religiöse 
Lebensformen von Frauen im Mittelalter, Idstein 2000, S. 51 (Historisches Semi-
nar, N. F. 12). Iris Geyer erwähnt in Bezug auf die Totendienste der Beginen einzig 
die Totenwache. Geyer, Iris: Beginen/Begharden. In: RGG4 1, Sp. 1214.

43 Reichstein, Frank Michael: Das Beginenwesen in Deutschland. Studien und Kata-
log, Berlin 22017, S. 170 (Wissenschaftliche Schriftenreihe Geschichte 9).

44 Vgl. Reichstein, Das Beginenwesen, S. 170f. Laut Reichstein sollten die Beginen 
„die Verstorbenen durch Almosen, Fasten und Gebete vom Fegefeuer erlösen hel-
fen“.

45 Unger, Die Beginen, S. 158.
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len Erwerbs verloren hatten, später in der Stiftskirche Aufgaben, die 
bislang teilweise die Kanonissen wahrgenommen hatten. Ein Zusam-
menhang der Mandaten-Frauen mit der Gründonnerstagsliturgie, in 
der unter anderem der Ritus der Fußwaschung (mandatum) vollzogen 
wurde,46 dürfte dagegen auszuschließen sein, da Mandaten-Frauen 
an St. Servatii, wie auch die Angehörigen der beiden anderen Grup-
pen, nicht nur in der Osterzeit, sondern das ganze Jahr hindurch Gel-
der erhielten.47 

Wie der Name bereits verrät, war als einziger der Kreis der Wäch-
terpersonen gemischtgeschlechtlich zusammengesetzt, wenn auch 
die Zahl der Frauen überwog.48 Hinsichtlich der Tätigkeit der Wäch-
terpersonen könnte angenommen werden, dass sie das laut Clemens 
Bley und Klaus Voigtländer „nach der Reformation“ neugestaltete 
und laut Winnigstedt „von vielen großen leute[n]“49 besuchte Grab 
Heinrichs I. bewachten. Wie Bley darlegt, wurden einzelne Teile des 
Schatzes willkürlich mit dem Stiftsgründer Heinrich I. in Verbindung 
gebracht. Beispiele dafür sind der sogenannte Kamm „keisser Hein-
richs“ oder „Kayser Heinrici Auceps stab“.50 Die vom Stift intendierte 

46 Vgl. u. a. Thomas, John Christopher: Fußwaschung. In: RGG4 3, Sp. 444; Maas-
Ewerd, Theodor: Gründonnerstag. In: RGG4 3, Sp. 1307.

47 Vgl. u. a. LASA, A21, XI, Nr. 8, fol. 11r–18r (1545). Allerdings berichtet Reich-
stein, Das Beginenwesen, S. 172 vom Fall einer Berner Beginenstiftung aus dem 
Jahr 1340, durch die die Frauen verpflichtet waren, „jeden Donnerstag das ‚Man-
dat‘, die Fußwaschung der Armen nach dem Vorbild Jesu, auszuführen“. Hinweise 
darauf, dass eine solche wöchentliche Fußwaschung auch in Quedlinburg statt-
fand, sind nicht überliefert. 

48 Aus den Jahren 1586 bis 1591 liegen Namenslisten aller drei Gruppen vor. Aller-
dings wurden die genannten Personen nicht den einzelnen Gruppen zugeord-
net. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 27r (1586), fol. 69r (1587), fol. 105r 
(1588), fol. 132v (1589), fol. 168r (1590), fol. 222v (1591). Lorenz sieht in den 
Wächterpersonen Almosenempfängerinnen oder Wäscherinnen. Vgl. Lorenz, 
Werdegang, S. 96.

49 Bley, Tradition, S. 60–62, Anm. 44; Voigtländer, Die Stiftskirche, S. 101; Voigtlän-
der bezieht sich mit seiner Angabe auf Erdmann, der auszugsweise die Chronik 
von Winnigstedt nach der sogenannten Blankenburger Handschrift wiedergibt. 
Darin heißt es: „Darzu ist daselbest [in Quedlinburg, E.R.] auch die herliche be-
grebnisse dieses frommen keysers Heinrici Aucipis, seines erlichens gemals undt 
etzlicher seiner kinder, dz in grossen werden undt ehren ein zeit gehalten undt 
von vielen grossen leuten besucht undt besehen worden.“ Erdmann, Carl: Das 
Grab Heinrichs I. In: DA 4 (1941), S. 76–97, hier S. 86. Da der Kontext des Zitats 
bei Voigtländer wie bei Erdmann fehlt, bleibt unklar, ob sich Winnigstedts Bericht 
über das Grab König Heinrichs I. auf ältere Zustände bezieht oder ob Winnigstedt 
selbst erlebte, dass das Grab berühmte Besucher anzog.

50 Zitiert nach Bley, Tradition, S. 63. Weitere Beispiele bei Bley, Clemens: Zwischen 
Verehrung und Flachs. Zur frühneuzeitlichen Rezeptionsgeschichte König Hein-
richs I. im Reichsstift Quedlinburg. Zugleich ein Beitrag zu einem verlorenen 
Schatzstück aus St. Servatii. In: Wozniak, Thomas/Müller, Sebastian/Meyer, 
Andreas (Hg.): Königswege, Festschrift für Hans K. Schulze zum 80. Geburtstag 
und 50. Promotionsjubiläum, Leipzig 2014, S. 241–253, bes. S. 247–249.



252 5. Kontinuität und Wandel

und legitimationsstiftende Außenwirkung jener Zuschreibungen hätte 
sich mit einer (teil-)öffentlichen Ausstellung dieser und weiterer Stü-
cke aus dem Stiftsschatz steigern lassen und könnte auf eine quasi mu-
seale Nutzung hinweisen.51 Vorbehaltlich weiterer Untersuchungen 
und dahin gehender Belege bleiben dies allerdings Spekulationen. 

Anhand dieser Annahmen über die Tätigkeitsfelder der erwähn-
ten Personengruppen lassen sich zumindest die Hochmesse-Frauen 
(„Homissen“) und eventuell auch die Mandaten-Paginen mit gottes-
dienstlichen Handlungen indirekt in Verbindung bringen, da Frauen 
generell von der liturgischen Praxis ausgeschlossen waren. Für alle 
Gruppen besteht noch Forschungsbedarf, der an dieser Stelle ermit-
telt, nicht aber erfüllt werden kann. 

Im Überblick ist hinsichtlich der Memorialpraxis an St. Servatii 
Claudia Moddelmog zuzustimmen, die eher nebenbei anhand einer 
Quellenstelle aus den späten 1680er-Jahren vermutete, dass „[a]uch 
die katholische Seelmesse für Verstorbene […] anscheinend ihre Fort-
setzung gefunden“ hatte.52 Es ist anzunehmen, dass die am Anfang 
des 16. Jahrhunderts im Stift gehaltenen Seelenmessen auch noch 
viele Jahrzehnte nach der obrigkeitlichen Reformationseinführung 
1539/41 in der bisherigen liturgischen Form weitgehend unvermin-
dert beibehalten wurden.53 Die Seelenmessen galten über die Ange-
hörigen der ottonischen Stifterfamilie hinaus vor allem Äbtissinnen 
und anderen Stiftspersonen sowie wahrscheinlich einer größeren 
Anzahl weltlicher Personen, wobei die Finanzierung von verschiede-
nen Ämtern gewährleistet wurde. Bemerkenswert sind dabei auch die 
Anniversarien an der Stiftskirche, die der Quedlinburger Rat mindes-
tens bis ins zweite Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts weiterbezahlte.54

51 Bley, Zwischen Verehrung, S. 250 erwähnt die Aussage des Kanzleischreibers Fran-
ziskus Hase, laut dem es zumindest zur Zeit von Äbtissin Maria (reg. 1601–1610) 
üblich gewesen sei, „jeden in die Schatzkammer zu führen, um die Kostbarkeiten 
dort zu besichtigen“.

52 Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 60.
53 Zumindest lässt sich dies für die Präbendaten belegen, deren früheste Rechnung 

dem späten 14. Jahrhundert entstammt. Dieselben Seelengedächtnisse, die noch 
am Anfang des 17. Jahrhunderts gehalten wurden, sind in den Rechnungen min-
destens seit dem Ende des 15. Jahrhunderts erwähnt. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, 
Nr. 24 (1391–1489).

54 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 32, fol. 28v (1619/20). Zu den letzten an der Stifts-
kirche gestifteten Seelenmessen dürfte diejenige des Präbendaten Conrad Pfister 
aus dem Jahr 1532 zählen, der Johann Reinboth, Heinrich Graßhof (Bürgermeis-
ter des Jahres 1531), Nikolaus Hue, seinen Vetter Cuntz Pfister und Jakob Laue 
zu seinen Testamentsverwaltern ernannte. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, 
Nr. 209b, fol. 9rv (1532). Bürgermeister Heinrich Graßhof wurde im Vorjahr 1531 
in einem Schreiben des Stiftshauptmanns Hans von Berlepsch an Herzog Georg 
als Gegner der „lutherischen sachen“ beschrieben. ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 
(3.8.1531).
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Neben der fortgesetzten liturgischen Memoria weist Moddelmog 
ab dem frühen 17. Jahrhundert verschiedene „ottonische Stiftungen“ 
für die Äbtissinnen Mathilde und Adelheid sowie für Heinrich I. und 
Königin Mathilde nach, die mit jährlichen Kornspenden verbunden 
waren. Aus unterschiedlichen Kornmengen jener vier „Stiftungen“ 
sollten Brote gebacken und an bestimmte Personen ausgeteilt werden. 
Später wurden Geldäquivalente anstelle der Brote vereinbart.55 Diese 
vermeintlich ottonischen Stiftungen weist Moddelmog überzeugend 
als Innovationen aus.56 Sie waren spätestens unter der Regierung von 
Äbtissin Elisabeth II. (reg. 1574–1584) entstanden57 und sind min-
destens bis 1688 im Sinne einer „stabilen sozialen Praxis“ vollzogen 
worden.58 Anders als Moddelmog daraus ableitet, dürften in den aus-
geteilten Broten beziehungsweise den späteren Geldbeträgen keine 
„Almosenstiftungen“59 zu sehen sein, denn sie wurden nicht an Arme 
oder Bedürftige ausgeteilt, sondern kamen auf die fürstliche Tafel 
und wurden einem eventuell erweiterten Kreis der Hofbediensteten 
übergeben – beginnend beim Superintendenten und endend bei 
zwei Küchenjungen.60 Durch die in der Frühen Neuzeit erfundenen 

55 Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 58 sowie LASA, A20, XVI, A, Nr. 4, 
fol. 71v–76r (1611).

56 Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 59f.
57 Im oben genannten Verzeichnis über die Verteilung der Brote aus dem Jahr 1611 

wird erwähnt, dass die vermeintlichen ottonischen Stiftungen bereits unter Äb-
tissin Elisabeth II. (reg. 1574–1584) bestanden. Vgl. LASA, A20, XVI, A, Nr. 4, 
fol. 76r (1611).

58 Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 59, 62. 
59 Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 64.
60 Die Vermutung, dass es sich bei den Empfängern und Empfängerinnen „vielleicht um 

alle Bedienstete[n] des Stifts“ handelte, äußerte auch schon Moddelmog, Königliche 
Stiftungen, S. 58, allerdings ging ihr die Autorin nicht weiter nach. Dass die Empfän-
ger und Empfängerinnen überwiegend Hofbedienstete waren, zeigt sich besonders 
beim Vergleich mit den Beteiligten des jährlichen Lichtmessfestes in der Stifts kirche. 
Für das Lichtmessfest erhielten traditionellerweise viele Personen des Stiftes Kerzen 
von unterschiedlichem Gewicht, die die Küsterei ausgab. In der Rechnung der Küs-
terei des Jahres 1620 zählten dazu neben den Stiftdamen (Äbtissin, Pröpstin, Dechan-
tin, Kanonissin) und dem Hofmeister auch der Kanzler, die Hofmeisterin mit zwei 
Jungfrauen, zwei Jungfrauen der Pröpstin und eine weitere der Dechantin, Junker 
Heinrich von Binaw [Bünau], Gebhart von Dannenberg, der Superintendent, der 
Sekretär, der Bürgermeister der Altstadt, die Präbendaten, der Burgküster, „Servatia-
na Fabricae Aedili“, der Abteischösser, der Kanzleischreiber, der Küchen- und Korn-
schreiber auf dem Kloster, der Jägermeister, der Schlosskantor, der Schließer, der 
Bäcker, der Weinschenk, der Meisterkoch, der Silberdiener, der Hofschneider, die 
Palmbrüder, die Chorschüler, verschiedene edle Knaben, sechs Mägde der Stiftsda-
men, der Gärtner, der „Pfankoch“, der Vogt und weiterhin Kammerfrauen, Lakaien, 
Kanzleidiener, weitere Diener, Kutscher und ein Küchenjunge. LASA, A20, XVI, B, 
a 1, Nr. 31, fol. 138r–139v (1620). Die Empfänger und Empfängerinnen der Brote 
aus den erwähnten „ottonischen“ Kornstiftungen waren zu großen Teilen dieselben, 
wie bei der Lichtmessfeier (ebenfalls werden hier erwähnt: Superintendent, Präben-
daten, Schosser, Küchenschreiber, Kantor, Weinschenk, Chorschüler, Meisterkoch, 
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‚ottonischen‘ Stiftungen wurde das ursprüngliche und jahrhunder-
tealte liturgische Stiftergedenken in gewandelter Form ergänzt, auf 
die Hofbediensteten ausgeweitet und dadurch die prominente Grün-
dung des Stiftes popularisiert. Es ist anzunehmen, dass der Schritt der 
Einführung ottonischer Stiftungen im späten 16. Jahrhundert ebenso 
mit einer Belastungssituation des Stiftes in Verbindung stand wie die 
beiden Erweiterungen der Titulatur der Äbtissin in den 1470er- und 
den frühen 1540er-Jahren oder die Wahrnehmung der Reichsstand-
schaft durch Anna II. und der durch sie vertretene reichsfürstliche 
Anspruch seit den 1540er-Jahren.61 Als äußerer Anlass für die Er-
findung der ‚ottonischen Stiftungen‘ ist in erster Linie an das Jahr 
1574 zu denken, als der Schutzvogt, Kurfürst August, nach dem Tod 
Annas II. den Regierungsantritt der gewählten Äbtissin Elisabeth II. 
verhinderte und dem überschuldeten Stift und seiner Äbtissin einen 
nachteiligen Vertrag aufzwang.62 Gegen diese Gewaltmaßnahmen 
des Schutzvogts und die damit für das Stift verbundenen Gefahren 
konnte die Erfindung ‚ottonischer Stiftungen‘ in Stellung gebracht 
werden, indem die Existenz des Reichsstiftes wie die Herrschaftslegi-
timation seiner Fürstäbtissin in reformatorisch gewandelter Form auf 
die Ottonen rückbezogen wurde. Über die Einbeziehung eines Groß-
teils der Hofbediensteten in die Gedächtnisse konnte es gelingen, die 
ursprüngliche Funktion des Stiftes und seine jahrhundertealte Tradi-
tion einem breiteren Personenkreis im Bewusstsein zu halten.

Im Zusammenhang mit den Anniversarien beziehungsweise Memo-
rien ist besonders diejenige interessant, die sich Anna II. 1566 von ih-
rer Nachfolgerin, der späteren Äbtissin Elisabeth II., zusichern ließ.63 
Weder im Kalendar bei Kettner noch in dem bei Erath, das wie oben 
dargestellt aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt, ist diese Seelen-
messe eingetragen. Sie findet sich aber in zwei Verzeichnissen der Fes-
te und Memorien, die wenige Jahre nach dem Tod Annas II. (1574) in 
den Jahren 1577–1579 und 1592 an St. Servatii abgehalten wurden.64 

Pfannkoch, Kutscher, Stubenheizer, (Ober-)Schließer, Bäcker, Vogt, Gärtner, Küchen-
jungen; darüber hinaus werden folgende Empfänger und Empfängerinnen der Brote 
genannt: Diacon, Subdiacon, „Summissario“, Schweinemeister, Kräuterfrau, „Ge-
richtsfrohnen“, Mälzer, Hundejungen, Gänsemagd, Schließer. Allerdings finden sich 
in den Registern über die Verteilung der Brote viele Namen ohne Angabe des Berufes. 
Vgl. LASA, A20, XVI, A, Nr. 4, fol. 71v–76v (1611). Sowohl bei den Empfängern und 
Empfängerinnen der Kerzen zu Lichtmess als auch im Fall der Brote ist anzunehmen, 
dass es sich entweder um Bedienstete des Hofes handelte oder zumindest um Perso-
nen, die dem Hof nahestanden. 

61 Vgl. die Kap. 6.2, 6.3 und 6.4 der vorliegenden Arbeit.
62 Vgl. Kap. 9.6 der vorliegenden Arbeit.
63 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 15r (s. d.), 17r (28.3.1566).
64 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 16–17 (1577–1579), fol. 11–12 

(1592). An welchen Terminen die Anniversarien für Anna II. abgehalten wurden, 
lässt sich nur eingrenzen. Die erste im Frühjahr wurde nach derjenigen für die 
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Die zwischen 1574 und 1601 regierenden Äbtissinnen, Elisabeth II. 
(reg. 1574–1584) und Anna III. (reg. 1584–1601), waren Nichten An-
nas II. und führten das liturgische Totengedenken ihrer Tante offen-
bar fort. Es ist anzunehmen, dass die Memorien Annas II. am Beginn 
des 17. Jahrhunderts von einer der beiden auf Anna III. folgenden Äb-
tissinnen aus dem Haus Wettin (Maria von Sachsen, reg. 1601–1610, 
oder Dorothea von Sachsen-Weimar, reg. 1610–1617) abgeschafft wur-
den. Der Grund dafür könnte in der nachträglichen Bereinigung kon-
fessioneller Ambiguität/Uneindeutigkeit zu sehen sein. Die ewigen 
Seelenmessen für Anna II. wurden Jahrzehnte nach der obrigkeitli-
chen Reformationseinführung der Jahre 1539/41 gestiftet und wider-
sprachen der Kirchenordnung des Stiftes. Selbstverständlich traf dies 
auch auf alle anderen weiterhin an St. Servatii gehaltenen Seelenmes-
sen zu; doch könnte diejenige für die ‚Reformationsäbtissin‘ Anna II. 
ungleich schwerer gewogen und nach außen die Ernsthaftigkeit der 
Einführung der Reformation als Ganzes infrage gestellt haben. Es ist 
denkbar, dass diese Seelenmessen am Beginn des 17. Jahrhunderts 
die politisch benötigte klare Trennung zwischen einer altgläubigen 
und einer lutherischen Vergangenheit des Reichsstiftes in der zeit-
genössischen Wahrnehmung verwässert hätten. Am Vorabend des 
30-jährigen Krieges und unter konfessionell verhärteten Umständen 
war jene Trennung jedoch mehr denn je nötig geworden. Während 
die älteren, vor 1539/41 gestifteten vorreformatorischen Seelenmes-
sen noch im 17. Jahrhundert abgehalten wurden, dürfte Anna II. von 
ihren Nachfolgerinnen im frühen 17. Jahrhundert als erste eindeutig 
lutherische Äbtissin festgelegt und eine mit ihren Seelenmessen ver-
bundene konfessionelle Irritation auf diesem Weg beseitigt worden 
sein. Dass die bis zur Reformationseinführung gestifteten Memorien 
noch 1611 und darüber hinaus65 in ihrer liturgischen Form beibehal-
ten wurden, spricht für die von Clemens Bley am Quedlinburger Bei-
spiel herausgestellte, aber auch auf andere weltliche und geistliche 
Mindermächtige anwendbare „Legitimation durch Tradition“.66 Die 
Memorialfunktion des Stiftes blieb als Tradition und wahrscheinlich 
auch als legitimatorisches Rückgrat des Stiftes gewahrt und wurde mit 
Blick auf die vermeintlich ottonischen Stiftungen des späten 16. Jahr-
hunderts in gewandelter Form auf einen größeren Personenkreis 
erweitert. 

Äbtissin Mathilde am 8. Februar und vor derjenigen für die Königin Mathilde am 
14. März abgehalten. Aufgrund des Todestages der Äbtissin am 4. März 1574 ist an-
zunehmen, dass die erste Anniversarie auf den 4. März zu datieren ist. Die zweite 
Jahrzeit im Herbst lag zwischen derjenigen für Äbtissin Magdalena von Anhalt am 
2. Oktober und derjenigen für Äbtissin Getrud am 12. Oktober. Im Jahr 1592 wird 
nur noch die Memorie für Anna II. im Frühjahr erwähnt. 

65 Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 60.
66 Bley, Tradition, S. 67.
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Standen bislang längere Entwicklungslinien im Untersuchungsfo-
kus, so lassen sich in den erwähnten Rechnungen und Verzeichnissen 
an einigen Stellen auch punktuelle Indizien für einen Wandel finden, 
denen im Folgenden nachzugehen ist. Am 7. Mai 1568 wurde Matthi-
as Hötensleben, dem neuen Küster der Stiftskirche, ein „Vorzeichniss 
des Kirchen Ornats“ übergeben, „so inn der Schloßkirchen zů Qůed-
lingbůrgk teglich gebraůchett wirdt“.67 Darin sind neben zwei ver-
goldeten Kelchen und Patenen viele verschiedenfarbige Tücher und 
Decken eingetragen, die der Bedeckung der verschiedenen Altäre 
dienten, aber zum Teil auch über den Altären hingen. Weiterhin sind 
neun Fahnen mit zwei goldenen Kreuzen für die Fahnenstangen ver-
zeichnet sowie sieben Messgewänder in den liturgischen Farben Rot, 
Grün, Weiß, Schwarz und Braun – teils mit den dazu gehörenden Di-
akonenröcken. Auch wurden Almen, Stolen, Manipeln,68 20 Leuchter 
für die Altäre, 17 Teppiche für den Chor, den Predigtstuhl sowie ver-
schiedene Stühle und Bänke ebenso inventarisiert wie eine seidene 
Decke auf „Keiser Heinrichs grab“, sechs Messbücher (Missalia) „vff 
dem Althar“, neun Gesangbücher, „so teglich vffm Chor gebraůcht 
werden“, fünf Psalter, eine Bibel „darinne das Alt vnnd New Testa-
mentt“, „Vetůs Testamentům in Zweӱ teill“ und eine Feuerpfanne.69 
Auf die Interpretation der verschiedenen Textilien und Bücher ist im 
Vergleich mit einem weiteren Inventar noch einzugehen.

Etwa zwanzig Jahre später findet sich 1586/87 in der Stiftskirchen-/
Küstereirechnung unter der Rubrik der „Gemeinen Ausgabe“ ein in-
teressanter Lohnkostenposten. Laut diesem Eintrag wurde das „Půlt 
67 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 19br (7.5.1568). 
68 Die Albe ist „ein sackartiges, mit Ärmeln und einer Öffnung zum Durchlassen des 

Kopfes versehenes Gewand“, das bis an die Knöchel reicht und einen Saumum-
fang von mindestens drei Metern hat. Der Manipel, ein etwa einen Meter langes 
Band, zählt wie die Stola zu den liturgischen Abzeichen und wird auf dem linken 
Arm in der Form getragen, dass er auf beiden Seiten des Armes herabhängt. Bei 
seiner Entstehung war der Manipel „eine Art Schweißtuch (mappa), das man sich 
indessen nicht als ein gewöhnliches Schweiß- oder Schnupftuch vorstellen darf, 
sondern als ein von der Etikette gefordertes feines Tuch, das mehr der Zierde als 
des praktischen Gebrauchs wegen getragen wurde“. Die Stola, in neuerer Zeit 
„diakonale und priesterliche Insignie“, hat eine ähnlich längliche Form wie der 
Manipel, ist aber deutlich länger und wird von den Schultern herabhängend ge-
tragen. Laut Braun könnte ursprünglich auch die Stola als „eine Art Schweißtuch 
gedient haben“. Braun, Joseph: Die liturgischen Paramente in Gegenwart und 
Vergangenheit. Ein Handbuch der Paramentik, Freiburg/Br. 21924, S. 74, 128, 
134f; Piepkorn, Arthur Carl: Die liturgischen Gewänder in der lutherischen Kir-
che seit 1555, Lüdenscheid/Lobetal 1987, S. 8–10 (engl. Original: The survival of 
the historic vestments in the lutheran church after 1555, Saint Louis 21958).

69 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 19br–19cr (7.5.1568). In einem zwei-
ten Verzeichnis vom 13. August 1568 wurden nochmals verschiedene Altarvorhän-
ge und -decken in den liturgischen Farben Gold, Rot, Grün und Weiß erwähnt, die 
ebenfalls dem Küster Matthias Hötensleben übergeben worden waren. Vgl. LASA, 
A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 19cv (13.8.1568)
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aůffm Chor hinder der Thůr in beӱsein des Hern M. Absdorfii“ ge-
öffnet, da offensichtlich die ursprünglich vorhandenen Schlüssel 
verloren gegangen waren. Für die Öffnung des Pultes, seine spätere 
Wiederherrichtung und zwei neue Schlüssel wurden zwei Groschen 
bezahlt. Dass mit Magister Absdorf der Superintendent bei der Öff-
nung des Pultes dabei war, könnte damit zusammenhängen, dass un-
klar war, was sich hinter der Tür des Pultes verbarg, und gegebenen-
falls die Sorge bestand, dass im Zuge der Öffnung etwas vom Inhalt 
entwendet werden könnte. In diesem Sinne ist im Rechnungseintrag 
vermerkt, dass man im Pult eine „pargemen[t]en[e] Lateinische Bi-
bel, vnd 2 pargemen[t]en[e] Psalteria […] gefůnden“ hatte.70 Es 
ist anzunehmen, dass die drei Bücher, die seit Längerem nicht mehr 
genutzt wurden, aktiv versteckt worden sind und im sicher verschlos-
senen – nicht einmal vom Superintendenten ohne Gewalt zu öffnen-
den – Pult auf dem Chor in Vergessenheit geraten waren. Statt der 
lateinischen wird spätestens seit 1586 eine deutsche Bibel regelmäßig 
in Benutzung gewesen sein, wie sie 1598 im „Inventarium Cůstodiæ“ 
erwähnt wurde, mit der Bemerkung, „so teglich aůff der Canzel ge-
braůcht wird“.71 Bei den zwei Pergamentpsaltern aus dem Pult, litur-
gischen Büchern, die dem täglichen Rezitieren der Psalmen u. a. im 
Stundengebet dienten,72 könnte es sich um je ein römisches Psalter 
(Psalterium Romanum) gehandelt haben.73 Die römischen Psalter als 
eigenständige Bücher wurden im Reformationsprozess überflüssig, 
da an ihre Stelle gewissermaßen die deutsche Bibel trat.74 Eine heu-
te unbekannte Person, die am katholischen Glauben nicht zweifelte, 
hat diese Grundlagen wahren katholischen Glaubens in der Kirche 
sicher deponiert und viele Jahre erfolgreich vor dem evangelischen 
Zugriff versteckt.

Wenige Seiten später findet sich für dasselbe Rechnungsjahr 
1586/87 ein Eintrag über zwölf Groschen „für die Passion und Pro-
phezeӱ Daůidis de Passione Christi in 4 Stimmen důrch Johan à Burgk 
componiret weil vnsere g[nädige] f[ürstin] vnd f[rau] f[rau] Anna 
von Stolberg dieselbe ierlich zů singen begeret, in der Marterwochen 
vnnd anno 85 vnnd 86 zů erst an dstadt der lateinischen Passion ge-

70 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 32v (1586/87).
71 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 27v (1598).
72 Vgl. Völker, Alexander: Psalmen/Psalter, IV. Liturgischer Gebrauch, 1. Katholi-

sche Kirche. In: RGG4 6, Sp. 1778f.
73 Vgl. im Überblick: Klöckener, Martin/Häussling OSB, Angelus Albert: Litur-

gische Bücher. In: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Hg.): Divina officia. 
Liturgie und Frömmigkeit im Mittelalter, Wolfenbüttel 2004, S. 341–371, bes. 
S. 363f.

74 Vgl. Neuheuser, Hanns Peter: Das Liturgische Buch. Zur Theologie und Kulturge-
schichte liturgischer Handschriften und Drucke, Regensburg 2013, S. 109f (Bild 
– Raum – Feier. Studien zu Kirche und Kunst 12).
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sungen worden“.75 Bei dem erwähnten Komponisten dürfte es sich 
um Joachim a Burck (1546–1610) handeln, der nach seinem Studium 
in Wittenberg (1561) seit 1563 unter anderem als Organist und Kan-
tor in Mühlhausen wirkte und sich als evangelischer Kirchenmusiker 
vorgenommen hatte, „keine andere[n] Gesenge zusetzen / dann die 
in der heiligen Schrift stehen oder daraus herfliessen / und zur Ehre 
Gottes und besserung gesungen werden“.76 Die Abwandlung der Fei-
er des wichtigen Osterfestes, die Äbtissin Anna III. (reg. 1584–1601) 
offenbar bereits kurz nach ihrem Regierungsantritt verfügt hatte, 
steht für einen deutlichen, weit über die Osterliturgie hinausgehen-
den Wandel an der Stiftskirche St. Servatii. 

Zwei Jahre später, im Rechnungsjahr 1588/89, ist wiederum in ei-
ner Rechnung der Stiftskirche/Küsterei eine Aufstellung von Altar-
tüchern enthalten, die „man hatt in der Kirchen [St. Servatii, E.R.] 
machen lassen, von alten Mißgewanndt, vnnd was sie gekostet“.77 
Die derart aus älteren Kaseln hergestellten Altartücher, „Kartecken“, 
Samt- und Tafttücher fanden vorrangig Verwendung auf den Altären 
der Kirche, aber auch am Predigtstuhl. Die Tücher erhielten teils 
noch einen andersfarbigen Aufschlag (evt. in der Gestaltung eines 
 frontellum, aurifrisium oder praetexta),78 waren mit braunen und schwar-
zen Rosen oder einem goldenen Vogel versehen und zwei Tücher 
partiell „mit golde gewirckt“.79 Die auf diese Art entstandenen Tü-
cher hatten überwiegend die Farben Blau (3-mal), Weiß (3-mal) und 
Grün (2-mal), was auf die jeweils dominierenden liturgischen Farben 
der Messgewänder schließen lässt, aus denen die Tücher hergestellt 
wurden. Besonders die blauen ehemaligen Messgewänder sind hier 
von Interesse: Papst Pius V. hatte 1570 bei der Reform des römischen 

75 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 33r (1586/87). In der stiftischen Überliefe-
rung dürfte diese Komposition bald verloren gegangen sein. In der Rechnung ist 
neben dem zitierten Eintrag in einer Glosse (von anderer Hand) vermerkt: „Wo 
hatt man denn diese Passionem hingelassen. Ist sie doch in der Kirch nicht vor-
handen.“

76 Stalmann, Joachim/Luther, Wilhelm Martin: Burck, von Burck, Burgk (eigentl. 
Moller), Moler von Burck, Joachim a, Joachimus. In: Musik in Geschichte und Ge-
genwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Personenteil, Bd. 3, Kassel/Basel/
London/New York/Prag/Stuttgart/Weimar 22000, Sp. 1278–1281, bes. Sp. 1279. 
Vgl. zudem für den biografischen Überblick Dommer, Arrey von: Burck, Joachim 
von. In: ADB 3, S. 607f sowie Adrio, Adam: Burck, Joachim von. In: NDB 3, S. 33f 
mit weiteren Verweisen auf zumeist musikwissenschaftliche Untersuchungen. Bei 
der seit 1585 an St. Servatii aufgeführten Komposition von Joachim von Burck 
dürfte es sich um die „Passio Jesu Christi. Im 22. Psalm des Propheten Davids be-
schrieben“ handeln, die 1574 in Erfurt gedruckt wurde. 

77 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 110r (1588/89).
78 Diese meist länglichen Textilien waren oft an der vorderen Langseite des Altar-

tuchs (abnehmbar) befestigt und dienten dem Schmuck. Vgl. Braun, Die liturgi-
schen Paramente, S. 188.

79 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 110r (1588/89).
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Messbuchs (Missale Romanum) unter anderem verfügt, dass die litur-
gischen Farben des Kirchenjahres auf Weiß, Rot, Grün, Violett, Rosa 
und Schwarz festgelegt wurden. Die bis dahin ebenso gebräuchlichen 
Farben Blau, Gelb und Grau wurden verboten.80 Der Verdacht liegt 
nahe, dass sich die Geistlichen der Stiftskirche in Fragen der Liturgie 
noch immer an Rom ausrichteten, sodass die blauen Messgewänder 
an St. Servatii durch die römische Liturgiereform von 1570 überflüs-
sig geworden waren und mit einiger Verzögerung 1588/89 einer Wei-
terverwendung zugeführt wurden. Vor der römischen Liturgiereform 
1570 wurde Blau als liturgische Farbe – sofern Farben bei der Auswahl 
der Paramente für die Liturgie überhaupt schon eine Rolle spielten81 
– bei Marienfesten, aber auch vereinzelt zu Pfingsten, Trinitatis oder 
in der Fastenzeit eingesetzt.82 

Dass offenbar schon vor 1570 keine blauen Kaseln mehr genutzt 
wurden, da sie im oben erwähnten Verzeichnis der täglich beziehungs-
weise regelmäßig verwendeten Paramente aus dem Jahr 1568 fehlen, 
spricht jedoch gegen die Orientierung der Geistlichen von St. Servatii 
an der römischen Liturgiereform des Jahres 1570.83 Mit ihrem Tex-
tilwert dürfte es zu begründen sein, dass die blauen Messgewänder 
aber offensichtlich bis in die späten 1580er-Jahre aufbewahrt wurden. 
Statt des üblichen weißen Leinenstoffes wurden an St. Servatii im spä-
80 Ausnahmen von dieser Regel waren mehr als 200 Jahre alte liturgische Gewohnhei-

ten, die vor allem in Frankreich praktiziert wurden. Vgl. Kroos, Renate/Kobler, 
Friedrich: Farbe, liturgisch (In der kath. Kirche). In: Reallexikon zur Deutschen 
Kunstgeschichte, Bd. 7 (1974), Sp. 54–121; in: RDK Labor, online unter: http://
www.rdklabor.de/w/?oldid=89508 (31.01.2021). Vgl. allgemein zur Reform des 
römischen Messbuchs durch Papst Pius V.: Fiedrowicz, Michael: Die überlieferte 
Messe. Geschichte, Gestalt und Theologie des klassischen römischen Ritus, Foh-
ren-Linden 32014, S. 33–41; Kunzler, Michael: Die Liturgie der Kirche, Pader-
born 1995, S. 285–287 (Amateca. Lehrbücher zur katholischen Theologie 10). 

81 Joseph Braun weist darauf hin, dass im Spätmittelalter bei „der Benutzung der Pa-
ramente noch vielfach nicht deren Farbe, sondern ihre Qualität maßgebend“ war. 
Braun, Joseph: Die liturgische Gewandung im Occident und Orient. Nach Ur-
sprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik, Freiburg/Br. 1907, S. 737. 
Diesen Umstand weist Braun auch noch für das 16. Jahrhundert in Zeitz und in 
der Schlosskirche Heilsberg der Bischöfe von Ermland nach.

82 Vgl. Braun, Die liturgische Gewandung, S. 744f, der Blau u. a. für die Feste Mariä 
Lichtmeß (2.2.) und Mariä Opferung (21.11.) erwähnt. Auch ist Blau 1602 in Mainz 
für das Fest der Beschneidung des Herrn (circumcissionis domini (1.1.)), die Fas-
tenzeit, Karsamstag und verschiedene sogenannte Bekennerfeste vorgeschrieben. 
Teils fand Blau auch zu Pfingsten und zu Trinitatis Verwendung. Allerdings schreibt 
Braun – die Verwendung der liturgischen Farben anhand von 50 Kanones überbli-
ckend – von einem „Wirrwarr der verschiedenen und oft so verschiedenartigen Far-
benregeln“, bei denen selbst in derselben Diözese unterschiedliche Regeln galten. 
Braun, Die liturgische Gewandung, S. 740, 742–744, 748.

83 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 19b–19d (7.5.1568). Im Umkehr-
schluss bedeutet dieser Befund, dass in der Auflistung aus dem Jahr 1568 tatsäch-
lich nur das regelmäßig genutzte Kirchenornat erfasst ist und daneben wahr-
scheinlich eine größere Anzahl bereits nicht mehr genutzter Stücke existierte. 

http://www.rdklabor.de/w/?oldid=89508
http://www.rdklabor.de/w/?oldid=89508
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ten 16. Jahrhundert für Altartücher farbige Stoffe aus Seide (Taft, 
Samt) verwendet. Dies dürfte dafür stehen, dass man auf römisch-ka-
tholische Belange keinerlei Rücksichten mehr nahm.84 Stattdessen 
wird eine in der lutherischen Kirche typisch pragmatische Weiterver-
wendung von Paramenten sichtbar, die sich an den Gewohnheiten 
der Gläubigen ausrichtete85 und im Quedlinburger Fall dazu führte, 
dass die Messgewänder umgenutzt wurden. An anderen Orten, so in 
Niemegk 1575,86 wurden blaue Kaseln auch in lutherischen Kirchen 
weiter genutzt. 

So lässt die 1588/89 an St. Servatii de facto weiter- beziehungswei-
se wieder verwendete liturgische Farbe Blau Rückschlüsse auf eine 
typisch protestantische ‚Recycling‘-Praxis zu. Auch der Religionswis-
senschaftler Kurt Goldammer weist darauf hin, dass im gesamten Re-
formationsjahrhundert „der reformatorische Gottesdienst in vielen 
Gegenden, vor allem in Mittel- und Norddeutschland, in Süddeutsch-
land nördlich der Donau, zumeist weiter in vollen Messornaten, und 
das heißt wohl auch in den entsprechenden F[arben], gehalten“87 
wurde. Allgemein sei davon auszugehen, dass die alten liturgischen 
Farben als Adiaphoron88 eine „wohlwollende Beibehaltung“ im 
Luthertum erfuhren, da es dagegen aus Luthers Perspektive „keine 

84 Vgl. Braun, Die liturgischen Paramente, S. 187.
85 Der Theologe Arthur Carl Piepkorn weist in eindrucksvoller Dichte in vielen un-

terschiedlichen lutherischen Territorien Europas die Weiternutzung liturgischer 
Gewänder nach 1555 nach und kommt gar zum Ergebnis, dass es „an vielen Orten 
eine Neubelebung der Benutzung des liturgischen Ornats im dritten Viertel des 
16. Jahrhunderts“ gab. So war in Lüneburg 1564 der Gebrauch des Ornats vorge-
schrieben, im albertinischen Sachsen 1574/75 eine Änderung im Gebrauch der 
Gewänder untersagt, in Röcknitz bei Torgau wurde 1583 sogar ein neues Messge-
wand angeschafft und Jakob Andreä, Mitautor der Konkordienformel, kam 1586 
zum Schluss, dass die Hauptkirchen des Augsburgischen Bekenntnisses in Sach-
sen „bis jetzt die ganze volle Rüstung der Gewänder beibehalten, welche sie bei der 
Feier der Papstmesse in früheren Jahren gebraucht haben“. Noch 1597 verteidigte 
die Wittenberger Universität nachdrücklich die „Verwendung von Chorhemden, 
Kaseln und Messgewändern in den Kirchen des Augsburgischen Bekenntnisses“. 
Im südwestlich von Wittenberg gelegenen Plossig beschwerte sich 1577 die Ge-
meinde, dass der Pfarrer nicht die Kasel trage und man deshalb nicht sicher sei, 
ob durch ihn „die Kommunion gehalten werde“. Piepkorn, Die liturgischen Ge-
wänder, S. 20, 23–25, 29f, 33f.

86 Vgl. Piepkorn, Die liturgischen Gewänder, S. 24.
87 Goldammer, Kurt: Farbe, liturgisch (im Protestantismus). In: Reallexikon zur Deut-

schen Kunstgeschichte 7, München 1981, Sp. 121–139, bes. Sp. 123, online unter: 
http://www.rdklabor.de/wiki/Farbe,_liturgisch_(Im_Protestantismus) (11.1.2021).

88 Adiaphora oder auch Mitteldinge sind im reformatorischen Zusammenhang Zere-
monien und Riten, die für das Heil der Gläubigen nicht maßgeblich waren. Ihre 
Zuordnung geht zurück auf Melanchthon, der dadurch den Altgläubigen Zuge-
ständnisse machte und von den sogenannten Gnesiolutheranern dafür angegrif-
fen wurde. Vgl. Dingel, Der Adiaphoristische Streit, S. 3–15, bes. S. 8. 

http://www.rdklabor.de/wiki/Farbe,_liturgisch_(Im_Protestantismus)
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grundsätzlichen Einwände gab“.89 Dass Messgewänder zu Altardecken 
umgearbeitet wurden, könnte damit zusammenhängen, dass alte und 
abgenutzte Kaseln aus Kostengründen nicht mehr ersetzt und um-
funktioniert wurden und auf diesem Weg die später bei den liturgi-
schen Gewändern nicht mehr genutzten alten Farben des Kirchenjah-
res „den Rückzug von den Personen auf die Sachen an[traten]“.90 Die 
pragmatische Weiter- und Umnutzung der Stoffe von Messgewändern 
deutet deshalb eher auf lutherische Gottesdienste an St. Servatii als 
auf altgläubig-katholische Kontinuitäten hin, da der von Pius V. ver-
ordnete Wandel in Quedlinburg gerade nicht mitvollzogen wurde. 
Weiterhin lässt sich darin ein Hinweis auf die an St. Servatii und dar-
über hinaus auch im gesamten Reichsstift vorherrschende philippisti-
sche Ausprägung des Protestantismus sehen.91

Aus dem Jahr 1598 stammt schließlich das bereits erwähnte ausführ-
liche „Inventarium Custodiæ“, das unter anderem im Beisein des Su-
perintendenten Absdorf verzeichnet und Gregor Thronicker (wahr-
scheinlich als neuem Küster) übergeben wurde. Darin werden unter 
anderem eine weiße, zwei blaue und zwei bunte Fahnen erwähnt,92 
die entweder „als Schmuck des Hochaltares“ oder für Prozessionen 
verwendet worden sein dürften. Laut dem katholischen Theologen 
und Kunsthistoriker Joseph Braun wurden Fahnen jedoch „[i]n ers-
ter Linie […] bei Prozessionen gebraucht. Sowohl die alten Liturgi-
ker wie die Gottesdienstordnungen bekunden das.“93 Die im Inven-
tar aus dem Jahr 1598 direkt über den Fahnen verzeichneten zwei 

89 Goldammer, Farbe, Sp. 124. Ähnlich auch: Zeeden, Ernst Walter: Katholische 
Überlieferungen in den lutherischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 
Münster 1959, S. 29 (Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubens-
spaltung 17). 

90 Goldammer, Farbe.
91 Im Gegensatz zum überwiegenden Teil der Gnesiolutheraner waren die Philip-

pisten unter den Bedingungen des Augsburger Interims (1548) bereit, unter an-
derem Messgewänder zu den Adiaphora zu zählen, d. h. zu den freigelassenen 
Mitteldingen, die für das Heil des Einzelnen nicht maßgeblich waren. Dadurch 
signalisierten die Philippisten gegenüber dem im Schmalkaldischen Krieg siegrei-
chen Kaiser und den altgläubigen Ständen ihre Kompromissbereitschaft. Vgl. Din-
gel, Der Adiaphoristische Streit, S. 3–15, bes. S. 8 und Kap. 9.5 der vorliegenden 
Arbeit.

92 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 27v (4.10.1598). Laut Joseph Braun waren 
Kirchenfahnen in der Regel aus Seide verfertigt. Auch wenn diese Verallgemeine-
rung aufgrund des hohen Textilwertes fraglich erscheint, ist anzunehmen, dass 
sie zumindest für die Kirchenfahnen der Stiftskirche eines Reichsstiftes zutreffend 
sein dürfte. Vgl. Braun, Die liturgischen Paramente, S. 239. Auch 1568 werden im 
Inventar der täglich beziehungsweise regelmäßig genutzten Paramente und Kir-
chengeräte „6 gůte vnd vier Alte fanenn“ erwähnt, die allerdings nicht nach ihren 
Farben unterschieden wurden. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 19bv 
(7.5.1568).

93 Braun, Die liturgischen Paramente, S. 237f. 
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„silberene[n] vbergůldete[n] zerbrochene[n] Creůtz mit edlen stei-
nen“94 dürften auf den Fahnenstangen befestigt gewesen sein.95

In einem langen Kasten unter der Orgel lagerten „28 Bücher perga-
men und andere“. In einem „bůch schrancke“ werden weitere „33 bü-
cher groß vnd klein“ erwähnt, darunter ist einzig hervorgehoben die 
„Deůtsche Bibel, so teglich aůff der Cantzel gebraůcht wird“. Auf dem 
hohen Altar befanden sich „2 alte Missal“96 und auf der Kanzel die 
Summarien über die Bibel vom Luthervertrauten und Nürnberger 
Theologen Veit Dietrich (1506–1549).97 In einem weiteren Schrank 
hinter der Chortür werden „etzliche Pergamen vnd andere bůcher 
grosz [und] klein geschrieben“ erwähnt. Die 1568 noch an verschie-
denen Stellen in der Kirche genutzten Teppiche befanden sich drei 
Jahrzehnte später hinter dem Hohen Altar „im alten Kasten“, wo sie 
als „der teppich S. Serůatii“ beziehungsweise dessen Teile identifiziert 
werden.98 Im Unterschied zum Inventar aus dem Jahr 1568 ist für 
die vorliegende Quelle hervorzuheben, dass 1598 nicht nur die all-
täglich genutzten Stücke aus dem Besitz der Küsterei verzeichnet wur-
den, sondern wahrscheinlich alle in der Kirche lagernden Stücke, die 
zur Küsterei gehörten. 

Besonders bei den erwähnten Büchern entsteht der Eindruck, dass 
viele der inventarisierten Bände nur gelagert, nicht aber verwendet 
wurden, während man vor allem die deutsche Bibel nutzte. Die 28 
zum Teil pergamentenen Bücher im Kasten unter der Orgel dürften 
dort nur „eingelagert“ worden sein, ohne dass sie in Gebrauch waren. 
Gleiches gilt für die ungezählten und undifferenzierten Bücher im 

94 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 27v (4.10.1598).
95 Dafür spricht das oben erwähnte Inventar des Jahres 1568, in dem diese Kreu-

ze mit dem Vermerk erwähnt werden: „so vff die Fanen gestackt werden“. LASA, 
A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 205, fol. 19bv (7.5.1568). Die Kirchenfahne (mit den 
aufgesetzten Kreuzen) galt als „Symbol des Triumphes Christi“ und besonders ihr 
Gebrauch am Ostertag steht für „die Triumphfahrt des Auferstandenen in den 
Himmel“. Braun, Die liturgischen Paramente, S. 239. 

96 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 27v (4.10.1598).
97 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 27v (4.10.1598); Bautz, Friedrich Wilhelm: 

Dietrich, Veit. In: BBKL 1, Sp. 1302f; Reuther, Hans: Dietrich, Veit. In: NDB 3, 
S. 699; Dieterich, Vicum: Summaria vber die gantze Bibel / das Alte vnd Ne=we 
Testament / darin auffs kurtzte ange=zeygt wirdt / was am noe tigsten vnd nue tzten 
ist / dem jungen volck / vnd gemeinem Mann / auß allen Capiteln / zu wissen 
vnd zu lernen / Darnach sie ir leben richten / vnd solcher seiner lehre / zu ihrer 
seelen seligkeyt brauchen koe nnen, Nürnberg 1550.

98 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 28r (4.10.1598). Es ist anzunehmen, dass da-
rin die berühmten Quedlinburger Knüpffragmente zu sehen sind. Vgl. Nitsch, 
Ursula: Zur Deutung des Bildprogramms des Quedlinburger Knüpfteppichs. 
In: QA 16 (2014/15), S. 20–22; Schuckmann, Henriette von: Die Quedlinburger 
Knüpfteppiche. Neue Forschungsergebnisse, Berlin 2012; Flemming, Johanna: 
Der spätromanische Bildteppich der Quedlinburger Äbtissin Agnes. In: SuA 19 
(1997), S. 517–553. 
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Schrank hinter der Chortür. In Bezug auf die 33 großen und kleinen 
Bücher im Buchschrank bemerkte der Schreiber, daß lediglich die 
deutsche Bibel täglich genutzt wurde. Gleiches dürfte für Veit Die-
trichs „Summaria vber die gantze Bibel“ gelten, die auf der Kanzel 
lagen und wohl der Ausarbeitung der Predigten dienten, wenn auch 
die Kanzel dafür kaum der Ort gewesen sein dürfte. Ob die beiden 
alten Missale auf dem hohen Altar noch verwendet wurden, ist unklar. 
Während 1568 noch sechs Missale, neun Gesangbücher und fünf Psal-
ter genutzt wurden, ist anhand des zweiten Inventars 30 Jahre später 
davon auszugehen, dass vier Missale sowie die Gesangbücher und die 
Psalter 1598 in die verschiedenen Truhen, Regale und Schränke der 
Küsterei verbracht worden waren. 

Die von den Reformatoren hervorgehobene Bedeutung der Pre-
digt zeigte sich auch in der Quedlinburger Stiftskirche, wo seit den 
1580er-Jahren die Anschaffung von sogenannten „Santhseyern“ bezie-
hungsweise Sanduhren für die Kanzel erwähnt wird.99 Wahrscheinlich 
waren diese Sanduhren nötig geworden, um die zum Problem gewor-
dene Länge der Predigten zu begrenzen oder generell die Gestaltung 
des Gottesdienstes zu regeln. 

Am Beginn des 17. Jahrhunderts wird in der Stiftskirchenrechnung 
der Jahre 1618/19 erwähnt, dass die Chortür zugemauert wurde.100 
Ob es einen weiteren Zugang zum Chor gab, ob ein Ende des Chor-
dienstes der Stiftsdamen damit verbunden war oder der Zugang ledig-
lich verlegt wurde, ist ungewiss.

Im Überblick ist festzuhalten, dass die Indizien, die hier bis zum 
frühen 17. Jahrhundert zusammengetragen wurden, ausschließlich 
dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts entstammen. Die besonders 
interessante Frage, wie sich die liturgische Praxis an St. Servatii unmit-
telbar nach der obrigkeitlichen Reformationseinführung 1539/41 
oder gegebenenfalls auch schon in den frühen 1530er-Jahren wan-
delte, lässt sich kaum beantworten. Hinsichtlich der an St. Servatii ge-
nutzten Paramente zeigt eine vergleichende Perspektive, dass die Bei-
behaltung des alten Ornats für lutherische Kirchen jener Zeit typisch 
war und an anderen Orten Kirchgemeinden gar verlangten, dass der 
Zelebrant die prachtvolle alte Kasel nutzte, ja sogar neue Messgewän-

99 Zuerst lässt sich 1580 die Anschaffung eines „Santhseyer[s] auff den predigstull“ 
nachweisen. Im Jahr darauf wurde eine weitere Sanduhr für die Kanzel beschafft. 
LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 28, fol. 187r (1580); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, 
fol. 57v (1581). 1585 wird der Kauf eines „dreifelrige[n] Seier[s]“ für die Kanzel 
erwähnt, worin wohl eine dreifache Sanduhr zu sehen ist. Der Kleinschmied fer-
tigte eine Aufhängung der Sanduhr an. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, fol. 68v 
(1585). Im Rechnungsjahr 1617/18 wurden drei weitere Sanduhren für den Chor, 
die Sakristei und den Altar gekauft. Vgl. LASA, A20, XVI, Ba 1, Nr. 31, fol. 51v 
(1617/18). 

100 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 31, fol. 86v (1618/19).
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der beschafft wurden, wenn die alten verschlissen waren.101 Die 1598 
im Inventar der Küsterei erwähnten Fahnen werden zumindest zu die-
ser Zeit den Hochaltar in den jeweils aktuellen liturgischen Farben 
geschmückt haben, wenn sie überhaupt noch Verwendung fanden. 
Dass die Fahnen in früheren Zeiten und vielleicht noch 1568 für Pro-
zessionen genutzt wurden, ist nicht auszuschließen.

Deutlichere Hinweise für den reformatorischen Wandel als bei den 
verwendeten Kirchentextilien ließen sich bei den Buchbeständen 
der Küsterei finden. Im Vergleich mit dem Inventar des Jahres 1568 
ist in jenem des Jahres 1598 die große Bedeutung zu erkennen, die 
am Ende des 16. Jahrhunderts der deutschen Bibel gegenüber den 
älteren und wahrscheinlich zumeist lateinischen Psaltern und Mess-
büchern zukam. Auch die beiden Pergamentpsalter und die lateini-
sche Bibel, die 1586/87 wohl schon längere Zeit nicht mehr genutzt 
wurden, deuten darauf hin, dass ältere Buchbestände des Stiftes zu-
mindest im täglichen Gebrauch – wenn nicht überhaupt – verdrängt 
wurden durch die deutsche Bibel und Auslegungsschriften, wie die 
deutschen Summarien Veit Dietrichs. In gewisser Weise könnten dar-
in die Auswirkungen des auf Luther zurückgehenden Schriftprinzips 
(sola scriptura) gesehen werden.102

Am deutlichsten greifbar wird der liturgische Wandel in dem zufäl-
ligen Beleg über die Neugestaltung der Osterfeierlichkeiten in der 
Marter-/Karwoche. Äbtissin Anna III. schaffte fast gleichzeitig mit ih-
rem Regierungsantritt die bisherige lateinische Passion ab und ersetz-
te sie durch das deutschsprachige Werk eines dezidiert lutherischen 
Komponisten. 

Auch wenn sich die konkrete gottesdienstliche Praxis an St. Servatii 
aufgrund der Quellenlage für den erweiterten Untersuchungszeit-
raum, das 16. und frühe 17. Jahrhundert, nicht im Detail rekonstru-
ieren lässt, deuten die Ergebnisse für die Anniversarien, die genutz-
ten Paramente, die Buchbestände und die vereinzelten liturgischen 
Elemente auf einen langsamen Reformationsprozess hin, der ebenso 
traditionsbewusst wie traditionsverhaftet war.103 Der im Stift unter den 
Geistlichen wohl noch am Beginn des 17. Jahrhunderts stark veran-
kerte Philippismus kann als ein Garant dafür angesehen werden, dass 
es gelang, reformatorischen Wandel mit tendenziell altgläubigen Ele-
menten zu verbinden. Es ist anzunehmen, dass unter den Äbtissin-

101 Vgl. bei Piepkorn, Die liturgischen Gewänder, S. 25, 29 die Beispiele zu Röcknitz 
bei Torgau und Plossen. 

102 Diese Verdrängung älterer liturgischer Bücher durch die Bibel und die Predigt 
beschreibt auch Neuheuser, Das Liturgische Buch, S. 109f.

103 Ähnliches konstatiert Andreas Odenthal für die Domstifte Halberstadt und Bran-
denburg. Vgl. Odenthal, Die „Ordinatio cultus divini et caeremoniarium“; Ders., 
Beharrungskraft.
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nen Anna II. und Elisabeth II. die Reformation an der Stiftskirche bis 
1584 eher verhaltene Fortschritte machte, wenn auch bereits in den 
1560er-Jahren an der Kirche St. Benedikti in der Stadt gnesiolutheri-
sche Geistliche wirkten, die über die eigene Kirchgemeinde hinaus 
Anhänger und Anhänginnen unter der Stadtbevölkerung gewan-
nen.104 Jenseits teleologischer Vorstellungen kann davon ausgegan-
gen werden, dass es an den verschiedenen Kirchen des Reichsstiftes 
‚Reformationen unterschiedlicher Geschwindigkeiten‘ gab. 

Durch die bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts auch weiter-
hin in liturgischer Form abgehaltenen Anniversarien wurde die Me-
morialfunktion als Rückgrat des Stiftes gepflegt und konnte beson-
ders bei äußeren Bedrohungen zu Legitimationszwecken in Stellung 
gebracht werden. Aufschlussreich hinsichtlich der Seelengedächtnis-
se ist die zu Anfang des 17. Jahrhunderts erfolgte Streichung der für 
Anna II. gelesenen Seelenmessen. Es ist anzunehmen, dass angesichts 
verhärteter Fronten zwischen Lutheranern und Katholiken im Vor-
feld des 30-jährigen Krieges durch diesen Schritt die konfessionelle 
Ambiguität von Anna II. beseitigt und die Stellung der Stolbergerin 
als ‚Reformationsäbtissin‘ des Stiftes vereindeutigt beziehungsweise 
festgelegt werden sollte.

Im Jahr 1617 findet sich in der Rechnung der Stiftskanoniker die 
Bezeichnung „Dioecesies Quedlinburgk“105 anstelle der jahrhun-
dertealten Zuordnung Quedlinburgs zur Halberstädter Diözese. Die 
Quedlinburger Fürstäbtissin und Landesherrin, Dorothea von Sach-
sen (reg. 1610–1617) oder Dorothea-Sophie von Sachsen-Altenburg 
(reg. 1617–1645), war dadurch gewissermaßen als lutherische Not-
bischöfin an die Stelle des Halberstädter Bischofs gesetzt und dürfte 
spätestens seit dieser Zeit offen als protestantische Fürstin aufgetreten 
sein. 

104 Vgl. Kap. 9.5 der vorliegenden Arbeit.
105 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 32, fol. 12r (1617).





6. Herausforderungen der Reformationseinfüh-
rung für das Reichsstift und seine Äbtissin

6.1 DAS STIFTSKAPITEL IM REFORMATIONSPROZESS –  
ZUSAMMENSETZUNG, WANDEL DER BESETZUNGS- 

PRAXIS, DIE ROLLE DER SCHUTZVÖGTE UND  
ADLIG-FAMILIÄRE NETZWERKE 

Wie 2009 auch die Essener Historikerin Ute Küppers-Braun feststel-
len musste, ist der Kenntnisstand zum Quedlinburger Stiftskapitel am 
Beginn der Frühen Neuzeit überraschend gering.1 Der Grund dafür 
ist jedoch weniger im Desinteresse der Forschung als im Mangel an 
geeigneten Quellen zu suchen. Wie bereits erwähnt, fehlen die für 
andere Stifte umfänglich überlieferten Kapitelsprotokolle2 für das 
Quedlinburger Reichsstift vollständig, wodurch Abstimmungsprozes-
se innerhalb des Stiftskapitels ebenso wenig nachvollzogen werden 
können wie die Teilhabe der Prälatinnen unterhalb der Äbtissin an 
der Regierung des Stiftes. Auch weitere direkt mit der Reformation in 
Verbindung stehende Themen, wie etwa die Frage nach der Haltung 
der Prälatinnen zur reformatorischen Bewegung, lassen sich aus Man-
gel an Quellen auf direktem Weg nicht untersuchen. 

Werden die Familien der nach 1539/41 aufgenommenen Stifts-
damen herangezogen, drängt sich die zu untersuchende These auf, 
dass nach der doppelten obrigkeitlichen Reformationseinführung 
1539/41 für die Neuaufnahme junger Frauen in das Reichsstift Qued-
linburg die lutherische Konfession ihrer Herkunftsfamilien und im 
Zusammenhang damit auch der Anwärterinnen zum entscheidenden 
Kriterium wurde. Zur Untersuchung dieser These ist für die Her-
kunftsfamilien der Quedlinburger Stiftsdamen nach 1517, d. h. für 
die regierenden Grafen von Honstein-Vierraden, von Leiningen-Wes-
terburg, von Regenstein-Blankenburg, von Gleichen, von Schwarz-
1 Vgl. Küppers-Braun, Kanonissin, bes. S. 40.
2 Vgl. dazu auch die Klage bei Küppers-Braun, Kanonissin, S. 31. Für das Reichsstift 

Gandersheim liegen beispielsweise sieben Kapitelsprotokollbücher vor. Vgl. Goet-
ting, Das reichsunmittelbare Kanonissenstift, S. 1. Vgl. zum Inhalt der Kapitelssit-
zungen Schäfer, Karl Heinrich: Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter. 
Ihre Entwicklung und innere Einrichtung im Zusammenhang mit dem altchristli-
chen Sanktimonialentum, Stuttgart 1907, S. 160f (Kirchenrechtliche Abhandlun-
gen); Küppers-Braun, Macht, S. 46.
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burg-Sondershausen, die Herren/Reußen von Plauen und die Schen-
ken von Tautenburg und von Limpurg, danach zu fragen, wann sie 
jeweils offen konvertierten. 

Bei den Schenken von Tautenburg berichten weder Vulpius noch die 
deutlich genauere Arbeit von Stölten von einer Konversion.3 Schenk 
Hans d. Ä. (gest. 1529), der Onkel der Quedlinburger Pröpstin Kat-
harina, bemühte sich jedoch direkt im Anschluss an die Wirren des 
Bauernkrieges um die Eingliederung des vom Krieg unbeeinträchtig-
ten reichen Klosters Frauenprießnitz in seine Herrschaft, erreichte 
aber nur die Absetzung des Propsts und die weltliche Verwaltung des 
Klosters. Erst in der Enkelgeneration von Hans d. Ä. lässt sich über 
gemeinsame Universitätsbesuche der Schenken Johann und Georg 
1552 in Jena und 1554 in Wittenberg eine vorangegangene Konversi-
on der Schenken erschließen.4 Wegen des engen Dienstverhältnisses 
zu dem streng altgläubigen Albertiner Herzog Georg von Sachsen ist 
eine offene Konversion der Schenken von Tautenburg erst nach 1539 
anzunehmen.5 

Graf Günther XL./XXXIII. von Schwarzburg-Sondershausen 
(1499–1552), der Bruder der Quedlinburger Pröpstin Margarete, war 
bis 1539 ebenso wie die Schenken von Tautenburg mehr oder weni-
ger an die Konfession Herzog Georgs von Sachsen gebunden, führte 
jedoch nach dessen Tod 1539 zügig die Reformation in seiner Graf-
schaft ein, weshalb Gustav Einicke ihn als „Förderer […] der evangeli-
schen Lehre“ beschreibt.6

In der Grafschaft Regenstein-Blankenburg führte Graf Ulrich XI. 
zwischen 1535 und 1537 die Reformation ein,7 woraus Kettner zu 
schließen scheint, dass Ulrichs Tochter, die spätere Quedlinburger Äb-
tissin Elisabeth II., bereits 1536 „Evangelisch […] ward“,8 auch wenn 
Elisabeth erst 1542/43 geboren wurde.9 Bei den Reußen von Plauen 

3 Vgl. Vulpius, Kurze Uebersicht, S. 9–11; Stölten, Die Schencken. 
4 Vgl. Förstemann, Album, I, S. 295a, Z. 9–15; Mentz/Jauernig, Die Matrikel, 

S. 281. Stölten ordnet den Besuch der Jenaer Universität fälschlicherweise demje-
nigen in Wittenberg nach. Vgl. Stölten, Die Schencken, S. 85.

5 Dafür spricht auch der Naumburger Vertrag vom 3. Juni 1536 zwischen den beiden 
sächsischen Linien der Albertiner und der Ernestiner, wonach der lehnspflichtige 
Adel der jeweiligen Linie die Konfession des zuständigen Landesherrn zu teilen 
hatte. Vgl. ABKG, IV, Einleitung, S. 24 sowie Nr. 3030, S. 308f (3.6.1530).

6 Einicke, Gustav: Zwanzig Jahre Schwarzburgische Reformationsgeschichte, Bd. 2: 
1531–1541, Schwarzburg 1909, S. 105. Vgl. weiterführend: Krünes, Alexander: 
Die Reformation in den schwarzburgischen Landen. In: Ders./Greiling, Werner/
Schirmer, Uwe (Hg.): Thüringen im Jahrhundert der Reformation. Bilanz eines 
Projektes Perspektiven der Forschung, Jena 2019, S. 126–137 (Beiträge zur Refor-
mationsgeschichte in Thüringen 19).

7 Vgl. EKO, II/2, S. 260. 
8 Kettner, Kirchen, S. 138.
9 Vgl. EStt, N. F. XVII, Tafel 118.
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setzte die Einführung der Reformation mit der durch Kurfürst Johann 
von Sachsen 1533 erzwungenen Visitation ein und wird obrigkeitlich 
durch das Abendmahl sub utraque von Heinrich XV. d. Ä. zu Ostern 
1536 unter beiderlei Gestalt als abgeschlossen betrachtet.10 Bei den 
Grafen von Honstein-Vierraden erfolgte die Reformationseinführung 
etwa um 1539.11 Die Grafen von Gleichen führten die Reformation 
wahrscheinlich bereits kurz nach 1525 ein.12 Die Grafschaft Leinin-
gen-Westerburg wurde um 1555 durch den Bruder der Quedlinbur-
ger Pröpstin Katharina, Graf Philipp I. von Leiningen-Leiningen, als 
regierendem Grafen der Gesamtgrafschaft reformiert.13 Schenk Wil-

10 Vgl. Superintendentur Greiz (Hg.): 800 Jahre Christentum im Greizer Land. Ein-
blicke in die reußische Kirchengeschichte, bearb. von Stefan Michel, Greiz 2009, 
S. 34f; Warmuth, Helmut: Die Reformation im Greizer Land. In: Greizer Heimat-
kalender (2009), S. 95–102; Burkhardt, Geschichte, bes. S. 158–169. Frantzke 
setzt das Jahr 1533 als „Beginn der Reformation“ an, während „deren endgültige 
Konsolidierung noch Jahrzehnte beanspruchen sollte“. Frantzke, Thomas: Zwi-
schen Kaiser und Kurfürst. Die Reformation in Gera und ihre Auswirkungen, Gera 
2013, S. 52 (Geraer Hefte 4); Andreas Raithel nimmt bereits mit der ersten Visita-
tion im Greizer Land 1533 die Annahme des Luthertums durch den regierenden 
Grafen Heinrich XIII. und seinen Sohn Heinrich XIV. an. Vgl. Raithel, Andreas: 
Joseph Levin Metzsch, Burgherr in Mylau, kurfürstlicher Kirchenvisitator und 
burggräflicher Rat. Vor 475 Jahren wurde in den reußischen Herrschaften die Re-
formation eingeführt. In: Der Heimatbote. Beiträge aus dem Landkreis Greiz und 
Umgebung 54 (2008) H. 5, S. 3–6, hier S. 4. Vgl. zudem Majer, Friedrich: Chronik 
des Fürstlichen Hauses der Reussen von Plauen, Leipzig 1811.

11 Nach Menschell hatte sich bereits der Vater der beiden Quedlinburger Stiftsda-
men kurz vor seinem Tod 1535 „zum evangelischen Glauben bekehrt, und auch 
seine Söhne bekannten sich zum Luthertum, das in der Herrschaft Schwedt-Vier-
raden schnell Eingang gefunden hatte“. Öffentlich jedoch empfing Graf Wilhelm, 
einer der Brüder der Stiftsdamen Sibylla und Margaretha, erst am 1. November 
1539 das Abendmahl in beiderlei Gestalt als äußeres Zeichen seiner Konversion. 
Menschell, Paul: Geschichte der Stadt und des Schlosses Vierraden, Prenzlau 
1929, S. 47 (Arbeiten des Uckermärkischen Museums- und Geschichtsvereins zu 
Prenzlau 10).

12 Die Dekanin in Quedlinburg, Gräfin Elisabeth von Gleichen, entstammte der 
kleinen Nebenlinie der Grafen von Gleichen in Remda. Zur Konversion dieser 
Nebenlinie zum Luthertum lässt sich bei der einzig auffindbaren Schrift, die von 
Edwin Zeyß verfasst wurde, keine Angabe finden. Auffällig ist, dass diese Linie in-
nerhalb von zwei Generationen in den 1540er- bis 1560er-Jahren fünf der zehn 
vorhandenen Töchter in die zum Teil offen protestantischen reichsfreien Da-
menstifte Gernrode (4) und Quedlinburg (1) entsandte. Die Hauptlinie der Gra-
fen von Gleichen-Tonna konvertierte mit Graf Philipp und seinen Brüdern Ernst, 
Siegmund II. und Johann III. kurz nach der Regierungsübernahme Philipps 1525. 
Vgl. Zeyss, Edwin: Beiträge zur Geschichte der Grafen von Gleichen und ihres 
Gebiets, Gotha 1931; EStt, N. F., XIX, Tafeln 99–102.

13 Vgl. Brinkmeier, Eduard/Leiningen-Westerburg, Karl Emich zu: Genealogische 
Geschichte des uradeligen, reichsgräflichen und reichsfürstlichen, standesherr-
lichen erlauchten Hauses Leiningen und Leiningen-Westerburg. Nach archiva-
lischen, handschriftlichen und gedruckten Quellen, Bd. 2, Braunschweig 1891, 
S. 146. Laut Brinkmeier führte Graf Philipp I. etwa 1555 die Reformation in der 
Grafschaft ein, was er mit der ersten evangelischen Predigt im „Klösterlein zum 
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helm III. von Limpurg zu Gaildorf (1498–1552), der Vater der Qued-
linburger Dechantin Barbara, bekannte sich bereits 1544 auf dem 
fränkischen Grafentag zur neuen Lehre.14

Was aber sagt die teils durch die jeweiligen Lehnsherren erzwunge-
ne, andernteils eventuell verhinderte Konversion der nahen Verwand-
ten der Quedlinburger Stiftsdamen über deren Konfession aus? Zum 
einen ist Barbara Stollberg-Rilinger in ihrem Diktum zuzustimmen: 
„Religiöser Zwang gebiert nichts als Heuchler und Atheisten, keine 
frommen Christen.“15 Andererseits ist besonders während der ers-
ten Jahrzehnte nach der doppelten obrigkeitlichen Einführung der 
Reformation in Quedlinburg 1539/41 davon auszugehen, dass die 
Stiftsdamen auf dem Quedlinburger Schlossberg fernab von ihren 
Familien in einer „breite[n] Grenzzone ambivalenter und hybrider 
Glaubensformen“ lebten, wobei das religiöse Handeln der Stiftsda-
men sich wahrscheinlich kaum am „jeweiligen Sinnangebot einer 
Konfession […] allein“ orientierte, sondern „vielmehr […] immer 
auch biographischen Erfahrungen, sozialen, emotionalen und ma-
teriellen Bedürfnissen und den Notwendigkeiten der Situation“ ge-
horchte.16 Das heißt, dass die Stiftsdamen die religiöse Praxis ihrer 
Familie zwar bei ihrer Aufnahme ins Stift mitbrachten, dass sie dort 
allerdings einerseits mit den Praktiken der anderen Kapitularinnen 
und andererseits mit den Traditionen im Stift (Memorien, Messfei-
ern, Prozessionen etc.) konfrontiert wurden. Aushandlungsprozesse 
in Bezug auf die kollektive religiöse Praxis der Stiftsdamen sind da-
her anzunehmen. Insofern der Stiftsberg für die Mitglieder des Stift-
skapitels, so sie denn oft oder dauerhaft im Stiftsschloss weilten, ein 
relativ abgeschlossener Ort war, könnte sich hier, von den Quedlin-
burger Untertanen weitgehend unbemerkt, ein vorkonfessioneller 
Übergangsraum herausgebildet haben. Für die Zeit vor 1539 könnte 

heiligen Kreuz zu Neu-Leiningen“ in Zusammenhang bringt. Bereits 1560 seien 
alle Kirchen seines Gebietes mit evangelischen Geistlichen besetzt. Im Jahr 1565 
erließ er zusammen mit seinen Brüdern Reinhart II. (Linie Leiningen-Wester-
burg) und Georg I. (Linie Leiningen-Schaumburg) eine „Lutherische Leininger 
Kirchenverordnung“. Brinkmeier, Genealogische Geschichte, S. 146f. 

14 Vgl. Bergholz, Thomas (Bearb.): Markgrafschaft Baden, Grafschaft Limpurg, 
Herrschaft Kinzigtal, Herrschaft Neckarbischofsheim. In: EKO, XVI, S. 479–686, 
bes. S. 583; Dietz, Emil: Zur Einführung der Reformation in der Herrschaft Lim-
purg-Gaildorf. In: Blätter für württembergische Kirchengeschichte 53 (1953), 
S. 131–134. Die erste evangelische Kirchenordnung wurde in der Herrschaft Lim-
purg jedoch erst 1610 eingeführt. Vgl. Bergholz, Thomas: Die Einführung der 
ersten evangelischen Kirchenordnung in der Herrschaft Limpurg 1610. In: Blätter 
für württembergische Kirchengeschichte 103 (2003), S. 37–48.

15 Stollberg-Rilinger, Einleitung, S. 19.
16 Siebenhühner, Kim: Glaubenswechsel in der Frühen Neuzeit. In: ZHF 34 (2007), 

S. 243–272, hier S. 272.
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durch den von Herzog Georg nicht nur in Quedlinburg ausgeübten 
Konformitätsdruck angenommen werden, dass unter den Stiftsda-
men lutherisch-altgläubige Kryptoambiguität17 praktiziert wurde, 
indem einerseits alte Formen der Frömmigkeit, wie Prozessionen 
und Memorien, beibehalten wurden und auch als altgläubig wahr-
genommene Kanoniker auf dem Stiftsberg tätig waren, andererseits 
aber Anna II. lutherische Schulmeister und Pfarrer an den Schulen 
und städtischen Pfarren einsetzte und gegenüber Herzog Georg zum 
Teil erfolgreich schützte.18 Bedingt durch den eklatanten Mangel an 
stichhaltigen weiteren Quellen mit Bezug zum Stiftskapitel sind valide 
Ergebnisse zur konfessionellen Haltung der Stiftsdamen jedoch nicht 
zu erlangen. 

Umgekehrt ist festzuhalten, dass über die ‚Konfession‘ der Quedlin-
burger Stiftsdamen auch anhand der Konversion ihrer Herkunftsfa-
milien zum Luthertum kaum sichere Aussagen zu gewinnen sind. Dies 
wird auch in den Arbeiten von Kettner, Fritsch und Küppers-Braun 
deutlich, die ihr Hauptaugenmerk zum Teil ausschließlich auf die 
„Evangelischen Proe bstinnen/ Decanissinen und Cannonissinnen“19 
beziehungsweise die „Capitularinnen seit der Reformation“20 oder 
das „Quedlinburger Kapitel[…] in nachreformatorischer Zeit“21 rich-
ten. Bereits in der Wahl der Überschriften wird die bei Johann Hein-
rich Fritsch und Küppers-Braun vorhandene Vorsicht hinsichtlich 
einer konfessionellen Zuordnung der jeweiligen Stiftsdame sichtbar, 
wenn sie im Gegensatz zu Kettner nicht mehr von evangelischen Ka-
nonissen, Dechantinnen und Pröpstinnen schreiben, sondern diese 
lediglich ‚nach der Reformation‘ verorten.

Will man dennoch der Konversion der regierenden Grafen der Her-
kunftsfamilien folgen, hätte das Quedlinburger Stiftskapitel im Jahr 
1547 – acht Jahre nach der obrigkeitlichen Einführung der Refor-
mation – aus den lutherischen Stiftsdamen Elisabeth von Gleichen, 
Maria und Elisabeth von Regenstein, Amalia Reußin von Plauen und 
Sibylla von Honstein-Vierraden sowie der altgläubigen Pröpstin Kat-
harina von Leiningen-Westerburg bestanden. Für die etwa 1540 anzu-
nehmende Aufnahme von Katharina von Leiningen-Westerburg ins 
Stift dürfte das religiöse Bekenntnis ihrer Familie kaum eine Rolle 
gespielt haben. 

17 Diese Formulierung könnte den Begriff der konfessionellen Ambiguität erweitern, 
der u. a. von Barbara Stollberg-Rilinger und Andreas Pietsch durch ihre 2010 in 
Münster veranstaltete Tagung und den 2013 erschienenen Tagungsband geprägt 
wurde. Bewusst wird dabei der für die 1520er- und 1530er-Jahre nicht anwendbare 
Terminus der Konfession vermieden. 

18 Vgl. Kap. 3.3 der vorliegenden Arbeit.
19 Kettner, Kirchen, S. 167. 
20 Fritsch, Geschichte, II, S. 144.
21 Küppers-Braun, Kanonissin, S. 45. 
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Im Jahr 1587 findet sich ein Indiz für die These, dass die Konfession 
einer Anwärterin Kriterium für die Aufnahme im Stift sei. Anlässlich 
ihrer Kapitulation 1587 versicherte Susanna von Solms der Äbtissin 
Anna III., sie könne unbesorgt sein, dass die Kandidatin in „glaübens 
sachen“ einer „verfůhrischen und Irrigen Lehr und meinůng“ anhän-
ge. Als Begründung gab Susanna an, dass „[i]ch leider Gott erbarms 
so hoch und tief in solchen glaübens sachen nit erfahren, das Ich ver-
stehen möge, w[orau]f der Streit so [heutzutage] zwischen den geler-
ten wegen des Nachtmals und andern Püncten sich erhellt fůrnemlich 
berůhe. So habe Ich aůch kein Cal[v]inisch B[u]ch die tage meines 
lebens nie gehabt oder gelesen, sondern bin in meiner Jügendt […] 
in dem Catechismo Lütheri erzogen [worden].“22 Jene Versicherung 
der Gräfin von Solms ist jedoch bereits im Zusammenhang mit dem 
auch in Quedlinburg ausgetragenen innerprotestantischen Streit zwi-
schen Philippisten und Gnesiolutheranern zu sehen.23

Bis hierhin ist festzuhalten, dass direkte Aussagen über die Konfessi-
on der Quedlinburger Stiftsdamen schwierig sind, da die Analyse der 
Konversion der Herkunftsfamilien keine verlässlichen Ergebnisse er-
bringt. Zu vage ist der Rückschluss von der Konversion der regierenden 
Familienoberhäupter auf die Konfession ihrer in Quedlinburg weilen-
den Schwestern oder Töchter. Inwiefern die Konfession der Herkunfts-
familien in den ersten Jahrzehnten nach der obrigkeitlichen Reforma-
tionseinführung für die Aufnahme von Kandidatinnen ins Stift eine 
Rolle spielte, bleibt ungewiss. Dies änderte sich mit dem 1574 zwischen 
Äbtissin Elisabeth II. und Kurfürst August von Sachsen geschlossenen 
Vertrag, wonach sowohl im Stift als auch bei den Untertanen einzig und 
allein die Confessio Augustana erlaubt war.24 

Da die konfessionelle Haltung der Anwärterinnen beziehungsweise 
ihrer Familien bei der Aufnahme in das Stiftskapitel allem Anschein 
nach keine Rolle spielte, gerät der für das Reichsstift stets zu berück-
sichtigende Schutzvogt aus dem Haus Wettin ins Blickfeld. Für das 
erste Drittel des 16. Jahrhunderts ließen sich Hinweise finden, dass 
Herzog Georg auf die Besetzung einiger Prälaturen im Quedlinburger 
Stift massiv Einfluss nahm.25 Aufgrund dieser Beobachtung ist die 

22 LASA, A20, V, Nr. 1, fol. 11r (27.5.1587).
23 Vgl. Kap. 9.5 der vorliegenden Arbeit.
24 Vgl. Bley, Tradition, S. 52. Vgl. zum Text des Vertrages im Druck: Kurtze doch in 

Jure Facto et Historia gegründete Anmerckungen/ auf zwey gedruckte SCRIPTA, 
welche Nahmens Ihrer Koe niglichen Majestae t in Preußen, in der annoch streiti-
gen Elections-Sache einer neuen Abbatißin, des Kae yserl. Freyen Weltlichen Stiftes 
Quedlinburg, Einem hoe chst-preißlichen Reichs-Hof-Rath, respectivè den 9. und 
27. Sept. 1709. ue bergeben worden, o. O. 1710, S. 57–59.

25 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26–27 (28.8.1517); 
ABKG, I, Nr. 725, Anm. 2, S. 735f (2.8.1519); Gess, Urkundliche, Nr. 39, S. 479 
(27.9.1532); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
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evidente These zu verfolgen, dass Georgs Nachfolger, d. h. die Herzö-
ge und (Kur-)Fürsten Heinrich, Moritz und August von Sachsen, ihre 
Macht auf die Einführung neuer Frauen in das Stiftskapitel weiter aus-
bauen konnten, weil durch die auch im Namen von Anna II. 1539/41 
eingeführte Reformation die Legitimation des Stiftes als geistlicher 
Einrichtung infrage gestellt wurde. 

Als Voraussetzung für diese Untersuchung sind zwei Vorbedingun-
gen zu erfüllen: Erstens ist ein längerer Zeitraum vor 1517 einzube-
ziehen, da während der zum Teil langen Amtszeiten der Stiftsdamen 
gewissermaßen Stillstand in Teilen des Stiftskapitels herrschte, der 
uninteressant ist, wenn es hier um den Wandel des schutzvogteili-
chen Einflusses auf die Neubesetzung der Stiftsprälaturen gehen 
soll. Denn nicht anhand von einigen wenigen Fällen, sondern nur 
durch die Analyse einer größeren Anzahl von Neuaufnahmen in das 
Quedlinburger Stiftskapitel lässt sich der zu untersuchende Wandel 
empirisch belegen. Deshalb wird der Untersuchungszeitraum auf die 
beiden Jahrhunderte zwischen 1400 und 1600 ausgeweitet. Zweitens 
sind die Amtszeiten der Kanonissen, Dechantinnen und Pröpstin-
nen für einen Großteil des Untersuchungszeitraums überhaupt erst 
festzustellen. Erst auf dieser Grundlage können die Quedlinburger 
Stiftsdamen und ihre Familien hinsichtlich ihrer Verbindungen zum 
Quedlinburger Schutzvogt oder der Familie der jeweils regierenden 
Äbtissin im genannten Zeitraum untersucht werden. Es sind Anhalts-
punkte zu sammeln, ob eine Kandidatin auf Initiative des Schutzvogts 
oder der Äbtissin ins Stift gekommen ist und hier eine höhere Präla-
tur erlangen konnte. De jure stand es der Stiftsvorsteherin zu, darüber 
zu entscheiden, wer eine frei werdende Prälatur erhielt. 26 

Nr. 158 b 3, fol. 110rv (26.6.1533); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, 
fol. 151 (8.8.1540), fol. 152r (26.8.1540); Bley, Herrschaft, S. 63.

26 Vgl. Bley, Herrschaft, S. 61. Entgegen Bleys Ansicht könnte das Stiftskapitel 
bei der Aufnahme neuer Kapitularinnen mehr Mitbestimmungsrechte als bis-
lang bekannt besessen haben. Darüber gibt ein Schreiben des sächsischen Amt-
manns von Sachsenburg und Sangerhausen, Hermann von Pack, an Graf Botho 
zu Stolberg-Wernigerode aus dem Jahr 1517 Auskunft. Herzog Georg hatte sich 
erfolgreich bei Äbtissin Anna II. für die Aufnahme von Katharina Schenkin von 
Tautenburg als präsumtive Nachfolgerin der aktuellen Pröpstin Anna von Schwarz-
burg-Leutenberg eingesetzt und die Äbtissin diesbezüglich darauf hingewiesen, 
dass Georg bei der Wahl Annas II. zur Äbtissin „vor yre gnad [= Anna II., E.R.] 
auch fleyßigk gebeten und ge[f]ordert, [wo]durch [Anna, E.R.] an den hochwir-
digen Stift [!] komen“. Herzog Georg zum Gefallen hatte die Äbtissin der Bitte 
entsprochen und „die Erwirdige prebestin […] gebeten“, die Herzog Georgs und 
der Äbtissin Ansuchen ebenfalls „bewilliget“. Ein Problem entstand, als „der glei-
chen d[i]e Dech[antin]“ Anna Schenkin von Tautenburg um Zustimmung „an-
gesucht“ wurde. Die Dechantin wandte das geringe Alter von Katharina und ihre 
Unentschlossenheit gegenüber einem Leben im geistlichen Stand ein, weshalb sie 
„ire gewissen dorinne betrachten“ müsse, auch wenn sie dem Vorhaben Herzog 
Georgs „nicht hinderunge thun nach b[e]s[o]nders machen“ wolle. HASTA DD, 
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Bis zur verdienstvollen Arbeit von Ute Küppers-Braun war selbst der 
Kenntnisstand über die ‚nachreformatorische‘ Besetzung der Präla-
turen sehr gering und hinsichtlich der Amtszeiten der Kanonissen, 
Dechantinnen und Pröpstinnen mit vielen Fehlern behaftet.27 

Im Vergleich mit der nachreformatorischen Zeit sind die Kenntnis-
se über das Quedlinburger Stiftskapitel vor der Reformation deutlich 
geringer. Für das 15. und beginnende 16. Jahrhundert werden bei 
Kettner und Fritsch, abgesehen von den regierenden Äbtissinnen, bei 
den niederen Prälaturen fast ausschließlich die Namen der Amtsträ-
gerinnen erwähnt, während deren angegebene Amtszeiten grobe Feh-
ler aufweisen.28 Die Amtszeiten der Stiftsdamen können einzig durch 
die frühesten und spätesten Belege einer Pröpstin, Dechantin oder 
Kanonisse in ihrem Amt möglichst genau umrissen werden. Bei den 
Äbtissinnen kann diese Annäherung entfallen, da deren Abbatiate 
mit hinreichender Genauigkeit bekannt sind.29 Die näherungsweisen 
Amtszeiten der Prälatinnen des Quedlinburger Stiftskapitels zwischen 
1400 und 1600 finden sich auf der beschriebenen Grundlage in den 
folgenden Tabellenwerken rekonstruiert.

10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26–27 (28.8.1517). Dass der Aufnahme 
Katharinas nicht allein die Äbtissin und die von dieser Entscheidung direkt be-
troffene Pröpstin zustimmen mussten, sondern selbst die Dechantin angesucht 
wurde und gar die Macht besessen zu haben scheint, als Einzige im Stiftskapitel 
dem Vorhaben Herzog Georgs „hinderunge [zu, E.R.] thun“, widerspricht der 
Einschätzung Bleys und weist auf eine ggf. gestaffelte Entscheidungsgewalt des 
ganzen Stiftskapitels sowie der Äbtissin bei Neuaufnahmen hin.

27 Vgl. dazu auch die Einschätzung von Küppers-Braun, Kanonissin, S. 30.
28 Kettner verzeichnet beginnend mit dem Jahr 1200 in unregelmäßigen zeitlichen 

Abständen die Inhaberinnen der Prälaturen. Fritsch erwähnt im ersten Teil seiner 
Quedlinburgischen Geschichte, die er klassisch in die Amtszeiten der regieren-
den Äbtissinnen unterteilte, die amtierenden niederen Stiftsdamen samt ihrer 
ungefähren Amtszeiten am Ende der Beschreibung jedes Abbatiats. Vgl. Kettner, 
Kirchen, S. 75–88; Fritsch, Geschichte, I. 

29 Vgl. Kremer, Personal; Wozniak, Thomas: Liste der Quedlinburger Äbtissinnen, 
online unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_%C3%84btissinnen_von_
Quedlinburg (24.9.2021). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_%C3%84btissinnen_von_Quedlinburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_%C3%84btissinnen_von_Quedlinburg
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Äbtissinnen Amtsdaten

Ermgard von Kirchberg 1379–1405

Adelheid von Isenburg 1405–1435

Anna von Plauen 1435–1458

Hedwig von Sachsen 1458–1511

Magdalena von Anhalt 1511–1515

Anna zu Stolberg-Wernigerode 1515–1574

Elisabeth von Regenstein-Blankenburg 1574–158430

Anna zu Stolberg-Wernigerode 1584–1601

Tabelle 1: Äbtissinnen des Stiftes Quedlinburg von 1379 bis 1601

Pröpstinnen vorher/nachher Amtsdaten Quelle

Adelheid von Isenburg später Äbtissin [1402–1405] 31

Mechthild von Hakeborn vorher Kanonisse [1406–1435/37] 32

Dorothea Burggräfin von 
Dohna

vorher Dechantin, 
Küsterin

[(1435–)1436] 33

Anna Burggräfin von 
Kirchberg

vorher Kanonisse [1439–1482] 34

30 Gegenüber kurfürstlich sächsischen Räten gab Elisabeth II. 1574 an, „zum theill 
uber dreissig Jahr im Stiffte gewesenn“ zu sein. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 81v 
(1574). Dies bedeutet, dass Elisabeth bereits kurz nach ihrer Geburt 1542/43 zu 
ihrer Tante in das Quedlinburger Reichsstift gegeben und dort erzogen wurde. 
Laut Lorenz, Werdegang, S. 98 lag das Mindestalter zur Aufnahme ins Stift bei 
acht Jahren.

31 Erste urkundliche Erwähnung im 15. Jahrhundert im Jahr 1402 und letzte 1405. 
Vgl. LASA, U9, A XIII, Nr. 37 (22.1.1402); CDQ, Nr. 6, S. 636f (22.1.1402); LASA, 
U9, B II, Nr. 7 (10.9.1405). Bei Fritsch, Geschichte, I, S. 190 wird sie in dieser 
Prälatur einzig im Jahr 1405 erwähnt. Kettner, Kirchen, S. 84f erwähnt sie als 
Pröpstin in den Jahren 1377, 1380/81, 1384, 1389/90. Vgl. zudem EStt, N. F., 
XVII, Tafel 60.

32 Erste urkundliche Erwähnung 1406 und letzte 1436. Vgl. LASA, U9, C I, Nr. 134f 
(30.4.1406); CDQ, Nr. 137, S. 732f (11.3.1436). Fritsch, Geschichte, I, S. 194, 202 
verwendet durchgehend den Vornamen „Mathilde“ und erwähnt sie einzig für das 
Jahr 1437. Kettner, Kirchen, S. 85 erwähnt sie für die Jahre 1405–1407, 1428/29. 
Vgl. zudem EStt, N. F., XIX, Tafel 95.

33 Urkundliche Erwähnung 1436. Vgl. LASA, U9, C V, b, Nr. 7 (19.11.1436). Bei 
Fritsch, Geschichte, I fehlt die Pröpstin; Kettner, Kirchen, S. 85 erwähnt sie für 
1435. Vgl. auch die irrigen Angaben in EStt, N. F., XIX, Tafel 120.

34 Erste urkundliche Erwähnung 1439 und letzte 1482. Vgl. LASA, U9, A VIII, Nr. 11f 
(8.9.1439); CDQ, Nr. 152, S. 739 (8.9.1439); Kettner, Antiquitates Quedlinbur-
genses, S. 561–563 (8.9.1439); LASA, U9, B III, Nr. 13 (10.8.1482); EStt, N. F., XIX, 
Tafel 108. Fritsch, Geschichte, I, S. 202, 216 erwähnt sie in dieser Prälatur unter 
Äbtissin Anna von Plauen und bis 1483 unter Äbtissin Hedwig von Sachsen. Kett-
ner, Kirchen, S. 86f erwähnt sie für die Jahre 1435, 1439, 1457, 1464, 1479, 1491, 
1498 und übersieht dabei, dass seit 1482 Agnes von Berka dieses Amt innehatte. 
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Pröpstinnen vorher/nachher Amtsdaten Quelle

Agnes Edle von Berka vorher Dechantin [1482–1495] 35

Agnes Burggräfin von 
Kirchberg

vorher Dechantin, 
Domfrau

[(1491) 1497 
(1498)]

36

Anna von 
Schwarzburg-Leutenberg

vorher 
Schulmeisterin

[1501–1518] 37

Katharina Schenkin von 
Tautenburg

[1519–1522] 38

Anna Schenkin von 
Tautenburg

vorher Domfrau [1523–1533] 39

Margarethe von 
Schwarzburg-Sondershausen

vorher Kanonisse [1534–1539/40] 40

35 Erste urkundliche Erwähnung 1482 und letzte 1495, vgl. LASA, U9, A XVI, Nr. 2 
(28. Oktober 1482); LASA, U9, B III, Nr. 17 (8.7.1495); CDQ, Nr. 326, S. 853 
(8.7.1495), Kettner, Antiquitates Quedlinburgenses, S. 591f (8.7.1495). Fritsch, 
Geschichte, I, S. 202, 216 erwähnt sie in dieser Prälatur unter Äbtissin Anna von 
Plauen und bis 1500 unter Äbtissin Hedwig von Sachsen. Bei Kettner, Kirchen, 
S. 86f wird Agnes von Berka lediglich als Dechantin erwähnt. 

36 Einzige urkundliche Erwähnung 1497. Vgl. LASA, U9, B III, Nr. 18 (11.10.1497). 
Hertel datiert wahrscheinlich dieselbe Urkunde in seinem Regest auf den 12. Ok-
tober 1497. Vgl. Hertel, Gustav (Hg.): Die Wüstungen im Nordthüringgau, 
Halle/S. 1899, S. 142 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender 
Gebiete 38). Bei Fritsch, Geschichte, I, S. 216 wird Agnes Burggräfin von Kirch-
berg lediglich in der Prälatur der Dechantin erwähnt, wodurch auf die Pröpstin 
„Agnes von Berken“ direkt Anna von Schwarzburg folgt. Kettner, Kirchen, S. 87 
nennt nur die mit Agnes verwandte Anna Burggräfin von Kirchberg. In den EStt, 
N. F., XIX, Tafel 108 wird Agnes für 1479 als Kanonisse, 1491 bis 1496 als Dechan-
tin und 1498 als Pröpstin erwähnt. 

37 Erste urkundliche Erwähnung 1501 und letzte im Erbzinsregister der Propstei 
1518. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 211 (23.9.1501); LASA, A21, VIII, Nr. 4, fol. 158r 
(6.10.1518). Bei Fritsch, Geschichte, I, S. 216, 220 und Fritsch, Geschichte, II, 
S. 1 beginnt ihre Amtszeit 1500 und er erwähnt sie zuletzt bei der Amtseinfüh-
rung von Äbtissin Anna II. Vgl. zur Abstammung der Pröpstin aus der Linie der 
Grafen zu Schwarzburg-Leutenberg Kap. 2, Anm. 42 der vorliegenden Arbeit. 

38 Erste Erwähnung im Erbzinsregister der Propstei 1519 und letzte urkundliche Er-
wähnung 1522, vgl. LASA, A21, VIII, Nr. 4, fol. 178r (6.10.1519); LASA, U9, B III, 
Nr. 23 (24.5.1522). Bei Kettner, Kirchen, S. 88 wird sie lediglich für das Jahr 1520 
genannt. Vgl. zudem EStt, N. F., VIII, Tafel 144.

39 Erste Erwähnung im Erbzinsregister der Propstei 1523, letzter Beleg durch ein 
Schreiben an Herzog Georg von Sachsen im Jahr Frühjahr 1533. Bereits im 
Sommer desselben Jahres war die Propstei vakant. Vgl. LASA, A21, VIII, Nr. 4, 
fol. 238r (6.10.1523); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 b 3, fol. 118 (22.3.1533), fol. 110rv (26.6.1533). Vgl. zudem 
EStt, N. F., VIII, Tafel 144. Laut Stölten, Die Schencken, S. 77 quittierte Anna 
1532 für das Kloster Ilsenburg und ging nach der Einführung der Reformation 
zu ihrer Schwester Katharina, der ehemaligen Quedlinburger Pröpstin, nach 
Ronneburg, wo sie – sehr krank und bettlägerig – letztmalig 1573 eine Quittung 
ausstellte. 

40 Erste urkundliche Erwähnung 1534, letzte 1539. Vgl. LASA, U9, B III, Nr. 27 
(16.5.1534); LASA, U9, A XI, a, Nr. 31 (30.9.1539). Pröpstin Margarethe wird 
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Pröpstinnen vorher/nachher Amtsdaten Quelle

Katharina von Leiningen, 
Westerburg und Schaumburg

[(1540)1545–
1556/57]

41

Sibylla von 
Honstein-Vierraden

[1559–1600] 42

Tabelle 2: Pröpstinnen des Stiftes Quedlinburg von 1402 bis 1600

Anfang Oktober 1539 im Erbzinsregister der Propstei erwähnt. Hertel führt zu-
dem eine in ihrem Namen ausgestellte Urkunde vom 17. November 1539 an. Vgl. 
LASA, A21, VIII, Nr. 5, fol. 60r (6.10.1539); Hertel, Die Wüstungen, S. 40. Die 
EStt geben den Tod Margarethes für März/April 1540 an, während die Chronik 
von Wolf ihr Begräbnis für den 4. Februar überliefert. Vgl. EStt, N. F., I.3, Nr. 316; 
Wolf, Kurze Beschreibung, S. 318. Bei Kettner, Fritsch und Küppers-Braun wird 
Margarethe weder unter den altgläubigen Pröpstinnen erwähnt noch unter jenen 
nach der Reformation behandelt, obwohl sie im jeweils angesetzten „Stichjahr“ 
1539 noch amtierte. 

41 Im Landesarchiv Speyer findet sich eine Angabe, die darauf hinweisen könnte, 
dass Katharina bereits 1528, d. h. im Alter von zwei Jahren, in das Stift Quedlin-
burg aufgenommen wurde. Landesarchiv Speyer, C 28, A1, Stammbäume des 16. 
und 17. Jahrhunderts, fol. 41 (s. d.). Anfang August 1540 war Katharina laut ei-
nem Schreiben der Äbtissin an Herzog Heinrich von Sachsen bereits vom Kapitel 
gewählt. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 151 (8.8.1540). 
Ob sie kurz darauf auch in ihr Amt eingeführt wurde oder ob dies wegen ihrer 
Minderjährigkeit unterblieb, ist unklar. Als Pröpstin wird sie erstmals 1545 (im 
Alter von 19 Jahren) erwähnt, urkundlich zuerst 1546. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 173r (26.3.1545); LASA, U9, A XIV, Nr. 13 (16.1.1546). Das Todesjahr der 
Pröpstin ist unklar. Während Katharina bei Kettner, Kirchen, S. 167 und auf die-
ser Grundlage auch bei Küppers-Braun, Kanonissin, S. 50 am 12. November 1557 
starb und am Tag darauf bestattet wurde, bestand bereits Ende Oktober 1557 eine 
Vakanz in dieser Prälatur, weshalb die Äbtissin anstelle der Pröpstin urkundet. Vgl. 
LASA, A21, X, Nr. 2, fol. 8v (22.10.1557). Im Register der Ausgaben der Propstei 
wurden für den 23. September 1556 Zahlungen für „der prebstin begrebnuͤs“ ver-
zeichnet. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 49r (1556). Fritsch, Geschichte, II, S. 144 irrt 
völlig, wenn er die Amtszeit der Pröpstin mit 1554–1574 angibt. Vgl. zudem EStt, 
N. F., IV, Tafel 31.

42 Erste Erwähnung 1559, urkundlich 1560. Vgl. LASA, A21, X, Nr. 2, fol. 4r 
(30.10.1559); LASA, U9, A XI, b, Nr. 9 (18.11.1560). Letzte Erwähnung 1599. Vgl. 
LASA, U9, C V, Nr. 52 (30.5.1599). Als Todesdatum wird der 27. Oktober 1600 
angegeben. Vgl. LASA, U9, B I, Nr. 3 (27.10.1600); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 e, unfol. (27.10.1600); Kettner, Kirchen, 
S. 167; Küppers-Braun, Kanonissin, S. 53. Fritsch, Geschichte, II, S. 144 lässt die 
Amtszeit der Pröpstin fälschlicherweise erst 1574 beginnen. Vgl. zudem EStt, N. F., 
XVII, Tafel 92.
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Dechantinnen vorher/nachher Amtsdaten Quelle

Elisabeth von Braunschweig [1401] 43

Miritzlaw von Wenden vorher Pförtnerin [1405–1413 (1417)] 44

Dorothea Burggräfin von 
Dohna

vorher Küsterin [1417–1428/30] 45

Ermgard von Dorstadt vorher Kanonisse [1436–1439] 46

Elisabeth Burggräfin von 
Dohna

vorher 
Afterpröpstin

[(1435) 1439–1447] 47

Agnes Edle von Berka [1450–1482] 48

Agnes von Anhalt vorher Kanonisse [1482 (1498)] 49

Agnes Burggräfin von 
Kirchberg

vorher Domfrau [1483–1496 (1500)] 50

43 Nur für dieses Jahr und einzig erwähnt bei Fritsch, Geschichte, I, S. 190.
44 Beleg für 1405 nur bei Fritsch, Geschichte, I, S. 190. Erste urkundliche Er-

wähnung 1407. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 176 (28.7.1407); CDQ, Nr. 26, S. 648 
(28.7.1407). Ebenso bei Kettner, Kirchen, S. 85. Letzter urkundlicher Beleg 1413. 
Vgl. LASA, U9, A XI, c, Nr. 7 (18.11.1413). Fritsch, Geschichte, I, S. 195 erwähnt 
sie noch 1417. Vgl. zudem: EStt, N. F., I.3, Tafel 305.

45 Erste urkundliche Erwähnung 1417, letzte 1428. Vgl. LASA, U9, A XI, c, Nr. 16 
(13.8.1417); CDQ, Nr. 58, S. 668 (15.8.1417); LASA, U9, C I, Nr. 150 (7.4.1428). 
Bei Fritsch, Geschichte, I, S. 195 wird sie nur namentlich erwähnt, bei Kettner, 
Kirchen, S. 85 in diesem Amt von 1417–1428/29. Bei Erath ist sie noch 1430 zu 
finden. Vgl. CDQ, Nr. 107, S. 709–712 (12.5.1430).

46 Einziger urkundlicher Beleg 1436. Vgl. CDQ, Nr. 137, S. 732f, (11.3.1436). Fritsch 
erwähnt sie 1436 und 1439 als Dechantin. Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 196, 202; 
zudem EStt, N. F., VIII, Tafel 130.

47 Erster urkundlicher Beleg 1439, letzter 1447. Vgl. LASA, U9, A VIII, Nr. 11f 
(8.9.1439); CDQ, Nr. 152, S. 739 (8.9.1439); Kettner, Antiquitates Quedlinbur-
genses, S. 561–563 (8.9.1439); LASA, U9, A IX, Nr. 201 (5.3.1447). Kettner, Kir-
chen, S. 85f erwähnt sie 1435 und 1439 in diesem Amt. Fritsch, Geschichte, I, 
S. 202 führt sie als Pröpstin im Jahr 1441. Vgl. zudem EStt, N. F., XIX, Tafel 120.

48 Erster urkundlicher Beleg 1450, letzter 1482. Vgl. LASA, U9, A XI, a, Nr. 15 
(21.12.1450); LASA, U9, B III, Nr. 13 (10.8.1482). Kettner, Kirchen, S. 86f er-
wähnt sie von 1455 bis 1491, wodurch er die Amtszeiten der Dechantinnen Agnes 
von Anhalt und Agnes von Kirchberg übergeht. Fritsch, Geschichte, I, S. 202, 216 
erwähnt sie als Pröpstin unter Äbtissin Adelheid von Isenburg, und bis 1483 als 
Pröpstin unter Äbtissin Hedwig von Sachsen.

49 Zwei urkundliche Belege 1482. Vgl. LASA, U9, A XVI, Nr. 2 (28.10.1482); LASA, 
U9, A IX, Nr. 206 (13.11.1482). Kettner, Kirchen, S. 87 erwähnt sie 1498 in die-
sem Amt. Vermutlich war Agnes die Tochter von Georg von Anhalt-Zerbst (gest. 
1474) und Sophie (gest. 1451). Agnes wurde 1485 Äbtissin in Gandersheim, 1486 
Äbtissin von Neuenheerse und 1495 Äbtissin von Kaufungen. Vgl. EStt, N. F., I.2, 
Tafel 188.

50 Erster urkundlicher Beleg 1483, letzter 1492. Vgl. LASA, U9, A XIV, Nr. 8 (4.8.1483); 
LASA, U9, A II, Nr. 137 (17.10.1492); CDQ, Nr. 321, S. 850 (17.10.1492). Kettner, 
Kirchen, S. 87 führt noch 1491 die Amtsvorgängerin Agnes Edle von Berka. Bei 
Fritsch, Geschichte, I, S. 216 erstreckt sich ihre Amtszeit von 1483–1500. In den 
EStt, N. F., XIX, Tafel 108 wird Agnes Burggräfin von Kirchberg für 1479 als Kano-
nisse, 1491 bis 1496 als Dechantin und 1498 als Pröpstin erwähnt. 
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Dechantinnen vorher/nachher Amtsdaten Quelle

Anna Schenkin von 
Tautenburg

vorher Kanonisse [1501–1520/22] 51

Elisabeth von Gleichen [1545–1554 (1556)] 52

Barbara Schenkin von 
Limpurg

[1558/60–1607] 53

Tabelle 3: Dechantinnen des Stiftes Quedlinburg von 1401 bis 1607

Kanonissen weitere Prälaturen Amtsdaten Quelle

Mechthild von Hakeborn Afterpröpstin [(1387) 1402–1405] 54

Miritzlaw von Wenden Pförtnerin [1402–1405] 55

51 Erster urkundlicher Beleg 1501, letzter 1520. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 211 
(23.9.1501); LASA, U9, A XIV, Nr. 12 (24.9.1520). Die EStt erwähnen sie noch 
1522 in diesem Amt. Vgl. EStt, N. F., VIII, Tafel 144. Kettner, Kirchen, S. 87f führt 
sie in diesem Amt zwischen 1511 und 1520. Fritsch, Geschichte, I, S. 216, 220; 
II, S. 4 erwähnt sie als Dechantin unter den Äbtissinnen Hedwig von Sachsen und 
Magdalena von Anhalt sowie bei der Amtseinführung von Anna II.

52 Elisabeths Bruder und der Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen bemühten 
sich bereits 1540 um die Propstei für Elisabeth, die jedoch Dechantin wurde. Ob 
sie wie die im Jahr 1540 als Pröpstin gewählte minderjährige Katharina von Lei-
ningen-Westerburg im gleichen Jahr ebenso minderjährig zur Dechantin gewählt 
wurde, ist unklar. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 151 
(8.8.1540), fol. 152r (26.8.1540). Urkundlich ist sie in diesem Amt erstmals 1545 
in einer Appellation des Stiftskapitels am Kammergericht erwähnt. Vgl. LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 173r (26.3.1545). Zwar wird sie zuletzt 1554 als Dechantin er-
wähnt, doch dürfte sie dieses Amt bis kurz vor ihrer Heirat mit Graf Heinrich zu 
Stolberg-Wernigerode innegehabt haben, die für den Zeitraum zwischen Novem-
ber 1556 und November 1557 angenommen wird. Vgl. LASA, A20, VI, 3, fol. 253r 
(15.6.1554); EStt, N. F., XVII, Tafel 100; Küppers-Braun, Kanonissin, S. 51. Kett-
ner, Kirchen, S. 173 gibt keine Amtszeit für sie an, während Fritsch, Geschichte, 
II, S. 145 betont, sie sei bis zu ihrer Heirat 1557 Dechantin in Quedlinburg ge-
wesen. Bei Küppers-Braun, Kanonissin, S. 51 wird Elisabeths Eintritt ins Stift vor 
1554 angenommen, während sie „bis zu ihrer Heirat, die im November 1557 allhie 
auf dem Stifts-Hause stattfand“ Dechantin gewesen sei. 

53 Küppers-Braun, Kanonissin, S. 52 stützt sich auf die durch Superintendent 
Andreas Leopold auf Barbara gehaltene Leichenpredigt, wonach sie 1558 oder 
1559 Dechantin wurde. Der früheste urkundliche Beleg findet sich für 1560, der 
letzte 1601. Vgl. LASA, U9, A XI, b, Nr. 9 (18.11.1560); LASA, U9, A XIV, Nr. 14 
(21.11.1601). Das Amt der Dechantin hatte sie bis zu ihrem Tod am 8./9. Dezem-
ber 1607 inne. Vgl. Küppers-Braun, Kanonissin, S. 52; EStt, N. F., XVI, Tafel 139.

54 Nach Fritsch, Geschichte, I, S. 190 wurde Mechthild 1387 Achter-/Afterpröps-
tin. Erster urkundlicher Beleg im 15. Jahrhundert 1402 als Achter-/Afterpröps-
tin und letzter 1405, hier lediglich als ‚Jungfrau von Hakeborn‘. Vgl. LASA, U9, 
A IX, Nr. 172 (16.10.1402); CDQ, Nr. 7, S. 637f (16.10.1402); LASA, U9, B II, Nr. 7 
(10.9.1405). 

55 Erster urkundlicher Beleg im 15. Jahrhundert 1402 und letzter 1405 als ‚Jung-
frau von Wenden‘. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 172 (16.10.1402); CDQ, Nr. 7, S. 637f 
(16.10.1402); LASA, U9, B II, Nr. 7 (10.9.1405). 



280 6. Herausforderungen der Reformationseinführung

Kanonissen weitere Prälaturen Amtsdaten Quelle

Dorothea Burggräfin von 
Dohna

Küsterin [1412–1417] 56

Elisabeth Burggräfin von 
Dohna

Afterpröpstin, 
Thesauraria

[1417–1430] 57

Ermgard/Irmgard von 
Dorstadt

[1417] 58

Adelheid von Dorstadt [1417] 59

Jutta von den Gleichen [1417–1426] 60

Anna von Plauen später Äbtissin [1417–1426] 61

Anna Burggräfin von 
Kirchberg

[1436] 62

Helena Burggräfin von 
Kirchberg

[1436] 63

Elisabeth von Regenstein Pförtnerin, 
Schulmeisterin

[1452–1459] 64

56 Erste urkundliche Erwähnung 1412 (als Küsterin), letzte 1417 ohne Amtsbe-
zeichnung. Vgl. LASA, U9, A XI, c, Nr. 6 (16.10.1412); UB QLB, I, Nr. 267, 
S. 234 (16.10.1412); CDQ, Nr. 39, S. 656 (16.10.1412); LASA, U9, A VIII, Nr. 10 
(12.6.1417); CDQ, Nr. 57, S. 667f (12.6.1417); Kettner, Antiquitates Quedlinbur-
genses, S. 554f; Kettner, Kirchen, S. 85. 

57 Erste urkundliche Erwähnung 1417 ohne Amtsbezeichnung, 1422 als Achter-/
Afterpröpstin. Vgl. LASA, U9, A VIII, Nr. 10 (12.6.1417); CDQ, Nr. 57, S. 667f 
(12.6.1417); Kettner, Antiquitates Quedlinburgenses, S. 554f; LASA, U9, A IX, 
Nr. 185 (25.1.1422); Kettner, Kirchen, S. 85. Bei Erath ist sie noch 1430 (al-
lerdings nur als „N. de Donyn“) im Amt der Thesauraria zu finden. Vgl. CDQ, 
Nr. 107, S. 709 (12.5.1430).

58 Einzige urkundliche Erwähnung 1417. Vgl. LASA, U9, A VIII, Nr. 10 (12.6.1417); 
CDQ, Nr. 57, S. 667f (12.6.1417); Kettner, Antiquitates Quedlinburgenses, 
S. 554f; EStt, N. F., VIII, Tafel 130; Kettner, Kirchen, S. 85 als „Armgard […] de 
Darmstat“.

59 Einzige urkundliche Erwähnung 1417. Vgl. LASA, U9, A VIII, Nr. 10 (12.6.1417); 
CDQ, Nr. 57, S. 667f (12.6.1417); EStt, N. F., VIII, Tafel 130; bei Kettner, Kirchen, 
S. 85 als „Adelheid […] de Darmstat“.

60 Kettner, Kirchen, S. 85 erwähnt 1417 „Jutta de Lychen“, die eventuell mit Jutta 
von den Gleichen zu identifizieren ist. Vgl. Kettner, Antiquitates Quedlinbur-
genses, S. 554f. Einziger urkundlicher Beleg 1426. Vgl. LASA, U9, B II, Nr. 11 
(6.12.1426).

61 Erster urkundlicher Beleg 1417, letzter 1426. Vgl. Kettner, Antiquitates Quedlin-
burgenses, S. 554f (12.6.1417); LASA, U9, A VIII, Nr. 10 (12.6.1417); LASA, U9, 
B II, Nr. 11 (6.12.1426). Vgl. zudem EStt, N. F., I.3, Tafel 353.

62 Bei Fritsch, Geschichte, I, S. 196 als Kanonisse erwähnt. Vgl. zudem CDQ, 
Nr. 137, S. 732 (11.3.1436). 

63 Bei Fritsch, Geschichte, I, S. 196 als Kanonisse erwähnt. Vgl. zudem CDQ, 
Nr. 137, S. 732 (11.3.1436) und EStt, N. F., XIX, Tafel 108.

64 Erste urkundliche Erwähnung 1452 als Pförtnerin, später als Schulmeisterin, letzte 
1459. Vgl. CDQ, Nr. 200, S. 761 (15.5.1452); LASA, U9, A IX, Nr. 203 (20.11.1457); 
LASA, U9, A XVI, Nr. 1 (18.7.1459). Kettner, Kirchen, S. 86 erwähnt sie 1457 als 
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Kanonissen weitere Prälaturen Amtsdaten Quelle

Elene von Regenstein Domfrau [1457] 65

Margareta Burggräfin von 
Leisnig („Lysnyck“)

[1459] 66

Agnes Burggräfin von 
Kirchberg

Älteste, Domfrau [1479–1482] 67

Agnes von Anhalt Älteste [1479] 68

Anna von Schwarzburg Pförtnerin, 
Schulmeisterin

[1482–1491] 69

Magdalena von Anhalt Unterpröpstin, 
später Äbtissin

[1491] 70

Anna Schenkin von 
Tautenburg

Domfrau [1491–1498] 71

Magdalena Schenkin von 
Tautenburg

[1491–1498] 72

Margarethe von 
Schwarzburg-Sondershausen

später Pröpstin [1525–(1533)] 73

Maria von Regenstein [1541–1554] 74

Schulmeisterin. Vgl. zudem Fritsch, Geschichte, I, S. 202, wo sie als Kanonisse 
erwähnt wird, und EStt, N. F., XVII, Tafel 118.

65 Einziger urkundlicher Beleg 1457. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 203 (20.1.1457); Kett-
ner, Kirchen, S. 86; Fritsch, Geschichte, I, S. 202, der sie als Schulmeisterin be-
zeichnet. 

66 Einziger urkundlicher Beleg 1459. Vgl. LASA, U9, A XVI, Nr. 1 (18.7.1459). In den 
EStt, N. F., XIX, Tafel 112 ist sie nicht erwähnt.

67 Erste urkundliche Erwähnung 1479 als Älteste, letzte 1482 als Domfrau. Vgl. 
LASA, U9, A XI, a, Nr. 22 (18.3.1479); CDQ, Nr. 285, S. 822 (18.3.1479); LASA, 
U9, A XVI, Nr. 2 (28.10.1482). In den EStt, N. F., XIX, Tafel 108 wird Agnes einzig 
für 1479 als Kanonisse erwähnt. 

68 Einzige urkundliche Erwähnung in dieser Position 1479. Vgl. LASA, U9, A XI, a, 
Nr. 22 (18.3.1479); CDQ, Nr. 285, S. 822 (18.3.1479). 

69 Erste urkundliche Erwähnung als Pförtnerin 1482, letzte 1491 als After-/Un-
terpröpstin. Vgl. LASA, U9, A XVI, Nr. 2 (28.10.1482); LASA, U9, A IX, Nr. 208 
(21.2.1491); CDQ, Nr. 317, S. 845 (21.2.1491); Kettner, Kirchen, S. 87; Fritsch, 
Geschichte, I, S. 216.

70 Einzige urkundliche Erwähnung 1491. Vgl. LASA, A IX, Nr. 208 (21.2.1491); CDQ, 
Nr. 317, S. 845 (21.2.1491); Fritsch, Geschichte, I, S. 216; Kettner, Kirchen, S. 87.

71 Erster urkundlicher Beleg 1491. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 208 (21.2.1491); CDQ, 
Nr. 317, S. 845 (21.2.1491); Kettner, Kirchen, S. 87 erwähnt sie 1498 als Domfrau.

72 Einziger urkundlicher Beleg 1491. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 208 (21.2.1491); CDQ, 
Nr. 317, S. 845 (21.2.1491); Kettner, Kirchen, S. 87 erwähnt sie 1498 als Domfrau. 
In den EStt, N. F., VIII, Tafel 144 ist sie nicht erwähnt. 

73 Einzig in den EStt wird erwähnt, dass Margarethe seit der Zerstörung ihres Klosters 
in Ilm im Jahr 1525 Kanonisse in Quedlinburg war. Vgl. EStt, N. F., I.3, Tafeln 315f. 
Unter dieser Annahme könnte sie bis 1533 Kanonisse gewesen sein und erhielt 1534 
das Amt der Pröpstin. Urkundliche Belege für die Zeit bis 1533 fehlen jedoch völlig. 

74 Erster Beleg 1545, letzter 1554. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 251rv (6.6.1545); 
Küppers-Braun, Kanonissin, S. 51, 93; Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 151; LASA, 
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Kanonissen weitere Prälaturen Amtsdaten Quelle

Amalia (Reußin) von Plauen [1545–1548] 75

Magdalena von 
Honstein(-Vierraden?)

[1545–1548] 76

A20, VI, Nr. 3, fol. 253r (15.6.1554). Laut einer 1544 gegen Anna II. vorgebrachten 
Klage, hatte die Äbtissin bereits auf dem Regensburger Reichstag 1541 eine Regen-
steiner Gräfin, „tochter Ihrer sch[w]ester k[i]ndth“, vom Kaiser als ihre Koadju-
torin bestätigen lassen. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 b 1, fol. 118r (vor dem 30.11.1544). Von den Töchtern von Graf 
Ulrich X. von Regenstein war Dorothea als Älteste seit 1541 mit Graf Wolfgang zu 
Stolberg-Wernigerode verheiratet. Der zweiten Ehe Graf Ulrichs X. mit Magdale-
na zu Stolberg-Wernigerode entstammten neben zwei Söhnen die Töchter Anna, 
Maria, Magdalena und Elisabeth. Anna verstarb bereits 1533 und ihre jüngeren 
Schwestern wurden in den Jahren 1535, 1538 und 1541/42 geboren. Auch wenn 
alle drei Gräfinnen 1541 noch Kinder waren, wurde 1541 sehr wahrscheinlich die 
mit sechs Jahren Älteste, Maria von Regenstein, zur Koadjutorin bestimmt. In den 
Jahren 1550/51 versuchte Äbtissin Anna, Maria von Regenstein zur Koadjutorin 
zu postulieren, und bemühte sich, über Prokuratoren in Rom eine päpstliche Kon-
firmation zu erhalten. Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 5 (5.11.1550), fol. 10 (1551). 
In den EStt, N. F., XVII, Tafel 118 wird keine Verbindung Marias zum Stift Qued-
linburg erwähnt. 

75 Erster Beleg 1545. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 251rv (6.6.1545); Lorenz, Moritz 
von Sachsen, S. 151. Ihr Tod ist in einer Abschrift der Wolf’schen Chronik für den 
5. Mai 1548 bezeugt. Vgl. HAB Wolfenbüttel Cod. Guelf. 10 extrav., fol. 138v. Wäh-
rend Anna II. sie 1545 lediglich als „Amelia geborne von plawen“ erwähnt, wird 
Amalia 1547 ebenfalls von ihrer Äbtissin „Amelia geborne Reußin von Plawen“ 
genannt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 251rv (6.6.1545), fol. 449v (15.2.1547). 
In den EStt ist sie nicht zu finden. Denkbar ist entweder eine Zuordnung zu den 
Herren zu Plauen und Burggrafen zu Meißen, beispielsweise als Schwester von 
Heinrich IV. (1510–1554), oder zu den Vögten von Plauen genannt Reuß, bei de-
nen Heinrich XII. der Älteste (gest. 1500/02), Heinrich XIII. der Mittelste (gest. 
1526/39) oder Heinrich XIV. der Jüngste (1464–1535) als Vater infrage kommen. 
Vgl. EStt, N. F., I.3, Tafeln 354f; vgl. Schmidt, Berthold: Die Reussen. Genealogie 
des Gesamthauses Reuss Älterer und Jüngerer Linie zu Weida, Gera und Plauen 
und der Burggrafen zu Meissen aus dem Hause Plauen, Schleiz 1903, Tafel 6. So-
wohl bei Heinrich IV. als auch bei den Vögten von Plauen ist in der ersten Hälfte 
der 1540er-Jahre eine Konkurrenz zu den Albertinern nachweisbar. Heinrich IV. 
versuchte den Titel des Meißnischen Burggrafen wiederzuerlangen, weshalb Mo-
ritz weitergehende territoriale Ansprüche fürchtete. Die Herren von Reuß paktier-
ten im aufkommenden Konflikt der wettinischen Linien mit den Ernestinern. Vgl. 
Winter, Christian: Moritz von Sachsen und Heinrich IV. von Plauen, Burggraf von 
Meißen. Konkurrenz und Kooperation im wettinisch-habsburgischen Beziehungs-
geflecht. In: Beyer, Michael/Flöter, Jonas/Hein, Markus (Hg.): Christlicher Glau-
be und weltliche Herrschaft. Zum Gedenken an Günther Wartenberg, Leipzig 
2008, S. 211–233 (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte 24).

76 Erster Beleg 1545. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 251rv (6.6.1545); Lorenz, Moritz 
von Sachsen, S. 151. Sie starb laut der Wolf’schen Chronik wie Amalia von Plauen 
am 5. Mai 1548. Vgl. HAB Wolfenbüttel Cod. Guelf. 10 extrav., fol. 138v. In den 
EStt N. F., XVII, Tafel 91–93 lässt sich Magdalena nicht zuordnen. Gegebenenfalls 
könnte in ihr eine bislang unbekannte Tochter von Wolfgang zu Vierraden und 
Schwedt (gest. 1535) und damit zugleich eine Schwester der Quedlinburger Stifts-
damen Sybilla und Margareta von Honstein-Vierraden gesehen werden. Vgl. EStt, 
N. F., XVII, Tafel 92.
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Kanonissen weitere Prälaturen Amtsdaten Quelle

Sibylla von 
Honstein-Vierraden

[1545] 77

Barbara von Bleicherode [1545] 78

Barbara Schenkin von 
Limpurg

[(1548)1557–
1558/59]

79

Anna zu 
Stolberg-Wernigerode

[1565–1610] 80

Margareta von 
Honstein-Vierraden

[1574–1581] 81

Anna zu 
Stolberg-Wernigerode

[1578–1583] 82

Tabelle 4: Kanonissen des Stiftes Quedlinburg von 1402 bis 1583

77 Einziger Beleg 1545. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 251rv (6.6.1545); Lorenz, Mo-
ritz von Sachsen, S. 151.

78 Einziger Beleg 1545. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 251rv (6.6.1545); Lorenz, Mo-
ritz von Sachsen, S. 151.

79 Ein früher, aber unsicherer Hinweis für ihre Anwesenheit im Stift findet sich 1548. 
Sie wäre dann aber bereits im Alter von nur drei Jahren ins Stift aufgenommen 
worden. Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 51 (1548); EStt, N. F., XVI, Tafel 139. Dies 
widerspräche Lorenz, Werdegang, S. 98, der das erreichte achte Lebensjahr als 
Mindestalter für die Aufnahme ins Stift ansieht. Laut einer Leichenpredigt wurde 
sie 1557 Kanonisse in Quedlinburg und übte dieses Amt bis 1558 oder 1559 aus. 
Vgl. Küppers-Braun, Kanonissin, S. 52. 

80 Die Kanonisse Anna zu Stolberg-Wernigerode (1550–1623) ist nicht zu verwech-
seln mit den beiden Äbtissinnen Anna (II.) zu Stolberg-Wernigerode (1504–1574) 
und Anna (III.) zu Stolberg-Wernigerode (1565–1601). Die Kanonisse war die ein-
zige Tochter von Graf Wolfgang zu Stolberg-Wernigerode, dem ältesten Bruder 
von Äbtissin Anna II. Der erste Beleg für die Kanonisse Anna findet sich im Jahr 
1565, der letzte 1600. Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 11 (Dezember 1565); LASA, 
A21, IX, Nr. 11, fol. 21v (25.12.1600). Im 17. Jahrhundert war sie bis 1609/10 Ka-
nonisse und bekleidete danach bis zu ihrem Tod 1623 das Amt der Dechantin. Vgl. 
EStt, N. F., XVII, Tafel 100. Fritsch, Geschichte, II, S. 146 nimmt fälschlicherweise 
an, dass Anna erst 1607 Dechantin wurde.

81 In den Rechnungen der Stiftskirche St. Servatii wird sie zuerst 1574 als „Mart-
gen de Honstein“ und zuletzt 1581 als „Margreten von Hohnstein“ erwähnt. Vgl. 
LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 28, fol. 139r (2.2.1574); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, 
fol. 11r (2.2.1581). Vgl. zudem EStt, N. F., XVII, Tafel 92, wo nur ihr Name erwähnt 
wird.

82 Anna ist die Tochter von Graf Heinrich zu Stolberg-Wernigerode und der Elisa-
beth von Gleichen, der ehemaligen Dechantin des Stiftes. Erstmals wird sie in 
der Rechnung der Stiftskirche St. Servatii des Jahres 1574 erwähnt und dort zur 
besseren Unterscheidung von ihrer älteren Cousine als „Freůchen Anna Jůnior“ 
bezeichnet. Sie war Kanonisse bis 1583 und wurde in diesem Jahr zur Koadjutorin 
von Äbtissin Elisabeth von Regenstein gewählt, bevor sie 1584 deren Nachfolge 
antrat. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 28, fol. 139r (1578); LASA, U9, A I, Nr. 33 
(28.6.1583); EStt, N. F., XVII, Tafel 101. In einer Rechnung der Stiftskirche wird 
sie bereits 1582 als „Coadiůtorisse“ erwähnt. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, 
fol. 26r (1582).
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Mit Blick auf das 15. Jahrhundert wurde an anderer Stelle bereits ge-
zeigt, dass das Reichsstift Quedlinburg den Wettinern etwa ab dem 
zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts gewissermaßen als weibliche 
Seite des von ihnen verfolgten „Prozess[es] territorialer Konzentrati-
on“83 gedient haben dürfte.84 Grundlage dafür war, dass die Askanier 
1423 ausstarben und der Kaiser neben der sächsischen Kur auch die 
Schutzvogtei über das Quedlinburger Reichsstift auf die aufstreben-
den Wettiner übertrug. Als Quedlinburger Schutzvögte versorgten 
die Wettiner weibliche Angehörige von verdienten Räten, Heerfüh-
rern oder Diplomaten ebenso mit prestigeträchtigen Quedlinburger 
Prälaturen wie Töchter und Schwestern von Dynasten, die sich ge-
genüber den sächsischen Kurfürsten durch Verträge oder erst nach 
kriegerischen Auseinandersetzungen in die Vasallität begaben.85 Die 
Quedlinburger Vogtei könnte von den Wettinern im Sinne einer 
„informelle[n] Herrschaft“ als ein bislang unbeachtetes Mittel zum 
Aufbau der von Stievermann beschriebenen wettinischen „Hegemo-

83 Kobuch, Manfred: Herrschaftspraxis und Verwaltung der Burggrafen von Leisnig 
im 15. Jahrhundert. In: Rogge, Jörg/Schirmer, Uwe (Hg.): Hochadelige Herr-
schaft im mitteldeutschen Raum (1200–1600). Formen – Legitimation – Reprä-
sentation, Stuttgart 2003, S. 117–134, hier S. 118 (Quellen und Forschungen zur 
sächsischen Geschichte 23). In diesem Prozess schalteten „die Wettiner die […] 
innerhalb ihres Herrschaftsbereiches gelegenen Institutionen als Machtfaktoren 
des Reiches aus“. 

84 Vgl. Richter, Das Quedlinburger Stiftskapitel. 
85 Dass nur Angehörige der hochadeligen und edelfreien Klientel der Wettiner im 

Quedlinburger Reichsstift aufgenommen wurden, nicht aber der niederadligen 
Dienstmannschaft, die für das Funktionieren wettinischer Herrschaft besonders 
bedeutsam war, dürfte mit dem besonders hohen Renommee des Reichsstifts in 
Zusammenhang zu bringen sein. Wenn dem Stift im 10. und 11. Jahrhundert meh-
rere ottonische und salische Prinzessinnen (Mathilde, Adelheid I., Beatrix I., Adel-
heid II.) vorstanden und auch später noch im 12. Jahrhundert die Töchter eines 
polnischen Herzogs (Agnes I.) und eines Markgrafen der Ostmark und von Meißen 
(Agnes II.) das Stift regierten, wäre es einer Missachtung des hohen Ansehens des 
Reichsstifts gleichgekommen, hätten die sächsischen Herzöge und Kurfürsten im 
15. und dem beginnenden 16. Jahrhundert Töchter ihrer Dienstmannen im Stift 
eingeführt. Zur Bedeutung der sächsischen niederadeligen Dienstmannschaft für 
die Wettiner vgl. Schneider, Joachim: Adelslandschaft Mitteldeutschland – Adels-
landschaften in Mitteldeutschland. In: Bünz, Enno/Höroldt, Ulrike/Volkmar, 
Christoph (Hg.): Adelslandschaft Mitteldeutschland. Die Rolle des landsässigen 
Adels in der mitteldeutschen Geschichte (15.–18. Jahrhundert), Leipzig 2016, 
S. 149–170 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 49; Veröffent-
lichungen der staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt. Reihe A: 
Quellen zur Geschichte Sachsen-Anhalt 22); Ders.: Schriftsassen und Amtssassen. 
In: Schattkowsky, Martina (Hg.): Adlige Lebenswelten in Sachsen. Kommentier-
te Bild- und Schriftquellen, Köln/Weimar/Wien 2013, S. 27–36; Schirmer, Uwe: 
Der obersächsisch-thüringische Niederadel in der Frühzeit der Reformation 
(1520–25). In: Breul, Wolfgang/Andermann, Kurt (Hg.): Ritterschaft und Re-
formation, Stuttgart 2019, S. 201–240 (Geschichtliche Landeskunde. Veröffentli-
chungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz 
75/Sonderband der Ebernburg-Hefte).
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nie im mitteldeutschen Raum (um 1500)“ genutzt worden sein.86 Mit 
einiger Sicherheit setzte das Interesse der Wettiner am Quedlinbur-
ger Reichsstift im 15. Jahrhundert nicht erst 1458 mit der Ankunft 
der wettinischen Prinzessin Äbtissin Hedwig von Sachsen im Stift 
ein, wie dies von Arnstedt annahm,87 sondern begann bei den nie-
deren Prälaturen bereits weit früher. Die Übernahme des höchsten 
Stiftsamtes durch Hedwig von Sachsen intensivierte diesen Prozess. 
Der letztlich nicht zur Ausführung gekommene Rezess von 1503, der 
die Übertragung sämtlicher Regierungsgeschäfte von der Äbtissin an 
ihren (inzwischen) Erbschutzvogt gegen eine finanzielle Versorgung 
der Stiftsdamen durch den Herzog von Sachsen88 zum Inhalt hatte, 
wäre der krönende Abschluss der wettinischen Mediatisierung des 
Reichsstiftes gewesen. 

Während der Einfluss der sächsischen Schutzvögte auf die Quedlin-
burger Prälaturbesetzungen im 15. Jahrhundert allenfalls indirekt aus-
zumachen ist und direkte Belege fehlen, finden sich für das 16. Jahr-
hundert mehrere Beispiele dafür, dass die Wettiner erfolgreich „ihre“ 
Kandidatinnen bei der Neubesetzung der Quedlinburger Prälaturen 
durchsetzten. Sowohl bei Äbtissin Magdalena von Anhalt als auch bei 
ihrer Nachfolgerin Anna zu Stolberg-Wernigerode,89 bei den Pröps-

86 Stievermann, Die Wettiner, S. 379; vgl. dazu auch Bley, Repräsentation, S. 189–
212, bes. S. 191; Nicklas, Thomas: Macht oder Recht. Frühneuzeitliche Politik im 
obersächsischen Reichskreis, Stuttgart 2002, bes. S. 43f; Moraw, Peter: Die Ent-
faltung der deutschen Territorien im 14. und 15. Jahrhundert. In: Silagi, Gabriel 
(Hg.): Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI. Internatio-
nalen Kongreß für Diplomatik, München 1983, S. 61–108, bes. S. 96 (Münchner 
Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 35).

87 Vgl. von Arnstedt, Schirmvogtei über das Stift und die Stadt Quedlinburg. In: 
ZHV 4 (1871), S. 169–208, bes. S. 194f. Von Arnstedt sieht unter Äbtissin Adel-
heid IV., geb. von Isenburg-Büdingen, noch keinen Einfluss der Wettiner auf das 
Stift, weil die Äbtissin „zunächst nicht darauf gekommen zu sein“ scheint, den 
sächsischen Kurfürsten die Lehen der Obervogtei über das Stift zu erteilen. Erst 
mit Äbtissin Hedwig von Sachsen und der „Erreichung ihres zwanzigsten Lebens-
jahres im Jahre 1465“ nahm „die Sache […] eine andere Wendung“. Indem sich 
von Arnstedt einzig auf die Schirmvogtei über das Reichsstift konzentriert, lässt er 
den offenbaren Einfluss, den die Wettiner auf die Prälaturen unterhalb der Äbtis-
sin ausübten, außer Acht. 

88 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 45–46 (30.5.1503); LASA, U9, A III, Nr. 3 (30.5.1503). 
89 Vgl. Gess, Urkundliche, S. 479, Nr. 39 (27.9.1532). Herzog Georg fordert Graf Bo-

tho zu Stolberg-Wernigerode auf, sich „zcu er[i]nnern, durch weß[en] forderung 
ewere Tochter [Äbtissin Anna II. von Quedlinburg, E.R.] zcu d[ie]sem Standt 
und Wyrderung [Würden, E.R.] [ge]kummen“ sei. Siehe dazu auch: HASTA DD, 
10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26–27 (28.8.1517). Mit Blick auf Äbtissin 
Annas Amtsvorgängerin Äbtissin Magdalena von Anhalt und ihr Schicksal warnte 
der Herzog seinen Stolberger Lehensmann Graf Botho, dass „andere eyns hohern 
herkummens geweßen, von de[nen] wyr solchs Spycigens schreybens, auch ande-
rer gewaltygen eyngryff vnnd zcunottyng [Eingriff und Nötigung, E.R.] vortrag ge-
habt“. Bekanntlich resignierte Äbtissin Magdalena von ihrem Amt und starb bald 
darauf im Stift Gandersheim. Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 217–220. Als Nachfol-
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tinnen Katharina Schenkin von Tautenburg90 und Margarethe von 
Schwarzburg-Sondershausen91 sowie der Dechantin Elisabeth von 
Gleichen92 lässt sich die Einwirkung der Quedlinburger Schutzvögte 
auf die jeweiligen Besetzungen nachweisen. Dass an der Spitze des 
Reichsstiftes Quedlinburg angesichts der massiven Machtposition der 
Wettiner am Beginn des 16. Jahrhunderts auf Äbtissin Hedwig statt 
einer weiteren wettinischen Prinzessin eine Fürstin von Anhalt folg-
te, kann damit begründet werden, dass bei den Albertinern schlicht 
Kandidatinnen im entsprechenden Alter fehlten.93 Zudem lassen sich 
„hegemoniale und expansive Tendenzen“ der Wettiner bereits im 
15. Jahrhundert gegenüber den Fürsten von Anhalt ausmachen.94

Auch die Grafen zu Stolberg-Wernigerode waren wie viele der im 
15. Jahrhundert im Reichsstift vertretenen Geschlechter Lehensleute 
der Wettiner, speziell der Landgrafen von Thüringen. Großvater, On-
kel und Vater von Äbtissin Anna II. dienten teils ihr Leben lang den 
Wettinern als Räte, nahmen am sächsischen Bruderkrieg (1446–1450) 
sowie am Feldzug in Friesland (1506) teil. Erst der Vater Annas II., 
Graf Botho der Glückselige, ging auf Distanz zu Herzog Georg von 
Sachsen. Er trat seit 1515 in engere Beziehung zu Kardinal-Erzbischof 

gerin für Äbtissin Magdalena von Anhalt favorisierte Herzog Georg zunächst die 
Pröpstin Anna von Schwarzburg oder die Dechantin Anna Schenkin von Tauten-
burg, einigte sich aber schließlich „mit Graf Botho zu Stolberg gegen einige Zuge-
ständnisse auf dessen Tochter Anna“. Bley, Herrschaft, S. 63; Kremer, Personal, 
S. 75.

90 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 26–27 (28.8.1517); 
ABKG, I, Nr. 725, Anm. 2, S. 735f (2.8.1519). Während Herzog Georg 1517 über 
seinen Gesandten Hermann von Pack bei Graf Botho zu Stolberg um die Aufnah-
me Katharinas im Reichsstift Quedlinburg bitten ließ, verweist er 1519 im Schrei-
ben an Anna II. explizit darauf, dass Schenk Rudolf von Tautenburg, der Onkel 
Katharinas, „in unserm dienst ritterlich gefochten und redlich umb[ge]kommen“ 
war, weshalb Georg die Schenken von Tautenburg wie „alle, die sich in unsern sa-
chen e[h]rbar und wol [ver]halten, gnediglich zu fordern gewilt“ sei. ABKG, I, 
Nr. 725, Anm. 2, S. 735f (2.8.1519).

91 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 110rv (26.6.1533). 

92 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 151 (8.8.1540); HASTA 
DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 152r (26.8.1540). Nicklas schreibt 
über die Grafen von Gleichen, dass sie „sich trotz formaler Zugehörigkeit zum 
Reich mit dem Rang eines sächsisch-ernestinischen Landstandes begnügten“. 
Nicklas, Macht, S. 50. 

93 Während Herzog Georgs Töchter, Anna, Agnes und Margareta, bereits 1500, 1503 
und 1510 verstarben, waren Christina und Magdalena 1511 erst sechs beziehungs-
weise vier Jahre alt. Georgs Bruder Herzog Heinrich hatte 1511 noch keine Töch-
ter. Vgl. EStt, N. F., I.1, Tafel 167.

94 Stievermann, Die Wettiner, S. 385. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch auch die 
Tatsache, dass der Bruder von Äbtissin Magdalena bei Erzbischof Ernst (Ernesti-
ner) seit 1488 Dompropst zu Magdeburg und 1504 Koadjutor war und damit unter 
anderem für die Befreiung der Äbtissin vom päpstlichen Bann mitverantwortlich 
gewesen sein könnte. Vgl. EStt, N. F., I.1, Tafel 153; Fritsch, Geschichte, I, S. 218.



2876.1 Das Stiftskapitel im Reformationsprozess

Albrecht von Magdeburg und Mainz, dem er bis an sein Lebensende 
diente.95 Da die Stolberger Grafen „im Spätmittelalter zu den königs-
fernen Geschlechtern […] im Harz und Nordthüringen“96 gehörten 
und besonders Herzog Georg von Sachsen versuchte, diesen Um-
stand zu einer stärkeren Einbindung der reichsunmittelbaren Grafen 
in seinen Herrschaftsbereich zu nutzen, bemühte sich Graf Botho im 
Sinne einer Kursänderung verstärkt um Reichslehen. 1518 wurde er 
von Kaiser Karl V. unter anderem mit dem Brocken belehnt.97 

Die erwähnten Belege der schutzvogteilichen Einflussnahme 
auf die Quedlinburger Prälaturbesetzungen der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts könnten jene These ex post auch für das 15. Jahrhun-
dert stützen.98 Die Untersuchung der Besetzung der Quedlinburger 
Prälaturen seit etwa 1540 zeigt einen bemerkenswerten Wandel bezie-
hungsweise einen unerwarteten Bruch gegenüber der bisher gepfleg-
ten Tradition99 (siehe zu den nachfolgenden Ausführungen Abb. 5). 
Die 1540 bereits gewählte Pröpstin Katharina von Leiningen-Wester-
burg war eine Nichte der Quedlinburger Äbtissin. Sie stammte aus 
der Ehe zwischen Kuno II. von Leiningen-Westerburg und Maria zu 
Stolberg-Wernigerode, einer jüngeren Schwester der Quedlinburger 
Äbtissin.100 Der Bruder und die ältere Schwester von Pröpstin Sibyl-
la von Honstein-Vierraden hatten 1563 eine Nichte und 1559 einen 
Neffen Äbtissin Annas II. aus dem Haus der Grafen von Regenstein 
geehelicht, das wiederum durch zwei Hochzeiten 1530 und 1541 mit 
den Grafen zu Stolberg-Wernigerode verbunden war.101 Pröpstin Sibyl-

95 Vgl. Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 189–202; Jacobs, Stolberg-Wernige-
rode, Botho.

96 Brückner, Reichsstandschaft, S. 204.
97 Vgl. Brückner, Reichsstandschaft, S. 205, 210; Jacobs, Stolberg-Wernigerode, Bo-

tho, S. 327.
98 Vgl. Richter, Das Quedlinburger Stiftskapitel, S. 197.
99 Der Fall Margarethes von Schwarzburg-Sonderhausen als Pröpstin des Stiftes 

könnte trotz der Fürsprache Herzog Georgs bei Äbtissin Anna II. als Sonderfall zu 
werten sein. Dafür spricht die wenngleich entfernte Verwandtschaft Margarethes 
mit der Familie der Äbtissin ebenso wie das gemeinsame Vorgehen der Stolber-
ger und Schwarzburger gegen wettinische Machterweiterung in ihren Gebieten 
oder die parallel erfolgte direkte Bitte der Verwandtschaft Margarethes bei der 
Äbtissin. Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 99; EStt, N. F., I.3, Tafel 315; Nicklas, Macht, 
S. 45; GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 110rv (26.6.1533). Zudem erwähnt Äbtissin Anna II. 1548, dass Margarethe zu-
sammen mit ihr gegen den für das Stift nachteiligen Vertrag zwischen der Äbtissin, 
der Stadt und dem Schutzvogt aus dem Jahr 1539 geklagt hatte, der dem Schutz-
vogt weitgehende Rechte in der Feldflur des Stiftes einräumte. Vgl. LASA, A20, VI, 
Nr. 2, fol. 601r (vor dem 1.5.1548).

100 Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 100.
101 Der älteste Bruder der Quedlinburger Äbtissin, Graf Wolfgang, hatte 1541 Doro-

thea von Regenstein-Blankenburg, die älteste Tochter seines Schwagers Graf Ul-
rich X. von Regenstein-Blankenburg, geheiratet. Dorothea entstammte der ersten 
Ehe Graf Ulrichs mit Barbara von Mansfeld (1505–1529). In zweiter Ehe hatte Graf 
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las Schwester Margaretha und die über die Stammtafeln des Hauses 
nicht nachweisbare Magdalena von Honstein wurden als Kanonissen 
ebenfalls in das Quedlinburger Stiftskapitel aufgenommen.102 Zwi-
schen den Häusern Honstein, Schwarzburg und Stolberg existierten 
bereits seit 1433 ein Landfriedensbündnis und ein Erbverein.103 Nich-
ten der Äbtissin Anna II., geborener Gräfin zu Stolberg-Wernigerode, 
waren ebenfalls Maria und Elisabeth von Regenstein, die beide der 
Ehe zwischen Graf Ulrich XI. von Regenstein-Blankenburg und Grä-
fin Magdalena zu Stolberg-Wernigerode entstammten.104 Gräfin Ma-
ria von Regenstein war 1545 oder spätestens 1550 für die Nachfolge 
Äbtissin Annas II. ausersehen, ehelichte dann aber Graf Martin von 
Honstein, den Bruder der Pröpstin Sibylla und der Kanonisse Mar-
garetha.105 Gräfin Elisabeth von Regenstein wurde 1566 in Quedlin-
burg zur Koadjutorin gewählt und trat 1574 die Nachfolge von Äbtis-
sin Anna II. an. Auch die Kanonissen Anna zu Stolberg-Wernigerode 
und Anna zu Stolberg-Ortenberg, seit 1565 und 1578 im Stift erwähnt, 
sind Nichten von Äbtissin Anna II. Anna zu Stolberg-Ortenberg trat 
1584 zudem die Nachfolge von Äbtissin Elisabeth II. an,106 nachdem 
sie 1581 gegen den Willen Äbtissin Elisabeths durch die Dechantin 

Ulrich 1530 Graf Wolfgangs Schwester, Magdalena zu Stolberg, geehelicht. Die 
beiden älteren Geschwister der Gräfinnen Sibylla und Margaretha von Honstein 
zu Vierraden, Barbara und Martin, heirateten 1563 und 1559 Graf Ernst I. und 
Gräfin Maria von Regenstein. Maria von Regenstein war die Nichte der Quedlin-
burger Äbtissin Anna II. Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 92, 118. Die Doppelhochzeiten 
zwischen den Häusern Stolberg-Wernigerode und Regenstein-Blankenburg sowie 
zwischen letzterem und Honstein-Vierraden können als enges Band verstanden 
werden, das für die Aufnahme der beiden Honsteiner Gräfinnen, Sibylla und Mar-
garetha, im Reichsstift Quedlinburg verantwortlich zu machen ist. 

102 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 28, fol. 139r (2.2.1574); LASA, A20, XVI, B, a 1, 
Nr. 29, fol. 11r (2.2.1581). Vgl. zudem EStt, N. F., XVII, Tafel 92. Die unter ande-
rem 1545 erwähnte Magdalena von Honstein lässt sich über die EStt nicht zuord-
nen. In einer Quelle des Jahres 1545 wird sie zusammen mit Sibylla von Honstein 
als „freulin von hohenstein“ erwähnt. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 251v (1545). Ob 
daraus eine Verwandtschaft Sibyllas und Magdalenas geschlossen werden kann, 
bleibt ungewiss. 

103 Vgl. Beseler, Georg: Die Erbverbrüderung zwischen den Häusern Schwarzburg 
und Stolberg von 1433, Wernigerode 1890. Vgl. zur Erbverbrüderung beziehungs-
weise zum Erbverein: Sellert, Wolfgang: Erbvertrag. In: HRG 1, Sp. 981–985. 

104 Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 118.
105 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 5 (5.11.1550); EStt, N. F., XVII, Tafeln 92, 118. Be-

reits 1545 werfen die sächsischen Herzöge Moritz und August der Äbtissin vor, 
eigenmächtig und ohne Vorwissen des Schutzvogts ihre Nachfolgerin verordnet zu 
haben. Vgl. PKMS, II, Nr. 651, S. 152–159 (11.2.1545). Vgl. Bley, Herrschaft, S. 63 
und Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 151, die fälschlicherweise annehmen, dass 
1545 nicht Gräfin Maria, sondern bereits ihre jüngere Schwester, die etwa vierjäh-
rige Elisabeth, spätere Äbtissin von Quedlinburg, zur Koadjutorin gewählt werden 
sollte.

106 Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafeln 100f.
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und die Pröpstin zur Koadjutorin gewählt worden war.107 Auch im Fall 
der Dechantin Barbara Schenkin von Limpurg lassen sich Beziehun-
gen zur Äbtissin Anna II. nachweisen.108 Während die Kanonisse Ama-
lia (Reußin?) von Plauen in bisherigen Stammtafeln nicht zu finden 
ist,109 lässt sich im Fall der angeblichen Kanonisse Barbara von Bleich-
erode nicht einmal ein adliges Geschlecht mit diesem Namen finden, 
weshalb die Lage Bleicherodes in der Grafschaft Honstein auf eine 
einfache Bedienstete Magdalenas von Honstein hinweist, die kaum 
Kanonisse des Stiftes gewesen sein dürfte. 

Einzige und bemerkenswerte Ausnahme der geschilderten Ver-
wandtschaftsbeziehungen zwischen Äbtissin Anna II. und den Präla-
tinnen nach 1540 ist die Dechantin Elisabeth von Gleichen, die auf 
Bitten von Kurfürst Johann Friedrich I. und Herzog Heinrich von 
Sachsen aufgenommen worden war. Elisabeth heiratete 1556 Graf 
Heinrich zu Stolberg-Wernigerode, einen Bruder von Anna II., nach-
dem dieser seine geistliche Laufbahn in den Stiften Halberstadt, Köln 
und Mainz abgebrochen hatte. Die den beiden 1565 geborene Toch-
ter Anna folgte 1584 als Anna III. auf Äbtissin Elisabeth II. im Amt der 
Quedlinburger Stiftsvorsteherin. Die Ausnahme der Quedlinburger 
Dechantin Elisabeth von Gleichen, die für einige Jahrzehnte als Letz-
te durch wettinische Einflussnahme in das Quedlinburger Stiftkapitel 
aufgenommen worden war, ordnet sich durch die Heirat mit einem 
Stolberger Grafen quasi von selbst in das vorher sichtbar gewordene 
Muster ein. 

Die Prälaturen des Stiftes dienten nach 1540 nicht mehr dem 
Schutzvogt, sondern der Äbtissin und ihrer Familie zur Versorgung 
von Nichten Äbtissin Annas II. oder von jungen Frauen aus Geschlech-
tern, die mit den Stolberger Grafen in enger Beziehung standen (sie-
he Abb. 5). Bei dem skizzierten Wandel des Reichsstiftes von einer 
wettinischen zu einer gewissermaßen stolbergischen Versorgungsan-
stalt ist der wahrscheinliche Charakter der Versorgung zu beachten: 

107 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 d 2, 
fol. 109–110 (2.8.1581). 

108 Die Grafen Wolfgang zu Stolberg-Wernigerode und Ludwig zu Stolberg in König-
stein, beide Brüder von Äbtissin Anna II., ehelichten 1545 und 1528 die Gräfinnen 
Genovefa und Walpurga zu Wied und Runkel, wodurch die Absicht einer engeren 
Bindung beider Häuser zu unterstellen ist. Der älteste Bruder der Quedlinburger 
Dechantin, Schenk Christoph II. von Limpurg, heiratete 1554 mit Gräfin Maria 
zu Wied und Runkel eine Schwester der genannten Gräfinnen Walpurga und Ge-
novefa. Vgl. EStt, N. F., XXIX, Tafel 76; XVI, Tafel 139. Die Gräfinnen Maria, Ge-
novefa und Walpurga entstammten der Ehe von Graf Johann III. und der Gräfin 
Elisabeth von Nassau. Gräfin Elisabeths Bruder Graf Wilhelm der Reiche von Nas-
sau-Dillenburg war mit Gräfin Juliana zu Stolberg-Wernigerode, einer jüngeren 
Schwester von Äbtissin Anna II. von Quedlinburg, verheiratet. Vgl. EStt, N. F., I.1, 
Tafel 72. Siehe dazu auch Abb. 5.

109 Vgl. zu ihrer Herkunft Kap. 6, Anm. 74 der vorliegenden Arbeit.
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Die Familien der Quedlinburger Stiftsdamen des 15. und beginnen-
den 16. Jahrhunderts waren – trotz ihrer teilweisen Ansprüche auf 
Reichsunmittelbarkeit – fast ausschließlich Vasallen der Wettiner. Die 
Herkunftsfamilien der Quedlinburger Stiftsdamen nach 1540 hinge-
gen entrichteten nicht nur selbstständig ihre Reichssteuern und be-
tonten damit ihre Reichsstandschaft,110 sie waren auch überwiegend 
keine Lehensleute der Wettiner. Die Grafen von Regenstein-Blan-
kenburg empfingen ihre Lehen für Blankenburg von den Herzögen 
von Braunschweig-Lüneburg sowie vom Bistum Halberstadt für Re-
genstein, die Grafen von Honstein-Vierraden vom Kurfürsten von 
Brandenburg, während die Grafen von Leiningen-Westerburg sowie 
die Schenken von Limpurg als alte Dynastengeschlechter ihre Lehen 
fast ausschließlich vom Reich nahmen.111 Durch die Aufnahme von 
Angehörigen aus reichsunmittelbaren Häusern in das Quedlinburger 
Stiftskapitel betonte Äbtissin Anna II. die historische Bedeutung des 
Reichsstiftes und beschnitt weiterhin die Einflussmöglichkeiten des 
wettinischen Schutzvogts. Dass viele der Stiftsdamen dem Westen des 
110 Volker Press betont hinsichtlich des Gemeinen Pfennings von 1542, dass „[d]er 

Modus der Zahlung“ deutlich machte, „ob der Betreffende unmittelbar unter 
dem Kaiser stand oder aber unter einem Landesfürsten“. Press, Reichsgrafen-
stand, S. 8. Zur Verbindung aus direkter Steuerzahlung an das Reich und dem 
Anspruch auf Reichsstandschaft vgl. ferner: Nicklas, Macht, S. 73; Czech, Vin-
zenz: Quedlinburg und die Höfe des Harzraums. In: Bley, Kayserlich, S. 151–166, 
bes. S. 153. Vgl. zu den Reichstagen 1542 und 1544 in Speyer, 1545 in Worms, 
1547/48 und 1550/51 in Augsburg: DRTA JR, Bd. XII, Teil 2, Nr. 285, S. 1168–
1216, bes. S. 1208f, Bd. XV, Teil 4, Nr. 565, S. 2245–2285, bes. S. 2283f, Bd. XVI, 
Teil 2, Nr. 113B, S. 1084–1098, bes. S. 1092–1094, Bd. XVIII, Teil 3, Nr. 282,S. 
2255–2275, bes. S. 2266–2270, Bd. XIX, Teil 2, Nr. 137, S. 904–908, bes. S. 906 
(1.12.1550); Nr. 305, S. 1578–1614, bes. S. 1609–1612 (14.2.1551). Während sich 
die Grafen von Leiningen-Westerburg, zu Stolberg-Wernigerode und die Schen-
ken von Limpurg in diesen Jahren durchgehend in den Reichsmatrikeln finden 
lassen, sind die Grafen von Gleichen nur 1544, 1545 und 1547/48, die Grafen 
von Regenstein-Blankenburg nur 1542, 1545 und 1546/47 und die Herren von 
Plauen nur 1545, 1547/48 und 1550/51 in den Steuerlisten verzeichnet. Die Gra-
fen von Honstein-Vierraden wurden zwar hinsichtlich ihrer Herrschaft Vierraden 
vom Kurfürsten von Brandenburg ausgezogen, sind aber in der Aufstellung der 
Ausstände zum Reichsvorrat 1550 unter den Reichsständen erwähnt. Vgl. DRTA, 
JR, Bd. XIX, Teil 2, Nr. 137, S. 904–908, bes. S. 906 (1.12.1550).

111 Vgl. Kneschke, Ernst Heinrich: Neues allgemeines deutsches Adels-Lexikon, 
Bd. 4, Leipzig 1863, S. 437, Bd. V, Leipzig 1864, S. 446–450, 544–546, Bd. VII, 
Leipzig 1867, S. 399f. Bei den Grafen von Honstein-Vierraden gilt es zu beach-
ten, dass die Brüder der Quedlinburger Stiftsdamen als letzte Agnaten ihres Ge-
schlechts keinen oder nur einen sehr geringen Anteil an der Grafschaft Honstein 
hatten und sie hauptsächlich die Herrschaften Vierraden und Schwedt als kur-
brandenburgische Lehen regierten. Auch die Reußen von Plauen, aus deren Ge-
schlecht die Quedlinburger Kanonisse Amalia (Reußin) von Plauen abstammen 
könnte – in den EStt, N. F., I.3, Tafel 355 wird sie nicht aufgeführt –, waren bereits 
im 14. Jahrhundert bestrebt, ihre „Herrschaft durch eine Bindung an den Kaiser 
gegenüber den expandierenden Wettinern zu konsolidieren“. Frantzke, Zwischen 
Kaiser, S. 10. 



2916.1 Das Stiftskapitel im Reformationsprozess

Reiches entstammten, hängt sehr wahrscheinlich mit der „Westorien-
tierung“ zusammen, die Thomas Nicklas den Heiratsverbindungen 
der Harzgrafen attestierte. Die Harzgrafen reagierten damit auf das 
„beständige Vordrängen des fürstlichen [sächsischen, E.R.] Territori-
alstaates vom Osten her in das Harzgebiet“.112

Für die Herkunftsfamilien der nach 1540 aufgenommenen Stiftsda-
men ist anzunehmen, dass sie mindestens ebenso an der finanziellen 
Absicherung ihrer weiblichen Angehörigen interessiert waren, wie 
an dem mit dem Reichsstift verbundenen Prestige, das sich ggf. bei 
der Behauptung der jeweiligen dynastischen Reichsstandschaft ver-
wenden ließ. Die Quedlinburger Äbtissin und die Herkunftsfamilien 
der Stiftsdamen könnten sich also gegenseitig mit dem Prestige der 
Reichsunmittelbarkeit ‚versorgt‘ haben. 

Seit 1540 war es den sächsischen Schutzvögten von Quedlinburg 
bis 1574 nur noch über die Grafen zu Stolberg-Wernigerode möglich, 
Einfluss und Druck auf die Äbtissin auszuüben, da die Familien der 
anderen Stiftsdamen außerhalb ihres Machtbereichs angesiedelt wa-
ren.113 Erst der Tod Äbtissin Anna II. 1574 und der damit verbunde-
ne schwierige Übergang der Herrschaft auf die neue Äbtissin Elisa-
beth II. bot dem Quedlinburger Schutzvogt wieder eine Möglichkeit 
zur Durchsetzung seiner Ansprüche.114 

Durch die gewählte Perspektive auf die Herkunftsfamilien der 
Quedlinburger Stiftsdamen von der Kanonisse bis zur Äbtissin sowie 
durch den gewählten langen Untersuchungszeitraum konnte insge-
samt ein fundamentaler Wandel in der Besetzung der Quedlinburger 
112 Nicklas, Macht, S. 46; vgl. dazu auch Bley, Repräsentation, S. 193. Ähnliches 

machte Jochen Vötsch bei den Mansfelder Grafen aus. Vgl. Vötsch, Jochen: Zwi-
schen Reichsfreiheit und Landsässigkeit. Die Grafen von Mansfeld im 15. und 
16. Jahrhundert. In: Rogge/Schirmer, Herrschaft, S. 163–178, bes. S. 177. Vin-
cenz Czech bringt demgegenüber die Häufung von Ehen zu „auswärtigen Ehe-
partnern“ im Konnubium der Stolberger Grafen im 16. Jahrhundert ausschließ-
lich mit der „nicht unbedeutende[n] Erbschaft der Eppsteiner“ in Verbindung, 
die Graf Botho durch seine Heirat mit Anna von Eppstein erlangt hatte: „Um das 
eigene Geschlecht in Erwartung dieses umfangreichen Erbes in der dortigen Re-
gion darüber hinaus auch familiär zu verankern, verheiratete Botho von Stolberg 
den designierten Nachfolger in den Besitzungen und zwei seiner Töchter schon 
vorher mit Partnern aus alten Wetterauer Grafenfamilien.“ Eine Abwehr der Stol-
berger gegen „sächsische und brandenburgische Angriffe auf ihre unabhängige 
Stellung“ erkennt Czech erst in den fürstlichen Eheverbindungen der Stolberger 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Auch wenn diesem Befund grundle-
gend zuzustimmen ist, dürfte die „standesinterne[…] Heiratspolitik der Grafen“ 
während des 16. Jahrhunderts zumindest auch dem Zweck der von Nicklas attes-
tierten Westorientierung gedient haben. Czech, Vinzenz: Legitimation und Re-
präsentation. Zum Selbstverständnis thüringisch-sächsischer Reichsgrafen in der 
Frühen Neuzeit, Berlin 2003, S. 166, 170, 173 (Schriften zur Residenzkultur 2). 

113 Vgl. zu den Hegemonialverbänden von Reichsunmittelbaren im Obersächsischen 
Kreis Nicklas, Macht.

114 Vgl. Kap. 9.6 der vorliegenden Arbeit.
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Prälaturen aufgezeigt werden. Während für das 15. und beginnende 
16. Jahrhundert anzunehmen ist, dass die Quedlinburger Prälaturen 
von den sächsischen Schutzvögten mit weiblichen Angehörigen ihrer 
Vasallen besetzt und als Belohnung für erwiesene Dienste genutzt wur-
den, trat etwa in der Mitte des 16. Jahrhunderts ein Wandel ein. Die-
ser brachte fast ausschließlich Angehörige der Stolberger, deren nahe 
Verwandte oder Angehörige von Familien ins Reichsstift, die durch 
Heiraten eng mit den Stolberger Grafen verbunden waren. Die ein-
zige Ausnahme von dieser Regel, die durch sächsischen Druck nach 
Quedlinburg vermittelte Dechantin Elisabeth von Gleichen, wurde 
später durch eine Heirat mit Graf Heinrich zu Stolberg-Wernigerode 
in ein anzunehmendes dynastisches System der Stolberger Grafen ein-
gebunden. Neben den Verbindungen zu den Stolberger Grafen kann 
aufgezeigt werden, dass, abgesehen von den Grafen zu Stolberg-Wer-
nigerode und jenen von Gleichen, keine der anderen Herkunftsfami-
lien der Quedlinburger Stiftsdamen nach 1540 Lehensverbindungen 
zu den Wettinern (Ernestinern wie Albertinern) hatte und fast alle 
durch direkte Reichssteuerzahlungen ihre Reichsstandschaft beton-
ten. Wenngleich die Quedlinburger Schutzvögte über die Grafen zu 
Stolberg-Wernigerode als ihre Lehensleute versuchten, Druck auf die 
Äbtissin auszuüben,115 konnte die Stiftsvorsteherin zumindest nicht 
durch die Stiftskapitularinnen und deren Familien bedrängt werden. 

Entgegen der ursprünglichen Annahme, laut der der schutzvog-
teiliche Einfluss auf die Besetzung des Quedlinburger Stiftskapitels 
„nachreformatorisch“ zugenommen haben könnte, ist eher das Ge-
genteil davon festzustellen. Etwa ab 1423 lässt sich anhand der Her-
kunftsfamilien der Stiftsfrauen die zunehmende Macht der sächsi-
schen Schutzvögte auf die Quedlinburger Prälaturbesetzungen im 
15. Jahrhundert rekonstruieren.116 In der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts finden sich explizite Belege für Besetzungen nach dem Wil-
len des Schutzvogts. 

Seit etwa 1540 war es jedoch Äbtissin Anna II. und ihrer Familie ge-
lungen, das Stiftskapitel dem sächsischen Machtbereich weitgehend 
zu entziehen. Statt einer Zunahme des schutzvogteilichen Einflusses 
ist also eine Abnahme zu verzeichnen. Während Clemens Bley an-
nahm, „[d]ie Wahlfreiheit des Kapitels und der Äbtissin war seit Her-
zog Moritzens Zeiten von den Erbvögten bedroht“,117 ist eher anzu-
nehmen, dass etwa seit dieser Zeit seitens des Kapitels überhaupt erst 

115 Vgl. u. a. zwei Schreiben von Herzog Moritz an die Stolberger Grafen, in denen 
Moritz die Grafen als „unser lehenlewth“ bezeichnet und ihnen für den Fall 
droht, dass sie Äbtissin Anna II. gegen ihn raten. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 153r 
(16.5./6.6.1545); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 215r (vor dem 6.6.1545). 

116 Vgl. Richter, Das Quedlinburger Stiftskapitel, S. 204.
117 Bley, Herrschaft, S. 63.
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um diese Wahlfreiheit gekämpft wurde – und dies mit bemerkenswer-
tem Erfolg. Selbstverständlich sind mit diesem Befund die vor Kaiser 
Karl V. und dem Kammergericht ausgetragenen harten Kämpfe von 
Äbtissin Anna II. mit Herzog/Kurfürst Moritz, dem Stifts hauptmann 
Georg von Dannenberg und Stadtvogt Fricke Quenstedt in den 
1540er-Jahren nicht zu vergessen,118 die die Existenz des Stiftes finan-
ziell wie politisch massiv bedrohten. Ohne ein loyales und von Sach-
sen unabhängiges Stiftskapitel als „Herz des Stiftes“ hätte die Äbtissin 
dieser Gefahr jedoch kaum begegnen können. Die zum Schluss ver-
zweifelte Lage der Amtsvorgängerin von Anna II., Äbtissin Magdalena 
von Anhalt, der sich neben dem Schutzvogt auch die Kapitularinnen 
entgegenstellten, kann dafür beredtes Zeugnis ablegen.119

Aus diesem Befund ergeben sich mehrere Fragen: zum einen, wel-
che Rolle das Reichsstift Quedlinburg mit seiner Äbtissin Anna II. in 
der Heiratspolitik der Stolberger Grafen einnahm; zum anderen, ob 
die hiesigen Prälaturen der Vertiefung der durch Ehen zuvor geschlos-
senen Verbindungen mit anderen Geschlechtern dienten oder ob das 
Reichsstift gar zur Abwehr der Ausweitung oder Festsetzung wettini-
scher Ansprüche im mitteldeutschen Harzraum diente.120 Auch ist zu 
fragen, inwiefern Äbtissin Anna II. zusammen mit ihrer Familie den 
Versuch unternahm, das Reichsstift zu dynastisieren.121 Schließlich 
118 Vgl. Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit; Lorenz, Moritz von Sachsen.
119 Herzog Georg wies seine Räte darauf hin, dass er der Wahl Magdalenas zur Äbtissin 

nur unter der Bedingung zugestimmt habe, dass sie keine eigene Stiftsregierung 
aufrichte. Nachdem sie dies dennoch tun wollte, ging Georg gegen Magdalena 
vor. Dass sich zudem die Pröpstin und die Dechantin von der Äbtissin abwandten 
und Herzog Georg um Schutz baten, dürfte der Entmachtung der Äbtissin gedient 
haben. Pröpstin Anna von Schwarzburg-Leutenberg hatte Georg sogar darauf hin-
gewiesen, sie und die Dechantin hätten „Ewren furstlichen gnaden [= Herzog Ge-
org, E.R.] zu gefallen freuchen magdalenen [von Anhalt, E.R.] zu einer Eptischin 
gekoren, [was, E.R.] ahn das swerlich beschehen [wäre, E.R.]“. GStA PK, I. HA Ge-
heimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 96 (1.1.1513). Vgl. 
zudem GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 3, unfol. (14.6.1511), fol. 59 (30.7.1511), fol. 60rv (6.8.1511); HASTA DD, 10024, 
Geheimer Rat, Loc. 8969/3, fol. 1–3 (16.11.1512); GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, fol. 86rv (nach dem 1.1.1513), 
fol. 57v (27.3.1513). Vgl. dazu auch Kap. 2 der vorliegenden Arbeit.

120 Vgl. dazu Schubert, Die Harzgrafen.
121 Zum Begriff der Dynastisierung vgl. Rousseaux, Ulrich: Administration, Media-

tisierung, Dynastisierung. Die geistlichen Fürstentümer Mitteldeutschlands im 
Zeitalter der Reformation. In: Müller, Winfried (Hg.): Perspektiven der Reforma-
tionsforschung in Sachsen. Ehrenkolloquium zum 80. Geburtstag von Karlheinz 
Blaschke, Dresden 2008, S. 73–81 (Bausteine aus dem Institut für sächsische Volks-
kunde. Kleine Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 12). Rous-
seaux sieht in der Dynastisierung „im Kern […] eine[…] einfache[…] Idee: Die 
großen weltlichen Fürstendynastien gingen dazu über, bei den Administrator- und 
Äbtissinnenwahlen Kandidaten beziehungsweise Kandidatinnen aus der eigenen 
Familie zu präsentieren und diese unter Zuhilfenahme der ihnen zur Verfügung 
stehenden politischen Ressourcen auch erfolgreich durchzubringen.“ (S. 76) Wol-
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wäre gerade im Hinblick auf die Wettiner als Quedlinburger Schutz-
vögte zu thematisieren, warum und wie es Anna II. insbesondere in 
der für sie riskanten Phase ihrer Reformationseinführung gelingen 
konnte, das Quedlinburger Stift aus dem Ressourcenpool sächsischer 
Klientelpolitik herauszulösen und die am Anfang des 16. Jahrhun-
derts im Reichsstift übermächtigen Albertiner zurückzudrängen. Die 
Vermutung, dass Äbtissin Anna II. und ihre Familie versuchten, das 
Reichsstift zu dynastisieren, könnte sich auf der Grundlage der aufge-
zeigten Verbindungen zumindest teilweise erhärten lassen. Ob Äbtis-
sin Anna II. und ihre Familie das von Rousseaux formulierte Ziel von 
Dynastisierung verfolgten, „die Herrscherpositionen […] zu einem 
Bestandteil der eigenen dynastischen Besitz- und Herrschaftsrechte 
zu machen“,122 ist durch die kurze Dauer dieses Prozesses schwer zu 
beurteilen. Auf Äbtissin Anna III. (reg. 1584–1601) aus dem Haus Stol-
berg-Ortenberg folgten bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts drei säch-
sische Prinzessinnen als Äbtissinnen, während die Gräfinnen Maria 
Magdalena (1581–1627) und Anna zu Stolberg-Wernigerode (1550–
1623) zwischen 1601 und 1627 Dechantinnen waren, eine Würde, 
die in Gandersheim mit der Aussicht auf die Abtei verbunden war.123 
Allerdings konnte Küppers-Braun solche Karrieren für Quedlinburg 
zumindest nachreformatorisch nur bei den unteren Prälaturen der 
Kanonisse und Dechantin sowie in sehr wenigen Fällen auch bis zur 
Pröpstin beobachten.124 Auch hier ist ein Wandel im Vergleich zur 
Praxis im Spätmittelalter zu konstatieren.125 Mit der von Anna II. und 

gast beschreibt die Dynastisierung als eine Praxis der „kontinuierlichen Vergabe 
des Amtes in derselben fürstlichen Familie“. Wolgast, Eike: Kurpfalz, geistliche 
Fürstentümer. In: Schilling, Heinz (Hg.), Der Augsburger Religionsfrieden 1555. 
Wissenschaftliches Symposium aus Anlass des 450. Jahrestages des Friedensschlus-
ses, Augsburg 21. bis 25. September 2005, Gütersloh 2001, S. 213–238, hier S. 231 
(Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 206). 

122 Rousseaux, Administration, S. 80.
123 Vgl. Goetting, Das reichsunmittelbare Kanonissenstift, S. 168. 
124 Vgl. Küppers-Braun, Kanonissin, S. 34.
125 Für das 14. und 15. Jahrhundert lassen sich verschiedene Aufstiege aus niederen 

Dignitäten sogar bis zur Würde der Äbtissin nachweisen. Ermgard von Kirchberg 
war unter Äbtissin Elisabeth von Hakeborn (reg. 1362–1375) Kanonisse und 
Dechantin, stieg unter Äbtissin Margaretha von Schrapelau (reg. 1376–1379) zur 
Pröpstin auf und wurde 1379 deren Nachfolgerin. Adelheid von Isenburg war 
unter Margaretha von Schrapelau Dechantin, stieg über das Amt der Achter-/
Afterpröpstin zur Pröpstin auf und wurde 1406 Nachfolgerin Äbtissin Ermgards 
(reg. 1379–1405). Mechthild von Hakeborn und Miritzlaw von Wenden waren un-
ter Äbtissin Ermgard Kanonissen und stiegen später zur Dechantin und Pröpstin 
auf. Anna von Plauen scheint die Prälaturen der Dechantin und Pröpstin über-
sprungen zu haben und übernahm als vormalige Kanonisse direkt die Nachfolge 
von Äbtissin Adelheid von Isenburg (reg. 1405–1435). Vgl. Fritsch, Geschichte, I, 
S. 181–195. Dorothea Burggräfin von Dohna und Agnes Burggräfin von Kirchberg 
stiegen im Laufe ihres Lebens im Stift zweimal, Elisabeth Burggräfin von Dohna, 
Anna Burggräfin von Kirchberg, Agnes Edle von Berka, Agnes von Anhalt, Anna 
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ihrer Familie eventuell verfolgten Absicht der Dynastisierung korres-
pondiert die Frage, warum die Äbtissin nicht auf größere Gegenwehr 
ihrer Schutzvögte stieß. Es kann angenommen werden, dass unter 
der Regentschaft des greisen Herzogs Heinrich (reg. 1539–1541) ein 
Machtvakuum entstand, das Anna II. für die Verfolgung ihrer Pläne 
nutzen konnte. Später scheint Herzog/Kurfürst Moritz radikalere 
Pläne mit dem Reichsstift verfolgt zu haben, als die traditionelle Kli-
entelpolitik seiner Vorgänger fortzusetzen. Diese Pläne sahen wahr-
scheinlich eine Mediatisierung oder gar die notfalls gewaltsame Säku-
larisierung desselben vor. Nach der existenziellen Krise der Wettiner 
während und infolge des Schmalkaldischen Krieges 1546/47, dem 
Fürstenkrieg 1551/52 und Moritz’ frühem Tod bei Sievershausen 
1553 war dessen Bruder, Kurfürst August, um eine Konsolidierung 
seiner Herrschaft, der Finanzen wie auch der Beziehungen zum Kai-
ser bemüht.126 Es läge nahe, dass August die bei seinem Amtsantritt 
bereits im 50. Lebensjahr stehende Anna II. zunächst gewähren ließ, 
um nach ihrem Tod 1574 gegenüber der Nachfolgerin, Äbtissin Eli-
sabeth II., die alten sächsischen Ansprüche im Stift wie geschehen 
durch einen erpressten Vertrag127 festzuschreiben.128

Die geschilderten Besetzungen der Quedlinburger Prälaturen in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit nahen Verwandten der 
Stolberger Grafen beziehungsweise mit Frauen aus eng verschwäger-
ten Familien mit Anspruch auf Reichsstandschaft – jedoch in beiden 
Fällen außerhalb des wettinischen Lehnsbereichs – sind trotz fehlen-
der Überlieferung nicht als Zufall zu interpretieren, sondern müssen 
als planvoll angesehen werden. Ob dieser Plan nur die Vertiefung der 
Beziehungen zu verschwägerten Familien der Stolberger Grafen und 
die Zurückdrängung des wettinischen Einflusses im mitteldeutschen 
Raum vorsah oder weitergehende Motive im Sinne der sukzessiven 

Gräfin von Schwarzburg-Leutenberg und Anna Schenkin von Tautenburg stiegen 
mindestens einmal auf. Seit Äbtissin Hedwig von Sachsen wurde das Amt der Äb-
tissin mit Ausnahme Magdalenas von Anhalt bis zur Auflösung des Stiftes durch-
gehend von außen besetzt. Vgl. dazu Küppers-Braun, Kanonissin, S. 32, die dies 
zumindest ab 1539/40 nachweisen kann.

126 Vgl. Bruning, Jens: August (1553–1586). In: Kroll, Frank Lothar (Hg.): Die Herr-
scher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089–1918, München 2004, 
S. 110–125; Rössler, Hellmuth: August, Kurfürst von Sachsen. In: NDB 1, S. 448–
450. 

127 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 184–190 (17.8.1574); LASA, Cop. 852π, fol. 76v–79 
(17.8.1574); gedruckt: Kurtze doch in Jure Facto et Historia gegründete Anmer-
ckungen/ auf zwey gedruckte SCRIPTA, welche Nahmens Ihrer Koe niglichen Ma-
jestae t in Preußen, in der annoch streitigen Elections-Sache einer neuen Abbatißin, 
des Kae yserl. Freyen Weltlichen Stiftes Quedlinburg, Einem hoe chst-preißlichen 
Reichs-Hof-Rath, respectivè den 9. und 27. Sept. 1709. ue bergeben worden, o. O. 
1710, S. 57–59.

128 Vgl. dazu Kap. 9.6 der vorliegenden Arbeit.
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Aneignung der mit Quedlinburg verbundenen „Besitz- und Herr-
schaftsrechte“129 vorhanden waren, muss künftigen Forschungen vor-
behalten bleiben.130 Mit Blick auf die Äbtissin lässt sich im Reichsstift 
Quedlinburg seit etwa 1540 ein dichtes Netzwerk (siehe Abb. 5) zwi-
schen der Tante Anna II. und fünf ihrer Nichten (Maria und Elisa-
beth von Regenstein, Anna zu Stolberg-Wernigerode, Katharina von 
Leiningen-Westerburg, Anna zu Stolberg-Ortenberg) ausmachen.131 
Hohkamp hat auf diesem Feld mit ihrer Analyse von Tanten-Nich-
ten-Beziehungen durch die nachgewiesene Multirelationalität „eine 
ausgezeichnete Grundlage zur Aufdeckung komplexer und dynami-
scher Handlungsgeflechte“ ausgemacht, die „aus einem dichten Netz 
verschiedenster Verwandter mit ihren vielfältigen Interessen und Mo-
tivlagen“ geknüpft sind.132 

Die Untersuchung des Quedlinburger Stiftskapitels im Prozess 
der Reformation kann zudem als Beitrag zur Einlösung der von Hei-
de Wunder aufgestellten Forderung gesehen werden, „das adelige 
‚Haus‘ (‚Geschlecht‘) tatsächlich als Geschlechterverband zu ana-
lysieren, den Männer und Frauen konstituierten“, um „neben der 
rechtlichen Konstruktion von Dynastie, die primär auf die Sicherung 
der ungeteilten männlichen Erbfolge abzielte, die sozialen Formen 
und die kulturelle Gestaltung der Dynastie zurückzugewinnen“. Das 
von Wunder entwickelte Verständnis, das Dynastie „nicht allein als 
eine agnatische Herrscherfolge, sondern ebenso als komplexes Bezie-
hungsgeflecht und Handlungsfeld der jeweils gleichzeitig lebenden 
Agnaten und Agnatinnen, der Kognaten“ begreift, findet in geistli-
chen Territorien ganz allgemein und in Damenstiften im Speziellen 
ein hervorragendes Anwendungsgebiet. Durch die „Platzierung von 
unverheirateten Söhnen und Töchtern“ in geistlichen Territorien tre-
te „ein dynastisches Sicherungssystem zutage, das nicht vertikal (Fort-

129 Rousseaux, Administration, S. 80. 
130 Ein Hinweis darauf kann in den Lehnsanwartschaften gesehen werden, die 

Anna II. 1568 ihren Brüdern über jene Stiftslehen erteilte, mit denen die Kurfürs-
ten von Brandenburg und die Herzöge von Braunschweig-Grubenhagen belehnt 
waren. Vgl. LASA, H9-2, 1, Urkunden Fach 7, Nr. 8 (18.2.1568); LASA, U9, A X, 
Nr. 77 (24.3.1568); LASA, U9, A X, Nr. 34 (24.3.1568).

131 Dies widerspricht dem Befund von Ute Küppers-Braun, wonach „Äbtissinnen 
aus mächtigen Häusern“ bei der Personalpolitik „weit eher freie Hand [hatten, 
E.R.] als andere“. Während Küppers-Braun der Äbtissin Anna Sophia Pfalzgräfin 
bei Rhein (reg. 1645–1680) „eine äußerst familienorientierte Personalpolitik“ be-
scheinigte, „indem sie drei ihrer Nichten […] ins Stift aufnahm“, übersah sie die in 
dieser Hinsicht noch erfolgreichere Anna II. im 16. Jahrhundert. Küppers-Braun, 
Kanonissin, S. 38. 

132 Hohkamp, Michaela: Eine Tante für alle Fälle. Tanten-Nichten-Beziehungen und 
ihre Bedeutungen für die reichsfürstliche Gesellschaft der Frühen Neuzeit. In: 
Lanzinger, Margareth/Saurer, Edith (Hg.): Politiken der Verwandtschaft. Bezie-
hungsnetze, Geschlecht und Recht, Göttingen 2007, S. 147–169, hier S. 168. 
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setzung der männlichen Linie), sondern horizontal (Erweiterung der 
dynastischen Präsenz in der Adelsgesellschaft) verlief“.133 Während 
Wunder bei ihren allgemeinen Überlegungen zur Neufokussierung 
von Dynastie und ihrer Repräsentanz in geistlichen Territorien je-
weils nur eine Dynastie zu berücksichtigen scheint, sind diese Terri-
torien und hinsichtlich der Kognaten besonders die freiweltlichen 
Damenstifte als Schnittstellen anzusehen, die stets mehrere Dynasti-
en und deren jeweilige Interessen über die weiblichen Angehörigen 
miteinander verbanden. Das je verschiedene Wahlrecht zur Neube-
setzung vakanter Prälaturen und der Einfluss des Vogtes darauf bil-
deten einen flexiblen äußeren Rahmen von Aushandlungsprozessen, 
die zumindest für das Reichsstift Quedlinburg im 15. und 16. Jahr-
hundert anhand der Überlieferung kaum nachzuzeichnen sind und 
die sehr wahrscheinlich bereits weit vor der Aufnahme der Frauen in 
das Stift zwischen den beteiligten Geschlechtern/Häusern/Familien 
stattfanden. Kodifiziert wurde die schutzvogteiliche Macht auf das 
Quedlinburger Stiftskapitel erst durch den Vertrag zwischen Kurfürst 
August von Sachsen und Äbtissin Elisabeth II. aus dem Jahr 1574, 
laut dem nur noch Frauen in das Stiftskapitel aufgenommen und zur 
Koadjutorin oder Äbtissin gewählt werden durften, die dem Schutz-
vogt genehm waren.134 Weil „důrch diesen Vertrag der Stifts Fräůlein 
gewißen nicht wenig beschweret wurden“, hatte Dechantin Barbara 
Schenkin von Limpurg gar damit gedroht, das Stift zu verlassen, war 
aber schließlich „mit gu[t]en worten dahin beredet worden, daß Sie 
geblieben“.135

133 Wunder, Heide: Einleitung: Dynastie und Herrschaftssicherung. Geschlech-
ter und Geschlecht. In: Dies. (Hg.), Dynastie, S. 17, 18, 19. Vgl. weiterhin: Küp-
pers-Braun, Dynastisches Handeln, S. 221–238; Bley, Repräsentation, S. 197.

134 Zum Vertragstext vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 184–190 (17.8.1574); LASA, 
Cop. 852π, fol. 76v–79 (17.8.1574); gedruckt in: Kurtze doch in Jure Facto et His-
toria gegründete Anmerckungen/auf zwey gedruckte SCRIPTA, welche Nahmens 
Ihrer Koe niglichen Majestae t in Preußen, in der annoch streitigen Elections-Sache 
einer neuen Abbatißin, des Kae yserl. Freyen Weltlichen Stiftes Quedlinburg, Einem 
hoe chst-preißlichen Reichs-Hof-Rath, respectivè den 9. und 27. Sept. 1709. ue berge-
ben worden, o. O. 1710, S. 57–59. 

135 LASA, Cop. 852π, fol. 79r (17.8.1574).
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Abbildung 5: Genealogische Tafel der Angehörigen des Quedlinburger Stiftes  
in Bezug auf die Familie der Grafen zu Stolberg-Wernigerode  

(Entwurf: Erik Richter, Ausführung: Thomas Wozniak)
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6.2 DIE TITULATUR DER ÄBTISSIN IM WANDEL  
DER ANFORDERUNGEN UND ANSPRÜCHE

Erst Clemens Bley beobachtete, dass „seit ca. 1540 die Eigenbezeich-
nung als Kayserliches freyes weltliches Stift Quedlinburg“ nachzuwei-
sen ist. Das Stift sei damit „sächsischen Mediatisierungsversuchen“ 
entgegengetreten, indem es „die Reichsunmittelbarkeit deutlich ar-
tikulierte“. Zudem „kramte [es, E.R.] seine eigene hohe Bedeutung 
als ‚kaiserliche‘ Gründung heraus“.136 Im reichsweiten Kontext ist 
diese Selbstbezeichnung erst eine Erscheinung der Frühen Neuzeit, 
die die Reichsunmittelbarkeit, die Reichsstandschaft und die eige-
ne Positionierung innerhalb der Ständegesellschaft betonte.137 Eine 
Selbstbezeichnung oder Titulatur in der Selbstaussage ist nicht allein 
eine „Beschreibung des historisch gewachsenen politischen Orts in 
der Gegenwart“, sondern darüber hinaus mit „Ansprüchen auf die 
Zukunft“ verbunden.138 Aus dieser Sicht kann der Wandel einer Titu-
latur – bei unveränderter territorialer wie rechtlicher Grundlage – als 
Ausprägung neuer Ansprüche infolge neuer Herausforderungen der 
Äbtissin angesehen werden. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig zu 
erfahren, ob in Quedlinburg eine Verbindung zwischen einem Titula-
turwandel und der Reformationseinführung 1539/40 auszumachen 
ist und – wenn ja – wem gegenüber die neue Titulatur verwendet 
wurde. Als Quellen für eine solche Untersuchung können besonders 
Urkunden, aber auch Briefe der Äbtissin dienen. Die Untersuchung 
setzt im späten 14. Jahrhundert ein, um den Wandel des 16. Jahrhun-
derts hinreichend in ältere Entwicklungen einzubetten. Die Frage 
nach der Akzeptanz der jeweiligen Eigenbezeichnung der Äbtissin 
bei ihren Untertanen, Amtmännern oder anderen Fürsten lässt sich 
sporadisch über Lehnsreverse oder Schreiben an die Äbtissin erfor-
schen. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, werden die betreffenden 
mittelhochdeutschen, frühneuhochdeutschen und lateinischen Wör-
ter ihren neuhochdeutschen Entsprechungen gleichgesetzt. Zum Bei-
spiel gilt das „freyhe weltliche stieft Quedlingburgk“ so viel wie ‚das 
freie weltliche Stift Quedlinburg‘, „secularis“ so viel wie ‚weltlich‘ usw. 
Von Bedeutung ist einzig, ob die einzelnen Elemente ‚frei‘, ‚weltlich‘, 
‚kaiserlich‘, ‚Stift‘ und ‚Quedlinburg‘ enthalten sind – egal, ob sie in 
der Quelle mittelhochdeutsch, frühneuhochdeutsch oder lateinisch 
geschrieben wurden. 

136 Bley, Einführung, S. 7; ebenso: Bley, Tradition, S. 65.
137 Vgl. Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 25f.
138 Schneidmüller, Bernd: Titulaturen. In: HRG 5, Sp. 257–259, hier Sp. 258. Zur 

Titulaturenkunde, der „Archontologie“, im Allgemeinen vgl. Henning, Auxilia 
Historica, S. 156–162. 



300 6. Herausforderungen der Reformationseinführung

Schon im ausgehenden Mittelalter ist ein Wandel in der Titulatur 
der Äbtissin zu beobachten. Während in den Urkunden der Äbtissin-
nen vom Ende des 14. Jahrhunderts bis in die frühen 1470er-Jahre 
die intitulatio ‚weltliches Stift Quedlinburg‘ dominierte,139 wurde ver-
einzelt bereits in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts der Begriff 
‚freies weltliches Stift‘ verwendet.140 In einigen wenigen Fällen wurde 

139 Vgl. CDQ, Nr. 402, S. 594 (16.1.1383); Nr. 406, S. 596f (21.12.1384); Nr. 421, 
S. 603f (19.11.1387); Nr. 423, S. 604 (25.1.1388); Nr. 428, S. 606 (30.11.1389); 
Nr. 432, S. 608f (3.1.1390); Nr. 439, S. 611f (18.2.1392); Nr. 446, S. 614 (25.1.1395); 
Nr. 466, S. 624 (1.5.1399); Nr. 471, S. 627 (4.1.1400); Nr. 1, S. 633 (25.1.1401); 
Nr. 15, S. 640 (25.7.1405); Nr. 21, S. 645 (11.11.1406); Nr. 25, S. 647 (23.6.1407); 
Nr. 26, S. 648 (28.7.1407); Nr. 36, S. 654 (11.11.1411); Nr. 51, S. 664f (11.11.1414); 
Nr. 68, S. 677f (25.1.1419); Nr. 72, S. 679f (22.7.1420); Nr. 76, S. 682 (24.3.1421); 
Nr. 80, S. 685f (17.1.1422); Nr. 81, S. 686f (12.3.1422); Nr. 84, S. 689 (25.1.1423); 
Nr. 89, S. 693 (Dezember 1423); Nr. 95, S. 705 (13.1.1426); Nr. 117, S. 718 
(24.8.1430); Nr. 123, S. 720f (2.2.1432); Nr. 138, S. 733 (23.10.1436); Nr. 139, 
S. 733 (13.12.1436); Nr. 140, S. 734 (3.3.1437); Nr. 142, S. 735 (15.8.1438); Nr. 150, 
S. 738 (25.7.1439); Nr. 155, S. 742 (25.5.1441); Nr. 176, S. 748f (15.1.1445); Nr. 216, 
S. 777 (25.11.1455); Nr. 247, S. 794 (4.7.1463); Nr. 248, S. 795 (8.7.1463); Nr. 263, 
S. 805 (26.8.1473). Vgl. UB QLB, I, Nr. 303, S. 266f (14.8.1426); Nr. 311, S. 273f 
(3.1.1429); Nr. 321, S. 291f (8.4.1431); Nr. 330, S. 299f (6.1.1434); Nr. 337, S. 310 
(13.5.1434); Nr. 342, S. 316 (20.1.1436); Nr. 350, S. 328f (15.1.1439); Nr. 360, 
S. 346f (11.11.1440); Nr. 388, S. 384f (10.1.1447); Nr. 393, S. 398 (2.7.1448); 
Nr. 426, S. 449f (1.2.1456); UB QLB, II, Nr. 296a, S. 179f (27.1.1422).

140 Vgl. CDQ, Nr. 24, S. 646f (13.5.1407); Nr. 120, S. 719f (13.5.1431). Daneben las-
sen sich einige wenige lateinische Urkunden im Namen der Äbtissin finden. Vgl. 
CDQ, Nr. 420, S. 603 (20.3.1387) („ERMEGARDIS, DEI GRATIA SECVLARIS 
ECCLESIE QVEDELINGBVRGENSIS ABBATISSA“); Nr. 16, S. 641 (18.8.1405) 
(„Ermegard, Secularis Ecclesie Quedelingburgensis Abbatissa“); Nr. 27, S. 648 
(29.9.1408) („ALHEYDIS DE YSENBORCH, ABBATISSA SECVLARIS ECCLE-
SIE IN QUEDELINGBURG“). Teils bezieht sich die Titulatur auch lediglich auf 
die Kirche St. Servatius. Vgl. CDQ, Nr. 419, S. 603 (21.1.1387): „von der Gna-
de Goddis Epdischen des Godd. S. Seruacius vp der Borch to Quedl.“; Nr. 435, 
S. 610 (23.4.1391): „Van Goeddes Gnaden Ebdesche, unde dat capittel gemei-
ne des Godeshuses servatius, up der borch to Quedlingborch“. Die bei Erath in 
großer Anzahl zu findenden Kurzformen der Titulatur sind wahrscheinlich mit 
der Quellenbasis des Herausgebers in Zusammenhang zu bringen, da er bei fast 
allen dieser Urkunden als Quelle „Ad exemplum authenticum“ und nicht wie 
sonst üblich „Ex autographa“ vermerkte. Erath schrieb hier wohl aus einer oder 
mehreren Zusammenstellung(en) gekürzter Urkundentexte ab. Vgl. CDQ, Nr. 69, 
S. 678 (1.5.1419); Nr. 70, S. 678 (2.3.1420); Nr. 91, S. 706f (24.8.1426); Nr. 103, 
S. 708 (6.1.1427); Nr. 122, S. 720 (1431); Nr. 153, S. 740 (11.11.1439); Nr. 154, 
S. 740 (11.11.1439); Nr. 155, S. 740 (17.4.1440); Nr. 156, S. 740f (11.11.1440); 
Nr. 157, S. 741 (21.1.1441); Nr. 161, S. 742 (25.5.1441); Nr. 164, S. 743 (25.1.1442); 
Nr. 165, S. 743 (3.7.1442); Nr. 167, S. 744 (24.11.1442); Nr. 170, S. 745 (4.4.1444); 
Nr. 171, S. 745f (2.7.1444); Nr. 172, S. 746 (2.8.1444); Nr. 177, S. 749 (4.4.1445); 
Nr. 181, S. 751 (8.6.1446); Nr. 185, S. 753 (28.11.1446); Nr. 186, S. 753 
(10.1.1447); Nr. 187, S. 754 (5.3.1447); Nr. 188, S. 754 (15.6.1447); Nr. 192, S. 755 
(2.7.1448); Nr. 195, S. 757 (18.2.1450); Nr. 197, S. 759 (30.4.1451); Nr. 203, S. 763 
(22.10.1452); Nr. 208, S. 766f (26.4.1454); Nr. 211, S. 771f (23.5.1455); Nr. 215, 
S. 777 (11.11.1455); Nr. 217, S. 779 (11.11.1456); Nr. 121, S. 782 (4.5.1457); Nr. 122, 
S. 783 (13.6.1457); Nr. 228, S. 787 (11.6.1459); Nr. 235, S. 789 (19.11.1459); Nr. 236, 
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auch die unmittelbare Unterstellung des Stiftes unter den Papst mit 
der Wendung „VAN GODES VNDE DES ROMISCHEN STVLS GNA-
DEN“141 betont. Dieser Wandel verläuft jedoch nicht einheitlich von 
einer Form zur nächsten. Während die Bezeichnung ‚weltliches Stift 
Quedlinburg‘ von allen vier Äbtissinnen des 15. Jahrhunderts benutzt 
wurde, sind die Formen des ‚freien weltlichen Stifts Quedlinburg‘ 
und der erwähnten Unterstellung des Stiftes unter den Römischen 
Stuhl bis in die 1470er-Jahre nur sehr vereinzelt zu finden.142 Inter-
essant ist die Beobachtung, dass die Titulatur des ‚freien weltlichen 
Stifts Quedlinburg‘ ohne Unterbrechung durch die Verwendung an-
derer Titulaturen erst ab der Mitte der 1470er-Jahre zu finden ist.143 
Damit steht diese Verwendung im direkten Zusammenhang mit der 
Eroberung und Unterwerfung der Stadt Quedlinburg durch Kurfürst 
Ernst und Herzog Albrecht von Sachsen für ihre Schwester Äbtissin 
Hedwig im Jahr 1477, die mit der neuen Titulatur auch ihrem neuen 

S. 789f (6.1.1460); Nr. 238, S. 790 (15.6.1460); Nr. 239, S. 790 (27.7.1460); Nr. 258, 
S. 802 (1470); Nr. 259, S. 802 (15.9.1471); Nr. 265, S. 805 (6.12.1473); Nr. 266, S. 806 
(22.1.1474); Nr. 267, S. 806 (17.10.1474); Nr. 272, S. 809 (16.5.1476); Nr. 294, S. 831 
(6.3.1483). 

141 CDQ, Nr. 145, S. 737 (2.9.1438). Vgl. zu ähnlichen Formen CDQ, Nr. 414, S. 601 (5.6.1386); 
Nr. 146, S. 737 (5.9.1438); Nr. 152, S. 739f (3.9.1439); Nr. 166, S. 744 (10.8.1442); Nr. 220, 
S. 781 (14.1.1457); Nr. 230, S. 788 (3.7.1459); Nr. 231, S. 788, (13.7.1459). Vgl. weiterhin 
UB QLB, I, Nr. 358, S. 343f (13.5.1440); Nr. 391, S. 387–389 (19.2.1448); Nr. 394, 
S. 399f (22.11.1449). 

142 Mit der Form des ‚freien weltlichen Stiftes Quedlinburg‘ tritt einzig Äbtissin Adel-
heid IV. von Isenburg in zwei Urkunden auf und auch lediglich gegenüber dem 
weit von Quedlinburg im Eichsfeldischen gelegenen Kloster Teistungenburg. 
Diese gewissermaßen testweise Verwendung könnte mit der besonderen kaiser-
lichen Festsetzung der Rechte und Freiheiten der Äbtissin als reichsunmittelba-
rer Fürstin in Verbindung stehen. Vgl. CDQ, Nr. 24, S. 646f (13.5.1407); Nr. 120, 
S. 719f (13.5.1431); Fritsch, Geschichte, I, S. 192. Die Betonung der unmittel-
baren Unterstellung des Stiftes unter den Papst wurde besonders von Äbtissin 
Anna I., geborene Reußin von Plauen, aber auch anfangs noch von Äbtissin Hed-
wig genutzt. CDQ, Nr. 145, S. 737 (2.9.1438); Nr. 146, S. 737 (5.9.1438); Nr. 152, 
S. 739f (3.9.1439); Nr. 220, S. 781 (14.1.1457); Nr. 230, S. 788 (3.7.1459). Vor allem 
in kirchlichen Angelegenheiten, Altarstiftungen, Kapellenbauten oder einer Me-
morienstiftung, fand diese Form Verwendung. Im Fall von Äbtissin Anna I. ist ihr 
Bezug auf den Papst mit ihrer Ernennung durch denselben in Zusammenhang zu 
bringen, wobei Anna I. und der Papst das Wahlrecht des Stiftskapitels ignorierten. 
Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 195. 

143 Vgl. CDQ, Nr. 268, S. 806f (24.6.1475); Nr. 270, S. 808 (25.9.1475); Nr. 284, S. 820f 
(8.3.1478); Nr. 302, S. 835f (17.7.1485); Nr. 307, S. 838 (1486); Nr. 309, S. 839 
(30.1.1487); Nr. 317, S. 845–848 (21.2.1491); Nr. 323, S. 851f (18.8.1493); Nr. 16, 
S. 894 (3.12.1512). Vgl. zudem UB QLB, II, Nr. 568, S. 1–3 (8.3.1478); Nr. 569, S. 4f 
(8.3.1478); Nr. 571, S. 6–9 (11.11.1478); Nr. 572, S. 10–12 (16.3.1479); Nr. 579, S. 18f 
(13.11.1482); Nr. 580, S. 19 (6.3.1483); Nr. 583, S. 21 (26.9.1483); Nr. 596, S. 48f 
(6.2.1487); Nr. 600, S. 52 (23.3.1488); Nr. 608, S. 58–60 (10.8.1492); Nr. 610, S. 62 
(14.11.1494); Nr. 614, S. 65f (11.6.1496); Nr. 640, S. 103f (28.4.1510); Nr. 644, S. 107f 
(17.10.1512); Nr. 653, S. 115f (19.1.1517); Nr. 654, S. 117 (21.1.1517); Nr. 655, S. 118–
120 (21.1.1517); Nr. 667, S. 131 (23.12.1521); Nr. 668, S. 132 (24.6.1523). 
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Anspruch im Stift Geltung verschaffte.144 Zuvor war Hedwig sowohl 
als Äbtissin des ‚weltlichen Stiftes Quedlinburg‘145 als auch als „HED-
WIG VON GOTS VND DES ROMISSCHEN STVLS GNADEN“146 
aufgetreten. 

Auch Äbtissin Anna II. verwendete in ihrer Titulatur das ‚freie 
weltliche Stift Quedlinburg‘ seit ihrer Wahl 1515 bis etwa 1540.147 In 
diesem Zeitraum liegt nur eine Ausnahme dieser Regel der Eigen-
bezeichnung vor: In einer Wiederkaufsverschreibung der Äbtissin 
und des Stiftes gegenüber den Stiftspräbendaten/-kanonikern vom 
29. September 1534 findet sich erstmals die intitulatio „Von Gotts gna-
den wyr Anna des kayßerlichenn freyen weltlichen Stiffts Quidling-

144 Laut Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 300f habe Hedwig durch die Ver-
wendung des Reichsadlers auf den von ihr geprägten Groschen die „Reichsun-
mittelbarkeit ihres kaiserlich freien Stiftes veranschaulichen [wollen, E.R.], und 
zwar nicht im Siegel, sondern auf ihren Münzen, weil diese unter dem Schutze des 
kaiserlichen Münzregals überallhin verbreitet wurden und dabei der Reichsadler 
die Würde und das Ansehen des Stiftes hob“. Fraglich ist bei dieser Interpretation, 
weshalb Hedwig die kaiserliche Bindung anders als von Lorenz suggeriert nicht 
in ihre Titulatur aufnahm. Wahrscheinlich stand der Reichsadler auf Hedwigs 
Groschen eher für die kaiserliche Garantie des Quedlinburger Münzregals als für 
die Betonung der Reichsunmittelbarkeit des Stiftes durch die Äbtissin. Die Ver-
wendung der Kurschwerter der Kurfürsten von Sachsen in ihrem Wappen, durch 
die sich Hedwig als Angehörige ihrer Familie darstellen wollte, widerspricht ge-
wissermaßen der Lorenz’schen Deutung des Reichsadlers auf den Münzen. Denn 
die angeblich mit dem Reichsadler verbundene Betonung der Reichsunmittelbar-
keit hätte sich gleichzeitig gegen die Schutzvögte des Stiftes gerichtet, die das Stift 
spätestens nach der Niederwerfung der Stadt ihrem Einflussbereich zugerechnet 
haben dürften. 

145 Vgl. CDQ, Nr. 247, S. 794 (4.7.1463); Nr. 263, S. 805 (26.8.1473).
146 CDQ, Nr. 230, S. 788 (3.7.1459); Nr. 231, S. 788 (13.7.1459). Dass Äbtissin Hedwig 

besonders diese Form in ihren Urkunden nicht mehr verwendete, darf angesichts 
des bald ausbrechenden Streits über die Stiftsvogtei mit Bischof Gebhard von Hal-
berstadt nicht überraschen. Während die Äbtissin von ihrem Onkel, Kaiser Fried-
rich III., unterstützt wurde, erhielt der Bischof seine rechtliche Unterstützung 
vom Papst. Vgl. Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig. 

147 Vgl. UB QLB, II, Nr. 653, S. 115f (19.1.1517); Nr. 654, S. 117 (21.1.1517); Nr. 655, 
S. 118–120 (21.1.1517); Nr. 667, S. 131 (13.12.1521); GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 128–130 (15.3.1517); 
LASA, U9, A IX, Nr. 212 (25.7.1520); LASA, U9, C V, Nr. 40 (24.6.1523); LASA, 
H 242, Gutsarchiv Walbeck, Nr. 4932, fol. 2r (11.11.1523); LASA, U9, A X, Nr. 99 
(28.11.1529); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 97–98 (10.8.1532), fol. 86 (27.8.1532); 
LASA, U9, A X, Nr. 167 (23.11.1532); LASA, A20, V, Nr. 12, fol. 27rv (8.6.1533); 
LASA, U9, A X, Nr. 74 (24.9.1534); LASA, U9, A X, Nr. 76 (10.8.1536); HASTA 
DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 109 (11.11.1538); GStA PK, I HA, 
33, 158 c 2, fol. 231r (30.3.1539); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 209–210 (17.2.1540); 
HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 149 (10.4.1540); LASA, H8, 
B I, Nr. 25, fol. 9 (9.6.1540); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürsten-
tum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 9–12 (25.6.1540); LASA, H 8, B I, Nr. 25, fol. 8 
(14.7.1540). 
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borgk Eptissin geborne greffin von Stolbergk vnd Wernigerode“.148 
Damit betonte die Äbtissin zunächst im engsten Kreis ihres Stiftes den 
neuen Anspruch einer besonderen kaiserlichen Bindung und ggf. die 
später behauptete ‚kaiserliche‘ Gründung ihres Stiftes,149 auch wenn 
der hier begrabene König Heinrich I. nie die Kaiserwürde erlangt hat-
te. Eine weitere Verwendung der neuen Form geschah knapp ein Jahr 
später Ende August 1535. Allerdings wurde die neue Form nicht von 
der Äbtissin selbst verwendet, sondern ihre Räte vermittelten einen 
Streit zwischen der Stiftspröpstin Gräfin Margarethe von Schwarzburg 
und Valentin Heidiken zu Welfsleben im Namen der „furstin vnd 
frauen Anna des keiserlichen freihn Stiefts Quedelingburgk Ebti-
schin gebornn Greffin zu Stolberck vnd Wernigeroth vnser genedigen 
furstin vnd frauen“.150 Neben der neuen Form des ‚kaiserlichen freie 
Stifts Quedlinburg‘ ist hier zu beobachten, dass die Vorsteherin des 
Stiftes als ‚Fürstin und Äbtissin‘ betitelt wird. Der mit der Reichsun-
mittelbarkeit des Stiftes für dessen Vorsteherin unabhängig von ihrer 
Geburt verbundene Stand einer Reichsfürstin151 wird dabei eigens 

148 LASA, U9, A XV, Nr. 13 (29.9.1534). Interessant ist die Beobachtung, dass in ei-
nem Lehnsrevers von Johann von Ditfurt für die Quedlinburger Äbtissin Magdale-
na von Anhalt aus dem Jahr 1514 erstmals die Titulatur „Ebtissin des Keyserlichen 
freyhenn wertlichen Stiffts zu Quedlinborg“ zu finden ist. CDQ, Nr. 17, S. 894 
(8.5.1514). Dies könnte darauf hindeuten, dass Magdalena, wie nach ihr Anna II., 
ihre Ansprüche auf eine eigenständige Stiftsregierung auf den Kaiser stützte und 
dies unter anderem auch in ihrer Titulatur ausdrückte.

149 In einem Schreiben Annas II. an Herzog Moritz ruft sie ihm in Erinnerung, „das 
hochloblicher milder gedechtnis Keӱser Heinrich das Fůrstliche Freӱhe weltliche 
Stifft Qůedelbůrgk gestifftet, fůndiret vnnd dasselbig Stifft mit seinenn eingeleib-
ten Closternn vnnd Kirchenn, inn vnnd aůßwendig beyder vnser stedt Qůedelbůr-
gk gelegen, mit manchfeldigenn seiner keӱserlichen Maiestat vnnd andernn keӱ-
serlichenn, koniglichenn, priůilegien begnadet vnnd begifftiget“ sei. Vgl. LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 98–101, bes. fol. 98r (Ende 1544). Interessant ist an diesem 
Beispiel zudem ihre eigene Bezeichnung für ihr Stift, das hier von der Äbtissin 
als ‚fürstliches freies weltliches Stift Quedlinburg“ bezeichnet wird – eine Form, 
die sich in keiner intitulatio einer Urkunde der Äbtissin finden lässt. Weitere ähn-
liche Befunde: Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 173–176 (26.3.1545), fol. 227–230, 
bes. fol. 227r (nach dem 4.6.1545); in der Kopie einer Supplikation der Äbtissin 
an Kaiser Karl V. wird die Gründung des Stiftes Quedlinburg sogar „Keyser Hein-
richen dem Dritten“ zugeschrieben. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 166r (nach 
dem 18.4.1545); weiterhin: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 232–240, bes. fol. 232r. 
(26.4./5.8.1545).

150 LASA, U9, B II, Nr. 17f (in duplo) (24.8.1535). Zudem wird im Jahr 1540 von den 
Gesandten der Äbtissin und auch vom Stiftshauptmann, Graf Ulrich von Regen-
stein, gegenüber den Visitatoren Herzog Heinrichs betont, dass das Stift „ein frey 
keyserlich stift“ beziehungsweise „eynn frey keyserlich stift und lehenn“ sei. UB 
QLB, II, Nr. 684, S. 155 (18.9.1540). 

151 Diesen Stand beweisen unter anderem die Belehnungen von Äbtissin Anna II. mit 
den Stiftsregalien und -privilegien durch die Kaiser Maximilian I. und Karl V., wo 
sie als „Erwirdig vnnser vnnd des Reichs Fůrstin“ angesprochen wird. Vgl. LASA, 
U9, A I, Nr. 18a (3.10.1516); LASA, U9, A I, Nr. 20 (15.3.1521). Auch von den Kai-
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betont. Vorher waren die Stiftsvorsteherinnen lediglich als ‚Äbtissin-
nen‘ des Stiftes aufgetreten. Nur Äbtissin Hedwig hatte ihre fürstliche 
Herkunft mit dem Zusatz „GEBOHRNE HERTZOGINN VON SACH-
SENN, LANTGREFFYNN YN DORINGEN VNND MARGEFFYN 
ZCV MYSSEN“152 in die übliche intitulatio eingefügt. Anna II. von 
Quedlinburg konnte jedoch keine fürstliche Geburt vorweisen, wes-
halb sich ihr fürstlicher Anspruch nicht auf ihre Geburt, sondern auf 
ihr Amt als Äbtissin bezog. Dass die neuen, zunächst innerhalb des 
engeren Stiftsbezirks artikulierten Ansprüche der Äbtissin auf ihren 
Stand als Reichsfürstin und auf die besondere Kaisernähe ihres Stiftes 
auch von den Untertanen antizipiert wurden, zeigen zwei Schreiben 
aus den Jahren 1534 und Anfang 1539, die an die ‚Fürstin und Äbtis-
sin‘ des kaiserlichen freien weltlichen Stiftes adressiert waren.153

Nach der Erweiterung der Stiftstitulatur in den 1470er-Jahren zum 
‚freien weltlichen Stift Quedlinburg‘ ist etwa seit 1540 ein neuerlicher 
Wandel zu beobachten – allerdings (noch) nicht, wie bisher vermutet, 
hin zum ‚kaiserlichen freien weltlichen Stift Quedlinburg‘. Zunächst 
betonte Äbtissin II. wohl schon 1540154 und bis etwa August 1544 ih-
ren reichsfürstlichen Status als Äbtissin des Stiftes mit der Form „Von 
gotz gnaden wir Anna des freihn werntlichenn Stiefts Quedelingburg 
Ebtischin vnnd Fůrstin gebornn von Stolberck vnnd Wernigeroth“155 

sern Ferdinand I. und Maximilian II. wird diese Form verwendet: vgl. LASA, U9, 
A I, Nr. 22 (5.12.1562); LASA, U9, A I, Nr. 27 (27.4.1566). 

152 CDQ, Nr. 317, S. 845–848 (21.2.1491); nur geringfügig kürzer u. a. in folgenden 
Beispielen: CDQ, Nr. 307, S. 838 (1486); Nr. 309, S. 839 (30.6.1487). 

153 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 135 (20.3.1534), fol. 136 (6.2.1539). Lorenz Lyr und 
Johann Gerlach schreiben an die Äbtissin wegen Genehmigungen zum Weinan-
bau.

154 Darauf könnte ein an die Äbtissin gerichtetes Schreiben der Annenbruderschaft 
vom 20. Juni 1540 verweisen, dessen Adressatin wie folgt tituliert wird: „Der hoch-
wirdigen In got Fůrstinen Wolgebornen vnd Edlen Fraůen Fraůen Anna, des freyen 
weltlichen stiefft Qůedlingburgk Eptissin gebornne grefin zů Stolbergk vnd werni-
geroth“. LASA, A20, XVIa, Nr. 4, fol. 31–32 (20.6.1540). Auch bereits Anfang Juni 
schrieben die Mitglieder des Ausschusses aller drei Pfarrkirchen der Altstadt mit 
dieser Titulatur an die Äbtissin. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 44 (6.6.1540). 
Die früheste Verwendung findet sich im Lehnsrevers des Kurt Nigenrod(t) für die 
Belehnung mit einigen duderstädtischen Gütern durch Äbtissin Anna II. aus dem 
Jahr 1517. In seiner Urkunde bezeichnet er die Äbtissin als die „hochwirdig furstin 
vnd frawben frawben annen deß friggen wertlichen Stiffts zu quedelingborg eptis-
schen geborn graffin von Stolborge vnde wernigerode“. Vgl. LASA, U9, A X, Nr. 56 
(6.1.1517). 

155 LASA, U9, A X, Nr. 127 (16.2.1541). In ähnlicher Form bereits wenige Tage vor-
her in einem Schreiben an Herzog Heinrich und später bis 1544 in verschiede-
nen Schreiben und Urkundenabschriften. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 87rv (28.1.1541); LASA, H8, 
B I, Nr. 25, fol. 11 (8.3.1541); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 368, fol. 3–4 
(29.10.1541); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 48 (23.7.1542); LASA, H 8, B I, Nr. 25, 
fol. 15 (2.11.1542); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 b 2, fol. 112–113 (22.6.1543); HASTA DD, 10024, Geheimer 
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– wobei jeglicher ‚kaiserliche‘ Bezug in der Titulatur noch fehlte.156 
Der reichsfürstliche Anspruch der Äbtissin wurde insbesondere von-
seiten des Schutzvogts vehement abgelehnt,157 wovon ein erhaltenes 

Rat, Loc. 8967/1, fol. 271–272 (22.6.1543); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 35–36 
(22.1.1544), fol. 50 (28.3.1544), fol. 64–65 (13.5.1544); GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 278 (6.8.1544). Eine Aus-
nahme findet sich Ende März 1543. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 31–33, bes. fol. 33v (28.3.1543). Hier 
wurde eine Mischform verwendet, in der sowohl der reichsfürstliche Stand der 
Äbtissin als auch die kaiserliche Bindung Erwähnung finden: „Anna von gotzsge-
naden Ebtischin vnd furstin des Keisser freihn weltlichen Stiefts Quedl. geborn 
von Stolberck vnd Werningerode“. In einer Abschrift, die wahrscheinlich in der 
herzoglichen Kanzlei verfertigt wurde, ist die vollständige Titulatur des Originals 
durch die Kurzform „Eptischin zu Quedlingburgk“ ersetzt. Vgl. GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 74–76, bes. 
fol. 76r (28.3.1543).

156 Auch wenn der Begriff ‚kaiserlich‘ in der Titulatur der Äbtissin bis 1544 weitge-
hend fehlte, darf dies nicht zur Annahme verleiten, dass damit auch der Anspruch 
auf die aus der vermeintlichen kaiserlichen Gründung geschlussfolgerte beson-
dere ‚Kaisernähe‘ des Reichsstiftes noch nicht bestand. Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, 
S. 155 (19.9.1540) und zudem GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 85r (Januar 1541), wo Anna II. ihr Stift in einem 
Schreiben an Herzog Heinrich als „ein keisserlich frei fůrstlich Stieft“ bezeichnet, 
das „von keissern erhoben [sowie, E.R.] mit priůilegien vnd freiheiten begnadt“ 
sei. Im Schreiben der Äbtissin an Herzog Moritz neun Monate später geht dieser 
Anspruch dann sogar in die Titulatur ein: „Vonn gots gnaden Anna des freyhen 
weltlichen keiser stieffts zu Quedelburgk eptischin Geborne greffin zu Stolbergk“. 
LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 2v (15.10.1541). In der Titulatur wird der Begriff ‚Kai-
serstift‘ nur in diesem einen Schreiben verwendet und kann als Beleg für eine Pha-
se des Übergangs von bereits bestehenden Ansprüchen hin zu ihrer Betonung in 
der Titulatur dienen. In einem Schreiben der Äbtissin an Herzog Moritz aus dem 
Frühjahr 1543 lässt sich dieser Übergang ebenfalls nachvollziehen. Vgl. auch GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 31–33 
(28.3.1543). Die Titulatur enthält hier sowohl den reichsfürstlichen Bezug als 
auch die besondere kaiserliche Bindung. Bereits im September 1540 und später 
im März 1541 bezeichnete der Stiftshauptmann Graf Ulrich von Regenstein das 
Stift als ein „freye[s] weltliche[s] keisser stifft zu Quedlinburgk“, was als Fremdbe-
zeichnung jedoch anders als die Titulatur der Äbtissin in der Eigenbezeichnung 
zu werten ist. Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 155 (18.9.1540); GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 69r (10.3.1541). Auch in 
der Stadtordnung vom 15. September 1541 tritt die Äbtissin mit ihrem fürstlichen 
Anspruch in der Titulatur als „Anna des freӱhn weltlichen Stiffts Qůedelinbůrg Eb-
tischin vnd Erbfůrstinne“ auf. Vgl. LASA, A20, XXVI, Nr. 3, fol. 348r (15.9.1541). 
Lorenz, Quellen, Nr. 14, S. 52 (15.9.1541) verwendete interessanterweise eine im 
Stadtarchiv Quedlinburg befindliche Abschrift der Ordnung aus der Mitte des 
16. Jahrhunderts, die er mit der in Magdeburg überlieferten Ordnung verglich. 
Hinsichtlich der Titulatur der Äbtissin übernahm Lorenz für die betreffende Zeit 
anachronistisch die Form „Anna des kay[serlichen] freien weltlichen stifts Quedel-
burg“. Entweder ergänzte Lorenz hier eigenmächtig die später übliche Titulatur 
mit kaiserlichem Bezug oder die ältere Form der Titulatur wurde bereits in der 
Abschrift im Quedlinburger Stadtarchiv aus dem 16. Jahrhundert ‚aktualisiert‘. 

157 Vgl. insbesondere den Protest von Herzog Moritz gegenüber den Brüdern der Äb-
tissin, dass es bei der Eroberung der Stadt Quedlinburg 1477 nicht die Absicht des 



306 6. Herausforderungen der Reformationseinführung

Konzept eines Schreibens sächsischer Räte an die Äbtissin Zeugnis 
ablegt. Darin wurde der versehentlich in die Anrede der Äbtissin ge-
ratene Titel der „Furstin“ gestrichen und Anna II. von Quedlinburg 
nur als „Hochwirdige Furstin wolgeborne Edle genedige Frau“ ange-
sprochen.158 Die Untertanen verwendeten diese neue Titulatur der 
Äbtissin bereits früh.159 

Ein Wandel in der Titulatur der Äbtissin ist ebenso gegenüber den 
Institutionen des Reiches zu beobachten. Während Anna II. die Voll-
macht für ihren Vertreter auf dem Reichstag 1543 in Nürnberg als 
„Anna von gotz genaden Eptischin vnd Furstin des keisserfreihn welt-
lichen Stiefts Quedelingburck geborn von Stolberck vnd Werninge-
rode“160 erteilte, stellte sie knapp zwei Jahre später die Vollmacht für 
ihren Beauftragten am Reichskammergericht wieder als „Anna deß 
freihenn weltlichen stifts zu Quedelburg Eptischin, geborne Greffin 
zu Stolbergk vnd Wernigerodt“161 aus. Grund dafür mag einerseits der 

Herzogs und des Kurfürsten von Sachsen gewesen sei, „die Eptissin darůmb bej 
Iren einkomen zůerhalten, das sye sich fůrstin zů Qůedelbůrgk, wie die Jetzige [= 
Anna II., E.R.] thůt schreyben vnd vff das allmůsen [der Stiftseinkünfte, E.R.] ey-
nen Fůrstenstandt, ob wol nicht in dem vermůg [Vermögen] doch in dem gmůth 
[Anspruch] füren solte“. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 149v (16.5./6.6.1545); vgl. zu-
dem: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 213 (5.5./16.5.1545), fol. 528–536 (28.10.1547). 

158 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 57–60, bes. fol. 57r (6./12.12.1544). Vgl. dazu auch die Befragungen des 
Stiftsrates Valentin Herbort im Dezember 1544 und im Februar 1545, bei denen 
Herbort vonseiten der sächsischen Räte vorgeworfen wurde, der Äbtissin „ei-
nen andern Titell gegeben vnd zugeschribenn“ zu haben. LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 136–139, fol. 138v (nach dem 12.12.1544), fol. 153v, fol. 138v (nach dem 
12.2.1545). Zu erwähnen ist, dass selbst bei den Stolberger Grafen der fürstliche 
Anspruch ihrer Schwester nicht selbstverständlich war. Vgl. das Briefkonzept Graf 
Heinrichs an Anna II., in dem er vermerkt „Ann die von Qůedlebůrgk“ und nach-
träglich noch „fůrstin“ einfügt. Fürstlich Stolberg-Roßlasches Archiv Ortenberg, 
F 25 A, Nr. 1/7, fol. 16v (2.8.1568).

159 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 44 (6.6.1540). Dieses Schreiben des Ausschusses 
aller drei Pfarrkirchen der Altstadt war an die „Hochwirdige[n] in Gott Irluch-
te[n] wolgeborne[n] vnnd Edele[n] Furstin vnnd Frawen, Frawen Annan, des 
Freihen weltlichenn Stiffts Quidlingburgk, Ebtischin Gebornen Greffin von Stol-
bergk vnd Wernigerhode vnser Gnedigen Furstin vnd Frawen“ adressiert. 

160 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 45 (20.3.1543).
161 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 140–141 (1.1.1545). Ein ähnlich gelagerter Fall war be-

reits Mitte der 1530er-Jahre zu beobachten. Im August 1535 waren die Räte An-
nas II. im Namen „der Hochwirdigen in gott Irleuchttenn furstin vnd frauen Anna 
des keiserlichen freihn Stiefts Quedelingburgk Ebtischin gebornn Greffin zu Stol-
berck vnd Wernigeroth“ aufgetreten und hatten damit den neuen Anspruch der 
Äbtissin vertreten. Vgl. LASA, U9, B II, 17f (in duplo) (24.8.1535). Etwa ein Jahr 
später belehnte die Äbtissin Joachim II. von Brandenburg über seinen Lehnsemp-
fänger Kurt von der Schulenburg mit der Grafschaft Lindau und der Herrschaft 
Möckern. Die in der Belehnung wie im Revers verwendete Titulatur der Äbtissin 
war jedoch die seit den 1470er-Jahren durchgehend verwendete der „Anna von 
gots gnadenn des freyenn weltlichenn Stiffts Quedlingburgk Eptyssin geborne 
Greffin zu Stolbergk vnnd Wernigerode“. LASA, U9, A X, Nr. 76, 76a (10.8.1536).
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entschiedene Widerstand des Schutzvogts gegen den (reichs-)fürstli-
chen Anspruch der Äbtissin und andererseits die noch fehlende Qua-
si-Anerkennung der neuen Titulatur durch das Reichskammergericht 
gewesen sein, die aber kurze Zeit später erfolgte. Vorerst brach die 
Äbtissin mit dem von ihr in den vergangenen vier Jahren behaupteten 
fürstlichen Anspruch in ihrer Titulatur und wahrte gegenüber den 
Institutionen des Reichs die ‚alte Form‘. 

Die Betonung der kaiserlichen Bindung ihres Stiftes konnte „Anna 
des kayserlichen freyen weltlichen stiffts Qůedelburgk Ebtissin, gebor-
ne Greůin zů Stolberg vnd Wernigenrode“162 bereits im August 1544 
bei der Konfirmation ihres Neffen Graf Ernst von Regenstein zum Abt 
des Klosters Michaelstein wieder aufnehmen – im Gegenzug entfiel 
die Erwähnung ihres fürstlichen Rangs in der Titulatur. Seitens des 
Reichskammergerichts wurde im April 1545 sowohl die kaiserliche 
Bindung des Stiftes als auch der reichsfürstliche Rang seiner Vorste-
herin anerkannt.163 Dadurch bestätigt, richtete die Äbtissin als „Anna 
deß keyserlich freihenn weltlichen Stifts Quedelbůrg Eptischin, Ge-
borne von Stolberg“164 erstmals ein Schreiben mit dieser Titulatur an 
ihren Schutzvogt, nachdem ihre Räte bereits einen Monat zuvor unter 
Verwendung dieser Form im Namen der Äbtissin gegenüber Rat und 
Gemeinde von Quedlinburg aufgetreten waren.165 Von kaiserlicher 
Seite wurde Anna II. bereits seit Anfang ihrer Regierung als Reichs-
fürstin und Äbtissin des „Stiffts“ oder „Gotshauss[es]“ Quedlinburg 
betitelt,166 wodurch sie als geistlicher Reichsstand den zweiten Heer-
schild innehatte, während Herzog Moritz den dritten Heerschild be-
saß.167 Auch in der Selbstbezeichnung wurde die Form des ‚kaiserli-

162 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 213 (10.8.1544); zudem auch die Reinschrift 
fol. 231 und den Revers Graf Ernsts, fol. 218rv (10.8.1544). 

163 Das Zitationsschreiben des Reichskammergerichts erhielt Herzog Moritz auf-
grund der Klage von Äbtissin Anna II. Eine Kopie des Schreibens wurde auch der 
Äbtissin zugestellt und war adressiert an „Frawen Anna gefůrstenn Ebtischinn des 
keyserlichenn freyhenn weltlichenn stiffts zu Quedelburgk auch Gantzenn Capi-
tells daselbst“. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 191–194v, bes. fol. 194v (21.4.1545).

164 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 149–151 (26.4.1545). 

165 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 294a (26.3.1545). Eine Art Vorform dieser Titulatur stellte die Variante dar, die 
die Äbtissin in ihrem Schreiben an Herzog Moritz bereits im Oktober 1541 ver-
wendete: „Vonn gots gnaden Anna des freyhen weltlichen keiser stieffts zu Qued-
delburgk eptischin Geborne greffin zu Stolbergk“. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 2v 
(15.10.1541). Hier wurde das bisherige ‚freie weltliche Stift Quedlinburg‘ zum 
‚freien weltlichen Kaiserstift Quedlinburg‘ erweitert. Allerdings ist dieser Befund 
einmalig. 

166 LASA, U9, A I, Nr. 18a (3.10.1516); LASA, U9, A I, Nr. 20 (15.3.1521); LASA, U9, 
A VII, Nr. 1 (5.5.1547); LASA, U9, A VII, Nr. 2 (20.6.1547); LASA, U9, A I, Nr. 21 
(14.10.1547); LASA, U9, A I, Nr. 22 (5.12.1562); LASA, U9, A I, Nr. 27 (27.4.1567). 

167 Vgl. Lück, Heiner: Heerschild, Heerschildordnung. In: HRG2 2, Sp. 859–861.
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chen freien weltlichen Stiftes Quedlinburg‘ künftig fast durchgehend 
verwendet,168 während Schreiben und Urkunden besonders von den 
sächsischen Schutzvögten weiterhin an/für die Äbtissin des ‚freien 
weltlichen Stifts Quedlinburg‘ abgefasst beziehungsweise ausgestellt 
wurden.169

Wie variabel die Titulatur des ‚kaiserlichen freien weltlichen Stifts 
Quedlinburg‘ in der Selbstbezeichnung dennoch blieb, zeigte sich 
während des Intermezzos der Besetzung des Stiftes im Schmalkaldi-
schen Krieg durch Truppen Kurfürst Johann Friedrichs I. von Sach-
sen, der gegen Kaiser Karl V. und den mit ihm verbündeten Herzog 
Moritz zu Felde gezogen war. In den Schreiben der Äbtissin an den 
Kurfürsten wurde die in der Titulatur bis dahin sorgsam betonte 
enge kaiserliche Bindung des Stiftes selbstverständlich verschwiegen. 
Anna II. kehrte stattdessen zur alten Form „des freyen weltlich stiffts 
Quedelburgk“170 zurück, während die Befehlshaber des Kurfürsten 

168 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 153v–162v, bes. fol. 162v (6.6.1545); GStA PK, 
I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 164–171, 
bes. fol. 171v (6.6.1545); LASA, H8, B I, Nr. 25, fol. 21 (11.11.1546), fol. 22 
(28.6.1547); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 c 1, fol. 156, 158 (25.7.1547); Fürstlich Stolberg-Roßlasches Archiv Or-
tenberg, F 25 A, Nr. 1/7, fol. 1 (12.9.1547); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 621–625 
(19.5.1548); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 b 1, fol. 331 (23.9.1548); LASA, U9, A IX, Nr. 213 (16.6.1550); LASA, U9, 
A X, Nr. 20 (14.7.1550); LASA, U9, A V, Nr. 18 (4.7.1553); LASA, A20, XVI, B, a 2, 
Nr. 4, fol. 332–333 (22.10.1562); LASA, U9, A X, Nr. 62 (14.12.1562); LASA, A20, 
XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 384–385 (30.4.1563); LASA, U9, A I, Nr. 23 (19.10.1565); 
LASA, U9, A X, Nr. 72 (26.6.1566); LASA, U9, A X, Nr. 3 (30.6.1566); LASA, U9, 
A X, Nr. 3 (7.7.1567); Fürstlich Stolberg-Roßlasches Archiv Ortenberg, F 25 A, 
Nr. 1/7, fol. 13 (17.9.1567); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. 
(12.11.1570). Äbtissin Elisabeth II. übernahm die Titulatur von ihrer Vorgängerin: 
vgl. LASA, U9, C V, Nr. 49 (19.3.1584). 

169 Vgl. u. a. die beiden Schreiben von Herzog Moritz an die Äbtissin aus dem Jahr 
1542: LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 40 (21.3.1542), fol. 47 (10.5.1542). Auch Herzog 
Heinrich d. J. von Braunschweig-Lüneburg und besonders Kurfürst August von 
Sachsen vermieden in Schreiben an die Äbtissin die Verwendung der neuen Form 
des ‚kaiserlichen freien weltlichen Stifts Quedlinburg‘. Vgl. LASA, U9, A IV, Nr. 20 
(17.8.1554); LASA, U9, A IV, Nr. 29 (13.3.1565). Hingegen verwendeten Herzog 
Ernst V. von Braunschweig-Grubenhagen und selbstverständlich die Brüder der 
Äbtissin in ihren Lehnsreversen die neue Titulatur des ‚kaiserlichen freien weltli-
chen Stifts Quedlinburg‘. Vgl. LASA, U9, A X, Nr. 33 (23.2.1564); LASA, U9, A X, 
Nr. 77 (24.3.1568). 

170 Vgl. die Abschrift des Schreibens der Äbtissin an Kurfürst Johann Friedrich I. von 
Sachsen: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 453–454, bes. fol. 454r (22.2.1547). Weiterhin 
auch die Abschriften von weiteren Schreiben der Äbtissin an Fürst Wolf von An-
halt und Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen, in denen sie ebenfalls diese 
alte Form verwendete. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 442v–444r, bes. fol. 444r 
(20.1.1547), fol. 490–491 (23.3.1547). Folgerichtig betonte die Äbtissin in ihrem 
Schreiben an Fürst Wolf von Anhalt, sie habe ihre Lehen vom Reich, wobei der 
Kaiser als ihr Lehnsherr ungenannt blieb. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 439v 
(6.1.1547). 
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teils dennoch der „hochgebornen Frawen Anna des key.n freyen welt-
lichen stiffts Quedelbůrgk Ebtiss. Geborne[r] von Stolberg“ schrie-
ben.171 Nach dem kaiserlichen Sieg in der Schlacht bei Mühlberg 
Ende April 1547 nahm auch die Äbtissin die vorher verwendete Form 
des ‚kaiserlichen freien weltlichen Stifts Quedlinburg‘ wieder auf und 
brachte damit abermals ihre besondere Kaisernähe gegenüber ihrem 
inzwischen mit der Kurfürstenwürde beliehenen Schutzvogt und sei-
nen Ansprüchen im Stift in Stellung. 

Wie die Ausführungen zur Titulatur der Äbtissin belegen, war der 
im 15. und 16. Jahrhundert zu beobachtende Wandel keineswegs 
dem Zufall oder gar der Willkür der stiftischen Schreiber unterwor-
fen. Die holzschnittartigen Ausführungen zum 15. Jahrhundert zei-
gen auf, dass sich Veränderungen der Titulatur in Anpassung an die 
„Tagespolitik“ auf kaiserliche oder päpstliche Unterstützung für die 
jeweilige Äbtissin rückbeziehen lassen. Diese Veränderungen traten 
jedoch nur vereinzelt und bei bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel 
geistlichen Urkundenempfängern, auf. Anhaltender war der Wandel 
in der Titulatur, der sich mit den neuen politischen Ambitionen von 
Äbtissin Hedwig und ihren Brüdern im Stift seit den 1470er-Jahren 
verband: Das ‚weltliche Stift Quedlinburg‘ wurde zum ‚freien welt-
lichen Stift Quedlinburg‘ und blieb es auch unter den Äbtissinnen 
Magdalena und Anna II. bis etwa 1540. Obwohl Anna II. die neue 
Titulatur des ‚kaiserlichen weltlichen Stifts Quedlinburg‘ verbunden 
mit der Betonung ihrer qua Amt reichsfürstlichen Stellung bereits 
1534 und 1535 in ihrer engsten Umgebung ‚getestet‘ hatte, blieb sie 
vorerst nach außen gegenüber Reichsinstitutionen, ihrem Schutzvogt 
oder ihren Lehnsnehmern weiterhin bei der alten Form des ‚freien 
weltlichen Stifts Quedlinburg‘. Nachweislich seit Januar 1541 – even-
tuell jedoch schon geringfügig früher – fügte die Äbtissin in die bishe-
rige alte Form den Titel der ‚Fürstin‘ ein und hob damit ihren Stand 
als Reichsfürstin hervor. Diese in nur drei Urkunden und wenigen 
Schreiben der Äbtissin zu findende Titulatur traf nicht nur auf den 
entschiedenen Widerstand des Schutzvogts, sondern barg wohl auch 
den Nachteil, dass der damit verbundene fürstliche Anspruch der 
Erwähnung dessen entbehrte, der für die Fürstung einer geborenen 
Gräfin garantierte: des Kaisers.

Erst mit der Wiederaufnahme der testweisen Titulatur des Jahres 
1534 als ‚Äbtissin des kaiserlichen freien weltlichen Stifts Quedlin-
burg‘ hatte Anna II. ab 1544/45 eine Form gefunden, die die An-
sprüche der Äbtissin mit den neuen Erfordernissen infolge der Refor-
mation verband. Die durch das Reich(skammergericht) anerkannte 

171 Vgl. die Abschrift des Schreibens von Graf Albrecht von Mansfeld an Anna II.: 
LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 437r (6.1.1547). 
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kaiserliche Bindung des Stiftes und der Anspruch auf eine „kaiser-
liche“ Stiftsgründung konnten seitens der Äbtissin fortan wirkungs-
voll gegen die „sächsischen Mediatisierungsversuche“172 verwendet 
werden. 

Im Überblick des Wandels der Titulatur der Quedlinburger Äb-
tissinnen im 15. und 16. Jahrhundert lassen sich die krisenhaften 
1470er- und 1540er-Jahre als Phasen der Herausbildung neuer An-
sprüche des Stiftes wie der Reaktion auf äußere Herausforderungen 
ausmachen.173 Die große Bedeutung der Rückgewinnung der Ober-
hoheit des Stiftes über die Stadt Quedlinburg 1477 wird im Hinblick 
auf den Titulaturwandel mit der Bedeutung der Reformationsfolgen 
für das Stift „vergleichbar“. 

Abschließend könnte ein winziges Indiz einen Hinweis darauf ge-
ben, in welche Richtung sich die geistliche Stiftung Quedlinburg mit 
dem ursprünglichen Zweck der Memoria für König Heinrich I. und 
die ottonische Familie174 nach 1539 in den Augen Äbtissin Annas II. 
entwickeln sollte. Ende Januar 1563 wurde im Namen der Äbtissin 
das Konzept eines Schreibens an Kaiser Ferdinand I. erstellt, das sich 
den anstehenden Verhandlungen über das zum Stift gehörende Klos-
ter Michaelstein widmete. Darin bezeichnete die Äbtissin den Kaiser 
als „beschutz und beschirmer der geistlichen kayserlicher stifft“.175 
Die Kaiser Maximilian I., Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. ver-
wendeten in ihren Belehnungen des Stiftes wie auch in Schutzbriefen 
die formelhafte Wendung, dass sie „als Romischer Kaiser“ alle Stän-
de des Reiches „vnd sonderlich die gaistlichen Personen bey Recht 
vnd pillichait, aůch bey dem Iren zůhanndthaben, zůschůtzen vnd 
zůschirmen, vnnd vor thatlichen vnrechtmessigen beschwerden vnd 
vergwaltigůngen zůůerhůeten genaigt seind“.176 Die oben zitierte An-
rede des Kaisers durch die Äbtissin könnte sich auf jene Wendung in 
den kaiserlichen Urkunden beziehen. Dass Kaiser Ferdinand I. 1563 
durch die Äbtissin als Beschützer der kaiserlichen (!) Stifte apostro-
phiert wurde und der geistliche Charakter jener Stifte für die Beto-
nung ihres besonderen kaiserlichen Schutzes schlicht gestrichen 

172 Bley, Einführung, S. 7. 
173 Vgl. dazu weiterhin Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 387, bes. Anm. 3. 
174 Claudia Moddelmog betont hier die Urkunde Ottos I. vom 13. September 936 

(MGH D O. I, 1), in der der neue Herrscher verkündete, „dass er in Quedlinburg 
zum Seelenheil seiner selbst wie seiner Vorfahren und Nachfolger eine Gemein-
schaft von Sanktimonialen begründet habe, damit dort das Lob Gottes auf ewig ge-
pflegt und das Gedenken an ihn und alle Seinigen vollzogen werde“. Moddelmog, 
Königliche Stiftungen, S. 23.

175 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 378 (27.1.1563). Streichung im Original. 
176 LASA, U9, A VII, Nr. 2 (20.6.1547). Zudem: LASA, U9, A I, Nr. 18a (3.10.1516); 

LASA, U9, A I, Nr. 20 (15.3.1521); LASA, U9, A I, Nr. 22 (5.12.1562); LASA, U9, 
A I, Nr. 27 (27.4.1566). 
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wurde, könnte auf eine neue Wahrnehmung des Stiftes durch seine 
Äbtissin im Zuge der Einführung der Reformation hindeuten. Es ist 
jedoch kaum anzunehmen, dass die Äbtissin versuchte, den geistli-
chen Gehalt ihres Stiftes nicht nur im Schreiben an den Kaiser, son-
dern tatsächlich zu streichen. Die Beibehaltung der Memorialpraxis 
im Stift weit über das Jahr 1563 hinaus verweist auf die weiterhin gro-
ße Bedeutung der Tradition des liturgischen Totengedenkens und 
die daraus fließende Legitimation der Herrschaft der geistlichen Lan-
desherrin.177 Anna II. dürfte es 1563 eher darum gegangen sein, Fer-
dinand I. gegenüber ihr Stift als kaiserliches Lehen zu kennzeichnen 
und dadurch seine besondere Unterstützung zu erlangen. 

6.3 BELASTUNG – CHANCE – SCHUTZ: DIE REICHSSTAND-
SCHAFT DER QUEDLINBURGER ÄBTISSINNEN 

Anna II. ließ 1542 unmittelbar nach der von ihr qua Kirchenord-
nung „von oben“ eingeführten Reformation als erste Quedlinburger 
Äbtissin überhaupt einen Reichsabschied im eigenen Namen unter-
zeichnen. Es drängt sich die Frage auf, wie die Äbtissin als geistlicher 
Reichsstand ihr Verhältnis zu den anderen Reichsständen und zum alt-
gläubigen Kaiser gestaltete, und zwar besonders auf den Reichstagen. 
Auch ist der zeitliche Zusammenhang zu untersuchen, der zwischen 
der obrigkeitlichen Reformationseinführung 1539/41 und der erst-
mals 1542 erfolgten Beschickung eines Reichstags mit einem Gesand-
ten Annas II. im Jahr 1542 besteht. Wie ging sie damit um, dass ihre 
Herrschaft wesentlich auf ihrer Treue zum Papst und damit auf dem 
alten Glauben beruhte? Insofern die Reichstage als Versammlung der 
Mächtigen mit Maximilian Lanzinner immer auch „das Reich selbst 
inszenierten“178 oder sie mit Barbara Stollberg-Rilinger „die Reichsöf-
fentlichkeit schlechthin“ waren und das Reich „als handlungsfähiges 
politisches Ganzes“ nicht nur darstellten, sondern es, „sozusagen in 
Realpräsenz, in Erscheinung treten“ ließen,179 ist weiterhin nach dem 
spezifischen Ort der Quedlinburger Äbtissin innerhalb jenes an den 
Tagungsorten ‚komprimierten Reichsgefüges‘ zu fragen. Wo stand die 
Äbtissin beziehungsweise wo saß ihr Gesandter, da Anna II., wie an-
dere Fürstäbtissinnen auch, nie an Reichstagen persönlich teilnahm 
177 Vgl. Kap. 5 der vorliegenden Arbeit. 
178 Lanzinner, Maximilian: Einleitung. In: Ders./Strohmeyer, Arno (Hg.): Der 

Reichstag 1486–1613. Kommunikation – Wahrnehmung – Öffentlichkeiten, Göt-
tingen 2006, S. 9–28, hier. S. 14 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73). 

179 Stollberg-Rilinger, Barbara: Die Symbolik der Reichstage. Überlegungen zu 
einer Perspektivenumkehr. In: Lanzinner/Strohmeyer, Der Reichstag, S. 77–94, 
hier S. 77, 83. 
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und als Frau wohl auch nicht teilnehmen durfte.180 Welche Themen 
waren auf den Reichstagen für sie maßgeblich? Welche Gesandte be-
vollmächtigte sie? Da sie – was noch näher zu erläutern ist – Gesandte 
anderer Reichsstände mitbevollmächtigte, ist auch danach zu fragen, 
wen jene Gesandten außer der Quedlinburger Äbtissin vertraten. Auf 
diesem Weg ist gemeinsamen Interessen der bevollmächtigenden 
Reichsstände oder anderen Verbindungen nachzuspüren. 

Die derart entschlüsselte Praxis, wie ein geistlicher Reichsstand 
mit der eigenen Reformationseinführung umging, wird im Verlauf 
des Untersuchungszeitraums in ihrem Wandel nachvollzogen. Da 
Anna II. zu den ersten geistlichen Fürstinnen und Fürsten des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation zählte, die in ihrem Terri-
torium die Reformation einführten,181 während die Reichskirche bis 
1555 nahezu geschlossen beim alten Glauben blieb, ist ihr Auftreten 
auf den Reichstagen, ihr Verhalten gegenüber dem Kaiser, sind die 
von ihr verfolgten Themen der Reichstage und die gegebenenfalls 
genutzten Netzwerke anderer Reichsstände nicht allein für die Re-
formationsgeschichte des Quedlinburger Reichsstifts, sondern darü-
ber hinaus als Vergleichsfolie für andere geistliche Reichsstände von 
Interesse. 

Die folgende Analyse beruht einerseits auf der stiftischen Überliefe-
rung hinsichtlich der Beziehungen zu Kaiser und Reich und bezieht 
andererseits das in den Deutschen Reichstagsakten der Jüngeren Rei-
he und den Reichsversammlungen 1556 bis 1662 edierte Schriftgut 
der Reichstage mit ein.182 Die Ausweitung der Recherchen etwa auf 
das Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien war im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit nicht geplant. Eine derart vertiefte Erforschung des 
reichsprälatischen Auftretens auf den Reichstagen würde weitgehend 
Neuland betreten183 und sollte idealerweise die Entwicklungen der 
Reichsprälaten untereinander vergleichen. Aus diesen Gründen ver-
steht sich das vorliegende Kapitel auch als partielle Vorarbeit zu künf-

180 Vgl. Vötsch, Jochen: Die Äbtissin von Quedlinburg als Reichs und Kreisstand. In: 
Bley, Kayserlich, S. 120–129, bes. S. 121; Hankel, Die reichsunmittelbaren evan-
gelischen Damenstifte, S. 29. Im Gegensatz dazu berichtet Ute Küppers-Braun 
gestützt auf eine Chronik, dass die Essener Äbtissin Sibylla von Montfort-Rothen-
fels „zu drei Reichstagen gereist“ sei und „dort aktiv teilgenommen“ habe. Küp-
pers-Braun, Katholisch – Lutherisch, S. 30.

181 Einzig die Bischöfe von Cammin, Schwerin, Brandenburg, Samland, Pomesanien 
und mit Einschränkung auch der Bischof von Osnabrück sowie die Fürstäbtissin 
Elisabeth von Gernrode hatten neben Anna II. bis 1555 die Reformation in ih-
ren geistlichen Fürstentümern eingeführt, während die übergroße Mehrheit des 
Reichsepiskopats und alle übrigen Fürstäbtissinnen beim alten Glauben blieben. 
Vgl. Kap. 4.3.1 der vorliegenden Arbeit.

182 Vgl. DRTA JR, I–XX; DRTA Reichsversammlungen 1556–1662; LASA, A20, I, Nr. 1. 
183 Vgl. Hartmann, Die Reichstage, S. 13, Anm. 18, der noch vor wenigen Jahren das 

Forschungsdesiderat auf diesem Feld anmahnte. 
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tigen Forschungen über die Reichsprälaten auf den Reichstagen des 
16. Jahrhunderts. 

Am Anfang steht eine Schrift Annas II. an Kaiser Karl V., mit der die 
Äbtissin etwa Mitte 1545 gegen ihren Schutzvogt, Herzog Moritz von 
Sachsen, klagte. Nachdem die Äbtissin zu Beginn auf die Gründung 
ihres „keyserliche[n] gefůrste[ten] stifft[s]“ durch „Keyser Heinri-
chen de[n] Dritten [!]“ hingewiesen hatte, betonte sie, dass sie und 
ihr Stift „ye vnd allwegen als ein gefůrster stifft vnd besonder des hey-
ligen Reychs fůrstenthump von Päbsten, Rhomischen Keysern vnd 
Königen erkhant“ und auch von Kaiser Karl V. „confirmirt, bestettigt 
[und, E.R.] beschrieben“ wurde. Die „wiewol hohe[n] anlage[n]“ des 
Reiches habe sie ebenso „alle zeyt gehorsamlich erlegt“, wie sie „von 
yederman [d. h. von anderen Reichsständen, E.R.] als ein gliedmas 
des heyligen Reychs angesehen und gehalten worden“ sei. Ebenso dür-
fe sie „fůr keynen Richter in weltlichen sachen dann allein fůr E. Key. 
Mt. Hoff oder Cammergericht gezogen oder gedrůngen werden“.184

Die Karl V. derart in Erinnerung gerufenen Ansprüche Annas II. auf 
Reichsunmittelbarkeit und Reichsstandschaft sowie auf ihre Stellung 
als Reichsfürstin sind im Folgenden formal wie auch im Prozess der 
Reformationseinführung näher zu beleuchten. Vom Kaiser wurden 
die Quedlinburger Äbtissinnen bereits seit dem 13. Jahrhundert als 
(Reichs-)Fürstinnen angesehen,185 weshalb die Bemerkung Annas II., 
dass diese Stellung „ye vnd allwegen“ so „[an]erkhant“186 gewesen sei, 
keine Übertreibung darstellt. 

Die Reichsunmittelbarkeit einer Herrschaft ergab sich daraus, dass 
das Lehen, also die betreffende Herrschaft, unmittelbar vom Kaiser 
empfangen wurde, wodurch auf der Grundlage des mittelalterlichen 
Lehenswesens187 das immediate Verhältnis zwischen dem Reichs-
oberhaupt und seinem Vasallen beziehungsweise seiner Vasallin be-
gründet wird.188 Die im Urkundenbestand des Stiftes zu findenden 
zahlreichen kaiserlichen Belehnungsurkunden,189 die anlässlich der 
Wahl einer neuen Äbtissin oder eines neuen Kaisers ausgestellt wur-
den, bezeugen diese Reichsunmittelbarkeit. 

184 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 166rv (nach dem 18.4.1545). 
185 Vgl. Hörger, Karl: Die reichsrechtliche Stellung der Fürstäbtissinnen. In: Archiv 

für Urkundenforschung 9 (1926), S. 195–270, bes. S. 256.
186 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 166r (nach dem 18.4.1545).
187 Vgl. u. a. Auge, Lehnsrecht; Patzold, Steffen: Das Lehnswesen, München 2012 

(Beck’sche Reihe 2745); Reynolds, Susan: Fiefs and vassals. The medieval eviden-
ce reinterpreted, Oxford 1994 (ND 2001); Dendorfer, Jürgen/Deutinger, Ro-
man (Hg.): Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte – Quellen-
befunde – Deutungsrelevanz, Ostfildern 2010 (Mittelalter-Forschungen 34).

188 Vgl. dazu u. a. Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 390.
189 Vgl. LASA, U9, I, Nr. 1–98. 
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Erst im Spätmittelalter entwickelte sich die mit der Reichsunmittel-
barkeit verbundene, aber nicht identische Reichsstandschaft,190 die 
sich auf die Partizipation an den besonders seit dem Wormser Reichs-
tag 1495 entstehenden Reichsinstitutionen gründet.191 Gemeint ist 
damit in erster Linie die Teilnahme an den Reichstagen, aber auch 
das Recht des jeweiligen Reichsstandes, sich in weltlichen Angele-
genheiten allein vor dem kaiserlichen Hof- oder dem entstehenden 
(Reichs-)Kammergericht verantworten zu müssen. Bei der Einrich-
tung der Reichskreise wurde die Quedlinburger Äbtissin dem Ober-
sächsischen Kreis zugeteilt. Zur Reichsstandschaft gehörte fortan 
auch die Kreisstandschaft, die Anna II. jedoch von den (kur-)sächsi-
schen Kreisdirektoren bis 1552 verweigert wurde.192

In der Reichsmatrikel wurde die Quedlinburger Äbtissin zwar be-
reits 1481 erwähnt,193 doch ließ erst 1542 Äbtissin Anna II. auf dem 
Reichstag in Speyer erstmals einen Reichsabschied durch ihren Ver-
treter mitunterzeichnen.194 Sie nahm folglich als erste Quedlinbur-
ger Äbtissin für die Reichsöffentlichkeit sichtbar195 an einem Reichs-
tag teil, leistete den auch vom Reichsoberhaupt anerkannten „Dienst 
am Reich“ und erbrachte den schriftbasierten Beweis ihrer Reichs-
standschaft.196 Von da an partizipierten stiftische Gesandte bis zum 
sogenannten immerwährenden Reichstag (ab 1663) an 15 Reichsta-
gen – neun davon sind im Folgenden bis zum Reichstag des Jahres 
1576 zu untersuchen.197 

Wie andere Mindermächtige des Reiches bevollmächtigten die 
Quedlinburger Äbtissinnen meist Gesandte, die zumeist noch meh-
rere andere Reichsstände vertraten, was die Kosten der Gesandtschaft 
auf die Beteiligten verteilte und für den einzelnen Reichsstand senk-
te.198 Auf den Reichstagen gehörte die Quedlinburger Äbtissin zu den 
Reichsprälaten, die sich eine, später zwei Kuriatstimmen teilten. Die 
Kuriatstimmen entsprachen jeweils einer Virilstimme eines Reichs-

190 Vgl. Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 32. 
191 Vgl. Neuhaus, Helmut: Das Reich in der Frühen Neuzeit, München 2003, S. 2f 

(EDG 42); Gerlich, Alois: Reichsstände, Reichsstandschaft. In: HRG 4, Sp. 760–
773.

192 Vgl. dazu allgemein Kasper, Das Reichsstift, S. 97–101; Vötsch, Die Äbtissin, 
S. 123.

193 Vgl. Vötsch, Die Äbtissin, S. 121; Hörger, Die reichsrechtliche Stellung, S. 256. 
194 Vgl. DRTA JR, XII, Teil 2, Nr. 285, S. 1168–1215, bes. S. 1208 (11.4.1542).
195 Zur Möglichkeit der quasi „unsichtbaren“ Teilnahme siehe unten die Bemerkun-

gen zum Reichstag 1541. 
196 Hartmann, Die Reichstage, S. 159.
197 Vgl. Hörger, Die reichsrechtliche Stellung, S. 256; Vötsch, Die Äbtissin, S. 121f; 

Küppers-Braun, Dynastisches Handeln, S. 226.
198 Vgl. u. a. Vötsch, Die Äbtissin, S. 122.
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fürsten. Die etwa 80 Reichsprälaten199 gehörten der schwäbischen 
oder der rheinischen Prälatenbank mit jeweils einer der erwähnten 
Kuriatstimmen an. Die in der Forschung durchgehend zu findende 
Zuordnung der Quedlinburger Äbtissin zur rheinischen Prälaten-
bank200 trifft jedoch erst ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
zu und kann für den Untersuchungszeitraum der vorliegenden Ar-
beit nicht verwendet werden, da diese Bank erst 1653 eingerichtet 
wurde.201 Ähnlich verhielt es sich mit dem schwäbischen Reichspräla-
tenkollegium, dessen „institutionelle Genese“ nach Hadry erst „1575 
abgeschlossen“ war.202 Der Gesandte der Quedlinburger Äbtissin 
dürfte 1542 deshalb innerhalb des seit 1512 bestehenden (allgemei-
nen) Reichsprälatenkollegiums mitgestimmt haben.203 Allgemein ist 
jedoch mit Thomas Felix Hartmann darauf hinzuweisen, dass die 
Forschungslage zu den Reichsprälaten auf den Reichstagen unzurei-
chend ist.204 

Hinsichtlich der Reichsstandschaft wie der Reichsunmittelbarkeit 
gilt es festzuhalten, dass diese keine feststehenden oder gar unverän-
derlichen Entitäten waren. Wie Teresa Schröder-Stapper mit Verweis 
auf die Arbeiten von Barbara Stollberg-Rilinger hervorhebt, bedurfte 
es der stetigen „Vergegenwärtigung, Aktualisierung, und Anerken-
nung durch Standesgenossen und Untertanen“.205 Im Fall der Reichs-
unmittelbarkeit geschah dies – wie bereits erwähnt – unter anderem 

199 Vgl. Laufs, Adolf/Annas, Gabriele: Geistliche Bank. In: HRG2 I, Sp. 2015f erwäh-
nen für die wichtige Wormser Matrikel von 1521 insgesamt 83 Prälaten und Ger-
lich, Reichsstände, Reichsstandschaft, Sp. 764 für 1489 etwa 50 Prälaten.

200 Vgl. u. a. Vötsch, Die Äbtissin, S. 121f; Küppers-Braun, Dynastisches Handeln, 
S. 225; Hankel, Die reichsunmittelbaren evangelischen Damenstifte, S. 33.

201 Vgl. Lancizolle, U
e

bersicht, S. XXI.
202 Hadry, Reichsprälatenkollegium. 
203 Vgl. Hadry, Reichsprälatenkollegium.
204 Vgl. Hartmann, Die Reichstage, S. 13, Anm. 18; ähnlich Neuhaus, Das Reich, S. 83. 

Im Wesentlichen ist hier auf die Arbeiten von Armgard von Reden-Dohna, Ernst 
Böhme und Ute Küppers-Braun zu verweisen. Vgl. Reden-Dohna, Reichsstand-
schaft; Dies., Die schwäbischen Reichsprälaten; Dies., Problems; Dies.: Zwischen 
Österreichischen Vorlanden; Böhme, Ernst: Das Kollegium der Schwäbischen 
Reichsprälaten im 16. und 17. Jahrhundert. Untersuchungen zur korporativen 
Verfassung und Organisation mindermächtiger geistlicher Reichsstände. In: Rot-
tenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 6 (1987), S. 267–300. Küppers-Braun, 
Dynastisches Handeln. 

205 Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 389f; Stollberg-Rilinger, Barbara: Die 
zeremonielle Inszenierung des Reiches, oder: Was leistet der kulturalistische An-
satz für die Reichsverfassungsgeschichte. In: Schnettger, Matthias (Hg.): Impe-
rium Romanum – Irregulae Corpus – Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich im 
Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie, Mainz 2002, S. 233–246 
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft 57); 
Dies.: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des 
Alten Reiches, München 2008. Vgl. zudem grundlegend: Willoweit, Dietmar: 
Reichsunmittelbarkeit. In: HRG 4, Sp. 799–801; Gerlich, Reichsstände.
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aufgrund der direkten Belehnung durch den Kaiser. Diese erfolgte 
jedoch nicht einmalig, sondern musste bei jeder neu gewählten Äbtis-
sin und jedem neuen Kaiser wiederholt beziehungsweise aktualisiert 
werden. Dass im Urkundenbestand des Quedlinburger Reichsstifts 
viele dieser Belehnungen überliefert sind, zeugt davon, dass nicht 
die älteste kaiserliche Belehnung die Reichsunmittelbarkeit ein für 
alle Mal begründete, sondern die Summe aller Belehnungen und die 
stete Erneuerung dieses Lehnsverhältnisses den Anspruch auf Reichs-
unmittelbarkeit konstituierten.206 Ähnliches galt für die Reichsstand-
schaft, für deren Erhalt die stete Beteiligung an den Reichslasten 
(Kammerzieler, Türkenhilfen etc.)207 gemäß der Reichsmatrikel und 
die Wahrnehmung von Sitz und Stimme auf den Reichs- und Kreista-
gen grundlegend waren.208 Mit den Worten von Teresa Schröder-Stap-
per brachten die Fürstäbtissinnen in der „Partizipation am Reich und 
seinen Institutionen […] nicht nur ihren Anspruch auf reichsunmit-
telbare Herrschaft und Reichsstandschaft zum Ausdruck, sondern 
stellten diesen in ihrem Handeln immer wieder aufs Neue her“.209

Schon vor dem Speyerer Reichstag 1542 wurden die Quedlinburger 
Äbtissinnen einige Jahrzehnte regelmäßig zu den Reichstagen einge-
laden und als Reichsstand auch bei den Reichslasten veranschlagt.210 
Doch bevollmächtigten weder die Äbtissin Hedwig noch Magdalena 
oder Anna II. einen Gesandten für die am Ende des 15. und am An-
fang des 16. Jahrhunderts stattfindenden Reichstage. Herzog Georg 
übernahm für seine Tante, die gebürtige sächsische Prinzessin, Äbtis-
sin Hedwig, die Reichslasten ihres Stiftes. Er beklagte sich gegenüber 
den Reichstagskommissaren über die Doppelbesteuerung, wenn sei-
tens des Reiches dennoch Steuerforderungen an Hedwig ergingen.211 

206 Vgl. LASA, U9, Tit. I.
207 Vgl. dazu Kap. 6.5 der vorliegenden Arbeit. Die Reichsmatrikel diente bis zum 

Ende des Alten Reiches als „wichtigstes Kennzeichen der Reichsunmittelbarkeit 
und damit der Territorialstaatlichkeit“. Gerloff, Wilhelm/Neumark, Fritz (Hg.): 
Handbuch der Finanzwissenschaft, Tübingen 21950, S. 243, zit. nach: Eltz, Er-
wein: Zwei Gutachten des Kurfürstenkollegiums über die Wormser Matrikel und 
den gemeinen Pfennig. Ein Beitrag zur Reichssteuerproblematik vom Reichstag 
in Speyer 1544. In: Lutz, Heinrich/Kohler, Alfred (Hg.): Aus der Arbeit an den 
Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. Sieben Beiträge zu Fragen der Forschung und 
Edition, Göttingen 1986, S. 273–302, hier S. 301 (Schriftenreihe der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 26).

208 Vgl. Hartmann, Die Reichstage, S. 13; Lanzinner, Maximilian: Der deutsche 
Reichstag und Karl V. In: Strosetzki, Christoph (Hg.): Aspectos históricos y cul-
turales bajo Carlos V. Aspekte der Geschichte und Kultur unter Karl V., Frank-
furt/M./Madrid 2000, S. 1–20 (Studia Hispanica 9). 

209 Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 390. 
210 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1; DRTA, MR, I–X; DRTA, JR, I–X.
211 Vgl. DRTA, MR, IX, Teil 2, Nr. 840, S. 1207f (21.2.1508); DRTA, MR, X, Nr. 359, 

S. 557–559, bes. S. 559 (kurz vor dem 14.6.1509). 
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Anna II. musste die Reichslasten im Gegensatz zu Hedwig aus 
den Einnahmen ihres Stiftes entrichten, was zu erhöhten Belastun-
gen führte, da der Matrikularbeitrag für ihr Stift auf dem Wormser 
Reichstag 1521 um ein Drittel angehoben wurde.212 Weil Anna II. die 
vom Kaiser verlangten Römermonate, die Beiträge zum Kammerge-
richt und zum Reichsregiment nicht zahlen konnte, ergingen gegen 
sie in den 1520er- und 1530er-Jahren vom Reichsfiskal und vom Kai-
ser mehrere Ermahnungen und Strafmandate, die sich in der Ur-
kundenüberlieferung des Stiftes finden.213 Jedoch suchte Anna II. in 
dieser Zeit nicht selbst beim Reichsfiskal um eine Verringerung der 
ihr auferlegten Steuern an, sondern sie bat ihren Schutzvogt, Herzog 
Georg, um Hilfe. Georg sollte seinem Reichstagsgesandten auftragen, 
drohende Strafen abzuwenden und sich für die Senkung der Steuer-
last zugunsten Annas II. einzusetzen. Da Georg einerseits nicht bereit 
war, die Reichssteuern für Anna II. zu übernehmen, und andererseits 
auch seine Bemühungen weitestgehend fehlschlugen, Strafmandate 
gegen Anna II. zu verhindern oder Steuerforderungen des Reiches zu 
senken, brachte er die Äbtissin nolens volens in die Nähe des Reiches 
und seiner Institutionen. Vor den Forderungen des Reiches konnte 
und/oder wollte Georg die Quedlinburger Äbtissin nicht schützen, 
weshalb Anna II. etwa ab 1529 Beiträge ihres Stiftes zum Reichsregi-
ment und zum Kammergericht entrichtete. Während sie 1529 die Gel-
der noch ihrem Schutzvogt zahlte, der sie später mit seinen eigenen 
Steuern den verordneten Einnehmern des Reiches übergab,214 ging 
Anna II. im Folgejahr 1530 dazu über, ihre Steuern direkt bei den 
Steuereinnehmern in Frankfurt einzuzahlen.215 War Anna II. bereits 

212 Vgl. Vötsch, Die Äbtissin, S. 121.
213 Vgl. LASA, U9, A IV, Nr. 8 (29.10.1522); LASA, U9, A IV, Nr. 9 (20.2.1527); LASA, 

U9, A IV, Nr. 12 (9.8.1535).
214 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 16 (10.5.1529).
215 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 19 (13.4.1530). Siehe dazu auch die späteren 

Quittungen über Steuern, die im Auftrag Annas II. in Frankfurt eingezahlt wur-
den. Vgl. LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 21 (19.9.1531), fol. 23 (23.1.1533), fol. 24 
(8.4.1533), fol. 26 (31.8.1536), fol. 27 (30.9.1536), fol. 51 (20.8.1542), fol. 55 
(16.3.1543); LASA, U9, A IV, Nr. 16 (11.8.1544); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 60 
(22.9.1544); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (1) (5.5.1549); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (2) 
(7.5.1549); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 62 (7.5.1549), fol. 63 (2.4.1550), fol. 64 
(19.9.1550), fol. 67a (1551); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (3) (1.9.1551); LASA, A20, 
I, Nr. 119, fol. 67 (14.10.1551), fol. 88 (11.4.1555), fol. 86 (15.1.1556); LASA, U9, 
A IV, Nr. 17a (4a) (9.5.1560); LASA, U9, A IV, Nr. 17 (4) (18.10.1560); LASA, A20, 
I, Nr. 119, fol. 100 (13.1.1561), fol. 101 (4.2.1561), fol. 107 (14.5.1562), fol. 112 
(10.11.1562); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (5) (23.3.1563); LASA, U9, A IV, Nr. 17a 
(6) (14.10.1566); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (7) (11.10.1567); LASA, A20, I, Nr. 119, 
fol. 160 (12.10.1567), fol. 170 (20.12.1567); LASA, U9, A IV, 17a (8) (2.3.1569); 
LASA, U9, A IV, Nr. 17a (9) (26.6.1571); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (10) (26.3.1572); 
LASA, U9, A IV, Nr. 17a (11) (3.1.1573); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 274 (nach dem 
1.3.1573), fol. 265 (19.10.1573). 
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durch die Eintragung in die Reichsmatrikel prinzipiell als Reichs-
stand anerkannt, so bedeutete die Beteiligung an den Reichslasten, 
dass sie einen Teil jener Verpflichtungen erfüllte, die mit ihrer bislang 
nicht wahrgenommenen Reichsstandschaft verbunden waren. Aus 
der unzureichenden oder auch nur erfolglosen Unterstützung durch 
ihren Schutzvogt in der Frage der Reichssteuern folgte für Anna II., 
dass sie und ihr Reichsstift künftig hohe Matrikularbeiträge, den 
Kammerzieler und die sogenannten Türkenhilfen zu zahlen hatten 
und ihr dadurch eine enorme finanzielle Belastung entstand. Indem 
die Äbtissin nun aber gezwungen war, die ihr auferlegten Reichslas-
ten selbst und in voller Höhe zu entrichten, wodurch sie den Weg zur 
Reichsstandschaft bereits zur Hälfte gegangen war, eröffnete sich ihr 
auch die Perspektive, eigene Gesandte für die Reichstage zu bevoll-
mächtigen und damit vor der Reichsöffentlichkeit ihren Anspruch 
auf Reichsstandschaft vollends zu bekräftigen. Die Frage, ob sie einen 
Reichstagsgesandten bevollmächtigen solle, stellte sich Anna II. in 
der langen reichstagslosen Zeit zwischen den Regensburger Reichs-
tagen 1532 und 1541216 jedoch vorerst nicht. Noch kurz vor dem Tod 
von Herzog Georg klagte Anna II. Ende März 1539 gegenüber ihrem 
Schutzvogt über die zu hohen Reichsanschläge für ihr Stift und bat 
ihn um Unterstützung, um auf dem nächsten Reichstag eine Reduzie-
rung der ihr auferlegten Steuern zu erreichen.217 

Angesichts des zu vermutenden Zusammenhangs zwischen der ob-
rigkeitlichen Reformationseinführung durch Anna II. 1539/41 und 
der erstmaligen Unterzeichnung eines Reichsabschieds durch einen 
stiftischen Gesandten in Speyer 1542 ist zunächst der Frage nachzuge-
hen, weshalb nicht bereits der Abschied des Regensburger Reichstags 
1541 von einem Bevollmächtigten der Äbtissin unterzeichnet und da-
mit der Anspruch Annas II. auf Reichsstandschaft dokumentiert wur-
de. Etwa einen Monat vor der Eröffnung des Regensburger Reichs-
tages übersandte Anna II. ihrem Bruder Albrecht (Georg)218 Anfang 
März 1541 „kegenwertich Jůngster abrede nach ein Missiůe“ und „ein 
volmacht“219 für Johann Knebel von Katzenelnbogen und Thomas 
von Colmar als Vertreter der wetterauischen Grafen,220 damit sie „uns 
[= Anna II., E.R.] neben […] vnsern brudern vnd freůnden vnssers 
aussenbleibenn kegen keisserliche Maiestat soln entschuldigenn“.221 

216 Vgl. dazu u. a. Hartmann, Die Reichstage, S. 65–68.
217 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158c 2, 

fol. 231r (30.3.1539). 
218 Vgl. zur unklaren Namensform EStt, N. F., XVII, Tafel 100. 
219 LASA, H8, B I, Nr. 25, fol. 11r (6.3.1541).
220 Vgl. DRTA JR, XI, Teil 4, Nr. 941, S. 360–362, bes. S. 362 (29.7.1541). Der Wet-

terauer Grafenverein war eine Gruppe von Reichsgrafen, die sich auf den Reichs-
tagen ähnlich den Prälaten auf der Prälatenbank eine Kuriatstimme teilten. 

221 LASA, H8, B I, Nr. 25, fol. 11r (6.3.1541).
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Die damit verbundenen Kosten wollte Anna II. ihrem Bruder erstat-
ten. Festzuhalten ist zunächst, dass Anna II. das Thema ihrer Reichs-
tagsgesandtschaft zumindest mit Graf Albrecht, vielleicht aber auch 
mit weiteren ihrer Brüder besprochen hatte und dass dabei die Be-
vollmächtigung der Gesandten der Wetterauer Grafen durch Anna II. 
beschlossen wurde. Die Familie der Äbtissin übernahm also die Orga-
nisation des Auftritts der Quedlinburger Äbtissin auf der Reichsebe-
ne. Dennoch bleibt die Frage, weshalb Anna II. ihre Gesandten nicht 
damit beauftragte, in ihrem Namen im Fürstenrat mitzustimmen und 
vor allem – in seiner Symbolik besonders bedeutsam – den Reichs-
abschied erstmals für eine Quedlinburger Äbtissin zu unterzeichnen. 
Stattdessen sollten Colmar und Knebel Anna II. nur beim Kaiser we-
gen ihrer Nichtteilnahme entschuldigen. Zur Beantwortung dieser 
Frage bieten die Ereignisse der Jahre 1540/41 in Quedlinburg und 
die in dieser Zeit ausgetragenen Konflikte zwischen Anna II. und 
den sächsischen Herzögen Heinrich und Moritz Anhaltspunkte. Zu-
nächst ist zu berücksichtigen, dass zur Zeit der Vorbereitungen des 
Reichstages Anfang 1541222 noch Herzog Heinrich in Dresden regier-
te und dass er und seine Räte – abgesehen von der Visitation Ende 
1540 – die Maßnahmen der Äbtissin zur Einführung der Reformati-
on wie zur Durchsetzung ihrer Landesherrschaft eher duldeten be-
ziehungsweise ihnen nur nachlässig entgegentraten. Die Entlassung 
des Grafen Ulrich von Regenstein als Stiftshauptmann, der Anna II. 
mehr diente als seinem Dienstherrn, dem Schutzvogt, erfolgte erst im 
April 1541 – quasi parallel zum beginnenden Reichstag. Doch selbst 
Graf Ulrichs Nachfolger, Stiftshauptmann Heinrich vom Ende, ging 
gegen Anna II. und ihre Ambitionen zur eigenständigen Reformati-
onseinführung und zum Aufbau ihrer Landesherrschaft nicht derart 
entschieden vor, wie dies nach ihm im Auftrag von Herzog Moritz der 
Stiftshauptmann Georg von Dannenberg ab 1544 tun sollte.223 Indem 
bis April 1541 der stiftsfreundliche Ulrich von Regenstein von Her-
zog Heinrich geduldet wurde und auch Ulrichs Nachfolger, Heinrich 
vom Ende, keinen radikalen Kurswechsel gegenüber Anna II. im Auf-
trag des Schutzvogts vollzog, dauerte gewissermaßen ein Schwebezu-
stand an. In diesem gab es zwar bereits deutliche Anzeichen für den 
späteren offenen Konflikt zwischen Anna II. und Herzog Moritz, doch 
war dieser nachmals vor Kaiser und Reich ausgetragene Konflikt im 
ersten Drittel des Jahres 1540 eben nur eine der möglichen künftigen 
Entwicklungen. Anfang 1541 war es aus Sicht der Äbtissin und ihrer 
Familie deshalb offenbar noch zu früh, um durch die Gesandten der 
Wetterauer Grafen, Colmar und Kegel, den Reichsabschied unter-
222 Das kaiserliche Ausschreiben des Reichstages stammt vom 14. September 1540. 

Vgl. DRTA JR, XI, Teil 1, S. 205–208 (14.9.1540).
223 Vgl. dazu Kap. 4.1 und Kap. 9 der vorliegenden Arbeit.
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zeichnen zu lassen und durch die damit vollzogene Wahrnehmung 
der Reichsstandschaft Annas II. ihre offene Abkehr von der jahrzehn-
telangen Unterordnung Annas II. und ihrer Vorgängerinnen unter 
den sächsischen Schutzvogt zu dokumentieren.224 Die Zeit für diesen 
eindeutigen Schritt war noch nicht erreicht, beziehungsweise war er 
vorläufig noch nicht nötig.

Die stattdessen vermutlich in Abstimmung mit ihren Brüdern ge-
wählte Variante, dass sich Anna II. gegenüber dem Kaiser wegen ih-
rer Abwesenheit vom Reichstag entschuldigen ließ, war demgegen-
über eine „Reichstagsteilnahme light“, da Anna II. dadurch auf das 
Einladungsschreiben zum Reichstag reagierte und ihren Willen zur 
Teilnahme wie ihren Anspruch auf Reichsstandschaft dokumentierte. 
Dieses Vorgehen hatte den Vorteil, dass es im Gegensatz zur Unter-
zeichnung des Reichsabschieds vor der Reichsöffentlichkeit und den 
sächsischen Gesandten verborgen blieb, aber dennoch in der kaiser-
lichen Kanzlei oder in der Mainzer Kanzlei verzeichnet worden sein 
dürfte und folglich künftig argumentativ verwertet werden konnte. 

Zur Jahreswende 1541/42 könnte sich die Rücksichtnahme An-
nas II. gegenüber ihrem Schutzvogt vor dem Hintergrund der Strei-
tigkeiten zwischen ihr und Herzog Moritz um die Huldigung der 
Quedlinburger Untertanen geändert haben.225 Für den Mitte Febru-
ar 1542 in Speyer beginnenden sogenannten Türkenhilfsreichstag226 
bevollmächtigte Anna II. wiederum zwei Vertreter: Michel Meyenburg 
und Thomas von Colmar,227 wobei nur Colmar den Reichsabschied 
im Namen der Äbtissin unterzeichnete.228 Die in der Vollmacht er-
wähnte und wahrscheinlich aufschlussreiche Instruktion für ihre Ge-
sandten ist wie bei den meisten späteren Reichstagsgesandtschaften 
Annas II. leider nicht überliefert. Anhand der Auswahl der Gesand-
ten durch die Äbtissin lässt sich wie schon an anderen Stellen der vor-
liegenden Arbeit die familiäre Rückendeckung für Anna II. ablesen. 
Michel Meyenburg vertrat neben Anna II. auch die Reichsstadt Nord-
hausen, für die er als Stadtschreiber tätig war. Als Lutheraner hielt 
Meyenburg engen Kontakt zu Luther, Bugenhagen und besonders zu 
Melanchthon, der wiederum mit dem Stolberger und Quedlinburger 
Reformator Tileman Platner eng verbunden war.229 Die Verbindun-
gen zwischen Nordhausen und den Stolberger Grafen waren nicht 
zuletzt auf der Grundlage des von Spangenberg in dieser Reichs-
224 Vgl. Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit.
225 Vgl. Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit. 
226 DTRA JR, XII, Teil 1, S. 62.
227 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 22 (12.1.1542); DRTA JR, XII, Teil 1, Nr. 13, S. 127 

(12.1.1542).
228 Vgl. DRTA JR, XII, Teil 2, Nr. 285, S. 1168–1215, bes. S. 1208 (11.4.1542).
229 Vgl. Plathner, Tileman Platner, S. 68; Kauffmann, Spangenberg, Johann(es), 

S. 622; Silberborth, Das tausendjährige Nordhausen.
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stadt begründeten Gymnasiums eng.230 Der vermögende Nordhäu-
ser Stadtschreiber Meyenburg hatte sich weiterhin 1535 durch den 
Erwerb mehrerer Kuxe231 an einem Salzbergwerk beteiligt, das Graf 
Botho zu Stolberg-Wernigerode zuvor eröffnet hatte. Auch Meyen-
burgs Verbindungen zum kaiserlichen Sekretär Johann Obernburger, 
durch den er auf dem Regensburger Reichstag 1541 ein Privileg für 
Nordhausen erlangen konnte,232 dürften in den Augen von Anna II. 
dafürgesprochen haben, neben Thomas von Colmar auch den Nord-
häuser Stadtschreiber zu bevollmächtigen. Thomas von Colmar war 
der Vertreter der Wetterauer Grafen.233 Ähnlich wie Anna II., die auf 
den Reichstagen, wie bereits erwähnt, Anteil an der Kuriatstimme des 
Reichsprälatenkollegiums hatte, gehörten die Stolberger Grafen zur 
Gruppe der Wetterauer Grafen, die sich ebenfalls eine Kuriatstimme 
teilten. Dass Anna II. Michel Meyenburg und Thomas von Colmar für 
den Speyerer Reichstag 1542 bevollmächtigte, zeigt nicht ganz überra-
schend, dass die Äbtissin auch dann auf ihre familiären Netzwerke zu-
rückgriff, wenn sie als erste Quedlinburger Äbtissin durch einen Ge-
sandten vor der Reichsöffentlichkeit auftrat und einen Reichsabschied 
mitunterzeichnen ließ. Schon im Jahr zuvor hatte sie die Vertreter der 
Wetterauer Grafen, u. a. ebenfalls Thomas von Colmar, bevollmäch-
tigt, als sie ihre Abwesenheit vom Reichstag gegenüber dem Kaiser 
entschuldigen ließ. Die sächsischen Reichstagsgesandten Abraham 
von Einsiedel und Dr. Fachs234 protestierten selbstverständlich umge-
hend dagegen, dass „die eptischyn von Quedlinburg wieder alt her-
komen [in den Reichstagstag, E.R.] eyndringet undt doch zcuvorn in 
keinem reichsabschiede zcu befinden“ sei. Einsiedel und Fachs seien 
„von wegen ich genedigen hern [Herzog Moritz, E.R.] ihr [Anna II., 
E.R.] keins stands im Reich gestendig, wollen ihr auch keinen eynreu-
men“.235 Dass dieser Protest der sächsischen Gesandten vom 11. April 
1542 nicht nur für das Protokoll in der Reichskanzlei von Bedeutung 
war, zeigt ein Blick auf den zurückliegenden Regensburger Reichstag 
des Jahres 1541. Als die sächsischen Gesandten bei der öffentlichen 
Verlesung des Reichsabschieds unter den Subskribenten die Bischöfe 
von Meißen und Merseburg sahen, protestierten sie und erreichten 
beim Kaiser, dass die beiden Fürstbischöfe, denen die Wettiner die 
Reichsstandschaft bestritten, aus dem Reichsabschied wieder ausra-
diert wurden.236 Im Fall der Quedlinburger Äbtissin und ihrer per 

230 Vgl. Koch, Eine junge Henne; Koch, Geschichte der Reformation.
231 Kuxe sind Anteile an einer bergrechtlichen Kapitalgesellschaft.
232 Vgl. Silberborth, Das tausendjährige Nordhausen, S. 290.
233 Vgl. DRTA JR, XII, Teil 2, Nr. 285, S. 1168–1215, bes. S. 1208 (11.4.1542), S. 1253.
234 Vgl. PKMS, I, S. 280.
235 DRTA JR, XII, Teil II, Nr. 285, S. 1168–1215, bes. S. 1092 (11.4.1542).
236 Vgl. Hartmann, Die Reichstage, S. 149f.
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Gesandtschaft erfolgten und letztlich erfolgreichen Unterzeichnung 
des Reichsabschieds durch Thomas von Colmar änderte der Protest 
der sächsischen Räte jedoch nichts. Trotzdem war Widerspruch aus 
sächsischer Perspektive notwendig, da seine Unterlassung einer säch-
sischen Zustimmung zur Reichstagsteilnahme und Reichsstandschaft 
Annas II. gleichgekommen wäre. Da die sächsische Protestation erst 
am Tag der Unterzeichnung des Reichsabschieds verfasst wurde, liegt 
die Vermutung nahe, dass die Bevollmächtigten Annas II. während 
der Verhandlungen zwischen Mitte Februar und Ende März nicht 
im Namen der Äbtissin auftraten, sondern erst am Ende beim sym-
bolträchtigen Akt der Unterzeichnung des Abschieds ihren Auftrag 
ausführten und die Quedlinburger Äbtissin im übertragenen Sin-
ne vor der Reichsöffentlichkeit auftreten ließen.237 Dies wiederum 
würde auf den sich bereits andeutenden Zweck der Beschickung des 
Reichstages durch Anna II. hinweisen. Nicht die Beratschlagung der 
kaiserlichen Propositionen, die ausschließlich die nötige sogenann-
te beharrliche Türkenhilfe zum Thema hatten,238 sondern einzig die 
Aufnahme Annas II. in den Reichsabschied war das schließlich ge-
schickt erreichte Ziel. Dieser Befund knüpft an die Ergebnisse von 
Stollberg-Rilinger an, wonach die Reichstagsberatungen „nicht nur 
der prozeduralen Herstellung politischer Entscheidungen [dienten, 
E.R.], sondern immer auch der symbolischen Darstellung aller Be-
teiligten“.239 Im Fall Annas II. stand die Symbolik, dass erstmals ein 
Gesandter für eine Quedlinburger Äbtissin vor den Kaiser und die 
Reichsöffentlichkeit trat, klar im Vordergrund, zumal der Einfluss der 
Stimme der Äbtissin auf politische Entscheidungen des Reichstags, 
wie bereits erwähnt, ohnehin verschwindend gering war. Die Beteili-
gung des Stiftes an der Türkenhilfe, deren Beschluss den Hauptzweck 
des Reichstages bildete, darf dennoch nicht unterschätzt werden, 
definierte die direkte Veranschlagung zu dieser Steuer laut Ernst 
Schubert doch „Untertänigkeitsverhältnisse“ und war deshalb von 
„verfassungsgeschichtliche[r] Bedeutung“.240 Jörg Rogge resümierte 
dazu, dass reichsunmittelbar war, „[w]er die in dem Jahr [1542] gefor-
derte Türkensteuer direkt an den Kaiser bezahlte oder sie zu zahlen 
versprach“.241

237 Verifizieren ließe sich diese Annahme jedoch erst anhand der gesamten Reichs-
tagsüberlieferung, da ein ggf. in den Quellen dokumentiertes früheres Auftreten 
der Gesandten im Namen von Anna II. auf dem Reichstag den editorischen Richt-
linien der Herausgeber der Reichstagsakten und der nötigen Begrenzung auf die 
wichtigsten Aktenstücke zum Opfer gefallen sein könnte. 

238 Vgl. DRTA, JR, XII, Teil 2, S. 62f.
239 Stollberg-Rilinger, Des Kaisers, S. 301.
240 Schubert, Die Harzgrafen, S. 114.
241 Rogge, Jörg: Zur Praxis, Legitimation und Repräsentation hochadeliger Herr-

schaft im mitteldeutschen Raum. Ergebnisse und Perspektiven. In: Ders./Schir-
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Zum Nürnberger Reichstag desselben Jahres hatte Anna II. keinen 
Gesandten bevollmächtigt. Herzog Moritz instruierte jedoch sicher-
heitshalber seinen Vertreter, Dr. Wenzeslaus Naumann, dass er die 
Speyerer Protestation erneuern solle, falls die strittige Reichsstand-
schaft Annas II. zur Sprache käme. Falls ein Dekret in dieser Sache er-
lassen würde, solle er auch dagegen protestieren, notfalls an den Kai-
ser appellieren.242 Die Quedlinburger Session auf den Reichstagen 
blieb zwischen Herzog Moritz und Anna II. auch weiterhin strittig. 

Der darauffolgende Reichstag des Jahres 1543 wurde wiederum in 
Nürnberg abgehalten und Anna II. hatte abermals Michel Meyenburg 
als ihren Gesandten bevollmächtigt.243 Allerdings unterzeichnete der 
Nordhäuser Stadtschreiber den Reichsabschied vom 15. April 1543 
nicht im Namen der Quedlinburger Äbtissin.244 Wahrscheinlich soll-
te Meyenburg erst dann im Namen Annas II. auf dem Reichstag han-
deln, wenn die sächsischen Gesandten etwas gegen ihre Reichsstand-
schaft unternähmen. Wie schon auf dem Nürnberger Reichstag 1542 
hielt Anna II. auch im darauffolgenden Jahr den Konflikt um ihre von 
Moritz bestrittene Session in der Schwebe.

Zum Eklat kam es erst auf dem Speyerer Reichstag 1544, für den 
die Äbtissin Friedrich Reiffen-/Rebstock und Melchior Kruger/Krü-
ger bevollmächtigt hatte, die beide den Reichsabschied vom 10. Juni 
1544 im Namen Annas II. unterzeichneten.245 Friedrich Reiffen-/
Rebstock vertrat neben Anna II. lediglich den Grafen Joost von Bronk-
horst, der im äußersten Westen des Reiches beheimatet war und des-
sen Geschlecht 1553 im Mannesstamm ausstarb.246 Dass Anna II. 
Reiffen-/Rebstock bevollmächtigt hatte, dürfte in erster Linie mit 
seiner Tätigkeit als Prokurator am Reichskammergericht247 in Ver-
bindung gestanden haben. Anna II. dürfte sich angesichts des Ende 
1543 deutlich verschlechterten Verhältnisses zu Herzog Moritz, der 
Bestallung Georgs von Dannenberg zum Stiftshauptmann und dessen 
ersten gewaltsamen Übergriffen im Mai 1544248 wohl noch während 
des laufenden Reichstages bereits mit juristischen Möglichkeiten der 

mer, Uwe (Hg.): Hochadelige Herrschaft im mitteldeutschen Raum (1200 bis 
1600). Formen – Legitimation – Repräsentation, Stuttgart 2003, S. 465–506, hier 
S. 497 (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 23).

242 Vgl. PKMS, I, Nr. 373, S. 462, Anm. 1 (7.7.1542); DRTA JR, XIII, Nr. 43b, S. 253–
256, bes. S. 255f (8.7.1542).

243 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 46 (20.3.1543).
244 Vgl. Schönwetter, Johann Martin: Aller des Heiligen Römischen Reichs gehalte-

nen Reichs-Täge, Abschiede und Satzungen …, Frankfurt/M. 1707, S. 366. Eine 
Kopie des Nürnberger Reichsabschieds findet sich dennoch in der Überlieferung. 
Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 46–64 (1543). 

245 Vgl. DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 565, S. 2244–2285, bes. S. 2282 (10.6.1544).
246 Vgl. Müller, P. L.: Bronkhorst. In: ADB 3, S. 354f.
247 Vgl. DRTA JR, XV, Teil 4, S. 2363.
248 Vgl. Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit.
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drohenden Auseinandersetzungen mit ihrem Schutzvogt beschäftigt 
haben. Melchior Krüger, der zugleich Syndikus von Braunschweig 
war,249 vertrat neben Anna II. auch die Gernröder Äbtissin Anna I. 
(1506–1548),250 Tochter Heinrichs III. Reuß zu Plauen. Die Gern-
röder Äbtissin könnte mit der ab 1545 als Quedlinburger Kanonisse 
nachweisbaren Amalia Reußin von Plauen verwandt gewesen sein.251 
Bei der Wahl Krügers zu ihrem Gesandten dürften für Anna II. die 
gemeinsamen Interessen mit der nur wenige Kilometer von Quedlin-
burg entfernt residierenden Äbtissin von Gernrode ausschlaggebend 
gewesen sein. 

Zu oben erwähntem Eklat kam es, als im Fürstenkollegium252 die 
Frage der einzubringenden Türkenhilfe debattiert wurde und eini-
ge Fürsten diejenigen Stände benannten, die sie von diesen Lasten 
„außziehen“253 wollten. Hinter der zeitgenössischen Bezeichnung 
des „Ausziehens“ verbirgt sich die Art der Entrichtung der Reichslas-
ten, in diesem Fall der Türkenhilfsgelder. Wie oben erwähnt, war die 
Reichsstandschaft unter anderem mit der Beteiligung des jeweiligen 
Reichsstandes an den Reichslasten verbunden. Um die Reichsstand-
schaft zu wahren, war es wichtig, dass ein Reichsstand dem Reich di-
rekt steuerte.254 Während eine direkte Zahlung die Reichsstandschaft 
dokumentierte, versuchten größere Reichsstände oft, Mindermächti-
ge auszuziehen, das heißt, sie aus jenen Listen streichen zu lassen, die 
bestimmten, wie die Reichslasten auf die Reichsstände zu verteilen 
waren. Die ausziehenden Reichsstände beanspruchten mit diesem 
Schritt, dass die von ihnen ausgezogenen Stände keine Reichsstände, 
sondern ihre Landsassen waren. Auch wenn laut Willebold Held das 
Ausziehen „mit dem Verluste der Reichsstandschaft in keinem wesent-
lichen Zusammenhange“ stand, war dennoch beides „gemeiniglich 
miteinander verbunden“, da es das Reich nicht gestattete, „daß jene 
an den Reichsgeschae ften Theil nehmen, welche zu dessen Erhaltung 
nichts beytragen“.255 Dieses sogenannte Ausziehen plante auch Her-
zog Moritz, indem er die Türkenhilfen für verschiedene Reichsgrafen 
des mitteldeutschen Raums im wettinischen Hegemonialbereich,256 
249 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 212.
250 Vgl. DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 565, S. 2244–2285, bes. S. 2282 (10.6.1544), S. 2344.
251 Vgl. Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit.
252 Zum Fürstenkollegium im Reichstag vgl. Schlinker, Steffen: Fürstenkollegium. In: 

HRG2 I, Sp. 2897f.
253 DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 399, S. 1885–1888, bes. S. 1886 (18.5.1544). 
254 Vgl. Press, Reichsgrafenstand, S. 8; Nicklas, Macht, S. 73; Czech, Quedlinburg 

und die Höfe, S. 153.
255 Held, Willebold: Reichsprae latisches Staatsrecht. Erster Theil von der Reichsprae -

laten Staatsgerechtsamen in Ansehung des heiligen roe mischen Reichs, Kempten 
1782, S. 31.

256 Vgl. Stievermann, Die Wettiner, bes. S. 383. Zu den historischen Wurzeln: Sieber, 
Johannes: Zur Geschichte des Reichsmatrikelwesens im ausgehenden Mittelal-
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unter anderem für die Mansfelder Grafen und auch für die Qued-
linburger Äbtissin, übernahm und zusammen mit seinen eigenen 
Abgaben entrichtete. Jenes Vorgehen, das ebenso Moritz’ Vetter, Kur-
fürst Johann Friedrich I., verfolgte,257 bedrohte jedoch nicht allein 
die Reichsstandschaft der betroffenen Reichsgrafen und auch jene 
von Anna II. Es ergab sich zumeist auch keine finanzielle Entlastung 
für die Ausgezogenen, da die ausziehenden Stände die von ihnen zu-
sätzlich überwiesenen Gelder von den Ausgezogenen einforderten, 
wodurch Letztere dem Anspruch der Ausziehenden nach wie Land-
stände behandelt wurden.258

Die Gesandten des Kurfürsten Johann Friedrich I. von Sachsen be-
richteten Mitte Mai 1544 vom Speyerer Reichstag an ihren Herren, 
„daß sich eyner im offenen rath [des Fürstenkollegiums, E.R.] her-
furgethan, welcher angetzeigt und furgewendt hat, als daß sich unser 
gnediger herr, Hg. Moritz zu Sachssen etc., understunde, die eptis-
sin zu Quedlenburgk in solchen vhellen [der Türkenhilfe, E.R.] vom 
Reich an seine fstl. Gn. zu ziehen. Des[sen sei, E.R.] sie [Anna II., 
E.R.] ime doch nit gestendig und derhalben gebethen, hochgedach-
ten unsern gnedigen herrn, Hg. Moritzen, von solchem furnehmen 
zu weysen und die eptissin bey irem herkohmen und gerechtigkeyt 
zu schutzen und handthaben.“259 Dieser von Melchior Krüger im 
Namen Annas II. vorgebrachten Klage gegen Herzog Moritz schloss 
sich Dr. Leopold Dick als Reichstagsgesandter der Bischöfe von Mei-
ßen und Merseburg mit einer ähnlichen Klage wegen des Ausziehens 
an.260 Der Zeitpunkt, an dem die beiden Gesandten ihre Protestati-
onen im Fürstenkollegium vor die versammelte Reichsöffentlichkeit 
brachten, war günstig gewählt, da Herzog Moritz zu dieser Zeit bereits 
aus Speyer abgereist war. Dadurch wurde die aufgrund der Standes-
ungleichheit problematische Auseinandersetzung zwischen einem 
persönlich anwesenden Fürsten und den Gesandten anderer Fürsten 
und Fürstinnen vermieden. In Stellvertretung von Herzog Moritz 
übernahm es der hessische Gesandte, Sigmund von Boyneburg, ge-

ter (1422–1521), Leipzig 1910. Ferner: Czech, Quedlinburg und die Höfe, bes. 
S. 153. 

257 Vgl. u. a. DRTA JR, XVI, Teil 2, Nr. 113, S. 1071–1080, bes. S. 1074 (31.3.1545).
258 Auch Herzog Moritz hatte die Türkenhilfe der Quedlinburger Äbtissin nur ausge-

legt und verlangte später die Rückzahlung. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 167–168 
(9.3.1545). Das „Ausziehen“ von Reichsständen wurde laut Peter Schmid beson-
ders von den Wettinern praktiziert. Vgl. Schmid, Peter: Reichssteuern, Reichsfi-
nanzen und Reichsgewalt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Angermei-
er, Heinz/Seyboth, Reinhard (Hg.): Säkulare Aspekte der Reformationszeit, Wien 
1983, S. 153–198, bes. S. 166 (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 3).

259 DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 399, S. 1885–1888, bes. S. 1886 (18.5.1544). Siehe weiter-
hin: DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 523, S. 2154f (13.5.1544).

260 Vgl. DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 399, S. 1885–1888, bes. S. 1886 (18.5.1544).
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gen die vorgebrachten Klagen zu protestieren, indem er besonders 
den für Moritz ungünstigen Zeitpunkt der Proteste hervorhob.261 

Der sächsische Kurfürst reagierte auf den Bericht seiner Gesand-
ten mit „nit wenig“ Befremden und beauftragte seine Vertreter damit, 
sich nach den Mandaten derjenigen zu erkundigen, die gegen Her-
zog Moritz im Fürstenkollegium aufgetreten waren. Falls sie fehlen 
sollten, „so were es nit unbillich, das man sie [die Gesandten, E.R.] 
derwegen in straff zu nehmen begert“.262 Für Kurfürst Johann Fried-
rich I. erschien es wohl schwer vorstellbar, dass sich unter anderem 
die Quedlinburger Äbtissin unterstehen könnte, einen Gesandten zu 
einem solchen für Herzog Moritz prestigemindernden Vorgehen zu 
mandatieren. In der gesamtwettinischen Protestation im Namen von 
Kurfürst Johann Friedrich I. und Herzog Moritz ist deshalb von den 
Vertretern Annas II. sowie der Bischöfe von Merseburg und Meißen 
als „vermeinte[n] gewalthaber[n] und gesandte[n]“ die Rede, deren 
Auftraggeber „under den chur- und fursten zu Sachssen […] gelegen 
und zu demselbigen löblichen churfürstlichen hause gehörig“ seien. 
Da (Kur-)Sachsen den Stiften Merseburg, Meißen und Quedlinburg 
„weder standt noch session im Reich“ zugestehe, seien „di vermein-
ten der dreier stift bevelhaber umb solch ir ungeburlich anmassen 
in straff“ zu nehmen.263 So scharf die sächsische Protestation vom 
18. Mai 1544 auch formuliert war, so wenig erreichte sie auf dem 
Reichstag und beim Kaiser. Den Reichsabschied unterzeichneten am 
10. Juni zwar nur die beiden Gesandten Annas II., doch hatten die 
Bischöfe von Meißen und Merseburg schon am 5. Mai von Karl V. 
eine Bestätigung ihrer Reichsstandschaft erhalten,264 wodurch sich 
die von Melchior Krüger und Dr. Leopold Dick im Fürstenkollegi-
um vertretenen Positionen gegenüber den sächsischen Ansprüchen 
durchsetzten. Dass die Bischöfe von Merseburg und Meißen im Reich-
sabschied fehlen, zeigt nochmals die Bedeutung des Abschieds als Be-
weis der Reichsstandschaft der Subskribenten. Durch die schon vor 
der Verlesung des Reichsabschieds erlangte kaiserliche Anerkennung 
der Reichsstandschaft der beiden Bischöfe wurde es augenscheinlich 
überflüssig, dass deren Gesandter, Dr. Leopold Dick, den Reichsab-
schied unterzeichnete.

Es findet sich in diesem Sessionsstreit zwischen den Wettinern und 
den von ihnen hier erwähnten ausgezogenen weltlichen und geist-
lichen Reichsständen das bekannte Diktum Karl Otmars von Aretin 
bestätigt, wonach die Klein- und Kleinstterritorien der „Mörtel in den 
Fugen des Reichsgebäudes“ waren. Die kaiserliche Macht im Reich 

261 Vgl. DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 399, S. 1885–1888, bes. S. 1886 (18.5.1544).
262 DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 419, S. 1928–1933, bes. S. 1932 (25.5.1544).
263 DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 524, S. 2155f, bes. S. 2156 (18.5.[1544]). 
264 Vgl. DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 522, S. 2153f sowie S. 2153, Anm. 1 (5.5.1544).



3276.3 Belastung – Chance – Schutz

stützte sich hauptsächlich auf diesen „Mörtel“, und das kaiserliche 
Interesse „an der Erhaltung der kleinen Stände […] war nicht zuletzt 
darin begründet, daß diese kleinen und kleinsten Reichsstände die 
größeren hinderten, ein geschlossenes Territorium zu gewinnen“.265 
Zwar war Karl V. bei seinem geplanten Frankreichfeldzug ab Anfang 
Juli 1544 auch auf die Hilfe von Herzog Moritz angewiesen, der per-
sönlich teilnahm und als kaiserlicher Hauptmann 1000 Reiter be-
fehligte.266 Doch verfolgte der Kaiser im Zusammenhang mit seinen 
Bündnisplänen267 schon 1544 eine Politik, in der die „Aktivierung, 
Wiedergewinnung und Ausdehnung der alten kaiserlichen Klien-
tel unter Prälaten, Grafen, Rittern und Städten […] eine eindeutige 
Stoßrichtung gegen die Fürsten“ hatte.268 Die protestantische Äb-
tissin des kleinen Quedlinburger Reichsstifts und den altgläubigen 
römisch-deutschen Kaiser verbanden über Konfessionsunterschiede 
hinweg die gleichen Ziele. Dass die Gesandten Melchior Krüger und 
Dr. Dick ihre Protestationen gegen Herzog Moritz auf dem Reichstag 
offensichtlich miteinander abstimmten und erst nach der Abreise des 
Herzogs und seiner Vertreter vorbrachten, war gut überlegt. Es waren 
die gemeinsamen Interessen ihrer Auftraggeber, die den Anlass dafür 
boten, durch zwei aufeinanderfolgend vorgetragene Protestationen 
in der gleichen Sache die versammelten Fürsten und Gesandten des 
Fürstenkollegiums auf die Ansprüche dreier Reichsstände aufmerk-
sam zu machen, die es erst seit Kurzem wagten, aus dem Schatten der 
Wettiner herauszutreten und ihre bislang nur de jure besessene Reichs-
standschaft de facto auszuüben. 

Im Rückblick auf die kurze Zeitspanne von fünf Jahren wird der 
grundlegende Kurswechsel Annas II. hinsichtlich ihrer Politik auf 
der Ebene des Reiches sichtbar. Noch 1539 übergab sie, wie oben 
erwähnt, die Wahrnehmung ihrer Interessen bezüglich ihrer Reich-
sabgaben ihrem Schutzvogt, Herzog Georg, der sie gegenüber dem 
Reich vertreten sollte. Bereits 1541 ließ sie sich beim Kaiser entschul-
digen, weil sie nicht am Reichstag teilnahm, und bestätigte so ihren 
prinzipiellen Anspruch auf Reichsstandschaft, auch wenn sie diese 
noch nicht wahrnahm. Nur ein Jahr später unterzeichnete erstmals 
ein Gesandter einer Quedlinburger Äbtissin einen Reichsabschied, 

265 Aretin, Karl Otmar von: Das Reich. Friedensgarantie und europäisches Gleichge-
wicht 1648–1806, Stuttgart 1986, S. 36f.

266 Vgl. PKMS, II, Nr. 583, S. 39–43 (7.4.1544) und S. 2–4; Kohler, Alfred: Karl V. 
1500–1558. Eine Biographie, München 32014, S. 286–290.

267 Vgl. dazu auch DRTA JR, XVIII, Teil 1, S. 55, Salomies, Martti: Die Pläne Kaiser 
Karls V. für eine Reichsreform mit Hilfe eines allgemeinen Bundes, Helsinki 1953 
(Annales Academiae Scientiarium Fennicae, Ser. B, 83.1); Rabe, Horst: Reichs-
bund und Interim. Die Verfassungs- und Religionspolitik Karls V. und der Reichs-
tag von Augsburg 1547/48, Köln/Weimar 1971.

268 Press, Die Bundespläne, S. 100.
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und noch einmal zwei Jahre darauf protestierte ein Vertreter der Äb-
tissin offen im Fürstenkollegium gegen das Vorgehen des Quedlin-
burger Schutzvogts. Die Entwicklung zeigt einerseits, wie die Schritte 
der Quedlinburger Äbtissin auf den Reichstagen unter den Augen 
der Reichsöffentlichkeit zunehmend an Selbstbewusstsein gewan-
nen. Andererseits wird daran deutlich, wie die Reichstage auch für 
die sächsischen Interessen am Quedlinburger Reichsstift und deren 
Durchsetzung immer wichtiger wurden. 

Im Abschied des Wormser Reichstages 1544/45 ist Anna II. nicht 
zu finden.269 Allerdings findet sich in der Überlieferung ein Schrei-
ben an Anna II., das der stolbergische Rat und Kanzler, Dr. Franziskus 
Schüssler,270 wenige Tage nach dem Ende des Wormser Reichstages 
im nahen Speyer abfasste.271 Dr. Schüssler, der laut Havemann zu-
sammen mit Tileman Platner an der obrigkeitlichen Einführung der 
Reformation im Quedlinburger Reichsstift 1539/40 beteiligt war,272 
berichtete 1545 an Anna II., dass er erfolglos wegen des unter Haus-
arrest stehenden Stiftsrates Valentin Herbort und weiterer Angelegen-
heiten vor Karl V. suppliziert hatte. Wie schon für den Reichstag 1543 
in Nürnberg könnte Anna II. auch für den Wormser Reichstag 1545 
einen Gesandten bevollmächtigt haben, als der Dr. Schüssler zu gel-
ten hätte. Weiter wäre anzunehmen, dass Dr. Schüssler nur in einem 
klar umschriebenen Fall im Namen von Anna II. aktiv werden und 
gegebenenfalls den Reichsabschied unterzeichnen sollte. Bemerkens-
wert an diesem Schreiben ist, dass Dr. Schüssler davon berichtet, dass 
„e[ure]. F[ürstlichen]. G[naden] [= Anna II.] des glaůbens halben 

269 Vgl. DRTA JR, XVI, Teil 2, Nr. 341, S. 1657–1696, bes. S. 1666 (4.8.1545).
270 Dr. Franziskus Schüssler war laut Schmidt seit 1545 und bis 1595 in stolberischen 

Diensten und laut Jacobs in dieser Zeit Kanzler der Grafen. Die Nähe Dr. Schüss-
lers zu den Stolberger Grafen wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass Graf Wolf-
gang kurz vor seinem Tod als Vormünder für seine Gemahlin und seine Kinder ne-
ben seinen Brüdern und Graf Fritz Magnus zu Solms auch Dr. Schüssler eingesetzt 
hatte. Dr. Schüssler war zudem 1566 Vertreter des Abtes Jakob von Walkenried 
auf dem Augsburger Reichstag und unterzeichnete für seinen Auftraggeber den 
Reichsabschied. Vgl. Schmidt, G.: Die Grafschaft Stolberg zu Ausgang des Schmal-
kaldener Krieges. In: ZHV 6 (1873) H. 1/2, S. 75–85, bes. S. 77; Jacobs, Eduard: 
Uebersichtliche Geschichte des Schriftthums und Bücherwesens in der Grafschaft 
Wernigerode. In: ZHV 6 (1873), H. 3/4, S. 329–392, bes. S. 346; Streich, Gerhard: 
„Stift und Closter Walkenried“. Die niedersächsischen Zisterzen zwischen Reichs-
standschaft und Landsässigkeit. In: Aufgebauer, Peter/Ohainski, Uwe/Schubert, 
Ernst (Hg.): Festgabe für Dieter Neitzert zum 65. Geburtstag, Bielefeld 1998, 
S. 197–228, bes. S. 220f (Göttinger Forschungen zur Landesgeschichte 1).

271 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 277rv (10.8.1545).
272 Vgl. Havemann, Wilhelm: Mittheilungen aus dem Leben von Michael Neander. 

Ein Beitrag zur Reformations- und Sittengeschichte des XVI. Jahrhunderts. Zum 
Besten des Frauenvereins in Göttingen, Göttingen 1841, S. 15. Laut Otto Plath-
ner waren Tilemann Platner und Dr. Franziskus Schüssler gar verschwägert. Vgl. 
Plathner, Tileman Platner, S. 65.
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berůchtiget“ seien, weshalb er Anna II. „so viel mihr můglich gewe-
sen […] entschůldiget und veranttwortet“ habe.273 Aus dem Kontext 
ist anzunehmen, dass die Äbtissin eher bei den kaiserlichen Räten als 
direkt beim Kaiser ihres „glaůbens halben berůchtiget“ war.274 

In den Akten dieses Reichstages wird Anna II. in einer Relation der 
Kreisräte über die Ergebnisse ihrer Beratungen der Matrikularan-
schläge unter jene Reichsstände gezählt, die vom sächsischen Kur-
fürsten und von Herzog Moritz ausgezogen werden.275 Im überar-
beiteten Reichsanschlag vom 1. April 1545 ist sie dennoch zu finden. 
Allerdings wurde Anna II. statt wie bisher mit einem Römermonat276 
für einen Reiter und zehn Infanteristen künftig mit zwei Reitern und 
16 Infanteristen von allen Reichsäbtissinnen am höchsten veran-
schlagt.277 Moritz und sein Bruder August sandten Anfang 1545 ihre 
Räte Christof von Carlowitz und Dr. Johann Stramburger mit einer 
Werbung zu den kaiserlichen Räten auf den Reichstag, die umfängli-
che Klagen gegen Anna II. enthielt.278

Etwa zwei Jahre später war Karl V. Mitte 1547 – die Stadt Quedlin-
burg war seit 6. Februar 1547 von Truppen Johann Friedrichs I. be-
setzt gewesen279 – infolge seines Sieges über den Schmalkaldischen 
Bund und dessen Häupter, Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen 
und Landgraf Philipp von Hessen, auf dem Höhepunkt seiner Macht 
im Reich angelangt. Herzog Moritz war im Krieg für den Kaiser „zum 
weitaus wichtigsten Bündnispartner“ geworden, dessen „Länder […] 
einen hohen strategischen Wert im Krieg gegen seine ernestinischen 
Vettern“ besaßen.280 Als wohl wichtigsten Teil des Lohns für seine Kai-
sertreue übertrug Karl V. die sächsische Kur auf den Albertiner Mo-
ritz. Anna II. erkannte wohl die in dieser Nähe zwischen ihrem Ober-
schutzherrn, dem Kaiser, und ihrem Erbschutzvogt liegende Gefahr, 
wenn sie innerhalb von nur eineinhalb Monaten um zwei kaiserliche 
Schutzbriefe für ihr Stift nachsuchte und diese auch erhielt.281 Da 

273 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 277r (10.8.1545). In der gesamten für die Reformation 
des Reichsstifts Quedlinburg gesichteten Überlieferung ist dies eine von zwei oder 
drei Quellenstellen, in denen die „Religion“ beziehungsweise die Konfession der 
Äbtissin thematisiert wird.

274 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 277r (10.8.1545).
275 Vgl. DRTA JR, XVI, Teil 2, Nr. 113, S. 1071–1080, bes. S. 1074 (31.3.1545). 
276 Zu den Römermonaten vgl. Gotthard, Axel: Das Alte Reich 1495–1806, Darmstadt 

52013, S. 19f.
277 Vgl. DRTA JR, XVI, Teil 2, Nr. 113B, S. 1084–1098, bes. S. 1090 (1.4.1545).
278 Vgl. PKMS, II, Nr. 648, S. 149f (5.2.1545), Nr. 651, S. 152–159 (11.2.1545); DRTA 

JR, XVI, Teil 1, Nr. 46a, S. 282 (11.2.1545).
279 Vgl. Kap. 9.2 der vorliegenden Arbeit; Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahr-

hundert, S. 348.
280 Kohler, Karl V., S. 299.
281 Vgl. LASA, U9, A VII, Nr. 1 (5.5.1547), Nr. 2 (20.6.1547). Der erste Schutzbrief 

vom 5. Mai richtete sich speziell an die kaiserlichen Heerführer und ermächtigte 
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der Konflikt mit Herzog/Kurfürst Moritz und seinem Quedlinbur-
ger Amtmann – beziehungsweise richtig: dem Stiftshauptmann Georg 
von Dannenberg – in dieser Zeit mit ungeminderter Schärfe weiterge-
führt wurde,282 sind die kaiserlichen Schutzbriefe als Rückversiche-
rung der Gunst Karls V. gegenüber Anna II. und dem Quedlinburger 
Reichsstift anzusehen. 

Für den am 1. September 1547 beginnenden sogenannten gehar-
nischten Augsburger Reichstag283 bevollmächtigte Anna II. in Gestalt 
ihres Rates Georg Rauchbar das erste und einzige Mal einen Gesand-
ten, der nur sie selbst vertrat. Der Grund für dieses außergewöhnliche 
und sicher sehr kostspielige Vorgehen ist wahrscheinlich im kaiserli-
chen Ausschreiben des Reichstages vom 3. Juli 1547 zu sehen, in dem 
Karl V. von den Reichsständen die persönliche Teilnahme am Reichs-
tag forderte und einzig schwere Krankheiten als Begründung dafür 
zuließ, sich vertreten zu lassen. In diesen Fällen sollten die Vertreter 
derart umfassend autorisiert sein, dass sie sich ohne Rücksprache 
mit ihren Herren an den Verhandlungen und Entscheidungen des 
Reichstages beteiligen konnten.284 Da Anna II. als Frau, wie die an-
deren Fürstäbtissinnen des Reiches auch, an den Reichstagssitzungen 
nicht persönlich teilnehmen konnte,285 war für sie die Entsendung ei-
nes entsprechend bevollmächtigten und mit den Interessen des Stiftes 
vertrauten Vertreters unumgänglich. Infolge der von Karl V. geforder-
ten umfassenden Bevollmächtigung der Gesandten erachtete es wahr-
scheinlich Anna II. wie viele andere Reichsstände auch für nötig,286 
einen eigenen Vertreter zu mandatieren, statt wie zuvor mit anderen 
Reichsständen einen gemeinsamen Vertreter zu bevollmächtigen. Da 
Anna II. gerade für den Augsburger Reichstag 1547/48 ihrem Ver-
treter Georg Rauchbar spezielle und auch umfassende Instruktionen 
erteilt haben musste, ist es besonders bedauerlich, dass diese nicht 
überliefert sind. Einen gewissen Einblick in die Aufträge der Äbtissin 
für Georg Rauchbar lassen sich aber einem Schreiben entnehmen,287 
das Rauchbar am 19. Oktober 1547 in Augsburg verfasste und in dem 
er die aktuellen Entwicklungen auf dem beginnenden Reichstag auf-

Anna II. zum Zeichen des garantierten Schutzes, den kaiserlichen Adler „an Irem 
Stifft, Stette, Clostern Dorffen vnd Güete[r]n“ anzuschlagen. Der zweite Brief war 
allgemeiner gehalten und hatte „allermengelich“ also ‚allermänniglich‘ bezie-
hungsweise ‚jedermann‘ zum Adressaten. 

282 Vgl. Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit.
283 Vgl. dazu u. a. Hartmann, Die Reichstage, S. 188–190; Kohler, Karl V., S. 319–326; 

Angermeier, Heinz: Reichsreform und Reformation, München 1983 (Schriften 
des Historischen Kollegs, Vorträge 5). 

284 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 1, S. 58, Nr. 10, S. 141–143 (3.7.1547).
285 Vgl. Hankel, Die reichsunmittelbaren evangelischen Damenstifte, S. 29; Vötsch, 

Die Äbtissin, S. 121. 
286 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 1, S. 60.
287 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 90, 96 (19.10.1547).



3316.3 Belastung – Chance – Schutz

griff. Die wichtigste Aufgabe Rauchbars dürfte darin bestanden ha-
ben, im interkurialen Supplikationsausschuss288 eine Supplikation 
gegen den jüngst zum Kurfürsten erhobenen Moritz einzureichen, 
die sich gegen die Maßnahmen richtete, die Moritz gegen Anna II. 
unternommen hatte. Die Hauptthemen bildeten dabei die Anna II. 
von Moritz verweigerte Session auf dem Reichstag und das erwähnte 
Ausziehen aus der Reichsmatrikel. Dass Rauchbar nicht wie Melchi-
or Krüger 1544 in Speyer im Namen von Anna II. im Fürstenkolle-
gium gegen Moritz protestierte, hing damit zusammen, dass Moritz 
seit seiner Erhebung zum Kurfürsten Anfang Juni 1547 Mitglied des 
Kurfürstenkollegiums, also der höchsten Kurie des Reichstages, war. 
Der Beilegung von Konflikten von Reichsständen unterschiedlicher 
Kurien diente der interkuriale Supplikationsausschuss. 

Aus Rauchbars Schreiben geht hervor, dass er seinen Entwurf der 
Supplikation mit der Hilfe des „wolgebornen meine[s] gnedigen 
hern“ erstellt hatte. Im weiteren Verlauf des Schreibens wird ersicht-
lich, dass es sich bei diesem „gnedigen hern“ um den Bruder von 
Anna II., Graf Ludwig, handelte,289 der nach Augsburg gereist war 
und später den Reichsabschied persönlich unterzeichnete.290 An-
fänglich gestaltete es sich schwierig, die erwähnte Supplikation bei 
den kaiserlichen Räten einzureichen. Rauchbar wurde mitgeteilt, 
dass die Bittschrift wahrscheinlich erst innerhalb von vier Wochen 
im kaiserlichen Rat verlesen werden könne. So sah sich Rauchbar 
gezwungen, die kaiserlichen Räte, „wie das die gemein practica gibt, 
mit zehen thalern samptlich“ zu bestechen,291 um damit der Priori-
sierung des Anliegens auf die Sprünge zu helfen. Wie bereits 1544 in 
Speyer scheint auch in Augsburg 1547/48 das Hauptziel der vorge-
brachten Klage beziehungsweise der Bittschrift darin bestanden zu 
haben, dass die Supplikation überhaupt im Supplikationsausschuss 
behandelt und damit reichsöffentlich gemacht wurde. Eine genauere 
Verhandlung in dieser Frage befürchtete Rauchbar eher, als dass er sie 
befördern wollte. Wie er an Anna II. schrieb, sei „zůbesorgen“, dass 
dem Kurfürsten Moritz die Supplikation vor der Verlesung zugestellt 
würde, für welchen Fall er als Gesandter Annas II. damit rechnen müs-
se, vor kaiserliche Kommissare geladen zu werden. Doch erteilte ihm 
Graf Ludwig für diesen Fall die „vertröstůng […] das[s] wir wol allhie 

288 Vgl. zu dieser Institution: Neuhaus, Helmut: Reichstag und Supplikationsaus-
schuß. Ein Beitrag zur Reichsverfassungsgeschichte der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts, Berlin 1977 (Schriften zur Verfassungsgeschichte 24).

289 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 90v (19.10.1547), wo Rauchbar schreibt, dass „wolge-
dachter mein gnedig herr graf Lůdwig“ ihm einen Ratschlag erteilt hatte.

290 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 372b, S. 2651–2694, bes. S. 2690 (30.6.1548). 
291 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 90r (19.10.1547).
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einen geschickten Doctoren bekommen möchten, der unsere sach 
nottůrftiglich bei der Key. Mayt. Commissarien fůrtragen khönt“.292

Ein weiterer und für die Äbtissin kaum minder wichtiger Auftrag 
für ihren Gesandten Rauchbar bestand darin, dass er „mit gottes hilff, 
vnd mit rath meines gnedigen hern graf Lůdwig“ versuchen sollte, 
den Vertrag „vmb[zu]stossen“,293 der 1539 zwischen Herzog Hein-
rich, Anna II. und dem Quedlinburger Rat zum großen Nachteil für 
die Äbtissin abgeschlossen wurde und den Anna II. wegen der fehlen-
den Zustimmung ihres Stiftskapitels als nicht bindend ansah.294 Ob-
gleich dieses Unterfangen viel „můhe vnd arbeit, aůch zimlich gelt“ 
kosten werde, solle Anna II. „das geld vnd mich [= Rauchbar, E.R.] die 
můhe vnd arbeit nit rewhen“.295 Ein Ergebnis konnte in dieser Frage 
jedoch nicht erzielt werden. Nachdem Rauchbar die Äbtissin über 
die jüngsten Entwicklungen auf dem beginnenden Reichstag (Reichs-
bund, Türkenhilfe, Restitution des Reichskammergerichts, Fortset-
zung des Konzils von Trient) informiert hatte, zeigte er sich besorgt, 
dass der Kaiser „auch die Protestierenden oder der Aůgspůrgischen 
Confession verwandten dahin [nach Trient, E.R.] doch mit sonderm 
geleidt haischen“, d. h. zwingen, werde.296 Er drückte anschließend 
seine Bedenken noch deutlicher aus: „Aber ich besorg, ich můsse 
noch aůch meß lernen halten, Dann die Bischoůen achten gewießlich 
dafůr, das es zů dem alten gebraůch widůmb kommen werde.“297 Mit 
diesen Befürchtungen hinsichtlich des von Karl V. geplanten Interims 
verleiht Rauchbar nicht nur seiner eigenen konfessionellen Haltung 
Ausdruck, auch die der Adressatin des Schreibens lässt sich dadurch 
mit einiger Sicherheit erschließen. Aufgrund des Kontextes ist abzu-
leiten, dass Anna II. die Befürchtungen ihres Gesandten in Bezug auf 
die religionspolitischen Folgen des kaiserlichen Sieges teilte. Andern-
falls hätte sie ihn entweder kaum als ihren Vertreter nach Augsburg 
geschickt, oder er hätte seine Sorgen seiner Auftraggeberin nicht in 
dieser Form mitgeteilt. 

Die von Rauchbar bereits im Oktober 1547 den kaiserlichen Räten 
übergebene Supplikation wurde im interkurialen Supplikationsaus-
schuss erst am 18. April des Folgejahres beraten, anschließend in ei-
ner Relation des Ausschusses zusammengefasst und am 21. April im 

292 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 90v, 96r (19.10.1547).
293 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 96r (19.10.1547).
294 Vgl. Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit.
295 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 96r (19.10.1547).
296 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 96v (19.10.1547). Die Reichsstände hatten sich bereits An-

fang September 1547 in den Propositionsverhandlungen zur Unterwerfung unter 
das Konzil von Trient bereit erklärt. Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 1, S. 83.

297 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 96v (19.10.1547).
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Reichsrat verlesen.298 Im Votenprotokoll des Kurfürstenkollegiums 
wird die Supplikation Annas II. zwar erwähnt, allerdings bricht an 
der entscheidenden Stelle die Aufzeichnung des Votums der Main-
zer Räte ab.299 Ob Rauchbar in dieser Angelegenheit vor kaiserliche 
Kommissare geladen wurde, ist nicht überliefert.

Dem Wunsch Annas II., weiterhin selbstständig dem Reich zu steu-
ern und als Reichsstand anerkannt zu bleiben, kamen die Stände des 
Reiches bereits Anfang März 1548 an anderer Stelle entgegen. Bei den 
Beratungen der Kur- und Fürsten mit Karl V. über die schon lange 
Zeit strittige Reichsmatrikel wurde Anna II. zwar wie bereits auf dem 
Reichstag in Worms 1545 unter die durch (Kur-)Sachsen ausgezoge-
nen Reichsstände gezählt,300 allerdings empfahlen die Kur- und Fürs-
ten, dass das Ausziehen nur anerkannt werden sollte, wenn Einigkeit 
darüber zwischen Ausziehendem und Ausgezogenem herrsche. Wenn 
die in dem Bedenken von Kur- und Fürstenrat genannten Stände „so 
nit ausgetzogen sein wollen, […] die beschwerden der reichsanlage 
selbs tragen“, sollten diese „pillich darbei und sollichem gelassen“301 
und „von dem hl. Reich nit gedrungen“ werden.302 Im Gegenzug 
sollten die „angemassten austziehenden“ Reichsstände vor dem Kam-
mergericht verklagt werden, wenn sie die selbst steuernden Reichs-
stände „an [der, E.R.] laistung irer anschleg“ hinderten.303 Dieses 
„Bedenken“ der Kollegien oder Kurien der Kurfürsten und Fürsten 
wurde später beinahe wörtlich in den Reichsabschied vom 30. Juni 
1548 übernommen304 und damit zum Reichsgesetz.305 Für Anna II. 
bedeutete dies, dass ihre Reichsstandschaft gegenüber den Ansprü-

298 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 301, S. 2315–2376, bes. S. 2350 (30.6.1548), 
Nr. 309, S. 2403–2424, bes. S. 2411 (s. d.); Nr. 310, S. 2430 (13.4.1548). 

299 Die Supplikationen der Bischöfe von Meißen und Merseburg wurden zusammen 
mit der von Anna II. verlesen. Nachdem die Mainzer Räte sich zu den Supplika-
tionen der Bischöfe dahingehend geäußert hatten, dass diese dem Wunsch von 
Dr. Dick als dem Gesandten der Bischöfe entsprechend nur registriert und nicht 
weiter behandelt werden sollten, heißt es „Aber der eptissin zu Quedelburg hal-
ben“, wonach die Aufzeichnung des Votums abbricht. Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 1, 
Nr. 62, S. 317–815, bes. S. 657 (3.9.1547–1.7.1548). 

300 In der betreffenden Aufzählung der ausgezogenen Reichsstände werden die bei-
den wettinischen Linien als Ausziehende gemeinsam aufgeführt. Vgl. DRTA JR, 
XVIII, Teil 2, Nr. 143a, S. 1582–1609, bes. S. 1588f (6.3.1548). Wolgast weist im 
Zusammenhang mit dieser Aufzählung darauf hin, dass im ganzen Reich beson-
ders viele geistliche Reichsstände ausgezogen werden sollten und dass daran „das 
Ausmaß der Ansprüche auf immediates Kirchengut und damit das Ausmaß der 
Bedrohung für die Reichskirche“ sichtbar werde. Wolgast, Kurpfalz, geistliche 
Fürstentümer, S. 227. 

301 DRTA JR, XVIII, Teil 2, Nr. 143a, S. 1582–1609, bes. S. 1593 (6.3.1548).
302 DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 372b, S. 2651–2694, bes. S. 2670 (30.6.1548).
303 DRTA JR, XVIII, Teil 2, Nr. 143a, S. 1582–1609, bes. S. 1593 (6.3.1548).
304 DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 372b, S. 2651–2694, bes. S. 2670 (30.6.1548). 
305 Vgl. Hoke, Rudolf: Reichsabschiede. In: HRG 4, Sp. 519–523.
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chen ihres Schutzvogts so lange gesichert war, wie sie ihre Anschläge 
zahlte. Wie hoch diese Anschläge angesichts der Forderungen von 
Karl V. und seinem Bruder König Ferdinand waren, zeigte sich auf 
dem laufenden Reichstag erst ab Mai 1548. Karl V. bat die Stände um 
die Bereitstellung umfangreicher finanzieller Mittel zur Bildung eines 
Reichsvorrats, um inneren wie äußeren Feinden des Reiches rechtzei-
tig entgegentreten zu können. Daneben berichtete Ferdinand zwar 
den Reichsständen von dem mit Sultan Süleyman II. am 29. Juni 1547 
abgeschlossenen fünfjährigen Waffenstillstandsvertrag von Adriano-
pel,306 bat jedoch gleichzeitig darum, durch finanzielle Hilfen in der 
verbleibenden Zeit bis zum Auslaufen des Vertrages die Befestigung 
und den Ausbau der Grenzen voranzutreiben.307 Die Reichsstände 
sagten Karl V. zur Bildung des Vorrats einen ganzen Romzug zu,308 
wobei der alte Anschlag aus dem Jahr 1521 zur Berechnung herange-
zogen wurde. Dadurch wurde Anna II. mit dem Sold für einen Reiter 
und zehn Infanteristen veranschlagt und hatte 312 fl. zu zahlen. Hin-
zu kamen jährlich 90 fl. für den Unterhalt des Reichskammergerichts 
(Kammerzieler).309 Zur Sicherung der Reichsgrenze gegen das Osma-
nische Reich durch den Bau von mehr als 100 Festungen bewilligten 
die Stände für König Ferdinand für fünf Jahre jährlich 100 000 fl. und 
insgesamt 500 000 fl., weil Ferdinand darauf gedrungen hatte, auch 
das laufende erste Jahr des Waffenstillstands in die Zusage des Reiches 
in dieser Frage einzubeziehen.310 Auf die Quedlinburger Äbtissin ent-
fiel ein jährlicher Anteil von 450 fl.,311 wodurch sie bis 1552 die für 
sich und ihre Untertanen beträchtliche Summe von 2250 fl. allein für 
das sogenannte Baugeld zu zahlen hatte. 

Im Vergleich mit anderen Reichsständen kann die Belastung die-
ser Abgaben für das kleine Reichsstift Quedlinburg veranschaulicht 
werden. Während Anna II. für den bewilligten ganzen Romzug nach 
der für sie günstigeren Matrikel von 1521 einen Anteil von 312 fl. 
zu zahlen hatte, wurden die Bischöfe von Meißen, Naumburg und 
Merseburg mit jeweils nur 576 fl. veranschlagt, wodurch sie jeweils 
nicht einmal das Doppelte des Anschlags von Anna II. zu zahlen hat-
ten. Noch deutlicher fällt dieses Missverhältnis beim Baugeld aus. 
Von den 45 Fürstbischöfen des Reiches hatten nur sechs (Bamberg, 
Würzburg, Speyer, Eichstätt, Münster, Lüttich) ebenso viel Baugeld 
oder mehr als Anna II. zu entrichten. Die meisten anderen, darunter 
306 Vgl. Meynert, Hermann: Geschichte Oesterreich’s, seiner Völker und Länder und 

der Entwicklung seines Staatenvereins, von den ältesten bis auf die neuesten Zei-
ten, Bd. 5, Pesth 1846, S. 159.

307 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 1, S. 99; sowie Kap. 6, Anm. 536 der vorliegenden Arbeit.
308 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 1, S. 100. 
309 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 282, S. 2255–2275, bes. S. 2264 (24.–27.6.1548).
310 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 1, S. 100f. 
311 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 282, S. 2255–2275, bes. S. 2264 (24.–27.6.1548).
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die Bischöfe von Worms, Verden, Osnabrück und Basel, zahlten nur 
ein Drittel des Anteils der 450 fl., der auf Anna II. entfiel.312 Werden 
die von den Reichsständen 1548 bis 1552 zugesagten fünf Raten des 
Baugeldes mit den ebenfalls jährlichen Raten des Kammerzielers313 
und dem oben erwähnten Romzug addiert, hatte Anna II. im nächs-
ten halben Jahrzehnt dem Reich 3012 fl. zu entrichten, während sich 
beispielsweise der Beitrag der Grafen von Stolberg-Wernigerode im 
selben Zeitraum insgesamt nur auf 1179 fl. belief. Kurfürst Moritz von 
Sachsen musste im gleichen Zeitraum mit nur 19 968 fl. dem Reich 
eine vergleichsweise geringe Summe steuern.314 An diesen Zahlen 
zeigt sich, wie über die Berechnungsgrundlage der „sehr zufällige[n] 
Reichsmatrikel von 1521“315 die Reichslasten auch wegen der Un-
kenntnis der Einkommen der einzelnen Reichsstände nur inadäquat 
verteilt wurden. Die Quedlinburger Äbtissin musste im Vergleich zu 
ihren Einnahmen ungleich höhere Reichssteuern entrichten als ihre 
Verwandten, die meisten Bischöfe und auch der sächsische Kurfürst 
als „Krösus im Reich“.316 
312 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 282, S. 2255–2275, bes. S. 2256–2258 (24.–

27.6.1548).
313 Vgl. Amend-Traut, Anja: Kammerzieler. In: HRG2 2, Sp. 1567–1569.
314 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 282, S. 2255–2275, bes. S. 2255, 2264, 2268 (24.–

27.6.1548).
315 Erler, Adalbert: Reichssteuern. In: HRG 4, Sp. 773–776, hier Sp. 774. 
316 Schirmer, Uwe: Die Finanzierung der Fürstenrebellion aus kursächsischer Per-

spektive. Kurfürst Moritz zwischen militärpolitischem Agieren und finanzpoliti-
schen Strukturen (1549/50–1553). In: Fuchs, Martina/Rebitsch, Robert (Hg.): 
Kaiser und Kurfürst. Aspekte des Fürstenaufstandes 1552, Münster 2010, S. 71–82, 
bes. S. 73 (Geschichte in der Epoche Karls V. 11). Siehe dazu auch die Forschun-
gen von Cornel Zwierlein zu einer von ihm auf die Zeit 1547/48 datierten, aus 
dem direkten Umfeld der Kanzlei König Ferdinands I. stammenden und haupt-
sächlich in italienischen Archiven überlieferten Aufstellung mit den geschätzten 
Einkünften der Reichsstände zur Zeit des sogenannten geharnischten Augsbur-
ger Reichstags 1547/48. Durch den exemplarischen Vergleich der dort überlie-
ferten Zahlen mit denen der finanzhistorischen Forschung kommt Zwierlein zu 
dem Ergebnis, dass man „in Zukunft die Werte dieser Liste also zwar nie für die 
letzte Wahrheit [wird, E.R.] nehmen dürfen, aber als Schätz- und Richtwert schei-
nen die Zahlen nicht so abwegig zu sein“. Weiterhin unterstreicht Zwierlein, dass 
man „für viele der Reichsstände […] bislang überhaupt keinen entsprechenden 
Wert kannte“, weshalb „der Quellenwert […] durchaus hoch [zu, E.R.] verbu-
chen“ sei. (S. 620) Zwierlein vergleicht die für Kurfürst Moritz in der Liste des 
Jahres 1547/48 geschätzten Einnahmen von 400 000 fl. mit den bei Lanzinner 
1993 durch finanzhistorische Forschung recherchierten 526 150 fl. für das Jahr 
1549. Uwe Schirmer gibt für 1549 in seiner wegweisenden Studie die Einnahmen 
Kursachsens mit 432 703 fl. an. Interessanterweise liegt die Angabe von Schirmer 
damit sehr nah an der zeitgenössischen Schätzung in der von Zwierlein untersuch-
ten und edierten Liste aus dem Umfeld der königlichen Kanzlei – auch wenn zu 
beachten ist, dass sich Schirmers Angabe auf das Jahr 1549 und die Schätzung der 
zeitgenössischen Aufstellung auf das Jahr 1547/48 bezog. Künftigen Forschungen 
zu den Einnahmen Annas II. bleibt es vorbehalten, ob das geschätzte Einkommen 
der Äbtissin von „Guedelburg con la citta“ (S. 635) mit 4000 fl. ähnlich nah an der 
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Die Ergebnisse des Augsburger Reichstages 1547/48 bestätigten ei-
nerseits Anna II. in ihrem Anspruch auf Reichsstandschaft, zeigten 
aber auch, dass die eigenständige Entrichtung der Reichslasten ne-
ben der Teilnahme an den Reichstagen das zentrale Kriterium zum 
Erhalt der Reichsstandschaft war. Vor diesem Hintergrund existierte 
im Hinblick auf das von Anna II. und vielen anderen Reichsständen 
kritisierte Ausziehen durch mächtigere Fürsten die stete Gefahr, dass 
mindermächtige Reichsstände die – nicht nur im Fall der Quedlinbur-
ger Äbtissin – unverhältnismäßigen Reichslasten infolge zu geringer 
Einnahmen nicht mehr zahlen konnten. Den mächtigen Reichsfürs-
ten bot sich in dieser Situation eine willkommene Gelegenheit, ihre 
Ansprüche gegenüber den überschuldeten Mindermächtigen durch-
zusetzen. Bei geistlichen Reichsständen bestand schon zuvor die Mög-
lichkeit, dass der Schutzvogt einen Angehörigen seiner Dynastie als 
Bischof, Abt oder Äbtissin einsetzte oder die Dom- und Stiftskapitel 
mit Angehörigen seiner Familie besetzte (Dynastisierung) und auf 
diesem Weg „Einigkeit“ zwischen dem Ausziehenden und dem Aus-
gezogenen hergestellt wurde. Vor der Reformation konnte die direkte 
Unterstellung jener Reichsstände unter Kaiser und Papst zumindest 
teilweise einen Schutz bieten. Für die bislang wenigen der Reforma-
tion offen zuneigenden geistlichen Reichsstände entfiel der Schutz 
durch den Papst, weshalb eine noch engere Anlehnung an den Kai-
ser und die Institutionen des Reiches unbedingt notwendig wurde. 
Die insbesondere mit den Türkenkriegen zusammenhängende hohe 
Steuerlast seit den 1520er-Jahren wurde dabei zur Herausforderung. 

Anna II. konnte ihre Reichsstandschaft 1547/48 nur für den Mo-
ment behaupten und gegenüber den Ansprüchen ihres Schutzvogts 
verteidigen. In der Zukunft war die Äbtissin gegenüber Kaiser und 
Reich im besonderen Maße dazu verpflichtet, die auf sie entfallen-
den Reichslasten gewissenhaft zu zahlen, auch wenn damit verbun-
den war, dass sie selbst oder ihre Untertanen sich dafür verschulden 
mussten. Die in diesem Kontext von Anna II. zu zahlenden Summen 
zeichneten sich schon beim 1548 durch die Reichsstände bewilligten 
Baugeld und dem anzulegenden Reichsvorrat ab. Für die wenige Jah-
re später erfolgte Exekution der Reichsacht an Magdeburg musste 
Anna II. 8000 fl. zur Besoldung des Heeres von Kurfürst Moritz zah-

Realität war, wie dies für Kursachsen herausgestellt werden konnte. Vgl. Zwierlein, 
Cornel: Deutsche und italienische Staatsbeschreibungskunst. Die Einkünfte aller 
Reichsstände, ca. 1547/48 nach einer unbekannten Quelle. In: ZHF 39 (2012), 
S. 594–660; Lanzinner, Maximilian: Friedenssicherung und politische Einheit 
des Reiches unter Kaiser Maximilian II. (1564–1576), Göttingen 1993, bes. S. 176 
(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften 45); Schirmer, Uwe: Kursächsische Staatsfinanzen (1456–1656). 
Strukturen – Verfassung – Funktionseliten, Leipzig 2006, bes. S. 558 (Quellen und 
Forschungen zur sächsischen Geschichte 28).
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len, wofür hauptsächlich der Quedlinburger Rat hohe Kredite auf-
zunehmen hatte. Wie an anderer Stelle erwähnt,317 musste Anna II. 
auf die 1551 zugesagte Rückerstattung dieser beträchtlichen Summe 
durch das Reich bis kurz vor ihrem Tod 1574 warten und führte in 
dieser Sache eine umfangreiche Korrespondenz mit drei Kaisern und 
ihren Räten.318 

Der Ende Juli 1550 in Augsburg beginnende Reichstag319 befasste 
sich bereits mit der Exekution, die gegen die Magdeburger Rebellen 
verhängt wurde, weil sie sich dem Kaiser am Ende des Schmalkaldi-
schen Krieges nicht unterworfen hatten. Für diesen Reichstag hatte 
Anna II. wieder den für sie günstigeren Weg der Mitvertretung ge-
wählt und Gregor von Nallingen zu ihrem Gesandten bevollmächtigt, 
der außer ihr die Gruppe der wetterauischen Grafen sowie den Gra-
fen Konrad von Tecklenburg-Rheda vertrat und am 14. Februar für 
alle Erwähnten den Reichsabschied unterzeichnete.320 Der Bruder 
Annas II., Graf Ludwig, war auf von Nallingen schon 1542 aufmerk-
sam geworden und hatte dafür Sorge getragen, dass die Wetterauer 
Grafen ihn zu ihrem gemeinsamen Vertreter wählten.321 Wie schon 
beim Reichstag 1542 in Speyer griff die Äbtissin auch 1550 wieder auf 
die Netzwerke ihrer Verwandtschaft zurück. 

Weder in der Aktenüberlieferung des Stiftes noch in den edierten 
Reichstagsakten haben sich Quellen des Augsburger Reichstages 
1550/51 mit Bezug zum Quedlinburger Reichsstift finden lassen. 
Einzig werden zwischen den Zeilen eines von Kurfürst Moritz an 
Karl V. gerichteten Schreibens die kursächsischen Ansprüche auf das 
Quedlinburger Reichsstift deutlich.322 Weil der Kaiser von Moritz 
gefordert hatte, persönlich am Reichstag teilzunehmen, entschul-
digte der Eingeladene seine Abwesenheit unter anderem damit, dass 
braunschweigische Truppen in das Hochstift Halberstadt eingefallen 
seien und dort „nicht uber drey meilen von meinem landt und ambt 
Quedlinburg“ gelegen hätten.323 Die Vereinnahmung des Reichsstifts 
Quedlinburg durch Moritz als sein „landt und ambt“ ist freilich nicht 
neu, aber sie verdeutlicht, dass die von Anna II. verteidigte Reichs-

317 Vgl. Kap. 6.5 der vorliegenden Arbeit. 
318 Vgl. Kap. 6, Anm. 544 der vorliegenden Arbeit.
319 Vgl. Hartmann, Die Reichstage, S. 90–92; Angermeier, Die Reichsreform, S. 63–

69.
320 Vgl. DRTA JR, XIX, Teil 2, Nr. 305, S. 1578–1614, bes. S. 1610f (14.2.1551), 1661.
321 Vgl. Weckbach, Hubert: Gregor von Nallingen. In: Schwaben und Franken. Hei-

matgeschichtliche Beiträge der Heilbronner Stimme 16 (1970), H. 8, S. 3f. Gregor 
von Nallingen verteidigte die Stimme der Wetterauer Grafen 1545 auf dem Reichs-
tag in Worms eindrucksvoll gegen die Ambitionen der fränkischen Grafen, eine 
eigene Stimme zu etablieren. Vgl. Hartmann, Die Reichstage, S. 270–272.

322 Vgl. DRTA JR, XIX, Teil 2, Nr. 214, S. 1102 (20.9.1550).
323 DRTA JR, XIX, Teil 2, Nr. 214, S. 1102 (20.9.1550). 
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standschaft zwar ein gutes Mittel zum Schutz vor ihrem Schutzvogt 
darstellte, dass aber gleichsam die kursächsischen Ansprüche weiter-
hin bestanden. Ebenso wie die Reichsstandschaft erhalten und stets 
erneuert werden musste, wurden auch die Ansprüche der kursäch-
sischen Schutzvögte stets wiederholt und lebten fort. Es konnte in 
diesem Sinne keinen Zeitpunkt geben, ab dem Anna II. ihre Reichs-
standschaft gesichert und gegenüber ihrem Schutzvogt als endgül-
tig durchgesetzt ansehen konnte. Stattdessen musste, wie bereits 
erwähnt, die schützende Reichsstandschaft Annas II. durch die Betei-
ligung an den Reichslasten teuer erkauft und durch die regelmäßige 
Teilnahme an den Reichstagen gegenüber den Reichsständen und 
dem Kaiser stets aktualisiert und durch ihre Gesandten symbolisch 
wie praktisch aufrechterhalten werden. Nur so ließ sich die Reichs-
standschaft Annas II. gegen die ebenfalls aufrechterhaltenen kursäch-
sischen Ansprüche wirksam in Stellung bringen. 

Nach dem sogenannten Fürstenaufstand, den Moritz 1552 gegen 
Karl V. anführte, in dessen Verlauf das kaiserliche Heer geschlagen 
wurde und der Kaiser aus Innsbruck fliehen musste, war die kaiser-
liche Macht im Reich auf einen Tiefstand gesunken.324 Der Passauer 
Vertrag hatte 1552 Karls Pläne beendet, das 1548 auf dem Höhepunkt 
seiner Macht beschlossene Interim auch gegenüber den protestanti-
schen Reichsständen durchzusetzen. Ebenso musste der Kaiser seine 
Pläne aufgeben, einen Reichsbund zu gründen.325 Die Passauer Ver-
einbarung 1552, wonach innerhalb eines halben Jahres ein Reichstag 
einzuberufen war, konnte aus verschiedenen politischen Gründen 
nicht eingehalten werden. Vor allem wollte Karl V. es vermeiden, dass 
ein dauerhafter Religionsfriede noch in seinem Namen geschlossen 
würde, zumal sich sein Rückzug aus der Politik bereits andeutete.326 
Auf das erste Ausschreiben Ende Mai 1553 zum Reichstag nach Ulm 
folgte nach vier Vertagungen (Prorogationen) die Verlegung nach 
Augsburg. Nachdem auch der in der vierten Prorogation angekündig-
te Termin für den Beginn des Reichstags am 11. November 1554 nicht 
eingehalten werden konnte, wurde der Augsburger Reichstag mit der 
Verlesung der Proposition vor den Reichsständen und Gesandten am 
5. Februar 1555 eröffnet.327 

324 Vgl. Fuchs, Martina/Rebitsch, Robert (Hg.): Kaiser und Kurfürst. Aspekte des 
Fürstenaufstandes 1552, Münster 2010 (Geschichte in der Epoche Karls V. 11); Re-
bitsch, Robert: Tirol, Karl V. und der Fürstenaufstand von 1552, Hamburg 2000 
(Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit 18).

325 Vgl. Rabe, Reichsbund; Press, Die Bundespläne; Salomies, Die Pläne. 
326 Vgl. Hartmann, Die Reichstage, S. 92. 
327 Vgl. Hartmann, Die Reichstage, S. 93. 
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Anna II. hatte anfangs offenbar kein besonderes Interesse, sich 
auf diesem Reichstag durch einen Gesandten vertreten zu lassen.328 
Erst Anfang Juni und damit fast vier Monate nach der Eröffnung des 
Reichstages bevollmächtigte sie Dr. Markus Zimmermann, der neben 
ihr die Fürsten von Anhalt, den Grafen von Barby-Mühlingen und 
die Gernröder Äbtissin Anna II., geborene von Kittlitz, vertrat.329 Ur-
sprünglich wurde Dr. Zimmermann durch den Quedlinburger Rat 
beauftragt, sich auf dem Reichstag um die Rückzahlung der 8000 
Taler zu bemühen, die der Rat 1551 zur Besoldung des Heeres vor 
Magdeburg an Moritz im Auftrag des Reiches hatte entrichten müs-
sen.330 Über die Bevollmächtigung von Dr. Zimmermann hatten die 
Ratsherren Anna II. informiert.331 

Weil die Äbtissin, wie sie an Dr. Zimmermann schrieb, „als ein standt 
des Reichs bisher von vnsernt wegen vf diesen Reichstag nymanden 
geůollmechtigt oder sonst geschickt“ hatte,332 übersandte sie ihm 
ihre Vollmacht mit einigen Aufträgen. Diese betrafen zunächst die 
aus der Vergangenheit bekannten kursächsischen Versuche, Anna II. 
„aůszůziehen vnd [gegenüber dem Reich, E.R.] zůůerdretten“,333 
wogegen Dr. Zimmermann in ihrem Namen protestieren sollte. Wei-
terhin beauftragte sie ihn, sich auch in ihrem Namen um die Rück-
zahlung der 8000 Taler bei den Reichsständen zu bemühen oder zu-
mindest zu erreichen, dass die von ihr geforderten Reichssteuern, die 
aus vergangenen Jahren noch ausstanden, von den 8000 Taler abge-
zogen wurden.

Hinsichtlich ihrer Position im Fürstenrat wies Anna II. ihren Ge-
sandten darauf hin, dass er ihren „gepůrendt standt vnd stimm, als die 
erste vnd[er] allen andn Eptissin[nen] wie zůůorn allweg gescheen, 
erhalten“ solle.334 Der sich darin ausdrückende Anspruch Annas II. 
auf Präeminenz gegenüber allen anderen Fürstäbtissinnen des Rei-
ches könnte sich auch auf die Sitzposition auf der Prälatenbank oder 
das Abstimmungsprozedere innerhalb des Prälatenkollegiums aus-
gewirkt haben, wodurch die Stimme der Quedlinburger Äbtissin vor 
den Stimmen aller anderen Fürstäbtissinnen abgegeben worden wäre. 
Dieses aus heutiger Sicht eher nebensächlich erscheinende Ritual 

328 Viele andere Reichsstände handelten ähnlich und hatten zum Beginn des Reichs-
tages „noch keinen Gesandten nach Augsburg geschickt“. DRTA JR, XX, Teil 1, 
S. 71.

329 Vgl. DRTA JR, XX, Teil 4, S. 3222. Markus Zimmermann war anhaltischer Hofrat. 
Vgl. Brademann, Potenziale, S. 51.

330 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 144r (2.6.1555). 
331 Dies geht aus dem Schreiben Annas II. an Dr. Zimmermann hervor. Vgl. LASA, 

A20, I, Nr. 1, fol. 144–147 (2.6.1555). 
332 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 144v (2.6.1555).
333 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 145r (2.6.1555).
334 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 144v (2.6.1555).
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hatte in der Frühen Neuzeit und besonders auf den Reichstagen eine 
große Bedeutung, „[d]enn die Ordnung, die diese Rituale [auf den 
Reichstagen, E.R.] erzeugten, war konkret, nicht abstrakt“. Barbara 
Stollberg-Rilinger betont, dass solche Akte „über den gegenwärtigen 
Augenblick“ hinauswiesen und „ihn mit Vergangenheit und Zukunft“ 
verknüpften.335

Die Grundlage für den beanspruchten Vorrang der Quedlinburger 
Äbtissin dürfte darin zu sehen sein, dass sie sich als einzige Fürstäb-
tissin des Reiches auf eine (allerdings irrtümlicherweise angenom-
mene) kaiserliche Gründung berufen konnte.336 Ob dem Gesandten 
der Äbtissin 1555 jene Präeminenz von den Bevollmächtigten der 
anderen Fürstäbtissinnen auch gewährt wurde oder ob es beim An-
spruch blieb, ist nicht auszumachen. Der Verweis Annas II., dass ihre 
Präeminenz gegenüber allen anderen Äbtissinnen „zůůorn allweg ge-
scheen“337 und somit akzeptiert worden sei, bezieht sich wahrschein-
lich ausschließlich auf die vergangenen Reichstage 1544 in Speyer 
sowie 1547/48 und 1550/51 in Augsburg, da Anna II. in den Reich-
sabschieden dieser Reichstage als Erste unter den jeweils vertretenen 
Äbtissinnen eingetragen wurde.338 Im ersten durch einen Gesandten 
einer Quedlinburger Äbtissin unterzeichneten Reichsabschied 1542 
in Speyer war Anna II. hingegen als fünfte beziehungsweise vorletzte 
der Fürstäbtissinnen verzeichnet.339 In der Reichsmatrikel und ande-
ren Aufstellungen der Reichsstände auf früheren Reichstagen war die 
Quedlinburger Äbtissin nur vereinzelt den anderen Fürstäbtissinnen 
vorangestellt.340 Unbekannt ist, ob der Gesandte Annas II. auf diesen 

335 Stollberg-Rilinger, Des Kaisers, S. 300.
336 Vgl. Hankel, Die reichsunmittelbaren evangelischen Damenstifte, S. 32.
337 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 144v (2.6.1555).
338 Vgl. DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 565, S. 2244–2285, bes. S. 2282 (10.6.1544); DRTA 

JR, XVIII, Teil 3, Nr. 372b, S. 2651–2694, bes. S. 2690 (30.6.1548); DRTA JR, XIX, 
Teil 2, Nr. 305, S. 1578–1614, bes. S. 1610f (14.2.1551). 

339 Vgl. DRTA JR, XII, Teil 2, Nr. 285, S. 1168–1215, bes. S. 1208 (11.4.1542).
340 Im Reichsanschlag von 1505 waren vor der Quedlinburger Äbtissin noch die von 

Herford und Essen verzeichnet. Vgl. DRTA MR, VIII, Teil 1, Nr. 363, S. 508–523, 
bes. S. 515 (28.7.1505); Teil 2, Nr. 939, S. 1397–1420, bes. S. 1414 (August 1505). 
In der Aufstellung der Beiträge zur Romzugshilfe 1509 war die Quedlinbur-
ger Äbtissin nach den Äbtissinnen von Buchau, Lindau sowie Niedermünster 
und Obermünster in Regensburg eingereiht. Vgl. DRTA MR, IX, Teil 2, Nr. 902, 
S. 1253–1274, bes. S. 1261–1263 (10.8.1507–16.10.1509). Im Reichsanschlag zur 
Romzugshilfe des Jahres 1507 wurde die Quedlinburger Äbtissin hingegen eben-
so an erster Stelle unter allen Fürstäbtissinnen vermerkt wie in der maßgeblichen 
Wormser Matrikel von 1521. Vgl. DRTA MR, IX, Teil 1, Nr. 270, S. 541–552, bes. 
S. 545 (28.5/18.6.1507); DRTA JR, II, Nr. 56, S. 424–444, bes. S. 432 (17.5.1521). 
Da die Wormser Matrikel, wie bereits erwähnt, zur Berechnungsgrundlage für die 
Romzugsgelder wurde, dürfte sich die dortige Voranstellung der Quedlinburger 
Äbtissin prägend auf den späteren Vorrang gegenüber den anderen Fürstäbtissin-
nen ausgewirkt haben. 
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Reichstagen auch als Erster unter den Gesandten der übrigen Für-
stäbtissinnen abstimmte oder welche weiteren Ausdrucksformen die-
ser Vorrang hatte.

Deutlich wird an dieser Stelle, dass Anna II. gegenüber allen an-
deren Äbtissinnen den Vorrang auf dem Reichstag beanspruchte, 
obwohl die Äbtissinnen von Essen, von Rottenmünster, von Lindau 
sowie von Ober- und Niedermünster in Regensburg bereits seit 1526 
oder 1530 auf Reichstagen vertreten waren,341 obwohl Anna II. als 
geistliche Fürstin die Reformation in ihrem Stift eingeführt hatte 
und sie schon 1545 auf dem Reichstag in Worms wegen ihres Glau-
bens in Verruf geraten war.342 Die Ursache dieses reichsständischen 
Selbstbewusstseins ist wie erwähnt wahrscheinlich in der von Anna II. 
angenommenen kaiserlichen Gründung ihres Stiftes zu sehen, wobei 
sich die Äbtissin durch ihre Erwähnung als Erste unter den Fürstäb-
tissinnen in der bis zum Ende des Reiches bedeutenden Wormser 
Reichsmatrikel von 1521 und ihre Eintragung an erster Stelle un-
ter allen Äbtissinnen in den vergangenen Reichsabschieden 1544, 
1547/48 und 1550/51 in ihrem Anspruch bestätigt gesehen haben 
wird. Da Anna II. eigenständig in ihrem Reichsstift die Reformation 
eingeführt und diesen Schritt gegen konkurrierende reformatorische 
Maßnahmen ihres Schutzvogts verteidigt hatte, hätte man erwarten 
können, dass ihre Gesandten auf den Reichstagen längere Zeit mit 
einer derart problematischen Situation konfrontiert gewesen wären, 
wie sie Franziskus Schüssler 1545 beschrieb.343 Es überrascht deshalb, 
dass Anna II. und ihre Bevollmächtigten dennoch einen Vorrang be-
haupten konnten, wenngleich dessen genaue Ausgestaltung etwa im 
Zeremoniell der Stimmabgabe im Prälatenkollegium oder der Sitz-
verteilung auf der Prälatenbank aufgrund der Überlieferung und 
fehlender Forschungen zu diesem Thema undeutlich bleibt. Dass es 
Anna II. nicht nur für sich, sondern auch für ihre Nachfolgerinnen 
gelungen war, ihren Status344 als Erste unter den Reichsäbtissinnen 
ungefähr in den Jahren zwischen 1544 und 1555 zu etablieren, lässt 
sich daran ablesen, dass bis 1613345 „[i]n den Reichsmatrikeln und 
341 Küppers-Braun, Dynastisches Handeln, S. 226.
342 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 277r (10.8.1545).
343 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 277rv (10.8.1545).
344 Zur Frage von Rang und Status der Reichsfürsten vgl. Stollberg-Rilinger, Des 

Kaisers, S. 301. 
345 Nachdem die Quedlinburger Äbtissin Dorothea-Sophie von Sachsen-Altenburg 

1641 keinen Gesandten für den Reichstag in Regensburg bevollmächtigt hatte 
und in diesem Jahr der Essener Gesandte als Erster den Reichsabschied unter-
zeichnete, konnte 1653/54 wiederum in Regensburg beim sogenannten Jüngsten 
Reichsabschied der Quedlinburger Gesandte die erste Position nicht mehr zu-
rückgewinnen. Er unterzeichnete den Reichsabschied erst an dritter Stelle nach 
den Gesandten der Äbtissinnen von (1.) Essen und (2.) Buchau. Für die Reichs-
tage bis zum Ende des Untersuchungszeitraums sind die Belege im vorliegenden 
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-abschieden […] in der Reihe der Äbtissinnen die von Quedlinburg 
immer an erster Stelle“ erschien.346

Das im Anspruch der Äbtissin auf Präeminenz zu findende reichs-
ständische Selbstbewusstsein wurde noch deutlicher in einer weiteren 
Instruktion für ihren Gesandten Dr. Zimmermann, die die „sachen 
der Religion“ betraf. Falls diese „villeicht vorlaůffen wůrdt“, sollte 
Dr. Zimmermann „nichtes so der wa[h]ren Catholischen Christlichen 
Religion vnd reynen wort Gottes zů wider ist, von vserent wegen ver-
willigen, sondern diesfals vff die Stende der Aůgspůrgischen Confessi-
on sehen“.347 Was im Verständnis von Anna II. in der „wa[h]ren Catho-
lischen Christlichen Religion“ zu sehen ist, zeigt sich im Kontext des 
„reynen wort[es] Gottes“ und der „Stende der Aůgspůrgischen Con-
fession“. Die erwähnte „katholische christliche Religion“ überrascht 
nur auf den ersten Blick. Katholizität war unter den Protestanten des 
16. Jahrhunderts noch kein konfessioneller Begriff, sondern wurde 
es erst weit später. Luther und Melanchthon sahen in der Katholizität 
„eine geistliche Größe“, die jeder Kirche zukomme, „in der das Evan-
gelium verkündigt und geglaubt“ werde, weshalb für beide „die Kir-
che selbstverständlich katholisch“ war.348 Luther wie auch Melanch-
thon rekurrierten dabei im Gegensatz zur heutigen konfessionellen 
Verwendung des Wortes auf die ursprüngliche Bedeutung von „katho-
lisch“ im Sinne von „gänzlich“/„allumfassend“,349 die „Aspekte der 
[…] Vollständigkeit [und, E.R.] Fülle im Sinn einer organ[ischen], 
allg[emeinen] Einheit“ enthält.350 Aus dem Verständnis der einen ka-
tholischen Kirche, zu der nach Meinung der Reformatoren auch die 
aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen gehörten, bemühte 
sich vornehmlich Melanchthon, „die Kontinuität der reformatori-
schen Kirchen und ihrer Lehre mit der Alten Kirche darzulegen“.351 
Dennoch stand bei Melanchthon im Gegensatz zu Luther „schon 
die ‚wahre Kirche‘ des evangelischen Bekenntnisses als eigene kir-
chentümliche Formation der Papstkirche als der ‚falschen‘ Kirche 
gegenüber“.352 Luthers Konzeption ging dagegen „wesentlich stär-
ker von dem Miteinander von wahrer und falscher Kirche in einem 

Kapitel erbracht. Für den Zeitraum 1582–1653/54 vgl. Senckenberg, Heinrich 
Christian von: Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, Welche 
von den Zeiten Kayser Conrads des II. bis jetzo, auf den Teutschen Reichs-Tägen 
abgefasset worden …, Dritter Theil derer Reichs-Abschiede von dem Jahr 1552. bis 
1654 inclusive, [Franckfurt am Mayn] 1747, S. 415, 447, 468, 517, 529, 570, 684.

346 Hankel, Die reichsunmittelbaren evangelischen Damenstifte, S. 32f.
347 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 144v (2.6.1555). 
348 Steinacker, Peter: Katholizität. In: TRE 18, S. 72–80, hier S. 76f.
349 Steinacker, Katholizität, S. 72.
350 Wenzel, Knut: Katholisch. In: LThK3 5, Sp. 1345. 
351 Steinacker, Katholizität, S. 77.
352 Kühn, Ulrich: Kirche, Gütersloh 1980, S. 57 (Handbuch Systematischer Theolo-

gie 10). 
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und demselben Kirchentum“ aus.353 Wenn Anna II. ihren Gesandten 
verpflichtete, nichts in ihrem Namen zu bewilligen, was der „wa[h]
ren Catholischen Christlichen Religion vnd [dem, E.R.] reynen wort 
Gottes“ widerspräche,354 so zeigt sich darin das protestantische Be-
kenntnis der Äbtissin ebenso, wie sich annehmen lässt, dass Anna II. 
im innerprotestantischen Richtungsstreit dieser Jahre zu den Anhän-
gern und Anhängerinnen Melanchthons zählte. Weiterhin lässt sich 
dadurch die an anderer Stelle aufgestellte These stützen,355 nach der 
um 1555 bereits der Philippist Matthäus Absdorf als Hofprediger auf 
dem Stiftsberg wirkte. 

Das von Anna II. ihrem Bevollmächtigten aufgetragene Verhalten 
in der für sie als geistliche Reichsfürstin sehr bedeutsamen „sachen 
der Religion“356 zeigt einmal mehr das um die Konfession erweiterte 
reichsständische Selbstbewusstsein, mit dem sie beabsichtigte, vertre-
ten durch Dr. Zimmermann, vor der Reichsöffentlichkeit aufzutreten. 
Dass ihre Stimme in dieser wie in anderen Fragen auf den Reichstagen 
quasi kein Gewicht hatte, wurde eingangs bereits erwähnt. Dennoch 
setzte sie ein Zeichen, wenn sie unter den mehrheitlich altgläubigen 
Reichsprälaten mit den Protestanten stimmte. Ein in dieser Hinsicht 
erfolgter Wandel zeigt sich besonders im Rückblick auf den Reichstag 
in Worms 1545, als der stolbergische Rat Dr. Schüssler die Quedlin-
burger Äbtissin wahrscheinlich vor kaiserlichen Kommissaren ent-
schuldigte, weil Anna II. wegen ihres Glaubens in zweifelhaftem Ruf 
stand.357 

Der beschriebene Anspruch Annas II. auf Präeminenz gegenüber 
den übrigen Fürstäbtissinnen des Reiches wie auch die eindeutige 
konfessionelle Verortung der Äbtissin insbesondere über ihre Inst-
ruktionen vor der Reichsöffentlichkeit stehen zusammen für ein de-
monstratives konfessionell-reichsständisches Selbstbewusstsein der 
Quedlinburger Äbtissin. 

Die Gründe für das offen lutherische Bekenntnis Annas II. sind 
nicht mit Sicherheit festzustellen. Vermutlich besteht ein Zusam-
menhang mit der Schwäche des Kaisers nach dem Fürstenaufstand 
1552.358 Der altgläubige Kaiser Karl V. hatte Anna II. bislang als wich-
tige Stütze besonders gegen Kurfürst Moritz gedient. Die enge Anleh-
nung an Karl V. wurde allerdings zunehmend zum Problem, da Karl V. 
im Urteil von Armin Kohnle an seiner „im Wormser Edikt niederge-
legte[n] Absicht, Martin Luther und seine Anhänger auszuschalten 

353 Kühn, Kirche, S. 57.
354 Kühn, Kirche, S. 57.
355 Vgl. Kap. 9.5 der vorliegenden Arbeit.
356 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 144v (2.6.1555).
357 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 277r (10.8.1545).
358 Vgl. Fuchs/Rebitsch, Kaiser; Rebitsch, Tirol.
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und die von ihnen vertretene Theologie zu unterdrücken, […] sein 
Leben lang festhielt“.359 Zuletzt zeigte sich dies in der Verweigerung 
Karls V., einem dauerhaften Religionsfrieden zuzustimmen, wodurch 
„die ohnehin starke Stellung der Reichsfürsten in ihrer Rolle als Frie-
denswahrer im Reich“360 aufgewertet wurde. Da bereits in der Passau-
er Abrede vom 6. Juni 1552 zwischen Moritz, König Ferdinand und 
den übrigen Ständen „ein unbefristeter Frieden vorgesehen“ war und 
damit „die Perspektive für einen dauerhaften Profanfrieden“ bestand, 
den 1552 einzig die „Restautorität des Kaisers verhinderte“,361 könnte 
Anna II. drei Jahre später die Gelegenheit zum offenen lutherischen 
Bekenntnis gesehen haben. Obwohl Anna II. im Reichsabschied von 
1555 nicht verzeichnet ist362 und sich in den edierten Akten des Augs-
burger Reichstages nur ein Beleg dafür findet, dass Dr. Zimmermann 
gemäß seinem Mandat im Namen Annas II. auf dem Reichstag auf-
trat,363 ist in der untersuchten Instruktion das entscheidende Doku-
ment für das nicht allein beabsichtigte, sondern auch mandatierte 
Auftreten Annas II. als protestantische geistliche Reichsfürstin zu 
sehen.

Der Hauptgrund zur Beschickung des Reichstages war für Anna II. 
wie für die Stadt Quedlinburg die Rückerstattung der 1551 dem 
Reich ausgelegten 8000 Taler aus dem Reichsvorrat. Allerdings wur-
de die Stadt in dieser Sache an den Reichspfennigmeister verwiesen 
und erhielt einen Nebenabschied mit der Zahlungszusage.364 Auf 
dem Weg zur Rückzahlung des Geldes 1573/74 war dies aber nur ein 
Etappensieg.365

359 Kohnle, Nürnberg, S. 6f. 
360 Hoffmann, Carl A.: Der Augsburger Religionsfrieden. Inhalte und Aspekte seiner 

Wirkungsgeschichte 1555–1648. In: GWU 56 (2005), S. 220–240, hier S. 223.
361 Kohnle, Nürnberg, S. 14; ähnlich: Brendle/Schindling, Der Augsburger Religi-

onsfrieden, S. 109.
362 Und dies, obschon Dr. Zimmermann dort für die Gernröder Äbtissin Anna II. 

unterzeichnete. Vgl. DRTA JR, XX, Teil 4, Nr. 390, S. 3102–3158, bes. S. 3155 
(25.9.1555). Anton Schindling und Franz Brendle irren in ihrer Annahme, dass 
auch die Quedlinburger Äbtissin durch ihren Bevollmächtigten an der Unter-
zeichnung des Reichsabschieds teilnahm. Vgl. Brendle/Schindling, Der Augs-
burger Religionsfrieden, S. 104.

363 Vgl. DRTA JR, XX, Teil 2, Nr. 144, S. 645–1272, bes. S. 1223 (5.2.1555–25.9.1555). 
Dabei geht es um die zu hohen Anschläge für Anna II. in der Reichsmatrikel. 
Gleich mehrfach wurde Dr. Zimmermann hingegen im Auftrag der Stadt Quedlin-
burg tätig. Vgl. DRTA JR, XX, Teil 2, Nr. 144, S. 645–1272, bes. S. 1096 (5.2.1555–
25.9.1555), Nr. 145, S. 1272–1536, bes. S. 1439 (6.2.1555–24.9.1555), Nr. 146, 
S. 1536–1677, bes. S. 1630 (5.2.1555–26.9.1555), Teil 4, Nr. 277, S. 2593–2603, bes. 
S. 2596 (8.7.1555).

364 Vgl. DRTA JR, XX, Teil 4, Nr. 277, S. 2580–2603, bes. S. 2597 (23.5.1555).
365 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 271–272 (5.12.1573); StA QLB, 23b, RR, Nr. 47 

(1574), fol. 200v.
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Im Vergleich dazu waren die Paragrafen des Reichsabschieds, die 
den Religionsfrieden regelten, für Anna II. ungleich bedeutsamer, 
auch wenn die daraus folgenden Konsequenzen am Ende des Reichs-
tages noch ungewiss gewesen sein dürften. Einerseits sicherten sie 
den Reichsständen das ius reformandi (§§ 15–17). Andererseits wur-
den die geistlichen Reichsstände durch den sogenannten Geistlichen 
Vorbehalt (Reservatum ecclesiasticum) von diesem Recht ausgenommen 
(§ 18). Die Bischöfe, Äbte, Äbtissinnen und Prälaten durften zwar 
persönlich die Confessio Augustana annehmen, allerdings verloren sie 
dadurch im Gegenzug ihre Rechte als Fürsten und Fürstinnen und als 
Träger und Trägerinnen eines geistlichen Amtes, was den Konverti-
ten und Konvertitinnen jedoch an ihren „eeren onenachtaillig“ sein 
sollte.366 Dem Dom- oder Stiftskapitel war es in diesem Fall erlaubt, 
„ain person, der alten religion verwandt, zu welen und zu ordnen“,367 
wodurch „der alten Religion ihr reichsunmittelbares Kirchengut 
nebst damit verbundenen Herrschaftsgebieten“368 erhalten bleiben 
sollte. Altgläubige und Protestanten gelangten zu keinem Konsens 
hinsichtlich der Frage, ob auch geistlichen Fürsten und Fürstinnen 
die Wahl der Konfession freigestellt sein sollte. Deshalb fügte König 
Ferdinand I. das Reservatum ecclesiasticum aufgrund kaiserlicher Voll-
macht als „einseitige königliche Verordnung“ in den Abschied ein. 
Allerdings stand diese „wie ein erratischer Block inmitten der Frie-
densvereinbarung zwischen dem Kaiser und den Reichsständen“.369 
Zusammen mit der sogenannten Declaratio Ferdinandea370 ermöglichte 
es erst der Modus der königlichen Verordnung den Protestanten, den 
Geistlichen Vorbehalt zu dulden, ohne ihm zuzustimmen, was Axel 
Gotthard zusammenfasst mit den Worten: „Wir stimmen zu, wenn wir 
nicht zustimmen müssen.“371 Von Anfang an wurde die Rechtskraft 
des Geistlichen Vorbehalts jedoch wegen seines „Charakters als ein-
seitige Anordnung“372 von protestantischer Seite bestritten. 

366 DRTA JR, XX, Teil 4, Nr. 390, S. 3102–3158, bes. S. 3110 (25.9.1555).
367 DRTA JR, XX, Teil 4, Nr. 390, S. 3102–3158, bes. S. 3110 (25.9.1555).
368 Wall, Heinrich de: Geistlicher Vorbehalt. In: HRG2 2, Sp. 8–10, hier Sp. 9.
369 Heckel, Martin: Deutschland im konfessionellen Zeitalter, Göttingen 1983, S. 47 

(Deutsche Geschichte 5), zit. nach: Wolgast, Hochstift, S. 255.
370 Mit dieser wegen der Sprengung des Territorialitätsprinzips „von vornherein unre-

alistische[n] Nebenerklärung“ Ferdinands duldete der König das evangelische Be-
kenntnis der landsässigen Ritterschaft und landsässiger Städte in geistlichen Ter-
ritorien. Mager, Norddeutsche geistliche Territorien, S. 120; vgl. zudem: Asche, 
Matthias: Der Augsburger Religionsfrieden von 1555. Folgen und Probleme für 
die Territorien und Städte im Norden des Alten Reiches. In: Historisches Jahr-
buch 139 (2019), S. 31–66.

371 Gotthard, Axel: Der Augsburger Religionsfrieden, Münster 22006, S. 143 (Refor-
mationsgeschichtliche Studien und Texte 148).

372 Wall, Geistlicher Vorbehalt, Sp. 9; Mager, Norddeutsche geistliche Territorien. 
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Neben der Frage, ob der Geistliche Vorbehalt aufgrund der feh-
lenden Zustimmung der Reichsstände rechtsgültig war, enthielt des-
sen Text eine weitere Schwachstelle, auf die der Historiker Andreas 
Holzem aufmerksam machte. Der Vorbehalt beschreibe lediglich 
die Situation, dass „ain erzbischoff, bischoff, prelat oder ain ande-
rer gaistlichen stands von unser alten religion abtretten wurde“. Zu 
Recht schloss Holzem die Frage an, was zu tun sei, wenn ein Domka-
pitel „Zug um Zug, Option um Option evangelisch wurde und dann 
einen Administrator für das Hochstift wählte, der gar nicht konver-
tierte, sondern schon immer evangelisch gewesen war?“.373 Selbstver-
ständlich galt dieses in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts be-
sonders in norddeutschen Hochstiften angewandte Szenario374 nicht 
nur für die Hochstifte, die angesichts ihrer großen Bedeutung für 
die Reichskirche schon längere Zeit im Fokus der Forschung stehen. 
Auch in Reichsabteien und -stiften konnte es zu einer derartigen Situ-
ation kommen. Übertragen auf das Quedlinburger Reichsstift konnte 
Anna II. aus reichsrechtlicher Perspektive nach 1555 persönlich nicht 
konvertieren – wobei sich die Frage stellt, ob sie durch die Publikation 
ihrer Kirchenordnung nicht bereits 1541 als protestantische Fürstin 
in Erscheinung getreten war. In jedem Fall konnte sie über die Be-
setzung frei werdender Prälaturen, wie von Holzem beschrieben, das 
Stiftskapitel „protestantisieren“ und so die Wahl einer evangelischen 
Nachfolgerin ermöglichen. Anna II. schlug jedoch bereits vor 1555 
einen noch direkteren Weg ein, indem sie zunächst zwar erfolglos 
eventuell schon 1541, mit Sicherheit aber 1550 eine Koadjutorin vom 
Stiftskapitel zu ihrer Nachfolgerin wählen lassen wollte.375 Zumindest 
die 1550 von ihr ins Auge gefasste Maria von Regenstein dürfte evan-
gelisch erzogen worden sein.376

373 Holzem, Andreas: Christentum in Deutschland 1550–1850. Konfessionalisierung 
– Aufklärung – Pluralisierung, Bd. 1, Paderborn 2015, S. 66. 

374 Vgl. Holzem, Christentum, S. 66f; Mager, Norddeutsche geistliche Territorien; 
Asche, Der Augsburger Religionsfrieden.

375 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 118r (vor dem 30.11.1544); LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 5 (5.11.1550), fol. 10 
(1551). Vgl. zudem Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit. 

376 Maria von Regenstein wurde 1535 geboren. Ihr Vater, Graf Ulrich, führte die Re-
formation zwischen 1535 und 1537 in seiner Grafschaft ein. Vgl. EKO, I/2, S. 260; 
EStt, N. F., XVII, Tafel 118. Oliver Meys suggeriert in seiner Arbeit zu Memoria 
und Bekenntnis irrigerweise, dass Graf Ulrich bei der Einführung der Reformati-
on in seiner Grafschaft gewissermaßen von der Reformationseinführung Annas II. 
in Quedlinburg abhängig war. („Erst als die damalige Äbtissin von Quedlinburg, 
seine Schwägerin, zum evang. Glauben übertrat, hat auch Ulrich XII. die neue 
Lehre angenommen. (1539).“) Meys, Oliver: Memoria und Bekenntnis. Die Grab-
denkmäler evangelischer Landesherren im Heiligen Römischen Reichs Deutscher 
Nation im Zeitalter der Konfessionalisierung, Regensburg 2009, S. 326, Anm. 21. 
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Abschließend ist der oben angedeuteten Frage nach den Folgen des 
Geistlichen Vorbehalts für die Quedlinburger Äbtissin nachzugehen. 
Da sich der Text des Vorbehalts eindeutig auf künftige Konversionen 
geistlicher Reichsstände beschränkte und die Regelung, dass der 
geistliche Fürst beziehungsweise die geistliche Fürstin in diesem Fall 
die Temporalien und Spiritualien einbüßte, nur für die Zukunft gel-
ten sollte, stellt sich die Frage, wie mit den bis 1555 bereits mehr oder 
minder zur Reformation übergetretenen reichsunmittelbaren Geist-
lichen (etwa den Bischöfen von Pomesanien, Samland und Schwerin 
oder den Äbtissinnen von Gernrode und Quedlinburg) umzugehen 
sei. Während der Vorverhandlungen hatten Melanchthon und Bu-
genhagen Mitte April 1555 in einem Bedenken an die Kurfürsten und 
Fürsten des Reiches auf die Gefahr verwiesen, dass die Hochstifte, 
„die jetzo mit unsern Kirchen gleicher Ordnung seyn“, wie Straßburg, 
Naumburg, Bremen, Halberstadt und Cammin, durch den Geistli-
chen Vorbehalt „vom Evangelio wiederum abgedrungen“ werden und 
„die Wege zur Einigkeit künftig verschlossen“ sein könnten.377 Unklar 
ist, ob sich die Sorge der Reformatoren vorrangig auf die Untertanen 
der Hochstifte oder die geistlichen Fürsten selbst bezog. Da sich we-
der in den Entwürfen des Fürstenratsausschusses noch in denen der 
ersten Kurie des Reichstags Hinweise darauf finden lassen, dass die 
bis 1555 eingetretenen konfessionellen Veränderungen in den Hoch-
stiften – wie von Melanchthon und Bugenhagen befürchtet – durch 
einen künftigen Religionsfrieden zurückgedreht werden könnten,378 
dürften die Bedenken der Reformatoren entweder rasch ausgeräumt 
worden sein oder aber sie wurden ohnehin berücksichtigt. Die War-
nung der Wittenberger Theologen könnte eher der Einung der Po-
sition der protestantischen Kurfürsten und Fürsten in der Frage des 
Umgangs mit den inzwischen protestantischen Hochstiften gedient 
haben. Insofern der Text des Geistlichen Vorbehalts nur künftige 
Konversionen geistlicher Fürsten und Fürstinnen regelte und Glau-
bensübertritte von Bischöfen und Äbtissinnen der Vergangenheit bei 
den Vorverhandlungen weder von der alt- noch der neugläubigen Sei-
te überhaupt erwähnt wurden, ist anzunehmen, dass die altgläubigen 
Stände diese noch geringen Verluste für die Reichskirche hinnahmen 
und einen Religionsfrieden nicht durch die Forderung gefährden 
wollten, dass protestantische Hochstifte, die vorrangig im fernen 

377 Bretschneider, Corpus Reformatorum, Bd. 8, Nr. 5779, Sp. 477–480, hier Sp. 478 
(Mitte April 1555).

378 Vgl. DRTA JR, XX, Teil 3, Nr. 158, S. 1737–1742 (14.3.1555), Nr. 159, S. 1750–
1754 (18.3.1555), Nr. 165, S. 1779–1787 (25./26.3.1555), Nr. 174, S. 1830–1840 
(5.4.1555), Nr. 176, S. 1846–1848 (vor dem 20.4.1555), Nr. 178, S. 1851–1855 
(22/24.4.1555); Gotthard, Der Augsburger Religionsfrieden, S. 145. Ich danke 
Prof. Axel Gotthard und Prof. em. Inge Mager für ihren Rat in dieser Frage.
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Norden des Reiches lagen, wieder zum alten Glauben zurückzufüh-
ren seien. Letztlich lässt die Lücke im Text des Geistlichen Vorbehalts 
allerdings einen zeitgenössisch wohl beabsichtigten Spielraum für 
künftige Auslegungen. Die Quedlinburger Äbtissin Anna II. hätte mit 
Verweis auf ihre Kirchenordnung, ihre vorangegangene Erlaubnis zur 
Reichung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt, auf die Gestattung 
der Priesterehe oder auf die Bestellung der Quedlinburger Kirchen 
mit evangelischen Pfarrern ihren Übertritt zur Augsburgischen Kon-
fession vor 1555 betonen können. Doch tat sie dies nach der Aktenla-
ge bewusst nicht, wahrscheinlich wegen der Unsicherheit, wie diese 
Leerstelle des Religionsfriedens künftig ausgelegt werden könnte. Für 
sie war der Augsburger Religionsfrieden 1555 deshalb kein grundsätz-
liches Risiko, sondern eher eine Hypothek für die Zukunft.

Dazu könnte passen, dass Dr. Zimmermann – wie erwähnt – den 
Reichsabschied vom 25. September nur für die Gernröder Äbtissin, 
nicht aber im Namen Annas II. unterzeichnete. Dieser Schritt könn-
te vor dem Hintergrund der erwähnten Hypothek des Geistlichen 
Vorbehalts erfolgt sein. Die durch die fehlende Unterzeichnung des 
Abschieds dokumentierte Nichtteilnahme Annas II. am Reichstag 
konnte von ihr später mit Bezug auf den alten Rechtsgrundsatz quod 
omnes tangit ab omnibus approbetur (was alle angeht, dem müssen alle 
zustimmen)379 unter Umständen derart ausgelegt werden, dass der 
Abschied für sie keine Gültigkeit besaß. Die genaueren Hintergrün-
de, weshalb Dr. Zimmermann den Reichsabschied 1555 nicht unter-
zeichnete, bleiben aber wie im Fall des Reichstages in Worms 1545, 
bei dem Anna II. im Reichsabschied fehlte, obwohl sie Dr. Schüssler 
wahrscheinlich bevollmächtigt hatte, im Unklaren. 

Kurz nach dem Ende des Reichstages berichtete Dr. Zimmermann 
am 1. Oktober 1555 Anna II. in einem Schreiben von den Ergebnis-
sen des Reichstages.380 Auffällig ist, dass er die Äbtissin zwar darüber 
informiert, dass die von ihr gewünschte Verringerung ihres Reichs-
anschlags auf einen künftigen Moderationstag verwiesen wurde, den 
Religionsfrieden aber unerwähnt ließ. Stattdessen konnte die Äbtis-
sin aus dem Schreiben ersehen, dass die „haůptsachen der Religion“ 
in der Kürze der Zeit „nicht beratschlagt hat kůnden werden“381 und 
auf den nächsten Reichstag in Regensburg verschoben wurde. Ge-
meint war damit, dass ein Religionsvergleich im Sinne theologischer 
Hauptverhandlungen zur Behebung der Glaubensspaltung auf dem 
Reichstag nicht erledigt werden konnte, weshalb er vertagt wurde.382 

379 Vgl. Stollberg-Rilinger, Des Kaisers, S. 86–89.
380 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 150–151 (1.10.1555).
381 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 150–151 (1.10.1555).
382 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Regensburg 

1556/57, Teil 1, S. 71f.
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Erschien Dr. Zimmermann der Reichsabschied mit seinen Bestim-
mungen zum Religionsfrieden, den er im Namen der Gernröder Äb-
tissin unterzeichnete, irrelevant für die Quedlinburger Äbtissin oder 
ging er davon aus, dass Anna II. kaum sechs Tage nach dem Ende 
des Reichstages bereits auf anderen Wegen von diesen Ergebnissen 
Kenntnis erlangt hatte? Erwähnte er sie deshalb nicht? Die Überliefe-
rungslage gestattet keine Antwort auf diesen auffälligen Befund.

Für den am 13. Juli 1556 in Regensburg beginnenden Reichstag 
lässt sich in den überlieferten Quellen kein Gesandter Annas II. nach-
weisen. Nur die beiden in Regensburg residierenden Fürstäbtissin-
nen von Ober- und Niedermünster hatten Gesandte abgefertigt.383 
Auf dem Augsburger Reichstag des Jahres 1559 ließ sich Anna II. wie-
derum von Dr. Markus Zimmermann vertreten, der wie 1555 auch 
von der Gernröder Äbtissin, den Fürsten von Anhalt und dem Gra-
fen Wolfgang zu Barby und Mühlingen Vollmachten besaß und den 
Reichsabschied unterzeichnete.384 Die Stolberger Grafen hatten den 
solmsischen Rat Johann Liberich Cru(f)ftelbach bevollmächtigt, der 
zusammen mit Friedrich Reiffen-/Rebenstock auch die Wetterauer 
Grafen vertrat.385 Wie schon vier Jahre zuvor war die Rückerstattung 
der 1551 von der Stadt und dem Stift Quedlinburg ausgelegten 8000 
Taler aus dem Reichsvorrat das wichtigste Anliegen der Äbtissin und 
der Stadt Quedlinburg,386 wobei der Quedlinburger Rat wie schon 
1555 eigenständig in dieser Sache supplizierte und damit wahrschein-
lich ebenfalls Dr. Zimmermann beauftragt hatte.387 Daneben dürfte 
für Anna II. der Empfang ihrer Lehen von Ferdinand I., der bereits 
auf dem Frankfurter Kurfürstentag 1558 zum Kaiser gekrönt worden 
war, ein weiterer wichtiger Grund zur Bevollmächtigung eines Ge-
sandten gewesen sein.388 Der Anspruch der Quedlinburger Äbtissin 

383 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Regensburg 
1556/57, Teil 2, Nr. 577, S. 1377–1425, bes. S. 1418 (16.3.1557); Küppers-Braun, 
Dynastisches Handeln, S. 226.

384 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Kurfürstentag zu Frankfurt 
1558 und der Reichstag zu Augsburg 1559, Teil 3, Nr. 806, S. 2002–2047, bes. 
S. 2040–2044 (15.8.1559).

385 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Kurfürstentag zu Frankfurt 
1558 und der Reichstag zu Augsburg 1559, Teil 3, Nr. 806, S. 2002–2047, bes. 
S. 2043f (15.8.1559).

386 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Kurfürstentag zu Frankfurt 
1558 und der Reichstag zu Augsburg 1559, Teile 2–3, Nr. 169, S. 720–724, bes. 
S. 724 (30.6.1559), Nr. 175, S. 741–743, bes. S. 742 (7.7.1559), Nr. 207, S. 843–
848, bes. S. 844, 848 (13.8.1559), Nr. 415, S. 1055–1059, bes. S. 1059 (14.7.1559), 
Nr. 671, S. 1777–1783 (20.7.1559), Nr. 674, S. 1789–1793, bes. S. 1790 (12.8.1559).

387 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Kurfürstentag zu Frankfurt 
1558 und der Reichstag zu Augsburg 1559, Teil 3, S. 1907f (30.6.1559).

388 Laut dem Augsburger Chronisten Paul Hector Mair war auf dem Reichstag über-
haupt „nichts sonders fürgegangen oder ausgericht worden, wie dann derselb ab-
schied vermag, dann daß etlich fürsten ire regalia oder lehen von der kay. mt. emp-
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auf Präeminenz gegenüber den übrigen Fürstäbtissinnen wurde nicht 
allein im Reichsabschied, sondern auch in einer Aufstellung des Pfen-
nigmeisters des Reichskammergerichts und einer weiteren über die 
Beiträge zum Reichsvorrat des Jahres 1548 berücksichtigt. Anna II. 
wurde in jedem dieser Dokumente unter allen anderen Fürstäbtissin-
nen an erster Stelle aufgeführt.389

Die folgenden und letzten von Anna II. beschickten Reichsta-
ge 1566 in Augsburg und 1570 in Speyer können zusammengefasst 
werden, da sich hier die Versuche der Erstattung der 8000 Taler aus 
dem Reichsvorrat lediglich wiederholten.390 Auch in den Aufstellun-
gen und den Abschieden dieser Reichstage wurde Anna II. vor den 
übrigen Fürstäbtissinnen erwähnt, woran die zunehmende Verfesti-
gung der Präeminenz der Quedlinburger Äbtissin abzulesen ist.391 In 
Augsburg ließ sich die Äbtissin 1566 wieder vom Stolberger Kanzler 
Dr. Schüssler vertreten, der im Reichsabschied als „Stolbergischer vnd 
Koenigsteinischer Rath“ bezeichnet wird und neben Anna II. für den 
Abt von Walkenried unterzeichnete,392 während sich die Stolberger 
Grafen der Gruppe der Wetterauer Grafen anschlossen, die von Graf 
Conrad zu Solms und Dr. Johann Meichßner vertreten wurde.393 In 
Speyer unterzeichnete Dr. Heinrich Kelner 1570 den Reichsabschied 
sowohl für die Stolberger Grafen als auch für Anna II.394 Bemerkens-
wert ist dabei, dass Anna II. ihre Beschwerden wegen der zu hohen 
Steuerveranschlagung für ihr Stift Anfang September 1570 den kur-
sächsischen Räten mit der Bitte übersandte, sie bei den kaiserlichen 

fangen“. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Kurfürstentag zu Frankfurt 
1558 und der Reichstag zu Augsburg 1559, Teil 1, S. 85.

389 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Kurfürstentag zu Frankfurt 
1558 und der Reichstag zu Augsburg 1559, Teil 3, Nr. 652, S. 1675–1696, bes. 
S. 1686 (27.6.1559), Nr. 669, S. 1755–1775, bes. S. 1764 (s. d.), Nr. 806, S. 2002–
2062, bes. S. 2041 (19.8.1559). 

390 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Augsburg 1566, 
Teil 2, Nr. 413f, S. 1437 (4.5./14.5.1566); DRTA Reichsversammlungen 1556–
1662, Der Reichstag zu Speyer 1570, Teil 2, Nr. 508, S. 1085 (17.9.1570). Auf dem 
Reichstag 1570 scheint der Quedlinburger Rat in dieser Angelegenheit allein 
suppliziert zu haben. Vgl. dazu auch das Schreiben Damian von Sebottendorfs an 
Anna II.: LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 154–155 (24.8.1569).

391 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Augsburg 1566, 
Teil 2, Nr. 229, S. 937–948, bes. S. 942, Nr. 467, S. 1507–1584, bes. S. 1574 
(30.5.1566); DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Speyer 
1570, Teil 2, Nr. 387, S. 981–988, bes. S. 982 (s. d.), Nr. 567, S. 1201–1270, bes. 
S. 1264 (11.12.1570).

392 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Augsburg 1566, 
Teil 2, Nr. 467, S. 1507–1584, bes. S. 1574 (30.5.1566).

393 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Augsburg 1566, 
Teil 2, Nr. 467, S. 1507–1584, bes. S. 1577 (30.5.1566).

394 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Speyer 1570, 
Teil 2, Nr. 567, S. 1201–1270, bes. S. 1264–1266 (11.12.1570).
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Räten einzureichen.395 Dass sie diesen Auftrag nicht ihrem eigenen 
Gesandten übertrug, dürfte einerseits mit dem inzwischen aufge-
bauten Vertrauen Annas II. gegenüber ihrem Schutzvogt, Kurfürst 
August, in Zusammenhang zu bringen sein, könnte andererseits aber 
auch mit dem praktischen Grund zusammenhängen, dass den Ge-
sandten des sächsischen Kurfürsten bei den kaiserlichen Räten ein 
größeres Gewicht beigemessen worden sein dürfte als dem Vertreter 
einer Reichsäbtissin. 

Wie schon bei den ersten Reichstagsgesandtschaften in den 
1540er-Jahren ist damit auch in den letzten Regierungsjahren An-
nas II. zu beobachten, dass sie Stolberger Räte und Gesandte (mit-)be-
vollmächtigte. Die enge Bindung des Reichsstifts Quedlinburg an die 
verschiedenen Stolberger Familienlinien kommt unter anderem auch 
dadurch zum Ausdruck. Da es Stolberger Räte waren, die von Anna II. 
Vollmachten für den Besuch der Reichstage erhielten, könnte auch 
von der Einbindung des Quedlinburger Reichsstifts in die Stolberger 
Politik auf den Reichstagen gesprochen werden. Dass Anna II. über-
haupt als erste Quedlinburger Äbtissin auf den Reichstagen vertreten 
war, ist als Folge der Reformationseinführung und im Zusammenhang 
mit der Unterstützung durch ihre Familie zu sehen. Die Stolberger 
unterstützten Anna II. und ihre Reformationseinführung nicht nur 
durch Schulmeister,396 Geistliche und Räte397 sowie durch das teils 
für sie selbst problematische Eintreten gegen den Quedlinburger 
Schutzvogt, der ihr Lehnsherr war. Darüber hinaus halfen sie ihrer 
Schwester und Tante dabei, ihre problematische Position als mehr 
oder minder offen protestantische geistliche Reichsfürstin durch die 
Wahrnehmung ihrer Reichsstandschaft paradoxerweise mit der Hil-
fe des altgläubigen Kaisers gegen die Interessen des protestantischen 
Schutzvogts zu verteidigen. Man denke hier nur an den Gesandten 
Georg Rauchbar, der 1547/48 von Graf Ludwig, dem persönlich am 
Reichstag teilnehmenden Bruder der Äbtissin, beraten wurde, wie 
er den Protest Annas II. gegen Kurfürst Moritz bei den kaiserlichen 
Kommissaren einreichen könne. Anna II. konnte die kaiserlichen Fi-
nanzprobleme wie auch das Interesse Karls V. an der Reaktivierung 
der traditionellen kaiserlichen Klientel im Reich zur Schwächung der 
Position der mächtigen Reichsfürsten für sich nutzen, indem sie im 
Gegenzug für ihre (unverhältnismäßig große) Teilhabe an den Reichs-
lasten den Schutz durch den Kaiser, das Reich und dessen Institutio-
nen erhielt. Die spätestens 1545 auch auf der Reichsebene zumindest 

395 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 159–162 (4.9.1570).
396 Vgl. Kap. 7 zum Schulwesen.
397 Vgl. die Kap. 3.3 und 4.1 der vorliegenden Arbeit. 
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gerüchteweise bekannte konfessionelle Position der Äbtissin398 geriet 
für den Kaiser gegebenenfalls auch in der Hoffnung auf das Konzil 
und die dort ersehnte Einigung offensichtlich in den Hintergrund. 

Für den Reichstag 1576 in Regensburg bevollmächtigte die Nach-
folgerin und Nichte Annas II., Äbtissin Elisabeth II., geborene Gräfin 
von Regenstein-Blankenburg, Georg Wildich, Syndikus von Nordhau-
sen, der ihr von braunschweigischen Räten empfohlen worden war.399 
Georg Wild vertrat neben Elisabeth II. auch ihre Brüder, die Grafen 
Ernst und Botho von Regenstein-Blankenburg, weiterhin den Grafen 
Wolfgang II. von Barby-Mühlingen und Herzog Wolfgang von Braun-
schweig-Grubenhagen.400 Es ist bemerkenswert im Vergleich zur bis-
herigen Praxis der Bevollmächtigung von Reichstagsgesandten durch 
Anna II., dass ihre Nachfolgerin Elisabeth II. ihre Belange auf dem 
Reichstag in die Hände eines Mannes legte, der nicht nur ihre Brü-
der, sondern auch deren Lehnsherren,401 den Welfen Herzog Wolf-
gang, vertrat. Sicherlich war dafür der Konflikt Elisabeths mit ihrem 
Schutzvogt Kurfürst August ausschlaggebend, der ihr 1574 vor ihrem 
Amtsantritt einen Vertrag diktierte, der den kursächsischen Einfluss 
im Stift fortan festschrieb.402 Da die Welfen im Gebiet des Nordharzes 
als Konkurrenten der Wettiner auftraten, ist in dieser Entscheidung 
Elisabeths ein Schritt gegen den Schutzvogt ihres Stiftes zu sehen. 
In ihrer Instruktion war Elisabeth II. vor allem darauf bedacht, die 
Lehnbriefe aus der kaiserlichen Kanzlei zu erhalten. Weiterhin woll-
te sie bei der alten – weil für sie günstigeren – Veranschlagung für 
den Romzug belassen werden, nämlich der nach der Wormser Reichs-
matrikel von 1521. Auch klagte sie über die Erhöhung des Kammer-
zielers, wodurch sie ein Drittel des Beitrages eines Kurfürsten zahle, 

398 Vgl. dazu auch die Instruktion von Herzog Moritz für seine Gesandten, die im No-
vember 1545 in Kulmbach unter anderem mit kaiserlichen Mediatoren den Streit 
mit Anna II. beilegen sollten. Insbesondere sei von den sächsischen Gesandten zu 
verhüten, dass Anna II. ihre Klage gegenüber dem Kaiser „mit der Religion […] 
ferben [färben, E.R.] vnd schmůcken“ würde, da die Äbtissin von „yhe aůch eine 
bekennerin der Religion Eůangelischer warheit [ist, E.R.], die sie dan aůch selbst 
im ganzen stifft aůfricht vnd vnsers hern vaters seliger visitatores nich zůlassen 
wollen“. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
c 1, fol. 129r (Anfang November 1545). 

399 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 166–168v (28.6.1576).
400 Vgl. Senckenberg, Neue und vollständigere Sammlung, S. 375–377.
401 Vgl. Köbler, Gerhard: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen 

Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 72007, S. 71.
402 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 184–190 (17.8.1574); LASA, Cop. 852π, fol. 76v–79 

(17.8.1574); gedruckt: Kurtze doch in Jure Facto et Historia gegründete Anmer-
ckungen/ auf zwey gedruckte SCRIPTA, welche Nahmens Ihrer Koe niglichen Ma-
jestae t in Preußen, in der annoch streitigen Elections-Sache einer neuen Abbatißin, 
des Kae yserl. Freyen Weltlichen Stiftes Quedlinburg, Einem hoe chst-preißlichen 
Reichs-Hof-Rath, respectivè den 9. und 27. Sept. 1709. ue bergeben worden, o. O. 
1710, S. 57–59. Vgl. genauer dazu Kap. 9.6 der vorliegenden Arbeit.
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die im Gegensatz zu ihr „viel Stette vnd empter“ haben.403 Bis auf die 
Ausfertigung des Lehnbriefes konnte Georg Wild kaum etwas für Eli-
sabeth II. erreichen, da die Steuerangelegenheiten auf einen künfti-
gen Moderationstag verwiesen wurden. Wild verzichtete aus diesem 
Grund sogar auf seinen Lohn.404 Der Vorrang der Quedlinburger Äb-
tissin im Reichsabschied wurde auch nach dem Wechsel an der Spitze 
des Reichsstiftes beachtet.405 

Bei einem abschließenden Blick auf den Augsburger Reichstag des 
Jahres 1582 findet sich im Reichsabschied wiederum Georg Wild als 
Gesandter von Äbtissin Elisabeth II. Wild konnte wie alle Gesandten 
seit 1544 den Vorrang der Quedlinburger Äbtissin unter den Fürstäb-
tissinnen des Reiches behaupten. Neben Elisabeth II. vertrat er Graf 
Günther XXIV. von Schwarzburg, die Regensteiner Grafen und wirk-
te als Rat der persönlich anwesenden Herzöge Philipp und Wolfgang 
von Braunschweig-Grubenhagen.406

Welche Folgen es haben konnte, wenn Herzog Wolfgang von Braun-
schweig-Grubenhagen als mächtiger Reichsstand von Äbtissin Elisa-
beth II. mitbevollmächtigt wurde, lässt sich möglicherweise an einer 
Abstimmung im Fürstenrat am 18. August 1582 ablesen. Bei der Dis-
kussion über die Reichsstandschaft der Reichsstädte wiederholte Her-
zog Wolfgang sein Votum im Namen der Quedlinburger Äbtissin.407 
Obwohl die Haltung Elisabeths in dieser Frage unbekannt ist und 
deshalb unklar bleibt, ob Elisabeth II. die Ansichten Herzog Wolf-
gangs eventuell teilte, bleibt festzuhalten, dass nicht der von Elisabeth 
bevollmächtigte Georg Wild in ihrem Namen abstimmte, sondern 
Herzog Wolfgang die seinem Rat Wild erteilte Vollmacht Elisabeths 
an sich zog. Er vermehrte dadurch seine eigene Virilstimme um die 
Quedlinburger Kuriatstimme. 

Im Rückblick kann das Verhältnis Annas II. zu ihrer Reichsstand-
schaft, zum Kaiser und zum Reichstag als Reichsöffentlichkeit und 
komprimiertem Reichsgefüge bis in die späten 1540er-Jahre als Pro-
zess einer Intensivierung beschrieben werden. Dieser Prozess voll-
zog sich von den Einladungen zu den Reichstagen, die auch schon 

403 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 168r (28.6.1576).
404 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 174–175 (8.7.1576), fol. 178rv (15.8.1576), fol. 170–173 

(28.2.1577). 
405 Vgl. Senckenberg, Heinrich Christian: Neue und vollständigere Sammlung der 

Reichs-Abschiede, Welche von den Zeiten Kayser Conrads des II. bis jetzo, auf den 
Teutschen Reichs-Tägen abgefasset worden, sammt den wichtigsten Reichs-Schlüs-
sen, so auf dem noch fürwährenden Reichs-Tage zur Richtigkeit gekommen sind, 
Bd. 4, Frankfurt/M. [1747], S. 376.

406 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Augsburg 1582, 
Teil 2, Nr. 457, S. 1407–1462, bes. S. 1451, 1455f (20.9.1582), S. 1485.

407 Vgl. DRTA Reichsversammlungen 1556–1662, Der Reichstag zu Augsburg 1582, 
Teil 1, Nr. 88, S. 537 (18.8.1582).
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Annas Vorgängerin Hedwig erhalten hatte, über die zunehmende 
fiskalische Heranziehung Annas II. zu den verschiedenen Reichslas-
ten und den damit einhergehenden finanziellen Problemen für die 
Äbtissin. Er lässt sich weiter verfolgen über verschiedene kaiserliche 
Mahnschreiben und Strafmandate sowie über die 1542 erfolgte erst-
malige Gesandtschaft einer Quedlinburger Äbtissin zum Besuch ei-
nes Reichstags bis hin zu Sessionsstreitigkeiten zur Verteidigung der 
Reichsstandschaft und dem Anspruch auf Präeminenz gegenüber 
den übrigen Fürstäbtissinnen des Reiches. Anfangs lagen die treiben-
den Faktoren jener Intensivierung außerhalb des Reichsstifts, indem 
einerseits der Kaiser und das Reich mit Steuerforderungen an die 
Quedlinburger Äbtissin herantraten, sie dadurch als Reichsstand in 
die Pflicht nahmen und damit die Äbtissin aus der alten Abhängigkeit 
gegenüber den Wettinern heraus- und in die kaiserliche Klientel hin-
einzuziehen versuchten. Andererseits war es die Passivität von Herzog 
Georg, durch die Anna II. quasi zum Reich und seinen Institutionen 
gedrängt wurde, indem Georg nicht wie für seine Tante, Äbtissin 
Hedwig, die Reichssteuern übernahm und dadurch die Möglichkeit 
vergab, Anna II. von einem wesentlichen Teil der Wahrnehmung ih-
rer Reichsstandschaft abzubringen. Eventuell scheute Georg in den 
beiden letzten Jahrzehnten seines Lebens bei der Auseinanderset-
zung mit der Reformation und ihren Folgen gegebenenfalls auch aus 
kirchenpolitischer Sicht vor der Verfolgung weitergehender Ambitio-
nen auf das Quedlinburger Reichsstift zurück, nachdem er bereits zu 
Zeiten von Äbtissin Hedwig am Anfang des 16. Jahrhunderts damit 
gescheitert war, die Stiftsregierung zu übernehmen und seine Tante 
auf ihr geistliches Amt zu beschränken (Vertrag 1503).408 Auch dass 
gerade Anna II. keine sächsische Prinzessin war, dürfte Georg – im Ge-
gensatz zu seinem Neffen Moritz – davon abgehalten haben, die Steu-
ern der Äbtissin selbst zu tragen. Möglich ist aber ebenso, dass Georg 
entweder nicht davon ausging, dass Anna II. über die Steuerentrich-
tung hinaus auch ihre Stimme auf dem Reichstag wahrnehmen wür-
de. Oder Georg unterschätzte, welchen Wert die Reichsstandschaft 
der Quedlinburger Äbtissin zur Verteidigung gegenüber sächsischen 
Interessen im Reichsstift haben konnte. 

Mit der von Anna II. eingeleiteten obrigkeitlichen Reformations-
einführung lief parallel, dass sie bereits 1541 auf dem Regensburger 
Reichstag ihre Reichsstandschaft wahrnahm, indem sie auf die kaiser-
liche Einladung in der Art reagierte, dass sie sich beim Kaiser für ihre 
Nichtteilnahme entschuldigen ließ. Dieses Vorgehen hatte gegen-
über der Beschickung des Reichstages durch einen Gesandten den 
Vorteil, dass es für den Quedlinburger Schutzvogt unsichtbar blieb. 

408 Vgl. Kap. 2.1 der vorliegenden Arbeit. 
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Wenn im Jahr darauf, also 1542, erstmals im Auftrag einer Quedlin-
burger Äbtissin ein Reichsabschied unterzeichnet wurde, markiert 
dies einen deutlichen Einschnitt im Verhältnis Annas II. zum Reich, 
aber auch zu ihrem Schutzvogt. Dass die stufenweise Wahrnehmung 
ihrer Reichsstandschaft in den Jahren 1541/42 beinahe synchron mit 
ihrer Reformationseinführung verlief, ist nicht als Zufall anzusehen, 
sondern spricht für ein geplantes Vorgehen der Äbtissin und ihrer 
Familie, indem man den Tod Herzog Georgs abwartete und die Wir-
ren der Reformationseinführung unter dem greisen Herzog Heinrich 
im albertinischen Sachsen ebenso wie auch die für Anna II. bestehen-
den legitimatorischen Folgen ihrer Reformationseinführung berück-
sichtigte. Es ist anzunehmen, dass die frühere, auf dem alten Glau-
ben und der Treue zum Papst beruhende Herrschaftslegitimation 
der Äbtissin nach der von ihr eingeführten Reformation Anfang der 
1540er-Jahre möglichst rasch durch eine neue Legitimation ersetzt 
werden sollte, die sich auf die Reichsunmittelbarkeit des Stiftes, die 
Reichsstandschaft Annas II. und die dadurch ausgedrückte Nähe zum 
Kaiser gründete. 

Da sich das Einwirken der Stolberger Grafen auf das Reichsstift 
bereits im Kirchen- und Schulwesen (Tileman Platner, Simon Klein-
schmidt, Wolfgang Hipsius)409 und im politischen Tagesgeschäft 
(Wolf von Rabiel)410 beobachten lässt, überrascht es kaum, dass auch 
die Stellvertretung Annas II. auf den Reichstagen von ihren Brüdern 
nicht nur begleitet, sondern in gewisser Hinsicht auch geleitet wurde. 
Weil davon auszugehen sein dürfte, dass die Äbtissin in ihrer Rolle 
als Reichsstand zumindest am Beginn der 1540er-Jahre unerfahren 
war, sind ihre Brüder als Initiatoren und Organisatoren jedenfalls der 
ersten Reichstagsgesandtschaften anzusehen. Zu beobachten ist dies 
einerseits bei der Beratung zwischen Anna II. und ihren Brüdern An-
fang 1541, auf der besprochen und geplant wurde, ob und wie die 
Äbtissin auf die kaiserliche Einladung reagieren sollte. Andererseits 
sind es die hier untersuchten, mit mehreren anderen Reichsständen 
geteilten Bevollmächtigten, die die Annahme untermauern, dass 
sich die Quedlinburger Äbtissin nicht allein bei den ersten von ihr 
beschickten Reichstagen auf den Rat, die Netzwerke und die Unter-
stützung ihrer Familie stützte. Die Abgesandten Annas II. für sechs 
Reichstage (1541 in Regensburg, 1542 in Speyer, 1544/45 in Worms, 
1550/51 und 1566 jeweils in Augsburg und 1570 wiederum in Speyer) 
waren entweder zugleich die Vertreter der Wetterauer Grafengruppe, 
zu der auch die Stolberger Grafen gehörten, oder aber es war einer 

409 Vgl. Kap. 5 der vorliegenden Arbeit. 
410 Vgl. Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit. 
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der engsten Räte der Familie der Äbtissin, Dr. Franziskus Schüssler, 
der Anna II. vertrat. 

Besonders deutlich wurde die familiäre Unterstützung auf dem 
Augsburger Reichstag 1547/48, zu dem Anna II. in Gestalt ihres Ra-
tes Georg Rauchbar das erste und einzige Mal einen eigenen Vertre-
ter entsandt hatte. Rauchbar wurde bei seinem Vorgehen gegen den 
Quedlinburger Schutzvogt, also den nunmehrigen Kurfürsten Moritz 
von Sachsen, vom Bruder der Äbtissin, Graf Ludwig, persönlich be-
raten. Dass sich derartige Absprachen zwischen dem Gesandten der 
Äbtissin und einem der persönlich auf dem Reichstag anwesenden 
Stolberger Grafen nur in diesem einen Fall belegen lassen, beruht 
wohl auf der dürftigen Überlieferung. Fehlen zumeist schon die In-
struktionsschreiben der Äbtissin für ihre Vertreter, so sind Berichte 
Letzterer über ihr Vorgehen auf den Reichstagen noch seltener über-
liefert. Eventuell ist es auch mit der Sicherheit der Stolberger Grafen 
zu begründen, dass Nachrichten über die Unterstützung, die sie ihrer 
Schwester und deren Gesandten leisteten, möglichst nicht in der Kor-
respondenz erwähnt wurden. Als Lehnsmänner der Albertiner konn-
te es für die Grafen ernste lehnsrechtliche Konsequenzen haben, Drit-
te gegen den eigenen Lehnsherrn zu unterstützen.411 

Nur für die Reichstage 1543 in Nürnberg, 1544 in Speyer und 1555 
sowie 1559 jeweils in Augsburg bevollmächtigte Anna II. Gesandte, 
die nicht in einer der oben beschriebenen Verbindungen zu ihrer Fa-
milie standen. Dass Anna II. für den Reichstag 1544 in Speyer gerade 
nicht den Gesandten ihrer Brüder mitbevollmächtigt hatte, dürfte 
mit dem Protest in Zusammenhang zu bringen sein, den sie gegen 
Herzog Moritz im Fürstenrat vor die Reichsöffentlichkeit bringen las-
sen wollte. Die zu erwartende sächsische Gegenreaktion sollte wahr-
scheinlich nicht auf den Vertreter der Wetterauer Grafen zurückfallen 
und den Protest Annas II. gegebenenfalls als Familienangelegenheit 
erscheinen lassen. Stattdessen suchte der von ihr gemeinsam mit der 
Gernröder Äbtissin Bevollmächtigte Melchior Krüger zusammen mit 
dem Vertreter der Bischöfe von Merseburg und Meißen die Front ge-
gen die Wettiner zu verbreitern. Für ein offensives Vorgehen gegen 
ihren Schutzvogt, so ließe sich daraus schließen, mandatierte Anna II. 
vorsichtshalber einen Gesandten, der keine Verbindungen zu ih-
rer Familie und deren Netzwerk besaß. Dies würde zeigen, dass die 
Reichstagsgesandtschaften Annas II. von ihr, ihren Brüdern und den 

411 Auch wenn die sogenannte Vasallenfelonie, d. h. die Untreue oder Nichterfüllung 
der Lehnspflichten des Vasallen gegenüber dem Lehnsherrn, seit dem Spätmittel-
alter im jüngeren Lehnrecht weniger streng als zuvor geahndet wurde, könnten 
die damit verbundenen Gefahren von den Stolberger Grafen dennoch berücksich-
tigt worden sein. Vgl. Spiess/Theuerkauf: Felonie; Auge, Lehnrecht/Lehnswe-
sen, Sp. 719f.



3576.3 Belastung – Chance – Schutz

jeweiligen Räten situativ abgewogen und die Risiken der jeweils ver-
folgten Ziele bei der Wahl der Gesandten einbezogen wurden. Dass 
Anna II. für die oben erwähnten Reichstage die Vertreter der Gernrö-
der Äbtissin mitbevollmächtigte, dürfte einerseits mit gemeinsamen 
Interessen und andererseits mit praktischen Erwägungen in Zusam-
menhang zu bringen sein, weil aufgrund der räumlichen Nähe Qued-
linburgs zu Gernrode eine bessere Abstimmung sowohl zwischen den 
beiden Äbtissinnen als auch mit dem gemeinsamen Bevollmächtigten 
möglich war.

Besonders als Mittel gegen Kurfürst Moritz und seine zum Teil ag-
gressiv verfolgten Ambitionen auf das Quedlinburger Reichsstift hat-
ten die Reichsstandschaft und die Reichsunmittelbarkeit Annas II. 
einen großen Wert. Denn die Äbtissin konnte mit Verweis auf ihre 
Reichsunmittelbarkeit und ihre Reichsstandschaft ihren Status als 
Reichsfürstin verteidigen und das unmittelbare Band zum Reichs-
oberhaupt zu ihren Gunsten nutzen. Den traditionellen und mach-
tungleichen Konflikt zwischen dem Quedlinburger Schutzvogt und 
der von ihm bislang de facto abhängigen Äbtissin konnte Anna II. als 
Reichsstand vor die Reichsöffentlichkeit und damit auf eine höhere 
Ebene bringen, die anderen und für sie günstigeren Regeln unterwor-
fen war. Der Vorteil zeigt sich im Vergleich mit Äbtissin Magdalena, 
der direkten Amtsvorgängerin Annas II. Als Magdalena kurz nach 
ihrer Wahl die Herrschaft über ihr Reichsstift beanspruchte, geriet 
sie deswegen in Konflikt mit ihrem Schutzvogt Herzog Georg. Mag-
dalena war gezwungen, diesen Konflikt im machtungleichen Gefüge 
allein und direkt mit Georg auszutragen, weshalb sie schließlich un-
terlag, auf ihr Amt verzichtete und das Stift verließ.412 

Dem beschriebenen Nutzen, den Anna II. aus ihrer Position als 
unmittelbar dem Kaiser unterworfene Reichsfürstin ziehen konnte, 
standen jedoch enorme Kosten gegenüber, da sich die Äbtissin im 
Verhältnis zur Größe ihres Territoriums sowie zur Anzahl und der 
Wirtschaftskraft ihrer Untertanen übermäßig an den Reichslasten zu 
beteiligen hatte. Wie gezeigt werden konnte, überstieg Annas II. Anteil 
an den wichtigsten Steuern und Abgaben denjenigen ihrer gräflichen 
Brüder um ein Vielfaches. Auch die meisten Fürstbischöfe mussten 
deutlich weniger als die Quedlinburger Äbtissin zu dem sogenannten 
Baugeld beitragen, mit dem der Bau eines habsburgischen Festungs-
gürtels gegen die Türken finanziert werden sollte. 

Zur größten Einzelbelastung für sie und die Stadt Quedlinburg 
wurden die 8000 Taler, die Kurfürst Moritz 1551 zur Besoldung der 
Reichstruppen zu zahlen waren, und mit denen die Reichsacht am 
aufständischen Magdeburg vollzogen werden sollte. Die Summe war 

412 Vgl. Kap. 2.1 der vorliegenden Arbeit. 
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derart hoch, dass der Quedlinburger Rat auswärtige Kreditgeber su-
chen musste. Außerdem verzögerte sich die 1551 zugesagte Rückzah-
lung aus dem Reichsvorrat um insgesamt 23 Jahre. Folglich erhöhten 
sich die Zinsen, die an die Gläubiger zu entrichten waren, weshalb 
Anna II. einige der in diesem Zeitraum anfallenden Reichssteuern 
einbehielt und die 8000 Taler gewissermaßen als Guthaben beim 
Reich betrachtete.413 Wohl nicht zuletzt deshalb, weil Anna II. für 
sich und ihre Untertanen eine hohe Verschuldung in Kauf nahm, um 
ihren Verpflichtungen gegenüber Kaiser und Reich nachzukommen, 
lässt sich ein zunehmendes reichsständisches Selbstbewusstsein der 
Äbtissin ausmachen. Jenes Selbstbewusstsein drückte sich vor allem 
in der von Anna II. wahrscheinlich bereits Mitte der 1540er-Jahre, 
mit Sicherheit aber 1555 beanspruchten Präeminenz gegenüber den 
übrigen Fürstäbtissinnen des Reiches aus, wodurch sie unter den Für-
stäbtissinnen in den Reichsabschieden, Matrikeln und weiteren Auf-
stellungen stets an erster Stelle erschien. 

Die Grundlage der angestrebten Präeminenz bildeten wahr-
scheinlich einerseits die (irrtümlich) von Anna II. angenommene 
kaiserliche Gründung ihres Reichsstifts und andererseits die bis ins 
18. Jahrhundert unter anderem zum Nachweis der Reichsstandschaft 
bedeutsame Wormser Reichsmatrikel von 1521,414 in der Anna II. als 
Erste unter den Fürstäbtissinnen verzeichnet stand. Der von Anna II. 
durchgesetzte Vorrang der Quedlinburger Äbtissin blieb ihren Nach-
folgerinnen bis zum Ende des Alten Reiches erhalten. Weitere Folgen 
jenes Vorranges etwa bei der Reihenfolge der Stimmabgabe oder dem 
Sitzplatz des Gesandten der Äbtissin auf der Prälatenbank sind zu ver-
muten. Ihr Nachweis bleibt aber künftigen Forschungen vorbehalten. 

Die wohl wichtigste Frage des vorliegenden Kapitels ist die, wie die 
Äbtissin als mehr oder minder verdeckt protestantischer geistlicher 
Reichsstand mit der paradoxen Situation umging, dass sich ihre Herr-
schaft und mittelbar auch ihre Reichsstandschaft unter anderem auf 
der Treue zum Papst gründete. Dabei überrascht der Befund kaum, 
dass Anna II. zumindest bis zur Mitte der 1550er-Jahre ihre Konfession 
auf den Reichstagen und besonders gegenüber dem Kaiser möglichst 
nicht thematisierte. Stattdessen lässt sich an ihrem Bemühen, die ihr 
auferlegten Reichslasten vollständig und pünktlich zu erlegen, die da-
durch verfolgte Absicht ablesen, ihren reichsständischen Pflichten ge-
gebenenfalls gerade wegen ihrer problematischen Konfession umso 
genauer nachzukommen, zumal die Reichsstandschaft der Äbtissin 
wie oben erwähnt Schutz vor den Ambitionen des Schutzvogts bot. 

413 Vgl. Kap. 6.5 der vorliegenden Arbeit. 
414 Vgl. Willoweit, Dietmar: Matrikel. In: HRG 3, Sp. 389–391. 
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Einigermaßen erstaunlich ist dagegen die geringe Thematisierung 
der Konfession Annas II. vonseiten des Kaisers beziehungsweise sei-
ner Räte. Abgesehen davon, dass der Stolberger Rat Dr. Franziskus 
Schüssler vom Wormser Reichstag 1544/45 an die Äbtissin berichte-
te, sie sei (wahrscheinlich bei kaiserlichen Räten) wegen ihres Glau-
bens berüchtigt, wird diese Problematik von kaiserlicher Seite in den 
folgenden Jahren anscheinend komplett übergangen. Allerdings 
könnte auch dieser Befund mit der Quellenlage der stiftischen Über-
lieferung einerseits und den Editionskriterien der Herausgeber der 
Reichstagsakten andererseits zusammenhängen, weshalb auch hier 
weiterführende Untersuchungen besonders anhand der Bestände 
des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Wien zu erfolgen hätten, die eine 
Aufgabe künftiger Forschungen bilden. 

Spätestens 1555 beauftragte Anna II. ihren Gesandten, sich in so-
genannten Religionsangelegenheiten offen den protestantischen 
Ständen anzuschließen. Sie positionierte sich damit für aufmerksame 
Beobachter des Reichstages klar zugunsten der neuen Lehre. Dass sie 
ihren konfessionellen Standpunkt schon deutlich früher derart offen 
vor die Reichsöffentlichkeit tragen ließ, ist trotz fehlender Quellen-
belege bereits aus dem historischen Kontext heraus als eher unwahr-
scheinlich anzusehen. Einerseits befand sich Anna II. während der 
1540er-Jahre in einer Phase, in der sie ihre Reichsstandschaft nicht 
nur als erste Quedlinburger Äbtissin überhaupt wahrnahm, sondern 
auch gegenüber sächsischen Ansprüchen zu verteidigen hatte und 
in der der stolbergische Rat Dr. Schüssler sie noch 1545 wegen ihrer 
„Religion“ hatte entschuldigen müssen. Andererseits war die Lage 
der Äbtissin mindestens bis zum geharnischten Augsburger Reichs-
tag 1547/48 sowohl durch Kurfürst Moritz als auch durch die star-
ke kaiserliche Position infolge des Sieges Karls V. über die Schmal-
kaldener zu bedroht, als dass es für Anna II. möglich gewesen wäre, 
konfessionell Stellung zu beziehen. Auch auf dem Augsburger Reichs-
tag 1550/51 als in seiner Bedeutung „minderwichtige[m] ‚Vollzugs-
tag‘“415 der Beschlüsse von 1547/48 dürfte sich dafür noch nicht die 
Gelegenheit geboten haben. Erst die Niederlage des Kaisers in dem 
durch Kurfürst Moritz angeführten Fürstenaufstand 1552 und das 
damit besiegelte Ende der kaiserlichen Interimspläne scheinen der 
Quedlinburger Äbtissin den Spielraum geboten zu haben, sich kon-
fessionell offen zu positionieren. 

Das 1555 bereits einige Jahre über die Stationen der Reichstage 
1541 (entschuldigtes Nichterscheinen), 1542 (erstmalige Teilnahme) 
und 1544 (reichsöffentlicher Protest im Fürstenrat gegen Herzog Mo-

415 So die Einschätzung des Bearbeiters des 19. Bandes der Deutschen Reichstagsak-
ten Jüngerer Reihe, Erwein von Eltz. Vgl. DRTA JR, XIX, Teil 1, S. 21. 
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ritz) zu verfolgende reichsständische Selbstbewusstsein der Äbtissin 
wurde in der Instruktion für ihren Gesandten auf dem Augsburger 
Reichstag 1555 um die Konfession quasi erweitert. Durch den am 
Ende des Reichstages beschlossenen Religionsfrieden war Anna II. 
wegen des von König Ferdinand eingefügten Geistlichen Vorbehalts 
jedoch nicht geschützt. Abgesehen von der beständigen Gefahr, die 
ihre Konfession beziehungsweise die von ihr eingeleitete Einführung 
der Reformation bedeutete, war die Reichsstandschaft Annas II. seit 
dem Augsburger Reichstag 1547/48 einigermaßen dadurch abgesi-
chert, dass die vor allem von den Wettinern verfolgte Praxis, minder-
mächtigen Reichsständen ihres Hegemonialbereichs auf dem Weg 
der Steuerentrichtung die Reichsstandschaft zu entziehen, im Reich-
sabschied für unzulässig erklärt wurde. Sofern nach 1555 die im Re-
ligionsfrieden und besonders im Geistlichen Vorbehalt enthaltenen 
Regelungen nicht auch auf jene wenigen geistlichen Reichsstände 
angewendet wurden, die schon vor 1555 konvertiert waren, war die 
Reichsstandschaft Annas II. gesichert, wenn sie „nur“ den Steuerfor-
derungen durch direkt bei den Einnehmern des Reiches erlegte Zah-
lungen nachkam. 

Seit etwa 1555 wiederholten sich die von Anna II. auf den Reichsta-
gen verfolgten Themen, wie die Rückerstattung der dem Reich 1551 
geliehenen 8000 Taler oder die Bemühungen, die drückende Last 
der Reichssteuern auf verschiedenen Wegen zu mindern. Verglichen 
mit den 14 Jahren zwischen 1541 und 1555, in denen es darum ging, 
dass die Reichsstandschaft gegenüber (kur-)sächsischen Ansprüchen 
durchgesetzt und verteidigt wurde, kam es seit 1555 zu einer gewissen 
Normalisierung, weil sich nun das Interesse Annas II. beinahe aus-
schließlich darauf richten konnte, gewissermaßen die Zugangsgebüh-
ren zum Reich möglichst gering zu halten. Ihre Reichsstandschaft an 
sich blieb seitens ihres Schutzvogts hingegen unterhinterfragt.

Nachdem Anna II. 1574 verstorben war, hatte Kurfürst August durch 
den Vertrag, den er Äbtissin Elisabeth II. Mitte August 1574 aufge-
zwungen hatte,416 einen anderen Weg gefunden, seinen Einfluss auf 

416 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 184–190 (17.8.1574); LASA, Cop. 852π, fol. 76v–79 
(17.8.1574); gedruckt: Kurtze doch in Jure Facto et Historia gegründete Anmer-
ckungen/ auf zwey gedruckte SCRIPTA, welche Nahmens Ihrer Koe niglichen Ma-
jestae t in Preußen, in der annoch streitigen Elections-Sache einer neuen Abbatißin, 
des Kae yserl. Freyen Weltlichen Stiftes Quedlinburg, Einem hoe chst-preißlichen 
Reichs-Hof-Rath, respectivè den 9. und 27. Sept. 1709. ue bergeben worden, o. O. 
1710, S. 57–59. Durch diesen Vertrag erhielt der Schutzvogt einerseits Mitspra-
cherechte bei Neubelehnungen von Stiftsbesitz, wodurch u. a. die Lehnsanwart-
schaften ungültig wurden, die Anna II. ihren Brüdern und deren Nachkommen 
erteilt hatte. Andererseits durfte die Äbtissin nur dann neue Stiftsfrauen aufneh-
men, wenn dem der Schutzvogt zustimmte. Schließlich musste Elisabeth II. die 
Gültigkeit des weiterhin umstrittenen Vertrages aus dem Jahr 1539 anerkennen, 
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die Äbtissin und innerhalb des Reichsstifts auszuweiten. Zwar blieb 
die Reichsstandschaft Elisabeths unangetastet, doch verlor sie weitge-
hend ihren Wert bei dem Bestreben, das Stift gegen die Übermacht 
des Schutzvogts zu behaupten. Die Folgen davon, dass Elisabeth II. zu 
den beiden Reichstagen 1576 und 1582 Gesandte mitbeauftragte, die 
nicht nur ihre Brüder, sondern auch deren braunschweigische Lehns-
herren vertraten und berieten, konnten im Rahmen der verfolgten 
Fragestellung nur skizziert werden. Es haben sich jedoch Hinweise 
darauf finden lassen, dass die Herzöge von Braunschweig-Grubenha-
gen ihren Einfluss über die von ihnen vergebenen regensteinischen 
Lehen hinaus auch auf das Reichsstift auszudehnen versuchten, was 
sich im wenige Jahre später ausgetragenen Konflikt zwischen Kur-
sachsen und Braunschweig-Lüneburg um die Nachfolge von Äbtissin 
Anna III. niederschlug.417 

Die Reichsunmittelbarkeit wie auch die Reichsstandschaft der 
Quedlinburger Äbtissin können als Mittel identifiziert werden, mit 
denen besonders Anna II. den Risiken begegnen konnte, die mit der 
von ihr eingeleiteten Einführung der Reformation für ihre Landes-
herrschaft verbunden waren. Da sie zu den ersten geistlichen Reichs-
ständen zählte, die in ihrem Territorium die Reformation einführten, 
und sie zudem zusammen mit der Gernröder Äbtissin die geografisch 
größte Kaisernähe jener lutherischen Reichsstände aufwies, glich ihr 
Reformationswerk einem Experiment ohne Vorbilder, das politisch 
durch den eigenen Schutzvogt und wegen der anzunehmenden Kon-
fession auch durch Kaiser und Papst bedroht war. Vor allem durch die 
Unterstützung, die die Äbtissin von ihren Verwandten erhielt, erwies 
sich der gewählte Weg ins Reich und zum Kaiser am Ende zumindest 
für Anna II. als derart erfolgreich, dass sie sich als erste Quedlin-
burger Äbtissin seit mehreren Jahrhunderten und noch dazu unter 
der Belastung der Reformation von der dominierenden Macht ihrer 
Schutzvögte emanzipieren konnte. War das Amt der Äbtissin unter 
den Amtsvorgängerinnen Annas II. gewissermaßen zum Spielball der 
Schutzvögte und/oder der Quedlinburger Ratsherren geworden und 
war das Stift aus „der imperialen Höhe“418 seiner Gründungszeit mit 
der engen Bindung an das Kaiserhaus der Ottonen bis zum Anfang 
des 16. Jahrhunderts fast zu einer ‚sächsischen Sekundogenitur‘ her-
abgesunken, gelang Anna II. die Wiederanbindung an das Reich und 
den Kaiser. 

Die damit verbundenen Kosten sind allerdings nicht zu vergessen. 
Einerseits betrifft dies die mit der Reichsstandschaft Annas II. ver-

der unter anderem die Niedergerichte in der Quedlinburger Feldflur allein dem 
Schutzvogt unterstellte. Vgl. dazu eingehender Kap. 9.6 der vorliegenden Arbeit. 

417 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 22, 25.
418 Nicklas, Macht, S. 45.
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bundenen Steuern und Abgaben gegenüber dem Reich, die das Stift 
schwer belasteten.419 Andererseits war mit dem Anspruch auf Reichs-
standschaft und mit der Würde einer Reichsfürstin auch eine fürst-
liche Hofhaltung verbunden. Aus beidem resultierte, dass Äbtissin 
Elisabeth II. am Beginn ihres Abbatiats einen enormen Schuldenberg 
vorfand und Teile des Stiftsbesitzes verpfänden musste.420

6.4 FÜRSTLICHER ANSPRUCH, FÜRSTLICHE HOFHALTUNG, 
FÜRSTLICHE KOSTEN?

Hier ist auf die Frage einzugehen, ob sich aus dem im Zusammenhang 
mit ihrer Titulatur bereits ermittelten reichsfürstlichen Anspruch 
Annas II.421 auch ein entsprechend hoher Aufwand bei der Hofhal-
tung ableiten lässt. Darauf könnte sich der Vorwurf des Kurfürsten 
Moritz beziehen, dass Anna II. ein Fürstentum auf dem „allmůsen“ 
ihrer Stiftseinkünfte gründen wollte.422 Es ist also danach zu fragen, 
wodurch Anna II. im Gegensatz zu ihrer reichsgräflichen Herkunft 
ihren reichsfürstlichen Anspruch ausdrückte beziehungsweise aus-
drücken konnte und ob sie dadurch den geringen finanziellen Spiel-
raum ihres Reichsstifts überstrapazierte.423 Gegenüber ihren Brüdern 
419 Vgl. dazu das fehlgehende Urteil von Peter Kasper, der annahm, dass die „Reichs- 

und Kreistürkensteuern“ sowie die „fälligen Beiträge zum Reichskammergericht 
[…] die meiste Zeit die finanziellen Möglichkeiten des Stifts übertroffen“ hätten, 
weshalb die Äbtissin die Entrichtung der Steuern „dem Schutzherrn und Kreisdi-
rektor Sachsen überlassen“ hätte. Kasper, Das Reichsstift Quedlinburg, S. 100. Als 
Ausnahmejahre erwähnt er mit Bezug auf Vötsch die Jahre 1620 und 1683. Vgl. 
Kasper, Das Reichsstift Quedlinburg, S. 100, Anm. 490; Vötsch, Die Äbtissin. Für 
einen Großteil des 16. Jahrhunderts ist festzuhalten, dass Steuerforderungen des 
Reiches zwar eine enorme Kraftanstrengung für das Stift darstellten, dass deren 
Zahlung deshalb aber keineswegs den Schutzvögten überlassen, sondern von den 
Äbtissinnen selbst geleistet wurde. 

420 Vgl. Kap. 6.5 der vorliegenden Arbeit.
421 Vgl. Kap. 6.2 der vorliegenden Arbeit.
422 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 149r (16.5./6.6.1545). 
423 Vgl. dazu Ute Küppers-Braun, die festhält, dass „[d]ie Territorien der Fürstäbtis-

sinnen […] so klein [waren, E.R.], dass sie kaum genügend Geld für eine fürstli-
che und repräsentative Hofhaltung abwarfen“. Eine standesgemäße Hofhaltung 
sei nur möglich gewesen, „wenn man [= die Äbtissinnen, E.R.] auf Unterstützung 
aus dem Herkunftshaus rechnen konnte“. Küppers-Braun, Ute: „Il n’y a rien de 
Si agreable que d’etre Sa propre maitresse“, S. 138, 154f (Musik – Kultur – Gen-
der 12). Im Fall Annas II. kann dieser Befund widerlegt werden, da die Familie 
der Äbtissin im Gegensatz zur Annahme von Küppers-Braun Kredite vom Stift 
erhielt, statt dass sie nachweisbar Gelder für eine repräsentative Hofhaltung 
Annas II. bereitstellte. Christian Hoffmann stellte sich im Fall der Osnabrücker 
Bischöfe des 16. und 17. Jahrhunderts die interessante Frage, ob die Bischöfe 
reichsfürstlicher Herkunft ein größeres höfisches Gepränge entfalteten als jene 
Bischöfe nur gräflicher Herkunft oder ob letztere Gruppe „durch ein ausgepräg-
tes Repräsentationsverhalten die mit der Bischofswahl einhergehende Standeser-
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gestand Anna II. ein, dass es „vns vnser grefflichen geburt nach […] 
nit gebůret“, dass „wir vns ein fůrstyn“ nennen und dass „zů dem […] 
vnser vormugen, ein furstenstand zůhalten, fast geringe“ sei. Den-
noch führe sie diesen Titel, weil er bei der Gründung des Stiftes durch 
Kaiser Heinrich III. (sic!) den Quedlinburger Äbtissinnen verliehen 
wurde. Über ihre Demut bei der Führung dieses Titels wolle sie „gott 
der aller hertzen erkenner ist bevelen vnd Richten lassen“.424 Daraus 
ist zu ersehen, dass Anna II. sich der Erfordernisse eines Fürstentums, 
ihrer begrenzten Mittel zur standesgemäßen Führung desselben und 
der von ihr als geistlicher Person erwarteten Demut bewusst war. Von 
Interesse ist im Folgenden, ob und wie sie besonders die ersten bei-
den Punkte miteinander in Einklang bringen konnte beziehungswei-
se dies versuchte. 

Nach Müller unterschieden sich in der Frühen Neuzeit die Fürsten-
höfe von den einfachen Grafenhöfen „auf dem Sektor der Architektur 
[durch, E.R.] die stattliche Burg oder (später) das prächtige Schloß, 
auf gesellschaftlichem Gebiet [durch, E.R.] Quantität und Qualität 
des Hofstaates, auf dem Feld der Kultur [durch, E.R.] die standesge-
mäße Selbstdarstellung“.425 Marc von der Höh benennt für den Hof 
im Wesentlichen drei Aufgaben: In erster Linie war er der Haushalt 
des Fürsten, weiterhin administratives Zentrum und schließlich Ort 
der Entfaltung von Pracht und Luxus.426 Zur Untersuchung des Hofes 
von Anna II. rücken die Residenz427 beziehungsweise das Stiftsschloss 
als das „Gehäuse“ des Hofes,428 der Umfang des Hofstaates, die ggf. 

höhung, nämlich den Aufstieg in den Reichsfürstenstand, dokumentieren und 
legitimieren wollten“. Hoffmann, Christian: Zwischen Repräsentationsdrang und 
Repräsentationszwang. Hoforganisation und Hofleben der Fürstbischöfe von Os-
nabrück im 16. und 17. Jahrhundert. In: Tauss, Susanne (Hg.): Herrschen – Leben 
– Repräsentieren. Residenzen im Fürstbistum Osnabrück 1600–1800, Regensburg 
2014, S. 87–108, hier S. 88 (Kulturregion Osnabrück 30). Da Hoffmann jedoch 
im selbst gesteckten Untersuchungszeitraum nur einen Bischof gräflicher Her-
kunft ausmachen konnte und dieser bereits vier Tage nach seiner Wahl verstarb, 
bleibt die aufgeworfene Frage letztlich unbeantwortet. Unabhängig davon dürf-
te es methodisch äußerst anspruchsvoll sein, höfisches Repräsentationsverhalten 
beziehungsweise Gepränge über zwei Jahrhunderte miteinander dahingehend zu 
vergleichen, welcher Bischof den größten Aufwand betrieben hatte. 

424 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 219rv (6.6.1545). 
425 Müller, Rainer A.: Der Fürstenhof in der Frühen Neuzeit, München 22004, S. 4 

(EDG 33). 
426 Vgl. Höh, Der Hof, S. 167; Paravicini, Werner: Die ritterlich-höfische Kultur des 

Mittelalters, München 32011 (EDG 32).
427 Zur Qualifizierung des Quedlinburger Stifsschlosses als Residenz vgl. den Kriteri-

enkatalog bei Buchholz, Die Residenzen, S. 306f.
428 Schirmer, Uwe: Residenzen und Hofhaltung der ernestinischen Kurfürsten 

(1525–1547). In: Sächsische Heimatblätter 55 (2009), H. 4, S. 312–323, hier S. 313. 
Wolfgang Wüst hielt 2010 im Überblick fest: „Höfe und Residenzen geistlicher 
Fürsten standen bis vor kurzem kaum im Fokus interdisziplinärer, geschweige 
denn internationaler Forschungsvorhaben.“ Wüst, Höfe und Residenzen, S. 13. 
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prachtvolle und luxuriöse Selbstdarstellung sowie der Haushalt in 
den Fokus. 

Erstmals arbeitete Marc von der Höh im Rahmen eines Aufsatzes 
eingehend zum Hof der Quedlinburger Äbtissinnen im Spätmittel-
alter, widmete sich in einem Kapitel jedoch auch dem frühneuzeitli-
chen Hof. Er beklagt, dass nicht nur Vorarbeiten zum Thema fehlten, 
sondern vor allem die „Quellenlage äußerst schlecht“ sei.429 Immer-
hin kann er gestützt auf Lorenz den Hofstaat Annas II. um 1560 mit 
51 bis 54 Personen umreißen – wozu auch zwei Narren zählten.430 
Im Jahr 1581 werden nur noch etwa zehn Personen als „hoffgesinde“ 
erwähnt.431 Der Vergleich mit den Höfen der Herzöge von Braun-
schweig-Wolfenbüttel und Braunschweig-Lüneburg, an denen mehr 
als 100 Personen dienten, lässt ihn zum Schluss kommen, dass man 
es beim Hof von Anna II. „mit seinen etwas mehr als 50 Personen mit 
einem eher kleinen Hof zu tun“ habe.432 Selbst der Hof der Grafen 
zu Stolberg-Wernigerode umfasste Ende des 15. Jahrhunderts etwa 
100 Personen.433 Von der Höhs Einordnung der Größe des Quedlin-

Eine der wenigen Ausnahmen bildet Lange, Hans: Residenzen geistlicher Reichs-
fürsten im späten 15. und im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts – Architektur 
im Spannungsfeld von Fürst und Stadt. In: Tacke, Andreas (Hg.): Kontinuität 
und Zäsur. Ernst von Wettin und Albrecht von Brandenburg, Göttingen 2005, 
S. 208–231 (Schriftenreihe der Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes 
Sachsen-Anhalt 1). 

429 Höh, Der Hof, S. 168. 
430 Vgl. Höh, Der Hof, S. 176; Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 96f; Lorenz, 

Hermann: Beihilfen der Stadt Quedlinburg zu den Bauten auf dem Stiftsschlosse. 
In: HB 296 (1931), S. 1198–1200, bes. S. 1200. Narren werden auch in einer Pro-
psteirechnung erwähnt. Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 78v (1561). In einer Rech-
nung der Kirche St. Servatii werden ein großer und ein kleiner Narr im Jahr 1581 
erwähnt. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, fol. 11v (1581). Eventuell zählten 
diese Narren zu den „natürlichen Narren“, die „ab dem 16. Jahrhundert sogar als 
Wunderzeichen [galten, E.R.], weil sie zukünftige Dinge ankündigten“ und ferner 
„an den Höfen zur Repräsentation eingesetzt“ wurden, wo sie „die Auserwähltheit 
des Herrschers“ unterstrichen. Bernuth, Ruth von: Glaube am Narrenseil. Claus 
Narr am ernestinischen Hofe zu Beginn des 16. Jahrhunderts. In: Marx, Harald/
Hollberg, Cecilie (Hg.): Glaube & Macht. Sachsen im Europa der Reformations-
zeit. Begleitband zur 2. Sächsischen Landesausstellung in Torgau, Dresden 2004, 
S. 298–304, hier S. 304f. 

431 LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, fol. 11v (1581). Erwähnt werden: Küchenschrei-
ber, Koch, „Schlůtter“ (1583: „Schleůsser“), Weinschenk, ein stummer Destilierer, 
„Meiner g f vnd frawen Jůngen“, Pförtner, Stubenheizer, großer Narr, kleiner Narr. 
Daneben dürften auch der Hofmeister und die Hofmeisterin, die in derselben 
Quelle erwähnt werden, ebenfalls zum Hofgesinde zählen. Vgl. LASA, A20, XVI, 
B, a 1, Nr. 29, fol. 11r (1581), weiterhin fol. 42v (1583).

432 Höh, Der Hof, S. 177. 
433 Vgl. Höh, Marc von der: Stadt und Grafenhof in Stolberg/Harz im 15. Jahrhun-

dert. In: Paravicini, Werner/Wettlaufer, Jörg (Hg.): Der Hof und die Stadt. Kon-
frontation und Integration in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 
2006, S. 487–513, bes. S. 493 (Residenzenforschung 20) sowie weiterhin Schubert: 
Die Harzgrafen, S. 64–68.
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burger Hofes findet ihre Bestätigung in Rainer A. Müllers Angaben 
zum Fürstenhof in der Frühen Neuzeit, wonach an einem Grafenhof 
im 16. Jahrhundert 50 bis 80 Personen und an einem mittleren Fürs-
tenhof im selben Zeitraum 100 bis 700 Personen dienten.434 Es könn-
te deshalb die Vermutung angestellt werden, dass der Hof in Kleinst-
fürstentümern wie dem Quedlinburger Reichsstift eher mit einem 
(kleinen) gräflichen Hof vergleichbar sei, weshalb sich der reichs-
fürstliche Anspruch Annas II. am Umfang ihres Hofstaates nicht ab-
lesen lasse. Diese Vermutung ginge jedoch ebenso fehl wie das Urteil 
von der Höhs, weil in beiden Fällen der Hof einer geistlichen Fürstin 
mit den Höfen weltlicher Fürsten verglichen wurde.435 

Nach Karl-Heinz Spieß war der „zahlenmäßige Umfang der Hofleu-
te“ an geistlichen Höfen „relativ gering“, worin „ein auffälliger Unter-
schied zu den Höfen der weltlichen Fürsten“ zu sehen sei.436 Beispiels-
weise umfasste der Hof des „ranghohen Erzbischof[s] und Kurfürsten 
von Köln […] im Spätmittelalter nur zwischen 60 und 100 Personen“. 
An den Höfen der Bischöfe von Speyer und Basel seien im 15. Jahr-
hundert sogar nur je 25 Personen tätig gewesen.437 Der Hofstaat des 

434 Vgl. Müller, Der Fürstenhof, S. 30. Müllers Zahlen für einen fürstlichen Hofstaat 
lediglich mittlerer Größe dürften zumindest für die Mitte des 16. Jahrhunderts zu 
hoch gegriffen sein. Nach Schirmer hatte selbst Kurfürst August von Sachsen, der 
mit jährlichen Einkünften von 800 000 Gulden im Reich die zweithöchsten nach 
dem Kaiser vorweisen konnte, im Jahr 1555 lediglich einen Hofstaat von knapp 
300 Personen. Vgl. Schirmer, Kursächsische Staatsfinanzen, S. 910, 917. 

435 In dieser Weise scheint auch Ute Küppers-Braun über den Hof des Essener Reichs-
stifts zu urteilen, wenn sie schreibt, dass dieser „eher den Eindruck einer adligen 
Gutsherrschaft als den einer fürstlichen Hofhaltung“ erweckte. Küppers-Braun, 
Macht, S. 141.

436 Spiess, Karl-Heinz: Fürsten und Höfe im Mittelalter, Darmstadt 2008, S. 122.
437 Spiess, Fürsten, S. 122. Fouquet berichtet, dass am Hof des Speyerer Bischofs Mat-

thias von Rammung (reg. 1464–1478) lediglich 24 Personen dienten, was bis zum 
Ende seiner Amtszeit relativ konstant blieb. Beim Speyerer Bischof Philipp von 
Flersheim (1530–1552) umfasste das Hofgesinde 1530 insgesamt 80 Personen. Vgl. 
Fouquet, Gerhard: „Wie die kuchenspise sin solle“ – Essen und Trinken am Hof 
des Speyerer Bischofs Matthias von Rammung (1464–1478). In: Pfälzer Heimat 
39 (1988), H. 1, S. 12–26, bes. S. 13. Weiterführend dazu die Beiträge in Kruse, 
Holger/Paravicini, Werner (Hg.): Höfe und Hofordnungen 1200–1600, Sigma-
ringen 1999 (Residenzenforschung 10); Wüst, Wolfgang: Luxus oder Sparzwang? 
Höfisches Leben im frühmodernen Kleinstaat der fränkischen Hohenzollern und 
der Bischöfe von Augsburg. In: Paravicini, Werner (Hg.): Luxus oder Integration. 
Materielle Hofkultur Westeuropas vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, München 
2010, S. 65–84; Ewert, Ulf-Christian/Hirschbiegel, Jan: Nur Verschwendung? 
Zur sozialen Funktion der demonstrativen Zurschaustellung höfischen Güterver-
brauchs. In: Paravicini, Luxus, S. 105–122; Paravicini, Werner: Von materieller At-
traktion, adligem Dienst und politischer Macht. Über den tieferen Sinn höfischer 
Lebensführung: Eine Zusammenfassung. In: Ders., Luxus, S. 271–284; Janssen, 
Wilhelm: Beobachtungen zur Struktur und Finanzierung des kurkölnischen Ho-
fes im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert. In: Rheinische Vierteljahresblätter 
69 (2005), S. 104–132; Wüst, Wolfgang: Höfische divertissements in süddeutschen 
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Osnabrücker Bischofs Bernhard von Waldeck umfasste 1587 nur 
67 Personen.438 Der Vergleich des Quedlinburger Hofes im 16. Jahr-
hundert mit den Höfen der Äbtissinnen anderer von Frauen geführ-
ter Reichsstifte ist aufgrund der unzureichenden Forschungslage 
einzig diachron möglich. In Gandersheim dienten Mitte des 13. Jahr-
hunderts 21 Personen und 1425 etwa 16 Personen am Hof der Äbtis-
sin. Für den Hofstaat der Äbtissin in Buchau am Federsee lassen sich 
für das 16. Jahrhundert elf Personen nachweisen, allerdings fehlen 
hier Angaben über das meist zahlreiche niedere Dienstpersonal, das 
ebenfalls zum Hofstaat zählte. In Essen umfasste die Dienerschaft der 
Äbtissin im 17. Jahrhundert 28 und im 18. Jahrhundert lediglich 20 
bis 25 Personen. In Quedlinburg ging die Größe des Hofstaates bis 
zur Mitte des 17. Jahrhunderts zurück auf 39 Personen – inklusive der 
Äbtissin und ihrer drei Stiftsdamen.439 

Wird die Größe des Quedlinburger Hofstaats nicht mit Höfen weltli-
cher, sondern mit denen anderer geistlicher Fürstentümer verglichen, 
kehrt sich das Ergebnis von der Höhs um. Statt dass der Quedlinbur-
ger Hof während der Amtszeit Annas II. zu den eher kleinen zählte, 
war er verglichen mit anderen geistlichen Höfen und besonders in 
Relation zur geringen Größe des Stiftsterritoriums groß.440 Dieses 
Ergebnis erstaunt vor dem Hintergrund der geringen Einkünfte des 
Stiftes441 und der unabhängig von den Hofhaltungskosten hohen fi-

Klein- und Kleinstresidenzen. Kulturelles Leben zwischen Repräsentationszwang 
und monetärer Not im Augsburger Fürstbistum. In: Adam, Wolfgang (Hg.): Ge-
selligkeit und Gesellschaft im Barockzeitalter, Teil 2, Wiesbaden 1997, S. 735–750 
(Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 28); Rösener, Werner: Hofämter 
an mittelalterlichen Fürstenhöfen. In: DA 45 (1989), S. 485–550, bes. S. 535–547 
zu den Hofämtern an geistlichen Fürstenhöfen. 

438 Vgl. Hoffmann, Zwischen Repräsentationsdrang, S. 96.
439 Vgl. Goetting, Das reichsunmittelbare Kanonissenstift, S. 216; Theil, Buchau am 

Federsee, S. 151–158; Küppers-Braun: „Il n’y a rien de Si agreable que d’etre Sa 
propre maitresse“, S. 138; Dies., Macht in Frauenhand, S. 140f; Höh, Der Hof, 
S. 176.

440 Relativierend ist dabei der Einwand von Spieß anzuführen, dass „die Qualität des 
Gefolges weitaus wichtiger [war, E.R.] als die Quantität“. Spiess, Karl-Heinz: Fürst-
liche Höfe im spätmittelalterlichen Reich zwischen Erfolg und Mißerfolg. In: Pa-
ravicini, Werner (Hg.): Luxus und Integration. Materielle Hofkultur Westeuropas 
vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, München 2010, S. 231.

441 Die Äbtissin beziffert 1529 ihre Einkünfte auf kaum 700 Gulden, wobei unklar ist, 
worauf sich diese Angabe bezieht. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158c 2, fol. 16 (21.3.1529). Da Anna II. allein 500 Gulden 
jährlich vom Rat erhielt, sollten die gesamten Einnahmen des Stiftes deutlich hö-
her gewesen sein. Im Jahr 1580 gibt Äbtissin Elisabeth II. an, die Einnahmen des 
Stiftes belaufen sich auf „Sechtzehen od[er] Siebentzehen hundert Schock“. Vgl. 
LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 359v–360r (14.12.1580). In der Kanzlei König Ferdi-
nands schätzte man die jährlichen Einnahmen des Stiftes auf 4000 fl. Vgl. Zwier-
lein, Deutsche und italienische Staatsbeschreibungskunst, S. 635.
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nanziellen Herausforderungen beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Wahrung und Durchsetzung der Reichsstandschaft.442

Im nächsten Schritt sind mögliche Veränderungen am Stiftsschloss 
zu untersuchen, wo es, wie auch an der Stiftskirche, während der 
Amtszeit Annas II. verschiedentlich zu Baumaßnahmen kam. Bereits 
im Herbst 1521 plante Anna II. für den Sommer 1522 einen „redeli-
chenn gůtenn baw vffim Schloss zců Qůedelingbůrg“, für den sie „etli-
che taůsennt gůildenn“ benötigte und dafür vom Rat wie von Herzog 
Georg Zuschüsse erhielt.443 Die restlichen benötigten Gelder wollte 
sie „hynnter Vnns Borgenn“.444 In diesem in den Jahren 1521/22 
errichteten Gebäude ist laut Voigtländer mit großer Sicherheit der 
Westflügel des Quedlinburger Stiftsschlosses zu sehen.445 1527 hat-
te die Äbtissin Blei vom Dach der Stiftskirche nehmen lassen,446 was 
auf eine zumindest teilweise Neueindeckung hinweist. Auch der am 
23. April 1539 durch Blitzeinschlag verursachte „grosse[…] Schaden“ 
am „Glocken=Thurm auf der Burg“447 wird wegen der Gefahr für das 
Kirchenschiff und den westlich daran angrenzenden Südflügel des 
Schlosses bald danach repariert worden sein. In diesem Zusammen-
hang berichtet eine spätere Chronik von Joachim Otten aus dem Jahr 
1615, dass der Blitzeinschlag im Turm von St. Servatii auch die Woh-
nung des Stiftshausmanns zerstört hatte, in der sich auch Trompeten 
befanden.448 Dietz-Rüdiger Moser rechnet diese zu den „Instrumen-
te[n] von fürstlichem Rang“.449

Lorenz berichtet von der Neuerrichtung beziehungsweise dem Aus-
bau des „Mushauses“ im Jahr 1558, in dessen Obergeschoss der „Eß-

442 Vgl. die Kap. 6.3 und 6.5 der vorliegenden Arbeit.
443 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 

fol. 50r (6.11.1521). In diesem Schreiben bittet Anna II. Herzog Georg, dass er 
sich bei der Stadt für sie wegen der 1000 Gulden einsetze. In einer von Anna II. 
dem Rat Mitte Dezember 1521 ausgestellten Urkunde verspricht die Äbtissin, aus 
der ihr seitens der Stadt geleisteten Hilfe bei Bauten für die Zukunft künftig keine 
Rechte herleiten zu wollen. Vgl. UB QLB, II, Nr. 667, S. 131 (13.12.1521). Ohne 
Zweifel beziehen sich beide Quellen auf ein Bauvorhaben am Schloss, das auch in 
der Ratsrechnung des Jahres 1521/22 erwähnt wird. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 
(1521), fol. 29r. Weitere diesbezügliche Quellen fehlen jedoch.

444 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 50r (6.11.1521). Vgl. dazu zudem: Lorenz, Beihilfen, S. 1185f; Voigtländer, 
Stiftskirche, S. 18f. Lorenz und Voigtländer vermuten einerseits, dass in diesem 
Bau ein Ersatz für ein verfallenes oder eingestürztes Vorgängergebäude zu sehen 
ist, und andererseits, dass es sich dabei um den West- und Südtrakt des Schlosses 
handelte. Nach Lorenz ist dieser Teil des Schlosses „höchst einfach gehalten“. 

445 Vgl. Voigtländer, Stiftskirche, S. 18f.
446 Vgl. ABKG, II, Nr. 1487, S. 794 (4.10.1527). 
447 Winnigstedt, Chronicon Quedlinburgense, S. 514.
448 Vgl. HAB Wolfenbüttel, Sign. Ms. Cod. Guelf. 65.6 Extrav. W.
449 Moser, Dietz-Rüdiger: 1000 Jahre Musik in Quedlinburg, Ehrenwirth/München 

1994, S. 124. 
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saal, zwei Repräsentationsräume und der Kapitelssaal“ Platz gefunden 
hätten.450 Hierbei handelt es sich um die zweigeschossige Erneuerung 
des romanischen Nordtraktes des Schlosses, der sich über die beacht-
lichen Ausmaße von 50 m in der Länge und 11 m in der Breite er-
streckt.451 Mit Lorenz ist jedoch zu beklagen, dass die stiftischen Rech-
nungsbücher nicht überliefert sind, weshalb Bauarbeiten am Schloss 
nur dann nachvollzogen werden können, wenn sich die Stadt an den 
Kosten beteiligte und dies in den Ratsrechnungen verzeichnet wur-
de.452 Aus diesem Grund ist es möglich und sogar sehr wahrschein-
lich, dass die erwähnten Baumaßnahmen am Quedlinburger Schloss 
und der Stiftskirche lediglich einen Ausschnitt der tatsächlichen Ar-
beiten wiedergeben. Geht der durch Ehlers attestierte und „bis heute 
erkennbare, eindrucksvolle Schlosscharakter der abteil.[ichen] Resi-
denzbauten im Stil der Renaissance“453 hauptsächlich auf den Ausbau 
des Schlosses unter Anna II. zurück oder waren die Baumaßnahmen 
– wie die Äbtissin an Herzog Georg schrieb – nicht zu „vmbgehen, wo 
das Stiffte nicht ghaer verwůstet sol werden“?454 Ließ Anna II. an einem 
prächtigen und repräsentativen Schloss bauen oder sicherte sie mit 
geringen Mitteln lediglich die Fortführung des geistlichen Lebens auf 
dem Stiftsberg? Auf den ersten Blick ist eine eindeutige Antwort dar-
auf nicht allein aufgrund der schlechten Quellenlage, sondern auch 
deshalb kaum zu erwarten, weil die Einschätzung eines Gebäudes als 
eindrucksvoll und repräsentativ oder als schlichter Zweckbau zwangs-
läufig subjektiv ist. Demgegenüber sieht Vinzenz Czech in einzelnen 
Bauformen und -mustern – „Türmen, Giebeln, Zwerchhäusern oder 
Portalen“455 –, die nach 1500 in die Architektur der Herrschaftssitze 
des von ihm untersuchten Harzraumes eindrangen, eine „erkennbare 
herrschaftliche Zeichenfunktion“. Auf dem Quedlinburger Stiftsberg 
verweist am deutlichsten der erwähnte Umbau des Nordtraktes mit 
seinen beträchtlichen Ausmaßen, dem „reiche[n] Renaissance-Portal 
im Hof“,456den großen Repräsentationsräumen im Obergeschoss und 
den vier Zwerchhäusern auf das in den Dimensionen einer Quedlin-
burger Äbtissin prächtige Schloss einer Fürstin. Dass mit dem Nord-
450 Lorenz, Beihilfen, S. 1199. Vgl. auch die entsprechenden Posten in den Ratsrech-

nungen: StA QLB, 23a, RR, Nr. 37 (1557), fol. 60r; RR, Nr. 38 (1558), fol. 22r. 
451 Vgl. Voigtländer, Die Stiftskirche St. Servatii, S. 19.
452 Vgl. Lorenz, Beihilfen, S. 1175. Die Ratsrechnungen der Jahre 1517–1520, 

1525/26 und 1565 sind nicht überliefert. 
453 Ehlers, Caspar: Quedlinburg. In: Paravicini, Werner (Hg.): Höfe und Residen-

zen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, 
Teilbd. 2: Residenzen, Ostfildern 2003, S. 469f, hier S. 469 (Residenzenforschung 
15.1).

454 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 50r (6.11.1521).

455 Czech, Quedlinburg und die Höfe, S. 155.
456 Voigtländer, Die Stiftskirche St. Servatii, S. 30, Anm. 30.
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trakt und dem Westflügel der Großteil der heute erhaltenen Schloss-
gebäude auf dem Stiftsberg im Auftrag Annas II. errichtet wurde, 
weist darüber hinaus unabhängig von der Beurteilung der Gebäude 
als eindrucksvoll oder repräsentativ schon rein quantitativ auf den be-
deutenden Ausbau einer Residenz hin, die Anna II. als eine fürstliche 
angesehen haben dürfte. Czech sah es als zu weitgehend an, im er-
wähnten Nordtrakt des Schlosses aus der Mitte des 16. Jahrhunderts 
„noch einmal einen behaupteten landesherrschaftlichen Machtan-
spruch sehen zu wollen“.457 Vor dem Hintergrund der verschiedenen 
anderweitigen Maßnahmen Annas II. zum Ausbau und zur Verteidi-
gung ihrer Landesherrschaft (Titulatur, Netzwerk im Stiftskapitel, 
Wahrnehmung und Verteidigung der Reichsstandschaft, Abwehr 
der schutzvogteilichen Ansprüche auf die Landesherrschaft im Stift) 
ist gerade dieser um 1558 im Nordtrakt Architektur gewordene An-
spruch auf Landesherrschaft als wahrscheinlich anzusehen.

Die Selbstdarstellung der Äbtissin wurde in der vorliegenden Ar-
beit bei der Untersuchung verschiedener Fragestellungen bereits be-
rührt. Die erlangten Ergebnisse können auch hier verwendet werden. 
Zunächst ist an die von Anna II. eingeführte und schließlich gegen 
den Widerstand des Schutzvogts durchgesetzte neue Titulatur als 
‚Äbtissin des kaiserlichen, freien, weltlichen Stifts Quedlinburg‘ zu 
erinnern. Während hier die Betonung auf der vermeintlichen kaiser-
lichen Gründung und der daraus abgeleiteten kaiserlichen Nähe des 
Stiftes lag, ist für die Selbstdarstellung der Äbtissin die nur zwischen 
1540 und 1544 verwendete Titulatur noch bedeutsamer, in der sie 
ihre Stellung als Äbtissin und Fürstin betonte.458 Weiterhin sind die 
Ergebnisse zum Quedlinburger Stiftskapitel im Reformationsprozess 
einzubeziehen,459 da es auch als eine Art der Selbstdarstellung anzu-
sehen ist, wenn Anna II. den alten schutzvogteilichen Einfluss auf die 
Besetzung frei werdender Prälaturen im Stiftskapitel zurückdrängte 
und diese Stellen nach 1540 eigenständig und mehrheitlich mit ih-
ren Nichten besetzte. Unter gleichzeitiger Betonung ihres reichsfürst-
lichen Ranges, der kaiserlichen Bindung und der Reichsfreiheit des 
Stiftes formte sie es dadurch gewissermaßen in ein Familienstift um. 
Auch bei ihrer Reichstagspräsenz seit 1542 ist die Funktion der Ver-
teidigung und Wahrung der Reichsstandschaft von der damit verbun-
denen Selbstdarstellung der Äbtissin als Fürstin des Reiches nicht zu 
trennen. 

Hinsichtlich des Haushalts von Anna II. ist mit von der Höh zu be-
klagen, dass Hofrechnungen in Quedlinburg erst ab dem beginnen-
den 17. Jahrhundert überliefert sind. Für die Jahrhunderte davor sind 
457 Czech, Quedlinburg und die Höfe, S. 156. 
458 Vgl. Kap. 6.2 der vorliegenden Arbeit. 
459 Vgl. Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit.
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diese Rechnungen als „Fundgrube für die Hofforschung“ nicht über-
liefert. Weil sich deshalb Fragen nach „den Kosten und der Finanzie-
rung der Hofhaltung“ oder nach dessen „Größe, Personalbestand und 
Struktur“ nicht beantworten ließen, bleibe „das Bild vom Hof der Äb-
tissin im Spätmittelalter außerordentlich blass“. Die bessere Quellen-
lage seit Beginn der Frühen Neuzeit konnte von der Höh im Rahmen 
seines Beitrages nur für „punktuelle[…] Beobachtungen“ nutzen. Im 
inneren Widerspruch stehen seine Feststellungen, dass einerseits „die 
Einführung der Reformation in Quedlinburg einen radikalen Um-
bruch für die Lebensverhältnisse innerhalb des Stiftes darstellt“ und 
andererseits „die Untersuchung der Auswirkung der Reformation auf 
das Stift Quedlinburg […] [e]in Desiderat der Forschung ist“.460 Der 
mit der Einführung der Reformation in Zusammenhang gebrachte 
radikale Umbruch der Lebensverhältnisse im Stift ist nach von der 
Höhs eigener Einschätzung der Quellenlage kaum zu belegen. Denn 
dem „außerordentlich blass[en]“ Bild vom Hof der Äbtissin im Spät-
mittelalter kann allenfalls ein geringfügig besseres Bild dieses Hofes 
am Beginn der Frühen Neuzeit gegenübergestellt werden. Es verbie-
tet sich, aus dieser Situation per se einen Umbruch abzuleiten, da die 
fehlende Überlieferung von Quellen zur Hofhaltung der Äbtissin vor 
der Reformation nicht als argumentum e silentio dafür verwendet wer-
den kann, dass diese bedeutend anders als (unmittelbar) nach der 
Reformation war.461 

Neben der bereits erwähnten Größe des Hofstaats von Anna II. be-
legt von der Höh für das Jahr 1585 die Bestallung eines Hofmeisters 
durch die Quedlinburger Äbtissin. Dieses Amt sei „an den deutschen 
Fürstenhöfen seit der Mitte des 13. Jahrhunderts nachzuweisen […], 
für Quedlinburg jedoch nicht vor dem 16. Jahrhundert“.462 Der frü-
heste Beleg für einen Hofmeister von Äbtissin Anna II. findet sich 

460 Höh, Der Hof, S. 169, 175, 188, Anm. 103.
461 Der Aufsatz von Ernst Keil über die Hofhaltung Äbtissin Hedwigs am Übergang 

vom 15. zum 16. Jahrhundert, in dem Keil viele aufwendige Feste der Äbtissin 
unter Beteiligung von Kurfürsten, Erzbischöfen, Herzogen und kaiserlichen 
Wappenherolden schildert, bleibt bei von der Höh unberücksichtigt. Für das Fest 
anlässlich der Amtseinführung Hedwigs 1459 gab der Quedlinburger Rat allein 
an Trankgeldern 2000 Taler aus, wodurch die anreisenden Fürsten vom Rat eine 
ihrem Stand angemessene sogenannte Verehrung an Bier und Wein erhielten. Die 
Ratsrechnungen, in denen die Aufwendungen des Rates verzeichnet sind, geben 
allerdings wiederum einen nur sehr kleinen Ausschnitt der tatsächlichen Kosten 
dieser Feste wieder. Vgl. Keil, Ernst: Die Hofhaltung der Aebtissin Hedwig. In: HB 
235 (1931), S. 1193f.

462 Höh, Der Hof, S. 175. Der Hofmeister war auch am spätmittelalterlichen Hof der 
rheinischen Pfalzgrafen „der wichtigste Hofbeamte; er organisierte und kontrol-
lierte die Hofhaltung und stand an der Spitze der zahlreichen Hofbediensteten“. 
Gleiches ist bei den hessischen Landgrafen und den Markgrafen von Baden zu 
beobachten. Rösener, Hofleben, S. 160, 163, 168.
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1540/46.463 Der Rat erwähnt einen früheren Hofmeister der Äbtissin 
für das Jahr 1524.464 In der „Figur des Hofmeisters“ stoße man „auf 
eine für kleinere Höfe typische enge Verknüpfung von Haushaltsfüh-
rung und Landesverwaltung: Der Hofmeister war zugleich Aufseher 
über das Hofgesinde, Richter und fürstlicher Verwaltungsbeamter.“465 
Das Amt des Hofmeisters findet sich bereits in den Fürstenlehren des 
Johann von Indersdorf für Herzog Albrecht III. von Bayern-Mün-
chen und seine Gemahlin Anna aus dem 15. Jahrhundert. Demnach 
solle der Fürst einen Hofmeister einsetzen, damit „der gancz hof in 
gut zucht sey und ein auffsehen hab auff sein adelichs tugendtlichs 
leben“.466 

In der bei Lorenz angegebenen Gesindeliste Annas II. ist auch eine 
Hofmeisterin erwähnt, die nach Deutschländer die Funktion hatte, 
darüber zu wachen, „dass Anstand und höfische Sitte gewahrt blieben 
und Streitigkeiten unter den Hofjungfrauen geschlichtet wurden“.467 
Die Hofmeisterin ist dabei nicht mit der Frau/Tochter des Hofmeis-
ters zu verwechseln, die in der Gesindeliste gesondert als „Fräulein 
Hofmeister“ erwähnt wird.468 Die beiden Hofnarren der Äbtissin pas-
sen laut von der Höh „nur schwer zu einem ausschließlich dem Gebet 
und dem Gottesdienst gewidmeten Leben“,469 wobei er die Fürstäb-
tissin eines Reichsstifts mit der Äbtissin eines einfachen Klosters zu 
verwechseln scheint. Anna II. hatte sich eben nicht einzig dem Gebet 
und dem Besuch des Gottesdienstes zu widmen. Sie war darüber hin-
aus oder gar vorrangig Landesherrin in ihrem Territorium und ist da-
durch eher mit einem Bischof in seinem Hochstift zu vergleichen. An 
bischöflichen Höfen bildeten Narren an der Wende zur Frühen Neu-

463 Hofmeister Marx von Bora wird 1546 im Zusammenhang eines Protestschreibens 
von Anna II. als Zeuge erwähnt. Die Äbtissin ging damit gegen den Rat vor, der 
vor dem Oeringer Tor eigenmächtig eine Pulverhütte hatte errichten lassen. Be-
reits 1540 ist Marx von Bora wahrscheinlich unter den Adressaten eines Bittschrei-
bens, das die Schulzusammenlegung im Franziskanerkloster zum Inhalt hatte. 
Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 2–3 (4.4.1540); LASA, A20, XXIX, 
Nr. 1, fol. 79 (15.4.1546). Noch 1547 wird er erwähnt. Vgl. LASA, A2, Erzstift Mag-
deburg, Nr. 216, Bd. 1, fol. 134r (17.2.1547). 

464 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 308r (nach dem 11.5.1545). Hofmeister sei demnach Heinrich Hatke/Hetke 
von Dullede gewesen. 

465 Höh, Der Hof, S. 178.
466 Gehr, Eugen: Die Fürstenlehren des Johann von Indersdorf für Herzog Alb-

recht III. von Baiern-München (1436–1460) und seine Gemahlin Anna, Freiburg/
Br. 1926, zit. nach: Deutschländer, Gerrit: Dienen lernen, um zu herrschen. Höfi-
sche Erziehung im ausgehenden Mittelalter (1450–1550), Berlin 2012, S. 87 (Hal-
lische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 6).

467 Deutschländer, Dienen lernen, S. 88.
468 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 96f, Anm. 23.
469 Höh, Der Hof, S. 177. 
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zeit nach Hans Rudolf Velten hingegen keine Ausnahme.470 Eine für 
fürstliche Höfe ebenfalls typische „aufwändigere höfische Lebenswei-
se in Quedlinburg“ konnte von der Höh jedoch nicht nachweisen.471 

An dieser Stelle gilt es auf der Grundlage eigener Recherchen anzu-
knüpfen und bislang unberücksichtigt gebliebene Quellen auszuwer-
ten. Unter den Akten der Finanz- und Steuerverwaltung der Qued-
linburger Propstei findet sich ein „Register der aůsgaben von den 
Einkomen der Probsteÿ so mir Andres Gerhardten von wegen U.[nse-
rer] G.[nädigen] Fůrstin vnd Frawen Beůholen“.472 Die Eintragungen 
in das Register umfassen den Zeitraum zwischen 1544 und 1562 und 
bilden in der Summe quasi den Zuschuss der Propstei zum Haushalt 
der Äbtissin. In David Schenkich, dem Schreiber der Pröpstin Sybilla 
von Honstein-Vierraden, kann der Autor des Registers angenommen 
werden. Der im Titel des Registers erwähnte Andres Gerhardt war der 
Schosser der Äbtissin.473 Unter der Vielzahl der Ausgaben für die Äb-
tissin finden sich die von Marc von der Höh gesuchten „verstreuten 
Hinweise“, die zwar die verlorenen Hofrechnungen nicht ersetzen, 
dennoch aber einen Einblick in die Hofhaltung von Anna II. geben 
können. Da bei einigen der Ausgabenposten vermerkt wurde, dass 
diese in den Registern der Äbtissin fehlen,474 kann daraus geschlossen 
werden, dass diese Rechnungen in der Abtei überhaupt geführt wur-
den. Weiterhin ist zu betonen, dass es sich bei den hier enthaltenen 
Rechnungsposten lediglich um einen kleinen Ausschnitt der Ausga-
ben für den Hof der Äbtissin handelt. 

Im Folgenden werden nur die auffälligsten Ausgaben wiedergege-
ben: In Leipzig wurden 1550 für die Äbtissin zwei Welsche, 18 Mar-
derkehlen, eine Unze „sůperfein goltt“, zwei „loth meilanische[r] 
Flitter“, ein Futter, acht Ellen bunt-weiße Borte und ein Ziegenpelz 
gekauft.475 1556 wurde für die Äbtissin ein Otterpelz erworben.476 
In Halberstadt wurden 1555 acht Ellen „půrpůramisch“, fünf Ellen 
schwarzer Samt, roter Zendal, zehn Ellen schwarzer Nürnberger Samt, 
18 Ellen schwarzer Nürnberger Damast, zwei Lot Perlen und verschie-
dene Bahnen Leinwand gekauft.477 Zwei Stiftsfrauen erhielten bereits 
470 Vgl. Velten, Hans Rudolf: Hofnarren. In: Paravicini, Höfe und Residenzen, Bd. 1, 

S. 65–69, bes. S. 67.
471 Höh, Der Hof, S. 178. 
472 LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 1r (1544–1562).
473 David Schenke wird erstmals 1564 in den Rechnungen der Stiftskirche St. Servatii 

als Schreiber der Pröpstin erwähnt. Im Jahr 1583 ist er Kaplan der Pröpstin. Vgl. 
LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27, fol. 39r (1564); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, 
fol. 42v (1583). Andres Gerhardt war spätestens seit 1550 Schösser des Stiftes. Vgl. 
LASA, U9, A IX, 213 (16.6.1550). 

474 Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 9r, 54v (1550). 
475 LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 54rv (1550).
476 Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 61v (1556).
477 LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 58v, 59v (1555).
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1545 Pelze, die jedoch mit zwei Talern pro Stück verhältnismäßig 
günstig waren.478 Besonders hohe Kosten verursachte 1559 der Ein-
kauf von 10 1/8 Ellen braun-goldenem Tuch für 50 Taler, zehn Ellen 
rot-gelbem Tuch für 55 Taler, neun Ellen rotem Samt für 22 ½ Taler, 
sechs Lot Borten für fünf Taler und zwei Stücken „klein Schwebisch“ 
für elf Taler.479 Für die Tafel der Äbtissin wurden 1555 Ingwer, Safran, 
Nelken, „Zwetzicken“, Pfeffer, Zucker und Reis, 1557 und 1562 friesi-
sche Butter, 1559 ein „feslein Lemonien vnd oliůenn“, 1561 Konfekt-
zucker und Muskatellerbier und 1562 wiederum indianischer Ingwer 
und „Limonae“ beschafft.480 Anlässlich eines Besuchs der Stolberger 
Verwandten 1556 wurden auf dem Stiftsschloss 22 große Hechte und 
acht Schock beziehungsweise 480 Krebse verzehrt.481 

Bei der Einordnung der zeitgenössischen Bedeutung der Einkäu-
fe können die von Werner Paravicini, Jan Hirschbiegel und Gerhard 
Fouquet herausgegebenen Bände zur Residenzforschung sowie die 
Dissertation von Kirsten O. Frieling zur Kleidung an Fürstenhöfen 
an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit dienen.482 Nimmt man 
zunächst die Pelzsorten in den Blick, fallen die Marderkehlen und 
der Otterpelz auf, während der Ziegenpelz zu vernachlässigen sein 
dürfte. Nach Frieling trugen die Reichsfürsten und -fürstinnen in 
dem von ihr untersuchten Zeitraum an der Schwelle vom Mittelalter 
zur Frühen Neuzeit „vor allem Hermelin-, Marder-, Zobel- und Eich-
hörnchenfelle“. Marderpelze wurden beispielsweise vom Sohn des 
sächsischen Kurfürsten 1530 oder von den Söhnen des Herzogs von 
Savoyen Mitte des 15. Jahrhunderts getragen und schillerten „in den 
verschiedensten Brauntönen“. Wie beim Zobel habe man auch beim 
Marder den einzelnen Pelzteilen unterschiedlichen Wert beigemes-
sen, wobei insbesondere die Marderkehle „als exquisiter Pelz“ galt. 

478 Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 66v (1545).
479 LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 75r (1559).
480 LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 75r (1559), 78v (1561), 79r (1562), 88v (1557), 89r 

(1557), 102r (1562). 
481 Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 69v (1555). 
482 Vgl. Fouquet, Gerhard/Hirschbiegel, Jan/Paravicini, Werner (Hg.): Hofwirt-

schaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz in Spätmittelalter und 
Früher Neuzeit. 10. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, Ostfildern 2008 (Residenzenforschung 21); Paravi-
cini, Werner (Hg.): Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Bilder 
und Begriffe, Teilbd. 1: Begriffe, Ostfildern 2005 (Residenzenforschung 15, II); 
Frieling, Kirsten O.: Sehen und gesehen werden. Kleidung an Fürstenhöfen an 
der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit (ca. 1450–1530), Ostfildern 2013 (Mittel-
alter-Forschungen 41). Zum Überblick über die Ernährung: Dirlmeier, Ulf/Fou-
quet, Gerhard: Ernährung und Konsumgewohnheiten im spätmittelalterlichen 
Deutschland. In: GWU 44 (1993), S. 504–526.
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Auch der sich durch besonderen Glanz auszeichnende Pelz des Otters 
sei von Reichsfürstinnen getragen worden.483

Bei den Stoffen fallen die acht Ellen „půrpůramisch“ auf, die an 
einen besonders wertvollen, mit echtem Schneckenpurpur484 ein-
gefärbten Stoff denken lassen könnten. Der vergleichsweise geringe 
Preis von nur 24 Groschen pro Elle spricht dagegen.485 Statt dem be-
reits seit dem ausgehenden Mittelalter aus der Mode gekommenen 
Purpur ist eher an einen Stoff in den Modefarben Scharlach oder 
Karmin zu denken.486 Deutlich teurer als der vermeintliche Purpur-
stoff war der Samt in verschiedenen Farben, bei dem es sich um einen 
„kostbare[n] und für repräsentative fürstliche Gewänder häufig ver-
wendete[n] Seidenstoff“ handelte.487 Die Stoffart Zandel/Zendel, ein 
einfacher Seidenstoff in Leinwandbindung, lässt sich unter anderem 
in Gewändern der Herzöge von Sachsen finden.488 Die hohen Preise 
für das braun-goldene und das rot-gelbe Tuch von etwa fünf Talern 
pro Elle könnten sich daraus ergeben, dass es sich hier um Samtbro-
kat handelte, in dem Gold- oder Silberfäden eingewoben waren.489 
Zusammen wurden für die 29 Ellen Stoff, sechs Lot Borten und zwei 
Stücken „klein Schwebisch“ 143 Taler bezahlt. Im Vergleich mit zeit-
genössischen Hauspreisen in Quedlinburg lässt sich die Höhe dieser 
Summe illustrieren: Im Zeitraum zwischen 1549 und 1567 verkaufte 
der Rat acht Häuser zu Preisen zwischen 65 und 100 Talern.490 Der 

483 Frieling, Sehen und gesehen werden, S. 62–64, 210, 219, 222.
484 Vgl. zur Kostbarkeit des echten Schneckenpurpurs den Artikel von Marietta Roh-

ner, die darauf hinwies, dass für die Einfärbung eines etwa taschentuchgroßen 
Textilstücks 1,6 g reinen Farbstoffs benötigt werden, wofür es des Sekrets von 
12 000 Purpurschnecken bedurfte. Aktuell koste ein Gramm natürlichen Schne-
ckenpurpurs etwa 2050 €. Vgl. Rohner, Marietta: Purpur. Kaiserlicher Farbstoff 
aus Schneckensekret. In: Cattaneo, Claudia/Muntwyler, Stefan/Rigert, Markus/
Schneider, Hanspeter (Hg.): Farbpigmente – Farbstoffe – Farbgeschichten, Win-
terthur 22011, S. 208–211, bes. S. 210; Lück, Heiner: Purpur/Porphyr. In: HRG2, 
28. Lieferung, Berlin 2020, Sp. 957–961.

485 Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 58v (1555). 
486 Vgl. Frieling, Sehen und gesehen werden, S. 73. Frieling weist in diesem Zusam-

menhang darauf hin, dass Papst Paul II. 1464 festlegte, dass selbst die Kardinalsge-
wänder künftig mit Kermes, einem Pulver aus zermahlenen Schildläusen, statt wie 
bisher traditionell mit Purpur gefärbt werden sollten.

487 Frieling, Sehen und gesehen werden, S. 46.
488 Vgl. Frieling, Sehen und gesehen werden, S. 49, 94, 138, 175.
489 Vgl. Frieling, Sehen und gesehen werden, S. 47.
490 Im Jahr 1545 verkauft der Rat ein Haus auf dem Marschlinger Hof im Westen der 

Altstadt für 65 Taler und 1549 ein weiteres Haus „hinter den Schernen“ für 70 Ta-
ler. 1559 verkauft der Rat ein Haus auf dem Kirchhof (Benedikti?) für 100 Taler. 
1564 wird der Verkauf eines Hauses am (städtischen) Marstall im Osten der Alt-
stadt für 80 Taler erwähnt und 1567 wird das Pfarrhaus von St. Aegidii im Nor-
den der Altstadt für 85 Taler veräußert. Einzige Ausnahmen von der angegebe-
nen Preisspanne der Immobilien bilden zwei Häuser im Hoken, die 1564 für 600 
beziehungsweise 300 Taler verkauft wurden. Für derart hohe Preise dürften die 
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Kaufpreis der 1559 erworbenen Stoffe hatte somit den zeitgenössi-
schen Gegenwert von eineinhalb Quedlinburger Bürgerhäusern. 

Bei den für den Quedlinburger Hof gekauften Lebensmitteln fällt 
zunächst Safran als laut Selzer „wertvollstes Gewürz“ auf. Zur Veran-
schaulichung der Relation zu zeitgenössischen Einkommen gibt Sel-
zer das Beispiel, dass der Kochmeister des Hochmeisters Friedrich 
von Sachsen in Preußen (reg. 1498–1507) für etwa 380 Gramm Safran 
um 1504/05 etwa die Hälfte seines Jahreslohns hätte aufbringen müs-
sen.491 Auf Safran folgen in der Rangliste exklusiver Gewürze direkt 
Pfeffer, Ingwer und Zucker.492 Doch sollte man „[t]rotz des besonde-
ren Appetits der Forschung auf diese Gewürze […] nicht übersehen, 
daß es weitere wertvolle Importe gab[, wie, E.R.] Oliven, Rosinen, 
Mandeln, Reis und Feigen, deren Verzehr ähnlich kostspielig war“.493 
Fuhrmann ergänzt diese Aufzählung dahingehend, dass auch der 
Kauf von Zitrusfrüchten, wie etwa den 1559 für den Quedlinburger 
Hof erworbenen Limonen, „von der Finanzkraft abhängig“ war.494 
Die bei dem Familientreffen der Stolberger 1556 verzehrten Hechte 
sind ebenso wie Karpfen und Lachs als „Herrenspeise“ anzusehen,495 
was dadurch Bestätigung findet, dass grüne Hechte als eine Art Bezah-

Größe und vor allem die Lage der Häuser in direkter Nachbarschaft zum Rathaus 
verantwortlich gewesen sein. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 26 (1545), fol. 13v; RR, 
Nr. 29 (1549), fol. 27r; RR, Nr. 33 (1553), fol. 50r; RR, Nr. 39 (1559), fol. 28v; RR, 
Nr. 44 1564, fol. 33r, 43v; StA QLB 23b, RR, Nr. 47 (1567), fol. 60v. Siehe auch die 
von den Kastenherren für den Reichen Kasten 1557 für 90 und 70 Taler verkauften 
beiden Häuser auf dem Kirchhof Benedikti und in der Blasiigasse. Vgl. Pfarrar-
chiv Quedlinburg, Ben. 119, fol. 1v (1557).

491 Selzer, Stephan: Fürstliche Ansprüche an der Peripherie des höfischen Europas. 
Die Hofhaltung des Hochmeisters Friedrich von Sachsen in Preußen (1498–1507). 
In: Fouquet/Hirschbiegel/Paravicini, Hofwirtschaft, S. 55–76, hier S. 60. 

492 Dazu passt, dass der Quedlinburger Rat für die einträgliche Salpeterhütte vor dem 
Oeringer Tor an Anna II. Naturalien in Form von Pfeffer und Ingwer zu entrichten 
hatte. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 29 (1549), fol. 59r. Auch Marx Müller als Inhaber 
der Salpeterhütte musste als jährliche Zinszahlung je ein Pfund Ingwer und Pfef-
fer sowie 30 Pfund grüne Hechte, die laut Fuhrmann zur Herrenspeise zählten, 
an Anna II. senden. Vgl. Fuhrmann, Bernd: Nahrung. Nahrungsmittel. In: Paravi-
cini, Werner (Hg.): Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Bilder 
und Begriffe, Teilbd. 1: Begriffe, Ostfildern 2005, S. 74–78 (Residenzenforschung 
15.II); LASA, A20, XVIII, Nr. 1a, fol. 8r (19.11.1544). 

493 Selzer, Fürstliche Ansprüche, S. 60. Fouquet bezeichnet Reis als „ausgesprochene 
Repräsentationsspeise“. Fouquet, Wie die kuchenspise sin solle, S. 20.

494 Fuhrmann, Nahrung, S. 78. 
495 Fuhrmann, Nahrung, S. 77; vgl. zum Unterschied zwischen Herrenspeise und Ge-

meiner Speise weiterführend: Dirlmeier, Ulf: Untersuchungen zu Einkommens-
verhältnissen und Lebenshaltungskosten in oberdeutschen Städten (Mitte 14. bis 
Anfang 16. Jahrhundert), Heidelberg 1978, S. 317–441 (Abhandlungen der Hei-
delberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse 1978 
1); Wiegelmann, Günter: Alltags- und Festspeisen. Wandel und gegenwärtige Stel-
lung, Marburg 1967 (Atlas der deutschen Volkskunde, N. F., Beiheft 1). 
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lung an die Äbtissin geliefert wurden.496 Auch sollte Graf Ulrich von 
Regenstein als Stiftshauptmann drei Zentner Karpfen und zwei Zent-
ner Hechte als Teil seiner Entlohnung von der Äbtissin erhalten.497 
Die 1556 den Stolbergern ebenfalls in großen Mengen aufgetischten 
„billigen Flußkrebse“ wurden hingegen in der Regel „für die Bediens-
teten erworben“.498 

Dass das erwähnte Muskatellerbier ebenso wie der 1560 vom Rat 
der Äbtissin Graf Ernst von Regenstein sowie dem Stiftshauptmann 
und seinen Gästen servierte Malvasier zu den teuren und besonders 
repräsentativen Getränken zählte, kann aufgrund der hohen Kosten 
nur vermutet werden.499 Auch das Zuckerkonfekt ist als „kostspieliges 
Dessert“ zu bezeichnen.500 Die friesische Butter dürfte ausschließlich 
für Feste oder den Konsum der Äbtissin und gegebenenfalls des Stifts-
kapitels vorgesehen gewesen sein. Das Gros der auf dem Stiftsberg be-
nötigten Butter erhielt die Äbtissin hingegen vom Wipertikloster, das 
beispielsweise 1569 4 ½ Tonnen beziehungsweise 413 Pfund auf den 
Stiftsberg zu liefern hatte.501 

Zusammenfassend kann selbstverständlich kein einziger der er-
wähnten Stoffe und Pelze und kein einziges der Nahrungsmittel als 
letztgültiger Beweis für einen fürstlichen Lebenswandel von Anna II. 
herangezogen werden.502 Dies macht hingegen die Summe aus allen 
496 Vgl. LASA, A20, XVIII, Nr. 1a, fol. 8 (19.11.1544). Marx Müller liefert neben Ing-

wer auch 30 Pfund grüne Hechte, die frisch gefangen und geräuchert waren. Vgl. 
dazu auch Fouquet, Wie die kuchenspise sin solle, S. 19. 

497 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 122–123 (um 1535).
498 Fuhrmann, Nahrung, S. 77. Vgl. weiterführend auch: Labouvie, Eva: Nachkom-

menschaft und Dynastie. Geburten und Tauffeste im anhaltischen Adel zwischen 
Repräsentation und Präsenz (1607–1772). In: Dies. (Hg.): Adel in Sachsen-Anhalt. 
Höfische Kultur zwischen Repräsentation, Unternehmertum und Familie, Köln/
Weimar/Wien 2007, S. 207–243. 

499 Worum es sich beim Muskatellerbier handelt, ist nicht zu klären. Denkbar wäre 
ein mit Muskat versetztes Bier oder auch ein heutzutage Hybrid-Bier genanntes 
Getränk, bei dem dem Brausud die Maische von Weintrauben zugegeben wird. 
Vgl. Gumbinner, Julius Ludwig: Handbuch der praktischen Bierbrauerei nach den 
neuesten und bewährtesten Methoden, mit Einschluß des Filz-Malzens, der Berei-
tung der wichtigsten Biersorten, der Dampfbrauerei, und der Anlage von Braue-
reigebäuden, Bd. 1, Berlin 1845, S. 144; zum Malvasier, einem teuren Südwein, 
vgl. Fuhrmann, Nahrung, S. 76; Fouquet, Wie die kuchenspise sin solle, S. 21; StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 40 (1560), fol. 45v.

500 Dirlmeier/Fouquet, Ernährung, S. 518.
501 Zur Butterlieferung des Wipertiklosters an die Äbtissin vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, 

Nr. 12, fol. 295rv (1569). Zur Umrechnung einer Tonne Butter in Pfund vgl. StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 32 (1552), fol. 336r.

502 Vgl. hinsichtlich der Kleidung den Beitrag von Marieluise Kliegel zu den Buchau-
er Stiftsdamen des 17. und 18. Jahrhunderts, in dem die Autorin festhält, „dass die 
Gewänder der Stiftsdamen deren adeligen Stand auch als Mitglieder eines Stiftes 
dem Zeitgenossen augenfällig vor Augen führten“. Vgl. Kliegel, Marieluise: Gut 
betucht. Zum Selbstverständnis adeliger Stiftsdamen in Gewand und Stand. In: 
Schiersner, Dietmar/Trugenberger, Volker/Zimmermann, Volker (Hg.): Adelige 
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angeführten und in den historischen Kontext eingeordneten Gütern 
wahrscheinlich, auch wenn sich weder in den Quellen noch der For-
schung eine Unterscheidung zwischen „nur“ reichsgräflichem oder 
schon reichsfürstlichem Konsum hat ausmachen lassen. Der bei Marc 
von der Höh noch fehlende Nachweis „eine[r] aufwändigere[n] hö-
fische[n] Lebensweise in Quedlinburg“503 konnte mithin zumindest 
für die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts hinlänglich erbracht wer-
den. Dass die erwähnten Einkäufe für den Hof der Äbtissin aus den 
Einkünften der Pröpstin bestritten wurden, betont noch einmal, dass 
man es hier mit einem wahrscheinlich nur sehr kleinen Ausschnitt 
der Aufwendungen für die Hofhaltung der Äbtissin zu tun hat. Als Ad-
ressat des demonstrativen Konsums504 am Quedlinburger Hof hat ei-
nerseits der Hof selbst zu gelten, indem dadurch die Fürstäbtissin die 
formelle und informelle Hierarchie an ihrem Hof in der Weise kon-
servierte, dass sie sich selbst an der Spitze dieser Hierarchie halten 
konnte.505 Weiterhin sind auch die Stadt, deren reiches Patriziat und 
die in den Freihöfen ansässigen Adeligen als Adressaten anzusehen, 
denen gegenüber sich die Äbtissin als Landesherrin abzusetzen hatte. 

Zur externen Aufgabe höfischer Kultur zählte es nach Ewert und 
Hirschbiegel, „die eigene soziale Position im Rahmen der Konkur-
renz mit [den, E.R.] Standesgenossen abzusichern“.506 Da die Einheit 
des Fürstenstandes sowohl in politischer als auch in ökonomischer 
Hinsicht eine Fiktion ist,507 schloss sich selbstredend eine Konkur-
renz des Quedlinburger Hofes beispielsweise mit dem kursächsischen 
Hof in Dresden aus. Eher könnten die Höfe der Gernröder Äbtissin 
oder des Halberstädter Bischofs, eventuell auch der Grafen von Re-
genstein-Blankenburg oder der Fürsten von Anhalt zum Vergleich ge-
dient haben.508 Aufgrund der überschaubaren finanziellen Mittel509 

Damenstifte Oberschwabens in der Frühen Neuzeit. Selbstverständnis, Spielräu-
me, Alltag, Stuttgart 2011, S. 203–222, hier S. 221 (Veröffentlichungen der Kom-
mission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B For-
schungen 187).

503 Höh, Der Hof, S. 178.
504 Vgl. Veblen, Thorstein: Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Unter-

suchung der Institutionen, Köln/Berlin 1958 (ND 1987), S. 62–84 (Original: 
Veblen, Thorstein: The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of the 
Evolution of Institutions, New York 1899); Dirlmeier, Ulf/Fouquet, Gerhard: 
Bischof Johannes von Venningen (1458–1478) auf Reisen. Aufwand und Konsum 
als Merkmale adliger Lebensführung. In: Blaschitz, Gertrud/Hundsbichler, Hel-
mut/Jaritz, Gerhard/Vavra, Elisabeth (Hg.): Symbole des Alltags – Alltag der Sym-
bole. Festschrift für Harry Kühnel zum 65. Geburtstag, Graz 1992, S. 113–145.

505 Vgl. Ewert/Hirschbiegel, Nur Verschwendung, S. 114f.
506 Ewert/Hirschbiegel, Nur Verschwendung, S. 115.
507 Vgl. Spiess, Fürstliche Höfe, S. 229. 
508 Vgl. u. a. Czech, Quedlinburg und die Höfe. 
509 Nach Spieß standen armen Fürsten für die Hofhaltung „nur 2000 bis 3000 fl. zur 

Verfügung. Dieser Betrag scheint die untere Grenze für einen fürstlichen oder 
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ging es in Quedlinburg vorrangig darum, durch die Hofhaltung in-
klusive des Konsums, durch die Verwendung einer neuen Titulatur, 
durch die für die Reichsöffentlichkeit sichtbare Reichstagspräsenz 
der Äbtissin und auch durch die deutlichen Ausbauten an den Stifts-
gebäuden einen reichsfürstlichen Anspruch zu behaupten, der mit 
(Kur-)Sachsen eine klare Stoßrichtung hatte. Mit allen erwähnten Re-
präsentationsaufwendungen galt es, die „prinzipielle Gleichheit“ der 
Quedlinburger Fürstäbtissin „mit mächtigeren Standesgenossen“, wie 
Kursachsen, „zu betonen“.510

Aus Gründen der Sparsamkeit könnte an der Tafel „gespaltener 
Konsum“511 vorgeherrscht haben, was bedeutet, dass im Alltag weni-
ger Aufwand betrieben wurde und man so auf festliche Anlässe mit re-
präsentativer Speisefolge hinsparte. Ein Hinweis auf die zumindest in 
den 1540er-Jahren nötige Sparsamkeit im Quedlinburger Reichsstift 
kann in der von Anna II. erwähnten gemeinsamen Tafel und Haus-
haltung mit den Stiftsdamen gesehen werden.512 Selbst der mit hohen 
Schulden beladene und deshalb zur Sparsamkeit gezwungene Speye-
rer Bischof Matthias von Rammung speiste Ende des 15. Jahrhunderts 
an einer eigenen Tafel und verfügte, dass nur an seinem und dem 
nächst angrenzenden Tisch für höher gestellte Gäste das Herrenmahl 
serviert werde. Die übrigen Gäste und Amtsträger hatten sich mit 

gräflichen Hof darzustellen, der seinem Standesanspruch noch einigermaßen ge-
recht zu werden suchte.“ Spiess, Fürstliche Höfe, S. 229f. Allerdings ist bei dieser 
Einschätzung zu beachten, dass Spieß in seinem Artikel einzig weltliche Fürsten 
untersuchte und sich deshalb die erwähnte Größenordnung nicht auf geistliche 
Fürsten übertragen lassen dürfte.

510 Schnettger, Matthias: Kleinstaaten in der Frühen Neuzeit. Konturen eines For-
schungsfeldes. In: HZ 286 (2008), S. 605–640, hier S. 636. Für das 18. Jahrhundert 
hat Andreas Pečar die große Bedeutung höfischer Repräsentation kleinerer Fürs-
ten betont. Vgl. Pečar, Andreas: Gab es eine höfische Gesellschaft des Reiches? 
Rang- und Statuskonkurrenz innerhalb des Reichsadels in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts. In: Klueting, Harm/Schmale, Wolfgang (Hg.): Das Reich und 
seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert. Aspekte des Mit-, Neben- und 
Gegeneinander, Münster 2004, S. 183–205 (Historia profana et ecclesiastica 10). 

511 Den Begriff prägte Paravicini, Von materieller Attraktion, S. 274. Ähnlich be-
schrieben bei Fouquet, Wie die kuchenspise sin solle, S. 19, der diese Art des 
Konsums für den spätmittelalterlichen Hof des Speyerer Bischofs Matthias von 
Rammung beschrieb. 

512 Anna II. antwortete Ende April 1548 dem Kaiser beziehungsweise dessen Räten 
auf die Klagen, die Moritz Mitte April gegen sie vorgebracht hatte. Unter ande-
rem hatte Moritz zum wiederholten Mal geklagt, dass Anna II. die Einkommen 
und Güter der anderen Stiftskapitularinnen für sich nutze. Dem entgegnete die 
Äbtissin, dass sie und ihre Stiftsdamen „samentlich haueß vnd tisch halten. Befin-
den wir das es mit geringern vnkosten vnd fůglicher zůgee, dann wo ein yede ire 
sonderliche haůshaltůng hette. Vnd hat doch nichts destoweniger ein yede wie vor 
alterß ir eygen einkommen.“ LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 610r (vor 1.5.1548). 
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einfacherem Essen zu bescheiden.513 In Quedlinburg sollte dagegen 
der sächsische Stiftshauptmann 1554 sogar an der Tafel der Äbtissin 
speisen.514 Fast drei Jahrzehnte später konnte die Äbtissin den Stifts-
hauptmann 1582 wieder von der eigenen Tafel an einen separaten 
Tisch wegverhandeln, musste allerdings zugestehen, dass er täglich 
sechs Mahlzeiten „so gůt sie I[hre] f[ürstlichen] G[naden] aůf Ihrer 
Taffel selbst haben sambt zwei Par Semmeln“ erhielt.515 Aus der Pers-
pektive der nötigen Distinktion einer Fürstäbtissin gegenüber ihren 
Bediensteten ist dies als intendiert rangmindernd zu interpretieren. 
Gleichzeitig kann an diesen Details der Bestallungsvereinbarungen 
für die Stiftshauptmänner Hans von Wolf(en) (1554) und Hierony-
mus Pflugk (1582) ein Rangkonflikt zwischen der Äbtissin und dem 
kursächsischen Schutzvogt abgelesen werden, in welchem es Letzte-
rem gelang, seinen ‚Amtmann‘ und verlängerten Arm 1554 in Qued-
linburg an die Tafel der Äbtissin zu setzen und damit ihren Anspruch 
als geistliche Reichsfürstin bei der nötigen Repräsentation und Dis-
tinktion teilweise zu untergraben. 1582 wurde zwar die gemeinsame 
Tafel von Fürstäbtissin und Stiftshauptmann beendet, allerdings blieb 
der Anspruch auf gleiche Verköstigung trotz Standesungleichheit 
gewahrt. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass mit dem fürstlichen 
Anspruch Annas II. auch ein gewisser Aufwand bei der Hofhaltung 
verbunden war, der sich etwa in der Größe des Hofes oder dem Kon-
sum kostbarer Stoffe und Lebensmittel hat nachweisen lassen. Es 
bleibt die Frage, ob Anna II. – wie eingangs formuliert – dadurch den 
geringen finanziellen Spielraum ihres Stiftes überstrapazierte. Bereits 
erwähnt wurde, dass sie ihrer Nachfolgerin Elisabeth II. 15 000 Ta-
ler Schulden hinterließ, weshalb diese trotz kaiserlichen Verbots das 
Vorwerk des Münzenberger Klosters für etliche Jahre an die Stadt auf 
Wiederkauf verkaufte und einen Großteil der Dienerschaft entlassen 
musste.516 Aus der Propstei des Stiftes flossen in den 19 Jahren zwi-

513 Vgl. Fouquet, kuchenspise, S. 19. Vgl. dazu relativierend Hoffmann, Zwischen Re-
präsentationsdrang, S. 87, Anm. 3, der aus dem 16. und 17. Jahrhundert Beispiele 
dafür anführt, dass vertraute Verwaltungsbeamte an der Tafel des Osnabrücker 
Fürstbischofs zu finden waren. 

514 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 20–22 (15.11.1554). Etwa zehn Jahre zuvor wurde 
anlässlich der Einführung des Stiftshauptmanns Georg von Dannenberg lediglich 
bestimmt, dass dessen Essen demjenigen der Äbtissin vergleichbar sein solle, was 
jedoch ebenfalls der nötigen Distinktion einer Fürstäbtissin widersprach. Auch 
sollte die Äbtissin die Diener Dannenbergs so versorgen lassen wie ihr eigenes Ge-
sinde. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 55 (ca. 1544). 

515 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 248 (18.10.1582). Dies beobachtete bereits Lorenz, 
Quedlinburgische Geschichte, S. 283, sah darin allerdings lediglich eine „Ironie 
des Schicksals“ und verkannte das planvolle Vorgehen des Schutzvogts gegen die 
Äbtissin mit den feinen Mitteln höfischer Verfahren. 

516 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 351–354 (17.10.1580).
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schen 1544 und 1563 laut der erwähnten Rechnung beinahe 20 000 
Taler an die Äbtissin.517 Da aus Mangel an Quellen die gesamten Kos-
ten der Hofhaltung Annas II. unbekannt bleiben, ist es nicht möglich, 
den Anteil dieser Kosten am Schuldenstand des Jahres 1580 auszuma-
chen. Feststehen dürfte jedoch, dass der Anspruch Annas II. als Für-
stäbtissin mit beträchtlichen Kosten verbunden war. Diese entstanden 
bei der Verteidigung und der Wahrnehmung der Reichsstandschaft 
ebenso wie bei der Hofhaltung auf dem Stiftsberg, die sich besonders 
anschaulich an der Größe des Hofstaates hat verdeutlichen lassen. 

6.5 STIFT UND STADT GERATEN IN SCHULDEN

In den Klagen, die Herzog/Kurfürst Moritz vor Kaiser Karl V. ge-
gen Anna II. vorbrachte, ist stets der Vorwurf enthalten, dass Anna II. 
das Stift in Schulden führe. Teils wurde dies – wie bereits erwähnt – 
damit begründet, die Äbtissin versuche, auf dem „allmůsen“ ihres viel 
zu geringen Einkommens ein Fürstentum zu errichten.518 Auf die zu-
nehmende Schuldenlast des Stiftes ist später in diesem Kapitel noch 
einzugehen. Ein wesentlicher Grund für die Verschuldung ist mit 
Sicherheit in den beträchtlichen Kosten zu sehen, die die jahrelan-
gen Prozesse vor Kaiser und Kammergericht verursachten.519 Dazu 
zählen Ausgaben für den eigenen Anwalt520 und für Rechtsgutachten 
etwa zum Vertrag des Jahres 1539.521 Auch die erwirkten kaiserlichen 
Mandate mussten bezahlt werden. Der Rat hatte sich beispielsweise 
1551 mit 345 Talern an den Kosten für drei kaiserliche Mandate betei-
ligt, die Anna II. von Karl V. erbeten hatte.522 Auch die Verkündung 
von Urteilen durch einen Kammerboten in Quedlinburg und Dres-

517 Vgl. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 107v (1563).
518 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 149v (16.5./6.6.1545). 
519 In einer auf dem Augsburger Reichstag 1548 verlesenen Supplikation der Äbtissin 

berichtet Anna II., sie habe wegen des Rechtsstreits bereits im vierten Jahr „vber-
schwengkliche vnkosten vff diese sachen“. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 597r (vor dem 
1.5.1548).

520 In den Quellen finden sich Sylvester Wolgemut(h), Jacob Huckel, Dr. Franz 
Schüssler, Dr. Jacob Kalt und Jacob Fückel(n) als Anwälte, die Stift und Kapitel 
von Quedlinburg vor dem Kammergericht vertraten, aber auch auf Reichstagen 
und vor Herzog Moritz erschienen. Jacob Huckel schreibt 1545 an Anna II., sie sol-
le ihm für seine Dienste 15 Goldgulden jährlich auf der Frankfurter Herbstmesse 
zukommen lassen. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 140–141 (1.1.1545), fol. 177–180 
(26.4.1545), fol. 277 (10.8.1545), fol. 639–643 (1.3.1548).

521 Vgl. zu den Gutachten: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 818–820 (s. d.), fol. 785–801 
(1545). Nach eigener Aussage hatte die Äbtissin bis 1547 wegen des Streits um den 
Vertrag und seine Gültigkeit mehr als 1000 Gulden ausgegeben. Vgl. LASA, A20, 
VI, Nr. 2, fol. 515v (nach 5.6.1547). 

522 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 31 (1551), fol. 25r.
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den waren vom Stift zu tragen.523 Alle diese Ausgaben stehen mit der 
Verteidigung der von der Äbtissin beanspruchten Reichsstandschaft in 
Verbindung. Doch auch die Wahrnehmung der Reichsstandschaft ver-
ursachte große Ausgaben, die in den 1520er-Jahren nicht anfielen, 
als sich Anna II. von Herzog Georg gegenüber dem Reich vertreten 
ließ.524 Auch wenn Anna II. anfangs keinen eigenen Gesandten zum 
Reichstag schickte, sondern beispielsweise den Vertreter der Reichs-
stadt Nordhausen oder jenen der Wetterauer Grafen mitbeauftrag-
te,525 mussten auch diese für ihre Dienste bezahlt werden. Für den 
Reichstag von 1547/48 in Augsburg bevollmächtigte Anna II. mit Ge-
org Rauchbar sogar einen eigenen Gesandten.526

Die größten finanziellen Belastungen hatte die Stadt jedoch wäh-
rend des Schmalkaldischen Krieges 1547 und im Anschluss an die 
Belagerung Magdeburgs Ende 1551 zu tragen. Nach der Einnahme 
Quedlinburgs für Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen verlangte 
dessen Hauptmann eine Schatzung der Untertanen auf „den zehnen-
den pfennig“, d. h. eine zehnprozentige Vermögensabgabe. Durch 
Bitten und Flehen beim Kurfürsten erreichten Äbtissin und/oder 
der Rat schließlich, dass die Stadt Quedlinburg die feste Summe von 
4000 Talern, das Westendorf 40 Taler, der Neue Weg 20 Taler und das 
Stiftsdorf Ditfurt 100 Taler zu entrichten hatten. Zusätzlich wurde der 
bereits gesammelte Gemeine Pfennig in Höhe von 1200 Talern „hin-
wegk gefůrt“.527 Auch Herzog Moritz hatte vom Rat 500 Taler aus der 
Kasse der Türkenhilfe gefordert, doch Anna II. verbot die Zahlung. 
Um dem Schutzvogt dennoch zu willfahren, nahm der Rat die Sum-
me als Kredit auf und schickte Moritz das Geld.528 Allein in diesem 
Jahr hatte die Stadt mit den umliegenden Gemeinden somit fast 6000 
Taler zu entrichten. 

523 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 177v (26.4.1545). Vgl. auch die Gerichtskosten für 
die am Kammergericht gegen das Stift angestrengten Verfahren wegen der vom 
Stift dem Reich verweigerten Steuern: LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 229 (23.2.1571).

524 Hauptsächlich sollte sich Herzog Georg beim Reich darum bemühen, dass die Ma-
trikularbeiträge des Stiftes und der Kammerzieler gesenkt werden. Vgl. LASA, A20, 
I, Nr. 119, fol. 2 (4.3.1522); ABKG, I, Nr. 540, Anm. 1, S. 545 (17.7.1523), Nr. 570, 
S. 573–576 (24.11.1523), Nr. 580, S. 583–586 (17.12.1523); ABKG, III, Nr. 1567, 
S. 87 (21.3.1528); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 17 (27.3.1528); GStA PK, I. HA Ge-
heimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 2, fol. 16rv (21.3.1529); 
ABKG, III, Nr. 1726, S. 216 (17.4.1529); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 16 (10.5.1529); 
GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158c 3, fol. 16 
(10.4.1530). 

525 Vgl. DRTA, JR, XII, Teil 1, Nr. 13, S. 127 (12.1.1542); LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 46 
(20.3.1543) sowie genauer Kap. 6.3 der vorliegenden Arbeit.

526 Georg Rauchbar unterzeichnete für das Stift den Abschied des Reichstages. Vgl. 
DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 372b, S. 2651–2694, bes. S. 2690 (30.6.1548).

527 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 448v–449r (nach 23.3.1547). Der zu Speyer 1544 bewillig-
te Gemeine Pfennig diente der Türkenhilfe. Vgl. Rabe, Reichsbund, S. 404. 

528 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 444r–445r (nach 23.3.1547).
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Die größte finanzielle Belastung folgte nur vier Jahre später, als nach 
dem Ende der Belagerung Magdeburgs im November 1551 Kurfürst 
Moritz für die sogenannte Abfertigung der Kriegsknechte vom Reich 
an die Städte Mühlhausen, Nordhausen und Quedlinburg verwiesen 
wurde, die ihm insgesamt 20 000 Taler „von Reichs wegen“ vorstre-
cken sollten.529 Auf Quedlinburg entfielen 8000 Taler.530 Die Gelder 
sollten den Städten später aus dem erst noch zu bildenden Reichsvor-
rat erstattet werden.531 Um die Erstattung der Summe bemühten sich 
Anna II. und der Quedlinburger Rat jedoch mehr als drei Jahrzehnte 
vergeblich. Sie konnten trotz eines Reichsnebenabschieds 1559, der 
die Rückzahlung des Geldes vorsah,532 erst 1573/74 ihr Ziel errei-
chen.533 Dafür hatten Äbtissin und Rat auf dem Reichstag und beim 
Kaiser angegeben, dass für die auf Kredit aufgenommenen 8000 Ta-
ler inzwischen Zinsen in horrender Höhe gezahlt worden wären. Die 
angegebenen Zinsen von 3500 Talern bis 1559 beziehungsweise 4800 
Talern bis 1562 hätten jedoch bedeutet, dass der Rat einerseits die 
gesamte Summe auf Kredit aufgenommen und andererseits bis 1559 

529 Vgl. PKMS, V, Nr. 297a, S. 551f (11.1.1552). 
530 Die Kreditgeber des Quedlinburger Rates waren vornehmlich Bürger aus Qued-

linburg und umliegenden Städten mit kleineren Krediten und geringen Laufzei-
ten, aber auch Geistliche aus Halberstadt und Bornicke sowie die Westendorfer 
und die Ditfurter Gemeinde, die auf Geheiß der Äbtissin Geld liehen. Vgl. StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 31 (1551), fol. 25v–30r. Der Rat hatte Moritz 4000 Taler bis 
Weihnachten 1551 zugesagt und bat darum, dass ihm wegen der schlechten wirt-
schaftlichen Lage die zweite Hälfte erlassen werde. Vgl. PKMS, V, Nr. 282a, S. 535f 
(17.11.1551). Diese Bitte wurde abgeschlagen, weshalb der Rat am 16. Februar 
1552 auch die zweite Hälfte von 4000 Talern erlegte. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 783r (16.1.1552). Bei Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 275 liegt ein 
Irrtum vor, wenn der Autor schreibt: „Als Sieger kehrte Kurfürst Moritz wieder; 
er hatte den Kaiser durch den Vertrag von Passau [August 1552, E.R.] gezwun-
gen, von der Verfolgung der evangelischen Sache abzustehen. Gern borgten jetzt 
die Quedlinburger ihrem siegreichen Schutzherrn 8000 Gulden, mußte er sich 
doch zu einer neuen Fehde rüsten, die für ihn die Todesfehde werden sollte.“ We-
der zahlte der Rat das Geld gern an Moritz, sondern bat ihn um die Reduzierung 
der Summe, noch diente das Geld – wie Lorenz suggeriert – zur Finanzierung 
des Krieges gegen Albrecht II. Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, sondern 
– ohne dass der Rat dies wusste – für die Vorbereitungen des Fürstenaufstands ge-
gen Kaiser Karl V. Auch Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 174 
geht in seiner Annahme fehl, dass die 8000 Taler zur Belagerung Magdeburgs aus 
Quedlinburg abgeführt wurden. Die Belagerung endete Mitte November 1551 
und die Zahlungen aus Quedlinburg erfolgten im Dezember 1551 und im Januar 
1552. Auch leitete nicht „Kurfürst August“, sondern sein Bruder Moritz die Bela-
gerung.

531 Vgl. zum Reichsvorrat: Rabe, Reichsbund, S. 404. 
532 Vgl. DRTA, Reichsversammlungen 1556–1562. Der Kurfürstentag zu Frankfurt 

1558 und der Reichstag zu Augsburg 1559, Teil 3, Göttingen 1999, Nr. 807 § 23 
(19.8.1559). 

533 LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 271–272 (5.12.1573); StA QLB, 23b, RR, Nr. 47 (1574), 
fol. 200v.
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nichts getilgt, sondern lediglich die Zinsen bedient hätte. Beides trifft 
nicht zu.534 

Obwohl sich der Rat frühzeitig um die Tilgung der Kredite bemüh-
te,535 war die beschriebene finanzielle Notlage wahrscheinlich536 den-
noch eingetreten. Nur ging es weniger um die Altlasten der Jahre 1547 
und 1551, die seit den späten 1550er-Jahren zum Problem wurden, 
sondern um eine weitere und mit den Jahren immer größer werdende 
finanzielle Belastung, die ebenfalls eine Folge der Wahrnehmung der 
Reichsstandschaft durch die Äbtissin war: Gemeint sind die Reichs-
steuern, die alle Reichsstände entrichten mussten. Neben dem eher 
unbedeutenden Kammerzieler, d. h. der Anlage zur Unterhaltung 
des Reichskammergerichts, waren es besonders die Beiträge zur Tür-
kenhilfe und das sogenannte Baugeld,537 für welche Zahlungen das 
Stift hohe Summen aufzubringen hatte. Wurden die Reichssteuern 
‚wider den Türcken‘ zwischen 1522 und 1541 eher sporadisch in 
Form der eilenden oder der beharrlichen Türkenhilfe erhoben,538 so 

534 Dies geht aus den Ratsrechnungen hervor. Statt der Gesamtsumme hatte die Stadt 
1551/52 nur etwas mehr als 4000 Taler bei Kreditgebern aufzunehmen. Die 
Tilgung der Einzelkredite begann noch Ende 1551 und bis 1556 waren bereits 
etwa 3700 Taler zurückgezahlt. Allerdings wurden die Bürger dafür in den Jah-
ren 1551, 1553, 1554 und 1555 neben dem üblichen jährlichen Schoss zu einer 
zusätzlichen Schatzung herangezogen. Vgl. zu den angegebenen Zinsen: DRTA, 
Reichsversammlungen 1556–1562. Der Kurfürstentag zu Frankfurt 1558 und der 
Reichstag zu Augsburg 1559, Teil 3, Nr. 763, S. 1907f (30.6.1559); LASA, A20, I, 
Nr. 119, fol. 106, 107a (16.1.1562); zu den 1551 aufgenommenen Krediten: StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 31 (1551), fol. 25v–30r; zu den getilgten Krediten: StA QLB, 
23a, RR, Nr. 31 (1551), fol. 69v (400 Taler); RR, Nr. 32 (1552), fol. 49r (150 Taler); 
RR, Nr. 33 (1553), fol. 47r (530 Taler); RR, Nr. 34 (1554), fol. 37rv (1600 Taler); 
RR, Nr. 35 (1555), fol. 47rv (1000 Taler); zur Bezeichnung Schoss: Isenmann, Eber-
hard, Schoß. In: LMA 7, Sp. 1542; zu den Schatzungen mit einem Gesamtvolumen 
von 6224 Talern vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 31 (1551), fol. 20r (1607 Taler); RR, 
Nr. 33, 1553, fol. 21r (1519 Taler); RR, Nr. 34 (1554), fol. 79r (1516 Taler); RR, 
Nr. 35 (1555), fol. 19r (1582 Taler). 

535 Vgl. dazu etwa die Anfang 1552 stattfindenden Beratungen zwischen Rat und Ge-
meinde über die Frage, wie die Schuldenlast der Stadt in Höhe von 13 000 Talern 
reduziert werden könne: LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 124–130 (27.2.1552).

536 Vgl. dazu Kap. 6, Anm. 541 der vorliegenden Arbeit. 
537 Das von den Reichsständen und den innerösterreichischen Ständen aufzubrin-

gende Baugeld in Höhe von 500 000 Gulden diente bis Ende der 1560er-Jahre 
dem Aufbau einer Grenzfestungslinie von Kroatien bis Oberungarn. Die Bauarbei-
ten an den 100–120 Festungen wurden besonders während des Waffenstillstands 
zwischen den Habsburgern und den Osmanen betrieben, der 1547 für fünf Jahre 
beschlossen wurde. Vgl. Oborni, Teréz: Die Herrschaft Ferdinands I. in Ungarn. 
In: Fuchs, Martina/Kohler, Alfred (Hg.): Kaiser Ferdinand I. Aspekte eines Herr-
scherlebens, Münster 2003, S. 147–166, bes. S. 159f (Geschichte in der Epoche 
Karls V. 2); Matschke, Klaus-Peter: Das Kreuz und der Halbmond. Die Geschichte 
der Türkenkriege, Düsseldorf/Zürich 2004, S. 265f; Kohler, Ferdinand I., S. 210; 
Rabe, Reichsbund, S. 398–406. 

538 Nämlich lediglich in den Jahren 1522, 1530 (2-mal) und 1541. Vgl. Fuchs/Koh-
ler, Kaiser Ferdinand I., S. 210



384 6. Herausforderungen der Reformationseinführung

erhielt diese Steuer ab den 1540er-Jahren „einen regelmäßigen Cha-
rakter“, wodurch nun dauerhaft Militärkontingente im Kriegsgebiet 
finanziert werden konnten.539 Für Quedlinburg bedeutete dies, dass 
der Rat versuchte, alte Kredite zu tilgen, während bei der Äbtissin 
von Kaiser und Reich ständig neue Steuerforderungen eingingen, 
weshalb sie sich in der Hauptsache an die Stadt wandte. Waren die 
städtischen Beiträge zu den Reichssteuern in den Ratsrechnungen 
ursprünglich unter den „gemeyne[n] Aůsgabe[n]“540 verzeichnet, so 
wurde dafür seit 1559 eine eigene ‚Rubrik‘ verwendet.541 Im Zeitraum 
zwischen 1540 und 1573 trug der Rat zu den Reichssteuern des Stiftes 
10 467 Taler bei.542 Im gleichen Zeitraum tilgte er Kredite in Höhe 
von 13 336 Talern.543

539 Matschke, Das Kreuz, S. 264f. 
540 StA QLB, 23a, RR, Nr. 37 (1557), fol. 61r.
541 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 39 (1559), fol. 37r; RR, Nr. 40 (1560), fol. 35; RR, Nr. 41 

(1561), fol. 36r.
542 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 22 (1541), fol. 25r; RR, Nr. 23 (1542), fol. 26v; RR, 

Nr. 25 (1544), fol. 12v; RR, Nr. 30 (1550), fol. 69v; RR, Nr. 33 (1553), fol. 4r, 47r; 
RR, Nr. 34 (1554), fol. 44v; RR, Nr. 37 (1557), fol. 62r; RR, Nr. 39 (1559), fol. 37r; 
RR, Nr. 40 (1560), fol. 35rv; RR, Nr. 41 (1561), fol. 36r; RR, Nr. 42 (1562), fol. 39v; 
RR, Nr. 43 (1563), fol. 31r; RR, Nr. 44 (1564), fol. 42r; StA QLB, 23b, RR, Nr. 47 
(1566), fol. 26r; RR, Nr. 47 (1567), fol. 56v; RR, Nr. 47 (1568), fol. 84r; RR, Nr. 47 
(1573), fol. 185r. Die genannte Summe scheint sich auf die Ortswährung zu bezie-
hen; die Umrechnung in Reichstaler wird jedoch bei den Steuerausgaben des Ra-
tes stets mit angegeben. Die 10 467 Taler im angegebenen Zeitraum entsprachen 
7383 Reichstalern. 

543 Diese Summe entspricht etwa 9506 Reichstalern. Vgl. zu den Tilgungen StA QLB, 
23a, RR, Nr. 29 (1549), fol. 64r; RR, Nr. 30 (1550), fol. 70v; RR, Nr. 32 (1552), 
fol. 158r; RR, Nr. 33 (1553), fol. 47r; RR, Nr. 34 (1554), fol. 37r; RR, Nr. 35 (1555), 
fol. 47rv; RR, Nr. 37 (1557), fol. 59rv; RR, Nr. 38 (1558), fol. 22v–23r; RR, Nr. 40 
(1560), fol. 36r; RR, Nr. 41 (1561), fol. 37r; RR, Nr. 42 (1562), fol. 40v; RR, Nr. 43 
(1563), fol. 32r; StA QLB, 23b, RR, Nr. 47 (1567), fol. 57r; RR, Nr. 47 (1568), 
fol. 84v; RR, Nr. 47 (1570), fol. 147r; RR, Nr. 47 (1573), fol. 185v. Auffällig ist, dass 
der Rat ab Mitte der 1550er-Jahre und besonders ab Beginn der 1560er-Jahre statt 
Kredite zu tilgen selbst Kredite ausgab. Besonders von 1562 bis 1566 gewährte 
der Rat Kredite über einige Tausend Taler, obwohl er im gleichen Zeitraum etwa 
4800 Taler für Reichssteuern zu entrichten hatte. Mit der Begründung der drü-
ckenden Schuldenlast zog der Rat in den Jahren 1561, 1562 und 1563 zudem 
zusätzliche Schatzungen in Höhe von etwa 2300 Talern ein. Vgl. StA QLB, 23a, 
RR, Nr. 41 (1561), fol. 19r; RR, Nr. 42 (1562), fol. 21r; RR, Nr. 43 (1563), fol. 18v; 
Lorenz, Quellen, S. 119–125, Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhun-
dert, S. 177. Es wäre hier näher zu überprüfen, ob der Rat unter dem Vorwand der 
hohen Steuer- und Schuldenlast die Bürger zusätzlich schatzte und das am Ende 
des Jahres überflüssige Geld in Krediten ausgab, wodurch es nicht als Überschuss 
in den Ratsrechnungen sichtbar wurde. Durch die regelmäßigen Zinszahlungen 
der Schuldner und die in größeren Abständen zurückgezahlten Hauptsummen 
könnte sich der Rat auf diesem Weg einen umfangreichen finanziellen Spielraum 
aufgebaut haben. Insbesondere die vom Rat 1570 und 1582 angegebenen ho-
hen städtischen Schulden sind aus dieser Perspektive kritisch zu betrachten. Vgl. 
LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 243–246 (13.9.1570); Wozniak, Quedlinburg im 14. 
und 16. Jahrhundert, S. 173.
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Wegen zunehmender Engpässe bei der Entrichtung der Reichs-
steuern, die das Stift zu entrichten hatte, ging Anna II. dazu über, die 
oben erwähnten, vom Reich mehr als drei Jahrzehnte nicht erstatte-
ten 8000 Taler als ‚Guthaben‘ beim Reich zu betrachten. Gegenüber 
dem kaiserlichen Fiskus argumentierte sie, dass die von ihr nicht an 
das Reich gezahlten Steuern von diesem ‚Guthaben‘ abzuziehen sei-
en. Die Kaiser Ferdinand I. und Maximilian II. sowie der Reichspfen-
nigmeister Damian Sibottendorf schlugen ihr dies über Jahrzehnte 
hinweg ab, befahlen die Zahlung und drohten mit dem Kammerge-
richt, wo auch Prozesse gegen Anna II. angestrengt wurden. Schon al-
lein anhand des Umfangs der Korrespondenz, die sich in diesem Zeit-
raum mit der Rückzahlung der 8000 Taler befasste, können die für 
das Stift mit dieser Angelegenheit verbundenen Kosten abgeschätzt 
werden.544 Auf massiven Druck des Kaisers und des Kammergerichts 
zahlte Anna II. schließlich verschiedene Raten der Reichssteuern. Die 
überlieferten Quittungen über gezahlte Reichssteuern des Stiftes zwi-
schen 1551 und 1573 belaufen sich in der Summe auf 5821 Taler.545 
544 Vgl. zu den 8000 Talern, den einbehaltenen Reichssteuern, den Mahnungen 

und der diesbezüglichen Korrespondenz: PKMS, VI, Nr. 388a, S. 598 (28.1.155); 
Nr. 411, S. 638 (9.2.1553); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 77rv (9.3.1553), fol. 78rv 
(8.4.1553), fol. 79rv (18.4.1553), fol. 83rv (11.12.1554), fol. 84–85 (1.1.1555), 
fol. 144–147 (2.6.1555), fol. 148–149 (12.6.1555), fol. 89 (11.6.1557), fol. 93 
(28.6.1557), fol. 95 (30.10.1557), fol. 97–98 (13.10.1558), fol. 99 (11.6.1559), 
fol. 210 (29.3.1560), fol. 113 (4.3.1561), fol. 102–104 (17.6.1561), fol. 105, 
107b (21.8.1561), fol. 106, 107a (16.1.1562), fol. 111 (1.11.1562); LASA, A20, 
XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 354–355 (19.11.1562); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 114, 
118 (15.2.1563), fol. 115–117 (20.4.1563), fol. 123–124 (27.6.1563), fol. 119 
(7.7.1563), fol. 120, 122 (29.7.1563), fol. 125 (1564), fol. 127–128 (1564), fol. 126 
(27.7.1564), fol. 131 (5.5.1565), fol. 134–135 (4.8.1565), fol. 137–138 (16.3.1566), 
fol. 139–140 (25.5.1566), fol. 141 (17.7.1566), fol. 142 (27.7.1566), fol. 143 
(4.10.1566), fol. 147 (5.10.1566), fol. 148–152 (22.10.1566), fol. 161 (19.4.1567), 
fol. 155 (19.7.1567), fol. 163 (9.9.1567), fol. 164 (13.9.1567), fol. 162 (20.10.1567), 
fol. 166–167 (21.10.1567), fol. 205 (5.3.1569), fol. 206–207 (7.3.1569), fol. 214 
(29.4.1569), fol. 216 (5.5.1569), fol. 204 (8.7.1569); LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 154–
155, (24.8.1569); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 218–219 (21.11.1569); LASA, A20, I, 
Nr. 1, fol. 159–162 (4.9.1570); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 220 (28.12.1570), fol. 224 
(15.1.1571), fol. 225 (16.1.1571), fol. 229 (23.2.1571), fol. 226 (20.3.1571), fol. 230 
(30.6.1571), fol. 231 (6.7.1571), fol. 232 (6.7.1571), fol. 233 (18.8.1571), fol. 234 
(25.8.1571), fol. 236 (10.9.1571), fol. 235 (15.9.1571), fol. 238–240 (6.3.1572), 
fol. 241–242 (16.10.1572), fol. 244–245 (19.2.1573), fol. 243, 246 (5.3.1573), 
fol. 249–250 (7.3.1573), fol. 251–252 (18.3.1573), fol. 254 (4.4.1573), fol. 255–
257 (23.4.1573), fol. 258 (18.6.1573), fol. 263–264 (29.7.1573), fol. 266–268 
(4.12.1573). Zwölf Jahre nach der Rückzahlung der 8000 Taler kam offenbar aus 
der Gemeinde der Vorwurf auf, dass der Rat das Reich durch eine Art „Währungs-
wechsel“ betrogen hatte. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 2, fol. 10–12 (16.10.1586). 

545 Vgl. LASA, U9, A IV, Nr. 20 (17.8.1554); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 88 (11.4.1555), 
fol. 86 (15.1.1556); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (4a) (9.5.1560); LASA, U9, A IV, 
Nr. 17a (4) (18.10.1560); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 101 (4.2.1561), fol. 107 
(14.5.1562), fol. 112 (10.11.1562); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (5) (23.3.1563), 
Nr. 17a (6) (14.10.1566), Nr. 17a (7) (11.10.1567); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 160 
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Demgegenüber stehen 3888 Taler, die das Stift bis Mitte 1573 dem 
Reich schuldete.546 

Die städtische Verschuldung stieg nach Angaben des Rates von 
12 000 Talern 1552 auf 16 000 Taler 1570 und weiter bis auf 23 000 Ta-
ler im Jahr 1582.547 Allerdings lässt die zunehmende Rolle des Rates 
als Gläubiger Zweifel an diesen Zahlen aufkommen.548 Die vom Rat 
auf Kredit ausgegebenen und damit überschüssigen Summen hätten 
ansonsten doch eher der Schuldentilgung dienen müssen. Wozniak 
macht das „Missmanagement [der, E.R.] Räte“ als Ursache für die stei-
gende Schuldenlast der Stadt aus, wofür durch die erwähnten Schat-
zungen „die einzelnen Bürger“ hätten aufkommen müssen. Wegen 
der steigenden Schulden sei laut Wozniak das Misstrauen der Bürger 
gegen den Rat gewachsen, was wiederum „zu einem deutlichen Steu-
erwiderstand“ bei ihnen geführt habe. Etwa ein Viertel der Bürger-
schaft habe keine Steuern gezahlt.549 Während der Steuerwiderstand 
durch die von Wozniak analysierten Schossregister als hinreichend be-
legt angesehen werden kann, steht der Beleg für das behauptete Miss-
management des Rates noch aus. Die von Wozniak herangezogenen 
und bei Lorenz auszugsweise edierten Baurdinge550 genügen dafür 
nicht, da sie sich an die Bürgerschaft beziehungsweise die Gemeinde 
richteten und bezüglich der Reichssteuern und städtischen Schulden 
das Ziel hatten, die Notwendigkeit hoher zusätzlicher Schatzungen zu 
begründen. Die Beschreibung der städtischen Schuldenlast musste 
also als dramatisch dargestellt werden. Hinter den Baurdingen liegen-
de Prozesse und Absichten bleiben jedoch unsichtbar. Eine detaillier-
te Untersuchung der Ratsrechnungen könnte hier Aufschluss geben, 
auch wenn zu beachten ist, dass auch diese Quellen einerseits vom 
Rat selbst verfasst wurden und andererseits die Rechnungsführung 
bereits von den Zeitgenossen kritisiert wurde.551 

Den Verdacht gegenüber dem Rat, er könnte städtische Einnahmen 
missbraucht haben, gilt es in weiteren Studien zu untersuchen und 
gegebenenfalls zu erhärten. Unabhängig davon bleiben für den Zeit-

(12.10.1567), fol. 170 (20.12.1567); LASA, U9, A IV, Nr. 17a (8) (2.3.1569), Nr. 17a 
(9) (26.6.1571), Nr. 17a (10) (26.3.1572), Nr. 17a (11) (3.1.1573); LASA, A20, I, 
Nr. 119, fol. 274 (1573), fol. 265 (19.10.1573). 

546 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 258 (18.6.1573). 
547 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 124–130 (27.2.1552), fol. 243–246 (13.9.1570); 

Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 173.
548 Vgl. zu diesen Angaben Kap. 6, Anm. 541 der vorliegenden Arbeit.
549 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 173, 177.
550 Vgl. dazu: Lorenz, Quellen, S. LXIX–LXXXII.
551 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 228–230 (14.10.1577). Hier anerkannte Äbtissin 

Elisabeth II. die von ihr und ggf. auch von ihrer Vorfahrin Anna II. bislang bemän-
gelte Rechnungsführung des Rates. Unter anderem wären die in manchen Jahren 
bis zu dreifach überlieferten Rechnungsbücher gegeneinander abzugleichen und 
auf Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. 
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raum 1540 bis 1573 sehr hohe Ausgaben des Rates für Reichssteuern 
(10 467 Taler) und hohe Schatzungen und Verbindlichkeiten gegen-
über dem Reich in den Jahren 1547 und 1551 (zusammen etwa 14 000 
Taler). 

Neben der bislang behandelten städtischen Verschuldung lassen 
sich im Urkundenbestand des Stiftes seit den 1560er-Jahren etliche 
von der Äbtissin ausgestellte Schuldscheine finden, die sich in der 
Summe auf 3200 Taler belaufen.552 An ihrem Lebensende hinterließ 
Anna II. ihrer Nachfolgerin Äbtissin Elisabeth II. 15 000 Taler Schul-
den, zu denen bis 1580 3000 Taler hinzugekommen waren, wie Elisa-
beth im gleichen Jahr an Kaiser Rudolf II. schrieb.553 Der Rat über-
nahm 1576 und 1577 davon insgesamt 15 000 Taler und erhielt dafür 
auf Wiederkauf das Münzenberger Vorwerk. Im Gegenzug verpflich-
tete sich das Stiftskapitel, keine weiteren Schatzungen in der Stadt zu 
bewilligen und auch keine Trank- oder Landessteuern zu erheben.554 
Elisabeth II. hatte dem Rat versprochen, einen kaiserlichen Konsens 
zum Vertrag über das Münzenberger Vorwerk zu erlangen, doch blie-
ben ihre Bemühungen erfolglos. Vielmehr verbot Kaiser Rudolf II. 
den Vertrag mehrfach.555 

552 LASA, U9, A XI, b, Nr. 8 (10.5.1560): 200 Taler; LASA, U9, A XI, b, Nr. 9 
(18.11.1560): 1000 Taler; LASA, U9, A XI, b, Nr. 10 (20.4.1568): 1000 Taler; LASA, 
U9, A XI, b, Nr. 11 (11.11.1571): 1000 Taler. Dabei gilt es zu beachten, dass in die-
sen Schuldscheinen die von Anna II. getilgten Schulden gesehen werden könnten, 
da sich Schuldscheine über nicht getilgte Schulden üblicherweise im Besitz der 
Gläubiger und nicht der Schuldner befinden.

553 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 351–354 (17.10.1580). Bemerkenswert ist an 
dieser Stelle, dass Anna II. Ende 1551 an Kaiser Karl V. schrieb, sie musste von ih-
ren beiden Vorgängerinnen, den Äbtissinnen Hedwig und Magdalena, bei ihrem 
Amtsantritt 1515 Schulden in Höhe von lediglich 300 Talern übernehmen. Vgl. 
LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 777r (Ende 1551).

554 Vgl. zum Vertrag: LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 318–322 (18.4.1576), fol. 326–327 
(12.10.1577), fol. 228–230 (14.10.1577), fol. 384–385 (Ende März 1581). In zwei 
weiteren Streitpunkten zwischen dem Stift und der Stadt kam Äbtissin Elisabeth II. 
dem Rat entgegen: Einerseits verbot sie künftig das Brauen von Gose und Gersten-
bier in dem ihr unterstehenden Westendorf, andererseits wollte sie sich künftig 
mit der bislang bemängelten Rechnungsführung des Rates zufriedengeben. Der 
Rat behielt sich jedoch das Recht vor, bis 1587 jedes Jahr einen Extraschoss neh-
men zu dürfen. 

555 Formal ging es um die Frage, ob Stiftseigentum verkauft werden dürfe. Elisa-
beth II. argumentierte, dass das ehemals zum Münzenberger St. Marienkloster ge-
hörige Vorwerk kein ursprüngliches Stiftseigentum war und deshalb der Verkauf 
desselben mit Rückkaufoption – der sogenannte Wiederkauf – rechtens sei. Kaiser 
Rudolf II. sah durch den Verkauf jedoch das Stift in seiner Existenz gefährdet und 
verbot den bereits geschlossenen Vertrag. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 365–
366 (13.12.1580), fol. 359–361 (14.12.1580), fol. 390 (23.11.1596). Der Rat lieh 
sich das Geld für das Münzenberger Vorwerk vom vermögenden Fritz von der 
Schulenburg und verpfändete dafür den zur Stadt gehörenden Ramberg. Anfang 
des 17. Jahrhunderts verpachtete der Rat das Vorwerk an Christoph Schorlott. Vgl. 
Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 176; LASA, A20, XXIX, 
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Bemerkenswert sind angesichts der zunehmenden Schuldenlast des 
Stiftes und der vom Rat angegebenen Schulden der Stadt besonders 
die hohen Kredite für die Stolberger Grafen, die trotz ursprünglich 
vereinbarter kurzer Rückzahlungsfristen zumeist über Jahrzehnte 
nicht getilgt wurden. In einigen Fällen wurden auch die jährlichen 
Zinsen über Jahrzehnte nicht gezahlt.556 Weil der Großteil dieser 
Kredite in den 1550er-Jahren an die Stolberger ausgegeben wurde, 
lässt sich hier ein Zusammenhang mit dem hohen Finanzbedarf der 
Grafen wegen ihrer missglückten Bergwerksaktivitäten in jener Zeit 
herstellen.557 Die Äbtissin und das Stiftskapitel könnten sich auf diese 
Art für die ihnen von den Stolberger Grafen gegen die sächsischen 
Schutzvögte geleistete Hilfe revanchiert haben.

Mit der obrigkeitlichen Einführung der Reformation hatte sich für 
die Institution des Reichsstiftes die große Gefahr der Mediatisierung 
durch die sächsischen Schutzvögte verbunden, da das Fortleben des 
Reichsstiftes als geistliches reichsunmittelbares Territorium infrage 
gestellt war. Um der drohenden Gefahr zu begegnen, hatte Anna II. 

Nr. 1, fol. 392 (8.2.1602). Der Rat täuschte sogar gegenüber dem Schutzvogt einen 
kaiserlichen Konsens zu diesem Vertrag vor und erhielt auf dieser Grundlage we-
nige Tage nach dem abschlägigen Bescheid, den Elisabeth aus Prag erhalten hatte, 
die Zustimmung von Kurfürst August. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 376–377 
(20.12.1580).

556 Das Stiftskapitel – nicht die Äbtissin – lieh den Stolberger Grafen im Jahr 1539 die 
Summe von 350 Talern. Vgl. LASA, U9, A XI, a, Nr. 31 (30.9.1539); LASA, A21, 
VIII, Nr. 22, n. f. (30.9.1539). Anna II. und das Stiftskapitel verschrieben 1550 
den Brüdern der Äbtissin 800 Taler auf Kredit, von denen allerdings bis 1583 kei-
nerlei Zinsen eingekommen waren. Für die 800 Taler hatten Äbtissin und Kapitel 
die querfurtischen Zinsen auf Wiederkauf verkauft. Vgl. LASA, A21, VIII, Nr. 9, 
fol. 16 (1551); LASA, A21, VIII, Nr. 20, n. f. (1584). Pröpstin Katharina von Lei-
ningen-Westerburg gab den Grafen im Jahr 1550 350 Taler und 1553 nochmals 
700 Taler Kredit. Vgl. LASA, U9, B II, Nr. 19 (13.3.1550); LASA, U9, B II, Nr. 20 
(25.12.1553); LASA, Cop. 818, fol. 108–111 (25.12.1553). Beim Johannishof vor 
den Toren Quedlinburgs liehen die Grafen 1552 und 1554 jeweils 200 Taler. Vgl. 
StA QLB, 23a, RR, Nr. Nr. 32 (1552), fol. 278r, 327r; RR, Nr. 34 (1554), fol. 84r. 
Das Kloster St. Wiperti hatte den Grafen 300 Taler Kredit gegeben. Vgl. LASA, A20, 
XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 274–275 (nach 1563). Im Namen des Quedlinburger Rates 
wurden den Grafen 1554 in Magdeburg 1772 Reichstaler beziehungsweise 1000 
Goldgulden als Kredit ausgegeben. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 34 (1554), fol. 45r. 
Die Quedlinburger Bürgerin Catharina Clenck lieh den Grafen im Jahr 1551 die 
Summe von 2000 Talern. Vgl. LASA, H9-2, 5, Nr. 37 (5.4.1551). Der Quedlinbur-
ger Bürgermeister Konrad Hartmann lieh 1552 den Grafen 1300 meißnische Gul-
den, für die jedoch bis 1579 keine Zinsen gezahlt wurden. Vgl. LASA, H9-2, 5, 
Nr. 141 (29.5.1579). Im November 1590 schlossen die Stolberger Grafen mit dem 
Stiftskapitel einen Vertrag, durch den ihre Schulden beim Stift für eine Zahlung 
von 2000 Talern abgegolten waren. Vgl. LASA, A21, VIII, Nr. 22, n. f. (25.11.1590). 
Zusammen mit den ursprünglich entliehenen Hauptsummen waren insbesondere 
die inzwischen über mehrere Jahrzehnte aufgelaufenen Zinsen (5–6 % p. a.) je-
doch deutlich höher als der vereinbarte Pauschalbetrag.

557 Vgl. Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 230–232. 
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ihre Bindung an den Kaiser betont, was sich unter anderem in ihrer 
neuen Titulatur äußerte. Im innersten Zirkel des Stiftes, dem Stifts-
kapitel, sorgte die Äbtissin bei der Neubesetzung von Stiftsprälatu-
ren dafür, dass ihr die Lehnsbindungen der Herkunftsfamilien ihrer 
Stiftsdamen nicht zum Verhängnis werden konnten, und sie betrieb 
aktiv Familienpolitik. Gegenüber ihren Untertanen hatte sie ver-
sucht, sich durch eine eigenständige Reformationseinführung und 
die Intensivierung ihrer Landesherrschaft zu behaupten. Nach außen 
verteidigte sie sich mit Prozessen vor dem Kaiser gegen die von ihren 
Schutzvögten seit Herzog Heinrich erhobenen Ansprüche. Der auf 
diesen Wegen erlangte Schutz des Reichsstiftes vor seinen Schutzvög-
ten hatte jedoch einen hohen Preis, den das Stift und die Stadt Qued-
linburg gemeinsam zu zahlen hatten. Die hohen Kredite, die das Stift 
und die Stadt Quedlinburg trotz eigener finanzieller Bedrängnis den 
Stolberger Grafen gewährten, sind nicht nur aus den familiären Ver-
bindungen zwischen Anna II. und ihrer Familie zu erklären. Sie sind 
insbesondere durch die jahrzehntelang weitestgehend nicht gezahl-
ten Kreditzinsen und die unterbliebenen Tilgungen quasi als Bezah-
lung für die dem Reichsstift und seiner Äbtissin geleistete politische 
Hilfe anzusehen. 

Neben der Verteidigung verursachte insbesondere die Wahrnehmung 
der Reichsstandschaft immense Kosten, die dem Reichsstift sowie der 
Stadt und ihren Bürgern bei einer erfolgreichen Eingliederung in das 
albertinische Sachsen zum Teil erspart geblieben wären.558 Auch die 

558 Selbstredend ist diese Frage hypothetisch und kontrafaktisch. Aber dennoch kann 
angenommen werden, dass das Reichsstift nach seiner Mediatisierung durch das 
albertinische Sachsen in dessen Steuersystem integriert worden wäre. Ob die seit 
etwa 1529 entrichteten Reichslasten des Stiftes mit der Mediatisierung entfallen 
wären, hätte vom Ausgang der diesbezüglichen Verhandlungen auf dem Worm-
ser Reichstag 1545 abgehangen. Große weltliche Reichsstände führten hier eine 
Reihe kleinerer Reichsstände ihres beanspruchten Einflussbereichs an, die ausge-
zogen beziehungsweise aus der Reichsmatrikel gestrichen werden sollten. Da die 
Eintragung in die Reichsmatrikel grundlegendes Kriterium der Reichsstandschaft 
eines Fürstentums, Bistums etc. war, hatte das Ausziehen zwei Wirkungen. Einer-
seits verlor das Territorium seine Reichsunmittelbarkeit, andererseits hatte es die 
anfallenden Reichssteuern nicht mehr selbst zu zahlen. Im Kurfürstenkollegium 
wurde erörtert, unter welchen Bedingungen die ausziehenden Stände die Steuern 
der ausgezogenen Stände zu übernehmen hatten. Auch für Herzog Moritz stellte 
sich die Frage, ob er die Reichsanschläge der von ihm ausgezogenen Bischöfe von 
Merseburg und Meißen, der Äbtissin von Quedlinburg, der Grafen von Schwarz-
burg-Sondershausen, von Mansfeld, von Hohnstein, von Schönburg und der 
Schenken von Tautenburg zu seinen eigenen Steuern hinzuzurechnen hatte (der 
zeitgenössische Fachterminus lautete: cum onere) oder ob er „sie als bereits inklu-
diert ansehen konnte“ (sine onere). Allgemein gelangte das Kurfürstenkollegium zu 
der Regelung, dass das Kammergericht entscheiden solle, ob die ausgezogenen 
Stände den „außziehenden zuerkant“ werden oder ob sie „von alter bey dem Reich 
gewest“. Im ersten Fall dürfe der ausziehende Stand seinen Anschlag sine onere ent-
richten, im zweiten Fall cum onere hatte er den Anschlag des ausgezogenen Standes 
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erwähnten Kosten für den repräsentativen Aufwand der Reichsfürstin 
Anna II. trugen zur finanziellen Belastung und zum Schuldenstand 
des Stiftes wahrscheinlich nicht unmaßgeblich bei.

zu übernehmen. Vgl. DRTA, JR, XVI, Teil 1, S. 69, Nr. 60, S. 355–671, bes. S. 528 
(15.12.1544–29.7.1545).



7. Das Schulwesen im Reichsstift 

Das noch immer verbreitete Vorurteil, wonach Reformation und Bil-
dung Hand in Hand gingen, führte laut Henning Schluß u. a. dazu, 
dass besonders in der „protestantisch motivierten pädagogischen Ge-
schichtsschreibung“ mindestens bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 
„Luthers Bedeutung für die Pädagogik eher einer Hagiographie als 
einer kritischen Historiographie“ gleichkam.1 Dementgegen vertritt 
Schluß die These, dass die „Bildungsreform, die mit der Reformation 
ihren Ausgang nahm […] aus einer veritablen Bildungskatastrophe 
hervorging“, weshalb die Reformation am Anfang mit „einer Verhee-
rung der althergebrachten Bildungslandschaft“ statt mit der Bildung 
Hand in Hand ging. Als Gründe für diese Verheerung seien die Auf-
lösung der Klöster als „Orte mittelalterlicher Elementarbildung“ und 
der Wegfall der Kirchenhierarchie anzusehen, wodurch Eltern ein 
zentrales Motiv gefehlt habe, ihre Kinder überhaupt zur Schule zu 
schicken, „denn in der Kirche waren die Kinder versorgt“.2

1 Schluss, Henning: Von der Bildungskatastrophe zur Neubegründung der Schule. 
Herausforderungen der Breitenbildung in der Reformation. In: Theo-Web. Zeit-
schrift für Religionspaedagogik 15 (2016), H. 2, S. 127–141, hier S. 128. Vgl. auch 
Ders.: Die Reformation als Bildungskatastrophe. Luthers Pädagogik zwischen Man-
gel und Utopie. In: Reformationsgeschichtliche Sozietät der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg (Hg.): Spurenlese. Wirkungen der Reformation auf 
Wissenschaft und Bildung, Universität und Schule, Leipzig 2014, S. 69–90 (Leu-
corea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 
22); Ders.: Martin Luther und die Pädagogik – Versuch einer Re-konstruktion. In: 
Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik 3 (2000), S. 321–353. 

2 Schluss, Von der Bildungskatastrophe, S. 128f. Schluß widerspricht hier auch der 
verbreiteten Annahme, dass der Untergang des alten Schulwesens quasi ein Unfall 
der Reformation war, und zeigt sich überzeugt, dass sich Luther „sehr gezielt ge-
gen diese Schulen“ wandte und „mit Herzblut einem kaputten Erziehungssystem 
den Kampf angesagt“ hatte. Schluss, Von der Bildungskatastrophe, S. 130. Vgl. 
dazu auch Nahrendorf, der die „Gefahren der Bildung durch die Auswirkungen 
der Reformation“ u. a. mit einer Krise an den Universitäten durch abnehmende 
Immatrikulationszahlen und den Rückgang von Drucken antiker Autoren in Ver-
bindung bringt. Nahrendorf, Humanismus, S. 8f. Siehe zu den von Nahrendorf 
erwähnten Zusammenhängen auch Matthias Asche, der die Reformation für die 
„fundamentalste[…] Existenzkrise des deutschen Universitätswesens seit dessen 
Anfängen“ verantwortlich macht. Asche, Matthias: Frequenzeinbrüche und Refor-
men – Die deutschen Universitäten in den 1520er und 1560er Jahren zwischen 
Reformation und humanistischem Neuanfang. In: Ludwig, Walther (Hg.): Die 
Musen im Reformationszeitalter, Leipzig 2001, S. 53–96, hier S. 53 (Schriften der 
Stiftung Luthergedenkstätten 1); vgl. ferner: Hammerstein, Notker: Universitäten 
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Das Quedlinburger Schulwesen ist vor dem Hintergrund dieser 
beiden Beobachtungen, der Bildungskatastrophe in der frühen Re-
formation und der daraus erwachsenden Bildungsreform in späteren 
Jahren zu beleuchten. Vorarbeiten finden sich unter anderem bei 
Thomas Wozniak, Otto Laeger, Ernst Keil und Jens Bruning.3 Die 
bedeutendsten städtischen Schulen waren die beiden Lateinschulen 
in der Alt- und der Neustadt Quedlinburgs, die laut Wozniak jeweils 
mit den Kirchen St. Benedikti und St. Nikolai „in Verbindung“ stan-
den.4 Über diese wie auch die weiteren noch zu behandelnden 
Schulen fehlen aus den 1520er- und 1530er-Jahren weitgehend zeitge-
nössische Aussagen. Ausnahmen sind Klagen von und über verschie-
dene Schulmeister aus den 1530er-Jahren und eine Verteidigungs-
schrift des Altstädter Schulmeisters Simon Kleinschmidt von 1539, 
die rückblickend einen bruchstückhaften Einblick in die Verhältnisse 
der späten 1520er-Jahre gewähren. Da Kleinschmidt seine Schilde-
rung der Zustände im Quedlinburger Schulwesen vor seinem Amts-
antritt um 1529 dazu benutzt, eigene Leistungen herauszustreichen, 
um sich damit gegen seine Ankläger des Jahres 1539 zur Wehr zu set-
zen, sind seine Aussagen quellenkritisch mit Vorsicht zu behandeln. 
Kleinschmidt schreibt 1539, er habe bei seinem Amtsantritt an seiner 
Schule, in der „kammern[,] bodden vnd wesen allenthalben zerbro-
chen“ waren, kaum fünf Schüler vorgefunden, die „von wegen orher 
[ihrer, E.R.], der Zeit, gehabten büberey willen, mit aůßtreibůng et-
licher, gentzlich vorstort“ waren.5 Was in der „büberey“, also „Bu-
benstücken“ oder jugendlichen Verfehlungen, konkret zu sehen ist, 
bleibt unklar. In der „aůßtreibůng etlicher“ könnte der Versuch von 
Kleinschmidts Vorgänger gesehen werden, lutherische Schüler der 
Schule zu verweisen, weil sie sich eventuell gegen ihren Schulmeister 

und Reformation. In: HZ 258 (1994), S. 339–357; Winterhager, Wilhelm Ernst: 
Wittenberg und Marburg als Universitäten der Reformation. Humanistischer Auf-
bruch, reformatorische Bildungskrise und Hochschulreformdebatten im frühen 
16. Jahrhundert. In: SuA 22 (1999/2000), S. 189–238; Immenhauser, Beat: Uni-
versitätsbesuch zur Reformationszeit. Überlegungen zum Rückgang der Immatri-
kulationen nach 1521. In: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 6 (2003), S. 69–88; 
Gramsch, Robert: Zwischen „Überfüllungskrise“ und neuen Bildungsinhalten. 
Universitätsbesuch und universitärer Strukturwandel in Deutschland am Ende des 
Mittelalters (ca. 1470 bis 1530). In: Greiling, Werner/Kohnle, Armin/Schirmer, 
Uwe (Hg.): Negative Implikationen der Reformation. Gesellschaftliche Transfor-
mationsprozesse 1470–1620, Köln/Weimar/Wien 2015, S. 55–81 (Quellen und 
Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 4). 

3 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 319–324; ferner: Lae-
ger, Beiträge zur Quedlinburger Schulgeschichte; Laeger, Zum 400jährigen Ju-
biläum; Keil, Das Franziskaner-Kloster; Bruning, Jens: Zwischen Stadt und Stift 
– das Fürstliche Gymnasium zu Quedlinburg in der Frühen Neuzeit. In: Bley, Kay-
serlich, S. 243–261.

4 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 320.
5 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203r (9.1.1539).
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gestellt und in einem Akt von Vandalismus Schuleigentum zerstört 
hatten. Eine mögliche umgekehrte Interpretation, dass Kleinschmidt 
mit den vertriebenen Schülern Altgläubige gemeint hätte, erscheint 
unwahrscheinlich, da in diesem Fall die Vergehen der Schüler von 
ihm kaum mit der verdeckt sympathisierenden Umschreibung der 
„büberey“ bezeichnet worden wären.6 

Nach der Übernahme seines Amtes habe sich die Zahl der Schüler 
auf 100 erhöht, sei aber in den letzten Jahren wieder zurückgegan-
gen.7 Seinen Baccalaureus, der ihm zuvor in Nordhausen und Stol-
berg gedient hatte, habe Kleinschmidt 1529 nicht in der Altstadt „ihn 
kost vnd herberg“ bringen können, weshalb dieser drei Jahre lang im 
Westendorf im Haus des späteren Bürgermeisters Hans Grashoff8 
wohnte und dessen Kinder gegen Verköstigung unterrichtete. Auch 
später angenommene Schuldiener habe Kleinschmidt bald wieder 
„zihen lassen“ müssen, weil deren „kost, lhon vnd zimliche vnder-
haldůng“ nicht gewährleistet werden konnten.9 Etwa 1536 sei Klein-
schmidt auf Betreiben einiger Pfarrer „münche vnd pfaffen […] der 
schule entsatz[t]“ worden. Von den Ratsherren, Stiftsrat Herbort und 
einigen seiner späteren Kläger sei er jedoch damals „erhaben, gepri-
set vnd gelobeth worden, Wie die Jůgent mit allen vleiß dürch mich 
vnderwiset zů gottes erhen, forcht vnd aller erbarkeit, gezogen“ sei.10

Durch verschiedene Klagen aus den 1530er-Jahren über einen 
Schulmeister, in dem Kleinschmidt gesehen werden könnte, lässt 
sich das bislang gezeichnete Bild teilweise ergänzen und bestätigen. 
Die Klagen wurden in erster Linie durch den altgläubigen Pfarrer 
an St. Benedikti, Johannes Mathie, angestrengt, weshalb die bisher 
wiedergegebene Perspektive des Lutheraners Kleinschmidt um eine 
katholische ergänzt wird. Den 1531 von unbekannter Seite geäußer-
ten Vorwurf, ein Schulmeister habe nicht allein das Abendmahl un-
ter beiderlei Gestalt ausgeteilt, sondern dabei das Blut Christi in die 
Hände der Gemeinde gegossen, konnte der von Herzog Georg mit 
der Untersuchung betraute Stiftshauptmann Hans von Berlepsch 
nicht bestätigen.11 Im April 1535 schrieb Mathie an den mit ihm 
befreundeten Meißner Domherrn und erbitterten Luthergegner Jo-
hannes Cochläus und berichtet, dass er in seiner Gemeinde einen 
Schulmeister und einen Kirchner habe, die bereits seit zehn Jahren 

6 Vgl. „BÜBEREI, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm 
Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Hu-
manities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B12389 
(15.10.2021).

7 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203r (9.1.1539).
8 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 471.
9 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203v (9.1.1539).
10 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 204r (9.1.1539). 
11 Vgl. ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531). 

https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B12389 
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nicht bei ihm das Abendmahl empfangen hätten. Da der Schulmeis-
ter noch schlimmer sei als die lutherischen Pfarrer, habe Mathie seine 
Absetzung bei Anna II. bewirkt. Dem Baccalaureus Nicolaus Holthu-
cius, der 1535 wegen der Beurlaubung des alten Schulmeisters die 
Schule leite, warf Letzterer vor, sein Amt nicht ordentlich versehen 
zu können. Die Schüler setzten Holthucius unter Druck, indem sie 
verlangten, er solle sie wie der alte Schulmeister lehren, das Sakra-
ment unter beiderlei Gestalt zu nehmen, da sie andernfalls nicht 
mehr zu ihm kämen. Aufgrund dieses Konflikts zwischen Holthucius 
und seinen Schülern sei Holthucius vom Schosser beziehungsweise 
Steuereinnehmer Annas II. beurlaubt worden.12 Der alte Schulmeis-
ter unterrichtete derweil in einem „gastgeben Hause“,13 worüber 
Herzog Georg informiert war, der den alten Schulmeister dafür ver-
antwortlich machte, dass der „mehrer theyll der burger mith derr 
Lutherischenn Lehren vndt sectenn beschmeßet seynn“.14 Anna II. 
verteidigte die Beurlaubung von Holthucius gegenüber Herzog Ge-
org damit, dass Holthucius besonders im Gesang unfähig sei, worauf 
es in ihrem Stift im Besonderen ankomme. Der Behauptung, Holthu-
cius sei beurlaubt worden, weil er sich weigerte, „auff der Newen art“ 
zu unterrichten, widersprach Anna II. und schob zur Bekräftigung 
nach, Georg wisse, dass sie „der Nawenn Sectenn nicht anhengick“ 
sei.15 Georg verlangte schließlich von Anna II., dass der alte Schul-
meister „der gestalt nit pleiben“ dürfe.16 

Es liegt nahe, in dem alten Schulmeister des Jahres 1535 Simon 
Kleinschmidt zu sehen, jedoch berichtet dieser 1539, er sei vor drei 
Jahren, also 1536, seines Amtes entsetzt worden. Wahrscheinlich irrte 
sich Kleinschmidt hier, da später von anonymer Seite berichtet wird, 
dass der Schulmeister „Simon mitt dem kraůßen kopffe“ durch Stifts-
hauptmann Philipp von Meisenbach „von der schulen entsezet“17 wor-
den sei. Philipp von Meisenbach war nur bis zum Frühjahr 1535 im 
Amt. Bereits Anfang Mai 1535 wurde Graf Ulrich von Regenstein zu 
seinem Nachfolger ernannt.18 

12 Vgl. ABKG, IV, Nr. 2774, S. 137f (19.4.1535).
13 Um 1545 wird berichtet, dass Kleinschmidt zunächst im Haus von Johann Didau 

lebte. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 1, fol. 305v (um 1545). 

14 ABKG, IV, Nr. 2784, S. 142 (27.4.1535).
15 ABKG, IV, Nr. 2795, S. 148f (6.5.1535). 
16 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 120v (11.5.1535).
17 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 305v (nach 11.5.1545). 
18 Vgl. ABKG, IV, Nr. 2795, S. 148f (6.5.1535). Kettner, Kirchen, S. 203 nimmt irr-

tümlicherweise an, dass Ulrich von Regenstein erst 1536 zum Stiftshauptmann 
ernannt wurde. 
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Für die Neustädter Schule erwähnen Winnigstedt, Kettner und 
Fritsch die beiden Magister Johann Leo(ni)19 und Wolfgang Ipseus/
Hyphaeus, die dort etwa zwischen den frühen 1530er-Jahren und dem 
Anfang der 1540er-Jahre als Rektoren anzunehmen sind.20 Bemer-
kenswert ist, dass nach Kettner die Bürger der Neustadt die Heilige 
Messe des Altgläubigen Johannes Genth, der bis spätestens 1534 Pfar-
rer an St. Nikolai war,21 boykottierten und stattdessen dem Schulmeis-
ter Magister Johann Leo(ni)/Laue zuhörten.22 Ob der Schulmeister 
Leoni predigte, ist unklar. Wolfgang Ipseus/Hyphaeus beziehungs-
weise richtig Hipsius war vorher der Hauslehrer mehrerer Stolberger 
Grafen, ab 1526 Professor an der Wittenberger Universität, dann von 
Melanchthon nach Stolberg als Schulmeister empfohlen worden und 

19 In den Matrikellisten der Universitäten Wittenberg, Erfurt, Rostock und Leipzig 
werden verschiedene Studenten dieses oder eines ähnlichen Namens erwähnt. 
Vgl. zu Erfurt: Weissenborn, Acten der Erfurter Universität, Teil II, S. 375, Z. 22 
(1549: Rektor „Iohannes Leonis de Eimbeccensis“); Teil II, S. 219, Z. 23 (1501: „Io-
hannes Lawe de Eimbegke“), S. 225, Z. 39 (1502: Johannis Leonis de Schonstad“); 
zu Rostock: Hofmeister, Die Matrikel, I, S. 280, Z. 43 (1496: „Iohannes Loewe de 
Hamborch“); II, S. 57, Z. 87 (1514: „Iohannes Leue de Husem“). An der Wittenber-
ger Universität immatrikulierte sich 1546 zwar ein „Johannes Leo Quedleburgen“. 
Vgl. Förstemann, Album, I, S. 233. Es ist jedoch auszuschließen, dass es sich bei 
ihm um den Schulmeister in der Neustadt handelt, da dieser laut Fritsch bereits 
für die 1530er-Jahre als Magister erwähnt wird. Aufgrund der Angabe bei Fritsch, 
Geschichte, II, S. 6 ist zudem davon auszugehen, dass Johann Leo neben der ersten 
Immatrikulation ein zweites Mal als Baccalaureus immatrikuliert sein müsste. Vor 
diesem Hintergrund kommt entweder „Iohannes Law de Folgstet“ beziehungswei-
se Volkstedt bei Rudolstadt infrage, der 1490 und 1492 in Leipzig immatrikuliert 
war, oder „Iohannes Leonis de Adorff“ beziehungsweise Adorf im Vogtland, der 
1518 und 1520 ebenfalls in Leipzig studierte. Vgl. Erler, Die Matrikel, I, S. 382, 
Z. 23, S. 561, Z. 67, S. 565, Z. 30; Erler, Die Matrikel, II, S. 332, Z. 53, S. 557, Z. 13. 
Dass Letzterer unter der „nacione Bavarorum“, also der ‚Bayerischen Nation‘ in 
die Liste eingetragen wurde, darf nicht irritieren, auch wenn das Vogtland seit 
Längerem zu Sachsen gehörte. Die Zugehörigkeit zu den ‚Nationen‘ beziehungs-
weise die Grenzen derselben waren laut Erler „nicht des Genaueren bestimmt“. 
Anfang des 15. Jahrhunderts wurden der ‚sächsischen Nation‘ an der Universi-
tät, zu der Adorf eigentlich gehören müsste, der sächsische Kurkreis nördlich von 
Saale und Unstrut sowie weitere nördliche Gebiete überwiesen. Vgl. Erler, Die 
Matrikel, I, S. XXXIII–XXXV. Wegen der entschieden lutherischen Positionierung 
des Schulmeisters in der Quedlinburger Neustadt in den 1530er-Jahren einerseits 
und andererseits der prinzipiellen Möglichkeit, dass „Iohannes Leonis de Adorff“ 
1519 die Leipziger Disputation zwischen Luther und Eck verfolgte oder von ihr 
hörte, könnte angenommen werden, dass der Quedlinburger Schulmeister aus 
dem Vogtland stammte. Auch die Ähnlichkeit der Namensform in der Matrikel-
liste und der Quedlinburger Überlieferung spricht für diese Identifizierung. Von 
Quedlinburg könnte der Adorfer Johannes Leonis auch durch die alten Lehnsbe-
ziehungen des Reichsstifts ins Vogtland eine ungefähre Vorstellung gehabt haben. 
Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 62f, 179.

20 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 122; Fritsch, Geschichte, II, S. 267; Winnigstedt, Chro-
nicon Halberstadiense, S. 406.

21 Vgl. Kap. 3.3 der vorliegenden Arbeit.
22 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 122, 229.
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später Schulmeister der Neustädter Schule in Quedlinburg.23 Neuß 
sieht in Hipsius „eine[n] vertraute[n] Freund Melanchthons“.24 Auch 
Scultetus erwähnt, dass Hipsius/Ipseus besonders mit Melanchthon 
verbunden war.25 Die Konstellation, dass neben Simon Kleinschmidt 
an der Altstädter Schule auch der Neustädter Schulmeister Wolf-
gang Hipsius aus Stolberg nach Quedlinburg kam, ist später noch zu 
würdigen. Im Januar 1540 wurde von 15 Bürgern der Stadt mit dem 
Stadtvogt an der Spitze26 in einem Schreiben an Anna II. die Zusam-
menlegung der beiden Lateinschulen der Alt- und Neustadt im Fran-
ziskanerkloster angeregt.27 Die bisherige Forschung nimmt einhellig 
an, dass dieser Plan umgesetzt wurde und im Verlauf des Jahres 1540 
eine vereinigte Lateinschule im ehemaligen Franziskanerkloster ent-
stand.28 Im Umkehrschluss müsste dies aber die Schließung der bei-
den bisherigen Lateinschulen bedeutet haben. Obwohl bekannt war, 
dass die Neustädter Gemeinde Ende Mai 1540 die Zusammenlegung 
ihrer Schule mit derjenigen der Altstadt ablehnte und die Äbtissin 

23 Vgl. Sauter, Uwe: Auf Martin Luthers Spuren in Stolberg/Harz. Persönlichkeiten 
aus dem familiären und geschäftlichen Umfeld Luthers in Stolberg/Harz. Einbli-
cke in die Entwicklung der Reformation. Stolberg/Harz, 2016, S. 60–65; Kesslin, 
Christian Friedrich: Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern der Grafschaft 
Wernigerode vom Jahre 1074 bis 1855, Wernigerode 1856, S. 6; Scheible, Heinz 
(Hg.): Melanchthons Briefwechsel, Bd. 12: Personen F–K, Stuttgart-Bad Cannstatt 
2005, S. 304f; Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 406. Wolfgang Hipsius, 
dessen ursprünglicher Name Wolfgang Eigener/Eygener war, stammte aus Ybbs 
an der Donau in Niederösterreich und studierte 1505, 1506 und 1516 in Leipzig, 
wo er später als Professor tätig war. Vgl. Erler, Die Matrikel, I, S. 468, Z. 96; Erler, 
Die Matrikel, II, S. 426, Z. 51, S. 516, Z. 4, S. 538, 543, 568, 574, 577, 579, 594, 598. 
Winnigstedt berichtet, dass Ipseus 1539 an „der Pest“ gestorben sei und in der 
Kirche St. Nikolai bestattet wurde. Die Zahlung des Rates an die Witwe des Schul-
meisters im gleichen Jahr spricht für diese Datierung. Winnigstedt, Chronicon 
Halberstadiense, S. 406; StA QLB, 23a, RR, Nr. 20, Vol. II (1539), fol. 62r.

24 Neuss, Erich: Melanchthons Einfluß auf das Gymnasialschulwesen der mittel-
deutschen Städte im Reformationszeitalter. In: Melanchthon-Komitee der Deut-
schen Demokratischen Republik (Hg.): Philipp-Melanchthon. 1497–1560, Berlin 
1963, S. 110–158, hier S. 127.

25 Vgl. Scultetus, Oratiuncula, S. 63f. 
26 Laeger nimmt wohl zu Recht an, dass es sich dabei um Bürger der Altstadt handel-

te, da dieses Vorhaben von der Gemeinde der Neustadt später abgelehnt wurde. 
Vgl. Laeger, Beiträge zur Quedlinburger Schulgeschichte, S. 131, Anm. 9. 

27 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1 (29.2.1540). 
28 Vgl. u. a. Bruning, Zwischen Stadt, S. 246; Voigt, Geschichte, III, S. 203; Kett-

ner, Kirchen, S. 242; Keil, Das Franziskaner-Kloster, S. 35; Laeger, Beiträge zur 
Quedlinburger Schulgeschichte, S. 130. Fritsch, Geschichte, II, S. 267 nimmt 
sogar an, dass Anna II. das Franziskanerkloster bereits 1538 zur künftigen Schule 
ausersah; Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 321 nimmt eben-
so die Zusammenlegung beider Schulen an, datiert diese jedoch erst in das Jahr 
1541, vgl. hier auch S. 323, 353. Bemerkenswerterweise schreibt einzig Lorenz, 
Bettelmönch-Klöster, S. 811 davon, dass lediglich die „höhere Knabenschule der 
Altstadt“ in das ehemalige Franziskanerkloster verlegt wurde.
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in einem Schreiben um den Erhalt derselben bat,29 schloss Otto Lae-
ger daraus, dass die angenommene Vereinigung im Verlauf des Jahres 
1540 erfolgte.30 Eine Schule am Kirchhof31 in der Neustadt lässt sich 
hingegen noch in den Jahren 1547, 1560 und 1563 belegen,32 einer 
Zeit, als die Schule im Franziskanerkloster längst bestand. Anna II. 
entsprach wohl der Bitte der Neustädter Gemeinde auf Erhalt ihrer 
Schule und es gab nach 1540 weiterhin – vielleicht nur für einen rela-
tiv kurzen Zeitraum33 – zwei Lateinschulen in Quedlinburg. Gründe 
dafür, dass die Neustädter Schule nicht geschlossen wurde, könnten 
in einer unerwartet hohen Zahl von Schülern,34 im sich wegen der im 
Franziskanerkloster nötigen Umbauarbeiten verzögernden Umzug 
der Schule oder aber darin gesehen werden, dass die Äbtissin ein in-
stitutionelles Übergewicht der Altstadt gegenüber der Neustadt als 
Folge der von Altstädter Bürgern vorgeschlagenen Schulzusammen-
legung verhindern wollte. 

Gegen den von Laeger angenommenen Zeitraum der Schuleröff-
nung im Franziskanerkloster zwischen der zweiten Junihälfte und der 
ersten Septemberhälfte des Jahres 1540 spricht, dass noch Mitte Sep-

29 Vgl. Laeger, Beiträge zur Quedlinburger Schulgeschichte, S. 150; LASA, A20, 
XXIX, Nr. 1, fol. 43rv (29.5.1540). 

30 Vgl. Laeger, Beiträge zur Quedlinburger Schulgeschichte, S. 130.
31 Zur ungefähren Lage der Neustädter Schule vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206v 

(29.2.1540), wo es heißt, dass diese Schule „vnbeqweme bey nha dem kirchoffe 
den begrebnůsse der todtenn“ gelegen sei. Vgl. dazu auch Laeger, Beiträge zur 
Quedlinburger Schulgeschichte, S. 131f, Anm. 9.

32 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 106v (1547): Hier ist von den „schůlen in beiden 
stetten“ die Rede; StA QLB, 23a, RR, Nr. 40 (1560), fol. 41r: In diesem Jahr wer-
den verschiedene alte Gebäudeteile des Franziskanerklosters abgebrochen und 
aus den gewonnenen Baumaterialien „in beiden schulen“ neue Gebäude errich-
tet; StA QLB, 23a, RR, Nr. 43 (1563), fol. 57r: Hier wird ein Tisch in der „schůle 
der neůstadt“ repariert. Vgl. zu diesen Befunden ferner Bruning, Zwischen Stadt, 
S. 246, für den die lateinische Schule in der Neustadt „bis in das 16. Jahrhundert 
nicht greifbar“ ist.

33 Spätestens 1570 scheint die Neustädter Schule nicht mehr bestanden zu haben, 
da die kursächsischen Theologen lediglich den Schulmeister Basileus Faber und 
die Schulbediensteten seiner Schule befragten. Hätte es 1570 eine weitere Schule 
in Quedlinburg gegeben, wäre auch das dortige Schulpersonal befragt worden, da 
Praetorius und Freyhub 1570 alle Kirchen- und Schuldiener vernahmen. Vgl. dazu 
Kap. 9.5 der vorliegenden Arbeit.

34 Laut Bruning wurde die Quedlinburger Lateinschule „ausdrücklich als Freischu-
le“ gegründet und bezeichnet, was eine „komplette Schulgeldfreiheit“ bedeutete. 
Bruning, Zwischen Stadt, S. 247. Dies könnte das Interesse sehr vieler Eltern ge-
weckt haben, ihre Söhne auf das Quedlinburger Gymnasium zu schicken, weshalb 
die Kapazitäten bald nicht mehr ausreichten und die Neustädter Schule weiter-
hin vonnöten war. Thomas Wozniak und Hermann Lorenz berichten dementge-
gen, dass 1540 die Einführung eines Schulgelds empfohlen wurde. Vgl. Wozniak, 
Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 322; Lorenz, Quellen, S. 40. Ob die 
Schule tatsächlich schulgeldfrei war oder die erwähnte Empfehlung umgesetzt 
wurde, bleibt unklar.
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tember 1540 der Franziskanermönch Johann Bugenhagen dem neu-
en Schulmeister Werner Steinhausen die Schlüssel zum Kloster ver-
weigerte und ihm Gewalt androhte.35 Obwohl der genauere Grund 
des Konflikts unbekannt bleibt, entsteht der Eindruck, dass die 
Franziskanermönche die über ihre Köpfe hinweg beschlossene Um-
nutzung ihres Klosters nicht ohne Weiteres akzeptiert hatten. Ob die 
Anfang April 1541 vom Rat bezahlten Bauarbeiten an der Schule im 
Kloster darauf verweisen,36 dass erst danach Unterricht möglich war 
und die Schule erst 1541 ‚eröffnet‘ werden konnte, bleibt ungewiss.37 
Weitere Bauarbeiten an der Schule im Kloster fanden in den Jahren 
1550, 1560, 1561 und 1564 statt. Zunächst scheint das Dach schadhaft 
geworden zu sein, weshalb es der Rat 1550 reparieren ließ.38 Bis min-
destens 1560 stand die Klosterkirche noch, in welchem Jahr das Holz 
ihres scheinbar noch gut erhaltenen Dachstuhls für 27 Taler an den 
Zimmermann Michael Arnold/Arent39 und Georg Sieber verkauft 
wurde.40 Im gleichen Jahr erfolgten große Umbauarbeiten im Klos-
ter, für die der Rat zusammen etwa 350 Taler aufwandte. Das Dach der 
Kirche wurde komplett abgenommen, alte Gebäude abgerissen und 
aus dem gewonnenen Baumaterial in „beiden schůlen“ neue Gebäu-
de errichtet und gedeckt.41 1564 erfolgten Arbeiten an der Stube des 
Schulmeisters in der Schule und wiederum am Schuldach.42 

Wegen des Schulpatronats, des Rechts zur Besetzung der Schulmeis-
terstelle, war es zwischen Anna II. und dem Rat zum Streit gekommen, 

35 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 163rv (25.9.1540). Dass 
es sich bei dem namentlich in der Quelle nicht genannten Franziskaner um Jo-
hann Bugenhagen handelte, geht daraus hervor, dass erwähnt wird, der „monch“ 
sei in „jungster visitation gewesen“, womit die wenige Tage zuvor beendete sächsi-
sche Visitation gemeint ist. Im Protokoll der Visitation wird Bugenhagen als Fran-
ziskaner erwähnt, der weiterhin im Habit durch die Stadt gehe. Vgl. UB QLB, II, 
Nr. 684, S. 150 (18.9.1540). Der in der Quelle ebenfalls nicht namentlich erwähnte 
Schulmeister kann mit Werner Steinhausen identifiziert werden, weil jener kurz 
zuvor am 24. September 1540 von Quedlinburg aus an seinen Jugendfreund Jo-
hann Kayserswerth schrieb und mit Laeger angenommen werden kann, dass Ste-
inhausen zu diesem Zeitpunkt bereits zum Schulmeister berufen worden war. Vgl. 
Laeger, Zum 400jährigen Jubiläum, S. 67. 

36 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 21, Vol. I (1540), fol. 29r; RR, Nr. 21, Vol. II (1540), 
fol. 70v. 

37 Vgl. dazu auch Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 321, der die 
Zusammenlegung beider Schulen in das Jahr 1541 datiert. 

38 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 30 (1550), fol. 68v.
39 Vgl. zu seinem Beruf Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 273. 

Vonseiten der Bauforschung wäre zu überprüfen, an welchen Häusern dieser Zim-
mermann um/nach 1560 tätig war, um dort gegebenenfalls Reste des Dachstuhls 
vom Franziskanerkloster verbaut finden zu können. 

40 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 40 (1560), fol. 27r. 
41 StA QLB, 23a, RR, Nr. 40 (1560), fol. 41r und zu den übrigen Bauausgaben 

fol. 41r–42v; Lorenz, Die beiden Bettelmönchs-Klöster, S. 810.
42 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 44 (1564), fol. 50av.
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da die Äbtissin zwar das Recht dazu hatte,43 der Rat jedoch im ersten 
Halbjahr 1540 eigenmächtig einen eigenen Schulmeister anstellte.44 
Der Rat hatte mit der Bitte um einen Schulmeister an Philipp Me-
lanchthon geschrieben und erhielt Anfang Februar 1540 von ihm die 
Empfehlung für den aus Mansfeld stammenden Christoph Singel.45 
Hinsichtlich des für den neuen Schulmeister aufzubringenden Un-
terhalts brachte Melanchthon die im Rahmen der Einführung der 
Reformation eingezogenen Kirchen- und Klostergüter ins Gespräch. 
Er forderte den Rat auf, bei Anna II. um Gelder aus diesen Gütern an-
zusuchen. Obwohl Christoph Singel von Melanchthon persönlich als 
Schulmeister empfohlen wurde, war seine Ernennung für die Äbtissin 
aus dem einfachen Grund unmöglich, weil das eigenmächtige Vor-
gehen des Rates die Grundlage für das Empfehlungsschreiben von 
Melanchthon war. Eine Ernennung Singels zum neuen Schulmeister 
durch die Äbtissin wäre einer nachträglichen Anerkennung des ange-
maßten Vorgehens durch den Rat gleichgekommen. Deshalb sandte 
Anna II. Anfang April 1540 ihren Stiftsrat Herbort nach Wittenberg, 
der dort zwar nicht wie erhofft Luther und Melanchthon persönlich 
antraf, dem aber Georg Major und Vitus Winsheim ihre Unterstüt-
zung bei der Suche nach einem geeigneten Schulmeister zusagten.46 
Laeger versuchte u. a. durch die Ergebnisse seiner Recherchen im 
Archivio Storico de Propaganda Fide in Rom nachzuweisen,47 dass 
Major schließlich den ihm aus seiner Zeit am Magdeburger Gymna-
sium bekannten Lehrer Werner Steinhausen als Schulmeister nach 
Quedlinburg vermittelte.48 

Dementgegen deutet ein Schreiben der Vorstände von St. Benedikti 
an die Äbtissin von Anfang April 1540 darauf hin, dass Steinhausen 
bereits im ersten Quartal 1540 von Melanchthon nach Quedlinburg 

43 Vgl. Bruning, Zwischen Stadt, S. 246. 
44 Vgl. Laeger, Beiträge zur Quedlinburger Schulgeschichte, S. 144. Dieser Fall ist 

wohl mit den Klagen einiger Bürger gegen Simon Kleinschmidt an der Altstäd-
ter Schule in Verbindung zu bringen, woraufhin der Rat wahrscheinlich an der 
verwaisten Schule der Neustadt eigenmächtig einen neuen Schulmeister bestellte. 
Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206r (29.2.1540).

45 Vgl. LASA, Cop. 809, fol. 322v–323r (11.2.1540); Laeger, Beiträge zur Quedlin-
burger Schulgeschichte, S. 130f. Im Gegensatz dazu Peukert, die fälschlicherweise 
annimmt, „Melanchthon hatte in einem Brief an den Magistrat der Stadt darum 
gebeten, ein Gymnasium zu gründen“. Peukert, Zu Motiven, S. 105.

46 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 354a, fol. 1 (4.4.1540); Laeger, Beiträge 
zur Quedlinburger Schulgeschichte, S. 133.

47 Eine Signatur der Archivalie gibt Laeger nicht an. 
48 Vgl. Laeger, Zum 400jährigen Jubiläum, S. 64. Eventuell war Werner Steinhausen 

auch schon seit Anfang 1540 in Quedlinburg, da in einem Schreiben der Vorstän-
de von St. Benedikti an die Äbtissin von „unserem Schůlmeister Wernero“ die 
Rede ist, der den Absendern des Schreibens von Melanchthon empfohlen wurde. 
Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 2r (4.4.1540).
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vermittelt worden war.49 Eventuell gehörte er auch schon zu den drei 
„erlige[n] gelarte[n] gesellenn“,50 die die Gemeinde vor Ende Feb-
ruar 1540 aus Magdeburg zum Unterricht an der Neustädter Schule 
und zur Ausarbeitung einer neuen Schulordnung nach Quedlinburg 
kommen ließ.51 Steinhausen nahm seine Arbeit als Schulmeister 
im Verlauf des Jahres 1540, spätestens jedoch im September auf und 
übte sein Amt bis 1543 aus,52 wonach er in die Dienste des Grafen 
Wolfgang I. von Barby wechselte.53 Bis 1570 gab es nach Kettners An-
gaben neun Schulmeister,54 was für einen häufigen Wechsel an der 
Spitze der Schule steht. Laut Bruning sind diese kurzen Amtszeiten 
allerdings „keine Seltenheit“.55 Der 1540 von Melanchthon empfoh-
lene und von der Äbtissin als Schulmeister abgelehnte Christoph Sin-
gel scheint im Übrigen als einfacher Schulgeselle an einer der Qued-
linburger Schulen gearbeitet zu haben,56 wofür einerseits die enge 
Verbindung der Stolberger Grafen zu Melanchthon und andererseits 
ein derart gefundener Kompromiss zwischen Anna II. und dem Rat 
verantwortlich gemacht werden können.

Nähere Angaben zum Schulsystem, etwa der Anzahl der Klassen, 
sind kaum möglich. Bruning nimmt an, dass es entweder eine an Me-
lanchthon orientierte Gliederung in drei Klassen mit jeweils einem 
Lehrer gab oder dass fünf Klassen mit je einem Lehrer eingerichtet 
wurden. Hinzu kam nach Brunings Annahmen noch der Rektor oder 
Schulmeister. Danach hätte es, den Rektor inbegriffen, vier bis sechs 
Lehrer an der Quedlinburger Lateinschule im ehemaligen Franziska-

49 Im Schreiben der Vorstände von St. Benedikti und weiterer „d[er] Schůel halben 
Sůpplicanten“ ist von „unserem Schůlmeister Wernero“ die Rede, der den Absen-
dern des Schreibens von Melanchthon empfohlen wurde. LASA, A12, Spec. Qued-
linburg, Nr. 39, fol. 2r (4.4.1540).

50 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206r (29.2.1540).
51 Vgl. dazu Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit. 
52 Vgl. dazu die wohl irrtümliche Angabe bei Wozniak, Quedlinburg im 14. und 

16. Jahrhundert, S. 321f, wonach Steinhausen erst 1543 Schulmeister in Qued-
linburg wurde. Laut Laeger, Zum 400jährigen Jubiläum, S. 67 war Steinhausen 
bereits im September 1540 mit einer Quedlinburgerin verheiratet und schrieb aus 
Quedlinburg an seinen Freund Johann Kayserwerth, was für Laeger darauf hin-
weist, dass Steinhausen zu diesem Zeitpunkt bereits „Rektor“ der Schule war.

53 Vgl. Laeger, Beiträge zur Quedlinburger Schulgeschichte, S. 152.
54 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 243f. und Tabelle 5 zum Kirchen- und Schulpersonal. 

Im Jahr 1560 wurde ein neuer Schulmeister auf Ratskosten aus Magdeburg geholt. 
Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 40 (1560), fol. 50v. 

55 Bruning, Zwischen Stadt, S. 246. 
56 In einem Verzeichnis verschiedener Klagen des Stiftes wird erwähnt, dass 1542 ein 

Schulgeselle namens „Singeliůs“ einen Bürgerssohn („Bles Můller“) „kampferdig“ 
geschlagen hatte und daraufhin in die „alte Schůle“ geflohen sei. GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 110r (9.12.1544). 
Im Jahr 1545 verehrte der Rat einem „Singelio” zwei Stübchen Wein, als er bei 
„Normbergs“ Hochzeit war. StA QLB, 23a, RR, Nr. 26 (1545), fol. 25v. Vgl. auch 
Fritsch, Geschichte, II, S. 267.
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nerkloster gegeben.57 Die Anzahl von „vier schulhern“ hatte schon 
der Pfarrausschuss in seinem Gutachten 1540 vorgeschlagen.58 Wei-
tere Aufschlüsse zumindest über die Pläne der Bürgerschaft für diese 
Schule hätten die verschiedenen Formen der Magdeburger Schul-
ordnung sowie besonders der diesbezügliche Ratschlag des späteren 
Stadtschreibers Johann Goßkauer geben können, die Ende Februar 
1540 der Äbtissin als Grundlagen eingereicht wurden, um daraus 
eine eigene Quedlinburger Schulordnung zu verfertigen.59 In der 
Überlieferung finden sich aber weder die der Landesherrin überge-
benen Ausfertigungen der Magdeburger Schulordnung,60 noch wird 
eine Quedlinburger Schulordnung überhaupt erwähnt. 

Bereits im April 1540 begründeten die Vorstände der Kirche St. Be-
nedikti ihre Bitte um die Zusammenlegung der beiden Lateinschulen 
im Franziskanerkloster damit, dass nur dort die nötige Erweiterung 
auf vier, sechs oder acht Klassen erfolgen könne.61 Diese später nur 
teilweise umgesetzten Pläne waren offenbar sehr ambitioniert. In der 
ältesten Rechnung des sogenannten Reichen Kastens aus dem Jahr 
1557 finden sich jährliche Ausgaben von 142 Talern für den Lohn von 
fünf Schulbediensteten (Magister/Schulmeister; Kantor; „andere[r] 
Bacalario“; „drite[r] Bacalario“; „Infimo“).62 Ob der erste „Bacalari-
us“ in dieser Aufzählung fehlte, weil er aus anderen Mitteln bezahlt 
wurde, oder ob er mit dem Kantor gleichzusetzen ist, kann nicht ent-
schieden werden. Das Verhör der kursächsischen Theologen 1570 
spricht für eine eher kleine Anzahl von Lehrern, da hier neben dem 
Rektor Faber lediglich ein Konrektor, ein Baccalaureus und ein Kan-
tor erwähnt werden.63 Im Jahr 1589 übergab Äbtissin Anna III., die 
Nichte Annas II., dem Rat das ehemalige Franziskanerkloster gegen 
Bezahlung eines jährlichen Erbzinses „erblich und eigenthümlich“. 

57 Vgl. Bruning, Zwischen Stadt, S. 246; vgl. weiterhin: Neuss, Melanchthons Einfluß, 
S. 127, der für Quedlinburg von einer „dreiklassige[n] Lateinschule melanchtho-
nianischer Norm“ beziehungsweise von einem „Gymnasium trilingue“ ausgeht. 

58 Lorenz, Quellen, S. 49. 
59 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 206v (29.2.1540). Die älteste überlieferte Magdebur-

ger Schulordnung wurde von Abdias Prätorius 1553 verfasst. Vgl. Nahrendorf, 
Humanismus, S. 94. Nahrendorf geht davon aus, dass der nach der Gründung der 
Magdeburger Stadtschule 1524 „erreichte Grad an Organisiertheit der Beschu-
lung und Qualität der Lehre […] im Vergleich zu späteren Jahren […] indes gerin-
ger einzuschätzen“ ist. Nahrendorf, Humanismus, S. 63. 

60 Carsten Nahrendorf konnte bei seinen Recherchen zum 1524 gegründeten Alt-
städtischen Gymnasium in Magdeburg die erste Schulordnung nicht ermitteln. 
Vgl. Nahrendorf, Humanismus, S. 12.

61 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 2–3 (4.4.1540).
62 Pfarrarchiv Quedlinburg, Ben. 119, Reicher Kasten 1557, n. f.
63 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
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Die Inspektion und Visitation der Schule behielt sie sich allerdings 
vor.64

Neben den beiden Lateinschulen bestand in der sogenannten Stein-
mühle auf der Steinbrücke ungefähr seit Ende der 1520er-Jahre eine 
private Deutschschule, die der Rechenmeister Georg Steger führte.65 
Weil diese nach Streitigkeiten mit dem Stadtvogt spätestens 1539 ge-
schlossen worden war und Steger die Stadt verlassen hatte, regte der 
Pfarrausschuss 1540 die Gründung einer „deutschen schreibschulen“ 
ebenso wie die einer „meidigen [= Mädchen-] schule“ an.66 Für das 
16. Jahrhundert fehlen Hinweise für die Neugründung einer Deutsch-
schule. Private Initiativen, wie die des Rechenmeisters Steger, sind 
wegen des sich im Pfarrausschussgutachten äußernden öffentlichen 
Interesses denkbar und wahrscheinlich. Bis zum 18. Jahrhundert wur-
den nach Wozniak sieben Deutschschulen in Quedlinburg gegrün-
det.67 Neben der deutschen Schreibschule erwähnt der Altstädter 
Schulmeister Kleinschmidt „kusterien“,68 also Küsterschulen, an 
denen entweder der Pfarrer oder der Küster die Kinder unterrichte-
te. Zu vermuten ist, dass zumindest an den beiden Hauptkirchen der 
Alt- und Neustadt, St. Benedikti und St. Nikolai,69 wahrscheinlich je-
doch auch an den Kirchen St. Blasii und St. Aegidii oder sogar an den 
Kirchen der Hospitäler der Stadt solche Schulen bestanden. Auch an 
der Stiftskirche könnte es eine solche Schule gegeben haben.70

Dem Vorschlag des Pfarrausschusses 1540 für eine Mädchenschu-
le war die Tätigkeit einer „fromen Matron“ vorausgegangen, die im 
Winter 1539/40 einige Mädchen im Lesen, Beten und der Einhal-
tung der Gebote Gottes unterwiesen hatte.71 Anna II. scheint diesem 
Vorschlag bald entsprochen zu haben, auch wenn sich eine Mädchen-
schule erst 1557 in einer Rechnung des Reichen Kastens anhand von 

64 Vgl. LASA, A20, XVI, A, Nr. 4, fol. 115–116 (30.5.1589). 
65 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 2, 

fol. 21–22 (7.10.1539). 
66 Lorenz, Quellen, S. 48. 
67 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 323.
68 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 204r (9.1.1539). 
69 Die Vorsteher von St. Benedikti und St. Nikolai scheinen genau darauf geachtet zu 

haben, dass beispielsweise durch die Kastenherren keine der Kirchen der anderen 
vorgezogen wurde, worauf ein Schreiben vom Ende des 16. Jahrhunderts verweist. 
Vgl. LASA, Cop. 852 E, fol. 300–304 (4.4.1594). 

70 In den Rechnungen der Stiftskirche werden regelmäßig ein Schulmeister und 
vier Schüler erwähnt, die später auch als Chorschüler bezeichnet wurden. Vgl. 
u. a. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, fol. 110–111v (1537), Nr. 27, fol. 26v (1563), 
fol. 39rv (1564), fol. 53r (1565), fol. 91rv (1568), Nr. 28, fol. 23v (1573), fol. 140r 
(1578), fol. 184r (1580). Im Jahr 1589/90 wurden in einem zur Stiftskirche gehö-
renden Haus „aůffm vnder boden“ Dielen erneuert, weil man „kein kindt sicher 
daraůff dorfft gehen lassen“. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 30, fol. 140v (1589/90). 
Diese Stellen dürften auf eine Schule für (Chor-)Schüler an St. Servatii hindeuten. 

71 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 207r (29.2.1540).
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Reparaturarbeiten am Schulgebäude nachweisen lässt.72 Da die Mäd-
chenschule anders als die Schule im Franziskanerkloster und diejeni-
ge in der Neustadt nicht vom Rat, sondern aus dem Reichen Kasten 
baulich unterhalten wurde, und die älteste erhaltene Rechnung des 
Reichen Kastens aus dem Jahr 1557 vorliegt, kann angenommen wer-
den, dass die Schule bereits einige Jahre zuvor bestand. Eine Zeit lang 
gab es anscheinend zwei Schulmeisterinnen in Quedlinburg, bis die 
Schulmeisterin Christina Bernitzer Quedlinburg vorübergehend ver-
ließ. 1566 wollte Bernitzer nach Quedlinburg zurückkehren und im 
Haus der Witwe des Pfarrers Heinrich Sartorius im Norden der Alt-
stadt eine eigene Mädchenschule neben der noch bestehenden der 
alten Schulmeisterin gründen. Weil ihr dies vom Bürgermeister Hans 
Hindergart verweigert wurde, bat sie diesbezüglich bei Anna II. um 
Erlaubnis.73 Der Ausgang bleibt ebenso ungewiss wie die Frage nach 
dem Schulplan dieser Einrichtung. Für eine denkbare Orientierung 
an der von Melanchthon 1528 erstellten Ordnung für das Weidaer 
Mädchenschulwesen74 könnte der allgemein enge Kontakt Annas II., 
ihrer Familie und der Ratsherren zum Praeceptor Germaniae sprechen. 
Allerdings fehlen über diese allgemeinen Beobachtungen hinaus die 
Quellen für eine fundierte Beurteilung. Spätestens um 1600 gab es 
zwei Mädchenschulen mit jeweils einer Schulmeisterin in der Alt- und 
der Neustadt.75

Die an der Stadtmauer zwischen Alt- und Neustadt gelegene Juden-
schule76 existierte nach der vor 1514 anzusetzenden Vertreibung 
der letzten Juden aus der Stadt77 nur als Gebäude weiter, wurde vom 
Scharfrichter gereinigt und teils zur Aufbewahrung von Marterwerk-
zeugen benutzt.78

Die bekannteste und älteste Schule im Reichsstift blieb bislang 
unerwähnt. Es handelt sich um die Schule der Kanonissen des 936 
gegründeten St. Servatiusstifts, „die der Erziehung und Ausbildung 

72 Vgl. Pfarrarchiv Quedlinburg, Ben. 119, Reicher Kasten 1557, n. f. (1557).
73 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 354b, fol. 1rv (24.11.1566); Laeger, Bei-

träge zur Quedlinburger Schulgeschichte, S. 158–161.
74 Vgl. Koch, Ernst: Melanchthons Gutachten für eine Ordnung der Mädchenschu-

le in Weida. Edition. In: Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte 52 
(1998), S. 283–289; Dietmann, Andreas: Der Einfluss der Reformation auf das 
spätmittelalterliche Schulwesen in Thüringen (1300–1600), Köln/Weimar/Wien 
2018, S. 267–270 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Refor-
mation 11).

75 Vgl. Pfarrarchiv Quedlinburg, Ben. 350 (1600/01 und 1602/03), n. f.
76 Vgl. zur Lage der Schule StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1521), fol. 11v.
77 Vgl. dazu u. a. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 93–96, 228f. 
78 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 37 (1557), fol. 65r; RR, Nr. 40 (1560), fol. 66v; RR, 

Nr. 43 (1563), fol. 77r; RR, Nr. 44 1564, fol. 68v, 93v; weiterhin allgemein: StA 
QLB, 23b, RR, Nr. 47 (1569), fol. 107r; RR, Nr. 47 (1570), fol. 140v.
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höherer Adelstöchter diente“.79 Im Urkundenbestand des Stiftes fin-
den sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zwei Erwähnun-
gen des Amtes der scholastica,80 deren jeweilige Inhaberin dem Stifts-
kapitel angehörte. Daraus lässt sich mit Thomas Wozniak schließen, 
dass die „weibliche adlige Laienbildung“ in dieser Zeit fortbestand.81 
Seit dem 16. Jahrhundert fehlt die Erwähnung dieses Amtes. Dafür er-
wähnt Luther 1520 diese Schule – im Übrigen die einzige Erwähnung 
Quedlinburgs innerhalb von Luthers Werken, Briefen und Tischre-
den – an prominentester Stelle in seiner Schrift „An den Christlichen 
Adel deutscher Nation von des Christlichen standes besserung“.82 Die 
Stifte und Klöster, heißt es hier, seien zur Zeit der Apostel nichts „an-
ders geweszen, den Christliche schulenn, darynnen man leret schrifft 
unnd zucht nach Christlicher weysze, unnd leut ertzog, zu regieren 
unnd zu predigen“. Dass Klöster und Stifte auch zu seiner Zeit noch 
als Schulen dienten, könne man „in etlichenn frawen klostern, als zu 
Quedlingborg“ sehen.83 Dass sich Luther dabei auf das Stift St. Ser-
vatii und nicht auf das Benediktinerinnenkloster St. Marien auf dem 
Münzenberg oder das Wipertikloster bezog, ist dem zeitgenössisch 
ungleich höheren Bekanntheitsgrad des Reichsstifts zu entnehmen.84 

Will man davon ausgehen, dass Luther nicht anachronistisch deut-
lich ältere Zustände in seine Gegenwart versetzte, kann aus dieser 
Textstelle geschlossen werden, dass die Quedlinburger Kanonissen-
schule auch im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts bestand. Die sehr 
junge Pröpstin Katharina Schenkin von Tautenburg und auch die bei 
ihrem Amtsantritt noch sehr junge Äbtissin Anna II. könnten hier er-
zogen worden sein. Seit den 1540er-Jahren könnten die jungen Kano-
nissen Maria und Elisabeth von Regenstein, Magdalena und Sibylla 
von Hohenstein-Vierraden, Amalia von Plauen, Schenkin Barbara 
von Limpurg und die spätere Äbtissin Anna III., geborene Gräfin zu 
Stolberg-Wernigerode, diese Schule besucht haben.85 Eventuell sind 

79 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 320; vgl. zudem Bley, Kay-
serlich, Umschlagtext. Zu den Lehrinhalten vgl. Lorenz, Quedlinburgische Ge-
schichte, S. 98f.

80 Vgl. CDQ, Nr. 220, S. 781 (20.1.1457) („Scholmeisterynnen“); Nr. 317, S. 846f 
(21.2.1491) („Schulmeysteryn“).

81 Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 320. Für Jutta Fliege lag 
die „größte kulturpolitische Aufgabe der Kanonissenstifter […] in der Vermittlung 
weiblicher adeliger Laienbildung in den Kanonissenschulen“. Fliege, Jutta: Die 
Handschriften der ehemaligen Stifts- und Gymnasialbibliothek Quedlinburg in 
Halle, Halle/S. 1982, S. 16. 

82 Vgl. WA, 6, S. 404–469.
83 WA, 6, S. 439, Z. 37–440, Z. 2.
84 Ähnlich sieht dies Schlageter, Die sächsischen Franziskaner, S. 94, Anm. 65.
85 Vgl. dazu LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 251rv (nach 23.5.1545); LASA, A20, VI, Nr. 3, 

fol. 156r–157v (6.6.1545). Äbtissin Anna II. führt im ersten Schreiben von Ende 
Mai 1545 sechs junge Stiftsdamen auf und ergänzt dies durch „sampt andern ed-
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die Präbendaten des Stiftes als Lehrer an dieser Schule anzusehen. 
Als Präbendaten werden erwähnt: Augustinus Bruggemann,86 Nikolaus 
Francke,87 Gregor Dam/Tham,88 Johann Reinbot,89 Herr „Diederich“,90 
Henning Gronau,91 Johann Schwarze,92 Claus Francke,93 Andreas Mol-
bitz,94 Andreas Rode,95 Nikolaus Hue/Hua,96 Johann Winnigstedt,97 

len vnd erbaren iůngfrawen“ (fol. 251v). Im zweiten Schreiben erwähnt sie, dass 
ihre Pröpstin und Dechantin „das xviii vnd xix jar erreycht“ hätten und verteidigt 
sich damit gegenüber dem von Herzog Moritz geäußerten Vorwurf, sie habe die 
Prälaturen des Stiftes mit Kindern besetzt. Unter der Annahme, dass die ältesten 
Stiftsdamen diese Prälaturen besetzten, ist zu vermuten, dass die anderen im ers-
ten Schreiben erwähnten mindestens sechs Stiftsdamen zum Teil deutlich jünger 
als 18 Jahre waren und somit für den Besuch der Kanonissenschule in Betracht 
kommen.

86 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, fol. 1r (1537), fol. 11r (1538), fol. 44r (1542), 
fol. 69r (1545), fol. 81r (1546).

87 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 21, Vol. I (1540), fol. 16r; RR, Nr. 28, Vol. I (1548), 
fol. 31r; RR, Nr. 31 (1551), fol. 37v; vgl. zudem: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 309v (nach dem 11.5.1545), wo 
ein Herr Niclaus als Pfaffe der Äbtissin bezeichnet wird.

88 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 29 (1549), fol. 34v („pferner uffm Schloss alhie“), 35v; 
RR, Nr. 31 (1551), fol. 37r („ministrant uf der borgk“); RR, Nr. 34 (1554), fol. 26r; 
RR, Nr. 35 (1555), fol. 13v; RR, Nr. 36 (1556), fol. 33v; ferner: LASA, A20, XVI, 
B, a 1, Nr. 25, fol. 115r (1549), fol. 124r (1550), fol. 147r (1552), fol. 162r (1554); 
LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 1r (1556), fol. 19r (1558), fol. 29r (1559).

89 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1521), fol. 3v; RR, Nr. 8 (1522), fol. 55r; RR, Nr. 9 
(1524), fol. 26r; RR, Nr. 10 (1527), fol. 43r; RR, Nr. 11 (1530), fol. 34r; RR, Nr. 12 
(1531), fol. 26r; RR, Nr. 14, Vol. II (1533), fol. 12v sowie zudem LASA, U9, C VI b, 
Nr. 23 (19.2.1529); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 209a, fol. 9rv (1532), 11 rv 
(Januar 1536).

90 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 11 (1530), fol. 34r.
91 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 9 (1524), fol. 26r; RR, Nr. 10 (1527), fol. 43r.
92 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 9 (1524), fol. 27v; RR, Nr. 10 (1527), fol. 43r; RR, 

Nr. 14, Vol. I (1533), fol. 21v; RR, Nr. 14, Vol. II (1533), fol. 11v; RR, Nr. 16 (1535), 
fol. 17r; RR, Nr. 19 (1538), fol. 13r; evt. ist der Präbendat mit jenem Schulmeis-
ter Johannes Schwarze identisch, der 1549 das Bürgermahl nahm und/oder je-
nem, der 1557 Pfarrer in Westerhausen war; vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 29 (1549), 
fol. 11r; RR, Nr. 37 (1557), fol. 9r.

93 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 14, Vol. II (1533), fol. 13r.
94 Vgl. LASA, A20, XV, Nr. 5, fol. 253r (1520); StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1521), fol. 3v, 

6r, 28r; ABKG, I, Nr. 725, S. 735f (7.9.1524).
95 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 15 (1534), fol. 14r; LASA, A12, Spec. Quedlinburg, 

Nr. 209a, fol. 12rv (1538); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, fol. 12r (1539), fol. 21r 
(1540).

96 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 209b, fol. 9rv (1532); StA QLB, 23a, RR, 
Nr. 33, Vol. I (1553), fol. 35r; RR, Nr. 33, Vol. II (1553), fol. 99v; RR, Nr. 35, Vol. I 
(1555), fol. 32v; LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, fol. 94r (1547), fol. 104r (1548), 
fol. 132r (1551), fol. 155r (1553), fol. 169r (1555); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27, 
fol. 12v (1562).

97 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27, fol. 12v (1562), fol. 26r (1563), fol. 39r (1564), 
fol. 53r (1565), fol. 66v (1566), fol. 79v (1567), fol. 91r (1568).
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Caspar Müller,98 Henning Holthöder,99 Caspar Hunolt,100 Matthias Hö-
tensleben101 und Thomas Lange.102 Fritsch erwähnt Albert Stark, Jo-
hann Winnigstedt und Heinrich Wackerodt für um 1539 sowie Hein-
rich Brüggemann für 1548 und Thomas Lange für 1579.103

Ein für die Tätigkeit als Lehrer anzunehmender Universitätsbe-
such lässt sich jedoch bei keinem der Präbendaten zweifelsfrei bele-
gen.104 Da der Präbendat Greogor Dam/Tham 1549 als „pferner vffm 

98 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, fol. 33r (1541), fol. 43r (1542), fol. 82r (1546).
99 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 8r (1557), fol. 36r (1560), fol. 46r (1561), 

fol. 57r (1563), fol. 92r (1567), fol. 111r (1569), fol. 124r (1570), fol. 136r (1571), 
fol. 157r (1573); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, fol. 11r (1581), fol. 26v (1582), 
fol. 42v (1583); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 209a, fol. 41 rv (20.11.1591).

100 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27, fol. 26r (1563); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, 
fol. 82r (1566), fol. 103r (1568). 1573 wird erwähnt, dass Caspar Hunolt kürzlich 
verstorben sei. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 209a (11.4.1573).

101 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 136r (1574), fol. 195r (1576), fol. 203r 
(1577), fol. 212r (1578), fol. 225r (1579), fol. 232r (1580); LASA, A20, VI, Nr. 4, 
fol. 204 (11.2.1575), fol. 203 (28.2.1575); LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, fol. 11r 
(1581); fol. 26v (1582), fol. 42v (1583); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 209a, 
fol. 41 rv (20.11.1591). 

102 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 27, fol. 103r (1569); LASA, A20, XVI, B, a 1, 
Nr. 29, fol. 11r (1581), fol. 26v (1582), fol. 42v (1583).

103 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 226f. 
104 Geprüft wurden die Matrikellisten der Universitäten Leipzig, Wittenberg, Erfurt, 

Heidelberg, Rostock, Frankfurt/Oder, Tübingen, Köln, Königsberg, Jena, Basel 
und Wien. Ein Träger des Namens Gregor Dam/Tham/Tam ist in Wittenberg 
1502 (aus Wittenberg) eingeschrieben. Vgl. Förstemann, Album, I, S. 3, Z. 32. Ein 
Träger des Namens Nikolaus Francke ist in Leipzig 1493 (aus Jena stammend) und 
1514 (aus Kamenz) eingeschrieben. Vgl. Erler, Die Matrikel, I, S. 534, Z. 74; Er-
ler, Die Matrikel, II, S. 341, Z. 24. Träger des Namens Johannes Schwarz/Nigri wa-
ren 1511 (aus „Neunborgia Bauaria“) in Wittenberg, weiterhin 1510 (aus Hasforth 
(heute Haßfurt in Unterfranken bei Schweinfurt)), 1512 (aus Laudenberg (heute 
Ortsteil von Limbach (Baden)) und 1514 (aus Wickersen) in Leipzig, in Frank-
furt/Oder 1506 (aus Kosslin), 1518 (aus Görlitz), in Tübingen 1511 (aus Sindelfin-
gen), 1522 (aus „Waltzensis“ sowie aus „Wysenborn“), 1522/23 (aus Riegsingen) 
eingeschrieben. Vgl. Förstemann, Album, I, S. 40, Z. 2; Weissenborn, Acten der 
Erfurter Universität, Teil II, S. 267, Z. 7, S. 273, Z. 1, S. 284, Z. 43; Friedlaender, 
Aeltere Universitäts-Matrikeln, S. 10b, Z. 31, S. 51a, Z. 14; Hermelink, Heinrich 
(Hg.): Die Matrikeln der Universität Tübingen, Bd. 1: Die Matrikeln von 1477–
1600, Stuttgart 1906, S. 182, 242f. Träger des Namens Caspar/Gaspar Müller/
Molitoris waren 1492 (aus Marbach) und 1493 (aus „Campidona“) in Tübingen, 
in Leipzig 1503 (aus „Heydingishusen“), 1505 („de Wyhe“), 1521 (aus Schmalkal-
den), in Wittenberg 1536 (aus „Werdensis“) und 1519 in Basel (aus Rickenbach) 
eingeschrieben. Vgl. Hermelink, Matrikel Tübingen, S. 182, 24f; Erler, Die Ma-
trikel, I, S. 453, Z. 117, S. 468, Z. 17, S. 579, Z. 65; Förstemann, Album, I, S. 162, 
Z. 36; Wackernagel, Hans Georg: Die Matrikel der Universität Basel, Bd. 1 (1460–
1529), Basel 1951, S. 341. Ein Träger des Namens Albert Starck (aus „Brutenus“) 
studierte 1541 in Wittenberg, vgl. Förstemann, Album, I, S. 190, Z. 21. Ein Student 
mit dem Namen Thomas Lange studierte 1562 in Jena. Vgl. Mentz/Jauernig, Die 
Matrikel, S. 178. Leider fehlt jeder Hinweis, dass einer der erwähnten Studenten 
nach seinem Studium nach Quedlinburg kam. 
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 Schloss“105 erwähnt wird, könnte in ihm am ehesten einer der Lehrer 
gesehen werden. Auch in Andreas Molbitz, der 1523 auf Befehl Her-
zog Georgs heimlich nach Halle gebracht wurde, weil man ihm vor-
warf, die Pröpstin geschwängert und Gelder veruntreut zu haben,106 
könnte ein Lehrer der Kanonissenschule gesehen werden. Zumin-
dest wird er in Halle 1535 an dem von Kardinalerzbischof Albrecht 
gegründeten Neuen Stift als „scholasticus“ der Chorsänger erwähnt.107 
Weiterhin wird 1545 „Johannen Nigrinůs“ als „Der Altt Schůlmeister“ 
erwähnt,108 womit hier aber wahrscheinlich seine Tätigkeit an einer 
der städtischen Schulen gemeint ist. Johannes „Nigrinůs“ könnte 
identisch sein mit dem Stiftspräbendat Johannes Schwarze, der in 
diesem Fall sowohl in der Stadt als auch in der Kanonissenschule un-
terrichtet hätte.

Ein weiteres Indiz für den Fortbestand dieser Schule zumindest 
während des 16. Jahrhunderts ist in verschiedenen Schreiben zu fin-
den, die Äbtissin Anna II. und ihre Nachfolgerin Äbtissin Elisabeth II. 
zu Zeiten einer besonderen Bedrohung des Reichsstifts durch dessen 
Schutzvögte Moritz und August von Sachsen an den Kaiser richteten. 
Herzog Moritz ging – wie an anderer Stelle erwähnt109 – seit Mitte der 
1540er-Jahre mit Unterstützung seines Stiftshauptmanns Georg von 
Dannenberg massiv gegen die Äbtissin und ihre Rechte vor, Kurfürst 
August nutzte die von ihm verhinderte Einführung von Elisabeth II. 
zur neuen Äbtissin 1574 für die Durchsetzung sächsischer Interessen 
im Stift aus.110 In beiden Situationen klagten Anna II. und Elisabeth II. 
gegenüber dem Kaiser und betonten, dass das Reichsstift als kaiserli-
che Gründung vornehmlich der Ehre Gottes diene und zudem „vil-
enn Fůrsten graffen vnnd hern zů nůtz vnd best[en] erbarlich ahnge-
richtett“ worden sei und dass „kinder vnd Fraůlein hierinnen zů gottis 
fůrchtt zůcht vnnd ehrenn erzogen worde[n] vnnd hinfůrder erzogen 
werden“.111 Wenn das Stift zur Erziehung der „kinder vnd Fraůlein“ 

105 StA QLB, 23a, RR, Nr. 29 (1549), fol. 34v. 
106 Vgl. dazu Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit und hier besonders Anm. 99.
107 Delius, Reformationsgeschichte, S. 60; Redlich, Paul: Cardinal Albrecht von 

Brandenburg und das Neue Stift zu Halle. 1520–1541. Eine kirchen- und kunstge-
schichtliche Studie, Mainz 1900, S. 80, 85f.

108 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 306v (nach dem 11.5.1545). 

109 Vgl. Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit.
110 Vgl. Kap. 9.7 der vorliegenden Arbeit. 
111 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 389v (10.5.1546); ähnlich in weiteren Schreiben: LASA, 

A20, VI, 3, fol. 161r (6.6.1545); LASA A20, VI, Nr. 2, fol. 415v (28.5.1546), fol. 507r 
(nach Juni 1547); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 c 1, fol. 168r (1547); LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 23r (29.4.1566). Kaiser 
Karl V. übernimmt diese Funktion des Quedlinburger Reichsstifts in einem Schrei-
ben an Kurfürst Moritz. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 569r (17.12.1547). Die auf 
die jeweiligen argumentativen Erfordernisse angepasste Verwendung der Stiftsge-
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gegenüber dem Kaiser für die Legitimation des Stiftes wie für die Ein-
forderung des kaiserlichen Schutzes verwendet wurde,112 kann darin 
ein Beleg gesehen werden, dass auch im 16. Jahrhundert junge Mäd-
chen und Frauen unterrichtet wurden und das Stift in diesem Sinne 
die Funktion einer Schule erfüllte.113 

Zum Schulwesen im Reichsstift im weiteren Sinne gehören auch die 
drei Stipendien für arme Bürgersöhne, die Anna II. 1572 bei den Kas-
tenherren des Armen Kastens stiftete.114 Die je Stipendiat für drei Jah-
re jährlich vergebenen 20 Taler sollten neben dem Studium der Spra-
chen und Künste vor allem demjenigen der Theologie dienen. Auf 
besondere Empfehlung von Dritten durften die Stipendiaten auch 
das Jura- oder Medizinstudium aufnehmen. Im Gegenzug sollten sie 
nach ihrem Studium „ihrem Vaterlandt vor allenn andernn vf erfor-
derenn“ schuldig sein, „in geistlichem oder weltlichem Regimentt 
zůdienen“.115 Weiterhin erreichte Anna II. im Zuge der Einigung mit 
den Regensteiner Grafen über das Kloster Michaelstein 1566, dass 
fortan zwei Schüler auf Bitten der Äbtissin in der dort von den Regen-
steinern um 1549 eingerichteten Schule unterrichtet wurden.116

schichte zeigte sich während des Schmalkaldischen Krieges und der Besetzung 
Quedlinburgs durch Truppen des Kurfürsten Johann Friedrich I. von Sachsen. Im 
Schreiben Äbtissin Annas II. an den kurfürstlichen Befehlshaber Fürst Wolfgang 
von Anhalt fehlt jede Erwähnung einer kaiserlichen Gründung des Stiftes, in dem 
„viele ehrliche Graůen vnd deren vom Adel kinder nach gottes Lare vnd in aller 
Zůcht […] ertzogen“ werden. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 452v (22.2.1547). Äbtissin 
Elisabeth II. übernimmt diese Formulierung weitgehend, verzichtet 1574 aber in-
teressanterweise auf die Erziehung der Stiftsfrauen und erwähnt stattdessen nur 
deren Unterhalt. Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 73r (7.6.1574).

112 Vgl. dazu auch: Gerchow, Jan/Marti, Susan: „Nonnenarbeiten“, „Versorgungs-
anstalten“ und „Frauenbewegungen“ – Bausteine einer Rezeptionsgeschichte der 
mittelalterlichen Religiosen in der Moderne. In: Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland/Ruhrlandmuseum Essen (Hg.): Krone und Schleier. 
Kunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern, München 2005, S. 143–154, bes. S. 150.

113 Für drei landsässige Klöster im Südwesten des Reiches, Gnadenthal, Walsdorf und 
Keppel, kann Lucia Koch nachweisen, dass diese nach ihrer Umwandlung in pro-
testantische Damenstifte u. a. als „rechte Schulen“ dienen sollten. Vgl. Koch, „Ein-
gezogenes Stilles Wesen“, S. 204, 208–211. Daneben weist Koch für das 17. und 
18. Jahrhundert die Funktionen als karitative, klösterliche oder – im Sinne von Ute 
Küppers-Braun – ständische Einrichtung nach. Letzteres meint die Funktion der 
Stifte als „Kontrollinstanzen für die Ebenbürtigkeit (und Eignung) der Heirats-
kandidatinnen“. Küppers-Braun, Ute: Katholische Hochadelsstifte als Orte weib-
licher Sozialisation im 17. und 18. Jahrhundert. In: Kleinau, Elke/Opitz, Claudia 
(Hg.): Geschichte der Mädchen und Frauenbildung, Bd. 1: Vom Mittelalter bis zur 
Aufklärung, Frankfurt/M./New York 1996, S. 207–217, hier S. 209.

114 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 14, der auch erwähnt, dass diese Stipendien noch 
nach dem Ende des Stiftes am Anfang des 19. Jahrhunderts bestanden. LASA, A20, 
XVIa, Nr. 4, fol. 249–250 (26.5.1572).

115 LASA, A20, XVIa, Nr. 4, fol. 250r (26.5.1572).
116 Vgl. LASA, U12a, Anhang Kloster Michaelstein, Nr. 10 (28.3.1566); LASA, U12a, 

Anhang Kloster Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566). 
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In der Zusammenschau der Ergebnisse ist die von Henning Schluß 
angenommene Bildungskatastrophe während der frühen Reformati-
on für Quedlinburg trotz der sehr schlechten Überlieferung zu bestä-
tigen.117 Es ist anzunehmen, dass ausgehend von den letzten Augus-
tinermönchen und den ersten lutherischen Pfarrern an den Kirchen 
der Stadt die reformatorische Bewegung auch an den Schulen zum 
Tragen kam, woraus der von Kleinschmidt erwähnte Vandalismus ge-
gen Schuleigentum („büberey“) einiger Schüler vor 1529 entstand. 
Einige wohl lutherische Schüler wurden der Schule verwiesen. Nach-
dem mit einiger Sicherheit auf Initiative der Äbtissin und in Zusam-
menarbeit mit ihrer Familie der Stolberger Simon Kleinschmidt 1529 
zum Schulmeister der Altstädter Schule in Quedlinburg berufen wur-
de, scheinen sich die Schülerzahl und der Schulalltag wieder normali-
siert zu haben. In der Neustadt trat Schulmeister Johann Leoni/Laue 
gegen den altgläubigen Pfarrer von St. Nikolai, Johann Genth, auf, 
der auf Druck Herzog Georgs Nachfolger des um 1531 verstorbenen 
protestantischen Pfarrers Bethmann wurde.118 Auf Leoni folgte in 
der ersten Hälfte der 1530er-Jahre mit Wolfgang Hipsius auf Veranlas-
sung der Äbtissin wiederum ein ehemaliger Stolberger Schulmeister 
und in diesem Fall sogar Erzieher mehrerer Stolberger Grafen. Die 
Reorganisation des Schulwesens unter protestantischen Vorzeichen 
begann an den beiden wichtigsten Schulen der Stadt also bereits 
Ende der 1520er- beziehungsweise Anfang der 1530er-Jahre und ist 
als ein Projekt anzusehen, das die Äbtissin mit Unterstützung ihrer 
Familie beförderte. 

Allerdings sah sich dieses Projekt zumindest anfangs einem massi-
ven altgläubigen Widerstand ausgesetzt, an dessen Spitze der altgläu-
bige Pfarrer Johannes Mathie an St. Benedikti stand, der mit schutz-
vogteilicher Hilfe die Absetzung Kleinschmidts erreichte und auch 
die Äbtissin gegenüber Herzog Georg in Bedrängnis brachte. In den 
frühen 1530er-Jahren bildeten die lutherischen Schulmeister Klein-
schmidt und Leoni eine wirkungsvolle Opposition zu den auf sächsi-
schen Druck eingesetzten beziehungsweise gehaltenen altgläubigen 
Pfarrern Mathie und Genth an den wichtigsten Pfarren der Stadt, 
St. Benedikti und St. Nikolai. 

Mit dem Beginn der doppelten obrigkeitlichen Reformationsein-
führung seit 1539/40 artikulierte ein kleiner, aber einflussreicher 
Kreis der Quedlinburger Oberschicht höhere Ansprüche an das 

117 Andreas Dietmann bestätigte dieses Ergebnis kürzlich für den thüringischen 
Raum, wenn er konstatiert, dass „[d]ie anfängliche Reformation […] in das 
Schulnetz beträchtliche Lücken“ riss und „vielerorts“ sogar „den völligen Nie-
dergang des vorreformatorischen Schulwesens bewirkte“. Dietmann, Der Ein-
fluss, S. 925. 

118 Vgl. Kap. 3.3 der vorliegenden Arbeit.
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Schulwesen, denen der Altstädter Schulmeister Kleinschmidt aus 
ihrer Sicht nicht mehr entsprach. Die Neustädter Schule entbehrte 
nach dem Tod des Schulmeisters Hipsius seit etwa 1539 der Leitung, 
wodurch sich Teilen der Bürgerschaft dort die Möglichkeit bot, un-
abhängig von der wegen der grassierenden Epidemie abwesenden 
Landesherrin Konzepte einer neuen Schulordnung zu entwickeln. 
Dafür wurden sogar eigens Schulgesellen aus Magdeburg nach Qued-
linburg berufen. Verschiedene Vorschläge zu dieser Schulordnung 
wurden zwar Anna II. eingereicht. Ob und wenn ja wann daraus eine 
landesherrliche Ordnung verfasst und erlassen wurde, bleibt jedoch 
unbekannt. 

Materiell wurde das städtische Schulwesen im Prozess der Einfüh-
rung der Reformation seit den 1540er-Jahren durch die Besoldung 
des Personals aus ehemaligem Kloster- und Kirchenbesitz zumin-
dest auf mittlere Sicht auf eine feste Grundlage gestellt.119 Wie von 
Dietmann für den thüringischen Raum beschrieben, scheinen sich 
auch in Quedlinburg die Einkünfte der Schulmeister vor 1540 aus 
„vielgestaltigen und oftmals sehr kleinteiligen“ Quellen gespeist 
zu haben. Zudem hatte der Schulmeister weitere Schulgesellen aus 
der eigenen Tasche zu unterhalten oder für deren anderweitige 
Verköstigung zu sorgen, weshalb Kleinschmidt in den 1530er-Jah-
ren mehrere seiner Schuldiener ziehen lassen musste. Durch die 
Versorgung aller Schulbediensteten aus dem Reichen Kasten wurde 
einerseits die Versorgung des Schulmeisters von jener der Schul-
bediensteten entkoppelt, was andererseits „in nicht unerheblichem 
Maße […] [zur] Entstehung des manifestierten Schuldieneramtes“ 
beitrug.120

Dass die Vereinigung beider Schulen anders als von einigen Kir-
chenvorständen der Altstadt vorgeschlagen 1539/40 noch nicht 
geschah und das „zentralisierte Kirchenwesen“ somit nicht „durch 
eine zentrale Schule repräsentiert“ wurde,121 scheint entweder prak-
tischen Erwägungen geschuldet zu sein oder hing mit der Konkur-
renz zwischen dem Rat und der Landesherrschaft im Schulwesen 
zusammen. Durch den um 1541 vollzogenen Umzug der Schule der 

119 Zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kommt Dietmann für das thüringische Schul-
wesen im ernestinischen Kurfürstentum zur „Zeit der frühen Visitationen“ zwi-
schen 1526 und 1535. Vgl. Dietmann, Der Einfluss, S. 926.

120 Dietmann, Der Einfluss, S. 926.
121 Dietmann, Der Einfluss, S. 928. Auch in Magdeburg, das für Quedlinburg durch 

die engagierten Schulgesellen gegebenenfalls vorbildhaft wurde, wurden sämtli-
che Parochialschulen zu einer zentralen Schule zusammengelegt. Vgl. Nahren-
dorf, Humanismus in Magdeburg, S. 61; Mayrhofer, Wolfgang: Die früheste pro-
testantische Stadtschule Europas – das Altstädtische Gymnasium in Magdeburg. 
In: Puhle, Matthias/Petsch, Peter (Hg.): Magdeburg. Die Geschichte der Stadt 
805–2005, Dössel 2005, S. 343–354, bes. S. 344.
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Altstadt in das Franziskanerkloster und die parallel dazu zumindest 
noch einige Jahrzehnte weiter bestehende Schule in der Neustadt 
scheint der erste große Andrang neuer Schüler bewältigt worden 
zu sein. Während die Kläger gegen den Schulmeister Simon Klein-
schmidt Anfang 1539 an die Äbtissin schrieben, sie müssten ihre 
Kinder wegen der Unfähigkeit Kleinschmidts teils in der Neustadt 
zur Schule schicken, teils hätten sie im Handwerk oder der Land-
wirtschaft zu arbeiten und einige hätten gar „mit schaden vnnd Fhar 
ahn Fremdenn orthen“122 die Schule besuchen müssen, könnte die 
Verlegung der Altstädter Schule in das ehemalige Franziskanerklos-
ter zusammen mit der weiter bestehenden Neustädter Schule dazu 
beigetragen haben, dass die Quedlinburger ihre Söhne wieder in 
der Stadt unterrichten lassen konnten. Auch die in Quedlinburg vor-
nehmlich in den Freihöfen ansässigen Adeligen dürften ihre Söhne 
wieder in die neue Schule im Franziskanerkloster unter Schulmeis-
ter Werner Steinhausen geschickt haben, nachdem sie sie aus dem 
Unterricht von Simon Kleinschmidt genommen hatten.123 In der 
Frage des Schulpatronats setzte sich zwar die Äbtissin durch, doch 
scheint es dahingehend zum Kompromiss gekommen zu sein, dass 
der Wunschkandidat des Rates immerhin zum Schulgesellen beru-
fen wurde.

Auf dem Gebiet des Elementarschulwesens bestand etwa ein Jahr-
zehnt lang bis 1539 eine deutsche Schreibschule auf der Steinbrücke 
neben mehreren Küsterschulen. Im Falle der deutschen Schreib-
schule findet sich nach 1539 kein Quellenbeleg für eine Neugrün-
dung durch die Äbtissin oder den Rat im 16. Jahrhundert. Auf-
grund des großen öffentlichen Interesses an einer solchen Schule 
sind allerdings private Initiativen auf diesem Gebiet anzunehmen. 
Das Mädchenschulwesen scheint überhaupt erst im Zuge der obrig-
keitlichen Reformationseinführung 1539/40 durch die Bestellung 
einer oder mehrerer Schulmeisterinnen und der Einrichtung von 
Mädchenschulen begründet worden zu sein. Eine Art Vorläufer fan-
den die Mädchenschulen darin, dass im Winter 1538/39 eine Frau 
begann, die Töchter zahlender Eltern zu unterrichten. 

Die Kanonissenschule auf dem Stiftsberg als älteste Schule des 
Reichsstifts hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch im 16. Jahrhun-
dert weiter bestanden. Wenn die Erwähnung des Amtes der scholasti-
ca innerhalb des Stiftskapitels zuletzt am Ende des 15. Jahrhunderts 
geschieht und danach fehlt, könnte dies entweder dafürsprechen, 
dass eine der anderen Prälatinnen die Verpflichtungen der schola-

122 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 202r (2.1.1539).
123 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203r (9.1.1539). 
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stica mitübernahm,124 oder bedeuten, dass die bisherige weibliche 
adelige Laienbildung fortan von Männern (Präbendaten, Priestern, 
Pfarrern o. Ä.) übernommen wurde.

124 Die 1491 als „Schulmeysteryn“ erwähnte Anna von Schwarzburg, die zwischen 
1501 und 1518 als Pröbstin des Stiftes nachweisbar ist, könnte nach dem Wegfall 
einiger niederer Stiftsämter beispielsweise die Verpflichtungen der Schulmeis-
terin mitübernommen haben. Vgl. LASA, U9, A IX, Nr. 208 (21.2.1491), CDQ, 
Nr. 317, S. 846 (21.2.1491); LASA, U9, A IX, Nr. 211 (23.9.1501); CDQ, Nr. 1, 
S. 869 (23.9.1501); LASA, A21, VIII, Nr. 4, fol. 158r (6.10.1518).



8. Die Klöster des Reichsstiftes  
im Reformationsprozess

8.1 ÜBERBLICK

Die Untersuchung des Prozesses der Reformationseinführung rückt 
im Reichsstift Quedlinburg wie in anderen Territorien auch die 
Klöster und ihr Schicksal quasi selbstverständlich in den Fokus des 
Interesses. Gründe dafür sind unter anderem die antimonastische 
Stoßrichtung der Reformation und als Folge davon das Schrumpfen 
der monastischen Landschaft des Reiches um etwa die Hälfte.1 In 
der vorliegenden Arbeit wurden einige der dem Stift unterstellten 
Klöster an verschiedenen Punkten des Reformationsprozesses bereits 
erwähnt. Darüber hinaus ist es wichtig, die Klosterkonvente, ihre 
Entwicklung und ihre Rolle im Reformationsprozess, die Klosterge-
bäude und zugehörigen Ländereien sowie deren Verwendung nach 
dem Verlassen der letzten Mönche oder Nonnen und auch speziell 
die Auseinandersetzungen um die Besitzansprüche für jedes einzel-
ne der Klöster zusammenhängend in den Blick zu nehmen. Dadurch 
wird es möglich, die Bedeutung dieser Klöster für den Reformations-
prozess in der Stadt Quedlinburg und auf dem Stiftsberg herauszuar-
beiten. Weiterhin können sich im Umgang Annas II. mit den ihrem 
Stift unterstellten Klöstern gegebenenfalls vorhandene Diskrepanzen 
zwischen der von ihr maßgeblich betriebenen Reformationseinfüh-

1 Vgl. u. a.: Wolgast, Die Einführung, S. 267; Jürgensmeier, Friedhelm/Schwerd-
tfeger, Regina Elisabeth (Hg.): Orden und Klöster im Zeitalter von Reformati-
on und katholischer Reform 1500–1700, 3 Bde., Münster 2005–2007; Schrader, 
Franz: Reformation und katholische Klöster. Beiträge zur Reformation und zur 
Geschichte der klösterlichen Restbestände in den ehemaligen Bistümern Magde-
burg und Halberstadt. Gesammelte Aufsätze, Leipzig 1973; Seidel, Thomas A.: 
Klöster und Reformation. In: Mitteldeutsches Jahrbuch für Kultur und Geschich-
te 23 (2016), S. 43–48; Mager, Inge: Reformatorische Klosterpolitik im Dienste 
der Bildung. Unter besonderer Berücksichtigung der Herzogin Elisabeth von 
Calenberg-Göttingen und des Herzogs Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. 
In: Kruppa, Nathalie/Wilke, Jürgen (Hg.): Kloster und Bildung im Mittelalter, 
Göttingen 2006, S. 559–574 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-
schichte 218; Studien zur Germania Sacra 28); Kimmig-Völkner, Susanne: Von 
flüchtenden Nonnen und rückläufiger Seelsorge. Die Reformation und die Klös-
ter. In: Meller, Harald/Bailey, Colin B./Eberle, Martin u. a. (Hg.): Martin Luther. 
Aufbruch in eine neue Welt, Zwickau 2016, S. 164.
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rung einerseits und nötiger landesherrlicher Raison andererseits aus-
machen lassen. Die Einführung der Reformation im Reichsstift Qued-
linburg wird so ausgehend von den Klöstern als häufigsten „Opfern 
der Reformation“ um eine der wichtigsten Perspektiven auf diesen 
Gegenstand erweitert.

Insgesamt befanden sich neun Klöster entweder auf dem Territori-
um des Reichsstifts, waren diesem direkt unterstellt oder unterhiel-
ten anderweitige Verbindungen zum Stift. Die Klöster Wendhausen, 
Michaelstein, Walbeck, Münzenberg (Mons Sion), Wiperti sowie das 
Franziskaner- und das Augustinereremitenkloster in der Alt- und der 
Neustadt von Quedlinburg gehörten zur Diözese Halberstadt.2 Das 
Kloster Teistungenburg gehörte zur Mainzer und das Kloster in Breh-
na zur Magdeburger Erzdiözese.3 Vier dieser Klöster befanden sich in 
2 Vgl. u. a. Mülverstedt, George Adalbert von: Hierographia Halberstadensis. In: 

ZHV 2 (1869), H. 1, S. 56–71, bes. S. 66f; Ders., Hierographia Quedlinburgen-
sis, I, bes. S. 84f; Ders., Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 58–64; Ders.: Hi-
erographia Mansfeldica. Verzeichnis der früher und noch jetzt in der Graffschaft 
Mansfeld und dem Fürstenthum Querfurt bestehenden Stifter, Klöster, Calande, 
Hospitäler und Capellen, sowie auch derjenigen Kirchen, deren geistliche Schutz-
patrone (Schutzheilige) bekannt geworden sind. In: ZHV 1 (1868), H. 1, S. 23–55, 
bes. S. 42f; Korf, Winfried: Walbeck. Reichshof – Kloster – Rittergut, Quedlin-
burg/Jena 1997; Ders./Behrens, Siegfried: Der Münzenberg bei Quedlinburg. 
Geschichte, Kloster, Museum, Quedlinburg 2007; Sterba, Herders neues Klöster-
lexikon, S. 106, 506f, 622–624, 759, 794; Behrens, Heinz Albert: Kloster Wend-
husen. Das Stift im Mittelalter und die Zeit der adligen Ritter, Thale 2017; Kun-
zelmann, Geschichte, 5, bes. S. 467–482; Leuckfeld, Johann Georg: Antiquitates 
Michaelstadenses et Amelunxbornenses, das ist historische Beschreibung derer 
vormahls berühmten Cistercienser-Abteyen Michaelstein und Amelunxborn wor-
innen von dererselben Lage, Stiftern, Erbauung, Gütern, Aebten usw. gehandelt 
… wird, Wolfenbüttel 1710; Geyer, Albert: Geschichte des Cistercienserklosters 
Michaelstein b. Blankenburg a. Harz, Leipzig 1898 (Geschichte der Burgen und 
Klöster des Harzes V); „Zisterzienserkloster Michaelstein“ (GSN: 285). In: Germa-
nia Sacra, online unter: http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/285 
(14.07.2018); „Prämonstratenserstift St. Wiperti, Quedlinburg, zuvor Kollegi-
atstift“ (GSN: 206). In: Germania Sacra, online unter: http://klosterdatenbank.
germania-sacra.de/gsn/206 (14.07.2018); „Benediktinerinnenkloster St. Marien 
auf dem Münzenberg, Quedlinburg“ (GSN: 297). In: Germania Sacra, online 
unter: http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/297 (14.07.2018); „Be-
nediktinerinnenkloster Walbeck“ (GSN: 307). In: Germania Sacra, online unter: 
http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/307 (14.07.2018).

3 Vgl. Egler, Anna: Das Zisterzienserinnenkloster Teistungenburg (ca. 1260–1809). 
In: Eichsfeldjahrbuch 21 (2013), S. 53–104 (Erstveröffentlichung in: Jürgensmei-
er, Friedhelm/Schwerdtfeger (Bearb.): Die Mönchs- und Nonnenklöster der Zis-
terzienserinnen in Hessen und Thüringen, Bd. 2, München 2011, S. 1454–1496 
(Germania Benedictina 4.2); Godehardt, Helmut: Aus der Geschichte des ehema-
ligen Zisterzienserinnenklosters Teistungenburg, Duderstadt 1999; Kegel, Adolf: 
Teistungenburg. In: Eichsfelder Heimatzeitschrift 52 (2008), H. 7/8, S. 255–259 
(Erstveröffentlichung in: Thüringen und der Harz mit ihren Merkwürdigkei-
ten, Volkssagen und Legenden 6 (1842), S. 43–46); „Zisterzienserinnenkloster 
Teistungenburg“ (GSN: 3795). In: Germania Sacra, online unter http://klos-
terdatenbank.germania-sacra.de/gsn/3795 (14.07.2018); Schmidt, Alfred: Ge-

http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/285
http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/206
http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/206
http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/297
http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/307
http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/3795
http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/3795
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weltlichen Herrschaften: In der Grafschaft Regenstein-Blankenburg 
lagen die Klöster Michaelstein und Wendhausen, in der Grafschaft 
Mansfeld das Kloster Walbeck und im Kurfürstentum Sachsen das 
Kloster Brehna. Das Kloster Teistungenburg befand sich auf kurmain-
zischem Territorium. Innerhalb des Quedlinburger Stiftsterritoriums 
lagen das Franziskaner- und das Augustinereremitenkloster in der 
Stadt Quedlinburg sowie das Wiperti- und das Münzenberger Kloster 
vor deren Toren. Das jeweilige Nahverhältnis der Klöster zum Reichs-
stift war deutlich verschieden. Die Klöster Michaelstein, Wendhau-
sen, Walbeck, Brehna, Wiperti und Münzenberg waren dem Stift un-
terstellt, während die innerstädtischen Klöster der Franziskaner- und 
der Augustinereremiten lediglich auf dem Territorium des Reichs-
stifts lagen, weshalb es zwischen der Stadt und der Äbtissin im Pro-
zess der Reformation zu andauernden Streitigkeiten um die Klöster, 
deren Besitz und besonders um die Schätze der Klosterkirchen kam. 
Mit dem Kloster Teistungenburg verbanden das Reichsstift einige we-
nige Rechte, die jedoch bis zum Ende des Alten Reiches von beiden 
Seiten beachtet wurden. Bis auf das Kloster Teistungenburg wurden 
alle genannten Klöster im Zuge der Reformation aufgelöst. Die nicht 
unbedeutende Rolle des Klosters Brehna in der Reformationszeit4 ist 
im Kontext der Reformationsgeschichte des Quedlinburger Reichs-
stifts nicht von Belang, da es im 13. Jahrhundert nur etwa 80 Jahre 
lang überhaupt im Besitz des Stiftes war, danach an die Askanier und 
1422 an die Wettiner überging.5

schichte des Augustinerinnenklosters St. Clemens zu Brehna, Brehna 1924 (Ver-
öffentlichungen des Vereins für Heimatkunde der Kreise Bitterfeld und Delitzsch 
1); Winkel, Harald: Herrschaft und Memoria. Die Wettiner und ihre Hausklöster 
im Mittelalter, Leipzig 2010, S. 84–86 (Schriften zur sächsischen Geschichte und 
Volkskunde 32); „Augustinerchorfrauenstift Brehna“ (GSN: 4019). In: Germa-
nia Sacra, online unter: http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/4019 
(14.07.2018); Neuss, Erich: Brehna. In: Historische Stätten Deutschlands, Bd. 11: 
Provinz Sachsen Anhalt, Stuttgart 21987, S. 54f (Kröners Taschenausgabe 314).

4 Katharina von Bora hatte hier seit etwa 1505 die Schule besucht. Vgl. Kroker, 
Ernst: Katharina von Bora, ihr Geburtsort und ihre Jugendjahre. In: NASG 26 
(1905), S. 251–273, bes. S. 268.

5 Vgl. Schmidt, Geschichte des Augustinerinnenklosters; Neuss, Brehna, S. 54f; 
Winkel, Harald: Herrschaft und Memoria. Die Wettiner und ihre Hausklöster im 
Mittelalter, Leipzig 2010 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 
32); Fritsch, Geschichte, I, S. 124; bei Sterba, Herders neues Klösterlexikon, 
S. 106 bleibt der Episode gebliebene Besitz des Quedlinburger Reichsstifts am 
Kloster Brehna unerwähnt; Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, I, 
S. 85 liegt falsch, in der Annahme, dass das Kloster Brehna dem Reichsstift inkor-
poriert war, da Inkorporationen nur von Bischöfen und Päpsten vorgenommen 
werden konnten, das Kloster dem Quedlinburger Reichsstift aber vom Grafen von 
Brehna geschenkt wurde. Vgl. Landau, Peter: Inkorporation. In: TRE 16, S. 163–
166.

http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/4019
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George Adalbert von Mülverstedt bezeichnete die Klöster Micha-
elstein, Wiperti, Münzenberg, Wendhausen und Walbeck als dem 
Quedlinburger Reichsstift „[i]ncorporirte Stifter und Kloe ster“.6 Ob 
das Verhältnis des Reichsstifts zu jenen Klöstern als Inkorporation be-
schrieben werden kann, ist zu hinterfragen. Das kanonische Rechtsin-
stitut der Inkorporation oder Einverleibung bezieht sich zumeist auf 
die „dauernde Vereinigung einer Pfarrei mit einem Dom- oder Stifts-
kapitel oder einem bischöflichen Stuhl“, wodurch die „begünstigte ju-
ristische Person, z. B. das Kloster, rechtlich zum dauernden Inhaber 
des Pfarrbenefiziums und Nutzungsberechtigten von dessen Einkünf-
ten“ wurde.7 Erst 1201 hat Papst Innozenz III. durch eine Dekretale 
die Möglichkeit der Inkorporation in der „päpstlichen Rechtsset-
zung“ eröffnet. Und erst kurz darauf finden sich „in der urkundlichen 
Überlieferung verschiedener Gebiete Europas die ersten eindeutigen 
Inkorporationsprivilegien“.8 Der Fachterminus incorporare ist gar erst 
ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts belegt.9

Die jeweilige Unterordnung der erwähnten Klöster unter das Qued-
linburger Reichsstift war jedoch zum Teil deutlich älter und bein-
haltete wahrscheinlich im Sinne des Eigenkirchenwesens10 eine um 
einiges engere Verbindung zwischen den geistlichen Einrichtungen, 
als sie sich in der Inkorporation als deutlich jüngerem Institut des Kir-
chenrechts ausdrückte. Da die ursprüngliche Bedeutung der Unter-
ordnung dieser Klöster unter das Reichsstift im 16. Jahrhundert keine 
zeitgenössische Entsprechung mehr hatte, sahen sich Anna II. und 
ihre Berater wahrscheinlich in der Pflicht, diese Unterordnung in ein 
zeitgenössisches Rechtsinstitut zu übersetzen,11 um damit gegenüber 
ihren Gegnern argumentieren zu können. Damit ging das Problem 
einher, dass Anna II. mit altkirchlichen Rechtstiteln in die Auseinan-
dersetzung mit bekennenden Lutheranern ging. 

6 Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, I, S. 84.
7 Landau, Inkorporation, S. 163; vgl. weiterhin: Wall, Heinrich de: Inkorporati-

on. In: HRG2 2, Sp. 1224f; Plöchl, Willibald Maria: Inkorporation. In: HRG 2, 
Sp. 368f; Schmitz, Heribert: Inkorporation. In: LThK3 5, Sp. 503f.

8 Landau, Inkorporation, S. 163f.
9 Vgl. Landau, Inkorporation, S. 164.
10 Vgl. Bünz, Enno: Eigenkirche. In: HRG2 1, Sp. 1267–1269; Landau, Peter: Eigen-

kirchenwesen. In: TRE 9, S. 399–404; Schieffer, Rudolf/Stefánsson, Magnús: 
Eigenkirche, -nwesen. In: LMA 3, Sp. 1705–1710; Plöchl, Willibald Maria: Eigen-
kirche. In: HRG 1, Sp. 879f. 

11 Ein Zeugnis dieser Übersetzung könnte in einem Dokument gesehen werden, laut 
dem das Quedlinburger Stiftskapitel 1550 bei der römischen Kurie die Bestäti-
gung über die Inkorporation seiner Klöster erreichen wollte. Vgl. LASA, A20, V, 
Nr. 26, fol. 6–9 (4.7.1550).



4178.2 Die Klöster in der Stadt Quedlinburg

8.2 DIE KLÖSTER IN DER STADT QUEDLINBURG  
UND UNMITTELBAR VOR IHREN TOREN  

(AUGUSTINEREREMITENKLOSTER,  
FRANZISKANERKLOSTER, MÜNZEN- 

BERGER KLOSTER, ST. WIPERTI)

Das bereits Ende des 13. Jahrhunderts gegründete Kloster der Au-
gustiner-Eremiten12 im Norden der Quedlinburger Neustadt hatte 
im 14. und 15. Jahrhundert verschiedene Erweiterungen erfahren.13 
Die Reformation fand hier sehr wahrscheinlich mehrere Jahre vor 
dem Aufstand des Jahres 1523 Eingang. Wenzeslaus Linck setzte als 
Generalvikar des Ordens auf seiner ersten Visitationsreise etwa im 
Dezember 1520 Johann Abe zum Prior des Klosters ein, das nach an-
zunehmenden ersten Austritten von Mönchen der Leitung entbehr-
te. Entweder schon 1521 oder erst 1522 sandte Linck einen Prediger 
an Abe, in dem der u. a. bei Winnigstedt erwähnte ‚Vincenz‘ gesehen 
werden kann. Da Anna II. im Mai 1521 zu Gast im Kloster war, könnte 
sie einer Predigt des ,Vincenz‘ beigewohnt haben. In der Folge der 
Beschlüsse des Wittenberger Ordenskapitels von 1522, wonach die 
Mönche quasi ihres Gelübdes entbunden wurden, wird es wie in an-
deren Augustinerklöstern auch in Quedlinburg zu weiteren Austritten 
gekommen sein. 1523 oder bereits 1522 wurden die Kleinodien des 
Klosters auf Befehl des Herzogs Georg durch den Stiftshauptmann 
Veit von Drachsdorf und den Quedlinburger Rat vom Prior des Klos-
ters eingefordert und im Rathaus deponiert. 

Auch beim Aufstand des Jahres 1523 spielte das Augustinereremi-
tenkloster eine entscheidende Rolle, da die Augustinermönche von 
Stiftshauptmann Veit von Drachsdorf gewissermaßen als geistige 
Brandstifter benannt werden. Im Fokus der Aufständischen stand 
das Kloster jedoch nicht.14 Kurz nach dem Aufstand 1523 wurden 
die letzten Mönche aus dem Kloster vertrieben oder sie hatten es aus 
Furcht vor Herzog Georg von selbst verlassen.15 Zur Bibliothek des 

12 Vgl. Kunzelmann OSA, Adalbero: Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, 
Bd. 1: Das dreizehnte Jahrhundert, Würzburg 1969, S. 223f (Cassiacum XXVI); ab-
weichend Fritsch, Geschichte I, S. 307, der die Gründung des Klosters erst für das 
14. Jahrhundert annimmt.

13 Vgl. Kunzelmann, Geschichte, 5, S. 218f. 
14 Sternal, Die Harzgeschichte, S. 40 dürfte fehlgehen in seiner Einschätzung, dass 

der Aufstand das Ziel verfolgte, „die Mönche aus den beiden Klöstern der Altstadt 
zu vertreiben und den Klosterbesitz der Stadt zuzuschlagen“. Der Aufstand richte-
te sich weder gegen das Franziskaner- noch gegen das Augustinereremitenkloster. 
Auch befand sich in der Quedlinburger Altstadt lediglich ein Kloster – dasjenige 
der Franziskaner. 

15 Während der Rat eine jährlich dem Kloster zu entrichtende Summe in den Jah-
ren 1522 und 1523 noch an den Prior und den Konvent des Klosters zahlte, ging 
das Geld 1524 an den „Augůstiner Orden“ und wurde in den Jahren danach vom 
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Klosters soll unter anderem „Eyne Caldeyische vnd Ein hebraische 
bi[b]lien“ gehört haben, weshalb Luther der „kostliche[n] Libereÿ“ 
einen höheren Wert beimaß als dem ganzen Kloster.16 Wann, durch 
wen und auf welchen Wegen der Buchbestand dem Kloster entwen-
det wurde, ist ungeklärt. Bei zwei der Quedlinburger Handschriften 
in der Universitätsbibliothek in Halle/S. nimmt Jutta Fliege an, dass 
sie aus dem Augustinereremitenkloster stammen.17 Die erwähnten 
Bibeln sind jedoch nicht darunter.18 

Entgegen bisherigen Vermutungen scheint das Augustinereremi-
tenkloster die Wirren des Bauernkrieges unbeschadet überstanden 
zu haben. Lorenz überzieht die Auswirkungen des Bauernkrieges auf 
die Quedlinburger Klöster, indem er die Strafverschreibung Herzog 
Georgs19 für Quedlinburg vom 24. Juli 1525 in seinem Sinne um-
deutet. So sei 1525 „in allen 4 Klöstern alles ‚zerrissen, geplündert, 
was an Kleinodien noch vorhanden war, weggenommen, Getreidig, 
Vieh und andrer Vorrat von Händen gebracht‘“ worden.20 Obwohl 
in der von Lorenz benutzten Quelle lediglich davon die Rede ist, dass 
„die closter“ von den oben beschriebenen Zerstörungen betroffen 
waren und somit keine Klöster namentlich angegeben wurden, ver-
allgemeinert Lorenz diese Aussage, indem er vor die von ihm zitierte 
Quellenstelle „in allen 4 Klöstern“ setzt und damit neben den Klös-
tern St. Wiperti und Münzenberg auch das Franziskanerkloster und 
das Augustinereremitenkloster miteinbezieht: „Ohne Zweifel aus der 
Stadt selbst waren diejenigen, die das Franziskaner- und das Augusti-
nereremitenkloster stürmten und nach Kräften verwüsteten.“21 

Mehrere Beobachtungen lassen die Plünderung und Zerstörung des 
Augustinereremiten- wie des Franziskanerklosters unwahrscheinlich 
erscheinen: Am 12. Juni 1525 berichtet Amtmann Drachsdorf nach 
dem Aufstand an Herzog Georg von den zerstörten Klöstern St. Wi-
perti und Michaelstein. Die Mönche des unbewohnbar gewordenen 

Stadtschreiber entgegengenommen. Zuletzt waren Prior und Konvent des Augus-
tinerklosters Ende April 1523, und somit wenige Tage vor dem Aufstand Anfang 
Mai, Empfänger des Geldes. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1522), fol. 56r; RR, 
Nr. 8 (1523), fol. 113r; RR, Nr. 9 (1524), fol. 27r; RR, Nr. 11 (1530), fol. 34v; RR, 
Nr. 12 (1531), fol. 27r; RR, Nr. 13 (1532), fol. 19r; RR, Nr. 14 (1533), fol. 22v. Woz-
niaks Annahme, dass der Prior Ende 1523 in sein Kloster zurückkehrte, kann vor 
diesem Hintergrund nicht geteilt werden. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 
16. Jahrhundert, S. 164f; ähnlich: Kleemann, Führer durch Quedlinburg, S. 73.

16 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 303r (Mitte 1545).

17 Vgl. Fliege, Die Handschriften, S. 15, 50f, 250–252.
18 Vgl. dazu Kap. 9, Anm. 146 der vorliegenden Arbeit.
19 Vgl. Fuchs/Merx/Günther, Akten, Nr. 1774, S. 583f.
20 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 250. Diese Annahme übernimmt unter 

anderem Fliege, Die Handschriften, S. 23.
21 Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 250.
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Klosters Michaelstein wollten sich in den zum Kloster gehörenden 
Grauen Hof in Quedlinburg begeben, was allein schon dafürspricht, 
dass nicht jeglicher Klosterbesitz innerhalb der Quedlinburger Stadt-
mauern zum Ziel von Aufständischen wurde. Weiterhin berichtet 
Drachsdorf, dass auch die Mönche des zumindest äußerlich intakten 
Wipertiklosters keine Lust zur Rückkehr ins Kloster zeigten.22 Die 
anderen beiden Klöster innerhalb der Stadtmauern erwähnt Drachs-
dorf nicht, obwohl sich auch bei ihnen die Frage nach der von Her-
zog Georg befohlenen Wiedererrichtung gestellt hätte, wenn sie denn 
Opfer des Aufstandes geworden wären.

Etwa zwei Wochen später instruierte der Herzog am 28. Juni auf der 
Grundlage der Berichte des Rates und der Äbtissin seine Räte für Un-
tersuchungen Anfang Juli in Quedlinburg und Halberstadt, die der 
Ermittlung der Urheber des Aufstandes dienen sollten. Einzig das Wi-
pertikloster wird hier namentlich als Opfer des Aufstandes benannt, 
wobei es dieses allerdings „sunderlich“23 getroffen hatte. Auch hier 
fehlt jegliche Erwähnung einer Zerstörung und/oder Plünderung 
der innerstädtischen Klöster der Augustinereremiten und Franziska-
ner.24 Es ist somit anzunehmen, dass neben dem Franziskanerkloster 
auch das Augustinereremitenkloster den Aufstand des Jahres 1525 
weitgehend unbeschadet überstand.25 

In der ersten Hälfte der 1530er-Jahre predigte nach der Wolf’schen 
Chronik hier ein Dr. Runge,26 der eventuell über Halberstadt nach 
Quedlinburg gekommen war.27 In Dr. Runge könnte der Braun-
schweiger Franziskanermönch und frühere Provinzialminister der 
sächsischen Nordprovinz Eberhard Runge gesehen werden. Dass 
Eberhard Runge bereits in Braunschweig durch dialektische und 
spitzfindige Predigten aufgefallen war, passt mit dem in Quedlinburg 
geäußerten Vorwurf zusammen, er predige mit gespaltener Zunge.28 
Spätestens 1538 stand das Kloster leer, bevor die Äbtissin es im Juni 

22 Vgl. ABKG, II, Nr. 1046, S. 293f (12.6.1525).
23 ABKG, II, Nr. 1068, S. 326.
24 Vgl. ABKG, II, Nr. 1068, S. 326–328 (13.6.1525).
25 Vgl. dazu Kasper, Das Reichsstift, S. 104f, der, ohne selbst Forschungen zu den 

innerstädtischen Klöstern angestellt zu haben, noch 2014 gestützt auf Lorenz, 
Quedlinburgische Geschichte, S. 210 schreibt, dass während des Bauernkrieges 
auch „das Franziskaner- und das Augustinerkloster verwüstet“ wurden. Auch Wo-
zniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 348 geht von einer zumindest 
teilweisen Zerstörung aus.

26 Vgl. Wolf, Kurze Beschreibung, S. 313,
27 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 398. Winnigstedt erwähnt 

Dr. Runge in seiner quedlinburgischen Chronik nicht, sondern lediglich dessen 
Ankunft in Halberstadt.

28 Vgl. Kap. 3.3 der vorliegenden Arbeit; Schlageter, Die sächsischen Franziskaner, 
S. 247.
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1539 einnehmen ließ.29 Laut einem anonymen Bericht vom Dezem-
ber 1544 war das Kloster zu dieser Zeit bereits „jemerlich an gebeůen 
vorwůst“.30 Bis 1553 fehlen Angaben zum Kloster gänzlich, auch 
wenn der Streit zwischen der Äbtissin, dem Rat und dem Schutzvogt 
um den beim Rat verwahrten Klosterschatz fortgeführt wurde, bis das 
Silber des Schatzes eingeschmolzen, verkauft und der Gegenwert in 
den von Anna II. gegründeten Reichen Kasten gelegt wurde. 

Im Jahr 1553 ordnete die Äbtissin den Abriss des Augustinerere-
miten- und des Franziskanerklosters an.31 Die aus dem nun als in-
nerstädtischen ‚Steinbruch‘ genutzten Augustinereremitenkloster 
gewonnenen Baumaterialien wurden in den folgenden Jahren auf 
verschiedenen Baustellen wiederverwendet. So wurden Steine und 
eine „gespundte grosse stub“ auf den Pfarrhöfen von St. Nikolai und 
St. Benedikti sowie in der Schule im Franziskanerkloster verbaut.32 
In den Ratsrechnungen und anderen Quellen finden sich zudem Be-
lege, dass in den folgenden Jahren auch für den Johannishof, für ei-
nen Stall auf der Propstei und für das Pflaster vor dem neu entstande-
nen Brauhaus Steine aus dem ehemaligen Augustinereremitenkloster 
verwendet wurden.33 1557 wurden aus dem Augustinereremitenklos-
ter zwei Tage lang Lehm und Steine gefahren und wahrscheinlich am 
Pfarrhaus von St. Blasii verbaut. Auch Schiefer wurde vom Dach des 
ehemaligen Klosters abgenommen und auf der Kirche von St. Blasii 
und „beiden Spitzen“ verbaut.34 Spätere Teilabbrüche des Klosters 
im 17. und 18. Jahrhundert wären u. a. anhand der überlieferten Rats-
rechnungen nachzuverfolgen. 

Fritsch schreibt 1828 im ersten Band seiner Stiftsgeschichte, dass 
„das alte Klostergebae ude […] bis zum Jahre 1797“ stand, als „es durch 
eine Feuersbrunst zerstoe rt ward“.35 Im zweiten Band der Stiftsgeschich-
te, der mit dem beginnenden 16. Jahrhundert einsetzt, erwähnt er das 
weitere Schicksal des Klosters nicht mehr, dafür aber den Brand des 

29 Vgl. ABKG, IV, Nr. 3387, S. 577 (13.7.1538); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, 
Loc. 8967/1, fol. 242v–245r (nach dem 21.7.1539); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 10–13 (24.8.1539).

30 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 101r (9.12.1544). 

31 Vgl. zum Abriss des Augustinereremitenklosters den Bericht des Stiftshauptmanns 
Heinrich von Salza: HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8963/16, fol. 3–4 
(30.12.1553); vgl. weiterhin die Antwort Annas II.: HASTA DD, 10024, Geheimer 
Rat, Loc. 8963/16, fol. 1–2 (17.1.1554).

32 Vgl. zur Verwendung der Baumaterialien des Augustinereremitenklosters den 
Bericht des Stadtvogts Merten Abendrot: HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, 
Loc. 8963/16, fol. 5r (vor 30.12.1553).

33 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 37 (1557), fol. 47v; LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 85v 
(1557); StA QLB, 23a, RR, Nr. 39 (1559), fol. 113v; RR, Nr. 42 (1562), fol. 156r.

34 Pfarrarchiv Quedlinburg, Ben. 119, n. f. (1557).
35 Fritsch, Geschichte, I, S. 309, Anm. 2.
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Jahres 1797. In der sehr detaillierten Beschreibung der Feuersbrunst 
und der Aufzählung der dabei abgebrannten Häuser fehlt jedoch das 
im ersten Band noch erwähnte Augustinereremitenkloster als dessen 
wohl prominentestes Opfer.36 

Die Frage nach dem Fortleben der Klostergebäude wurde in der 
Vergangenheit unterschiedlich beantwortet37 und wäre vor dem 

36 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 156f. Zum Wohl der Neustädter, die durch den 
Brand Haus und Hof verloren hatten, gab Fritsch 1797 eine Sammlung seiner Pre-
digten heraus, zu der Konsitorialrat Johann August Hermes, ein Zeuge des Bran-
des, dessen eigenes Haus in der Neustadt beinahe auch abbrannte, ein Vorwort 
beisteuerte. Hermes schreibt 1797, dass „neunzehn Wohnhäuser, nebst mehrern 
Scheuren und Hintergebäuden“ Opfer der Flammen wurden. Fritsch berichtet 
1828 von „20 Wohnhtae user[n] mit sehr bedeutenden Nebengebaͤuden an Scheu-
ern, Brennereien, Stallungen“, die nach dem Brand „in der Asche lagen“. Fritsch, 
Johann Heinrich: Predigten. Nebst Anhange grüßlicher Lieder zum Besten der 
Abgebrandten in Quedlinburg. Mit einer Vorrede des Herrn Consistorialrath Her-
mes, Halberstadt 1797, S. XVIII; Fritsch, Geschichte, II, S. 156. Bei Hermes wie 
Fritsch fehlt somit interessanterweise die Erwähnung des Augustinerklosters oder 
seiner Reste im Zusammenhang mit dem Brand. Fritschs Beschreibung der Aus-
breitung des Brandes und seines Ausmaßes ist ebenso zu hinterfragen. Er schreibt, 
dass in den Hintergebäuden des Gevierts aus Steinstraße, Reichenstraße, Augusti-
nern und Weberstraße an unbekanntem Ort ein Feuer ausbrach und „in etlichen 
Stunden der noe rdliche Theil des Steinwegs von dem Gasthofe zum blauen Hecht, 
jetzt Kronprinzen genannt (Nro. 894.), bis an die Ecke Reichenstraße, stae mmtli-
che Wohnhtae user und Hintergebtae ude der Westseite der Reichen=Straße, und der 
Sue dseite des Augustinerns, eins ausgenommen, welches mitten in den Flammen 
stehen geblieben war […] in Asche lagen“. Fritsch, Geschichte, II, S. 156. Mithil-
fe der Konkordanztabelle von Dieter Overhagenböck und Mechthild Siekman im 
Deutschen Historischen Städteatlas, Bd. 1 Quedlinburg lässt sich ermitteln, dass 
das erwähnte Haus mit der ehemaligen Nummer 894 auf dem Steinweg (Gasthof 
Blauer Hecht/Kronprinz) heute die Nummer 13 trägt. Von diesem Haus aus-
gehend beschreibt Fritsch den Verlauf im beschriebenen Geviert entgegen dem 
Uhrzeigersinn, also zunächst dem Steinweg in östliche Richtung folgend bis zur 
Ecke der Reichenstraße, dann in nördlicher Richtung bis zur Ecke Reichenstra-
ße/Augustinern und schließlich die komplette Südseite des Augustinern. In die-
sem Bereich seien die erwähnten 20 Wohnhäuser mit Neben- und Hintergebäu-
den in Flammen aufgegangen. Insbesondere hätte es sämtliche Wohnhäuser und 
Hintergebäude der Westseite der Reichenstraße und der Südseite des Augustinern 
mit einer einzigen Ausnahme getroffen. Die Karte Nr. 4.2. aus dem erwähnten His-
torischen Städteatlas zum Baualter der Fachwerkhäuser zeigt hingegen, dass meh-
rere Häuser in dem von Fritsch beschriebenen Bereich zum Teil dem 16., 17. und 
beginnenden 18. Jahrhundert entstammten und also 1797 nicht abgebrannt sein 
konnten. So befindet sich in diesem Bereich der drei Straßen (Steinweg, Reichen-
straße, Augustinern) ein Haus aus der Zeit zwischen 1535–1620, sieben Häuser der 
Zeit zwischen 1621 und 1720 und zehn Häuser, die zwischen 1721 und 1830 erbaut 
wurden. Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher historischer Städteatlas, Tafeln 4.2 und 
1.3. Vgl. zur näheren Untersuchung vier Akten im Quedlinburger Stadtarchiv: StA 
QLB, III: Das Publicum concernierend, Nr. 167 I-IV; StA QLB, IV F: Polizeisachen, 
Nr. 121.

37 Vgl. Brinkmann, Adolf (Bearb.): Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und 
Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Bd. 33/2: Kreis Stadt Quedlinburg, Mag-
deburg 1923, S. 141; Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 63; 
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Hintergrund des bereits in der Mitte des 16. Jahrhunderts einsetzten 
Abrisses im Rahmen weiterer Forschungen erneut zu beleuchten. 

Die Bedeutung des Quedlinburger Augustinereremitenklosters 
und seiner letzten Konventualen für die Einführung der Reformation 
kann mit dem von Bünz untersuchten Kloster desselben Ordens in 
Neustadt an der Orla verglichen werden. Laut Bünz habe dort „die 
Präsenz der Augustiner-Eremiten in der Stadt wie ein Katalysator ge-
wirkt“. Grundsätzlich sei dort davon auszugehen, dass es „Verbindun-
gen des Klosters zu den Mitbrüdern in Wittenberg“ waren, „die den 
Funken der Reformation nach Neustadt überspringen ließ[en]“,38 
zumal einzelne Mönche des Klosters in Wittenberg studiert hatten. 
Obwohl sich in den Wittenberger Matrikeln keine Augustinereremi-
ten aus Quedlinburg finden lassen, gab es zwischen Johann Abe als 
Prior des Klosters und Wenzeslaus Linck als engem Luthervertrauten 
und Generalvikar des Ordens ebenfalls eine Verbindung nach Witten-
berg als „Brennpunkt der Reformation“.39 In dem von Linck nach 
Quedlinburg vermittelten ‚Vincenz‘ ist in Analogie zum Ergebnis von 
Bünz ebenfalls ein Beschleuniger der hiesigen Reformation zu sehen, 
der hier zwar nur relativ kurz predigte, dafür aber in Verbindung mit 
anderen reformatorischen Einflüssen (z. B. frühen Lutherschriften) 
eine beträchtliche Wirkung entfaltete. 

Das im 13. Jahrhundert40 gegründete Franziskaner- oder Barfü-
ßerkloster in der Quedlinburger Altstadt kam laut von Mülverstedt 
„nie zu besonderer Blue the und Wolhabenheit“,41 was bei einem Bet-
telmönchskloster allerdings nicht überraschen darf. Seit der Tren-
nung des Franziskanerordens in Observanten und Konventualen (be-
ziehungsweise Martinianer) und der Ausbildung zweier sächsischer 
Franziskanerprovinzen 1517/18, d. h. der Provincia S. Crucis für die 
strengen Observanten und der Provincia S. Johannis Baptistae für die 
moderaten Konventualen, gehörte das Quedlinburger Kloster zu den 
weniger streng die Regel des hl. Franziskus beachtenden Konventua-

Schauer, Hans-Hartmut: Das städtebauliche Denkmal Quedlinburg und seine 
Fachwerkbauten, Berlin 1990, S. 30; Reuling/Stracke, Deutscher historischer 
Städteatlas, Tafel 4.2.

38 Bünz, Enno: Die Reformation in Neustadt an der Orla. Voraussetzungen und Ver-
lauf (1518–1527). In: Emig, Joachim/Leppin, Volker/Schirmer, Uwe (Hg.): Vor- 
und Frühreformation in thüringischen Städten (1470–1525/30), Köln/Weimar/
Wien 2013, S. 351–375, hier S. 366 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im 
Zeitalter der Reformation 1).

39 Bünz, Die Reformation in Neustadt, S. 366.
40 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 309. Abweichend 

Keil, Das Franziskaner-Kloster, S. 20, der die Gründung des Klosters erst für das 
14. Jahrhundert annimmt. 

41 Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 62.
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len, die nach den sogenannten martinianischen Statuten lebten und 
deshalb auch als Martinianer42 bezeichnet wurden.43

Übereinstimmend wird in der Forschung bislang angenommen, 
dass das Franziskanerkloster 1525 zur Zeit des Bauernkrieges ge-
stürmt, geplündert und/oder zerstört wurde und danach leer 
stand.44 Die meisten Autoren machen dafür die Bürger der Stadt ver-
antwortlich, während Sterba ohne jeden Beleg sogar eine Zusammen-
arbeit zwischen dem „Pöbel“ der Stadt und Bauern annahm, die zuvor 
in die Stadt eingedrungen seien.45 Dabei stützten sich alle Autoren 
auf die bereits erwähnte verfälschende Darstellung bei Lorenz,46 
der seine Überzeugung von der Plünderung und Zerstörung aller 
vier Klöster in und um Quedlinburg im Bauernkrieg mit der Straf-

42 Diese Bezeichnung eines Teils der Franziskanermönche ist deutlich von der zeit-
genössischen Bezeichnung der Lutheraner als Martinianer zu unterscheiden, die 
beispielsweise Herzog Georg nutzte. 

43 Vgl. Berg, Dieter: Martinianer. In: LThK3 6, Sp. 1434; Ders. (Hg.): Spuren Fran-
ziskanischer Geschichte. Chronologischer Abriß der Geschichte der Sächsischen 
Franziskanerprovinzen von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, bearb. v. Bernd 
Schmies, Kirsten Rakemann, Werl 1999, S. 249 (Saxonia Franciscana, Sonder-
band); Schmies, Bernd: Aufbau und Organisation der Sächsischen Franziskaner-
provinz und ihrer Kustodie Thüringen von den Anfängen bis zur Reformation. In: 
Ders./Müller, Thomas Tassilo/Loefke, Christian (Hg.): Für Gott und die Welt. 
Franziskaner in Thüringen. Text und Katalogband zur Ausstellung in den Mühl-
häuser Museen vom 29. März bis 31. Oktober 2008, Paderborn/München/Wien/
Zürich 2008, S. 38–49 (Mühlhäuser Museen. Forschungen und Studien 1).

44 Vgl. Kleemann, Führer durch Quedlinburg, S. 72; Keil, Das Franziskaner-Kloster, 
S. 31; Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 310; Wozniak, Qued-
linburg, Kleine Stadtgeschichte, S. 69; Lorenz, Die beiden Bettelmönch-Klöster, 
S. 810. Vor Lorenz, der in den 1920er-Jahren von der Plünderung der beiden 
Quedlinburger Bettelmönchsklöster schrieb, hüteten sich im 18. und 19. Jahr-
hundert Fritsch, von Mülverstedt und sogar Voigt vor der Behauptung der Stür-
mung aller Quedlinburger Klöster im Bauernkrieg und beschränkten sich – den 
ihnen bekannten Quellen getreu – auf das Münzenberger und das Wipertikloster. 
Vgl. Voigt, Geschichte, III, S. 179; Fritsch, Geschichte, II, S. 7; Mülverstedt, 
Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 62. Im Rahmen übergreifender Darstel-
lungen zur Geschichte des Franziskanerordens fand die von Lorenz behauptete 
Erstürmung des Quedlinburger Minoritenkonvents eine vergleichsweise große 
Verbreitung. Vgl. Berg, Spuren; Teichmann, Lucius: Die Franziskanerklöster in 
Mittel- und Ostdeutschland 1223–1993, Hildesheim 1995, S. 173 (ehemaliges 
Ostdeutschland in den Reichsgrenzen von 1938) (Studien zur katholischen Bis-
tums- und Klostergeschichte 37); Wittek, Gudrun: Franziskanische Friedensvor-
stellungen und Stadtfrieden. Möglichkeiten und Grenzen franziskanischen Frie-
denswirkens in mitteldeutschen Städten im Spätmittelalter. In: Berg, Dieter (Hg.): 
Bettelorden und Stadt. Bettelorden und städtisches Leben im Mittelalter und in 
der Frühen Neuzeit, Werl 1992, S. 153–178, bes. S. 169 (Saxonia Franciscana. Bei-
träge zur Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinz 1); Sterba, Herders 
neues Klösterlexikon, S. 623; Pieper, Roland/Einhorn, Jürgen Werinhard: Fran-
ziskaner zwischen Ostsee, Thüringer Wald und Erzgebirge. Bauten – Bilder – Bot-
schaften, Paderborn/München/Wien/Zürich 2005, S. 117. 

45 Vgl. Sterba, Herders neues Klösterlexikon, S. 623.
46 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 250.
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verschreibung Herzog Georgs derart verband, dass bei allen Autoren 
nach ihm der Eindruck entstand, die Lorenz’sche Auffassung würde 
sich in der Strafverschreibung bestätigt finden. Wie bereits im Kapitel 
zum Augustinereremitenkloster der Neustadt dargelegt wurde, findet 
sich kein zeitgenössischer Hinweis dafür, dass das Kloster während 
des Bauernkriegs gestürmt, geplündert oder zerstört wurde.47 

Zumindest der Anreiz zur Plünderung des Bettelmönchsklosters 
mit sehr überschaubarem Besitz und zu vernachlässigenden jähr-
lichen Einnahmen48 dürfte 1525 sehr gering gewesen sein, da der 
Klosterschatz bereits 1522/23 inventarisiert und verschlossen in 
einem Kasten im Altstädter Rathaus in Sicherheit gebracht worden 
war.49 Ebenso wie die Neustädter Gemeinde 1523 von der Sicherung 
des Klosterschatzes des Augustinereremitenklosters im Altstädter Rat-
haus wusste, kann davon ausgegangen werden, dass auch im Fall der 
Kleinodien des Franziskanerklosters 1525 unter den Bürgern allge-
mein bekannt war, dass sich diese schon mehrere Jahre nicht mehr in-
nerhalb der Klostermauern, sondern auf dem Rathaus befanden.50 
Neben den fehlenden zeitgenössischen Belegen für eine Erstür-
mung, Plünderung und/oder Zerstörung des Franziskanerklosters 
kann deshalb beinahe ausgeschlossen werden, dass die Bürger mit 
einer Erstürmung des Klosters die Hoffnung auf reiche Beute verban-
den.51 Zum Schutz des Klosters könnte auch die Annenbruderschaft 
beigetragen haben, die die Klosterkirche seit 1509 als ihre Domizil-

47 Noch Ende 1544 heißt es in einem anonymen Bericht, der wahrscheinlich an Her-
zog Moritz gerichtet war, dass „[d]as Barůůssen Clost[er] […] an gebeůen noch 
unůorsert“ sei und „die Cleinodia bey[m] Rathe“ lägen. GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 101v (9.12.1544). Dennoch 
geht u. a. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 348 von einer zu-
mindest teilweisen Zerstörung der „vier großen Klöster in der Stadt“ aus, zu denen 
er neben dem Franziskaner- und dem Augustinerkloster auch das Marienkloster 
auf dem Münzenberg und das Wipertikloster vor den Toren der Stadt zählt.

48 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 149 (18.9.1540); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 145v–146 (um 1544).

49 Bei den Franziskanern in Quedlinburg scheint der Klosterschatz im Vergleich 
mit anderen Franziskanerkonventen sehr früh inventarisiert worden zu sein. Vgl. 
dazu die Angaben zu den Konventen in Altenburg, Coburg und Nordhausen bei 
Springer, Klaus-Bernward: Die Franziskaner in Thüringen zur Zeit der Reforma-
tionszeit: ein Überblick. In: Schmies, Bernd/Müller, Thomas Tassilo/Loefke, 
Christian (Hg.): Für Gott und die Welt. Franziskaner in Thüringen. Text und Kata-
logband zur Ausstellung in den Mühlhäuser Museen vom 29. März bis 31. Oktober 
2008, Paderborn/München/Wien/Zürich 2008, S. 134–148, bes. S. 142, Anm. 70 
(Mühlhäuser Museen. Forschungen und Studien 1).

50 Vgl. dazu Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit. 
51 Dieser Annahme widerspricht in gewisser Hinsicht das Vorgehen in Erfurt, wo die 

Klöster Ende April 1525 zuerst ihrer Kleinodien beraubt wurden. Danach wiesen 
Ratspersonen einzelne Klöster Erfurter Bauernhaufen zu, um dort zu plündern. 
Vgl. Springer, Franziskaner in Thüringen, S. 138. 
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kirche hatte.52 Da nach Dörfler-Dierken die Mitglieder der Annen-
bruderschaften im Allgemeinen „zum Kreis der angesehenen Bürger 
und ehrbaren Handwerker“ gehörten,53 könnten in Quedlinburg 
einflussreiche Bürger am Schutz des Klosters und seiner Kirche vor 
der Plünderung und Zerstörung mitgewirkt haben.

Dass das Kloster „bald nach 1525 verlassen“54 wurde, kann nicht 
bestätigt werden, da 1534 Guardian und Konvent des Klosters an die 
Äbtissin schrieben und die Mönche etwa bis Ende der 1530er-Jahre 
noch an Messen und Prozessionen mitwirkten.55 Der Rat lieferte 
auch nach 1540 den letzten noch im Kloster lebenden Mönchen He-
ringe als Fastenspeise.56 Da diese Lieferung jedoch letztmalig 1542 
nachweisbar ist, könnte angenommen werden, dass kurz darauf der 
letzte Mönch verstarb oder das Kloster verließ. 

Der erst seit etwa 1539/40 in Quedlinburg lebende Chronist und 
Pfarrer Johannes Winnigstedt machte die Franziskanermönche dafür 
verantwortlich, verschiedene lutherische Geistliche vergiftet zu ha-
ben, die etwa in der ersten Hälfte der 1520er-Jahre in Quedlinburg 
wirkten.57 Allerdings gab Winnigstedt damit wahrscheinlich Gerüch-
te aus der Quedlinburger Bevölkerung wieder, die ihm nach seiner 
Ankunft in Quedlinburg 1540 zu Ohren gekommen waren. Ein Be-
richt des Rates aus dem Jahr 1543 über Maßnahmen gegen lutheri-
sche Prediger zu Lebzeiten des Herzogs Georg von Sachsen erwähnt 
lediglich, dass auf Georgs Befehl einige lutherische Pfarrer vertrieben 
wurden, die 1543 zum Teil auch noch am Leben waren.58 Der laut 

52 Vgl. Deutschländer, Gerrit/Lusiardi, Ralf/Ranft, Andreas (Hg.): Urkunden-
buch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöfe, Teil 5 (1426–1513), Köln 
u. a. 2015, Nr. 4285, S. 424 (13.9.1509) (Quellen und Forschungen zur Geschich-
te Sachsen-Anhalts 7). Vgl. dazu auch Robert Stupperich, Gerhard Krause und 
Kirsten Schmies, wonach Mendikantenklöster zur „seelsorgerische[n] Betreuung 
vieler Bruderschaften […] besonders beliebt waren“. Schmies, Kirsten: Bruder-
schaften an Franziskanerklöstern und -kirchen in Thüringen. In: Schmies/Mül-
ler/Loefke, Für Gott, S. 84–91, hier S. 85; Krause, Gerhard/Stupperich, Robert: 
Bruderschaften/Schwesternschaften/Kommunitäten. In: TRE 7, S. 195–207.

53 Dörfler-Dierken, Angelika: Die Verehrung der heiligen Anna in Spätmittelalter 
und früher Neuzeit, Göttingen 1992, S. 112 (Forschungen zur Kirchen- und Dog-
mengeschichte 50).

54 Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 62. 
55 Vgl. UB QLB, II, Nr. 678, S. 137f (9.11.1534); StA QLB, 23a, RR, Nr. 20 (1539), 

fol. 13r, 63r; RR, Nr. 14 (1533), fol. 18r.
56 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 10 (1527), fol. 58v; RR, Nr. 11 (1530), fol. 53r; RR, 

Nr. 12 (1531), fol. 47r; RR, Nr. 14 (1533), fol. 26r; RR, Nr. 17 (1536), fol. 19v; RR, 
Nr. 18 (1537), fol. 35v, 76r; RR, Nr. 19 (1538), fol. 22v; RR, Nr. 20 (1539), fol. 21v; 
RR, Nr. 21 (1540), fol. 29r; RR, Nr. 22 (1541), fol. 24v; RR, Nr. 23 (1542), fol. 14r.

57 Vgl. Winnigstedt, Chronicon Halberstadiense, S. 403. Unter die vergifteten Geist-
lichen zählt Winnigstedt den Prediger ‚Vincenz‘ im Augustinerkloster, Pastor Joa-
chim Volckmann von St. Benedikti und Pfarrer Bethmann an St. Nikolai. 

58 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 118r (12.4.1543); vgl. zudem Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit.
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Winnigstedt ebenfalls von Franziskanern vergiftete Prediger ‚Vincenz‘ 
im Augustinereremitenkloster wurde nach dem Bericht von Johann 
Abe ebenfalls nur vertrieben.59 Von Vergiftungen ist in beiden Quel-
len keine Rede, obwohl die Autoren eher Gründe dafür gehabt hät-
ten, sie zu erwähnen, als sie zu verschweigen, wenn es die Giftmorde 
denn gegeben hätte. 

Dass den Franziskanern von Winnigstedt somit wahrscheinlich 
gerüchteweise Morde untergeschoben wurden, könnte darin eine 
Begründung finden, dass sie anders als beispielsweise die der Re-
formation zugewandten Augustinereremiten gegen die Reformation 
kämpften. Laut Chang Soo Park erkannten die Franziskaner „unter 
allen Orden am schnellsten die Gefahr“, die von der Reformation 
herrührte, und gingen deshalb „am heftigsten“ gegen sie vor, weshalb 
Luther „energisch auf die Franziskaner reagiert[e]“.60 In Quedlin-
burg lasen die Franziskaner bis 1539 die Messe zumindest in ihrer 
Klosterkirche und der nicht näher bekannten Andreas-Kapelle und 
wirkten mindestens bis 1533, eventuell sogar bis 1537 an der Annen-
prozession mit, die auf den Münzenberg führte.61 

Auch die bereits Anfang 1525 an den Stiftshauptmann Veit von 
Drachsdorf gerichteten Klagen der Gemeinde über die Klöster, die 
der Grund dafür seien, dass bislang „zweӱ parth kegineinander zue 
vorwirrunge vnd vorfurůnge des armen gemein volkes“62 predigten, 
könnten sich vorrangig auf das Franziskanerkloster bezogen haben, 
da das Augustinereremitenkloster zu diesem Zeitpunkt weitestgehend 
verlassen war. 
59 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 255–256 (6.12.1544).
60 Park, Chang Soo: Luther und die Franziskaner, Hamburg 1996, S. 60 (Schriftenrei-

he Studien zur Geschichtsforschung des Mittelalters 7). Von Parks Ergebnissen, die 
„von einem protestantischen Standpunkt aus“ verfasst worden waren, distanzierte 
sich Johannes Schlageter OFM, der seine Arbeit zur theologischen Auseinander-
setzung der Franziskaner mit der frühen Reformation „ökumenisch-theologisch 
der Verständigung christlicher Konfessionen verpflichtet“ ansah. Schlageter, Die 
sächsischen Franziskaner, S. 1. Doch auch er verweist darauf, dass die Mönche der 
Saxonia-Provinz der Franziskaner teils schon 1517 und beispielsweise in Zwickau 
als Erste auf die reformatorische Theologie reagierten. Vgl. Schlageter, Die säch-
sischen Franziskaner, S. 11–45, 95–100, 158, 157–224. Auch Günter betont, dass 
sich im Gegensatz zu den Augustinereremiten die Franziskaner (und auch die Do-
minikaner) „unter denselben Rahmenbedingungen als deutlich widerstandsfähi-
ger gegen die Botschaft Luthers“ zeigten. Günter, Reform, S. 399. Vgl. weiterhin: 
Springer, Die Franziskaner, S. 136; Berg, Spuren, S. 251.

61 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 13 (1532), fol. 33r; RR, Nr. 14 (1533), fol. 23r; RR, 
Nr. 18 (1537), fol. 33v. Eine Andreas-Kapelle erwähnt von Mülverstedt nicht, dafür 
aber mehrere Kapellen ohne Namen an der St. Benedikti-Kirche, von denen eine 
die Andreas-Kapelle gewesen sein könnte. Vgl. Mülverstedt, Hierographia Qued-
linburgensis, II, S. 66f. 

62 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 
fol. 100v–101r (2.2.1525). 



4278.2 Die Klöster in der Stadt Quedlinburg

Wenn bereits 1534 Georg von Breitenbach gegenüber Herzog Ge-
org klagte, dass die Stadt Quedlinburg „fast Lutterisch worden“,63 
stehen die von den Franziskanern noch in der zweiten Hälfte der 
1530er-Jahre offen praktizierten Frömmigkeitsformen des alten Glau-
bens für den bis zuletzt ausgetragenen Kampf der ‚Barfüßer‘ gegen 
die neue Lehre. Das Franziskanerkloster kann somit als einer der 
altgläubigen Rückzugsorte der in den 1530er-Jahren bereits über-
wiegend lutherisch geprägten Stadt angesehen werden. Dass Johann 
Bugenhagen 1540 als einer der letzten Mönche dieses Klosters sein 
Habit offen in der Stadt trug und sich auch gegenüber den sächsi-
schen Visitatoren weigerte, dieses abzulegen, fügt sich ebenso in das 
beschriebene Gesamtbild.64

Im Jahr 1532 bezahlte der Rat einem namentlich unbekannten 
neuen Kaplan verschiedene Bauarbeiten am Kloster, u. a. am Trep-
penturm.65 Damit trat er als Prokurator gegenüber den Mönchen 
auf, die gemäß dem franziskanischen Armutsideal jeglichen Besitz 
ablehnten und deshalb auch ihr Kloster nicht als ihren Besitz ver-
walten durften. Zwischen 1533 und 1535 wohnte ein „doctor“ im 
Kloster, den der Rat mitverpflegte und in dem der bereits erwähnte 
Braunschweiger Franziskaner Dr. Eberhard Runge gesehen werden 
könnte.66 Anfang Juni 1540 überließ Anna II. das Kloster dem Rat 
zur Einrichtung einer Schule67 – allerdings waren davon nur gewisse 
Räume betroffen, während der übrige Teil des Klosters den letzten 
Mönchen verbleiben sollte.68 Die Umnutzung von Franziskanerklös-
tern als Schulen erfreute sich auch überregional großer Beliebtheit, 
so in Thüringen, wo für „acht von 15 […] Franziskanerklöstern […] 
eine zeitweise schulische Nutzung nachweisbar“ ist.69 Allerdings be-

63 ABKG, III, Nr. 2567, S. 795 (5.10.1534). 
64 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 150 (18.9.1540).
65 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 13 (1532), fol. 45v–46r. 
66 StA QLB, 23a, RR, Nr. 13, Vol. I (1532), fol. 26v; vgl. dazu auch Kap. 3.2 der vorlie-

genden Arbeit. 
67 Vgl. Laeger, Beiträge zur Quedlinburger Schulgeschichte, S. 132; Voigt, Ge-

schichte, III, S. 213.
68 Anfang April 1540 machten die Vorsteher von St. Benedikti den Stiftsräten Hein-

rich von Weddelsdorf und Wolf von Rabiel sowie dem Hofmeister Marx den Vor-
schlag, dass das Lektorium und der Kreuzgang des Klosters für die neue Schule 
verwendet werden könnten. Den Mönchen würden ihre bequemsten Gemächer, 
Küchen und Keller weiterhin zur Verfügung stehen. Vgl. LASA, A12, Spec. Qued-
linburg, Nr. 39, fol. 2v (4.4.1540). Ob diese Vorschläge umgesetzt wurden, ist un-
bekannt. 

69 Springer, Franziskaner in Thüringen, S. 145, S. 147, Anm. 147. Ein ähnlicher Be-
fund liegt auch aus Paderborn vor. Vgl. Nickel, Ralf: Franziskaner-Konventualen 
und Reformation. Neue Erkenntnisse und Thesen zur Stadtpaderborner Kloster- 
und Reformationsgeschichte. In: Westfälische Zeitschrift. Zeitschrift für vaterlän-
dische Geschichte und Altertumskunde 144 (1994), S. 225–248. Die weitere Ent-
wicklung des Klosters wird in Kap. 7 zum Schulwesen beleuchtet.
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standen etwa in Brandenburg Franziskanerklöster auch nach der lan-
desherrlichen Reformationseinführung fort, wo noch 1550 Novizen 
und 1554 ein Novizenmeister belegt sind.70

Es sind vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sowohl die Ge-
schichte des Franziskanerklosters im frühen 16. Jahrhundert bis zu 
seiner teilweisen Umwandlung zur Lateinschule 1540 als auch seine 
Funktion innerhalb der Stadt in diesem Zeitraum neu zu bewerten. 
Mit großer Sicherheit entging es dem von Lorenz angenommenen 
Schicksal der Stürmung und Plünderung in der Zeit des Bauernkrie-
ges. Zumindest finden sich dafür keine Belege. Dass die Mönche 1525 
das Kloster überhaupt verlassen mussten, ist aufgrund fehlender 
Quellen ebenso wenig zu belegen. 

Die Bedeutung des Klosters für die Altgläubigen der Stadt wurde 
bislang für die zweite Hälfte der 1520er- und die 1530er-Jahre auf-
grund der angenommenen Plünderung und der vermuteten großen 
Austrittszahlen verkannt, was nicht zuletzt mit der protestantischen 
„Siegerperspektive“ der meisten Autoren in Zusammenhang zu brin-
gen ist.71 Für die vermuteten Austritte müsste zunächst bekannt 
sein, wie viele Mitglieder der Konvent am Vorabend der Reformation 
hatte. Diese Angabe ist jedoch nicht mit hinreichender Genauigkeit 
möglich. Im Jahr 1481 werden in einer Urkunde des Klosters über 
eine Memorienstiftung fünf Mönche erwähnt,72 in einer jüngeren 
vom November 1523 über den Verkauf der Schaffnerei des Klosters 
werden vier Mönche genannt.73 Unklar bleibt, ob diese Aufzählun-
gen alle Mönche des Klosters umfassten. Im Visitationsprotokoll von 
1540 werden zwei Franziskaner angeführt.74 In den Quellen ist nur 
der Austritt eines namentlich nicht bekannten Mönchs fassbar, der 

70 Vgl. Herold, Victor: Zur ersten lutherischen Kirchenvisitation in der Mark Bran-
denburg 1540–1545, Teil 1. In: Jahrbuch für brandenburgische Kirchengeschich-
te 20 (1925), S. 5–104, bes. S. 40; Heimann, Heinz-Dieter/Neitmann, Klaus/
Schich, Winfried (Hg.): Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, 
Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Bd. 1, Berlin 2007, 
S. 280 (Brandenburgische historische Studien 14).

71 Obwohl Lorenz für seinen Aufsatz zum Franziskanerkloster die Ratsrechnungen 
nutzte und auf dieser Grundlage von den Heringslieferungen des Rates an die letz-
ten Mönche des Klosters bis etwa 1541/42 berichtete, übersah er die nur wenige 
Jahre älteren Ratsrechnungen, laut denen die Mönche bis in die zweite Hälfte der 
1530er-Jahre an Prozessionen mitwirkten und (mindestens) eine Messe abhielten. 
Deshalb kommt er zum Ergebnis, dass „ein richtiger gottesdienstlicher Betrieb 
[…] in den verwüsteten Klostergebäuden wohl kaum wieder zustande kommen“ 
konnte. Lorenz, Die beiden Bettelmönchs-Klöster, S. 810. Ähnlich Keil, Das Fran-
ziskaner-Kloster, S. 30–33, der zwar die Prozessionen erwähnt, jedoch darin von 
vornherein ein hoffnungsloses Unterfangen der Altgläubigen gegen die unauf-
haltsamen Fortschritte der Reformation sah. 

72 Vgl. UB QLB, II, Nr. 577, S. 16f (28.9.1481).
73 Vgl. UB QLB, II, Nr. 668a, S. 225f (5.11.1523). 
74 Vgl. UB QLB, II, Nr. 684, S. 150f (18.9.1540).
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etwa um 1530 das Kloster verließ, 1544 Pfarrer in Neinstedt war und 
in diesem Jahr über den ursprünglichen Besitz des Klosters berich-
tete.75 Insgesamt kann im Franziskanerkloster ein noch bis in die 
späten 1530er-Jahre aktiver und verteidigungsbereiter altgläubiger 
Rückzugsort gesehen werden, der eventuell wie in Brandenburg „gut 
in die Bürgerschaft integriert“ war.76 

Dafür sprechen die von den Mönchen unterstützten Prozessionen. 
Keil geht in seiner Annahme fehl, dass die von den Franziskanern 
unterstützte Annenprozession wegen der wenigen Mönche im Klos-
ter „[s]ehr imposant […] kaum gewesen sein“ könne.77 Da – wie be-
reits erwähnt – seit 1509 eine Annenbruderschaft die Klosterkirche 
als ihre Domizilkirche hatte, könnten neben den Mönchen auch die 
Mitglieder jener Bruderschaft die Prozession zu Ehren der Heiligen 
Anna unterstützt haben.78 Weiterhin sind die Mitglieder der bei-
den noch 1540 bestehenden Annenbruderschaften an St. Blasii und 
St. Benedikti als Unterstützer und Unterstützerinnen der jährlichen 
Annenprozession anzunehmen.79 Der im Zusammenhang mit dem 
vermeintlichen Mord am Lutheraner Bethmannus Bethmann bereits 
erwähnte Nicolaus Francke erhält 1533 und 1536 Einnahmen einer 
St.-Annen-Kapelle.80 

75 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 145v–146 (um 1544). 

76 Strohmaier-Wiederanders, Gerlinde: Stadt und Reformation. Das Beispiel Alt-
stadt Brandenburg a. d. H. In: Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchenge-
schichte 71 (2017), S. 293–303, hier S. 297.

77 Keil, Das Franziskaner-Kloster, S. 31. In Brandenburg an der Havel befanden sich 
die Mönche des dortigen Franziskanerklosters noch Jahrzehnte nach der kurfürst-
lichen Visitation im aktiven Widerstand gegen die neue Kirchenordnung und ge-
gen den Superintendenten. Vgl. Strohmaier-Wiederanders, Stadt und Reformati-
on, S. 298.

78 Laut Dörfler-Dierken war in den Annenbruderschaften die „Anwesenheit bei der 
kirchlichen Feier am Annentag […] meistens vorausgesetzt“. Dörfler-Dierken, 
Die Verehrung, S. 111. In Quedlinburg erhielt ein Franziskanermönch beispiels-
weise 1530 Geld für das Tragen einer Fahne bei der Annenprozession. Dabei könn-
te es sich um Annenfahnen gehandelt haben, wie sie auch in Koblenz bei der An-
nenprozession zum Einsatz kamen, dort aber von Schülern getragen wurden. Vgl. 
StA QLB, 23a, RR, Nr. 11 (1530), fol. 50v; Dörfler-Dierken, Verehrung, S. 112. 
Da für die Annenbruderschaft in der Kirche des Franziskanerklosters keine Quel-
len vorliegen, ist fraglich, wie lange sie bestand. 

79 Laut Mülverstedt wurde eine Annenbruderschaft an St. Blasii noch 1540 erwähnt. 
Vgl. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 68. Die Annenbruder-
schaft an St. Benedikti wurde 1512 durch Äbtissin Magdalena bestätigt. Vgl. LASA, 
U9, C V, Nr. 41 (17.10.1512); UB, QLB, II, Nr. 644, S. 107f (17.10.1512). Die Vor-
stände der Bruderschaft schrieben Mitte September 1540 an Äbtissin Anna II. im 
Streit um den (ehemaligen) Schulmeister Simon Kleinschmidt. Vgl. LASA, A20, 
VI, 1, fol. 214–215 (16.9.1540). Der Urkunde von Äbtissin Magdalena ist zu ent-
nehmen, dass der Annenbruderschaft an St. Benedikti auch Frauen angehören 
durften. 

80 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 14, Vol. II (1533), fol. 11r; RR, Nr. 17 (1536), fol. 9v.
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Die Annenprozession wurde entgegen älteren Annahmen nicht auf 
Druck von Herzog Georg durch den Rat 1523 eingeführt.81 Sie wur-
de auch nicht einzig von den Franziskanermönchen getragen. Luther 
stand dem Kult der Heiligen Anna schon 1516 äußerst kritisch gegen-
über; er bezeichnete ihre Legende als „erlogen“ und warf den Anhän-
gern ihrer Verehrung vor, sie handelten aus Geldgier, da es heiße, die 
Heilige Anna gebe Reichtum und schütze vor Armut.82 Die noch in 
den späten 1530er-Jahren abgehaltenen Annenprozessionen unter 
anzunehmender Beteiligung mehrerer Annenbruderschaften stehen 
damit für eine aus Teilen der Bürgerschaft unterstützte Praxis altgläu-
biger Frömmigkeit, die keineswegs auf die wenigen daran beteiligten 
Mönche beschränkt war.

Andererseits kann angenommen werden, dass die am Ende der 
1530er-Jahre noch im Kloster lebenden Mönche nicht allein in der 
Andreas-Kapelle die ihnen vom Rat bezahlte Messe abhielten, son-
dern zumindest auch in ihrer Klosterkirche weitere Messen feierten. 
Die den Franziskanern wohl wegen ihres Kampfes gegen die Reforma-
tion unterstellten Morde an Lutheranern, ihre unbeugsame Haltung 
gegenüber dem Befehl der sächsischen Visitatoren 1540, ihr Habit ab-
zulegen, wie auch die konsequente Pflege altgläubiger Frömmigkeit 
lassen den Schluss zu, dass sie zu den Führern des altgläubigen Wi-
derstands gegen die zunehmende lutherische Mehrheit der Stadtbe-
völkerung gehörten. Anders als etwa in weiten Teilen Thüringens, wo 
das franziskanische Klosterwesen nicht etwa endete, „weil es am Ende 
war, sondern weil die institutionellen Möglichkeiten und Grundla-
gen entzogen wurden“,83 scheint das Franziskanerkloster in Qued-
linburg von der Äbtissin und dem Rat weitgehend unbeeinträchtigt 
beziehungsweise sogar gestützt bis in die frühen 1540er-Jahre fortbe-
standen zu haben. 

Das 986 von der Schwester Kaiser Ottos II. auf einer Münzenberg 
genannten Anhöhe westlich der Altstadt gegründete Benediktinerin-
nenkloster St. Marien wurde anfangs reich beschenkt. Doch seit dem 
13. Jahrhundert habe das Kloster im Urteil Fritschs wegen „Mangel 
an Ordnung und nachlae ssiger Wirthschaft“ verschiedene, teils weit 
entfernte Güter verkaufen müssen und war „zur Zeit der Reformati-
on eines großen Theils seiner Gue ter ledig geworden“.84 Inwiefern das 
Kloster im Bauernkrieg gestürmt, geplündert oder zerstört wurde, 

81 Eine solche Prozession wird in den Ratsrechnungen schon 1522 erwähnt. Vgl. StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 8 (1522), fol. 81r. 

82 Dörfler-Dierken, Angelika: Luther und die heilige Anna. Zum Gelübde von Stot-
ternheim. In: Lutherjahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung 64 
(1997), S. 19–46, bes. S. 35–39.

83 Springer, Die Franziskaner in Thüringen, S. 138.
84 Fritsch, Geschichte, I, S. 301.
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muss aus Mangel an sicheren Quellen unklar bleiben. Dennoch neh-
men besonders die ältere, teils aber auch noch die jüngere Forschung 
mehrheitlich durch den Bauernkrieg verursachte Schäden am Klos-
ter an. Nach Brinkmann „litt das Kloster durch den Bauernkrieg“, 
weshalb es die meisten Nonnen verließen.85 Auch für Kleemann wur-
de das Kloster auf dem Münzenberg ebenso wie das Kloster St. Wi-
perti „geplündert und zerstört“.86 Lorenz bleibt in seinen Aussagen 
widersprüchlich.87 Josef Adamiak geht für das Münzenberger Kloster 
ebenso wie für das Wiperti-, das Franziskaner- und das Augustinere-
remitenkloster von einer Zerstörung im „Großen Deutschen Bauern-
krieg“ aus.88 Nach Winfried Korf und Siegfried Behrens sei das Mün-
zenberger Kloster gar schon im Vorfeld des Bauernkrieges während 
des Aufstands 1523 „gestürmt und ausgeplündert“ worden, woraufhin 
nur wenige Nonnen zurückkehrten.89 Oliver Schlegel nimmt an, dass 
„die Klosteranlage 1525 teilweise zerstört und kurz darauf von den 
Benediktinerinnen aufgegeben“90 wurde. Michael Scheftel erwähnt 

85 Brinkmann, Beschreibende Darstellung, Bd. 33/1, S. 173. Ähnlich urteilt Osch-
mann, laut der das Kloster „infolge der Wirren des Bauernkrieges dem Verfall 
preisgegeben“ war. Vgl. Oschmann, Kristjana: Das Marienkloster auf dem Mün-
zenberg zu Quedlinburg. In: Jendryschik, Roswitha (Red.): Auf den Spuren der 
Ottonen, III. Protokoll des Kolloquiums am 22. Juni 2001 in Walbeck/Hettstedt, 
Halle/S. 2002, S. 163–168, hier S. 163 (Beiträge zur Regional- und Landeskultur 
Sachsen-Anhalts 23).

86 Kleemann, Quedlinburgische Geschichte, S. 263; ähnlich Kleemann, Führer 
durch Quedlinburg, S. 71: „Das Kloster [= Münzenberg, E.R.] fiel dem Bauern-
aufstande zum Opfer; es wurde 1525 verwüstet und zerstört und im Jahre 1539 
von der Äbtissin Anna eingezogen. Unter der Äbtissin Elisabeth von Reinstein 
(1574–1584) siedelten sich in den verfallenen Gebäuden Leute an und bauten die 
alte Krypta und Teile des Chors zu Häusern aus.“ 

87 Einerseits schreibt Lorenz, dass die Nonnen vor den herannahenden Bauern 
1525 aus dem Kloster flohen und einige danach zurückkehrten, um dort eine Zeit 
lang in weltlichen Kleidern zu leben. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 
215. Andererseits legt Lorenz die Strafverschreibung Herzog Georgs vom 24. Juli 
1525 dahingehend aus, dass in „allen 4 Klöstern alles ‚zerrissen, geplündert, was 
an Kleinodien noch vorhanden war, weggenommen, Getreidig, Vieh und andrer 
Vorrat von Händen gebracht‘“ worden sei. Lorenz, Quedlinburgische Geschich-
te, S. 250. Während auf S. 215 von Plünderungen und Zerstörungen des Klosters 
im Bauernkrieg nicht die Rede ist, werden wenige Seiten später auf S. 250 die von 
Herzog Georg allgemein beschriebenen Diebstähle und Verwüstungen im Bau-
ernkrieg von Lorenz in Verklärung der Quellenstelle explizit auf alle vier Klöster 
in und vor Quedlinburg (Wiperti, Münzenberg, Augustiner-, Franziskanerkloster) 
bezogen.

88 Adamiak, Josef: Der Schloßberg zu Quedlinburg, Leipzig 1971, S. 26.
89 Korf/Behrens, Der Münzenberg, S. 5. Ebenso Korf, Winfried: Der Münzenberg 

zu Quedlinburg, Quedlinburg/Jena 1998, S. 41 (edition metropolis 1). 
90 Schlegel, Oliver: Wohnen auf Gräbern. Neue Erkenntnisse zur wechselvollen Ge-

schichte einer „unsichtbaren“ Klosterkirche – Die ottonische Klosterkirche St. ma-
riae in monte in Quedlinburg. In: Archäologie in Sachsen-Anhalt, N. F. 3 (2005), 
S. 220–228, hier S. 220. Weiterhin geht Schlegel von einer „schnelle[n] profane[n] 
Überbauung bereits im 16. Jh.“ aus. (S. 221) Ein ähnliche Ansicht vertreten Reu-
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keine Zerstörung im Bauernkrieg und schreibt vage, das Kloster sei 
„im 16. Jahrhundert, bald nach der Reformation aufgegeben wor-
den“. Allerdings habe in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine 
Besiedlung der „Ruinen“ des Klosters stattgefunden.91 Leopold folgt 
Zeller in der Angabe, das Münzenberger Kloster sei bereits 1524 „wäh-
rend des Bauernkrieges überfallen und geplündert“92 worden, wofür 
sich allerdings keine Hinweise finden lassen. Vorsichtiger sind Annett 
Laube-Rosenpflanzer und Lutz Rosenpflanzer, wenn sie davon ausge-
hen, dass „nach der Säkularisierung im 16. Jh. [Jahrhundert, E.R.] 
und den folgenden Verwüstungen sich arme Leute in den Ruinen 
des Klosters und der Kirche häuslich ein[richteten]“.93 Eindeutige 
Datierungen zum Ende des Münzenberger Klosters erwähnt Michael 
Meisegeier in seiner 2018 vorgelegten „notwendige[n] Revision“ von 
Leopolds Positionen zu den drei ottonischen Kirchen Quedlinburgs, 
St. Servatii, St. Wiperti und St. Marien. Seiner Meinung nach wurde 

ling/Stracke im Deutschen Historischen Städteatlas, wenn sie schreiben, dass „in 
den Unruhen des Bauernkrieges 1525 […] die Klöster St. Wiperti und St. Marien 
verwüstet wurden“. Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher historischer Städteatlas, 
S. 7. 

91 Scheftel, Michael: Die ehemalige Klosterkirche St. Marien auf dem Münzenberg 
in Quedlinburg. Neue Erkenntnisse zum Westbau. In: Mitteilungen der Deut-
schen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 23 (2011), 
S. 169f, hier S. 169.

92 Leopold, Gerhard: Die ottonischen Kirchen St. Servatii, St. Wiperti und St. Mari-
en in Quedlinburg. Zusammenfassende Darstellung der archäologischen und bau-
geschichtlichen Forschungen von 1936 bis 2001, Petersberg 2010, S. 110, S. 146, 
Anm. 600 (Arbeitsberichte 10). Noch weiter geht Christiane Rossner bei der Ein-
schätzung der Folgen des Bauernkrieges für das Münzenberger Kloster, wenn sie 
schreibt, dass „im Zuge des Deutschen Bauernkriegs […] auch das Münzenberger 
Kloster geplündert und verwüstet [wurde, E.R.], so dass es die Nonnen 1524 auf-
gaben. 1540 wurde es offiziell aufgelöst.“ Vgl. Rossner, Christiane: St. Marien un-
ter Tage. Die Kirchenruine auf dem Quedlinburger Münzenberg wird ergraben. 
In: Monumente (2007), H. 7/8, S. 57–59, hier S. 58. Demnach hätte das Kloster 
zwischen 1524 und 1540 etwa 16 Jahre lang leer gestanden. 

93 Laube-Rosenpflanzer, Annett/Rosenplanzer, Lutz: Kirchen, Klöster, Königshö-
fe. Vorromanische Architektur zwischen Weser und Elbe, Halle/S. 2007, S. 99. Vgl. 
dazu auch Wauer, Karlheinz: Häuserbuch der Stadt Quedlinburg von der Mitte 
des 16. Jahrhunderts bis zum Jahre 1950, C: Das Stiftsgebiet, D: Die Stadterweite-
rungen 1820–1950, Marburg an der Lahn 2014, S. 93 (Schriftenreihe der Stiftung 
Stoye 59), der lediglich von „ruinösen Reste[n] des Benediktinerinnenklosters 
St. Marien“ schreibt, die „seit dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts“ den „weni-
ger begüterten Stadtbewohnern“ zum Bau eigener Häuser dienten. Von einer Zer-
störung des Klosters während des Bauernkrieges berichtet auch Wauer nicht. Aus-
gehend von den im Historischen Städteatlas Bd. 1 abgedruckten Stadtansichten 
Quedlinburgs scheint das Kloster Münzenberg in den 1580er-Jahren noch intakt 
gewesen zu sein. Erst auf dem Kupferstich von E. Andre Sohn aus der Zeit um 1710 
sind Umrisse einer Ruine sowie kleinere Häuser erkennbar, die im Sinne einer 
Besiedlung durch arme Leute gedeutet werden können. Vgl. Reuling/Stracke, 
Deutscher historischer Städteatlas, Tafel 3.
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das Kloster „1525 aufgegeben und 1539 von der Äbtissin des Stifts 
eingezogen“.94

Besonders die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem 
Bauernkrieg und der teilweise angenommenen Verwüstung des Klos-
ters unterblieb bislang völlig. Voigt und Fritsch schweigen weitge-
hend über das Schicksal des Klosters im Bauernkrieg. Voigt schreibt 
von der Zerstörung 1525 und Fritsch von nachher zurückkehrenden 
Nonnen.95 Laut Kettner sei einzig das Wipertikloster „von den Bau-
ren weggenommen“ worden.96 Der Chronist Martin Wolf berichtet 
am Anfang des 17. Jahrhunderts lediglich, dass das Wipertikloster 
im Bauernkrieg „geplue ndert und verderbet worden“ sei.97 Auf der 
bei Zeller abgedruckten Stadtansicht aus dem Jahr 1581 sind zwar 
„die einzelnen Teile der Kirche […] ohne Ordnung nebeneinander 
gestellt [, doch, E.R.] scheint diese damals im Wesentlichen noch 
aufrecht gestanden zu haben“.98 Im Jahr 1576 werden neben der 
Klosterkirche weitere alte Klostergebäude erwähnt.99 Da belastba-
re zeitgenössische Quellen fehlen und auch die genannten Autoren 
und Autorinnen keine Belege für ihre Annahmen anführen, dass das 
Kloster im Bauernkrieg oder bereits 1523 geplündert beziehungswei-
se zerstört worden wäre, lassen sich die dahin gehenden bisherigen 

94 Meisegeier, Michael, Die ottonischen Kirchen St. Servatii, St. Wiperti und St. Ma-
rien in Quedlinburg. Eine notwendige Revision, Norderstedt 2018, S. 73.

95 Vgl. Voigt, Geschichte, III, S. 179, der sogar annimmt, dass das Stiftsschloss 
„Theils abgebrannt“ sei; Fritsch, Geschichte, I, S. 301.

96 Kettner, Kirchen, S. 150.
97 Wolf, Kurze Beschreibung, S. 312.
98 Zeller, Adolf: Die Kirchenbauten Heinrichs I. und der Ottonen in Quedlinburg, 

Gernrode, Frose und Gandersheim, Berlin 1916, S. 42, S. 12, Abb. 5; Reuling/
Stracke, Deutscher historischer Städteatlas, Tafel 3. In einer älteren Publikation 
sprach sich Zeller sogar dafür aus, dass bereits „1495 und 1518 […] das Kloster 
teilweise von seinen Insassen verlassen“ war und dann nach „der Reformation 
des Stiftes 1539 von der Äbtissin Anna von Stolberg eingezogen“ wurde. Zeller, 
Adolf: Die Kirche des Benediktinerinnenklosters St. Mariä auf dem Münzenberge 
bei Quedlinburg. In: ZHV 45 (1912), S. 66–80, hier S. 69; vgl. auch die Stadtan-
sichten im UB QLB, II, Anlage 5 (1581), Anlage 5a (1630) und Anlage 6 (1710). 
Während bei der Ansicht aus dem Jahr 1581 und auch auf der stilisiert wirken-
den von 1630 die Gebäude auf dem Münzenberg intakt erscheinen, ist auf der 
von Theodor Jeremias Schwan aus dem Jahr 1710 stammenden Ansicht die Ruine 
eines Kirchturms deutlich zu erkennen. Meisegeier, Die ottonischen Kirchen, 
S. 78f stellt die Frage, ob die Darstellung des Jahres 1581 „eine freie Interpretation 
des Künstlers“ sei. Er bezieht sich dabei aber ausschließlich auf die Positionierung 
der wiedergegebenen Bauteile, während er die „grundsätzliche Übereinstimmung 
mit den örtlichen Gegebenheiten“ als „sicher gegeben“ annimmt. Insofern keine 
Nachrichten von größeren Bauarbeiten am Kloster auf dem Münzenberg überlie-
fert sind, ist davon auszugehen, dass der Zustand des Jahres 1581 im Wesentlichen 
dem der 1520er-Jahre entsprochen hat.

99 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 318–322 (18.4.1576).
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Annahmen nicht bestätigen. Auch bleibt unklar, ob die Nonnen ihr 
Kloster im Frühjahr 1525 überhaupt verlassen hatten. 

Reformatorisches Gedankengut könnte sich im Kloster frühzeitig 
verbreitet haben. Bereits vor 1524 hatte das Klosterkapitel Barbara 
von Krosigk zur Äbtissin gewählt, die nach einer Beschwerde Annas II. 
jedoch von Kardinal Albrecht und Herzog Georg übereinstimmend 
als unfähig für dieses Amt befunden wurde, weshalb eine Neuwahl 
anberaumt werden sollte.100 Zu dieser Entscheidung dürfte maßgeb-
lich beigetragen haben, dass die gewählte Äbtissin ihren Ordenshabit 
abgelegt hatte und weltliche Kleider trug.101 Die deshalb anstelle Bar-
baras von Krosigk zur Äbtissin gewählte Sophia von Kramme leitete 
das Kloster bis Ende 1529/Anfang 1530.102 Nach ihrem Tod war wie-
derum Barbara von Krosigk von den übrigen Konventualinnen zur 
Nachfolgerin auserkoren worden. Abermals folgte eine Beschwerde 
Annas II. bei Herzog Georg. Die gewählte Äbtissin habe seit inzwi-
schen mindestens sechs Jahren weder ihren Ordenshabit getragen 
noch die Regeln ihres Ordens gehalten. Auch wenn Kardinal Albrecht 
sie deswegen „had Absoliciren lassen“, weigerte sich Anna II., sie als 
Äbtissin des Klosters zu bestätigen. Sie bat Georg um Rat, wie sie sich 
verhalten solle, damit „dem Stifft vnd vns an vnser gerechtikeitt vnd 
gebrauch nicht[s] mecht enthzogenn werdenn“.103 

Der erbetene Rat Georgs ist nicht überliefert. Allerdings blieb die 
auf Barbara von Krosigk gefallene Wahl zur Vorsteherin des Klosters 
auch in den folgenden Jahren umstritten. Anfang 1534 zeigten sich 
Kardinal Albrecht und Herzog Georg einig darüber, dass Barbara von 
Krosigk wieder abzusetzen sei, weil sie sich lange Zeit geweigert hät-
te, ihren Habit zu tragen.104 Am 18. August des Jahres schrieb Her-
zog Georg an Anna II., die „eingedrungne Eptissin zu Vntzigsberg [= 
Münzenberg, E.R.]“ solle abgesetzt und durch eine geeignete neue 
Äbtissin ersetzt werden.105 Über Kardinal Albrecht hatte Herzog Ge-
org bereits im Januar erfahren, dass im Münzenberger Kloster nur 

100 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 67–68, bes. fol. 67r (19.10.1524). 
101 Dies geht aus dem Schreiben Annas II. an Herzog Georg aus dem Jahr 1531 her-

vor. Hier heißt es, Barbara von Krosigk habe „in das sechste iar ader lenger ir or-
dens kleidt […] abgethan“. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 103 (7.6.1531).

102 Den terminus ante quem ihres Todes bildet der 24. Januar 1530, an welchem Tag 
Gerhardus Gerhardt als Schosser des Klosters in einer Urkunde bestätigt, dass 
nach dem Tod Sophias von Kramme Heinrich von Kramme „eine breite Ackers“ 
am Fuße des Münzenberges an Barbara von Krosigk „vffgelassen vnd gegeben 
hat“. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 112v (24.1.1530). 

103 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 103 (7.6.1531).

104 Vgl. ABKG, III, Nr. 2362, S. 680 (25.1.1534).
105 ABKG, III, Nr. 2533, S. 773 (18.8.1534). 
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mehr zwei Nonnen lebten und Anna II. dessen Auflösung sowie die 
Einziehung der Güter beabsichtige. Der Kardinal billigte dies als geist-
liche Obrigkeit nicht und schrieb an Georg, dass er Anna II. dieses 
Vorhaben verbieten solle.106 Georg trug daraufhin dem Stiftshaupt-
mann Philipp von Meisenbach auf, sich bezüglich der Anna II. unter-
stellten Pläne „in einer geheim [zu, E.R.] erkund[en]“. Der Haupt-
mann konnte jedoch nicht befinden, „das yhr g [= Anna II., E.R.] des 
gesynnet ader gemeinet“.107 Er habe auch mit Barbara von Krosigk 
persönlich gesprochen, die ihm zusagte, sich im Falle ihrer Wahl und 
Bestätigung zur Äbtissin „mit dem habit ader kleidunge yhres Ordens 
aller gebor [= Gebühr, E.R.]“ nach zu verhalten.108 

Ob Barbara von Krosigk bis 1539 ordentlich als Äbtissin des Klos-
ters eingeführt wurde, darf aufgrund des stiftischen Widerstands be-
zweifelt werden. Als das Kloster 1539/40 von Anna II. für das Stift 
eingezogen wurde, waren Barbara von Krosigk und eine Konverse109 
die einzigen Insassinnen. Beide erhielten das Angebot, im Kloster aus 
dessen Einkünften oder im Stift versorgt zu werden, was sie ablehn-
ten und ins Westendorf zogen.110 Anstelle des Vorschlags Annas II. 
wurde 1543 ein Vergleich ausgehandelt, laut dem Barbara von Kro-
sigk aus bestimmten Einkünften des Klosters eine jährliche Rente in 
Höhe von 60 Talern zugesprochen wurde.111 Der Schatz des Klosters 
106 Vgl. ABKG, III, Nr. 2362, S. 680 (25.1.1534).
107 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 2, 

fol. 31rv, hier fol. 31r (2.10.1534). 
108 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 2, 

fol. 31rv, hier fol. 31v (2.10.1534). 
109 Konversen sind Laienbrüder und -schwestern, die „in klerikalen Ordensgemein-

schaften dienende Funktionen ausüben“ und sich beispielsweise durch die Art der 
Profess oder die Ordenstracht von den Vollmitgliedern des Klosters unterschei-
den. Engelbert, Pius: Konversen, Konversen-Institut. In: LThK3 6, Sp. 337f, hier 
Sp. 337.

110 Vgl. die Gegendarstellung Annas II. auf die Klage von Kurfürst Moritz vor dem 
Kaiser Ende 1551/Anfang 1552: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 771–782, bes. fol. 782v 
(Ende 1551/Anfang 1552). Laut Barbara von Krosigks Aussage lebten 1539 neben 
ihr noch „zwene junckfraw[en]“ im Kloster, von denen allerdings eine schon bald 
nach dem Umzug der Nonnen ins Westendorf an der grassierenden Epidemie 
gestorben sei. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 c 1, fol. 79r (s. d.). Vgl. dazu Korf/Behrens, Der Münzenberg, S. 5, die 
ohne Quellenbeleg annehmen, dass Anna II. den letzten Nonnen gestattet hätte, 
„zurückgezogen in bürgerlicher Tracht, mit einem kärglichen Unterhalt in dem 
Kloster zu verbleiben. Sie sollen 1550 verstorben sein.“ Dementgegen lebten im 
Kloster bereits seit 1539/40 keine Nonnen mehr. 

111 Vgl. die beglaubigte Kopie: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 112–113 (22.6.1543); ebenso: HASTA DD, 10024, 
Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 271–272 (22.6.1543). In diesem Vertrag wird 
Barbara von Krosigk nicht als ehemalige Äbtissin des Klosters bezeichnet, son-
dern lediglich als „Junckfrau“, was darauf hinweisen könnte, dass sie niemals als 
Äbtissin bestätigt wurde und die Abtei nach dem Tod der Sophia von Kramme 
bis zur Auflösung des Klosters vakant war. Da die Rente für Barbara von Krosigk 
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sei nach Aussage des Propsts Gerhardus Gerhardt bereits vor 1539 
durch den Stiftshauptmann Graf Ulrich von Regenstein inventarisiert 
worden.112 Durch dessen Amtsdaten ergibt sich für die Datierung 
der Inventarisierung des Klosterschatzes der recht kurze Zeitraum 
zwischen Mitte 1535 und 1541.113 Weiterhin berichtet Gerhardt, dass 
der Schatz früher in der Stiftskirche in gemeinsamer Verwahrung des 
Stifts und des Klosters gewesen sei, nun aber Anna II. „alles alleine“ 
habe.114 Vom Klosterschatz, zu dem auch die vermeintliche Kaiser-
krone gehörte, existieren mehrere Inventare.115

Die Weigerung Barbaras von Krosigk, das Habit anzulegen, lässt 
ihre frühe Hinwendung zum Luthertum annehmen. Allerdings war 
ihr Kloster noch bis 1537 Ziel der Annenprozession,116 für die der 
Rat bis 1536 Kerzen beisteuerte.117 Gerhardus Gerhardt hatte dem 

aus den Zinsen des Klosters im Bistum Halberstadt bezahlt werden sollte und das 
Bistum im Streit mit Anna II. um das Kloster Michaelstein eben diese Zinsen ‚be-
kümmerte‘, also deren Zahlung aussetzte, entwickelte sich später eine umfangrei-
che Korrespondenz zwischen Anna II., dem Rat von Quedlinburg, Herzog Mo-
ritz und Barbara von Krosigk, die sogar vor dem Kaiser verhandelt wurde. Vgl. 
u. a. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 114–115 (15.5.1545); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 c 1, fol. 109rv, 116, 139 (22.6.1545); HASTA DD, 10024, Gehei-
mer Rat, Loc. 8967/1, fol. 434–436 (10.12.1545); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 546v 
(29.10.1547), fol. 585–593 (10.4.1548). Für das Jahr 1570 erwähnt Karlheinz 
Wauer „[d]ie von Krosigk“ als Bewohnerin des Hauses Marktstraße 9, wo Barbara 
von Krosigk also am Ende ihres Lebens gelebt haben könnte. Wauer, Karlheinz: 
Der Zimmermeister Andreas Bock im Westendorf der Stadt Quedlinburg. Bau-
herren und Zimmerleute in Einzeldarstellungen. In: Harz-Zeitschrift 65 (2013), 
S. 101–127, hier S. 119. Im Jahr 1550 wird ein Hof „der von Krosigk“ erwähnt, 
der an einen Stall der Pröpstin angrenzte. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 26r (1550). 
Die Pröpstin des Stiftes hatte in der südlichen Großen Hohen Straße einen Hof 
mit Zehntscheune, in dessen Nachbarschaft sich dieses Haus der (Barbara) von 
Krosigk befunden haben könnte. Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher historischer 
Städteatlas, Tafel 4.1.

112 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 79v (um 1545). 

113 Zur Amtseinsetzung Graf Ulrichs von Regenstein Vgl. ABKG, IV, Nr. 2783, S. 142 
(26.4.1535); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 117 (28.4.1535); ABKG, IV, Nr. 2795, S. 148f 
(6.5.1535). 

114 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 80r (um 1545). 

115 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 160, 325 (s. d.); LASA, Cop. 852ó, fol. 4rv (s. d.). Vgl. dazu zudem: Grosse, 
Walther: Die Geschichte einer deutschen Kaiserkrone. In: SuA 6 (1930), S. 251–
256; Lorenz, Die Schicksale, bes. S. 232–234; Lorenz, Nachricht. 

116 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 13 (1532), fol. 33r; RR, Nr. 16 (1535), fol. 31r, 32r; RR, 
Nr. 18 (1537), fol. 33v.

117 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr., Nr. 10 (1527), fol. 46v, 51r, 57r; RR, Nr. 13 (1532), 
fol. 33r; RR, Nr. 16 (1535), fol. 21v; RR, Nr. 17 (1536), fol. 18v. 
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Kloster viele Jahre als Propst gedient118 und erhielt vom Rat bis 1545 
die Einkünfte der Johannis-Kapelle im Westendorf.119 Da die Johan-
nis-Kapelle in der Ratsrechnung des Jahres 1542 als „kirche Johannis“ 
bezeichnet wird,120 ist in ihr der Überrest des Johannis-Hospitals 
im Westendorf zu sehen, das 1174 durch Äbtissin Adelheid III. dem 
Münzenberger Kloster unterstellt worden war.121 Die bisher durch-
gehend vertretene Ansicht, wonach das Hospital bereits im 13. Jahr-
hundert komplett einging oder mit dem Johannishof vor den Toren 
der Stadt vereinigt wurde, ist deshalb zu hinterfragen.122 1544 wird 
berichtet, dass eine verfallene Kirche im Westendorf von einem alten 
Priester genutzt werde, und 1545, dass die Kirche St. Johannis im Wes-
tendorf im Auftrag Annas II. abgerissen worden sei.123 Da Anna II. das 
Münzenberger Kloster als Besitzer der Johanniskirche im Westendorf 
1539/40 für ihr Stift in Besitz nehmen ließ, ist anzunehmen, dass der 
Abriss der Kirche zwischen 1539/40 und 1545 stattfand. 

Es ist bis hierhin festzuhalten, dass die dem Münzenberger Kloster 
unterstellte Kirche St. Johannis bis in die erste Hälfte der 1540er-Jah-
re weiterhin existierte und auch noch geweiht war, was die Nutzung 
durch den erwähnten alten Priester nahelegt. Da der Münzenberger 
Propst Gerhardus Gerhardt vom Rat die Einkünfte aus dieser Kirche 
erhielt, könnte in dem alten Priester ein Vikar gesehen werden, der 
vom Propst bezahlt wurde und dort die heilige Messe abhielt. 

118 Gerhardus Gerhardt gibt in einer nicht datierten Sammlung von Beschwerden 
gegenüber Anna II. an, er sei seit 45 Jahren Propst des Klosters auf dem Münzen-
berg. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
c 1, fol. 79r (s. d.). Da Fritsch, Geschichte, I, S. 305 für das Jahr 1500 Heinrich 
Hassel als Propst des Marienklosters erwähnt, wäre die erwähnte Klagesammlung 
frühestens in das Jahr 1545 zu datieren. 

119 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr., Nr. 8 (1522), fol. 55r; RR, Nr. 9 (1524), fol. 24r; RR, 
Nr. 10 (1527), fol. 40r; RR, Nr. 1530, fol. 102r; RR, Nr. 13 (1532), fol. 16r; RR, 
Nr. 16 (1535), fol. 16r; RR, Nr. 17 (1536), fol. 9r; RR, Nr. 20 (1539), fol. 10r; RR, 
Nr. 21 (1540), fol. 14r; RR, Nr. 22 (1541), fol. 12r; RR, Nr. 23, Vol. I (1542), fol. 12r; 
RR, Nr. 26 (1545), fol. 17r. Zur Lokalisierung der Johannis-Kapelle im Westendorf 
vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 16 (1535), fol. 16r.

120 StA QLB, 23a, RR, Nr. 23, Vol. I (1542), fol. 12r, wo von „der kirchen Johannis im 
West[endorf]“ die Rede ist. 

121 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 339; CDQ, Nr. 24, S. 96 (3.3.1174).
122 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 338–340; Mülverstedt, Hierographia Quedlin-

burgensis, II, S. 65 und 69 erwähnt statt einer Kapelle ebenfalls eine Kirche am 
Johannis-Hospital im Westendorf. Ferner nimmt er die Vereinigung des Johannis-
hospitals im Westendorf mit dem Johannishof vor den Toren der Stadt an. Vgl. 
dazu auch Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 301, der sich 
allerdings zum Untergang des Johannis-Hospitals im Westendorf nicht äußert. 
Winfried Korf belegt noch bestehende Reste der Hospitalkapelle im Westendorf. 
Vgl. Korf, Der Münzenberg, S. 37. 

123 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 123v (zweite Hälfte 1544), fol. 309v (nach dem 11.5.1545). 
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Zwischen 1548 und 1555 erhielt der Kornschreiber Andreas Ger-
hardt vom Rat einen Zins des Münzenberger Klosters in Höhe von 
vier Talern.124 1566 wurde ein Zins in derselben Höhe vom Rat an 
einen Herrn „Henni“ für den der Forschung bislang unbekannten 
„Althar Thome“ auf dem „Mons Sionbergk“ gezahlt.125 In den Jahren 
1550 und 1566 zahlte der Rat an Anna II. die 19 Taler „vom lehen 
Joha[nn]is im Weste[n]dorff so der probst vffm Můnzenberge der 
Zeit ingehabt“.126 1559 verpflichtete sich Anna II., bis zu ihrem Tod 
jährlich 25 Taler aus den Einkünften des Münzenberger Klosters zur 
besseren Besoldung der Pfarrer und Kaplane in den (Reichen) Kas-
ten zu geben,127 1566 schenkte sie eine dem Kloster gehörende Hufe 
Ackerland dem Armen Kasten.128 Nach dem Tod Annas II. verpfände-
te ihre Amtsnachfolgerin, Äbtissin Elisabeth II., wegen der von ihrer 
Vorgängerin hinterlassenen hohen Schulden das unmittelbar nörd-
lich vom Kloster gelegene Münzenberger Vorwerk dem Rat 1576 und 
nochmals 1577 für insgesamt 18 Jahre auf Wiederkauf, wofür der 
Rat Stiftsschulden in Höhe von 15 000 Talern übernahm.129 In dem 
darüber geschlossenen Vertrag sicherte sich Elisabeth II. für ihr Stift 
ausdrücklich das Recht, „die Kirche vnd ander alt gebeůde aůff dem 
closter mit allen steinen vnd holtz [zu, E.R.] behalten [… und, E.R.] 
zůgebraůchen“.130 

Weiterhin wird erwähnt, dass Anna II. in der Vergangenheit etlichen 
Untertanen erlaubt habe, „aůf dem closter zůbawen vnd daselbst zů-
wohnen“ und dass Elisabeth II. dieses Recht auch künftig zustehen 
solle.131 Im Gegenzug seien jene Untertanen verpflichtet, dem Rat 

124 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 28 (1548), fol. 30r; RR, Nr. 29 (1549), fol. 34r; RR, 
Nr. 31 (1551), fol. 37v; RR, Nr. 32 (1552), fol. 35r; RR, Nr. 33 (1553), fol. 34v; RR, 
Nr. 34 (1554), fol. 25v; RR, Nr. 35 (1555), fol. 32r. 

125 StA QLB, 23b, RR, Nr. 47 (1566), fol. 17r. Vgl. Mülverstedt, Hierographia Qued-
linburgensis, II, S. 65, der in der Klosterkirche einzig die Altäre „B. V. Mariae […] 
S. Nicolai, S. Georgii und S. Stephani“ erwähnt. Eventuell ist in dem „Althar Tho-
me“ aber auch ein neuer Altar für die neuen Bewohner des Münzenbergs zu se-
hen, denen die Äbtissin die Ansiedlung gestattet hatte. In dem erwähnten Herrn 
„Henni“ ist möglicherweise der Stiftspräbendat Henning Holthöder zu sehen, der 
sich im Stift zwischen 1557 und 1591 nachweisen lässt. Vgl. LASA, A20, XVI, B, 
a 1, Nr. 26, fol. 8r (1557), fol. 36r (1560), fol. 46r (1561), fol. 57r (1563), fol. 92r 
(1567), fol. 111r (1569), fol. 124r (1570), fol. 136r (1571), fol. 157r (1573); LASA, 
A20, XVI, B, a 1, Nr. 29, fol. 11r (1581), fol. 26v (1582), fol. 42v (1583); LASA, A12, 
Spec. Quedlinburg, Nr. 209a, fol. 41rv (20.11.1591).

126 StA QLB, 23a, RR, Nr. 30 (1550), fol. 50v; vgl. zudem StA QLB, 23b, RR, Nr. 47 
(1566), fol. 16r.

127 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 2 (22.6.1559).
128 Vgl. LASA, U9, C V, Nr. 44 (30.9.1566). 
129 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 318–322 (18.4.1576), fol. 326–327 (12.10.1577), 

fol. 228–230 (14.10.1577), fol. 333–336 (1580), fol. 384–385 (Ende März 1581). 
130 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 320v (18.4.1576). 
131 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 320r (18.4.1576).
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als künftigem Inhaber des Münzenberger Vorwerks „herndienst“ zu 
leisten und „mit der handt zůdienenn“.132 Die im Zusammenhang mit 
der Nutzung des Klosters erwähnten Steine und das Holz könnten da-
rauf hindeuten, dass zumindest einige der Gebäude derart baufällig 
waren, dass einzig die durch den Abriss gewonnenen Baumaterialien 
von Interesse waren. Die mit Erlaubnis des Stiftes offenbar auf dem 
Münzenberg wohnenden Untertanen dürften einzelne Klostergebäu-
de für ihre Behausungen umgenutzt haben.133 Ob von diesen Ent-
wicklungen auch die Klosterkirche betroffen war und etwa die kulti-
sche Nutzung der geweihten Altäre 1576 bereits nicht mehr stattfand, 
ist hingegen unklar. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass schon vor 1517 bedeuten-
de Teile des Münzenberger Klosterbesitzes verkauft waren und das 
Kloster unter anderem dadurch bereits seit Längerem ökonomische 
Probleme hatte. Für die Verbreitung reformatorischen Gedankenguts 
im Klosterkonvent ist die Verweigerung des Habits durch die gewähl-
te Äbtissin Barbara von Krosigk seit etwa 1524 der einzige Beleg. Die 
andererseits belegte Einbindung des Klosters in die jährlichen An-
nenprozessionen bis in die späten 1530er-Jahre als einer Zeit, da die 
lutherische Mehrheit in der Stadt immer größer wurde, könnte mit 
Gerhardus Gerhardt als dem letzten Propst des Klosters in Verbin-
dung gebracht werden. Gerhardt erhielt vom Rat bis zur Mitte der 
1540er-Jahre Einkünfte von der St.-Johannis-Kirche im Westendorf, 
an der ein alter Priester nachgewiesen werden konnte. Es könnten 
darin Hinweise gesehen werden, dass Propst Gerhardt sowohl im 
Westendorf als auch im Münzenberger Kloster altgläubige Frömmig-
keitsformen eventuell auch gegen den Willen Barbara von Kro sigks 
förderte. Weil Barbara von Krosigk allem Anschein nach nie von 
Anna II. als Äbtissin des Münzenberger Klosters anerkannt wurde, 
dürfte dadurch der Propst des Klosters an Einfluss gewonnen haben. 

Die bislang überwiegend angenommenen Plünderungen und 
Zerstörungen des Klosters im Bauernkrieg wie auch die Flucht der 
Nonnen während dieser Zeit haben sich nach eingehenden Quellen-
recherchen nicht bestätigen lassen. Sie wären erst noch zu belegen. 
Es haben sich jedoch Hinweise dafür finden lassen, dass neben der 
Kirche weitere Gebäude des Klosters noch 1576 bestanden. Inwiefern 
die Klosterkirche und ihre Altäre in dieser Zeit noch gottesdienstlich 
genutzt wurden, ließ sich nicht feststellen.

Anna II. befürchtete wahrscheinlich vonseiten der Münzenberger 
Äbtissin eine Veruntreuung des nicht unbeträchtlichen Klosterschat-
zes, weshalb sie noch zu Lebzeiten Herzog Georgs die Kleinodien vom 
132 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 320v (18.4.1576).
133 Zur Überbauung der Reste des Klosterbezirks vgl. Scheftel, Die ehemalige Klos-

terkirche St. Marien; Zeller, Die Kirchenbauten, S. 42f und die Tafeln 18 und 19.
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Stiftshauptmann inventarisieren ließ. Herzog Georg schritt dagegen 
allem Anschein nach nicht ein. Entweder achtete er die unmittelba-
re Unterstellung des Klosters gegenüber dem Stift oder er erfuhr gar 
nichts von der Anfertigung eines Inventars, weil der damalige Stifts-
hauptmann, Graf Ulrich von Regenstein, enge verwandtschaftliche 
Beziehungen zu Anna II. und ihrer Familie unterhielt. Denkbar ist 
auch, dass Herzog Georg die Inventarisierung duldete, weil er Barba-
ra von Krosigk wegen des verweigerten Habits als ‚Martinianerin‘ im 
Verdacht hatte und die Befürchtungen Annas II. teilte. Unmittelbar 
nach dem Tod Herzog Georgs ließ Anna II. das Kloster einnehmen 
und unterbreitete den darin verbliebenen Nonnen verschiedene An-
gebote zu ihrer weiteren Versorgung, die diese jedoch ablehnten. Der 
bereits vor 1539 auf dem Stiftberg gemeinsam mit dem Stiftsschatz ver-
wahrte Münze,nberger Klosterschatz ging nach 1539/40 endgültig in 
den alleinigen Besitz des Stiftes über. Etwa Mitte der 1540er-Jahre ließ 
Anna II. wegen der Auseinandersetzungen mit Herzog Moritz heim-
lich die wertvollsten Teile des vereinten Schatzes nach Dillenburg zu 
ihrer Schwester, der Gräfin Julia von Nassau-Dillenburg, bringen.

Ab einem nicht genau zu bestimmenden Zeitpunkt vor 1576 hatte 
Anna II. einigen Untertanen erlaubt, auf Klostergrund zu bauen, wo-
für diese sich jedoch verpflichten mussten, auf dem Vorwerk bezie-
hungsweise Wirtschaftshof des Klosters nicht näher benannte Diens-
te zu leisten. Die Einnahmen des Klosters wurden später zum Teil 
zur Besoldung der Kirchendiener verwendet, wodurch Anna II. das 
Münzenberger Kloster direkt in den Dienst ihrer Reformationsein-
führung stellte. Indem Äbtissin Elisabeth II. das Vorwerk des Klosters 
kurz nach ihrem Amtsantritt wiederkäuflich an den Rat verpfändete 
und dieser im Gegenzug die von Anna II. aufgenommenen Schulden 
größtenteils übernahm, trugen das ehemalige Kloster und sein Besitz 
zudem wesentlich zur Konsolidierung der bedrohlichen finanziellen 
Lage des Stiftes und damit zu dessen Fortbestand bei. 

Das im 10. Jahrhundert gegründete Säkularkanonikerstift St. Wi-
perti war in der Mitte des 12. Jahrhunderts in einen Prämonstratens-
erkonvent umgewandelt worden. Bereits im Spätmittelalter befand es 
sich u. a. durch Konflikte mit der Quedlinburger Bürgerschaft und 
den Regensteiner Grafen wiederholt in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten. Eine erste Zerstörung ereignete sich 1336, als Quedlinburger Bür-
ger das zuvor vom Regensteiner Grafen Albrecht II. für Überfälle auf 
die Quedlinburger Altstadt genutzte Prämonstratenserkloster samt 
Kirche und zugehörigen Ländereien verwüsteten. Die zweite Zerstö-
rung erfolgte 1420 wiederum durch Quedlinburger Bürger, worauf-
hin die kirchlichen Oberhäupter „eine tiefgreifende Klosterreform“ 
durchführten, in deren Folge die „ökonomische Konsolidierung“ ein-
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setzte.134 Auf dieser Grundlage entwickelte der Konvent neues Selbst-
vertrauen gegenüber der Stadt. Im Jahr 1454 zogen die Mönche in 
einem nicht näher bekannten Streit mit der Stadt um das Gelände am 
Brühl südlich vom Stiftsberg in einer Prozession vor das Rathaus und 
belegten den Magistrat mit dem Bann. Beinahe ein halbes Jahrhun-
dert lang blieb dieser Streit trotz mehrfacher Vermittlungsversuche 
der Äbtissinnen Anna I. und Hedwig ungelöst, bevor durch Hedwig 
im Jahr 1503 eine Befreiung vom Bann und eine Schlichtung herbei-
geführt werden konnten.135 Diese könnte aber zuungunsten der Stadt 
ausgegangen sein, denn 20 Jahre später flammte der Konflikt wieder 
auf.

Im Mai 1523 war das Wipertikloster nach den übereinstimmenden 
Aussagen der Inhaftierten wie oben beschrieben136 das eigentliche 
Ziel der Aufständischen der Quedlinburger Alt- und Neustadt.137 Der 
Grund war ein Streit um Wiesen und Gehölze, die nach Meinung der 
Gemeinde der Bürgerschaft zustünden, die sich aber der Propst des 
Klosters widerrechtlich angeeignet hatte. Einer der Verhörten gab die 
Meinung der Gemeinde mit den Worten wieder, das Wipertikloster 
„where der gemeyne scheddeliche[r] wedder dye andern Closter al-
le“,138 es schade also der Quedlinburger Bürgergemeinde mehr als 
alle anderen Klöster. Der Neustädter Bürgermeister Hans Barniske 
hatte die Bürger aus der Quedlinburger Neustadt gar zu den Waffen 
gerufen, um gegen St. Wiperti vorzugehen.139 Denkbar ist, dass die 
„ökonomische Konsolidierung“ des Klosters im 15. Jahrhundert, zu-
mindest seit 1477, zum Teil auf Kosten der Quedlinburger Gemeinde 
ging, die nach der Eroberung der Stadt durch die Brüder der Äbtis-
sin jedenfalls vorübergehend geschwächt war. Unter dem Schutz des 
Stiftshauptmanns könnte es dem Konvent möglich gewesen sein, sich 

134 Wozniak, Thomas: Zweihundert Jahre Wipertiforschung. In: QA 8 (2005), S. 10–
34, hier S. 17; Ders.: Johannes Busch und die Klosterbibliothek von St. Wiperti 
Quedlinburg im 15. Jahrhundert. In: QA 14 (2011), S. 18–26, bes. S. 20; Fritsch, 
Geschichte, I, S. 286.

135 Vgl. Wozniak, Zweihundert Jahre, S. 17 auf der Grundlage von Brinkmann, Be-
schreibende Darstellung, Bd. 33/1, S. 150. Zudem: Fritsch, Geschichte, I, S. 292f; 
Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 218f.

136 Vgl. Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit. 
137 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 

fol. 82v, 86rv, 60r, 77v, 78v (nach dem 1.5.1523). Siehe auch das Schreiben eini-
ger Bürger an Herzog Georg, in dem sie darüber klagen, dass die Mönche von 
St. Wiperti Gemeindebesitz „zu sich genom haben“ und der Stiftshauptmann Veit 
von Drachsdorf jede Klage dagegen unterdrücke. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 68rv (6.5.1523). 

138 Vgl. die Aussage von Lucas Heinrich: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 86rv (23.5.1523).

139 Vgl. die Aussage des Neustädter Zimmermanns Anders Lucas: GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 60r (nach dem 
1.5.1523).
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Ländereien der Gemeinde anzueignen. Weitere Quellen für diesen 
Zusammenhang fehlen jedoch.

Nach der raschen Niederschlagung des Aufstands durch Herzog 
Georg war der Zorn der Bürgerschaft gegenüber dem Kloster kei-
neswegs beseitigt, weshalb Stiftshauptmann Drachsdorf Mitte Mai 
1523 an Herzog Georg schrieb, „in der staeth stehets nach wie vor in 
boeser gedůlth“.140 Zwei Jahre später wurde das Wipertikloster nach 
Meinung der älteren wie jüngeren Forschung uni sono von umherstrei-
fenden Bauernhaufen gestürmt und geplündert.141 Vor dem Hinter-
grund des 1523 durch Herzog Georg und seinen Amtmann unter-
bundenen Sturms Quedlinburger Bürger aus der Alt- und Neustadt 
auf das Kloster ist dies infrage zu stellen. Auch die wenigen vorhande-
nen zeitgenössischen Quellen des Jahres 1525 sprechen gegen diese 
Darstellung. Hinzu kommt, dass sich auch im parallelen Fall der in 
der Forschung bislang angenommenen Zerstörung beziehungsweise 
Plünderung des Münzenberger Marienklosters durch aufständische 
Bauern keinerlei Hinweise haben finden lassen. 

Über das Ausmaß der Zerstörung von St. Wiperti berichtet Drachs-
dorf Mitte Juni 1525 beschwichtigend an Herzog Georg, dass das Klos-
ter zwar im Inneren verwüstet sei, aber die Vorräte noch vorhanden 
wären142 und die Gebäude noch stünden. Dennoch hätten der Propst 
und die Mönche „nicht lust“ zur Rückkehr ins Kloster.143 Die Schuld 
an den Zerstörungen schoben sich die Äbtissin und der Quedlinbur-
ger Rat gegenseitig zu. Während der Rat die Untertanen der Äbtissin 

140 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 58 (17.5.1523).

141 Fritsch, Geschichte I, S. 294; Voigt, Geschichte, III, S. 179; Mülverstedt, Hie-
rographia Quedlinburgensis, II, S. 59; Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, 
S. 219; Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 166; Ders., Qued-
linburg. Kleine Stadtgeschichte, S. 69; Ders., Zweihundert Jahre, S. 17; Sterba, 
Herders neues Klösterlexikon, S. 623; Reuling/Stracke, Deutscher historischer 
Städteatlas, S. 7; Leopold, Die ottonischen Kirchen, S. 105. Kleemann, Führer 
durch Quedlinburg, S. 44 schreibt lediglich davon, dass das Kloster im Bauern-
krieg „verheert“ wurde, benennt aber keine Schuldigen. Olaf Karlson erwähnt 
bei seiner 2006/07 unternommenen Bauforschung am ehemaligen Stiftsgebäude 
von St. Wiperti die Baugeschichte des Klosters nicht. Vgl. Karlson, Olaf: Baufor-
schung am ehemaligen Stiftsgebäude des Prämonstratenserstiftes St. Wiperti in 
Quedlinburg, 2006/07. In: Rüber-Schütte, Elisabeth (Hg.): Vom Leben in Kloster 
und Stift – wissenschaftliche Tagung zur Bauforschung im mitteldeutschen Raum 
vom 7. bis 9. April 2016 im Kloster Hysburg, Halle 2017, S. 275–290 (Arbeitsbe-
richte. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 13).

142 Dass die Vorräte des Klosters von den Aufständischen nicht wegführt wurden, 
könnte dafür stehen, dass Quedlinburger Bürger und Einwohnerinnen in das 
Kloster eingefallen waren. Einerseits wäre im Nachhinein leicht nachzuverfolgen, 
wenn die Vorräte in die Stadt geführt worden wären, und andererseits hätten sie, 
wenn sie bei Nachforschungen im Haus eines Bürgers gefunden worden wären, als 
Beleg für seine Beteiligung am Aufstand dienen können.

143 ABKG, II, Nr. 1046, S. 293f (12.6.1525). 
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auf dem Neuen Weg und im Westendorf bezichtigte, machte Anna II. 
allein die Bürger in der Alt- und Neustadt verantwortlich und stell-
te sich schützend vor ihre direkten Untertanen im Westendorf und 
im Neuen Weg.144 Auch der Propst von St. Wiperti hatte Drachsdorf 
mitgeteilt, dass „keyn man in westendorf fader [oder] auf den No-
wen Wege […] schuldig daran“ sei.145 Von umherziehenden Bauern-
haufen, die das Kloster überfallen, geplündert und zerstört hätten, 
fehlt hingegen jede Nachricht.146 Dass neben den Quedlinburger Bür-
gern nicht dennoch Einwohner der Vorstädte, Bauern des Umlands 
144 Vgl. ABKG, II, Nr. 1068, S. 326–328 (28.6.1525). 
145 ABKG, II, Nr. 1046, S. 294 (12.6.1525). Die entsprechende Quellenstelle wurde 

bislang kontrovers diskutiert. Im Original heißt es: „Wyewol mir der probst zu 
S. Wyprecht gesagt, er halt es davor, das keyn man in Westendorff ader auf den 
Nowen Wege sey, sye seind nit schuldig daran.“ Lorenz, Quedlinburgische Ge-
schichte, S. 250 schloss daraus, dass der Propst an Drachsdorf berichtete, kein 
Einwohner des Westendorfs und des Neuen Weges sei „bei der Plünderung be-
teiligt gewesen“. Hermann Goebke liest die betreffende Stelle dementgegen (wie 
später Thomas Wozniak) in der Form, dass „kein Mann auf dem Westendorf und 
dem Neuen Wege [war, E.R.], der nicht an der Zerstörung des Klosters mitschul-
dig sei“. Goebke, Bauernkrieg Halberstadt, S. 23; Wozniak, Quedlinburg im 14. 
und 16. Jahrhundert, S. 166. Diese beiden entgegengesetzten Lesarten deuten 
zunächst darauf hin, dass die Textstelle zu unterschiedlichen Lesarten einlädt 
und nicht undiskutiert bleiben darf. Für beide Interpretationen ist es nötig, im 
Originaltext Einfügungen beziehungsweise Auslassungen vorzunehmen, wodurch 
entweder „keyn man in Westendorff ader auf den Nowen Wege [beteiligt gewe-
sen, E.R.] sey[.] sye [die Bürger dieser Gebiete, E.R.] seind nit schuldig daran“ 
oder „keyn man in Westendorff ader auf den Nowen Wege sey, [… der, E.R.] nit 
schuldig daran [sei, E.R.]“. Für den Inhalt des Satzes schwerwiegender sind die 
nötigen Änderungen bei der von Wozniak und Goebke favorisierten Lesart. Mit 
Blick auf die 1523 abgewendete Erstürmung des Klosters durch Bürger aus der 
Quedlinburger Alt- und Neustadt erscheint es fraglich, ob der Propst des Klos-
ters zwei Jahre später die Einwohner des Westendorfs und des Neuen Weges be-
schuldigt hätte, obwohl Anna II. sich gegenüber Herzog Georg vor sie stellte und 
stattdessen die Einwohner von Alt- und Neustadt Quedlinburg beschuldigte. Wird 
die Textstelle in der Art gelesen, dass kein Mann des Westendorfs und des Neuen 
Weges bei der Plünderung dabei gewesen sei, stellt sich die Frage, woher der Pro-
pst dies hätte wissen können. Die Antwort könnte darin gesehen werden, dass das 
Westendorf und der Neue Weg neben anderen Gebieten zur Parochie beziehungs-
weise Kirchsprengel von St. Wiperti gehörten. Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 289; 
Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 217. Der Propst könnte also unter den 
Plünderern kein ihm aus seiner Kirche bekanntes Gesicht gesehen und dies an 
Stiftshauptmann Drachsdorf berichtet haben. Im Ergebnis deuten obige Überle-
gungen eher darauf hin, dass der Propst die Einwohner des Westendorfs und des 
Neuen Weges entlastete, ohne Drachsdorf seine Vermutung/Kenntnisse der wah-
ren Schuldigen mitzuteilen. 

146 Einzige Ausnahme ist Scultetus, der von Bauern berichtet, die das Kloster besetzen 
wollten, was Anna II. durch Bitten eine Zeit lang verhindern konnte. Vgl. Sculte-
tus, Oratiuncula, S. 50. Bei Scultetus ist zu beachten, dass er laut Kettner erst 1565 
Pfarrer an St. Nikolai in Quedlinburg wurde und vorher in Magdeburg tätig war. 
Vgl. Kettner, Kirchen, S. 128, 222. Die zeitgenössischen Quellen dürften deshalb 
schwerer wiegen. Die am Einzelfall zu prüfende Verlässlichkeit von Scultetus ist 
unter anderem daran abzulesen, dass er das Auftreten von Dr. Runge in zeitlichen 
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oder Untertanen umliegender Herrschaften an den Zerstörungen in 
St. Wiperti beteiligt waren, lässt sich aufgrund der dürftigen Quellen-
lage nicht ausschließen. Thomas Wozniak schreibt auf der Grundla-
ge von Heydenreuter 2005 in seinem Bericht zur Wipertiforschung, 
„die Schuldigen an diesen Ausschreitungen“ gegen das Wipertikloster 
1525 konnten „trotz eingeleiteter Untersuchungen von Herzog Ge-
org […] nicht ermittelt werden“. Georg habe den Verdacht gegenüber 
Anna II. und dem Rat gehegt, dass „sie eine Teilung der Klostergüter 
ausgemacht hätten und die Zerstörungen wohlwollend duldeten“.147 

Aus der Perspektive von Anna II. ist jedoch nicht ersichtlich, wes-
halb sie die (teilweise) Zerstörung eines ihrem Stift direkt unterstell-
ten Klosters hätte dulden und dessen Besitz danach noch mit dem 
Rat hätte teilen sollen. Ihr fehlte dafür jegliches Motiv. Anders beim 
Quedlinburger Rat und den Bürgern der Alt- und Neustadt: Von ei-
nem Teil der Ratsherren dazu aufgerufen, hatte sich bereits zwei Jahre 
zuvor eine größere Anzahl von Bürgern zum Sturm auf das Kloster 
versammelt. Die damals von ihnen vorgebrachte Klage, wonach der 
Propst von St. Wiperti Ländereien der Gemeinde widerrechtlich in 
den Besitz seines Klosters gebracht hätte, ist gleichzeitig ein Motiv 
der Bürger zur Erstürmung und Plünderung desselben. Mit einiger 
Sicherheit standen hinter diesen Vorwürfen der Gemeinde reforma-
torische Forderungen. Zudem sind sie mit dem Augustinereremiten-
kloster in Verbindung zu bringen, dessen Klosterschatz Anfang 1523 
oder sogar schon 1522 inventarisiert und auf dem Altstädter Rathaus 
deponiert worden war.148 Es bestand deshalb wohl die Sorge der Bür-
ger, bei der Verteilung des Besitzes der Klöster zwischen dem Schutz-
vogt, dem Rat und der Äbtissin zu kurz zu kommen. 

Der von der bisherigen Historiografie für den Untergang des Klos-
ters Wiperti und der anderen drei Klöster in und um Quedlinburg 
vielfach bemühte Bauernkrieg blieb angesichts der hier neu gewon-
nenen Erkenntnisse wahrscheinlich ein entferntes Ereignis, das ein 
Teil der Quedlinburger Bürger zum Anlass nahm, um nach 1336, 
1420 und dem gescheiterten Versuch 1523 im Mai 1525 wiederum 
und zum letzten Mal das Wipertikloster zu verwüsten. Dass die Mön-
che trotz der eher geringen Zerstörungen 1525 laut Drachsdorf keine 
„lust“149 zur Rückkehr in ihr Kloster hatten, könnte mit reformato-

Zusammenhang zum Bauernkrieg setzte, Runge aber erst Mitte der 1530er-Jahre 
nach Quedlinburg kam. 

147 Wozniak, Zweihundert Jahre, S. 17, 26; vgl. auch Heydenreuter, Kunstraub, 
S. 110f.

148 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 2, fol. 80v (Mai 1523); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 b 1, fol. 255r (6.12.1544); weiterhin Kap. 3.1 und 3.2 der vorlie-
genden Arbeit.

149 ABKG, II, Nr. 1046, S. 293 (12.6.1525). 
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rischen Ideen zusammengehangen haben, die sicher auch im Klos-
terkonvent Verbreitung gefunden hatten. Eher weltlicher Natur ist 
die Deutung, dass die Mönche ihre Widersacher nicht in den bislang 
angenommenen Bauernhaufen sahen, die auf ihrem Durchzug durch 
Quedlinburger Stiftsgebiet ihr Kloster verwüstet hatten und dann wie-
der abgezogen waren.150 Da die Schuldigen an den Zerstörungen zu 
einem großen Teil hinter den Quedlinburger Stadtmauern wohnten 
und eine stete Gefahr darstellten, mochte es den Mönchen wenig ver-
lockend erschienen sein, ihr Kloster wie nach 1420 wiederaufzubau-
en, bis die Bürger das nächste Mal plündernd und brandschatzend 
ihren Konvent heimsuchten. 

Drachsdorf riet Herzog Georg im Juni 1525 dazu, die derzeit leer 
stehenden Klöster St. Wiperti und Michaelstein in seinen Besitz zu 
nehmen, ehe sie „ander leut zu iren handen wringen“. Das „ganze 
volk zu Quedlinburgk [sähe es, E.R.] gern, das E. F. G. [Herzog Ge-
org, E.R.] dyeselbigen closter in vorwarung nhemen, dan das sye an 
dye ebtischin [Anna II., E.R.] gelangen sollten“.151 Nach dem Willen 
Georgs sollten die Mönche jedoch wieder in ihre Klöster zurückkeh-
ren, was auch geschah. Mülverstedt verkürzt die letzten Jahre des 
Klosterkonvents, wenn er schreibt, dass nach 1525 „einige Mitglieder 
zwar zurue ckkehrten, das Kloster aber bald wieder verließen, an ihrer 
Spitze der Probst, welcher sich verheirathete“.152 Da die Ehestiftung 
zwischen dem letzten Propst Lambertus Borse und der Witwe Barbara 
Oelgart153 erst 1552 stattfand,154 liegt zwischen der Rückkehr der Mön-
che in ihr Kloster und dieser Hochzeit immerhin mehr als ein Vier-
teljahrhundert. So lange könnte es gedauert haben, bis nach einem 
eventuellen Verbot, Novizen im Kloster aufzunehmen, oder auch an-
gesichts fehlender Interessenten die letzten Mönche entweder ausge-
treten oder verstorben waren.
150 Vgl. ABKG, II, Nr. 1068, S. 326–328 (28.6.1525), wonach Anna II. die Bürger der 

Stadt Quedlinburg für die Zerstörungen verantwortlich machte.
151 ABKG, II, Nr. 1046, S. 293 (12.6.1525).
152 Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, II, S. 59. 
153 Witwe von Hans Oelgart, Ratsherr von 1531–1549. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 

14. und 16. Jahrhundert, S. 124.
154 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 397rv (8.10.1552). Fritsch, Geschichte, 

II, S. 249, Brinkmann, Beschreibende Darstellung, Bd. 33/1, S. 150 und Wozni-
ak, Zweihundert Jahre, S. 26 erwähnen zwar die Hochzeit, geben allerdings keine 
Datierung an. Im Jahr 1630 wurden im Kontext der geplanten Rückgabe des Klos-
ters an den Prämonstratenserorden Zeugenaufnahmen von alten Quedlinburger 
Bürgern aufgenommen. Dabei sagte der 78-jährige Claus Rodenburgk aus, dass 
Lambertus Borse nach seinem Weggang aus dem Kloster in der Hohen Straße in 
der Quedlinburger Altstadt gewohnt habe. Dieses Haus sei nach einem anderen 
Zeugen von der Äbtissin von Steuern befreit worden. Weiterhin habe als Letzter 
ein Herr Herrmann im Pförtnerhaus des Klosters gelebt und sei aus der Küche des 
Stiftes versorgt worden. Vgl. StA QLB, Rep. 33, VI, Nr. 14, Akta betr. Die Restituti-
on des Klosters St. Wiperti (1630).
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1547 wurde die letzte katholische Hochzeit im Kloster geschlossen. 
Da im gleichen Jahr der Klosterschatz durch Anna II. eingezogen 
wurde, nimmt Wozniak an, dass seit dieser Zeit das Kloster „als auf-
gehoben gelten“ könne.155 Dagegen spricht einerseits ein Vergleich 
mit anderen Klöstern in und um Quedlinburg. Ein Teil des Schat-
zes des Franziskanerklosters wurde bereits in der ersten Hälfte der 
1520er-Jahre eingezogen, und derjenige des Münzenberger Klosters 
wurde einige Zeit vor 1539 schon auf dem Stiftsberg verwahrt. Den-
noch bestanden beide Klöster im Fall von St. Marien bis 1539 und das 
Franziskanerkloster bis zum Tod des letzten Konventsmitglieds etwa 
in der ersten Hälfte der 1540er-Jahre fort.156 Ein weiteres Indiz lässt 
sich darin sehen, dass bei den jährlichen Zinszahlungen des Rates 
an das Kloster St. Wiperti noch 1550 vermerkt wurde, dass sie dem 
„probst“ übergeben wurden.157 Will man die Hochzeit des Propsts 
1552 als terminus ante quem der Auflösung des Klosters annehmen, so 
überdauerte der Klosterbetrieb in seinen letzten Jahren sogar noch 
die obrigkeitliche Reformationseinführung um bis zu etwas mehr als 
zwei Jahrzehnte. Die von Fritsch, Brinkmann und Wozniak für Ende 
1547 erwähnte letzte katholische Trauung im Kloster, bei der Johann 
Böttcher ein Ehepaar einsegnete,158 kann als Beleg dafür herangezo-
gen werden, dass das Kloster bis zuletzt von den verbliebenen Altgläu-
bigen genutzt wurde. Ein weiterer Hinweis dafür findet sich in den 
anonym 1545 bei sächsischen Räten eingereichten Klagen.159 Im letz-
ten Klagepunkt wird angeführt, dass Anna II. einen „pfaffen“ mit Na-
men „Er Nicolaůs“ habe, der „zweymal das Eůangeliům verleůcknet 
vnd wider zůr Bapisterey gefallen“ sei. Und dennoch sei er Anna II. 
„gutgenůg zů Eim pfůher [Pfarrer, E.R.] wiperti“. Dieser „pfaffe“ habe 
zudem am vergangenen Gründonnerstag mit einigen Gehilfen ge-
mäß der altgläubigen Liturgie für diesen Feiertag „die altar aůff dem 
stiff[t] gewaschen“.160 Ein weiterer „pfaffe“ der Äbtissin, „[H]Er[r] 

155 Wozniak, Zweihundert Jahre, S. 26.
156 Vgl. dazu im vorliegenden Kapitel die Abschnitte zum Franziskanerkloster und 

zum Marienkloster auf dem Münzenberg. 
157 StA QLB, 23a, RR, Nr. 30 (1550), fol. 40v. 
158 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 249; Brinkmann, Beschreibende Darstellung, 

Bd. 33/1, S. 150; Wozniak, Zweihundert Jahre, S. 26.
159 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 301–309 (Mitte 1545).
160 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 309v (Mitte 1545). In jenem Geistlichen könnte der Präbendat Nicolaus Fran-
cke gesehen werden, der sich zwischen 1540 und 1551 in den Ratsrechnungen 
nachweisen lässt. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 21, Vol. I (1540), fol. 16r; RR, Nr. 28, 
Vol. I (1548), fol. 31r; RR, Nr. 31 (1551), fol. 37v. Zu den im Alten Glauben üb-
lichen Altarwaschungen vgl. beispielsweise die Aufzeichnungen des Florentius 
Diel, der zwischen 1491 und 1518 die Pfarrei St. Christoph in Mainz innehatte. An 
Gründonnerstag seien die zuvor abgedeckten Altäre „zu waschen unter dem Beten 
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aůgůstin ist Ein gottlosser mensche helt nichts von hochwirdigen 
Sacrament beydergestalt“ und sprach „schimpfflich vnd schmelich 
darvon wie die bapisten alle“.161

Der erwähnte „Er Nicolaůs“ dürfte mit Nikolaus Francke zu iden-
tifizieren sein, der ursprünglich Pfarrer an St. Aegidii war, dann an 
das Heilig-Geist-Hospital wechselte und schließlich neben seiner Tä-
tigkeit an der Kapelle St. Anna im gleichnamigen Hospital zwischen 
der Quedlinburger Alt- und Neustadt auch an St. Wiperti als Pfarrer 
wirkte.162 Weiterhin lässt er sich als Stiftspräbendat nachweisen.163 Da 
Nikolaus Francke bis 1562 als Inhaber der erwähnten Kapelle im An-
nen-Hospital erwähnt wird,164 ist es denkbar, dass er über die Heirat 
des letzten Propsts des Klosters im Jahr 1552 hinaus noch zehn Jahre 
an St. Wiperti tätig war und die letzten Altgläubigen betreute.

Trotz fehlender Quellen ist anzunehmen, dass die Pfarrgrenzen der 
Klosterkirche nicht mehr streng eingehalten wurden, da St. Wiperti 
gegebenenfalls neben der Stiftskirche St. Servatii die einzige verblie-
bene altgläubige Kirche auf dem Territorium des Reichsstifts war. 
Es dürften sich also bis mindestens 1547 Altgläubige aus der Qued-
linburger Alt- und Neustadt, aus den Vorstädten, dem Westendorf, 
Ditfurts und gegebenenfalls auch aus umliegenden Herrschaften auf 
den Kirchenbänken der Klosterkirche eingefunden haben. 

Ein Grund für die wiederholten Einfälle Quedlinburger Bürger in 
das Wipertikloster dürften auch die im Vergleich zu allen anderen 
Klöstern in und um Quedlinburg sehr engen wirtschaftlichen Ver-
flechtungen mit der Stadt sein, wodurch das Kloster stets eine Kon-

der Antiphon und der Kollekten ihrer Patrone (Heiligen), welche Waschungen 
bei den andern in Stifts- und Klosterkirchen unter dem Absingen der Gesänge 
vom Leiden Christi stattzufinden pflegen“. Falk, Franz (Hg.): Die pfarramtlichen 
Aufzeichnungen (Liber consuetudinum) des Florentius Diel zu St. Christoph in 
Mainz (1491–1518), Freiburg/Br. 1904, S. 25 (Erläuterungen und Ergänzungen 
zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes 4/3); vgl. zudem für weitere Bei-
spiele von Altarwaschungen an Gründonnerstag aus Köln, Schwarzenbroich und 
dem Augustiner-Chorfrauenstift Heiningen: Eizenhöfer, Leo/Knaus, Hermann 
(Bearb.): Die Handschriften der hessischen Landes- und Hochschulbibliothek 
Darmstadt, Bd. 2: Die liturgischen Handschriften, Wiesbaden 1968, S. 345, 347, 
363; Lutz, Conrad Eckart: Arbeiten an der Identität. Zur Medialität der „cura mo-
nialum“ im Kompendium des Rektors eines reformierten Chorfrauenstifts. Mit 
Edition und Abbildung einer Windesheimer „Forma investiendi sanctimoniali-
um“ und ihrer Notationen, Berlin 2010, S. 59 (Scrinium Friburgense 27).

161 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 309v (Mitte 1545). Eventuell ist in diesem Geistlichen der Präbendat Augus-
tinus Bruggemann zu sehen, der in den Jahren 1537, 1538, 1542, 1545 und 1546 
die Rechnungen der Präbendaten anfertigte. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, 
fol. 1r (1537), fol. 11r (1538), fol. 44r (1542), fol. 69r (1545), fol. 81r (1546).

162 Vgl. dazu Kap. 3.3 der vorliegenden Arbeit.
163 Vgl. Kap. 7, Anm. 87 der vorliegenden Arbeit.
164 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. (1562), fol. 43v.
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kurrenz zu den ökonomischen Ambitionen der Bürger darstellte. Das 
Kloster besaß am Anfang des 16. Jahrhunderts noch eine Mühle, etwa 
16 Morgen Land, den Zehnten in der Stadt, Zinse von sechs Höfen 
in und von weiteren drei Höfen vor der Stadt. Zudem gehörten dem 
Konvent der Brühl südlich des Stiftsberges und umfassende Fischer-
eirechte in der Bode.165 Seine ursprüngliche Wirtschaftskraft ist aus 
einem erhaltenen Register der Einnahmen und Ausgaben „des Clos-
ters Sancti Wiperti“ aus den Jahren 1554/55 nur noch zu erahnen.166 
Die Einnahmen flossen aus Erbzinsen von Häusern und Äckern, Zin-
sen einer Tongrube und einer Mühle und ferner aus folgenden Er-
zeugnissen: Schmalz, Speck, Pferde, Wolle, Felle, Leder, Weizen, Rog-
gen, Gerste, Erbsen, Rübensamen, Butter, Käse, Obst, Stroh, Seilen, 
Asche, Hopfen und Reitochsen.167 

Obwohl 1554 viele dieser Einnahmeposten vacat („leer“) blieben 
und die Haupteinnahmen der Verkauf von Weizen, Roggen und Gers-
te erzielte, weist doch die Existenz jener anderen Posten im Register 
auf die ursprüngliche Vielfalt der Einnahmequellen des Klosters hin, 
von denen anzunehmen ist, dass sie zumindest zum Teil vor der Er-
stürmung des Klosters im Bauernkrieg auch noch in Betrieb waren. 
Das Gesinde des Klosters umfasste 24 Personen, die von einigen Ta-
gelöhnern (Hacker, Schnitter, Drescher, Holzhauer etc.) unterstützt 
wurden.168 Im Jahr 1554/55 wurde der große Gewinn von 466 Talern 
erwirtschaftet, obwohl unter den Ausgaben 226 Taler verzeichnet wur-
den, die an Anna II. abgeführt wurden, und weitere 56 Taler, womit 
sich St. Wiperti an anfallenden Reichssteuern des Stiftes beteiligte.169 
Anna II. verpflichtete sich 1559, aus den Einnahmen des ehemaligen 
Klosters jährlich 50 Gulden zur Besoldung der Geistlichen an den 
Stadtkirchen und 25 Gulden zur Bezahlung der Lehrer zu geben und 
schenkte 1566 dem Gotteskasten zwei Hufen Landes aus dem Besitz 
von St. Wiperti.170 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Prämonstratenserklos-
ter St. Wiperti, nachdem es bereits im Spätmittelalter mehrfach durch 
Quedlinburger Bürger zerstört wurde, 1523 wiederum zum Ziel der 
versammelten Aufständischen in der Alt- und Neustadt wurde. Das ra-
sche Eingreifen des Stiftshauptmanns und Herzog Georgs konnte das 
verhindern, allerdings blieb der Unmut der Bürger unterschwellig be-
stehen. Der Bauernkrieg 1525 bot den Bürgern augenscheinlich den 
165 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 217f; ausführlicher bei Voigt, Ge-

schichte, I, S. 301–303 und Voigt, Geschichte, II, S. 148–166.
166 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 1, n. f. (16.10.1554).
167 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 1, n. f. (16.10.1554).
168 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 1, n. f. (16.10.1554).
169 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 1, n. f. (16.10.1554).
170 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 391, fol. 2 (22.6.1559), fol. 4–5 (s. d.); 

LASA, U9, C V, Nr. 44 (30.9.1566). 
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Anlass, wieder gegen das Kloster loszuschlagen. Allerdings fielen die 
Zerstörungen im Vergleich zu 1420 relativ gering aus. Während die Ge-
bäude äußerlich intakt blieben und die Vorräte von den Aufständischen 
verschont wurden, waren die größten Zerstörungen wahrscheinlich im 
Inneren, also bei den Einrichtungsgegenständen und dem Mobiliar, zu 
verzeichnen. Dennoch kehrten die Mönche wohl erst auf Befehl von 
Herzog Georg in ihr Kloster zurück. Entgegen bisherigen Annahmen 
heiratete der letzte Propst des Klosters nicht schon zeitnah nach 1525, 
sondern erst 1552. Ob dessen Kloster erst mit der Hochzeit des Propsts 
oder schon früher von Anna II. für ihr Stift eingezogen und aufgelöst 
wurde, ist nicht sicher zu klären, denn auch 1550 wird noch ein Propst 
des Klosters in den Ratsrechnungen erwähnt. 

Im Vergleich mit den anderen Klöstern der rasch zerfallenden säch-
sischen Zirkarie des Prämonstratenserordens scheint das Wipertiklos-
ter relativ lange der Reformation widerstanden zu haben.171 Dabei ist 
allerdings zu berücksichtigen, dass die bloße Fortexistenz des Klos-
ters nichts über die Situation unter den Konventualen aussagt. Die 
Klosterkirche wurde bis mindestens 1547 quasi als einer der letzten 
verbliebenen Rückzugsorte von Altgläubigen genutzt, wobei sich der 
„Einzugsbereich“ von St. Wiperti wahrscheinlich über die ursprüngli-
chen Pfarrgrenzen hinaus deutlich erweiterte. In der ökonomischen 
Stärke des Klosters, seiner starken Verflechtung mit der Stadt Qued-
linburg und der daraus möglicherweise resultierenden Konkurrenz 
zu Interessen des Rates und der Bürgergemeinde konnte ein mögli-
ches Motiv für die wiederkehrenden Zerstörungen des Klosters durch 
Quedlinburger Bürger herausgearbeitet werden. Da die übrigen 
Quedlinburger Klöster (Franziskaner- und Augustinereremitenklos-
ter, Münzenberg) von den Aufständischen 1525 allem Anschein nach 
verschont blieben, könnten bei der Verwüstung des Wipertiklosters 
im gleichen Jahr wirtschaftliche Motive im Vordergrund gestanden 
haben.

8.3 DIE AUSWÄRTIGEN KLÖSTER (MICHAELSTEIN, WEND-
HAUSEN, WALBECK, TEISTUNGENBURG)

Das im 12. Jahrhundert auf Betreiben der Quedlinburger Äbtissin 
Beatrix II. gegründete Zisterziensermönchskloster Michaelstein bei 
Blankenburg entwickelte sich bis zum Ende des Mittelalters zum 

171 Vgl. Meier, Johannes: Die Prämonstratenser und Prämonstratenserinnen. In: Jür-
gensmeier, Friedhelm/Schwerdtfeger, Regina Elisabeth (Hg.): Orden und Klöster 
im Zeitalter der Reformation und Katholischer Reform 1500–1700, Bd. 3, Münster 
2007, S. 11–38, bes. S. 25 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der 
Glaubensspaltung 67). 
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reichsten aller Klöster des Reichsstifts, wenn auch sein Besitz im 
Vergleich mit anderen Zisterzienserklöstern (etwa Walkenried) „be-
scheiden“ blieb.172 Schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts waren 
die Ländereien des Klosters mit 500 Hufen beziehungsweise etwa 
3500 Hektar zu veranschlagen.173 Hinzu kamen Bergbaurechte am 
Rammelsberg bei Goslar und Anteile an Lüneburger Salzpfannen.174 
Durch die „beispielhafte Urbarmachung von Land und die Ausnut-
zung von Wasserkraft in unmittelbarer Umgebung des Klosters“175 
hatte auch die Zisterze Michaelstein einen Anteil an dem „Wirt-
schaftswunder“, für das Zisterzienser „in ihren Klöstern im 12./13. 
Jahrhundert“ verantwortlich waren.176 Wie es für Zisterzienserklöster 
typisch war, besaß auch Michaelstein zu Anfang des 16. Jahrhunderts 
mit dem etwa 40 Kilometer entfernten, nördlich von Aschersleben 
gelegenen Hof Winningen eine sogenannte Grangie, wobei es sich 
um einen „landwirtschaftliche[n] Großbetrieb“177 handelte, zu dem 
die dortige Stephanskapelle gehörte.178 Von Winningen aus wurden 
„wenigstens 24 Hufen“ bewirtschaftet.179 Der Klosterhof Helsungen 
östlich von Blankenburg hatte wahrscheinlich deutlich geringere Aus-
maße.180 Weitere Besitzungen mit einer Grangie südlich von Güstrow 

172 Behrens, Heinz Albert: Kloster Michaelstein, München/Berlin 1993, S. 5 (Große 
Baudenkmäler 478). Ähnliche Einschätzung bei: Schultz, Hans-Adolf: Michael-
stein. In: Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, Bd. 2: Niedersachsen 
und Bremen, Stuttgart 51986, S. 328 (Kröners Taschenausgabe 272). Für die im 
Vergleich mit anderen Zisterzen geringe Bedeutung des Klosters spricht auch der 
Besitz von nur einer oder zwei Grangien, während zu anderen Zisterzen bis zu 
15 Grangien gehörten, die die Klöster kranzförmig umgaben. Vgl. Eberl, Immo: 
Die Zisterzienser. Geschichte eines europäischen Ordens, Stuttgart 2002, S. 231f.

173 Zum Vergleich mit anderen Zisterzen siehe Eberl, Die Zisterzienser, S. 233f. Laut 
Marion Probst besaß das Kloster im 13. Jahrhundert sogar „etwa 700 Hufen“ bezie-
hungsweise 4900 Hektar. Vgl. Probst, Marion: Kloster Michaelstein, Dössel 2004, 
S. 5.

174 Vgl. Behrens, Kloster Michaelstein, S. 4.
175 Behrens, Kloster Michaelstein, S. 4.
176 Eberl, Die Zisterzienser, S. 227. Vgl. dazu auch: Ribbe, Wolfgang: Die Wirtschaft-

stätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter: Agrarwirtschaft. In: Elm, Kaspar/Joe-
rißen, Peter/Roth, Hans Josef (Hg.): Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen 
Ideal und Wirklichkeit. Eine Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland, 
Rheinisches Museumsamt Brauweiler 3. Juli bis 28. September 1980, Bonn 1980, 
S. 203–216 (Schriften des Rheinischen Museumsamtes 10); Schich, Winfried: Die 
Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter: Handel und Gewerbe. In: 
Elm/Joerißen/Roth, Die Zisterzienser, S. 217–236. 

177 Eberl, Die Zisterzienser, S. 231.
178 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 312.
179 Steinhoff, Geschichte, S. 142.
180 Der Hof wird einzig Mitte der 1570er-Jahre erwähnt. Dabei wurde festgehalten, 

dass es nötig sei, auf dem Klosterhof „wiederůmb“ Ställe, Scheunen und ein 
Wohnhaus zu errichten, Vieh zu kaufen und das Gelände zu umzäunen. LASA, 
A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 467r (um 1576). 
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in Mecklenburg hatten die Michaelsteiner Mönche bis 1433 vollstän-
dig verkauft.181 

Zu den wichtigsten Produkten des Klosters und seiner Höfe dürf-
ten, wie spätere Register zeigen,182 Fleisch, Wolle, Getreide, Käse, 
Milch, Butter und gegebenenfalls auch Bier gezählt haben. Ein Teil 
dieser Produkte diente der Eigenversorgung, während das Kloster 
zum Verkauf der nicht unbedeutenden Überschüsse drei Stadthöfe in 
Aschersleben, Quedlinburg und Halberstadt besaß, die in Anlehnung 
an den Habit der Mönche auch „Graue Höfe“ genannt wurden. Zum 
Grauen Hof in Quedlinburg gehörte neben einer Kapelle183 wieder-
um ein Hof in Rieder an der südlichen Grenze des Reichsstifts.184 Das 
durch Viehhaltung erzeugte Fleisch – 1562 wurden im Kloster selbst 
und auf dem Hof Winningen zusammen 230 Schweine, 266 Rinder 
und 1682 Schafe gezählt185 – wurde fast vollständig verkauft, da den 
Mönchen der Fleischverzehr mit Ausnahme von Geflügel verboten 
war.186 Diese Vorbemerkungen zu den wirtschaftlichen Grundlagen 
sind nötig, um die über den Forschungszeitraum der vorliegenden 
Arbeit bis ins 17. Jahrhundert und darüber hinausreichenden Kon-
flikte um das Kloster Michaelstein und besonders dessen Wirtschafts-
hof Winningen einordnen zu können.187 

181 Vgl. Lisch, Georg Christian Friedrich: Geschichte der Besitzungen auswärtiger 
Klöster in Mecklenburg, 1. Geschichte der Besitzungen des Klosters Michaelstein 
in Mecklenburg. In: Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte 
und Alterthumskunde 12 (1847), S. 4–14; Steinhoff, Geschichte, S. 142.

182 Vgl. zum Kloster Michaelstein: LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 285–301 
(29.9.1562); zum Hof Winningen: LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7, fol. 53–57 
(4.10.1562), fol. 62 (Anfang Oktober 1562). Sowie die Aufstellung von Georg von 
Dannenberg: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 c 2, fol. 26–28 (6.12.1545). 

183 Vgl. Steinhoff, Geschichte, S. 141.
184 Diese Güter werden anlässlich der Übertragung des Hofes an Anna II. und das 

Stift erwähnt. Vgl. LASA, U 12a, Closter Michaelstein, Nr. 10 (28.3.1566). Zu die-
sem Hof gehörten sieben Hufen Landes in Hausneindorf und Badeborn, der 
halbe Zehnt zu Sallersleben und der Zehnt auf dem sogenannten Münchenfeld 
nordwestlich von Quedlinburg.

185 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 285–301 (29.9.1562); LASA, A20, XVI, B, 
a 2, Nr. 7, fol. 53–57 (4.10.1562). Eventuell wurden die Tiere auch überwiegend le-
bend verkauft. Selbstverständlich ist bei diesen Angaben zu berücksichtigen, dass 
das ehemalige Kloster zu dieser Zeit schon seit etwa zwei Jahrzehnten den Regen-
steiner Grafen beziehungsweise dem Quedlinburger Schutzvogt als Wirtschaftsgut 
diente und der Klosterbetrieb seit Längerem eingestellt war.

186 Vgl. Eberl, Die Zisterzienser, S. 236, 238. 
187 Vgl. dazu u. a. die Einschätzung in ABKG, III, Einleitung, S. 31 sowie die Akten 

LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 5 (1593–1678); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 6 (1669–
1730); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7 (1517–1660); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 8 
(1688–1702); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 9 (1732–1763); LASA, A20, XVI, B, a 2, 
Nr. 10 (1765–1806). 
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Bereits in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts scheinen die Re-
gensteiner Grafen vom Kloster Fuhr- und Spanndienste verlangt zu 
haben, was ihnen Kaiser Friedrich III. 1478 verbot.188 Wie zeitgenössi-
sche Rechtsgutachten in Übereinstimmung mit jüngeren Forschungs-
ergebnissen belegen, unterstand das Kloster mit seinem Besitz ein-
zig dem Quedlinburger Reichsstift. Es war deshalb gegenüber den 
Regensteiner Grafen oder dem Hochstift Halberstadt (hinsichtlich 
Winningen) weder zu Diensten noch zur Abgabe von Steuern ver-
pflichtet.189 Besonders nach den Zerstörungen im Bauernkrieg nahm 
der Einfluss der Regensteiner Grafen auf das Kloster beträchtlich zu. 
Am 10. Mai 1525190 wurde das Kloster von Aufständischen gestürmt 
und ausgeraubt. Der Hof Winningen war im Zusammenhang der Zer-
störung des Zisterzienserinnenklosters vor Aschersleben 1525 eben-
falls geplündert worden.191 Herzog Georg beschuldigte nach einem 
Bericht Annas II. unter anderem Quedlinburger Bürger, an der Zer-
störung Michaelsteins mitgewirkt zu haben. Den Regensteiner Grafen 
warf Georg vor, sie hätten das Kloster eingenommen und den durch 
ihre Untertanen erbeuteten beweglichen Klosterbesitz entwendet. 
Dagegen verteidigten sich die Grafen Jobst und Ulrich von Regen-
stein wenig glaubwürdig.192 

188 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/7, fol. 1 (4.2.1478). 
189 Vgl. ABKG, III, Einleitung, S. 31; ABKG, II, Nr. 1068, S. 328, Anm. 1 (24.6.1525); 

ABKG, III, Nr. 2581, S. 803 (19.10.1534), Nr. 2594, S. 809 (13.11.1534); LASA, 
A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 1–59 (1536). 

190 Dieses Datum nennen Geyer, Geschichte, S. 42; Behrens, Kloster Michaelstein, 
S. 5.

191 Vgl. Egert, Ilonka: Städtische reformatorische Bewegungen in Mitteldeutschland. 
In: Jürgensmeier, Friedhelm (Hg.): Erzbischof Albrecht von Brandenburg (1490–
1545). Ein Kirchen- und Reichsfürst der Frühen Neuzeit, Frankfurt/Main 1991, 
S. 196–214, bes. S. 199, Anm. 18.

192 Obwohl ihr Bericht dahingehend glaubhaft erscheint, dass der Abt mit einigen 
Mönchen und dem Klosterschatz vor den Aufständischen zu den beiden Grafen 
flüchtete, ist die Schilderung der Grafen von ihrer gefahrvollen und schließlich 
gescheiterten Rückeroberung des Klosters wenig überzeugend. Zumal die Gra-
fen zugeben mussten, dass sie – angeblich auf Wunsch der Mönche – etliche 
voll beladene Wagen zusammen mit dem Vieh und den Pferden des Klosters in 
ihre Residenzstadt Blankenburg geführt haben. Vgl. ABKG, II, Nr. 1042, Anm. 1, 
S. 290f (9.6.1525). Laut der Darstellung der beiden Regensteiner Grafen war Abt 
Johann III. von Michaelstein mit „etlichen personen und yren klenodien“ schon 
vor dem Aufstand aus dem Kloster geflohen. Danach hätte eine große Volksmen-
ge, darunter auch Regensteiner Untertanen, das Kloster gestürmt und „dy nacht 
darynnen beharret“. Am nächsten Morgen sollen die vertriebenen Mönche die 
Regensteiner Grafen gebeten haben, das Kloster einzunehmen, die bewegliche 
Habe „zu unsern [der Grafen, E.R.] henden [zu, E.R.] brengen und sy vor verlet-
zung zu hanthaben“. Die von den Grafen daraufhin Entsandten fanden im Klos-
ter „ein große menige des volkes“ vor, derer sie sich „nit konden [er]wehren“. Als 
die Grafen persönlich hinritten, um „das volke mit gewalt abzutreiben“, hätten 
sie zwar „auch etlich darynne vorwurndt und geschlagen“. Allerdings sei es ihnen 
„unmoglich gewes[en]“, die Aufständischen zu vertreiben und sie hätten „selbst 
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Die Zerstörungen im Kloster scheinen 1525 besonders bei der Klos-
terkirche nicht derart gravierend gewesen zu sein, wie dies Leuckfeld 
und Geyer annehmen.193 

Einige der vor den Aufständischen geflohenen Mönche hatten dem 
Quedlinburger Stiftshauptmann Drachsdorf angezeigt, dass sie sich 
wegen des Verlusts ihres Klosters „auf den hof zu Quedlinburgk und 
andere ire hoef begeben und unserm herrngot dyenen“ wollten.194 
Als Herzog Georg gegenüber Drachsdorf auf die Rückführung der 
Mönche in ihr Kloster drängte, brachte dies Herzog Heinrich d. J. 
von Braunschweig-Lüneburg als Lehnsherrn der Regensteiner Grafen 
auf den Plan. Heinrich behauptete, das Kloster Michaelstein gehöre 

leibs und guts in fhar gestanden“. Trotz dieser bedrohlichen Situation fanden sie 
dennoch die Gelegenheit, auf Wunsch der Mönche „etliche wagen“ zu beladen 
und sie zusammen mit dem Vieh und Pferden des Klosters nach Blankenburg zu 
führen. Weiterhin betonten die Grafen, dass das Kloster „ane mitel“ in ihrer Herr-
schaft liege und sie diese von den Braunschweiger Herzögen zu Lehen trügen. 
Hier stellt sich einerseits die Frage, warum das Vieh und die Pferde des Klosters 
von den Aufständischen nicht bereits am Tag der Eroberung oder in der darauf-
folgenden Nacht weggetrieben worden waren. Andererseits kann die Übermacht 
„des volkes“ gegenüber den Grafen und ihren Soldaten nicht derart groß gewesen 
sein, wenn es Letzteren trotz Gefahr für Leib und Leben möglich war, den doch 
ganz sicher umstrittenen Rest der beweglichen Habe auf „etlichen wagen“ gen 
Blankenburg abzutransportieren. Möglich ist, dass die regensteinischen Aufstän-
dischen den Klosterbesitz mit Duldung oder im Auftrag des Grafen gegen auswär-
tige Interessenten beschützten und zum Lohn an der Beute beteiligt wurden. Die 
Verteidigungsschrift der Regensteiner Grafen könnte ihren Zweck somit verfehlt 
haben und dementgegen eher auf ihre Mittäterschaft hindeuten.

193 Vgl. Geyer, Geschichte, S. 42; Leuckfeld, Antiquitates Michaelstadenses, S. 64. 
Geyer wie auch Leuckfeld schreiben, dass die Aufständischen 1525 die Kirche 
zum größten Teil abgerissen hätten. Dagegen spricht, dass die Kirche etwa 1533 
eine unbekannte Zeit nach der Rückkehr der Mönche immerhin noch derart 
intakt war, dass sie als Lagerplatz für das gesamte Getreide des Klosters dienen 
musste, weil der Abt wegen fehlender Geldmittel die 1525 zerstörte Scheune nicht 
hatte wiedererrichten lassen können. Vgl. ABKG, III, Nr. 2310, Anm., S. 642 (nach 
3.10.1533). Die Zweckentfremdung der Kirche als Getreidescheune könnte darauf 
hinweisen, dass weniger das Kirchengebäude als vielmehr dessen Inneneinrich-
tung gravierende Zerstörungen erfahren hatte, wodurch die Nutzung als Gottes-
haus unmöglich wurde. Behrens, Kloster Michaelstein, S. 5 datiert im Gegensatz 
zu Leuckfeld und Geyer „die eigentliche Zerstörung der Klosterbauten“ erst in das 
Jahr 1533. Ähnlich auch bei Probst, Kloster Michaelstein, S. 5f; Steinhoff, Ge-
schichte, S. 147. Vgl. auch Jadatz, Heiko: Herzog Georg von Sachsen: ein geschei-
terter Kirchenreformer? In: Kohnle, Armin/Winter, Christian (Hg.): Zwischen Re-
form und Abgrenzung. Die römische Kirche und die Reformation, Leipzig 2014, 
S. 239–247, bes. S. 243 (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 
37). Jadatz macht am „Zisterzienserkloster Michaelstein im Stift Quedlinburg“ 
kenntlich, „wie gefährdet die seit 1525 angeschlagenen Klöster im Herzogtum, vor 
allem in den Thüringer Ämtern, gewesen sind“. Dass das Quedlinburger Reichs-
stift kein albertinisches Amt war und stattdessen Herzog Georg der Lehnsträger 
der Quedlinburger Fürstäbtissin, geht in diesem Verständnis völlig unter.

194 ABKG, II, Nr. 1046, S. 293 (12.6.1525).
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zur Herrschaft Blankenburg, mit der er die Regensteiner Grafen be-
liehen hatte.195 

Die folgenden Verhandlungen zwischen braunschweigischen und 
sächsischen Räten erbrachten bis Ende der 1520er-Jahre kein Ergeb-
nis.196 Neue Nahrung erhielt der Konflikt, als Diebe Mitte November 
1527 in die Kirche des Quedlinburger Stiftsdorfes Ditfurt (St. Bonifa-
cii) einbrachen, das Sakrament und alle Kleinodien stahlen und sich 
in die Mühle des Klosters Michaelstein flüchteten. Weil daraufhin 
der Quedlinburger Stadtvogt im Auftrag des Stiftshauptmanns Ulrich 
Grosse einige Personen in der Michaelsteiner Mühle gefangen neh-
men und nach Quedlinburg führen ließ, sahen sich die Regenstei-
ner Grafen und Herzog Heinrich in ihren Gerichtsrechten verletzt. 
Die Braunschweiger Räte verwiesen Anna II. darauf, dass zwischen 
ihnen und Herzog Georg noch keine Klarheit über die Zugehörig-
keit Michaelsteins erreicht sei und deshalb „freundlicher Stillstand“ 
herrsche.197

Zu diesem von Braunschweig und Dresden wohl bewusst in der 
Schwebe gehaltenen Streit kamen seit 1529 die Ansprüche von Kardi-
nal-Erzbischof Albrecht als Administrator des Hochstifts Halberstadt 
hinzu, der vom Klosterhof Winningen die Türkensteuer einnehmen 
lassen wollte, weil der Hof im Hochstift lag.198 Die Verweigerung An-
nas II. in dieser Sache veranlasste Albrecht zu gewaltsamen Schritten, 
durch die der Hof dem Kloster faktisch entzogen wurde.199 Da die 

195 Vgl. ABKG, II, Nr. 1042, S. 290f (10.6.1525). Siehe auch das Schreiben der Regen-
steiner Grafen, in welchem diese die Zugehörigkeit des Klosters zu ihrer Graf-
schaft ebenfalls behaupten. ABKG, II, Nr. 1042, Anm. 1, S. 290f, (9.6.1525); HAS-
TA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 45 (6.7.1527). 

196 In dieser Zeit behielten die Regensteiner Grafen das Kloster sehr wahrscheinlich 
in ihrem Besitz, und die 1525 vertriebenen Mönche kehrten zurück. Wenn zwei 
Jahre später die sächsische Seite 1527 den Vorwurf erhob, die Regensteiner Gra-
fen würden die Gehölze des Klosters roden und die braunschweigische Seite le-
diglich antwortete, dass die Mönche „etlich[e] des Closters gebůwete [Gebäude, 
E.R.] abrechen vnd an andere frembde stett pringen“, lässt sich daraus ablesen, 
dass der Streit zwischen Herzog Georg und Herzog Heinrich d. J. um das Klos-
ter eher aufgeschoben als gelöst werden sollte. Vgl. ferner: ABKG, II, Nr. 1048, 
S. 295 (13.6.1525), Nr. 1049, S. 295f (14.6.1525), Nr. 1053, S. 299f (16.6.1525), 
Nr. 1056, S. 301f (19.6.1525), Nr. 1057, S. 302 (19.6.1525), Nr. 1068, S. 328, 
Anm. 1 (24.6.1525), Nr. 1068, S. 326–328 (28.6.1525) sowie die weitere Edierung 
der Quellen in Gess, Urkundliche Nachrichten, Nr. 26, S. 471 (14.6.1525), Nr. 29, 
S. 473 (19.6.1525), Nr. 30, S. 473f (24.6.1525).

197 ABKG, III, Nr. 1547, S. 74f (18.2.1528) sowie die dort beigefügten Dokumente 
vom 11.2.1528, 18.2.1528, 19.2.1528. 

198 Vgl. ABKG, III, Nr. 1782, S. 243 (15.8.1529), Nr. 1799, S. 252 (7.9.1529), Nr. 2033, 
S. 418 (14.10.1531). 

199 Anna II. bezog sich mit Unterstützung Herzog Georgs darauf, dass der Hof Win-
ningen zuvor nie dem Hochstift gesteuert habe, und Albrecht reagierte, indem 
er im Oktober 1532 etwa 400 Schafe vom Hof Winningen wegtreiben, die beiden 
zum Kloster gehörenden Stadthöfe in Halberstadt und Aschersleben einnehmen 
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zwischen sächsischen und halberstädtischen Räten geführten Ver-
handlungen erfolglos blieben und sich auch in persönlichen Ver-
handlungen zwischen Georg und Albrecht keine Lösung erreichen 
ließ,200 verblieb nur der langwierige Weg vor das Kammergericht.201 

War das Michaelsteiner Kloster durch die Halberstädter Blockade 
seines wichtigen Wirtschaftshofes Winningen ohnehin schon in einer 
schwierigen Lage, spitzte sich diese im Herbst 1533 bedrohlich zu. In 
der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober überfielen zwölf bis 15 Berittene 
das Kloster. Da der Abt das verlangte Geld nicht aushändigen konn-
te, wurden die Sakristei der Klosterkirche geplündert, Messgewänder 
und ein Kelch entwendet und schließlich der in der Klosterkirche la-
gernde Getreidevorrat angezündet. Laut dem Bericht brannten die 
Kirche202 und die Abtei völlig ab, während die übrigen Gebäude ge-
rettet werden konnten.203 

Aufgrund dieser für das Kloster katastrophalen Ereignisse schrieb 
Abt Andreas Anfang 1534 an Anna II., er habe sich bislang an Her-
zog Georgs Gebot gehalten, die Steuerforderung Kardinal Albrechts 
weiter abzulehnen. Das abgebrannte und geplünderte Kloster sei je-
doch ohne die Einnahmen vom Hof Winningen nicht mehr zu hal-
ten.204 Die Verhandlungen zwischen den Räten Herzog Georgs und 
Kardinal Albrechts traten dennoch weiterhin auf der Stelle, wobei 
die beiderseitigen Interessen vorrangig finanzieller Natur gewesen 
sein dürften.205 Die finanzielle Not seines Klosters und die ausblei-

und 1534 alle Abgaben des Hofes an Michaelstein verbieten ließ. Vgl. ABKG, 
III, Nr. 2246, S. 586f (2.5.1533), Nr. 2155, S. 512f (3.11.1532), Nr. 2389, S. 698f 
(17.2.1534). Dass Herzog Georg daraufhin im Gegenzug verbot, Steuern und 
Zinsen aus Quedlinburg nach Halberstadt abzuführen, blieb wirkungslos, weil 
die Halberstädter Einnahmen aus Quedlinburg weitaus geringer waren als die 
von Kloster Michaelstein aus dem Hochstift Halberstadt. Vgl. dazu die Einschät-
zung des Quedlinburger Stiftshauptmanns Christoph von Ebeleben: ABKG, III, 
Nr. 2198, S. 544 (18.2.1533).

200 Vgl. u. a. ABKG, III, Nr. 2277, S. 617 (18.6.1533), Nr. 2542, S. 778 (24.8.1534), 
Nr. 2581, S. 803 (19.10.1534).

201 Bei diesem Vorgehen hatte Anna II. nicht zu Unrecht die Befürchtung, dass sich 
der Abt unter eine andere Herrschaft begeben könnte. Vgl. ABKG, III, Nr. 2231, 
S. 571 (17.4.1533). Bereits Anfang 1530 hatte der Konvent von Michaelstein vier 
seiner Urkunden beim Halberstädter Domkapitel hinterlegt. LASA, U12a, An-
hang Kloster Michaelstein, Nr. 6 (2.2.1530).

202 In einer um 1576 verfassten Aufstellung der Schulden des Klosters und der nöti-
gen Arbeiten an den Gebäuden wurde vermerkt: „Das Closter selbst hat eine böse 
Kirche.“ Ob sich dies auf die alte Klosterkirche bezieht oder die dafür als Ersatz 
im Kreuzgang eingerichtete gemeint ist, ist unklar. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, 
fol. 467r (etwa 1576). 

203 Vgl. ABKG, III, Nr. 2310, S. 641f, Anm. (4.10.1534). 
204 Vgl. ABKG, III, Nr. 2398, S. 698f (17.2.1534).
205 Die sächsischen Gesandten Heinrich von Bünau und Georg von Breitenbach teil-

ten Herzog Georg mit, dass die Stadthöfe in Halberstadt und Aschersleben jährli-
che Einkünfte von je 200 Gulden hätten und der Hof Winningen 15 000 Gulden 
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bende Unterstützung Annas II. und ihres Schutzvogts scheinen den 
Abt in der Zwischenzeit dazu veranlasst zu haben, Kardinal Albrecht 
den verlangten fiskalischen Einfluss in Teilen des Klosterbesitzes 
zuzugestehen.206

Auch vonseiten des Ordens gab es Versuche, dem Kloster aus seiner 
schwierigen Lage zu helfen, weshalb drei Äbte als Visitatoren nach Mi-
chaelstein entsandt wurden.207 Diese scheinen Anna II. und Georg 
jedoch nicht vertraut zu haben, weshalb sie die Urkunden und Siegel 
des Klosters an sich nahmen und sich weigerten, sie der Äbtissin oder 
dem Herzog zu übergeben.208 

wert sei, weshalb darauf geachtet werden müsse, dass Albrecht die Güter nicht 
einnehme, wenn der betagte Abt Andreas verstürbe. Vgl. ABKG, III, Nr. 2567a, 
S. 797 (28.9.1534). Laut einer anderen Schätzung für den sächsischen Hof war 
Winningen sogar 20 000 Gulden wert. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, 
Loc. 8964/7, fol. 134v (nach 1544). Später wurde erwähnt, dass das Kloster aus sei-
ner Beteiligung an den Lüneburger Salzpfannen jährliche Einkünfte von 300 bis 
500 Gulden habe. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8964/7, fol. 134r 
(um 1545).

206 Vgl. ABKG, III, Nr. 2514, S. 763f (26.7.1534); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 d 4, n. f. (19.4.1535). Der Abt scheint 
sich mit Kardinal Albrecht dahingehend geeinigt zu haben, dass er trotz Georgs 
Verbot vom Hof Winningen Steuern nach Halberstadt abführte, um im Gegenzug 
Einnahmen des Hofes zum Wiederaufbau seines Klosters verwenden zu können.

207 Dies waren die Äbte Vitus Teckemeister von Amelungsborn, Johannes VI. Remus 
von Riddagshausen und „Jodocus“ beziehungsweise Jobst Henne von Marienrode. 
Sie sollten dem hiesigen Abt behilflich sein, den Klosterbetrieb wiederaufzuneh-
men, und versuchten zwischen dem Abt, Herzog Georg, Anna II. und Kardinal 
Albrecht zu vermitteln. Allerdings betonten auch die zisterziensischen Visitatoren, 
dass der Wiederaufbau des Klosters ohne die Einnahmen vom Hof Winningen un-
möglich sei. Vgl. ABKG, III, Nr. 2536, S. 774f (20.8.1534).

208 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 88–92 (9.10.1534); ABKG, IV, Nr. 2813, S. 159 
(26.5.1535), Nr. 2834, S. 172 (9.6.1535), Nr. 2849, S. 183 (23.6.1535), Nr. 2910, 
S. 225f (31.10.1535). Dass sich Georg daraufhin an Herzog Heinrich d. J. mit der 
Bitte wandte, den in Michaelstein visitierenden Äbten zu befehlen, die Briefe an 
ihn oder Anna II. zu schicken, könnte auf mögliche Hintergründe der Visitation 
Michaelsteins hindeuten. Denkbar ist, dass die Äbte zwar vom Ordenskapitel der 
Zisterzienser nach Michaelstein gesandt wurden, dort aber auch im verdeckten 
Auftrag des Braunschweiger Herzogs handelten, der wie erwähnt schon Mitte 
der 1520er-Jahre seine Rechte am Kloster Michaelstein angemeldet hatte. Der 
Nachweis dieser These ist jedoch schwierig, da sich zwar die Klöster Amelungs-
born und Riddagshausen, nicht aber Marienrode im Einflussbereich des Herzogs 
befanden. Unabhängig davon, ob Heinrich den Weg über die visitierenden Äbte 
beschritt, dürften Anna II. und Georg von Breitenbach ihn im Oktober 1534 
wohl zu Recht verdächtigt haben, dass er nach Kloster Michaelstein trachte. Vgl. 
ABKG, III, Nr. 2567, S. 795 (5.10.1534); ABKG, IV, Nr. 2957, S. 256 (18.2.1536), 
Nr. 2957, Anm., S. 256 (5.3.1536), Nr. 2989, Anm., S. 278 (22.3.1536), Nr. 2989, 
S. 278 (1.4.1536), Nr. 3001, S. 287 (17.4.1536); Tacke, Eberhard: Amelungsborn. 
In: Handbuch der Historischen Stätten Deutschlands, Bd. 2: Niedersachsen und 
Bremen, Stuttgart 51986, S. 14f; Moderhack, Richard: Riddagshausen. In: Hand-
buch der Historischen Stätten Deutschlands, Bd. 2: Niedersachsen und Bremen, 
Stuttgart 51986, S. 392f (Kröners Taschenausgabe 272); Faust OSB, Ulrich: Mari-
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Weil Georg und Anna II. zudem Abt Andreas im Verdacht hatten, 
dass er sich hinter ihrem Rücken mit Kardinal Albrecht und/oder 
Herzog Heinrich d. J. einigen, die Zahlung von Steuern zusagen 
und das Kloster in ihre Hände legen könnte, planten sie, den Abt 
durch Beugehaft dazu zu zwingen, die Urkunden seines Klosters 
auszuliefern.209 

Den Streit um den Hof Winningen hatte Anna II. mit Unterstüt-
zung Georgs inzwischen vor das „Kayserliche[e] Cammergericht“210 
gebracht, was Albrecht parierte, indem er gegen die Fürstäbtissin 
und den Michaelsteiner Abt Klage vor päpstlichen Kommissaren in 
Braunschweig einreichte. Erst ein geharnischtes Schreiben Georgs an 
Albrecht konnte diese drohende Eskalation einfangen.211 

Vielsagend ist in diesem Zusammenhang die Befürchtung Georgs 
von Breitenbach, Ordinarius der Juristenfakultät in Leipzig, der als 
sächsischer Rat im Auftrag Herzog Georgs mehrfach mit den Ver-
handlungen um das Kloster Michaelstein betraut war. Mitte Juni 1538 
warnte er Herzog Georg davor, dass Albrecht – sobald Anna II. sterbe 
– auch beim Reichsstift „mit der eynnemung […] nit seumen“ werde, 

enrode. In: Ders. (Hg.): Die Männer- und Frauenklöster der Zisterzienser in Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, München 1994, S. 391–437, bes. 
S. 402 (Germania Benedictina XII); Boetticher, Annette von: Riddagshausen. In: 
Faust OSB, Ulrich (Hg.): Die Männer- und Frauenklöster der Zisterzienser in Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, München 1994, S. 604–625 (Ger-
mania Benedictina XII). Das Kloster Amelungsborn wurde von Herzog Heinrich 
d. J. wiederholt in den 1520er- und 1530er-Jahren zu Darlehen gezwungen. Vgl. 
Asch, Jürgen: Amelungsborn. In: Faust OSB, Ulrich (Hg.): Die Männer- und Frau-
enklöster der Zisterzienser in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, 
München 1994, S. 29–62, bes. S. 45 (Germania Benedictina XII).

209 Vgl. ABKG, IV, Nr. 2910, S. 225f (31.10.1535), Nr. 2919, S. 231f (22.11.1535), 
Nr. 2921, S. 232 (30.11.1535); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 171–172 (nach 
dem 18.2.1536). Zuvor gab es anderweitige vergebliche Versuche Annas II., den 
Abt zur Auslieferung der Urkunden und Siegel zu bewegen. Vgl. ABKG, III, 
Nr. 2608, S. 818f (29.11.1534); ABKG, IV, Nr. 2796, S. 149 (7.5.1535). Die Umset-
zung des Plans wurde jedoch dadurch erschwert, dass der Abt nur auf Quedlinbur-
ger Stiftsgrund verhaftet werden konnte, da die Zugehörigkeit des Klosters und 
seiner Höfe umstritten war und jede Verhaftung dort durch braunschweigische 
oder halberstädtische Amtsträger verhindert werden konnte oder zumindest zum 
Protest geführt hätte. Weil Abt Andreas weder auf Vorladungen Äbtissin Annas II. 
reagierte noch den zum Kloster gehörenden Grauen Hof in Quedlinburg besuch-
te, scheiterte das Unterfangen schließlich.

210 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 123–124 (2.10.1536), fol. 186–187 (s. d.), 
fol. 157 (3.9.1536).

211 Georg schrieb wegen des „feindseligen vnnd vngewonlichen“ Aktes an Albrecht 
und drohte, ihm nicht mehr beizustehen. Diese Drohung dürfte dafür verantwort-
lich sein, dass sich Albrecht schließlich bereit erklärte, den geistlichen Prozess bis 
zum Urteil des Kammergerichts ruhen zu lassen. Vgl. ABKG, IV, Nr. 3252, S. 464f 
(16.8.1537), Nr. 3252a, S. 465 (21.8.1537). Nachrichten über den weiteren Verlauf 
des Prozesses am Kammergericht fehlen.
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so wie er es mit den strittigen Michaelsteiner Klostergütern auch ge-
tan habe.212 

Auffällig ist Herzog Georgs Zurückhaltung gegenüber Herzog Hein-
rich und Kardinal Albrecht in der Frage der Zugehörigkeit des Klos-
ters Michaelstein zum Quedlinburger Reichsstift. Georg setzte seine 
Hoffnungen stets in neue Verhandlungen und wurde dabei wieder-
holt enttäuscht. Die Ursachen dafür, dass Georg hier nicht schärfer 
vorging und mehr Druck ausübte, lassen sich sowohl auf der Ebene 
der Reichspolitik als auch in Quedlinburg selbst finden. Auf Reichse-
bene ist hier an die Hallische Einung (1533)213 und an die Vermitt-
lung zwischen König Ferdinand und Herzog Ulrich von Württemberg 
(1534)214 zu denken, wobei Georg mit seinen Gegnern im Fall des 
Klosters Michaelstein zusammenarbeitete und größere Ziele verfolg-
te. Die Verteidigung des alten Glaubens und die Annäherung der 
Ernestiner an König Ferdinand mussten für Herzog Georg schwerer 
wiegen als ein entschiedenes Vorgehen in der Causa Michaelstein ge-
genüber seinen Bundesgenossen. Nur einmal und auch erst sehr spät 
drohte Georg Kardinal Albrecht, der daraufhin sogleich sein Einlen-

212 ABKG, IV, Nr. 3374, S. 568 (14.6.1538).
213 Im November 1533 schlossen Kardinal Albrecht, Kurfürst Joachim I. von Bran-

denburg und seine Söhne, Herzog Georg von Sachsen und seine Söhne sowie 
Herzog Erich I. von Braunschweig-Calenberg-Göttingen und Herzog Heinrich 
d. J. von Braunschweig-Lüneburg in Halle ein dezidiert altgläubiges Bündnis, in 
dem sie sich ihren Beistand zusagten und unter anderem gelobten, „bey dem al-
ten, loblichen Cristlichen glauben“ zu bleiben. ABKG, III, Nr. 2328, S. 657–659 
(21.11.1533).

214 Seit Februar 1534 vermittelten Herzog Georg und Kardinal Albrecht wegen der 
nachträglichen Anerkennung der Königswahl des Habsburgers Ferdinand durch 
Kurfürst Johann Friedrich I. Zudem waren Georg, Albrecht und Johann Fried-
rich I. auch Mediatoren im Konflikt zwischen König Ferdinand und Herzog Ul-
rich von Württemberg, nachdem das seit 1519 unter habsburgischer Verwaltung 
stehende Herzogtum Württemberg im Mai 1534 mithilfe des hessischen Landgra-
fen für den vertriebenen Herzog Ulrich zurückerobert worden war. In dem von 
Georg mitausgehandelten Vertrag von Kaaden (26. Juni 1534) wurde die umstrit-
tene Königswahl Ferdinands mit der Restitution Herzog Ulrichs letztlich verbun-
den. Vgl. ABKG, III, Einleitung, S. 29, Nr. 2494, S. 753 (29.6.1534); Mörke, Die 
Reformation, S. 49; Lies, Jan Martin: Zwischen Krieg und Frieden. Die politischen 
Beziehungen Landgraf Philipps des Großmütigen von Hessen zum Haus Habs-
burg 1534–1541, Göttingen 2013, S. 148f (Veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte Mainz 231); Brendle, Franz: Dynastie, Reich und Refor-
mation. Die württembergischen Herzöge Ulrich und Christoph, die Habsburger 
und Frankreich, Stuttgart 1998, S. 162f (Veröffentlichungen der Kommission für 
geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen 141). 
Mitte 1537 begannen schließlich die Verhandlungen zur „Christlichen Einung“ 
des Nürnberger Bundes als altgläubiges Verteidigungsbündnis, der im Juni 1538 
zwischen dem Kaiser, den Herzögen von Bayern, Sachsen und Braunschweig-Lü-
neburg sowie den Erzbischöfen von Magdeburg und Salzburg abgeschlossen 
wurde. Vgl. u. a. ABKG, IV, Einleitung, S. 20f sowie Nr. 3220, S. 444f (11.6.1537), 
Nr. 3372, S. 564–567 (10.6.1538).
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ken signalisierte.215 Doch Herzog Georg hatte neben diesen reichs-
politischen Rücksichten auch den Kampf gegen die Lutheraner in 
Quedlinburg im Blick zu behalten, bei dem er auf die Hilfe Kardinal 
Albrechts angewiesen war.216 

Der Halberstädter Stiftshauptmann Heinrich von Hoym behielt 
schließlich recht, wenn er dem Michaelsteiner Abt 1534 dazu riet, der 
Steuerforderung Kardinal Albrechts nachzukommen.217 Für Anna II. 
bedeutete dies jedoch, dass der Abt einen wertvollen Teil des zum 
Reichsstift gehörenden Klosterbesitzes fiskalisch einem fremden Lan-
desherrn unterstellte.

Nach Georgs Tod 1539 erlahmte die sächsische Unterstützung für 
den Kampf Annas II. um das Kloster Michaelstein während der kur-
zen Regierung Herzog Heinrichs vollständig. Kurz nach dem Tod 
Herzog Heinrichs (18. August 1541) versetzte der gesamte Konvent 
des Klosters mit Zustimmung Annas II. den Grauen Hof in Quedlin-
burg mit allem Zubehör an Graf Ulrich von Regenstein auf zwölf Jahre 
und erhielt dafür 800 Gulden.218 Mitte 1542 nahm Graf Ulrich von 
Regenstein seine landesherrlichen Ansprüche auf das Kloster wie-
der auf, indem er vom Abt Beiträge zur Türkensteuer forderte. Weil 
Anna II. dem Abt die Entrichtung der Steuer untersagte, geriet sie mit 
ihrem Schwager Graf Ulrich aneinander. Ulrich argumentierte, dass 
Anna II. und ihre Vorfahrinnen „nihe einige oberkeit ader gericht-
liche gerechtigkeit“ über das Kloster und seine Güter „gebraůcht“ 
hätten219 und bezog sich auf den Speyerer Reichsabschied des Jahres 
1542, wonach für die Besteuerung von Gütern deren gerichtliche Zu-
gehörigkeit ausschlaggebend sei.220 

Anders als für seinen Vater war Michaelstein für den noch jungen 
Herzog Moritz von Interesse, weshalb er Anfang August 1543 im Klos-

215 Vgl. ABKG, IV, Nr. 3252, S. 464f (16.8.1537).
216 Beispielsweise bat Georg Mitte 1534 bei Kardinal Albrecht um Priester für die seit 

einiger Zeit von „Martinianern“ besetzten Quedlinburger Pfarren. Vgl. LASA, A20, 
VI, Nr. 1, fol. 102–103 (14.7.1534). Zum gemeinsamen Kampf gegen die Luthe-
raner in Quedlinburg siehe weiterhin: ABKG, III, Nr. 2017, S. 408 (3.8.1531), 
Nr. 2362, S. 680 (25.1.1534).

217 Der Stiftshauptmann erläuterte dem Abt, dass Herzog Georg zwar seinen Schutz 
versprochen und vor Zugeständnissen gegenüber Albrecht gewarnt habe, doch 
werde Georg wegen des Abts „ken banner anbinden“, d. h. mit Albrecht keinen 
Streit beginnen. ABKG, III, Nr. 2398, S. 698f (17.2.1534). Aus Sicht des Abtes war 
es angesichts dieser Situation nur folgerichtig, dass er sich mit Kardinal Albrecht 
arrangierte, um die Einkünfte aus Winningen für den Wiederaufbau seines Klos-
ters wieder nutzen zu können.

218 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 202–204 (24.8.1541).
219 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 208r (25.7.1542).
220 Vgl. DRTA JR, XII, Teil 2, Nr. 285, S. 1168–1215, bes. S. 1186 (§ 68 des Reichsab-

schieds) (5.4.1542).
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ter und auf dem Hof Winningen inventarisieren ließ.221 Weil dieser 
Schritt vonseiten des Halberstädter Administrators Johann Albrecht 
von Brandenburg als Inbesitznahme verstanden worden sein dürfte, 
ließ er den im Hochstift Halberstadt liegenden Klosterhof Winnin-
gen Mitte Dezember 1543 einnehmen.222 

Ende April 1544 teilte Graf Ulrich von Regenstein Johann Albrecht 
mit, dass der Michaelsteiner Abt Gregor Schwartz sein Amt zuguns-
ten von Graf Ulrichs Sohn Ernst „freiwillig […] resigniret vnnd aůf-
gelassen hat“. Dieser Vorgang sei bereits von päpstlicher und kaiserli-
cher Seite „[c]onfirmiret vnd bestettigt“ worden, und Graf Ernst von 
Mansfeld habe als Magdeburger Domdechant den Auftrag erhalten, 
die Einführung des neuen Abts vorzunehmen.223 Dies scheint Herzog 
Moritz zeitnah zu Ohren gekommen zu sein. Er reagierte umgehend, 
indem er die Quedlinburger Bürger aufbieten ließ und Anfang Mai 
1544 das Kloster Michaelstein sowie kurze Zeit später den Hof Win-
ningen und den Grauen Hof in Quedlinburg einnehmen ließ.224 

Mit der Resignation Abt Gregors auf sein Amt 1544 zugunsten von 
Graf Ernst von Regenstein bringen Behrens und Probst die Einfüh-
rung der Reformation im Kloster in Zusammenhang.225 Vor der Fra-

221 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 128–130 (2.8.1543). Die damit beauftragten Räte waren Christoph von Ebele-
ben und Ludwig Fachs.

222 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 2–3 (30.12.1543); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 220 (6.1.1544). 

223 LASA, A13, Nr. 1468, fol. 1rv (29.4.1544).
224 Die Einnahme Michaelsteins erfolgte am Tag nach der Einführung des neuen 

Stiftshauptmanns Georg von Dannenberg (4. Mai) am 5. Mai, allerdings wahr-
scheinlich durch dessen Stellvertreter Heinrich Wurm. Den Hof Winningen und 
den Grauen Hof in Quedlinburg nahm Dannenberg etwa am 13. Mai persönlich 
ein. Im Grauen Hof bezog er mit seiner Familie auf Befehl von Moritz Quartier. 
Vgl. zur Amtseinführung Dannenbergs: StA QLB, 23a, RR, Nr. 25 (1544), fol. 14r. 
Vgl. zur Einnahme Michaelsteins und der zugehörigen Höfe: LASA, Cop. 809, 
fol. 326–327 (s. d.); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 96 (nach 5.5.1544); LASA, A20, VI, 
Nr. 3, fol. 1–73 (nach 5.5.1544); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 217 (6.5.1544); 
LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 61 (9.5.1544); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 131rv (12.5.1544). Der Zeitpunkt der mi-
litärischen Intervention war günstig, weil der Braunschweiger Herzog Heinrich 
d. J. 1542 von den Fürsten des Schmalkaldischen Bundes aus seinem Herzogtum 
vertrieben worden war und damit als Konkurrent um das Kloster Michaelstein aus-
fiel.

225 Vgl. Probst, Kloster Michaelstein, S. 6; Behrens, Kloster Michaelstein, S. 6. Als 
Grundlage dieser Annahme dient den Autoren wahrscheinlich, dass Graf Ulrich 
von Regenstein etwa seit 1537 „der neuen Lehre geneigter“ wurde, er im selben 
Jahr in Blankenburg „die von Anfang an evangelische Lateinschule gründete“ 
und dass 1539 der Blankenburger Rat einen evangelischen Pfarrer aus Einbeck 
berief. EKO, I/1, S. 260; Jacobs, Ulrich XI., S. 342. Durch die Übernahme der 
Abtei von Michaelstein durch Ulrichs Sohn Ernst 1544 könnte nach dieser Lesart 
die Reformation gleichsam auch im Kloster eingeführt worden sein. Dass der als 
letzter altgläubiger Abt angenommene Gregor Schwartz nach seiner Resignation 
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ge, wann die Einführung der Reformation zu datieren ist, wäre jedoch 
zunächst zu klären, wodurch sich diese Einführung inhaltlich äußerte. 
Hier ist beispielsweise an das Verbot der Neuaufnahme von Novizen, 
die Abschaffung der heiligen Messen und die Abfindung der letzten 
im Kloster lebenden Mönche zu denken. Da für eine genauere Beur-
teilung dieser Fragen die Quellen fehlen, lässt sich die Einführung 
der Reformation im Kloster Michaelstein weder datieren noch näher 
beschreiben. Da der neue Abt Ernst ein Neffe von Äbtissin Anna II. 
war und ihre Schwester mit dem regierenden Grafen Ulrich von Re-
genstein verheiratet war, vermutete Moritz, dass Anna II. das Kloster 
hinter seinem Rücken an ihre Familie vergeben habe,226 und zeigte 
sich in seiner fürstlichen Ehre verletzt.227

Gegenüber dem Vorwurf der innerfamiliären Vergabe des Klosters 
verteidigte sich Anna II. wenig überzeugend,228 weshalb die Frage 

als Prior im Konvent blieb, könnte entweder auf die zeitgleich 1544 erfolgte Kon-
version Schwartz’ hindeuten oder darauf, dass Schwartz sich längst zum Luther-
tum bekannte oder aber, dass er altgläubig blieb und bleiben konnte. Vgl. Geyer, 
Geschichte, S. 43. Anders Wegner, der Abt Gregor Schwarz als „der Reformation 
zugeneigt“ beschreibt. Wegner, Das Ende, S. 24.

226 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 64–65 (13.5.1544), fol. 522rv (4.11.1547).
227 Moritz sah das Kloster Michaelstein als Teil seiner Schutzvogtei über das Qued-

linburger Reichsstift an und kritisierte, dass ein Graf ihm seinen Besitz entziehen 
wollte. Wenn er dies dulden würde, wollte er von einem Kurfürsten oder vom Kö-
nig „enthob[en] sein od[der] wolt nit ein Furst von Sachssen sein“. LASA, A20, VI, 
Nr. 2, fol. 64r (13.5.1544).

228 Anna II. wehrte sich dagegen mit dem Hinweis, dass Graf Ernst, anders als von Mo-
ritz „mit vngrůndt“ behauptet, kein Sohn ihrer Schwester sei, sondern der ersten 
Verbindung Graf Ulrichs mit Barbara von Mansfeld entstamme. LASA, A20, VI, 
Nr. 2, fol. 553v (Ende 1547). Zudem habe sie der Einnahme Michaelsteins durch 
Ernst zunächst ablehnend gegenübergestanden. Da die Regensteiner jedoch be-
reits Konfirmationen von kaiserlicher und päpstlicher Seite erhalten hätten und 
vorweisen konnten, habe sie schließlich nachgegeben und ihrerseits der Einfüh-
rung Ernsts zum neuen Abt zugestimmt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 554r (Ende 
1547). Dem Versuch Annas II., die familiäre Nähe zu Abt Ernst zu relativieren, 
ist entgegenzuhalten, dass einerseits das Band zwischen den Stolberger und den 
Regensteiner Grafen durch die beiden Hochzeiten 1530 und 1541, bei denen die 
regierenden Grafen Ulrich und Wolfgang jeweils eine Angehörige des anderen 
Hauses ehelichten, als eng beschrieben werden kann. Andererseits ist neben der 
Blutsverwandtschaft ein weiteres Beziehungssystem zwischen Familienmitgliedern 
zu berücksichtigen, wenn Anna II. an Abt Ernst wiederholt als ihren „freůntli-
che[n] Liebe[n] vetter vnd Bathe [= Pate, E.R.]“ schreibt. LASA, A20, XVI, B, a 2, 
Nr. 4, fol. 258 (15.11.1558). Vgl. weiterhin: LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 213r 
(10.8.1544), fol. 244 (9.12.1554), fol. 266–268 (24.2.1560). Die bislang unbekann-
te Patenschaft der Äbtissin gegenüber Ernst blieb nicht die einzige zwischen den 
beiden gräflichen Familien: Der jüngste Bruder Annas II., Graf Christoph, war 
Pate von Annas Nichte und Nachfolgerin im Amt, Äbtissin Elisabeth II., einer 
geborenen Regensteiner Gräfin. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 438–441 
(1.2.1576). (Unter der Annahme, dass eine Patenschaft kurz nach der Geburt eines 
Kindes vereinbart wurde, könnte die Verbindung zwischen Graf Christoph und 
der 1542/43 geborenen Elisabeth kurz vor oder gar parallel zu den Streitigkeiten 
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nach ihrer Rolle beim Übergang der Abtei Michaelstein an ihren Nef-
fen und Patensohn Graf Ernst von Regenstein unklar bleibt. 

Allerdings könnte der später vor dem Reichskammergericht gegen 
die Regensteiner Verwandtschaft angestrengte Prozess229 auf eine 
‚feindliche Übernahme‘ des Klosters durch die Regensteiner Grafen 
trotz aller familiären Verbindungen und damit auf die Bestätigung 
der Verteidigung Annas II. hindeuten.

Seit Ende 1545 wurde der Streit um das Kloster Michaelstein in die 
gegenseitigen Klage- und Verteidigungsschriften von Anna II. und 
Moritz vor Kaiser Karl V. aufgenommen.230 Graf Ulrich von Regen-
stein suchte allerdings schon frühzeitig hinter dem Rücken Annas II. 
eine Einigung mit Moritz,231 die auch im Mai 1548 geschlossen wer-

um Michaelstein gestiftet worden sein. Vgl. EStt N. F., XVII, Tafel 118). Das durch 
zwei Hochzeiten der regierenden Grafen Ulrich und Wolfgang geknüpfte Band 
zwischen beiden Familien wurde durch die Patenschaften zusätzlich gefestigt. Dass 
die Einnahme des Klosters Michaelstein durch Graf Ernst als Patenkind der Qued-
linburger Äbtissin zunächst gegen den Willen Annas II. geschah, erscheint wenig 
überzeugend. Allerdings könnten hier bereits die Wurzeln des Konflikts zwischen 
den Regensteiner und Stolberger Grafen gesehen werden, der erst 1566 beigelegt 
wurde. Vgl. hierzu auch Kap. 9.4 der vorliegenden Arbeit. Dass Anna II. ihren Pa-
tensohn erst spät als neuen Abt des Klosters bestätigte, spricht hingegen für ihre 
ursprünglich ablehnende Haltung gegenüber Ernst. Während Graf Ulrich schon 
Ende April 1544 im Besitz der kaiserlichen und der päpstlichen Konfirmation war 
und das Kloster Anfang Mai auf Befehl von Moritz eingenommen wurde, sind die 
Konfirmation Annas II. und der Revers Ernsts erst auf den 10. August 1544 datiert. 
Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 213, 231 (10.8.1544), fol. 218 (10.8.1544). 
Da Ernst in seinem Revers die Zugehörigkeit des Klosters zum Stift bestätigen und 
darüber hinaus zusagen musste, Steuern an das Reichsstift zu entrichten, könnte 
Anna II. auf diesem Weg die Chance gesehen haben, das Kloster zumindest formal 
beim Stift zu belassen und von dessen Einnahmen zu profitieren, indem sie die 
für ihr Stift drückenden Reichssteuern zum Teil auf das Kloster umlegen konnte.

229 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 367–372 (4.12.1562). Im Vertrag zwischen 
Anna II. und den Regensteiner Grafen wird der Kammergerichtsprozess ebenfalls 
erwähnt. Vgl. LASA, U12a, Anhang Kloster Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566). 

230 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 1–37r (vor dem 7.2.1546); LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 403–410 (1546), fol. 528–536 (28.10.1547), fol. 519–526 (4.11.1547); GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 179–
189 (4.11.1547); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 537–547 (29.10.1547), fol. 548–568 
(17.12.1547), fol. 737–744 (23.11.1551), fol. 746–754 (23.11.1551), fol. 771–782 
(nach dem 23.11.1551). Zuvor hatte Anna II. bereits direkt Schreiben an Herzog 
Moritz unter anderem in dieser Sache gerichtet. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 98–
101 (Ende 1544), fol. 62–63 (20.7.1544), fol. 114–131 (12.12.1544); LASA, A20, 
VI, Nr. 3, fol. 165v–175 (18.4.1545); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 232–240 (etwa Mai 
1545).

231 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 155–156 (30.4.1545). Dabei verwies Graf Ulrich auf seine große Not durch 
seine vielen Kinder, die er aus dem Einkommen der Grafschaft nicht versorgen 
könne. Deshalb sei das Kloster Michaelstein wichtig für ihn. Herzog Moritz hatte 
Ulrich für einen seiner Söhne eine Anwartschaft auf die Meißner Dompropstei 
angeboten. 
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den konnte.232 Die verschiedenen Proteste Annas II. gegen diesen 
Vergleich blieben erfolglos.233 Die 1544 mit Anna II. vereinbarte Be-
teiligung seines Klosters an den Reichssteuern des Stiftes hielt Abt 
Ernst nicht ein. Er ließ sich auch von den vielen Mahnschreiben der 
Äbtissin nicht beeindrucken.234 

Als 1562 Heiratspläne des Abtes bekannt wurden, sah sich Anna II. 
zum offenen Eingreifen genötigt, da sie befürchtete, dass Ernst damit 
das Kloster und dessen Besitz in die Grafschaft Regenstein einglie-
dern, also dem Stift entziehen, könnte. Nach Rücksprache mit ihrem 
Schutzvogt, Kurfürst August, ließ sie das Kloster und den Hof Winnin-
gen durch den Stiftshauptmann Hans von Wolfen und ihren Sekretär 
Georg Rauchbar im Oktober 1562 einnehmen und inventarisieren.235

232 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 329rv (22.5.1548). Laut diesem Vertrag erhielt Abt Ernst das Kloster zur le-
benslänglichen Nutzung zurück. Im Gegenzug räumte Ernst die Klosterhöfe in 
Winningen und Quedlinburg Moritz für drei Jahre ein. Nach dieser Zeit sollten 
sie an das Kloster zurückfallen. Seitens des Quedlinburger Rates waren Georg 
von Dannenberg und Abt Ernst als Inhaber des Klosters und des zugehörigen 
Grauen Hofes in Quedlinburg anerkannt, was die Zinszahlungen belegen. Abt 
Gregor Schwartz erhielt zuletzt 1542 vom Rat die Zinsen. Vgl. StA QLB, 23a, RR, 
Nr. 23 (1542), fol. 3r. Für die Jahre 1543/44 fehlt dieser Posten in den Ratsrech-
nungen. In den Jahren 1545 bis 1549 wird (mit Ausnahme der Jahre 1546/47, 
für die die Rechnungen nicht überliefert sind) der Stiftshauptmann Georg von 
Dannenberg als Empfänger verzeichnet. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 26 (1545), 
fol. 18v; RR, Nr. 28 (1548), fol. 30r; RR, Nr. 29 (1549), fol. 34r. 1550 erhielt sie der 
Stadtvogt Heinrich Koch ggf. als Mittelsmann von Dannenberg. Vgl. StA QLB, 23a, 
RR, Nr. 30 (1550), fol. 39r. Ab 1551 erhielt Ernst von Regenstein die Zinsen. Vgl. 
StA QLB, 23a, RR, Nr. 31 (1551), fol. 37r; RR, Nr. 32 (1552), fol. 35r; RR, Nr. 33 
(1553), fol. 34v; RR, Nr. 34 (1554), fol. 25v; RR, Nr. 35 (1555), fol. 32r; RR, Nr. 36 
(1556), fol. 33r; RR, Nr. 37 (1557), fol. 25r; RR, Nr. 38 (1558), fol. 25r.

233 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 232–233 (16.8.1548); PKMS, IV, Nr. 293, 
S. 340f (6.3.1549).

234 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 244 (9.12.1554), fol. 250–251 (19.10.1556), 
fol. 255 (22.1.1557), fol. 261 (28.5.1559), fol. 266–268 (24.2.1560), fol. 262–263 
(21.3.1560), fol. 264, 269 (18.9.1560), fol. 273 (30.1.1561). Auch der wiederholte 
Hinweis Annas II. an den Abt, dass ihm der Verkauf von Klostereigentum verboten 
sei, führte bei Letzterem nicht zum Einlenken. Vgl. A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 258 
(15.11.1558), fol. 266–268 (24.2.1560).

235 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 283–284 (30.8.1562), fol. 303–304 
(1.10.1562), fol. 307, 310 (3.10.1562), fol. 312–316 (8.10.1562). Die überlieferten 
Verzeichnisse geben einen Einblick in die Bewirtschaftung der Güter und lassen 
die daraus generierten Einnahmen erahnen. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, 
fol. 285–298 (29.9.1562); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7, fol. 53–57 (4.10.1562), 
fol. 62 (Anfang Oktober 1562). An Gebäuden, Stuben und Kammern wurden im 
Inventar des Klosters aufgeführt: Pförtnerhaus, Roggenscheune, Gerstenscheu-
ne, „Brůder Heinrichs Behaůsung“, Kornhaus, „schweinhaůs“, Rinderstall, Kuh-
stall, „spritzhaůs“, Oberstube, Unterstube, Schreiberkammer, Schreiberstube, 
Wagenstall, Pflugstall, Scherhaus, Mägdekammer, Hauptmannsstube, Haupt-
mannskammer, „altfrawenkammer“, Brauhaus, Mühlhaus, Malzboden, Backhaus, 
Fleischkammer, Schule, „des Alten peters kammer“. Im Kreuzgang wurden in 
einem Gewölbe Messgewänder und Bücher verwahrt. In der Kirche lagerten ne-
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Die Verwaltung des Klosters und des Hofes durch Stiftsbedienstete 
blieb allerdings eine Episode. Wenige Tage nach der Inbesitznahme 
durch das Stift wurden das Kloster Michaelstein und der Hof Winnin-
gen durch braunschweigische, regensteinische und halberstädtische 
Truppen ohne Widerstand236 zurückerobert. In der Folge wurden ver-
schiedene Klagen vor den Kaiser gebracht, und Herzog Heinrich d. J. 
zeigte sich erstaunt, dass „die geistlichen Weibs Personen […] stracks 
mit Faůstrecht“ gegen ihn vorgingen.237 

Abt Ernst verschob vor dem Hintergrund der Ereignisse des Jah-
res 1562 die Ursache des Konfliktes, d. h. seine Heirat mit Barbara 
von Honstein, und bestritt dem Kaiser gegenüber das vorangegange-
ne Verlöbnis 1562.238 Die Hochzeit fand schließlich am 2. Mai 1563 
statt,239 nachdem Ernst wenige Tage zuvor sein geistliches Amt ohne 

ben kleinen Schellen fünf Psalterien, zwei „Bůldt“, ein Responsorium, drei An-
tiphonarien, zwei bemalte Tücher und drei Teile von Luthers Postillen. Zudem 
gab es eine „Backalarienn Zelle“ und zwei „Backalarien Kam[m]er[n]“. Auf dem 
Hof Winningen wurden folgende Gebäude, Stuben und Kammern verzeichnet: 
Wohnhaus mit zwei Stuben, sieben Kammern, einer Küche sowie einem Speisege-
wölbe (Speisekammer?) an der Kirche beziehungsweise Kapelle. Des Weiteren ein 
Brauhaus, ein Kornhaus mit Boden und ein Keller, eine Meierei mit Keller und 
Stube, Flachsstall, Hofmeisterkammer, Schmiede. Der Tierbestand belief sich auf 
180 Schweine, 179 Rinder und 1682 Schafe. Laut einem weiteren Verzeichnis, das 
wahrscheinlich Georg von Dannenberg um 1545 vom Hof Winningen anfertigte, 
lagerten hier 573 Schock Roggen, 262 Schock Weizen, 2098 Schock Gerste, 1488 
Schock Hafer sowie 300 Stein Wolle. Im Vorjahr seien 500 Schafe verkauft worden 
und 200 Hammel wurden für die Küche geschlachtet. Die verwendeten Maßein-
heiten lassen sich nicht eindeutig in heute gebräuchliche Einheiten überführen. 
Es sind nur Annäherungen und Vergleiche möglich. In Leipzig entsprach 1717 
ein Stein Wolle 22 Pfund. Vgl. Verdenhalven, Alte Meß- und Währungssysteme, 
S. 85. Dass ein Pfund 1717 heutigen 500 Gramm entsprach und umgerechnet 
3300 Tonnen Wolle in Winningen lagerten, ist hingegen nicht anzunehmen. Beim 
Getreide ist wegen der verwendeten Einheit Schock nur durch einen Vergleich 
eine Vorstellung der Mengen möglich. Beim Überfall der Räuber auf das Kloster 
Michaelstein 1533 gab der Abt an, dass in der Klosterkirche der gesamte Getrei-
devorrat des Klosters lagerte, dessen Menge er mit 4 ½ sächsischen Schock angab. 
Vgl. ABKG, III, Nr. 2310a, S. 642 (Ende 1533). Falls 1533 und 1545 jeweils das säch-
sische Schock als Maßeinheit für das Getreide verwendet wurde, lagerte entweder 
1533 eine verschwindend kleine Menge in der Klosterkirche oder aber es waren 
1545 mit zusammen fast 4500 Schock Getreide sehr große Mengen an Korn auf 
dem Hof Winningen vorhanden.

236 Kurfürst August kam der Bitte Annas II. nach einem Schutzbrief nicht nach, weil 
er dies für unnötig hielt. Stattdessen beauftragte er den Stiftshauptmann Hans von 
Wolfen damit, darauf zu achten, dass die Äbtissin den Besitz des Klosters nicht 
verschwende, „sondernn dasselbige in wirdenn, und bei dem wesen, darinnen ab 
itzundt, bleibenn lasse“. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 317 (9.10.1562). Vgl. 
zudem LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 307, 310 (3.10.1562). 

237 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8964/7, fol. 151v (1.1.1563). Vgl. zu den 
gegenseitigen Klagen und erwirkten Pönalmandaten LASA, A20, XVI, B, a 2, 
Nr. 4, fol. 357–358 (26.11.1562), fol. 367–372 (4.12.1562).

238 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 354–355 (19.11.1562). 
239 Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 118.
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Einwilligung Annas II. seinem jüngeren Bruder Kaspar Ulrich über-
tragen und damit die Rechte Annas II. missachtet hatte. Wie bereits 
sein Bruder Ernst 1544 hatte auch Kaspar Ulrich für die Übernahme 
der Michaelsteiner Abtei eine päpstliche Konfirmation erhalten,240 
was auf die guten Verbindungen der Regensteiner Grafen zur Kurie 
hinweisen könnte.

Der Konflikt zwischen Anna II. und dem Haus Regenstein-Blanken-
burg um das Kloster Michaelstein blieb danach etwa zwei Jahre unaus-
getragen, bis er Anfang 1566 wahrscheinlich im Sinne eines Tausch-
geschäfts bereinigt wurde. Die Beilegung des Streites um das Kloster 
scheinen beide Seiten dabei mit der Wahl der Gräfin Elisabeth von 
Regenstein zur Koadjutorin und Nachfolgerin Annas II. verbunden 
zu haben.241

Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts dürften die Äbte aus dem Haus 
Regenstein-Blankenburg und die Quedlinburger Äbtissinnen un-
gleich vom Kloster profitiert haben. Da Beschwerden der Quedlin-
burger Äbtissinnen gegen die wechselnden Michaelsteiner Äbte feh-
240 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 384–385 (30.4.1563). 
241 Die Vereinbarungen über die Wahl Elisabeths zur Koadjutorin und über die Bei-

legung des Streites um das Kloster Michaelstein wurden beide am 28. März 1566 
unterzeichnet. Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 16–18 (28.3.1566); LASA, U12a, An-
hang Kloster Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566). Vgl. hierzu auch Kap. 9.4 der vorlie-
genden Arbeit. Die Regensteiner Grafen hatten allem Anschein nach ihren de facto 
bestehenden Einfluss im Kloster Michaelstein als Faustpfand genutzt, um ihre im 
Stift erzogene Schwester Elisabeth mit Zustimmung Annas II. vom Quedlinburger 
Stiftskapitel zur künftigen Äbtissin wählen zu lassen. Der Vertrag zum Kloster er-
wähnt, dass Anna II. wegen ihres Alters Friede haben und auch den wegen des 
Klosters geführten Kammergerichtsprozess beenden wolle. Vgl. LASA, U12a, An-
hang Kloster Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566). Abt Kaspar Ulrich sagte Anna II. als 
Gegenleistung für seine Konfirmation feste Abgaben aus dem Kloster, den ewigen 
Besitz des Grauen Hofes in Quedlinburg und zwei Freistellen in der Klosterschule 
zu. Die festen Einkünfte setzten sich zusammen aus 30 Gulden jährlicher Zinsen, 
die der Quedlinburger Rat bislang dem Abt und künftig Anna II. und ihren Nach-
folgerinnen zu entrichten hatte, und weiteren 90 Gulden, die jährlich an Martini 
der Äbtissin aus den Einkünften des Klosters zu zahlen waren. Vgl. LASA, U12a, 
Anhang Kloster Michaelstein, Nr. 10 (28.3.1566); LASA, U12a, Anhang Kloster 
Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566). Da mit diesem Vertrag die Familien der Stolber-
ger und Regensteiner Grafen die Rechte am Kloster ohne Beteiligung der Herzöge 
von Braunschweig und Kurfürsten von Sachsen letztlich unter sich ausmachten, 
scheint die Abmachung geheim geblieben zu sein. Dies ist einem Schreiben von 
Graf Christoph zu Stolberg-Königstein, dem jüngsten Bruder der 1574 verstorbe-
nen Anna II., an Äbtissin Elisabeth II. aus dem Jahr 1576 zu entnehmen, das einen 
Streit zwischen den Regensteiner Grafen und Äbtissin Elisabeth um das Kloster 
zum Anlass hatte. Graf Christoph riet Elisabeth, sich mit ihrer Familie wegen des 
Klosters zu einigen, weil zu verhindern sei, dass „der vfgericht vertrag zwůschen 
den Stieft [Quedlinburg, E.R.] vnndt der Graůeschaft Reinstein dispůtirt wird“, 
für welchen Fall er befürchtete, dass „sich wol der dritt darin schlagen“ werde und 
dadurch „weder die Graffschafft Reinstein, od kůnftig das Stieft Qůedelbůrg etwas 
daran zůgewartten“ hätten. Mit dem „dritt[en]“ Teil war wohl der sächsische Kur-
fürst gemeint. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 439v (1.2.1576).
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len, scheinen die Regensteiner die vertraglichen Vereinbarungen von 
1566 zumindest eingehalten zu haben. Im Gegenzug konsentierte 
Anna II. mehrfach, dass Klosterbesitz durch die Äbte auf Jahre hinaus 
für große Summen an Dritte versetzt wurde.242 Eine Klosterrechnung 
der Jahre 1556/57 zeigt, in welchem Umfang die Grafen die stattli-
chen jährlichen Einkünfte des Klosters nutzten. Einer Einnahme von 
4748 Gulden stand die Ausgabe von 6304 Gulden gegenüber, wovon 
allein 5806 Gulden zur „Notdurft“ des gräflichen Abtes und für des-
sen Küche und Keller ausgegeben wurden.243 Weil angesichts dieser 
Zahlen für etwaige Reparaturen und notwendige größere Bauarbei-
ten kein finanzieller Spielraum bestand, ist anzunehmen, dass der 
Klosterbesitz auf Verschleiß betrieben wurde und maßgeblich zum 
Fortbestand der überschuldeten Regensteiner Dynastie beigetragen 
haben dürfte, bevor diese 1599 ausstarb. Im Jahr 1576 kommt der an-
onyme Autor einer Aufstellung der Schulden und nötigen Ausgaben 
für das Kloster zum Schluss, dass „[i]n 12 Jharen vnd drůber die be-
schwerůng [= Verschuldung des Klosters, E.R.] nit ab[ge]trag[en]“ 
werden könne.244

Im Jahr 1545 berichtete Stiftshauptmann Georg von Dannenberg, 
dass im Kloster und auf dem Hof Winningen noch neun „brud[e]r“ 
lebten, die verpflegt und denen darüber hinaus jährlich pro Kopf 
sechs Gulden gegeben wurden.245 Zwei Jahre später schrieb während 
des Schmalkaldischen Krieges der von Kurfürst Johann Friedrich I. 
eingesetzte Quedlinburger Befehlshaber Dietrich von Taubenheim, 
dass im Kloster Michaelstein „vier Můnche“ mit 23 Personen des 
Gesindes zusammenlebten.246 Wann die letzten Mönche das Kloster 
verließen oder verstarben, ist nicht nachzuweisen. Allerdings wurde 
ihnen hier wie auch in anderen Klöstern der Verbleib im Kloster und 
wohl auch beim alten Glauben gewährt. Ob in „Brůder Heinrichs Be-
haůsung“,247 die 1562 im Inventar des Klosters aufgeführt wurde, zu 

242 Schon ein Jahr später wurde der Graue Hof in Halbestadt für 3000 Taler auf drei 
Jahre an das Halberstädter Domkapitel versetzt. Vgl. LASA, U12a, Anhang Kloster 
Michaelstein, Nr. 11 (6.3.1567). Fünf Jahre später wurde derselbe Hof wiederum 
für 3000 Taler auf drei Jahre an Achaz von Veltheim auf Wiederkauf verschrieben. 
Vgl. LASA, H9-2, 16, Fach 6, Nr. 8 (31.10.1572). Ein Jahr später wurde der Hof 
Winningen für neun Jahre an Christoph von Dorstadt vermietet und vereinbart, 
dass der Mieter jährlich 2600 Taler an die Grafen zu entrichten hatte und die ers-
ten Raten der Tilgung von Schulden dienen sollten, die schwer auf dem Kloster 
lasteten. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7, fol. 59–59c (16.3.1573). 

243 Geyer, Geschichte, S. 46.
244 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 467v (etwa 1576). 
245 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 2, 

fol. 27v (Ende 1545).
246 LASA, A2, Erzstift Magdeburg, Nr. 216, Bd. 1, fol. 133r (17.2.1547). 
247 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 285r (29.9.1562). 
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dieser Zeit noch ein Mönch wohnte, bleibt aus Mangel an weiteren 
Quellen ungewiss. 

Bislang wurde angenommen, dass die Klosterschule 1544 durch die 
Regensteiner Grafen gegründet wurde,248 wodurch in Michaelstein 
ähnlich wie in Riddagshausen oder Marienthal bei Helmstedt die 
„Wende ‚vom Kontemplativen zum Didaktischen‘“ vollzogen wurde.249 
Die Datierung der Schulgründung ist allerdings unwahrscheinlich, 
da Abt Ernst 1544 nur wenige Tage oder Wochen das Kloster innehat-
te, bevor es im Auftrag von Herzog Moritz Anfang Mai eingenommen 
wurde. In der Zeit unter sächsischer Verwaltung bis 1548 fehlen Nach-
richten über eine Schule im Kloster. Auch ist unklar, inwiefern es sich 
um eine „protestantische Klosterschule“ handelte,250 wie dies Probst 
annimmt. Spätestens 1566 muss diese Schule bestanden haben, weil 
im erwähnten Vertrag zwischen Anna II. und den Regensteinern 
zwei Freistellen für Schüler vereinbart werden, die Anna II. erwählen 
darf.251 Erst 1579 verpflichteten sich die Regensteiner Grafen Ernst 
und Botho gegenüber Äbtissin Elisabeth II. von Quedlinburg anläss-
lich der Einsetzung von Graf Ernst d. J. zum Michaelsteiner Abt, die 
Klosterschule gemäß dem Augsburger Bekenntnis zu führen und zu 
erhalten.252 Diese Schule bestand mit Unterbrechungen während des 
Dreißigjährigen Krieges bis 1721 fort.253

Der Braunschweiger Herzog Heinrich Julius erneuerte 1597 den er-
wähnten Vertrag aus dem Jahr 1566 und sagte Äbtissin Anna III. zu, 
die von den Regensteiner Grafen eingegangenen Verpflichtungen zu 
übernehmen, falls die Dynastie Regenstein-Blankenburg aussterben 
sollte.254 Dieser Fall trat wenig später 1599 ein. 

Will man mit Geyer annehmen, dass das Kloster Michaelstein zu 
Zeiten des Abtes Anton um 1520 „den Höhepunkt seines Glanzes 

248 Vgl. Behrens, Kloster Michaelstein, S. 7; Probst, Kloster Michaelstein, S. 7. Ob 
bereits vor der Reformation eine Klosterschule bestand, ist nicht bekannt.

249 Roth, Hermann Josef: Die Zisterzienser. In: Jürgensmeier, Friedhelm/Schwerd-
tfeger, Regina Elisabeth (Hg.): Orden und Klöster im Zeitalter der Reformation 
und Katholischer Reform 1500–1700, Bd. 1, Münster 2005, S. 73–99, bes. S. 85 
(Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 65). 

250 Probst, Kloster Michaelstein, S. 7.
251 Vgl. LASA, U12a, Anhang Kloster Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566).
252 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7, fol. 68a (30.1.1579); LASA, A20, XVI, B, a 2, 

Nr. 4, fol. 509–510 (31.1.1579). Im Revers der Grafen drei Jahre zuvor – anlässlich 
der Einsetzung von Graf Ulrich von Regenstein zum Michaelsteiner Abt – ist die-
ser Passus noch nicht enthalten. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7, fol. 59g–59h 
(31.3.1576).

253 Vgl. Probst, Kloster Michaelstein, S. 7. Allerdings bestimmte noch 1821/22 die 
bereits abgesetzte letzte Quedlinburger Äbtissin, Sophie Albertine von Schweden, 
dass ein Kandidat der Theologie im Michaelsteiner Konvent aufzunehmen und 
kostenlos zu unterhalten sei. Vgl. LASA, C43 Quedlinburg, Nr. 384 (1821/22). 

254 Vgl. Steinhoff, Geschichte, S. 149. 
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erstiegen“ hatte,255 wurde diese Phase durch die Plünderungen des 
Klosters und seiner Grangie Winningen während des Bauernkrieges 
beendet. Für Klosteraustritte, die den Konvent zusätzlich schwäch-
ten, fehlen zwar die Quellen, doch können sie angesichts paralleler 
Entwicklungen in anderen Klöstern als wahrscheinlich angenommen 
werden.256 Besonders bedrohlich wurde die Lage des Klosters infolge 
der Heimsuchung durch Truppen Wilhelms von Haugwitz 1533, der 
mit Herzog Georg in Fehde stand. Die Zerstörungen waren allem An-
schein nach noch schwerer als diejenigen, die der Konvent während 
des Bauernkrieges hatte hinnehmen müssen. Doch wurde dem Klos-
ter letztlich seine trotz allem vorhandene wirtschaftliche Potenz, ver-
bunden mit seiner Lage im Übergangsbereich dreier Einflusszonen 
(Hochstift Halberstadt, Braunschweig-Lüneburg, (Kur-)Sachsen), 
zum Verhängnis. Diese erst bot die Motivation für die Konflikte zwi-
schen der Äbtissin des Reichsstifts, dem Quedlinburger Schutzvogt, 
den Braunschweiger Herzögen und den Bischöfen von Halberstadt. 
Die Kooperation von Herzog Georg, Herzog Heinrich d. J. und Kardi-
nal Albrecht bei verschiedenen reichspolitischen Projekten mit dem 
Schwerpunkt der Wahrung und Verteidigung des alten Glaubens 
besonders in der ersten Hälfte der 1530er-Jahre ließ die Suche nach 
einer Lösung der strittigen Zugehörigkeit des Klosters Michaelstein 
und seiner Güter in den Hintergrund treten, wenngleich die jewei-
ligen Ansprüche bei „freundliche[m] Stillstand“257 aufrechterhalten 
wurden. 

Der Wiederaufbau des Klosters wurde besonders durch den Kon-
flikt um die von Kardinal Albrecht geforderten und von Herzog Ge-
org verwehrten Steuern vom Hof Winningen verzögert. Die Abhängig-
keit des Klosters von seinem Wirtschaftshof im Hochstift Halberstadt 
trat hier deutlich hervor. Nach Herzog Georgs Tod versuchte der 
ehemalige Quedlinburger Stiftshauptmann Graf Ulrich von Regen-
stein-Blankenburg, für seinen Sohn das Kloster mit dessen noch im-
mer attraktiven Einkünften zu sichern. Dafür hatte er sich erfolgreich 
um kaiserliche und päpstliche Konfirmationen bemüht, um so die 
Ansprüche der Quedlinburger Äbtissin und ihres sächsischen Schutz-

255 Geyer, Geschichte, S. 41.
256 Vgl. Eberl, Die Zisterzienser, S. 387–420; Oberste, Jörg: Die Zisterzienser, Stutt-

gart 2014, S. 231–236 (Kohlhammer Taschenbücher 744); Roth, Die Zisterzienser, 
S. 84f. Roth weist interessanterweise darauf hin, dass „[m]anche Zisterzienser […] 
schon lange vor Martin Luther ganz in seinem Sinne beteten“, dass in katholischen 
Konventen „evangelisch“ gedacht und gefühlt worden ist zu einer Zeit, als solche 
Begriffe weder „Konfession“ noch „Kirche“ bezeichneten. Als Beispiel führt er die 
von Michaelstein nicht weit entfernte Zisterze Walkenried an, in deren Kapitelsaal 
sich die Mönche „zu Christus [bekannten, E.R.], ‚durch welchen sie allein und 
wahrhaftig im Glauben gerechtfertigt seien‘“ (S. 71, 78).

257 ABKG, III, Nr. 1547 (11.2.1528).
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vogts zu umgehen. Indem dieses Vorhaben am Widerstand von Her-
zog Moritz scheiterte, zeigt sich darin die Entschiedenheit des jungen 
sächsischen Herzogs, der kurzerhand das Kloster und den Hof Win-
ningen einnehmen und durch Georg von Dannenberg verwalten ließ. 
Mit der Einigung 1548, in deren Folge die Regensteiner zunächst nur 
das Kloster selbst erhielten, während Moritz sich für weitere drei Jah-
re den Hof Winningen und den Quedlinburger Grauen Hof sicherte, 
begann Michaelstein mit seinem Besitz zur politischen Verfügungs-
masse zu werden. Spätestens seit 1551 konnten die Klosteräbte aus 
der Dynastie der Regensteiner Grafen die Güter und Einkünfte des 
Klosters verwenden, um damit den Ruin der Dynastie aufzuschie-
ben. Durch die Aktivitäten des Michel von Derenburg lasteten auf 
der Grafschaft beim Tod von Graf Ulrich X. im Jahr 1551 Schulden 
in Höhe von etwa 280 000 Gulden, für die jährlich 14 000 Gulden 
Zinsen zu zahlen waren.258 Da die Einnahmen der Grafschaft bei nur 
etwas mehr als 13 000 Gulden lagen, war die Lage für Ulrichs Söhne 
„in der Tat hoffnungslos“.259 Das ursprünglich reiche Kloster wurde 
auf diese Weise mit in den letztlich aussichtslosen Existenzkampf der 
Regensteiner Dynastie hineingezogen.

Anna II. nahm 1566 die Gelegenheit wahr, ihrem Stift feste jährli-
che Einkünfte aus Michaelstein und aus dem Grauen Hof in Quedlin-
burg zu sichern. Als Preis dafür gestand sie den Regensteiner Grafen 
offenbar zu, dass Gräfin Elisabeth zu ihrer Nachfolgerin erwählt wur-
de.260 Wichtiger aber als die finanziellen Vorteile für das Reichsstift 
dürfte gewesen sein, dass die Äbte von Michaelstein fortan anerken-
nen mussten, dass ihr Kloster „sub Jurie & [d]ispositione des Stieffts 
Qůedlingbůrgk“ liege.261 Nach den Wirren der vergangenen vier 
Jahrzehnte, in denen das Kloster zum Spielball der einflussreichsten 
Dynasten und Würdenträger des Reiches geworden war, sicherte der 
1566 geschlossene Vertrag den Quedlinburger Äbtissinnen zumin-
dest bis zum Aussterben der Regensteiner am Ende des 16. Jahrhun-
derts einen gewissen Einfluss auf das Kloster Michaelstein.262 

Das bereits im 9. Jahrhundert gegründete Kanonissenstift Wend-
hausen wurde 1377 in ein Augustiner-Chorfrauenstift umgewandelt. 
Heute gehören die wenigen Reste der Stiftskirche zur etwa fünf Ki-

258 Vgl. Aufgebauer, Das Schuldenwesen, S. 71.
259 Aufgebauer, Das Schuldenwesen, S. 71. 
260 Zur möglichen Alternative dieser Wahl vgl. Kap. 9.4 der vorliegenden Arbeit. 
261 LASA, U12a, Anhang Kloster Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566). 
262 Vgl. hier auch die Konflikte, die in den späten 1570er-Jahren zwischen Elisabeths 

Brüdern Ernst und Botho um die Einkünfte aus dem Kloster entbrannten. Vgl. 
Kap. 9.5 der vorliegenden Arbeit sowie: LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 430f 
(7.1.1576), fol. 431–435 (10.1.1576), fol. 438–441 (Anfang Februar 1576), fol. 452–
453 (12.4.1577), fol. 457–461 (15.4.1577), fol. 474–476 (20.12.1578), fol. 487–488 
(20.1.1579); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7, fol. 68a (30.1.1579).
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lometer südöstlich von Quedlinburg gelegenen Stadt Thale. Etwa 
seit dem 15. Jahrhundert wechselte die Bezeichnung des Stifts von 
Wendhausen in Thale, wobei die ältere Namensform noch oft mit-
verwendet wurde. Für das laut von Mülverstedt „nie zu rechter Blüte 
gelangende Kloster“ war die Folge der Reorganisation im 14. Jahr-
hundert allerdings „nur eine augenblickliche Besserung, und es blieb 
bedeutungslos bis zu seinem Aufhoe ren, das durch die Zerstoe rung 
des Klosters im Bauernkrieg bis 1525 herbeigeführt ward. Darauf 
lag es lange in Ruinen.“263 Die Zerstörung des Stifts Wendhausen im 
Bauernkrieg wird ebenso von Berent Schwineköper,264 Thomas Ster-
ba,265 Peter Hartmann266 und Hartmut Wegner267 angenommen, 
ohne dass die genannten Autoren allerdings überzeugende Quellen 
zum Beleg anführen können. In den Jahren 2009, 2013 und 2017 leg-
te Heinz A. Behrens drei Arbeiten zum Kloster Wendhausen vor,268 
die einerseits auf archäologischen Befunden und andererseits auf 
archivalischen Recherchen in den Landes- und Staatsarchiven in 
Wolfenbüttel, Magdeburg und Dresden fußen und die vorhandene 
Forschungsliteratur rezipieren. Behrens konnte zwar Brandschichten 
im nördlichen Teil der Klosterkirche ausmachen, die durch einen 
„starke[n] Holzkohleanteil und Schieferbruch“ auffallen. Die Datie-
rung bleibe allerdings unsicher, weshalb er aus diesem Befund ledig-
lich darauf schließt, dass die „Kirche einer Brandkatastrophe zum 
Opfer fiel, die sich am Ende der Stiftszeit ereignet haben dürfte“.269 
Hinsichtlich der in der älteren Forschung wiederholt vorgebrachten 
Vermutung, das Chorfrauenstift sei ein Opfer aufständischer Bau-
ern geworden, betont er, dass ein Zusammenhang zwischen der von 
ihm angenommenen „Brandkatastrophe am Ende der Stiftszeit“ und 
den „aufständischen Bauern 1525 […] mehr als fraglich“ bleibe und 
„durch glaubhafte Quellen nicht überliefert“ sei.270 Die Ungewissheit 
über das Schicksal des Chorfrauenstifts Wendhausen in seinen letz-

263 Mülverstedt, Hierographia Halberstadensis, S. 67.
264 Vgl. Schwineköper, Berent: Thale. In: Handbuch der historischen Stätten 

Deutschlands, Bd. 11: Provinz Sachsen Anhalt, Stuttgart 21987, S. 462–464 (Krö-
ners Taschenausgabe 314).

265 Vgl. Sterba, Herders neues Klösterlexikon, S. 813f.
266 Vgl. Hartmann, Peter: Kloster Wendhausen. Versuch einer geschichtlichen Dar-

stellung. In: Unser Harz. Geschichte und Geschichten, Kultur und Natur aus dem 
gesamten Harz 46 (1998), H. 4, S. 66–71.

267 Vgl. Wegner, Das Ende, S. 18.
268 Behrens, Heinz Albert/Behrens, Birgit: Kloster Wendhusen, Bd. 1: Die erste 

Adelsstiftung in Ostfalen und das Leben der Klausnerin Liutbirg, Thale 2009; 
Ders.: Kloster Wendhusen, Bd. 2: Baugeschichte von den Anfängen im 9. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart, Thale 2013; Ders.: Kloster Wendhusen, Bd. 3: Das Stift 
im Mittelalter und die Zeit der adligen Rittergüter, Thale 2017.

269 Behrens, Kloster Wendhusen, 2, S. 46.
270 Behrens, Kloster Wendhusen, 2, S. 46, Anm. 46. 
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ten Jahrzehnten weitet Behrens über das Jahr 1525 hinaus aus, wenn 
er in der jüngsten seiner Arbeiten schreibt, dass sich „Rückschlüsse 
auf den Verlauf der Reformation oder gar die Auflösung des Stiftes 
in Wendhausen/Thale […] aus den Archivalien nicht entnehmen“ 
ließen.271 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit unternommenen Recher-
chen erstreckten sich zwar über die von Behrens genutzten Archive hi-
naus unter anderem auch auf das Geheime Staatsarchiv Berlin, doch 
kann sein Urteil an dieser Stelle nur bestätigt werden. Nachrichten 
zum Stift Wendhausen fehlen aus den 1520er-Jahren vollständig und 
aus den 1530er-Jahren weitestgehend. Die letzte urkundliche Erwäh-
nung des Konvents findet sich im Dezember 1519.272 Die von Behrens 
geäußerte Vermutung, dass das Stift Wendhausen bereits um 1509 
„unter Regensteinische Hoheit gelangt“ sei, ist jedoch abzulehnen,273 
weshalb offenbleibt, wann das Stift Wendhausen von den Regenstei-
ner Grafen eingenommen wurde. Erst im Rahmen der verschiedenen 
Klagen und Gegenklagen von Anna II. und Herzog/Kurfürst Moritz 

271 Behrens, Kloster Wendhusen, 3, S. 37.
272 Vgl. Behrens, Kloster Wendhusen, 3, S. 37 sowie S. 35, Anm. 87. 
273 Behrens, Kloster Wendhusen, 3, S. 36. Behrens erwähnt, dass 1507 der quedlin-

burgische Stiftshauptmann (Veit von Drachsdorf) versuchte, mit bewaffnetem Fuß-
volk das Dorf Thale zu besetzen. Dies habe den Widerstand von Erzbischof Ernst 
von Magdeburg hervorgerufen, der gleichzeitig Administrator von Halberstadt 
war und Oberlehnsherr über Thale war. Dieses Lehen hatte der Erzbischof an die 
Regensteiner Grafen vergeben. Nach Behrens habe Erzbischof Ernst an seinen 
gleichnamigen Vater, Kurfürst Ernst von Sachsen, geschrieben und gefordert, dass 
der Quedlinburger Amtmann zurückbeordert werden solle und darüber hinaus, 
dass der „Quedlinburger Anteil an Thale und auch die ‚Kirche‘ – es ist wohl die 
Stiftskirche gemeint –“ mit zum Regensteinischen Lehen hinzugegeben werde. 
Da „eine Konformität zwischen dem Herzog und seinem Sohn, dem Erzbischof, 
vorauszusetzen“ sei, könne davon ausgegangen werden, dass die „Realisierung die-
ses Vorschlags bis etwa 1509 erfolgt sein“ dürfte (S. 36). Diese Vermutung fußt auf 
mehreren Fehlannahmen. Zunächst konnte der Magdeburger Erzbischof Ernst 
1507 nicht an seinen Vater schreiben, da dieser bereits 1484 verstorben war. Das 
Schreiben hätte mit Kurfürst Ernst ohnehin den falschen Adressaten erhalten, da 
die Quedlinburger Schutzvogtei, der der Quedlinburger Stiftshauptmann Veit von 
Drachsdorf unterstand, seit der Leipziger Teilung 1485 zur albertinischen Linie 
gehörte. Das von Behrens im Hauptstaatsarchiv Dresden (!) gefundene Schreiben 
des Magdeburger Erzbischofs war deshalb sehr wahrscheinlich an den Albertiner 
Herzog Georg gerichtet. Erzbischof Ernst agierte zwar in dieser Zeit wiederholt als 
Vermittler zwischen seinem Bruder Kurfürst Friedrich III. und Herzog Georg, die 
in einen schweren Konflikt zwischen den beiden wettinischen Linien der Alberti-
ner und der Ernestiner verstrickt waren. Dass jedoch Herzog Georg 1507 bereit 
gewesen wäre, Lehnsrechte des Quedlinburger Stiftes in Wendhausen, die er als 
seine Rechte verstanden haben dürfte, an Erzbischof Ernst abzutreten, ist weder 
belegt noch ist dies sehr wahrscheinlich. Die von Behrens fälschlicherweise an-
genommene Konformität innerhalb der ernestinischen Linie der Wettiner kann 
auf eine Zusammenarbeit zwischen den Ernestinern und Albertinern in jener Zeit 
jedenfalls nicht übertragen werden. Vgl. dazu: Rogge, Ernst, bes. S. 53–56.
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in den 1540er-Jahren wird es regelmäßig erwähnt. Erstmals klagte 
Anna II. 1539 gegenüber Herzog Heinrich, dass Graf Ulrich von Re-
genstein das „jůnferen kloster wendthaůsen sunst zům Dale genandt“ 
eingenommen und „erblich vergebenn“ habe.274 Dass Graf Ulrich zu 
dieser Zeit Quedlinburger Stiftshauptmann war und somit in sächsi-
schen Diensten stand, bleibt in der Quelle unerwähnt, ist aber umso 
bemerkenswerter, da nicht bekannt ist, dass Herzog Heinrich gegen 
Graf Ulrich in dieser Angelegenheit vorgegangen wäre. Danach wird 
das Stift Wendhausen erst im Dezember 1544 wieder erwähnt, als Her-
zog Moritz durch seine Räte vielfältige Erkundigungen in Quedlin-
burg einholen ließ, die auch das Stift betrafen.275 

In einem ausführlichen Bericht, in dem jedoch die Informanten 
unerwähnt bleiben, wird Anna II. gleich im ersten Punkt beschuldigt, 
sie habe Wendhausen „vom stifft [Quedlinburg, E.R.] gebracht vnd 
Erblichen vorkaůfft Ein[em] Edelman heist Wedelstorff“. Von dem 
Kaufgeld in ungenannter Höhe habe Graf Ulrich von Regenstein 
600 Taler erhalten.276 Behrens erwähnt Heinrich von Weddelsdorf 
als ersten Inhaber des „Klosterhofes zum Thal“ und nimmt an, dass 
Weddelsdorf bereits 1536 beziehungsweise 1537 in den Besitz des 
„Klostergut[es]“ gelangt war, indem er die Güter von Graf Ulrich 
zu Lehen nahm. Laut Christoph Römer kann Weddelsdorf „wohl als 
Vertrauensmann des Grafen“ Ulrich von Regenstein angenommen 
werden.277 Der schwerwiegende und mit großer Sicherheit von den 
Gegnern der Äbtissin vorgebrachte Vorwurf, sie habe entgegen ihrem 
Amtseid Stiftsbesitz erblich verkauft, lässt sich kaum überprüfen. Ob 
die Äbtissin die Einnahme des Stiftes durch die Regensteiner Grafen 
duldete, ob und wenn ja gegenüber wem sie darüber klagte oder ob 
sie gar tatsächlich in eine vertragliche Regelung zum Verkauf dessel-
ben involviert war, lässt sich nicht mehr feststellen. Dass mit dem Geld 
Heinrichs von Weddelsdorf in Form eines Kredits für den in großen 
finanziellen Schwierigkeiten befindlichen Grafen Ulrich278 das Le-
hen des „Klosterguts“ Wendhausen vom Quedlinburger Reichsstift 
erkauft wurde und Graf Ulrich 600 Taler von Weddelsdorf dafür er-
hielt, dass er diesen im Anschluss mit jenem Klostergut belehnte, ist 
zumindest vorstellbar. 

Die Inbesitznahme des Klosters durch Graf Ulrich von Regenstein 
ist vor dem Hintergrund der Eheverbindung zwischen den Häusern 
Regenstein-Blankenburg und Stolberg-Wernigerode zu sehen. Bei der 

274 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 187r (1539). 
275 Vgl. die Angabe bei Behrens, Kloster Wendhusen, 3, S. 37, Anm. 93. 
276 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 301 (etwa Mitte 1545). 
277 Römer, Die Grafen, S. 82.
278 Vgl. Aufgebauer, Das Schuldenwesen; Jacobs, Ulrich XI, S. 175–193. 
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Hochzeit Graf Ulrichs von Regenstein und der Schwester der Äbtissin 
Anna II., Magdalena Gräfin zu Stolberg-Wernigerode, im Jahr 1530 
trat unter den Zeugen auch Heinrich von Weddelsdorf auf, der da-
mals noch Vogt von Stolberg war.279 Weiterhin ist der Umstand zu be-
denken, dass Anna II. 1535 ihren Schwager Graf Ulrich gegenüber 
Herzog Georg zum Quedlinburger Stiftshauptmann vorgeschlagen 
hatte.280 Ausgehend von Behrens’ Annahme, Heinrich von Weddels-
dorf könne bereits seit 1536/37 über das Klostergut verfügt haben, 
wäre zu schließen, dass Graf Ulrich als Lehnsherr von Weddelsdorf 
das Stift schon vor 1536/37 in seinem Besitz hatte. Daraus ergibt sich 
die Frage, weshalb Anna II. nicht bereits gegenüber Herzog Georg, 
sondern erst nach dessen Tod im erwähnten Schreiben an seinen zum 
Luthertum konvertierten Bruder Herzog Heinrich über die Entwen-
dung des Stifts Wendhausen klagte. Ein solches Schreiben Annas II. 
an Herzog Georg findet sich weder im vierten Band der ABKG, in 
den es von den Bearbeitern als „kirchenpolitischer Text“281 mit gro-
ßer Sicherheit aufgenommen worden wäre, noch konnte es bei den 
Recherchen im Rahmen der vorliegenden Arbeit ermittelt werden.282 
Es entsteht deshalb der Eindruck, Anna II. habe erst gegenüber dem 
Lutheraner Herzog Heinrich darüber geklagt, dass ihr Schwager das 
Stift Wendhausen widerrechtlich in seinem Besitz habe, weil sie da-
von ausging, dass Heinrich anders als sein altgläubiger Bruder Her-
zog Georg seine Hilfe nicht an die Bedingung knüpfen würde, den 
Stiftsbetrieb wieder aufzunehmen. Zur Erhärtung dieser aus äußeren 
Umständen und Fehlstellen in der Überlieferung abgeleiteten These 
fehlen allerdings die Quellen.

Im Zusammenhang mit Heinrich von Weddelsdorf als erstem Be-
sitzer des ehemaligen Stifts stellt sich die Frage, ob Anna II. daran 
beteiligt gewesen sein könnte, dass Wendhausen in regensteinischen 
Besitz überging. So sich dieser Verdacht erhärten ließe, würde dies 

279 Vgl. Jacobs, Ulrich XI., S. 352. Für das Jahr 1529 erwähnt Jacobs Weddelsdorf als 
Amtmann von Wernigerode und 1535 war er Rat der Regensteiner Grafen. Vgl. 
Jacobs, Ulrich XI, S. 359f. 

280 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 83rv (15.4.1535).
281 Vgl. die Richtlinien der ABKG, wonach „der Schwerpunkt der edierten Dokumen-

te weiterhin auf den kirchenpolitischen Texten“ liege. ABKG, III, Einleitung, S. 9.
282 Anna II. führt in ihren Rechtfertigungen gegenüber dem Kaiser später hingegen 

mehrfach an, dass sie sowohl bei Herzog Georg als auch bei dessen Nachfolgern 
Heinrich und Moritz schriftlich wie mündlich wegen des ihr entwendeten Stifts 
Wendhausen geklagt habe. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 531v (28.10.1547), 
fol. 554v (17.12.1547), fol. 605v (Mai 1548). Es findet sich jedoch weder ein Be-
leg für eine Klage Anna II. gegenüber Herzog Georg noch lässt sich nachweisen, 
dass Georg gegen Graf Ulrich von Regenstein vorgegangen wäre. Auch ist fraglich, 
ob Georg den Regensteiner Grafen zum Quedlinburger Stiftshauptmann ernannt 
oder ihn in dieser Funktion behalten hätte, wenn er davon wusste, dass dieser das 
zum Quedlinburger Reichsstift gehörende Stift Wendhausen besetzt hielt. 



474 8. Die Klöster des Reichsstiftes im Reformationsprozess

ein neues Licht darauf werfen, wie und ggf. aus welchen Gründen 
Anna II. als geistliche Reichsfürstin mit einer ihr und ihrem Stift un-
terstellten geistlichen Einrichtung im Prozess der Reformationsein-
führung umging. An Kaiser Karl V. und ihren Schutzvogt schrieb sie 
stets davon, dass ihr die Klöster entwendet wurden.283 

Der bereits erwähnte und hier in erster Linie interessierende Hein-
rich von Weddelsdorf ist mindestens seit 1528 und bis ungefähr 1535 
in stolbergischen Diensten als Hauptmann von Wernigerode nachzu-
weisen. Etwa 1535 trat er in regensteinische Dienste über und ist im 
selben Jahr „an der Spitze Regensteiner Dienstleute an einem Umritt 
der Grenze zwischen der Grafschaft Regenstein und dem Stiftsgebiet 
von Quedlinburg“ beteiligt. Ein Jahr später, also 1536, bezeugte er 
einen Vergleich zwischen Graf Botho zu Stolberg-Wernigerode und 
Graf Ulrich von Regenstein über Forstrechte im Harz. Auch in den 
Jahren 1539 und 1541 ist er als Dienstmann für Graf Ulrich tätig und 
leistet für ihn eine Bürgschaft.284 

Neben diesen Dienstverhältnissen bei den Stolberger und den Re-
gensteiner Grafen wird Heinrich von Weddelsdorf aber auch als Ge-
sandter und Rat der Äbtissin Anna II. erwähnt. Ende Oktober 1537 
schrieb Anna II. an den Duderstädter Rat, dass sie kürzlich „die Er-
barnn vhestenn vnnd Erhafftigenn Heinrich von wedelstorff vnnd 
Gregorn puelina vnser liebenn getrewenn“ nach Teistungenburg ge-
schickt hatte, um sich über die Eingriffe in das von ihr beanspruchte 
Kloster berichten zu lassen.285 Im Jahr 1539 wurde der „heuptma[nn] 
wedelstorf“ auf Kosten des Quedlinburger Rates verpflegt und war 
hier in „ampts Sachen“ beschäftigt.286 Ein Jahr später wurden ihm 
zusammen mit dem Stolberger Amtmann Wolf von Rabiel zwei Stüb-
chen287 Wein vom Rat geschenkt.288 Anfang April 1540 richteten die 
Vormünder von St. Benedikti ihr Bittschreiben wegen der Zusam-
menlegung der beiden Schulen der Alt- und Neustadt Quedlinburgs 
in das Franziskanerkloster an die „Gestrengenn vnd Vhesten Wolff 
Rabil, Hainrich von Wedelstorff vnd Marx von Bor[a] Hoffmeister, 
verordenthen Rethen“ als ihre „gonstigen Junck[er] vnd Forderer“ 
bei Äbtissin Anna II.289

283 Vgl. u. a. LASA, A20, VI, Nr. 2 (28.10.1547). 
284 Behrens, Kloster Wendhusen, 3, S. 51f; Vgl. zudem Jacobs, Ulrich XI., S. 352, 

359f.
285 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 30r (30.10.1537).
286 StA QLB, 23a, RR, Nr. 30 (1539), fol. 22r. 
287 Vgl. „STÜBCHEN, n.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm 

Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Hu-
manities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S53273 
(15.10.2021).

288 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 21 (1540), fol. 19r.
289 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 3v (4.4.1540). 

https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S53273 
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Beim Streit Annas II. mit der ehemaligen Äbtissin des Münzenber-
ger Klosters, Barbara von Krosigk, und ihren Brüdern über die Ver-
sorgung Barbaras aus den Einkünften des ehemaligen Klosters kam es 
1543 zu einem Vergleich, der zwischen Graf Wolfgang zu Stolberg-Wer-
nigerode und Heinrich von Krosigk ausgehandelt wurde. Am Ende 
des Vertrages heißt es, dass er im Beisein „der gestrengen vhesten vnd 
hochgelartten Valtin von Sunthaůssen[,] Tilemanni Pletener[,] Hein-
rich von wedelstorf neben I[hren] F[ürstlichen] G[naden] befelnha-
ber“ geschlossen wurde, die zur Aushandlung desselben „gefordert 
vnd gezogen“ worden seien.290 Eine letzte Erwähnung Weddelsdorfs 
findet sich schließlich im Juni 1547, als Hans von Mingerode gegen-
über Äbtissin Anna II. Bericht erstattete über die bedrohliche Lage 
des Klosters Teistungenburg auf dem Eichsfeld, das Gefahr lief, vom 
Eichsfelder Amtmann für den Mainzer Erzbischof eingenommen zu 
werden. Er erwähnte dabei, diese Warnung bereits zuvor „vftmal[s]“ 
an Annas Bruder Graf Wolfgang und „Hainrichen von Weddelsdorf 
vnd andere e.f.g. rethe“ gerichtet zu haben.291

Es ist bemerkenswert, dass Anna II. augenscheinlich in verschie-
denen Stiftsangelegenheiten mit Heinrich von Weddelsdorf einen 
Mann zu ihrem Rat beziehungsweise Gesandten auserkoren hatte, der 
das von ihr beanspruchte Stift Wendhausen aus ihrer Perspektive wi-
derrechtlich innehatte. Ein derartiges Vertrauensverhältnis zwischen 
Heinrich von Weddelsdorf und Anna II. könnte sich allerdings da-
durch erklären lassen, dass sie tatsächlich in den Übergang des Stiftes 
Wendhausen an Weddelsdorf involviert war oder gar in diesem Zu-
sammenhang das Dienstverhältnis Weddelsdorfs gegenüber Anna II. 
begründet wurde. Auch gegenüber Graf Ulrich von Regenstein als 
demjenigen, der nach der Klage von Anna II. das Stift Wendhausen 
ihr und ihrem Reichsstift entwendete, ist seitens der Äbtissin alles an-
dere als Zurückhaltung zu beobachten, wenn Anna II. mit ihm und 
ihrem Bruder Wolfgang Anfang August 1546 gemeinsam zur Jagd 
ritt.292

Wie oben bereits erwähnt, wird in den verschiedenen an den Kaiser 
gerichteten Klageschriften der Herzöge Moritz und August von Sach-
sen der 1545 aufgekommene Vorwurf oftmals wiederholt, Anna II. 
habe das Stift Wendhausen erblich an Heinrich von Weddelsdorf ver-
kauft. Die Äbtissin betonte demgegenüber stets, dass sie beim Kaiser 
und ihren Schutzvögten, den Herzögen Georg, Heinrich und Moritz, 
vielfach vergeblich geklagt habe, dass ihr das Stift entwendet wurde. 
In einer Verteidigungsschrift legt sie die Absichten ihres Schutzvogts 

290 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, 
fol. 113v (22.6.1543). 

291 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 52r (20.6.1547). 
292 Vgl. Jacobs, Ulrich XI, S. 326.



476 8. Die Klöster des Reichsstiftes im Reformationsprozess

gegenüber dem Stift Wendhausen und den übrigen Klöstern ihres 
Reichsstifts mit einem Vergleich offen, wenn sie schreibt, dass das Stift 
Wendhausen schon längst wieder in ihrem Besitz wäre, wenn Moritz 
in diesem Fall „so grossen vleiß“ aufbrächte, wie er dafür aufwende, 
das Kloster Michaelstein gewaltsam und „vnbillich“ an sich „zůreissen 
vnd zůbring[en]“.293 Gegenüber dem Vorwurf, das Stift Wendhausen 
verkauft zu haben, verteidigte sich Anna II. durch eine rhetorische 
Frage: Wie „vnůerschaůmpt“ müsse sie denn sein, dass sie – wie Mo-
ritz es ihr vorwirft – erst Wendhausen „verkaůfft haben solt, vnd jetzt 
mich vndersteen“ würde, dasselbe „widůmb an mich zůbringen?“294 
Dieser Verteidigungsstrategie Annas II. wäre ebenfalls in Form einer 
Frage zu entgegnen, nämlich wie glaubwürdig ihr Klagen gegenüber 
ihren Schutzvögten über das von Weddelsdorf eingenommene Stift 
Wendhausen sein kann, wenn Weddelsdorf andererseits jahrelang in 
ihren Diensten stand. 

Die oben formulierte Frage, ob und wenn ja welchen Anteil Äbtissin 
Anna II. daran hatte, dass das Stift Wendhausen unter regensteinische 
Herrschaft kam, lässt sich an dieser Stelle nur unbefriedigend beant-
worten. Obwohl eindeutige Belege für eine Beteiligung Annas II. feh-
len, widersprechen ihre Verbindungen zu den Regensteinern der von 
Anna II. bevorzugten Version, dass das Stift Wendhausen gegen ihren 
Willen verloren ging. Es sei in diesem Zusammenhang darauf ver-
wiesen, dass Ulrich von Regenstein auf ihren Wunsch 1535 als Stifts-
hauptmann eingesetzt wurde und dass Heinrich von Weddelsdorf in 
ihren Diensten stand. 

Abschließend sind die verschiedenen Unsicherheiten zum Stift 
Wendhausen im Reformationsprozess zusammenzufassen. Nachdem 
der Stiftskonvent letztmalig 1519 erwähnt wird, verließen die Stifts-
damen Wendhausen zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt. Ein 
Zusammenhang des „Auslaufens“ der letzten Insassinnen mit den Er-
eignissen des Bauernkrieges hat sich nicht ausmachen lassen. Ebenso 
wenig ließen sich Belege dafür finden, dass das Stift während des Bau-
ernkrieges zerstört wurde. Wahrscheinlich hatte der ehemalige Stol-
berger Amtmann und spätere regensteinische Rat Heinrich von Wed-
delsdorf ab der Mitte der 1530er-Jahre das Stift in seinem Besitz und 
empfing die Lehen dieser Güter von Graf Ulrich von Regenstein-Blan-
kenburg, der seit 1535 auf Vorschlag von Anna II. Quedlinburger 
Stiftshauptmann war. Im Verlauf des Jahres 1545 wurde aufgrund 
der im Auftrag von Herzog Moritz betriebenen Nachforschungen ge-
genüber Anna II. der Vorwurf laut, sie habe das Stift an Heinrich von 
Weddelsdorf verkauft. Diesen Vorwurf nahmen Herzog Moritz und 

293 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 771r (November/Dezember 1551).
294 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol.  605v (Mai 1548).
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sein Bruder Kurfürst August dankbar in die vielfachen Klageschriften 
vor dem Kaiser auf. 

Im Ergebnis blieb das ehemalige Stift Wendhausen in Form eines Rit-
tergutes mit seinem gesamten Besitz unter Regensteiner Herrschaft. 
Nach dem Tod von Weddelsdorf 1558 wurde Cunz von Watzdorf von 
Ernst von Regenstein mit Wendhausen belehnt. Watzdorf stand wie 
Weddelsdorf zuerst in stolbergischen und später in regensteinischen 
Diensten, wo er eigenwirtschaftlich Ämter verwaltete und seinem 
Dienstherrn u. a. die große Summe von 9000 Gulden vorschoss. Auch 
hier könnte die Belehnung mit Wendhausen als Belohnung für treue 
Dienste und als Pfand für die gewährten Kredite angesehen werden.

Das Benediktinerinnenkloster Walbeck wurde 997 auf einem Reichs-
hof nordwestlich von Hettstedt gegründet, den die Kaiserinwitwe 
Adelheid 992 ihrer Tochter Mathilde, der Äbtissin von Quedlinburg, 
übereignet hatte.295 Da Walbeck dieselbe Immunität wie das Reichs-
stift Quedlinburg genoss, nahm es der Kaiser von der weltlichen und 
geistlichen Verfügungsgewalt der umliegenden Grafen und Herzöge 
sowie der Bischöfe von Halberstadt aus.296 Winfried Korf leitet aus 
der Unterordnung Walbecks gegenüber dem Reichsstift ein „klein-
gliedriges und schmalbrüstiges Geschehen“ im Kloster während der 
folgenden Jahrhunderte ab, „das sich vor dem Hintergrunde eines 
unaufhaltsamen moralischen und ökonomischen Abstiegs in den […] 
üblichen Streitereien um Rechte, Einnahmen und Besitztümer er-
schöpft[e]“.297 Ein langer Streit zwischen dem Hochstift Halberstadt 
und dem Stift Quedlinburg um die Herrschaft über das Kloster wur-
de 1260 zugunsten der Quedlinburger Äbtissin entschieden.298 Be-
reits im 14. Jahrhundert war das Kloster im Niedergang begriffen. Im 
Jahr 1517 musste die Äbtissin den Grafen von Mansfeld als ihren Vogt 
gar um Mittel zur Renovierung der Klosterkirche bitten.299 Luthers 
Lehren scheinen schon früh Eingang ins Klosterkapitel gefunden zu 
haben, da bereits 1523 die Walbecker Äbtissin der Quedlinburger Äb-
tissin Anna II. den Gehorsam verweigerte. Es scheint zuvor üblich ge-
wesen zu sein, dass zwei Walbecker Nonnen anlässlich hoher Festtage 
bei liturgischen Gesängen in der Quedlinburger Stiftskirche aushal-
fen.300 Da die Walbecker Äbtissin diesen Dienst Anna II. „vnziemlich 

295 Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 39f; Neuss, Erich: Walbeck. In: His-
torische Stätten Deutschlands, Bd. 11: Provinz Sachsen Anhalt, Stuttgart 21987, 
S. 478f (Kröners Taschenausgabe 314).

296 Vgl. Korf, Walbeck, S. 37f.
297 Korf, Walbeck, S. 43.
298 Vgl. Mülverstedt, Hierographia Mansfeldica, S. 42.
299 Vgl. Spangenberg, Cyriacus: Mansfeldische Chronica, 4. Teil, 3. Buch, Eisleben 

1913, S. 146. 
300 Vgl. dazu das Schreiben von Anna II. an Graf Hoyer VI. von Mansfeld, in dem 

sie diese Tradition schildert: LASA, H 242, Gutsarchiv Walbeck, Nr. 4932, fol. 2r 
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geweygerth“ hatte, wandte sich Letztere an den altgläubigen Grafen 
Hoyer VI. von Mansfeld-Vorderort, „domith Wir zwo Jůngfrowenn 
wie vonn alterß byßher gescheenn zů vnderhaltůnge gottis diensts be-
kommen můegen“. Allerdings seien „die jenigen so lannge zůůor zů 
Qůed.[linburg] gewest“ und „die gebraůchen sich doctor Martinůs 
lehere […] Vnns [= Anna II., E.R.] nicht gelegen“.301 

Nach Cyriacus Spangenbergs Mansfelder Chronik sei das Kloster 
im Bauernkrieg („Bauren Lermen“) „geplündert und verwüstet wor-
den“.302 Noch 1525 habe der sich katholisch bekennende Hoyer VI. 
das Walbecker Kloster unmittelbar der Verwaltung der gräflichen 
Kammer unterstellt.303 Spangenberg zählt danach bis 1573 neun 
Verwalter des Klosters auf, erwähnt jedoch den Klosterkonvent nicht 
mehr. Obwohl Spangenberg – 1528 in Nordhausen geboren – selbst 
kein Zeitzeuge des Bauernkrieges war, stützt sich seine Mansfeldische 
Chronik teils auf Material, das schon sein Vater, Johann Spangenberg 
(1484–1550), gesammelt hatte.304 Da in der Chronik letztmalig 1517 
eine Äbtissin des Klosters erwähnt wird und danach der Bericht von 
der Plünderung und Verwüstung im Bauernkrieg folgt, wird dadurch 
der Eindruck vermittelt, dass 1525 der Klosterkonvent aufgrund der 
Zerstörungen aufhörte zu bestehen. Adalbert von Mülverstedt kommt 
in seiner Hierographia Mansfeldica explizit zu diesem Schluss, wenn er 
schreibt, dass das Kloster „im Bauernaufruhr von 1525 seinen Un-
tergang“ fand, allerdings erst 1546 „sae cularisirt“ wurde.305 Auch bei 
Hartmut Lauenroth306 und Thomas Sterba307 wird jeweils gering-
fügig abgewandelt diese Darstellung vom Ende des Klosters verwen-

(18.11.1523).
301 LASA, H 242, Gutsarchiv Walbeck, Nr. 4932, fol. 2r (18.11.1523). 
302 Spangenberg, Mansfeldische Chronica, S. 147. 
303 Vgl. Korf, Walbeck, S. 47; weiterhin: Wartenberg, Günther: Die Grafen von Mans-

feld und die Klöster im Mansfelder Land. In: Wipfler, Esther Pia (Hg.): Bete und 
arbeite! Zisterzienser in der Grafschaft Mansfeld, Begleitband zur Ausstellung 
im Sterbehaus Martin Luthers in Eisleben 24.10.1998–24.6.1999, Halle/S. 1998, 
S. 59–71, bes. S. 61.

304 Vgl. Kaufmann, Thomas: Spangenberg, Cyriakus. In: NDB 24, S. 623f. Vgl. zu 
Spangenbergs historiografischen Schriften weiterhin: Boettcher, Susan Renee: 
Cyriakus Spangenberg als Geschichtsschreiber. In: Rhein, Stefan/Wartenberg, 
Günther (Hg.): Reformatoren im Mansfelder Land. Erasmus Sarcerius und Cy-
riakus Spangenberg, Leipzig 2006, S. 155–170 (Schriften der Luthergedenkstät-
ten in Sachsen-Anhalt 4); Bräuer, Siegfried: Cyriakus Spangenberg als mansfel-
disch-sächsischer Reformationshistoriker. In: Rhein/Wartenberg, Reformatoren, 
S. 171–191. 

305 Vgl. Mülverstedt, Hierographia Mansfeldica, S. 42–44.
306 Vgl. Lauenroth, Hartmut: Kloster Walbeck. In: Ders.: Die Klöster der Grafschaft 

Mansfeld, Langenbogen 2008, S. 27–29.
307 Vgl. Sterba, Herders neues Klösterlexikon, S. 794.
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det.308 Der Klosterkonvent bestand dementgegen noch 1528 aus 
mindestens drei Nonnen neben der Äbtissin.309 Ob Kloster Walbeck 
überhaupt im Bauernkrieg geplündert, verwüstet und/oder zerstört 
wurde, bleibt unsicher, da einzig Cyriakus Spangenberg diesen angeb-
lichen Vorgang erwähnt, jeder zeitgenössische Quellenbeleg bislang 
aber fehlt.310 

Etwa 130 Jahre nach von Mülverstedt unternahm Winfried Korf 
1997 für seine Geschichte Walbecks als Reichshof, Kloster und Rit-
tergut vom 10. bis zum 20. Jahrhundert eingehende Archivrecher-
chen im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Wernigerode, wofür er die 
umfangreichen Bestände des Gutsarchivs Walbeck etwa zur Hälfte 
auswertete.311 Mit Ausnahme einer Akte312 entstammen die hier über-
lieferten Quellen dem 17. bis 20. Jahrhundert. Am Magdeburger 
Standort des Landesarchivs Sachsen-Anhalt wurde für die hier vor-
liegende Arbeit vom Verfasser im Rahmen der Quellenrecherchen in 
einer unvollständig verzeichneten Akte zum Kloster Teistungenburg 
ein der Forschung anscheinend bislang unbekanntes Quellenkorpus 
zum Kloster Walbeck entdeckt,313 das im Folgenden erstmals ausge-
wertet wird. 

Korf erwähnte zwar, dass noch 1542 der „seit langem evangelische“ 
Graf Albrecht IV. von Mansfeld-Hinterort einen Brief an die „würdige, 
andächtige Domina und die Klosterjungfrauen zu Walbeck“ richtete. 
Doch geht der damit erbrachte Beweis, dass der Klosterkonvent nach 
1525 mindestens bis 1542 fortbestand, in Korfs Freude darüber un-
ter, dass nach dem Tod des Herzogs Georg von Sachsen 1539 und des 

308 Ähnlich auch Krumhaar, K.: Die Grafschaft Mansfeld im Reformationszeitalter, 
Eisleben 1855, S. 215, der aber zumindest erwähnt, dass das Kloster nach dem 
Bauernkrieg wieder bewohnt gewesen sei. Die Zerstörung des Klosters im Bauern-
krieg nimmt Krumhaar gestützt auf Spangenberg ebenfalls an. 

309 In einem Konzept eines Lehnbriefs des Klosters für „Hans Reÿn zů Herlickerode“ 
vom Montag nach Quasimodogeniti (20.4.) 1528 werden Äbtissin „Margaretha 
Rÿbisch“, Priorin „Margartha Schleglin“, Küsterin „Johanna Koliz/Boliz“ und die 
Küchenmeisterin „Osanna Krůgers“ erwähnt. LASA, H 242, Gutsarchiv Walbeck, 
Nr. 4932, fol. 3rv (20.4.1528).

310 Dass Herzog Georg im August 1525 in einem Schreiben an den Straßburger Bi-
schof Wilhelm berichtet, dass „alle abpteyen in meynem lant zwossen der vnstrot 
vnd dem hartz zcu rissen vnd zcu storet“ wären und zudem auch „alle kloster in 
der vonn mansfeldt herschafft vor wust“ seien, kann wegen der sehr pauschalen 
Übersicht der Folgen des Bauernkrieges gegenüber dem ortsfremden Straßburger 
Bischof kaum als Beleg für die Zerstörung von Kloster Walbeck dienen. ABKG, II, 
Nr. 1110, S. 373 (12.8.1525).

311 Vgl. Korf, Walbeck, S. 10 sowie das Verzeichnis der verwendeten Archivalien auf 
S. 145–148.

312 Vgl. LASA, H 242, Gutsarchiv Walbeck, Nr. 4932 (1523–1599). 
313 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12. In dieser Akte sind von fol. 229 bis fol. 266 

Abschriften von Urkunden und verschiedene Schriftstücke zum Kloster Walbeck 
aus dem Zeitraum zwischen 993 und 1583 enthalten. 
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ebenfalls altgläubigen Grafen Hoyer VI. von Mansfeld-Vorderort 1540 
„nun endlich [sic!] auch in diesen Territorien [Herzogtum Sachsen 
und Grafschaft Mansfeld, E.R.] die Reformation eingeführt“ wurde. 
Mit unterschwelliger Genugtuung vermerkte Korf, nachdem er den 
bereits erwähnten Brief von 1542 an die Äbtissin und die noch im 
Kloster lebenden Nonnen anführte, dass anschließend „der Convent 
und mit ihm das Kloster als ‚juristische Person‘ und als kirchliche 
Einrichtung spur- und geräuschlos aus der Geschichte […] verschwin-
det“.314 Natürlich handelt es sich hier jedoch lediglich um die bislang 
letzte Erwähnung der Äbtissin und des Konvents. Wann das Kloster 
aufgehoben wurde und ob es „geräuschlos aus der Geschichte“ ver-
schwand, ist auf der bisherigen Quellengrundlage indes noch unklar. 
Die Quedlinburger Äbtissin Elisabeth II. ist 1582 darüber unterrich-
tet, dass die letzten Nonnen des Klosters vor mindestens 34 Jahren, 
also 1548, verstorben sein sollen.315 

Zumindest in einer weiteren Quelle, einem Brief der Grafen Phil-
ipp und Johann Georg von Mansfeld-Vorderort an Albrecht IV. von 
Mansfeld-Hinterort wegen verschiedener Eingriffe in die Besitzungen 
des Klosters von Anfang November 1542, werden „Eptischen Conůent 
vnnd vorsteher des Closters Walbegk“ erwähnt.316 Ein Indiz für die 
bald darauf erfolgte Aufhebung des Klosters könnte im Inventar des 
Silberwerks des Klosters, d. h. des Silbers des Klosterschatzes, gese-
hen werden, das am Pfingstabend (13. Mai) 1543 einem unbekann-
ten Beamten der Mansfelder Grafen übergeben wurde.317 Allerdings 
könnten die letzten Nonnen auch noch nach 1543 bis zu ihrem Tod 
im Kloster gelebt haben. Durch die Säkularisation dieses und neun 
weiterer Klöster konnten sich „noch einmal die materiellen Herr-
schaftsgrundlagen“ der Mansfelder Grafen „stabilisieren [und, E.R.] 
dennoch führte die exorbitante Schuldenlast zum Konkurs der erst 
1563 begründeten sechs vorderortischen Linien“ der Dynastie.318

Die Bindungen des Klosters an das Quedlinburger Reichsstift schei-
nen sich nicht erst im Zuge der Reformation gelockert zu haben. Laut 
Korf verlangte bereits Mitte des 14. Jahrhunderts die Quedlinburger 
Äbtissin Agnes II. von der Walbecker Äbtissin Benigna zur Betonung 
der rechtlichen Unterstellung Walbecks gegenüber dem Reichsstift, 
„ausdrücklichst den schuldigen Gehorsam [zu] geloben“.319 

Obwohl Anna II. die Grafen Gebhardt von Mansfeld-Hinterort und 
Johann-Albrecht von Mansfeld-Vorderort in einem Schreiben 1550 

314 Korf, Walbeck, S. 48.
315 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 241v (1582).
316 LASA, H 242, Gutsarchiv Walbeck, Nr. 4932, fol. 17rv (8.11.1542). 
317 Vgl. LASA, H 242, Gutsarchiv Walbeck, Nr. 4932, fol. 4r, 26v (13.5.1543).
318 Vötsch, Zwischen Reichsfreiheit, S. 169; vgl. zudem: Wartenberg, Die Grafen.
319 Korf, Walbeck, S. 45.
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aufforderte, das von ihnen widerrechtlich „verpraůcht[e]“320 Kloster 
an sie zurückzugeben, blieb es – inzwischen wahrscheinlich auch von 
den letzten Nonnen verlassen – im gemeinsamen Besitz beider Linien 
der Mansfelder Grafen. Auch gegenüber Herzog Heinrich, Kurfürst 
Moritz sowie dem Kaiser brachte Anna II. die Zugehörigkeit des Wal-
becker Klosters zum Reichsstift Quedlinburg und die verschiedenen 
von ihr unternommenen Versuche, das Kloster für ihr Stift zurückzu-
erlangen, wiederholt zur Sprache.321 Von Moritz als ihrem Schutzvogt 
erfuhr sie diesbezüglich jedoch keine Unterstützung. Das ehemalige 
Kloster und sein Besitz wurden von verschiedenen Grafen von Mans-
feld-Vorderort 1555 verpfändet,322 1557 zu einem kleinen Amt umge-
formt und 1563 gegen ein Darlehn verpachtet, was zu einem „schier 
unauflöslichen juristischen Knoten“, vielfachen Besitzerwechseln 
und damit zu einer Situation führte, die erst 1684 dahingehend ge-
löst werden konnte, dass wieder „geordnete Besitz- und Bewirtschaf-
tungsverhältnisse in Walbeck“ einkehrten.323 Äbtissin Elisabeth II. von 
Quedlinburg, die Nachfolgerin Annas II., erfuhr 1582, dass die bishe-
rige Verpachtung des Klosters bald auslief, und bat Kurfürst August 
um Rat, wie sie das zu ihrem Stift gehörige Kloster beziehungsweise 
„ein solch gross vnd fein gůtt“ zurückerlangen könne. Dabei gab sie 
an, es seien wichtige Urkunden, die die Rechte ihres Stiftes am Klos-
ter Walbeck belegen, „ein zeit lenng verloren gewesen“. Allerdings 
wurden sie „vor wenig Jahren wieder gefůnden“.324 

Obwohl sich Elisabeth II. sowohl direkt bei Kurfürst August als auch 
über den Oberaufseher der Grafschaft Mansfeld, Hans von Linde-
nau, die sächsische Kurfürstin und den kursächsischen Hofmarschall 
Abraham von Bock dafür einsetzte,325 dass das ehemalige Kloster wie-
der in Stiftsbesitz überging, war Walbeck dem Reichsstift auf Dauer 
verloren. Die seitens des Stiftes vorübergehend nicht weiterverfolgten 
Ansprüche auf das Kloster und der angebliche zeitweilige Verlust ei-
niger Urkunden dürften hingegen kaum der Grund dafür gewesen 
sein, dass Elisabeth II. und ihre Nachfolgerinnen ihre Rechte nicht 
durchsetzen konnten. Der hohe Wert des klösterlichen Grundbesitzes 
(der um 1560 auf 20 000 Gulden geschätzt wurde)326 weckte vielmehr 
das Interesse der Mansfelder Grafen, die sich als Vögte des Klosters 

320 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 240v (16.4.1550). 
321 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 187rv (um 1539); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 66r 

(s. d.), fol. 114–131 (Ende 1544), fol. 554v (17.12.1547). 
322 Vgl. LASA, Cop. 852ó, fol. 7rv (29.9.1555). 
323 Korf, Walbeck, S. 66f.
324 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 241–242 (1582). 
325 Vgl. dazu die Schreiben: LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 241–242 (1582), 

fol. 245 (3.7.1582), fol. 246rv (2.8.1582), fol. 748, 751, (7.8.1582), fol. 244rv 
(14.7.1582); GStA PK, I HA, 33, 158d 2, fol. 196rv (30.8.1582). 

326 Vgl. Korf, Walbeck, S. 68.
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ohnehin schon in einer starken Position gegenüber dem Konvent 
befanden. Aufgrund der großen Verschuldung der Mansfelder, und 
um den Ruin der Dynastie zu verhindern, wurden das Kloster und 
sein Besitz von den Grafen schon frühzeitig mehrfach verpfändet, 
was deren Rückerlangung seitens des Stiftes verkomplizierte. Zudem 
waren für Elisabeth II. und ihr Stift mit dem Kampf um das Walbe-
cker Kloster unwägbare und letztlich untragbare finanzielle Risiken 
verbunden, vor allem vor dem Hintergrund, dass Elisabeth II. von ih-
rer Vorgängerin Anna II. hohe Schulden übernommen hatte. Auch ist 
fraglich, inwiefern es der Quedlinburger Äbtissin möglich gewesen 
wäre, rechtliche Ansprüche geltend zu machen, nachdem ungefähr 
1548 die letzten Konventualinnen das Kloster verlassen hatten oder 
verstorben waren beziehungsweise seit 1557 ein aus dem Klosterbe-
sitz gebildetes eigenes Amt bestand. Der von der Äbtissin Elisabeth II. 
erwähnte zwischenzeitliche Verlust der Urkunden und die angebliche 
Inkorporation des Klosters dürften dafür nach so vielen Jahren kaum 
als hinreichende Argumente gedient haben. Der Umfang der Hilfe, 
die Kurfürst August der Quedlinburger Äbtissin im Herbst 1582 in 
Aussicht stellte,327 dürfte den geringen Erfolgsaussichten dieses Un-
ternehmens Rechnung getragen haben. 

Die Geschichte des Klosters Walbeck in der Reformationszeit zeigt, 
wie schwierig es für die Quedlinburger Äbtissin war, ein ihrem Stift 
unterstelltes Kloster gegenüber fremden Ansprüchen zu verteidigen. 
Problematisch bei der von Elisabeth II. angeführten vermeintlichen 
Inkorporation des Klosters waren die zeitliche Verspätung, mit der 
sie ins Feld geführt wurde, und der Adressat, an den sie sich richte-
te. Die Inkorporation als ein altkirchlicher Rechtstitel konnte in den 
1580er-Jahren kaum mehr Gewicht haben, wenn sie der Rückerlan-
gung eines Klosters dienen sollte, das sich in den 1540er-Jahren in Auf-
lösung befand und in den 1580er-Jahren bereits mehrere Jahrzehnte 
nicht mehr existierte. Des Weiteren dürfte der Wert der Inkorporati-
on im Streit mit einem Landesherrn, der sich offen zur Reformation 
bekannte, wenn überhaupt vorhanden, nur sehr gering gewesen sein. 
Und dennoch bildete diese im 16. Jahrhundert als Inkorporation 
beschriebene Bindung zwischen dem Reichsstift Quedlinburg und 
dem Kloster Walbeck das stärkste Argument, das Elisabeth II. ins Feld 
führen konnte, um zu versuchen, einerseits dem Stift Besitzrechte an 
dem und Einkünfte aus dem Kloster zu sichern und andererseits vor 
dem Kaiser ihrem Amtseid entsprechend328 zu verhindern, dass Güter 
des Stiftes abhandenkamen. 

327 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 247rv (2.8.1582); HASTA DD, 10004, Kop. 
524, fol. 80v–81 (21.11.1582).

328 Es ist davon auszugehen, dass der Amtseid Elisabeths zur Wahrung der Tradition der 
gleiche wie bei der Einführung von Anna II. war. Vgl. CDQ, Nr. 18, S. 897 (10.2.1514). 
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Die am Anfang des 16. Jahrhunderts noch bestehende Tradition, 
dass Nonnen des Klosters Walbeck beim Gesang in der Stiftskirche 
St. Servatii auf dem Stiftsberg aushalfen, war nur noch ein Schatten 
der ursprünglich engen Bindungen gegenüber dem Reichsstift Qued-
linburg, die bei der Gründung des Klosters Walbeck bestanden. Der 
für die Mitte des 14. Jahrhunderts belegte unsichere Gehorsam der 
Walbecker Äbtissin gegenüber der Quedlinburger Fürstäbtissin zeugt 
von der schon in dieser Zeit eingetretenen Entfremdung zwischen 
dem Reichsstift und seinem Kloster. Dass seit 1387, als die Regenstei-
ner Grafen das Amt Arnstein mitsamt der Schutzvogtei über das Klos-
ter Walbeck an die Mansfelder Grafen Burchard VIII. und Günther 
verkauften,329 verschiedene Schutzvögte über das Reichsstift Qued-
linburg und das Kloster Walbeck zu wachen hatten, dürfte zusätzlich 
dazu beigetragen haben, dass sich die rechtlichen Bindungen zwi-
schen beiden Einrichtungen allmählich auflösten. 

Während des Untersuchungszeitraums könnte das in den Konvent 
eindringende reformatorische Gedankengut den Niedergang des 
Klosters begünstigt haben. Hinzu kamen seine finanziellen Proble-
me, die das Einfallstor für die Mansfelder Grafen als Schutzvögte des 
Klosters gewesen sein dürften, indem der Schutzvogt der Äbtissin 
etwa bei nötigen Bauarbeiten aushalf. Die Güter des Klosters hatten 
einen beträchtlichen Wert, auch wenn die daraus erwirtschafteten 
Einnahmen des Klosters für die Aufrechterhaltung des Klosterlebens 
zu gering waren. Das unter materieller Not und innerer Auflösung des 
Konvents leidende Kloster geriet so in den Blick der ihrerseits hoch 
verschuldeten Schutzvögte, die die Klostergüter verpfändeten. 

Im Kampf um die Rechte am Kloster Walbeck war Anna II. von 
Quedlinburg besonders in den 1540er- und 1550er-Jahren auf die 
Unterstützung ihrer sächsischen Schutzvögte angewiesen. Doch 
musste sie sich in dieser Zeit mit großem Aufwand gegen Mediati-
sierungsversuche besonders vonseiten des Herzogs und Kurfürsten 
Moritz von Sachsen zur Wehr setzen,330 weshalb Walbeck für einige 
Zeit in den Hintergrund trat. Erst Jahrzehnte nach der Auflösung 
dieses Klosters unternahm Elisabeth II. von Quedlinburg, die Nach-
folgerin Annas II., wiederum den Versuch, mit der Unterstützung 
ihres Schutzvogts die Quedlinburger Rechte an Walbeck geltend zu 
machen. Indem sie mit altkirchlichen Rechtstiteln am Kloster Walbeck 
die Lücke zwischen zwei Verpachtungen des Amtes Walbeck zugunsten 
des Stiftes auszunutzen versuchte, lief sie letztlich aber einer Entwick-
lung hinterher, die ihre Ansprüche überholt hatte. 

329 Vgl. Korf, Walbeck, S. 46; Wartenberg, Die Grafen, S. 60. 
330 Vgl. Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit. 
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Die Zisterze Teistungenburg war am weitesten von Quedlinburg ent-
fernt und wies die losesten Bindungen auf. Die um 1260 vom nahe ge-
legenen Kloster Beuren (Landkreis Eichsfeld) nach Teistungenburg 
im Tal der Hahle (heutiges nordwestliches Thüringen) entsandten 
Nonnen erhielten bereits 1270 von der Quedlinburger Äbtissin Ger-
trud von Ampfurth die Kapelle St. Peter auf dem nördlich des Ortes 
Teistungenburg gelegenen Berg zum Geschenk.331 Mit diesem Gunst-
beweis waren jedoch „schwere Auflagen und Verpflichtungen ver-
bunden“, die in den folgenden Jahrhunderten die Verbindung des 
Klosters zum Reichsstift belasten sollten. Das neugegründete Kloster 
hatte sich „ex tunc […] tanquam filia“ dem Quedlinburger Kanonis-
senstift unterzuordnen. „Als Zeichen dieser Subordination musste je-
der neugewählte Propst von der Quedlinburger Äbtissin die Tempo-
ralien empfangen“ und hatte jährlich am Servatiustag „als Prälat des 
Stiftes persönlich [in Quedlinburg zu, E.R] erscheinen“.332 Falls der 
Propst verhindert war, hatte ein Bote einen Entschuldigungsbrief zu 
überbringen. Sollten die Nonnen das Kloster an einen anderen Ort 
verlegen, so würde die ihnen geschenkte Kapelle St. Peter wieder in 
den Besitz des Reichsstifts übergehen.333 Anlässlich des Verkaufs der 
Vogtei über die Dörfer Teistungenburg und Wehnde 1331 sicherte 
der Teistungenburger Konvent dem Stift zu, alljährlich am Fest des 
heiligen Servatius zwei Pfund Wachs nach Quedlinburg zu liefern, wo-
durch die Verbindung zum Stift „gesichert werden“ sollte.334 

Im Vergleich zu vielen anderen der bislang behandelten Klöster 
(Walbeck, Wendhausen, Michaelstein, Münzenberg, St. Wiperti), 
die als Eigenklöster des Stiftes bezeichnet werden könnten, besaß das 
mit 70 Kilometer Luftlinie am weitesten von Quedlinburg entfernte 
Kloster Teistungenburg die geringsten Bindungen zum Reichsstift 
Quedlinburg. Anna Egler schreibt in ihrem Aufsatz zum Teistungen-
burger Kloster, dass seit dem beginnenden 13. Jahrhundert „Übertre-
tungen des evangelischen Rates der Armut bekannt“ wurden, indem 
etwa Stifter einzelne Nonnen statt des gesamten Konvents bedachten, 
diese Nonnen in der Folge „wie Privatpersonen jährlich Renten oder 
Zinsen“ erhielten und sogar Geldgeschäfte tätigten. Da die Nonnen 
im 14. Jahrhundert eine Weisung des Mainzer Erzbischofs als ihrem 
kirchlichen Obereren zur Beschränkung der Anzahl der im Kloster 
lebenden Ordenspersonen missachteten, sei zu fragen, „welcher Or-
densgeist in Teistungenburg“ herrschte. Für weitere Tendenzen der 

331 Vgl. CDQ, Nr. 227, S. 242f (21.8.1270). 
332 Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 55. Vgl. zudem: Godehardt, Aus der Ge-

schichte; Kegel, Teistungenburg. 
333 Vgl. Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 55, 78. 
334 Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 78, wobei der Käufer der erwähnten Vog-

tei unerwähnt bleibt.
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Verweltlichung am Beginn der Frühen Neuzeit steht Eglers Beobach-
tung, dass die Professen Anfang des 16. Jahrhunderts „mit anderen 
‚geistlichen Personen‘ in einzelnen Häusern wohnten“, was „eher un-
typisch für einen Orden“ war.335 

Im Bauernkrieg wurde das Kloster weitestgehend zerstört. Der Mühl-
häuser Haufen brach auf dem Weg nach Duderstadt am 4. Mai 1525 
in die Zisterze ein und soll in mehreren Bereichen des Klosterareals 
Feuer gelegt haben, woraufhin es bis auf ein Torhaus niederbrannte. 
Vor dem Ansturm der Bauern „hatten die Nonnen den größeren Teil 
ihres Viehbestandes zum halben Preis verkauft, den noch verbliebe-
nen raubten die Aufständischen“.336 Den Klosterschatz (Kleinode, 
Siegel und Urkunden) hatten sie dem Duderstädter Rat übergeben. 
Hinter den Duderstädter Stadtmauern hatten auch 16 Teistungen-
burger Konventualinnen Schutz gesucht und gefunden.337 Wann sie 
danach ins Kloster zurückkehren konnten, ist unbekannt. Mit Unter-
stützung des Mainzer Erzbischofs verklagte der Konvent von Teistun-
genburg 1534 die Stadt Mühlhausen auf Schadenersatz, in welchem 
Zusammenhang Äbtissin Osanna Nesselroder detailliert die vor der 
Zerstörung im Mai 1525 „im inneren und äußeren Klosterbezirk vor-
handenen Wohn-, Nutz- und Wirtschaftsgebäude in ihrem baulichen 
Zustand“ beschrieb und dabei auch Mobiliar und Gebrauchsgegen-
stände aufführte.338 Den Schaden, der dem Kloster entstanden war, 
veranschlagte sie auf 1664 Taler.339

Welche Rechte das Reichsstift Quedlinburg am Kloster Teistungen-
burg hatte, scheint bis in die 1530er-Jahre weitestgehend in Vergessen-
heit geraten zu sein. Eventuell bildete gar erst ein Schreiben des Teis-
tungenburger Konvents vom 9. Januar 1518 an Anna II. den Anlass 
dazu, die Rechte des Stiftes am Klosterbesitz zu prüfen.340 In einem 
um 1534 für Anna II. erstellten Gutachten herrschte Unsicherheit, ob 
das „Closter Testingenbůrg [!], mit allen seinen gůteren, an [= ohne, 
E.R.] alle mittel im stieft Qůedlenbůrg vnd desselbten hoheit vnd ob-

335 Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 57f. 
336 Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 58. Vgl. allgemein zur Reformationsge-

schichte des Eichsfeldes: Wand, Arno: Reformation, katholische Reform und Ge-
genreformation im kurmainzischen Eichsfeld (1520–1648), Heiligenstadt 1998; 
Müller, Torsten Walter: Reformation, Reformkatholizismus und Jesuiten im 
Eichsfeld. Bildung und Seelsorge als Voraussetzungen einer kirchlichen Erneue-
rung, Jena 2018 (Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thüringen 12).

337 Vgl. Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 58f. 
338 Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 59.
339 Vgl. Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 59.
340 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 29 (9.1.1518). Darin beschweren sich die 

Teistungenburger Äbtissin, Priorin und der ganze Konvent, dass die Stadt Du-
derstadt, „als sie vnser furstender gewesen“, dem Kloster die Dörfer Langenhagen 
und Furbach abgedrungen habe, obwohl diese beim Quedlinburger Reichsstift zu 
Lehen gingen. 
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rigkeit“ liege, oder ob einzig drei dem Kloster zugehörende Dörfer 
(Feuerbach, Langenhagen, Besekendorf) „dem Stieft Qůedlenbůrg 
züstendig“ seien, weil sie ursprünglich Quedlinburger Lehen waren 
und das Kloster selbst „mit dem mehrer teill seiner gůtter vnther dem 
Stieft Maintz oder Magdebůrg“ stehe.341 Dem Gutachten beiliegen-
de Abschriften älterer Urkunden342 weisen die Lehnszugehörigkeit 
einzelner Güter des Teistungenburger Klosters zum Reichsstift Qued-
linburg nach. Da die älteste dieser Urkunden aus dem Jahr 1390 
stammt, scheinen dem Quedlinburger Stiftskapitel die wichtige Ur-
kunde aus dem Jahr 1270343 und die daraus folgenden Verpflichtun-
gen des Klosters gegenüber dem Reichsstift im Jahr 1534 unbekannt 
gewesen zu sein. 

Äbtissin Anna II. wird in diesem Gutachten geraten, sie solle sich 
vom Teistungenburger Konvent einen Revers ausstellen lassen, in 
dem diese Güter als Quedlinburger Lehen anerkannt werden und der 
Konvent sich verpflichten soll, sie ohne Zustimmung der Quedlinbur-
ger Äbtissin weder zu verkaufen noch zu verpfänden oder auf eine 
andere Art zu veräußern. Im Fall der Auflösung des Klosters sollten 
jene drei Dörfer wieder dem Stift übergeben werden. Ein Entwurf des 
Urkundentextes liegt dem Gutachten bei.344 Um die Rechte des Stif-
tes an den erwähnten Klostergütern zu wahren, solle Anna II. ferner 
von den Originalen der betreffenden Urkunden beglaubigte Kopien 
anfertigen lassen und auf einer gemeinsamen Verwahrung der Origi-
nale in einer Stadt bestehen.345 Es ging 1534 nur darum, die durch 
Urkunden nachweisbaren Rechte des Stiftes an einzelnen Gütern des 
Klosters angesichts einer nach den Zerstörungen des Bauernkrieges 
drohenden Auflösung des Konvents zu sichern. 

Nur drei Jahre später, nämlich 1537, trat Anna II. verschiedenen Ad-
ressaten, die Teistungenburger Klosterbesitz entwendet hatten, mit 
deutlich weitergehenden Ansprüchen entgegen. In drei Schreiben, 
darunter einem an Ernst von Westernhagen als einem ihrer Lehnsleu-
te, wies sie darauf hin, dass das „closter mit alle seinen guttern vns vnd 
vnserm stiffte Quedlingburgk ohne alle mittel von Bapstlicher Hei-
ligkeit vnnd Romischer Keyserlicher macht einvorleibt zwgeeygnet 
[übereignet, E.R.] befreyhet vnnd begnadet“ sei.346 Valentin Eschen-
rodt, dem Schreiber des Klosters, gebot Anna II. mit den gleichen Ar-

341 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 9rv (um 1534). 
342 Vgl. CDQ, Nr. 130, S. 719 (13.5.1431), Nr. 351, S. 616 (12.3.1396), Nr. 330, S. 607 

(20.4.1390), Nr. 24, S. 646 (13.5.1407). 
343 Vgl. CDQ, Nr. 227, S. 242f (21.8.1270).
344 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 16rv (23.9.1534). 
345 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 11r (um 1534).
346 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 30r (30.10.1537), ähnlich fol. 33rv (30.10.1537), 

fol. 34rv (30.10.1537). Das erste Schreiben (fol. 30r–31v) richtete sie an Johann 
Kirlebach [?] in Heiligenstadt und den Vogt Kunz Guthar auf der Rustenburg, das 
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gumenten, dass die Klosterrechnung nur ihr allein einzureichen sei 
und diesbezügliche Ansprüche etwa von kurmainzischen Kommissa-
ren zurückzuweisen seien.347 Von der Äbtissin und dem Konvent ver-
langte Anna II. die Ausstellung eines Reverses, in dem wahrscheinlich 
anders als bei jenem aus dem Jahr 1534 nicht mehr nur die Lehnszu-
gehörigkeit einzelner Stücke des Klosterbesitzes zum Quedlinburger 
Stift bestätigt werden sollte, sondern die Nonnen auch die Zugehörig-
keit des gesamten Klosters und seines Besitzes zum Stift einräumen 
sollten. Weil Äbtissin und Konvent dies kurz zuvor abgelehnt hatten, 
betonte Anna II., dass das Kloster „vns vnnd vnserem stifft vnderworf-
fenn zwgethann vorwant vnd einvorleibt“ sei, weshalb sie den Revers 
„vnangesehen das yhr ein solchs der Meinzischen [Räte, E.R.] halben 
ein bedencken hettens, den[en] wyr nichts gestendig sein zum aller-
furderlichstenn vorfertigen vnnd zuschickenn“ sollen.348 

Auf welcher Grundlage Anna II. diese weitgehenden Forderungen 
gegenüber dem Kloster Teistungenburg aufstellte, bleibt ungewiss. 
Die 1270 bei der Schenkung der Kapelle St. Peter erworbenen Rechte 
wurden 1537 nicht erwähnt. Es drängt sich angesichts dieser Situation 
der Eindruck auf, dass Anna II. durch bloßes Behaupten den Teistun-
genburger Konvent dazu bringen wollte, umfangreiche Verpflichtun-
gen gegenüber dem Quedlinburger Reichsstift einzugehen. Um 1540 
scheint es im Konvent zu Streitigkeiten zwischen der Äbtissin und den 
Nonnen gekommen zu sein, weshalb Erzbischof Albrecht zwei Geistli-
che mit der Visitation des Klosters beauftragte. Die näheren Ursachen 
der Visitation wie auch deren Ergebnis sind nicht überliefert.349 

Wenige Monate nach dem Ende des Schmalkaldischen Krieges, 
nämlich im Juni 1547, berichtete der bereits in der Konfirmations-
urkunde von Anna II. 1516 erwähnte Hans von Mingerode350 in ei-
nem Schreiben über Probleme wegen der stiftischen Lehenstücke auf 
dem Eichsfeld und besonders über das Kloster Teistungenburg. Die 
Äbtissin Osanna Nesselroder (1520/25–1547) sei kürzlich verstorben 
und die Nachfolgerin, Anna Hentze (1547–1556), sei einzig durch 
den Mainzer Erzbischof bestätigt worden. Da der kurmainzische Amt-
mann des Eichsfeldes „sich des Closters gantz vnd gahr ahnnehme“, 
bestehe die Gefahr, dass „das Closter mit Iren zůgehoring“, d. h. den 
zugehörigen Gütern, dem Stift „abwendig gemacht“ werde.351 Dem 

zweite Schreiben (fol. 33rv) an den Rat zu Duderstadt und das dritte Schreiben 
(fol. 34rv) an Ernst von Westernhagen. 

347 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 39 (30.10.1537).
348 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 41a–41b, hier fol. 41av (23.9.1534).
349 Vgl. LASA, Cop. 1539a, fol. 102r (29.7.1540); Egler, Das Zisterzienserinnenklos-

ter, S. 60f. 
350 Vgl. CDQ, Nr. 23, S. 902 (5.11.1516), wo er als „Hanssone de Mynningherode“ er-

wähnt ist.
351 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 52r (20.6.1547).
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Rat des Verfassers, wie sie sich gegenüber dem sehr kleinen und kaum 
aus drei Personen bestehenden Konvent352 verhalten solle, kam 
Anna II. umgehend nach und forderte die neue Äbtissin auf, sich bin-
nen eines halben Monats in Quedlinburg einzustellen, um „vns ge-
wonliche gehorsam vnd verpflichtung“ zu leisten. Dabei wies Anna II. 
die Teistungenburger Äbtissin darauf hin, dass ihr Kloster „sampt des-
selbigen zůgehorigen Dorffern gůttern […] vnserm keyserlichen frey-
en weltlichen Stifft allhie zůgethan incorp[o]rirt vnd verwant“ sei.353

Die Äbtissin Anna Hentze bekannte sich daraufhin zwar zu ihren 
Verpflichtungen gegenüber Anna II., versuchte allerdings wiederholt 
durch Ausflüchte, ihre Reise nach Quedlinburg zu verschieben.354 
Erst im November 1547 wurde klar, dass sie durch den kurmainzi-
schen Amtmann des Eichsfeldes an der Huldigungsreise nach Qued-
linburg gehindert wurde, weshalb Anna II. ihrem Gesandten Georg 
von Rauchbar auf dem Augsburger Reichstag ein Schreiben für den 
Mainzer Erzbischof Sebastian von Heusenstamm zuschickte.355 Mit 
zeitlichem Verzug antwortete dieser ein Jahr später, dass er von der 
„angemaßte[n] gerechtigkeit“ des Quedlinburger Stiftes am Kloster 
Teistungenburg wie auch „der angetzogen Incorporation“ nichts wisse 
und das Kloster stattdessen geistlich und weltlich zum Erzstift Mainz 
gehöre.356 Jegliche Ansprüche Annas II. auf das Kloster lehnte er ab. 

Die an den Mainzer Erzbischof gerichtete Antwort Annas II. zeigt, 
dass der Äbtissin trotz unklarer Rechtslage alle Mittel recht schienen, 
um zu erreichen, dass sich die Teistungenburger Äbtissin ihr und 
dem Quedlinburger Reichsstift unterwerfen würde. Die vom Kur-
fürsten bestrittene Inkorporation des Klosters in das Reichsstift mit 
keinem Wort mehr erwähnend, bezog sich Anna II. nunmehr fast 
ausschließlich auf den bereits angeführten Revers, durch den der 
Konvent sich ihr als Quedlinburger Äbtissin unterwerfen sollte. Ihren 
Vorteil der längeren Amtszeit gegenüber dem erst 1546 zum Mainzer 
Erzbischof gewählten Sebastian von Heusenstamm nutzend, behaup-
tete Anna II., dass ihr die kürzlich verstorbene Äbtissin „vor Jarn“ die-
sen Revers zur Durchsicht zugesandt hatte. So Anna II. dem Inhalt 
zustimme, wollte die ehemalige Äbtissin ihn „versiegelt also verferti-
gen“ lassen. Dies wäre auch geschehen, wenn nicht der verstorbene 
Erzbischof Albrecht seinen Eichsfelder Amtleuten gestattet hätte, das 
Kloster „gantz vnd gar de facto ein zůnemen“. Ihre Rechte am Kloster 
352 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 52r (20.6.1547).
353 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 48r (26.6.1547).
354 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 46 (27.6.1547), fol. 45 (1.7.1547), fol. 49 

(4.7.1547), fol. 48 (14.9.1547), fol. 44 (10.10.1547), fol. 54 (10.10.1547), fol. 56 
(18.10.1547). 

355 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 55–58 (2.11.1547), fol. 56–57 (16.11.1547), 
fol. 59–61 (4.9.1548), fol. 62–63 (18.10.1548). 

356 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 60 (19.9.1548). 
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könne Anna II. durch eine kaiserliche Schenkung belegen, doch sei 
es ihr „ietzig Zeit in eil nit“ möglich, die Kopie der Urkunde zu über-
senden. Der Erzbischof solle nicht denen Glauben schenken, die „wie 
wir bericht des Closters gütter am meisten geniessen […] sondern 
vnpartheischen leůthen“. Deshalb solle Erzbischof Sebastian die Teis-
tungenburger Äbtissin anweisen, dass sie Anna II. „gebůrliche pflicht 
vnd gehorsam thůe“.357 

Der Umgang mit dem der Unterwerfung des Klosters unter das 
Quedlinburger Reichsstift dienenden Revers ist als sehr geschickt zu 
bezeichnen. Anna II. vermittelte den Eindruck, die frühere Teistun-
genburger Äbtissin Osanna Nesselroder habe ihn aus eigener Initiati-
ve nur noch zur Durchsicht an Anna II. gesandt und zugesichert, ihn 
nach der Prüfung in Quedlinburg zu besiegeln. Dass es nicht mehr 
dazu kam, lastete Anna II. dem widerrechtlichen Vorgehen des jüngst 
verstorbenen Mainzer Erzbischofs an. Dass ganz im Gegenteil die Be-
mühungen um den Revers von Anna II. ausgingen, dass sie mehr als 
ein Jahrzehnt trotz verschiedener Drohungen vergeblich versuchte, 
diesen vom Teistungenburger Konvent zu erhalten, und dass die frü-
here Äbtissin ihr die Ausfertigung verweigerte, weil ihr dies verboten 
wurde, verschwieg Anna II. im Schreiben an den Mainzer Erzbischof. 

Die vermeintliche kaiserliche Schenkung als Beleg einer Schen-
kung des Klosters an ihr Stift, deren Urkunde gerade nicht bei der 
Hand war, ist als Täuschungsmanöver anzusehen, da ein Dokument 
solcher Prominenz im Original beziehungsweise in Kopie überliefert 
oder zumindest in der Überlieferung mehrfach erwähnt worden wäre. 
Auch Anna Egler und Helmut Godehardt beziehen die Quedlinbur-
ger Rechte am Kloster ausschließlich auf die erwähnte Schenkung des 
Jahres 1270. Da von den in den 1530er-Jahren Beteiligten nur noch 
Anna II. am Leben war, hatte sie wohl gehofft, dass die Hintergründe 
den neuen Amtsträgern nur schemenhaft bekannt wären, ihre Taktik 
bei dem wegen „der Reformation vnnd Interim […] beladen[en]“358 
Mainzer Erzbischof aufginge und dieser ihren Vorstellungen zustim-
me. Nach mehreren weiteren Schreiben an die Äbtissin von Teistun-
genburg und den Amtmann des Eichsfeldes, Melchior von Groenro-
de, erklärte sich die Äbtissin Anna Hentze 1550 bereit, Anna II. zu 
huldigen. Allerdings sandte sie wegen ihres Alters einen Bevollmäch-
tigten nach Quedlinburg.359 Da weitere Schreiben Annas II. fehlen, 
durch die sie Anna Hentze zur Huldigung aufforderte, könnte sich 
der Konvent schließlich der Quedlinburger Äbtissin gemäß dem In-
halt des Reverses unterworfen haben. Hentzes Nachfolgerin Gertrud 

357 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 62f (18.10.1548). 
358 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 60 (19.9.1548). So entschuldigte der Mainzer 

Erzbischof Sebastian von Heusenstamm seine späte Antwort an Anna II. 
359 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 68v (26.2.1550).
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Schreiber (1556–1560) sandte 1557 nach ihrer Wahl und der Ernen-
nung durch den Mainzer Kurfürsten Daniel Brendel von Homburg 
ihre Priorin Margaretha Neueroth zur Huldigung zu Anna II. nach 
Quedlinburg,360 obwohl der Eichsfelder Amtmann jegliche Rechte 
des Reichsstifts am Kloster bestritt.361 Nach Gertrud Schreibers baldi-
gem Tod 1560 sandte auch die zur Nachfolgerin erwählte Margaretha 
Neueroth (1560–1583) einen Bevollmächtigten zur Huldigung nach 
Quedlinburg.362 

Die Rechte der Quedlinburger Fürstäbtissin gegenüber dem Klos-
ter Teistungenburg könnten sich in einem neuen Titel niedergeschla-
gen haben. Etwa seit 1558 wurde Anna II. von Äbtissin Gertrud Schrei-
ber als „lehennfůrstinn“ und der Mainzer Erzbischof als „landesfůrst“ 
tituliert.363 Dass die Quedlinburger Äbtissin nach 1550 trotz des erz-
bischöflichen Widerstands in dieser Form erwähnt wurde, kann einer-
seits damit begründet werden, dass Äbtissin Anna Hentze aus unge-
klärten Gründen 1551 einen kaiserlichen Schutzbrief für ihr Kloster 
erhielt und Karl V. den Mainzer Erzbischof und Anna II. gemeinsam 
zu „Execůtoren Conservatoren [und, E.R.] Schirmherren“364 des 
Klosters bestellte. Der für Anna II. günstige Umstand, dass sie neben 
dem Erzbischof gleichberechtigt in den Schutz des Klosters einbe-
zogen wurde, lässt vermuten, dass sie der Teistungenburger Äbtissin 
dazu riet, bei Karl V. um einen solchen Brief anzusuchen. Anderer-
seits kam Anna II. den aus dem neuen Schutzverhältnis resultieren-
den Pflichten nach, indem sie dem Konvent in einem mit dem Grafen 
von Hohnstein und dessen Lehnsträger Barthold von Winzingerode 
ausgetragenen jahrelangen Rechtsstreit um 19 Hufen Land zur Seite 
stand.365 

Nachdem das Kloster Teistungenburg im Gegensatz zu seinem 
Mutterkloster Beuren die Reformationswirren überstanden hatte, be-
360 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 160rv (22.7.1557), fol. 158rv (26.7.1557). 
361 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 154–155 (13.3.1557). 
362 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 168v–169 (25.9.1560).
363 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 163v, 164v (14.3.1558), fol. 161r (9.10.1558). 
364 LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 69–71, hier fol. 69v (4.3.1551). 
365 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 74–75 (28.2.1554), fol. 104–105 

(23.1.1555), fol. 102 (2.2.1555), fol. 76 (2.2.1555), fol. 77rv (3.3.1555), fol. 83 
(5.3.1555), fol. 79–80 (11.3.1555), fol. 84 (18.3.1555), fol. 85 (24.3.1555), fol. 95 
(3.5.1555), fol. 96 (3.5.1555), fol. 94 (5.5.1555), fol. 85 (13.5.1555), fol. 87–89 
(20.5.1555), fol. 100 (13.6.1555), fol. 101rv (5.6.1555), fol. 103rv (10.7.1555), 
fol. 93, 99 (10.9.1555), fol. 108, 113r (12.9.1555), fol. 109 (25.11.1555), fol. 111 
(7.12.1555), fol. 114v (2.1.1556), fol. 111v–112r (8.1.1556), fol. 114 (19.1.1556), 
fol. 115 (20.1.1556), fol. 116–117 (22.1.1556), fol. 120, 123r (März 1556), 
fol. 121–122 (5.3.1556), fol. 125 (6.4.1556), fol. 124, 129 (18.5.1556), fol. 126–127 
(10.6.1556), fol. 130 (12.6.1556), fol. 131 (16.8.1556), fol. 135–137 (18.10.1556), 
fol. 132–133 (25.10.1556), fol. 140v–142v (30.10.1556), fol. 143–144 (31.10.1556), 
fol. 147–148 (9.11.1556), fol. 152–153 (13.11.1556), fol. 146 (18.11.1556), fol. 156 
(25.11.1556). 
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ruhigten sich zunehmend die daraus erwachsenen rechtlichen und 
territorialen Streitigkeiten und spätestens ab 1583 setzte der Wieder-
aufstieg des Klosters ein.366 Die überlieferte Korrespondenz mit der 
Quedlinburger Äbtissin beschränkte sich während der 1560er- und 
1570er-Jahre fast ausschließlich auf Fragen der Huldigung nach 
der Wahl einer neuen Äbtissin und auf die jährliche Übersendung 
von zwei Pfund Wachs zum Servatiustag nach Quedlinburg.367 Die-
se jährliche Wachslieferung erfolgte fortan fast durchgehend bis zur 
Aufhebung des Klosters 1809.368 Seit 1575 gab es nach etwa 50 Jah-
ren wieder einen Propst im Kloster. Ob dieser fortan dem Inhalt der 
Schenkungsurkunde von 1270 entsprechend die Temporalien des 
Klosters aus der Hand der Quedlinburger Äbtissin erhielt und sich 
einmal jährlich am Servatiustag als Prälat des Stiftes auf dem Stiftsberg 
einfand, ist nicht überliefert. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Anna II. ihre Position gegenüber 
dem Kloster Teistungenburg nicht nur festigen, sondern sogar aus-
bauen konnte. Durch den kaiserlichen Schutzbrief von 1551 trat sie 
gleichberechtigt neben dem Mainzer Erzbischof als Beschützerin 
des Klosters auf. Letzterer wurde zwar vom Konvent als ‚Landesfürst‘ 
bezeichnet, womit wohl der Landesherr gemeint war; allerdings er-
hielt Anna II. im Gegenzug den Titel der Lehnsfürstin, wobei dessen 
inhaltliche und rechtliche Bedeutung unklar blieb. Möglicherweise 
erschöpfte sich selbiger in der Verpflichtung jeder neu gewählten 
Teistungenburger Konventsvorsteherin, der Quedlinburger Fürstäb-
tissin zu huldigen. Dass es Anna II. trotz der durch sie 1539/41 im 
Reichsstift eingeleiteten obrigkeitlichen Reformationseinführung 
gelang, die Bindungen zum weiterhin altgläubigen Kloster Teistun-
genburg aufrechtzuerhalten und sogar zu stärken, spricht sowohl für 
ihren pragmatischen Umgang mit konfessionellen Fragen als auch da-
für, dass sie ihrem Amtseid gegenüber dem Papst oder auch nur den 
Verpflichtungen einer Landesherrin entsprechend jegliche Rechte 
und Ansprüche ihres Stiftes auch über Konfessionsgrenzen hinweg zu 
verteidigen bereit war. 

Ihr Vorgehen gegenüber dem Klosterkonvent und besonders gegen-
über dem Mainzer Erzbischof deutet darauf hin, dass Anna II. durch 
Insistieren auf angebliche Rechte und Ansprüche gegenüber dem 
Kloster schließlich die Unterwerfung des Klosterkonvents erreichte. 
Da der Huldigungseid, den die neue Äbtissin von Teistungenburg 

366 Vgl. Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 61f. 
367 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 161 (9.10.1558), fol. 166 (17.5.1559), 

fol. 167 (22.9.1560), fol. 168v–169r (25.9.1560), fol. 175v (14.6.1564), fol. 181v 
(18.5.1565), fol. 180v (25.6.1570), fol. 184 (23.1.1575), fol. 185–186 (7.5.1575), 
fol. 189 (13.5.1575), fol. 191–192 (21.7.1579), fol. 190rv (13.11.1579).

368 Vgl. Egler, Das Zisterzienserinnenkloster, S. 78.
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der Quedlinburger Fürstäbtissin zu leisten hatte, nicht überliefert ist, 
bleibt der Inhalt der Unterwerfung unbekannt. Die landesherrlichen 
Rechte blieben hingegen beim Mainzer Erzbischof. Die noch weiter-
gehenden Ansprüche Annas II., wonach das Kloster Teistungenburg 
mit seinem gesamten Besitz ihrem Stift inkorporiert und gar eine kai-
serliche Schenkung sei sowie dass die Domina des Klosters ihr statt 
dem Erzbischof als Landesherr jährlich die Rechnung des Klosters 
einzureichen369 habe, konnte Anna II. gegen den Widerstand des Lan-
desherrn nicht durchsetzen. 

369 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 39 (30.10.1537), fol. 172 (15.2.1561), 
fol. 173rv (26.2.1561), fol. 174 (28.2.1561). 



9. Stiftische Autonomie oder sächsische  
Mediatisierung (1541–1580)

9.1 UNTER FEUER – DIE HEISSE PHASE DER  
AUSEINANDERSETZUNGEN UM STIFTISCHE  

RECHTE UND SÄCHSISCHE ANSPRÜCHE (1541–1547)

An dieser Stelle soll der 1541 beim Streit um die obrigkeitliche Refor-
mationseinführung abgerissene Faden der Ereignisse im Reichsstift 
wiederaufgenommen werden. In den folgenden Kapiteln sind die 
eng mit der Reformation verflochtenen, zumeist politischen Prozesse 
in einem breiten chronologischen Strang bis zum Ende des Untersu-
chungszeitraums nachzuverfolgen. Wenn im Folgenden kaum mehr 
die Kirchenordnung oder die Einsetzung von Pfarrern und Schul-
meistern behandelt werden und stattdessen die langwierigen Konflik-
te der Äbtissin mit ihrem Schutzvogt, mit Kurfürst Johann Friedrich I. 
im Schmalkaldischen Krieg, mit den verschiedenen Stiftshauptmän-
nern und dem Quedlinburger Rat zu thematisieren sind, darf dies 
nicht zum Eindruck verleiten, dass dem ein Ende der Einführung der 
Reformation in Quedlinburg vorausging. Diese eher herrschafts- als 
religions- und kirchenpolitischen Konfliktlinien können nicht als 
Folgen einer zuvor abgeschlossenen Reformation betrachtet werden. 
Der Prozess der Reformationseinführung dauerte an, nur umfasste er 
fortan weitere Kreise als „nur“ das Kirchen-, Kloster- und Schulwesen 
oder allgemein die religionspolitischen Entscheidungen der Äbtissin 
und ihres Schutzvogts. Im Unterschied zu weltlichen Herrschaften 
stellte die obrigkeitliche Einführung der Reformation in geistlichen 
Territorien des Reiches wie dem Quedlinburger Reichsstift die von 
Geistlichen ausgeübte Herrschaft grundlegend infrage und „stürzte“ 
mit den Worten von Eike Wolgast „die Reichskirche in ihren geistli-
chen wie in ihren weltlichen Bezügen in eine Legitimations- und Exis-
tenzkrise ohne Beispiel“.1 Aus diesem Grund lässt sich im Quedlinbur-
ger Reichsstift die Reformation zwar auch, aber nicht einzig auf den 
klassischen reformationsgeschichtlichen Themenfeldern verfolgen. 
Die Einführung der Reformation durch Anna II. hatte Auswirkungen 
auf alle Ebenen des Reichsstiftes und auf alle Handlungsfelder der 

1 Wolgast, Hochstift, S. 11.
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‚dreigeteilten‘ Obrigkeit aus Äbtissin, Schutzvogt und Rat, wie dies 
die Ausführungen zum Stiftskapitel, zur Titulatur, zur Hofhaltung 
oder zur Reichsstandschaft der Äbtissin beispielhaft verdeutlichen. 
Nach 1541 stellte sich die maßgebliche Frage nach der Zukunft des 
Reichsstiftes und den künftigen Aufgaben der Stiftsdamen. Diesem 
Kampf um die Zukunft als sächsisches Amt oder als kaiserliches, frei-
es und weltliches Damenstift unter der Herrschaft einer Fürstäbtissin 
mit weitgehender Autonomie gegenüber ihrem Schutzvogt gilt es im 
Folgenden nachzugehen.

Ende September 1540 hatte der durch die sächsischen Visitatoren 
protokollierte Streit mit der Äbtissin und ihren Beratern gezeigt, 
dass der Stiftshauptmann Ulrich von Regenstein-Blankenburg die 
Schwachstelle für die Durchsetzung sächsischer Positionen in Qued-
linburg war. Graf Ulrich vertrat offen die Position der Äbtissin, wei-
gerte sich unter Anführung kaum stichhaltiger Gründe, den herzogli-
chen Befehlen gegen das Stift Folge zu leisten und könnte sogar die 
Publikation der stiftischen Kirchenordnung entgegen anderslauten-
den Befehlen aus Dresden unterstützt haben. Nur wenige Monate spä-
ter berichtete Melchior von Ossa im Januar 1541 einem sächsischen 
Rat, die Äbtissin wolle sich an „die vorigenn vortrege nicht halden“ 
und nach Aussage des Stadtvogts und des Rates „blasenn die Eptischin 
vnd der Amtmann in ein hornn“.2 Bei den „vorigenn vortrege[n]“ 
ist besonders an den für Anna II. äußerst nachteiligen Vertrag aus 
dem Jahr 1539 zu denken,3 dessen Gültigkeit die Äbtissin nach wie 
vor anfocht. Mit dem „Amtmann“ ist der Stiftshauptmann Graf Ulrich 
von Regenstein gemeint. Dass der Stiftshauptmann nicht als solcher, 
sondern als Amtmann bezeichnet wurde, drückt den sächsischen An-
spruch im Quedlinburger Reichsstift aus. Wie im Herzogtum Sachsen 
Amtmänner direkt dem Herzog unterstehende Ämter verwalteten, so 
sollte auch der Quedlinburger Stiftshauptmann – ursprünglich ein 
gemeinsamer Beamter von Äbtissin und Schutzvogt – dem Reichsstift 
ähnlich einem sächsischen Amt vorgestellt sein.4 

Da Graf Ulrich den sächsischen Interessen in Quedlinburg entge-
genstand, mit der Äbtissin und ihrer Familie aus sächsischer Sicht 
gar zu eng verbunden gewesen sein dürfte und im Gegenzug zu we-
nig vom sächsischen Hof abhängig war, wurde er noch im April 1541 
durch den herzoglich sächsischen Edelmann Heinrich vom Ende er-
2 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 79rv (19.1.1541). 
3 Vgl. Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit sowie dort die Anm. 28.
4 Vgl. dazu auch die Bestallungsvereinbarung für Hans von Wolf(en), der unter an-

derem an der Tafel der Äbtissin speisen sollte, oder für Georg von Dannenberg, 
der ähnlich der Äbtissin verpflegt werden sollte: LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 20–22 
(15.11.1554); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 55 (ca. 1544); sowie allgemein Kap. 6.4 der 
vorliegenden Arbeit.
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setzt.5 Die überlieferten herzoglichen Instruktionen für den „Ampt-
man zu Quedelinburck“ vom 18. April 1541 dürften bereits Heinrich 
von Ende gegolten haben. Sie sprechen eine deutliche Sprache. Der 
sogenannte Amtmann solle zwar „der Ebtischin die Regirůng Ires Stif-
tes vnd Ebtei vngehindert zugebrauchenn und zůbestellen lassen“, 
doch stets „vnvorschadt vnser als des Erbůogts gerechtikeit“. Falls sich 
die Äbtissin „vnderstehn wurde Ire kirchen ordenůng oder aůch vn-
ser kirchen ordenůng in Ihrem nahmen alleine zu publicieren vnd 
den leůtten die vor zuhaltten“, solle Heinrich vom Ende dies keines-
falls „gestatten“. Noch „vielwenicher“ solle er „vorstatten do sich die 
Ebtischin vnderstehn wůrde die leůtte der visitation ader vnser christ-
lichen verordenůng halber zůstraffen“. Ebenfalls musste sich der 
Stiftshauptmann/Amtmann verpflichten, Anna II. daran zu hindern, 
falls sie sich neben den Klöstern St. Wiperti und St. Marien auf dem 
Münzenberg noch anderer Klöster und ihrer Kleinodien „anmassen“ 
sollte.6 Hinsichtlich der Gerichte wurde der Stiftshauptmann auf den 
erwähnten Vertrag des Jahres 1539 verwiesen, worin die Erbgerichte 
in der quedlinburgischen Feldflur von Äbtissin Anna II. dem Schutz-
vogt übertragen worden waren.7 

Zwar sollte die Äbtissin in der Regierung „Ires Stiftes vnd Ebtei“ 
durch den Stiftshauptmann Heinrich vom Ende ungehindert bleiben, 
doch zeigte bereits die Instruktion für die sächsischen Visitatoren im 
September 1540, welcher sehr kleine Bereich damit wahrscheinlich 
gemeint war: der Stiftsberg und allenfalls das Westendorf und das 
Stiftsdorf Ditfurt, während die Alt- und Neustadt Quedlinburgs un-
ausgesprochen und die gesamte Feldflur des Reichsstiftes mit Verweis 
auf den Vertrag von 1539 zum sächsischen Machtbereich gezählt wur-
den. In den übrigen Punkten der Instruktion werden die bisherigen 
Konfliktlinien zwischen dem Schutzvogt und der Äbtissin deutlich: 
5 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 

fol. 63a (25.4.1541); LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 231 (26.4.1541); Goerlitz, Staat, 
S. 574. Im Gegensatz dazu Jacobs, Ulrich XI., S. 336, der die Amtsübergabe auf 
den 5. Mai 1541 datiert. 

6 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 242–244 (18.4.1541). In diesem Zusammenhang zeig-
te sich die schlechte Ortskenntnis der unter Herzog Heinrich ausgewechselten 
und unerfahrenen sächsischen Räte, wenn die Instruktion das Kloster „zu Sant 
Wiprecht vfm vntzenberge [= Münzenberg, E.R.]“ situierte. LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 242–244 (18.4.1541). Vgl. zudem Schirmer, Herzog Heinrich, S. 21–42. Schir-
mer beschreibt hier eine für Quedlinburg und Äbtissin Anna II. wichtige Entwick-
lung im Herzogtum Sachsen. „Infolge der Entmachtung der alten Funktionseliten 
[von Herzog Georg, E.R.] und wegen der Unerfahrenheit Anton von Schönbergs 
hinsichtlich der komplexen Kanzleiarbeit in der albertinischen Zentralverwaltung 
kamen auf [Herzog, E.R.] Heinrich Anforderungen zu, denen er nicht gewachsen 
war.“ (S. 37) Diese vorübergehende Schwäche in der sächsischen Landesverwal-
tung schuf Anna II. Räume zur Ausgestaltung ihrer landesherrlichen Interessen.

7 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 242–244 (11.4.1541); vgl. zum Vertragstext: LASA, 
U9, A III, Nr. 3a, I und II (14.8.1539).
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die Einführung einer Kirchenordnung,8 der Streit um die niederen 
Gerichte in der Quedlinburger Feldflur, die Zugehörigkeit der meis-
ten Klöster zur Vogtei und der Schutz der Quedlinburger Untertanen 
gegenüber Strafmaßnahmen Annas II., die sich gegen die Befolgung 
der sächsischen Visitation und Kirchenordnung richteten. 

Nach dem Tod Herzog Heinrichs und mit dem Übergang der Re-
gierung an seinen Sohn Herzog Moritz im August 1541 verstärkte 
sich der sächsische Zugriff auf die in der Instruktion bekräftigten 
schutzvogteilichen Positionen im Stift. In gleicher Weise versuchte 
auch Anna II., ihr Verhältnis zum Schutzvogt zu ihren Gunsten zu 
verändern. Ein erster Streit entstand bereits anlässlich der geplanten 
Huldigung und der Belehnung mit der Vogtei. Ende September 1541 
ging beim Quedlinburger Rat ein herzogliches Zirkular ein, das den 
19. Oktober als Termin für die Huldigung gegenüber Herzog Moritz 
ansetzte.9 Moritz’ besondere Position als durch die Quedlinburger 
Fürstäbtissin belehnter Erbschutzvogt wurde bereits durch die Ver-
wendung eines Zirkulars missachtet. Ähnlich wie bei der Titulierung 
des Stiftshauptmanns als Amtmann drückte sich auch in der Versen-
dung des herzoglichen Rundschreibens an den Quedlinburger Rat 
unter Umgehung der Äbtissin der sächsische Herrschaftsanspruch im 
Stift aus. 

Anna II. stieß sich jedoch eher an der fehlenden Abstimmung bezüg-
lich der Huldigung mit ihr und an der falschen Reihenfolge. Sie be-
schwerte sich vier Tage vor dem anberaumten Huldigungstermin bei 
Moritz, er müsse zunächst wie seine Vorfahren auch, bei ihr „mit ge-
půrlich erbieten“ um die Belehnung mit der Erbvogtei „muethen vnd 
suechen lassen“. Erst danach könne die Huldigung geschehen. Die 
Absicht zur Durchführung der Huldigung sei ihr als Äbtissin „zůůor 
von E L [= Herzog Moritz, E.R.] vorfharn vormeldet vnd ahngezeigt 
worden“.10 Anna II. setzte dabei wohl auf die politische Unerfahren-
heit des erst 20-jährigen Herzogs, um die bedeutsame Reihenfolge 
solcher symbolischen Handlungen zugunsten des Stiftes zu verändern 
und eine neue Tradition zu schaffen. Bislang existierte keineswegs die 
von ihr suggerierte Tradition, dass erst auf der Grundlage der Be-
lehnung der sächsischen Herzöge mit der Quedlinburger Erbvogtei 
die Huldigung in Absprache mit der Äbtissin stattgefunden hatte. 

8 Ihre Kirchenordnung hatte die Äbtissin laut einem Bericht, den Anna II. Mitte 
April 1543 an Stiftshauptmann Heinrich vom Ende sandte, bereits zu Zeiten des 
Stiftshauptmanns Ulrich von Regenstein und somit vor der Amtseinführung von 
Heinrich vom Ende Anfang Mai 1541 publiziert. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 118v–119r (12.4.1543). 
Doch könnte darüber der sächsische Erbschutzvogt mindestens bis 1543 in Un-
kenntnis geblieben sein. 

9 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 1 (25.9.1541). 
10 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 2r (15.10.1541).
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Herzog Georg hatte sich bereits am 4. November 1516 als Schutzvogt 
des Stiftes huldigen lassen – und damit einen Tag vor der Amtsein-
führung von Anna II.11 Die Belehnung mit der Schutzvogtei erhielt 
Georg von Anna II. gar erst mehr als vier Monate später am 15. März 
1517.12 Nach Bley komme in dieser Praxis „neben dem landesherr-
lichen Anspruch [der sächsischen Herzöge, E.R.] auch der Umstand 
zum Tragen, daß es sich um eine Erbvogtei handelte,“13 deren Ver-
bindung zum Reichsstift der jeweiligen Äbtissin vorgelagert war. Die 
Quedlinburger Erbschutzvögte konterkarierten deshalb allein durch 
diese ‚verkehrte‘ Reihenfolge aus zuerst vollzogener Huldigung der 
Untertanen gegenüber dem Erbvogt und dann erst folgender Beleh-
nung des Erbvogts durch die Äbtissin ihre lehensmäßige Abhängig-
keit von der Landesherrin.

Dass Moritz als einer der mächtigsten Reichsfürsten bei einer gebo-
renen Gräfin um diese Lehen muten sollte, kann mit Bley aus sächsi-
scher Sicht als „unangenehme Pflicht“ angesehen werden.14 Entspre-
chend beiläufig fiel denn auch seine Antwort an Anna II. aus: Über 
die Gepflogenheiten der Anfrage wegen der Belehnung sei er von 
seinem Vater nicht unterrichtet worden. Er suche deshalb mit vorlie-
gendem Schreiben um die Übertragung der Lehen an. Ferner sollten 
die Quedlinburger ihm nur als Erbvogt huldigen,15 weshalb er sich 
zuvor nicht mit der Äbtissin verständigt habe. Er gehe davon aus, dass 
die Äbtissin die Bürger nicht an der Huldigung hindern werde.16 
Das von Moritz am 18. Oktober in Naumburg abgefasste Schreiben 
hatte Anna II. tags darauf wohl noch nicht erhalten, als die sächsi-
schen Gesandten um Graf Günther von Schwarzburg den Rat und 
die Gemeinde von Quedlinburg am 19. Oktober „frue vmb sechs vhr 
zůsamen“ forderten und „eilends die huldung“ vornahmen. Obwohl 
Anna II. von den sächsischen Räten die Zusage erhalten hatte, mit 

11 Vgl. Bley, Herrschaft, S. 107, Anm. 459. Die durch Bley revidierte ältere Meinung 
hinsichtlich der Huldigung vertritt Lorenz, der annahm, dass Herzog Georg sich 
1516 gemeinsam mit der Äbtissin huldigen ließ, während die Herzöge Heinrich 
und Moritz „eine sofortige besondere Huldigung“ befahlen. Lorenz, Moritz von 
Sachsen, S. 145. 

12 Vgl. die Abschriften der darüber ausgestellten Urkunde: GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 128–130 (15.3.1517); 
HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 88–90 (15.3.1517).

13 Bley, Herrschaft, S. 119.
14 Bley, Herrschaft, S. 119.
15 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 

fol. 144rv (15.10.1541). Die überlieferte Eidesformel wurde an die sächsischen Ge-
sandten für Thüringen, Graf Günther von Schwarzburg, Christoph von Ebeleben 
und Dr. Melchior von Ossa, geschickt und enthält an verschiedenen Stellen am 
Rand Hinzufügungen, die die übliche Huldigung für Herzog Moritz als Landes-
fürst auf die Erbvogtei in Quedlinburg beschränken. 

16 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 4 (18.10.1541); PKMS, I, Nr. 224, S. 222f (18.10.1541). 
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der Huldigung „ein wennich [zu, E.R.] vorzihen“, sei die Huldigung 
beim Eintreffen der stiftischen Beamten bereits „geschen gewest“.17

Mit seinem geschickten Vorgehen war es Moritz gelungen, den Ver-
such der Äbtissin zu vereiteln, die Reihenfolge aus Huldigung und 
Belehnung mit der Erbvogtei zugunsten des Stiftes umzukehren. Dass 
Moritz über das Herkommen in dieser Hinsicht von seinem Vater 
nicht unterrichtet wurde, erscheint glaubhaft. Allerdings hatte Moritz 
bereits Anfang September 1541 mit Georg von Carlowitz seinen „Rat-
geber und loyalen Mentor“18 zu seinem Rat ernannt, den er als „ein-
flussreichsten Rat Herzog Georgs“19 in den späten 1530er-Jahren in 
Dresden kennengelernt hatte. Carlowitz war deutlich besser als der 
entlassene Anton von Schönberg über die bisherigen Huldigungen 
und Belehnungen im Reichsstift Quedlinburg unterrichtet.

Während Herzog Moritz im März/April 1542 durch die Wurzener 
Fehde mit Kurfürst Johann Friedrich I. gebunden war, danach seinen 
Türkenzug vorbereitete und zwischen Mitte Juni und Mitte Oktober 
in Ungarn weilte,20 nutzte die Äbtissin den traditionellen Quedlin-
burger Ratswechsel zu Quasimodogeniti (16. April) 1542, um mit 
dem neuen Rat strittige Fragen ihrer Stadtordnung verhandeln zu 
lassen und dieselbe zu verbessern.21 Drei Monate später fanden auf 
dem Schloss weitere Verhandlungen zwischen der Äbtissin, dem Rat 
und dem Stadtvogt statt.22 Obwohl auch hier die Stadtordnung und 
Details ihrer Umsetzung die vorherrschenden Themen waren, sind 
die Verhandlungspunkte hinsichtlich der gegenseitigen Eide hervor-
zuheben. Im Vorfeld war es deshalb zu Spannungen zwischen Anna II. 

17 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 13 (s. d.). Die anonyme Klageschrift ist anhand des In-
halts dem Umfeld der Äbtissin zuzuordnen. Die Datierung der Huldigung auf den 
19. Oktober ist der gedruckten Ankündigung von Herzog Moritz zu entnehmen. 
Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 1 (25.9.1541). Ein handschriftlicher Vermerk auf 
der Eidesformel besagt, dass diese den sächsischen Räten erst am 15. Oktober 
(Sonnabend nach Dionysii) übersandt wurde. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, fol. 144v (15.10.1541).

18 Rudersdorf, Manfred: Moritz (1541/47–1553). In: Kroll, Die Herrscher Sach-
sens, S. 90–109, hier S. 94. Vgl. zudem: Ders.: Moritz von Sachsen. Zur Typologie 
eines deutschen Reichsfürsten zwischen Renaissance und Reformation. In: Thie-
me, André/Vötsch, Jochen (Hg.): Hof und Hofkultur unter Moritz von Sachsen 
(1521–1553), Leipzig 2004, S. 59–72 (SAXONIA. Schriften des Vereins für sächsi-
sche Landesgeschichte 8); Winter, Christian: Kurfürst Moritz und seine Räte in 
der albertinischen Bündnispolitik der Jahre 1551 bis 1553. In: Blaschke, Karlheinz 
(Hg.): Moritz von Sachsen. Ein Fürst der Reformationszeit zwischen Territorium 
und Reich, Leipzig 2007, S. 202–209 (Quellen und Forschungen zur sächsischen 
Geschichte 29). 

19 Werl, Elisabeth: Carlowitz, Georg v. In: NDB 3, S. 146f, hier S. 146; PKMS, I, 
Nr. 205, S. 207f (8.9.1541), Nr. 213, S. 214 (21.9.1541). 

20 Vgl. PKMS, I, S. 281–283. 
21 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46b rv (20.4.1542).
22 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46dr–46fv (ca. 25.7.1542).
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und dem Rat gekommen. Die Äbtissin verpflichtete sich daher ge-
genüber den Ratsherren, dass sie die ihnen gegebenen Eide halten 
wolle.23 

Auf diese Zugeständnisse Annas II. folgte ihre umfängliche An-
klage gegenüber dem Rat, der sich „mit guttem gewiessen […] wol 
erinneren vnd bedencken“ solle, ob auch er sich an seine Eide ihr 
gegenüber gehalten habe.24 Nicht nur habe der Rat sie hintergan-
gen, die Kleinodien des Augustinereremitenklosters einbehalten, mit 
den herzoglichen Visitatoren zusammengearbeitet und sich der säch-
sischen Kirchenordnung unterworfen. Auch wären vom Rat in ihrer 
Abwesenheit Schulmeister, Pfarrer, Küster und andere Kirchendie-
ner angenommen, die Privilegien der Schulen gegen ihr Verbot ge-
schwächt, der Stiftshauptmann in das Augustinereremitenkloster ein-
geführt und in der Stadt Kriegsknechte angeworben worden. Wegen 
der Beteiligung der Stadt an den Reichssteuern des Stiftes hatte der 
Rat Anna II. an die Vogtei verwiesen.25 Anfang Januar 1543 kam es zu 
einem dritten Treffen mit dem Quedlinburger Rat, bei dem Anna II. 
in „eygener p[er]son vffm Stiffte gehandelt vnd handelen lassen“ hat-
te.26 Im persönlichen Auftreten der Äbtissin und dem Stiftsschloss 
als Versammlungsort lässt sich der Charakter des Treffens erahnen. 
Das Ergebnisprotokoll ist aus der Perspektive des Stiftes verfasst und 
erweckt den Eindruck, dass anstelle von Verhandlungen den Ratsher-
ren die Position der Äbtissin als Landesherrin mitgeteilt wurde. 

Gleich im ersten Punkt verwies Anna II. den Rat darauf, dass sie 
durch den Kaiser mit dem Stift und „alle[r] czubehoe rung der vber 
vnd Erbgerichten mit allen regalien“ belehnt sei, und deduzierte im 
zweiten Punkt daraus, dass sie dem Schutzvogt die Obergerichte ver-
leihe. Daraus folge drittens, dass sie die Niedergerichte oder „Erbge-
richte […] in vnd aůsserhalben beyder Irer F[ürstlichen] G[naden] 
stedt Qued[linburg]“ für sich behalten habe „vnd in vbelichem ge-
brauch hewtiges tag hett“.27 

Dieser Standpunkt des Stiftes widersprach grundlegend dem Ver-
trag vom Herbst 1539 über die Abtretung der Nieder- oder Erbge-
richte in der Quedlinburger Feldflur an den Schutzvogt. Obwohl die 
Gültigkeit des Vertrages infrage stand, weil die Zustimmung des Stifts-
kapitels fehlte, hatte Herzog Heinrich den Vertrag Stiftshauptmann 

23 Daneben wurden der Landesherrin aus ihrer Sicht „vermeinte priůilegien vnd 
gerechtickeit[en]“ der Gemeinde und des Rates vorgelegt, die Anna II. nach 
Meinung ihrer Untertanen bei ihrer Amtseinführung bestätigt habe. Die Äbtissin 
versprach, sich deshalb „mit genediger anthwort vernehmen [zu, E.R.] lassen“. 
LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46er (ca. 25.7.1542).

24 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46ev (ca. 25.7.1542).
25 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46er–46ev (ca. 25.7.1542).
26 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46r (4.1.1543).
27 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46r (4.1.1543).
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Heinrich vom Ende für den Umgang mit den Gerichtsrechten im Stift 
an die Hand gegeben.28 Es verwundert nicht, dass Stiftshauptmann 
Heinrich vom Ende bei dieser Einschwörung des Rates auf die Rechte 
der Äbtissin fehlte. Die Konfrontation der Ansprüche des Schutzvogts 
und der Äbtissin zeichnete sich hier bereits ab. In den weiteren Punk-
ten des Protokolls klagte Anna II. über die Ratsherren, die „widder ire 
Eyde vnd pflichte“ gehandelt hätten. Sie verlangte Auskunft über die 
Verwaltung des Armenwesens durch den Rat29 und hielt am Ende fest, 
der Rat sei „nichts deste weniger […] in straff czůnemen“, weil er sie 
wegen „der Cleinodien [… und] der straff […] der Newůenweger vnd 
Westendorffer […] vor dem heuptmanne vorclagt“30 habe. Hinsicht-
lich der Gerichtsbarkeit über die Einwohner des Neuenweges, des 
Westendorfs und Ditfurts behielt sich Anna II. die alleinige Gewalt 
(Ober- und Niedergericht) vor.31 

Im Ergebnis wurden die Ratsherren Anfang Januar 1543 von den 
stiftischen Räten und sogar von Anna II. persönlich auf ihre landes-
herrlichen Ansprüche im gesamten Territorium des Reichsstifts ver-
wiesen, die sowohl die Ambitionen des Schutzvogts als auch die des 
Rates mit dem grundlegenden Verweis auf die kaiserliche Belehnung 
des Stiftes zurückwiesen. Im formulierten Anspruch Annas II. wurde 
Herzog Moritz auf die Position eines Lehensmannes der Äbtissin zu-
rückgedrängt und sollte so den Untertanen Annas II. nicht mehr als 
Schutzmacht vor ihrer Landesherrin dienen können. 

Trotz dieser Versuche der Äbtissin, ihre Landesherrschaft gegen-
über dem Rat auf- und auszubauen, bewegten sich die Konfliktlini-
en zwischen Anna II. und Herzog Moritz 1543 noch weitgehend in 
den bekannten Bahnen.32 Der Widerspruch Annas II. gegen die von 

28 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 242–244 (11.4.1541).
29 Die diesbezüglichen Klagen der Äbtissin gehen auf einen Bericht an sie zurück. 

Darin wird der Missbrauch der Güter des St. Johannishospitals durch den Rat be-
schrieben, der den Armen eine Klage vor der Äbtissin bei Androhung der Kerker-
haft auf dem sogenannten Schreckensturm im Westen der Altstadt verboten hatte. 
Vgl. LASA, A20, XVI, B, d, Nr. 1, fol. 15–16 (s. d.). 

30 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46av (4.1.1543).
31 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 46dr (ca. 25.7.1542).
32 Wie zuvor ging es um die beim Rat hinterlegten Kirchen- und Klosterschätze (die 

sogenannten Kleinodien), die die Äbtissin für die Besoldung der Pfarrer und 
Schuldiener verwenden wollte. Dagegen wehrte sich Moritz mit dem Verweis, dass 
nicht Anna II., sondern sein Vater Herzog Heinrich in Quedlinburg visitieren 
ließ und das Kirchen- und Schulpersonal „dohin geordennt“ habe. Außerdem sei 
ihm unbekannt, dass das Personal „ainichen mangel“ hätte „vnnd ainer solchenn 
zůlag bedurffte“. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 20 (12.2.1543); vgl. auch das Konzept 
des Schreibens: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 c 1, fol. 34 (12.2.1543). In ihrem Antwortschreiben an Herzog Moritz 
vermutete Anna II., dass die Quedlinburger Ratsherren sie vor Herzog Moritz 
mit „Irem vnpillichen gelimpf“ verklagt hätten. Hinsichtlich der Kleinodien wi-
dersprach sie der Darstellung des Schutzvogts, diese seien während des Bauern-
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Moritz behauptete Einsetzung der Quedlinburger Prediger/Pfarrer 
durch Herzog Heinrich zeigt noch einmal, welches große Gewicht 
beide Seiten der Frage zumaßen, wer die zeitlich ersten reformato-
rischen Maßnahmen (Einsetzung evangelischer Pfarrer, Kirchenord-
nung etc.) in Quedlinburg vorgenommen hatte.33 Diese kirchen-
politischen Maßnahmen dienten jedoch jenseits ihrer eigentlichen 
Funktion, das Kirchenwesen neu zu ordnen, der Legitimation des 
jeweils beanspruchten Landesregiments.

Anhand ihrer frühen reformatorischen Bemühungen34 möge Mo-
ritz ermessen, dass Anna II. „die gotlichen religions sachen ausser-
halb imantzs zůthůn selbst vnd zeitlich bestelt“ habe.35 Ihren Schutz 
lutherischer Prediger gegen Herzog Georg stellte die Äbtissin in eine 
Reihe mit ihren späteren kirchenpolitischen Maßnahmen und ver-
wendete ihn damit argumentativ als Beginn der von ihr dadurch zu-
mindest geschützten, wenn nicht gar eingeleiteten Reformation.

Die Darstellung Annas II., wie ihre Kirchenordnung verfasst, einge-
führt und von den sächsischen Visitatoren gelobt wurde, verkürzt und 
verkehrt die bereits beschriebenen Verläufe der Jahre 1539/41 zu 
ihren Gunsten. Wie bereits erwähnt,36 wurde die Kirchenordnung 
der Äbtissin nicht „im einganck“ der Regierung Herzog Heinrichs, 

krieges auf Befehl Herzog Georgs beim Rat hinterlegt worden. Vielmehr habe sie 
dafür gesorgt, dass die Schätze der Kirchen und Klöster inventarisiert wurden. 
Und obwohl sie „befůget“ gewesen sei, die Kleinodien auf dem Stiftsberg zu ver-
wahren, habe sie „vnsern vnderthanen vnd getreůen dem Radt vnser Stadt Qůede-
lingbůrck“ befohlen, die Kleinodien vorübergehend bei sich zu behalten. LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 24–27, hier fol. 24r (19.3.1543). Dieses Konzept des Schreibens 
wurde wahrscheinlich wegen des Osterfestes erst neun Tage später in die Reinform 
gebracht und nach Dresden gesandt. Vgl. zur Reinform: GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 31–33 (21.3.1543) sowie 
die Kopie durch die sächsische Kanzlei: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 74–76 (21.3.1543). Ihre geplante Verwen-
dung der Schätze rechtfertigte sie damit, dass diese ursprünglich „zu gottes ehr“ 
gestiftet worden seien. Deshalb sollen sie „zu der rechtten wahren ehr vnd lob got-
tes Das ist zuerhaltůng der prediger des heiligen seligmachenden wort gottes vnd 
diener der kirchen“ verwendet werden. Dies habe sich Anna II. bereits durch „die 
gelarttenn der heiligen schrift“ bestätigen lassen. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 24–27, 
hier fol. 24v (19.3.1543). Diesbezügliche Korrespondenz – wahrscheinlich mit der 
Wittenberger Universität – ist nicht überliefert.

33 Vgl. Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit.
34 Anna II. argumentierte in diesem Zusammenhang, dass sie gegen den Widerstand 

Herzog Georgs zwei lutherische Prediger geschützt habe. Weiter habe sie „im ein-
ganck“ der Regierung Herzog Heinrichs „ane imandts anders zuthůn, vermahnen 
ader visitirn“ nicht allein die Prediger „weitter bestettiget sůndern ein christlich 
kirchordenůng […] in vnser Stadt lassen aůfrichtten“, die von den sächsischen Vi-
sitatoren später „dermaß gebreisset vnd gefellich gehaltten“ wurde, dass sie sagten, 
Ähnliches auf ihrer Visitationsreise nicht vorgefunden zu haben. LASA, A20, VI, 
Nr. 2, fol. 24–27, hier fol. 25r (19.3.1543).

35 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 24–27, hier fol. 25v (19.3.1543).
36 Vgl. Kap. 4.3.1 der vorliegenden Arbeit. 
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sondern eher an deren Ende zum Jahreswechsel 1540/41 fertigge-
stellt und eingeführt. Die sächsischen Visitatoren sprachen ihr Lob 
während der ersten Visitation im Herbst 1539 aus, einem Zeitpunkt, 
an dem Anna II. Herzog Heinrich noch nicht einmal die Erstellung 
einer Kirchenordnung in Aussicht gestellt hatte, geschweige denn, 
dass diese bereits erlassen war. Das Lob bezog sich wahrscheinlich 
auf die vorläufigen Befehle, die die Äbtissin ihren Untertanen für die 
Zeit ihrer Abwesenheit hinterlassen hatte. In der Summe wird die ob-
rigkeitliche Einführung der Reformation zum Argument, in dessen 
Diensten die Ereignisse der vergangenen vier Jahre von beiden Seiten 
selektiv verwertet, teils chronologisch verkehrt und die Mitwirkung 
oder Konkurrenz durch die jeweils andere Seite konsequent negiert 
werden. Über die Frage der Kirchen- und Klosterkleinodien sowie die 
verschiedenen Versuche Äbtissin Annas II., diese vom Rat zu erhal-
ten, scheint Moritz von seinen Räten hinlänglich informiert gewesen 
zu sein. Er beharrt in seiner Antwort Anfang April 1543 darauf, dass 
sie bereits vor zwei Jahrzehnten auf Befehl Herzog Georgs durch des-
sen Amtmann Veit von Drachsdorf eingezogen worden seien.37 Zur 
näheren Untersuchung hatte Moritz vom Quedlinburger Rat einen 
Bericht über die Kleinodien, die Kirchenordnungen, wirtschaftliche 
und gerichtliche Konfliktfelder zwischen Stadt und Stift gefordert, 
der jedoch erst nach dem Antwortschreiben an Anna II. in Dresden 
eintraf.38 Die strittige Frage, wer die Prediger bis 1539 und danach 
einsetzte, und die noch wichtigere, wer dazu berechtigt sei, blieb so-
wohl in Moritz’ Antwort an die Äbtissin als auch im Bericht des Rates 
an Moritz unthematisiert.

Der Rat entgegnete der Ansicht Annas II. „bey Eidspflichten aůch 
Selen selikeiten“ die von Moritz gegenüber der Äbtissin vertretene 
Version der Einnahme der Kleinodien durch Veit von Drachsdorf im 
Auftrag Herzog Georgs,39 wie es unabhängig davon später auch der 
ehemalige Prior des Augustinereremitenklosters, Johann Abe, berich-
tete.40 Die Ratsherren relativierten weiterhin den von der Äbtissin 
betonten Schutz für lutherische Prediger, da neben diesen Fällen den-
noch auf Befehl Herzog Georgs „drey der predicanten […] vortrieben 

37 Vgl. das Konzept: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 c 1, fol. 34v (5.4.1543) sowie LASA A20, VI, Nr. 2, fol. 28 (5.4.1543).

38 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 117–120 (12.4.1543).

39 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 117r (12.4.1543).

40 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 255–256 (6.12.1544). Abe berichtete nach der Übergabe der Klosterkleinodi-
en von einem zweiten späteren Überfall durch einen Beamten des Stifts („voÿt vom 
schlosse“), die Innungsschützen und die Knechte des Rates, der schließlich zu sei-
ner und des Prädikanten Vertreibung aus dem Kloster führte (fol. 255v). 
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wůrden“. Auch der von der Äbtissin für ihre Zwecke geglätteten und 
chronologisch verdrehten Darstellung der sächsischen Visitationen 
und ihrer eigenen Kirchenordnung widersprach der Rat und brach-
te die Ereignisse etwa in die oben rekonstruierte Reihenfolge.41 In 
der Folge habe Anna II. nach Auskunft des Rates noch zur Zeit des 
Stiftshauptmanns Ulrich von Regenstein ihre Kirchenordnung „aůff-
richten vnd půbliciren lassen“, welche der Rat auch annahm.42 
Der durch die sächsischen Visitatoren eingesetzte Superintendent 
Johannes Silvius sei daraufhin von der Äbtissin durch einen neuen, 
wahrscheinlich den Magister Andreas Ernst aus Nordhausen, ersetzt 
worden.43 

Die hier zutage tretenden Differenzen zwischen dem Schreiben 
Annas II. von Mitte März und dem Bericht des Rates etwa einen Mo-
nat später über dieselben Ereignisse in Quedlinburg zwischen etwa 
1539 und 1541 erlaubten den sächsischen Räten und Herzog Moritz 
mehrere Rückschlüsse. Der Rat stimmte offensichtlich nicht mit den 
landesherrlichen Ambitionen der Äbtissin überein, die sie mit der 
Verwendung der Klosterkleinodien, den Pfarrbesetzungen oder der 
Publikation ihrer Kirchenordnung verfolgte. Andernfalls hätte der 
Rat Anna II. gegenüber Herzog Moritz decken können. Dies ließ den 
Rat für die sächsischen Interessen im Stift als willkommenen Verbün-
deten erscheinen. Zeugnisse für die Kooperation des Rates lassen sich 
schon früher finden, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit den 
sächsischen Visitatoren im Herbst 1540 oder in den drei an Herzog 
Heinrich am Dreikönigstag desselben Jahres gerichteten Schreiben, 
an deren Abfassung mehrere Ratsherren beteiligt waren. In der Ver-
gangenheit hatten sich die Ratsherren sogar bereit gezeigt, die herzo-
glichen Befehle zu befolgen, obwohl sie deshalb die Strafe der Äbtis-
sin erdulden mussten. Wie der Stiftshauptmann Heinrich vom Ende 
mit einigem Stolz an Herzog Moritz berichtete, unterwarfen sich die 
Ratsherren dem herzoglichen Befehl, die Kleinodien des Augustine-
reremitenklosters nicht ohne die Zustimmung des Schutzvogts von 
sich zu geben. Sie erduldeten in diesem Zusammenhang die Strafe 

41 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 118v (12.4.1543). Anna II. konnte eine erste sächsische Visitation im Herbst 
1539 abwehren. Im Herbst 1540 war dies bei der zweiten Visitation nicht mehr 
möglich, und der Rat musste sich entgegen den Befehlen Annas II. den sächsische 
Visitatoren unterwerfen, die bei ihrer Abreise Ende September 1540 eine Kirchen-
ordnung hinterließen. Die Äbtissin ließ kurz darauf, noch bevor ihr Schwager Ul-
rich von Regenstein als Stiftshauptmann abberufen wurde, eine eigene Kirchen-
ordnung publizieren. Vgl. Kap. 4.1 und 4.3.1 der vorliegenden Arbeit.

42 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 118v–119r (12.4.1543).

43 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 118v–119r (12.4.1543).
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der Äbtissin „diesser nichtreichůng halben“ und mussten mehrere 
Tage in Haft sitzen.44

Den sächsischen Räten stand neben dem Bericht des Rates auch das 
Protokoll über die Visitation im September 1540 und die heftige Ge-
genwehr der Äbtissin im Zusammenwirken mit dem Stiftshauptmann 
Ulrich von Regenstein und dem Stolberger Amtmann Wolf von Rabiel 
zur Verfügung, um das Schreiben Äbtissin Annas II. zu beurteilen. Es 
dürfte klar geworden sein, dass die Äbtissin ihren Vorteil der längeren 
Herrschaftsausübung gegenüber dem jungen Herzog Moritz nutzen 
wollte. Im Zusammenhang damit könnte sie auch vom Wechsel der 
dominierenden herzoglichen Räte erfahren und versucht haben, die 
damit verbundene vorübergehende Informationslücke zu ihrem Vor-
teil zu verwenden.

Für den Rest des Jahres 1543 ruhte der geschilderte Konflikt zwi-
schen der Äbtissin und ihrem Schutzvogt weitgehend. Verantwortlich 
dafür sind wohl die türkischen Eroberungen in Ungarn im Hochsom-
mer 1543 und die Hilfegesuche König Ferdinands, die Herzog Moritz 
ein persönliches Eingreifen planen ließen. Der von den Habsburgern 
dafür geforderte zu hohe Preis, die Verpfändung der Oberlausitz an 
Moritz, zerschlug diese Absichten. Stattdessen entschloss sich Moritz 
zusammen mit Karl V. gegen den französischen König in den Krieg 
zu ziehen, brach dafür Anfang Oktober auf und kehrte erst Anfang 
Dezember nach Dresden zurück.45 

Neben den innerhalb der Stadt Quedlinburg verlaufenden Kon-
fliktlinien tat sich mit den zum Stift gehörenden Klöstern vor den 
Stadtmauern und in umliegenden Herrschaften eine weitere auf. 
Moritz ergriff 1543 Partei für die vertriebene ehemalige Äbtissin des 
Münzenberger Klosters46 und ließ ohne Absprache mit Anna II. 

44 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 118r (12.4.1543).

45 Vgl. PKMS, I, S. 524f.
46 Anna II. hatte 1539/40 das Marienkloster auf dem Münzenberg im Südosten 

Quedlinburgs durch zwei Bevollmächtigte für ihr Stift einnehmen lassen. Der 
letzten Äbtissin des Klosters, Barbara von Krosigk, hatte sie zuvor angeboten, sie 
im Stift aufzunehmen, was Barbara ablehnte. Der Grund dieser Ablehnung könn-
te sich darin sehen lassen, dass Anna II. sich bereits vor 1524 für die Absetzung 
Barbaras als Äbtissin des Münzenberger Klosters verwendet hatte. Vgl. LASA, A20, 
VI, Nr. 1, fol. 67–68, bes. fol. 67r (19.10.1524) sowie Kap. 8.1 der vorliegenden Ar-
beit. Barbara zog daraufhin mit zwei weiteren ehemaligen Nonnen in das Westen-
dorf unterhalb des Stiftsberges und beklagte sich bei Herzog Moritz, von Anna II. 
„mit ledigen henden [aus ihrem Kloster, E.R.] vorstossen“ worden zu sein. LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 29r (15.2.1543); vgl. zu den Klagen Barbara von Krosigks ge-
genüber sächsischen Räten: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 79–83, bes. fol. 79v–80r (s. d.). Moritz ‚bekümmerte‘ 
Einkünfte des Münzenberger Klosters aus dem Stift Halberstadt, d. h., sie wurden 
zwar von einem Verwalter „ad depositum“ eingenommen, jedoch nicht eher an 
Anna II. als nunmehrige Besitzerin des Klosters ausbezahlt, als sie mit Barbara 
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im Kloster Michaelstein sowie im zugehörigen Hof Winningen 
inventarisieren.47

Das Kloster Michaelstein gehörte jedoch ebenso wie das auf dem 
Münzenberg zum Reichsstift Quedlinburg und die von den Insassen 
erwählten Äbte beziehungsweise Äbtissinnen waren der Quedlinbur-
ger Fürstäbtissin unterworfen.48 Das Münzenberger Kloster war zu-
sammen mit dem Kloster St. Wiperti sogar explizit aus der Erbvogtei 
ausgenommen.49 

von Krosigk und ihrer Familie über die weitere Versorgung der ehemaligen Äb-
tissin einig geworden war. Anna II. bezeichnet sich im Versorgungsvertrag mit 
Barbara von Krosigk als „rechte[n] besitzerin des […] closters“. GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 112–113, hier 
fol. 113r (22.6.1543); vgl. zudem Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 29r (15.2.1543). 
Die daraufhin zwischen den Brüdern der beiden Äbtissinnen, Graf Wolfgang zu 
Stolberg-Wernigerode und Heinrich von Krosigk, geführten Verhandlungen wur-
den durch Valentin von Sundhausen, Tilemann Platner und Heinrich von Wed-
delsdorf unterstützt. Der im Sommer 1543 geschlossene Vertrag beinhaltete, dass 
Barbara von Krosigk aus den halberstädtischen Einkünften des Münzenberger 
Klosters jährlich 60 Gulden erhalten sollte, jedoch nur solange sie unverheiratet 
blieb. In den kommenden Jahren beschwerte sich Barbara von Krosigk mehrfach 
wegen der zwar vereinbarten, aber nicht an sie gezahlten Versorgung, weshalb 
Herzog Moritz dem Rat befahl, die 60 Gulden von den 500 Gulden abzuziehen, 
die der Rat jährlich Äbtissin Anna II. zu entrichten hatte. Spätestens 1548 war 
Barbara von Krosigk verheiratet. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 b 2, fol. 114–115 (15.5.1545); GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 109rv, 116 (22.6.1545), 
fol. 139rv (6.2.1546); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 434–
436 (10.12.1545); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 608v (vor dem 1.5.1548). Anna II. be-
gründete die nicht erfolgte Auszahlung der Gelder an Barbara von Krosigk damit, 
dass die halberstädtischen Zinsen des Münzenberger Klosters laut geschlossenem 
Vertrag dazu dienen sollten, die ehemalige Münzenberger Äbtissin zu bezahlen. 
Da Anna II. aber aus Halberstadt selbst keine Einnahmen für das Kloster erhalte, 
könne sie auch nichts an die ehemalige Äbtissin des Klosters auszahlen. Vgl. LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 565rv (vor dem 17.12.1547).

47 Moritz hatte im August 1543 seinen Weißenfelser Amtmann Christoph von Ebe-
leben sowie den Leipziger Bürgermeister und Ordinarius der Juristenfakultät in 
Leipzig, Ludwig Fachs, beauftragt, im Kloster Michaelstein, dem zugehörigen Hof 
Winningen und den anderen „höfe[n] des closters, ob es der mehr hette“ zu in-
ventarisieren. Den Insassen und Verwaltern der Güter sollten sie die Entwendung 
von Privilegien und Kleinodien untersagen und an Moritz berichten, „wie yhr es 
der Religion vndt sůnst alllenthalben im Closter Michelstein findet“. GStA PK, 
I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 128–130, 
hier fol. 128v (2.8.1543). Der Bericht der beiden Räte ist nicht überliefert.

48 Vgl. Fritsch, Geschichte, I, S. 311–313; Voigt, Geschichte, III, S. 32–35 sowie 
Kap. 8.1 der vorliegenden Arbeit. Zum weitläufigen Besitz des Klosters vgl. Lauf-
köter, Clemens: Die wirtschaftliche Lage des ehemaligen braunschweigischen 
Zisterzienserklosters Michaelstein von 1300–1544. In: ZHV 53 (1920), S. 1–58.

49 Vgl. dazu die Belehnung Herzog Georgs mit der Erbvogtei: GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 128–130 (15.3.1517); 
HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/2, fol. 88–90 (15.3.1517). Allerdings 
gilt es dabei zu beachten, dass Moritz erst 1551 mit der Erbschutzvogtei durch 
Anna II. belehnt wurde. Vgl. LASA, A13b, Nr. 1, fol. 8 (15.3.1551).
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Dass Moritz diese Eingriffe nicht mit Anna II. abstimmte, ja sie sich 
im Fall der ehemaligen Äbtissin vom Münzenberg sogar direkt gegen 
Anna II. richteten, steht für ein entschiedenes Vorgehen des Herzogs, 
das auf rechtliche Belange des reichsfreien Stifts, seiner Klöster und 
ihres Verhältnisses zum Schutzvogt keine Rücksicht nahm. 

Das sächsische Interesse besonders am reichen Kloster Michaelstein 
und seinen Besitzungen ist jedoch in einem größeren Kontext zu se-
hen. Etwa seit November 1542 ließen Herzog Moritz und Erzbischof 
Albrecht von Magdeburg über eine Übertragung des Erzstiftes Mag-
deburg und des Hochstiftes Halberstadt an Moritz verhandeln, wobei 
die damit beauftragten Räte im Verlauf des Jahres 1543 verschiedene 
mögliche Varianten erörterten. Die anfänglich in Dresden favorisierte 
Form der Abtretung der weltlichen Regierung von Kardinal Albrecht 
an Moritz, verbunden mit der Auflage zum Schutz der Hochstifte und 
der Übernahme aller Reichssteuern konnte sich nicht durchsetzen. 
Deshalb wurden die Pläne dahingehend modifiziert, dass Herzog Au-
gust, der jüngere Bruder von Herzog Moritz, von Kardinal Albrecht 
„als Koadjutor cum iure successionis“ angenommen und im Gegen-
zug der bisherige Koadjutor Johann Albrecht von Brandenburg zum 
Rücktritt bewegt werden sollte. In dem darüber Anfang April 1544 
auf dem Speyerer Reichstag geschlossenen Vertrag stellte Moritz dem 
in Finanznöten stehenden Kardinal Albrecht insgesamt etwa 100 000 
Gulden in Aussicht, wenn er die kaiserlichen und päpstlichen Kon-
sense für den Vertrag erlangen und den aktuellen Koadjutor Johann 
Albrecht zum Rücktritt bewegen könnte. Albrecht konnte bis zu sei-
nem Tod im September 1545 keines dieser Ziele erreichen, weshalb 
der Vertrag nicht rechtsgültig wurde. Moritz gelang es lediglich, von 
Karl V. im Regensburger Vertrag (19. Juni 1546) die Schutzherrschaft 
über die Stifte Magdeburg und Halberstadt zu erhalten, allerdings dies 
auch nur für seine Person ohne die Möglichkeit der Vererbung und 
auch nur temporär, „bis auf unser gn. [des Kaisers, E.R.] gefallen“.50 

50 PKMS, II, Nr. 923, S. 665 (19.6.1546); vgl. zudem Wolgast, Hochstift, S. 73–77; 
Scholz, Michael: Kardinal Albrecht von Brandenburg (1490–1545). Erzbischof 
von Magdeburg, Administrator von Halberstadt. Renaissancefürst und Reformer? 
In: Freitag, Mitteldeutsche Lebensbilder, S. 71–96; Ders.: Geistliche Landesherr-
schaft zwischen Kurbrandenburg und Kursachsen. Das Erzstift Magdeburg vom 
14. bis zum 16. Jahrhundert. In: Rogge, Jörg/Schirmer, Uwe (Hg.): Hochadelige 
Herrschaft im mitteldeutschen Raum (1200 bis 1600). Formen – Legitimation – 
Repräsentation, Stuttgart 2003, S. 443–464, bes. S. 455f (Quellen und Forschun-
gen zur sächsischen Geschichte 23). PKMS, I, S. 520f; PKMS, II, S. 140f; Blasch-
ke, Karlheinz: Moritz von Sachsen. Ein Reformationsfürst der zweiten Generation, 
Göttingen/Zürich 1983, S. 46f; Herrmann, Moritz von Sachsen, S. 69; sowie zur 
Rolle des stiftsmagdeburgischen Kanzlers bei den Verhandlungen zwischen Sach-
sen und Erzbischof Albrecht: Scholz, Michael: Christoph Türk – Gelehrter Rat 
und magdeburgischer Kanzler im Zeitalter der Reformation. In: Blätter für deut-
sche Landesgeschichte N. F. 133 (1997), S. 199–218; Ders.: Der magdeburgische 
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Diese albertinischen Säkularisierungsansätze in den Erz- und Hoch-
stiften Magdeburg und Halberstadt sind für das kleine Reichsstift 
Quedlinburg insofern von Interesse, als damit für Anna II. die Gefahr 
drohte, dass das Hochstift Halberstadt als nördlicher Nachbar des 
Reichsstiftes mehr oder minder unter den Einfluss ihres Schutzvogts 
Herzog Moritz geriet. Ob nach den Dresdner Plänen Moritz direkt die 
weltliche Regierung übernommen hätte oder ob sein Bruder August 
Koadjutor und somit Nachfolger Kardinal Albrechts geworden wäre – 
in beiden Fällen hätte das Reichsstift Quedlinburg eine gemeinsame 
Grenze mit dem Territorium eines Albertiners. Die daraus resultieren-
den Möglichkeiten für den Quedlinburger Schutzvogt werden im Ver-
gleich mit dem Reichsstift Gandersheim deutlich, wo der altgläubige 
Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Lüneburg als Schutzvogt 
unter anderem in der „Wilhelmsburg auf der Stiftsfreiheit“ residier-
te, weshalb diese Residenz nach Römer als „Zwingburg“ gegenüber 
dem Reichsstift bezeichnet werden müsse.51 Ab der zweiten Hälfte 
der 1520er-Jahre befestigte Heinrich die Burg zusätzlich durch einen 
Wallring, hinderte die Dechantin daran, das Stift zu betreten, setzte 
seine erst zweijährige Tochter als Koadjutorin der Äbtissin durch und 
behandelte das alte Reichsstift in der Überschau „ebenso […] wie jede 
andere geistliche Anstalt des Landes, die der fürstlichen Klosterherr-
schaft unterstand“.52 

Auch wenn Herzog Moritz nicht daran gedacht haben dürfte, sei-
ne Residenz in die Nähe von Quedlinburg zu verlegen, illustriert das 
Beispiel Gandersheim, wie die Nähe des Schutzvogts zu dem von ihm 
nominell nur beschützten Reichsstift dazu geeignet war, die geistliche 
Einrichtung trotz ihrer Eigenständigkeit zu dominieren und schlus-

Kanzler Christoph Türk (1497–1546). In: Freitag, Mitteldeutsche Lebensbilder, 
S. 227–240.

51 Römer, Christof: Gandersheim als landesherrliche Residenzstadt. In: Harz-Zeit-
schrift 34 (1982), S. 1–15, hier S. 6; vgl. zudem: Röckelein, Geistliche Frauen. In 
den 1530er-Jahren erwarben herzogliche Räte zudem mehrere Häuser ringsum 
die Wilhelmsburg auf der Stiftsfreiheit und missachteten damit den Grundbesitz 
des Reichsstifts. Vgl. Scholz, Michael: Reichsfreies Stift und herzogliche Land-
stadt. Gandersheim als weltliche und geistliche Residenz im Mittelalter und in der 
Frühen Neuzeit. In: Harz-Zeitschrift 50/51 (1998/1999), S. 59–81, bes. S. 65. Vgl. 
zur räumlichen Nähe von städtischem Rathaus, der sogenannten herzoglichen 
Wilhelmsburg und der Stiftskirche Meier, Paul Jonas (Bearb.): Niedersächsischer 
Städteatlas. I. Abteilung: Die Braunschweigischen Städte, Braunschweig/Ham-
burg 1926, Tafel II. In Quedlinburg könnte in der von den Regensteiner Vögten 
im 13. Jahrhundert genutzten Guntekenburg eine Parallele zur Wilhelmsburg in 
Gandersheim gesehen werden. Vgl. Lorenz, Hermann: Warten und Schanzen bei 
Quedlinburg. In: HB 23 (1925), S. 110; Stolberg, Befestigungsanlagen, S. 300; 
Ehlers, Quedlinburg, S. 470; Brinkmann, Beschreibende Darstellung, Bd. 33/1, 
S. 170f.

52 Goetting, Das reichsunmittelbare Kanonissenstift, S. 121; vgl. zudem: Scholz, 
„und maket dat keyserfreie stifft“.
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sendlich faktisch zu mediatisieren oder zu dynastisieren.53 Falls es 
Moritz gelungen wäre, im Hochstift Halberstadt weltliche Herrschafts-
rechte für sich oder seinen Bruder zu erlangen, hätte die seit 1479 
erbliche Schutzvogtei über das Reichsstift Quedlinburg bedeutend an 
Wert gewonnen, da dann schutzvogteiliche Eingriffe in Quedlinburg 
einfacher durchzuführen gewesen wären als in den Jahren 1477 und 
1523, als sächsische Truppen erst aus dem Amt Sangerhausen oder 
aus Querfurt eine Tagesreise lang über mansfeldisches Territorium 
nach Quedlinburg ziehen mussten.54 Diachron lassen sich die Fol-
gen einer gemeinsamen Landesgrenze mit dem Schutzvogt auch am 
Quedlinburger Beispiel veranschaulichen: Als Kurbrandenburg im 
Zuge des Westfälischen Friedens das Hochstift Halberstadt erhielt 
und 1698 von Kursachsen die Schutzvogtei über das Quedlinburger 
Reichsstift kaufte, zeigte sich besonders unter der Regierung von Ma-
rie Elisabeth von Holstein-Gottorf (1718–1755), welche drastischen 
Folgen für die Äbtissin daraus erwuchsen, dass ihr Territorium eine 
gemeinsame Grenze mit dem ihres Schutzvogts hatte.55 

Die geheim geführten Verhandlungen zwischen Herzog Moritz und 
Erzbischof Albrecht blieben Anna II. ebenso wie die daraus resultie-
renden Risiken für ihr Reichsstift wahrscheinlich verborgen. Für die 
turbulenten Ereignisse der kommenden Jahre sind die aus den Ver-
handlungen seit Ende 1542 wie auch aus den Verträgen von Speyer 
(1544) und Regensburg (1546) jeweils resultierenden Möglichkeiten 
stets als Kontext und äußere Begründung zu berücksichtigen.

In Quedlinburg kostete 1544 eine Schlägerei seines Sohnes den 
Stiftshauptmann Heinrich vom Ende sein Amt.56 Der Quedlinbur-
ger Rat scheint diese Vorgänge genau beobachtet zu haben und rich-

53 Vgl. zur Dynastisierung Rousseaux, Administration; Asche, Der Augsburger Religi-
onsfrieden.

54 Vgl. Vollmuth-Lindenthal, Hedwig, S. 80; Lorenz, Quedlinburgische Geschich-
te, S. 249; zudem die Übersichtskarte über die ernestinischen und albertinischen 
Gebiete bei Wartenberg, Moritz von Sachsen, S. 10.

55 Vgl. dazu Fritsch, Geschichte, II, S. 68–100. Um seine widerrechtlichen Ansprü-
che gegenüber der Äbtissin durchzusetzen, legte König Friedrich Wilhelm I. 
wiederholt mehrere Hundert Soldaten in die Stadt und verpflichtete gewaltsam 
Bürger zum Militärdienst. Vom nahen Halberstadt aus ließen sich derartige Maß-
nahmen überhaupt erst wirksam bewerkstelligen.

56 Der Sohn, Andreas vom Ende, war mit einigen Bürgern des Westendorfs und 
einem Knecht seines Vaters in Streit geraten, verprügelte einige und wurde 
schließlich selbst zu Boden geschlagen. Anna II. verbot daraufhin ihren Unter-
tanen, Andreas vom Ende zu behausen, woraufhin Andreas ein ungebührliches 
Schreiben an die Äbtissin richtete, in dem er ihr quasi die Fehde anbot. Darü-
ber beschwerte sich Anna II. bei Herzog Moritz, der den Stiftshauptmann Hein-
rich vom Ende auf sein dringendes Ansuchen hin Ende April entließ. Vgl. dazu 
die Schreiben zwischen Andreas und Heinrich vom Ende, Anna II., Herzog Mo-
ritz und seinen Räten: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 33–34 (12.1.1544), fol. 35–36 
(22.1.1544), fol. 37–38 (4.2.1544), fol. 39–43 (5.3.1544), fol. 50 (28.3.1544), fol. 53 
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tete bereits Ende Februar ein geheimes Schreiben an einen Rat von 
Moritz, in welchem er drei Männer vorschlug, die für das Amt des 
Stiftshauptmanns geeignet wären. Zuvorderst nannten sie Georg von 
Dannenberg, der bis Mitte April des Jahres ein Amt im Braunschwei-
gischen innehatte57 und „von vielen die Ine kenne[n] seiner ge-
schicklicheit halbe[n] gerůmpt“ werde. An zweiter Stelle erwähnten 
sie Bernd von Ubernitz/Obernitz,58 der „aůch nicht vntůglich darzů 
sein sollte“ und schließlich den albertinischen Rat Georg von Schlei-
nitz, der 1542 unter jenen zwölf Räten war, die Herzog Moritz für die 
Zeit seiner Abwesenheit in Ungarn mit den Regierungsgeschäften be-
traut hatte.59 

Georg von Dannenberg ist nicht allein deshalb von besonderem 
Interesse, weil er auf die Empfehlung des Rates hin im Mai 1544 als 
neuer Stiftshauptmann beziehungsweise aus sächsischer Sicht als 
Quedlinburger Amtmann eingeführt wurde. Vor allem zeichnete er 
sich durch sein entschiedenes Vorgehen aus, das er im Auftrag des 
Schutzvogts gegen Anna II. an den Tag legte, weshalb die Äbtissin 
in Dannenberg 1546 einen Tyrannen sah.60 Da dichte biografische 
Nachrichten über Georg von Dannenberg fehlen, können einzig Indi-
zien über ihn zusammengetragen werden, um herauszufinden, worin 
sich sein vom Rat gerühmtes Geschick ausgedrückt haben könnte.61 
Auf dem Augsburger Reichstag 1530 lässt er sich unter den Räten 
Herzog Heinrichs d. J. von Braunschweig-Lüneburg finden,62 1534 
war er zusammen mit Fritz von der Schulenburg Pfandinhaber des 
Gerichts Vienenburg63 und im Februar 1539 diente er dem Braun-

(1.4.1544), fol. 54 (24.4.1544), GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 127r (24.4.1544). 

57 Mit diesem Amt dürfte Dannenbergs Dienst als Obrist bei Herzog Ernst dem Be-
kenner von Braunschweig-Lüneburg (1497–1546) gemeint sein. Vgl. EKO, VI/1, 
S. 12, Anm. 8.

58 Er entstammte dem Geschlecht der Freiherren von Obernitz, die im osterländi-
schen Raum vor allem im Amt Ziegenrück ansässig waren. Vgl. Kneschke, Neues 
allgemeines deutsches Adelslexikon, Bd. 6, S. 556.

59 Vgl. PKMS, I, Nr. 361, S. 439–454 (26.5.1542).
60 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 358r (31.1.1546). 
61 Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 130 schrieb, dass über Dannenbergs „Herkunft 

und Vorleben nichts bekannt ist“. 
62 Vgl. Sturm, Kaspar, Warhafftig anzaygung wie Kaiser Carl der fünft ettlichen Fürs-

ten auff dem Reychstag zu Augspurg im M.CCCCC.XXX. jar gehalten, Regalia vnd 
Lehen vnder dem fan gelihen, was auch jr Kai. Maie. vnd der selben bruder Kü-
nig Ferdinand zu Hungern vnd Behem [et]c. auch anndere Churfürsten, Fürsten 
vnnd Stende des Reichs für Räthe vnd Adelspersonen auff solchem Reichstag ge-
hept haben, Augsburg um 1530, o. S.; Salig, Christian August: Vollständige Histo-
rie der Augsburgischen Konfession und derselben Apologie, Halle 1730, S. 370.

63 Vgl. Reller, Horst: Vorreformatorische und reformatorische Kirchenverfassung 
im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, Göttingen 1959, S. 204. Das Amt Vi-
enenburg hatte Herzog Heinrich d. J. erst 1523 während der Hildesheimer Stifts-
fehde erobert. Vgl. Heinemann, Geschichte von Braunschweig, Bd. 2, S. 302.
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schweiger Herzog beim Treffen der Bundesräte des altgläubigen 
Nürnberger Bundes in Pilsen.64 Nach der Vertreibung Herzog Hein-
richs d. J. durch den Schmalkaldischen Bund 1542 setzten die Sieger, 
Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen und Landgraf Philipp von 
Hessen, eine Visitationskommission ein, die „in größter Eile“65 eine 
Visitation im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg durchführte. Die-
ser Kommission gehörten neben den Geistlichen Johannes Bugenha-
gen, Anton Corvinus und Martin Görlitz auch die Räte Dietrich von 
Taubenheim, Heinrich von Steinberg, Johann Hamstedt und Georg 
von Dannenberg an.66 Die Kommission war am 21. und 22. Oktober 
1542 auch im Reichsstift Gandersheim, wo sie gewaltsam die Refor-
mation einführte.67 Da bei den Stiftsdamen und Kanonikern laut 
Koldewey „wenig Geneigtheit zur Reformation“ vorhanden war, sei 
es „leicht begreiflich […], daß der Ton des ertheilten Abschieds ein 
drohender ist“.68 Sollten sich die Prälatinnen und Kanoniker nicht 
an die künftige Kirchenordnung halten oder gegen sie lästern, hätten 
sie mit dem Verlust ihrer Präbenden und ihrer Güter zu rechnen. Frei 
werdende Domherrenstellen durften nicht wieder verlehnt werden, 
sondern der Betrag sei an den Gemeinen Kasten zu entrichten.69 Die 
Visitatoren behandelten somit das Reichsstift Gandersheim „ohne 
Rücksicht auf seine Reichsunmittelbarkeit als landsässiges Stift“,70 
wogegen sich das Kapitel mit passivem Widerstand wehrte.71 Interes-
sant ist die Beobachtung, dass die Kommission zuvor im Fall des Klos-
ters St. Ludgeri vor Helmstedt, das unter dem reichsunmittelbaren 

64 Vgl. ABKG, IV, Nr. 3513, S. 686 (12.2.1539).
65 EKO, VI/1, S. 4. 
66 Vgl. EKO, VI/1, S. 12. Generell zur Visitation: Burkhardt, Geschichte, S. 302–

313; Zietz, Johann Heinrich: Johannes Bugenhagen. Zweiter Apostel des Nor-
dens, Leipzig 1834, S. 177.

67 Von einer gewaltsamen Reformation des Reichsstiftes schreiben übereinstimmend 
Goetting, Gepp und Hankel. Vgl. Goetting, Das reichsunmittelbare Kanonis-
senstift, S. 121; Gepp, Miriam: Die Stiftskirche in Bad Gandersheim. Gedächtnisort 
der Ottonen, München/Berlin 2008, S. 10; Hankel, Die reichsunmittelbaren 
evangelischen Damenstifte, S. 45. 

68 Koldewey, Friedrich, Die Reformation des Herzogthums Braunschweig-Wolfen-
büttel unter dem Regimente des Schmalkaldischen Bundes 1542–1574. Ein acten-
mäßiger Beitrag zu der Reformationsgeschichte des Herzogthums Braunschweig. 
In: Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen 34 (1868), S. 243–338, 
hier S. 277. 

69 Vgl. dazu den Abschied der Visitatoren bei Kayser, Karl (Hg.): Die reformatori-
schen Kirchenvisitationen in den welfischen Landen 1542–1544. Instructionen, 
Protocolle, Abschiede und Berichte der Reformatoren, Göttingen 1897, S. 40, 42.

70 Goetting, Das reichsunmittelbare Kanonissenstift, S. 121f. Ähnlich bei Hankel, 
Die reichsunmittelbaren evangelischen Damenstifte, S. 45; Heilmann, Birgit: Aus 
Heiltum wird Geschichte. Der Gandersheimer Kirchenschatz in nachreformato-
rischer Zeit, Regensburg 2009, S. 27 (Studien zum Frauenstift Gandersheim und 
seinen Eigenklöstern 1). 

71 Vgl. Scholz, „und maket dat keyserfreie stifft“, bes. S. 178f.
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Abt von Werden stand, vor radikalen Eingriffen zurückschreckte, als 
sich der Abt von St. Ludgeri und seine Konventualen auf die Rechte 
ihres reichsfreien Herren von Werden beriefen.72 Hatte die Reichs-
freiheit also ein männliches Geschlecht?

Die bislang zusammengetragenen Lebensstationen Georgs von 
Dannenberg und die noch kommenden als Stiftshauptmann von 
Quedlinburg und Heerführer beziehungsweise „veldmarschalch“ im 
Dienst von Herzog/Kurfürst Moritz von Sachsen sowie als Leutnant 
von Herzog Johann Albrecht I. von Mecklenburg73 können als Bele-
ge für seine vielfältigen Fähigkeiten dienen. Das vom Quedlinburger 
Rat gerühmte besondere Geschick Dannenbergs dürfte sich allerdings 
kaum auf seine Tätigkeit für den altgläubigen Nürnberger Bund oder 
auf die Verwaltung des Gerichtes Vienenburg bezogen haben. Statt-
dessen ist anzunehmen, dass Dannenberg als Visitator des Herzog-
tums Braunschweig-Lüneburg überregionale Bekanntheit erlangte. 
Eventuell hatten die Quedlinburger Ratsherren sogar vom Vorgehen 
der Visitatoren im Reichsstift Gandersheim erfahren, wo Dannenberg 
seinem Auftrag entsprechend dabei geholfen hatte, „den Anordnun-
gen“ der Kommission „Nachdruck zu gewähren“.74 Im Ergebnis ist 
das geheime Empfehlungsschreiben des Quedlinburger Rates für Ge-
org von Dannenberg als künftigem Stiftshauptmann nicht anders zu 
werten, als dass der Rat mit Herzog Moritz gegen Anna II. zusammen-
arbeitete, noch vor der Abberufung Heinrichs vom Ende und wahr-
scheinlich aus eigenem Antrieb nach einem fähigen Mann suchte, 
der als ehemaliger Visitator Erfahrungen im energischen Vorgehen 
gegen geistliche Herrschaften hatte. Dazu passt, dass der Rat Ende 
März 1544 den ersten Kontakt zu Dannenberg herstellte und sich bei 
ihm erkundigte, ob er bereit wäre, den Dienst in Quedlinburg anzu-
treten. Über die Zusage Dannenbergs informierten die Quedlinbur-
ger Ratsherren anschließend die sächsischen Räte.75

Mit der vom Quedlinburger Rat beförderten Amtseinführung Dan-
nenbergs am 5. Mai 154476 verschärften sich schlagartig die beste-
henden Konfliktlinien zwischen dem Stift und seinem Schutzvogt 
und es intensivierte sich der schutzvogteiliche Zugriff. Es begann die 
heiße Phase des Ringens um die Landesherrschaft sowie aus Sicht des 
Stiftes um seinen Fortbestand. Seiner Haltung gegenüber dem Stift 
hatte der neue Stiftshauptmann bereits vor seiner Einführung da-

72 Vgl. Koldewey, Die Reformation, S. 268. 
73 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 546r (29.10.1547); vgl. PKMS, VI, S. 1241. 
74 Koldewey, Die Reformation, S. 261.
75 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 282rv (29.3.1544).
76 Dieses Datum geht aus einem Schreiben von Moritz an Anna II. hervor, in dem er 

diesen Termin der geplanten Amtseinführung erwähnt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 54 (24.4.1544). Vgl. Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 130.
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durch Ausdruck verliehen, dass er sich weigerte, seine von Anna II. zu 
stellende Beköstigung wie seine Vorgänger im Stift beziehungsweise 
in der sogenannten Hauptmannei auf dem Stiftsberg einzunehmen 
und auch dort zu wohnen.77 Bei seiner Einsetzung in das neue Amt 
lehnte er das bislang übliche Handgelöbnis gegenüber der Äbtissin 
ab, ihr und dem Stift „getrew vnnd gewertig“ zu sein sowie des Stif-
tes „ehr, nůtz vnnd frommen zůschaffen, vnnd das widrige zůůerhů-
tenn“.78 Hatte der Rat noch am 4. Mai 1544 Dannenberg und die 
sächsischen Räte Hans von Ebeleben, Georg Vitztum von Eckstädt, 
Amtmann auf der Sachsenburg, und Wolf Koller/Keller bewirtet,79 
erhielt er noch am gleichen Tag oder tags darauf von Dannenbergs 
späterem Stellvertreter Hans von Wurm einen Aufgebotsbrief, der die 
Quedlinburger Bürger zu den Waffen forderte.80 Obwohl Anna II. 
dem Rat verboten hatte, dem Befehl Folge zu leisten,81 bot der Rat 
am Abend des 5. Mai die Bürger auf. Unter dem Befehl Dannenbergs 
und der sächsischen Räte überfielen die bewaffneten Quedlinbur-
ger in der Nacht auf den 6. Mai das Kloster Michaelstein. Acht Tage 
später nahm Dannenberg auf herzoglichen Befehl den zum Kloster 
gehörigen Hof Winningen und den sogenannten Grauen Hof in der 
Quedlinburger Altstadt ein82 und begleitete danach Herzog Moritz 
auf seinem Kriegszug mit dem Kaiser nach Frankreich.83 

Den Grund für den Überfall auf das Kloster und seine Besitzun-
gen hatte der ehemalige Stiftshauptmann, Graf Ulrich von Regen-
stein-Blankenburg, geboten. Ende April hatte er Markgraf Johann 
Albrecht, Koadjutor des Stiftes Halberstadt, mitgeteilt, dass der ehe-
malige Abt des Klosters Michaelstein mit Zustimmung des Konvents 
das Kloster und alle seine Besitzungen an seinen Sohn, Graf Ernst 
von Regenstein-Blankenburg, übergeben habe. Über diese Resigna-

77 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 127r (24.4.1544). Seit 1477 gab es im Stift Quedlinburg einen Stiftshaupt-
mann, „dem im Bereich der Dechanei [auf dem Stiftberg, E.R.] ein kleines Gehöft 
zugewiesen wurde“, die sogenannte Hauptmannei. Voigtländer, Die Stiftskirche 
St. Servatii, S. 23; vgl. zur Verortung der Hauptmannei Reuling/Stracke, Deut-
scher historischer Städteatlas, S. 4, Abb. 5.

78 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 1v (s. d.).
79 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 25 (1544), fol. 14r (4.5.1544).
80 Vgl. LASA, Cop. 809, fol. 326–327 (s. d.).
81 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 96 (s. d.).
82 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 2r–3r (s. d.); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 61 (9.5.1544). 

Für das Kloster Michaelstein bestellte Dannenberg den Verwalter Peter Butner. 
Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 131rv (12.5.1544); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8967/1, fol. 279rv 
(20.5.1544), fol. 279v–280 (20.5.1544). 

83 Vgl. Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 130; PKMS, II, S. 3f; LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 57 (17.5.1544). Dannenbergs Stellvertreter Hans von Wurm zu Tamsbrück 
kam am 24. Mai 1544 in Quedlinburg an. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 58–59 
(25.5.1544). 
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tion des ehemaligen Abtes zugunsten des Grafen als künftigem Abt 
des Klosters lägen zudem Konsense von Kaiser und Papst vor, weshalb 
Koadjutor Johann Albrecht den neuen Abt bei der Nutzung der Klos-
tergüter im Hochstift Halberstadt (die Höfe in Winningen, Aschersle-
ben und in der Stadt Halberstadt) nicht behindern solle.84 Vom 5. Mai, 
dem Tag der Eroberung des Klosters Michaelstein, datiert zudem ein 
kaiserlicher Befehl an Kardinal Albrecht, dem Kloster die entwende-
ten Höfe auf halberstädtischem Territorium zurückzugeben.85 

Herzog Moritz bezichtigte Anna II., von der vorangegangenen Ein-
nahme des Klosters durch Graf Ulrich für seinen Sohn gewusst zu 
haben, weshalb Georg von Dannenberg den Stiftsschosser Andreas 
Gerhardt vor der aufgebrachten Stimmung des Herzogs gegenüber 
der Äbtissin warnte. Moritz soll in seiner fürstlichen Ehre gekränkt 
gesagt haben, dass er kein Fürst von Sachsen sein wolle, wenn er sich 
etwas von einem Grafen entziehen lasse. Wegen des auf die Äbtissin 
gefallenen Verdachts der Mitwisserschaft in dieser Sache solle – so 
der Ratschlag Dannenbergs an Gerhardt – ein Schreiben an Herzog 
Moritz „aufs gelimpflichste gescheh[en]“, da Moritz „ein jůng hitzig 
furst“86 sei. Die Einnahme des Klosters und seiner Höfe sei nicht 
zum Nachteil der Äbtissin geschehen und sollte vielmehr „dem stift 
zům best[en] gereich[en]“.87 Eine Klageschrift der Äbtissin an Her-
zog Moritz wegen des ohne ihr Wissen geschehenen Aufgebots der 
Quedlinburger, wegen der Eroberung Kloster Michaelsteins und der 
Einnahme der zugehörigen Klosterhöfe beantworteten die sächsi-
schen Räte mit dem impliziten Vorwurf, dass Anna II. das Kloster hin-
ter dem Rücken des Schutzvogts an ihre Verwandtschaft habe bringen 
wollen.88 Die Äbtissin hätte gar keinen Grund zur Klage über das 
Vorgehen des Herzogs, wenn sie Moritz bereits im Vorfeld über die 
Pläne der Regensteiner Grafen informiert hätte, in die sie aus sächsi-
scher Sicht eingeweiht war. 

Die Art der Einsetzung Dannenbergs zum neuen Stiftshauptmann 
und das sofortige militärische Vorgehen gegen das von den Regenstei-
ner Grafen beanspruchte Kloster Michaelstein stehen für das auf säch-
sischer Seite vorherrschende Misstrauen gegenüber Anna II. und für 
die Bereitschaft zur Durchsetzung eigener Interessen, notfalls auch 
mit militärischen Mitteln. In Dannenberg scheint der Quedlinburger 
Rat für diese Interessen den geeigneten Mann gefunden zu haben.

Nach seiner Rückkehr aus Frankreich im Spätsommer 1544 wohnte 
Dannenberg seinem Wunsch und dem Befehl von Herzog Moritz ent-

84 Vgl. LASA, A13, Nr. 1448 (30.4.1544). 
85 Vgl. LASA, A20, IIIe, Nr. 3, fol. 1–4 (5.5.1544).
86 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 64v (13.5.1544). 
87 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 65r (13.5.1544).
88 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 98–101 (19.6./20.7.1544), fol. 62–63 (20.7.1544).
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sprechend89 nicht mehr wie seine Amtsvorgänger auf dem Stiftsberg 
in der Hauptmannei, sondern hatte den ursprünglich zum Kloster 
Michaelstein gehörigen Grauen Hof inmitten von Alt- und Neustadt 
zwischen Jüdengasse und Stieg mit seiner Familie90 bezogen. Den 
Hof hatte Ulrich von Regenstein 1541 mit Zustimmung von Anna II. 
vom damaligen Abt des Klosters Michaelstein samt dem sogenann-
ten Münchenfeld für zwölf Jahre auf Wiederkauf erworben.91 Auf 
diesem den Regensteiner Grafen gewaltsam entwendeten Hof sam-
melte nun Georg von Dannenberg eifrig Klagen gegen die Äbtissin. 
Er wurde damit förmlich überlaufen, wie er an Moritz schrieb.92 
Mehrere anonyme Sammlungen dieser Klagen sind überliefert93 
und zeigen die Verfasser nicht nur sehr gut informiert über viele 
städtische Probleme, sondern auch über innere Angelegenheiten des 
Stiftskapitels,94 wie die Wahl von Anna II. 1515,95 sämtliche Klöster 
des Stiftes96 und auch über ein in der Quelle erwähntes schwarzes 
Buch im Rathaus, laut dem die Äbtissin seit 1477 „kein weltlich Re-

89 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 61 (9.5.1544).
90 Dass Dannenberg anders als einige seiner Amtsvorgänger zusammen mit seiner 

Familie in seinem Amt in Quedlinburg wohnte, geht sowohl aus einem Befehl von 
Herzog Moritz an ihn als auch aus einem Schreiben Dannenbergs an seinen Die-
ner Simon Brandes hervor, das er aus Metz nach Quedlinburg schickte. Vgl. LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 61r (6.5.1544); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 46rv (19.6.1544). Die Prügelei zwischen dem 
Sohn von Heinrich vom Ende und einigen Westendorfer Bürgern könnte dafür 
sprechen, dass auch dieser bereits mit seiner Familie in Quedlinburg gelebt hatte. 

91 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 202–204 (24.8.1541), fol. 205 (24.8.1541). 
Allein das Münchenfeld scheint von einigem Wert gewesen zu sein, da der Halber-
städter Dompropst Balthasar in den 1530er-Jahren versucht hatte, es für 1000 Ta-
ler vom Kloster Michaelstein zu erwerben. Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 12.

92 Vgl. Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 131.
93 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 114–126 (vor dem 30.11.1544). 
94 Während die Kapitularinnen den Stiftsschatz bislang gemeinsam verwahrt hätten, 

sei er nun einzig im Besitz der Äbtissin. Auch habe die Äbtissin mit Herborts Rat 
freigewordene Stiftsprälaturen mit unmündigen Kindern besetzt. Vgl. GStA PK, 
I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 118v, 119r 
(vor dem 30.11.1544).

95 Botho zu Stolberg-Wernigerode habe 1515 Stiftshauptmann Veit von Drachsdorf 
bestochen, damit dieser die Wahl seiner Tochter zur Äbtissin des Stiftes bei Her-
zog Georg empfahl. Deshalb sei die Wahl der Äbtissin durch das Stiftskapitel vom 
Schutzvogt abhängig und nicht frei. Die hinter dem Rücken von Moritz geschehe-
ne Wahl einer Regensteiner Gräfin zur Koadjutorin und Nachfolgerin von Äbtissin 
Anna II. sei vor diesem Hintergrund unzulässig. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 118r (vor dem 30.11.1544) 
sowie die Beschwerden der Gemeinde, GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 140v–145, bes. fol. 143r (ca. 1544). In 
der Regensteiner Gräfin kann einzig Maria von Regenstein als Nichte von Äbtissin 
Anna II. gesehen werden. Vgl. Kap. 6, Anm. 74 der vorliegenden Arbeit.

96 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 116v, 119v, 121r, 126r (vor dem 30.11.1544).
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gementh“ habe.97 In den ausnahmslos gegen das Stift gerichteten 
Beschwerden wurde Stiftsrat Valentin Herbort98 mehrfach als Meu-
terer, Tyrann und Gegenspieler der sächsischen Interessen in Stadt 
und Stift beschrieben.99 Als Rat der Äbtissin habe er geäußert, dass 
Anna II. Herzog Moritz „das Regiment zů Qůedelbůrg nicht werde 
lassen, wie es Herzogk George gehabtt“, weil sie eine Reichsfürstin 
sei und „das haůs zů Sachssen, die voigteÿ von ihr zů Lehene“ habe. 
Sollte Moritz ihre vom Kaiser verliehenen Rechte missachten, habe 
die Äbtissin das Recht, ihm die Vogtei zu entziehen und anderweitig 
darüber zu verfügen. Denn die Äbtissin sei, wie ihre Urkunden be-
weisen, „nimandes keiner Obrigkeit gestendig, dan alleine gott, vnd 

97 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 123v (vor dem 30.11.1544).

98 Über Valentin Herbort fehlen zusammenhängende biografische Nachrichten. 
Lorenz vermutet in ihm einen „Theologe[n] und Lehrer“, während Otto Lae-
ger nach Sichtung der Magdeburger Akten schreibt, dass „in der gegenwärtigen 
Zeit […] der Magister [Herbort, E.R.] so gut wie völlig unbekannt“ sei. Lorenz, 
Moritz von Sachsen, S. 132; Laeger, Beiträge, S. 135. Auf der Grundlage einge-
hender eigener Forschungen sind zumindest einzelne Stationen seines Lebens 
rekonstruierbar: Nach eigener Auskunft wurde er etwa 1475 geboren und hatte 
neun Kinder. An der Universität Erfurt ist er 1506 als Student aus Quedlinburg 
immatrikuliert, stammt aber nach Auskunft der Gemeinde 1544 nicht von hier. 
Anhand der Präbendatenrechnungen kann seine Herkunft aus Badeborn ange-
nommen werden. 1517 ist er Lehnsnehmer der Äbtissin und 1535 Rat der Pröpstin 
Margaretha von Schwarzburg. 1538 greift er als Rat der Äbtissin in Streitigkeiten 
im Stadtteil Woord ein und lässt sich in den Jahren 1540–1544 mehrfach in die-
ser Position nachweisen. Letztmalig ist er 1547 während der Besetzung Quedlin-
burgs durch Kurfürst Johann Friedrich I. im Dienst der Äbtissin auffindbar. Sein 
Hausarrest dauerte bis mindestens 1551 an. Die Annahme von Lorenz, Moritz 
von Sachsen, S. 134, Herbort habe adeligen Schülern Privatunterricht gegeben, 
ist abzulehnen. Lorenz gab die Quellenstelle mit der Bitte Herborts an Moritz we-
gen der Lockerung seiner Bestrickung falsch und unvollständig wieder. Herbort 
wollte seinen „herren Junckeren vnd Stheten welchen ich mit Dienste vorwandt“ 
wieder dienen können. Somit stand Herbort als Rat bei verschiedenen Herren in 
Diensten und bestritt daraus den Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Vgl. 
zu Herborts eigenen Angaben GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum 
Halberstadt, Nr 158c 3, fol. 151rv (13.4.1545). Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 134 
datiert diese Quelle fälschlicherweise auf den 14. April; zur Aussage der Gemeinde 
vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 143r (s. d.); zur Herkunft aus Badeborn vgl. LASA, A20, XVI, B, a 1, Nr. 25, 
fol. 1 (1537), wo ein „Herbort Herbord in padeborn“ erwähnt wird; Reuling/
Stracke, Deutscher historischer Städteatlas, S. 7, Abb. 12; vgl. weiterhin: Weis-
senborn, Acten der Erfurter Universität, Teil II, S. 249; LASA, Cop. 822, fol. XXII 
(1517); LASA, U9, B III, Nr. 25 (14.2.1535); Voigt, Geschichte, III, S. 206, 222; 
LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 195–196 (6.9.1540); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158c 3, fol. 81v (1541); LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 29 (15.2.1543), Nr. 2, fol. 140–158 (Ende 1544), Nr. 2, fol. 467–468v (1547) so-
wie Kap. 9, Anm. 124 der vorliegenden Arbeit. 

99 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 116r, 118v, 126v (vor dem 30.11.1544).
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dem Keÿser, ane alle Mittel“.100 Jene Herbort vorgeworfenen Aussa-
gen decken sich mit den Erkenntnissen zur Titulatur der Äbtissin, da 
die geborene Gräfin Anna II. etwa zur gleichen Zeit die „Furstin“ in 
ihre Selbstbezeichnung aufnahm.101 Kurze Zeit später vertrat Anna II. 
diese Position auch persönlich gegenüber sächsischen Räten102 und 
griff unter deutlich veränderten Rahmenbedingungen und nach ei-
ner wesentlich längeren Vorbereitungszeit ein Projekt wieder auf, 
das bereits ihre Vorgängerinnen Äbtissin Magdalena von Anhalt und 
begrenzt auch Äbtissin Hedwig von Sachsen verfolgt hatten:103 Hat-
ten die sächsischen Schutzvögte 1477 die Herrschaft über die Stadt 
Quedlinburg nur de jure für die Äbtissin wiedererrungen, de facto 
aber für sich selbst, wollte Anna II. auf der Grundlage kaiserlicher 
Privilegien eine echte stiftische Herrschaft unter Zurückdrängung 
schutzvogteilicher Ansprüche errichten. Im Fall Äbtissin Magdalenas 
endete dieses Vorhaben rasch mit ihrer Vertreibung durch Herzog 
Georg. Etwa 30 Jahre später verfügte Äbtissin Anna II. durch die Säku-
larisierung des Wiperti- und des Marienklosters auf dem Münzenberg 
über bessere finanzielle Ressourcen. Sie hatte fast drei Jahrzehnte Re-
gierungserfahrung gesammelt. Auch konnten die Inhaberinnen der 
anderen Prälaturen vom Schutzvogt kaum über ihre Familien gegen 
Anna II. in Stellung gebracht werden, da keine Lehnsverbindungen 
zu den Albertinern bestanden und darüber hinaus die Pröpstin und 
eine Kanonisse Nichten der Äbtissin waren.104 Und dennoch musste 

100 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 125v (vor dem 30.11.1544).

101 Vgl. Kap. 6.2 der vorliegenden Arbeit. Auch decken sie sich mit dem Lehnsrecht. 
Der Vasall leistete dem Lehnsherrn einen Treueeid und erhielt dafür ein Lehen, 
das aus Land oder auch einem Amt bestehen konnte. Wenn der Vasall den Treue-
eid gegenüber seinem Lehnsherrn brach (sogenannte Felonie), konnte dies „die 
Einziehung des Lehens vonseiten des Lehnsherrn zur Folge haben“. Im Fall der 
Quedlinburger Äbtissin und ihres Schutzvogts gerät dieses übliche Verhältnis zwi-
schen Lehnsherrn und Vasallen jedoch in Schieflage. Üblicherweise war der Vasall 
gegenüber dem Lehnsherrn zu ‚Rat und Hilfe‘ (‚consilium et auxilium‘) verpflich-
tet, während der Lehnsherr seinem Vasallen ‚Schutz und Schirm‘ zusagte. Die 
Quedlinburger Schutzvögte nahmen nach diesem Verständnis sowohl die Funktio-
nen des Lehnsherrn als auch die des Vasallen wahr. Die Äbtissin als Lehnsfrau war 
selbst außerstande, ihrem Schutzvogt das erblich vergebene Lehen zu entziehen, 
und hätte dafür des Kaisers oder des Kammergerichts bedurft. Kühner, Christian: 
Vasall. In: EdN 13, Sp. 1195–1096, bes. Sp. 1195, vgl. weiterhin: Reynolds, Fiefs; 
Auge, Lehnsrecht; Patzold, Das Lehnswesen; Dendorfer/Deutinger, Das Lehns-
wesen.

102 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 111–112 (10.12.1544).
103 Vgl. Kap. 2.1 der vorliegenden Arbeit. 
104 Pröpstin Katharina von Leiningen-Westerburg und Dechantin Elisabeth von Glei-

chen werden in ihren Ämtern zwar erst 1545 erstmals urkundlich erwähnt, hatten 
sie aber wahrscheinlich bereits vorher inne. Vgl. Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit. 
Darauf verweist auch die anonyme Klage gegen die Äbtissin aus dem Jahr 1544, 
wonach Anna II. die Prälaturen des Stiftes mit Kindern besetzt habe. Vgl. GStA PK, 
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Anna II. mit massivem Widerstand durch Herzog Moritz und den Rat 
rechnen, der ab August 1544 auffällig hohe Rüstungsausgaben in den 
Stadtrechnungen verzeichnete.105 

Die vielfältigen und detaillierten Klagen gegen die Äbtissin aus 
dem Herbst 1544 bildeten die Grundlage einer ebenso detaillierten 
Instruktion von Herzog Moritz für seine Räte Ernst von Miltitz auf 
Watzdorf, Dr. Georg Komerstadt, Wolf Koller/Keller und Johann 
Strammburger.106 

Den Anfang Dezember107 in Quedlinburg ankommenden Gesand-
ten wurden darin die allermeisten der Klagepunkte zur näheren Un-
tersuchung aufgetragen. Stiftsrat Valentin Herbort, den ‚Tyrannen 
und Meuterer‘ im Namen der Äbtissin, sollten sie „gefencklich ein-
ziehen“, wenn er nicht mit ihnen kooperiere oder die Gemeinde „zů 
der vnbillickeit beschweret“.108 Bereits die Ankunft der sächsischen 
Kommission in Quedlinburg förderte wie schon zuvor in kurzer Zeit 
eine Vielzahl von Beschwerden, Berichten und Anfragen aus der Be-
völkerung zutage, nach denen dem Anschein nach nicht erst mühsam 
zu forschen war, sondern die freiwillig und mit unterschiedlichen In-
tentionen vorgebracht wurden.109 

I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 118v (vor 
dem 30.11.1544).

105 Nach kleineren Ankäufen von Spießen bei Landsknechten schaffte der Rat am 
15. September und am 11. November 100 lange Spieße und 100 Spießeisen an, 
die aus Lutterberg und aus dem Frankenland geliefert wurden und zusammen 
42 Taler kosteten. Auch Ausgaben für neue Fußketten und Tonnen zum Salpeter-
mischen, also für die Schießpulverproduktion, finden sich in den Rechnungen. 
Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 25 (1544), fol. 20v–22r. Im Vergleich mit allen anderen 
Ratsrechnungen des 16. Jahrhunderts sind diese Ausgaben für Rüstungsgüter sin-
gulär. 

106 Zur Instruktion vgl. die vollständige Fassung GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 20–24 (30.11.1544) sowie die Fragmen-
te GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 3, 
fol. 9–10 (s. d.); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 b 1, fol. 99–100 (s. d.). Zu den Funktionen der sächsischen Räte innerhalb 
der albertinischen Verwaltung vgl. PKMS, I, S. 747, 750, 756; PKMS, II, S. 1050, 
1053f, 1060 sowie GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, 
Nr. 158 b 1, fol. 25r (12.12.1544).

107 Anna II. wurde die Ankunft der sächsischen Räte durch Moritz in einem Schrei-
ben Ende November angekündigt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 102 (30.11.1544). 

108 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 24v (30.11.1544). 

109 Darunter war der Bericht des ehemaligen Priors Johann Abe über die Augustin-
erklosterkleinodien, ein Verzeichnis über den Besitz des Franziskanerklosters, ein 
Register der Einnahmen und Ausgaben des zum Kloster Michaelstein gehörenden 
Grauen Hofes in der östlichen Altstadt, eine Liste von Personen, die eine Kirche 
in der Quedlinburger Feldmark abgerissen hatten und deshalb bestraft worden 
waren, eine Klage wegen der Nutzung eines Gehölzes des Klosters Wendhausen, 
eine Auflistung verschiedener Rechtsfälle für den Streit um Ober- und Niederge-
richte sowie eine längere Klageschrift der Quedlinburger Gemeinde gegen den 
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Auch der Quedlinburger Rat sandte zwei ausführliche Berichte an 
die sächsischen Räte.110 Bereits am 7. Dezember beschwerten sich die 
Ratsherren über den von Anna II. eingesetzten Superintendenten 
Andreas Ernst, der in seinen Predigten an St. Benedikti die Gemein-
demitglieder als „Rotten, Schwermer geister, Lestermeůler vnd Judas 
Samen“ beschimpft hatte.111 Da die Ratsherren angaben, einen Brief 
mit verschiedenen Klagen an Herzog Moritz gesandt zu haben, womit 
sie unter den Klägern gegen die Äbtissin waren, bezogen sich die Be-
schimpfungen des Superintendenten wohl auf die Illoyalität des Rates 
gegenüber Anna II. und die ihnen von Ernst vorgeworfene Kollabora-
tion mit dem Schutzvogt. Doch können die Kategorien Loyalität/Il-
loyalität und Kooperation/Kollaboration nicht mit der Eindeutigkeit 
dem Verhalten des Rates und der Gemeinde zugeordnet werden, wie 
es hier den Anschein macht. Die Untertanen waren sowohl der Äb-
tissin als auch dem Schutzvogt gegenüber mit Eiden ver-/gebunden 
und wurden von beiden Seiten bei ihren geschworenen Eiden zum 
Gehorsam gegenüber und zur Mitarbeit bei der Verfolgung der diver-
gierenden Ziele aufgefordert. Argumentativ konnte sich der Schutz-
vogt auf die bislang vor allem durch Herzog Georg geübte Praxis, 
das sogenannte alte Herkommen, im Verhältnis zur Äbtissin und zur 
Stadt berufen, die Äbtissin führte noch ältere kaiserliche Privilegien 
an, die jedoch – falls überhaupt – schon sehr lange keine ihrer Vor-
fahrinnen erfolgreich hatte wahrnehmen beziehungsweise anwenden 
können. Zusätzlich verkompliziert wurde diese Situation durch den 
auch von Anna II. besiegelten Vertrag vom August 1539, in welchem 
sie vor allem wichtige Gerichtsrechte des Stiftes in der Quedlinbur-
ger Feldmark an den Schutzvogt abgetreten hatte. Während Anna II. 
die Gültigkeit des Vertrages unter anderem wegen der fehlenden Zu-
stimmung des Stiftskapitels bestritt, verpflichtete der Schutzvogt den 
Stifts hauptmann und den Rat auf die Durchsetzung der darin verein-
barten Punkte. Die Kooperation und die Loyalität des Rates gegen-
über dem Schutzvogt mussten Vorwürfe der Illoyalität und der Kol-
laboration mit dem Gegner vonseiten der Äbtissin nach sich ziehen.

Rat, die Äbtissin, Stiftsrat Herbort, den Schulmeister und den Superintendenten 
Andreas Ernst. Vgl. zu Abes Schreiben: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 255–256 (6.12.1544); zum Franziskan-
erkloster fol. 145v–146 (s. d.); zum Grauen Hof fol. 133–137 (s. d.); zur abgerisse-
nen Kirche fol. 131–132 (s. d.); zum Gehölz des Klosters Wendhausen fol. 254–255 
(8.12.1544); zur Sammlung von Rechtsfällen fol. 108–111 (s. d.); zu den Beschwer-
den der Gemeinde fol. 140v–145 (s. d.). 

110 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 91–96 (nach dem 7.12.1544), fol. 101–106 (9.12.1544). 

111 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 83rv (7.12.1544). 
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Einige der sowohl gegen die Äbtissin und ihre Bediensteten als 
auch gegen den Rat gerichteten Beschwerden verweisen auf die Exis-
tenz eines vierten Akteurs, der nach der Eroberung Quedlinburgs 
1477 zwar in seinem politischen Einfluss marginalisiert worden war, 
jedoch weiterhin eigene vom Rat und der Äbtissin partiell verschie-
dene Interessen verfolgte: die Gemeinde der Quedlinburger Bürger. 
Valentin Herbort wurde auch seitens der Gemeinde als Ursache al-
ler „bosen sach […] verderbnůs [und, E.R.] tiranneÿ“112 angesehen. 
Vom Schutzvogt erhoffte sich die Gemeinde mehr Partizipation an 
der städtischen Regierung, da der Rat ohne die Viertelsmeister113 als 
Vertreter der Gemeinde regiere. Die Machtlosigkeit der Gemeinde 
und ihrer Vertreter, der Viertelsmeister, drückte sich darin aus, dass 
keiner mehr wisse, welche Rechte und Pflichten die Viertelsmeister 
überhaupt noch hätten beziehungsweise was „ihr recht amppt“ ei-
gentlich sei.114 

Die gesammelten Klagen fassten die sächsischen Räte zu einer 
umfänglichen Schrift in 33 Punkten zusammen und sandten sie an 
Anna II.,115 die wegen der Abwesenheit ihrer Räte erst nach der Ab-
reise der Gesandtschaft direkt an Herzog Moritz mit einer ausführli-
chen Erwiderungsschrift antworten konnte.116 Auch die sächsischen 
Abgesandten erstatteten Moritz Bericht.117

Die Äbtissin betonte bereits bei ihrer Entschuldigung wegen der 
erst verspätet erfolgten Antwort ihr kaiserliches Recht zur Aufrich-
tung einer Polizeiordnung und weiter, dass Moritz als ihr Schutzvogt 
einzig zu ihrem Schutz und zu nichts darüber hinaus berechtigt sei. 
Bei weiteren Eingriffen drohte sie mit Klagen vor dem Kaiser.118 
Weil der Stiftsrat Valentin Herbort von den sächsischen Gesandten 
am 11. Dezember in seinem Haus im Westendorf unter Hausarrest 
gestellt und tags darauf in der Altstadt Quedlinburg im Haus von Jo-
hann Steinacker verhört wurde, war Anna II. wahrscheinlich ohne 
Räte und musste erst bei ihrer Familie in Stolberg um Hilfe nachsu-
chen. Ein Gedächtnisprotokoll von Herbort gibt Auskunft über das 
Verhör.119 Die Räte befragten ihn sowohl allein als auch im Beisein 

112 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 143r (s. d.).

113 Vgl. dazu Kap. 3, Anm. 140 der vorliegenden Arbeit.
114 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 142v (s. d.).
115 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 103–108 (10.12.1544).
116 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 114–131 (nach dem 10.12.1544).
117 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 25–29 (12.12.1544). 
118 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 111–112 (10.12.1544).
119 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 136–139 (nach dem 12.12.1544); zudem: GStA 

PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 1, fol. 208rv 
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des sitzenden beziehungsweise regierenden Rates, wobei Bürgermeis-
ter Claus Rübestreit und Stadtvogt Fricke Quenstedt weitere Klagen 
gegen Herbort vorbrachten. Zusammengefasst sagte Herbort aus, 
stets nur auf Befehl der Äbtissin gehandelt zu haben, die alles verant-
worten könne. Über den Verbleib der Stiftskleinodien, der Urkunden 
und Siegel wisse er nichts. Er widersprach der Behauptung des Rates, 
die Äbtissin wolle Herzog Moritz vom Kaiser die Erbvogtei entziehen 
lassen. Auch leugnete er, dass er der Äbtissin zu Klagen vor dem Kam-
mergericht wegen des Klosters Michaelstein und zur Verwendung ei-
ner neuen Titulatur geraten habe. Die Klage Herborts über seinen 
Gegenspieler Georg von Dannenberg provozierte einen Wutausbruch 
des Stiftshauptmanns, der Herbort laut dessen Bericht damit gedroht 
haben soll, ihm in seinen „weÿssen bardt [zu, E.R.] greiffen“, bis dem 
Stiftsrat der Schweiß über das Gesicht laufe.120

Gegenüber den sächsischen Gesandten musste Herbort einen Eid 
ablegen, sich Anfang Januar 1545 in Dresden zu einem weiteren Ver-
hör einzufinden, über das er ebenfalls ein Protokoll anfertigte. Ge-
gen einen Eid, künftig niemandem mehr ohne Vorwissen und Zu-
stimmung des Herzogs zu dienen, wurde Herborts Arrest schließlich 
in sein eigenes Haus nach Quedlinburg verlegt, das er von nun an 
nicht mehr verlassen durfte.121 Die Klagen Annas II., die sie wegen 
Herborts „Bestrickung“122 durch einen Anwalt vor Moritz, dem Kai-
ser und dem Kammergericht anbringen ließ,123 erbrachten nicht die 
erwünschte Wirkung, weshalb der ehemalige Stiftsrat mindestens 
sieben Jahre lang bis Mai 1551 unter Hausarrest lebte und schließ-
lich verarmt war.124 Nachdem Herbort als Stütze der stiftischen Herr-
schaft über die Stadt beseitigt war, wandte sich Dannenberg dem Su-
perintendenten und Pfarrer an St. Benedikti zu. In einem Schreiben 
an die Räte der erst kürzlich abgereisten sächsischen Gesandtschaft 

(s. d.); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 1, fol. 63–67 (s. d.). 

120 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 139r (nach dem 12.12.1544); vgl. auch Lorenz, Moritz 
von Sachsen.

121 Vgl. zum Protokoll: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 152–156v (nach dem 12.2.1545). Die 
Fragen und die Antworten Herborts waren weitgehend identisch mit denen vom 
Dezember 1544 in Quedlinburg. Vgl. zum schriftlichen Eid Herborts: LASA, A20, 
VI, Nr. 2, fol. 157 (12.2.1545). 

122 Vgl. dazu: „bestricken“. In: Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, Bd. 3, Berlin/
New York 2002, Sp. 2013–2015.

123 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 140–141 (1.1.1545), fol. 142–145 (Anfang 1545), 
fol. 146–148 (s. d.), fol. 150 (8.1.1545), fol. 158 (8.1.1545); GStA PK, I. HA Ge-
heimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 1, fol. 207rv (26.1.1545), 
fol. 209rv (12.2.1545). 

124 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 597v (1.5.1548), wo Anna II. gegenüber dem Kaiser 
klagt, dass Herbort „teglich vff der gruben heergeet“, also dem Tode nahe ist, und 
„wid billickeit in bestrickung gehalten“ werde. Weiterhin: LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 707r (vor dem 11.5.1551).
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erinnerte er, dass der Rat und die Gemeinde von Andreas Ernst „heff-
tig injuriert vnnd geschmehet“ worden seien, weshalb die Adressaten 
ihm raten sollten, wie die Superintendentur in Quedlinburg neu be-
setzt werden könne.125 

Die beiden Verhöre Herborts und wahrscheinlich besonders die 
von Anna II. vertretenen Herrschaftsansprüche führten in Dresden 
zu einem noch entschiedeneren Vorgehen gegen die Äbtissin, als dies 
zuvor bereits der Fall war. Moritz bat Anfang 1545 seinen Schwieger-
vater, Landgraf Philipp von Hessen, um Rat, weil sich die Äbtissin mit 
den Harzgrafen verbünde und Letztere im Stift künftig nurmehr ihre 
Töchter sehen wollten. Philipp möge ihm schreiben, wie er sich gegen 
die Äbtissin wenden könne, denn die Absichten Annas II. und der 
Harzgrafen würden seiner Vogtei über das Stift schaden.126 Kurz da-
rauf sandten Moritz und sein Bruder August die Räte Christoph von 
Carlowitz und Dr. Stramburger mit einer Instruktion zum Kaiser nach 
Worms, die unter anderem eine lange Anklage gegen die Äbtissin auf 
Grundlage der zuvor in Quedlinburg gesammelten Beschwerden 
enthielt. Anna II. gebrauche die Einkommen der anderen Prälaturen 
für sich, sie habe zwei Klöster (Wiperti und Münzenberg) zum Stift 
gezogen und zwei andere (Walbeck und Wendhausen) verkauft, sie 
ließ die Stiftsprivilegien und -kleinodien wegbringen und verweigere 
Moritz die Auskunft über deren Verbleib, sie besetze die Prälaturen 
mit jungen Mädchen, bestimme ohne Zustimmung von Moritz ihre 
Nachfolgerin und bringe die Güter des Stiftes an ihre Verwandtschaft. 
Deshalb drohte Moritz damit, seine Rechte am Stift notfalls wie 1477 
mit dem Schwert sichern zu müssen. Da zu erwarten sei, dass Anna II. 
vor Karl V. „ihrem brauch nach“ unbegründet Klage einreichen wer-
de, solle ihr kein Glauben geschenkt werden. Christoph von Carlo-
witz fügte nachträglich in die Instruktion ein, der Schutzvogt wolle 
der Äbtissin keineswegs ihr jährliches Einkommen nehmen, einzig 
sei die von Anna II. missbräuchlich genutzte „weltliche regierung […] 
in ander wege zu bestellen“.127 Durch diese Hinzufügung wurde das 
bereits 1503 verfolgte Projekt zur Übergabe der weltlichen Regierung 
des Stiftes an den Schutzvogt wieder aufgenommen, wonach der Äb-
tissin einzig ihr Einkommen und eventuell die spiritualia des Stiftes 
geblieben wären.128 Angesichts der Klagen gegen sie holte Anna II. 

125 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 236rv (23.1.1545). 

126 Vgl. das Konzept des Schreibens an Landgraf Philipp von Hessen: GStA PK, I. HA 
Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 1, fol. 223–224 (vor dem 
12.2.1545). 

127 PKMS, II, Nr. 651, S. 154f (12.2.1545). 
128 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 a 3, 

fol. 70rv (30.5.1503); LASA, U9, A III, Nr. 3 (30.5.1503) sowie Kap. 2.1 der vorlie-
genden Arbeit. 
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ein ausführliches Rechtsgutachten ein, das zur Grundlage ihrer spä-
teren Gegenklagen gegen ihren Schutzvogt wurde.129 

Nur etwa einen knappen Monat später schritt Moritz zur Umset-
zung seiner Pläne.130 Anfang März 1545 befahl er Dannenberg, den 
Rat und die Gemeinde der Stadt Quedlinburg sowie alle anderen 
Untertanen des Stiftes anzuweisen, künftig allein ihm als Schutzvogt, 
Dannenberg als Stiftshauptmann oder seinem Vertreter gehorsam 
zu sein und alle Gerichtsfälle einzig bei der Stiftshauptmannei vor-
zubringen. Anna II. sollten lediglich ihre Einnahmen wie bisher zu-
stehen. Als Begründung für diesen gewaltsamen Eingriff in die Rech-
te der Äbtissin brachte Moritz einige der bereits bekannten Klagen 
vor.131 Als Dannenberg den Befehl der Äbtissin zustellte und zunächst 
die Richter und Schöffen anwies, keinen Gerichtstag mehr im Namen 
der Äbtissin anzusetzen, forderte Anna II. zeitnah das Gerichtsperso-
nal zu sich auf das Schloss, wo ihm die Privilegien des Stiftes vorgele-
sen und sie auf ihre Eide hingewiesen wurden. Kurz darauf wurden 
auch Dannenberg selbst, der Rat und die gesamte Gemeinde aufs Stift 
befohlen, allerdings schickte der Rat nur einige Vertreter, während 
Dannenberg kaum überraschend nicht erschien. Den Abgesandten 
des Rates übergab die Äbtissin im Beisein eines ihrer Brüder und et-
licher weiterer Adeliger ihre Appellation am Kammergericht, die die 
Ratsherren zwar nicht annehmen wollten, jedoch am Folgetag an die 
Tür des Ratskellers gesteckt vorfanden.132

Der durch die Drohungen der Äbtissin geängstigte Rat wandte sich 
mit der Bitte um Aussetzung des Befehls an Moritz, der jedoch darauf 
beharrte.133 Die im Streit zwischen Äbtissin und Schutzvogt ebenso 
zwischen den Stühlen sitzenden Richter und Schöffen baten die Äb-

129 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 785–801 (1545). Zur Datierung vgl. fol. 797, wo er-
wähnt wird, dass die Amtseinsetzung Dannenbergs im „vergangenen iar“ gesche-
hen sei. Da Georg von Dannenberg am 4. Mai 1544 als Stiftshauptmann eingeführt 
wurde, ist die Quelle in das Jahr 1545 zu datieren. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 25 
(1544), fol. 14r.

130 Vgl. im Überblick dazu: Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 135–137.
131 Anna II. verweigere die Auskunft über den Verbleib der Stiftsprivilegien und 

-kleinodien, verletze die Rechte der Vogtei und zahle die von Moritz für das Stift 
ausgelegte Türkensteuer nicht an ihn zurück. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 167–
168 (9.3.1545).

132 Vgl. dazu die Kopie des Berichts von Dannenberg an Moritz über die Reaktionen 
auf den Befehl zur Gehorsamsverweigerung gegenüber der Äbtissin: HASTA DD, 
10024, Geheimer Rat, Loc. 10185/4, fol. 75c–76 (26.3.1545). Die Äbtissin infor-
mierte ihre Untertanen auch durch einen öffentlich angeschlagenen Brief über 
ihre Klage am Kammergericht. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 294a (26.3.1545). 

133 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 283–285 (28.3.1545), fol. 295 (30.3.1545), fol. 295v–296 (30.3.1545); LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 196 (30.3.1545), fol. 197 (30.3.1545); Lorenz, Moritz von Sach-
sen, S. 135.
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tissin, sich „doch ihn disse sachen [zu, E.R.] schicken“ und nachzuge-
ben. Georg von Dannenberg nutzte seine neuen Befugnisse sogleich, 
um den missliebigen Superintendenten Andreas Ernst und auch 
den Schulmeister abzusetzen. Gesandten der Äbtissin gegenüber äu-
ßerte er, das jetzige Vorhaben von Herzog Moritz „muste Also einen 
fortgang hab[en]“ und es würde wenig oder gar nichts helfen, wenn 
Anna II. auch „keyserliche Mandata ausbring[e]“. Als „Exempel“ ver-
wies er auf Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Lüneburg und wie 
dieser „mit d[er Äbtissin, E.R.] von gandersheim angezog[en]“.134 Da 
Dannenberg am gewaltsamen Vorgehen gegen das Gandersheimer 
Stift wahrscheinlich beteiligt war, dürfte ihm dieses „Exempel“ noch 
vor Augen gestanden haben. Es liegt deshalb nahe, dass Dannenberg 
mit diesem Erfahrungsschatz Herzog Moritz oder seinen Räten bei 
den Eingriffen in Quedlinburg beratend zur Seite gestanden hatte. 
Der erfolgreiche Ausgang dieser Maßnahmen war trotz Dannenbergs 
Gewissheit offen.

Bereits Ende April gelang es dem im Namen der Äbtissin mit der 
Klage am Kammergericht beauftragten Dr. Jacob Huckel, Strafman-
date gegen Herzog Moritz, Georg von Dannenberg, den Rat, Richter, 
Schöffen und die ganze Gemeinde zu erwirken,135 die Anfang Mai 
in Quedlinburg eingingen.136 Dem Wortlaut nach erfüllten die Ver-
fügungen der Mandate die in sie gesetzten Hoffnungen des Stiftes 
vollends: Der Graue Hof und das Kloster Michaelstein seien binnen 
sechs Tagen an die Äbtissin zurückzugeben, Herbort müsse aus sei-
nem Hausarrest entlassen werden und Dannenberg der Äbtissin das 
bislang verweigerte Handgelöbnis leisten, der Befehl zur Gehorsams-
verweigerung gegenüber Anna II. sei aufzuheben, und die Bürger 
sollten zum Gehorsam gegenüber der Äbtissin zurückkehren.137 

Die kaiserlichen Befehle wurden – zumal so schnell wie verlangt – 
jedoch weder vom Rat noch von der Gemeinde und schon gar nicht 
von Dannenberg und Herzog Moritz befolgt. Von seinen Gesandten 
auf dem Wormser Reichstag erhielt Moritz den Rat, den zu verhin-
dernden Prozess vor dem Kammergericht durch Ausflüchte und Ge-
genreden aufzuhalten.138 Die Räte Landgraf Philipps rieten Moritz 

134 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 200–201r (Anfang 1545).
135 Insgesamt drei Mandate wurden für jeweils unterschiedliche Personenkreise 

ausgestellt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 181–185 (21.4.1545), fol. 187–190 
(21.4.1545), fol. 191–193 (21.4.1545). Vgl. zudem das Schreiben Huckels an 
Anna II. mit der Nachricht, dass die Mandate ausgegangen seien: LASA, A20, VI, 
Nr. 2, fol. 177–180 (26.4.1545). 

136 Über die Ankunft der Mandate informierte Dannenberg Herzog Moritz. Vgl. GStA 
PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 320 
(8.5.1545). 

137 Vgl. Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 139.
138 Vgl. PKMS, II, Nr. 695, S. 246 (5.5.1545).
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ebenfalls Anfang Mai zum Protest gegen die Klage Annas II. vor dem 
Kammergericht, zu verschiedenen Nachforschungen wegen der Ent-
richtung der Türkensteuer und hinsichtlich der Beratungen der Äb-
tissin mit den Harzgrafen zu getrennten Verhören Letzterer.139

Um Exaudi (17. Mai) 1545 kam Moritz für drei Tage nach Qued-
linburg, um „die durch das kaiserliche Poenalmandat erregte Bür-
gerschaft durch persönliche Anwesenheit zu beruhigen“.140 Dieser 
Hoffnung der Bürger entsprach Moritz und versicherte, sie gegen-
über dem Kaiser zu vertreten. Dass sich nicht nur die Fronten ver-
härtet hatten, sondern sich der Konflikt auch um Rang und Ehre der 
Beteiligten drehte, zeigt die Beobachtung, dass es zu einem Treffen 
zwischen Anna II. und Moritz bei dieser Gelegenheit nicht kam, ob-
wohl die Äbtissin während der gesamten Zeit im Stift war.141 In konse-
quenter Ausübung seiner Ansprüche im Reichsstift hatte Moritz der 
Äbtissin seine Ankunft nicht angekündigt. Im Gegenzug weigerte sich 
diese, dass sie zu ihm kommen, ihm „zu fůssen fallenn vnnd flehenn 
solte“.142

Im Vorfeld von Moritz Besuch in Quedlinburg wurden durch den 
Rat wiederum viele Beschwerden gegen die Äbtissin gesammelt,143 
die in den meisten Punkten mit vorangegangenen Gravamina iden-
tisch waren. Neu waren die Vorwürfe, Anna II. habe Teile des Augusti-
nereremitenklosters einreißen und den Hausrat dieses und des Fran-
ziskanerklosters aufs Stift bringen lassen.144 Auch die Evakuierung der 
Stiftskleinodien war der Aufmerksamkeit der Bürger nicht entgangen. 

139 Vgl. PKMS, II, Nr. 698, S. 261, Anm. 1 (9.5.1545). Moritz hatte sich beschwert, die 
Grafen wollten stets eine ihrer Töchter in Quedlinburg als Äbtissin sehen.

140 Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 137. Lorenz gibt die Anwesenheit des Herzogs in 
Quedlinburg vage mit „um Himmelfahrt 1545“ (14. Mai) an. In der Ratsrechnung 
dieses Jahres werden hingegen an Exaudi (17. Mai) 59 Taler zur „auslosung“ des 
Herzogs und seiner Regierung für zwei Nächte verbucht, womit die Bewirtung 
und Unterbringung im weitesten Sinne gemeint ist. StA QLB, 23a, RR, Nr. 26 
(1545), fol. 26r. In einem Bericht des Jahres 1546 wird erwähnt, dass Herzog Mo-
ritz am 16. Mai 1545 in Quedlinburg war. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 21r (nach 
7.2.1546).

141 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 152v (16.5./6.6.1545), fol. 159v (6.6.1545). 
142 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 22v (nach 7.2.1546); zudem Lorenz, Moritz von 

Sachsen, S. 137. 
143 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 301–309 (nach dem 11.5.1545).
144 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 303rv (nach dem 11.5.1545). In diesem Artikel wurde der hohe Wert der Bib-
liothek des Klosters betont, von der jedoch kein einziges Buch mehr vorhanden 
sei. Laut Luther sei die Bibliothek wertvoller als das ganze Kloster. Aus dem Ge-
samtbestand der Bibliothek werden eine sogenannte kaldeische und eine hebrä-
ische Bibel besonders hervorgehoben. Im Quedlinburger Ratsarchiv findet sich 
eine einzelne Seite einer hebräischen Bibel, die als Einband einer Ratsrechnung 
aus dem Jahr 1532 diente. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie von jenem 
Rechnungsband abgenommen und seitdem mit anderen Handschriften geson-
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Der Rat machte genaue Angaben darüber.145 Besonders eifrig waren 
die Ratsherren darin, Argumente für den Einfluss des Schutzvogts im 
Stift zu sammeln, da Anna II. hier Herzog Moritz „in der Religion Sa-
chen“ keine Handhabe zugestand.146 Die zusammengetragenen Fälle 
aus der jüngeren Stiftsgeschichte enthalten zumeist gewaltsame Ein- 
und Übergriffe Herzog Georgs und der Stiftshauptmänner gegen-
über den Äbtissinnen Hedwig, Magdalena und Anna II.147 

Der Konflikt zwischen Anna II. und Moritz war durch die Klagen 
und ihre Widerlegungen, durch den Befehl von Moritz zur Gehor-
samsverweigerung gegenüber der Äbtissin und durch kaiserliche 
Strafmandate gegen Moritz, Dannenberg und die Untertanen fest-
gefahren. In dieser Situation suchten Anna II. und Moritz nach 
Unterstützung von außen. Moritz hatte sich bereits zuvor an seinen 
Schwiegervater Landgraf Philipp von Hessen gewandt, um von ihm 
Ratschläge im Vorgehen gegen die Äbtissin zu erhalten. Ende Mai 
versuchte er über die Stolberger Grafen Druck auf die Äbtissin aus-
zuüben. Anna II. wolle ohne die dafür nötigen Einkünfte aus dem 
Reichsstift ein Fürstentum machen, unter ihrer Regierung werde die 
Stadt Quedlinburg verwüstet, ja sie sei des Stifts „verderb, schade[n] 
vnd nachtheil“.148 Statt dass die Quedlinburger Äbtissin für die 1477 

dert verwahrt. Vgl. StA QLB, 15, Handschriften, Einzelstücke, Nr. 71 (13. Jahrhun-
dert).

145 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 301v (nach dem 11.5.1545). Demnach seien kurz vor Weihnachten 1544 meh-
rere Kästen vom Stiftsberg nach Wernigerode und bereits zu Conceptiones Mariae 
(8. Dezember) 1544 ein sehr schwerer Kasten nach Gernrode gefahren worden. 

146 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 305r (nach dem 11.5.1545).

147 Der geborenen sächsischen Prinzessin, Äbtissin Hedwig, war vom Stiftshaupt-
mann im Streit um das Regiment der Zutritt zu ihrem Stift verwehrt worden, Mag-
dalena hatte sich gegen Georg gestellt und deshalb das Stift verlassen müssen. 
Stifts hauptmann Meisenbach habe mit Zustimmung von Anna II. drei Pfarrer, ei-
nen Küster und einen Schulmeister entlassen. Anna II. habe weiterhin die von den 
sächsischen Visitatoren im Herbst 1540 aufgestellte Kirchenordnung „angenůmen 
vnd zugelassen“, und auch der Bestellung des Superintendenten Johann Silvius 
durch die Visitatoren habe sie „nach[ge]geben“, also beigestimmt. GStA PK, 
I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 306r (nach 
dem 11.5.1545); vgl. zu den geschilderten Übergriffen fol. 305rv. Der Einfluss des 
Schutzvogts auf die Äbtissinnenwahl wurde mit der angeblichen Bestechung des 
Hauptmanns Drachsdorf durch die Stolberger belegt, die Drachsdorf 300 Taler 
dafür versprochen hatten, dass er Graf Bothos Tochter Anna bei Herzog Georg 
empfahl. Unzweifelhaft hatte Anna erst nach den Verhandlungen zwischen ihrem 
Vater und Herzog Georg und nur mit Zustimmung des Schutzvogts Äbtissin in 
Quedlinburg werden können. Die Position des Stiftshauptmanns gegenüber der 
Äbtissin sei nach Auskunft der Ratsherren in der Vergangenheit derart stark gewe-
sen, dass er selbst den Hofmeister und das Gesinde der Äbtissin entlassen konnte. 
Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 307r–309r (nach dem 11.5.1545).

148 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 152r, weiterhin fol. 149v–150r (16.5./6.6.1545).
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von sächsischer Seite dem Stift geleistete Hilfe dankbar sei, verklage 
ihn Anna II. „im Reych mit erdichten berichten“ als „friedbrecher“.149 
Seine Position gegenüber der Familie der Äbtissin ausnutzend, er-
mahnte Moritz die Stolberger, dass er nicht dulden werde, wenn „vn-
ser lehenleuth od[er] vnderthanen“ der Äbtissin „solchs fůrnemen 
[…] billichen oder darinn rathen“.150 Wie bereits erwähnt nahmen 
die Stolberger Grafen auch Lehen von den Albertinern.151 Äbtissin 
Anna II. antwortete ihren Brüdern ausführlich auf die Vorwürfe von 
Moritz152 und richtete nochmals ein Schreiben mit Klagen gegen ih-
ren Schutzvogt an den Kaiser.153 Auch ihr Gesandter auf dem Worm-
ser Reichstag, der Stolberger Kanzler Dr. Franziskus Schüssler, sup-
plizierte eifrig in ihrem Auftrag vor den kaiserlichen Räten.154 Um 
noch mehr Druck auf Moritz auszuüben, bat sie Graf Friedrich II. von 
Fürstenberg und den Bischof von Augsburg, Otto Truchseß von Wald-
burg, ihr vor dem Kaiser behilflich zu sein.155 Beide waren zu dieser 
Zeit kaiserliche Kommissare.156 Der Augsburger Bischof hatte zudem 
beste Kontakte zur Kurie in Rom, die er seit Frühjahr 1545 nutzte, um 
die Übertragung des Bistums Merseburg an den Bruder von Herzog 
Moritz, Herzog August, zu vermitteln.157 Graf Friedrich II. war „stets 
ein treuer Parteigänger des Kaisers und der Habsburger“,158 und der 
Augsburger Bischof kämpfte als „Renaissancefürst“ dafür, „die durch 
die Reformation gestörte Ordnung der einen Kirche unter Leitung 

149 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 152v (16.5./6.6.1545); vgl. zudem: Wozniak, Quedlin-
burg. Kleine Stadtgeschichte, S. 91.

150 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 153r (16.5./6.6.1545).
151 Vgl. Brückner, Zwischen Reichsstandschaft, S. 219.
152 Das Antwortschreiben ist in mehreren Ausführungen überliefert. Vgl. LASA, A20, 

VI, Nr. 2, fol. 219–225 (6.6.1545); LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 153–162 (6.6.1545); 
GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, 
fol. 164–171 (6.6.1545). Moritz reagierte auf dieses Schreiben gegenüber den Stol-
berger Grafen gereizt, weil er gehofft hatte, sie würden auf ihre Schwester gemäß 
seinen Vorstellungen einwirken. Da dies nicht geschehen sei, müsse er nun „uff 
geburliche wege bedacht sein dodurch“ die Klagen Äbtissin Annas II. gegen ihn 
„abgeschafft werde[n]“. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Hal-
berstadt, Nr. 158 c 3, fol. 177 (18.6.1545). 

153 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 232–240 (vor 4.8.1545).
154 Davon berichtet Schüssler ihr Anfang August: vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 277rv 

(10.8.1545). Dr. Schüssler stand sonst bei den Stolberger Grafen in Diensten. Vgl. 
Brückner, Reichsstandschaft, S. 214; zudem Kap. 6, Anm. 269 der vorliegenden 
Arbeit.

155 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 269–270 (18.6.1545), fol. 271–272 (1.7.1545). 
156 Vgl. PKMS, II, Nr. 650, Anm. 1, S. 151. 
157 Vgl. PKMS, II, Nr. 678, S. 213 (20.4.1545); Nr. 689, S. 227 (29.4.1545). 
158 Asch, Ronald G.: Fürstenberg. In: Schaab, Meinrad/Schwarzmaier, Hansmartin 

(Hg.): Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte, Bd. 2: Die Territori-
en im Alten Reich, Stuttgart 1995, S. 339. 
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des Papstes und unter dem Schutz des Kaisers wiederherzustellen“.159 
Trotz der zwischen ihr und ihrem Schutzvogt weiterhin strittigen Fra-
ge, durch wen die erste evangelische Kirchenordnung und damit die 
Reformation in Quedlinburg eingeführt wurde, suchte Anna II. im 
Konflikt mit ihrem Schutzvogt gezielt den altgläubigen Rückhalt im 
Reich. Dieses Vorgehen der Äbtissin bildet den Versuch, die Vorteile 
der eigenen Reformationseinführung mit den Vorrechten ihres Status 
als (altgläubige) Geistliche des Reiches zu verbinden und durch die 
bewusste Ambiguität der eigenen Position die mit einer eindeutigen 
pro- oder antireformatorischen Haltung jeweils verbundenen Konse-
quenzen oder Nachteile zu vermeiden. 

Dass Anna II. dezidiert bei führenden Altgläubigen um Fürsprache 
bei Karl V. warb, dürfte zudem mit dem ihr inzwischen anhaftenden 
Ruf im Reich beziehungsweise bei den kaiserlichen Räten zusammen-
hängen: Zu den sehr wenigen zeitgenössischen Quellen, die Aussa-
gen zur Konfession Annas II. beziehungsweise ihrer Wahrnehmung 
machen, gehört ein Schreiben von Dr. Franziskus Schüssler, der im 
Auftrag Annas II. den Reichstag zu Worms besuchte. Dr. Schüssler be-
richtete aus Worms, dass „ob wol e.f.g. [= Anna II., E.R.] des glaůbens 
halben berůchtiget, so hab ich doch so vil mihr můglich gewesen, 
e.f.g. entschůldiget vnd veranttwortet“.160 Die Äbtissin solle von wei-
teren Klagen vor den kaiserlichen Räten absehen und sich dem inzwi-
schen eingeschlagenen Vermittlungsweg Karls V. anschließen. Dieser 
hatte Anfang August 1545 die Grafen von Mansfeld und Barby als Me-
diatoren bestellt und gegenüber Herzog Moritz die Reichsstandschaft 
des Stiftes bekräftigt.161 Nachdem Moritz bei Karl V. geklagt hatte, 
dass die eingesetzten Mediatoren ihm als geborenem Fürsten nicht 
gleichrangig wären, ernannte der Kaiser Markgraf Albrecht von Bran-
denburg als zusätzlichen Vermittler.162 

Für die angesetzten Verhandlungen stattete Moritz seine Gesandten 
Ende 1546 mit einer umfänglichen Instruktion aus,163 die im Wesent-
lichen die bekannten sächsischen Positionen gegenüber dem Reichs-
stift und seiner Äbtissin enthielt.164 Neu und im reformatorischen 
159 Rummel, Peter: Truchseß von Waldburg, Otto. In: Gatz, Erwin (Hg.): Die Bischöfe 

des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, Ber-
lin 1996, S. 707–710, hier S. 708.

160 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 277r (10.8.1545).
161 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 

fol. 147–148 (1.8.1545); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 275–276 (2.8.1545). 
162 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 281rv (8.11.1545); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 

Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 149–150 (8.11.1545).
163 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 

fol. 127–134 (nach 8.11.1545).
164 Demnach veruntreue die Äbtissin die Stiftsgüter und lege die Stiftsprälaturen zu 

ihren Gunsten zusammen, sie bringe das Stift in Schulden und habe sich durch 
Herbort gegen Moritz aufbringen lassen. Um den Verkauf der Stiftskleinodien 
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Zusammenhang bemerkenswert ist, dass die sächsischen Gesandten 
offen die Konfession der Äbtissin ins Feld führen sollten: Anna II. 
könne „mit kar keinem Glimpf noch bestande yhr vhorbringen kegen 
kay: Mayst. vndt dem Kammergericht, mit der Religion […] ferben 
vnd schmůcken“, weil die Äbtissin „yhe aůch eine bekennerin der 
Religion Eůangelischer warheit [ist, E.R.], die sie dan aůch selbst im 
ganzen stifft aůf[ge]richt“165 und Ende 1540 den Visitatoren Herzog 
Heinrichs ihr Vorhaben verboten habe. 

Die Gesandten erhielten den Auftrag, gegenüber den kaiserlichen 
Kommissaren zu erreichen, dass die Äbtissin die leeren Klöster des 
Stiftes wiederbesetze und sie in ihrem Besitz restituiere.166 Dies sollte 
unzweifelhaft dazu dienen, die Äbtissin auf die altgläubige oder die 
evangelische Position festzulegen und hätte zum Problem für die Lan-
desherrin werden müssen. Denn nur durch ihre bewusst unklare Po-
sitionierung konnte Anna II. nach innen ihr Recht zur Reformation 
gegenüber ihren Untertanen behaupten und nach außen vor Kaiser 
und Kammergericht beispielsweise über die Einnahme des Klosters 
Michaelstein durch ihren Schutzvogt klagen. Zugespitzt sollten der 
Kaiser und das Kammergericht Anna II. dazu dienen, ihre Reforma-
tionseinführung im Reichsstift durchzusetzen, in der Folge ihre stif-
tische Landesherrschaft zu stärken und im Gegenzug traditionelle, 
aber rechtlich nicht fixierte schutzvogteiliche Ansprüche in Quedlin-
burg zurückzudrängen. Hätte die Äbtissin die Klöster des Stiftes auf 
Befehl der kaiserlichen Kommissare wiederbesetzen und restituieren 
müssen, wäre ihr ein Gutteil ihrer materiellen Herrschaftsgrundlage 
entzogen worden, weil die Anna II. aus den Klostergütern zufließen-
den Einnahmen dann wieder den Konventen zugestanden hätten. 
Umgekehrt hätte ihr offenes Bekenntnis zur Augsburgischen Konfes-
sion bedeutet, ihre Unterstützung bei Karl V. zu gefährden oder gar 
zu verlieren. Ungeachtet dieser zunächst nur möglichen Gefahren 
gerieten die Verhandlungen Ende Februar 1546 schon bei der Fra-
ge eines möglichen Tagungsortes ins Stocken167 und wurden alsbald 
durch die Ereignisse des Schmalkaldischen Krieges überlagert. 

durch Anna II. zu verhindern, sollten dieselben durch den Schutzvogt und die 
Äbtissin gemeinsam verwahrt werden. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 127–134 (nach 8.11.1545).

165 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 129v (nach dem 8.11.1545). 

166 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 132v (nach dem 8.11.1545). 

167 Vgl. Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 140; LASA, VI, Nr. 2, fol. 549v–550r (Ende 
1547). Als Verhandlungsort wurde demnach Kulmbach in Franken angesetzt, das 
mehr als 30 Meilen vom Stift entfernt liegt. Dies lehnte Anna II. mit dem Verweis 
auf die Reichsordnung ab, laut der die sogenannte Malstatt nicht mehr als zwölf 
Meilen von den streitenden Parteien entfernt liegen dürfe. Die Bitte der Äbtissin, 
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In der Stadt Quedlinburg168 war nach der Entlassung von Magister 
Andreas Ernst durch Georg von Dannenberg seit Frühjahr 1545 die 
Superintendentur vakant, weshalb der Rat auf Veranlassung des Stifts-
hauptmanns Ende September 1545 eine dreiköpfige Delegation nach 
Stettin zu Paul von Rode sandte,169 um ihn als gebürtigen Quedlin-
burger170 um die Übernahme der Superintendentur zu bitten. Paul 
von Rode hatte sich 1509 in Leipzig und 1512 in Wittenberg immat-
rikuliert, er wurde 1520 in Wittenberg promoviert und war eventuell 
mit dem Stiftspräbendaten Andreas Rode verwandt.171 1531 erhielt 
er aus Goslar das Angebot, das Amt des Superintendenten zu über-
nehmen, ging aber 1537 auf Vermittlung Luthers nach Lüneburg. 
Zusammen mit Johann Knipstro entwarf Rode 1542 als Generalsu-
perintendent eine Agende zur Konkretisierung der Kirchenordnung 
Johannes Bugenhagens für das Herzogtum Pommern.172 Anhand der 
Ratsrechnungen lässt sich Rode bereits 1538 in Quedlinburg nachwei-
sen, im Sommer 1539 wurde er vom späteren ersten Superintenden-
ten Johann Silvius nach Quedlinburg gerufen,173 wo er Ende 1538 
oder Anfang 1539 auf dem Schloss predigte.174 Die Werbung der Rats-
delegation im Herbst 1545 hatte Erfolg, und Rode traf Anfang Januar 
1546 in Quedlinburg ein. Seine Reise nach Quedlinburg und die Ver-
pflegung bis Anfang April bezahlte der Rat.175 

den Verhandlungsort näher zum Stift zu verlegen, wurde seitens der Kommission 
abgelehnt.

168 Zum Konflikt zwischen Rat, Äbtissin und Stiftshauptmann zwischen Ende März 
1545 und Ende Januar 1546 siehe den zum Teil taggenauen Bericht aus der 
Perspektive des Stiftes. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 140a–140l (nach dem 
20.1.1546).

169 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 26 (1545), fol. 36r. Die Kosten des Unternehmens belie-
fen sich auf 24 Taler. Vgl. zu Paul von Rode auch die kurze Erwähnung bei Lorenz, 
Moritz von Sachsen, S. 147.

170 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 137r (6.2.1546): Dannenberg berichtet Herzog Moritz hier unter anderem 
über die gemeinsamen Bemühungen von ihm und dem Rat um einen neuen Su-
perintendenten. Paul von Rode sei ein Quedlinburger „statkint“. 

171 Vgl. Erler, Die Matrikel, I, S. 493; Förstemann, Album, I, S. 45; Laeger, Beiträ-
ge, S. 141, Anm. 33. Zu Andreas Rode vgl. u. a. StA QLB, 23a, RR, Nr. 13 (1532), 
fol. 16v; RR, Nr. 15 (1534), fol. 14r; RR, Nr. 18 (1537), fol. 21v; RR, Nr. 19 (1538), 
fol. 9v; RR, Nr. 21 (1540), fol. 14v; RR, Nr. 22 (1541), fol. 12v; RR, Nr. 23 (1542), 
fol. 12v.

172 Vgl. Stupperich, Robert: Reformatorenlexikon, Gütersloh 1984, S. 179f; Hesse, 
Otmar: Die Reformation in der Reichsstadt Goslar, Goslar 2013, S. 53; Bülow, 
Rode; EKO, IV, S. 322.

173 Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 19 (1538), fol. 16v (30.5.1538); RR, Nr. 20 (1539), 
fol. 74r (5.7.1539).

174 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 203v (9.1.1539).
175 Zu den Kosten von acht Talern für die Beförderung von Paul von Rode nach Qued-

linburg und von 37 Talern für seine Verpflegung in den Häusern von Jobst Dressel 
und Henni Döring vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 26 (1545), fol. 38r, 40r. 
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In Zusammenarbeit mit Dannenberg war es dem Rat gelungen, in 
Paul von Rode einen erfahrenen Reformator, Vertrauten Luthers und 
Mitautor einer Kirchenordnung zur Neuorganisation des Kirchenwe-
sens in Quedlinburg samt Abfassung einer neuen Kirchenordnung176 
zu gewinnen – auch wenn Rode weiterhin im Dienst des Herzogs von 
Pommern stand und deshalb die ihm von Dannenberg angebotene 
Quedlinburger Pfarre St. Benedikti mit der damit verbundenen Su-
perintendentur nicht annehmen wollte.177 

Bei Anna II. stießen diese Pläne auf Protest, der sich jedoch nicht 
an Rodes Person, sondern an der geplanten Art seiner Einführung 
durch Dannenberg und den Rat entzündete. Bei Rodes Besuch auf 
dem Schloss legte die Äbtissin dem weit gereisten pommerschen Su-
perintendenten ihre Stiftsprivilegien über die Einsetzung von Geistli-
chen und den Erlass von Ordnungen im Reichsstift vor. Sie beharrte 
darauf, die Pläne Dannenbergs und des Rates nicht „stilschweigendt 
[…] zůůerwilligenn“. Falls sie als Landesherrin jedoch von ihren 
Untertanen – „wie sichs gebůret“ – um die Einsetzung Rodes gebe-
ten werde und Rode bereit sei, das Amt „aůff vnser vnnd nit Dannen-
berges beůel“ zu empfangen, wäre sie sehr gern bereit, Rode „vor ei-
ne[m] anderen in solche[s] Ampt“ einzusetzen.178 Dem Schreiben an 
Rode legte Anna II. als Betonung ihrer Ansprüche noch eine offizielle 
Protestnote gegen Dannenbergs Eingriffe in ihre geistlichen Rechte 
bei.179 

Paul von Rode hatte als Superintendent in Stettin sicherlich Erfah-
rungen im Streit um Patronatsrechte sammeln können und wollte 
nun auch in seiner Geburtsstadt vermitteln. Er sandte deshalb einen 
Vermittlungsvorschlag an die Äbtissin, in dem er die Privilegien des 
Stiftes und die darauf beruhenden Rechte der Äbtissin auf die Ein-
setzung der Pfarrer im Reichsstift betonte und anerkannte. Wie er 
schrieb, habe Anna II. schließlich auch ihn vor einigen Jahren mit 
der Pfarre St. Blasii belehnt, doch sei wegen seines Ausbleibens das 

176 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 136–137 (6.2.1546).

177 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 355–356v (23.1.1546). Anders als Otto Laeger und 
auf dieser Grundlage Clemens Bley annehmen, ist zu betonen, dass der Rat hier 
mit Zustimmung Dannenbergs agierte. Der Rat tritt hier nicht als dritter kirchen-
politischer Akteur neben der Äbtissin und dem Schutzvogt auf. Paul von Rode hät-
te durch Dannenberg im Namen des Schutzvogts die Pfarre samt Superintenden-
tur erhalten. Ebenso wäre die von ihm zu erstellende Kirchenordnung diejenige 
des Schutzvogts und nicht des Rates gewesen. Vgl. Laeger, Beiträge zur Quedlin-
burger Schulgeschichte, S. 141, Anm. 33; Bley, Tradition, S. 49, Anm. 4.

178 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 358r (31.1.1546). Ende März/Anfang April 1546 bat 
der Rat die Äbtissin, Rode als Prediger an St. Benedikti annehmen zu dürfen. Vgl. 
LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 191 (29.3./3.4.1546). 

179 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 359–360 (31.1.1546). 
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Amt an Johann Sturke „widder gereichet“ worden.180 Mit Blick auf die 
aktuellen Eingriffe des Schutzvogts solle die Äbtissin bedenken, wie 
„viel nůtzes vnd heil“ die sächsischen Herzöge dem Stift und der Stadt 
zugewandt hätten. Von Kind auf habe er es nicht anders erlebt, als 
dass alle Vorhaben der Äbtissin und ihrer Vorfahrinnen „mith furwis-
sen radt vnd zuthat des loblichen lansfursten vnd furstlichen Gnaden 
ampthmans gescheheen vnd gethan […] worden“ seien. Die derzeiti-
gen Zeitläufte seien nun einmal „also vorruckt das[,] wo nicht volge 
vnd nachdrugk der gewalt furhanden, man wenigk nach Mandaten 
odder beůhel fragete“. Auch der Eingriff Herzog Heinrichs in die 
Rechte der Äbtissin durch die befohlene Visitation im Herbst 1540 sei 
zu entschuldigen, weil er zur Ehre Gottes geschah. Wenn sich die Äb-
tissin Herzog Moritz als ihrem Schutzvogt nur zuwende und ihm die 
Position seiner Vorfahren im Stift wieder zugestehe, werde er sie ge-
wiss „bei alen regalien bleiben lashen“, darin „schutzen vnd handtha-
ben“.181 Der von Rode beabsichtigten Vermittlung zwischen Anna II. 
und ihrem Schutzvogt konnte sein Vorschlag nicht dienen, verkannte 
er doch, dass die bisherige Position der sächsischen Schutzvögte im 
Reichsstift gerade im Gegensatz zu den Privilegien der Äbtissin stand. 
Hätte Anna II. seinem Rat entsprechend Herzog Moritz die Stellung 
seiner Vorfahren wiederum eingeräumt, wäre dies auf Kosten ihrer 
Stiftsprivilegien geschehen, die dazu in der Lage waren, der Macht 
des Schutzvogts im Stift enge Grenzen zu setzten. Anders gewendet: 
Der Schutzvogt in seinem bisherigen Verhältnis zur Äbtissin war nicht 
in der Lage, die Privilegien des Stiftes zu schützen, weil sein macht-
voller Einfluss auf die eigentliche Landesherrin, das Stiftskapitel, die 
Stadt und das gesamte Reichsstift jenen Privilegien grundlegend wi-
dersprach. Der Vorschlag des 1489 in Quedlinburg geborenen und 
aufgewachsenen Rode182 vermittelt dennoch einen Eindruck davon, 
wie selbstverständlich seit Generationen die weitreichenden Privilegi-
en des Stiftes durch den Schutzvogt beschnitten wurden – wenn sie in 
den letzten Jahrhunderten überhaupt bekannt waren. Eine Rückkehr 
zu einem für die Zeitgenossen nicht einmal mehr erinnerbaren, wenn 
überhaupt je existierenden, Rechtszustand musste vor diesem Hinter-
grund vor großen Herausforderungen, Widerständen und Konflikten 
stehen. 

Ende März 1546 bat der Rat bei Anna II. um die Einsetzung Rodes 
auf die Pfarre St. Benedikti und willigte damit in den von ihr vorge-
schlagenen Weg ein. Zuvor hatte Rode am 18. März auf Befehl Dan-
nenbergs einen Kaplan an jener Kirche ordiniert, was den Protest 

180 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 361v (6.2.1546).
181 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 362r–363r (6.2.1546). 
182 Vgl. Stupperich, Reformatorenlexikon, S. 179.
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Annas II. zur Folge hatte.183 Wie lange Rode als Prediger in seiner 
Heimatstadt tätig war, ist unbekannt. Ursprünglich wollte er um Mitt-
fasten (4. April) 1546 wieder nach Stettin zurückkehren.184 Mitte Ok-
tober 1550 wurde er auf Ratskosten im Haus des Stadtschreibers Jacob 
Seiffart freigehalten.185 Ob Rode bis 1550 durchgehend in Quedlin-
burg lebte und arbeitete oder ob er 1550 nur besuchsweise in seine 
Heimatstadt zurückkehrte, ist nicht zu klären.

Der Rat geriet wegen des zu Quasimodogeniti (2. Mai) 1546 an-
stehenden Ratswechsels in eine missliche Lage, weil traditionell die 
Äbtissin den Ratswechsel zu bestätigen hatte, dem Rat nun aber von 
Dannenberg der Gehorsam gegenüber der Landesherrin verboten 
war. Gegenüber Anna II. gaben die Ratsherren an, dass sie in der 
Hoffnung auf eine Verständigung im Streit zwischen Moritz und ihr 
nicht um die übliche Bestätigung des Ratswechsels bei ihr gebeten 
hätten. Schließlich stimmte Anna II. dem Wechsel zu, ohne dass bei 
ihr darum angesucht worden war. Wahrscheinlich tat sie dies, um das 
eigenmächtige Vorgehen des Quedlinburger Rates nicht zum Vorbild 
für die Zukunft werden zu lassen. Ihre Klagen gegen den Rat vor dem 
Kaiser und dem Kammergericht sollten von dieser Zustimmung un-
beeinträchtigt bleiben.186 

Aus dem gleichen Anlass war der sonst in den Quellen kaum er-
wähnte Rat des Stiftsdorfes Ditfurt in einer ähnlichen Lage, nur dass 
er sich aus Treue gegenüber der Äbtissin den Zorn Dannenbergs zu-
zog. Der Vorwurf lautete, dass der Ratswechsel in Ditfurt einerseits 
ohne Vorwissen Dannenbergs und des Stadtvogts stattgefunden hatte. 
Andererseits hätten die Ditfurter bei der Äbtissin um Zustimmung 
nachgesucht, was gegen Herzog Moritz’ Befehl zur Gehorsamsverwei-
gerung gegenüber der Äbtissin verstoßen hatte. Die Ditfurter hatten 
jedoch einen geschickten Ausweg aus dem Gehorsamsdilemma ge-
genüber der Äbtissin gefunden, wahrten so ihre Treue zur Landesher-
rin, zogen sich allerdings auch den Zorn des Stiftshauptmanns zu.187 

183 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 191 (29.3./3.4.1546), fol. 66v (nach Mai 1546).
184 Dies berichtet Dannenberg an Herzog Moritz. Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 

Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 137r (6.2.1546).
185 Vgl. StA QLB, RR, Nr. 30 (1550), fol. 53v; Wozniak, Quedlinburg im 14. und 

16. Jahrhundert, S. 258. 
186 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 59 (3.5.1546), fol. 61 (16.5.1546); LASA, A20, VI, 

Nr. 2, fol. 367 (6.5.1546), fol. 369–370 (etwa Ende Mai 1546). 
187 Wie die Ditfurter Gesandten dem Stadtvogt mitteilten, waren sie wegen einer jähr-

lichen Hagelspende zur Äbtissin gegangen, als ihnen Anna II. durch den Stifts-
schosser die Bestätigung des neuen Rates mitteilen ließ. Auf die vierfachen Nach-
fragen des Stadtvogts, ob ihnen die Äbtissin diese Bestätigung „[m]ůntlich od[er] 
personlich“ erteilt habe, blieben die Ditfurter bei ihrer Version der Übermittlung 
der Ratsbestätigung durch den Schosser und hatten damit den Befehl des Schutz-
vogts durch die angeblich nicht nachgesuchte und nur indirekt erhaltene Ratsbe-
stätigung nicht gebrochen. Wegen des Gerüchtes, die Ditfurter wollten zudem im 
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Die unter den Bedingungen der scharfen schutzvogteilichen Befeh-
le zum Gehorsamsverbot gegenüber der Landesherrin erfolgten Rats-
wechsel in Ditfurt und Quedlinburg zeigen, wie groß der Handlungs-
spielraum der Untertanen war und wie stark Schutzvogt, Äbtissin 
und Stiftshauptmann auf die Loyalität ihrer Untertanen angewiesen 
waren. Der Quedlinburger Rat nutzte das Verbot von Herzog Moritz 
wahrscheinlich als Vorwand, um unter dem Schutz Dannenbergs den 
seit 1477 in der Stadt wieder präsenten Einfluss der Äbtissin zurückzu-
drängen und eigene Interessen zu verfolgen. Die Ditfurter fanden in 
ihrer Treue zur Äbtissin Mittel und Wege, den Befehl des Schutzvogts 
zu umgehen und konterkarierten damit dessen Macht im Reichsstift. 
Auch Herzog Moritz als einer der mächtigsten Fürsten des Reiches 
und sein besonders erfahrener und notfalls gewaltsamer ‚Amtmann‘ 
Georg von Dannenberg waren bei der Durchsetzung sächsischer In-
teressen im Reichsstift auf die Unterstützung und Anerkennung der 
Untertanen angewiesen. 

Weil der außergerichtliche Vermittlungsversuch durch die Ende 
des Jahres 1545 eingesetzten Mediatoren im inzwischen eskalierten 
Streit zwischen Äbtissin und Schutzvogt erfolglos verlaufen war, setz-
ten im Mai 1546 die Klagen Annas II. vor Karl V. und den kaiserlichen 
Räten wieder ein. Sie drängte darin unter anderem auf die Eröffnung 
der Gerichtsverhandlung, die Vollstreckung der Sanktionen der bis-
lang unbefolgten Pönalmandate und argumentierte sogar mit dem 
Lehensrecht, wonach „Lehenleůth so Iren Lehenshern dergeleichen 
vnbilliche Landtfriedbrůchige thaten vnd grosse schaden zůfůegen 
[…] sich Irer lehengůtt verlustiget machen“.188 Herzog Moritz hätte 
demnach der Verlust der Schutzvogtei über das Reichsstift gedroht. 
Obwohl diese Maximalforderung zumal vor dem Hintergrund der ak-
tuellen politischen Situation im Reich nicht durchsetzbar erscheinen 
konnte, zeigt sie im Verbund mit den übrigen 42 Klagepunkten den 
zunehmend rückhaltlosen Durchsetzungswillen der Äbtissin unter 
Verwendung aller ihr zu Gebote stehenden Argumente. In verschiede-
nen Klagen brachte Anna II. gegenüber dem Kaiser auch ihr soziales 

Westendorf im Namen der Äbtissin einen Gerichtstag abhalten, warnte der Stadt-
vogt „getreulichst vnd fleißigist“ davor und drohte, Dannenberg werde sie andern-
falls ergreifen und ihnen auf dem Markt die Köpfe abschlagen lassen, „dan ehr 
brummette albereidt der voranderung deß rades [= Bestätigung des Ditfurter Ra-
tes durch Anna II.] halb[en] vber sie wie ein Bere“. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 82rv 
(kurz nach 6.5.1546). Siehe auch die stiftische Marginalie „tyrannica“ neben dem 
Bericht über die Drohung der Enthauptung (fol. 82v). Ob sich die Ditfurter davon 
abschrecken ließen oder der Gerichtstag dennoch stattfand, ist nicht überliefert.

188 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 407r (Mai/Juni 1546); vgl. weiterhin LASA, A20, VI, 
Nr. 3, fol. 39–83 (nach Mai 1546); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 396–397 (s. d.), 
fol. 399–401 (s. d.), fol. 402 (etwa Mai 1546), fol. 386–390 (10.5.1546), fol. 413–
416 (28.5.1546), fol. 396–397 (s. d.); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürs-
tentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 141–142 (3.7.1546).
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Geschlecht ins Spiel, wenn sie sich gegenüber dem Reichsoberhaupt 
als „schwaches, geringes, vnůermůngenes weibesbilde“ bezeichnet,189 
das sich gegen die Gewalttätigkeiten des Schutzvogts nicht zur Wehr 
setzen kann, weil sie „des balgens und schlahens nicht gewonet“ sei.190 
Damit appellierte die Äbtissin an die männliche Ehre des Kaisers, da-
mit dieser als oberster Schutzherr sie in der Weise verteidigte, wie sie 
es als Frau weder konnte noch durfte. Bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang, dass das weibliche Geschlecht der Stiftsvorsteherin-
nen einzig von den Äbtissinnen thematisiert wurde.191 Bis 1574 wurde 
der Äbtissin auch in den heftigsten Auseinandersetzungen mit den 
Schutzvögten, den teils gewaltsam auftretenden Stiftshauptmännern 
oder den Ratsherren niemals aufgrund ihres Geschlechts Unfähig-
keit oder Unzulänglichkeit vorgeworfen. Das Geschlecht der Äbtissin 
scheint lange Zeit gegenüber ihrer Geburt als (Reichs-)Gräfin und ih-
rem Amt als geistlicher Reichsfürstin keine Rolle gespielt zu haben. 
Erst bei den „Verhandlungen“ über den Diktatvertrag des Jahres 1574 
verlangten die kursächsischen Räte von der stiftischen Seite die Zusi-
cherung, künftig die Stiftslehen nicht mehr eigenständig zu vergeben, 
da die Äbtissin und die Stiftsdamen als „weӱbs p[er]son[en]“ dazu 
qua Geschlecht nicht berechtigt seien. 192 Mit dieser Maximalforde-
rung konnte sich der Schutzvogt jedoch nicht in Gänze durchsetzen.

Die angedeutete politische Situation im Reich verschaffte Anna II. seit 
Sommer 1546 etwas Luft im Konflikt mit Moritz. Bereits in der ersten Jah-
reshälfte 1546 waren infolge des zunehmend eskalierenden Konfliktes 
zwischen den Mitgliedern des Schmalkaldischen Bundes und dem Kai-
ser für Herzog Moritz seine Pläne zur Erringung der Schutzherrschaft 
über das Erzbistum Magdeburg und das Bistum Halberstadt wieder ins 
Zentrum seiner Aufmerksamkeit getreten. Dieses Ziel erreichte er Mitte 

189 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 140h (Anfang 1546); weitere ähnliche Belege: LASA, 
A20, VI, Nr. 2, fol. 387r (10.5.1546), fol. 415r (28.5.1546), fol. 628rv (1548), 
fol. 597r (1.5.1548), fol. 821 (um 1552); LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 102–103 
(nach 1547). 

190 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 129v (Ende 1544/Anfang 1545). Im gesamten Quellen-
korpus der vorliegenden Arbeit ließ sich nur eine einzige Stelle finden, an der 
sich Anna II. nicht dem Kaiser, sondern in diesem Fall gegenüber dem Rat als „ar-
mes weib“ beschrieb. Im Kontext des Schreibens wies die Äbtissin darauf hin, dass 
ihr als ‚armem Weib‘ nichts anderes zu Gebote stehe, als dem Rat den Schutz des 
Rechtes gegen die Drohungen des Stiftshauptmannes anzubieten. Vgl. LASA, A20, 
VI, Nr. 2, fol. 628 (1548). Äbtissin Elisabeth II. schrieb 1574 an Kurfürst August 
von ihrem „geringen weiblichen geschlechts Vorstande“. LASA, A20, V, Nr. 26, 
fol. 64v (23.4.1574). 

191 Im Zusammenhang mit der Einnahme des Klosters Michaelstein durch Anna II. 
zeigte sich Herzog Heinrich d. J. in einem Schreiben an Kurfürst August verwun-
dert darüber, dass selbst geistliche Weibspersonen schon mit Faustrecht gegen 
ihn vorgingen. Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8964/7, fol. 151–152 
(1.1.1563). 

192 HASTA DD, Kop. 394b, fol. 66v (17.7.1574).
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Juni im Regensburger Vertrag – allerdings nur mit der erwähnten Ein-
schränkung, dass der Kaiser sich vorbehielt, das Schutzverhältnis nach 
seinem Willen zu suspendieren.193 Über den Ausbruch der militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen den Schmalkaldischen Bundesgenos-
sen und dem Kaiser im August 1546 hinaus wurde Moritz von beiden 
Seiten bestürmt, auf der jeweiligen Seite in den Krieg einzutreten. 

Den Quedlinburger Stiftshauptmann Georg von Dannenberg hatte 
Moritz Anfang Juni nach Regensburg beordert, wo er am 12. Juni zu 
finden ist. Im Juli 1546 wirbt Dannenberg Truppen für Moritz, im No-
vember und Dezember ist er an Verhandlungen mit den Ständen der 
Stifte Halberstadt und Magdeburg beteiligt.194 Die in diesen Stationen 
zum Ausdruck kommende große Bedeutung Dannenbergs als alberti-
nischer Rat und Hauptmann musste aus Sicht der Äbtissin ein Glücks-
fall sein, da sie durch Dannenbergs lange Abwesenheit mehr oder 
weniger freie Hand hatte. Anfang Juli wandte sie sich mit Schreiben 
an die städtischen Pfarrer und verbot ihnen Schmähpredigten gegen 
weltliche und geistliche Obrigkeiten.195 Den von Dannenberg einge-
setzten Pfarrer an St. Benedikti ermahnte sie gesondert, weil er gegen 
sie als Landesherrin gepredigt hatte.196 Die Pfarrer sollten „wie zůůor 
aůch gebreůchlich gewesen, fůr keyser konigk, fůrsten vnd herren bit-
ten“, dass Gott ihnen ein „Christlich Regiment verleyhen wölle“.197 Im 
Zusammenhang mit dem drohenden Vorgehen des Kaisers gegen die 
protestantischen Reichsstände am Vorabend der kriegerischen Ausein-
andersetzungen befürchtete die stiftische Seite offenbar Gefahren für 
die sich auf kaiserliche Rechte und Mandate stützende Äbtissin. Des-
halb sollten Anzeichen des Aufruhrs von den Pfarrern in ihren Kirchen 
unterbunden werden. Von der Absetzung des Pfarrers an St. Benedikti 
dürfte die Äbtissin auch aus diesem Grund abgesehen haben. 

Etwa Anfang September erkundigte sich Anna II. beim Pfarrer an 
St. Blasii, der zu diesem Zeitpunkt Johann Winnigstedt gewesen sein 
dürfte,198 wegen der von Dannenberg vor seiner Abreise hinterlasse-

193 Vgl. PKMS, II, S. 474f; Nr. 923, S. 665–667 (19.6.1546). 
194 Vgl. PKMS, II, Nr. 917, S. 650 (12.6.1546), Nr. 1043, S. 907, Anm. 1 (9.7.1546), 

Nr. 1070, S. 951 (26.11.1546), Nr. 1082, S. 968, Anm. 1 (4.12.1546). Vgl. allgemein 
zum Schmalkaldischen Krieg: Jadatz, Heiko: 1547 – Der Schmalkaldische Krieg 
und die Wittenberger Kapitulation. In: Eigenwill, Reinhardt (Hg.): Zäsuren säch-
sischer Geschichte, Markkleeberg 2010, S. 94–117; PKMS, II, S. 469–482; PKMS, 
III, Einleitung, S. 15–38; Haug-Moritz, Gabriele: Der Schmalkaldische Krieg 
(1546/47) – ein kaiserlicher Religionskrieg? In: Brendle, Franz/Schindling, An-
ton (Hg.): Religionskriege im Alten Reich und in Alteuropa, Münster 2006, S. 93–
106.

195 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 418–420 (26.7.1546). 
196 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 417rv (26.7.1546). Es bleibt unklar, um welchen 

Geistlichen es sich hier handelte. 
197 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 417v (26.7.1546). 
198 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 225f.
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nen Befehle und erhielt die Auskunft des Geistlichen Mitte des Mo-
nats.199 Wenige Tage darauf ließ sie den Untertanen ihre neue Stadt-
ordnung verkünden, weil deren Befolgung „doch dermaßenn unnd 
also eingerissen“ sei.200 Über die Missstände hatte sich die Äbtissin 
zuvor von der Neustädter Gemeinde informieren lassen.201 Es ist ein-
deutig, dass die Äbtissin unter Einbezug der Gemeinde und durch 
die nochmalige Verkündung ihrer Stadtordnung die Durchsetzung 
ihrer landesherrlichen Rechte gegenüber ihren Untertanen wieder 
aufnahm, sobald sich ihr durch die Ereignisse des Schmalkaldischen 
Krieges der nötige Raum bot. Mit der obrigkeitlichen Einführung der 
Reformation, der Einziehung der Klöster und der Finanzierung des 
Schul- und Armenwesens durch die beiden Kirchenkästen verband 
sich in der ersten Hälfte der 1540er-Jahre – für ein geistliches Territo-
rium kaum überraschend – die zwischen der geistlichen Fürstin und 
ihrem Schutzvogt strittige Frage nach der Landesherrschaft. Die Stadt 
Quedlinburg (Alt- und Neustadt) bildete für beide Seiten das Haupt-
ziel ihrer Anstrengungen, da besonders die landesherrlichen Ansprü-
che der Äbtissin ohne die (auch fiskalische) Kontrolle über die Stadt 
nicht umzusetzen waren. 

9.2 EIN INTERMEZZO MIT FOLGEN – DER SCHMALKALDI-
SCHE KRIEG 1547 UND DIE BESETZUNG QUEDLINBURGS 

DURCH KURFÜRST JOHANN FRIEDRICH

Herzog Moritz hatte seine Entscheidung zum Kriegseintritt aufseiten 
des Kaisers auch nach den Regensburger Verhandlungen von Mai/
Juni 1546 hinausgezögert, griff erst Ende Oktober mit dem böhmi-
schen König Ferdinand ein und besetzte bis Mitte Dezember die 
meisten ernestinischen Ämter.202 Weil sich die Böhmen daraufhin 
weitgehend zurückzogen, war Moritz seit Ende Dezember seinem he-
ranziehenden Vetter Johann Friedrich I. allein ausgesetzt, der damit 
begann, das albertinische Thüringen zu besetzen. Am 6. Februar 1547 
wurde Quedlinburg ohne Gegenwehr von Hauptmann Asmus von 
Kondritz eingenommen und damit de facto als albertinischer Besitz 
behandelt, obwohl Moritz de jure nur die Erbvogtei im Stift innehatte. 
Die Einwände der Äbtissin gegenüber den ernestinischen Befehlsha-
bern zeigten ebenso wenig Wirkung wie der Verweis, sie hätte „diese 
stat [Quedlinburg, E.R.] vnd das gantz stifft von dem heyligen Reych 

199 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 421rv (15.9.1546)
200 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 63–69 (17.9.1546). 
201 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 71–78 (s. d.). 
202 Vgl. PKMS, II, S. 476, 479; Jadatz, Der Schmalkaldische Krieg, S. 106.
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zů Lehen“.203 Das darf nicht verwundern, wurde doch die Erbvogtei 
über das Reichsstift bereits in der Leipziger Teilung 1485 landesherr-
lich interpretiert. Noch auf dem Speyerer Reichstag 1544 hatten bei-
de wettinischen Linien gemeinsam gegen die Reichsstandschaft des 
Stiftes protestiert.204 

Dietrich von Taubenheim als neuem Quedlinburger Amtmann 
waren bereits kurz nach seiner Ankunft zwei Hauptgegner Annas II. 
bereitwillig zu Diensten: Die ehemalige Äbtissin des Münzenberger 
Klosters, Barbara von Krosigk, wohnte wahrscheinlich noch immer 
im Westendorf und unterrichtete Taubenheim über die großen Ha-
fervorräte des Wipertiklosters und des Stiftes im Propsteihof in der 
südlichen Altstadt. Vom ehemaligen Propst des Münzenberger Klos-
ters, Gerhardus Gerhardt, wurde Taubenheim über die Stiftskleino-
dien und ihren Wert informiert. Neben der vermeintlichen Kai-
serkrone205 wurde besonders der angebliche Smaragd, ein grüner 
Glasfluss auf der Deckplatte des sogenannten Servatiusreliquiars,206 
hervorgehoben, für den einst mehr als 50 000 Taler geboten worden 
seien.207 Auch über die Evakuierung des Stiftsschatzes nach Wernige-
rode wurden Taubenheim oder sein Befehlshaber Martin von Scharf-
fenstein informiert, weshalb sie im Auftrag des Kurfürsten bei Graf 
Wolfgang zu Stolberg-Wernigerode verlangen sollten, dass die Stücke 
nach Quedlinburg zurückgeführt werden.208 Hier hätte ihnen sehr 
wahrscheinlich der Verkauf zugunsten der hohen Kriegsausgaben 
Johann Friedrichs I. gedroht – ein Schicksal, das im März 1547 den 
Merseburger Domschatz ereilte, der in Leipzig lagerte und von Her-
203 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 229r (nach 5.7.1549).
204 Vgl. Posse, Die Hausgesetze, Tafeln 93–107; DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 524, S. 2155f 

(18.5.1544).
205 Vgl. Grosse, Die Geschichte; Lorenz, Nachricht, bes. S. 139f. Der Aufsatz von Lo-

renz bietet keine neuen Erkenntnisse, sondern führt das Konzept des Schreibens 
von Johann Friedrich I. an Asmus von Kondritz an, das sich in der Endfassung in 
den Beständen des Erzstiftes Magdeburg befindet. Vgl. LASA, A2, Nr. 216, Bd. 2, 
fol. 89 (17.3.1547). Ob die vermeintliche Kaiserkrone überhaupt den Weg nach 
Wernigerode nahm, wie es neben Lorenz auch Grosse, Die Geschichte, S. 252f 
annahm, ist fraglich, da bei der Evakuierung der Kleinodien auch eine beson-
ders schwere Kiste in Richtung beziehungsweise nach Gernrode gefahren wurde. 
Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 
fol. 301v (nach dem 11.5.1545). In dieser Kiste könnten u. a. die bei Grosse, Die 
Geschichte, S. 254 erwähnten, „allenfalls entbehrlichen Stücke“, wie die Gewän-
der und Teppiche oder auch der sogenannte Krug der Hochzeit von Kanaa, gewe-
sen sein. Eventuell nahm auch die sogenannte Kaiserkrone diesen Weg.

206 Vgl. Labusiak, Kostbarer als Gold, S. 36–82; Kötzsche, Servatiusreliquiar, S. 56f; 
Voigtländer, Die Stiftskirche St. Servatii, S. 194; Gosslau/Radecke, Die Stiftskir-
che, S. 96; sowie bereits Wallmann, Abhandlung, S. 90–94.

207 Vgl. LASA, A2, Nr. 216, Bd. 1, fol. 126–127 (9.2.1547). 
208 Vgl. LASA, A2, Nr. 216, Bd. 2, fol. 88 (s. d.), fol. 89 (17.3.1547); LASA, A20, VI, 

Nr. 2, fol. 495 (27.3.1547), fol. 497 (31.3.1547); Lorenz, Nachricht, S. 136f; siehe 
auch allgemein Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 272f.
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zog Moritz’ Befehlshaber Sebastian von Wallwitz zur Besoldung der 
Truppen teilweise vermünzt wurde.209 Graf Wolfgang konnte dem 
neuen Quedlinburger Stiftshauptmann Taubenheim bezüglich des 
Stiftsschatzes lediglich mitteilen, dass jener bis vor knapp zwei Jah-
ren bei ihm und seinen Brüdern in „vorwarůng“ gewesen sei, seitdem 
aber nicht mehr.210 Dass der Stiftsschatz 1547 wahrscheinlich schon 
im entfernten hessischen Dillenburg bei der Schwester Annas II., Grä-
fin Juliane von Stolberg war, verriet Graf Wolfgang nicht. Es ist hier 
festzuhalten, dass der Stiftsschatz 1545 bereits nicht mehr in Qued-
linburg war.211 Laut Grosse beließ ihn Anna II. noch mindestens bis 
Herbst 1551 in Dillenburg, in welchem Jahr sie ihren Bruder Ludwig 
bat, den vermeintlichen Smaragd schätzen zu lassen.212 

Während der Stiftsschatz vor den kursächsischen Interessenten 
in Sicherheit war, gerieten durch die Denunziation der ehemaligen 
Münzenberger Äbtissin besonders die Hafervorräte des Stiftes und 
des Wipertiklosters in Gefahr. Anhand eines überlieferten taggenau-
en Protokolls des neuen Stiftsrates Georg Rauchbar213 lässt sich nach-
209 Vgl. PKMS, III, S. 17 sowie Nr. 398, S. 285f (9.3.1547). Auch der prostestantische 

Markgraf Johann (Hans) von Küstrin ließ Kirchengeräte und Kleinodien zum 
Zweck der Vermünzung einschmelzen. Vgl. Neugebauer, Wolfgang: Die Hohen-
zollern, Bd. 1: Anfänge, Landesstaat und monarchische Autokratie bis 1740, Stutt-
gart/Berlin/Köln 1996, S. 83f (Urban-Taschenbücher 573). Die Vermünzung von 
Kirchenkleinodien war weder neu noch auf die Protestanten beschränkt. Kurz 
nach der Schlacht von Mohács hatte der spätere Kaiser Ferdinand I. im September 
1526 die Einziehung aller Kirchenkleinodien seiner Erbländer befohlen. Bald da-
rauf wurden die Kleinodien „den landesfürstlichen Münzmeistern gegen entspre-
chende Schadlosverschreibungen überantwortet“. Kohler, Alfred: Ferdinand I. 
1503–1564. Fürst, König und Kaiser, München 2003, S. 208.

210 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 497 (31.3.1547).
211 In seinem Aufsatz zur Kaiserkrone und in seiner Stadtgeschichte vermutete Lo-

renz, dass die Äbtissin den Stiftsschatz erst Ende 1546 oder 1547 nach Wernigero-
de sandte. Vgl. Lorenz, Nachricht, S. 138; Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, 
S. 144, Anm. 63. Nach gründlichen Recherchen revidierte er dies 1930, indem er 
nachwies, dass der Stiftsschatz bereits 1545 nicht mehr in Quedlinburg war. Vgl. 
Lorenz, Die Schicksale, bes. S. 232. 

212 Vgl. Grosse, Die Geschichte, S. 252f.
213 Georg Rauchbar stammte aus Iphofen beziehungsweise genauer aus dem Maindorf 

Obernbreit bei Kitzingen in Unterfranken, immatrikulierte sich 1534 an der Uni-
versität Leipzig, wo er 1537 das Bakkalaureat erwarb. Anfang Mai 1540 schrieb er 
sich an der Universität Heidelberg ein. In Quedlinburg trat er erstmals Mitte Sep-
tember 1546 als „aus Bapstlich[er] und keys.[er] Gwalt offner Notarius“ auf. Auf 
dem Augsburger Reichstag 1547 war Rauchbar Gesandter der Quedlinburger Äb-
tissin. Ursprünglich scheint er im Dienst des Bruders der Äbtissin, Graf Ludwig 
von Königstein und Wertheim, gestanden zu haben, da er in seinem Schreiben an 
Anna II. vom Augsburger Reichstag seinen „gnedigen hern graf Lůdwig“ erwähnt. 
Im Oktober 1547 verfasste er eine Kopie des bedeutsamen kaiserlichen Schutzbriefs 
für das Stift. Rauchbar heiratete 1551 in Quedlinburg und diente der Äbtissin bis 
mindestens 1567 als Rat beziehungsweise als ihr „Secretarius“. Trotz seiner Tätigkeit 
als Notar aus kaiserlicher und päpstlicher Gewalt ist Rauchbar als Lutheraner anzu-
sehen. Vom sogenannten Geharnischten Reichstag 1547/48 in Augsburg schrieb er 
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vollziehen, wie die Äbtissin durch Bitten und verschiedene Ausflüch-
te gegenüber Kurfürst Johann Friedrich I. und seinem Befehlshaber 
in Quedlinburg zunächst die Besichtigung der Vorräte und danach 
deren Abtransport nach Halle hinauszögerte. Sie erreichte, dass mehr 
als die Hälfte des Hafers in Quedlinburg blieb und für die Aussaat im 
Frühjahr verwendet werden konnte.214

Der für Quedlinburg zuständige Amtmann Dietrich von Tauben-
heim hatte bei der Ausführung seiner Befehle große Mühe: Die von 
Johann Friedrich I. geforderten Türkensteuergelder der Stadt Qued-
linburg einzunehmen, gelang ihm nur mit großer Verzögerung.215 Als 
er für sich von der Äbtissin Dienstgelder und Unterkunft verlangte, 
wie sie bislang Dannenberg als Stiftshauptmann erhalten hatte, wur-
de ihm dies abgeschlagen, weshalb er nach eigener Angabe in einem 
Gasthof in der Stadt wohnen musste.216 Resigniert klagte Taubenheim 
gegenüber Graf Ernst von Gleichen und Erasmus von Kunitz, es in 
Quedlinburg mit einem „halsstarrig[en], ungetzemet[en], vnd vn-
vleissig[en] volck“ zu tun zu haben, weshalb „ich [= Taubenheim, 
E.R.] in warheit nicht weiß, was ich mich zu inen schier vorsehen 
solle“.217 Um den Problemen abzuhelfen, schlug er vor, Militär in die 
Stadt zu legen.218 

an Äbtissin Anna II.: „Ich besorg, ich můsse noch aůch meß lernen halten. Dann die 
Bischoůen achten gewießlich dafůr, das es zů dem altem gebraůch widůmb kom-
men werde.“ LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 96rv (19.10.1547). Vgl. Withold, Karl: Ipho-
fen. In: Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, Bd. 7: Bayern, Stuttgart 
31961, S. 328f (Kröners Taschenausgabe 277); Müller, Friedrich: Großes Deutsches 
Ortsbuch, Barmen-Nächstebeck 31926, S. 685; Erler, Die Matrikel, I, S. 613; Erler, 
Die Matrikel, II, S. 641; Toepke, Gustav (Hg.): Die Matrikel der Universität Heidel-
berg von 1386 bis 1662, Bd. I, Heidelberg 1884, S. 577. In der Quelle LASA, A20, 
VI, Nr. 3, fol. 258rv (19./20.6.1554) wird er als „Georgiůs Raůchbar von Obernpreyt 
wůrtbůrger Bischtůmbs“ erwähnt. Vgl. weiterhin zu den obigen Angaben: LASA, 
A20, XXIX, Nr. 1, fol. 69 (17.9.1546); LASA, Cop. 8522, fol. 69r–71v (14.10.1547); 
DRTA JR, XVIII, Teil 3, Nr. 372b, S. 2651–2694, bes. S. 2690 (30.6.1548); StA QLB, 
23a, RR, Nr. 31 (1551), fol. 51r; LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 155 (19.7.1567); LASA, 
A20, XVI, B, a 2, Nr. 12, fol. 55–58 (2.11.1547); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 621–625 
(19.5.1548); LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 87 (3.2.1555), fol. 86 (15.1.1556); StA 
QLB, 23a, RR, Nr. 40 (1560), fol. 43r; LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 303–304 
(1.10.1562); LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 7, fol. 53–57 (4.10.1562); LASA, A20, XXIX, 
Nr. 1, fol. 210–213 (7.11.1564), fol. 240 (13.4.1567).

214 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 229–244 (nach 5.7.1549), zum Streit um die Hafer-
vorräte vgl. fol. 233r–236r; zur Autorschaft des nicht unterzeichneten Protokolls 
vgl. fol. 245r. Von den 40 Wispeln Hafer im Vorrat des Stiftes lieferte Äbtissin 
Anna II. lediglich zwölf an Johann Friedrich I. Das Wipertikloster musste 24 Wis-
pel Hafer entrichten. 

215 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 231v–232r (nach 5.7.1549).
216 Vgl. LASA, A2, Nr. 216, Bd. 1, fol. 143rv (17.2.1547).
217 LASA, A2, Nr. 216, Bd. 1, fol. 143v (17.2.1547).
218 Vgl. LASA, A2, Nr. 216, Bd. 1, fol. 143v (17.2.1547).
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Mitte April 1547 kam es wegen des zu Quasimodogeniti (17. April) 
1547 anstehenden Ratswechsels zum kaum überraschenden Konflikt 
zwischen dem Quedlinburger Rat, Dietrich von Taubenheim, Kurfürst 
Johann Friedrich I. und Anna II. Der Rat hatte gegenüber dem Kurfürs-
ten die Rechte der Äbtissin beim Ratswechsel als „schlechten brauch“ 
bezeichnet. Johann Friedrich I. bestätigte den Wechsel des Rates be-
reits am 14. April und ließ die darüber ausgestellte Urkunde allen drei 
Räten verlesen. Anna II. verlangte am 15. April vom Rat, dass er wie üb-
lich bei ihr um die Bestätigung des Wechsels ansuchen solle. Kurz vor 
der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547), die den Schmalkaldischen 
Krieg zugunsten des Kaisers entscheiden sollte, war der Konflikt über 
diesen Punkt festgefahren: Amtmann Taubenheim beharrte auf seinen 
Befehlen und Anna II. auf den ihr von den Ratsherren geschworenen 
Eiden und Pflichten. Der von Johann Friedrich I. bestätigte Ratswech-
sel scheint nicht mehr stattgefunden zu haben.219

In der kurzen Zeit der kursächsischen Besetzung Quedlinburgs wur-
de der bestehende Konflikt zwischen der Landesherrin und dem Rat 
konserviert, während sich der kursächsische Amtmann Dietrich von 
Taubenheim weder gegenüber der Äbtissin noch gegenüber dem Rat 
durchsetzen konnte. Indem es Anna II. gelungen war, den Stiftsschatz 
in Sicherheit zu bringen und die für die stiftische Landwirtschaft be-
deutsamen Hafervorräte unter ihrer Kontrolle zu halten, wahrte sie 
die ideellen wie die materiellen Grundlagen ihrer Herrschaft. Hin-
weise auf Sympathien der Quedlinburger Bürger und Bürgerinnen 
für den Kurfürsten Johann Friedrich I., der die evangelische Sache 
gegen den Kaiser verfocht, ließen sich während der kursächsischen 
Besetzung nicht ausmachen.

9.3 UNTER KAISERLICHEM SCHUTZ – DIE RESTITUTION DER 
ALBERTINISCHEN SCHUTZVOGTEI 1547–1555

Nach seinem Sieg bei Mühlberg stellte der Kaiser am 5. Mai noch im 
Feldlager vor Wittenberg einen Schutzbrief aus, wodurch er das Stift 
und die Stadt Quedlinburg in seinen und des Reichs „Schutz und 
Schirmb“ nahm.220 Anfang Juni folgte ein förmlicher Überweisungs-
brief des Herzogs Johann Friedrich I. von Sachsen, wodurch die Qued-
linburger Untertanen und Vasallen von ihren Eiden gegenüber dem 
Ernestiner entbunden wurden und dadurch auch eine neue Beleh-

219 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 236v–239r (nach 5.7.1549); zur Bestätigung des Rats-
wechsels durch Johann Friedrich I. vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 498 (14.4.1547), 
wo der Kurfürst die Stadt Quedlinburg aus Unkenntnis als „vnser[e] Stadt Neůen 
wege“ bezeichnete und damit der Stadt den Namen einer ihrer Vorstädte gab. 

220 LASA, U9, A VII, Nr. 1 (5.5.1547). 
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nung der Schutzvogtei nötig wurde.221 Obwohl in den Augen der Äbtis-
sin während der Besetzung ihrer Stadt die Eide ihrer Untertanen trotz 
deren Huldigung für Johann Friedrich I. weiterhin Gültigkeit hatten,222 
ordnete sie nach dem Ende des Krieges eine neue Huldigung für den 
8. August 1547 an. In der Huldigungsformel sei ihr wie bisher „als ei-
ner Erbfraůenn“ und dem inzwischen zum Kurfürsten erhobenen Mo-
ritz223 „als vogten des Stifftes […] widerůmb hůldůng [zu, E.R.] thůn“.224 

Abbildung 6: Kurfürst Moritz von Sachsen (geb. 1521, reg. 1541–1553),  
Gemälde von Lucas Cranach d. J., datiert 1578/80

221 Vgl. Gross, Reiner: Die Wettiner, Stuttgart 2007, S. 121 (Kohlhammer Urban-Ta-
schenbücher 621).

222 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 231v (nach 5.7.1549).
223 Gross, Die Wettiner, S. 121. 
224 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 90r (24.6.1547).
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Da Anna II. eine von Moritz gewünschte gesonderte Huldigung der 
Quedlinburger für ihn außerhalb der Stadt verbot, blieb es bei dem 
von der Äbtissin angesetzten Termin,225 was den sächsischen Interes-
sen entgegenlief.226 Am 9. August warnte Dannenberg die Ratsherren, 
dass sie „grosser gefhar gewertig“ sein müssten, „wo sye [auf, E.R.] die 
Erbhůldung [der Äbtissin, E.R.] eingeen“. Die Ratsherren hätten laut 
Dannenberg der Huldigung ohne Wissen der Gemeinde zugestimmt. 
Wie der Stiftssekretär Georg Rauchbar vermerkte, wollte Dannenberg 
dadurch „den Rath und die gemeind an einander […] hetzen, wie es 
dann an dem gewesen, das schier ein vffrůr vff dem Rathaws worden“. 
Die öffentliche Verlesung des kaiserlichen Schutzbriefs konnte den 
Unmut zwischen Rat und Gemeinde jedoch so weit beruhigen, dass 
die Huldigung am gleichen Tag „nach altem braůch“ 227 in Alt- und 
Neustadt sowie vier Tage später im Westendorf, Ditfurt und der Vor-
stadt Neuer Weg durchgeführt werden konnte.228 

In den Augen des Schutzvogts und seines ‚Amtmanns‘ in Quedlin-
burg dürfte das Grundproblem der Huldigung darin bestanden ha-
ben, dass der Äbtissin von ihren Untertanen einerseits zwar als Erb-
frau gehuldigt wurde, dass andererseits aber diese Huldigung zeitlich 
vor der Huldigung für den Schutzvogt lag beziehungsweise nicht 
gemeinsam mit derjenigen für Moritz als Schutzvogt erfolgte. Wie 
bereits ausgeführt, hatte die strittige Reihenfolge der Huldigungen 
großes symbolisches Gewicht.229 Da die Äbtissin bei der Belehnung 
mit der Schutzvogtei als Lehnsherrin und der sächsische Herzog als 
Lehnsträger auftraten, hätte die Huldigung gegenüber dem Schutz-
vogt erst nach derjenigen gegenüber der Äbtissin und zwingend auch 
erst nach der Belehnung des Schutzvogts durch die Äbtissin erfolgen 
müssen. Dennoch hatte sich Herzog Georg 1516 bereits am Vortag 
der Inthronisation der Äbtissin und vier Monate vor seiner Beleh-
nung mit der Erbvogtei von den Quedlinburgern huldigen lassen. 
Auch Georgs Neffe, Herzog Moritz, betonte 1541 die Erblichkeit 
der Vogtei, wenn er die Huldigung in Quedlinburg vornehmen ließ, 
bevor er bei der Äbtissin um das Lehen der Schutzvogtei angesucht 
hatte.230 Im Spätsommer 1547 bot sich Anna II. die Gelegenheit, die 
Huldigungsreihenfolge ihrer noch zu festigenden Position als Lan-
desherrin anzupassen. Indem ihr die Untertanen gegen den Willen 

225 Vgl. LASA, Cop. 852 E, fol. 262v (15.7.1547); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, 
Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 160 (24.7.1547).

226 Vgl. die sächsischen Klagen darüber gegenüber dem Kaiser: LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 543rv (29.10.1547).

227 LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 243v (nach 5.7.1549); vgl. auch Lorenz, Moritz von Sach-
sen, S. 145.

228 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 244v (nach 5.7.1549).
229 Vgl. Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit.
230 Vgl. Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit. 
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des Stiftshauptmanns und zeitlich vor dem Schutzvogt huldigten, 
wurde dadurch der Vorrang der Äbtissin vor ihrem Schutzvogt betont. 

Diesen Ansprüchen der Äbtissin liefen diejenigen des Schutzvogts 
entgegen: In Moritz neuer Kanzleiordnung wurde das Reichsstift 
Quedlinburg dem thüringischen Kreis wie ein ordinäres albertini-
sches Amt zugeordnet.231 In den Huldigungseid, den ihm die Qued-
linburger am 4. September des Jahres zu leisten hatten, wurde das 
Wort „Landesfürst“ eingefügt, auch wenn Moritz weiterhin als „Erb-
vogt zu Qůedlinbůrg“ bezeichnet wurde.232 Obwohl die Äbtissin ge-
gen diese Neuerung Einspruch erhob, blieb sie im Huldigungstext 
erhalten und fand bei nachfolgenden Huldigungen Verwendung. 
Als Anna II. 1553 bei der Huldigung ihrer Untertanen für Kurfürst 
August wegen des Einschubs ‚Landesfürst‘ in der Huldigungsformel 
wiederum protestierte, beschwichtigten die sächsischen Räte, dass 
sich der Titel nur auf die Erbschutzvogtei beziehe und nie zur Be-
schneidung ihrer Ansprüche herangezogen werde. Bis zum Verkauf 
der Schutzherrschaft 1698 an die Hohenzollern hatten sich die Wetti-
ner nach Lorenz „im großen und ganzen [an, E.R.] dies Versprechen 
gehalten und sich in Quedlinburg nicht sonderlich als Landesherrn 
aufgespielt“.233 Festzuhalten ist, dass die beiden Huldigungen für die 
Äbtissin und für den Schutzvogt mit den jeweiligen Änderungen im 
Zeremoniell oder der verwendeten Formel nur Ansprüche darstell-
ten, die in der Zukunft aktiviert werden konnten. 

Diese Ansprüche waren gegeneinander gerichtet, schlossen sich 
gegenseitig aus und sind deshalb nicht absolut, sondern relativ zur 
Entwicklung beziehungsweise Aushandlung des künftigen Verhältnis-
ses zwischen Äbtissin und Schutzvogt zu sehen. Warum der Rat gegen 
den Widerstand Dannenbergs einer Huldigung für die Äbtissin zu-
stimmte, ist nur im Vergleich mit seinem früheren Handeln in ähnli-
chen Situationen zu beurteilen. Vor Dannenbergs Abzug in den Sch-
malkaldischen Krieg lassen sich keine Anzeichen dafür finden, dass 
der Rat zum Widerstand gegen Moritz und Dannenberg zugunsten 
der Äbtissin bereit gewesen wäre. Die Ratsherren folgten im Gegenteil 
weitgehend Moritz’ Befehl zur Gehorsamsverweigerung gegenüber 
der Äbtissin und vertrauten auf die Zusicherung des Schutzvogts, dass 
er sie deshalb gegenüber dem Kaiser vertreten werde. Die Rechte der 
Äbtissin anerkannte der Rat zwar, beugte sich aber dem Schutzvogt als 
dem stärkeren Akteur. Dem Befehlshaber Johann Friedrichs I. öffnete 
er während des Krieges ohne Kampf die Stadttore, akzeptierte die Be-
setzung und die Huldigung für den Ernestiner. Gegenüber den Geld-
forderungen Dietrichs von Taubenheim leistete er aber Widerstand 
231 Vgl. PKMS, III, Nr. 737, S. 513 (5.8.1547).
232 LASA, Cop. 852 E, fol. 263rv (4.9.1547); vgl. auch Voigt, Geschichte, III, S. 233.
233 Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 146.
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– wahrscheinlich, weil dessen Mittel zur Durchsetzung seiner Befehle 
den Ratsherren als ungenügend erschienen. Der Kaiser war durch 
seinen Zug nach Norden und den Sieg bei Mühlberg in den Augen 
des Rates wahrscheinlich zu einer realen und kurzzeitig sogar lokalen 
Größe geworden, statt dass er wie im Frühjahr 1545 lediglich durch 
Pönalmandate aus der Ferne für die Äbtissin einzugreifen versuchte. 
Hinzu kam, dass die Quedlinburger nach der Entbindung von den Ei-
den gegenüber Johann Friedrich I. bis zur neuen Huldigung für Mo-
ritz vorübergehend formal nicht an den Albertiner gebunden waren. 
Der kaiserliche Schutzbrief aus dem Heerlager vor Wittenberg vom 
Mai 1547 hatte deshalb einen bedeutend höheren Wert als beispiels-
weise dessen in Speyer erlassenes Pönalmandat vom Frühjahr 1545. Es 
wird in diesem kurzen Zeitraum von etwa zwei Jahren deutlich, dass 
sich der Rat ungeachtet gegebener Eide stets nach dem Akteur rich-
tete, der ihm aus seiner Sicht zuverlässig Schutz bieten konnte. Im 
Spätsommer 1547 war dies durch die mehr als nur papierne kaiserli-
che Unterstützung noch die Äbtissin. 

Allerdings scheint die Quedlinburger Gemeinde gegen die Huldi-
gung für die Äbtissin gewesen zu sein, da Dannenberg sie gegen den 
Rat aufbringen konnte, indem er das Gerücht streute, der Rat habe 
der Äbtissin ohne Zutun der Gemeinde die Huldigung zugesagt. Die 
Gemeinde könnte die Huldigung wegen der Drohungen Dannen-
bergs abgelehnt haben und könnte – wie es das Protokoll Rauchbars 
nahelegt – erst durch die Verlesung des kaiserlichen Schutzbriefes 
beruhigt worden sein. Denkbar ist aber auch eine konfessionelle Deu-
tung. Durch die Predigten der Quedlinburger Pfarrer gegen geistli-
che und weltliche Obrigkeiten – gemeint waren wahrscheinlich der 
Kaiser, Moritz und die Äbtissin – hätte die Gemeinde wie Teile der 
(kur-)sächsischen Untertanen in Johann Friedrich I. den Erzmärtyrer 
der evangelischen Sache und in Moritz den Feind der Protestanten 
gesehen haben können, der in einigen Schmäh- und Flugschriften 
wegen seiner Unterstützung des Kaisers als ‚Judas von Meißen‘ ver-
unglimpft wurde. Schon während des Krieges waren die „Sympathi-
en des einfachen Mannes […] deutlich auf seiten Johann Friedrichs“ 
und nach dem kaiserlichen Sieg stand Moritz einer „weitreichenden 
Opposition im Lande“ gegenüber.234 Die Äbtissin lehnte sich noch 
enger als zuvor an den Kaiser. Der kaiserliche Schutzbrief könnte 
deshalb entgegen der Darstellung Rauchbars die Huldigung der Un-

234 PKMS, III, S. 23, 35; Jadatz, Der Schmalkaldische Krieg, S. 112; vgl. dazu auch: 
PKMS, VI, Nr. 216, S. 330 (nach 16.7.1552). Zur Verteidigung von Moritz gegen-
über diesen Vorwürfen vgl. Heinemann, Olav: Das Herkommen des Hauses Sach-
sen. Genealogisch-historiographische Arbeit der Wettiner im 16. Jahrhundert, 
Leipzig 2015, S. 225–229 (Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 
51).
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tertanen gegenüber der Äbtissin eher erzwungen haben, als dass die 
Garantie des kaiserlichen Schutzes die Gemeinde trotz ihrer Furcht 
vor den Drohungen Dannenbergs dazu ermutigte, der Aufforderung 
Annas II. zur Huldigung nachzukommen. 

Da Nachrichten über eine bereitwillige Unterstützung Johann 
Friedrichs I. seitens der Quedlinburger Untertanen fehlen und die 
Klage Taubenheims über deren Halsstarrigkeit gegenüber seinen 
Befehlen eher das Gegenteil andeutet, spricht vieles dafür, dass die 
Gemeinde eher aus Furcht vor Dannenbergs Drohungen die Huldi-
gung ablehnte. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer konfessionellen 
Mobilisierung durch die Pfarrer gegen den Kaiser, Moritz und auch 
die Landesherrin zumindest in Betracht zu ziehen. 

Ihren Kampf gegen die Gewaltmaßnahmen ihres Schutzvogts aus 
der Zeit vor der Besetzung Quedlinburgs nahm die Äbtissin nahtlos 
wieder auf. Moritz’ Befehl zur Gehorsamsverweigerung gegenüber 
ihr als Landesherrin, den er an Dannenberg und den Rat im März 
1545 ergehen lassen hatte, bildete den Kern ihrer Klagen. Anna II. bat 
in diesem Streit zum zweiten Mal bei Kurfürst Joachim II. von Bran-
denburg „als vnsers stiffts Belehente[n]“235 um Fürbitte bei Moritz. 
Um zu verhindern, dass dies beim Brandenburger in Vergessenheit 
geriet, hatte sie auch Kurfürst Moritz darüber informiert, Joachim II. 
einbezogen zu haben.236 In seinem Antwortschreiben beharrte Mo-
ritz auf seinen Forderungen, dass der Vertrag von 1539 durch Anna II. 
als gültig anzuerkennen, dass das Stifts- und das Kapitelsiegel wie 
auch der Stiftsschatz und die Privilegien des Stiftes unter gemeinsa-
me Verwaltung zu stellen und die Rechte der Erbvogtei durch sie zu 
respektieren seien. Erst wenn sich Anna II. mit ihm über diese Punkte 
einig sei, wolle er sich mit ihr auch in den übrigen Punkten „freůnt-
lich vergleich[en]“.237 

Weil eine Einigung hinsichtlich dieser sächsischen Kernforderun-
gen für die Äbtissin unmöglich war, ging der Konflikt auf dem Augs-
burger ‚geharnischten‘ Reichstag vor dem Kaiser in eine neue Runde. 
Kurfürst Moritz war wegen der kaiserlichen Forderung238 persönlich 
anwesend, während Anna II. einen Bevollmächtigten beauftragt hat-
te. Es war der für das Stift bedrohlichen Situation geschuldet, dass 
sie mit Georg Rauchbar als Notar ‚aus päpstlicher und kaiserlicher 

235 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 503rv (16.6.1547). Der Kurfürst von Brandenburg nahm 
von Anna II. die Lehen über die Grafschaft Möckern und die Herrschaft Lindau.

236 Kurfürst Joachim kam dieser Bitte der Äbtissin nach und verwandte sich im Feldla-
ger vor Wittenberg bei Moritz für die Quedlinburger Äbtissin. Vgl. LASA, A20, VI, 
Nr. 2, fol. 550r (Ende 1547).

237 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 504rv (20.6.1547); siehe auch das Konzept des Schrei-
bens: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 154–155 (20.6.1547).

238 Vgl. DRTA JR, XVIII, Teil 1, S. 58. 
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Gewalt‘239 erstmals einen eigenen Vertreter entsandte, während sie 
vorher und nachher stets einen Gesandten anderer Reichsstände mit-
beauftragt hatte.240 Den von ihm im Namen der Äbtissin gegen Mo-
ritz vorgebrachten Klagen könnte damit ein besonderes Gewicht ver-
liehen worden sein. Auch war Rauchbar mit den Gepflogenheiten im 
kaiserlichen Rat offenbar gut vertraut. Nachdem ihm mitgeteilt wor-
den war, die von ihm eingereichte Supplikation der Äbtissin könne 
erst in vier Wochen verlesen werden, half eine Bestechung mit zehn 
Talern – „wie das die gemein practica gibt“241 –, dass das Schreiben 
vor allen anderen und bereits nach wenigen Tagen im kaiserlichen 
Rat behandelt wurde.

Aus dem Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 1547 sind fünf 
Klageschriften und Erwiderungen beider Parteien im Gesamtumfang 
von 50 Blatt überliefert.242 Die meisten der Klagepunkte, wie die Ver-
untreuung der Klöster durch die Äbtissin oder die Überschreitung 
der erbvogteilichen Rechte durch Moritz, sind aus den vergangenen 
Jahren bereits bekannt und wurden nun wiederholt. Weitgehend neu 
ist die Betonung der Äbtissin, dass die Erbvogtei ein Lehen des Stiftes 
und dass sie die Lehnsherrin ihres Schutzvogts sei, der sich ihr ge-
genüber wie „gehorsame Lehenleueth [zu, E.R.] verhalten“ habe.243 
Wurde dieser Punkt im Mai 1546 unter den 42 Klagepunkten der 
Äbtissin eher nebenbei erwähnt, war er nun zum Ausgangspunkt der 
stiftischen Argumentation geworden. Im Juli 1547 hatte Anna II. im 
Verständnis der Lehnsherrin Kurfürst Moritz als ihren Lehnsträger 
durch ein nicht überliefertes Schreiben dazu aufgefordert, bei ihr 
um das Lehen der Erbvogtei anzusuchen und es an einem dann fest-
gesetzten Termin in Empfang nehmen zu lassen. Wie Moritz klagte, 
behandele ihn die Äbtissin dadurch „gleich wie Ich Ir vndthan were 
nicht one schmerlerůng meiner Repůtation“.244 Die Äbtissin entgeg-
nete, dass auch andere Fürsten und Kurfürsten des Reiches von ihr 
Lehen empfingen, ihr darüber den Revers ausstellten und dies nicht 
als Schaden für ihre Reputation ansähen.245 Indem Anna II. auf die-
se parallelen Fälle hinwies – u. a. nahm auch der Kurfürst von Bran-
denburg Lehen von ihr – entlarvte sie die weitgehenden sächsischen 

239 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 69 (17.9.1546).
240 Vgl. dazu Kap. 6.3 der vorliegenden Arbeit.
241 LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 90r (19.10.1547).
242 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 519–526 (Ende 1547), fol. 528–536 (Ende 1547), 

fol. 537–547 (29.10.1547), fol. 548–568 (Dezember 1547), fol. 528–533 (Ende 
1547); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 168–174 (Ende 1547).

243 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, fol. 169r 
(Ende 1547).

244 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 538r (29.10.1547).
245 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 552v (Ende 1547).
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Ansprüche am Reichsstift als eigentliche Motivation im Handeln des 
jungen sächsischen Kurfürsten, denen die (kur-)fürstliche Reputati-
on als Deckmantel diente. Vor dem Hintergrund der althergebrach-
ten machtvollen wettinischen Position in Quedlinburg konnte Moritz 
die formellen lehnsrechtlichen Erfordernisse gar nicht erfüllen. 

Aus dem beschriebenen Verständnis Annas II. gegenüber ihrem 
Schutzvogt resultierte, dass die Äbtissin auf ihrem von Moritz be-
strittenen Reichsfürstentitel bestand und sich dabei auf eine 500- bis 
600-jährige Tradition ihrer Vorgängerinnen zur Führung dieses Titels 
bezog.246 Im Detail verlangte die Äbtissin, in der intitulatio von Verträ-
gen, die der Schutzvogt zwischen ihrem Stift und einer dritten Partei 
vermittelt hatte, ihren Namen vor den des Schutzvogts zu schreiben, 
was Moritz als „geistlich[e] hoffart“ brandmarkte.247 

In der neuen selbstbewussten Positionierung Annas II. gegenüber 
Moritz ist eine formale Emanzipation des Stiftes aus der umklam-
mernden und erdrückenden Position des Erbschutzvogts zu sehen. 
Erst auf dieser Grundlage waren weitergehende Ansprüche und 
Rechte des Stiftes zu begründen, verbunden mit der Aussicht, diese 
auch durchzusetzen. Dies betraf Sitz und Stimme des Stiftes auf den 
Reichstagen in Verbindung mit der Pflicht beziehungsweise dem 
Recht, eigenständig die Reichssteuern zu entrichten.248 Anna II. war 
zwar bereits 1542 erstmals auf dem Reichstag durch einen Gesandten 
vertreten, doch bestritten die Wettiner die dadurch wahrgenommene 
Reichsstandschaft der Äbtissin. Auch die Zuständigkeit des Reichs-
kammergerichts als einzige Appellationsinstanz für Quedlinburger 
Untertanen über den Gerichten Annas II. gehörte zu diesen Rechten 
und wies damit den rechtlichen Einfluss der Schutzvögte über die 
Quedlinburger außerhalb der Ober- oder Halsgerichtsbarkeit in die 
Schranken. 

Je nach Standpunkt der klagenden Parteien wurden in den Klagen 
vor dem Kaiser verschiedene Gefahren für das Stift formuliert, vor 
denen entweder der Vogt das Stift schützen wollte oder der Kaiser die 
Äbtissin und ihr Stift gegen den Vogt schützen sollte. Laut Moritz brin-
ge die Äbtissin das Stift in Schulden und verkaufe oder verschenke die 
Klöster sowie vermutlich Teile der Stiftskleinodien, weshalb sie ihm 
die gemeinsame Verwahrung derselben verweigere und den Ort ihrer 

246 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 530v (Ende 1547); zudem: Wozniak, Quedlinburg. 
Kleine Stadtgeschichte, S. 91.

247 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 521v (Ende 1547).
248 Mit dem Argument, dass sie die Reichssteuern eigenständig zahlt, geht die Äb-

tissin auf dem Augsburger Reichstag 1547 gegen die Mediatisierungsversuche 
von Kurfürst Moritz vor. Vgl. DRTA, JR, XVIII, Teil 3, Nr. 301, S. 2315–2376, bes. 
S. 2350 (24.10.1547–30.6.1548); Nr. 309, S. 2403–2424, bes. S. 2411 (s. d.). Vgl. 
Kap. 6.3 der vorliegenden Arbeit.
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Verwahrung verschweige.249 Die Äbtissin betonte, es sei die Pflicht des 
Vogtes, sie gegen „gwaltthettige[n] ingrieffe[n] vnd berschwerůng[en] 
 zůschůtzen vnd zůschirmen“.250 Stattdessen verübe er sie selbst, wes-
halb es ihren Bemühungen um das Stift zu verdanken wäre, dass das 
Stift noch nicht in „andern handen“ sei.251 Der Kaiser solle angesichts 
dieser Situation „mit allem ernst dahin halten […], das […] die keyser-
liche Stifftůng vneingezogen vnd vnůerdrůckt“ bleibe.252 

Gegenüber dem Kaiser blieb Anna II. dabei, dass das Quedlinbur-
ger Reichsstift und sie als dessen Äbtissin mit ihren „Lehenleůtten, 
vnderthanen, Dienern vnd verwandten von aller frömbder geistlicher 
vnd weltlicher Jůrisdiction eximirt vnd in der geistlichkeit dem Stůll 
zů Rhom[!], in der weltlicheit aber allein der Rhomischen Keyn Myt 
vnd dem heyligen Reich one mittel vnderworffen sei“.253 Die Unmit-
telbarkeit des Stiftes bestätigte kurze Zeit später auch Karl V.254 Die 
von der Äbtissin unbedingt benötigte und durch die vermeintliche 
kaiserliche Gründung stets betonte Unmittelbarkeit des Stiftes gegen-
über dem Kaiser war trotz der Reformationseinführung durch die 
Landesherrin formell an den Papst gebunden. Ob Anna II. lediglich 
wegen der zu wahrenden Tradition gegenüber dem Kaiser auch die 
Bindung ihres Stiftes an den Heiligen Stuhl aufrechterhielt oder ob 
darin ein Ausdruck ihrer Hoffnung auf eine baldige Beendigung des 
Konfessionskonfliktes gesehen werden kann, ist vorläufig nicht zu 
entscheiden. Wahrscheinlich ist jedoch auch an dieser Stelle anstatt 
eines Entweder-oder eher an die zeitgenössisch typische Ambiguität 
gerade in Fragen der Konfession und besonders im Fall einer geistli-
chen Reichsfürstin zu denken. 

Moritz warf, um seinen Klagen beim Kaiser besonderes Gewicht 
zu verleihen, seine „vndthenigiste[n] trew[en] vnd dinste“ in die 
Waagschale, die er Karl V. nicht nur mit Worten, sondern „mit Dar-
setzung meines leibs Land Leůth vnd alles vermůgens“ geleistet habe. 
Gemeint war seine Beteiligung an den Feldzügen gegen den Sultan, 
den französischen König und kürzlich gegen den Schmalkaldischen 
Bund. Gleichzeitig setzte er der kaiserlichen Macht in Bezug auf sei-
ne Erbvogtei Grenzen, wenn er den Kaiser bat, ihm „nicht [zu, E.R.] 
verdencken, das ich mir důrch die Eptissin nicht entziehen lasse das, 

249 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 524r, 525rv, 540r (Ende 1547).
250 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 

fol. 172v (Ende 1547).
251 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 556v (Ende 1547).
252 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 566v (Ende 1547). 
253 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 

fol. 168v (Ende 1547).
254 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 569v (17.12.1547).
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was meine vorfaren aůf mich geerbt“ und dass er sich weder „důrch 
Mandata oder sonst darůon […] abdringen“ lasse.255

Den unterschwelligen Drohungen von Moritz zum Trotz stellte sich 
Karl V. in seinem Mitte Dezember ergangenen mandatum imperatorum 
in allen Punkten auf die Seite Annas II. und gegen Moritz, indem er 
dem Albertiner alle Schritte gegen die Äbtissin und ihre Klöster, ge-
gen ihre Privilegien und ihre Diener „bei vermeydůng vnser vnd des 
Reychs schweren vngnad vnd straff […] ernstlich“ verbot.256 Um den 
kaiserlichen Befehl in Quedlinburg durchzusetzen, musste es aller-
dings genügen, dass das Mandat Anfang März der hiesigen Gemeinde 
verlesen257 und der Rat durch ein gesondertes Schreiben zum Gehor-
sam gegenüber der Äbtissin verpflichtet wurde.258 Es kam wie beim 
kaiserlichen Mandat vom Mai 1545 darauf an, dass die Untertanen 
bereit waren, dem kaiserlichen Befehl zu folgen und damit gegen die 
Befehle von Moritz und Dannenberg zu handeln. 

Über den dargelegten Details der Argumentationen beider Seiten 
stand zusammenfassend die Frage, ob den alten Rechten des Stiftes 
oder der neuen Interpretation der schutzvogteilichen Rechte der Vor-
zug zu geben sei. Wegen der Schwäche des Stiftes hatte in den vergan-
genen Jahrhunderten die Konkurrenz zwischen der Stadt und dem 
Schutzvogt vorgeherrscht, bis die Wettiner diesen Konflikt 1477 vor-
geblich zugunsten ihrer Schwester und des Stiftes, in Wahrheit aber 
zur Stärkung ihrer nun erblichen Vogtei für sich entscheiden konn-
ten. Gegenüber dem Reichsstift als Institution gelang es den Schutz-
vögten, ihre starke Position auszubauen. Diese traditionelle Position 
sah Kurfürst Moritz in der Mitte des 16. Jahrhunderts als von seinen 
Vorfahren ererbtes Recht an, das er sich selbst durch kaiserliche Man-
date nicht nehmen lassen wollte. 

Dem entgegen standen die alten Rechte des Stiftes in Form seiner 
Unmittelbarkeit gegenüber Kaiser und Papst, der Reichsstandschaft 
und der kaiserlichen Belehnung seiner Äbtissin mit den Stiftsprivi-
legien, der Schutzvogtei als von der Äbtissin zu vergebendes Lehen 
sowie ein Bündel spezieller weiterer Privilegien. In dem oben be-
schriebenen und vor dem Kaiser ausgetragenen Konflikt mit den 
Argumenten von ‚schutzvogteilichem Recht‘ und ‚stiftischem Recht‘ 
war das von Moritz hergeleitete schutzvogteiliche Recht ebenso wider-
rechtlich wie die stiftischen Rechte dem lange Zeit von den Äbtissin-
nen geduldeten ‚schutzvogteilichen Recht‘ widersprachen. 

255 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 545v (29.10.1547).
256 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 570v, 571r (17.12.1547). 
257 Vgl. den Vermerk auf dem Mandat, dass dieses am Sonntag Oculi, dem 4. März 

1548, der Gemeinde in Quedlinburg verlesen wurde. LASA, A20, VI, Nr. 2, 
fol. 571v (4.3.1548).

258 Vgl. LASA, Cop. 809, fol. 307v–308r (17.12.1547).
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Der Kaiser ergriff mit seinem Mandat gegenüber Kurfürst Moritz – 
auch zur Eindämmung ausgreifender albertinisch-wettinischer Pläne 
– deutlich Partei für das Stift und geltendes Recht, wenngleich mit Lo-
renz festzuhalten ist: „Geholfen hat es nichts.“259 Obwohl das Mandat 
vom Augsburger Reichstag 1547 im Gegensatz zu jenem vom April 1545 
auf dem Zenit kaiserlicher Macht im Reich ausgestellt wurde, genügte 
es nicht, den stiftischen Rechten zur Durchsetzung zu verhelfen. 

Nachdem das Mandat Ende März 1548 in Dresden eingegangen 
war, wurden im April die umfangreiche Klageschrift von kurfürstli-
cher und die noch ausführlichere Verteidigungsschrift von stiftischer 
Seite auf dem noch währenden Reichstag in Augsburg vor den Kaiser 
gebracht.260 In groben Zügen wiederholten sich darin die Vorwürfe 
der vergangenen Klageschriften. Moritz beharrte weiterhin darauf, 
dass er lediglich seine Vogtei in dem Umfang nutzen wolle, wie dies 
seine Vorfahren vor ihm getan hätten. Der Äbtissin warf er weiterhin 
vor, sie bringe das Stift in Schulden, weshalb der Kaiser ihn bevoll-
mächtigen solle, Einsicht in die Schulden, Güter und Rechnungen 
des Stiftes zu nehmen sowie den Stiftsschatz zu prüfen.261 Wegen des 
Klosters Michaelstein, das durch das kaiserliche Mandat eindeutig 
dem Stift und seiner Äbtissin zugesprochen wurde, behielt sich Mo-
ritz die Entscheidung vor, ob er Ernst von Regenstein gestatte, „das 
Closter […] vff seine lebentag [zu, E.R.] bestellen“.262 Allerdings ver-
handelten hinter dem Rücken des Stiftes bereits parallel kursächsi-
sche und regensteinische Räte in Augsburg darüber. Sie vereinbarten 
die lebenslange Übergabe des Klosters an Graf Ernst. Im Gegenzug 
verpflichtete sich der neue Abt, dass der einträgliche Klosterhof Win-
ningen sowie der Graue Hof in Quedlinburg für drei Jahre „ahne 
 allenn Zins oder pacht“ durch Moritz genutzt werden könne und da-
nach wieder an das Kloster zurückfalle.263 Zusätzlich hatte Moritz Graf 

259 Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 142.
260 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 585–593 (10.4.1548); LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 596–

620 (vor 1.5.1548).
261 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 585v, 590v, 591v, 592v (10.4.1548). 
262 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 589v (10.4.1548).
263 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 329rv (22.5.1548); vgl. zum Protest der Äbtissin: LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, 
fol. 232–233 (10.5.1548), fol. 236 (17.4.1549). Vgl. auch das frühere Ansuchen 
Graf Ulrichs bei Herzog Moritz, in welchem der Graf um die Abtei des Klosters 
Michaelstein für seinen Sohn Ernst bat. Zwar hatte Moritz für Graf Ernst bereits 
die Anwartschaft auf die Dompropstei in Meißen in Aussicht gestellt, doch verwies 
Ulrich auf die exorbitanten Schulden, die durch seinen ehemaligen Hoffaktor 
Michel von Derenburg auf der Grafschaft lasteten. Für die standesgemäße Versor-
gung seiner „vielen […] Jůngen herren, vnnd frewlein“ – seiner Kinder – sei er 
unter anderem auf das Kloster Michaelstein angewiesen. GStA PK, I. HA Gehei-
mer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 3, fol. 155–156, hier fol. 156v 
(30.4.1545); vgl. Aufgebauer, Das Schuldenwesen.
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Ernst mit der Dompropstei im Stift Naumburg versorgt,264 das nach 
dem Ende des „Bischofsexperiment[s]“ mit Nikolaus von Amsdorf 
seit Herbst 1546 unter albertinischer Kontrolle stand.265 In der Sum-
me entsprach Moritz somit vordergründig dem kaiserlichen Befehl, 
sicherte sich aber im Hintergrund neben den Einkünften der beiden 
Klosterhöfe durch seine Zustimmung zur Einsetzung Graf Ernsts sei-
nen Einfluss sowohl auf den neuen Abt als auch auf die Bestimmung 
von dessen Nachfolger. 

In ihrer Verteidigungsschrift auf die Vorwürfe ihres Schutzvogts for-
derte die Äbtissin, der kaiserliche Fiskal solle auf der Strafe gegen Mo-
ritz bestehen, weil er sich nicht nach dem kaiserlichen Mandat richte. 
Auch klagte sie über die hohen Kosten des Verfahrens, die sie nicht aus 
Streitlust, sondern aus Pflicht gegenüber dem Kaiser aufwende.266 We-
gen der sächsischen Versuche, die Teilnahme des Stifts auf dem Reichs-
tag zu verhindern, betonte sie, dass dies Moritz dazu diene, „mich vnd 
mein Stifft aůszůziehen, vnd vnder seiner L.[iebden] fůrstenthůmb 
vnd gepieth zůpringen“.267 Der Kaiser solle selbst ermessen, welcher 
Schaden daraus für ihn und das Reich entstände, zumal das Stift von 
seinen Vorfahren gestiftet worden sei und die Herzöge von Sachsen „nit 
eines pfennigs werth dartzů gegeben“ hatten. Damit profilierte sie sich 
als Verwalterin ganz besonderen kaiserlichen Besitzes, den sie gegen 
sächsische Interessen verteidigt. Dass dieser Kampf nicht von vornher-
ein aussichtslos war, versuchte sie mit der geografischen Lage des Stiftes 
zu verdeutlichen, das „aůsserhalb der Hertzogen zů Sachsen Landen 
vnd gepiethen gelegen“ sei.268 Während etwa die „mittel- und ostdeut-
schen ‚Landesbistümer‘“ Meißen, Merseburg und Naumburg nicht zu-
letzt wegen ihrer Nähe zu den wettinischen Gebieten nach Wolgast be-
reits früh „einem Prozeß der Landsessigmachung ausgesetzt“269 waren, 
hatte das Reichsstift Quedlinburg weder mit dem Kurfürstentum noch 
mit dem Herzogtum Sachsen eine gemeinsame Grenze und hätte sich 
schon deshalb gegen wettinische Mediatisierungsabsichten erfolgrei-
cher als jene zur Wehr setzen können. Schließlich betonte die Äbtissin 
wiederum das Lehnsverhältnis zwischen ihr und Moritz, wonach die 
„hertzog von Sachen vasalli derselben Ebtissinnen [von Quedlinburg, 
E.R.] vnd also respectu feůdi inferiores seind“. Deshalb solle der Kaiser 
ihr Stift „aůs vätterlichem gemůth“ wie andere geistliche Fürstentümer 
und Prälaten des Reiches davor schützen, dass es „vnder […] gesůch-

264 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 621r (19.5.1548).
265 Wolgast, Hochstift, S. 243.
266 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 597r (vor 1.5.1548).
267 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 599r (vor 1.5.1548).
268 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 599v (vor 1.5.1548).
269 Wolgast, Hochstift, S. 237. 
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tem schein des schůtzs vnd schirms“ von einem weltlichen Fürsten un-
terdrückt werde.270 

Der Quedlinburger Rat befolgte unterdessen 1548 ungeachtet der 
kaiserlichen die Befehle Dannenbergs, indem er auf Dannenbergs 
Geheiß die Inhaftierung eines Bürgers aufrechterhielt, dessen Freilas-
sung die Äbtissin angeordnet hatte.271 Auf der anderen Seite bestell-
te Anna II. den ehemaligen Halberstädter Schulmeister Hans Koler 
zum neuen Kaplan und Diakon an der Kirche St. Nikolai272 – ohne 
sich dabei um die schutzvogteilichen Mitbestimmungsansprüche zu 
kümmern.273 Das Regiment über die Kirchen und Schulen, über den 
Armen und den Reichen Kirchenkasten sowie die Kastenherren als 
deren Verwalter führte die Äbtissin inzwischen unbestritten.274 

Auch bei weiteren Klagen des Schutzvogts gegen Anna II. im Herbst 
des Jahres blieb Karl V. auf der Seite des Stiftes.275 Im Januar 1549 wur-
den Moritz, Georg von Dannenberg sowie Räte und Richter Qued-
linburgs wegen Missachtung des Pönalmandats aus dem Jahr 1545 
auf die Acht geladen und das kaiserliche Schreiben Anfang März in 
Quedlinburg verlesen.276 Bereits am 26. Februar ernannten kurfürst-
liche Räte in Abwesenheit von Moritz, der sich auf der Rückreise aus 

270 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 602v, 605r, 615r (vor dem 1.5.1548). Diese Argumenta-
tion wird ähnlich 48 Jahre später vonseiten der Herzöge von Braunschweig-Lü-
neburg gegenüber Kursachsen vorgebracht, als es zwischen beiden Häusern zum 
Streit um die Nachfolge Äbtissin Annas III. durch eine braunschweigische Prinzes-
sin gekommen war. Vgl. Bley, Repräsentation, S. 196.

271 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 628 (Anfang 1548). 
272 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 157, fol. 7 (28.3.1548); Fritsch, Geschich-

te, II, S. 244.
273 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 588v (10.4.1548). Eventuell ist Hans Koler mit jenem 

Magister Kogler identisch, der 1554 vom Rat einen Zuschuss zum Theologiestudi-
um erhielt. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 34 (1554), fol. 96r.

274 Dies ergibt sich einerseits daraus, dass sich Hans Kunthingk wegen seiner von den 
Herren des Reichen Kastens verliehenen und nun verweigerten Kustodie an St. Be-
nedikti an die Äbtissin wandte. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 39, fol. 4 
(28.2.1548). Weiterhin lässt sich dies aus den verschiedenen Versuchen des oben 
erwähnten früheren Quedlinburger Augustinerbruders Johann Abe entnehmen, 
der aus dem ehemaligen Besitz des Klosters für sich eine jährliche Versorgungs-
zahlung von zehn Talern erbat. Zuerst wandte sich Abe an die Kastenherren, die 
sein Gesuch an die Äbtissin weiterleiteten, von der es abgelehnt wurde. Im zweiten 
Schritt schrieb Abe deshalb an Moritz, der die Zahlung dem Rat befahl. Der Rat 
antwortete Moritz, er möge ihn wegen seines „geringes vermogens“ damit „gnedig-
lich verschonen“ und verwies Abe zurück an die Äbtissin und die Kastenherren. 
Darin zeigt sich, dass die Kastenherren und die durch sie geregelte Finanzierung 
der Kirchen und Schulen der Äbtissin unterstanden. GStA PK, I. HA Geheimer 
Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 334d–335 (10.12.1548), 
fol. 336–337 (20.9.1548), fol. 331rv (23.9.1548), fol. 332rv (15.10.1548). 

275 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 c 1, 
fol. 201–202 (3.9.1548).

276 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 644–646 (16.1.1549); PKMS, IV, Nr. 293, S. 340f 
(6.3.1549). 
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Italien befand, Heinrich von Hoym zum neuen Quedlinburger ‚Amt-
mann‘ und ersetzten damit Georg von Dannenberg, den Anna II. 
im Vorjahr „als vnsern feinde“ bezeichnete hatte.277 Dass der Ober-
hauptmann des Thüringischen Kreises, Wolf Koller auf Steinburg 
und Bucha, vor der Einführung des neuen ‚Amtmanns‘ diesen bei 
der Äbtissin vorstellen wollte,278 verweist bereits auf eine gewisse Ent-
spannung, auch wenn Anna II. protestierte, weil sie nicht um ihre Zu-
stimmung zur Einführung des neuen Stiftshauptmanns gefragt wor-
den war und Heinrich von Hoym ihr keinen Eid geleistet hatte.279 Ihr 
Beharren in diesen Punkten resultiert aus den bitteren Erfahrungen 
mit Georg von Dannenberg. Aus Sicht des Stiftes galt es grundsätzlich, 
den eigenen Einfluss bei der Auswahl, Einsetzung und Vereidigung 
des Stiftshauptmanns möglichst auszubauen, um so zu verhindern, 
dass der Inhaber dieses Amtes lediglich zur rechten Hand des Schutz-
vogts im Stift werde. Das Ziel eines ‚gemeinsamen Stiftshauptmanns‘ 
von Äbtissin und Schutzvogt war als Ziel für die Zukunft zu erhalten. 

Weitere Anzeichen der Entspannung zwischen der Äbtissin und ih-
rem Schutzvogt lassen sich im Februar 1551 wiederum bei der Frage 
der Einsetzung eines neuen Stiftshauptmanns beobachten, nachdem 
Heinrich von Hoym wenige Monate nach seiner Bestellung verstor-
ben war.280 Im Gegensatz zur vorangegangenen Entscheidung sei-
ner Räte für Heinrich von Hoym hatte wahrscheinlich Moritz selbst 
Heinrich von Salza für jenes Amt ausersehen. Anders als zuvor bei 
Georg von Dannenberg und Heinrich von Hoym ersuchte Moritz 
nun Anna II. um ihre Zustimmung.281 Heinrich von Salza hatte kurz 
zuvor bei den Stolberger Grafen um Fürsprache bei ihrer Schwester 
gebeten, damit sie seiner Amtseinsetzung zustimme, und bot auch 
seine Vermittlung im Streit zwischen Anna II. und Moritz an.282 In 
der Antwort an ihre Brüder verwies Anna II. erneut auf die Pflichten 
des Stiftshauptmanns, ihre Rechte bei seiner Einführung und beton-

277 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 623r (19.5.1548). Zur Bestellung Heinrichs von Hoym 
zum neuen Amtmann vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 652 (26.2.1549). Zur Rückrei-
se von Moritz aus Italien, seiner Zwischenstation in Augsburg Ende Februar und 
seiner Ankunft in Sachsen am 12. März vgl. PKMS, IV, Nr. 285, S. 328 (24.2.1549); 
Herrmann, Moritz von Sachsen, S. 134f. Im Gegensatz zu Lorenz, Moritz von 
Sachsen, S. 153 wurde Dannenberg sehr wahrscheinlich nicht schon „Ende des 
Jahres 1549“ entlassen, sondern erst kurz vor der Einsetzung von Heinrich von 
Hoym in das Amt des Stiftshauptmanns. 

278 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 657 (23.3.1550). 
279 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 660–662 (15.4.1550), fol. 665 (29.8.1550); StA QLB, 

23a, RR, Nr. 30 (1550), fol. 53r. 
280 Vgl. zum Tod Heinrichs von Hoym die Erwähnung im Schreiben von Anna II. an 

das Kammergericht: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 770v (Ende 1551). 
281 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 670 (14.2.1551)
282 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 666 (8.2.1551). 
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te aber gleichfalls, dass sie bereit sei, Heinrich von Salza zum Stifts-
hauptmann anzunehmen, wenn ihre Bedingungen erfüllt würden.283 

Über diese Punkte scheint es zu einer Einigung gekommen zu sein. 
Moritz beauftragte Wolf Koller darüber hinaus damit, in seinem Na-
men bei Anna II. um die Belehnung mit der Schutzvogtei über Qued-
linburg anzusuchen.284 Bemerkenswert ist dies, weil der Kurfürst de 
facto bereits seit zehn Jahren Schutzvogt des Reichsstiftes war, auch 
wenn er das Lehen darüber bislang weder bei der Äbtissin gesucht 
noch von ihr empfangen hatte. Indem er nun um das Lehen ansuch-
te, anerkannte er, dass die Schutzvogtei trotz ihrer Erblichkeit ein 
Lehen und nicht – wie von sächsischer Seite bisher behauptet – Be-
sitz der Wettiner war und dass die Äbtissin trotz der ihr noch immer 
verweigerten fürstlichen Würde seine Lehnsherrin war. Wie groß 
das Misstrauen bei der Einführung des neuen Stiftshauptmanns am 
15. März 1551 und der am gleichen Tag geschehenen Belehnung des 
Schutzvogts auf beiden Seiten war, zeigten die Vorkehrungen und Be-
dingungen. Anna II. bat ihren Bruder Wolfgang im Vorfeld darum, 
persönlich oder durch einen seiner Räte bei der anstehenden Verei-
digung dabei zu sein.285 Auf der anderen Seite ließ Moritz durch Wolf 
Koller darauf achten, dass die Belehnung genauso erfolge, wie sie 
Herzog Georg 1517 von der Äbtissin erhalten hatte.286 

Anna II. nutzte diese Phase der Entspannung in den Beziehungen 
zu Moritz zügig, um heimlich in ihrem 47. Lebensjahr die Frage ih-
rer Nachfolge eigenständig zu regeln. Damit das Stiftskapitel nach ih-
rem Tod möglichst schnell und ohne schutzvogteilichen Eingriff eine 
neue Äbtissin präsentieren konnte, strebte sie die Wahl einer Koadju-
torin durch das Stiftskapitel an. Eine Koadjutorin diente zur Unter-
stützung der Äbtissin bei der Ausführung ihres Amtes und trat nach 
deren Tod unverzüglich ihre Nachfolge an.287 Als ihre Nachfolgerin 
hatte Anna II. ihre erst 15-jährige Nichte, Gräfin Maria von Regen-
stein, ausersehen, die bislang einfache Kanonisse ihres Stiftes war.288 

283 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 667–669 (17.2.1551). 
284 Vgl. dazu die Kopie des Schreibens von Moritz an Anna II., die Moritz Wolf Koller 

zusendet: GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 
b 1, fol. 359–360 (25.2.1551).

285 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 674 (28.2.1551).
286 Vgl. GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, 

fol. 359–360 (25.2.1551).
287 Vgl. Selge, Karl Heinz: Koadjutor. In: LThK3 6, Sp. 163.
288 In den EStt, N. F., XVII, Tafel 118 findet Marias Position als Quedlinburger Kano-

nisse hingegen keine Erwähnung. In der Vollmacht Annas II. für ihre Gesandten 
zum Reichstag 1542 in Regensburg findet sich eine Anfrage eines der beiden Ge-
sandten an die Äbtissin. Darin erkundigt er sich nach dem „nahmen des freulins, 
so e.f.g. zu einer coadiůtoren verordent wissen hett“. Eventuell hatte Anna II. be-
reits 1541 vor, Maria von Regenstein zur Koadjutorin wählen zu lassen. LASA, A20, 
I, Nr. 1, fol. 23r (nach 25.5.1542).
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Um auch die kaiserliche Bestätigung und die Belehnung mit den Re-
galien des Stiftes für die künftige Äbtissin zu erlangen, war allerdings 
zuvor eine päpstliche Konfirmation nötig,289 um die sich Anna II. im 
Herbst 1550 bemühte.290 Der damit beauftragte Kaplan Joachim von 
Latorff, Domherr zu Magdeburg und Halberstadt, schrieb am 11. No-
vember aus Rom an die Äbtissin, er bemühe sich um „privilegia“ für 
die Bestellung Marias von Regenstein zur Koadjutorin, benötige da-
für aber „etzlicher summen“, die ungefähr so hoch sein müssten, wie 
für Annas Konfirmation 1515, „vhill[e]icht mher“.291 Die hohen Aus-
gaben der vergangenen Jahre für den Prozess des Stiftes gegen Moritz 
vor dem Kaiser sowie mögliche Rückgänge bei den Stiftseinnahmen 
infolge des Befehls zur Gehorsamsverweigerung der Untertanen ge-
genüber Anna II. könnten Gründe dafür gewesen sein, dass die Be-
mühungen um die päpstliche Konfirmation der Regensteiner Gräfin 
zur Koadjutorin nicht weiter verfolgt wurden. Es finden sich keine 
Belege dafür, dass Maria schließlich Koadjutorin des Stiftes wurde. 
Neun Jahre später heiratete sie Graf Martin zu Honstein-Vierraden 
und verließ das Stift.292

Dieser erste Versuch Annas II., ihre Nachfolge zu Lebzeiten über 
den Weg der Wahl einer Koadjutorin zu regeln, war der Forschung 
bislang unbekannt.293 Mit dem Urteil Bleys über die geglückte päpst-
liche und kaiserliche Konfirmation einer Koadjutorin im Jahr 1566 
hätte es Anna II. bereits 1550/51 gelingen können, „ihrem Stift die 
Reichsstandschaft und zugleich den Schutz von Kaiser und Reich“ 
auch über ihren Tod hinaus zu sichern. Auf dieser Grundlage hätte 
das Stift so „bis auf weiteres den wettinischen Mediatisierungsver-
suchen widerstehen“ können.294 Obwohl die Bemühungen um die 
päpstliche Konfirmation einer Quedlinburger Koadjutorin 1550 
wahrscheinlich aus Kostengründen abgebrochen wurden, zeigen sie 
doch, wie schnell die Äbtissin erste Anzeichen einer Entspannung im 
Verhältnis zu ihrem Schutzvogt für die Sicherung ihrer Herrschaft 
nutzte und dadurch auch ihrem Misstrauen gegenüber dem plötzli-
chen sächsischen Entgegenkommen Ausdruck verlieh. Sie erkannte 
289 Zu diesem Zusammenhang aus päpstlicher Konfirmation und kaiserlicher Bestäti-

gung und Belehnung vgl. Bley, Tradition, S. 53f.
290 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 5 (5.11.1550). 
291 LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 4r (11.11.1550). 
292 Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 118.
293 Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 151 erwähnt, dass sich Moritz 1545 darüber be-

schwerte, die Äbtissin habe ihre Nichte zur Koadjutorin wählen lassen und da-
mit zur präsumtiven Nachfolgerin ernannt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 245r 
(23.5.1545), fol. 253r (nach 23.5.1545). Lorenz identifiziert diese Nichte der Äb-
tissin mit der späteren Äbtissin Elisabeth II., die zu diesem Zeitpunkt jedoch erst 
drei oder vier Jahre alt war. Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 118. Sehr wahrscheinlich 
handelte es sich hier bereits um Maria, die ältere Schwester Elisabeths.

294 Bley, Tradition, S. 53.
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wohl in den erwähnten Zugeständnissen hinsichtlich des Stiftshaupt-
manns und der von Moritz gesuchten Belehnung mit der Schutzvog-
tei eher ein sich ihr bietendes Zeitfenster für die Verfolgung eigener 
Ziele als eine grundlegende Änderung der kursächsischen Ziele in 
ihrem Stift. 

Zum Verständnis der Deeskalation zwischen Anna II. und Moritz ist 
es nötig, die Quedlinburger Ereignisse vor dem Hintergrund der po-
litischen Entwicklungen im Reich zu sehen. Moritz hatte bereits sei-
ne Teilnahme am Schmalkaldischen Krieg auf der Seite des Kaisers 
den Ruf als ‚Judas von Meißen‘ eingetragen. Auf dem Reichstag in 
Augsburg 1547/48 musste er erfahren, „wie schwierig es war, sich als 
evangelischer Kurfürst von Sachsen zu behaupten“.295 Zwar bestätigte 
der Kaiser „mit der feierlichen Belehnung die Position von Moritz als 
K[ur]f[ürst] des Reiches, mit dem Interim häufte er jedoch zugleich 
politischen Zündstoff auf, der den Spielraum des neuen K[ur]f[ürs-
ten] erheblich bedrohen sollte“.296 Das ursprünglich als verbindliche 
Regelung für alle Reichsstände in der causa religionis angelegte Inte-
rim war durch die Ablehnung bei den katholischen Ständen zu einem 
„Sondergesetz für die Protestanten“297 geworden und stellte Moritz 
vor gewaltige Herausforderungen. Er hatte sich vor seiner Teilnahme 
am Reichstag an die Entscheidung seiner Landstände gebunden298 
und wurde auf dem Reichstag in seiner Ablehnung des Interims über-
stimmt. Der Kaiser als sein Verbündeter aus dem unlängst vergange-
nen Krieg verlangte nun die Durchsetzung des Interims in Kursach-
sen und drang auf die Exekution der Acht gegen Magdeburg, das sich 
entschieden dem Interim widersetzte. Die von einem kursächsischen 
Ständeausschuss mit der Prüfung der kaiserlichen Proposition des In-
terims beauftragten Theologen bescheinigten im Juli 1548, dass „man 
das Augsburger Interim mit seinen Mängeln nicht annehmen“ kön-
ne.299 In der Folge versuchten die kursächsischen Theologen, „die 
Ähnlichkeit des Lebens der eigenen Gemeinden mit dem Leben der 
Gemeinden im kaiserlichen Machtbereich [zu, E.R.] betonen, damit 
das dann der Kaiser als Erfüllung des Augsburger Interims anerken-
nen könne“.300 Wegen des zunehmenden kaiserlichen Drucks war 
Moritz Ende 1548 zum Spagat zwischen seinem Gehorsam gegenüber 
dem Kaiser und dem Schutz gezwungen, den er seinen alten und 
neuen Untertanen hinsichtlich ihres evangelischen Glaubens zuge-

295 Herrmann, Moritz, S. 123.
296 PKMS, IV, S. 33.
297 Mörke, Die Reformation, S. 59; ähnlich bei Mehlhausen, Joachim: Interim. In: 

TRE 16, S. 230–237, bes. S. 231. 
298 Vgl. PKMS, III, S. 30–32.
299 Herrmann, Moritz, S. 114. 
300 Herrmann, Moritz, S. 114f. 



5579.3 Unter kaiserlichem Schutz

sagt hatte. Jener Spagat führte in die „folgenreichste theologische 
Auseinandersetzung um das Augsburger Interim“.301 Die den sächsi-
schen Ständen im Dezember 1548 vorgelegte „Ordnung des Leipziger 
Landtags“ wurde von „Matthias Flacius und seine[n] Gesinnungsge-
nossen“302 als ‚Leipziger Interim‘ verunglimpft und führte „im Adi-
aphorastreit zu einer theologischen Zerreißprobe unter den Protes-
tanten“.303 Wege zur Umsetzung des Augsburger Interims beschritt 
Moritz nur zum Schein, weshalb Herrmann festhält: „In Sachsen än-
dert sich nichts.“304 

Parallel zu den religiösen Belangen im Zusammenhang des Inte-
rims lastete die andauernde kaiserliche Haft von Moritz’ Schwieger-
vater, Landgraf Philipp von Hessen, auf den Beziehungen zum Kaiser 
wie zu den Söhnen des Landgrafen.305 In der kaiserlichen Aufforde-
rung, die Reichsacht an Magdeburg zu vollziehen, bot sich Moritz die 
Gelegenheit, seine Isolation unter den ihm gegenüber skeptischen 
protestantischen Fürsten zu durchbrechen und dafür die zur Bürde 
gewordene Loyalität gegenüber dem Kaiser – eine „jahrzehntelange 

301 Mehlhausen, Interim, S. 234. 
302 Mehlhausen, Interim, S. 235, Anm. 1; ausführlich vgl. dazu Herrmann, Moritz, 

S. 120–122.
303 Mörke, Die Reformation, S. 60. Im Adiaphoristischen Streit zeigten sich die soge-

nannten Philippisten um Melanchthon im Bereich der Adiaphora, der zulässigen 
Mitteldinge von Kirchenregiment und Kultus, dem Kaiser gegenüber zu Zuge-
ständnissen bereit. Ihnen gegenüber lehnten die orthodoxen Gnesiolutheraner 
um den Melanchthonschüler Matthias Flacius diese Zugeständnisse entschieden 
ab, „da die Durchführung der Adiaphora nicht der Entscheidung durch die Ge-
meinde entzogen werden dürfe“. Mörke, Die Reformation, S. 60. Vgl. zum adi-
aphoristischen Streit Keller, Rudolf: Gnesiolutheraner. In: TRE 13, S. 512–519, 
bes. S. 513f; Scheible, Heinz: Melanchthon, Philipp. In: TRE 22, S. 371–411, bes. 
S. 382–384; Olson, Oliver K.: Flacius Illyricus, Matthias. In: TRE 11, S. 206–214, 
bes. S. 207. Zu neueren Publikationen vgl.: Koch, Ernst: Der Ausbruch des adia-
phoristischen Streits und seine Folgewirkungen. In: Dingel, Irene/Wartenberg, 
Günther (Hg.): Politik und Bekenntnis. Die Reaktionen auf das Interim 1548, 
Leipzig 2006, S. 179–190 (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und 
der Lutherischen Orthodoxie 8); Dingel, Der Adiaphoristische Streit. 

304 Herrmann, Moritz, S. 112.
305 Zusammen mit Kurfürst Joachim II. von Brandenburg hatte Moritz nach der ver-

lorenen Schlacht von Mühlberg 1547 die Unterwerfung Philipps gegenüber dem 
Kaiser verhandelt. Den Söhnen Philipps hatten die beiden Kurfürsten garantiert, 
dass der Landgraf „ohne Schaden für seine Person und ohne Gefangenschaft wie-
der nach Hause zurückkehren könne“. Herrmann, Moritz, S. 95. Sollte Philipp 
entgegen der Garantie dennoch gefangen genommen werden, wollten sich Moritz 
und Joachim II. bei den Söhnen des Landgrafen zur Gefangenschaft einstellen, 
bis Philipp wieder freigelassen würde. Dass die Bemühungen von Moritz, die Frei-
lassung Philipps zu erreichen, beim Kaiser erfolglos blieben und er die hessische 
Forderung, sich bis Ende Mai 1549 in Kassel zur Haft einzustellen, nicht erfüllte, 
beschädigte die fürstliche Reputation des Wettiners und beförderte seine außen-
politische Umorientierung. Vgl. PKMS, IV, S. 29f; PKMS, III, S. 27–30.
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Konstante“306 der albertinischen Innen- und Außenpolitik – vorüber-
gehend aufzugeben.307 Nachdem er Ende 1550 vom Kaiser zum Exe-
kutor der Reichsacht gegen Magdeburg bestellt wurde, standen ihm 
während der Belagerung der Stadt erhebliche finanzielle und militäri-
sche Mittel zur Verfügung. Die Zeit bis zum Ende der Belagerung und 
darüber hinaus nutzte Moritz, um gegen den Kaiser ein Bündnissys-
tem protestantischer Reichsfürsten unter Einbeziehung Frankreichs 
zu schmieden, das im Januar 1552 in Chambord besiegelt wurde.308 
Der im März 1552 beginnende Fürstenkrieg309 gegen den Kaiser wur-
de für Karl V. zum Fiasko, das beinahe mit seiner Gefangennahme 
endete.310 

Vor diesem Hintergrund kann die in Quedlinburg ungefähr im 
Frühjahr 1549 einsetzende Entspannung im Verhältnis zwischen 
Anna II. und Kurfürst Moritz einerseits als taktisch und andererseits 
als nur vorübergehend angesehen werden. Die Absetzung des Qued-
linburger Stiftshauptmanns Georg von Dannenberg im Februar 1549 
war – anders als dies prima facie gesehen werden könnte – keine Re-
aktion auf die kaiserliche Ladung auf die Acht vom Januar 1549, die 
sich auch an Dannenberg gerichtet hatte. Kursachsen knickte nicht 
gegenüber dem Kaiser ein. Dafür trafen die kaiserlichen Mandate 
zu spät ein, nämlich erst am 6. März 1549 und damit acht Tage nach 
der Entscheidung der kurfürstlichen Räte über die Absetzung Dan-
nenbergs in Torgau.311 Das bis Herbst 1551 zu beobachtende Entge-
genkommen Kursachsens gegenüber dem Reichsstift ist deshalb im 
Zusammenhang mit den größeren Zielen von Moritz zu sehen, der 
hinsichtlich des Interims und der Exekution der Acht an Magdeburg 
gegenüber dem Kaiser den Schein der Loyalität wahren wollte.312 Das 
Quedlinburger Reichsstift – so viel mussten Moritz die verschiedenen 
kaiserlichen Mandate der vergangenen Jahre immerhin verdeutli-
chen – stand in besonderer kaiserlicher Gunst und war Karl V. bezie-

306 Ludwig, Ulrike: Philippismus und orthodoxes Luthertum an der Universität Wit-
tenberg. Die Rolle Jakob Andreäs im lutherischen Konfessionalisierungsprozeß 
Kursachsens (1576–1580), Münster 2009, S. 87 (Reformationsgeschichtliche Stu-
dien und Texte, 153). 

307 Vgl. PKMS, IV, S. 27.
308 Vgl. Mörke, Die Reformation, S. 61f; PKMS, V, S. 19–21; Herrmann, Moritz, 

S. 138–166.
309 Vgl. PKMS, V, S. 30f; PKMS, VI, S. XIX–XXIII; Mörke, Die Reformation, S. 62; 

Herrmann, Moritz, S. 175–213; Reinhard, Wolfgang: Reichsreform und Reforma-
tion 1495–1555. In: Ders. (Hg.): Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, 
Bd. 9, Stuttgart 102001, S. 346f; Fuchs/Rebitsch, Kaiser.

310 Vgl. Rebitsch, Tirol.
311 Vgl. PKMS, IV, Nr. 293, S. 340f (6.3.1549).
312 Vgl. dazu u. a. Winter, Christian: Kurfürst Moritz von Sachsen als Haupt der 

reichsständischen Opposition gegen Kaiser Karl V. In: Fuchs/Rebitsch, Kaiser, 
S. 51–70, bes. S. 56.



5599.3 Unter kaiserlichem Schutz

hungsweise dem Reich weder gestützt auf wettinische Loyalität noch 
durch gewaltsames Vorgehen gegen die Äbtissin zu entwenden. In der 
Zeit der sogenannten „albertin[ischen] Interimspolitik“313 und der 
Wendung gegen den Kaiser bis 1551/52314 war nach außen hin die 
Loyalität zum Kaiser zu wahren – und deshalb ruhte auch der Konflikt 
mit Anna II. 

Die beschriebenen Zusammenhänge verkannte Lorenz in seiner 
Begründung für „eine ruhigere Stimmung“, die auch er zwischen 
Anna II. und Moritz im Zeitraum von 1550 bis 1553 ausmachte. Laut 
ihm sei Moritz auf der einen Seite „nicht mehr von dem gewalttäti-
gen Dannenberg beeinflußt“, und auf der anderen Seite wäre er „seit 
1550 in Kriegsläufte verwickelt“ gewesen, „die seine ganze Kraft in 
Anspruch nahmen“.315 Dass Moritz vorher unter dem Einfluss seines 
Quedlinburger Stiftshauptmanns/Amtmanns gestanden haben soll-
te, ist kaum anzunehmen. Eher ist Dannenberg als geeignetes Mittel 
zur gewaltsamen Durchsetzung (kur-)sächsischer Ziele anzusehen. 
Auch ist es wenig wahrscheinlich, dass Moritz wegen der Belagerung 
Magdeburgs seit 1550 von seinem bisherigen Vorgehen gegen die 
Quedlinburger Äbtissin Abstand nahm. Schon bei seinen früheren 
Feldzügen gegen den Sultan oder den französischen König hatte er 
es verstanden, den Druck aufrechtzuerhalten. Schließlich überging 
Lorenz bei seiner Feststellung, „[d]er Aktenschwall der Beschwerde-
schriften, Begutachtungen, Rekognitionsklagen [flaue, E.R.] nunmehr 
völlig ab“, dass die „ruhigere Stimmung“ Episode blieb und Ende 1551 
von kursächsischen Räten neue Klagen vorbereitet wurden.316 Das er-
wähnte Urteil von Lorenz ist Ergebnis der in der älteren Historiogra-
fie zu Quedlinburg oft zu findenden Nabelschau, die in Ereignissen 
mit engem Bezug zur Stadt – hier der Entlassung Dannenbergs – letzt-
lich die Ursache für größere politische Prozesse vermutet, während 
in Quedlinburg stattdessen nur deren Auswirkungen nachvollzogen 
werden können.

Wohl kaum zufällig nahm Moritz weniger als zwei Wochen nach der 
Übergabe Magdeburgs an ihn und den Kaiser seine Klagen gegen die 
Äbtissin Mitte November wieder auf: Moritz klagte jedoch nicht mehr 
vor dem Kaiser, sondern am Kammergericht. Reifte bei ihm die Ent-
scheidung zur Erhebung gegen den Kaiser seit spätestens Frühjahr 
1551,317 waren die Vorbereitungen dazu im November schon weit vo-

313 PKMS, IV, S. 13.
314 Vgl. Winter, Kurfürst Moritz, bes. S. 214–216.
315 Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 154.
316 Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 154.
317 Johannes Herrmann, der Mitherausgeber des 5. Bandes der PKMS, schreibt in sei-

ner Einleitung, dass „[a]lle Verhandlungen [von Moritz, E.R.] im Frühjahr 1551 
[…] als Schritte zur Fürstenerhebung zu verstehen“ sind. PKMS, V, S. 14.



560 9. Stiftische Autonomie oder sächsische Mediatisierung

rangeschritten. Insofern war auch die taktische Zurückhaltung gegen-
über dem unter besonderem kaiserlichen Schutz stehenden Reichs-
stift Quedlinburg nicht mehr vonnöten. 

Die erste kursächsische Klageschrift versuchte die „Ober[-] vnd 
herrlichkeit des Erbschůtzherns im stifft Qůedelbůrgk“318 zu begrün-
den, die zweite wandte sich gegen das von Anna II. beanspruchte Mit-
spracherecht bei der Einsetzung eines Stiftshauptmanns. Die dritte 
verklagte die Äbtissin wegen der von ihr dem Stift entwendeten Güter 
und des dadurch demselben zugefügten Schadens.319 

Die Argumentation setzte mit der Behauptung ein, dass „das Freÿ 
weltlich Stifft Qůedelbůrg ihn dem Heiligen reich vnd dem Land zů 
Sachssen gelegen seÿ“. Die Erbvogtei über das Stift hätten Moritz und 
seine Vorfahren „lenger, dan sich menschen gedencken erstreckt […] 
vel qůasi […] in besitz“.320 Gestützt auf den von Anna II. als ungültig 
abgelehnten Vertrag aus dem Jahr 1539321 wurden allerhand Eingriffe 
der Äbtissin in die Gerichtsrechte des Schutzvogts beklagt, wodurch 
Anna II. widerrechtlich Bußen in Höhe von etwa 3000 Talern einge-
nommen hätte, die nun an Moritz zurückzuzahlen seien.322 Ebenfalls 
ausgehend vom behaupteten wettinischen Besitz der Quedlinburger 
Schutzvogtei wurde die Position der Äbtissin im Stift derart beschrie-
ben, dass sie „nit ein herrin sond zů irer gnaden theil wie die Lehen 
vnd vertrages Brief ausweisen administratrix vnd verwalterin seÿ“.323 
Obwohl die Äbtissin als Verwalterin „von dem […] stifft vnd desselben 
gůtter[n] nicht[s] vereůssern od verendern“ dürfe, habe sie das Klos-
ter Wendhausen an Heinrich von Weddelsdorf „vereůssert“, das Klos-
ter Michaelstein in die Hände ihres Schwagers „prophanirt“ und das 
Kloster Walbeck an die Grafen von Mansfeld „khomen lassen“.324 Da 
dafür die Zustimmung des Kapitels nötig war, habe Anna II. das dem 
Kapitel zustehende Siegel für ihre Interessen genutzt. Darüber hinaus 
wurde Anna II. wiederum vorgeworfen, den Stiftsschatz allein statt wie 
bislang gemeinsam mit dem Kapitel zu verwahren,325 die Nonnen aus 
dem Münzenberger Kloster vertrieben und dessen Schatz, Urkunden 
und Siegel „zů Iren hand genomen“ und das Kloster selbst „propha-
nirt“ zu haben, ferner, dass sie die beim Rat verwahrten Kleinodien 
der innerstädtischen Klöster durch Beugehaft von den Ratsherren 
erpresst und von Valentin Herbort verkaufen lassen habe. In der Sum-

318 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 732v (18.11.1551). 
319 Vgl. zu drei Texten: LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 726–733 (18.11.1551), fol. 734–736 

(20.11.1551), fol. 737–744 sowie in der Reinschrift fol. 744–756 (23.11.1551). 
320 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 726v, 727r (18.11.1551).
321 Vgl. Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit sowie dort die Anm. 28.
322 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 732r (18.11.1551).
323 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 738rv (23.11.1551).
324 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 738v, 740r, 741r (23.11.1551).
325 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 739v–740r (23.11.1551). 
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me führe die Äbtissin das Stift deshalb „in grose schůlden […] in ab-
fall vnd verterben“.326 

Obwohl die in den drei Schriften versammelten Klagen gegen die 
Äbtissin nicht neu waren, werden die sächsischen Ansprüche im Stift 
gegenüber dem nun angerufenen Kammergericht deutlicher als in 
den vorangegangenen Prozessen vor dem Kaiser formuliert. Wurden 
bislang einzelne Klagepunkte detailliert durch Argumente untermau-
ert und waren die dahinterstehenden Ziele nur zu erahnen, traten 
vor dem Kammergericht die Ansprüche im Stift in den Vordergrund. 
Ausgehend von diesen Ansprüchen, die eine Art Normalzustand im 
Verhältnis zwischen Schutzvogt und Äbtissin festsetzen sollten, mar-
kierten die Klagen aus sächsischer Perspektive von der Äbtissin her-
beigeführte Brüche jenes Zustandes. Damit übernahmen die Klagen 
die bisherige Funktion der Argumente, die ihrerseits wiederum größ-
tenteils entfielen. Die kurfürstlichen Räte schrieben deshalb an den 
Kammerrichter, sie würden ihre „gegenclage […] nit in gestalt einer 
herlichen zirlichen gegenclage, Sonder [als, E.R.] erzelůng warhaffti-
ger beweislichenn geschicht“ vorbringen, bei der jedoch die Beweise 
unerwähnt blieben.327

Anhand von zwei Beispielen soll die kursächsischerseits intendier-
te Wirkung dieses Vorgehens vor dem Kammergericht erläutert wer-
den. Wie bereits erwähnt, heißt es am Anfang der ersten Klageschrift, 
dass das Reichsstift Quedlinburg „ihn dem Heiligen reich vnd dem 
Land zů Sachssen gelegen seÿ“.328 Dass das Reichsstift nicht nur im 
Reich, sondern auch in Sachsen liege, weist auf die von kursächsi-
scher Seite behauptete Landsässigkeit desselben hin. Dass die Qued-
linburger Äbtissin dementgegen seit den 1530er-Jahren eigenständig 
die Reichssteuern entrichtete, zum Reichstag geladen wurde, auch 
seit 1542 Gesandte auf den Reichstag schickte und mit Verweis auf 
die Stiftsprivilegien die Reichsstandschaft verteidigte, geht in dieser 
„warhafftige[n] beweislichenn geschicht“ aus Dresden ebenso unter, 
wie die Beweise für die kursächsische Position der Landsässigkeit des 
Reichsstifts zur Untermauerung fehlen. Die generelle Angabe, dass 
die kursächsischen Räte ihre Position prinzipiell beweisen konnten, 
sollte genügen.

Ein weiteres Beispiel findet sich in der zweiten Klageschrift: Dem-
nach sei die Äbtissin „nit ein herrin sond zů irer gnaden theil wie 
die Lehen vnd vertrages Brief ausweisen administratrix vnd verwal-
terin“.329 In den erwähnten „Lehen vnd vertrages Brief“ ist einerseits 
die Belehnung mit der Erbvogtei zu sehen. Da in der Lehnsurkunde 

326 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 739rv, 741r, 742rv (23.11.1551).
327 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 726r (18.11.1551).
328 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 726v (18.11.1551). 
329 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 738rv (23.11.1551).
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einzig das Münzenberger und das Kloster St. Wiperti aus der Erbvog-
tei ausgenommen waren, sollten nach kursächsischer Lesart alle an-
deren Klöster des Stiftes zur Schutzvogtei gehören. Mit den „vertrages 
brief“ ist andererseits der Vertrag des Jahres 1539 gemeint, wodurch 
die Äbtissin wesentliche Herrschaftsrechte in der Feldflur eingebüßt 
hatte. Anna II. bestritt auf der Grundlage eines Rechtsgutachtens die 
Gültigkeit des Vertrages, wie später näher ausgeführt wird. Den kur-
sächsischen Ansichten beziehungsweise Ansprüchen entsprechend 
beschränkte sich das von der Äbtissin nicht regierte, sondern ledig-
lich verwaltete Gebiet im Wesentlichen auf den Stiftsberg, das Wes-
tendorf und die Stadt Quedlinburg, während die große Feldflur und 
die Klöster Walbeck, Wendhausen, Michaelstein und Teistungenburg 
weitestgehend der Erbvogtei zugehörten.

Als Reaktion auf die Klagen aus Dresden sandte Anna II. wohl an 
ihren Anwalt beim Kammergericht drei Gegenberichte, aus denen 
der Anwalt die fertigen Widerlegungen zu verfassen hatte. Über-
liefert sind nur die Entwürfe,330 die im Gegensatz zu den früheren 
stiftischen Klagen und Verteidigungsschriften vor dem Kaiser ihren 
besonderen Wert dadurch haben, dass Anna II. sehr ausführlich zu 
einzelnen bereits bekannten Klagepunkten Stellung nimmt. Aus den 
Widerlegungen der über 50 Klageartikel sind nur die wichtigsten 
Punkte zu besprechen. Grundsätzlich erkannte Anna II. die Absicht 
ihres Schutzvogts, dass er aus seiner Pflicht zum Schutz des Stiftes und 
dessen Besitzes „ein[e] Iůrisdiction vnd Obrigkeit vber die  Eptiss[in] 
vnd Ir stifft gern schopfen wollte“. Demgegenüber beharrte sie dar-
auf, dass „wir[,] vnser stifft vnd Capitel […] kein[en] Oberhern vber 
vns ausserhalb der Pabstliche[n] heilligkeit“ und dem Kaiser aner-
kennen.331 Gegen die erwähnte kursächsische Interpretation der Be-
lehnung mit der Erbvogtei wandte die Äbtissin ein, dass demnach die 
gesamte Stadt Quedlinburg zur Erbvogtei gehören müsste, was offen-
bar falsch war.332 Der bereits vielfach erwähnte Vertrag des Jahres 1539 
sei zwar durch sie als Äbtissin besiegelt worden, allerdings ohne die 
nötige Zustimmung ihres Kapitels. Auch sei er „von allen theilen nit 
volntzogen worden“, weshalb sich ihr Anwalt bemühen solle, dass „ob 
gott will […] derselb vor krafftlos vnd das wir vnd vnser stifft dem-
selb[en] zůhalten nit schůldig in recht erkhant soll[en] werden“.333 
Auf die sich aufdrängende Frage, warum Anna II. dem Vertrag 1539 
überhaupt zugestimmt hatte, könnte ihre Stellungnahme zur bishe-
rigen Einsetzung des Stiftshauptmannes durch den Schutzvogt eine 

330 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 755–766 (Ende 1551), fol. 767–770 (Ende 1551), 
fol. 771–782 (Ende 1551). 

331 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 758v (Ende 1551).
332 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 772r (Ende 1551).
333 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 759v–760r (Ende 1551).
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Antwort geben. Dass auch Anna II. lange Zeit unter den Herzögen 
Georg und Heinrich von Sachsen der einseitigen Einsetzung nicht wi-
dersprochen hatte, begründete sie damit, dass sie „ettwas Jůng in das 
stifft kommen, vnd in desselben gerechtigkeit wenig erfaren“334 war. 

Diese Unwissenheit in den Stiftsrechten könnte auch der Grund 
gewesen sein, dass die Äbtissin immerhin nach langen Verhandlun-
gen 1539 dem Vertrag über die Abtretung der Niedergerichte in der 
Feldflur an ihren Schutzvogt zustimmte. Zumindest zu erwähnen ist, 
dass Anna II. sich einzig in dieser Verteidigungsschrift ausführlich 
zum Vorwurf äußert, sie habe die von Äbtissin Hedwig in Auftrag ge-
gebenen silbernen Brustbilder vermünzen lassen.335 Auf die Klage, 
sie habe das Siegel des Stiftskapitels zur Verfolgung ihrer eigenen In-
teressen genutzt, entgegnete Anna, dass sie das Siegel vor einigen Jah-
ren „zů vns genommen“, als die Pröpstin und die Dechantin verstor-
ben waren und ihre Nachfolgerinnen noch „jůnge freůlein“ gewesen 
seien und diese „vmb des stiffts gerechtigkeit wenig gewůst“ hätten. 
Auch seien beide eine Zeit lang336 nicht im Stift gewesen.337 Pröpstin 
und Dechantin hätten der Verwaltung des Siegels durch die Äbtissin 
jedoch zugestimmt. Zur Frage, ob sich das Kapitelssiegel Ende 1551 
noch immer in ihrem Besitz befand oder sie es bis zur Volljährig-
keit der Pröpstin und Dechantin nur vorübergehend in Besitz hatte, 
schweigt Anna II. 

Hinsichtlich der von Moritz geforderten gemeinsamen Verwahrung 
des Schatzes und der Privilegien des Stiftes stellte Anna II. nüchtern 
fest, dass diese durch sie und das Kapitel sicher verwahrt seien. Da 
Moritz „kein Gliedmas des Capitels ist“, habe er keine Rechte an 

334 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 768r (Ende 1551).
335 Anna II. räumt ein, dass Hedwig „ettlich Crendentz vnd silbergeschirr mit [in ihr 

Stift, E.R.] geben worden“ seien. Sie wisse allerdings nicht, um wie viel es sich da-
bei gehandelt habe. Zu den drei in Auftrag gegebenen silbernen Brustbildern mit 
lediglich 15 Mark und drei Lot Gewicht hätten neben Äbtissin Hedwig auch die 
damalige Pröpstin und Dechantin Silber beigesteuert. Sarkastisch fügte Anna II. 
hinzu, selbst wenn Hedwig die Brustbilder hätte allein aus ihrer „Credentz“ an-
fertigen lassen, „so were es doch ein schlecht fůrstlich Credentz“ gewesen „vnd 
nit whert, das man soůiel wort darůmb verlieren […] solt“. Im Übrigen seien die 
Brustbilder und die Formen, über die sie geschlagen wurden, im Stift „noch vor-
handen“. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 772v–773r (Ende 1551); vgl. auch Voigt-
länder, Die Stiftskirche St. Servatii, S. 196.

336 Bei diesem Zeitraum handelt es sich unzweifelhaft um die Jahre zwischen etwa 
1540 und 1545. Nach dem Tod der Pröpstin Margarete, geb. Gräfin von Schwarz-
burg-Sondershausen, im Jahr 1540 war ihre im gleichen Jahr gewählte Nachfol-
gerin Katharina von Leiningen-Westerburg erst etwa 13 Jahre alt. Falls Elisabeth 
von Gleichen im selben Jahr zur Dechantin gewählt wurde, hätte sie etwa in ihrem 
14. Lebensjahr gestanden. Erst im März 1545 werden beide erstmals in einem Ap-
pellationsschreiben an den Kaiser in ihren Ämtern erwähnt. Vgl. LASA, A20, VI, 
Nr. 2, fol. 173r (26.3.1545) sowie weiterhin Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit.

337 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 773v (Ende 1551).
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ihnen. Besorgt fügte sie hinzu, sie hätte sich mit ihrem „eig[enen] 
Schwert geschlagen“, wenn sie Moritz einen Schlüssel zur Verwahrung 
der Privilegien und Siegel des Stiftes zugestehen würde, da sie ihm 
dann „mit recht nit viel widstandts thůn“ könne.338 Im Vergleich zu 
den auch materiell wertvollen Stiftskleinodien bestand augenschein-
lich der wahre Stiftsschatz in den Privilegien und Verträgen. 

Besonders vehement tritt Anna II. der kursächsischen Klage ent-
gegen, ihre Regierung schade dem Stift. Sie entgegnete, dass es bei 
ihrem Regierungsantritt auf dem Schloss an allem gefehlt habe, wes-
halb sie selbst einen Teil ihrer Bettwäsche und der Hausgeräte von 
ihrem Vater habe erbitten müssen. „[O]ne Rhům zůschreiben“, habe 
sie während ihrer Regierung die Schaf-, Pferde- und andere Viehzucht 
„wol vmb dreymal so groß vnd gůt“ gemacht als bei „vnser ankůnfft 
zů der Eptei“. Auch der Neubau am Schloss und die Neuerrichtung 
aller Kornscheunen, Ställe und anderer Häuser auf ihren Vorwer-
ken und Schäfereien seien unter ihrer Regierung geschehen. Dass 
ihr von Moritz dennoch vorgeworfen werde, sie regiere „zů merckli-
chem nachtheil vnd schaden“ des Stiftes, sei für sie „nit ein geringe 
beschwerůng, vnd thůt vns solchs antzůhören von hertzen whee“.339 
Über den Fortgang der Klage am Kammergericht liegen einzig un-
datierte Klage- und Erwiderungsschriften des Kurfürsten und der 
Äbtissin vor,340 die die erwähnten Argumentationen beinahe wörtlich 
wiederholen. Dabei bleibt jedoch unklar, ob die Klagen noch vor dem 
Tod des Kurfürsten Moritz fortgeführt oder erst durch dessen Bruder 
August wiederaufgenommen wurden. In zwei weiteren Schriften wer-
den die kursächsischen und die stiftischen Positionen zum strittigen 
Vertrag von 1539 dargelegt.341 

Bis zu seinem frühen Tod nach der Schlacht von Sievershausen am 
11. Juli 1553 war Moritz durch den erwähnten Fürstenkrieg gegen 
den Kaiser und den sich anschließenden Feldzug gegen seinen ehe-
maligen Verbündeten, Markgraf Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, augenscheinlich zu gebunden, um weiter gegen die 
Quedlinburger Äbtissin vorzugehen.342 

Im Zusammenhang mit den erwähnten kursächsischen Ansprüchen 
in Quedlinburg ist eine Steuerforderung von Interesse, die Moritz An-
fang Januar 1553 an Anna II. richtete.343 Moritz war als kreisausschrei-
bender Fürst des Obersächsischen Reichskreises vom Kaiser damit 

338 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 775r (Ende 1551).
339 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 777rv (Ende 1551). 
340 Vgl. u. a. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 821 (s. d.).
341 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 28–36 (s. d.), fol. 39–55 (nach 1553), fol. 57–63 

(s. d.), fol. 66–76 (s. d.), fol. 28–36 (s. d.). 
342 Vgl. PKMS, VI, S. XIX–LVII. 
343 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 73 (8.1.1553).
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beauftragt worden, den Gemeinen Pfennig von den Reichsständen in 
seinem Reichskreis einzunehmen, zu dem auch Quedlinburg gehör-
te. Da Anna II. bis Anfang 1553 nicht gezahlt hatte, mahnte Moritz 
dies an. Damit behandelte Moritz das Reichsstift und seine Äbtissin 
als Reichsstand und handelte dadurch seinen Ansprüchen am Stift 
zuwider. Wie oben erwähnt, war das Reichsstift nach kursächsischer 
Lesart landsässig und gehörte zu Sachsen, genauer seit 1547/48 zum 
Kurfürstentum Sachsen. Wie für andere Landesteile seines Kurfürs-
tentums hätte Moritz somit auch für Quedlinburg die Reichslasten 
tragen müssen. 

Diesen Weg hatte Moritz beschritten, als er 1544 die Türkensteuer 
für Quedlinburg beim Reichsfiskal bezahlte und darüber versuchte, 
das Reichsstift auszuziehen, das heißt, aus der Reichsmatrikel strei-
chen zu lassen.344 Die Äbtissin hatte dies zu verhindern gewusst, in-
dem sie die für ihr Stift veranschlagte und von Moritz bereits gezahlte 
Türkensteuer noch einmal entrichtete und dadurch die Reichsstand-
schaft ihres Stiftes betonte. Moritz klagte lange und letztendlich ver-
gebens, dass die Äbtissin ihm seine für das Stift entrichteten Steuern 
erstatte und sich ihm dadurch über den Weg der Entrichtung der 
Reichssteuern unterordne. Nachdem der Kampf gegen die Reichs-
standschaft Quedlinburgs auf dem Weg der von Moritz für das Stift 
übernommenen Reichssteuerentrichtung 1544/45 gescheitert war 
und die Fortführung für ihn sehr teuer geworden wäre, schlug er 
in den folgenden Jahren mit den erwähnten Klagen vor dem Kai-
ser und dem Kammergericht, mit der Bestellung Dannenbergs zum 
Stiftshauptmann und Protesten gegen die Äbtissin auf verschiedenen 
Reichstagen andere und effektivere Wege gegen das Stift ein. 

Nach dem Tod von Kurfürst Moritz am 11. Juli 1553 im Feldla-
ger bei Peine übernahm dessen Bruder August mit der Regierung 
im Kurfürstentum auch den Streit mit der Quedlinburger Äbtissin. 
Im November 1553 unterrichtete der Quedlinburger Rat den Stifts-
hauptmann Heinrich von Salza ausführlich über die Etappen der bis-
herigen Auseinandersetzungen. Auch die altbekannten Klagen und 
Erwiderungen wurden wahrscheinlich im Vorfeld der Beleihung Kur-
fürst Augusts mit der Quedlinburger Erbvogtei Mitte 1554 zwischen 
den Räten Augusts und denen von Anna II. ausgetauscht.345 Wegen 
des seit Langem umstrittenen Vertrags des Jahres 1539 wurden zwei 

344 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 106r (10.12.1544), fol. 114–131 (nach 10.12.1544); 
PKMS, II, Nr. 651, S. 152–159 (11.2.1545); GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 33 
Fürstentum Halberstadt, Nr. 158 b 1, fol. 280rv (6.4.1545); PKMS, II, Nr. 698, 
S. 250–261 (9.5.1545).

345 Vgl. die Klageschrift der sächsischen Räte gegen Anna II.: LASA, A20, VI, Nr. 4, 
fol. 28–36 (Mitte 1554) und die Verteidigungsschrift vonseiten des Stiftes: LASA, 
A20, VI, Nr. 4, fol. 39–55 (Mitte 1554).
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Positionspapiere verfasst, die aus der Perspektive des Stiftes und des 
Schutzvogts erstmals unter Verwendung juristischer Argumente die 
Gültigkeit des Vertrages infrage stellten oder verteidigten beziehungs-
weise einzelne Artikel ausdeuteten.346 Wie die Äbtissin ein Jahr später 
an ihren Bruder Albrecht Georg schrieb, seien die Einkünfte aus der 
Vogtei im Allgemeinen und den Niedergerichten im Felde im Beson-
deren so gering, dass neben der Besoldung des ‚Amtmanns‘ und des 
Stadtvogts kaum etwas übrig bleibe und stattdessen „biszeitten zůge-
büst můsse werden“. Die Höhe der Einkünfte sei jedoch zweitrangig, 
da es „vmb des stiffts Frei vnd gerechtigkeit zůthůn“ sei. Für den Fall, 
dass „die hertzogen von Sachsen die Erbgericht im velde aůch one 
vndscheid haben solten“, malte die Äbtissin die Lage ihres Stiftes in 
düsteren Farben, denn dann „könten sie sich darnach billig allhier 
aůch Landesfůrsten nennen. So weren aůch Ire L. [der Schutzvogt, 
E.R.] vnd derselben Amptleůth vnd statůögte vber all vnser stiffts Er-
bzins lehen vnd eigen velt gutter Oberherren, welchs dann vns vnd 
vnserm frei stifft ein merklicher abbrůch were.“347 Melchior Krüger, 
der der Stadt Braunschweig als Syndikus diente348 und den Anna II. 
1544 für den Reichstag in Speyer als einen ihrer Vertreter bevollmäch-
tigt hatte,349 unterbreitete 1555 beiden Seiten einen Kompromiss be-
züglich der Gerichtsrechte außerhalb der Stadt, und Anna II. war zu 
Zugeständnissen bereit. Falls der Kompromiss jedoch scheitern sollte, 
stellte sie in Aussicht, bei ihrer Klage gegen ihren Schutzvogt vor dem 
Kammergericht zu bleiben. 

Einen konkreten Anlass zum Konflikt lieferte Anna II., indem sie 
den Kastenherren Ende 1553 den Abriss des Franziskaner- und des 
Augustinereremitenklosters befahl,350 wobei die dadurch gewonne-
nen Baumaterialien zum Teil umgehend wieder verbaut wurden.351 

346 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 57–63 (Mitte 1554), fol. 66–73 (Mitte 1554).
347 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 25v (9.11.1554).
348 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 212.
349 Vgl. DRTA JR, XV, Teil 4, Nr. 565, S. 2244–2285, bes. S. 2282 (10.6.1544). In Speyer 

vertrat Krüger neben Anna II. auch die Gernröder Äbtissin und die Fürsten von 
Anhalt. 

350 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8963/16, fol. 3–4 (30.12.1553), 
fol. 1–2 (17.1.1554).

351 Steine aus dem Franziskanerkloster wurden unter anderem an einen Goldschmied 
verkauft und für den städtischen Bierkeller verwendet. 1560 wurden das Dach und 
die große Stube des Klosters, womit wohl das Dormitorium gemeint ist, eingeris-
sen. 1561 wurden Steine des Franziskanerklosters an einer Scheune Quenstedts 
verbaut, die auf dem Grund des ehemaligen Klosters errichtet wurde. Zumindest 
bis 1560 scheint die Kirche des Klosters noch gestanden zu haben, da in diesem 
Jahr „die Sparren vnd holzwerck vff der kirch des Barfůsser Closters“ abgenommen 
wurden. Vgl. StA QLB, 23a, RR, Nr. 36 (1556), fol. 24r; RR, Nr. 37 (1557), fol. 32r; 
RR, Nr. 40 (1560), fol. 27r, 42rv, 86v; RR, Nr 41 (1561), fol. 65r; RR, Nr. 42 (1562), 
fol. 29v. Es fällt auf, dass die Baumaterialien des Augustinereremitenklosters über-
wiegend an den städtischen Pfarren und für stiftische Bauten verbaut wurden, 
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Von Kurfürst August deshalb zur Rede gestellt, rechtfertigte Anna II. 
ihr Vorgehen damit, dass der Abriss der Klöster den Kastenherren 
und dadurch den Kirchen- und Schuldienern zugutekomme. Dabei 
stellte sie „in gar keinen zweiffel“, dass „wir solch vnser vornemen 
gegen Gott dem Allmechtigen wol veranttworten wollen“. Während 
Stiftshauptmann Heinrich von Salza im Augustinereremitenkloster 
„ein vorwerck oder andere gebeůw vns vnd allen vnseren vndertha-
nen zů nachtheil“ errichten wollte, sollten dort stattdessen „der gant-
zen gemeyne zů gůtem wonheůsere des orts gebaůt“ werden. Anstel-
le des Franziskanerklosters sei ein „Gotts Acker neben der Schůle 
anzůrichten“.352 Es ist anzunehmen, dass besonders der Abriss von 
Teilen des Augustinereremitenklosters und die Umnutzung der da-
durch frei werdenden Flächen zu Gemeindezwecken in den Augen 
der Äbtissin vorrangig dazu dienten, die Pläne des Stiftshauptmanns 
Heinrich von Salza zu vereiteln, der im Kloster für sich und spätere 
‚Amtmänner‘ ein dauerhaftes sächsisches Machtzentrum innerhalb 
der Stadt hätte gründen können.353 Dafür spricht besonders der Zeit-
raum der Abrissarbeiten, der nach dem Tod von Kurfürst Moritz und 
noch vor der Belehnung seines Bruders Kurfürst August mit der Er-
bvogtei beziehungsweise vor der Huldigung für ihn Mitte des Jahres 
1554 lag. Trotz der von allen Seiten unbestrittenen Erblichkeit der 
Vogtei könnte zwischen Mitte 1553 und Mitte 1554 eine Art Schwe-
bezustand vorgeherrscht haben, den Äbtissin, Rat und Gemeinde 
in Überschneidung ihrer individuellen Interessen Ende 1553 beim 
Teilabriss der innerstädtischen Klöster ausnutzten. Die abgetragenen 
und umgenutzten Baumaterialien sowie die Ausbesserungen auf den 
erwähnten Pfarrhöfen werden jedenfalls Ende 1553 ebenso dringend 
gewesen sein wie ein Jahr zuvor, als Kurfürst Moritz noch am Leben 

während die Steine aus dem Franziskanerkloster zumeist in städtischen Gebäuden 
oder gar Bürgerhäusern ihre Zweitverwendung fanden. Dennoch ist anzunehmen, 
dass im näheren Umfeld der Klöster und auch auf den Klostergrundstücken selbst 
einige neue Häuser unter Verwendung der gebrochenen Materialien errichtet 
wurden, nur dass dies in den untersuchten Rechnungen nicht erwähnt wurde. 
Abweichend von diesem Befund berichtet Fritsch, Geschichte, I, S. 309, Anm. 2, 
dass das alte Gebäude des Augustinereremitenklosters bis zum Brand des Jahres 
1797 noch bestanden habe. Da in den Quellen des 16. Jahrhunderts bereits vom 
Abriss berichtet wird, wäre durch weitere Forschungen zu beleuchten, welche 
Gebäude bis 1797 abgebrochen wurden und welche bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts noch überdauert hatten. Vgl. weiterführend Kap. 8.2 der vorliegenden 
Arbeit. 

352 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 8963/16, fol. 7v, 8r (2.1.1554).
353 Das Augustinerkloster musste spätestens seit 1551 in den Blick der sächsischen 

‚Amtmänner‘ geraten, da in diesem Jahr der sogenannte Graue Hof zwischen Jü-
dengasse und Stieg vom Stiftshauptmann an den Abt des Klosters Michaelstein zu-
rückgegeben werden sollte. Vgl. Kap. 8.2 der vorliegenden Arbeit. Der sächsische 
‚Amtmann‘ verlor damit seine von der Äbtissin unabhängige Machtbasis inner-
halb der Stadt. 
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war. Gleichzeitig konnte Anna II. durch den Abriss der Klöster, den 
Verkauf und die Wiederverwendung der Steine und wahrscheinlich 
auch der Grundstücksteile das von ihr beanspruchte Kirchen- und 
Schulwesen über die Kastenherren, denen die Gelder zukommen 
sollten, unterstützen, ohne dabei auf die Einkünfte ihres Stiftes zu-
rückgreifen zu müssen. 

Als die nach Quedlinburg gesandten kursächsischen Räte Chris-
toph von Werther, Wolf Koller, Dr. Heinrich Mordeisen und Heinrich 
von Bünau am 14. Juni 1554 bei Anna II. für Kurfürst August um die 
Belehnung mit der Schutzvogtei ansuchten, fanden sie zusammen mit 
der Äbtissin deren jüngere Brüder, die Grafen Heinrich, Albrecht Ge-
org und Christoph zu Stolberg-Wernigerode, auf dem Stiftsschloss vor. 
Die Stolberger Grafen schlugen den sächsischen Gesandten vor, dass 
man vor der Belehnung mit der Schutzvogtei und vor der Huldigung 
für Kurfürst August zuerst über die erwähnten Streitpunkte verhan-
deln solle, da Anna II. ansonsten der Belehnung und der Huldigung 
wegen der noch schwebenden Verfahren am Kammergericht nur mit 
einer notariell bekräftigten Protestnote zustimmen könne. Die säch-
sischen Räte lehnten diesen Vorschlag ab, weshalb die Belehnung am 
15. Juni vorgenommen und am gleichen Tag eine Protestnote der Äb-
tissin angefertigt wurde, in der sie der Belehnung und Huldigung nur 
vorbehaltlich der Ergebnisse am Kammergericht zustimmte.354 

An dem geschilderten Vorgang lässt sich der Einfluss beziehungs-
weise die Hilfe der Stolberger Grafen im/für das Stift ablesen, wenn 
drei der vier noch lebenden Brüder der Äbtissin anstelle ihrer Schwes-
ter die Verhandlungen mit den sächsischen Gesandten führten. 
Es wird hier aber auch das auf beiden Seiten nach den jahrelangen 
Streitigkeiten vorherrschende Misstrauen sichtbar. Dass dieses Miss-
trauen der Äbtissin und ihrer Brüder auch gegenüber ihrem neuen 
Schutzvogt gerechtfertigt war, zeigte sich schon vier Tage später bei 
der Huldigung. In dem von den Untertanen zu leistenden Eid wurde 
Kurfürst August als Landesfürst bezeichnet und wegen der Erbverbrü-
derung zwischen Kursachsen und Hessen auch der hessische Land-
graf erwähnt. Gegen beide Änderungen im Eidformular protestierte 
Anna II. umgehend.355 

Dass die sächsischen Gesandten nicht an einer Verhandlungslösung 
für den Konflikt zwischen dem Schutzvogt und der Äbtissin interes-
siert waren, wie sie die Brüder von Anna II. vorgeschlagen hatten, kann 

354 Vgl. zu den der Huldigung vorangegangenen Gesprächen LASA, A20, VI, Nr. 3, 
fol. 250–251v (um 15.6.1554). Vgl. zu den Protestnoten der Äbtissin: LASA, A20, 
VI, Nr. 4, fol. 1 (14.6.1554); LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 253v–253v (15.6.1554).

355 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 256–258 (19.6.1554). Wie bislang auch, wurden die 
Westendorfer und Ditfurter nicht zur Huldigung für den neuen Schutzvogt aufge-
fordert. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 259r (s. d.). 



5699.3 Unter kaiserlichem Schutz

damit zusammenhängen, dass sie dafür kein Mandat von Kurfürst Au-
gust hatten. Denkbar und wahrscheinlicher ist, dass der Schutzvogt 
ein Interesse an der finanziellen Zerrüttung des Stiftes infolge der 
hohen Prozesskosten hatte. Von der Verteidigung ihrer Reichsstand-
schaft derart geschwächt musste Anna II. zunehmend Probleme mit 
der Wahrnehmung ihrer Reichsstandschaft bekommen, weil sie bei-
spielsweise den Steuerzahlungen nicht im vollen Umfang nachkom-
men konnte. Dass sich hingegen Urteile des Kammergerichts gegen 
die kursächsischen Interessen im Reichsstift richten konnten, hatte 
schon Kurfürst Moritz wenig bekümmert und bereitete wohl auch sei-
nem Bruder August kaum Sorgen. 

Ende 1554 hatten die kursächsischen Landstände eine erneute und 
gründliche Visitation im Kurfürstentum Sachsen gefordert, nachdem 
die Visitationen zu Zeiten Herzog Heinrichs 1539/40 in großer Eile 
erfolgt waren. Nach ausführlichen Vorbereitungen und Beratschla-
gungen u. a. mit Melanchthon, Major und Bugenhagen ordnete 
Kurfürst August Anfang März 1555 die Visitation an.356 Er kündigte 
Anna II. Mitte Oktober 1555 die Ankunft seiner Visitatoren in Qued-
linburg an357 und erhielt umgehend ein Protestschreiben von ihr. Sie 
verwies darauf, dass „Gott lob, die Rheine Eůangelische Lare“ bereits 
seit Herzog Georgs Zeiten in Quedlinburg „im schwanck gangen“ sei. 
Auch sei sie als Äbtissin für die Geistlichkeit in Quedlinburg „allein 
zůstendig“, und trotz der von den Visitatoren Herzog Heinrichs an-
gemaßten Visitation sei es bislang bei ihrer „Reformation vnd kirch-
ordnůng geblieben“.358 Mit ausschließlichem Bezug auf die erste 
sächsische Visitation 1539 verwies Anna II. darauf, dass die Visitation 
damals abgebrochen wurde, nachdem die Visitatoren von den Privile-
gien des Stiftes Kenntnis erhalten hatten. Die zweite und erfolgreiche 
sächsische Visitation 1540, auf deren Grundlage eine erste evangeli-
sche Kirchenordnung für Quedlinburg erstellt wurde, verschwieg sie. 
Kurfürst August gestand in seinem Antwortschreiben ein, dass er die 
Wahrheit ihres Schreibens nicht leugnen könne, und bat dennoch, 
Anna II. möge die Visitation zur Ehre Gottes zulassen. Diese Bitte 
schlug Anna II. ihm ab.359 

Innerhalb der Stadt gingen die Meinungen über die Visitation aus-
einander. Während der Superintendent Johann Hornburger im Na-

356 Vgl. Wartenberg, Die Entstehung, bes. S. 88–92; Schmidt, Wilhelm: Die Kirchen- 
und Schulvisitation im sächsischen Kurkreise vom Jahre 1555. Heft 1: Die kirchli-
chen und sittlichen Zustände, Halle 1906 (Schriften des Vereins für Reformations-
geschichte 90); Ders.: Die Kirchen- und Schulvisitation im sächsischen Kurkreise 
vom Jahre 1555. Heft 2: Die wirtschaftlichen Verhältnisse, Halle 1906 (Schriften 
des Vereins für Reformationsgeschichte 92).

357 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 81rv (16.10.1555).
358 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 84rv (22.10.1555).
359 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 87rv (28.10.1555), fol. 88r (s. d.).
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men der Quedlinburger Pfarrer vor den Visitatoren protestierte,360 
zeigte sich der Rat hocherfreut über die geplante Visitation und hoff-
te auf die ungehinderte Durchführung.361 Allerdings beteuerte er in 
einem Schreiben an Kurfürst August seine Machtlosigkeit gegenüber 
der Äbtissin in geistlichen Angelegenheiten. Er wollte damit wahr-
scheinlich erreichen, dass er nicht wie zu Zeiten von Kurfürst Moritz 
für sächsische Interessen gegen die Äbtissin eingespannt wurde. Nach 
Auskunft des Rates galt die Kirchenordnung Annas II. Auch die Kas-
tenherren unterstanden der Äbtissin und durften ebenso wenig wie 
Pfarrer, Diakone, andere Kirchendiener oder Schulmeister auf Befehl 
des Rates vorgeladen werden.362 

Im Bericht über den Protest Hornburgers ist eine durch den Supe-
rintendenten wiedergegebene Aussage von Anna II. bemerkenswert. 
Die Äbtissin habe Hornburger die Stiftsprivilegien gezeigt und „gesa-
gett, Wann auch der Bapst selber keme odder eyn anderer Grosserer, 
sie wollte ÿme hierinnen nicht weichen“.363 Will man der Wiederga-
be der Worte Annas II. durch Hornburger Glauben schenken, wird 
daraus das selbstbewusste Auftreten der Äbtissin als protestantische 
geistliche Fürstin ersichtlich.364 Dass umgekehrt die sächsische Visita-
tion in Quedlinburg 1555 unterblieb und Kurfürst August auf eine 
gewaltsame Durchführung verzichtete, ist vor dem Hintergrund der 
Ergebnisse des Reichstags in Augsburg zu sehen.365 Darüber hinaus 
kann daran eine Änderung der sächsischen Taktik gegenüber dem 
Reichsstift und seiner Äbtissin abgelesen werden. Während es unter 
Herzog Heinrich und Herzog/Kurfürst Moritz noch darum ging, wer 
zuerst die Reformation in Quedlinburg eingeführt hatte und wer die 
sich daraus ableitenden Rechte im Kirchen- und Schulwesen wahr-
nehmen durfte, verloren diese Punkte für August anscheinend an 
Wert. Er schien abzuwarten. Aus Sicht der Geschichtsforschung ist die 
verhinderte kursächsische Visitation zu bedauern, da die von Jadatz 
beschriebenen Visitationsberichte aus kursächsischen Gemeinden 
hervorragende Einblicke auch in das Quedlinburger Kirchenwesen 
hätten geben können.366

360 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (9.11.1555).
361 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (10.11.1555).
362 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (November 1555). 
363 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (9.11.1555).
364 Vgl. in diesem Zusammenhang den Gegenbericht Annas II. als Reaktion auf eine 

vorangegangene Klage von Kurfürst Moritz am Kammergericht, in dem sie sich 
demonstrativ sowohl dem Kaiser als auch dem Papst unterstellte. Vgl. LASA, A20, 
VI, Nr. 2, fol. 758v (Ende 1551). 

365 Vgl. Kap. 6.3 der vorliegenden Arbeit.
366 Vgl. Jadatz, Heiko: Wittenberger Reformation im Leipziger Land. Dorfgemeinden 

im Spiegel der evangelischen Kirchenvisitationen des 16. Jahrhunderts, Leipzig 
2007, S. 102–110 (Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchenge-
schichte 10).
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Indem die Visitation 1555 im Reichsstift Quedlinburg nach der er-
folgreichen Intervention der Äbtissin unterblieb, sicherte Anna II. 
die 1539/41 erkämpfte und seitdem gefestigte kirchenpolitische Un-
abhängigkeit gegenüber Kursachsen für die kommenden Jahrzehn-
te. Günther Wartenberg sieht in den aus der Visitationsarbeit 1555 
in Kursachsen erwachsenen „Generalartikeln“ den „Schlußstein im 
Bau der albertinischen Landeskirche“, die als „Teil des kurfürstlichen 
Staatswesens […] landesherrlichen Entscheidungen unterworfen“ 
war.367 Diese Entwicklung und die daraus resultierenden zusätzlichen 
Einflussmöglichkeiten des Schutzvogts auf das Reichsstift konnte 
Anna II. abwehren und im Gegenzug über das Kirchen- und Schulwe-
sen ihre Landesherrschaft sichern. Die Eingliederung des Quedlin-
burger Kirchenwesens in die entstehende albertinische Landeskirche 
betrieb Kurfürst August nur mit halber Kraft. Er konnte abwarten – 
immerhin stand Äbtissin Anna II. bereits in ihrem 51. Lebensjahr. 

9.4 TRÜGERISCHE RUHE – DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN 
ANNA II. UND KURFÜRST AUGUST 1555–1574 

Der Konflikt zwischen Äbtissin Anna II. und ihren (kur-)sächsischen 
Schutzvögten hatte bereits durch die Entlassung Dannenbergs deut-
lich an Brisanz verloren. Dass die Auseinandersetzungen danach im 
Wesentlichen auf dem Rechtsweg statt durch Gewaltmaßnahmen 
ausgetragen wurden, kann als Erfolg der Äbtissin gewertet werden, 
da sie dem gewaltsamen Vorgehen ihrer ‚Amtmänner‘ weitestgehend 
schutzlos ausgeliefert war, während sie vor dem Kaiser und dem 
Kammergericht die Rechtstitel ihres Stiftes als ihre Stärken ausspie-
len konnte. Seitdem die Herrschaft in Kursachsen an August über-
gegangen war, ebbte auch der Konflikt mit Anna II. zunehmend ab. 
Die von August in Quedlinburg 1555 nur mit halber Kraft verfolgte 
und bereits beim ersten Widerstand der Äbtissin aufgegebene Visita-
tion ist als vorläufiger Endpunkt der mehr als eineinhalb Jahrzehnte 
andauernden Konfrontation seit 1539 anzusehen. In den folgenden 
Jahren und Jahrzehnten bis zum Tod Annas II. finden sich kaum 
noch Zeugnisse dafür, dass die Spannungen wieder auflebten. Dies 
könnte dahingehend interpretiert werden, dass Kurfürst August die 
von seinem Bruder und Vater verfolgte Mediatisierung des Reichsstif-
tes aufgab, seine von der Äbtissin abhängige Position als belehnter 
Schutzvogt eingestand und gleichzeitig ihre Reichsstandschaft und 
die sich daraus abgeleiteten Rechte anerkannte. Diese Deutung ist 
jedoch angesichts der späteren Ereignisse zu verwerfen. Auch wenn 

367 Wartenberg, Entstehung der sächsischen Landeskirche, S. 90.
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noch fast zwei Jahrzehnte bis zum Tod Annas II. und zum Amtsantritt 
ihrer Nachfolgerin Elisabeth II. 1574 vergehen sollten, ist dem dann 
zutage tretenden Vorgehen Augusts gegen Elisabeth zu entnehmen, 
dass er seit Mitte der 1550er-Jahre auf das Ableben der inzwischen 
fast 52-jährigen Äbtissin hoffte und abwartete. Beim stets sensiblen 
Wechsel in der Abtei des Stiftes wusste er 1574 seine bis dahin zwar 
weiter bestehenden, jedoch ruhenden Ansprüche in einer ähnlichen 
Art durchzusetzen, wie dies vor ihm sein Bruder Moritz und sein On-
kel Georg getan hatten.368 

Hatte Anna II. durch das sich entspannende Verhältnis zu ihrem 
Schutzvogt nun etwas freiere Hand, wurde sie durch immer neue und 
höhere Steuerforderungen des Reiches in Bedrängnis gebracht, die 
das Stift und die Stadt Quedlinburg neben den außerordentlichen 
Schatzungen in große Schulden brachten.369 Da Anna II. nicht zah-
len konnte, ergingen in den 1550er- und 1560er-Jahren immer neue 
Mahnungen und Strafmandate gegen sie.370 Üblicherweise wurden 
die Reichssteuern auf die verschiedenen Gemeinwesen des Stiftes 
(Stadt Quedlinburg, Westendorf, Neuer Weg, Ditfurt, Klöster des 
Stiftes) umgelegt. Weil das Kloster Michaelstein zum Stift gehörte,371 
versuchte Anna II. auch dessen Abt, Graf Ernst von Regenstein-Blan-
kenburg, zur Entrichtung der Steuern heranzuziehen. 

Darüber kam es zu dem oben beschriebenen Konflikt372 mit dem 
Regensteiner Grafen, Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Lüne-
burg, und dem Magdeburger Erzbischof, in dessen Verlauf das Klos-
ter und seine Höfe im Namen Annas II. eingenommen wurden. Auf 
368 Vgl. dazu die Kap. 3, 4.1 und 9.1–9.3 der vorliegenden Arbeit.
369 Vgl. Kap. 6.3 und 6.5 der vorliegenden Arbeit. 
370 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 89 (11.6.1557), fol. 93 (28.6.1557), fol. 95 (30.10.1557), 

fol. 97–98 (13.10.1558), fol. 99 (11.6.1559), fol. 113 (4.3.1561), fol. 102–104 (17.6.1561), 
fol. 114, 118 (15.2.1563), fol. 126 (27.7.1564), fol. 131 (5.5.1565), fol. 134–135 (4.8.1565), 
fol. 137–138 (16.3.1566), fol. 139–140 (25.5.1566), fol. 161 (19.4.1567), fol. 164 
(13.9.1567), fol. 162 (20.10.1567), fol. 203 (3.9.1568), fol. 205 (5.3.1569), fol. 206–
207 (7.3.1569), fol. 216 (5.5.1569), fol. 204 (8.7.1569), fol. 154–155 (24.8.1569), 
fol. 218–219 (21.11.1569). 

371 Nach dem Urteil von Jacobs hatte unzweifelhaft „Quedlinburg, nicht die Herr-
schaft Regenstein die Oberhoheit“ über Kloster Michaelstein und seine Besit-
zungen, auch wenn das Kloster „ganz von gräflichen [= Regensteinischen, E.R.] 
Besitzungen eingeschlossen“ war. Auch gegenüber braunschweigischen Ansprü-
chen hielt der verdiente Wernigeröder Archivar fest, dass „Michaelstein nicht zu 
den Klöstern, sein Abt nicht zu den Landständen des Herzogtums Braunschweig“ 
gehörte. Jacobs, Ulrich XI., S. 253, S. 261f. Vgl. auch die verschiedenen Schrei-
ben Annas II. an den Michaelsteiner Abt, in denen sie auf der Zugehörigkeit 
des Klosters zu ihrem Stift und ihren damit zusammenhängenden Steuerforde-
rungen beharrte. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 244 (9.12.1554), fol. 250–251 
(19.10.1556), fol. 255 (22.1.1557), fol. 258 (15.11.1558), fol. 261 (28.5.1559), 
fol. 266–268 (24.2.1560), fol. 262–263 (21.3.1560), fol. 271–272 (12.9.1560), 
fol. 264, 269 (18.9.1560), fol. 273 (30.1.1561).

372 Vgl. Kap. 8.3 der vorliegenden Arbeit.
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diesen Schritt reagierte die Gegenseite mit der umgehenden Rück-
eroberung. Es folgten mehrere Klagen und Gegenklagen vor dem 
Kammergericht.373 Die wirtschaftliche Bedeutung des Klosters und 
seiner Besitzungen zeigt sich in der Bereitschaft der Konfliktpartei-
en, den kostenintensiven Rechtsweg zu beschreiten; andererseits 
wurden die Braunschweiger und Halberstädter Besitzansprüche auf 
die Klostergüter nun explizit benannt. Ihre diesbezüglichen Rechte 
hätte Anna II. allerdings nur mithilfe ihres Schutzvogts durchsetzen 
können. Da diese Hilfe weitestgehend ausblieb und August die Aus-
einandersetzung scheinbar scheute, blieb es nach der militärischen 
Rückeroberung des Klosters und seiner Höfe im Oktober 1562 zu-
nächst beim Status quo. Die von Anna II. beim Kaiser und am Kam-
mergericht eingereichten Klagen und die daraufhin eingerichtete 
Kommission konnten allenfalls mittelfristig zu einer Lösung führen 
und verursachten bis dahin wiederum Kosten für das Stift.

Auch für die folgenden Entwicklungen im Reichsstift gilt es, den 
Langzeitkonflikt um das Kloster Michaelstein und die sich dabei 
abzeichnende Lockerung des vorher engen Bandes zwischen den 
Häusern Regenstein-Blankenburg und Stolberg-Wernigerode zu be-
achten. Insbesondere gilt dies für die Wahl der Gräfin Elisabeth von 
Regenstein zur Koadjutorin von Äbtissin Anna II. im Jahr 1566.374 
Bei dieser Wahl liegt auf den ersten Blick die Vermutung nahe, dass 
Anna II. im Sinne familienpolitischer Erwägungen ihre Nichte Eli-
sabeth hinter dem Rücken ihres Schutzvogts zu ihrer präsumtiven 
Nachfolgerin wählen ließ, um damit nach Bley „bis auf weiteres den 
wettinischen Mediatisierungsversuchen widerstehen“375 zu können. 
Der sogenannte Rekognitionsschein der Äbtissin und die damit ver-
bundenen Bedingungen für die Wahl Elisabeths zur Koadjutorin of-
fenbaren jedoch Hintergründe, die andere Schlüsse nahelegen.376 
373 Vgl. zum braunschweigischen Vorwurf des Landfriedensbruchs durch Anna II.: 

LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 339 (25.10.1562); zum Anspruch auf Kloster 
Michaelstein als braunschweigisches Lehen: LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 319 
(10.10.1562); zu den Supplikationen von Anna II. an Kaiser Ferdinand I.: LASA, 
A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 332–333 (22.10.1562), fol. 354–355 (19.11.1562), 
fol. 367–372 (4.12.1562), fol. 378–380 (27.1.1563); zur Korrespondenz zwischen 
Anna II., Kurfürst August und Herzog Heinrich d. J. in dieser Sache: LASA, A20, 
XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 335–336 (22.10.1562), fol. 346–349 (1.11.1562), fol. 357–
358 (26.11.1562), fol. 359–362 (26.11.1562); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, 
Loc. 8964/7, fol. 151–152 (1.1.1563); zur Bestellung der kaiserlichen Kommis-
sion zur Untersuchung des Streites: LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 365–366 
(2.12.1562). 

374 Bley, Herrschaft, S. 63, 71 und Lorenz, Moritz von Sachsen, S. 151 nehmen fälsch-
licherweise an, dass Elisabeth bereits 1545 zur Koadjutorin gewählt wurde. Vgl. 
dazu PKMS, II, Nr. 651, S. 152–159 (11.2.1545) sowie Kap. 6.1 der vorliegenden 
Arbeit.

375 Bley, Tradition, S. 53.
376 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 12–15 (19.10.1565).
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Zuerst ist festzuhalten, dass laut diesen Quellen die Initiative zur Wahl 
Elisabeths von den Regensteiner Grafen ausging. Allerdings stellt dies 
noch kein ungewöhnliches Vorgehen eines Dynasten dar, um eine 
seiner Angehörigen im Stift aufnehmen zu lassen.377 Auffällig ist je-
doch, dass Anna II. ihre Zustimmung dazu, Elisabeth zu ihrer Koad-
jutorin wählen zu lassen, daran band, dass Elisabeth und ihre beiden 
Brüder378 in eine Anzahl von Artikeln einwilligen „vnnd denselbsten 
folge zůthůn zůsagen“. Zu den verlangten Zusagen zählte das Verspre-
chen Elisabeths und ihrer Brüder, die Regierung Annas II. ohne „ver-
hinderůng oder beschwerůng einicher weis“ zu lassen und dass sie 
sich „gegen vns [Anna II., ER] Alles gehorsams verhalt[en] wolle[n]“, 
was sich auf das Kloster Michaelstein beziehen dürfte, deren Äbte die 
Regensteiner Grafen mit Unterbrechungen seit 1544 stellten. Auch 
solle Elisabeth die von Anna II. erlassenen Verfügungen und Beleh-
nungen wie auch ein künftiges Testament der Äbtissin nach ihrem 
Tod „vhest halten vnd in crefft pleib lassen“.379 Schließlich hatten 
Elisabeth und ihre Brüder die Verpflichtung einzugehen, die Konfir-
mation zur Koadjutorin bei Kaiser und Papst auf eigene Kosten zu 
veranlassen. Dass Anna II. im Oktober 1565 anlässlich der beabsich-
tigten Wahl ihrer Nichte zu ihrer Nachfolgerin von ihrer regensteini-
schen Verwandtschaft mehrere Versicherungen verlangte, um selbst 
in der Regierung ihres Stiftes unbehelligt zu bleiben, deutet auf das 
bereits angespannte Verhältnis zu den Regensteiner Grafen hin. Wäre 
ihr Verhältnis zu den Regensteinern ungetrübt gewesen, hätte es der 
vertraglichen Zusicherungen der Grafen nicht oder zumindest nicht 
in dieser Form bedurft.

Im darauffolgenden Jahr besiegelten Elisabeth und ihre Brüder 
Ernst und Kaspar Ulrich einen Revers, in dem sie Anna II. zusicher-
ten, die im Oktober 1565 von ihr aufgestellten Forderungen einzuhal-
ten.380 Dadurch wurde die von Anna II. gegebene Zusage von 1565 in 
Kraft gesetzt, laut der sie Elisabeth zu ihrer Koadjutorin wählen lassen 
wollte, wenn die Regensteiner Grafen ihre Bedingungen erfüllt hät-
ten. Der Revers Elisabeths und ihrer Brüder ist auf den 28. März 1566 
datiert und wurde in Blankenburg – wahrscheinlich auf dem hiesigen 
Schloss der Grafen – ausgestellt. 

Die zeitliche und räumliche Parallelität zu einem Vertrag über das 
Kloster Michaelstein rückt den Revers der Regensteiner in ein be-

377 Vgl. das Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit. 
378 Im Jahr 1565 waren noch drei Brüder Elisabeths am Leben: Graf Ernst (1528–

1581), Graf Botho (1531–1594) und Graf Kaspar Ulrich (1532–1575). Gemeint 
waren jedoch nur die Brüder Ernst und Kaspar Ulrich. Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, 
fol. 18r (28.3.1566).

379 LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 14–15 (19.10.1565). 
380 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 16–18 (28.3.1566). 
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merkenswertes Licht. Denn durch diesen Vertrag wurde ebenfalls am 
28. März 1566 in Blankenburg und ebenfalls zwischen Anna II. und 
den Grafen Ernst und Kaspar Ulrich von Regenstein der Streit über 
das Kloster Michaelstein beigelegt. In der Arenga der darüber ausge-
stellten Urkunde wird der am Kammergericht anhängige Streit um 
das Kloster erwähnt und betont, dass Anna II. aufgrund ihres Alters 
„gerne fride haben woltte“.381 

Die Einigung fand unter Vermittlung von Graf Botho, einem Bru-
der der Grafen Ernst und Kaspar Ulrich von Regenstein, sowie der 
Hauptleute von Wernigerode und Blankenburg, Dietrich von Ga-
denstedt und Hans von der Heiden, statt. Auch die Quedlinburger 
Pröpstin und die Dechantin besiegelten den Vertrag, da es sich beim 
Kloster Michaelstein um Stiftsbesitz handelte. Es wurde vereinbart, 
dass Anna II. und ihre Nachfolgerinnen das Recht haben, die Äbte 
des Klosters zu konfirmieren, und die Regensteiner Grafen im Ge-
genzug das „Jus patronatus et praesentanti [sic!]“ besitzen. Im wie-
dergegebenen Eid von Kaspar Ulrich gegenüber der Quedlinburger 
Äbtissin erkennt der Abt an, dass sich sein Kloster „sub Jurie & dispo-
sitione des Stieffts Qůedelinbůrgk“ befindet, und gelobt, der Äbtis-
sin „[a]lles gepůrlichen gehorsams [zu, E.R.] haltten“.382 Der soge-
nannte Graue Hof des Klosters Michaelstein in Quedlinburg wurde 
mitsamt dem zugehörigen Hof zu Rieder im Süden von Quedlinburg 
dem Stift übergeben.383 Die Äbtissin durfte jährlich zwei Knaben als 
Schüler in die Klosterschule nach Michaelstein schicken und erhielt 
jährlich 90 Gulden aus den Klostereinkünften. Alle sonstigen Steuer-
forderungen des Stiftes und seiner Äbtissin gegenüber dem Kloster 
Michaelstein sollten durch die jährliche Zahlung jener Pauschalsum-
me entfallen. 

Unabhängig von den landesherrlichen Ansprüchen auf das Klos-
ter und seinen Wirtschaftshof Winningen seitens des Erzbischofs von 
Magdeburg und Administrators des Bistums Halberstadt sowie des 
Herzogs von Braunschweig-Lüneburg versprach damit Abt Kaspar Ul-
rich für sich und seine Nachfolger Äbtissin Anna II. den Gehorsam 
und unterstellte sein Kloster der Zugehörigkeit zum Reichsstift Qued-
linburg. Beides sind Gründe, weshalb dieser Vertrag wahrscheinlich 
geheim blieb384 und wodurch er nur zwischen den Familien der Gra-
fen zu Stolberg-Wernigerode und von Regenstein-Blankenburg Gül-
381 LASA, U12a, Anhang Kloster Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566).
382 LASA, U12a, Anhang Kloster Michaelstein, Nr. 9 (28.3.1566). 
383 Der Hof befand sich jedoch kaum 40 Jahre im Besitz des Stiftes und wurde 1604 

für 300 fl. an den Quedlinburger Rat verkauft. Vgl. LASA, Kop. 852π, fol. 90–91 
(Ostern 1604). 

384 Darauf weist ein Schreiben aus dem Jahr 1576 von Graf Christoph zu Stolberg-Kö-
nigstein-Ortenberg an Äbtissin Elisabeth II. hin. Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, 
fol. 438–441, bes. fol. 439v (1.2.1576).
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tigkeit behielt. Im Gegenzug wurde Kaspar Ulrich wie seine Vorgän-
ger von Anna II. zum Abt des Klosters konfirmiert. Die Regensteiner 
Grafen konnten sich durch das ihnen zugestandene Vorschlagsrecht 
bei der Neubesetzung der Klosterabtei dauerhaft die Möglichkeit 
sichern, einen ihrer Familienangehörigen mit den Einkünften des 
Klosters zu versorgen. Das 1563 durch die Regensteiner Grafen ge-
gen den Willen von Anna II. praktizierte Verfahren, bei dem Papst 
Pius IV. den Grafen Kaspar Ulrich nach der Resignation seines Bru-
ders Ernst auf dessen Vorschlag hin zum neuen Abt in Michaelstein 
konfirmierte, wurde dadurch für die Zukunft festgeschrieben – nur 
trat – nota bene – künftig die Quedlinburger Äbtissin an die Stelle des 
Papstes. Die jahrelang strittigen Steuerforderungen des Stiftes gegen-
über dem Kloster wurden wohl in beiderseitigem Interesse dahinge-
hend geregelt, dass das Kloster durch eine relativ niedrige an das Stift 
jährlich zu entrichtende Summe davon befreit war, Reichssteuern des 
Stiftes in schwankender Höhe anteilig mitzutragen. Die vereinbarten 
90 Gulden entsprachen dem jährlichen Beitrag des Stiftes zum Erhalt 
des Reichskammergerichts (Kammerzieler).385 

In der Summe wurden in diesem Vertrag die alten Rechte des Stiftes 
mit den neuen Ansprüchen der Regensteiner Grafen verbunden, das 
Territorium des Stiftes wurde durch den Zugewinn des Grauen Hofes 
in Quedlinburg arrondiert und die Äbtissin konnte – bei pünktlicher 
Zahlung des Abtes von Michaelstein – mit den Einkünften aus dem 
Kloster dem Reich einen wichtigen Teil ihrer Steuern entrichten. 
Sehr wahrscheinlich wurde durch den Vertrag auch das für beide Sei-
ten kostspielige Verfahren am Kammergericht beigelegt.

Dass nun diese Einigung über das Kloster Michaelstein am gleichen 
Tag und am gleichen Ort geschlossen wurde wie die Vereinbarung zur 
Wahl Elisabeths zur Koadjutorin Annas II., lässt auf eine Verbindung 
beider Materien schließen. Die Regensteiner Grafen könnten 1565 
die Zusicherung von Anna II. zur Wahl von Elisabeth zu ihrer Koadju-
torin durch das Angebot einer Einigung über das strittige Kloster Mi-
chaelstein erhalten haben. Die erwähnten Bedingungen, von denen 
Anna II. die Wahl Elisabeths zur Koadjutorin abhängig machte, und 
die sich darin ausdrückende Vorsicht und Reserviertheit gegenüber 
ihren Verwandten sprechen für diese These. Ebenfalls weisen der jah-
relange Streit um die Steuern des Klosters, das gegenüber dem Stift 
und seiner Äbtissin brüskierende Vorgehen von Abt Ernst von Regen-
stein im April 1563 und der wegen jener Angelegenheit am Kammer-
gericht geführte Prozess in diese Richtung. Es gilt auch zu beachten, 
dass 1565 erstmals eine weitere Nichte von Äbtissin Anna II. als Ka-
385 Vgl. DRTA, JR, XII, Teil 2, Nr. 150, S. 821–834, bes. S. 825 (13.4.1542). Der Beitrag 

von Quedlinburg war der höchste aller Damenstifte des Reiches. An zweiter Stelle 
stand das Reichsstift Essen mit 60 fl. 
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nonisse im Stift erwähnt wird: Gräfin Anna zu Stolberg-Wernigerode 
(1550–1623) war die einzige Tochter von Graf Wolfgang, dem ältesten 
Bruder Annas II.386 Für die Übernahme der Koadjutorei des Stiftes 
war sie im Alter von 15 Jahren ohne päpstlichen Dispens zwar noch zu 
jung, allerdings schon alt genug, um die 1566 bei der Wahl Elisabeths 
zur Koadjutorin Anfang April abwesende Dechantin Barbara Schen-
kin von Limpurg zu vertreten und in ihrem Namen zu stimmen.387 
Eventuell befürchteten die Regensteiner Grafen, dass Anna II. statt 
der Regensteinerin Elisabeth auch wegen der Zerrüttungen im Zusam-
menhang mit dem Kloster Michaelstein die Tochter ihres Bruders, 
Graf Wolfgang, zu ihrer Nachfolgerin ausersehen könnte. Die Regen-
steiner Grafen könnte die Aussicht, über ihre Schwester Einfluss auf 
das der Grafschaft Regenstein benachbarte Reichsstift Quedlinburg 
ausüben zu können, bewogen haben, Anna II. im Streit um das Klos-
ter Michaelstein entgegenzukommen. 

Nur vier Tage nach dem Vertragsschluss in Blankenburg Ende März 
1566 und den Versicherungen der Regensteiner wurde Elisabeth am 
1. April vom Stiftskapitel zur Koadjutorin gewählt.388 Bereits Ende 
des Monats baten die Äbtissin und das Stiftskapitel Kaiser Maximili-
an II. um die Konfirmation Elisabeths als Koadjutorin. Als Grund für 
die Wahl einer Koadjutorin gab die Äbtissin ihr Alter an, „in dem ich 
[= Anna II., E.R.] bis nahe in die 50. Jare das regiment verwaltet“.389 
Für die Ausstellung der kaiserlichen Konfirmation musste das Stift 
300 Reichstaler zahlen, die sich Anna II. vom Rat lieh.390 Ob die Re-
gensteiner die Ausgaben gemäß ihrer Vereinbarung Anna II. erstatte-
ten, bleibt unbekannt. 

In den etwa eineinhalb Jahrzehnten nach dem Tod von Kurfürst 
Moritz bei Sievershausen 1553 lassen sich zwei mit der Reformations-
einführung verbundene Prozesse beobachten. Auf der einen Seite fin-
det sich im Verhältnis Annas II. zu ihrem Schutzvogt der deutlich zu 
spürende Übergang von der heißen Phase in den 1540er-Jahren, die 
vom Ringen um die Herrschaft im Reichsstift bestimmt war, zu einer 
letzten Endes trügerischen Ruhephase, deren Ende Anna II. nicht 
mehr miterleben sollte. Für August verborgen rangen die Regenstei-

386 Vgl. Estt, N. F., XVII, Tafel 100. Im Jahr 1601 wurde Anna Dechantin des Reichs-
stifts.

387 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 11 (8.12.1565). Erst mit über 20 Jahren durften Frau-
en ohne Dispens zur Koadjutorin oder Äbtissin des Stiftes gewählt werden. Vgl. 
LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 23v (29.4.1566).

388 Vgl. LASA, U9, A I, Nr. 25 (1.4.1566). 
389 LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 23v (29.4.1566). 
390 Vgl. StA QLB, 23b, RR, Nr. 47 (1566), fol. 32r. Die Konfirmation für Elisabeth wur-

de Anfang November 1566 ausgestellt. Vgl. LASA, U9, A I, Nr. 29 (6.11.1566); so-
wie die Abschriften: LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 30–31 (6.11.1566); LASA, Cop. 852 
E, fol. 273v–275 (6.11.1566); LASA, Cop. 8522, fol. 118–119 (6.11.1566).
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ner und die Stolberger Grafen andererseits spätestens seit Mitte der 
1560er-Jahre um das Erbe Annas II., die inzwischen im 63. Lebens-
jahr stand und von Krankheiten geplagt war.391 Nach den Konflikten 
um die obrigkeitliche Reformationseinführung erschien der Fortbe-
stand des Reichsstiftes als geistliche Einrichtung unter protestanti-
schen Vorzeichen in seiner Gänze gesichert und die zwischenzeitlich 
aufscheinenden, jedoch nie offen geäußerten kursächsischen Pläne 
gescheitert, die Äbtissin in ihrer weltlichen Herrschaft auf den Stifts-
berg und seine engste Umgebung zurückzudrängen. Anna II. war es 
vorerst gelungen, die (kur-)sächsischen Ansprüche abzuwehren, in 
dem sie sich durch ein von den Wettinern unabhängiges Stiftskapitel 
nach innen gegen die Einflussnahme des Schutzvogts schützte und 
sich durch eine enge Anlehnung an Kaiser und Reich (Reichsstand-
schaft mit Beteiligung an den Reichslasten, reichsfürstlicher Stand 
und neue Titulatur) zumindest die Möglichkeit auf Unterstützung 
von außen sicherte. 

Ihrer Familie versuchte Anna II., gestützt auf die Zusagen der Re-
gensteiner Grafen und ihrer Koadjutorin Elisabeth, die bedeutends-
ten Lehen des Reichsstiftes gewissermaßen als ihr Erbe zukommen zu 
lassen. Dafür belehnte sie Anfang 1568 alle ihre Brüder sowie die Söh-
ne ihres 1552 verstorbenen Bruders Wolfgang mit Anwartschaften auf 
Stiftslehen, mit denen aktuell die Herzöge von Braunschweig-Gru-
benhagen und die Kurfürsten von Brandenburg belehnt waren.392 
Die Belehnung der Stolberger mit den Anwartschaften auf diese Le-
hen bedeutete, dass die Stolberger Grafen mit den jeweiligen Stücken 
belehnt werden würden, wenn die hohenzollernschen Kurfürsten von 
Brandenburg oder die welfischen Herzöge von Braunschweig-Gru-
benhagen393 im Mannesstamm aussterben würden. Die genealogi-
schen Tafeln der beiden Häuser zeigen, dass die von Anna II. für ihre 
391 Dafür könnte unter anderem ein Schreiben Annas II. aus dem Jahr 1568 stehen, 

in dem sie ihren baldigen Tod befürchtet. Vgl. LA BW, StAL, B 114, Bü 2840, n. f. 
(20.1.1568).

392 Die Kurfürsten von Brandenburg hielten die Stiftslehen über die Grafschaft Mö-
ckern und die Herrschaft Lindau und die Herzöge von Braunschweig Lehen über 
umfangreichen Besitz auf dem Eichsfeld. Vgl. zur Anwartschaft auf die Grafschaft 
Möckern und die Herrschaft Lindau: LASA, H9-2, 1, Fach 7, Nr. 8 (18.2.1568); zu-
dem den Lehnsrevers der Stolberger Grafen wegen dieser Lehnstücke: LASA, U9, 
A X, Nr. 77 (24.3.1568). Vgl. zur Anwartschaft auf die Stiftslehen auf dem Eichsfeld 
den Lehnsrevers: LASA, U9, A X, Nr. 34 (24.3.1568). 

393 Dass es diese Linie der Herzöge von Braunschweig war, ergibt sich aus dem Lehns-
revers der Stolberger Grafen für ihre Schwester und Tante, in dem „her Ernst, 
her Wůlffgang vnnd her Philips gebrüdere herzogen zů Braůnschweigk vnnd 
Lůnebůrgk“ als derzeitige Inhaber der Lehen erwähnt werden. LASA, U9, A X, 
Nr. 34 (24.3.1568). Träger dieser Namen gibt es zu dieser Zeit nur in der Gruben-
hagen’schen Linie. Durch einen Vertrag mit den anderen braunschweigischen Li-
nien wurden die Herzöge von Braunschweig-Grubenhagen in „die Mitbelehnung 
der braunschweigisch-lüneburgischen Länder aufgenommen“ und ihnen wurde 
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Brüder vergebenen Lehnsanwartschaften keineswegs nur symboli-
scher Dank für die in den vergangenen Jahrzehnten ihr und dem Stift 
geleistete Hilfe waren. Weder bei den Kurfürsten von Brandenburg394 
noch bei den Herzögen von Braunschweig-Grubenhagen395 war die 
männliche Nachfolge 1568 durch eine größere Anzahl an Agnaten ge-
sichert. Die Stolberger versprachen für den Fall, dass die Grafschaft 
Möckern und die Herrschaft Lindau auf sie übergingen, Anna II. 
oder ihren Nachfolgerinnen im Gegenzug, die beträchtliche Summe 
von 20 000 Reichstalern „zůr vorehrůnge zů geben“.396 

Wie bereits erwähnt, hatte sich Elisabeth in ihrer Wahlkapitulation 
von 1566 verpflichtet, als künftige Äbtissin unter anderem die Be-
lehnungen Annas II. in Kraft bleiben zu lassen. Da die Geltung der 
Lehnsanwartschaften für die Stolberger Grafen dadurch nicht an die 

erlaubt, sich Herzöge von Braunschweig-Lüneburg zu nennen. Spehr, Ferdinand: 
Ernst der Jüngere, Herzog von Braunschweig-Grubenhagen. In: ADB 6, S. 258f.

394 Der kurbrandenburgische Teil der Hohenzollern war seitens der Agnaten nicht gut 
aufgestellt. Kurfürst Joachim II. (1505–1571, reg. seit 1535) hatte in Johann Georg 
(1525–1598, reg. seit 1571) nur noch einen Sohn und Thronfolger, während sechs 
weitere Söhne, darunter der Magdeburger Erzbischof Sig(is)mund (1538–1566), 
bereits verstorben waren. Johann Georg stand 1568 im 43. Lebensjahr und hatte 
zu diesem Zeitpunkt in seinem 22-jährigen Sohn Joachim Friedrich (1546–1608, 
reg. seit 1598) ebenfalls nur einen männlichen Nachkommen. Joachim Friedrich 
war seit 1553 Bischof von Havelberg, seit 1555 Bischof von Lebus, seit 1567 Erzbi-
schof von Magdeburg – und er heiratete erst 1570. Auch der Bruder von Kurfürst 
Joachim II., Herzog Johann (Hans) von Küstrin (1513–1571, reg. seit 1535), stand 
1568 bereits in seinem 55. Lebensjahr und hatte mit seiner 50-jährigen Frau keine 
Söhne, weshalb sein Herzogtum nach seinem Tod an das Kurfürstentum fiel. Vgl. 
Estt, N. F., I.1, Tafel 130; Neugebauer, Die Hohenzollern, S. 82–96. Die Hohenzol-
lern standen im Kurfürstentum Brandenburg somit – wie es in der Genealogie aus-
gedrückt wird – für zwei auf Kurfürst Joachim II. folgende Generationen jeweils 
auf nur zwei Augen. Angesichts häufiger Krankheiten, Jagdunfälle und Kriegszü-
ge war die Situation somit kritisch beziehungsweise aus Sicht der Stolberger Gra-
fen verheißungsvoll. Das Beispiel von Herzog Georg dem Bärtigen von Sachsen, 
dessen Söhne noch kurz vor seinem eigenen Tod verstarben, war zu dieser Zeit 
sicherlich noch in frischer Erinnerung. Vgl. Werl, Elisabeth: Georg der Bärtige. 
In: NDB 6, S. 224–227.

395 Noch düsterer stellte sich die Lage bei den Herzögen von Braunschweig-Gru-
benhagen dar, an die die Stiftslehen auf dem Eichsfeld vergeben waren. Herzog 
Ernst V. d. J. stand wie seine Frau im 50. Lebensjahr und aus der Ehe war einzig 
eine Tochter hervorgegangen. Zwei jüngere Brüder Ernsts V., Albrecht und Jo-
hann, hatten 1546 bei Nördlingen und 1557 bei Cambrai den Schlachtentod er-
litten. Der nächstjüngere Bruder, Herzog Wolfgang, ging erst 1570 eine Ehe ein, 
die dann jedoch ohne Nachkommen blieb. Auch die Ehe des jüngsten Bruders, 
Herzog Philipp II., mit der ehemaligen Gandersheimer Äbtissin Klara von Braun-
schweig blieb kinderlos. Das Haus Braunschweig-Grubenhagen starb mit dieser 
Generation aus – allerdings erst 1596. Vgl. Estt, N. F., I.1, Tafel 21; Spehr, Ernst der 
Jüngere, S. 258f; Max, Georg: Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Teil 1, 
Hannover 1862 (ND Hannover-Döhren 1974); Zimmermann, Paul: Das Haus 
Braunschweig-Grubenhagen – ein genealogisch-biographischer Versuch, Wolfen-
büttel 1911, S. 56–59, 61–66.

396 LASA, U9, A X, Nr. 77 (24.3.1568). 
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absehbar nur noch kurze Amtszeit Annas II. gebunden war, stieg die 
Wahrscheinlichkeit des Übergangs der erwähnten stiftischen Lehen-
stücke an die Stolberger Grafen erheblich. Neben den verwandtschaft-
lichen Beziehungen zwischen Äbtissin Anna II. und ihren Nichten im 
Stiftkapitel397 könnten auch die Lehnsanwartschaften den Stolbergern 
dazu gedient haben, im Sinne der Dynastisierung „die Herrscherpo-
sitionen […] zu einem Bestandteil der eigenen dynastischen Besitz- 
und Herrschaftsrechte zu machen“.398

Anfang des Jahres 1568 berichteten die Regensteiner Grafen Ernst, 
Botho und Kaspar Ulrich an Kaiser Maximilian II. von der Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes von Anna II.399 und baten 
ihn deshalb um die beschleunigte Einführung ihrer Schwester Eli-
sabeth zur Koadjutorin. Bislang war Elisabeth als Koadjutorin zwar 
konfirmiert, aber noch nicht introduziert. Ein Grund dafür könnte 
in möglichen hohen Einkünften gesehen werden, die Elisabeth als 
Koadjutorin eventuell zugestanden hätten und die für die angespann-
ten Stiftsfinanzen zu einer zusätzlichen Belastung geworden wären. 
Möglicherweise waren aber auch unabhängig von den gegebenen 
Zusagen Elisabeths und ihrer Brüder die Einflussmöglichkeiten ei-
ner eingeführten Koadjutorin auf die Geschicke des Reichsstifts zu 
groß, weshalb Anna II. die Einführung ihrer Nichte noch nicht vor-
nehmen lassen hatte. Im kaiserlichen Schreiben an das Domkapitel 
von Halberstadt wird der Inhalt des vorangegangenen Schreibens 
der Regensteiner Grafen an Maximilian II. derart wiedergegeben, 
dass Anna II. „mit leibs blodigkeidt vnd Kranckeitenn offt vnd viell 
angriffenn werde“, weshalb Anlass zur Sorge bestehe, „der Almechtig 
můchte sy seinem gottlichenn willen nach, ehr, Als man vermeinte 
abfordern“.400 Ob es sich bei den erwähnten Krankheiten um eine 
akute und lebensgefährliche Erkrankung der Äbtissin handelte oder 
ob sich die Regensteiner Grafen auf allgemeine Alterserscheinungen 

397 Vgl. Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit.
398 Rousseaux, Administration, S. 80.
399 Dass der schlechte Gesundheitszustand von Anna II. keine Erfindung der Regen-

steiner Grafen ist, könnte sich in einem Schreiben Annas II. an Schenk Chris-
toph II. von Limpurg-Gaildorf bestätigt finden. Christoph II. hatte Anna II. in 
einem vorangegangenen Schreiben angekündigt, nach Quedlinburg zu kommen 
und seine Schwester Barbara, die in Quedlinburg Dechantin war, zu besuchen. 
Da er Barbara danach mit nach Limpurg nehmen wollte, hatte er bei Anna II. um 
die Beurlaubung Barbaras gebeten. Anna II. lud Christoph II. daraufhin Ende 
Januar 1568 nach Quedlinburg ein, lehnte aber die Beurlaubung Barbaras ab, da 
sie wegen ihres hohen Alters ihren baldigen Tod befürchtete und alle Stiftsdamen 
bei sich haben wollte. Vgl. LA BW, StAL, B 114, Bü 2880, n. f. (20.1.1568). 

400 LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 39r (28.5.1568). 
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der Äbtissin bezogen, ist angesichts fehlender ergänzender Quellen 
unklar.401

Das Halberstädter Domkapitel informierte dem kaiserlichen Auf-
trag entsprechend Anna II. und Kurfürst August als Schutzvogt des 
Stiftes über den Termin der Introduktion Elisabeths am 6. September 
des Jahres.402 Alarmiert von dieser Nachricht schrieb die Äbtissin 
an das Domkapitel in Halberstadt, dem auch ihr Bruder Christoph 
angehörte, dass sie und ihr Kapitel der geplanten Einführung der 
Koadjutorin nicht zustimmen könnten, weil Elisabeth vor ihrer Wahl 
zusammen mit ihren Brüdern versprochen hatte, „sich vnser[es] 
Stiffts Qůedlinburgk die Zeit vnsers lebens im geringsten nicht an[zu]
massenn“. Das Schreiben an den Kaiser sei hinter ihrem Rücken von 
den Regensteinern ausgebracht worden, was in ihrem Stift völlig un-
üblich sei. Auch sei es „vnsers wissens nie erhorrt, das[s] es in einigem 
Stiffts teůtzscher Nation ein solcher gebraůch mit einem Coadiůtor 
od[er] Coadiůtorissin gehalten“ wurde. Mit Erstaunen darüber, dass 
„die welt itziger zeit gantz seltzam“ sei, bat sie das Domkapitel, dem 
Kaiser zu schreiben, dass die Einführung Elisabeths aus „erheblichen 
vrsachenn“ nicht durchgeführt werden könne.403 Da Kaiser Maximi-
lian II. die Introduktion Elisabeths dem Domkapitel nur empfohlen 
hatte,404 ein Befehl wohl aber nur vom Papst ausgehen konnte, war 
das von Anna II. erbetene Vorgehen zumindest prinzipiell möglich. 

Obwohl die Einführung Elisabeths laut kaiserlichem Befehl aus-
drücklich „anderst nitt [geschehen sollte, E.R.], dan das solches in 
allwege d[er] jezigen Abtissin an Ihrer Regierůng vnd Administrati-
on vnergreifflich seie“,405 hatte auch Anna II. unverzüglich Kurfürst 
August von Sachsen über ein Schreiben an dessen Schwester Sidonia 
informiert und ihn um Rat und Schutz gebeten. August verlangte da-
raufhin vom Domkapitel, sich der Einweisung Elisabeths zur Koadju-
torin „genzlich [zu, E.R.] enthalt[en]“, und kündigte an, dem Kaiser 
ausführlich über diese Angelegenheit zu berichten.406 An Anna II. 
schrieb August die Entwicklungen durchschauend, es sei „wol zůer-

401 Im Jahr 1556 wird beim Apotheker Johann Landau in Eisleben „vor die Apoteck 
oder Medicin so I. F. G. [= Anna II.] fůr ihre p[er]sonn in ihrer jůngsten Schwach-
heitt“ benötigte, eingekauft. LASA, A21, IX, Nr. 9, fol. 74v (1556). Die für das Jahr 
1568 anzunehmenden Gebrechen scheinen demnach für Anna II. nicht die ersten 
gewesen zu sein. 

402 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 40–41 (27.7.1568). 
403 LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 42–43 (3.8.1568). 
404 Im kaiserlichen Schreiben an das Domkapitel in Halberstadt heißt es: „Vnd emp-

fehlen Eůch dem nach von Romischer Kaiserlicher Macht gnediglich, das Ihr an 
vnser statt, vnd in vnserm namen, obgedachte Coadiůtorissin vnd Kůnfftige Ab-
tissin ordentlicher weise […] Introtůcieren vnd einfůrenn.“ LASA, A20, V, Nr. 26, 
fol. 39rv (28.5.1568). 

405 LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 39r (28.5.1568).
406 LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 44rv (5.8.1568). 
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achtenn, woraůff solche dinge gemeint, vnnd gerichtet seinn“, wes-
halb sie ihn über die weiteren Vorgänge informieren solle.407 

Kaiser Maximilian II. blieb trotz der Einwände aus Quedlinburg und 
Dresden bei seiner Empfehlung an das Domkapitel zu Halberstadt 
und bat Kurfürst August, sich der Einführung Elisabeths nicht wei-
ter zu widersetzen.408 Da bis zum Tod von Anna II. 1574 weder im 
Urkunden- noch im Aktenbestand des Stiftes weitere Quellen zu die-
sem Vorgang zu finden sind, bleibt unklar, ob Elisabeth schließlich 
als Koadjutorin eingeführt wurde. Besonders angesichts des Fehlens 
einer über diesen Vorgang ausgestellten Urkunde ist anzunehmen, 
dass das Domkapitel in Halberstadt dem Drängen aus Quedlinburg 
und besonders aus Dresden eher nachgab, als dass es der kaiserlichen 
Empfehlung Folge leistete. Die schon vor 1568 bestehende Zerrüt-
tung in der Beziehung zwischen den Häusern Stolberg-Wernigerode 
und Regenstein-Blankenburg zeigte sich in diesem vor Kaiser und 
Schutzvogt ausgetragenen Konflikt mit aller Deutlichkeit. 

Weitaus schwerwiegender waren jedoch die langfristigen Folgen 
für das Reichsstift, die aus der Spaltung zwischen der Äbtissin und 
ihrer Nachfolgerin erwuchsen. Dem von Anna II. gegen ihre Nachfol-
gerin Elisabeth zur Hilfe gerufenen Schutzvogt bot sich dadurch im 
Spätsommer 1568 die Gelegenheit, sein Vorgehen beim Übergang der 
Quedlinburger Abtei auf Elisabeth langfristig vorzubereiten, während 
ihm die Wahl und Bestätigung Elisabeths 1566 wahrscheinlich verbor-
gen geblieben waren.409 Die Frage, ob das 1566 zwischen Anna II. und 
den Häusern Stolberg-Wernigerode und Regenstein-Blankenburg ver-
einbarte Projekt zur Regelung der Nachfolge in der Abtei durch das 
nicht abgestimmte Vorgehen der Regensteiner 1568 zum Einfallstor 
für den Schutzvogt wurde, gilt es vor dem Hintergrund der weiteren 
Ereignisse bis zum Amtsantritt Elisabeths 1574 zu prüfen. 

Bemerkenswerterweise lässt sich seit 1568 bis zum Tod von Anna II. 
1574 auf verschiedenen Feldern eine Zusammenarbeit zwischen ihr 
und ihrem Schutzvogt Kurfürst August ausmachen, was den Eindruck 
einer Ruhephase bestätigt.410 Nur etwas mehr als einen Monat vor ih-
407 LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 45r (6.8.1568).
408 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 48 (2.1.1569).
409 Andernfalls wären in den Jahren zwischen 1566 und 1568 weitere Klagen Augusts 

gegen die Wahl Elisabeths zu erwarten gewesen. Dafür haben sich jedoch keine 
Hinweise finden lassen.

410 Im Streit zwischen dem Rat von Quedlinburg und den EinwohnerInnen des 
Stiftsdorfes Ditfurt um das Recht, Feuerholz aus dem Wald des Ramberges ho-
len zu dürfen, bat Anna II. Kurfürst August 1568 darum, er möge ihren Befehl 
gegenüber dem Quedlinburger Rat durchsetzen. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, 
fol. 230 (22.11.1568), fol. 231–232 (28.11.1568), fol. 237–238 (29.10.1569). Auch 
ihre Beschwerden wegen der zu hohen Steuerveranlagung des Stiftes durch das 
Reich lässt Anna II. durch kursächsische Beauftragte bei den kaiserlichen Räten 
auf dem Speyerer Reichstag 1570 einreichen, obwohl sie sich durch einen eigenen 
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rem Tod bat die „mit großer Leibes schwachheit beladen[e]“ Anna II. 
ihren Schutzvogt darum, ihre Nachfolgerin, das Kapitel und das Stift 
als Ganzes neben dem Kaiser „freundtlich [zu, E.R.] schůtzen“, und 
erkannte mit dieser Bitte gegenüber „Meine[m] gnedigsten herrn 
den Chůrfůrsten zů Sachssen“411 wohl bereits die Gefahr, die sich 
nach ihrem Tod mit dem Übergang der Stiftsregierung auf ihre Nich-
te Elisabeth ergeben würde. Für den in Dresden bereits erwarteten 
Fall des Todes der Quedlinburger Äbtissin hatte der Schutzvogt Hans 
von Wolfen/Wulffen mit Anweisungen versehen und dem Rat die 
Unterstützung des Stiftshauptmanns anbefohlen.412 Der Stiftshaupt-
mann sollte demnach verhindern, dass Elisabeth als gewählte Äbtis-
sin das engere Territorium des Stiftes auf dem Stiftsberg förmlich in 
Besitz nehmen konnte. Die Ratsherren hatten sich offensichtlich der 
Aufforderung Elisabeths zur Erbhuldigung zu entziehen, wodurch 
es der neuen Äbtissin nicht möglich war, die Untertanen auf sich zu 
vereidigen.413 Diese Befehle setzten Verhandlungen zwischen August, 
Äbtissin Elisabeth II., ihren Brüdern sowie stiftischen, regensteini-
schen und kursächsischen Räten in Gang und führten schließlich zur 
Rücknahme großer Fortschritte, die Anna II. in ihrer Amtszeit hatte 
erringen können, was im Folgenden näher zu untersuchen ist.414

In ihren letzten zwei Lebensjahrzehnten gelang es Anna II., ihre 
im Zuge der Reformation enorm gestärkte landesherrliche Position 
zu sichern und das Reichsstift vor den größten Bedrohungen, ei-
ner drohenden Mediatisierung oder gar Säkularisierung durch den 
Schutzvogt, zu schützen. Die deutliche Abnahme der Konflikte mit 
dem Schutzvogt blieb jedoch eine trügerische Ruhephase. Mit den 
verschwägerten Regensteiner Grafen verband Anna II. die Regelung 
ihrer Nachfolge mit der Causa des Klosters Michaelstein und trat bei 
künftigen Konfirmationen der Klosteräbte vielsagend an die Stelle 
des Papstes. In der Stadt Quedlinburg bildeten sich unter den Geist-
lichen verschiedene miteinander konkurrierende innerlutherische 

Gesandten auf dem Reichtag vertreten ließ. Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 159–162 
(4.9.1570); DRTA, Reichsversammlungen 1556–1662. Der Reichstag zu Speyer 
1570, Nr. 567, S. 1201–1270, bes. S. 1264 (11.12.1570). Vgl. zudem Kap. 6.3 der 
vorliegenden Arbeit.

411 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 1–2 (28.1.1574).
412 Vgl. LASA, Cop. 852 E, fol. 275v–276 (10.2.1574). Der Stiftshauptmann scheint 

über den Gesundheitszustand der Äbtissin bestens informiert gewesen zu sein, 
da Augusts am 10. Februar 1574 abgefasstes Schreiben an den Quedlinburger Rat 
diesem am 4. März 1574, dem Todestag Annas II., in der „hora prima“ übergeben 
wurde. Dies spricht dafür, dass die Ratsherren für die Zeit nach dem Tod Annas II. 
möglichst kurzfristig auf die dem Stiftshauptmann erteilten Befehle verpflichtet 
werden sollten. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 3 (10.2.1574).

413 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 1–6 (6.3.1574).
414 Vgl. Kap. 9.6 der vorliegenden Arbeit.
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Strömungen aus, deren Konflikt die geistliche wie die weltliche Herr-
schaft Annas II. in ihren letzten Lebensjahren herausforderte.

9.5 PHILIPPISTEN VERSUS GNESIOLUTHERANER –  
INNERPROTESTANTISCHER STREIT  

UM DIE WAHRE REFORMATION

In der zweiten Hälfte der 1560er-Jahre entflammte in Quedlinburg 
ein Konflikt zwischen Johann Regius und Johann Schelhammer, dem 
Pfarrer und dem Kaplan von St. Benedikti einerseits und dem Hof-
prediger Matthäus Absdorf sowie anderen Geistlichen andererseits, 
der auch die Äbtissin in Bedrängnis brachte. Hintergrund war ur-
sprünglich der im Zusammenhang mit dem Augsburger Interim von 
1548 bereits erwähnte (erste) Adiaphoristische Streit zwischen Gne-
siolutheranern und den sogenannten Philippisten, den Anhängern 
Melanchthons.415 Die aus diesem Streit erwachsende „theologische 
Zerreißprobe unter den Protestanten“416 hatte seit 1548 zu weiteren 
Konflikten geführt, unter anderem zum Osiandrischen, Majoristi-
schen, Antinomistischen und Synergistischen Streit.417 Dabei ver-

415 Vgl. dazu Kap. 9, Anm. 303 der vorliegenden Arbeit sowie weiterhin die von Koch 
angemahnte weitere Differenzierung beider Parteien: Koch, Ernst: Der kursächsi-
sche Philippismus und seine Krise in den 1560er und 1570er Jahren. In: Schilling, 
Heinz (Hg.): Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – Das Problem 
der „Zweiten Reformation“. Wissenschaftliches Symposium des Vereins für Refor-
mationsgeschichte 1985, Gütersloh 1986, S. 60–77, bes. S. 62f (Schriften des Ver-
eins für Reformationsgeschichte 195).

416 Mörke, Reformation, S. 60. Vgl. dazu im Überblick: Wallmann, Johannes: Kir-
chengeschichte Deutschlands seit der Reformation, Tübingen 62006, S. 91–98 
(UTB 1355); Seebass, Gottfried: Geschichte des Christentums. III. Spätmittelalter 
– Reformation – Konfessionalisierung, Stuttgart 2006, S. 231–246 (Theologische 
Wissenschaft. Sammelwerk für Studium und Beruf 7); Koch, Ernst: Das konfes-
sionelle Zeitalter. Katholizismus, Luthertum, Calvinismus (1563–1675), Leipzig 
2000, S. 211–217 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen II/8); sowie mit 
dem Schwerpunkt auf der Christologie und Abendmahlslehre der späteren Jahre 
Hund, Johannes: Das Wort ward Fleisch. Eine systematisch-theologische Unter-
suchung zur Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre 
in den Jahren 1567–1574, Göttingen 2006 (Forschungen zur systematischen und 
ökumenischen Theologie 114).

417 Die Details der theologischen Auseinandersetzungen sind hier uninteressant. 
Vgl. dazu im Überblick: Kaufmann, Thomas: Erlöste und Verdammte. Eine Ge-
schichte der Reformation, München 2016, S. 302–304; Keller, Gnesioluthera-
ner; vgl. weiterhin die tiefer gehenden Studien von: Wenz, Gunther: Theologie 
der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Eine historische 
und systematische Einführung in das Konkordienbuch, Bd. 2, Berlin/New York 
1998, S. 467–539; Kolb, Robert: Die Konkordienformel. Eine Einführung in ihre 
Geschichte und Theologie, Göttingen 2011 (Oberurseler Hefte, Ergänzungsbän-
de 8) (engl. in: Arand, Charles P./Nestingen, James Arne/Kolb, Robert: The 
Lutheran confessions. History and theology of The book of Concord, Minneapo-
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liefen die Konfliktlinien zum Teil innerhalb des Lagers der Gnesio-
lutheraner (Antinomistischer Streit), meistens aber zwischen diesen 
und den Philippisten. Obwohl es unmöglich ist, „eine eindeutige 
Trennungslinie zwischen Gnesiolutheranern und Philippisten [zu] 
ziehen“,418 kann doch mit Koch festgehalten werden, dass sich in 

lis/Minn. 2012); Hauschild, Wolf-Dieter: Lehrbuch der Kirchen- und Dogmen-
geschichte, Bd. 2: Reformation und Neuzeit, Gütersloh 42010, S. 407–420; Koch, 
Der kursächsische Philippismus; Ders.: Ausbau, Gefährdung und Festigung der 
lutherischen Landeskirche von 1553 bis 1601. In: Junghans, Helmar (Hg.): Das 
Jahrhundert der Reformation in Sachsen, Leipzig 22005, S. 191–218; weiterfüh-
rend: Crusius, Irene: „Nicht calvinistisch, nicht lutherisch“: Zu Humanismus, 
Philippismus und Kryptocalvinismus in Sachsen am Ende des 16. Jahrhunderts. 
In: ARG 99 (2008), S. 139–174; Ludwig, Ulrike: Zwischen Philippismus und ortho-
doxem Luthertum. Der kursächsische Reformprozess und das Melanchthonbild 
in Kursachsen in den Jahren 1576 und 1580. In: Dingel, Irene/Kohnle, Armin 
(Hg.): Philipp Melanchthon. Lehrer Deutschlands, Reformator Europas, Leip-
zig 2011, S. 99–116 (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der 
Lutherischen Orthodoxie (LStRLO) 13); Dies., Philippismus; Hasse, Hans-Peter: 
Zensur theologischer Bücher in Kursachsen im konfessionellen Zeitalter. Studi-
en zur kursächsischen Literatur- und Religionspolitik in den Jahren 1569–1575, 
Leipzig 2000, bes. S. 69–182 (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte 5); 
Richter, Matthias: Gesetz und Heil. Eine Untersuchung zur Vorgeschichte und 
zum Verlauf des sogenannten Zweiten Antinomistischen Streits, Göttingen 1996 
(Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 67); Mehlhausen, Joachim: 
Der Streit um die Adiaphora. In: Brecht, Martin/Schwarz, Reinhard (Hg.): Be-
kenntnis und Einheit der Kirche. Studien zum Konkordienbuch, Stuttgart 1980, 
S. 105–128; weiterhin die seit 2010 erschienenen und von Irene Dingel heraus-
gegebenen Editionsbände: Dingel, Irene (Hg.): Reaktionen auf das Augsburger 
Interim. Der Interimistische Streit (1548–1549), bearb. von Johannes Hund, Jan 
Martin Lies, Hans-Otto Schneider, Göttingen 2010 (Controversia et Confessio. 
Theologische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahledition 1); Dies., 
Der Adiaphoristische Streit; Dies. (Hg.): Der Majoristische Streit (1552–1570), 
bearb. von Jan Martin Lies, Hans-Otto Schneider, Göttingen 2014 (Controversia 
et Confessio. Theologische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahlediti-
on 3); Dies. (Hg.): Der Antinomistische Streit (1556–1571), bearb. von Kęstutis 
Daugirdas, Jan Martin Lies, Hans-Otto Schneider, Göttingen 2016 (Controversia 
et Confessio. Theologische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahle-
dition 4); Dies. (Hg.): Die Debatte um die Wittenberger Abendmahlslehre und 
Christologie (1570–1574), Göttingen 2008 (Controversia et Confessio. Theologi-
sche Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahledition 8); Stössel, Hendrik: 
Melanchthon und die Bekenntnisbildung. Luthertum. In: Frank, Günter (Hg.): 
Philipp Melanchthon. Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Ein Hand-
buch, Berlin/Boston 2017, S. 155–178, bes. S. 176f; Peters, Christian: Der kur-
sächsische Anteil an Entstehung und Durchsetzung des Konkordienbuches. In: 
Junghans, Helmar (Hg.): Die sächsischen Kurfürsten während des Religionsfrie-
dens von 1555 bis 1618. Symposium anläßlich des Abschlusses der Edition „Poli-
tische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen“ vom 15. 
bis 18. September 2005 in Leipzig, Stuttgart 2007, S. 191–208, hier S. 199 (Quellen 
und Forschungen zur sächsischen Geschichte 31); Hauschild, Wolf-Dieter: Cor-
pus Doctrinae und Bekenntnisschriften. Zur Vorgeschichte des Konkordienbu-
ches. In: Brecht, Martin/Schwarz, Reinhard (Hg.): Bekenntnis und Einheit der 
Kirche. Studien zum Konkordienbuch, Stuttgart 1980, S. 235–252. 

418 Keller, Gnesiolutheraner, S. 514.
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Wittenberg und Leipzig um Melanchthon und seine Schüler mehr-
heitlich die Philippisten sammelten, während in Jena und später in 
Magdeburg mit Matthias Flacius Illyricus und seinen Freunden die 
„denkbar schärfsten Gegner Melanchthons“ Position bezogen.419 
Die Bezeichnungen „Philippisten“ und „Gnesiolutheraner“ wurden 
wahrscheinlich erst im 18. Jahrhundert geprägt.420 Zeitgenössisch be-
zeichneten diejenigen, die treu zu Melanchthon hielten, ihre Gegner 
nach deren führendem Kopf Flacius als „Flacianer“, während diejeni-
gen, die auf Flacius’ Seite standen, die Anhänger Melanchthons als 
„Adiaphoristen“ verunglimpften. Wegen des Vorwurfs gegenüber den 
Anhängern Melanchthons, sie würden verdeckt mit dem Calvinismus 
sympathisieren, erhielten sie auch den Beinamen „Kryptocalvinis-
ten“, eine von Kolb als „irreführend“ angesehene Bezeichnung.421 

Inhaltliche Unterschiede lassen sich zwischen Philippisten und 
Gnesiolutheranern hauptsächlich bei Fragen ausmachen, die sich 
mit der Unbedingtheit des Bekenntnisses zu Gottes Wort, mit dem 
Verhältnis zur mittelalterlichen Kirche, ihren Zeremonien und Riten 
sowie mit den sogenannten guten Werken auseinandersetzen. Aus 
der den beiden Gruppen gemeinsamen Endzeiterwartung als maß-
geblichem Antrieb ihrer Bemühungen zogen die jeweiligen Vertreter 
unterschiedliche Schlüsse, wie vorzugehen sei. Die Gnesiolutheraner 
zeichneten sich durch eine „radikale Hingabe zum Bekennen ihres 
Glaubens aus“. Sie waren bereit, diesen kompromisslos und „ohne 

419 Koch, Ausbau, S. 194. 
420 Vgl. Kolb, Die Konkordienformel, S. 59. Koch sieht dementgegen zumindest die 

Bezeichnung „Gnesiolutheraner“ als zeitgenössisch an. Vgl. Koch, Ernst: Gnesi-
olutheraner. In: RGG4 3, Sp. 1043. Hauschild nimmt an, dass der Begriff „Phil-
ippisten“ „in der gnesiolutherischen Polemik des 16. Jh.s gebildet worden“ sei. 
Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, S. 409. 

421 Kolb, Die Konkordienformel, S. 129 plädiert eher für die Bezeichnung Krypto-
philippisten. Moltmann sieht in Kryptophilippisten „nicht selten reform-humanis-
tische Spiritualisten, die unter dem Druck der lutherischen Orthodoxie zu diesem 
Kreise [der Kryptophilippisten, E.R.] stießen und sich Formeln anschlossen, die 
zwar nicht die eigenen waren, wohl aber ein gewisses Verständnis offen ließen“. Es 
handelt sich also um Männer, „die ihr freies Denken über Religion und Leben im 
Mantel des Philippismus bargen und in seinem Schutz verbreiteten“. Moltmann, 
Jürgen: Christoph Pezel (1539–1604) und der Calvinismus in Bremen, Bremen 
1958, S. 11 (Hospitum Ecclesiae. Forschungen zur bremischen Kirchengeschichte 
2), zit. nach: Lohse, Bernhard: Dogma und Bekenntnis in der Reformation. Von 
Luther bis zum Konkordienbuch. In: Ders./Neuser, Wilhelm/Gaßmann, Gün-
ther/Dantine, Wilhelm/Slenczka, Reinhard/Benrath, Gustav Adolf (Hg.): Hand-
buch der Dogmen- und Theologiegeschichte, Bd. 2: Die Lehrentwicklung im Rah-
men der Konfessionalität, Göttingen 21998, S. 132 (UTB 8161); vgl. zudem Hund, 
Das Wort, S. 674–705; Ders.: Kryptocalvinismus oder Kryptophilippismus? Die 
Wittenberger Abendmahlslehre und Christologie in den Jahren 1567–1574. In: 
Dingel, Irene/Kohnle, Armin (Hg.): Philipp Melanchthon. Lehrer Deutschlands, 
Reformator Europas, Leipzig 2011, S. 271–290 (Leucorea-Studien zur Geschichte 
der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie (LStRLO) 13). 
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Rücksicht auf Verluste vorzutragen“.422 Die Philippisten ließen sich 
dagegen von institutionellen Erfordernissen der Kirche in ihren eige-
nen Territorien und in der abendländischen Christenheit überhaupt 
leiten, weshalb sie sich offen dafür zeigten, die Freiheit des Bekennt-
nisses im Sinne der institutionellen Eintracht hintanzustellen, und 
zur „Staatsnähe“ neigten.423 Ebenso kritisierten die Gnesiolutheraner 
im Verhältnis zwischen Kirche und Landesherrschaft jede „Einmi-
schung in das kirchliche Leben durch die Obrigkeit, sei es Fürst oder 
Stadtrat“,424 während die Philippisten trotz mancher Bedenken loyal 
zu ihrer Obrigkeit standen. Im Verhältnis zur mittelalterlichen Kir-
che und den teils noch immer gepflegten Bräuchen und Riten suchte 
Melanchthon überwiegend einen Mittelweg zwischen Lutheranern 
und Altgläubigen zu beschreiten und zeigte anfangs Offenheit im 
Verhältnis zu Rom. Die Gnesiolutheraner waren hier deutlich „radi-
kaler in ihrer Ablehnung eines Großteils des mittelalterlichen Erbes“ 
der Kirche.425 Bei den sogenannten guten Werken war umstritten, 
ob sie laut den Philippisten unter gewissen Bedingungen notwendig 
zur Seligkeit waren oder ob sie nach Meinung vieler Gnesioluthera-
ner zwar „für das christliche Leben notwendig seien, nicht aber zur 
Erlösung“.426 

Aufgrund ihrer Bereitschaft zum radikalen Bekenntnis ihres Glau-
bens waren Gnesiolutheraner deutlich mehr als die Vertreter der 
Philippisten zu öffentlichen Verurteilungen und Verdammungen 
bereit, während es den Philippisten eher um eine humanistische Er-
neuerung von Kirche, Schule, Theologie und Wissenschaft ging.427 
Weiterhin ist die politische Dimension der theologischen Auseinan-
dersetzungen zwischen Gnesiolutheranern und Philippisten hervor-
zuheben. Koch weist darauf hin, dass die theologischen Debatten in 
die Auseinandersetzungen zwischen den beiden wettinischen Linien 
der Ernestiner und der Albertiner eingingen,428 die seit dem Über-
gang der Kurwürde an die Albertiner 1547 weiter schwelten und infol-
ge der Grumbach’schen Händel 1567429 nochmals eskalierten. Wäh-
rend die Albertiner an ihren Universitäten in Wittenberg und Leipzig 

422 Kolb, Die Konkordienformel, S. 60.
423 Peters, Der kursächsische Anteil, S. 199. Laut Jan Brademann sprachen die Phil-

ippisten „den Landesherren am klarsten die Fürsorge für Kirchenwesen und Got-
tesverehrung zu“. Brademann, Potenziale, S. 52.

424 Kolb, Die Konkordienformel, S. 62; Koch, Gnesiolutheraner, Sp. 1043.
425 Kolb, Die Konkordienformel, S. 63.
426 Kolb, Die Konkordienformel, S. 63.
427 Vgl. Hasse, Hans-Peter: Philippisten. In: RGG4 6, Sp. 1279f, bes. Sp. 1279.
428 Vgl. Koch, Ausbau, S. 195; Peters, Der kursächsische Anteil, S. 192f.
429 Vgl. Koch, Ausbau, S. 197.
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die Vertreter des Philippismus stützten,430 fanden einflussreiche 
Gnesiolutheraner an der von den Ernestinern als „Anti-Wittenberg“ 
gegründeten Universität in Jena Anstellung. Dies hatte nach Leppin 
zur Folge, dass „die Auseinandersetzung zwischen Albertinern und 
Ernestinern streckenweise auch zu einem Kampf um die wahrhaf-
te reformatorische Autorität“ wurde. Die besonders „kämpferische 
Speerspitze“, die die Ernestiner zusammen mit den Gnesioluthera-
nern bildeten, führte zur Selbstwahrnehmung der Ernestiner, dass sie 
sich an Christus hielten, während „die Albertiner mit ihrem theologi-
schen Hauptrepräsentanten Melanchthon zum Antichrist abgefallen“ 
waren.431 Leppin geht bei seiner Beurteilung des Einflusses theologi-
scher Streitthemen auf ursprünglich politische Konflikte noch weiter, 
wenn er in der „irdische[n] Auseinandersetzung um das erbe [sic!] 
des Schmalkaldischen Krieges“ eine „endzeitliche Dimension“ sieht 
und festhält, dass „der Riss zwischen Wahrheit und Unwahrheit, zwi-
schen Christus und Antichrist […] der Grenze zwischen beiden wetti-
nischen Territorien“ entsprach.432 

Zu einer weiteren Verfestigung der gegensätzlichen Positionen führ-
te das nach Melanchthons Tod 1560 veröffentlichte, aber noch von 
ihm zusammengestellte Corpus Doctrinae Christianae (im Folgenden 
CDC),433 das als Lehrsammlung neben den altkirchlichen Symbolen 
ausschließlich Melanchthon’sche Schriften enthielt. Das CDC bekam 
auch die Bezeichnungen Corpus Doctrinae Philippicum nach seinem 
maßgeblichen Autor beziehungsweise Corpus Doctrinae Miscinum oder 
Corpus Doctrinae Saxonica, benannt nach dem kursächsischen Gebiet, 
in dem es seit 1560 oder spätestens seit 1566434 „unangefochten als 

430 Christian Peters bezeichnet den Philippismus als „die Theologie zweier Fakultä-
ten, Wittenberg und Leipzig“. Peters, Der kursächsische Anteil, S. 199.

431 Leppin, Volker: Die ernestinischen Beziehungen zu Kursachsen nach 1547 – um 
das Erbe der Reformation. In: Ders. (Hg.): Reformatorische Gestaltungen. Theo-
logie und Kirchenpolitik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Leipzig 2016, 
S. 247–263, hier S. 254 (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte 43), Erst-
veröffentlichung in: Junghans, Helmar (Hg.): Die sächsischen Kurfürsten wäh-
rend des Religionsfriedens von 1555 bis 1618, Leipzig 2007, S. 67–80 (Quellen 
und Forschungen zur sächsischen Geschichte 31).

432 Leppin, Die ernestinischen Beziehungen, S. 254.
433 Vgl. Melanchthon, Philipp: Corpvs Doctrinæ Christianæ. Das ist, Gantze Summa 

der rechten waren Christlichen Lehre des heiligen Euangelij, nach jnnhalt Göttli-
cher, Prophetischen und Apostolischen Schrifften […], Leipzig 1560.

434 Während Dingel jene normierende Funktion bereits seit 1560 für Kursachsen an-
nimmt, setzen Wartenberg, Kolb und Hasse dafür das Jahr 1566 an. Vgl. Dingel, 
Irene: Melanchthon und die Normierung des Bekenntnisses. In: Frank, Günter 
(Hg.): Der Theologe Melanchthon, Stuttgart 2000, S. 195–211, hier S. 195 (Me-
lanchthonschriften der Stadt Bretten 5); Kolb, Die Konkordienformel, S. 195; 
Hasse, Hans-Peter: Konfessionelle Identität und Philippismus in Kursachsen. Die 
identitätsstiftende Funktion des „Corpus doctrinae Philippicum“: am Beispiel 
der „Christlichen nützlichen Fragen“ (1590) des Liebenwerdaer Superintenden-
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Kompendium rechter Lehre und schriftgemäßen Bekenntnisses“435 
galt. Das CDC war unter den anderen zeitgenössischen Corpora Doctri-
nae das „einflußreichste“. Es hatte für Melanchthon neben der Nor-
mierungsfunktion die Aufgabe, seine abschließende Stellungnahme 
in den noch schwelenden Kontroversen zu sein, in denen er zumeist 
offen angegriffen wurde.436 Alle „Selbstbindungen“ in Form der Cor-
pora doctrinae einte dabei „letztlich ein Ziel: Angesichts einer Fülle 
äußerer Irritationen – Abschluß des Trienter Konzils, Scheitern der 
fürstlichen Einigungsversuche, Wechsel der Kurpfalz ins reformierte 
Lager – sollte zumindest nach innen die Bekenntniseinheit, das heißt 
die Geschlossenheit des eigenen Kirchenwesens nach Lehre und 
Ordnung, sichergestellt werden.“437

Vor diesem Hintergrund ist der eingangs erwähnte, in Quedlinburg 
ausgetragene Streit Ende der 1560er-Jahre zu betrachten. Beschrie-
ben wird er erstmals 1710 bei Kettner.438 Laut Kettner sei Matthäus 
Absdorf 1564 durch den Zeitzer Superintendenten Petrus Praetorius 
und den Leipziger Professor Andreas Freyhuff nach Quedlinburg ver-
mittelt worden, wo er laut Bley 1565 „die neugeschaffenen Stellen des 
Hofpredigers und des Superintendenten besetzte“.439 Zu ersten Lehr-
streitigkeiten sei es noch vor 1569 gekommen, in welchem Jahr Prae-
torius und Freyhuff/Freyhub440 nach Quedlinburg kamen und sofort 
einen „aus orthodoxer Sicht verfälschten lutherischen Katechismus 
drucken ließen“. Praetorius und Freyhub hätten weiterhin 1570 die 
Äbtissin dazu verleitet, die Quedlinburger Geistlichkeit und das 
Schulkollegium „Melanchthons Schriftensammlung Corpus Doctrinae 
christianae“ unterzeichnen zu lassen.441 Weil zwei Geistliche und der 
Rektor des Gymnasiums, Basileus Faber, die Unterschrift verweiger-

ten Paul Franz. In: Loehr, Johanna (Hg.): Dona Melanchthoniana. Festgabe für 
Heinz Scheible zum 70. Geburtstag, Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, S. 119–146, bes. 
S. 143; Wartenberg, Günther: Die Confessio Saxonica als Bekenntnis evangeli-
scher Reichsstände. In: Flöter, Jonas/Hein, Markus (Hg.): Günther Wartenberg. 
Wittenberger Reformation und territoriale Politik. Ausgewählte Aufsätze, Leipzig 
2003, S. 175–190, bes. S. 175, Erstveröffentlichung in: Roll, Christine/Braun, Bet-
tina/Stratenwerth, Heide (Hg.): Recht und Reich im Zeitalter der Reformation. 
Festschrift für Horst Rabe, Frankfurt/Main 1996, S. 275–294.

435 Dingel, Melanchthon und die Normierung, S. 195; weiterhin: Hauschild, Cor-
pus Doctrinae, S. 240f.

436 Dingel, Melanchthon und die Normierung, S. 199, 202; Dingel, Irene: Concordia 
Controversa. Die öffentlichen Diskussionen um das lutherische Konkordienwerk 
am Ende des 16. Jahrhunderts, Heidelberg 1996, S. 15 (Quellen und Forschungen 
zur Reformationsgeschichte 63). 

437 Peters, Der kursächsische Anteil, S. 197.
438 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 263–266; Bley, Tradition, S. 59.
439 Bley, Tradition, S. 59; vgl. Kettner, Kirchen, S. 263.
440 Im Folgenden wird die in der ADB verwendete Namensform „Freyhub“ auch hier 

genutzt. Vgl. Brockhaus: Freyhub, Andreas. In: ADB 7, S. 369.
441 Bley, Tradition, S. 59 (kursiver Teil im Original).



590 9. Stiftische Autonomie oder sächsische Mediatisierung

ten, seien sie Anfang Dezember 1570 ihrer Ämter enthoben und des 
Landes verwiesen worden. Die Namen der Geistlichen waren Kettner 
nicht bekannt, es handelte sich jedoch mit großer Sicherheit um die 
später näher zu untersuchenden Johann Schelhammer und Johannes 
Regius. Nach Meinung der Abgesetzten waren für ihr Schicksal nicht 
Anna II. und der Stiftshauptmann, sondern Praetorius, Freyhub und 
Absdorf verantwortlich. Im Anschluss an diese kurze Schilderung der 
Ereignisse fährt Bley fort: „Nicht lange und Kurfürst August griff auch 
hier ein: Praetorius flüchtete nach Danzig und Freyhuff landete im 
Kerker. Absdorf verblieb allerdings bis zu seinem Tode 1605 in sei-
nem Amt.“442

Obwohl Kettner abgesehen von fehlerhaften Datierungen das Er-
gebnis des Konflikts die Entlassung mehrerer Quedlinburger Kir-
chen- und Schuldiener richtig wiedergibt, sind seine zwischen den 
Beteiligten gezogenen Verbindungen zum Teil sehr fraglich. Auch ist 
seine Einordnung der Ereignisse durch die Auslassung wichtiger Ele-
mente unvollständig. Es entsteht der Eindruck, Praetorius und Frey-
hub wären auf eigene Initiative nach Quedlinburg gekommen, hätten 
dort gemäß dem „Synergismo und Crypto Calvinismo“443 ihre Lehren 
verbreitet und wären zur Strafe durch Kurfürst August schließlich 
vertrieben beziehungsweise inhaftiert worden. Kettners Bericht ist 
deshalb kritisch zu hinterfragen. Folglich müssen die Hintergründe 
und auch das Ergebnis der Streitigkeiten quellenbasiert untersucht 
und neu interpretiert werden. Es geht letztlich auch um die Frage, ob 
beziehungsweise wie Kurfürst August den Konflikt zwischen Absdorf, 
Praetorius, Freyhub, Schelhammer und Regius dafür nutzte, seinen 
Einfluss auf das Quedlinburger Kirchenwesen auszuweiten. 

Zunächst fällt auf, dass sich Matthäus Absdorf anhand der Ratsrech-
nungen bereits 1548 in Quedlinburg nachweisen lässt: Am 29. April 
1548 werden „dem Cantor Mattheůs Abstorff vff sein wirttschafft“, 
d. h. seine Hochzeit, zwei Taler und vier Groschen vom Quedlinbur-
ger Rat „vorehret“.444 Bei Kettner waren es der Zeitzer Superinten-
dent Praetorius und der Leipziger Professor Freyhub, die Absdorf 
1564 nach Quedlinburg „recommendiret“ hatten.445 Diese frühe Er-
wähnung von Absdorf in Quedlinburg macht es unwahrscheinlich, 
dass ihn Petrus Praetorius und Andreas Freyhub nach Quedlinburg 
vermittelt hatten. Für eine derartige Vermittlung oder Empfehlung 
442 Bley, Tradition, S. 59. Siehe weiterhin auch Fritsch, Geschichte, II, S. 24, der die 

Entlassung von Schelhammer und Regius irrtümlich in die Amtszeit von Äbtissin 
Anna III. verlegte.

443 Kettner, Kirchen, S. 263. 
444 StA QLB, 23a, RR, Nr. 28, Vol. II (1548), fol. 125r. Zusätzlich wird er 1557 als Zins-

zahler im Rechnungsbuch des Reichen Kastens erwähnt. Vgl. Pfarrarchiv Quedlin-
burg, Ben. 119, n. f.

445 Kettner, Kirchen, S. 263. 
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darf man bei Praetorius und Freyhub eine gehobene akademische Po-
sition oder ein höheres kirchliches Amt als Voraussetzung annehmen. 

Praetorius studierte zwar – wie auch Absdorf446 – seit 1538 in Wit-
tenberg, erlangte jedoch erst 1554 die Doktorwürde. Er wurde im sel-
ben Jahr Prediger an der dortigen Schlosskirche.447 Andreas Freyhub 
erwarb erst 1549 den Grad eines Baccalaureus und 1554 den eines Ma-
gisters der Philosophie, bevor er 1557 zum Baccalaureus, 1558 zum 
Lizenziaten und zum Doktor der Theologie ernannt wurde. Erst seit 
1558 war er Professor an der Universität in Leipzig und Kanonikus in 
Meißen.448 In den 1540er-Jahren dürften sich somit weder Praetorius 
noch Freyhub in der Lage gesehen haben, Absdorf nach Quedlinburg 
zu vermitteln, auch wenn sich Praetorius und Absdorf beim Studium 
kennengelernt haben könnten. Ob Absdorf auf ihre Empfehlung hin 
1565 Superintendent wurde, ist noch näher zu untersuchen. 

Voigt nimmt im Gegensatz zu Kettner an, dass Absdorf auf Anraten 
Luthers durch Melanchthon dem Quedlinburger Magistrat als Rektor 
für die neu eingerichtete Schule im Franziskanerkloster empfohlen 
worden war. Voigt bringt dafür einzig einen gläsernen Trinkbecher 
zum Beleg an, den Luther Absdorf geschenkt haben soll, und der sich 
Ende des 18. Jahrhunderts in einem Schrank in der Quedlinburger 
Ratsbibliothek befand.449 In den Quellen lässt sich nur eine Empfeh-
lung Melanchthons für einen Lehrer gegenüber dem Quedlinbur-
ger Rat finden. Dieser Lehrer hieß jedoch Christoph Sinoetio bezie-
hungsweise Singel.450 Es ist zu vermuten, dass Kettner die erwähnte 
Verbindung zwischen Absdorf, Praetorius und Freyhub annahm, weil 
Absdorf nach dem Konflikt Ende der 1560er-Jahre bis zu seinem Tod 
1605 im Amt blieb, während andere Quedlinburger Geistliche Ende 
1570 durch Praetorius und Freyhub ihrer Ämter enthoben wurden. 
Kettner und ihm folgend Bley gehen weiterhin falsch in der Annah-
446 Vgl. Förstemann, Album, I, S. 169.
447 Vgl. Adelung, Johann Christian/Rotermund, Heinrich Wilhelm: Fortsetzung zu 

Christian Gottlieb Joe chers allgemeinen Gelehrten-Lexiko [sic!] …, Bd. 6, Bremen 
1819, Sp. 804; Jöcher, Christian Gottlieb: Gelehrten-Lexicon, Darinne die Gelehr-
ten aller Stae nde sowohl mae nn- als weiblichen Geschlechts, welche von Anfange der 
Welt bis auf ietzige Zeit gelebt … in alphabetischer Ordnung beschrieben werden, 
Bd. 3, Leipzig 1751, Sp. 1751; Bolte: Prätorius, Petrus. In: ADB 26, S. 533f; Prae-
torius (ursprünglich Richter oder Schulz), Petrus. In: Deutsches Theater-Lexikon, 
Bd. 3, Bern 1992, S. 1789; Müller, Reinhard: Praetorius, Peter. In: Deutsches Lite-
ratur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch, Bd. 3, Bern/Stuttgart 
31990, Sp. 223f.

448 Vgl. Jöcher, Gelehrten-Lexicon, Bd. 2, Sp. 749; Brockhaus, Freyhub.
449 Vgl. Voigt, Geschichte, I, S. 35. In diesem sogenannten Lutherbecher ist ein sy-

risches Glas aus dem 12. Jahrhundert zu sehen, das heute im Besitz des Schloss-
museums ist.

450 Vgl. LASA, Cop. 809, fol. 322v–323r (11.2.1540); Scheible, Heinz (Hg.): Melanch-
thons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, Bd. 3, Stutt-
gart-Bad Cannstatt 1979, Nr. 2367, S. 28 (11.2.1540).
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me, Absdorf habe 1565 eine neu geschaffene Stelle des Quedlinbur-
ger Superintendenten und Hofpredigers besetzt. 

An anderer Stelle wurde bereits erwähnt,451 dass schon 1540 Johan-
nes Silvius und kurz darauf wahrscheinlich Andreas Ernst die ersten 
Superintendenten in Quedlinburg waren. Spätestens 1555 leitete Jo-
hannes Hornburger als Superintendent das Quedlinburger Kirchen-
wesen.452 Es ist anzunehmen, dass diese von Anna II. ernannten Supe-
rintendenten zudem ihre Hofprediger waren. Die 1565 vermeintlich 
neu geschaffene Stelle des Superintendenten bestand deshalb bereits 
seit 1540. Auch Ende des Jahres 1570 wird Absdorf lediglich als Hof-
prediger der Äbtissin erwähnt – nicht aber als Superintendent.453 
Die Superintendentur könnte zu diesem Zeitpunkt aus unbekannten 
Gründen unbesetzt gewesen sein.

Den Anlass für den Konflikt aus dem Jahr 1570 dürfte die Verleum-
dung von Graf Christoph zu Stolberg, Dompropst in Halberstadt, 
durch den Pfarrer Regius zu St. Benedikti ein Jahr zuvor geboten ha-
ben. Der in Quedlinburg ansässige Wolf vom Thal wollte sein Kind 
wahrscheinlich in St. Benedikti taufen lassen und beabsichtigte, Graf 
Christoph „zůgefattern zůbitten“. Regius riet Wolf vom Thal davon 
mit dem Hinweis ab, dass der Halberstädter Dompropst noch „der pa-
pisterei“ anhinge.454 Graf Christoph habe laut Regius in Rom schwö-
ren lassen, dass er niemals das Abendmahl unter beiderlei Gestalt 
empfangen habe. Der derart verleumdete Dompropst wandte sich in 
Sorge um seinen Ruf und sein Gewissen an seine Schwester, Äbtissin 
Anna II., die ihren Hofprediger Absdorf hinzuzog. Zusammen mit 
dem Pfarrer der Neustadt stellte Absdorf den Pfarrer von St. Bene-
dikti zur Rede. Auf die drängendste Frage, wer diese Behauptungen 
über den Bruder der Äbtissin verbreitete, konnte Regius jedoch nur 
angeben, dass er vor vier oder sechs Jahren, bevor er nach Quedlin-
burg kam, solches „von edel vnd vnedel, baůrn, bůrgern, fůrleůth 
vnd bott[en] vff der strassen […] gehort“, 455 allerdings könne er nie-
manden namentlich angeben. Mit einiger Sicherheit wurde Anna II. 
bereits durch diesen Vorfall veranlasst, gegen den vom Rat berufenen 
Pfarrer Regius einzuschreiten.

In einer Ende Oktober 1570 abgefassten ausführlichen Instrukti-
on Annas II. für ihre Gesandten Wolf Ulrich von Weberlingen und 
Christoph von Hoym bei Kurfürst August werden die Ereignisse um 
die zwei Geistlichen an St. Benedikti aus der Perspektive des Stiftes ge-

451 Vgl. Kap. 3.3 und Kap. 4.3.1 der vorliegenden Arbeit.
452 Vgl. Kap. 9.3 der vorliegenden Arbeit.
453 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
454 LASA, H8, B I, Nr. 24a, fol. 24a, fol. 10r (etwa 1569). Vgl. dazu auch das Schreiben 

von Regius an Graf Christoph fol. 1–9 (s. d.).
455 LASA, H8, B I, Nr. 24a, fol. 24a, fol. 27 (etwa 1569). 
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schildert. Demnach sei Johannes Regius „Anno 1565“, als die Äbtissin 
„vorm sterbenn von hinnen gewichenn“,456 durch den Rat zum Pfar-
rer von St. Benedikti angenommen worden. Bald nach seiner Ankunft 
habe sich Regius von den übrigen Geistlichen in der Stadt „abgeson-
dert“ und sie bei der Bevölkerung „vordechtig“ gemacht, falsch zu pre-
digen. Dennoch soll Regius darauf gehofft haben, anstelle des (an der 
Epidemie 1565?) verstorbenen Superintendenten dessen Amt zu er-
halten. Weil sich der Hofprediger Matthäus Absdorf dagegen wandte, 
habe Regius „seinen haß“ auf ihn geworfen und ihn wohl wegen seiner 
Verbindung zur Landesherrin einen „fůchsschwentzer vnndt tellerle-
cker genant“. Auch die anderen Pfarrer seien von Regius als „falsche 
lherer“ beschimpft worden, weil sie nicht wie Regius „[i]merdar aůf 
Maioristen[,] Sÿnergisten [und]  Adiaphoristen gescholten“457 hätten. 
Durch seine Beschimpfungen habe Regius es schließlich dahin ge-
bracht, dass er allmählich „der lheůte hertzen vndt gemhůter“ von 
ihren Pfarrern abwandte und weitaus weniger Personen als vorher die 
Gottesdienste der anderen Quedlinburger Geistlichen besuchten. Zu-
sammen mit seinem Kaplan Johann Schelhammer bezichtigte Regius 
die „Universiteten Wittenbergk“ beziehungsweise die dortigen Theo-
logen, sie hätten die „Aůgůstinam Confessionem vorfelschet“,458 wo-
mit die von Melanchthon 1540 verfasste Confessio Augustana Variata459 
gemeint gewesen sein dürfte. Weil die anderen Geistlichen Qued-
linburgs keinen Gefallen am „lestern, schmehen vndt vordammen“ 
hätten, wären sie dazu verurteilt gewesen, „Stůmme hůnde [zu, E.R.] 
sein“.460

456 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 138v (29.10.1570). Vgl. auch das Dresdner Exemplar 
HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (29.10.1570). Wozniak er-
wähnt eine Epidemie in Quedlinburg für die Jahre 1566/67, bei der etwa 2500 
Menschen umkamen. Allerdings bezieht er sich dabei ausschließlich auf das 
Schossregister dieser Jahre, während das Register des Vorjahres 1565/66 nicht 
überliefert ist. Da die Instruktion Annas II. eine Epidemie für das Jahr 1565 er-
wähnt, ist es wahrscheinlich, dass sich diese Epidemie entweder bis in das Folge-
jahr erstreckte oder ihr 1566 unabhängig davon eine zweite Epidemie folgte. Ob 
sich im Schossregister der Jahre 1566/67 Hinweise darauf finden lassen, dass auch 
1567 epidemische Krankheiten in Quedlinburg grassierten, wäre in der von Wo-
zniak genutzten Quelle zu untersuchen. Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 
16. Jahrhundert, S. 142f, S. 453, Tabelle 33. Die von Silberborth ebenfalls für das 
Jahr 1565 in Nordhausen erwähnte „Pest“ könnte dafürsprechen, die Quedlin-
burger Epidemie in einem größeren räumlichen Zusammenhang zu sehen. Vgl. 
Silberborth, Hans: Der Höhepunkt der religiösen Streitigkeiten in der Freien 
Reichsstadt Nordhausen und die erste und einzige Berufung eines Superinten-
denten (1568–1570). In: Zeitschrift des Vereins für Kirchengeschichte der Provinz 
Sachsen und des Freistaates Anhalt 30 (1934), S. 43–78, bes. S. 53, Anm. 12.

457 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 138v (29.10.1570).
458 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 140r (29.10.1570).
459 Vgl. u. a. Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 57, Anm. 63.
460 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 140v (29.10.1570).
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Die Gegner von Regius und Schelhammer verharrten keineswegs 
in völliger Passivität, wie es diese Textstelle suggeriert. Beide wurden 
als „Flacianer“ ausgegrenzt. Regius befürchtete, dass die „heůchler, 
fůchs[s]chwenzer vnnd vorrheter“ ihn und Kaplan Schelhammer 
vertreiben wollten,461 für welchen Fall er weissagte, dass dann Gottes 
Wort in Quedlinburg verloren wäre.462 Regius habe sogar versucht, 
weitere Flacianer bei der Kirche St. Benedikti anzustellen und damit 
– wie es in der Instruktion heißt – in das „Jůs in Ecclesia“ der Äbtissin 
eingegriffen. Gegenüber Anna II. begründete Regius dies damit, dass 
sie wie andere Obrigkeiten auch mit der „vocation vndt Election der 
Prediger nichts zůthůn habe“. Daraufhin habe Anna II. gegen „die-
se[n] vnrůgen Geister“ andere Wege einschlagen wollen, wovon sie 
sich jedoch wieder auf „gůthertziger leůte vortrostůnge“ hat abbrin-
gen lassen.463 Dieses Entgegenkommen hätten die „Flacianische[n] 
Menner“ aber nur dazu genutzt, noch „Můtwilliger vnndt halsstarri-
ger“ zu werden. Schelhammer habe am 29. September 1570 die an 
diesem Tag zu lesende Bibelstelle aus der Offenbarung des Johannes, 
Kapitel 12, dahingehend ausgelegt, dass „kein friede od[er] Einigkeit 
in der Kirchen Christi sein oder gemacht werden k[ö]nne“, wie sich 
„Etzliche friedemacher so itzůndt deshalbenn im lande herůmb zö-
gen unterfangen wolten“.464 In dem somit bevorstehenden und im 
Kontext der Bibelstelle apokalyptischen Kampf sah Kaplan Schelham-
mer zwar „die großen hochgelherten Doctores“ und „ein[en] haůf-
fen gottloser fůrsten“ auf der Seite seiner Feinde, auf seiner eigenen 
hingegen den Erzengel Michael. Mit diesem Beistand, so tröstete 
Schelhammer seine Gemeinde, sei „der Maiorismus“, „die Kegenwer-
tigkeit der gůtten wercke“, „die Sÿnergisterei [und] Adiaphoristerei 
[…] aůsgeworffen“.465 

Nach Schelhammers Predigt entbrannte zwischen ihm und Hofpre-
diger Absdorf ein Predigtgefecht, das auf den Kanzeln der Kirchen 
St. Servatii auf dem Schlossberg und St. Benedikti in der Altstadt 
ausgetragen wurde. Absdorf war über Schelhammers Predigt unter-
richtet worden und antwortete am 4. Oktober auf die Predigt seines 
Widersachers, indem er sie „mit Gotteswordt widderleget“.466 Dabei 
betonte Absdorf die nötige Einheit unter den Christen und predigte, 
dass „wir Christen die wir einen glaůb[en] hetten, Einerlei Confessi-
on weren“.467 Schelhammer sei entgegen seiner sonstigen Gewohn-

461 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 140v (29.10.1570).
462 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 141r (29.10.1570).
463 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 141r (29.10.1570).
464 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 141v–142r (29.10.1570).
465 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 142v (29.10.1570).
466 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 142v–143r (29.10.1570).
467 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 143r (29.10.1570).
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heit bei Absdorfs Predigt in der Schlosskirche anwesend gewesen und 
reagierte am 15. und 23. Oktober, indem er Absdorf „in die fůnfzhen-
mall fůr einen lůgenprediger, Lůgengeist, vnndt falschen Brůder“ 
und weiterhin „fůr einen Maioristen, der da lherete, guette wercke we-
ren notig zůr Sheligkeit, vnnt gar fůr einen falschen lherer offentlich 
gescholten“. Auch habe Schelhammer Absdorf verflucht, ihn „dem 
Teůffel Ergeben“ und die anderen Prediger als „Jůdas Brůd geschol-
tenn“.468 In „Aůfrůrischer weise“ fuhr er fort, er wolle mit Schustern 
und Schneidern „gerne Eins sein, aber mitt den falschen Predigern 
vndt Jůdas Brůdern“ wolle und könne er nicht einig sein.469 

Darüber hinaus beklagte sich Anna II. gegenüber Kurfürst August, 
dass ihr „mit hochster vnbilligkeit“ vorgeworfen werde, „das wir vnrei-
nen lheren[,] lůgenpredigern vndt falschen Jůdas Brůd[ern] gehor 
geb[en]. Die hochwirdigenn Sacramenta vndt Absolotion von sol-
chen Personen nhemen vndt Empfahen solten.“ Stattdessen seien sie 
und alle Mitglieder des Hofes „ohne vngepůrlichen rhům zůmelden, 
mit reiner gesůnder lhere vorsehen, aůch nachmals also vorsehenn 
wůrdenn“. Obwohl Anna II. nach diesen Vorwürfen Schelhammer die 
Predigt verbot, befürchtete sie, dass er sich nicht daran halten würde, 
weil er und Regius sich inzwischen „offentlich fůr adherenten der Fla-
cianischen Rodte erkleren“.470 

Deshalb hatte die Äbtissin für den 4. Dezember 1570 einen Ver-
handlungstermin mit Regius und Schelhammer angesetzt und ließ 
Kurfürst August durch ihre Gesandten um seinen Beistand durch die 
Entsendung von politischen Räten und Theologen zu diesem Termin 
bitten. Auch gab Anna II. ihrer Sorge Ausdruck, dass „von Etzlichen 
vnrůgien Personen vndt aůfwie[g]ler[n], deren vngezweiffelt die Fla-
cianer etzlicher an sich gezogen“, ein Aufstand gegen sie geplant sei, 
weshalb sie August um Schutz bat.471 

Der aus der Instruktion entnommene Bericht der Ereignisse bis 
Ende Oktober 1570 aus der Perspektive des Stiftes bildet eine wich-
tige Ergänzung zu Kettner, der diese Vorgeschichte nicht erwähnt. 
Am kurfürstlichen Hof in Dresden hatte die stiftische Gesandtschaft 
keinerlei Widerstand zu erwarten. Bereits seit 1557 hatte August eini-
ge Schüler des Flacius seines Landes verwiesen oder inhaftiert. Laut 
Koch waren für diese Schritte des Kurfürsten aber weniger „inhalt-
lich-theologische Gründe“ als viel mehr „seine tiefe Abneigung gegen 
‚unnötiges Gezänk, Zwiespalt und Mißverständnis‘“ sowie die „ableh-
nende Haltung der Flaciusschüler gegenüber obrigkeitlichen Eingrif-

468 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 143v (29.10.1570).
469 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 144r (29.10.1570).
470 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 144r–144v (29.10.1570).
471 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 145v (29.10.1570).
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fen in Kirche und Theologie“ verantwortlich.472 Auch in der Reichs-
stadt Nordhausen, einem der „Brennpunkte des Antinomistischen 
Streits“,473 hatte August 1569 interveniert: Die beteiligten Geistlichen, 
Anton Otho, Michael Neander, Andreas Fabricius, Jacob Sybold und 
Johannes Noricus, wurden entlassen.474 Etwas mehr als ein halbes 
Jahr später wurden im April 1570 mit dem Superintendenten Martin 
Burggrav sowie seinen Anhängern Johannes Lappe, Oswald Eckstein 
und Henning von Rhode wiederum alle gnesiolutherischen Geistli-
chen auf kursächsischen und sogar kaiserlichen Druck – Nordhausen 
war Reichsstadt – entlassen, obwohl der mehrheitlich ‚flacianische‘ 
Rat anfangs treu zu ihnen gehalten hatte.475 Der Aufruf der Geistli-
chen zum Aufruhr und erste Aktivitäten in diese Richtung waren der 
Anlass, sie ihrer Ämter zu entsetzen. Da die erwähnten Quedlinbur-
ger Geistlichen Regius und Schelhammer der in Nordhausen vertrie-
benen Prädikanten gedachten,476 sind in ihnen Anhänger von Otho, 
Neander und Fabricius oder gewissermaßen der zweiten Generation 
gnesiolutherischer Geistlicher in Nordhausen (Burggrav, Lappe, Eck-
stein, von Rhode) zu sehen. In jedem Fall stimmten die theologischen 
Positionen und die daraus jeweils abgeleiteten Aufrufe zum Aufruhr 
gegen die Obrigkeit bei den Geistlichen in Quedlinburg und Nord-
hausen überein.

Auch in Quedlinburg widmete sich August den „vnrůgien Flaciani-
schen Clamanten“ schnell und gründlich.477 In seiner Antwort an die 
Gesandten der Äbtissin vom 2. November kündigte er zwar zunächst 
nur an, zuerst seine Räte konsultieren zu wollen und in 14 Tagen der 

472 Koch, Ausbau, S. 197; vgl. zudem: Hans-Peter Hasse, der anhand von Autografen 
des Kurfürsten das „Unverständnis des Fürsten [August, E.R.] für einen ‚freien‘ 
theologischen Diskurs“ ausmacht. Für den Fall von Uneinigkeit unter den Theolo-
gen habe August die Obrigkeit in der Pflicht gesehen, einzugreifen. Hasse, Luthe-
risches Konfessionsbewusstsein, S. 170.

473 Dingel, Irene: Historische Einleitung. In: Dies. (Hg.): Der Antinomistische Streit, 
S. 11.

474 Vgl. Koch, Ernst: Anton Otho. Weg und Werk eines Lutherschülers. In: Richter, 
Mattias/Steiger, Johann Anselm (Hg.): Studien zur Theologie- und Frömmigkeits-
geschichte des Luthertums im 16. bis 18. Jahrhundert, Waltrop 2005, S. 50–92, 
bes. S. 64f (Texte und Studien zum Protestantismus des 16. bis 18. Jahrhunderts 
3), (Erstveröffentlichung in: Herbergen der Christenheit 13 (1981/82), S. 67–92); 
Richter, Gesetz und Heil, S. 251–291; Lauerwald, Paul: Fabricius, Andreas. In: 
Stadtarchiv Nordhausen (Hg.), Nordhäuser Persönlichkeiten, S. 76f; Barthel, 
Klaus-Jörg: Neander, Michael. In: Stadtarchiv Nordhausen, Nordhäuser Persön-
lichkeiten, S. 219f; Ders.: Noricus, Johann Ernst. In: Stadtarchiv Nordhausen, 
Nordhäuser Persönlichkeiten, S. 227; Ders.: Otho (auch Otto), Anton. In: Stadtar-
chiv Nordhausen, Nordhäuser Persönlichkeiten, S. 231f.

475 Vgl. Silberborth, Der Höhepunkt, S. 71f.
476 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 141r (29.10.1570); Lies, Jan Martin: Historische Ein-

leitung. In: Dingel, Der Antinomistische Streit, S. 352.
477 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 145r (29.10.1570).
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Äbtissin zu antworten.478 Er benötigte jedoch für die Beratschlagung 
nur wenige Tage und konnte Anna II. bereits am 7. November bestäti-
gen, politische Räte und Theologen zur Verhandlung nach Quedlin-
burg zu senden.479 Die Antwort Annas II. spricht für das inzwischen 
sehr gute Verhältnis zu ihrem Schutzvogt, wenn sie schreibt, sie sei ihm 
„als vnserem freůndtlichenn hernn vndt gelipten Schůtzfůrstenn“ für 
die Entsendung der Räte „vffs hochst freundtlich danckbar“.480 Dass 
August gegenüber der Äbtissin in einem Lehnsverhältnis stand, wird 
hier nicht mehr sichtbar. Unter den sächsischen Gesandten waren der 
Leipziger Professor Dr. Andreas Freyhub und Dr. Peter Praetorius als 
Superintendent von Zeitz, die sich entgegen der Darstellung Kettners 
nicht aus eigener Veranlassung, sondern auf Befehl des Kurfürsten 
August und auf Wunsch Annas II. nach Quedlinburg begeben hatten. 

Ein von den sächsischen Räten am Nikolaustag 1570 verfasster Be-
richt an den Kurfürsten gibt einen guten Einblick in die Parteiungen 
unter den Kirchen- und Schuldienern Quedlinburgs und beleuchtet 
darüber hinaus die Bemühungen der Äbtissin und ihres Schutzvogts 
um eine einheitliche philippistische Positionierung in Quedlin-
burg.481 Nach ihrer Ankunft in Quedlinburg am 2. Dezember 1570 
waren die Gesandten am Folgetag von zwei stiftischen Räten auf das 
Schloss gebracht worden, wo sie von der Äbtissin in Anwesenheit ih-
res Bruders Graf Heinrich und ihrer Neffen, der Grafen Wolf Ernst 
und Botho zu Stolberg-Wernigerode, sowie von Graf Kaspar Ulrich 
von Regenstein, Abt von Michaelstein, empfangen wurden. Dass die 
Äbtissin bei den folgenden Verhandlungen von ihrem Bruder und 
drei ihrer Neffen unterstützt wurde, verweist ein weiteres Mal auf die 
enge Einbindung des Reichsstiftes in die Politik der Stolberger Gra-
fen und könnte zudem als Hinweis auf das verbliebene Misstrauen 
der Äbtissin und ihrer Familie gegen den sächsischen Schutzvogt und 
dessen weitreichenden Ambitionen gegenüber dem Reichsstift gese-
hen werden. Eine Übervorteilung der Äbtissin und des Stiftes durch 
sächsische Gesandte, wie sie sich im Vertrag des Jahres 1539 gezeigt 
hatte, durfte sich aus stiftischer Perspektive 31 Jahre später nicht wie-
derholen. Vielmehr sollten die sächsischen Gesandten den Konflikt 
mit den Gnesiolutheranern in Quedlinburg nach dem Willen der 
Äbtissin „neben Vns“ beziehungsweise in ihrem Auftrag aus der Welt 
schaffen.482 
478 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (2.11.1570). 
479 Vgl. zu den Ratschlägen der Räte: HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, 

Loc. 10329/1, n. f. (5.11.1570); HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, 
n. f. (7.11.1570); zur Instruktion für die sächsischen Räte: HASTA DD, 10024, Ge-
heimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (9.11.1570).

480 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
481 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (6.12.1570).
482 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
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Die kursächsischen Theologen stützten sich bei ihrem Verhör aus-
drücklich auf die Schriften Luthers und Melanchthons und verpflich-
teten sich dem erwähnten CDC. Melanchthons Corpus Doctrinae be-
zeichneten sie als „Norma et formula confessionis“.483 Der zusammen mit 
seinen Kirchendienern zuerst verhörte Hofprediger Absdorf bekann-
te, nie anders als es in dem ihm vorgelegten CDC geschrieben steht, 
geglaubt und gelehrt zu haben. Beim Verhör der Geistlichen von 
St. Benedikti, das am 4./5. Dezember auf dem Schloss stattfand, war 
auf deren Wunsch ein Anwalt anwesend. Der Kaplan Johann Schel-
hammer übernahm die Wortführerschaft gegenüber den kursächsi-
schen Theologen. Schelhammer weigerte sich auch im Namen von 
Regius, das CDC zu unterschreiben und benannte im Gegenzug jene 
Schriften, auf die er und Regius sich bezogen. Dazu zählten Luthers 
Schriften, die Confessio Augustana invariata und die Schmalkaldischen 
Artikel, während die Schriften Melanchthons nicht dazu gehörten.

Nach dem Austausch und der Diskussion verschiedener theologi-
scher Argumente zogen sich Schelhammer und Regius auf die Po-
sition zurück, dass Regius das CDC noch nicht gelesen habe und es 
deshalb auch nicht unterschreiben könne. Am Ende des ersten Ver-
hörtages wurde beiden bis zum nächsten Morgen Zeit gegeben, die 
Lehrsammlung zu studieren und dazu Stellung zu nehmen. Am Fol-
getag diskutierten Freyhub und Praetorius neun Stunden lang mit 
Schelhammer und Regius und verhörten den Schulmeister Basileus 
Faber sowie dessen Schulgesellen. Die von Pfarrer Regius und seinem 
Kaplan Schelhammer vorgebrachten Argumente gegen die kursäch-
sische Lehrnorm wurden aus Sicht der kursächsischen Theologen 
mühelos widerlegt, weshalb Schelhammer und Regius Zuflucht in der 
Argumentation suchten, sie könnten aus Gewissensgründen die ge-
forderte Unterschrift nicht leisten. Daraufhin wurden beide von Frey-
hub und Praetorius ihrer Ämter entsetzt und ihnen wurde „erleůbet, 
sich ahn andere endte vnd ort zůwenden Do man mit ihren lůegen 
vnd lester geschrei zůfrieden sein kontte“.484 

Bei der anschließenden Befragung des Schulrektors Faber und der 
Schulgesellen zeigte sich ein Riss zwischen den Schulbediensteten. 
Faber erklärte gleich zu Anfang, dass es nötig sei, Kirchen und Schu-
len voneinander zu trennen. Er habe stets versucht, den jetzt verhan-
delten innerprotestantischen Streit nicht an die Schule gelangen zu 
lassen. Auch habe er nie Anlass zur Spaltung der Gläubigen geben 
wollen. Die geforderte Unterschrift unter das CDC verweigerte Faber 
dennoch, da er „des Sůbscribirens nicht gewohnet“485 sei und außer-
dem in wenigen Monaten ohnehin nach Erfurt ziehen wolle, wohin 
483 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
484 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
485 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
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er bereits berufen sei.486 Der Konrektor der Schule487 hielt zu Pfarrer 
Regius, der Baccalaureus zu Faber, was für die kursächsischen Theo-
logen allerdings keinen Unterschied machte. Sie befanden, „daß sie 
beide, důrch den Flacianismům gar eingenommen vnd geblendet“ 
seien. Einzig der Kantor der Schule, „welcher etliche Zeit zů Wietten-
bergk stůdieret hat[te]“,488 erklärte sich mit der kursächsischen Lehr-
norm einverstanden und leistete die verlangte Unterschrift.

Schließlich wurden Schelhammer, der Konrektor der Schule und 
der dort tätige Baccalaureus sofort ihres Amtes enthoben und muss-
ten Quedlinburg innerhalb einer Woche verlassen. Regius hatte we-
gen seiner Frau und seiner sechs kleinen Kinder erfolgreich um vorü-
bergehende Duldung gebeten und erhielt diesbezüglich Auflagen.489 
In seiner familiären Situation kann auch ein Grund dafür gesehen 
werden, dass nicht er als Pfarrer von St. Benedikti, sondern sein Ka-
plan Schelhammer die Wortführerschaft gegenüber den kursächsi-
schen Theologen im Verhör übernommen hatte. Faber hatte seinen 
Weggang ohnehin angekündigt und durfte allem Anschein nach bis 
Ostern 1571 in seinem Amt verbleiben. 

Ebenso wie Kettner persönliche Beziehungen zwischen Freyhub, 
Praetorius und Absdorf annahm, ist auch der Möglichkeit derarti-
ger Beziehungen zwischen Schelhammer, Regius und Faber nachzu-
gehen – und in der Tat ergeben sich verschiedene Schnittpunkte in 
den Biografien. Schelhammer war wie Faber vor seiner Tätigkeit in 
Quedlinburg Lehrer in Nordhausen. Faber wurde dort vertrieben, 
weil gegen ihn der Verdacht aufkam, es mit Flacius gegen Melancht-
hon zu halten. Faber und Regius hatten beide in Wittenberg studiert 
und beide waren später – aber noch vor ihrer Tätigkeit in Quedlin-
burg – in Magdeburg an der Abfassung der Magdeburger Zenturien 
beteiligt. Schelhammer hatte sich 1558 in Jena eingeschrieben.490 Im 
Fall von Schelhammer und Faber bleibt unklar, ob sie gleichzeitig in 
Nordhausen tätig waren, sich also schon vor ihrer Quedlinburger Zeit 
kannten. Für Regius und Faber kann ausgeschlossen werden, dass sie 
sich in Magdeburg während der Arbeiten an der von Flacius organi-
sierten Kirchengeschichte der Zenturien kennenlernten, da Regius 
1554 durch den Magdeburger Mühlenvogt abgesetzt wurde und Fa-

486 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 322, Anm. 7.
487 Es ist anzunehmen, dass es sich hier um Christoph Siegel handelt, der aus Mans-

feld stammte. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 244.
488 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570). Da der Kan-

tor namentlich nicht bekannt ist, kann kein Nachweis anhand der Wittenberger 
Matrikel erfolgen.

489 Vgl. HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
490 Vgl. Mentz/Jauernig, Die Matrikel, S. 281 („Johannes Schelthammerus“). 
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ber frühestens 1556 dorthin kam.491 Dass sie sich bereits im Studium 
in Wittenberg kennengelernt hätten – Faber immatrikulierte sich wie 
Praetorius und Absdorf 1538, Regius 1544492 – ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen, da Faber laut Kämmel „nach einem 
ziemlich kurzen Aufenthalte in Wittenberg die Stellung eines Haus-
lehrers in Nordhausen erhielt“.493

Obwohl Schelhammer, Regius und Faber zum Teil an den gleichen 
Orten wirkten, lässt sich weder belegen noch ausschließen, dass sie 
sich vor ihrer Zeit in Quedlinburg seit Anfang/Mitte der 1560er-Jahre 
persönlich kennenlernten. Allerdings können Magdeburg und Nord-
hausen als Zentren der Gnesiolutheraner ebenso wie die dort verfolg-
ten Projekte und Tätigkeiten als biografische Bänder zwischen ihnen 
angesehen werden. Auf der Basis ähnlicher theologischer Positionen 
mag es zu einer Kooperation zwischen den Geistlichen von St. Be-
nedikti und Teilen der Lehrerschaft an der nahe gelegenen Schule 
im ehemaligen Franziskanerkloster gekommen sein. Die von Faber 
vorgebrachte Forderung, Kirche und Schule zu trennen, sowie sei-
ne Absicht, den Streit zwischen Gnesiolutheranern und Philippisten 
von der Schule fernzuhalten, deuten darauf hin, dass Schelhammer 
und Regius beabsichtigten, die ihrer Kirche nahe gelegene Schule in 
den Kampf gegen die „Adiaphoristen“ beziehungsweise Philippisten 
einzubeziehen. 

Während Faber dem entgegenstand, könnte sein Konrektor die 
angenommenen Bestrebungen von Schelhammer und Regius unter-
stützt haben, da er im Verhör durch Praetorius und Freyhub offen 
zu Regius hielt. Von einem Baccalaureus seiner Schule erhielt Faber 
anscheinend Unterstützung bei seinem Versuch, den theologischen 
Konflikt vom Schulbetrieb zu trennen. Fabers persönliche Position 
im beschriebenen Konflikt bleibt auffällig unscharf, da er im Verhör 
seinen geplanten Weggang aus Quedlinburg ankündigte und sich in 
seinem Wirken als Rektor an der Quedlinburger Schule als unpartei-
isch darstellte. Ein derartiges Taktieren mit dem anzunehmenden 

491 Vgl. Schelhammer, Johann. In: Jöcher, Gelehrten-Lexicon, Bd. 4, Sp. 242; L. v.: 
Schelhammer, Johann. In: ADB 30, S. 756; Regius, Johann(es): Adelung/Roter-
mund: Fortsetzung, Bd. 6, Sp. 1565f; Regius; Johann(es). In: Schmidt, Andreas 
Gottfried: Anhalt’sches Schriftsteller-Lexikon oder historisch-literarische Nach-
richten ue ber Schriftsteller, welche in Anhalt geboren sind oder gewirkt haben aus 
den drei letzten Jahrhunderten gesammelt und bis auf unsere Zeiten fortgefue hrt; 
nebst einem Anhange, Bernburg 1830, S. 312; Faber, Basileus. In: Jöcher, Gelehr-
ten-Lexicon, Bd. 2, Sp. 461; Kämmel, Heinrich: Faber, Basilius. In: ADB 6, S. 488–
490; Faber, Basilius. In: DBE 3, S. 207; Faber, Basilius. In: Deutsches Literatur-Le-
xikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch, Bd. 4, Bern/München 31972, 
Sp. 652; Stöve, Eckehart: Magdeburger Centuriatoren. In: LThK3 6, Sp. 1185.

492 Vgl. Förstemann, Album, I, S. 172 („Basilius Faber Soranus Lusatius“), S. 219 („Jo-
annes Kunig Zcerbstensis“). 

493 Kämmel, Faber, S. 489.
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Ziel, die sofortige Ausweisung zu verhindern, spricht gegen die für 
Gnesiolutheraner typische und besonders durch Schelhammer quasi 
prototypisch vorgetragene „radikale Hingabe zum Bekenntnis ihres 
Glaubens“ verbunden mit der Bereitschaft, dieses „ohne Rücksicht 
auf Verluste vorzutragen“.494 Fabers Nähe zu den Gnesiolutheranern 
in Quedlinburg kann deshalb nicht in dem Maße festgestellt werden, 
wie es seine Mitarbeit an den von Flacius herausgegebenen und in der 
Erstellung maßgeblich organisierten Magdeburger Zenturien vermu-
ten lassen würde.495 Mit Blick auf seinen Ruf an eine Erfurter Schule, 
in der das dortige Ratsgymnasium gesehen werden könnte, ging es Fa-
ber wahrscheinlich darum, den schlechten Leumund zu verhindern, 
der mit der vorzeitigen Ausweisung aus Quedlinburg durch kursäch-
sische Theologen zwangsläufig verbunden gewesen wäre. 

Nachdem Regius, Schelhammer und Faber untersucht wurden, 
sind nun die kursächsischen Theologen Praetorius und Freyhub und 
ihr weiteres Schicksal näher zu beleuchten. Wie bereits erwähnt, sug-
gerierte Kettner einen Zusammenhang zwischen der Tätigkeit von 
Praetorius und Freyhub 1570 in Quedlinburg und ihrer späteren 
Vertreibung und Inhaftierung durch Kurfürst August, da nicht lan-
ge nach der Absetzung der drei Quedlinburger Geistlichen (Regius, 
Schelhammer und Faber) „Gottes Gericht“ folgte, Kurfürst August 
eingriff und „D. Freyhuff wurde von Churfue rst Augusto gefangen, 
D. Praetorius aber musste nach Dantzig flue chtig werden“.496 Zwei-
felsohne ereilte Praetorius und Freyhub das von Kettner und Bley 
beschriebene Schicksal, doch stand es sicher nicht mit ihrer Quedlin-
burger Tätigkeit des Jahres 1570 in Zusammenhang, da bis dahin etwa 
ein halbes Jahrzehnt verging. Die Flucht von Praetorius und die Haft 
von Freyhub hingen vielmehr mit der von Koch beschriebenen „Krise 
des Philippismus in Kursachsen“497 zusammen.

Kurfürst August ließ im Frühjahr 1574 einige Räte aus seiner nä-
heren Umgebung sowie eine Reihe von Professoren der Universität 
Wittenberg verhaften und ihrer Ämter entheben.498 Auch nach bei-
nahe drei Jahrzehnten der Beschäftigung mit diesem Thema kann 
Koch nur den vorsichtigen Schluss ziehen, dass die „Ereignisse des 
Jahres 1574 […] durch ein Zusammenspiel von Kräften am Hof aus-
gelöst worden“ seien, „deren Motive und Zusammensetzung“ jedoch 

494 Kolb, Die Konkordienformel, S. 60.
495 Vgl. Stöve, Magdeburger Centurionen. 
496 Kettner, Kirchen, S. 264; ähnlich Bley, Tradition, S. 59.
497 So die Überschrift in: Koch, Der kursächsische Philippismus, S. 74.
498 Vgl. Hund, Das Wort, S. 595–668; Seebass, Geschichte, S. 243–246; Koch, Das kon-

fessionelle Zeitalter, S. 214f; Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, 
S. 78–101.
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„undurchschaubar bleiben“.499 Petrus Praetorius musste erst 1575 
Kursachsen in Richtung Danzig verlassen. Freyhub wurde im Jahr 
darauf seines Amtes entsetzt und für wenige Tage auf der Pleißen-
burg in Haft gehalten.500 Vor dem beschriebenen Hintergrund einen 
Zusammenhang zwischen der Tätigkeit von Praetorius und Freyhub 
in Quedlinburg einerseits und ihrer mehrere Jahre später erfolgten 
Flucht sowie Einkerkerung andererseits herzustellen, bedeutet, die 
bei der Untersuchung des Philippismus „vermutlich noch lange Zeit 
nachwirkenden Vorurteile und Blockaden“501 anachronistisch fortzu-
schreiben, die Koch schon 1986 identifiziert hatte.

Bereits die Wahl der Überschriften bei Kettner („Von denen Reli-
gions-motibus, Synergismo und Crypto Calvinismo Anno 1569“) und 
ihm folgend Bley („Kryptocalvinisten und Kursachsen“) übernimmt 
bewusst oder unbewusst die Vorwürfe der Gnesiolutheraner gegen 
die Philippisten, legt bewusst oder unbewusst die Darstellung auf eine 
orthodoxe lutherische Lesart fest und verkennt den Einfluss, den der 
Philippismus sowohl in Kursachsen als auch in Quedlinburg um das 
Jahr 1570 hatte. Die neu aufgefundenen und offenbar erstmals aus-
gewerteten Quellen aus dem Hauptstaatsarchiv Dresden gestatten es, 
ergänzend zur rückschauenden gnesiolutherischen Perspektive die-
jenige des Stiftes und der kursächsischen Theologen einzubeziehen, 
die klar philippistisch geprägt war. Zudem konnten einige von Kett-
ner nur vermutete Hintergründe korrigiert und ergänzt werden. 

Nachdem der Fokus bislang fast ausschließlich auf den Hauptak-
teuren des Streites – Regius, Schelhammer, Praetorius, Freyhub sowie 
auch Faber und Absdorf – lag, ist danach zu fragen, inwiefern die be-
schriebenen, ebenso gelehrten wie erbitterten Debatten um Adiapho-
ra, Synergismus und Gute Werke vor dem geglaubten endzeitlichen 
Hintergrund eines kurz bevorstehenden Jüngsten Gerichts502 inner-
halb der Quedlinburger Bevölkerung Rückhalt fanden – wie und auf 
welchen Wegen es also den Geistlichen gelang, „Theologie [zu] po-

499 Koch, Ausbau, S. 199. Koch schreibt weiter, dass „keine Rede“ davon sein könne, 
„daß sich das albertinische Sachsen durch die Ereignisse von 1574 theologisch 
vom Philippismus losgesagt hat“. Zumindest August selbst habe sich nicht davon 
abbringen lassen, „daß zwischen Luther und Melanchthon kein sachlicher Wi-
derspruch bestehe“. Als „[s]icheres Anzeichen für eine Kontinuität der albertini-
schen Religionspolitik“ wertet Koch, dass August „die 1573 nach Übernahme der 
Vormundschaft über die Regierung der ernestinischen Herzogtümer getroffenen 
Maßnahmen, die etwa 100 gnesiolutherische Pfarrer (von insgesamt 530 Pfarrern) 
aus dem ernestinischen Sachsen vertrieben, nach 1574 nicht rückgängig“ machte. 
Koch, Ausbau, S. 199. Vgl. auch Koch, Der kursächsische Philippismus; dazu auch 
Peters, Der kursächsische Anteil, S. 199f.

500 Vgl. Bolte, Prätorius; Brockhaus, Freyhub.
501 Koch, Der kursächsische Philippismus, S. 61.
502 Eine Darstellung des Jüngsten Gerichts hing auch in der Quedlinburger Ratsstu-

be. Vgl. Diener-Staeckling, Der Himmel, S. 140.
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pularisier[en]“.503 Wie verhielten sich die übrigen Quedlinburger 
Geistlichen, wie war die Haltung des Rates und wie die Mobilisierung 
innerhalb der Bürgerschaft?

Dabei ist festzuhalten, dass Quellen aus der gnesiolutherischen 
Perspektive von Regius und Schelhammer fehlen und stattdessen ein-
zig die erwähnte Instruktion aus der Perspektive des Stiftes sowie der 
deutlich philippistisch geprägte Bericht der kursächsischen Theolo-
gen vorliegen. Dieser Umstand verdeutlicht, wie umfänglich die Deu-
tungskonstruktion Kettners war. Doch auch in diesen Quellen finden 
sich wertvolle Hinweise, die zur Beantwortung obiger Fragen dienen 
können. So ist zunächst die Frage zu beleuchten, inwiefern etwa die 
übrigen Geistlichen Quedlinburgs nur „Stůmme Hůnde“504 zu sein 
hatten, wie es in der Instruktion Annas II. für ihre Gesandten heißt, 
oder ob der Konflikt von beiden Seiten mit Schärfe geführt wurde. 
Da in der Instruktion berichtet wird, dass Regius in seinen Predigten 
die übrigen Geistlichen der Stadt nicht nur verunglimpfte, sondern 
es ihm auch gelang, Gläubige aus den Gottesdiensten der anderen 
Quedlinburger Kirchen auf die Kirchenbänke in St. Benedikti zu lo-
cken, ist es nur schwer vorstellbar, dass die Geistlichen an den übri-
gen Kirchen dem tatenlos zusahen. Dass sie dies gerade nicht taten, ist 
der nur allzu nachvollziehbaren Befürchtung von Regius und Schel-
hammer zu entnehmen, sie könnten von den anderen Kirchenmän-
nern aus Quedlinburg vertrieben werden. Entgegen dem durch die 
Instruktion vermittelten Eindruck, dass der Quedlinburger Klerus 
gespalten war in die aggressiven Gnesiolutheraner Regius und Schel-
hammer an St. Benedikti und die duldsamen übrigen Geistlichen im 
Stift, scheinen die massiven Angriffe von Regius und Schelhammer 
auf ihre Kollegen von diesen zumindest nicht unbeantwortet geblie-
ben zu sein. 

Hinsichtlich der Haltung der Quedlinburger Ratsherren fällt auf, 
dass Regius laut der Instruktion durch den Rat in Abwesenheit der 
Landesherrin zum Pfarrer von St. Benedikti eingesetzt wurde. Das 
deutet zunächst darauf hin, dass der Rat wie schon im Fall von Paul 
von Rode505 an „seiner Kirche“ St. Benedikti das Patronatsrecht für 
sich beanspruchte.506 Da Mitte der 1560er-Jahre die theologischen 
Streitigkeiten um Adiaphora, Gute Werke und den Synergismus 
bereits seit Jahrzehnten ausgetragen wurden und Regius zuvor in 

503 Koch, Der kursächsische Philippismus, S. 66. Die Popularisierung von Theologie 
bescheinigt Koch besonders den Gnesiolutheranern. 

504 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 140v (29.10.1570).
505 Vgl. dazu Kap. 9.1 der vorliegenden Arbeit.
506 Die Frage, ob die Äbtissin als eigentliche Inhaberin dieses Rechtes der Einsetzung 

von Regius durch den Rat nachträglich zustimmte oder ob sich der Rat gegen die 
Landesherrin durchsetzte, lässt sich nicht beantworten.
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„Unseres Herrgotts Kanzlei“ Magdeburg tätig war, was den stets gut 
informierten Ratsherren bekannt gewesen sein dürfte, könnte weiter 
angenommen werden, dass sich der Quedlinburger Rat ganz bewusst 
für den „Flacianer“ Regius entschied. Dafür können mehrere Be-
obachtungen in den Ratsrechnungen ins Feld geführt werden: Vier 
Jahre nach Luthers Tod beauftragte der Quedlinburger Rat 1550 ei-
nen Hallenser Goldschmied mit der Anfertigung eines „Conterfey[s] 
[von] Doctor Martini“ Luther und bezahlte dafür vier Taler. Drei 
Jahre nach Melanchthons Tod wurde dem Rat 1563 ein Bildnis von 
„Philippi“ Melanchthon als Geschenk angeboten, das die Ratsherren 
jedoch ablehnten.507 Die der lutherischen Orthodoxie nach Flacius 
zuneigende Haltung des Quedlinburger Rates könnte sich mit der 
Auswahl eines Theologenbildnisses begründen lassen. Das den theo-
logischen Überzeugungen zumindest der Mehrheit des Rates wider-
sprechende Gemälde Melanchthons als des Kopfes der Philippisten 
und Gegners der Gnesiolutheraner wurde 1563 abgelehnt. Zwei Jah-
re später wurde mit Johann Regius ein Gnesiolutheraner an St. Be-
nedikti, also an die „Ratskirche von Quedlinburg“,508 berufen. Auch 
verzeichnen die Ratsrechnungen 1567 und 1570 auf dem Höhepunkt 
der Auseinandersetzungen eine Zulage des Rates, die dem „Magister 
Regio“ an St. Benedikti gewährt wurde,509 obwohl Regius wie die an-
deren Pfarrer und Kirchendiener seine Besoldung aus dem Reichen 
Kasten beziehungsweise Soldkasten erhielt. Der Rat sicherte „seinem 
Pfarrer“ an St. Benedikti ein besseres Auskommen, als es die Pfarrer 
an den übrigen Kirchen Quedlinburgs hatten. 

Eine weitere Erhärtung erhält die These, dass die Mehrheit der Rats-
herren „flacianisch“ gesinnt war, durch den erwähnten Bericht der 
kursächsischen Theologen. Nachdem Praetorius und Freyhub über 
die Absetzung von Regius und Schelhammer entschieden hatten, ba-
ten einige Ratsherren um die Erlaubnis, selbst mit „den zweien Flaci-
anern“ um die Unterschrift unter das CDC verhandeln zu dürfen, da 
auch der Rat daran interessiert sei, dass „die Irrůngen vnd zwispaldt 
[…] beigelegt vndt zů grůndt verglichen“ würden.510 Obwohl Praeto-
rius und Freyhub dies den Ratsherren gestatteten, blieb der Versuch 
„ohne frůcht“, da Regius und Schelhammer aus der Perspektive der 
kursächsischen Geistlichen von „ihrer halstarrigen weigerůng“ nicht 
abgebracht werden konnten.511 Dass zumindest ein Teil der Ratsher-
ren auch nach den durch Regius und Schelhammer unter den Qued-

507 StA QLB, 23a, RR, Nr. 30 (1550), fol. 60r; RR, Nr. 43 (1563), fol. 59r. Vgl. zum 
Lutherbildnis zudem Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 276.

508 Diener-Staeckling, Der Himmel, S. 143.
509 StA QLB, 23b, RR, Nr. 47 (1567), fol. 45v; RR, Nr. 47 (1570), fol. 139r.
510 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
511 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
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linburger Geistlichen entfachten „Irrůngen“ versuchten, die beiden 
trotz ihrer offen gnesiolutherischen Positionen an St. Benedikti zu 
halten, spricht dafür, dass Regius vom Rat bewusst wegen seiner theo-
logischen Positionen zum Pfarrer an St. Benedikti bestellt wurde und 
deshalb ein Teil oder sogar die Mehrheit der Ratsherren den theolo-
gischen Positionen des orthodoxen Luthertums zuneigte. 

Die Konflikte unter den Geistlichen und die Positionierung des Ra-
tes zugunsten der Gnesiolutheraner vorausgesetzt, ist die Furcht An-
nas II. vor einem Aufruhr ihrer Untertanen zu beleuchten. Dass die 
stiftischen Gesandten beauftragt wurden, bei Kurfürst August diese 
Sorge der Äbtissin vorzutragen, könnte zunächst das Ziel verfolgt ha-
ben, die in Dresden gesuchte Unterstützung möglichst eng zu umrei-
ßen. Das Kirchenwesen sowie die Ein- und Absetzung der Geistlichen 
oblagen der Äbtissin, weshalb August entweder weitergehende Rechte 
aus seiner Hilfe bei der Absetzung von Regius und Schelhammer ab-
leiten oder aber auf die Zuständigkeit der Äbtissin in diesem Fall hät-
te verweisen können. Immerhin hatte Anna II. ihre Rechte in Bezug 
auf das Kirchen- und Schulwesen spätestens seit den 1540er-Jahren 
vehement sowohl gegenüber ihrem Schutzvogt als auch dem Qued-
linburger Rat betont und letztlich erfolgreich verteidigt. Indem sie 
jedoch dem Kurfürsten ihre Furcht vor einem Aufruhr ihrer Unter-
tanen darlegte und August um seinen Schutz bat, machte sie die Lö-
sung des Streits um die von ihr nicht durchsetzbare Absetzung zweier 
Geistlicher zu seiner Aufgabe und forderte ihn bei seinen Pflichten. 

Obwohl diese Interpretation nicht völlig von der Hand zu weisen 
sein dürfte, könnte sie der Gesandtschaftsinstruktion mit der enthal-
tenen Schilderung der Vorkommnisse in Quedlinburg wie auch den 
Befürchtungen der Äbtissin zu einseitig eine strategische Absicht An-
nas II. unterstellen. Denn die Frage, ob unter den QuedlinburgInnen 
Aufruhr gegen die Äbtissin drohte, bleibt damit unbeantwortet, da 
unabhängig davon, ob Anna II. mit ihrer Gesandtschaftsinstruktion 
eine Strategie verfolgte oder nicht, dennoch die Gefahr von Aufruhr 
bestehen konnte. Deshalb ist nach Hinweisen zu suchen, ob über die 
beschriebenen Predigtgefechte zwischen Schelhammer und Absdorf 
und über die Anfeindungen zwischen den Geistlichen an St. Benedik-
ti und den anderen Kirchen hinaus unter der Bürgerschaft Tenden-
zen zu Unruhen oder gar zur Erhebung gegen die Äbtissin bestanden. 
Im Bericht der kursächsischen Theologen fällt auf, dass neben den er-
wähnten Quedlinburger Geistlichen und Schuldienern auch alle drei 
Ratsmittel512 vorgeladen wurden, um ihnen ausführlich vom vergeb-
lichen Bemühen Bericht zu erstatten, Schelhammer und Regius zur 
„richtigkeit vnd einigkeit, ihn der lehr mit den Andern predicanten“ 

512 Vgl. zum Ratsmittel Kap. 3, Anm. 139 der vorliegenden Arbeit.
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und zur Unterschrift unter das erwähnte CDC zu bringen.513 Mit dem 
Verweis auf das Beispiel Nordhausen, wo Kurfürst August jüngst ein-
gegriffen hatte und wo mehrere Prediger ausgewiesen wurden, hatten 
die kursächsischen Gesandten den Ratsherren „ernstlich vntersaget 
vnd bevůolen […] gůte Achtůng daraůf zůgeben Damit [sich] vnter 
Ihnen, vnd ihn der gemein kein getůmmel oder Aůfflaůff erreiget“. 
Vor der Abreise der Gesandtschaft bat die Äbtissin den Zeitzer Super-
intendenten Praetorius, dass er „die pfarrkinder“ in St. Benedikti 
über die Absetzung von Schelhammer und Regius informiere, sie „zů 
lieb der warheit vnd einigkeit, zům gebet vnd schůldigen gehorsam 
gegen ihre[…] Obrigkeit vermahne[…], vnd [sie] von schmach vnd 
lesterůng der Andern gottseligen friedtliebenden kirchen diener 
[…] Aůch sonsten von aller vnrůhe vnd emporůng“ abhalte.514 Die Er-
mahnung der Ratsherren am Beispiel Nordhausens und die Bitte der 
Äbtissin an Praetorius, er möge die Kirchgemeinde von St. Benedikti 
beruhigen, sprechen dafür, dass seitens der Obrigkeit Sorge vor Auf-
ruhr bestand. 

Dass Regius und Schelhammer die anderen Geistlichen als ‚Lügen-
prediger‘ und ‚Judas-Brut‘ verunglimpften, dass Schelhammer vom 
kurz bevorstehenden apokalyptischen Kampf predigte und sich dabei 
mit Schustern und Schneidern einem ‚Haufen gottloser Fürsten‘ ge-
genübersah, dass er den Hofprediger Absdorf mehrfach verfluchte 
und die Landesherrin beschuldigte, unreinen Lehren anzuhängen, 
und dass die Gottesdienste und Predigten in St. Benedikti dennoch 
regen Zuspruch auch von Gläubigen anderer Quedlinburger Kir-
chengemeinden erhielten, dies alles mag die Befürchtungen der 
Äbtissin vor Aufruhr zu Recht genährt haben. Wenn sich weiterhin 
Basileus Faber dagegen wehrte, dass der Konflikt auf die Schule über-
griff,515 so ist dies gleichfalls als Hinweis dafür zu deuten, dass es den 
Gnesiolutheranern auch in Quedlinburg gelungen war, den theologi-
schen Konflikt zu popularisieren und dadurch Teile der Bürgerschaft 
zu mobilisieren. Schließlich sind die geschilderten Quedlinburger 
Ereignisse zeitgenössisch vor dem Hintergrund zu sehen, dass nur 
wenige Monate zuvor in Nordhausen im März 1570 der gnesioluthe-
rische Superintendent Martin Burggrav 60 bis 70 Männer, darunter 

513 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
514 HASTA DD, 10024, Geheimer Rat, Loc. 10329/1, n. f. (12.11.1570).
515 Der Quedlinburger Befund deckt sich mit den Ergebnissen von Irene Crusius, 

die auf breiter Quellenbasis zeigen konnte, dass die Auseinandersetzungen zwi-
schen gnesiolutherischen Predigern und philippistischen Rektoren ein im ganzen 
lutherischen Raum verbreitetes Phänomen waren. Vgl. Crusius, Irene: „Nicht cal-
vinisch, nicht lutherisch“. Zu Humanismus, Philippismus und Kryptocalvinismus 
in Sachsen am Ende des 16. Jahrhunderts. In: ARG 99 (2008), S. 139–174. 
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sechs bis sieben Ratspersonen zusammenbrachte, die zu allem, auch 
zum Aufruhr, bereit waren.516 

Auf der Grundlage der bisher dargelegten Ergebnisse zum inner-
protestantischen Konflikt in Quedlinburg ist festzuhalten, dass eine 
Minderheit der Quedlinburger Geistlichkeit gnesiolutherische Posi-
tionen in der typischen Radikalität vertrat und sich dabei gegen die 
zur Verteidigung bereite Mehrheit der übrigen Pfarrer und Kirchen-
diener, aber auch gegen die Äbtissin als Landesherrin und ihren Hof-
prediger stellte. Unterstützt wurden die beiden gnesiolutherischen 
Kirchenmänner an St. Benedikti von einem Gutteil, wenn nicht der 
Mehrheit der Ratsherren und zwei Schulbediensteten. Die Inhalte 
der Predigten von Schelhammer und Regius und der rege Zuspruch 
unter den Bürgern begründeten vor dem Hintergrund des gerade 
noch rechtzeitig verhinderten Aufstands in Nordhausen die Angst 
Annas II. vor einer Erhebung gegen sie. Die Quellenlage gestattet 
es jedoch nicht, abseits der obrigkeitlichen Befürchtungen weitere 
Anzeichen dafür zu finden, dass Tendenzen zum Aufstand gegen die 
Äbtissin bestanden. Allenfalls als Indizien dafür können der wach-
sende Zuspruch zu den Predigten in St. Benedikti und das von Faber 
erwähnte drohende Übergreifen der Konflikte auf das Gymnasium 
herangezogen werden.

Das beinahe zeitgleiche Beispiel der Reichsstadt Nordhausen ist 
zum Vergleich der Vorgänge und weiterer Gefahren in Quedlinburg 
nur bedingt geeignet. Erstens waren die Gnesiolutheraner unter den 
Geistlichen in Nordhausen nicht derart in der Minderheit wie in 
Quedlinburg. Zweitens können die in Nordhausen wirkenden Gne-
siolutheraner zu den führenden Köpfen des orthodoxen Luthertums 
gezählt werden, während Schelhammer und Regius eher zur zweiten 
Reihe zu rechnen sind, die die theologischen Positionen ihrer Geg-
ner nur wenig kannten. Und drittens hatte der Rat von Nordhausen 
als einer Reichsstadt bei seiner Unterstützung der Gnesiolutheraner 
auch gegenüber Kursachsen andere Möglichkeiten als in Quedlin-
burg, wo die vom Rat beabsichtigte Entwicklung hin zu vergleichba-
ren Freiheiten bereits in den 1470er-Jahren einen deutlichen Rück-
schlag erlitten hatte. Diese und weitere strukturelle, personelle und 
politische Unterschiede lassen davon absehen, die Fälle Nordhausen 
und Quedlinburg hinsichtlich drohender Unruhen aufgrund theo-
logischer Konflikte miteinander in allzu enge Beziehung zu setzen, 
auch wenn das Beispiel Nordhausen in Quedlinburg zeitgenössisch 
argumentativ Verwendung fand. Mit aller Vorsicht deuten die Abset-
zungen der Quedlinburger Kirchen- und Schuldiener darauf hin, 
dass der Konflikt hier bei Weitem noch nicht die Dimensionen wie 

516 Vgl. Silberborth, Höhepunkt, S. 71. 
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in Nordhausen erreicht hatte, wo dem kursächsischen Theologen 
Nikolaus Selnecker gedroht wurde, er „komme nicht mehr zur Stadt 
hinaus, sondern werde ‚zu Tode geworfen‘, […] wenn [er] auch nur 
eine[n] der [gnesiolutherischen] Prädikanten“ entlasse.517 

Entgegen dem von Kettner suggerierten Eindruck wurden Praeto-
rius und Freyhub weder aus eigener Initiative in Quedlinburg tätig, 
noch verleiteten sie Anna II. Ebenso wenig verbreiteten sie einen ver-
fälschten Katechismus; vielmehr setzten Gesandte des sächsischen 
Kurfürsten auf Veranlassung der Äbtissin und im Auftrag des Kurfürs-
ten den zur theologischen Lehrnorm in Kursachsen erhobenen CDC 
Melanchthons auch in Quedlinburg durch. Die gemeinsame Unter-
stützung des Philippismus durch Anna II. wie durch Kurfürst August 
dürfte dabei weniger dem einzelnen theologischen Argument als den 
Angriffen der Gnesiolutheraner auf das landesherrliche Kirchenregi-
ment geschuldet gewesen sein. Da der Einfluss der Äbtissin auf die 
Bürger der Quedlinburger Alt- und Neustadt im Kirchenwesen direkt 
und sonst nur indirekt über den Rat möglich war, hatte das Patronats-
recht der Äbtissin einen großen Wert. Es musste notfalls unter Mithil-
fe des Schutzvogts verteidigt werden, auch wenn dies das Risiko einer 
Einflussnahme durch Kurfürst August barg. 

Einen bemerkenswerten Einblick in die konfessionellen Verhält-
nisse im Quedlinburger Reichsstift könnte die erwähnte Predigt 
des Hofpredigers Absdorf bieten. Anfang Oktober 1570 sprach er 
in der Schlosskirche öffentlich davon, dass „wir Christen die wir ei-
nen glaůb[en] hetten, Einerlei Confession weren […] miteinander 
Eins sein [und] vns als Brůder zůsamen halten [müssten, E.R.] nach 
der lhere Christi“.518 Diese Indifferenz gegenüber (inner-)konfessi-
oneller Heterodoxie beim Hofprediger der Äbtissin lässt die Frage 
aufkommen, wie verbreitet Absdorfs Ansicht unter den Geistlichen 
und unter der Bürgerschaft in Quedlinburg war. Die Quellen gestat-
ten an dieser Stelle keine tieferen Einblicke. Es erscheint allerdings 
möglich, dass hier die von Barbara Stollberg-Rilinger beschriebene ty-
pisch frühneuzeitliche „Praxis der Unentschiedenheit, Vermischung 
und Mehrdeutigkeit“ ebenso sichtbar wird, wie in der Absetzung 
von Schelhammer und Regius die in der bisherigen Forschung zur 
Konfessionalität vernachlässigten „viel größeren Beharrungs- und Wi-
derstandskräfte“ dieser Praxis zu sehen sind.519 Wahrscheinlich pro-
duzierte auch hier erst die Orthodoxie der Gnesiolutheraner die He-

517 Silberborth, Höhepunkt, S. 61.
518 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 143r (29.10.1570). Über die Indifferenz gegenüber den 

protestantischen Lagern der Gnesiolutheraner und Philippisten hinaus lässt sich 
nur vermuten, dass Absdorf auch die Katholiken als seine „Brůder“ ansah, mit 
denen Einigkeit zu halten sei.

519 Stollberg-Rilinger, Einleitung, S. 16.
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terodoxie der Mehrheit der Quedlinburger Geistlichen sowie eines 
Teils der Bürgerschaft. Der von den Gnesiolutheranern formulierte 
Ausschließlichkeitsanspruch gegenüber den Katholiken wie den Cal-
vinisten könnte von Quedlinburger Geistlichen und einem nicht ge-
ringen Teil der Bürgerschaft im Zeichen der von Kaspar von Greyerz 
formulierten konfessionellen Indifferenz abgelehnt worden sein.520 
Für Absdorf persönlich könnte mit den Worten von Stollberg-Rilinger 
gar von konfessioneller „Ambiguitätstoleranz aus theologischer Über-
zeugung“ gesprochen werden.521

Mit Blick auf die drei wichtigsten Akteure im Reichsstift, die Äbtis-
sin, den Schutzvogt und den Rat, wird deutlich, wie wesentlich das 
Zusammenspiel von mindestens zwei Parteien für die Verfolgung ein-
zelner Vorhaben war. Während die Äbtissin als Inhaberin der meis-
ten Rechte auf den Gehorsam ihrer Untertanen oder die nötigenfalls 
gewaltsame Hilfe ihres Schutzvogts angewiesen war, benötigte der 
Schutzvogt für sein Eingreifen zumindest Informationen, bestenfalls 
aber auch noch Unterstützung durch den Rat oder die Äbtissin. Der 
Rat konnte zwar beispielsweise auf eigene Veranlassung hin Pfarrer 
bestellen und auch besolden, gegen den vereinten Widerstand der 
Äbtissin und ihres Schutzvogts blieb sein Bestreben nach größerer 
Eigenständigkeit in kirchenpolitischen Angelegenheiten jedoch eine 
Episode. Um sich nicht zu eng an einen „Koalitionspartner“ zu bin-
den und diesem gegebenenfalls dadurch ausgeliefert zu sein, war es 
in dieser Konstellation besonders für die Äbtissin und den Rat wich-
tig, mit jeweils einem der beiden anderen Akteure gegen den dritten 
zusammen arbeiten zu können. 

Mit der Absetzung der erwähnten Geistlichen und Schulbediens-
teten waren die Auseinandersetzungen zwischen Gnesiolutheranern 
und Philippisten in Quedlinburg jedoch – anders als bislang ange-
nommen522 – keineswegs beendet. An St. Blasii war 1569 als Nach-
folger von Johannes Winnigstedt Magister Bruno Quinos berufen 
worden, 523 der sich als „halber Flacianer“524 bezeichnete. Nachfol-

520 Vgl. Greyerz, Kaspar von: Konfessionelle Indifferenz in der Frühen Neuzeit. In: 
Stollberg-Rilinger, Barbara/Pietsch, Andreas (Hg.): Konfessionelle Ambiguität. 
Uneindeutigkeit und Verstellung als religiöse Praxis in der Frühen Neuzeit, Hei-
delberg 2013, S. 39–61 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 214).

521 Stollberg-Rilinger, Einleitung, S. 21.
522 Vgl. Bley, Tradition, S. 59, der von den Ereignissen des Jahres 1574 direkt zur Un-

terzeichnung der Konkordienformel durch die Stiftsgeistlichen 1580 springt. 
523 Winnigstedts Tod ist für den 25. Juli 1569, sein Amtsantritt an St. Blasii ungefähr 

für 1539 überliefert. Vgl. Jacobs, Winnigstedt, S. 458–460; Winnigstedt, Chronicon 
Quedlinburgense, S. 515. Quinos schreibt, dass sein namentlich nicht erwähnter 
Vorgänger an St. Blasii 30 Jahre lang amtierte, was mit der Amtszeit von Winnigstedt 
übereinstimmt. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 164r (18.9.1576). Vgl. auch Kettner, 
Kirchen, S. 226, der allerdings fälschlicherweise den Vornamen Marcus verwendet.

524 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 163v (18.9.1576).
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ger von Regius an St. Benedikti wurde der noch junge525 Johannes 
Brendel, der laut Quinos zuvor Pfarrer in einem Dorf bei Zeitz war.526 
Seit 1561 hatte Brendel wahrscheinlich in Rostock studiert,527 wo un-
gefähr zu dieser Zeit eine „lange amtierende, freundschaftlich mitei-
nander verbundene theologische Professorengeneration“ tätig war, 
die „eine gemäßigte irenische Form des Luthertums“ vertrat, „wie 
es für ihren Lehrer Melanchthon charakteristisch war“.528 Brendels 
Positionierung im innerprotestantischen Konflikt lässt sich indirekt 
auf den Philippismus festlegen. Da er 1578 nach etwa siebenjährigem 
Dienst in Quedlinburg von Joachim Ernst von Anhalt als Hofpredi-
ger und Superintendent nach Dessau berufen wurde529 und der Fürst 
„[i]m Sinne der gemäßigten Richtung Melanchthons wirkte“,530 ist 
anzunehmen, dass Brendel der philippistischen Seite zuneigte. Für 
diese Annahme spricht weiterhin, dass nach dem erst jüngst zuguns-
ten der Philippisten entschiedenen Konflikt in Quedlinburg mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit kein weiterer Gnesiolutheraner, sondern ein 
Philippist auf die wichtige Pfarre an St. Benedikti berufen wurde. Zu 
vermuten ist auch, dass zumindest unter den Gemeindemitgliedern 
von St. Benedikti mit Sicherheit noch immer Unterstützung für die 
streng lutherischen Ansichten von Regius und Schelhammer bestand, 

525 Bruno Quinos bezeichnete Johannes Brendel als einen „Jůnge[n] newling“ und 
als „unerfahrene[n] Newling“. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 163v, 164r (18.9.1576). 

526 Brendels späterer Widersacher in Quedlinburg, Bruno Quinos, Pfarrer an St. Bla-
sii, erwähnt dies in seiner bei Kurfürst August vorgebrachten Klage. Vgl. LASA, 
A20, VI, Nr. 4, fol. 163v (18.9.1576).

527 Brendel wird in den Quellen mit dem Grad eines Magisters erwähnt, allerdings 
hatte er laut Quinos nicht in Wittenberg studiert. An den Universitäten Leipzig, 
Erfurt und Tübingen findet sich Johann Brendel nicht. An der Rostocker Univer-
sität immatrikulierte sich im Wintersemester 1561/62 ein „Iohannes Brendel“ aus 
Rostock. Hofmeister, Die Matrikel, II, S. 141, Z. 25. Da Quinos mehrfach auf die 
Jugend von Brendel hinweist, könnte in diesem Rostocker Student der spätere 
Pfarrer an St. Benedikti gesehen werden. David Chytraeus, ein „loyaler Schüler 
Melanchthons“, erhielt ebenfalls 1561 in Rostock die Doktorwürde, 1563 wurde er 
Professor für Theologie und Rektor der Universität. Kolb, Die Konkordienformel, 
S. 151; vgl. zu Chytraeus u. a. Baumgart, Peter: Universitäten im konfessionellen 
Zeitalter. Gesammelte Beiträge, Münster 2006, S. 146f (Reformationsgeschichtli-
che Studien und Texte 149); Wolf, Ernst: Chytraeus, David. In: NDB 3, S. 254; 
Bautz, Friedrich Wilhelm: Chytraeus, David. In: BBKL 1, Sp. 1021f; Fromm, Lud-
wig: Chytraeus, David. In: ADB 4, S. 254–256.

528 Asche, Matthias: Von der reichen hansischen Bürgeruniversität zur armen meck-
lenburgischen Landeshochschule. Das regionale und soziale Besucherprofil der 
Universitäten Rostock und Bützow in der frühen Neuzeit (1500–1800), Stuttgart 
2000, S. 60 (Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissen-
schaftsgeschichte 52). 

529 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 3rv (22.6.1578), fol. 4rv (11.7.1578) 
sowie den Abschiedsbrief von Äbtissin Elisabeth II. für Johann Brendel auf fol. 8–9 
(15.8.1578).

530 Schwineköper, Berent: Joachim Ernst, Fürst von Anhalt. In: NDB 10, S. 433; Hei-
nemann, Otto von: Joachim Ernst, Fürst von Anhalt. In: ADB 14, S. 69–71.
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weshalb der neue Pfarrer im Idealfall vermittelnd zwischen den in-
nerprotestantischen Polen zu wirken hatte. Für die Zuordnung von 
Brendel zur philippistischen Partei spricht schließlich, dass er zusam-
men mit dem Superintendenten Absdorf etwa ab 1572/73 gegen den 
Pfarrer an St. Blasii, Bruno Quinos, vorging, der sich in der Nähe der 
Flacianer/Gnesiolutheraner sah.531 

Quinos war 1573/74 auf Betreiben von Brendel und Superinten-
dent Absdorf noch auf Befehl Annas II. seines Amtes enthoben wor-
den532 und versuchte in den folgenden mindestens drei Jahren ein 
Eingreifen des Schutzvogts in seiner Sache zu erreichen. Dabei unter-
nahm er mehrere Reisen nach Dresden und verfasste etliche zum Teil 
nicht erhaltene Klageschriften.533 Sein Ziel war es, dass der Schutz-
vogt nach der Krise des Philippismus 1574 in Kursachsen durch eine 
Kommission nun auch in Quedlinburg eingreift, wofür die eigene 
Entlassung als Anlass dienen sollte. Spätestens seit 1576 war Quinos 
Pfarrer im damals böhmischen Zittau.534 Der fast ausschließlich aus 
der Perspektive des Klägers Quinos rekonstruierbare Konflikt gibt in-
teressante Einblicke in die fortlebenden innerprotestantischen Front-
stellungen zwischen den Quedlinburger Theologen.

Laut Quinos warf Brendel ihm vor, er habe an St. Blasii die Kirchen-
zucht nicht mit dem nötigen Ernst verfolgt und „die leůth widder das 
Ministerium“, das heißt das Quedlinburger Konsistorium, „vnnd wid-
der die Obrigkeit […] verhetzt“.535 Unter anderem soll Quinos ein 
Kind getauft haben, ohne dass dessen Eltern öffentlich Buße geleis-
tet hätten.536 Mindestens seit 1572 war es daneben zu Streitigkeiten 
531 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 163v (18.9.1576).
532 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 149–150 (30.3.1574). 
533 Anfang August 1574 schreibt Bruno Quinos an Kurfürst August, dass er inzwischen 

bereits das vierte Mal ein Schreiben an August in dieser Angelegenheit gerichtet 
und schon dreimal persönlich bei der kurfürstlichen Regierung vorgesprochen 
habe und dem Hof Augusts von Dresden über Torgau und Annaberg wiederum 
nach Torgau nachgereist war. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 153–157 (3.8.1574).

534 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 170v (18.9.1576). In Zittau wurde zwei Jahre zuvor, 
1574, die erste Kirchenordnung abgefasst. Vgl. Dannenberg, Lars-Arne: Refor-
mation von unten? Der Adel der Oberlausitz und das lutherische Bekenntnis. In: 
Schattkowsky, Martina (Hg.): Adel – Macht – Reformation. Konzepte, Praxis und 
Vergleich, Leipzig 2020, S. 367–388, bes. S. 387 (Schriften zur sächsischen Ge-
schichte und Volkskunde 60).

535 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 164v–165r (18.9.1576). In einem Eherechtsstreitfall soll 
Quinos für die von Brendel bestraften Eheleute ein Schreiben an die Äbtissin 
abgefasst haben, in dem das Ehepaar um ein externes Urteil des kursächsischen 
Konsistoriums für ihren Fall baten, nach dem sie sich richten wollten. Dies bedeu-
tete, dass das Ehepaar die Entscheidungsgewalt des Quedlinburger Konsistoriums 
nicht als letztgültig anerkannte.

536 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 164r (18.9.1576). Da die hier genannten Gründe 
für seine Entlassung von Quinos selbst stammen und die Vorwürfe der Gegenseite 
fehlen, ist nicht anzunehmen, dass diese Aufzählung vollständig oder unverändert 
wiedergegeben wurde. 
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zwischen Quinos und den Altarleuten seiner Kirche gekommen, die 
der Pfarrer trotz mehrerer Verbote von Anna II. zum Teil auf der Kan-
zel austrug.537 Auch der Stiftshauptmann Hans von Wolffen berich-
tete von etlichen wegen Quinos entstandenen Streitigkeiten.538 Weil 
durch die Entlassung von Regius und Schelhammer an St. Benedikti 
die Philippisten unter den Geistlichen Quedlinburgs vorerst den Sieg 
davon getragen hatten und Quinos sich wegen seines Kampfes gegen 
den „Calůinismi“ als „ein halber Flacianer“539 bezeichnete, ist zu ver-
muten, dass die wegen Quinos entstandenen Streitigkeiten mit seiner 
orthodox lutherischen Positionierung in Zusammenhang standen. 

Vor dem Hintergrund der Krise des Philippismus in Kursachsen540 
1574 brachte Quinos gegen seinen Widersacher Brendel Argumen-
te in Stellung, die am Hof von Kurfürst August nicht gänzlich ohne 
Gewicht gewesen sein dürften. Zunächst verwies Quinos auf die Ver-
wandtschaft von Brendel mit Dr. Johann Stössel,541 einem der Haup-
topfer beim Sturz des Philippismus542 in Kursachsen, der 1574 wegen 
seiner vermeintlich calvinistischen Abendmahlslehre verhaftet wur-
de und bis kurz vor seinem Tod 1576 auf der Festung Senftenberg 

537 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 148rv (21.12.1572).
538 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 149r (30.3.1574).
539 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 163v (18.9.1576).
540 Vgl. hierzu einerseits Koch, Ausbau, S. 199 und andererseits Hund, Das Wort, 

S. 630; Sommer, Wolfgang: Die lutherischen Hofprediger in Dresden. Grundzüge 
ihrer Geschichte und Verkündigung im Kurfürstentum Sachsen, Stuttgart 2006, 
S. 89–99, bes. S. 90; Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 99f, die 
konträre Positionen in der Frage vertreten, ob 1574 ein theologischer Wandel in 
Kursachsen einsetzte oder Anzeichen von Kontinuität zu beobachten sind. Eine 
Vermittlung beider Positionen könnte darin gesehen werden, dass Ludwig, Phi-
lippismus und orthodoxes Luthertum, S. 432 in den Jahren 1574/75 eine „Inte-
rimszeit“ ausmachte und den Beginn des streng lutherischen religions- und terri-
torialpolitischen Kurses in Kursachsen erst mit dem Jahr 1576 ansetzt. Die Wende 
vom Philippismus zum orthodoxen Luthertum wurde demnach noch nicht 1574, 
sondern erst mit dem Jahr 1576 eingeleitet. Peters, Der kursächsische Anteil, 
S. 200 betont, dass der Philippismus nach 1574 nicht plötzlich ausgestorben war, 
sondern als „oppositionelle Unterströmung“ an den Fakultäten und bei den jün-
geren Pfarrern fortlebte. 

541 Johann Stössel und Johannes Brendel hatten Martha und Anna Musa, Töchter 
des ersten Jenaer Superintendenten, Anton Musa, geheiratet. Brendel heiratete 
Martha Musa 1567 und hatte mit ihr acht Kinder, von denen vier in Quedlinburg 
geboren wurden. Vgl. Roth, Fritz: Restlose Auswertungen von Leichenpredigten 
für genealogische und kulturhistorische Zwecke. 1560–1750, Bd. 6, Boppard/
Rhein 1970, S. 472; Koch, Herbert: Antonius Musa, Jenas erster Superintendent. 
In: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertum 34 (1940), 
S. 175–183; Siebert, Susanne: Musa, Anton. In: BBKL 6, Sp. 370–372; Wetzel, Mi-
chael: Anton Musa. In: Sächsische Biografie, online unter: https://saebi.isgv.de/
biografie/Anton%20Musa%20(um%201485-1547) (4.8.2020). 

542 Vgl. Hund, Das Wort, S. 595–669; Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luther-
tum, S. 100f; Seebass, Geschichte, S. 304f.

https://saebi.isgv.de/biografie/Anton%20Musa%20(um%201485-1547)
https://saebi.isgv.de/biografie/Anton%20Musa%20(um%201485-1547)
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in Haft blieb.543 Kurfürst August warf Stössel als seinem Beichtvater 
weiterhin den Bruch des Beichtgeheimnisses und die Einmischung 
in seine Regierungsgeschäfte vor.544 Aus der verwandtschaftlichen 
Verbindung der Schwager Brendel und Stössel schloss Quinos, dass 
Brendel auf Vermittlung von Stössel nach Quedlinburg gekommen 
war545 und verdächtigte seinen Widersacher an St. Benedikti, mit Stös-
sel und Dr. Friedrich Widebram/Widebrand, einem philippistischen 
Wittenberger Theologieprofessor,546 korrespondiert zu haben.547 Wei-
terhin habe Brendel die in Wittenberg herrschende Kirchenzucht 
und die dortige Kirchenordnung vielfach gelobt und unter anderem 
bei Absdorf darauf hingearbeitet, dass sich auch in Quedlinburg 
die Geistlichkeit am Wittenberger Beispiel orientiere.548 Mit dieser 
vorbildlichen Kirchenzucht und Kirchenordnung in Wittenberg 
könnten der von Christoph Pezel Anfang 1571 ausgearbeitete und 
veröffentlichte Wittenberger Katechismus sowie die Fragstücke und 
die sogenannte Grundfeste gemeint sein, die nach ihrer Veröffentli-
chung bei den Gnesiolutheranern, aber auch darüber hinaus derart 
viel Kritik ausgelöst hatten, dass Ende 1571 auf kurfürstlichen Druck 
der sogenannte Dresdner Consens abgefasst wurde.549 Pezel gilt als 
„eine[r] der wichtigsten Vertreter des sogenannten Philippismus an 
der Leucorea“550 und als „Theologe auf dem Weg vom Philippismus 
zum Calvinismus“.551 Schließlich führte Quinos an, dass Brendels Ka-
plan an Christi Himmelfahrt auf der Kanzel verkündet hatte, Christus 

543 Vgl. Müller, Georg: Stößel, Johann. In: ADB 36, S. 471–473; Kawerau, Gustav: 
Stössel, Johann. In: Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 
Bd. 19, Leipzig 31907, S. 59–61; Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luther-
tum, S. 100f; Gehrt, Daniel: Die Kriminalisierung eines Vermittlers. Johann Stös-
sel (1524–1576). In: Ders./Salatowsky, Sascha (Hg.): Aus erster Hand. 95 Porträts 
zur Reformationsgeschichte. Aus den Sammlungen der Forschungsbibliothek Go-
tha. Katalog zur Ausstellung der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/
Gotha vom 6. April bis zum 25. Mai 2014, Gotha 2014, S. 183 (Veröffentlichungen 
der Forschungsbibliothek Gotha 51). 

544 Vgl. Hund, Das Wort, S. 616–629.
545 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 163v (18.9.1576).
546 Vgl. Ludwig, Ulrike: Friedrich Widebram. In: Sächsische Biografie, online unter: htt-

ps://saebi.isgv.de/biografie/Friedrich%20Widebram%20(1532-1585) (5.8.2020).
547 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 163v, 167v (18.9.1576).
548 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 163v, 164v (18.9.1576).
549 Vgl. Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 78–92; Kolb, Die Kon-

kordienformel, S. 162f; Klueting, Harm: „Wittenberger Katechismus“ (1571) und 
„Wittenberger Fragstücke“ (1571): Christoph Pezel (1539–1604) und die Witten-
berger Theologie. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 112 (2001), S. 1–43. Vgl. 
zum Text der Schriften und zu deren historischen Einordnung: Dingel, Die De-
batte, S. 382–704.

550 Ludwig, Ulrike: Christoph Pezel. In: Sächsische Biografie, online unter: https://
saebi.isgv.de/biografie/Christoph%20Pezel%20(1539-1604) (22.9.2020).

551 Klueting, Harm: Pezel(ius) (Pezolt, Bezetus), Christoph. In: NDB 20, S. 287f, hier 
S. 287.

https://saebi.isgv.de/biografie/Friedrich%20Widebram%20(1532-1585)
https://saebi.isgv.de/biografie/Friedrich%20Widebram%20(1532-1585)
https://saebi.isgv.de/biografie/Christoph%20Pezel%20(1539-1604)
https://saebi.isgv.de/biografie/Christoph%20Pezel%20(1539-1604)
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„wehr nůn im himmel, vnndt sonsten nigendt mehr, ůndt da muste 
man ihn alleine sůchen“.552 Dieser Vorwurf betrifft die in der Chris-
tologie zwischen den strengen Lutheranern und den Anhängern Me-
lanchthons strittige Frage nach der Verortung Christi, die insbeson-
dere die Frage seiner Realpräsenz im Abendmahl berührte. Während 
die Gnesiolutheraner auf der Ubiquität553 von Christi Menschheit und 
daraus folgend auf der Realpräsenz Christi im Abendmahl beharrten, 
gingen Melanchthon und seine Anhänger in dieser zentralen Frage 
davon aus, dass der erhöhte „Leib Christi an einem bestimmten Platz 
des Himmels lokalisiert“ sei,554 wodurch sie sich der Abendmahlsleh-
re von Calvin annäherten. 

Es wird ersichtlich, dass Quinos etwa drei Jahre nach seiner Entlas-
sung in Quedlinburg seinen Widersacher Brendel sowohl durch des-
sen persönliche Kontakte zu führenden Philippisten in Kursachsen 
zu diskreditieren suchte als auch durch Vorwürfe, die direkt die als 
philippistisch gekennzeichnete Lehre Brendels und seines Kaplans 
betrafen. Im Gegensatz dazu präsentierte sich Quinos als Anhänger 
der strengen Lutheraner, nutzte aber die Selbstbezeichnung als Fla-
cianer nur verhalten. Quinos ist im März 1549 an der Leucorea nach-
weisbar und war 1573 – bereits als Magister Artium – an der Universität 
Jena eingeschrieben, wo er gratis studierte.555 Nach eigener Aussage 
stand er vor seiner 1569 anzunehmenden Berufung nach Quedlin-
burg bei Graf Burkhard von Barby in Diensten und begleitete ihn in 
den Jahren 1566/67 als Feldprediger auf dem Türkenfeldzug und 
bei der Belagerung Gothas unter Führung von Kurfürst August.556 
Graf Burkhard schrieb 1567 an Paul Eber, Generalsuperintendent 
des sächsischen Kurkreises und Oberpfarrer der Wittenberger Stadt-
kirche,557 mit der Bitte, ihm für die anstehenden Kriegszüge einen 

552 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 168v (18.9.1576). Hier stellt sich die Frage, wer dieser 
Kaplan war. Bartholomäus Bertram unterzeichnete 1578 eine Klageschrift an 
die Äbtissin als „Diaconůs“. Allerdings wird Bertram im selben Jahr von den Ge-
meindemitgliedern von St. Benedikti als „vnser itzige[r] Caplahn“ bezeichnet. 
Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 27v (28.11.1578); LASA, A12, Spec. Quedlinburg, 
Nr. 25, fol. 21v (18.10.1578). Obwohl die Amtsbereiche des Kaplans und des Dia-
kons nicht identisch sind, könnte hier die Liste der Diakone an St. Benedikti bei 
Kettner, Kirchen, S. 229 weiterhelfen. Der Kaplan, gegen den sich die Vorwürfe 
von Quinos richteten, könnte demnach entweder Magister Andreas Sander gewe-
sen sein, der 1573 wieder nach Wittenberg zog, oder Johann Fügespan, der 1577 
die Pfarre von St. Wiperti/Heiliger Geist erhielt.

553 Vgl. Baur, Jörg: Ubiquität. In TRE 34, S. 224–231, bes. S. 227.
554 Lohse, Dogma, S. 130.
555 Vgl. Förstemann, Album, I, S. 245, Z 5; Mentz/Jauernig, Die Matrikel, S. 247. 
556 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 155v (3.8.1574). Vgl. zum historischen Kontext: 

Gross, Die Wettiner, S. 132–134.
557 Vgl. Stupperich, Robert: Eber, Paul. In: NDB 4, S. 225; Kawerau, Gustav: Eber, 

Paul. In: Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, Bd. 5, Leip-
zig 31898, S. 118–121; Brecher, Adolf: Eber, Paul. In: ADB 5, S. 529–531; Gehrt, 
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Geistlichen als Feldprediger zu empfehlen.558 Die Antwort von Eber 
ist nicht überliefert. Unter der Annahme, dass Graf Burkhard wegen 
des Feldpredigers nur an Eber schrieb, dürfte kein Geringerer als 
der kursächsische Generalsuperintendent und Pfarrer an der Mut-
terkirche der Reformation in Wittenberg Bruno Quinos nach Barby 
vermittelt haben.559 Wie Quinos 1576 an Kurfürst August schrieb, 
schickte Graf Burkhard Empfehlungsschreiben für ihn nach Jena an 
den dortigen Superintendenten, Dr. Martin Mirus, und an den Rek-
tor der Universität, Dr. Johannes Schröter. Daran angehängt war die 
Bitte des Grafen, „mich [Quinos, E.R.] fůr [vor] andern zů einem gů-
ten dienste zů befördern“.560 Schröter und Mirus zählten durchaus zu 
den bekannten und einflussreichen Gelehrten ihrer Zeit. Der Medi-
zinprofessor Johannes Schröter hatte in Wittenberg, Padua und Wien 
studiert, war Leibarzt des Ernestiners Johann Friedrich des Mittleren, 
Gründungsrektor der Universität Jena und wurde 1557 von Kaiser 
Ferdinand I. für seine Verdienste geadelt.561 Der Theologe Martin 
Mirus war bis 1574 Superintendent in Jena, danach bis 1588 Hofpre-
diger in Dresden und bis zum Tod von Kurfürst August 1586 dessen 
enger Vertrauter.562 Mirus wirkte an der Vertreibung der Philippisten 
im ernestinischen Sachsen mit und verfasste im Auftrag Kurfürst Au-
gusts mit Heinrich Salmuth, Paul Krell, Daniel Gresser und anderen 
„unverdächtigen Theologen“563 1574 die Torgauer Artikel, die ein 
Instrument des „kompromißlosen Durchgreifens des Kurfürsten“ Au-
gust gegen die Philippisten darstellten. Die von den „Theologen im 
Lehr- und Pfarramt zu leistende Unterschrift“ unter diese Artikel ent-
schied „über Inhaftierung bzw. Ausweisung oder eine weiterhin unge-
hinderte Ausübung von Unterricht und Predigt in den sächsischen 
Landen“.564 Besonders das an Mirus gerichtete Empfehlungsschrei-

Daniel/Leppin, Volker (Hg.): Paul Eber (1511–1569). Humanist und Theologe 
der zweiten Generation der Wittenberger Reformation, Leipzig 2014 (Leuco-
rea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 
(LStRLO) 16).

558 Vgl. Forschungsbibliothek Gotha, Neuzeitliche Handschriften, Nachlässe, Auto-
graphen und Archivalien, Chart. A 124, Briefwechsel von Paul Eber, Bd. 2, fol. 90 
(21.10.1567), online unter: https://dhb.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/ufb_deri-
vate_00014494/Chart-A-00124_0184.tif (4.8.2020). 

559 Dass Quinos die angenommene Empfehlung Ebers bei Graf Burkhard für ihn 
nicht erwähnte, könnte darauf hinweisen, dass er die dadurch bestehende Verbin-
dung zur damals philippistischen Universität Wittenberg verschweigen wollte.

560 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 155v (3.8.1574).
561 Vgl. Pagel, Julius Leopold: Schroeter, Johannes v. In: ADB 32, S. 568f.
562 Vgl. u. a. Sommer, Die lutherischen Hofprediger; Pünjer, Georg Christian Bern-

hard: Mirus, Martin. In: ADB 22, S. 1.
563 Hund, Das Wort, S. 630.
564 Dingel, Irene: Die Torgauer Artikel (1574) als Vermittlungsversuch zwischen der 

Theologie Luthers und der Melanchthons. In: Nieden, Hans-Jörg/Nieden, Mar-
cel (Hg.): Praxis Pietatis. Beiträge zu Theologie und Frömmigkeit in der Frühen 

https://dhb.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/ufb_derivate_00014494/Chart-A-00124_0184.tif
https://dhb.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/ufb_derivate_00014494/Chart-A-00124_0184.tif
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ben Graf Burkhards diente in der Argumentation von Bruno Quinos 
offensichtlich dazu, die eigene Rechtgläubigkeit und seine Überein-
stimmung mit der seit 1574 in Kursachsen geförderten, strenger an 
Luther orientierten Theologie zu betonen. Seine Ansicht über die 
1574 eingetretene theologische Wende in Kursachsen drückte Qui-
nos 1576 dadurch aus, dass er die Einführung der Reformation im al-
bertinischen Sachsen mit diesem Ereignis statt mit dem Jahr 1539 ver-
band565 und betonte, dass auch in Quedlinburg „beӱ den bůrgern des 
Orts“ die „Reformation“ Augusts „als Christlich gerůhmet wird“.566 

Mit seinem Vorgehen erreichte Quinos zwar nicht, dass August 
durch die Entsendung einer Kommission direkt in das Quedlinbur-
ger Kirchenwesen eingriff, obwohl er als Schutzvogt nach dem drit-
ten Artikel des 1574 zwischen ihm, der Äbtissin und dem Stiftskapitel 
geschlossenen Vertrages dazu berechtigt gewesen wäre.567 Allerdings 
wies der Kurfürst Bruno Quinos auch nicht gänzlich ab und verwies 
seine Klage an das Quedlinburger Konsistorium, wo Quinos aller-
dings – wie kaum anders zu erwarten war – nur geringe Aussichten auf 
Erfolg hatte. 

Wie aus einem Schreiben des Konsistoriums an August hervor-
geht,568 hatte Quinos verschiedene Schmähschriften gegen den Su-
perintendenten Absdorf und gegen Brendel in Umlauf gebracht.569 
Die Pfarrkinder an St. Blasii hätten zu seiner Zeit „in grosser zerrůt-
tung vnd vneinigkeit geschwebt“,570 und Quinos hatte die Mitglieder 
des Konsistoriums des Calvinismus verdächtigt.571 Das Konsistorium 
bat August, Quinos keinen Glauben zu schenken, sich durch ihn auch 
nicht „zů ettwas […] bewegen [zu] lassen“ und den „vnrůigen cleger“ 
nach Quedlinburg zu verweisen.572 Quinos scheiterte schließlich, 
und sein Nachfolger an St. Blasii, Magister Georg Scholle aus Erms-
leben, laut Quinos ein Schwager des Superintendenten Absdorf,573 

Neuzeit. Festschrift für Wolfgang Sommer zum 60. Geburtstag, Stuttgart/Berlin/
Köln 1999, S. 119–134, hier S. 119. Hund, Das Wort, S. 630 sieht die Torgauer Arti-
kel als „religionspolitische Wende Kursachsens“ nach dem Ende des Philippismus. 
Ähnlich Sommer, Die lutherischen Hofprediger, S. 90; Ludwig, Philippismus und 
orthodoxes Luthertum, S. 99f.

565 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 166v (18.9.1576).
566 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 168v (18.9.1576).
567 Vgl. das nachfolgende Kap. 9.6. 
568 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 173–176 (14.1.1577). 
569 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 173r (14.1.1577).
570 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 173v (14.1.1577). 
571 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 175v (14.1.1577).
572 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 176r (14.1.1577).
573 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 153v (3.8.1574). Absdorfs Tochter verlobte sich 

1572/73 und heiratete 1573/74, vgl. StA QLB, 23b, RR, Nr. 48 (1572), n. f.; StA 
QLB, 23b, RR, Nr. 47 (1573), fol. 180v. Der Name des Verlobten beziehungsweise 
Ehemannes der Tochter des Superintendenten wird nicht erwähnt.
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blieb bis zu seinem Tod 1598 ebenso im Amt574 wie auch Johann 
Brendel an St. Benedikti, der 1578 Quedlinburg verließ und – wie be-
reits erwähnt – Hofprediger bei Joachim Ernst von Anhalt wurde.575 

Der von Bruno Quinos mit dem Quedlinburger Konsistorium aus-
getragene Konflikt zeigt, dass nach Regius und Schelhammer mit 
Quinos 1573/74 ein weiterer Gnesiolutheraner von der philippisti-
schen Mehrheit unter den Quedlinburger Geistlichen abgesetzt und 
mit Georg Scholle durch einen Pfarrer ersetzt wurde, der sich 1566 
an der Leucorea immatrikuliert hatte,576 wo zu dieser Zeit eindeutig 
Melanchthons Schüler prägend waren.577 Kurfürst August war in den 
Jahren 1574 bis 1577 trotz eindeutiger und zum Teil nachprüfbarer 
Hinweise auf den in Quedlinburg unter den Geistlichen verbreiteten 
Philippismus nicht bereit, in der Art einzugreifen, wie es ihm durch 
den 1574 geschlossenen Vertrag möglich gewesen wäre.578 Dass der 
Kurfürst Quinos stattdessen mit seinen Klagen an den Quedlinbur-
ger Stiftshauptmann und das hiesige Konsistorium verwies, könnte 
mit seiner Hoffnung auf das seit 1576 von Jacob Andreä in Kursach-
sen betriebene Einigungswerk unter den Lutheranern in Verbindung 
gestanden haben.579 Wahrscheinlich war es aber die auch vom Stifts-
hauptmann Hans von Wolffen berichtete zänkische Art des ehemali-
gen Pfarrers, die es August nicht ratsam erscheinen ließ,580 Quinos 
durch sein Eingreifen wieder in sein Amt zu bringen.581 Wenn Qui-
nos an August berichtete, dass die Quedlinburger Bürger Augusts „Re-
formation“ im Kurfürstentum und die Hinwendung des Kurfürsten 
zum strengeren Luthertum seit 1574 begrüßten und „als Christlich“ 
rühmten,582 kann dies als Hinweis darauf verstanden werden, dass in 

574 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 225. 
575 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 3rv (22.6.1578), fol. 4rv (11.7.1578) 

sowie den Abschiedsbrief von Äbtissin Elisabeth II. für Johann Brendel auf fol. 8–9 
(15.8.1578).

576 Vgl. Universität Wittenberg, Album, II, S. 103a, Z. 37.
577 Vgl. Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 59–78.
578 Vgl. Lorenz, Quellen, S. 153f sowie Kap. 9.6 der vorliegenden Arbeit.
579 Vgl. Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 163–168. Bereits zuvor 

unternahm Andreä in den Jahren 1567–1570 und 1573/74 im Auftrag seines Lan-
desherrn Herzog Christoph von Württemberg zwei Vorstöße in Richtung einer Ei-
nigung der untereinander zerstrittenen norddeutschen Lutheraner, wobei er von 
Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel und Landgraf Wilhelm von Hessen 
unterstützt wurde. Vgl. Kolb, Die Konkordienformel, S. 159–165.

580 Vgl. zu Augusts Abneigung gegenüber seiner Meinung nach unnötigem Gezänk 
unter den Theologen: Koch, Ausbau, S. 197.

581 Diese Haltung vertrat wenig später auch das Leipziger Konsistorium, als es um die 
Rückberufung von Johann Regius auf die Pfarre St. Benedikti ging. Regius sei hin-
sichtlich seiner theologischen Positionen zwar „unstraffbar“, allerdings spreche 
seine unruhige Art gegen ihn. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 12 
(18.10.1578). 

582 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 168v (18.9.1576).
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Analogie zu den Verhältnissen vor 1539 ein nicht näher bestimmba-
rer Teil der Quedlinburger Bürgerschaft den durch die mehrheitlich 
bis gänzlich philippistischen Pfarrer vertretenen Weg des Glaubens 
nicht mehr teilte. In gewisser Hinsicht lassen sich Parallelen zwischen 
Bruno Quinos und dem Fall von Johannes Mathie in den 1530er-Jah-
ren ausmachen. Ebenso wie Herzog Georg durch Mathie über die 
Fortschritte der „Martinianer“ unter der einfachen Bevölkerung, dem 
Rat und den Pfarrern informiert wurde, ermöglichte Quinos Kurfürst 
August Einblicke in das Quedlinburger Kirchenwesen, das zu seiner 
Zeit als philippistisch geprägt anzunehmen ist. Wie wenige Jahre zu-
vor bei Regius und Schelhammer hatten die übrigen Quedlinburger 
Geistlichen auch im Fall von Quinos offenbar zusammengestanden 
und verteidigten dessen Absetzung auch trotz der drohenden Inter-
vention Augusts. Auch hier lassen sich wieder die erwähnten großen 
„Beharrungs- und Widerstandskräfte“ gegen die gnesiolutherische 
Orthodoxie ausmachen, von denen Stollberg-Rilinger in Bezug auf 
die in der Frühen Neuzeit starke „religiöse Praxis der Unentschieden-
heit, Vermischung und Mehrdeutigkeit“ schreibt.583

Nur wenige Monate, nachdem Quinos mit seinen Klagen offenbar 
endgültig gescheitert war und wahrscheinlich auch von August keine 
Unterstützung mehr erfuhr, kam das maßgeblich durch seinen „uner-
müdlich[en] Architekt[en]“584 Jacob Andreä, aber auch durch Martin 
Chemnitz und andere betriebene lutherische Einigungswerk zu ei-
nem Durchbruch. Nach einer „außergewöhnlich langwierig[en] und 
kompliziert[en]“585 Vorgeschichte der „Bemühungen um die Eini-
gung der Kirchen Augsburgischen Bekenntnisses […] im deutschspra-
chigen Raum“586 wurde im Mai 1577 das nach seinem Entstehungsort 
im Kloster Berge vor Magdeburg benannte „Bergische Buch“ fertig-
gestellt, das inhaltsgleich mit der Konkordienformel war.587 Die Bear-
beiter der Konkordienformel, die von Christian Peters als „die sechs 
Bergischen Väter“588 bezeichneten Martin Chemnitz, Jacob Andreä, 
Nikolaus Selnecker, David Chytraeus, Andreas Musculus und Chris-
toph Corner, „vermieden ganz bewusst den Terminus corpus doctrinae“, 
um „nicht auch nur den Anschein einer direkten Gegenüberstellung 
zu dem Corpus doctrinae Miscinum (Philippicum) zu erwecken“ und um 
dadurch bei den Anhängern Melanchthons die Befürchtungen zu 
zerstreuen, es könne „zu einem Verdrängungsprozess“ kommen.589 
583 Stollberg-Rilinger, Einleitung, S. 12.
584 Dingel, Concordia controversa, S. 17.
585 Wallmann, Johannes: Konkordienformel. In: RRG4 4, Sp. 1604–1606, hier Sp. 1604.
586 Koch, Ernst: Konkordienbuch. In: TRE 19, S. 472–476, hier S. 476.
587 Vgl. Wallmann, Konkordienformel, Sp. 1605.
588 Peters, Der kursächsische Anteil, S. 204.
589 Kolb, Die Konkordienformel, S. 173. Dingel weist darauf hin, dass bei der Um-

arbeitung des Torgischen Buches zum Bergischen Buch der Terminus ‚Corpus 
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Dennoch war mit Sicherheit nicht nur den Konkordisten „durchaus 
bewusst, dass die Konkordienformel an die Stelle der verschiedenen 
rechtlichen Bestimmungen für die geltende Lehre, wie sie sich in den 
Corpora doctrinae der lutherischen Stände fanden, treten musste“.590 
Nach dem Abschluss der Arbeiten übernahmen Kursachsen, Kur-
brandenburg und Württemberg „die Initiative in den Regionen des 
Reiches“ und warben territorienweise um Unterstützung.591 Auch 
nach Quedlinburg erging ein Schreiben. Ob Äbtissin Elisabeth II. 
und/oder die hiesigen Geistlichen und Schulbediensteten die Ad-
ressaten waren, bleibt unklar, da einzig eine undatierte, aber wahr-
scheinlich aus dem Jahr 1577 stammende Liste der Unterzeichner 
überliefert ist.592 Daneben findet sich in der Überlieferung des Stiftes 
eine Ausgabe des Konkordienbuches, die 1584 in Leipzig gedruckt 
wurde.593 In einem handschriftlichen Eintrag auf den letzten 22 Blatt 
des Buches wird erwähnt, dass sich die Quedlinburger „Kirchen- ůnd 
Schůlbedienten“ zum „Concordienbůche […] mit Ihrer Unterschrift 
bekennet ůnd verbůnden gemacht“ haben.594 Allerdings ist dieser 
Eintrag nicht zeitgenössisch, sondern stammt aus dem Jahr 1693.595 
Es schließt sich eine lange Liste mit Unterschiften der Quedlinburger 
„Prediger“ und „Schůl Collegen“ vom Ende des 17. bis zum beginnen-
den 19. Jahrhundert an,596 wobei der letzte Eintrag vom 25. Juni 1806 
stammt.597 Indem die Ausgabe des Konkordienbuches mehr als ein 
Jahrhundert lang offenbar der durch die Unterschrift dokumentier-
ten Eidesleistung durch die Quedlinburger Geistlichen und Schulbe-
diensteten diente, lässt sich auch für das Reichsstift die Feststellung 
Kochs bestätigen, dass das Konkordienbuch „eine staatsrechtliche 
Qualität erhielt“ und „es seine Wirkung unter den Bedingungen des 

Doctrinae‘ „überall getilgt“ wurde. Unter anderem hatten sich pommersche Theo-
logen daran gestoßen, dass das Torgische Buch „die Verdrängung eines anderen 
Corpus doctrinae, nämlich des Corpus Philippicum, bedeutete, zu dem man sich 
bereits seit 16 Jahren bekannte“. Pommern blieb in der Folge der Konkordienfor-
mel fern. Dingel, Concordia controversa, S. 17, Anm. 9.

590 Kolb, Die Konkordienformel, S. 173. Mit ähnlichem Urteil Dingel, Concordia 
Controversa, S. 17.

591 Koch, Die Konkordienformel, S. 479.
592 Vgl. HASTA DD, 10024 Geheimer Rat, Loc. 10306/01, fol. 180rv (s. d.). Die Akte, 

die neben derjenigen aus Quedlinburg weitere Listen mit Unterzeichnern aus 
Württemberg und Baden enthält, ist auf dem zeitgenössisch erscheinenden leder-
nen Einband auf das Jahr 1577 datiert. Die Liste der badischen Subskriptionen ist 
als einzige auf den 5. September 1577 datiert. Es kann deshalb davon ausgegangen 
werden, dass alle drei Listen aus Württemberg, Quedlinburg und Baden im Jahr 
1577 in Dresden eingingen. 

593 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 403 (1584/1693–1806). 
594 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 403, fol. 450v–451r (1693).
595 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 403, fol. 457r (1693).
596 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 403, fol. 456v–464v (1693–1806).
597 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 403, fol. 464v (1584–1806). 
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konfessionellen Zeitalters in Europa auch als gesellschaftliche Norm 
und als Identitätssymbol für das jeweilige Territorium“ entfaltete.598

Die 1577 in Quedlinburg amtierenden Pfarrer und Lehrer un-
terschrieben wie mehr als 8000 weitere Pfarrer und Lehrer599 die 
Konkordienformel.

In der älteren Historiografie zur Quedlinburger Stadt- und Stiftsge-
schichte war die Unterzeichnung der Konkordienformel eine Rand-
bemerkung, wenn sie überhaupt Erwähnung fand. Das Hauptaugen-
merk von Kettner, Voigt und Fritsch lag in der Amtszeit von Äbtissin 
Elisabeth II. auf dem ergebnislos verlaufenen Quedlinburger Kollo-
quium, das an der Jahreswende 1582/83 im Rathaus abgehalten wur-
de und sich unter anderem mit der Einberufung einer Synode und 
der strittigen Frage von der Ubiquität beschäftigte.600 Daran zeigt sich 
wiederum der enge Fokus der Autoren auf die in Quedlinburg statt-
findenden Ereignisse, wodurch die äußeren und für Quedlinburg 
bedeutsamen Entwicklungen vernachlässigt wurden. Einzig Kettner 
erwähnt, dass „das Ministerium und Schul=Collegium Anno 1580 […] 
die Formulam Concordiae willig unterschrieben“ habe,601 meint damit 
aber wahrscheinlich das Konkordienbuch, in dem die Konkordien-
formel enthalten ist.602 Wie bereits erwähnt, wurde bereits 1577 die 
Konkordienformel und nicht erst 1580 das Konkordienbuch von den 
Geistlichen und Schulbediensteten des Reichsstifts unterzeichnet. 
Lorenz und Kleemann schreiben in ihren „Quedlinburger Jahrbü-
cher[n]“ richtig, dass die Äbtissin „die Konkordienformel der ortho-
doxen Lutheraner nicht“603 unterzeichnete. Dies hatte sie mit den 
meisten geistlichen Fürsten des Reiches gemein.604 Weiterhin führen 
Lorenz und Kleemann an, dass erst 1696 von den Quedlinburger Pfar-
rern die Unterschriftsleistung verlangt wurde.605 Seit Kettners 1710 

598 Koch, Konkordienbuch, S. 474.
599 Vgl. Wallmann, Konkordienformel, Sp. 1605.
600 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 249–263; Voigt, Geschichte, III, S. 288–291; Fritsch, 

Geschichte, II, S. 17–21. Zu den Teilnehmern zählten so bedeutende Theologen 
wie Thimotheus Kirchner, Nikolaus Selnecker, Polykarp Leyser, Martin Chemnitz 
und Tilemann Hesshusen. Vgl. dazu u. a. die Akten im Geheimen Staatsarchiv: 
GStA PK, I HA, 13, Nr. 15s (1583–1584), Nr. 13b, Fasz. 4 (31.1.1583). 

601 Kettner, Kirchen, S. 265.
602 Vgl. Wallmann, Johannes: Konkordienbuch. In: RGG4 4, Sp. 1603f, bes. Sp. 1604.
603 Lorenz, Hermann/Kleemann, Selmar: Quedlinburger Jahrbücher. Ergänzung 

und Fortsetzung der Annales Quedlinburgenses. In: Lorenz, Quedlinburgische 
Geschichte, S. 381–398, hier S. 388.

604 Dingel, Concordia controversa, S. 31 führt aus, dass „die meisten geistlichen Fürs-
tentümer unter evangelischen Administratoren und die Territorien, in denen eine 
altgläubige Obrigkeit herrschte, aber evangelische Gemeinden vorhanden waren, 
wie in Cleve, Mark, Ravensburg, im Fürstentum Halberstadt, in Osnabrück, Or-
tenburg, Österreich, Böhmen und Teilen Schlesiens“, zu den Nichtunterzeich-
nern der Konkordienformel gehörten.

605 Vgl. Lorenz/Kleemann, Quedlinburger Jahrbücher, S. 388.
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erschienener „Reformations- und Kirchengeschichte“ wurde damit 
vernachlässigt, dass sich das Pfarr- und Schulpersonal des Reichsstifts 
1577 auf die in der Konkordienformel festgeschriebene lutherische 
Orthodoxie hat verpflichten lassen.

Als Johann Brendel – wie bereits erwähnt – 1578 nach Dessau be-
rufen wurde, richtete die Pfarrgemeinde von St. Benedikti einen 
Ausschuss ein,606 der im Namen der Gemeinde mehrere Schreiben 
an die Äbtissin sandte. Durch diese Schreiben wird deutlich, dass mit 
der Entlassung von Regius, Schelhammer und Quinos die lutheri-
sche Orthodoxie in den vergangenen Jahren in Quedlinburg nur auf 
der Ebene der Kirchenleitung zurückgedrängt werden konnte, denn 
die Gemeindeglieder baten bei Elisabeth II. um keinen anderen als 
Johann Regius als Nachfolger von Brendel. Um bei Elisabeth II. die 
Rückberufung von Regius aus Braunschweig zu erreichen, wo dieser 
an der Andreaskirche das Pastorat erhalten hatte,607 argumentierten 
die Petenten, dass Regius 1570 entlassen wurde, weil er sich geweigert 
hatte, das CDC zu unterzeichnen. Durch die kürzlich beschlossene 
Konkordienformel (1577), „das letzte gnadenwerck, das Gott der welt 
erzeige“, sei die philippistische Lehrnorm nun „aůfgehoben vnd beӱ-
gelegt“, weshalb Elisabeth II. „selbst gnediglichen zůschliessen habe“, 
dass Regius weder „vnrecht noch verwerflich“ sei und „von Gottes 
wegen anders nicht als vnser ordentlicher berůffener pfarherr kann 
geachtet werden, dan wan gleich menschliche vocation aůfhört, můß 
doch die ordentliche götliche vocation pleiben“.608 An dieser Stelle 
zeigt sich die typisch gnesiolutherische Position, wonach jeder ob-
rigkeitliche Eingriff in Kirchenangelegenheiten abgelehnt wurde.609 
Indem die als Gottes Werk angesehene Konkordienformel in den Au-
gen der Gemeinde das CDC aufgehoben hatte, sei die „ordentliche 
götliche vocation“ von Regius zum Pfarrer an St. Benedikti bestätigt 
worden, wodurch die „menschliche vocation“ durch die Äbtissin zu-
rückzustehen hatte.610 

606 Es ist anzunehmen, dass bereits die eigenmächtige Einrichtung dieses Ausschus-
ses gegen die Rechte der Äbtissin verstieß, da diese das ius patronatus über die Kir-
chen Quedlinburgs besaß. Vgl. Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, I, 
S. 85; Bley, Herrschaft, S. 56; Fritsch, Geschichte, II, S. 179; siehe dazu auch das 
Schreiben des Halberstädter Oberpfarrers, Christoph Fischer, an Elisabeth II., in 
dem die Annahme ihre Bestätigung findet, dass sich die Gemeinde aus Sicht der 
Äbtissin das Recht der Wahl beziehungsweise des Vorschlags eines neuen Pfarrers 
anmaßte. Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 25r (1.11.1578).

607 Vgl. Adelung/Rotermund, Fortsetzung, Bd. 6, Sp. 1565f; Schmidt, Anhalt’sches 
Schriftsteller-Lexikon, S. 312. 

608 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 5v–6r (13.8.1578).
609 Vgl. Kolb, Die Konkordienformel, S. 62; Koch, Gnesiolutheraner, Sp. 1043.
610 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 6r (13.8.1578).
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Die Bitte um Regius brachte die Gemeinde „nach ernstliche[m] 
seůfftzen vnd bitten zů Gott dem almechtigen“611 Mitte August 1578 
zum zweiten Mal bei Elisabeth II. vor, weil diese ihr erstes Gesuch of-
fenbar abgelehnt hatte. Da die rechtliche wie theologische Lage je-
ner Zeit angesichts des noch jungen Konkordienwerkes612 nicht nur 
für Elisabeth II. als sehr unsicher angenommen werden kann und 
die Konflikte um Regius acht Jahre zuvor wohl nicht ausreichten, um 
den von der Gemeinde Erwählten als Pfarrer für St. Benedikti ab-
zulehnen, holte sie sich Rat von ihrem eigenen Konsistorium ein613 
und wandte sich mit verschiedenen Schreiben an das kursächsische 
Konsistorium in Leipzig,614 an ihren Bruder Ernst615 sowie an den 
Halberstädter Oberpfarrer und späteren Braunschweiger Generalsu-
perintendenten,616 Christoph Fischer.617 Einige der Quedlinburger 
Geistlichen drohten Elisabeth II. damit, ihre Ämter niederzulegen, 
falls Regius wieder zum Pfarrer an St. Benedikti berufen werde.618 Die-
ses Gegenargument ließ die dortige Gemeinde nicht gelten, da „der 
Brůn des Haders gestopfett“ sei, wenn „die anwesenden Prediger der 
Formůlæ Concordiæ von Hertzenn vnderschreibenn, vnnd derselben 
zůůolge lehren werdenn“.619 

Elisabeths Bruder Ernst hatte die mit der Pfarrbesetzung für Eli-
sabeth verbundenen Risiken im Auge und riet ihr dazu, von beiden 
Seiten Positionspapiere abfassen zu lassen und diese den Konsistori-
en in Leipzig und Wittenberg vorzulegen. Weil zu erwarten sei, dass 
auch die Konsistorien die Bitte der Gemeindemitglieder ablehnten, 
wäre dieser Weg der Reputation der Äbtissin unschädlich, da sie sich 
darauf berufen könne, nur das Urteil der Konsistorien befolgt zu 
haben. Auch der Halberstädter Oberpfarrer Christoph Fischer hat-
te die Gefahren der Wahl von Regius im Auge und befürchtete, dass 
August auf der Grundlage des dritten Artikels des Vertrages von 1574 
in Quedlinburg eingreifen könnte.620 Deshalb empfahl auch er Elisa-

611 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 5v (13.8.1578).
612 Vgl. u. a. Kolb, Die Konkordienformel; Hund, Das Wort.
613 Vgl. zu dessen Antwort: LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 20–21 

(18.10.1578). 
614 Vgl. zum Schreiben Elisabeths: LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 10–11 

(11.10.1578); die Antwort des Konsistoriums ist nicht überliefert und wird nur teil-
weise in der dritten Supplikation der Gemeinde erwähnt. Vgl. LASA, A12, Spec. 
Quedlinburg, Nr. 25, fol. 14–19 (21.10.1578). 

615 Vgl. zu dessen Antwort: LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 22–23 
(28.10.1578). 

616 Vgl. Kellner, Heinrich: Fischer, Christoph. In: ADB 7, S. 50f.
617 Vgl. dessen Antwort: LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 25–26 (1.11.1578).
618 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 17rv (21.10.1578).
619 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 17v (21.10.1578). 
620 Laut des Mitte August 1574 geschlossenen Vertrages zwischen Äbtissin Elisa-

beth II., Kurfürst August, dem Stiftskapitel und den Regensteiner Grafen wurde 
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beth, die Angelegenheit entweder einem auswärtigen Konsistorium 
oder „ansehentliche[n] vnparteӱschen Theologen vnd politicos“ zu 
überweisen.621 

Einige Gemeindemitglieder von St. Benedikti scheinen den Weg, 
bei Elisabeth II. um ihre Zustimmung zur Rückberufung von Regi-
us zu bitten, schon früh abgelehnt zu haben und gingen stattdessen 
gegen die übrigen Geistlichen der Stadt vor. Der Superintendent 
Absdorf sowie die Pfarrer und Prediger von St. Nikolai, St. Benedik-
ti, St. Blasii, St. Aegidii und St. Wiperti/Heiliger Geist klagten Mitte 
Oktober 1578 in einem Schreiben gegenüber Elisabeth II. über „etli-
che von den pfarkindern S. Benedicti alhie“, die sich „sehr můtwillig 
vnd vnchristlich“ gezeigt hatten, seitdem bekannt wurde, dass Magis-
ter Brendel die Stadt verlassen werde.622 Die von den Geistlichen als 
„meůtmacher“ und „verechter Gottes vnd seines heiligen predig[t]
amtes“ bezeichneten Personen redeten abfällig über die Quedlinbur-
ger Geistlichkeit, schmähten und schändeten das hiesige Konsisto-
rium und nutzten Hochzeiten und Verlöbnisse, um ihre Gegner zu 
beleidigen.623 Wenn die von den Aufwieglern verachteten Geistlichen 
anwesend waren, wurden sie verbal angegriffen, an den Galgen ver-
wiesen und die Drohung geäußert, die Geistlichen „werden noch alle 
můssen laůffen“.624 Persönlich erwähnten die Kläger den Schneider 
Andres Aselmann, „ein rechter meůtmacher vnd aůffrůhrer“, der am 
7. Oktober sowohl im Westendorf als auch in der Kirche St. Benedikti 
öffentlich die Geistlichen Quedlinburgs als Schelme und ehrlose Leu-
te bezeichnet hatte.625 Da zu befürchten sei, dass die radikalen Kräf-
te aus der Gemeinde von St. Benedikti an Zustimmung gewännen, 
könne es dazu kommen, dass „wir [die Geistlichen] nicht dorffen 
sicher vnter die leůte gehen oder vns […] vff der strassen sehen vnd 
[in] frieden [ge]lassen“ werden. Den Pfarrern und Predigern bliebe 
dann nichts anderes übrig, als „nott halben vnsere Kirchen verlassen 
[zu] müssen, vnd vns an andere orter zu begeben“.626 Doch richteten 
sich die „teůffelische[n] leůte“ von St. Benedikti nicht allein gegen 

der Äbtissin zwar ihre Handlungsfreiheit „an ihrem Geistlichenn Regimentt“ zu-
gesichert. Allerdings erhielt der Schutzvogt das Recht, bei einem Verstoß gegen 
die Augsburgische Konfession einzugreifen, zusammen mit der Äbtissin zu visitie-
ren und eine Kirchenordnung aufstellen zu lassen. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 186r 
(18.8.1574). Vgl. zudem Lorenz, Quellen, S. 153f sowie das Kap. 9.6 in der vorlie-
genden Arbeit. Auf dieser Grundlage erscheint es verhältnismäßig einfach, einen 
Anlass zu finden, um das Quedlinburger Kirchenwesen auch grundlegend nach 
kursächsischem Vorbild umzugestalten.

621 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 25v (1.11.1578).
622 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 20r (18.10.1578).
623 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 20r (18.10.1578).
624 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 20r (18.10.1578).
625 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 20rv (18.10.1578).
626 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 20v (18.10.1578).
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die Quedlinburger Geistlichkeit, sondern auch Elisabeth II. werde 
von ihnen verachtet, weshalb die Kläger die Äbtissin dazu aufriefen, 
„ihre eigen Hocheӱt vnd von Gott befohlen ampt [zu] verteӱdigen“ 
und diese „můttwillige[n] aůffrůrische[n] vnterthanen anzůgreiffen, 
vnd zů straffen“, damit „die Kirche Christi alhier in fried vnd einigkeit 
hinfortt bleiben mochte“.627 Man dürfe nicht stillschweigen, „oder 
důrch die finger sehen zům ergernis vnd sůnden vrsach geben“.628 

Auch wenn die Quedlinburger Geistlichen die beschriebenen Zu-
stände überzeichnet haben dürften, um ihre Ziele bei Elisabeth II. 
zu erreichen, kann ihrem Brandbrief entnommen werden, dass dem 
Konsistorium und der Äbtissin vor allem aus der Gemeinde von St. Be-
nedikti, aber mit Sicherheit nicht nur von dort massiver Widerstand 
mit dem Potenzial zum Aufstand entgegenschlug. Dieser Widerstand 
entzündete sich an der von der Gemeinde verlangten und von Eli-
sabeth II. abgelehnten Rückberufung von Regius. Die auch von den 
Quedlinburger Geistlichen unterzeichnete Konkordienformel diente 
den Unterstützern von Regius offenbar als theologischer Rückhalt. Es 
wird hier offensichtlich, dass in Quedlinburg offenbar unterschiedli-
che Erwartungen an die Konkordienformel und ihre Unterzeichnung 
1577 durch die Quedlinburger Pfarrer, Diakone und Stiftskanoniker, 
aber auch durch die Schulbediensteten geknüpft wurden.629 Herrsch-
te innerhalb der Gemeinde von St. Benedikti bereits die Gewissheit, 
dass durch diesen Schritt das CDC aufgehoben worden war und ein 
Umschwung zum orthodoxen Luthertum folgen musste, könnten 
sich die Quedlinburger Kirchen- und Schulbediensteten erhofft ha-
ben, sich mit ihrer Unterschrift dem sonst drohenden Eingriff aus 
Kursachsen zu entziehen.630 Auch kann angenommen werden, dass 
die Konkordienformel, die als „Schiedsrichter in den innerluth.[er-
ischen] Streitigkeiten“ einen „maßvollen Mittelweg“ ging,631 den Un-
terzeichnern als Möglichkeit erschien, sich vom Verdacht des hinter 
dem Philippismus vermuteten Calvinismus zu befreien, ohne die In-
halte des CDC aufzugeben. Denn weder die Konkordienformel noch 
das drei Jahre später erschienene Konkordienbuch erhoben den An-
627 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 21r (18.10.1578).
628 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 21r (18.10.1578).
629 Vgl. HASTA DD, 10024 Geheimer Rat, Loc. 10306/01, fol. 180rv (s. d.).
630 Das Beispiel der anhaltischen Theologen führt vor Augen, mit welchem Druck 

Andreä die Unterzeichnung der Konkordienformel „förderte“. In einem Kolloqui-
um in Herzberg drohte Andreä den anhaltischen Geistlichen Wolfgang Amling 
und Petrus Haring sowie auch den obersten Staatsbeamten Christoph von Hoim 
und Kanzler Johann Truckenroth unmissverständlich mit politischen Folgen: 
„[S]o werdenn auch die jenigen, die sich dießem buch wiedersetzigk zumachen, 
Chur und Fursten wißenn zu begegnen.“ Zit. nach: Jablonowski, Die anhaltische 
Landeskirche, S. 43.

631 Wallmann, Konkordienformel, Sp. 1605; weiterhin: Dingel, Concordia Contro-
versa, S. 18.
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spruch, an die Stelle der älteren Corpora doctrinae zu treten, auch wenn 
dies später die Folge war.632 

Dementgegen erschien den Quedlinburger Anhängern des Johann 
Regius ein Nebeneinander der bisher vorherrschenden philippisti-
schen Lehrnorm einerseits und der Konkordienformel andererseits, 
die „[e]xtreme Positionen der Gnesiolutheraner“ ebenso ausschloss 
wie philippistische Anschauungen beispielsweise vom Mitwirken des 
menschlichen Willens am Heil oder von der Notwendigkeit guter 
Werke,633 nicht denkbar. Derart deutlich, wie dies ein Großteil der 
Gemeinde an St. Benedikti in Quedlinburg wahrscheinlich forderte, 
dürfte die Entscheidung zwischen CDC und Konkordienformel we-
der 1578, ein knappes Jahr, nachdem die Unterschriften aus Qued-
linburg in Dresden vorlagen, noch bei der Publikation des Konkor-
dienbuches 1580 gewesen sein. Johannes Wallmann betont, dass es 
auch noch „zw[ischen] den Zäunen“ der „streng luth[erischen] Lehr-
bestimmungen“ des Konkordienbuches „weite Spielräume gab“.634 
Ernst Koch hebt die Rolle des Konkordienbuches als „gesellschaftli-
che Norm und als Identitätssymbol für das jeweilige Territorium“ her-
vor. Der „theologische Spielraum“ sei „dort, wo das Konkordienbuch 
in Geltung stand, bemerkenswert weit“ gewesen. Seine inhaltliche 
Funktion hingegen trat „im fundamentaltheologischen Sinne und 
im Bereich der theologischen Auseinandersetzungen zunächst nicht 
hervor“,635 auch wenn eine deutliche Abgrenzung zum Calvinismus 
etwa in der Christologie oder bei der Lehre von der Prädestination 
erfolgte.636 Irene Dingel hält in diesem Zusammenhang fest, dass die 
Konkordienformel und das Konkordienbuch „keineswegs zu einem 
endgültigen lehrmäßigen Ausgleich und starrer Kodifizierung dessen 
[führten], was als reine Lehre auf lutherischer oder calvinistischer 
Seite zu gelten hatte. Ebenso wenig kam es zu einer Einebnung der 
konfessionellen Vielfalt.“637

In Unkenntnis dieser teils späteren Entwicklungen sahen die Ge-
meindemitglieder von St. Benedikti nach dem Weggang von Brendel 
1578 ihre Chance, Regius aus Braunschweig zurückzuberufen.638 Und 
sie dürften sich durch Kurfürst August als Quedlinburger Schutzvogt 
und maßgebliche Kraft hinter der Konkordienformel gestärkt ge-
sehen haben. Ausgehend von diesem Selbstbewusstsein bat die Ge-
meinde Elisabeth II. am 21. Oktober 1578 darum, dass ihr Anliegen 
632 Vgl. Kolb, Die Konkordienformel, S. 173.
633 Wallmann, Konkordienformel, Sp. 1605.
634 Wallmann, Konkordienbuch, Sp. 1604. 
635 Koch, Konkordienbuch, S. 474.
636 Vgl. Wallmann, Konkordienformel, Sp. 1606.
637 Dingel, Concordia Controversa, S. 19.
638 Regius unterzeichnete die Konkordienformel in Braunschweig Anfang 1580. Vgl. 

HASTA DD, 10024 Geheimer Rat, Loc. 10305/1, fol. 108v (9.1.1580).
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auf eigene Kosten den Konsistorien der Kurfürsten von Sachsen und 
Brandenburg sowie „des Herzogthůmbs Braůnschweigk“ vorgelegt 
werden sollte.639 Wahrscheinlich hatte die Gemeinde keine Kenntnis 
davon, dass Elisabeth II. bereits einige Tage zuvor selbst das Leipziger 
Konsistorium um ein Urteil gebeten hatte.640 Die auf den 18. Oktober 
1578 datierte Antwort des Konsistoriums641 könnte drei Tage später, 
als die Gemeinde ihr Schreiben an die Äbtissin richtete, noch nicht 
in Quedlinburg eingetroffen sein. In ihrem Schreiben legten die Mit-
glieder des Leipziger Konsistoriums dar, dass Magister Regius „seiner 
lehr halben unstraffbar“ sei. Wegen „seines vnrůigen fůrnehmens, do-
důrch die Kirche deß orts [Quedlinburg] hiebeůor [1570] zerrůttet“ 
worden war, erachtete es das Konsistorium allerdings „vor rathsam 
vnd dem Rechten gemeß“, die Bitte der Gemeinde von St. Benedikti 
„abzůweisen, vnd die vorledigte Pfar S. Benedikti mit einem andern 
friedsamen Christlichen Pfarrern zů ůersorgen“.642 

Nach diesem Urteil wurde die Rückberufung von Regius durch die 
Gemeinde von St. Benedikti offenbar nicht weiterverfolgt. Indem Eli-
sabeth II. bei ihrer Anfrage beim Leipziger Konsistorium einzig ihre 
Sicht dargelegt hatte und nicht – wie von ihrem Bruder und Chris-
toph Fischer empfohlen – Positionspapiere beider Seiten eingereicht 
wurden, erreichte sie, dass die Frage der Rechtgläubigkeit in Quedlin-
burg ein knappes Jahr, nachdem ihre Pfarrer und Schulbediensteten 
die Konkordienformel unterzeichnet hatten, einzig am Fall von Regi-
us am Leipziger Konsistorium diskutiert wurde. Hätte die Gemeinde 
von St. Benedikti ein eigenes Schreiben an das Konsistorium gerich-
tet, wäre es, beispielweise durch eingestreute Klagen über die übri-
gen Pfarrer, möglich gewesen, dass dadurch der Konflikt um Regius 
auf die Quedlinburger Unterzeichner von 1577 ausgeweitet worden 
wäre. Durch seine Empfehlung hatte das Konsistorium letztlich den 
Vorrang der Konkordienformel gegenüber dem CDC herausgestellt, 
auch wenn die zänkische und unruhige Art von Regius schließlich 
schwerer wog als die Konformität seiner theologischen Positionen mit 
denen der Konkordienformel. 

Obwohl sie nun auf Regius verzichten mussten, gaben die Gemein-
demitglieder ihr beanspruchtes Recht der Wahl und Berufung ihres 
Pfarrers nicht auf. Ende November stimmte die Mehrheit, „darůn-
ter aůch etliche fůrneme rathherrn gewest“, für den bisherigen „Ca-
plahn“,643 Bartholomäus Bertram, als neuen Pfarrer, der interessanter-
weise noch Mitte Oktober die Klagen der Quedlinburger Geistlichen 

639 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 18v (21.10.1578).
640 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 10–11 (11.10.1578).
641 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 12rv (18.10.1578).
642 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 12rv (18.10.1578).
643 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 27v (28.11.1578). 
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gegen die Aufrührer seiner Gemeinde mitunterzeichnet hatte.644 Die 
Minderheit der Gemeinde hatte um Magister Konrad Porta, Pfarrer 
in Eisleben,645 „zům heftigsten gebeten“.646 Das Ergebnis ihrer „elec-
tion vnd vocation eines newen gottsfürchtigen vnd friedliebenden 
pfarherrs“647 teilte die Gemeinde der Äbtissin mit und bat um ihre 
Entscheidung, ob Konrad Porta zur Probepredigt eingeladen wer-
den solle. Während bekannt ist, dass Bertram die Pfarre St. Benedikti 
1578 erhielt,648 sind weitere Nachrichten über seine Einsetzung nicht 
überliefert. Deshalb bleibt unklar, inwiefern es Elisabeth II. gelang, 
ihr Patronatsrecht gegenüber der Gemeinde durchzusetzen. An der 
Wahl Bertrams durch die Mehrheit der Mitglieder von St. Benedikti 
wird deutlich, dass die Gemeinde das der Äbtissin als Kirchenpatro-
nin allein zustehende Präsentationsrecht (ius praesentandi)649 an sich 
gezogen hatte und Bertram als Nachfolger von Brendel vorschlug. 
Die Äbtissin sollte nach dem Willen der Gemeinde die Wahl Bertrams 
akzeptieren oder zustimmen, dass Konrad Porta zur Probepredigt ein-
geladen werde. Zwanzig Jahre später, nach dem Tod Bertrams 1598, 
scheint die Nachfolgerin Elisabeths, Äbtissin Anna III., ihre Rechte 
bei der Einsetzung eines neuen Pfarrers wieder ausgeübt zu haben, 
wenn sie der Gemeinde die Prediger von St. Nikolai, St. Blasii und 
St. Wiperti/Heiliger Geist zur Wahl stellte.650 

Anhand der Auseinandersetzungen des Jahres 1578 wird deut-
lich, dass es zumindest Regius und Schelhammer, eventuell aber 
auch Quinos gelungen war, gnesiolutherische, gegebenenfalls sogar 
flacianische „Theologie“ nachhaltig in Quedlinburg zu „populari-
sier[en]“.651 Zu beachten ist hierbei die Rolle der Ratsherren, die mit 
Sicherheit auch in der Gemeinde der „Ratskirche von Quedlinbur-
g“652 einen großen Einfluss hatten, der bei der Wahl von Brendels 
Nachfolger Bartholomäus Bertram sichtbar wurde. Ob die Ratsher-
644 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 21v (18.10.1578).
645 Vgl. Holstein, H.: Porta, Konrad. In: ADB 26, S. 445.
646 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 27v (28.11.1578).
647 LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 27v (28.11.1578).
648 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 221, der jedoch irrt, wenn er den Weggang von Brendel 

nach Anhalt damit begründet, dass dieser „wegen der Religion verdae chtig war“.
649 Vgl. Landau, Peter: Patronat. In: TRE 26, S. 106–114, bes. S. 109; Henske, Doreen: 

Patronat. In: HRG2 26. Lieferung, Sp. 444–448; Böttcher, Hartmut: Patronat. I. 
Begriff, Geschichte und Kirchenrecht. In: RGG4 6, Sp. 1019–1022; Amend-Traut, 
Anja: Präsentation, Präsentationsrecht. In: HRG2, 27. Lieferung, S. 728–732; 
Mülverstedt, Hierographia Quedlinburgensis, I, S. 85; Bley, Herrschaft, S. 56; 
Fritsch, Geschichte, II, S. 179. 

650 Vgl. LASA, A12, Spec. Quedlinburg, Nr. 25, fol. 28–29 (10.7.1598). Dennoch er-
hielt der bisherige Pfarrer an St. Aegidii, Andreas Brand, die Pfarre St. Benedikti. 
Vgl. Kettner, Kirchen, S. 221.

651 Koch, Der kursächsische Philippismus, S. 66. Die Popularisierung von Theologie 
bescheinigt Koch besonders den Gnesiolutheranern. 

652 Diener-Staeckling, Der Himmel, S. 143.
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ren durch die Unterstützung des strengen Luthertums ein weiteres 
Mal das Ziel verfolgten, sich von der Landesherrin zu emanzipieren, 
indem sie gestützt auf gnesiolutherische Positionen die Herrschafts-
rechte der Äbtissin über das Kirchenwesen zurückwiesen, lässt sich 
auf der vorliegenden Quellengrundlage nicht beantworten.

Der in Quedlinburg und bis 1574 auch in Kursachsen vorherr-
schende Philippismus geriet durch die seit den späten 1560er-Jahren 
vom Herzogtum Württemberg unterstützten und speziell von Jacob 
Andreä ausgehenden Einigungsbestrebungen unter den deutschen 
Protestanten unter Druck.653 Grund war, dass bei diesem Vorhaben 
„von Anfang an klar war, daß die Einigung ohne die reformierte Sei-
te vonstatten gehen sollte“, wodurch „für die Philippisten […] ihre 
zum Reformiertentum hin vermittelnde Haltung problematisch wur-
de“.654 Wie bereits erwähnt, könnten sich die Geistlichen und Schul-
bediensteten in Quedlinburg 1577 erhofft haben, sich durch die Un-
terzeichnung der Konkordienformel vom Verdacht des Calvinismus 
zu befreien und dennoch bei Melanchthons Theologie bleiben zu 
können.

Im Anschluss an die Unterzeichnung der Konkordienformel durch 
den Quedlinburger Superintendenten, die Stiftskanoniker, Pfarrer 
und Diakone, den Rektor, Konrektor und die Lehrer des Gymnasiums 
stellt sich die Frage, wie sich der Umgang der Quedlinburger Geist-
lichen und Schulbediensteten mit den Inhalten der Konkordienfor-
mel gestaltet haben könnte. Im Einzelnen lässt sich dies – nicht zuletzt 
wegen fehlender Quellen – kaum rekonstruieren. Im Folgenden wird 
deshalb im Sinne eines Ausblicks ein Indiz beleuchtet, nämlich die 
Studienorte jener 46 Superintendenten, Pfarrer und Schulbedienste-
ten, die von 1580 bis in das erste Drittel des 17. Jahrhunderts in Qued-
linburg amtierten.655 Da die führenden Köpfe der Philippisten – wie 
bereits erwähnt – bis 1574 an den Universitäten in Wittenberg und 
Leipzig zu finden waren und die erste Reihe der Gnesiolutheraner bis 
1561 und danach von 1568 bis zum Frühjahr 1573 in Jena wirkte,656 
ist damit eine hinreichend klare Trennung zwischen den beiden 
Theologenlagern auszumachen. Über die Studienorte und Immatri-
kulationsjahre der Quedlinburger Geistlichen und Schulmänner lässt 
sich feststellen, ob ihre Lehrmeister mit großer Wahrscheinlichkeit zu 

653 Vgl. u. a. Kolb, Die Konkordienformel, S. 158–165; Ludwig, Philippismus und or-
thodoxes Luthertum, S. 57f. 

654 Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 57.
655 Zu den Listen der Superintendenten, Pfarrer und Diakone an den Quedlinburger 

Kirchen vgl. Kettner, Kirchen, S. 216–234.
656 Vgl. u. a. Koch, Ausbau, S. 194; Peters, Der kursächsische Anteil, S. 192, 199; 

Heussi, Karl: Geschichte der theologischen Fakultät zu Jena, Weimar 1954, S. 13–
65, 74–80, 100–102 (Darstellungen zur Geschichte der Universität Jena 1); Böhme, 
Ernst: 350 Jahre Jenaischer Theologie. Eine geschichtliche Skizze, Jena 1907. 
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den Philippisten oder zu den Gnesiolutheranern zählten. Auf dieser 
Grundlage wird es möglich, Vermutungen darüber anzustellen, wie 
sich die Geistlichen und Schulbediensteten Quedlinburgs nach 1577 
vor dem Hintergrund der Konkordienformel beziehungsweise des 
Konkordienbuches in ihrer Amtsführung positioniert haben könn-
ten. Wie bereits erwähnt, wurde durch das lutherische Konkordien-
werk die konfessionelle Vielfalt keineswegs eingeebnet.657 

Es überrascht nicht, dass fast alle Geistlichen, die 1577 die Festle-
gungen der Konkordienformel unterschrieben, in Wittenberg und 
in der Mehrheit zwischen den 1550er-Jahren und 1574 studiert hat-
ten,658 in einer Zeit also, als die Leucorea eindeutig philippistisch 
geprägt war.659 Die beschriebenen Quedlinburger Auseinanderset-
zungen der Jahre 1570, 1573 und 1578, bei denen stets die Gnesio-
lutheraner unterlagen, stehen für die Vorherrschaft des Philippismus 
unter den hiesigen Geistlichen. Auch die leitenden Schulbedienste-
ten, die 1577 die Konkordienformel unterschrieben, hatten in Wit-
tenberg bei philippistischen Professoren studiert.660 

Es könnte nun angenommen werden, dass in den Kirchen und am 
Gymnasium den Subskribenten der Konkordienformel Männer in 
den Ämtern folgten, die beispielsweise in Leipzig und Wittenberg be-
reits bei orthodox lutherischen Professoren gelernt hatten. Dement-
657 Vgl. Dingel, Concordia controversa, S. 19.
658 Vgl. dazu Tabelle 5. Auch die Diakone an St. Benedikti und St. Nikolai, Andreas 

Leopold und Johannes Hoyer, hatten 1571 und 1561 in Wittenberg studiert. Vgl. 
Universität Wittenberg, Album, II, S. 204b, Z. 41; S. 25a, Z. 16; Kettner, Kirchen, 
S. 230.

659 Mit den 1550er-Jahren setzte an der Leucorea ein Generationswechsel ein, indem 
die Zeitgenossen Luthers ausstarben und eine „zweite Generation“ folgte, auf die 
Melanchthon „als ein Vertreter des christlichen Humanismus einen bleibenden 
Einfluß hatte“ und für die er eine „überragende Autorität“ darstellte. Ludwig, 
Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 59–78. Von dieser Zeit an kann die 
Universität bis zur Krise beziehungsweise zum Sturz des Philippismus in Kursach-
sen 1574 auch und besonders durch philippistische Personalpolitik als Zentrum 
des Philippismus angesehen werden. Vgl. dazu auch Koch, Ausbau; Koch, Der 
kursächsische Philippismus. 

660 Vgl. Tabelle 5. Bei Johann Gärtner, Andreas Zoch(t)/Zecht und Jacob Apel, die 
ebenfalls die Konkordienformel unterzeichnet hatten, handelt es sich um die Leh-
rer der drei Klassen. Ein Johann Gärtner/Gertner lässt sich einzig 1547 an der 
Erfurter Universität finden. Vgl. Weissenborn, Acten, II, S. 366b, Z. 37 (aus der 
Diözese Fulda). Die Konkordienformel unterzeichnete Johann Gärtner/Gertner 
1577 als „Joannes Gertnerůs Ronnebůrgensis“. HASTA DD, 10024 Geheimer Rat, 
Loc. 10306/1, fol. 180v (um 1577). Da bei seiner Immatrikulation in Erfurt die 
Diözese Fulda eingetragen wurde, kann als gesichert angenommen werden, dass 
Johann Gärtner/Gertner nicht aus dem heute thüringischen Ronneburg, son-
dern aus der nordöstlich von Frankfurt am Main in Hessen gelegenen Gemeinde 
stammte. In Wittenberg studierte 1572 der Quedlinburger Jacob Apel. Vgl. Uni-
versität Wittenberg, Album, II, S. 224a, Z. 15. Andreas Zoch ist einzig in Witten-
berg zu finden und war dort bereits 1536 immatrikuliert. Vgl. Förstemann, Album, 
I, S. 164b, Z. 24. 
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gegen ist festzustellen, dass auch die Mehrzahl der in den 1590er-Jah-
ren nachfolgenden Pfarrer noch bei den Philippisten in Wittenberg 
studiert hatte. Bis auf die Pfarrer von St. Aegidii und St. Wiperti/Hei-
liger Geist sowie von St. Bonifacii in Ditfurt, Valentin Rother, Johann 
Latermann und Botho Bethmann, hatten alle anderen 1570 oder 1571 
bei Melanchthons Anhängern in Wittenberg studiert beziehungswei-
se lassen sie sich anderweitig mit dem Philippismus in Verbindung 
bringen.661 Als sich Latermann und Bethmann 1574 in Wittenberg 
einschrieben, erwiesen sich die ersten Nachfolger der im Frühjahr 
1574 entlassenen philippistischen Professoren unter den Theologen 
„nicht als strenge, kompromißlos agierende Theologen“, sondern sie 
versuchten „noch ganz in der melanchthonischen Tradition stehend 
[…] zu vermitteln“, weshalb Ulrike Ludwig die Jahre 1574/75 als 
„Interimszeit“ beschreibt.662 Daher ist anzunehmen, dass auch Later-
mann und Bethmann noch in einer Phase des Übergangs vom Philip-
pismus zur lutherischen Orthodoxie in Wittenberg studierten. 

Auf dem beschriebenen Weg lässt sich nachweisen, dass die Mehrheit 
der Pfarrer, die teilweise noch im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhun-
derts in Quedlinburg amtierten, in Wittenberg bei den zur Avantgarde 
des Philippismus zählenden Theologieprofessoren studiert hatte. Erst 
mit der nächsten Generation beziehungsweise den jeweiligen Nachfol-
gern an den Pfarren änderte sich das Bild. Zum Teil hatten diese Geist-
lichen in Wittenberg studiert, nachdem die theologische Fakultät 1576 
„auf einen völligen Neuanfang ausgerichtet“ wurde und die Universi-
tät als Ganzes durch den strengen Lutheraner Jacob Andreä 1580 eine 
neue Ordnung erhalten hatte.663 Daneben lassen sich jene Geistlichen 
aber auch an anderen Universitäten nachweisen.664 Der Pfarrer von 
St. Blasii, der aus Suderode stammende Johann Weidling,665 studierte 
1572 sogar in Jena,666 als dort seit 1568 wieder klar die Anhänger des 
Flacius nicht nur unter den Theologieprofessoren dominierten.667 Bei 

661 Vgl. Tabelle 5. 
662 Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 103, 432. Erst ab 1576 lasse 

sich die „Fixierung eines eindeutigen territorial- und religionspolitischen Kurses 
Kursachsens hin zum orthodoxen Luthertum“ feststellen. Ludwig, Philippismus 
und orthodoxes Luthertum, S. 432.

663 Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 432, S. 302–328.
664 Vgl. Tabelle 5.
665 Vgl. Kettner, Kirchen, S. 226.
666 Vgl. Mentz/Jauernig, Die Matrikel, S. 354. 
667 Nach dem Regierungswechsel 1568 wurden zwischenzeitlich ernannte, vermit-

telnde Theologen, wie Nikolaus Selnecker, Andreas Freyhub und Heinrich Sal-
muth, in Jena wieder entlassen und „[d]ie Jenaische Theologische Fakultät wurde 
[…] wieder mit Flacianern besetzt“. Zu diesen zählten Johann Wigand, Friedrich 
Caelestin, Thimotheus Kirchner, „ein ganz besonders fanatischer und obstinanter 
Flacianer“, sowie seit 1569 Tilemann Heßhusen, der „[u]nter den berüchtigten 
lutherischen ‚Streittheologen‘ der Jahrzehnte nach Luthers Tod […] unbestreit-
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den Rektoren und Konrektoren des Quedlinburger Gymnasiums lässt 
sich Ähnliches wie bei den Pfarrern beobachten, nur dass hier früher 
als an den Pfarren Männer wirkten, die nicht mehr bei den philippisti-
schen Professoren in Wittenberg studiert hatten.668 

Auf Basis dieser Ergebnisse entsteht der begründete Verdacht, dass 
die Unterzeichnung der Konkordienformel durch die Quedlinburger 
Geistlichen 1577 keine unmittelbaren Folgen für das hiesige Kirchen-
wesen hatte. Denn jene Geistlichen und Schulbediensteten, die 1577 
unterschrieben, hatten in Wittenberg zum Teil noch bei Melanchthon 
studiert, in der Mehrheit aber bei seinen Schülern im Geiste des Phi-
lippismus. Sie waren in Quedlinburg schon vor 1577 unter sich und 
hatten diese Einheit in den Jahren 1570, 1573 und 1578 gegen gnesio-
lutherische „Eindringlinge“ erfolgreich verteidigt. In den 1590er-Jah-
ren wurden alle Pfarren und auch die Leitung des Gymnasiums neu 
besetzt. Einzig bei der Superintendentur gab es keine personelle Ver-
änderung, da Absdorf sie bis 1603 innehatte. Durch Umbesetzungen 
von anderen Pfarren und Aufstiege von Geistlichen aus dem Diakonat 
hatten auch die neuen Pfarrer in der Mehrheit vor 1574 in Witten-
berg studiert oder sind anderweitig dem Philippismus zuzuordnen. 
Das auf die strengere lutherische Lehre verpflichtende Konkordien-
buch lag damit in Quedlinburg bis in die 1590er-Jahre vollständig, 
danach bis ins zweite Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts überwiegend 
in den Händen von Geistlichen, die in Wittenberg bei Melanchthons 
Schülern im Geiste des Philippismus studiert hatten. Unter den 46 
analysierten Männern im Quedlinburger Kirchen- und Schulwesen 
zwischen etwa 1580 und 1630 lassen sich nur fünf Absolventen der 
Jenaer Universiät finden. Alle fünf, Jacob Hermsdorf, Johann Weid-
ling, Johannes Aeschart/Aeschardus, Andreas Lampe und Christian 
Fessel, hatten nicht nur in Jena, sondern auch noch in Helmstedt, 
Wittenberg und/oder Leipzig studiert. Nur Weidling hatte in Jena 
noch bei den hiesigen streng gnesiolutherischen Professoren gelernt. 
Es könnte hierin eine gewisse anhaltende Skepsis in Quedlinburg ge-
genüber Jena als dem langjährigen gnesiolutherischen Epizentrum 
unter Matthias Flacius gesehen werden.669 

bar und unbestritten der ärgste“ war und im Laufe seines Lebens aus nicht weniger 
als sieben geistlichen Ämtern vertrieben wurde. Heussi, Geschichte, S. 74, 75, 77. 
Vgl. weiterhin: Koch, Ernst: Später Philippismus in Jena. Zur Geschichte der Theo-
logischen Fakultät zwischen 1573 und 1580. In: Loehr, Dona Melanchthoniana, 
S. 217–245, bes. S. 218–222; Böhme, 350 Jahre, bes. S. 8–16, Gehrt, Daniel: Mat-
thias Flacius Illyricus und das „Neue Wittenberg“ an der Saale. Streifzüge durch 
neuere Forschungen zur frühen Universitätsgeschichte. In: Spehr, Christopher 
(Hg.): Luther Denken. Die Reformation im Werk Jenaer Gelehrter, Leipzig 2019, 
S. 11–48 (Schriften zur Geschichte der Theologischen Fakultät Jena (SGTHFJ) 2).

668 Vgl. Tabelle 5. 
669 Vgl. Heussi, Geschichte; Böhme, 350 Jahre.
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Superint. Benedikti Nikolai Blasii Aegidii Wiperti/Hl. Geist Bonifacii Johannis Rektor Konrektor

[1]  
Matthaeus 
Absdorf
um 1565–1603
WB 1538

[2] 
Bartholomaeus 
Bertram
1578–1598
WB 1560

[3]  
Marcus Schulte-
tus Jun.
1565–1590/3
WB 1546/51

[4]  
Georg Scholle
1573–1598
WB 1566

[5]  
Valentinus 
Rother
(1580)–1584

[6]  
Johann 
Fügespan
1577–1599
WB 1570

[7]  
Johann 
Bethmann
1549–1585
WB 1539

[8]  
Martin Köppe
1580
WB 1539

[9]  
Henricus Faber
1570–1598
WB 1562

[10]  
Andreas Brand
1580–1584
WB 1571

[11] 
Andreas 
Leopoldi
1603–1611
WB 1571

[12]  
Andreas Brand 
1598–1612
WB 1571

[13]  
Johann Arndt
1590/3–1599
H 1575

[14]  
Johann Fügespan
1598–1601
WB 1570

[15]  
Andreas 
Brand
1584–1598
WB 1571

[16]  
Andreas Leopoldi
1599–1603
WB 1571

[17]  
Botho 
Bethmann
1585–1618
WB 1574

[18] Gangolphus 
Sauerbier
–
E 1574

[19]  
Conrad 
Weiland
1599–1602
H 1587

[20]  
Friedrich 
Absdorf
1584–1591
WB 1577

[21]  
Jacob Hermsdorf
1613–1636
WB 1581, 
J 1585, L 1594

[22]  
Martin Titius
1613–1635
L 1604

[23]  
Berthold 
Valsteinius
1599–1613
H 1591

[24]  
Johann Weidling
1601–1611
J 1572, 
WB 1583

[25]  
Valentinus 
Rhodius
1598–1613

[26] 
 Johann 
Latermann
1604–1607
WB 1574

[27]  
David Tham
1618–1636
L 1603

[28]  
Johann Höppel
1590–1597
WB 1584

[29]  
Johann 
Aeschardus
1602–1605
J 1596, 
L 1612

[30]  
Philipp Leopoldi
1591–1601
E 1588

[31]  
Johann 
Steuerwald
1613–1626
H 1583
WB 1587

[32]  
Martin Wolf
1613–1624
L 1602

[33]  
Johann 
Wallmann
1613–1634
WB 1593

[34]  
Jacob Schultetus
1608–1626
H 1590

[35]  
Johann Meyer
1597–1601
H 1585

[36]  
Philipp 
Leopoldi
1605
E 1588

[37]  
Johann 
Steuerwald
1601–1604
H 1583, 
WB 1587

[38]  
Christian Feßel
1626–1635
H 1609, 
J 1613

[39]  
Johann 
Hötensleben
1624–1638
WB 1597

[40]  
Caspar 
Hoffmann 
1626–1632
H 1620

[41] 
 Johann 
Wallmann
1601–1613
WB 1593

[42]  
Andreas 
Cramer
1607–1614
L 1588, 
WB 1592

[43]  
Andreas Lampe
1604–1605
J 1598, 
L 1600

[44]  
Jacob Köhler
1613–1628
L 1593, 
WB 1598

[45]  
Johann 
Cozebuvius
1614–1620
L 1606

[46]  
Johann Gerdanck
1605–1609
WB 1601

[47]  
Johann 
Hötensleben
1609–1613
WB 1597

[48]  
Henningus 
Succovius
1614–1626
H 1608
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Superint. Benedikti Nikolai Blasii Aegidii Wiperti/Hl. Geist Bonifacii Johannis Rektor Konrektor

[1]  
Matthaeus 
Absdorf
um 1565–1603
WB 1538

[2] 
Bartholomaeus 
Bertram
1578–1598
WB 1560

[3]  
Marcus Schulte-
tus Jun.
1565–1590/3
WB 1546/51

[4]  
Georg Scholle
1573–1598
WB 1566

[5]  
Valentinus 
Rother
(1580)–1584

[6]  
Johann 
Fügespan
1577–1599
WB 1570

[7]  
Johann 
Bethmann
1549–1585
WB 1539

[8]  
Martin Köppe
1580
WB 1539

[9]  
Henricus Faber
1570–1598
WB 1562

[10]  
Andreas Brand
1580–1584
WB 1571

[11] 
Andreas 
Leopoldi
1603–1611
WB 1571

[12]  
Andreas Brand 
1598–1612
WB 1571

[13]  
Johann Arndt
1590/3–1599
H 1575

[14]  
Johann Fügespan
1598–1601
WB 1570

[15]  
Andreas 
Brand
1584–1598
WB 1571

[16]  
Andreas Leopoldi
1599–1603
WB 1571

[17]  
Botho 
Bethmann
1585–1618
WB 1574

[18] Gangolphus 
Sauerbier
–
E 1574

[19]  
Conrad 
Weiland
1599–1602
H 1587

[20]  
Friedrich 
Absdorf
1584–1591
WB 1577

[21]  
Jacob Hermsdorf
1613–1636
WB 1581, 
J 1585, L 1594

[22]  
Martin Titius
1613–1635
L 1604

[23]  
Berthold 
Valsteinius
1599–1613
H 1591

[24]  
Johann Weidling
1601–1611
J 1572, 
WB 1583

[25]  
Valentinus 
Rhodius
1598–1613

[26] 
 Johann 
Latermann
1604–1607
WB 1574

[27]  
David Tham
1618–1636
L 1603

[28]  
Johann Höppel
1590–1597
WB 1584

[29]  
Johann 
Aeschardus
1602–1605
J 1596, 
L 1612

[30]  
Philipp Leopoldi
1591–1601
E 1588

[31]  
Johann 
Steuerwald
1613–1626
H 1583
WB 1587

[32]  
Martin Wolf
1613–1624
L 1602

[33]  
Johann 
Wallmann
1613–1634
WB 1593

[34]  
Jacob Schultetus
1608–1626
H 1590

[35]  
Johann Meyer
1597–1601
H 1585

[36]  
Philipp 
Leopoldi
1605
E 1588

[37]  
Johann 
Steuerwald
1601–1604
H 1583, 
WB 1587

[38]  
Christian Feßel
1626–1635
H 1609, 
J 1613

[39]  
Johann 
Hötensleben
1624–1638
WB 1597

[40]  
Caspar 
Hoffmann 
1626–1632
H 1620

[41] 
 Johann 
Wallmann
1601–1613
WB 1593

[42]  
Andreas 
Cramer
1607–1614
L 1588, 
WB 1592

[43]  
Andreas Lampe
1604–1605
J 1598, 
L 1600

[44]  
Jacob Köhler
1613–1628
L 1593, 
WB 1598

[45]  
Johann 
Cozebuvius
1614–1620
L 1606

[46]  
Johann Gerdanck
1605–1609
WB 1601

[47]  
Johann 
Hötensleben
1609–1613
WB 1597

[48]  
Henningus 
Succovius
1614–1626
H 1608

Tabelle 5: Quedlinburger Pfarr- und Schulpersonal mit den Studienorten
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[1] Superintendent Matthaeus Absdorf hatte sich 1538 unter dem Rektorat von 
Melanchthon in Wittenberg immatrikuliert und stand Zeit seines Lebens 
treu zu seinem Lehrer. Vgl. Förstemann, Album, I, S. 169; Neuss, Melancht-
hons Einfluß, S. 127.

[2] Bartholomaeus Bertram war 1560 als „Bertholdus Berthram“ aus Quedlin-
burg in Wittenberg eingeschrieben, wobei der abweichende Vorname als 
Schreibfehler im Original anzunehmen ist. Vgl. Universität Halle, Album, 
II, S. 8a, Z. 11.

[3] Marcus Schultetus Jun. lässt sich entweder bereits 1546 aus Magdeburg stam-
mend oder erst 1551 aus Spandau stammend an der Leucorea nachweisen. 
Vgl. Förstemann, Album, I, S. 241b, Z. 10; S. 271b, Z. 34.

[4] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 103a, Z. 37.

[5] Im Jahr 1580 war Valentinus Rother/Rotter Pfarrer an St. Aegidii. Kettner, 
Kirchen, S. 227 schreibt, dass Rother aus Blankenburg stammte und 1537 
geboren wurde. An den Universitäten in Wittenberg, Leipzig, Rostock, 
Jena und Erfurt lässt sich kein Student finden, der für diese Daten infrage 
kommt. In Leipzig immatrikulierte sich 1574 ein Student dieses Namens, 
der jedoch aus Leipzig stammte. Vgl. Erler, Die iüngere Matrikel, I, S. 377.

[6] Johannes Fügespan stammte aus Bergen im Schwarzburgischen. Bevor er 
Pfarrer an St. Wiperti/Heiliger Geist wurde, war er 1574–1577 Diakon an 
St. Benedikti. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 229; Universität Halle, Album, II, 
S. 178a, Z. 22.

[7] Johannes Bethmann (geb. 1520) hatte sich 1539 in Wittenberg eingeschrie-
ben. Vgl. Förstemann, Album, I, S. 178b, Z. 6.

[8] Der Pfarrer auf dem Johannishof, Martin(us) Köppe, könnte mit „Martinus 
Kop“ aus Magdeburg zu identifizieren sein, der 1539 an der Leucorea stu-
dierte. Vgl. Förstemann, Album, I, S. 176a, Z. 17.

[9] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 45b, S. 25, Z. 13. Der sehr häufige 
Name He(i)nricus Faber lässt sich weiterhin 1586 und 1577 in Leipzig, 1564 
in Rostock und 1574 in Jena nachweisen. Vgl. Erler, Die iüngere Matrikel, 
I, S. 99; Hofmeister, Matrikel, II, S. 153; Mentz/Jauernig, Die Matrikel, I, 
S. 96. Da 1562 ein Heinricus Faber aus Quedlinburg in Wittenberg studierte 
und Heinricus Faber bereits seit 1570 in Quedlinburg Rektor war, kommen 
die anderen Studenten gleichen Namens nicht infrage.

[10] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 205a, Z. 4.

[11] Andreas Leopold stammte aus Naumburg, war zwischen 1599 und 1603 Pfar-
rer an St. Wiperti/Heiliger Geist und von 1578 bis 1599 Diakon an St. Be-
nedikti. Leopold immatrikulierte sich 1571 in Wittenberg. Vgl. Universität 
Halle, Album, II, S. 204b, Z. 41.

[12] Siehe Nr. [10].
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[13] Der Ballenstedter Johann Arndt gehörte 1575 zu den ersten Studenten der 
Universität Helmstedt und ist laut Wolfgang Breul „eine der wichtigsten 
Gestalten des kontinentaleuropäischen Protestantismus und vermutlich die 
einflussreichste theologische Persönlichkeit im Luthertum des 17. Jahrhun-
derts“. Seine Bedeutung ergebe sich laut Breul „aus der Wirkungsgeschichte 
seiner Bücher“. Breul, Wolfgang: Johann Arndt (1555–1621) und der 
Pietismus. In: Lück, Heiner (Hg.): Staat, Kirche und Gesellschaft Anhalts im 
Zeitalter der Konfessionalisierung, Leipzig 2015, S. 113–142, hier S. 113, zur 
Biografie Arndts siehe S. 119–128 sowie: Arndt, Friedrich: Johann Arndt, 
weiland General-Superintendent des Fürstenthums Lüneburg. Ein biogra-
phischer Versuch, Berlin 1838. Zur Immatrikulation Arndts in Helmstedt 
vgl. Zimmermann, Paul (Bearb.): Album Academiae Helmstadiensis, Bd. I: 
Album Academiae Juliae, Abt. 1: Studenten, Professoren etc. der Universität 
Helmstedt von 1574–1636, Hannover 1926, S. 5, Nr. 26. Die Helmsted-
ter Universität wurde zu dieser Zeit von dem Melanchthonschüler und 
-anhänger David Chytraeus ebenso geprägt wie von dem „kämpferische[n] 
Streittheologe[n]“ Tilemann Hesshusen. Baumgart, Universitäten, S. 165; 
vgl. auch Mager, Die Pfarrerausbildung; Kettner, Kirchen, S. 222 überlie-
fert, dass Arndt 1583 vor seiner Zeit in Quedlinburg von Joachim Ernst von 
Anhalt in seine Geburtsstadt berufen wurde. Da Joachim Ernst „[i]m Sinne 
der gemäßigten Richtung Melanchthons wirkte“, lässt sich annehmen, dass 
auch Arndt dieser Richtung zuzuordnen ist. Vgl. Schwineköper, Joachim 
Ernst, S. 433; Jablonowski, Die anhaltische Landeskirche, bes. S. 33. Arndt 
verließ Anhalt 1590, weil er die reformierte Ansicht von der Abschaffung 
des Exorzismus bei der Kindstaufe ablehnte. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 222. 
Seine Haltung in dieser Frage könnte dafür stehen, dass sich Arndt anders 
als andere Philippisten angesichts des orthodox lutherischen Drucks nicht 
in das Lager der bekennenden Calvinisten flüchtete, sondern weiterhin zum 
Philippismus und seiner lutherischen Tradition stand. In Kursachsen, das 
unter Kurfürst Christian I. (reg. 1586–1591) eine „reformierte Konfessiona-
lisierung“ erlebte, wurde diese Form des Exorzismus etwa zur gleichen Zeit 
abgeschafft. Vgl. Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 423, 
426, Anm. 51.

[14] Siehe Nr. [6].

[15] Siehe Nr. [10].

[16] Siehe Nr. [11].

[17] Botho Bethmann hatte sich im Juni 1574 in Wittenberg eingeschrieben und 
war 1582–1585 Lehrer am Quedlinburger Gymnasium. Vgl. Universität 
Halle, Album, II, S. 247a, Z. 37; Kettner, Kirchen, S. 246.

[18] Gangolphus Sauerbier stammte aus Holzengel südöstlich von Sangerhausen 
in Thüringen und hatte sich 1574 in Erfurt eingeschrieben. Vgl. Weissen-
born, Acten, II, S. 432. Wann Sauerbier auf Martin(us) Köppe, seinen Amts-
vorgänger auf dem Johannishof, folgte, ist unklar.

[19] Der aus Verden stammende Conrad Weiland war 1587 in Helmstedt einge-
schrieben. Vgl. Zimmermann, Album, I, S. 65, Nr. 24.

[20] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 272a, Z. 9.
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[21] Der gebürtige Bernburger Jacob Hermsdorf hatte sich anders als seine 
beiden Vorgänger in der Superintendentur nicht bereits in Quedlinburg 
auf anderen Ämtern bewährt. Vgl. Kettner, Kirchen, S. 218. Hermsdorf war 
1581 in Wittenberg, 1585 in Jena und 1594 in Leipzig eingeschrieben. Vgl. 
Universität Halle, Album, II, S. 304b, Z. 8; Mentz/Jauernig, Die Matrikel, 
I, S. 153; Erler, Die iüngere Matrikel, I, S. 183.

[22] Vgl. Erler, Die iüngere Matrikel, I, S. 469.

[23] Der Wernigeröder Bartholomäus Valstenius war 1591 als „Bartholdus 
Walsteinius, Wernigerodensis“ in Helmstedt immatrikuliert, wo seit dem 
Regierungswechsel in Braunschweig-Wolfenbüttel 1589 und der Berufung 
des Rostocker Professors Johannes Caselius „die irenische Geisteshaltung 
des [David] Chytraeus“, eines Schülers und Anhängers von Melanchthon, 
„eine Heimstätte“ fand. Baumgart, Universitäten, S. 166; vgl. Zimmermann, 
Album, I, S. 93, Nr. 278.

[24] Vgl. Mentz/Jauernig, Die Matrikel, I, S. 354; Universität Halle, Album, II, 
S. 319a, Z. 39.

[25] Als Nachfolger von Andreas Brand an St. Aegidii erwähnt Kettner einen 
„Cyriacus, alii Valentinus Rhodius“, der sich nur unsicher als „Valentin 
Rother“ 1583 an der Wittenberger Universität nachweisen lässt. Allerdings 
stammte der Quedlinburger Pfarrer laut Kettner aus Quedlinburg, während 
der Wittenberger Student aus Tettelbach/Dettelbach bei Würzburg an die 
Leucorea kam. Kettner, Kirchen, S. 227. Vgl. Universität Halle, Album, II, 
S. 313a, Z. 5.

[26] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 244b, Z. 10.

[27] Vgl. Erler, Die iüngere Matrikel, I, S. 463.

[28] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 322a, Z. 35.

[29] Johann Aeschardus/Aeschart hatte 1596 in Jena studiert und war 1612 in 
Leipzig immatrikuliert. Vgl. Mentz/Jauernig, Die Matrikel, I, S. 8; Erler, 
Die iüngere Matrikel, I, S. 11.

[30] Vgl. Weissenborn, Acten, II, S. 468b, Z. 47.

[31] Vgl. Kettner, Kirchen, S. 224; Zimmermann, Album, I, S. 42, Nr. 74; Univer-
sität Halle, Album, II, S. 347a, Z. 19.

[32] Vgl. Erler, Die iüngere Matrikel, I, S. 515.

[33] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 428a, Z. 28.

[34] Vgl. Zimmermann, Album, I, S. 83, Nr. 43.

[35] Vgl. Zimmermann, Album, I, S. 57, Nr. 92.

[36] Siehe Nr. [30]. 

[37] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 347a, Z. 19; Zimmermann, Album, I, 
S. 42, Nr. 74.

[38] Vgl. Zimmermann, Album, I, S. 205; Mentz/Jauernig, Die Matrikel, I, S. 100.

[39] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 446a, Z. 1.

[40] Vgl. Zimmermann, Album, I, S. 283.

[41] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 401a, Z. 28. Laut seiner Immatrikulati-
on stammte Wallmann aus Magdeburg. 
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[42] Der wahrscheinlich aus Löbejün stammende Andreas Cramer hatte 1592 in 
Wittenberg und ggf. zuvor 1588 in Leipzig studiert. Vgl. Universität Halle, 
Album, II, S. 390b, Z. 20; Erler, Die iüngere Matrikel, I, S. 67.

[43] Vgl. Erler, Die iüngere Matrikel, I, S. 252; Mentz/Jauernig, Die Matrikel, 
I, S. 176.

[44] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 459b, Z. 16.

[45] Der Magdeburger Johannes Cozebuvius hatte sich 1606 als „Johannes Kotze-
bu“ in Leipzig eingeschrieben. Vgl. Erler, Die iüngere Matrikel, I, S. 239.

[46] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 484a, Z. 37.

[47] Vgl. Universität Halle, Album, II, S. 446a, Z. 1.

[48] Der Lüneburger Henning Succovius war 1608 in Helmstedt immatrikuliert. 
Vgl. Zimmermann, Album, I, S. 197, Nr. 77.

 

Hinsichtlich des Philippismus hält der Münsteraner Kirchenhistori-
ker Christian Peters fest, dass diese vermittelnde theologische Strö-
mung nach ihrer Krise in Kursachsen 1574 nicht einfach ausstarb, 
sondern „viel eher zu einer oppositionellen Unterströmung, an den 
Fakultäten, aber auch in der jüngeren Pfarrerschaft“ wurde, die „nur 
punktuell […], etwa bei Visitationen“, spürbar war, aber ihre „Viru-
lenz […] noch mehrfach deutlich erweisen“ sollte.670 Auf der Grund-
lage der obigen Ergebnisse ist zu vermuten, dass in Quedlinburg jene 
„oppositionelle Unterströmung“ eine Heimat gefunden hatte.671

Für künftige Forschungen zur Quedlinburger Kirchengeschichte 
dürfte besonders die Zeit zwischen 1586 und 1591 interessant sein, als 
Augusts Sohn, Kurfürst Christian I., versuchte, „eine sogenannte ‚refor-
mierte Konfessionalisierung‘ durchzuführen“672 und dafür „gezielt or-
thodoxe Lutheraner durch dem reformierten Bekenntnis zuneigende 
Amtsträger ersetzt[e]“.673 Dabei bevorzugte der Kurfürst Theologen, 
die um 1570 in Wittenberg studiert hatten und „durch philippistische 
gesinnte Theologen wie Pezel, Cruciger oder Widebram geprägt wor-
den waren“.674 Der gleiche universitäre Hintergrund, der in Quedlin-
burg Ende der 1580er-Jahre vorherrschte, war in Kursachsen zu dieser 
Zeit also gesucht. Hier wäre der Frage nachzugehen, wie sich die Qued-

670 Peters, Der kursächsische Anteil, S. 200.
671 Die geografische Nähe zu Anhalt, wo nach 1574 viele aus Kursachsen vertriebene 

philippistische Theologen aufgenommen wurden, könnte auch für die Quedlin-
burger Philippisten einen Rückhalt gebildet haben. Vgl. Ludwig, Ulrike: Kursach-
sen und Anhalt. Personelle Verbindungen im konfessionellen Zeitalter. In: Lück, 
Staat, S. 213–245.

672 Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 426, Anm. 51.
673 Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 422.
674 Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum, S. 426.
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linburger Geistlichkeit gegenüber den neuen konfessionellen Erfor-
dernissen aus Kursachsen verhielt. Propagierten die Pfarrer und even-
tuell auch der Superintendent Absdorf ähnlich wie der Liebenwerdaer 
Superintendent Paul Franz nun eine Rückkehr zum „Bekenntnisstatus 
der Jahre 1566–1574“ beziehungsweise zum CDC?675 

Desiderat und künftige Aufgabe der Forschung ist zudem die Fra-
ge nach der Haltung der Quedlinburger Bürgerschaft zur lutheri-
schen Orthodoxie nach 1580. Von besonderem Interesse ist hier die 
Gemeinde von St. Benedikti, die 1578 acht Jahre nach der Entlas-
sung von Regius 1570 seine Rückberufung von der Äbtissin verlang-
te. Bei allen Geistlichen in Quedlinburg wäre zudem bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts und darüber hinaus zu fragen, ob es ihnen in 
der Praxis ihrer Amtsausführung gelang, einen Mittelweg zu finden 
zwischen dem ihr Studium vermutlich prägenden Philippismus ei-
nerseits und dem durch die Konkordienformel und das Konkordien-
buch geforderten strengeren Luthertum andererseits, oder ob sich 
die Konflikte der 1570er-Jahre fortsetzten. 

9.6 ROLL-BACK – VON DER DURCHSETZUNG  
KURSÄCHSISCHER ANSPRÜCHE BIS 1580

Nach dem Tod Annas II. (1574) verfolgte der Schutzvogt einen in den 
vergangenen Jahren offenbar gut vorbereiteten Plan, der dazu diente, 
ältere und bereits vor der Reformation nachweisbare Ansprüche der al-
bertinischen Wettiner im Reichsstift, die schon am Anfang des 16. Jahr-
hunderts von Herzog Georg mit einiger Selbstverständlichkeit gegen 
die Äbtissinnen Hedwig und Magdalena durchgesetzt worden waren, 
nun vertraglich festzuschreiben. Wie gezeigt werden konnte, war es 
Anna II. nach Georgs Tod 1539 gelungen, diese Ambitionen schrittwei-
se zurückzudrängen.676 Die Erfahrungen, die während der vergange-
nen (beinahe) sechs Jahrzehnte die (kur-)sächsischen Schutzvögte mit 
Anna II. gemacht hatten, dürften in Dresden zu der Erkenntnis geführt 
haben, dass die zwischen 1477 und 1539 ohne rechtliche Grundlage ge-
genüber den Quedlinburger Äbtissinnen durchgesetzten sächsischen 
Interessen und behaupteten Rechte vertraglich festgeschrieben wer-
den mussten, um in der Zukunft einklagbar zu sein. 

Der mehr als fünf Monate nach dem Tod Annas II. am 17. August 
1574 geschlossene Vertrag zwischen Äbtissin Elisabeth II., dem Stifts-
kapitel und den Regensteiner Grafen einerseits sowie Kurfürst August 
als Quedlinburger Schutzvogt andererseits, seine Inhalte und Konse-

675 Hasse, Konfessionelle Identität, S. 120.
676 Vgl. dazu besonders Kap. 4 und Kap. 9.1–9.3. 
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quenzen für das stets spannungsreiche Verhältnis zwischen Schutz-
vogt und Äbtissin sind hier näher zu analysieren. Trotz der darin 
deutlich erkennbaren Schwächung sowohl der Äbtissin als auch des 
Stiftskapitels bildete dieser Vertrag einen Kompromiss. Der Gang der 
Verhandlungen ist hier nachzuvollziehen, um die schutzvogteilichen 
Ansprüche, die damit verbundenen Absichten wie auch das Agieren 
der Äbtissin und ihrer Räte beurteilen zu können.

Für die Umsetzung seiner Interessen nutzte August die Sedisva-
kanz in der Abtei, während der de jure das gesamte Stiftskapitel, be-
stehend aus Pröpstin, Dechantin und Kanonissen, die Stellvertre-
tung übernahm,677 weshalb in dieser Phase Einigkeit zwischen den 
Kapitularinnen hergestellt werden musste. Mehr als üblich waren 
die Stiftsdamen während dieser Zeit auf die politische Unterstützung 
ihrer Familien angewiesen. Die im heutigen Baden-Württemberg be-
heimatete Dechantin Barbara Schenkin von Limpurg bat 1574 ihren 
Bruder, Schenk Christoph II. von Limpurg-Gaildorf, ihr einen ihrer 
Brüder als Rat nach Quedlinburg zu schicken, und erwähnte, dass die 
anderen Stiftsdamen „aůch ire freuntte haben“. Um ihrer Bitte bei 
ihrem Bruder Nachdruck zu verleihen, fügte die Dechantin hinzu, 
sie sei die einzige Stiftsdame ohne Beistand, was ihr und ihrem Bru-
der bereits „spottlich nachgesaget werde“.678 Daraus ist zu ersehen, 
dass die Familien der Pröpstin, Dechantin und der Kanonissen bei 
der Regierung des Stiftes vorübergehend jene Hilfe leisteten, die in 
Zeiten der Regierung durch eine Äbtissin deren Familienmitglieder 
wahrscheinlich allein übernahmen. Die besondere Situation des Jah-
res 1574 dürfte dazu geführt haben, dass die Brüder der gewählten 
Äbtissin Elisabeth II. durch die Familien der übrigen Stiftsdamen un-
terstützt wurden. 

Elisabeth scheint beim Tod Annas II. am 4. März 1574 im Stift ge-
wesen zu sein, wahrscheinlich, um den Übergang der Herrschaft so 
rasch wie möglich einleiten zu können. 

677 Vgl. Bley, Herrschaft, S. 61f.
678 LA BW, StAL, B 114, Bü 2878, Außerlimpurgische Korrespondenz des Schenken 

Christoph II. von Limpurg-Gaildorf, n. fol. (23.3.1574). Da sich Schenk Chris-
toph II. entschuldigte, wegen seiner Leibesfülle (er sei „ein schwerer man“) die 
weite Reise nicht auf sich nehmen zu können, bat Barbara in einem zweiten 
Schreiben vom 10. Mai 1574 um ihre Brüder Johann und Albrecht, die Domher-
ren in Würzburg waren und in Tübingen, Heidelberg, Paris, Padua und Bologna 
studiert hatten. Ob einer der Brüder seine Schwester in Quedlinburg daraufhin 
unterstützte, bleibt aus Mangel an Quellen unklar. Belegt ist jedoch, dass Schenk 
Christoph II. „in geheim“ einen schriftlichen Ratschlag an Elisabeth II. und das 
Stiftskapitel schickte. Vgl. LA BW, StAL, B 114, Bü 2878, Außerlimpurgische Kor-
respondenz des Schenken Christoph II. von Limpurg-Gaildorf, n. fol. (10.5.1574); 
EStt, N. F., XVI, Tafel 139.
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Abbildung 7: Äbtissin Elisabeth II. von Quedlinburg (geb. 1542, reg. 1574–
1584), geborene Gräfin von Regenstein-Blankenburg

Wie sie bereits am 6. März an August schrieb, bezog sie schon am Vor-
tag die Stuben und Kammern ihrer Vorgängerin. Um die „wirckliche 
possession“679 der Abtei des Stiftes zu erlangen, forderte sie vom Tor-
wärter die Schlüssel. Da nur von einem Torwärter die Rede ist, kön-
nen damit weder die Torwärter der fünf Stadttore noch diejenigen 
der beiden Tore des Westendorfs gemeint gewesen sein.680 Stattdessen 
ist davon auszugehen, dass Elisabeth II. von dem am Aufgang zum 
Stiftsberg im Westendorf wohnenden Torwärter diejenigen Schlüs-
sel forderte,681 die symbolisch für die Herrschaft über den engsten 

679 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 6 (6.3.1574).
680 Auch die beiden Tore zum Westendorf, das Viehtor in dessen Südwesten und das 

Wassertor in dessen Südosten können hier nicht gemeint sein. Vgl. Reuling/Stra-
cke, Deutscher historischer Städteatlas, Tafel 4.1.

681 Vgl. Reuling/Stracke, Deutscher historischer Städteatlas, Tafel 4.1, 4.2; Schle-
gel, Oliver/Wozniak, Thomas: Tore und Pforten in Quedlinburg. In: Burgen und 
Schlösser in Sachsen-Anhalt 28 (2019), S. 49–136, hier S. 56–64.
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Stiftsbezirk standen682 und auch ganz praktisch dazu dienten, das Ein-
gangstor zum Stiftsberg zu verschließen. Nachdem Elisabeth II. diese 
Schlüssel erhalten hatte, forderte kurz darauf Stiftshauptmann Hans 
von Wulffen/Wolfen, die Schlüssel ihm zu übergeben, damit niemand 
der Schutzvogtei Kurfürst Augusts Schaden zufüge. Da Elisabeth die 
Herausgabe zunächst verweigerte, drohte der Stiftshauptmann damit, 
andernfalls die bisherigen Schlösser abbrechen und neue anbringen 
zu lassen. Unter ausdrücklichem Protest, den die gewählte Äbtissin 
durch Zeugen notieren ließ, gab Elisabeth schließlich die Schlüssel 
heraus. Der Grund dieses Vorgehens des Stiftshauptmanns war – wie 
sich später herausstellte –, dass August die Wahl Elisabeths durch das 
Stiftskapitel nicht anerkannte. Die Drohung des Stiftshauptmanns, Eli-
sabeth und das Stiftskapitel durch den Austausch der Schlösser quasi 
auf dem Stiftsberg ein- oder von ihm auszusperren, erinnert an das ge-
waltsame Vorgehen Herzog Georgs gegenüber seiner Tante Hedwig 
um 1503.683 Angesichts dieser Situation schrieb die bereits erwähnte 
Dechantin Barbara von Limpurg Ende März 1574 an ihren Bruder, 
die Stiftsdamen seien besorgt, dass „wir [die Stiftsdamen, E.R.] vns 
nicht anderst zů vermůtten haben[,] den das man vns mitt gewaltt 
vom stifft stost [stößt, E.R.]“, denn der Bruder wisse wohl, „wie grosse 
herren gesůnnet sin den[n] gewalt gett itz[jetzt, E.R.] vor recht“.684 
Hinsichtlich der anstehenden Erbhuldigung, welche die Untertanen 
seit 1477 einer neuen Äbtissin beziehungsweise einem neuen Schutz-
vogt leisteten,685 erwirkte der Quedlinburger Rat bei Elisabeth II. ei-
nen Aufschub um etwa einen Monat bis Anfang April 1574.686 

Bis zu diesem Punkt war es Kurfürst August gelungen, die weltliche 
Herrschaft Elisabeths auf dem Stiftsberg und den Eid der Quedlin-
burger Bürger ihr gegenüber zu verhindern. Elisabeth II. war zwar 
vom Stiftskapitel gewählt und eingeführt, war also im Besitz der mit 
ihrem Amt verbundenen spiritualia. Die für ihre Amtsausübung be-
deutenderen temporalia, d. h. die weltlichen Herrschaftsrechte, blie-

682 Erler, Adalbert: Schlüssel (symbolisch). In: HRG 4, Sp. 1443–1446. Vgl. zudem 
das Schreiben der Quedlinburger Dechantin, Barbara Schenkin von Limpurg, in 
dem sie ihrem Bruder, Christoph II. von Limpurg-Gaildorf, mitteilte, dass August 
den Befehl erließ, „die schlůssel zům dohr zů sich zů nemen vnd dis stifft innen 
zů haben bis aůff weitern bescheidt“. LA BW, StAL, B 114, Bü 2878, Außerlim-
purgische Korrespondenz des Schenken Christoph II. von Limpurg-Gaildorf, 
n. fol. (23.3.1574). Die Verbindung aus dem Besitz der Schlüssel und der Gewalt 
über das Stift wird hier deutlich.

683 Vgl. Kap. 2, Anm. 13 der vorliegenden Arbeit.
684 LA BW, StAL, B 114, Bü 2878, Außerlimpurgische Korrespondenz des Schenken 

Christoph II. von Limpurg-Gaildorf, n. fol. (23.3.1574).
685 Vgl. u. a. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 203. 
686 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 9r (6.3.1574).
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ben ihr allerdings verwehrt, wodurch auch die spiritualia ihren Wert 
größtenteils einbüßten.687 

Die Gesandtschaft Graf Bothos von Regenstein-Blankenburg nach 
Dresden Mitte März 1574 zeigte, wie groß die Bedeutung der Schlüs-
sel für das Tor zum Stiftsberg für Elisabeth II. und ihre Inbesitznah-
me des Stiftes war. Graf Botho, Elisabeths älterer Bruder, diente dem 
brandenburgischen Kurfürsten als Hofrat und war Verwalter des Her-
zogtums Crossen,688 wodurch er einige Erfahrungen mit den Mächti-
gen des Reiches besaß. In Dresden sollte Botho in Elisabeths Auftrag 
mit August direkt über die Herausgabe der Schlüssel verhandeln und 
sogar vorschlagen, dass Elisabeth II. persönlich nach Dresden reiste, 
um August „vnderthenigst“ um die Rückgabe der Schlüssel zu bit-
ten.689 Allerdings hatte Bothos Mission keinen Erfolg. Er kam nur bis 
zum Hofmarschall, der ihm berichtete, der Kurfürst habe „ein verdrůs 
geschepfft, das ehr mit der wahl [Elisabeths zur Koadjutorin/Äbtis-
sin, E.R.] also hintergangen vnd so gar pretoriret were worden“.690 Da 
August unter körperlicher Schwäche litt und „priůatissime“691 lebte, 
war die von Botho gewünschte persönliche Unterredung unmöglich. 
An dieser „Schlüsselszene“ in Dresden lässt sich die Machtposition 
Augusts gegenüber Elisabeth II. ablesen. Elisabeths beinahe devotes 
Angebot, nach Dresden zu reisen, kann als Abbitte angesehen wer-
den. Dass die gewählte und von den Stiftsdamen bereits in ihr Amt 
eingeführte Quedlinburger Fürstäbtissin Elisabeth II. bereit war, sich 
nach Dresden zu begeben, um persönlich um die Schlüssel zum Stifts-
berg als ihrem engsten Herrschaftsbereich anzusuchen, steht für die 
Bereitschaft Elisabeths und ihrer Familie zu bis dahin unbekannten 
Zugeständnissen und geradezu Subordinationsgesten gegenüber 
dem Schutzvogt, der von Anna II. noch als ihr Lehnsträger angese-
hen wurde. Die Regensteiner dürften gehofft haben, dass der Kur-
fürst durch ihr Entgegenkommen dazu bewegt werden könne, Äbtis-
sin Elisabeth II. künftig einen ähnlichen Freiraum zu lassen, wie ihn 
Anna II. innegehabt hatte. Die beinahe parallel zur Dresdner Mission 
Graf Bothos einsetzenden Vorverhandlungen in Quedlinburg zeigten 
hingegen schnell, dass die kursächsischen Ansprüche weiter gingen 
und Grundsätze berührten. 

687 Vgl. Becker, Hans-Jürgen: Temporalien. In: HRG 5, Sp. 144f.
688 Vgl. EStt, N. F., XVII, Tafel 118.
689 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 33r (Mitte/Ende März 1574). Dass es sich bei dem 

Autor des nicht unterschriebenen ausführlichen Berichts auf fol. 33–39 um Graf 
Botho handelt, geht aus der unmittelbar folgenden Kopie des von Botho unter-
zeichneten Briefes an den Marschall von Kurfürst August hervor, in dem Botho 
dem Marschall seine Abreise aus Dresden vermeldet. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, 
fol. 41–43 (18.3.1574).

690 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 34r (Mitte/Ende März 1574). 
691 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 34r (Mitte/Ende März 1574).
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Für die Zeit vor den eigentlichen Vertragsverhandlungen hatte 
Kurfürst August zur Unterstützung des Stiftshauptmanns Hans von 
Wolfen/Wulffen den Rat Nickel von Ebeleben692 nach Quedlinburg 
entsandt, der dort bereits am 7. März eintraf, also drei Tage nach dem 
Tod Annas II. Die frühestens zwei Monate später einsetzenden Un-
terhandlungen übernahmen auf kursächsischer Seite Ulrich Volkmar 
von Berlepsch, Heinrich von Bila, Hans von Wulfen/Wolfen und 
Dr. Veit Winsheim.693 

Elisabeth II. konnte auf mindestens fünf Räte694 zurückgreifen. 
Die Namen ihrer Dienstherren lassen erkennen, von welchen Sei-
ten die Äbtissin Unterstützung erfuhr. Dass der Stiftssekretär Georg 
Rauchbar erwähnt wird, wirkt kaum überraschend, denn er hatte 
bereits Anna II. gedient und sie unter anderem 1547/48 auf dem 
Reichstag zu Augsburg vertreten. Von den Rechten und Privilegien 
der Äbtissin und des Stiftskapitels dürfte er die beste Kenntnis be-
sessen haben. Mit Hieronymus Pathe/n und Justus Fierfuß standen 
Elisabeth II. zwei regensteinische Räte695 bei. Eine ähnliche und zum 
Teil noch deutlich stärkere familiäre Unterstützung erfuhren Elisa-
beths Vorgängerinnen Anna II. und Hedwig durch ihre Brüder und 
deren Räte, woran die Abhängigkeit der Quedlinburger Stiftsvorste-
herinnen von ihren Familien – insbesondere in solchen für das Stift 
bedrohlichen Situationen – abzulesen ist. Neben dem hinsichtlich 
seiner sonstigen dienstlichen Verpflichtungen nicht einzuordnenden 
Valentin von Bornstedt ist Petrus Böttcher von Interesse. Böttcher war 
Halberstädter Stiftskanzler,696 wodurch eine Verbindung Elisabeths 
zum Administrator des Hochstifts Halberstadt, Heinrich Julius von 
Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel (reg. 1566–1613), sehr wahr-
scheinlich ist. Es ist anzunehmen, dass Böttcher nicht ohne die Zu-
stimmung des Welfenfürsten die Unterhandlungen in Quedlinburg 
auf stiftischer Seite unterstützte. Die welfischen Bemühungen um 
Einfluss im Quedlinburger Reichsstift, die am Ende des Jahrhunderts 
zum Konflikt führten,697 dürften bereits 1574 ihren Anfang genom-

692 Vgl. Müller, Anna-Caroline: Nikolaus von Ebeleben. In: Sächsische Biografie, on-
line unter: https://saebi.isgv.de/biografie/Nikolaus_von_Ebeleben_(um_1514-
1579) (14.9.2020).

693 Vgl. dazu beispielsweise die Abschrift des später ausgehandelten Vertrages: LASA, 
A20, VI, Nr. 4, fol. 184–190, bes. fol. 190r (nach dem 17.8.1574).

694 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 21r (Anfang März 1574). Hier werden Valentin 
von Bornstedt, Petrus Böttcher, Hieronymus Pathe/n, Justus Fierfuß und Georg 
Rauchbar als Räte von Äbtissin Elisabeth II. erwähnt. 

695 Vgl. Stübner, Johann Christoph: Merkwürdigkeiten des Harzes überhaupt und 
des Fürstenthums Blankenburg insbesondere, 2. Theil, Halberstadt 1793, S. 316; 
Kettner, Antiquitates Quedlinburgenses, S. 662.

696 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 49rv (8.4.1574), fol. 51rv (21.4.1574).
697 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 22.

https://saebi.isgv.de/biografie/Nikolaus_von_Ebeleben_(um_1514-1579)
https://saebi.isgv.de/biografie/Nikolaus_von_Ebeleben_(um_1514-1579)
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men haben.698 Bei den späteren Vertragsverhandlungen konnten die 
drei (Halb-)Brüder Elisabeths, die Grafen Ernst, Botho und Caspar 
Ulrich von Regenstein-Blankenburg, ihre Schwester schließlich auch 
direkt beraten,699 nachdem August ihnen dies erlaubt hatte, da sie 
gelobten, ihre Lehnspflichten anzuerkennen, mit denen die Regen-
steiner ihm verbunden waren.700 Ob die Quedlinburger Äbtissin von 
Mitgliedern ihrer Familie unterstützt werden durfte, wenn diese zu-
gleich kursächsische Lehnsmänner waren, war bereits zu Zeiten von 
Herzog/Kurfürst Moritz strittig.701

Indem der kursächsische Rat Nickel von Ebeleben es Anfang März 
komplett vermied, von Elisabeth II. als Äbtissin zu sprechen, und 
ihm auch die Verwendung des Titels der Koadjutorin derart schwer-
fiel, dass es ihm „saůr [wurde, E.R.], ehe dann ehr, das wortt heraůs 
brachte“,702 unterstrich er die kursächsischerseits vertretene Position, 
dass die Wahlen Elisabeths 1566 zur Koadjutorin und 1574 zur Äb-
tissin ungültig waren. Die Vertragsverhandlungen begannen frühes-
tens Anfang Mai 1574.703 Bis dahin machte Elisabeth II. weitere be-
merkenswerte Zugeständnisse gegenüber ihrem Schutzvogt und sagte 
zu, dass bei der durch die Dechantin durchzuführenden Inventari-
sierung der Abtei des Stiftes der Stiftshauptmann zugegen sein dür-
fe.704 Bezeichnenderweise konnten die Räte Elisabeths immerhin so 
viel erreichen, dass der Äbtissin und den Stiftsdamen „freӱer aus und 
eingang [auf den Stiftsberg/in das Schloss, E.R.] vorstattet“ wurde.705 
Da der Schutzvogt die Wahl Elisabeths zur neuen Äbtissin ablehnte 
und dadurch das Stift aus seiner Sicht ohne Äbtissin war, hätte de jure 

698 Clemens Bley stellte fest, dass die Quedlinburger Äbtissinnen besonders im 
17. Jahrhundert ihre „vornehmsten Beamten vorwiegend aus dem welfischen und 
ernestinischen Machtbereich“ rekrutierten, um „sich von Kursachsen zu emanzi-
pieren“. Bley, Herrschaft, S. 65, Anm. 256. Die Anwesenheit des Petrus Böttcher 
bei den Verhandlungen 1574 ist als frühe und bislang unbekannte Ausprägung 
dieser Emanzipationsversuche anzusehen.

699 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 184–190, bes. fol. 190r (nach dem 17.8.1574).
700 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 43rv (20.3.1574). Das Problem, dass die Regen-

steiner Grafen als Lehnsmänner des Kurfürsten von Sachsen der Quedlinbur-
ger Äbtissin gegen ihren Schutzvogt rieten, wurde auf dem Weg umgangen, dass 
die Grafen angaben, ihrer Schwester „bluethshalben“ behilflich zu sein, dass sie 
aber daneben ihre Lehnspflichten weiterhin beachteten und darauf achten woll-
ten, dass dem Kurfürsten nicht „im geringsten zu nahe gehandelt werden“ sollte. 
LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 80v (Juni/Juli 1574).

701 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 3, fol. 153r (16.5./6.6.1545) sowie Kap. 9.1 der vorliegen-
den Arbeit.

702 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 25r (7.3.1574).
703 Am 8. Mai 1574 waren die für die Verhandlungen bevollmächtigten kursächsischen 

Räte noch nicht eingetroffen. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 60–61 (8.5.1574).
704 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 27v–28v (7.3.1574).
705 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 28v (7.3.1574).
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dem Stiftskapitel als Stellvertreter die Regierung zugestanden.706 Die 
Zugeständnisse Elisabeths und die Anmaßungen der kursächsischen 
Räte sprechen jedoch eine andere Sprache: Anstelle des Stiftskapi-
tels übernahm de facto der Schutzvogt die Regierung. Noch weiter 
ging – zumindest auf symbolischer Ebene – die Forderung Augusts, 
Elisabeth II. solle die Originalurkunden ihrer kaiserlichen und päpst-
lichen Konfirmation zur Überprüfung nach Dresden senden.707 Ob-
wohl sowohl ihr Bruder Botho als auch der erwähnte Halberstädter 
Stiftskanzler Peter Böttcher anfangs davon abrieten,708 die Urkunden 
nach Dresden zu schicken, entsprach Elisabeth II. Ende April 1574 
auch dieser Forderung ihres Schutzvogts.709 Bemerkenswert ist hier 
die Einschätzung Böttchers, der zu Anfang seines Schreibens an Elisa-
beth klar darlegt, dass der Schutzvogt als weltliche Person kein Recht 
habe, die Wahl der Äbtissin anzufechten: Nicht einmal dem Kaiser 
würde dies zustehen. Auch gebe es keinen Zweifel daran, dass das 
Stiftskapitel berechtigt war, eine Äbtissin frei zu wählen. Die Übersen-
dung der Urkunden nach Dresden, noch dazu der Originale, wäre 
aus diesem Grund rundweg abzulehnen. Auf der anderen Seite kön-
ne Elisabeth II. vom Papst „keynen Trost, rettung oder hilfe“ gegen 
das Vorgehen ihres Schutzvogts erwarten, da sie sich zur „Augsbur-
gischen Confession bekenne“. Auch hinsichtlich des Kaisers sah er 
Elisabeths Situation ähnlich: Die kaiserliche Majestät „thue woll alles, 
was sie solle. Aber die vives seynd schwach710 vnd wenn es aufs hochs-
te kö[m]pt, so handelen I.[hre] Ma[jestä]t widder des Reychs ord-
nůngen nicht.“711 Auch könne Kurfürst August „in dissem Zustande 
allerhandt Motiůe“ vorwenden, damit der Kaiser in dieser Angelegen-
heit „auf die auswege sehe, odder ad camera remittirt“.712 Statt eines 
entschiedenen Vorgehens des Kaisers zugunsten Elisabeths war nach 
Einschätzung des gut informierten Halberstädter Stiftskanzlers also 
zu befürchten, dass Maximilian II. die Angelegenheit auf die lange 
Bank schieben würde. Daneben hatte Böttcher die Sorge, dass es dem 
Quedlinburger Reichsstift wie den Hochstiften Naumburg, Merse-

706 Vgl. Bley, Herrschaft, S. 61.
707 Diese Forderung wird u. a. in jenem Schreiben Elisabeths an August erwähnt, mit 

dem sie die Urkunden schließlich nach Dresden sandte. Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, 
fol. 62–69 (23.4.1574). 

708 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 49rv (8.4.1574), fol. 50 (19.4.1574), fol. 51rv 
(21.4.1574), fol. 55–57 (21.4.1574).

709 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 61 (21.4.1574), fol. 62–69 (23.4.1574).
710 Es scheint, als ob Böttcher über den schlechten Gesundheitszustand von Kaiser 

Maximilian II. informiert war, der zwei Jahre später verstarb. Vgl. Press, Volker: 
Maximilian II., Kaiser. In: NDB 16, S. 471–475, bes. S. 474.

711 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 56v (21.4.1574).
712 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 56v (21.4.1574). 
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burg und Meißen713 ergehen könne, weshalb er am Ende entgegen 
seiner vorangegangenen rechtlichen Einschätzung realpolitisch emp-
fahl, die geforderten Urkunden doch nach Dresden zu übersenden. 
Nach Böttchers Beurteilung und Empfehlung habe Elisabeth II. zwar 
das Recht auf ihrer Seite, allerdings müsse sie sich mangels kaiser-
licher und/oder päpstlicher Unterstützung dennoch dem rechts-
brüchigen Vorgehen Augusts beugen und auch seiner Forderung zur 
Prüfung der Konfirmationen Folge leisten. Dadurch konnte es dem 
Schutzvogt gelingen, sich in das immediate Verhältnis zwischen Kai-
ser, Papst und Quedlinburger Fürstäbtissin zu drängen.

Trotz Böttchers Einschätzung, dass vom Kaiser keine Unterstützung 
für Elisabeth II. zu erwarten sei, reichte die Äbtissin die von ihrem 
Bruder Ernst Anfang Mai empfohlene Klage714 ungefähr einen Monat 
später am 7. Juni 1574 in Wien ein.715 Der Erfolg blieb aus. Statt dass 
sich Maximilian II. bei August für Elisabeth II. einsetzte, erging – wie 
es Peter Böttcher befürchtet hatte – Mitte Juli aus Wien ein freundli-
ches Schreiben nach Dresden,716 in dem der Kaiser deutlich signali-
sierte, nicht in den Konflikt eingreifen zu wollen und die Angelegen-
heit stattdessen dem Kurfürsten zu überlassen. 

Für die in der zweiten Jahreshälfte beginnenden Verhandlungen 
dürfte eine nicht datierte Zusammenstellung von neun „Articůl“, die 
mit „dem Freůlein zů Reinstein zů capitůliren“ waren,717 den kursäch-
sischen Räten als grobe Richtschnur gedient haben. In den beiden 
ersten Artikeln ist der schutzvogteiliche Anspruch auf Mitbestim-
mung bei der Wahl künftiger Koadjutorinnen und Äbtissinnen for-
muliert. Einerseits sollte Elisabeth II. nur mit der Zustimmung Au-
gusts ihr Amt antreten dürfen. Andererseits wurde verlangt, dass 
künftig, bevor das Stiftskapitel eine Koadjutorin oder Äbtissin wählte, 
die schutzvogteiliche Zustimmung notwendig zu sein habe. Laut dem 
dritten, die „Religion“718 betreffenden Artikel sollte im Stift wie bei 
den Untertanen nur die Augsburgische Konfession geduldet werden. 
Zu diesem Zweck hatte dem Schutzvogt „die General Kirchordnůng, 
Visitation vnd dergleichen [zu] gebůren“.719 Viertens beanspruchte 
der Kurfürst für sich allein das ius collectandi, d. h. das Recht zur Steu-
ererhebung. Im Gegenzug zeigte er sich dazu bereit, die Reichssteu-

713 Vgl. Wolgast, Hochstift, S. 237–254, der schreibt, dass sowohl die Ernestiner als 
auch die Albertiner in allen drei Hochstiften „das Ziel einer möglichst weitgehen-
den Eingliederung des geistlichen Territoriums in das eigene Land“ verfolgten 
(S. 243).

714 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 60–61 (8.5.1574).
715 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 73–86 (7.6.1574).
716 Vgl. LASA, A20, V, Nr. 26, fol. 87 (15.7.1574).
717 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 64r (s. d.).
718 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 64r (s. d.).
719 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 64r (s. d.).
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ern des Stiftes zu übernehmen. Der fünfte Punkt betraf die Lehen des 
Stiftes, bei denen alle bereits vergebenen Anfälle durch Elisabeth II. 
zu kassieren und neue Lehen und Anfälle nur noch mit Zustimmung 
des Schutzvogts vergeben werden dürften. Weiterhin müsse ein Ho-
magial, d. h. ein Lehnbuch, abgefasst und dem Schutzvogt vorgelegt 
werden.720 Der sechste Artikel sah einen Eingriff in die wirtschaftliche 
Verwaltung des Stiftes vor, indem die jährlich der Äbtissin beispiels-
weise vom Rat oder auch von ihren Verwaltern einzureichenden Rech-
nungen zugleich auch von einem Beamten des Schutzvogts geprüft 
werden sollten, „damit dem Stifft nichts vergeben, oder dasselbige 
abnemen kůnne“.721 Siebtens wurde gefordert, dass alle alten Verträ-
ge und besonders der strittige Vertrag des Jahres 1539 eingehalten 
werden sollten. Im achten Punkt bestand der Schutzvogt darauf, dass 
auch bei der Aufnahme neuer Stiftsdamen seine Zustimmung erfor-
derlich sei, da das Einkommen des Stiftes bereits für die vorhande-
nen Stiftsdamen kaum ausreiche. Neuntens sollten die Regelungen 
hinsichtlich des Stiftshauptmannes so bleiben, wie sie bisher gehalten 
wurden.722 

Die Artikel zur ‚Religion‘, zu den Stiftslehen, der wirtschaftlichen 
Verwaltung und der Aufnahme neuer Stiftsdamen erwecken den Ein-
druck, dass der Schutzvogt seine hauptsächliche Aufgabe darin sah, 
die Institution des Stiftes vor dessen eigener Regierung zu schützen, 
die aus der Äbtissin und dem Stiftskapitel bestand. Es dürfte ersicht-
lich werden, dass in Wirklichkeit Kurfürst August und seine hier for-
mulierten Ansprüche die größte Gefahr für das unter seinem Schutz 
stehende Stift darstellten. 

Aus dem Gang der Verhandlungen liegen verschiedene ausführli-
che Stellungnahmen beider Seiten,723 zwei Einigungsvorschläge Eli-
sabeths724 und zwei datierte Instruktionen Augusts für seine Räte in 
Quedlinburg von Mitte/Ende Juli 1574 vor.725 Auf dieser Grundlage 
lassen sich sowohl die allgemeinen Argumentationsgrundlagen als 
auch die schutzvogteilichen Hauptinteressen im Stift herausarbeiten. 
Dass die Bestimmungen des Vertrages, der am 17. August zwischen 
Elisabeth II., ihren Brüdern, dem Stiftskapitel und den kursächsi-

720 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 64v (s. d.). Laut Wozniak, Quedlinburg im 14. und 
16. Jahrhundert, S. 206, Anm. 3 stammen die ältesten beiden Lehnbücher aus den 
Jahren 1517 und 1570.

721 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 65r (s. d.).
722 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 65r (s. d.).
723 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 66–94v (Juli/August 1574), fol. 101–108 (Juli/Au-

gust 1574).
724 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 95r–98v (Juli/August 1574), fol. 109–120 

(5./6.8.1574), fol. 119–120 (August 1574).
725 Vgl. HASTA DD. Kop. 394b, fol. 65–67 (17.7.1574), fol. 83v–86 (30.7.1574).
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schen Räten im Auftrag Augusts geschlossenen wurde,726 ausschließ-
lich den Ansprüchen des Schutzvogts entsprechen würden, dürfte bei 
Verhandlungsbeginn festgestanden haben. Während das Machtun-
gleichgewicht zwischen Elisabeth II. und August allen Beteiligten vor 
Augen stand, dürfte das kaiserliche Desinteresse am Schicksal ‚seines 
Stiftes‘ zumindest den mit der reichspolitischen Ebene Vertrauten, 
zu denen u. a. Petrus Böttcher gehörte, keine Überraschung bereitet 
haben. Von besonderem Interesse bei den Verhandlungen ist, wie, wa-
rum und mit welchem Ziel sich das Verhältnis zwischen der sich nun 
eindeutig als protestantisch bekennenden geistlichen Reichsfürstin 
Elisabeth II. und ihrem mächtigen Schutzvogt künftig ändern sollte. 

Wie weit die schutzvogteilichen Ansprüche gingen, zeigte sich 
schon am Beginn der Verhandlungen in der Forderung der kursäch-
sischen Räte, dass dem Schutzvogt das Territorium des Reichsstiftes 
zustehe.727 Als Argument führten diese das Imperium merum et mixtum 
an. Das auf Ulpian, den berühmten Juristen des 3. Jahrhunderts, zu-
rückgehende Begriffspaar stellte der „obersten Strafgewalt“ (merum 
imperium) die oberste „Strafgewalt im Hinblick auf die Zivilrechtspfle-
ge“ (mixtum imperium) gegenüber.728 Seit dem Hochmittelalter wurde 
die hohe oder Blutgerichtsbarkeit als merum imperium, die niedere 
oder Zivil-/Erbgerichtsbarkeit als mixtum imperium und folglich die 
volle Gerichtsgewalt als merum et mixtum imperium bezeichnet. Seit dem 
Spätmittelalter wurde unter dem Begriffspaar (merum et mixtum impe-
rium) „die Grundlage aller Hoheitsrechte“ und am Beginn der Neu-
zeit „in der Regel die Landeshoheit“729 verstanden. Durch den Ver-
weis der kursächsischen Räte auf das Imperium merum et mixtum wird 
die immense Bedeutung des 1539 geschlossenen Vertrages zwischen 
Anna II. und Herzog Heinrich über die niederen Gerichte in der 
Feldmark des Stiftes deutlich, dessen Gültigkeit Anna II. bis zu ihrem 
Tod 35 Jahre lang bestritten hatte und dessen künftige Einhaltung 
1574 festgeschrieben werden sollte.730 Besaß der Schutzvogt durch 
die Belehnung mit der Schutzvogtei die hohe oder Blutgerichtsbar-
keit (merum imperium), erhielt er durch den Vertrag von 1539 über ei-

726 Vgl. dazu die verschiedenen Textfassungen: LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 184–190 
(17.8.1574); LASA, Cop. 852π, fol. 76v–79 (17.8.1574); Lorenz, Quellen, S. 153–
155 (17.8.1574); StA QLB, Kopialbuch II, fol. 6–10 (17.8.1574); Kurtze doch in 
Jure Facto et Historia gegründete Anmerckungen/ auf zwey gedruckte SCRIPTA, 
welche Nahmens Ihrer Koe niglichen Majestae t in Preußen, in der annoch streiti-
gen Elections-Sache einer neuen Abbatißin, des Kae yserl. Freyen Weltlichen Stiftes 
Quedlinburg, Einem hoe chst-preißlichen Reichs-Hof-Rath, respectivè den 9. und 
27. Sept. 1709. ue bergeben worden, o. O. 1710, S. 57–59. 

727 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. fol. 68r (s. d.), fol. 86r (12.71574).
728 Hoke, Rudolf: Imperium merum et mixtum. In: HRG2 2, Sp. 1195f, hier Sp. 1195.
729 Hoke, Imperium, Sp. 1195f. 
730 Vgl. u. a. Lorenz, Quellen, S. 154.
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nen Großteil des Stiftsterritoriums auch noch die niedere oder Erbge-
richtsbarkeit (mixtum imperium). Durch die Kombination aus beiden 
Befugnissen dürfte sich in den Augen des Schutzvogts für ihn die 
volle Gerichtsgewalt und weiter die Landeshoheit ergeben haben.731 
Die stiftische Seite wehrte diese Ansprüche vehement ab und führte 
als Gegenargumente die territorialen Grenzen des Stiftes,732 die An-
erkennung als Reichsprälatur auch durch andere Reichsstände, die 
wahrgenommene Reichsstandschaft der Äbtissin und die eigenständi-
ge Beteiligung an den Reichslasten an.733

Ein weiterer Weg zu der vom Schutzvogt beanspruchten Landesho-
heit führte über eine Neuinterpretation der Vogtei.734 Die Schutzvog-
tei über das Reichsstift als Kirchenvogtei über eine geistliche Einrich-
tung war im Kern „ein bloßes Schutzrecht“, sollte nun aber wie die 
Vogtei über eine Stadt beziehungsweise ein weltliches Gut behandelt 
werden, in welchem Bereich die Vogtei „nicht mehr einen Komplex 
bestimmter Rechte, sondern nur noch einen Verwaltungsbezirk be-
zeichnet[e]“.735 Diese Neuinterpretation des Inhalts der Vogtei hätte 
das geistliche Stift als weltliches Gut behandelt und die bislang durch 
die Form der Belehnung begrenzten Rechte Kurfürst Augusts de facto 
zur Landesherrschaft im Reichsstift erweitert. 

Das Recht auf Mitbestimmung bei der Wahl der Äbtissin und bei 
der Aufnahme neuer Stiftsdamen leitete August formal aus seinem 
Amt als Schutzvogt ab, wonach es ihm obliege, Schaden vom Stift 
fernzuhalten. Dagegen wehrte sich Elisabeth II., indem sie darauf 
hinwies, dass „Erbschůtz, Vogteӱ und Halßgericht“736 die freie Wahl 
einer neuen Äbtissin durch das Stiftskapitel nicht verhindern könn-
ten. Damit verbunden dürfte für Elisabeth II. ebenso ausgeschlossen 
gewesen sein, dass ihr Schutzvogt die ihr zustehende Auswahl neu-
er Stiftsdamen mitbestimmte. Während die stiftische Seite wie schon 
unter Anna II. versuchte, den Schutzvogt und seine Ansprüche im 
Reichsstift auf die Inhalte seiner Belehnung zurückzudrängen, inter-
pretierte der Schutzvogt sein Amt gegen die Äbtissin und das Stiftska-
pitel gerichtet um, indem er diejenigen, die er gemäß seiner Beleh-
nung vornehmlich vor Gefahren von außen hätte schützen sollen, als 

731 Allerdings nicht über die beiden Städte Quedlinburg und das Westendorf sowie 
den Stiftsberg und die Klöster Münzenberg und Wiperti, da diese Gebiete entwe-
der aus dem Vertrag über die niederen Gerichte aus dem Jahr 1539 ausgenommen 
waren oder direkt dem Stift unterstanden und nicht zur Vogtei gehörten. Vgl. zum 
Vertragstext: LASA, U9, A III, Nr. 3a, I und II (14.8.1539); LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 192rv (14.8.1539); Lorenz, Quellen, S. 35–38. 

732 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 67v (Juli/August 1574).
733 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 92r (Juli/August 1574).
734 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 86v (Juli/August 1574)
735 Willoweit, Dietmar: Vogt, Vogtei. In: HRG 5, Sp. 932–946, hier. Sp. 942.
736 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 92v (Juli/August 1574).
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potenzielle Risiken für die Institution des Stifts betrachtete. August 
maß sich dabei die Entscheidungsgewalt darüber zu, was zum Besten 
des Stifts wäre. Die Äbtissin sollte auf diesem Weg zur Verwalterin der 
Interessen des Schutzvogts degradiert werden. 

Außerdem bezogen sich die kursächsischen Räte auf Abmachungen 
zwischen Graf Botho zu Stolberg-Wernigerode und Herzog Georg, auf 
deren Grundlage Bothos Tochter Anna 1515 zur Äbtissin des Stiftes 
gewählt worden sei.737 Der Interpretation der stiftischen Seite, die in 
diesen Abmachungen nur einen Privatpakt zwischen den beiden Par-
teien sah, widersprachen die kursächsischen Räte dahingehend, dass 
die nicht näher spezifizierten Regelungen nach sächsischem Recht 
getroffen worden seien.738 Da Graf Botho nach der Absetzung Äbtis-
sin Magdalenas bei Georg um das Amt der Äbtissin für seine Toch-
ter ansuchte und mit dem Schutzvogt deshalb verhandelte, folgte 
aus kursächsischer Perspektive, dass dem Schutzvogt das Mitbestim-
mungsrecht bei der Wahl einer neuen Äbtissin zukomme. In den 
Quellen findet sich statt eines förmlichen Vertrages zwischen Her-
zog Georg und Graf Botho die undatierte Zusammenfassung einer 
 „Vnderredung“ zwischen Georg und Botho „seiner dochter halben 
der Eptissin zů qůedlinbůrg“.739 Darin waren unter anderem die mit 
den Stiftslehen in Verbindung stehenden schutzvogteilichen Ansprü-
che enthalten, die 1574 festgeschrieben wurden.740 Da kein Vertrag 
zwischen Botho und Georg vorliegt, ist anzunehmen, dass Botho um 
1515 den informellen Einfluss des Schutzvogts im Reichsstift aner-
kannte, Georg um sein Einverständnis bat und wahrscheinlich auch 
den Stiftshauptmann Veit von Drachsdorf bestach, um zu erreichen, 
dass jener Bothos Tochter Anna bei Georg als künftige Äbtissin emp-

737 Vgl. Kap. 2.2.2 der vorliegenden Arbeit.
738 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 88r (Juli/August 1574).
739 LASA, A20, VI, Nr. 1, fol. 48–49 (um 1515).
740 Die Äbtissin sollte Herzog Georg die Lehnbriefe, Privilegien und Rechte des Stif-

tes vorlegen, damit der Schutzvogt sie dabei schützen könne. Die Vergabe von 
Lehnsanfällen durch die Äbtissin durfte nur mit Wissen des Kapitels und des 
Schutzvogts erfolgen. Weiterhin sollte der Stiftshauptmann das Schloss auf dem 
Stiftsberg „nach herkommen in verwahrůng halten“, weshalb alle Personen, die 
für den Schutz des Stiftsschlosses sorgten, zum Beispiel auch der Torwärter, dem 
Stiftshauptmann zu unterstellen waren. Auf der Rückseite des Dokuments findet 
sich der zeitgenössische Vermerk „Letzter vorschlag Hertzog Georgen, zwůschen 
Annen von Stolberg vnd Seinen f.g. [= Fürstlichen Gnaden = Herzog Georg, E.R.]“, 
was auf mehrstufige Verhandlungen zwischen Georg und Botho im Namen seiner 
Tochter hinweist. Unklar bleibt, ob durch diese Punkte nach der Wahl Annas das 
Verhältnis zwischen ihr als Äbtissin und Herzog Georg als ihrem Schutzvogt fest-
gelegt werden sollte und das Dokument beispielsweise im Zusammenhang mit der 
Belehnung Herzog Georgs mit der Schutzvogtei steht. Oder ob Georg der Wahl 
Annas zur Äbtissin erst zustimmte, nachdem Botho für seine Tochter in diese oder 
eine geringfügig veränderte Fassung eingewilligt hatte. Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 1, 
fol. 48–49 (um 1515).
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fahl.741 Fast 60 Jahre später leiteten die kursächsischen Räte daraus das 
Recht zur Mitbestimmung des Schutzvogts bei der Wahl einer neuen 
Äbtissin ab. Während sich der schutzvogteiliche Anspruch, über die 
Aufnahme neuer Stiftsdamen bestimmen zu können, auf eine Tradi-
tion zurückführen lässt, die mindestens bis in das 15. Jahrhundert zu-
rückreicht,742 wurde für die Aufsicht des Schutzvogts über die Anzahl 
der Kapitelspersonen das ökonomische Argument angeführt, dass 
deren Unterhalt die Einkünfte des Stiftes nicht übersteigen dürfe.743 
Im Vertrag erhielt der Schutzvogt die Kontrolle über die Auswahl der 
künftigen Stiftsdamen zurück, während er der Äbtissin die Aufsicht 
über die Größe des Stiftskapitels beließ.744

Großen Einfluss wollte der Schutzvogt künftig auch auf die Finanzen 
im Stift ausüben. Sein Anspruch berührte sowohl das Steuerwesen als 
auch die wirtschaftliche Verwaltung des Stiftes. Von seinem Anspruch 
auf das Territorium des Reichsstiftes leitete der Schutzvogt das ius 
collectandi ab, d. h. das Kollektationsrecht beziehungsweise das Recht 
auf Steuererhebung,745 das ihm „allein zustendig“ sei.746 Er erklärte 
sich jedoch bereit, dass die Reichssteuern von ihm und der Äbtissin 
gemeinsam den Untertanen auferlegt würden und dass die Äbtissin 
diese selbst dem Reich entrichten dürfe. Im Vertragstext gestand er 
der Äbtissin dann zu, die Reichs- und Kreissteuern und -abgaben 
den Untertanen allein auferlegen und dem Reich entrichten zu dür-
fen.747 Von allen anderen Steuereinnahmen sollten dem Schutzvogt 
zwei Drittel und der Äbtissin ein Drittel zustehen und alle Tischgüter 
des Stiftes sollten steuerfrei sein.748 Die Bitte Elisabeths, die Steuer-
einkünfte zur Hälfte zu erhalten, da das Stift durch hohe Schulden be-
lastet sei,749 fand im Vertragstext keine Berücksichtigung. Von einer 
Aufteilung des Steueraufkommens zwischen der Äbtissin und dem 
Schutzvogt ist zu Zeiten der Regierung Annas II. nichts überliefert. 
Da bei einer solchen Regelung in fast 60 Jahren Konflikte entstanden 
wären, von diesen allerdings in den Quellen jede Nachricht fehlt, ist 

741 Vgl. zu Kap. 2.2.2 der vorliegenden Arbeit.
742 Vgl. Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit. 
743 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 106v (Juli/August 1574).
744 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 188v (18.7.1574). 
745 Vgl. Erler, Adalbert: Steuern, Steuerrecht. In: HRG 4, Sp. 1964–1974; Erler, 

Reichssteuern. Weiterhin: Jenetzky, Johannes: System und Entwicklung des ma-
teriellen Steuerrechts in der wissenschaftlichen Literatur des Kameralismus von 
1680–1840 dargestellt anhand der gedruckten zeitgenössischen Quellen, Berlin 
1978, S. 46–49 (Schriften zum Steuerrecht 17). Das in der Quelle als ius collectandi 
bezeichnete Recht war streng genommen das ius subcollectandi, da das ius collectandi 
ursprünglich nur dem Reich gegenüber seinen freien Untertanen zustand. 

746 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 103r (Juli/August 1574).
747 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 186v (17.8.1574).
748 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 103rv (Juli/August 1574).
749 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 119v (5./6.8.1574).
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mit großer Sicherheit anzunehmen, dass bis 1574 die Äbtissin als Lan-
desherrin alle Steuern den Untertanen selbst auferlegte und mit Aus-
nahme der an das Reich abgeführten Reichssteuern über alle übrigen 
Steuereinkünfte allein verfügte. Indem sich der Schutzvogt den Groß-
teil der Einkünfte aus den Steuern des Stiftes sicherte, vergrößerte er 
die Einnahmen seiner Quedlinburger Schutzvogtei. Wichtiger dürfte 
allerdings gewesen sein, dass sich dadurch der finanzielle Spielraum 
der Quedlinburger Fürstäbtissin beträchtlich verkleinerte, was bei-
spielsweise bei der Wahrnehmung ihrer Reichsstandschaft oder auch 
bei dem nötigen repräsentativen Aufwand als Reichsfürstin spürbar 
geworden sein dürfte. Die Äbtissin wurde durch diese deutliche Kür-
zung ihrer Steuereinnahmen mittelfristig wehrloser gegen die schutz-
vogteilichen Eingriffe, weshalb sie grundsätzliche landesherrliche 
Rechte preisgeben musste.750 

Weiterhin vertraten die kursächsischen Räte den Anspruch, dass 
dem Schutzvogt die „administratio œconomiæ“ des Stiftes, d. h. des-
sen wirtschaftliche Verwaltung, zustehe und vom Stiftshauptmann 
übernommen werden sollte.751 Wahrscheinlich ging diese zunächst 
sehr allgemeine Forderung weit über die Interessen des Schutzvogts 
hinaus, der mit der letztlich vereinbarten gemeinsamen Rechnungs-
prüfung durch das Stiftskapitel und den Stiftshauptmann752 sein Ziel 
erreicht haben dürfte, genaue Einblicke in die Finanzen des Stiftes zu 
erhalten, um darauf achtgeben zu können, dass ihm seine Erträge aus 
dem Stift nicht vorenthalten wurden. 

Bei den Konfirmationen zeigte sich in den Verhandlungen der stra-
tegische Wert, den die Frage der Konfession der Äbtissin besonders 
für die kursächsische Seite haben konnte. Anna II. hatte sich die Wahl 
Elisabeths zur Koadjutorin 1566 bei Papst Pius V. (reg. 1566–1572) be-
stätigen lassen. Sie bat an gleicher Stelle auch um Dispens, falls diese 
Wahl den Beschlüssen des Trienter Konzils widerspräche.753 Acht Jah-
re später erhoben gegenüber der stiftischen Seite die kursächsischen 
Räte den Vorwurf, dass durch diese päpstliche Konfirmation „das 
Bapsthůmb inn S[einer] Chůrf[ürstlichen] g.[naden] Territoriům“, 
als das August das Quedlinburger Reichsstift ansah, „eingefürt“ wor-
den sei.754 Die stiftische Partei verteidigte sich durch den Hinweis, 
dass bislang alle Äbtissinnen vom Papst konfirmiert worden seien, 
weshalb der Papst noch „in quasi possessione confirmandi“ wäre. 
Auch widerspreche es nicht dem Inhalt des Religionsfriedens oder 

750 Vgl. zum Zusammenhang aus Landesherrschaft und Steuererhebungsrecht Janetz-
ki, System, S. 46.

751 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 69rv (Juli/August 1574).
752 Vgl. LASA, Cop. 852π, fol. 78r (17.8.1574).
753 Vgl. Kettner, Antiquitates Quedlinburgenses, S. 641–643.
754 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 72r (Juli/August 1574).
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den Reichsabschieden, die Konfirmation beim Papst zu suchen, zu-
mal dies „großere Potentaten“, die ebenfalls der Augsburgischen Kon-
fession verwandt sind, „in similibůs gethann vnnd noch thůnn“.755 
Wie Clemens Bley am Beispiel des Magdeburger Sessionsstreites dar-
legen konnte,756 ging es „in der rechtlich und politisch unsicheren 
Situation jener Jahre“ bei der päpstlichen Konfirmation um den für 
die Quedlinburger Äbtissin „formal richtigen Weg, die kaiserliche 
Bestätigung und die Belehnung mit den Regalien erlangen zu kön-
nen“. Und dieser Weg „führte über Rom“, wobei „jede Abweichung 
von der Norm“ für das Stift hätte gefährlich werden können.757 Des-
halb bildete „[d]ie Konfirmation des Papstes […] auf der Grundlage 
des Reichskirchenrechts de jure die Vorbedingung für die lehnsrecht-
liche Anerkennung eines geistlichen Fürsten durch den Kaiser, mit-
hin auch für die reichsrechtliche Absicherung der Herrschaft, für die 
Reichsstandschaft und die Session beim Reichstag“.758 Diese Zusam-
menhänge standen den kursächsischen Räten bei den Verhandlun-
gen im Sommer 1574 mit Sicherheit vor Augen, weshalb sie diese die 
Herrschaft der Äbtissin legitimierende „rechtliche Säule“ mit dem 
Argument der Konfession zu untergraben suchten. Sie führten an, 
niemand dürfe sich „in hac Lůce Evangelii […] beӱ vorlůst seiner 
sehlen selikeit ahnmassen“,759 sich auf die Konfirmation des Papstes 
zu berufen, wie dies Elisabeth II. getan habe. Da sie „aůf solche con-
firmatio [gestützt, E.R.] die Abteӱ aůf vnnd angenhommen“ habe, 
könne sich Elisabeth nicht „wie sichs gebůrt“ zur evangelischen „Rel-
ligionen“ bekennen und ihr „gewissen Rein behalten“.760 Bereits die 
nur als Frage angedeutete Unsicherheit der stiftischen Seite, ob „des 
Bapsts Recht gefallen sei“,761 interpretierten die kursächsischen Räte 
sogleich in der Art, dass Elisabeth II. die päpstliche Konfirmation ver-
worfen habe, wodurch ihre Wahl zur Koadjutorin, darauf aufbauend 
die zur Äbtissin sowie weitergehend auch die kaiserliche Konfirmati-
on ungültig seien.762 Allerdings gelang es den stiftischen Räten, diese 

755 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 72v (Juli/August 1574).
756 Vgl. Bley, Tradition, S. 54f.
757 Bley, Tradition, S. 53. Ähnlich Eike Wolgast, der festhält, dass „der Besitz der 

Temporalien“ eines Bischofs, Fürstabtes oder auch einer Fürstäbtissin „von der 
Verfügung über die Spiritualien abhing: Officium dat beneficium“. Wolgast, Eike: 
Die Reichsbischöfe als geborene Gegner der Reformation. In: Kohnle, Armin/Ru-
dersdorf, Manfred (Hg.): Die Reformation. Fürsten – Höfe – Räume, Leipzig 2017, 
S. 330–343, hier S. 343 (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 
42).

758 Bley, Tradition, S. 54.
759 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 88v (Juli/August 1574).
760 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 88v (Juli/August 1574).
761 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 73r (Juli/August 1574).
762 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 88v–89r (Juli/August 1574); vgl. zudem die Inst-

ruktion Augusts, in der er dieses Vorgehen seiner Räte fordert: HASTA DD, Kop. 
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Folgen zu verhindern, indem sie im Namen Elisabeths weiterhin an 
der päpstlichen Konfirmation festhielten.

Die Auseinandersetzungen um die päpstliche Konfirmation und 
Augusts Instruktionen zeigen, dass das von den kursächsischen Räten 
angeführte konfessionelle Argument nur ein vordergründiges bezie-
hungsweise instrumentelles war und im ersten Schritt der Seite des 
Schutzvogts dazu dienen sollte, die auf der Grundlage des Reichskir-
chenrechts von Kaiser und Papst konfirmierte Wahl Elisabeths zur 
Koadjutorin zu hintertreiben. Die stiftische Seite konnte dies zwar 
verhindern; allerdings war es den kursächsischen Räten aufgrund 
der derart in Zweifel gezogenen konfessionellen Glaub- und Vertrau-
enswürdigkeit Elisabeths im zweiten Schritt umso einfacher, im Be-
reich der bislang umstrittenen Herrschaft über das Kirchenwesen 
Fortschritte zu machen. In dieser Hinsicht sollte im Stift und bei den 
Untertanen fortan einzig die Augsburgische Konfession geduldet wer-
den. Wie Bley zu Recht festhält, gibt es kaum einen Zweifel daran, dass 
sich bis 1574 die Reformation im gesamten Reichsstift durchgesetzt 
hatte. Allerdings hatte bislang das orthodoxe Luthertum, das aus der 
Krise des Philippismus in Kursachsen siegreich hervorgegangen war, 
in Quedlinburg „noch nicht triumphiert“.763 Falls künftige Entwick-
lungen des Quedlinburger Kirchenwesens der Augsburgischen Kon-
fession widersprächen, sollten nach dem Willen Augusts er und die 
Äbtissin in Zukunft gemeinsam visitieren und eine Generalkirchen-
ordnung erstellen lassen.764 Dieser Punkt lässt sich zwar in der Art 
lesen, dass noch nicht sofort, sondern beispielsweise erst bei neuen 
konfessionellen Konflikten, wie denen der Jahre 1569/70, 1573 und 
1578,765 eine gemeinsame Visitation abgehalten und eine neue und 
dann gemeinsame Kirchenordnung aufgestellt werden sollte. Da je-
doch die Äbtissin nicht nur persönlich bei der Augsburgischen Kon-
fession bleiben, sondern „sich s[einer] Chůrf[ürstlichen] g[naden] 
Kirchennordennůng gemeß [zu] vorhalttenn“ hatte,766 kann zumin-
dest in der Theorie angenommen werden, dass die kursächsische 
Kirchenordnung über die Quedlinburger Landesherrin mittelbar 
auch im Reichsstift eingeführt werden sollte. Daneben könnte die 
Forderung, dass auch Elisabeth II. und ihre Amtsnachfolgerinnen 
persönlich auf die Augsburgische Konfession zu verpflichten waren, 
dazu gedient haben, zu verhindern, dass sich künftig eine Äbtissin 
im Konflikt mit ihrem Schutzvogt durch ihr persönliches Bekenntnis 

394b, fol. 66r (17.7.1574).
763 Bley, Tradition, S. 53. Vgl. dazu auch Kap. 9.5 der vorliegenden Arbeit.
764 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 186r (17.8.1574).
765 Vgl. Kap. 9.5 der vorliegenden Arbeit.
766 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 186r (17.8.1574).
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zum alten Glauben die Unterstützung des Papstes und/oder des Kai-
sers verschaffen konnte. 

Mit den Lehen des Stiftes war das hauptsächliche Interesse des 
Schutzvogts verbunden. Allerdings ist dies einzig der ersten Instruk-
tion Augusts für seine Räte in Quedlinburg zu entnehmen.767 Laut 
dieser Instruktion hatten die Räte bei den Verhandlungen mit der 
stiftischen Seite vordergründig gegen die Gültigkeit der Wahl Elisa-
beths zur Koadjutorin und Äbtissin „hefftig [zu, E.R.] fechten“768 und 
die Äbtissin dazu zu bringen, dass sie die päpstliche Konfirmation für 
nichtig erklärte, weil dadurch – wie bereits erwähnt – auch die kai-
serliche Konfirmation ungültig geworden wäre. Indem die Gültigkeit 
der Wahl Elisabeths angefochten wurde, sollten Zugeständnisse hin-
sichtlich der Lehen und Lehensanfälle des Stiftes von den kursächsi-
schen Räten „desto leychtlicher beӱ yhr [Elisabeth II., E.R.] erhalten 
werden“ und gleichzeitig die beanspruchten Rechte des „haůs[es] 
zů Sachsen“769 bei der Wahl der Äbtissin gewahrt bleiben. Die durch 
Anna II. vergebenen Lehnsanfälle, insbesondere diejenigen für die 
Stolberger Grafen, dürften durch Elisabeth II. nicht erneuert wer-
den, sie seien zu kassieren und wenn möglich dem Haus Sachsen zu 
übertragen.770 Allgemein sollte Elisabeth zusagen, dass es weder ihr 
als „weӱbs p[er]son“ noch dem Stiftskapitel, „so dergleӱchen leute“ 
sind, zustehe, Lehnsanfälle zu vergeben und eröffnete Lehen neu zu 
erteilen.771 Dass Äbtissinnen bei der Vergabe ihrer Lehen selbst aktiv 
werden, sei „yhm heyligen Reych nicht der brauch“, weshalb ihnen 
ein Erbvogt oder andere Administratoren „geystlich odder weltlich 
vor alters“ zu diesem Zweck „zugeordnet“ worden seien.772 Hier zeigt 
sich einer der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sehr sel-
tenen Fälle, in denen der Äbtissin wie auch den Stiftsdamen ganz of-
fensichtlich qua ihres Geschlechts bestimmte Rechte abgesprochen 
werden sollten. Die stiftische Seite widersprach diesen kursächsischen 
Ansprüchen vehement und berief sich darauf, dass die Vergabe der 
„Lehnschafften [an die, E.R.] Chůr- vnnd Fůrsten vnnd Graffen fast 
die vornembste herlikeit der Abbatissin zů Qůedlingenbůrck seint“.773 
767 Vgl. HASTA DD, Kop. 394b, fol. 65–67 (17.7.1574).
768 HASTA DD, Kop. 394b, fol. 65v (17.7.1574).
769 HASTA DD, Kop. 394b, fol. 65v (17.7.1574).
770 Drei Jahre später erhielten das Haus Sachsen und der erbverbrüderte hessische 

Landgraf die Anwartschaft auf die anhaltischen Lehen des Stiftes über die Burg 
und das Gericht Hoym und die Burg Roßla. Vgl. LASA, A13b, Nr. 1, fol. 10b–10e 
(11.3.1577). Bereits 1575/76 nahm der Schutzvogt Einfluss auf die Belehnung der 
Braunschweiger Herzöge mit den eichsfeldischen Lehnstücken des Stiftes. Vgl. 
HASTA DD, Kop. 394b, fol. 433–437 (27.6.1575); LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 206–
207 (17.1.1576). 

771 HASTA DD, Kop. 394b, fol. 66v (17.7.1574).
772 HASTA DD, Kop. 394b, fol. 66v–67r (17.7.1574).
773 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 111v–112r (5./6.8.1574).
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Ihren Gegenvorschlag, dass August sie bei der Vergabe der Lehen be-
raten und im Konfliktfall der Kaiser entscheiden solle,774 konnten Eli-
sabeths Räte nicht durchsetzen und nur so viel erreichen, dass die 
Äbtissin über die weniger wertvollen Lehen auch künftig frei bestim-
men konnte, bei der Vergabe „hoher Lehn“ an Grafen und Fürsten 
hingegen stets die Zustimmung des Schutzvogts nötig war.775 Offen-
sichtlich um August bei anderen Themen der Verhandlungen zu Zu-
geständnissen zu bewegen, zeigten sich Elisabeth II. und das Stiftska-
pitel schließlich bereit, dem „Exempel […] Abbatissin Hedewigs [zu] 
folgen, vnnd S. Chůrf. G. (wann sie es begerten) etzliche fůrstliche 
angefelle die noch freӱ, zů mherer sterckůnge der Erb-Vogteӱ [… zu] 
verschreibenn“.776 Äbtissin Hedwig hatte 1479, zwei Jahre nach der Er-
oberung Quedlinburgs durch sächsische Truppen, ihre Brüder Ernst 
und Albrecht mit der Schutzvogtei, einigen Ländereien und Zehnten 
belehnt.777 Dieses Angebot ließ August – kaum überraschend – „zu 
gnaden also vff vndt ahnnehmen“.778 Bei den Lehen des Stiftes zeigte 
sich, dass neben dem Anspruch auf das Territorium des Reichsstiftes, 
der in den Verhandlungen nicht bis zum Ende verfolgt wurde, die 
vergleichsweise wohl deutlich wertvolleren Lehen des Reichsstiftes 
und die Verfügung darüber gewissermaßen das Hauptinteresse des 
Schutzvogts bildeten. Als Grund dafür ist anzunehmen, dass sich mit-
hilfe dieser Lehen der kursächsische Einfluss über die engen Grenzen 
des Reichsstifts hinaus direkt oder indirekt in kurbrandenburgisches 
sowie eichsfeldisches und damit welfisches beziehungsweise kurmain-
zisches Gebiet ausweiten ließ.

Von den beiden Kompromissvorschlägen779 der stiftischen Seite 
ist der erste nicht datiert, er entstammt aber wahrscheinlich den ers-
ten Verhandlungstagen. Darin wurde im Hinblick auf die Lehnsver-
gabe und die wirtschaftliche Verwaltung des Stiftes im Wesentlichen 
eine Stärkung des Stiftskapitels gegenüber der Äbtissin vorgeschla-
gen. Es ist anzunehmen, dass auf diesem Weg versucht werden soll-
te, die unter Anna II. erreichte starke Position der Äbtissin im Stift 
zugunsten des Kapitels zu brechen, um so den Eingriff des Schutz-
vogts zu verhindern. Die grundsätzlichen Rechte der Äbtissin und 
des Kapitels blieben dabei unangetastet. Der zweite Vorschlag wur-
de am 5./6. August in der Spätphase der Verhandlungen wenige 
Tage vor der Vertragsunterzeichnung abgefasst. Darin gestand die 
774 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 112r (5./6.8.1574).
775 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 186v–187r (17.8.1574). 
776 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 97r (Juli/August 1574). 
777 Vgl. Vollmuth-Lindenthal, Äbtissin Hedwig, S. 82f; UB QLB, II, Nr. 572, S. 9–12 

(16.3.1479) sowie Kap. 2.1 der vorliegenden Arbeit.
778 LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 105r (Juli/August 1574). 
779 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 10, fol. 95r–98v (Juli/August 1574), fol. 109–120 

(5./6.8.1574).
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stiftische Seite dem Schutzvogt zu, darüber zu bestimmen, ob eine 
Kandidatin vom Stiftskapitel zur Koadjutorin oder Äbtissin gewählt 
werden durfte, wodurch das Recht des Stiftskapitels zur freien Wahl 
entscheidend beschnitten wurde. Im Gegenzug äußerte die stifti-
sche Partei bei allen übrigen Verhandlungspunkten die Bitte, die 
schutzvogteilichen Ansprüche ein Stück weit zurückzunehmen. 
Allerdings hatte auch dieser Kompromissvorschlag keinen Erfolg, 
weshalb im Vertragstext, wie bereits vor den Verhandlungen zu er-
warten war, weitestgehend die Interessen des Schutzvogts festge-
schrieben wurden. Dass die kursächsischen Räte in einigen Punkten 
von den anfänglichen Maximalforderungen abwichen, dürfte nur 
notdürftig kaschiert haben, dass der Vertrag im Wesentlichen ein 
Diktat war, das „von Sachsen heraůs gezwůngen worden“ war.780 Wie 
einer späteren Klage vonseiten des Stiftes zu entnehmen ist, wurde 
bereits durch den Vertrag des Jahres 1539 „eine große herligkeitt 
vorschertzet“ und geriet das Stift dadurch in „eine Serůitůt“ gegen-
über dem Schutzvogt. Die Folgen des 1574 geschlossenen Vertrages 
wurden ungleich schwerwiegender empfunden, denn „derselbige 
vortrag greiffet dem Stifft vollends nach dem hertzen vnd beraůbt 
ihm der weinig [sic!] uberbliebenen herligkeitt freӱ: vnd gerech-
tigkeitt“.781 Mit dem Herzen des Stiftes ist die freie Wahl der Äbtis-
sin durch das Stiftskapitel und dessen durch die Äbtissin allein zu 
bestimmende Besetzung gemeint.782 Diese innere Autonomie des 
Stiftes, die die Äbtissin hinsichtlich der Besetzung des Stiftskapitels 
wahrscheinlich erst in den 1540er-Jahren erlangt hatte,783 wurde 
durch die erzwungenen Mitbestimmungsrechte des Schutzvogts be-
endet. Indem Elisabeth II. 1574 bei der Steuererhebung und den 
Steuereinnahmen, der Lehnsvergabe, der wirtschaftlichen Verwal-
tung, der lange Zeit strittigen Gültigkeit des Vertrages aus dem Jahr 
1539 und beim Kirchenwesen weitgehende Zugeständnisse hat ma-
chen müssen, wurden bedeutende Einzelaspekte ihrer Herrschaft 
aufs Engste an Kursachsen gebunden. Auf der anderen Seite wurde 
hinsichtlich der steuerlichen Vereinbarungen festgehalten, dass die 
diesbezüglich getroffene „Vorgleichůng der Abtißin vnd Ihren nach-
kommen an Ihrem Reichsstandt ohn abbrůchig seinn“ sollte.784 Wäh-
rend Herzog/Kurfürst Moritz in den 1540er-Jahren unter anderem 

780 LASA, A20, VI, Nr. 9, fol. 27v (nach 1593). So die in einer stiftischen Klage in der 
Amtszeit von Äbtissin Anna III. geäußerte Beschwerde. 

781 LASA, A20, VI, Nr. 9, fol. 27v (nach 1593). 
782 Dieses ‚Herz des Stiftes‘ dürfte auch die Dechantin, Barbara von Limpurg, in Ge-

fahr gesehen haben. Durch diesen Vertrag befand sie „der Stiffts Fräůlein gewißen 
nicht wenig beschwert“ und konnte nur „mit gůten wortten“ überredet werden, 
das Stift nicht zu verlassen. LASA, Cop. 852π, fol. 79r (17.8.1574).

783 Vgl. Kap. 6.1 der vorliegenden Arbeit.
784 LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 186v (17.8.1574). 
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die Reichsunmittelbarkeit des Stiftes und die Reichsstandschaft der 
Äbtissin direkt angegriffen beziehungsweise bestritten hatte, sollten 
diese 1574 explizit gewahrt bleiben. Die mit der Anerkennung durch 
das Reich und seine Institutionen verbundenen landesherrlichen 
Möglichkeiten der Äbtissin wurden durch die Bestimmungen des 
Vertrages allerdings derart ausgehöhlt, dass ihr wenig mehr als die 
Entrichtung der Reichssteuern und die Session auf den Reichstagen 
verblieben. Konnte Anna II. ihre Reichsstandschaft und die Reichs-
unmittelbarkeit noch wirksam gegen die Ziele von Herzog/Kurfürst 
Moritz verwenden, so waren sie für Elisabeth II. und ihre Nachfolge-
rinnen nach den Bestimmungen des Vertrags von 1574 weitgehend 
wertlos. Das Insistieren des Schutzvogts, dass für den Vertrag von 
beiden Seiten die kaiserliche Konfirmation eingeholt werden sollte, 
diente deutlich dem Zweck, den Kaiser damit als dritte Partei im 
machtungleichen Verhältnis zwischen den Äbtissinnen und ihren 
Schutzvögten auszuschließen. August reagierte auf diese Weise even-
tuell darauf, dass es Anna II. besonders in den 1540er-Jahren gelun-
gen war, sich mithilfe Karls V. gegen Herzog/Kurfürst Moritz zur 
Wehr zu setzen.

In den folgenden Jahrhunderten entfaltete der Vertrag wiederholt 
seine Wirkung und war unter anderem maßgeblich für die 14-jähri-
ge Vakanz in der Stiftsregierung am Anfang des 18. Jahrhunderts ver-
antwortlich. Der Wettiner August der Starke hatte 1697 im Kontext 
seiner Ambitionen auf den polnischen Thron die Quedlinburger 
Schutzvogtei an den brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. 
(ab 1701 König Friedrich I. in Preußen) verkauft.785 Nachdem Äbtis-
sin Anna Dorothea, geborene Herzogin von Sachsen-Weimar, im Jahr 
1704 verstorben war, verhinderte der preußische König als Quedlin-
burger Schutzvogt die Amtseinführung der Nachfolgerin Marie Eli-
sabeth von Holstein-Gottorf, weil deren Wahl durch das Stiftskapitel 
seiner Ansicht nach nicht den Bestimmungen des Vertrages von 1574 
entsprochen hatte. Der Schutzvogt ließ zur Wahrung seiner Ansprü-
che sogar den Stiftsberg mit Soldaten besetzen, sodass die gewählte 
Äbtissin erst 1718 mithilfe des Kaisers in ihr Amt eingeführt werden 
konnte.786 

Dass die Quedlinburger Fürstäbtissinnen bis zum Untergang des 
Stiftes dennoch immer wieder versuchten, einzelne Bestimmungen 

785 Vgl. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, S. 316f; Stievermann, Die Wettiner, 
S. 382.

786 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 55–68, bes. S. 63–65. Auch Clemens Bley sieht im 
1574 geschlossenen Vertrag den „wichtigsten Trumpf“ Kursachsens, weil es da-
mit „bei den Äbtissinnenwahlen ein Veto besaß“. Bley, Repräsentation und Ge-
schlecht, S. 197.
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des Vertrages zu umgehen,787 kann aufgrund der durch den Vertrag 
von 1574 noch deutlich vergrößerten Diskrepanz zwischen dem alten 
reichsrechtlich begründeten und dem neuen faktischen Status der 
Stiftsvorsteherinnen kaum erstaunen. Eher wäre die getreue Einhal-
tung der einzelnen Punkte überraschend.

Elisabeths Amtszeit war in den Jahren nach 1574 von finanziellen 
Nöten geprägt, deren Ursachen sowohl im Zusammenhang mit der 
hohen Schuldenlast des Stiftes als auch mit den wegbrechenden Ein-
nahmen gesehen werden können, da infolge der steuerlichen Bestim-
mungen des Vertrages von 1574 größere Summen aus Quedlinburg 
in Richtung Dresden abgeflossen sein dürften. Besonders augenfäl-
lig wurden diese Probleme am Beispiel des zum ehemaligen Mün-
zenberger Kloster gehörenden Vorwerks, zu dem eine Schäferei und 
24 Hufen Ackerland gehörten.788 Vor dem Hintergrund des immen-
sen Schuldenberges, den Anna II. ihrer Nachfolgerin hinterlassen 
hatte,789 verschrieb Elisabeth II. dieses Vorwerk mit der erwähnten 
Schäferei und Landwirtschaft 1576 und 1577 dem Rat für 20 Jahre 
auf Wiederkauf, um mit dem Erlös von 15 000 Talern ihre Schulden 
zum Großteil abzutragen.790 Als Kreditgeber diente dem Rat Friedrich 
von der Schulenburg,791 der als Pfand den städtischen Ramberg im 
Wert von 21 000 Talern erhielt.792 Die Äbtissin gestand den Ratsherren 
im Gegenzug zu, in den nächsten zehn Jahren zehn Mal eine Sonder-

787 Vor allem betraf dies die Wahl einer Koadjutorin als präsumtiver Äbtissin. Bley, 
Herrschaft, S. 63–65 führt die Wahl der Welfin Anna Margaretha v. Braun-
schweig-Lüneburg-Harburg 1593 sowie diejenige von Anna Sophia v. Pfalz-Zwei-
brücken-Birkenfeld 1673 als Beispiele für Auseinandersetzungen zwischen dem 
Stiftskapitel und dem Schutzvogt über die Bestimmungen des Vertrages von 1574 
an. Während sich im ersten Fall der Schutzvogt durchsetzte, behielt das Stiftska-
pitel 1673 die Oberhand. Im 18. Jahrhundert entbrannte im Zusammenhang mit 
der Wahl von Marie Elisabeth von Holstein-Gottorf (reg. 1718–1755) zur künftigen 
Äbitssin gar ein Konflikt mit europäischen Dimensionen, der eine 14-jährige Va-
kanz nach sich zog. Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 55–67.

788 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 356r (17.11.1580). In einer Instruktion für ihre 
Gesandten bei Kurfürst August schätzte Elisabeth II. den Wert auf 25 000 Ta-
ler. Ob diese Schätzung nur das Vorwerk oder auch das Kloster betraf, wird 
nicht klar. Die Überschüsse aus der eigenen Bewirtschaftung des Vorwerks la-
gen stets unter 500 Talern im Jahr. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 353r–353v 
(17.10.1580).

789 Elisabeth II. erwähnt 15 000 Taler Altschulden, die sie von ihrer Vorgängerin 
übernommen hatte. Bis 1580 kamen weitere 3000 Taler hinzu, die sie zur Erneu-
erung von Wirtschaftsgebäuden auf den Stiftsvorwerken und „zů notwendiger 
anrichtůng der haůshaltůng“ neu aufgenommen hatte. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, 
fol. 351v (17.10.1580). 

790 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 218–222 (18.4.1576), fol. 228–230 (14.10.1577).
791 Vgl. StA QLB, 23b, RR, Nr. 51 (1577), n. fol., RR, Nr. 54 (1579), fol. 8r; LASA, A20, 

XXIX, Nr. 1, fol. 386–387 (26.2.1594).
792 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 215–243 (1576).
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schatzung in der Stadt durchzuführen,793 wodurch der Rat einen be-
deutenden Teil der Kreditsumme auf die Bürger umlegen konnte. Da 
das Risiko bestand, dass durch derartige Schatzungen die Wirtschafts-
kraft nicht unbeträchtlich geschwächt wurde, war dieses Instrument 
jedoch ein zweischneidiges Schwert. 

Von Elisabeth II. verlangten die Ratsherren im Gegenzug, einen 
kaiserlichen Konsens für den über das Münzenberger Vorwerk ab-
geschlossenen Vertrag beizubringen.794 Beweggrund dafür dürfte 
die Überlegung der Ratsherren gewesen sein, dass es sich bei dem 
erwähnten Vorwerk um den Besitz eines Klosters in einem geistlichen 
Territorium handelte, das de jure noch immer unmittelbar dem Kaiser 
unterstand. Obwohl es Elisabeth II. mehrfach misslang, die kaiserli-
che Zustimmung beizubringen und obwohl Rudolf II. ein entschiede-
nes Veto einlegte,795 wurde das Vorwerk – wie bereits erwähnt – 1576 
und 1577 für zwei Jahrzehnte an den Rat verschrieben. Dieser ver-
pachtete es später weiter.796

Daneben äußerte sich die finanzielle Bedrängnis der Äbtissin auch 
in den Verhandlungen über die letztlich heruntergesetzte Besoldung 
des Stiftshauptmannes,797 in den vielen Mahnschreiben wegen nicht 
oder verspätet entrichteter Reichssteuern798 und in ihren Bestrebun-
gen zur Verringerung der Veranschlagung ihres Stiftes bei den soge-
nannten Römermonaten.799 Um sich aus dieser bedrückenden Situa-
tion zu befreien, korrespondierte Elisabeth II. nicht nur mit Kurfürst 
August und Kaiser Rudolf II., sondern auch mit Augusts Frau, Anna 

793 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 228–230 (14.10.1577).
794 Vgl. Lorenz, Quellen, S. 184.
795 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 355–358 (17.11.1580), fol. 365–366 (13.12.1580), 

fol. 359–361 (14.12.1580). Anfang 1581 bat Elisabeth II. vergeblich bei Kurfürst 
August darum, sich für sie beim Kaiser zu verwenden. Vgl. LASA, A20, XXIX, 
Nr. 1, fol. 378–380 (11.1.1580), fol. 382 (19.1.1581).

796 Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 218–222 (18.4.1576), fol. 228–230 (14.10.1577). 
Auch 1596, als die zwanzig Jahre fast verstrichen waren, war es noch immer nicht 
gelungen, den kaiserlichen Konsens für den Vertrag über das Münzenberger Vor-
werk zu erhalten. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 390 (23.11.1596). Nachdem 
der Vertrag aus dem Jahr 1577 1596/97 auslief, wurde offenbar ein neuer Vertrag 
geschlossen, der bis 1602 lief. Bis zu diesem Jahr hatte der Rat das Vorwerk an 
Christoph Schorlott verpachtet. Vgl. LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 392 (8.2.1602). 
Vgl. ferner Kap. 8.2 und 6.5 der vorliegenden Arbeit. 

797 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 198–201 (29.5.1575), fol. 208–210 (14.1.1577), 
fol. 212–215 (27.3.1577), fol. 268–269 (um 1583), fol. 256–262 (Juli/August 1583), 
fol. 263 (s. d.).

798 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 119, fol. 275–276 (2.9.1574), fol. 280–283 (14.11.1574), 
fol. 285 (15.12.1576), fol. 290–292 (10.8.1577), fol. 296–297 (14.9.1577), fol. 298 
(5.9.1577), fol. 300 (14.9.1577), fol. 304 (24.11.1577), fol. 307 (s. d.), fol. 310 
(18.1.1578), fol. 317 (24.1.1578), fol. 314 (14.3.1578), fol. 328–330 (5.11.1578), 
fol. 333 (29.11.1578). 

799 Vgl. LASA, A20, I, Nr. 1, fol. 173–175 (13.3.1577).
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von Dänemark, die ihr Heilmittel schickte,800 sowie mit der Mutter 
des Kaisers, Maria von Spanien.801 

Zusätzlich belastete das Reichsstift und seine BewohnerInnen eine 
Pestwelle, die 1577 nach der Rekonstruktion von Thomas Wozniak 
1177 Opfer in Quedlinburg forderte.802 Weiterhin hatte ein Famili-
enstreit in der regensteinischen Dynastie auch für Elisabeth II. ne-
gative Auswirkungen. Streitpunkt zwischen Elisabeths Brüdern Ernst 
und Botho waren die Einkünfte des Klosters Michaelstein, das bereits 
hoch verschuldet war, weil die Regensteiner Grafen als Äbte des Klos-
ters dessen Besitz Schritt für Schritt veräußerten und große Schulden 
aufnahmen.803 An eine Abtragung dieser Schulden war bei gleichzei-
tiger Versorgung der Grafen aus den Einkünften des Klosters in ab-
sehbarer Zeit nicht zu denken. Schließlich erhielt die Wahrung des 
Friedens in der Familie den Vorrang, wodurch die Schulden des Klos-
ters weiter zunahmen.804 Für das Reichsstift, dem das Kloster formal 
unterstellt war, bedeutete diese Entwicklung, dass das Kloster immer 
weiter in den sich abzeichnenden Untergang der regensteinischen 
Dynastie verwickelt wurde und gleichzeitig seine ökonomische Be-
deutung einbüßte. 

Da die Schulden des Stiftes eventuell trotz der beschriebenen Ver-
schreibung des Münzenberger Vorwerks an den Rat noch 1580, sechs 
Jahre nach Elisabeths Amtsantritt, schwer auf dem Stift lasteten und 
wegen nötiger Baumaßnahmen an den Stiftsvorwerken noch 3000 
Taler hinzugekommen waren, erhielt die Äbtissin Ratschläge zu dras-
tischen Schritten, um mit ihren Ausgaben auch ihre Schulden zu sen-
ken. Einige ihrer Ratgeber machten Elisabeth II. den Vorschlag, aus 
dem Stiftsschloss in die Stadt zu ziehen oder das Stift gänzlich zu ver-
lassen, den „haůshalt“, d. h. ihre Hofhaltung, damit „ab[zu]schaffen“ 

800 Vgl. das Antwortschreiben der Kurfürstin: LASA, A20, VI, Nr. 4, fol. 234 (18.12.1581). 
Elisabeth II. erhielt von Kurfürstin Anna ein Wasser „vor die schwulst“, „Schlagwasser“ 
und „aqua vita“, wobei besonders das von der Kurfürstin selbst gemachte Aquavit laut 
Keller „an allen Höfen begehrt“ war. Keller, Katrin.: Kurfürstin Anna von Sachsen 
(1532–1585). Von Möglichkeiten und Grenzen einer „Landesmutter“. In: Hirschbiegel, 
Jan/Paravicini, Werner (Hg.): Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter 
und früher Neuzeit, Stuttgart 2000, S. 263–285, hier S. 274 (Residenzenforschung 11). 
Vgl. zur Kurfürstin als Ehefrau Augusts sowie als Briefeschreiberin und „Apothekerin 
der deutschen Fürsten“: Keller, Katrin: Kurfürstin Anna von Sachsen (1532–1585), 
Regensburg 2010, S. 31–34, 72–77, 149–173; Ulbricht, Sabine: Fürstinnen in der säch-
sischen Geschichte. 1382–1622, Beucha/Markkleeberg 2010, S. 155–179.

801 Vgl. die Abschrift des Schreibens an die Kaiserin: LASA, A20, XXIX, Nr. 1, 
fol. 363–364 (14.12.1580). 

802 Vgl. Wozniak, Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert, S. 144–149.
803 Vgl. Kap. 8.3 der vorliegenden Arbeit.
804 Vgl. LASA, A20, XVI, B, a 2, Nr. 4, fol. 430, 437 (7.1.1576), fol. 431–435 (10.1.1576), 

fol. 438–447 (1.2.1576), fol. 452–453 (12.4.1577), fol. 457–461 (15.4.1577), fol. 467 
(Mai 1577), fol. 474–476 (20.12.1578), fol. 487–488 (20.1.1579); LASA, A20, XVI, 
B, a 2, Nr. 7, fol. 68a (30.1.1579).
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und den Stiftsdamen „ein Kostgeldt“ zu geben, wodurch „ein Ansehn-
lichs ersparet vnd an berůrten schůlden abgegeben werden“ könnte. 
Mit jenem Schritt wäre allerdings auch verbunden gewesen, dass die 
Regierung und der Gottesdienst in der Stiftskirche aufgegeben wor-
den wären, was für Elisabeth II. mit „unserm gewissen“ unvereinbar 
war.805 Nur drei Jahre später schlug die laut Fritsch kränkliche Äbtissin 
dem Stiftskapitel ihre Cousine, Gräfin Anna zu Stolberg-Ortenberg, 
als Koadjutorin vor: Elisabeth II. verstarb jedoch im Juli 1584, noch 
bevor die kaiserliche Konfirmation für die Nachfolgerin Anna III. in 
Quedlinburg eintraf.806 

In Elisabeths Amtszeit kamen in der Höhe der von ihr vorgefunde-
nen Schulden letztlich die Folgen jener Belastungen zum Vorschein, 
die für das Reichsstift mit der Reformation verbunden und von ihr 
indirekt hervorgerufen worden waren. Zu nennen sind der Abwehr-
kampf gegen die Ansprüche des Schutzvogts und die damit verbun-
denen Prozesse vor dem Kaiser und dem Kammergericht, das wie-
derum damit zusammenhängende kostspielige Engagement im und 
für das Reich sowie die zusätzlichen repräsentativen Aufwendungen 
einer fürstlichen Hofhaltung, die an den Anspruch der Äbtissin auf 
Reichsstandschaft gekoppelt war. Auch die seitens des Stiftes gewisser-
maßen als Anerkennung für erwiesene Hilfe an die Stolberger Gra-
fen verliehenen Gelder zählen dazu.807 Die erwähnten und bereits für 
sich genommen immensen sowie in der Geschichte des Reichsstiftes 
gänzlich neuen und kostspieligen Anstrengungen hatten in der Sum-
me dessen Wirtschaftskraft wahrscheinlich schon seit längerer Zeit 
überbeansprucht. Durch die Bestimmungen des dem Stift und sei-
ner Äbtissin von Kurfürst August aufgezwungenen Vertrages aus dem 

805 LASA, A20, XXIX, Nr. 1, fol. 352rv (17.10.1580). 
806 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 16, 20.
807 Im Jahr 1539 nahmen die Stolberger Grafen beim Stiftskapitel 350 rheinische 

Gulden als Kredit auf. Vgl. LASA, U9, A XI, a, Nr. 31 (30.9.1539). Elf Jah-
re später hatte das Stift den Stolbergern im Jahr 1550 800 Taler geliehen und 
die Grafen waren nach 33 Jahren ebenso viele Zinszahlungen schuldig geblie-
ben. Vgl. LASA, A21, VIII, Nr. 9, fol. 16 (1551); LASA, Cop. 818, fol. 108–111 
(25.12.1553); LASA, A21, VIII, Nr. 22, n. f. (25.11.1590). Auch in der Amtszeit 
von Elisabeth II. lieh das Stiftskapitel den Stolberger Grafen in Relation zum 
Schuldenstand des Stiftes große Summen, so im Jahr 1579 700 Taler. Vgl. LASA, 
A20, XVI, B, a 1, Nr. 26, fol. 225r (1579). Zudem nahmen die Stolberger Grafen 
1554 1700 Goldgulden beim Quedlinburger Rat, 1555 200 Taler beim Johannis-
hof und nach 1563 300 Taler beim Wipertikloster als Kredit auf. Vgl. StA QLB, 
23a, RR, Nr. 34 (1554), fol. 45r; RR, Nr. 35 (1555), fol. 84r; LASA, A20, XVI, B, 
a 2, Nr. 12, fol. 274–275 (nach 1563). Ebenso sind die von Anna II. an ihre Brü-
der und Neffen verliehenen Lehnsanwartschaften in diesem Zusammenhang zu 
erwähnen, auch wenn sie dem Stift keine Kosten verursachten. Vgl. LASA, H9-2, 
1 Fach 7, Nr. 5 (6.3.1537); LASA, H9-2, 1 Fach 7, Nr. 8 (18.2.1568); LASA, U9, 
A X, Nr. 34 (24.3.1568); LASA, U9, A X, Nr. 77 (24.3.1568) sowie Kap. 9.4 der 
vorliegenden Arbeit.
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Spätsommer des Jahres 1574 gingen wesentliche Gebietsgewinne ver-
loren, die Anna II. im Verhältnis zu den von ihr belehnten Schutzvög-
ten während der vergangenen Jahrzehnte erreicht hatte. Die im Ver-
trag festgelegten Mitbestimmungsrechte des Schutzvogts bei der Wahl 
einer neuen Äbtissin und bei der Besetzung der Prälaturen sowie die 
kaiserliche Konfirmation für den gesamten Vertrag beendeten de jure 
die Reichsunmittelbarkeit des Stiftes, indem sie den auch weiterhin 
von der Äbtissin belehnten Schutzvogt als Zwischeninstanz zwischen 
das Reichsoberhaupt und die Stiftsvorsteherin setzten. Einer mit dem 
Willen des Schutzvogts gewählten Äbtissin wäre es zwar möglich ge-
wesen, sich in ihrer Amtszeit gegen die Einwirkungen aus Dresden 
zur Wehr zu setzen, jedoch wurden ihr durch die ökonomischen und 
steuerlichen Bestimmungen des Vertrages die dafür nötigen finanzi-
ellen Spielräume genommen. Anna II. war es zwar gelungen, als geist-
liche Fürstin die Reformation im Reichsstift einzuführen und dessen 
Unabhängigkeit gegenüber dem übermächtigen Schutzvogt beträcht-
lich auszubauen, allerdings blieben diese Erfolge nur eine Episode. 
Die Regierung Elisabeths, ihrer Nachfolgerin, war geprägt durch 
die Verhandlungen über den folgenreichen Vertrag des Jahres 1574 
und den Umgang mit dem schweren finanziellen Erbe Annas II. Die 
Nachfolgerin Elisabeths, Anna III., scheiterte mit ihrem Versuch, die 
Braunschweiger Prinzessin Anna Margaretha zur Koadjutorin wählen 
zu lassen und damit die Leitung des Stifts in welfische Hände zu le-
gen.808 Wäre dies geglückt, hätte die Möglichkeit bestanden, den kur-
sächsischen Einfluss im Reichsstift zurückzudrängen. Zwischen den 
Konfliktlinien der Wettiner und der Welfen hätte das kaiserliche freie 
weltliche Stift gewissermaßen eine Nische finden und seine Bedeu-
tung für die Geschlechter des Harzraumes behalten können.

Nach dem Tod Annas III. 1601 gibt es bis zum Verkauf der Schutz-
vogtei an Kurbrandenburg am Ende des 17. Jahrhunderts vier wet-
tinische Stiftsvorsteherinnen, von denen drei Ernestinerinnen wa-
ren, und eine Angehörige der mit den Wettinern erbverbrüderten 
hessischen Landgrafen.809 Einzige Ausnahme war Anna-Sophia von 
Pfalz-Birkenfeld, die 1645 in einer Zeit ins Amt kam, als es unter den 
Bedingungen der Spätphase des 30-jährigen Krieges für wettinische 
Prinzessinnen wohl wenig attraktiv erschien, ein Stift zu regieren, dem 
der ferne Schutzvogt nicht den nötigen Schutz garantieren konnte.810 

808 Vgl. u. a. Fritsch, Geschichte, II, S. 22.
809 Vgl. Fritsch, Geschichte, II, S. 25–54; Wozniak, Liste der Quedlinburger Äbtissin-

nen.
810 Vgl. zu dieser Äbtissin u. a.: Richter, Erik: Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld, Anna 

Sophia von (1619–1680). In: Labouvie, Eva (Hg.): Frauen in Sachsen-Anhalt. Ein 
biographisch-bibliographisches Lexikon vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, 
Köln/Weimar/Wien 2016, S. 293–295.



664 9. Stiftische Autonomie oder sächsische Mediatisierung

Auch wenn die Stiftsgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts bislang 
nur in groben Zügen erforscht ist, dürfte die Annahme nicht fehlge-
hen, dass es den wettinischen wie den hohenzollernschen Schutzvög-
ten in dieser Zeit gelungen war, das Reichsstift vom Reich ab- und der 
eigenen Kontrolle zuzuwenden, indem auf ihren Druck hin entweder 
Angehörige der eigenen oder befreundeter Dynastien zur Äbtissin ge-
wählt wurden.



10. Resümee

In der vorliegenden Arbeit wurde der Prozess der Einführung der 
Reformation in einem über Jahrhunderte hinweg durchgehend von 
Frauen regierten geistlichen Kleinstterritorium über einen Zeitraum 
von gut sechs Jahrzehnten untersucht. Dieser zeitliche wie räumliche 
Zuschnitt gestattete es, eine Analysetiefe zu verfolgen, die für größe-
re (geistliche) Territorien des Alten Reiches in einer Einzeluntersu-
chung unmöglich ist und auch kumulativ bislang kaum erreicht wer-
den konnte.1 Deutlich zeigte sich, dass der reformatorische Prozess 
im Quedlinburger Reichsstift eingebettet war in einen älteren Pro-
zess des Kampfes um Landesherrschaft, der das Verhältnis zwischen 
der Äbtissin, ihrem Schutzvogt und dem Rat bestimmte. Alte mithin 
vorreformatorische Fragen nach der Aufrichtung, Durchsetzung 
und Verteidigung von geistlicher Landesherrschaft gegen zumeist 
weltliche Konkurrenten stellten sich im Zusammenhang mit der Re-
formation neu. Allerdings blieben die politischen Ambitionen und 
Handlungsmuster oftmals konstant. Die Feststellung Athina Lexutts, 
dass sich „Reformation durchweg als Gemisch von politischen und 
theologischen, religiösen Motiven“2 erweist, kann auch für den hier 
untersuchten Fall bestätigt werden. Während Lexutt die Reformation 
jedoch „als politisches Instrument all der Kräfte“ im Reich hervor-
hob, „die nach Souveränität strebten und sich von der Habsburger 
Umklammerung befreien wollten“,3 war im Fall der Quedlinburger 
Äbtissin Anna II. die eigenständige Einführung der Reformation pa-
radoxerweise auf die Unterstützung und die Rückendeckung des alt-
gläubigen Kaisers angewiesen. Die Zurückdrängung des Schutzvogts 
aus dem Reichsstift als kaiserlichem Besitz bildete das gemeinsame 
Interesse der Äbtissin und des Kaisers. Die Reformation war aus der 
Perspektive der Äbtissin eines jener Instrumente, um dieses Ziel zu 
erreichen. 

1 Vgl. u. a. Haag, Norbert: Dynastie, Region, Konfession. Die Hochstifte des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation zwischen Dynastisierung und Konfes-
sionalisierung (1448–1648), 3 Bde., Münster 2018 (Reformationsgeschichtliche 
Studien und Texte 166/I–III). 

2 Lexutt, Athina: Fürstenreformation und Volksreformation. In: Bosse-Huber, Pet-
ra/Fornerod, Serge/Gundlach, Thies/Locher, Gottfried Wilhelm (Hg.): 500 Jah-
re Reformation. Bedeutung und Herausforderungen. Internationaler Kongress 
der EKD und des SEK auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 vom 6. bis 
10. Oktober 2013 in Zürich, Zürich 2014, S. 156–176, hier S. 161.

3 Lexutt, Fürstenreformation, S. 160f.
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Der wichtigste Wendepunkt im politischen Ringen um die Vorherr-
schaft im Reichsstift ist im späten 15. Jahrhundert zu sehen. Als die 
Brüder von Äbtissin Hedwig 1477 den nach größerer Autonomie stre-
benden Rat und die Stadt niederwarfen, errangen sie diesen Sieg über 
die Stadt eher für sich selbst als für ihre Schwester Hedwig. Besonders 
Hedwigs Neffe, Herzog Georg, versuchte, seine Tante auf ihr geistli-
ches Amt, die sogenannten spiritualia, zurückzudrängen. Dafür griff 
er um 1503 auch auf Zwangsmaßnahmen gegenüber Hedwig zurück 
und sperrte die Äbtissin vorübergehend sogar von ihrer eigenen Re-
sidenz aus. Die Pläne von Hedwigs Nachfolgerin, Äbtissin Magdalena 
(reg. 1511–1514), ihr Stift ab 1511 eigenständig zu regieren, vereitel-
te Georg, indem er zusammen mit dem Stiftskapitel Magdalenas Ab-
setzung erreichte und seine Ansprüche im Stift dadurch verteidigte. 
Georg dürfte 1515 in der noch im Kindesalter stehenden Stolberger 
Gräfin Anna eine notfalls unter Druck gefügige Vorsteherin des Qued-
linburger Reichsstifts gesehen haben – zumal Annas Vater Botho sein 
Lehnsträger und ehemaliger Pfleger der sächsischen Feste Coburg 
war. Graf Botho half mit Bestechungsgeldern beim Stiftshauptmann 
für eine Empfehlung seiner Tochter bei Georg nach. Auch fand sich 
Botho im Namen seiner Tochter zu weitreichenden Zugeständnissen 
gegenüber dem Schutzvogt bereit. Die Quedlinburger Abtei, die da-
mit verbundenen Machtbefugnisse und die Bedeutung des Reichsstif-
tes als Ganzes für die harzgräflich dominierte Region standen schon 
vor der Reformation im Fokus des streng (alt-)gläubigen Herzogs Ge-
org von Sachsen – wie auch der Stolberger.

Zur Einordnung der Bedeutung, die die Wahl der Stolberger Gräfin 
Anna zur Quedlinburger Äbtissin 1515 für das regionale politische 
Gefüge jener Zeit hatte, eignet sich Ernst Schuberts Beschreibung des 
Harzes als eine „Brückenlandschaft“,4 deren Raum von den soge-
nannten Harzgrafen gestaltet wurde. Damit ist gemeint, dass die in 
dieser „Brückenlandschaft“ ansässigen Grafen „zwischen welfischen 
und wettinischen Landen Mittler waren“. Allerdings seien die Bin-
dungen in beide Richtungen verschiedener Art gewesen. Während 
die Beziehungen zu den Welfen „auf einem eher lockeren Konnubi-
um und zeitweise auf gemeinsamer Verpflichtung auf den Landfrie-
den“ beruhten, waren sie bei den Wettinern „in verschiedensten For-
men der Zuordnung zu einem Hegemon gestaltet“.5 Peter Moraw, 
der vierzehn sogenannte „politische Systeme“ des Alten Reiches be-
schreibt, bezeichnet den mitteldeutschen Raum als „Wettiner Lande 
– Mittlere Elbe“.6 Das Quedlinburger Reichsstift bleibt in Schuberts 
Harzer „Brückenlandschaft“ unberücksichtigt, da seine Perspektive 
4 Schubert, Die Harzgrafen, S. 17.
5 Schubert, Die Harzgrafen, S. 16.
6 Moraw, Die Entfaltung, S. 96.
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auf einen von Grafen bestimmten Raum gerichtet ist. Dennoch sind 
die hiesige Fürstäbtissin und das von ihr regierte kleine Territorium 
als Teil jener „Brückenlandschaft“ anzusehen. Dies wird mit Blick auf 
die Familie Annas II. und auf ihre Wahl 1515 deutlich. Graf Botho war 
es in seiner Regierung unter Abtragung der väterlichen Schulden als 
einzigem unter den ‚Harzgrafen‘ gelungen, „seiner Schulden Herr“ zu 
werden, weshalb er „von dieser Kardinalfrage der adeligen Herrschaft 
jener Zeit nicht bedrängt“ wurde.7 In der ökonomischen Schwäche 
aller übrigen Harzgrafen in der Reformationszeit sieht Schubert die 
Ursache dafür, dass die Wettiner jenen gegenüber ihre „Macht aus-
spielen“ konnten.8 Etwa seit den 1470er-Jahren beschreibt Schubert 
eine „athmosphärische [sic!]“ beziehungsweise „klimatische Verände-
rung im Verhältnis des Hegemon zu den Harzgrafen“, da die Wettiner 
versuchten, die bisherigen „personalen Bindungen“ gegenüber den 
Harzgrafen in hegemoniale „Fesseln“ zu verwandeln.9 Die Unter-
werfung der Stadt Quedlinburg durch die Wettiner zur gleichen Zeit 
(1477) war mit sächsischen Ansprüchen auf das Stift verbunden, die 
weit über ihre Belehnung als Schutzvögte desselben hinausgingen. 

Graf Botho konnte sich von den beschriebenen „hegemonialen 
Fesseln“ weitgehend befreien. Es gelang ihm, auf dem Zenit seiner 
Dynastie beim wettinischen Hegemonen Herzog Georg für seine 
Tochter Anna die Wahl zur Quedlinburger Äbtissin zu erreichen. 
Dies ist dahingehend zu lesen, dass das Reichsstift in die harzgräfli-
che Politik einbezogen wurde: Um die Ausweitung der wettinischen 
Hegemonie im Reichsstift und darüber auch in der Harzer „Brücken-
landschaft“ einzudämmen, stellten die Stolberger als damals poten-
testes harzgräfliches Geschlecht dem spätestens seit der Eroberung 
Quedlinburgs 1477 starken Schutzvogt die älteste Tochter Graf Bo-
thos entgegen. Vor diesem politischen Hintergrund ist auch die mas-
sive familiäre Unterstützung für Anna II. zu sehen. Die bei den Feier-
lichkeiten zur Amtseinführung Annas II. anwesenden Personen und 
ihre jeweiligen Verbindungen zu den Stolbergern machen deutlich, 
dass mit der neuen Äbtissin im übertragenen Sinne ihre Familie auf 
dem Quedlinburger Stiftsberg einzog. Für die bedeutende Rolle der 
Stolberger Grafen während der gesamten Regierung Annas II. ließen 
sich in den nachfolgenden beinahe sechs Jahrzehnten ihres Abbatiats 
zahlreiche Belege finden. Von stolbergischer Seite galt es, den Ausbau 
des Quedlinburger Stiftes zu einer Bastion der albertinischen Wetti-
ner in der harzgräflichen „Brückenlandschaft“ zu verhindern. 

Diese regionalen Machtgeflechte und die spezifische Rolle des 
Reichsstiftes bildeten den Hintergrund für den Prozess der Reforma-
7 Schubert, Die Harzgrafen, S. 80.
8 Schubert, Die Harzgrafen, S. 109.
9 Schubert, Die Harzgrafen, S. 102f.
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tion „von unten“ in der Stadt und traten seit 1539 mit der Reforma-
tion „von oben“ zunehmend in den Vordergrund. War die Position 
des Schutzvogts spätestens seit 1477 für die jeweilige Äbtissin erdrü-
ckend, konnte sich Anna II. in dem Vierteljahrhundert zwischen ihrer 
Amtseinführung 1516 und dem Erlass ihrer Kirchenordnung 1541 zu-
nächst in einem schleichenden Prozess von ihren Schutzvögten eman-
zipieren. Für den dafür nötigen Freiraum gegenüber dem Schutzvogt 
dürften in erster Linie die reformatorischen Entwicklungen im alber-
tinischen Sachsen wie auch in Quedlinburg verantwortlich gewesen 
sein. Im Herzogtum Sachsen band deren Unterdrückung umfassend 
Georgs Kräfte, während Anna II. die reformatorischen Bestrebungen 
ihrer Untertanen passiv wie auch verdeckt aktiv förderte und sich da-
durch frühzeitig als protestantische Landesherrin in Stellung brach-
te. Durch die Einführung der Reformation in Quedlinburg zunächst 
seit den frühen 1520er-Jahren „von unten“ und seit 1539 flankierend 
auch „von oben“ war der ältere Konflikt um die Landesherrschaft 
nur scheinbar in den Hintergrund geraten. Er verband sich seit den 
1540er-Jahren in vielfältiger Weise mit dem weiterhin andauernden 
Reformationsprozess. Bevor dieser Faden wieder aufgenommen wer-
den kann, ist auf die frühe Phase der Reformation „von unten“ und 
deren Akteure einzugehen.

Die Initiation der Einführung der Reformation erfolgte in der Qued-
linburger Alt- und Neustadt „von unten“ durch die Verbreitung von 
Lutherschriften und durch den Prediger ‚Vincenz‘, der auf Betreiben 
des Luthervertrauten Wenzeslaus Linck 1521/22 nach Quedlinburg 
vermittelt wurde. Mit Wenzeslaus Linck, der bis 1523 Generalvikar 
der Augustinereremiten im Reich war, konnte der in der Anfangspha-
se der Reformation in Quedlinburg wohl bedeutendste Kontakt zu 
den Wittenberger Reformatoren identifiziert werden. Ausgehend vom 
Quedlinburger Augustinereremitenkloster verbreiteten sich die refor-
matorischen Ideen wahrscheinlich in der hiesigen Neustadt am frü-
hesten. ‚Vincenz‘ und Johann Abe, der Prior des Klosters, predigten 
ebenso in der Stadt und bauten sich ein Netzwerk zu anderen Geistli-
chen auf. Dazu dürfte auch die spätere Führungsfigur unter den luthe-
rischen Geistlichen Quedlinburgs, Bethmannus Bethmann, gezählt 
haben. Bethmann hatte als Pfarrer an St. Nikolai und (ehemaliger) 
Erzpriester des Bannes Quedlinburg zumindest anfangs eine leitende 
Position innerhalb der alten Kirche inne. Selbst die erst 17-jährige Äb-
tissin Anna II. könnte 1521 mit ,Vincenz’ in Kontakt gekommen sein, 
als sie im Augustinereremitenkloster zu Gast war. Es ist also denkbar, 
dass ihr einige der mit den reformatorischen Forderungen verbunde-
nen Risiken und Chancen für sich selbst wie für ihr Reichsstift früh 
vor Augen standen. Angefacht durch die Predigten des ,Vincenz’ bau-
te sich eine antimonastische Stimmung in der Stadt auf, die beim dro-
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henden Aufruhr des Jahres 1523 durch Herzog Georgs zufällige An-
wesenheit im Stift noch erstickt werden konnte, unterschwellig aber 
fortlebte und sich Anfang Mai 1525 vor dem Hintergrund der Bau-
ernunruhen entlud. Für eine Beteiligung nennenswerter auswärtiger 
Personengruppen an den Aufständen 1523 und 1525 in Quedlinburg 
ließen sich keine Hinweise finden. Beschwerden, die Anfang 1525 
von der Gemeinde der Alt- und Neustadt unter anderem bei Herzog 
Georg vorgebracht wurden, richteten sich allgemein gegen die olig-
archische Politik des Rates, aber auch gegen sämtliche Klöster, auch 
wenn im Mai des Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit nur das Wi-
pertikloster gestürmt wurde. Auch für die von der Forschung bislang 
behaupteten Plünderungen und Zerstörungen in den anderen drei 
Klöstern in Quedlinburg und seinem näheren Umfeld, dem Fran-
ziskanerkloster in der Altstadt, dem Augustinereremitenkloster der 
Neustadt und dem Marienkloster auf dem Münzenberg, ließen sich 
keine Belege finden. Die belegte weitgehende Unversehrtheit der je-
weiligen Gebäude und die Fortführung des monastischen Lebens in 
zwei der Klöster sprechen dafür, dass diese Klöster – wenn überhaupt 
– nur kurz von den Mönchen und Nonnen verlassen wurden und dass 
sich nach 1525 ein mehr oder minder friedliches Nebeneinander zwi-
schen den Klosterinsassen und dem wachsenden lutherischen Anteil 
der Stadtbevölkerung einstellte. Das persönliche Eingreifen Herzog 
Georgs 1523 wie auch die Strafmaßnahmen 1525 beeinträchtigten 
kaum die noch junge reformatorische Bewegung in der Quedlinbur-
ger Bürgerschaft, die nach 1525 bis zum Tod Herzog Georgs unter 
dem besonders von der Äbtissin, aber auch vom Rat aufgespannten 
Deckmantel der Altgläubigkeit agierte.

Für die Phase der Klandestinreformation zwischen 1525 und 1539 
ist es gelungen, die in der zeitgenössischen Chronik Johann Winnigs-
tedts lediglich summarisch erwähnten Geistlichen als wesentliche 
Träger sowohl der Reformation als auch des altgläubigen Widerstands 
in ihrem Wirken chronologisch zu ordnen. Auf dieser Basis konnten 
verschiedene Schübe im Reformationsprozess ausgemacht werden. 
Nach einem Verhör 1527, das für die betroffenen lutherischen Pfar-
rer weitgehend folgenlos blieb, griff der Schutzvogt Herzog Georg 
erst 1531/32 durch, indem er anlässlich eines Treffens mit Kardinal 
Albrecht und Herzog Heinrich d. J. in Quedlinburg ein Exempel 
statuierte und den lutherischen Pfarrer der Neustadt, Bethmannus 
Bethmann, absetzte. 

Beim Schulwesen ließen sich deutliche Hinweise darauf finden, 
dass Anna II. und ihre Familie über die Vermittlung und Anstellung 
von lutherischen Schulmeistern die reformatorische Bewegung der 
Quedlinburger Untertanen unterstützten. Im Zeitraum von etwa ein-
einhalb Jahrzehnten zwischen 1525 und 1539 konnten mit Simon 
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Kleinschmidt und dem Melanchthonvertrauten Wolfgang Hipsius 
zwei protestantische Schulmeister dem familiären Umfeld der Äbtis-
sin zugeordnet werden. Beide kamen wahrscheinlich auf Vermittlung 
Annas II. nach Quedlinburg und wirkten an den Schulen der Alt- und 
Neustadt. Während es Herzog Georg in den frühen 1530er-Jahren 
gelang, die städtischen Pfarren wieder mit Altgläubigen zu beset-
zen, dürfte parallel dazu auf Betreiben Annas II. und ihrer Familie 
in den städtischen Schulen die männliche Jugend mit reformatori-
schem Gedankengut in Kontakt gekommen sein. Der Sieg, den Georg 
in den frühen 1530er-Jahren an den Pfarren verbuchen konnte, er-
scheint als ein schwacher und lediglich auf absehbare Zeit beschränk-
ter Triumph, denn die Äbtissin wandte sich mit ihrem Vorgehen der 
Jugend und damit der Zukunft der Stadt und ihres Reichsstiftes zu. 
Hier ergeben sich mögliche Parallelen zur Reformation in Ungarn, 
wo vorrangig „Schulen als Mittel der Ausbreitung der Reformation“1 
dienten, weil „[n]ach dem Übergang“ der Gemeinden „zur protestan-
tischen Lehre […] üblicherweise zunächst die vorhandenen Schulen 
umgewandelt oder, wenn keine vorhanden waren, neue gegründet“2 
wurden und dabei Melanchthons Schulsystem zur Anwendung kam. 
In Ungarn wie in Quedlinburg wirkte Melanchthon im Gegensatz zu 
Luther weniger über seine Schriften als vielmehr über seine Schüler. 
Waren in Ungarn, „[n]ahezu sämtliche ungarische[n] Reformatoren 
[…] Schüler und Freunde Melanchthons“,3 konnte für Quedlinburg 
mit Wolfgang Hipsius eine erste derartige Verbindung ausgemacht 
werden. Das Quedlinburger Schulpersonal der 1520er- bis 1550er-Jah-
re ist künftig daraufhin zu untersuchen, inwiefern sich weitere ehema-
lige Schüler des Praeceptor Germaniae darunter finden lassen.

Auch unter den Erwachsenen zeigte sich die reformatorische Bewe-
gung in der ersten Hälfte der 1530er-Jahre hinreichend gestärkt, so-
dass sie die Absetzung der lutherischen Pfarrer Bethmann (1531/32) 
und Sturke (1534/35) verkraften konnte, zumal nur Bethmann 
durch seinen baldigen Tod ausfiel und Sturke allem Anschein nach in 
der Stadt blieb. Die Widerstandsfähigkeit der Lutheraner in Quedlin-
burg zeigte sich durch verschiedene Gegenmaßnahmen, mit denen 
sie auf die altgläubigen Geistlichen an den städtischen Pfarren und 
die damit durch Georg versuchte Unterdrückung der Reformation 
reagierten. Dies reichte von der offenen Konfrontation mit altgläubi-
gen Priestern über die eigenmächtige Einsetzung eines lutherischen 

1 Hein, Markus: Melanchthons Bedeutung für die Reformation in Ungarn. In: Din-
gel, Irene/Kohnle, Armin (Hg.): Philipp Melanchthon. Lehrer Deutschlands, 
Reformator Europas, Leipzig 2011, S. 271–290, hier S. 369 (Leucorea-Studien zur 
Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 13).

2 Hein, Markus: Ungarn. In: TRE 34, S. 272–303, hier S. 285.
3 Hein, Melanchthons Bedeutung, S. 370.
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Pfarrers bis hin zum Ausweichen der Lutheraner auf einen Armenhof 
vor die Stadt, was einer Abstimmung mit den Füßen über jene altgläu-
bigen Priester entsprach, die auf Betreiben Herzog Georgs an den 
städtischen Pfarren eingesetzt worden waren. Anna II. flankierte die-
se Prozesse, indem sie wiederholt Befürchtungen Georgs beschwich-
tigte, die sogenannten Martinianer könnten in Quedlinburg über-
handnehmen, oder sie leistete seinen Ermahnungen und Drohungen 
nur halbherzig Folge. Da sie einerseits für ihre Untertanen sichtbar 
lutherische Geistliche vor ihrem Schutzvogt schützte, sofern dies in 
ihrer Macht stand, und andererseits vor Georg ihre Altgläubigkeit be-
teuerte, nutzte die Äbtissin die zeitgenössischen Möglichkeiten der 
Ambiguität und vermied die unwägbaren Risiken einer eindeutigen 
Positionierung zugunsten der Reformation. 

Parallel zum Reformationsprozess „von unten“ ließ sich der bislang 
in der Forschung marginalisierte altgläubige Widerstand herausarbei-
ten, der im Franziskaner- und im Wipertikloster Aktions- und Rück-
zugsräume fand und dem auch die verschiedenen Annenbruderschaf-
ten zuzurechnen sind. Das Franziskanerkloster dürfte bis in die zweite 
Hälfte der 1530er-Jahre als Zentrum der Altgläubigen unter der Stadt-
bevölkerung gedient haben. Die Mitglieder der Annenbruderschaf-
ten sind zusammen mit den in der Stadt verbliebenen Franziskanern 
als Teilnehmer der noch 1537 abgehaltenen Annenprozessionen zu 
vermuten. Auch dem Braunschweiger Franziskanermönch Dr. Eber-
hard Runge dürfte jenes Kloster in der Quedlinburger Altstadt als 
Ausgangsbasis gedient haben, von wo aus er Mitte der 1530er-Jahre 
geschickt gegen die Reformation predigte. Dr. Runge wie auch der 
durch Herzog Georg als Priester an St. Benedikti beförderte gebür-
tige Quedlinburger Johannes Mathie sind Beispiele dafür, dass sich 
auch die altgläubige Partei bei den innerstädtischen Auseinanderset-
zungen um die Einführung der Reformation „von unten“ wehrhaft 
zeigte und über einen längeren Zeitraum Unterstützung von außen 
erhielt.

Bereits vor der Verlegung der Altstädter Schule in das Franziskan-
erkloster am Beginn der 1540er-Jahre dürfte das Kloster seine anzu-
nehmende bisherige Funktion als letzte Bastion für den verbliebenen 
altgläubigen Teil der Quedlinburger Bürgerschaft eingebüßt haben. 
Für die Zeit danach kam wohl dem Wipertikloster diese Funktion 
zu. Noch Mitte der 1540er-Jahre fanden hier Altarwaschungen statt, 
und erst 1547 wurde in der Klosterkirche die letzte römisch-katholi-
sche Hochzeit gefeiert. Wahrscheinlich erging es den verbliebenen 
Altgläubigen, die seit den frühen 1540er-Jahren in das Wipertiklos-
ter vor die Stadt gezogen sein dürften, um dort die Heilige Messe zu 
feiern, ähnlich wie den lutherischen EinwohnerInnen, die etwa ein 
Jahrzehnt zuvor in den 1530er-Jahren vor die Stadt auf den Johannis-
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hof auswichen, um dort der lutherischen Predigt Kirchhoffs beizu-
wohnen. Das nähere Umland der Quedlinburger Alt- und Neustadt 
ist als Rückzugsort für die jeweils minoritäre beziehungsweise relativ 
schwächere Partei in der Stadt anzunehmen. Bislang war dies ledig-
lich für die reformatorische Bewegung und den Johannishof bekannt. 
In diesem Zusammenhang wäre die Rolle des Stiftsdorfes Ditfurt und 
der dortigen Gemeinde St. Bonifacii von Interesse, doch sind hier zu 
große Überlieferungslücken zu verzeichnen.

Deutliche Hinweise auf frühe reformatorische Schritte des Rates 
und Annas II. ließen sich bereits in der zweiten Hälfte der 1530er-Jah-
re über den Nachweis verschiedener Personen in Quedlinburg aus-
machen, die außerhalb des Reichsstifts politisch wie theologisch im 
Sinne der Reformation tätig waren. Im Gegensatz zu Hermann Lo-
renz, der durch seine auf Obrigkeit und Herrschaft gerichtete Pers-
pektive den Tod von Herzog Georg im April 1539 als Zeit- und Wende-
punkt ansah und damit den endgültigen Übergang zur Reformation 
in Verbindung brachte, ließ sich feststellen, dass jener Übergang den 
Charakter eines lang gestreckten Prozesses hatte, der lange vor 1539 
begann und sich weit darüber hinaus erstreckte. Auch ist anzuneh-
men, dass 1539 nur noch eine Minderheit der Stadtbevölkerung dem 
alten Glauben anhing und der Kipppunkt, an dem die minoritäre 
reformatorische Bewegung zur Majorität in der Stadt wurde, bereits 
im ersten Drittel der 1530er-Jahre zu suchen ist. Anna II. und der Rat 
arbeiteten in diesem Prozess teils zusammen, wenn etwa der Stettiner 
Superintendent Paul von Rode auf Ratskosten nach Quedlinburg 
gefahren wurde und um die Jahreswende 1538/39 auf dem Schloss 
vor Anna II. predigte. Andernteils scheint der Rat eigene Interessen 
verfolgt und Wege beschritten zu haben. So dürften die Sondierungs-
gespräche der Quedlinburger Ratsherren mit mehreren Mitgliedern 
des Schmalkaldischen Bundes, für die sich ganz neue, bislang unbe-
kannte Hinweise finden ließen, den Plänen Annas II. zur Annäherung 
an den Kaiser widersprochen haben. Gleiches trifft auf den Gottes-/
Kirchenkasten zu, den der Rat vor der Ankunft der sächsischen Vi-
sitatoren im September 1540 eigenmächtig eingerichtet hatte. Dies 
lief den Bestrebungen Annas II. zuwider, die durch die Einrichtung 
zweier Kirchenkästen versuchte, das Schul- und Kirchenwesen unter 
ihre Kontrolle zu bringen und sich dadurch Eingriffsmöglichkeiten 
in der Stadt zu sichern, die andernfalls dem Schutzvogt in die Hände 
gefallen wären. 

Mit dem Tod Herzog Georgs im Frühling 1539 und dem Übergang 
der Regierung an seinen schon seit 1536 offen protestantischen Bru-
der, Herzog Heinrich, ging nicht nur im albertinischen Sachsen, son-
dern weit darüber hinaus im albertinischen Hegemonialbereich eine 
Entfesselung bislang unterdrückter reformatorischer Bestrebungen 
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einher. Dies zeigte sich in den schwarzburgischen und stolbergischen 
Grafschaften ebenso wie im Quedlinburger Reichsstift. Hier erober-
ten die Lutheraner mit der obrigkeitlichen Einführung der Reforma-
tion durch Anna II. seit 1539 die städtischen Pfarren zurück, während 
die Katholiken erst mit dem Bau der Kirche von St. Mathilden Mitte 
des 19. Jahrhunderts wieder eine eigene Kirche am Rande der Stadt 
erhielten. Kurz nachdem im albertinischen Sachsen der bekennende 
Lutheraner Herzog Heinrich den Thron bestiegen hatte, setzten im 
Reichsstift zwei zeitlich nahezu parallele und miteinander konkur-
rierende obrigkeitliche Einführungen der Reformation durch den 
protestantischen Schutzvogt Heinrich und durch Anna II. ein, für die 
Visitationen sowie die Ausarbeitung, der Erlass und die Durchsetzung 
zweier Kirchenordnungen als Medien dienten. Verbunden mit der 
obrigkeitlichen Reformation prallten alte landesherrliche Ansprü-
che der Schutzvögte auf die im Vergleich dazu sehr jungen Forderun-
gen Annas II., die damit das Projekt ihrer Amtsvorgängerin, Äbtissin 
Magdalena, wiederaufnahm, ihr Reichsstift weitgehend eigenständig 
zu regieren. Generell versuchte Anna II. in den folgenden Jahrzehn-
ten, die letzten drei Schutzvögte ihrer Regierungszeit, Heinrich (reg. 
1539–1541), Moritz (reg. 1541–1553) und August (reg. 1553–1586), 
auf die Inhalte ihrer Belehnung mit der Vogtei zurückzudrängen. 
Diese umfasste im Wesentlichen den Schutz des Stiftes und die Aus-
übung der hohen oder Blutgerichtsbarkeit.

Seit 1539 musste Anna II. gegenüber der von ihren Untertanen 
initiierten und maßgeblich getragenen reformatorischen Bewegung 
beinahe schlagartig von ihrer bislang notgedrungen eher verdeckten 
Duldung und Unterstützung umschwenken zur offensiven Förderung 
und Leitung des reformatorischen Prozesses. Gleichzeitig versuchte 
sie, gegenüber Heinrich die von ihr bis 1539 unternommenen Maß-
nahmen zum Schutz der Lutheraner in ihrem Stift argumentativ zu 
nutzen, um die schutzvogteiliche Einführung der Reformation in der 
Stadt Quedlinburg zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern. 
Anna II. stand hierbei vor der Herausforderung, dass sie selbst nicht 
über die landesherrlichen Möglichkeiten verfügte, um bei der von 
ihr ausgehenden Einführung der Reformation eventuell auftretende 
Konflikte zwischen der protestantischen Mehrheit und der altgläubi-
gen Minderheit beizulegen. Dabei könnte der Klosterkirche St. Wi-
perti, die als Rückzugsort für die verbliebenen Altgläubigen anzuneh-
men ist, eine größere Bedeutung zugekommen sein, da es durch sie 
möglich war, innerstädtische Konflikte zwischen Altgläubigen und 
Lutheranern zu entflechten. Diese Entflechtung eines 1539 ganz si-
cher nicht mit einem Mal eindeutig entschiedenen innerstädtischen 
Konflikts zwischen einer wachsenden protestantischen Mehrheit und 
der weiter schrumpfenden altgläubigen Minderheit half jenen Frie-
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den in der Stadt zu wahren, auf den Anna II. bei ihrer Einführung der 
Reformation angewiesen war. Daneben profitierte sie wirtschaftlich 
wesentlich davon, dass es ihr 1539/40 gelang, das Wiperti- und das 
Münzenberger Kloster für die Abtei einzuziehen, wodurch sie ihren 
Landbesitz etwa verdreifachen konnte. 

Im Gegensatz dazu waren die außerhalb der Grenzen des Stiftes lie-
genden Klöster in Walbeck, Teistungenburg, Michaelstein und Wend-
hausen eingebunden in die politischen wie reformatorischen Ent-
wicklungen der sie umgebenden Grafschaften beziehungsweise auf 
dem kurmainzischen Eichsfeld und hatten deshalb kaum Einfluss auf 
den Reformationsprozess im Quedlinburger Reichsstift. Dazu trug 
bei, dass sich die ursprünglich engeren Bindungen dieser Klöster 
zum Reichsstift und seiner Fürstäbtissin bereits im ausgehenden Mit-
telalter weitgehend gelöst hatten. Die Klöster in Walbeck, Wendhau-
sen und Michaelstein gingen fast komplett in den Besitz der hoch ver-
schuldeten Grafen von Mansfeld und Regenstein-Blankenburg über 
und wurden in den schließlich verlorenen Existenzkampf der beiden 
Dynastien hineingezogen. Nur beim Kloster Michaelstein konnte die 
Äbtissin nach jahrzehntelangem Kampf und unter Aufwendung ho-
her Kosten Teile ihrer Rechte wahren. Das Kloster Walbeck scheint 
ohne größeren Konflikt Annas II. mit den Mansfelder Grafen in deren 
Grafschaft Mansfeld-Hinterort aufgegangen zu sein. Im Fall des Stifts 
Wendhausen ist nicht auszuschließen, dass Anna II. vom Übergang 
desselben an den mit ihr verschwägerten Grafen Ulrich von Regen-
stein und weiter an Heinrich von Weddelsdorf in einer nicht näher 
bekannten Weise profitierte. Eine besondere Stellung nimmt das Klos-
ter Teistungenburg ein, das am weitesten von Quedlinburg entfernt 
war und die schwächsten Bindungen zum Reichsstift aufwies. Mit sei-
ner Lage auf dem kurmainzischen Eichsfeld ist zu erklären, dass es 
nach der fast vollständigen Zerstörung während des Bauernkrieges 
wiederaufgebaut, der Klosterbetrieb wiederaufgenommen und bis 
zum Ende des Alten Reiches fortgeführt wurde. Bemerkenswerterwei-
se konnte Anna II. gegenüber dem Teistungenburger Konvent ihre 
Position nicht nur festigen, sondern sogar ausbauen, obwohl sie die 
Reformation „von unten“ in Quedlinburg unterstützte und 1539/41 
„von oben“ einführte. Damit erhärtet sich der Eindruck, dass Anna II. 
ihre Bemühungen bei der Wahrung ihrer Rechte an den „exterrito-
rialen“ Klöstern und die dabei aufgewandten Ressourcen bündelte – 
sowohl auf die ökonomisch besonders wertvolle Zisterze Michaelstein 
als auch auf die wegen ihrer Lage auf dem Eichsfeld und des fortbeste-
henden Konvents aussichtsreiche Zisterze Teistungenburg. Das Klos-
ter Walbeck und das Stift Wendhausen traten demgegenüber in den 
Hintergrund ihres Interesses. 
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Für die Jahre 1539/40, die für die obrigkeitliche Reformationsein-
führung im Reichsstift von großer Bedeutung waren, ließ sich nach-
weisen, dass in Quedlinburg eine bislang in der Forschung unbekann-
te Epidemie grassierte. In der Folge verließen die Äbtissin und die 
Stiftsdamen für etwa ein Jahr den Stiftsberg und fanden wahrschein-
lich Zuflucht auf dem elterlichen Schloss Annas II. in Stolberg. Die-
ser Umstand ist als Hauptursache dafür anzunehmen, dass die Lan-
desherrin erst mit einer zeitlichen Verzögerung von gut eineinhalb 
Jahren nach dem Tod Herzog Georgs eine eigene Kirchenordnung 
in ihrem Territorium einführte. Der mit der Reformationseinführung 
Annas II. aufs Engste verbundene Auf- und Ausbau ihrer Landesherr-
schaft sowie deren Verteidigung gegenüber dem Schutzvogt und dem 
Quedlinburger Rat hätte sich quasi auf dem Postweg, d. h. aus der Fer-
ne, über bevollmächtigte Räte oder Gesandte nicht bewerkstelligen 
lassen. Anna II. musste als Landesherrin auf dem Stiftsberg präsent 
sein, um einerseits ihre Einführung der Reformation im Reichsstift 
leiten und andererseits die damit verbundenen Ansprüche auf eine 
weitgehend vom Schutzvogt unabhängige Regierung artikulieren und 
– wie zu erwarten war – verteidigen zu können. 

Nicht zuletzt, um die wirtschaftliche Basis ihrer politischen Ansprü-
che zu erweitern, gerieten die zum Stift gehörenden Klöster in den 
Blick. Bei der Aufhebung der Klöster konnte Anna II. nur dann ihre 
landesherrlichen Ansprüche auf den Klosterbesitz durchsetzen, wenn 
sich die Klöster auf dem Territorium ihres Reichsstifts befanden und 
ihr direkt unterstellt waren. Von den acht zum Stift gehörenden Klös-
tern betraf dies nur das Münzenberger Marien- und das Wipertiklos-
ter. Bereits bei den Klöstern der Franziskaner und der Augustinere-
remiten innerhalb der Stadt Quedlinburg kam es zu Konflikten mit 
ihrem Schutzvogt und dem Rat. Das Franziskanerkloster wurde durch 
seine zentrale Lage von einer Gruppe einflussreicher Bürger frühzei-
tig als neue Schule ausersehen, wohin nach 1540 mit Zustimmung der 
Äbtissin die bisherigen Schulen der Alt- und Neustadt zusammenge-
legt werden sollten. Die Neustädter Schule scheint aber noch einige 
Zeit weiter bestanden zu haben. Der Weiternutzung als Schule war 
es zu verdanken, dass einige Teile des Franziskanerklosters bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts überdauerten. Noch bis etwa 1542 dürften 
– parallel zum Schulbetrieb – die letzten Mönche im Kloster gelebt 
haben. Der Rat verfolgte über die Zusammenlegung der Schulen hin-
ausgehende Pläne und nahm während der Abwesenheit der Äbtissin 
Anfang 1540 das Schulwesen selbst in die Hand, indem er Magdebur-
ger Schulgesellen mit der Erstellung einer Schulordnung beauftragte, 
die Anna II. vorgelegt werden sollte. In der Zwischenzeit hatten sich 
die Schulgesellen nach der sächsischen Ordnung zu richten. Anna II. 
wurde dadurch vor ein Dilemma gestellt, da sie selbst bislang keine 
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Schritte zur Neugestaltung des für ihre städtischen Untertanen ganz 
offensichtlich bedeutsamen Schulwesens unternommen hatte oder 
wegen der noch andauernden Epidemie hatte unternehmen kön-
nen. Die eigenmächtigen Bemühungen des Rates untergruben die 
von Anna II. beanspruchte Landesherrschaft und ihre damit verbun-
dene Zuständigkeit u. a. auch für die städtischen Schulen. Jenes Di-
lemma zeigte sich 1546 ein weiteres Mal, als der Rat zusammen mit 
dem Stifts hauptmann Georg von Dannenberg eigenständig den Stet-
tiner Superintendenten Paul von Rode zum wiederholten Mal nach 
Quedlinburg holte. Anna II. hätte den erfahrenen Theologen und 
Reformator gern zum Superintendenten in Quedlinburg ernannt. Da 
Rodes Berufung jedoch einzig im Namen des Schutzvogts geschehen 
sollte, musste sie schließlich protestieren. Unabhängig von der Fra-
ge, ob Rode angesichts der noch prekären finanziellen Situation im 
Quedlinburger Kirchenwesen überhaupt bereit war, die Superinten-
dentur in seiner Heimatstadt zu übernehmen, mussten die Bedingun-
gen der Äbtissin für Rodes Einsetzung bei den Untertanen die Frage 
aufkommen lassen, ob es der Äbtissin in erster Linie um die Refor-
mation oder doch eher um die auf dieser Grundlage auszubauende 
Landesherrschaft ging. 

An diesen Ergebnissen, aber auch anhand des Konflikts über die 
Kirchenordnungen zeigte sich, dass einzig die Frage bedeutsam war, 
über welchen Weg und vor allem über welche Person (kirchen-)politi-
sche Entscheidungen herbeigeführt wurden – ob also auf Befehl der 
Äbtissin, des Rates oder des Schutzvogts. Die wenige Jahrzehnte zuvor 
zumindest de jure getrennten Bereiche von Kirchen- und Landesherr-
schaft erwiesen sich unter dem Einfluss der Reformation als zuneh-
mend amalgamiert. Besonders für die Äbtissin, aber auch für den 
Schutzvogt bildete die Durchsetzung der jeweils eigenen Kirchen-
ordnung und darüber hinaus die Einführung der Reformation einen 
zentralen Baustein für den Ausbau eigener landesherrlicher Ansprü-
che. Im Kern ging es bei beiden Ordnungen um den beanspruchten 
landesherrlichen Zugriff auf die Stadt und ihre BewohnerInnen, der 
über die vier städtischen Pfarren und die Geistlichkeit erfolgte.

Die Geltungsbereiche der beiden Kirchenordnungen weisen be-
reits auf die Ambitionen der Äbtissin und ihres Schutzvogts hin. Wäh-
rend die Ordnung Annas II. im gesamten Territorium des Reichsstifts 
gelten sollte, war die Ordnung der sächsischen Visitatoren nur auf 
die (Alt- und Neu-)Stadt sowie auf deren Vorstädte ausgerichtet. Es 
könnte darin zwar die (noch vorhandene) Rücksicht des Schutzvogts 
gegenüber der Äbtissin und ihrem besonders privilegierten engs-
ten Herrschaftsbereich auf dem Stiftsberg gesehen werden. Aller-
dings steht die sächsische Kirchenordnung viel stärker noch für die 
Absicht des Schutzvogts, die geistliche wie auch die weltliche Herr-
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schaft der Äbtissin bestenfalls auf ihre Residenz, das Westendorf am 
Fuß des Stiftsberges und das Stiftsdorf Ditfurt zurückzudrängen. Der 
für Anna II. und das gesamte Stift verheerende Vertrag aus dem Jahr 
1539 ergänzte diese schutzvogteilichen Pläne auf dem Gebiet der 
weltlichen Regierung, indem die Äbtissin ihrem Schutzvogt zusam-
men mit der niederen Gerichtsbarkeit in der Feldflur den größten 
Teil ihrer Herrschaftsrechte außerhalb der Stadt und des Stiftsberges, 
der Vorstädte und des Stiftsdorfes Ditfurth abtrat. Die jahrzehntelan-
gen Bemühungen Annas II. zur Aufhebung des Vertrages, bei denen 
sie sowohl ihre Täuschung durch die sächsischen Gesandten bei Ver-
tragsabschluss als auch die fehlende Zustimmung des Stiftskapitels 
heranzuziehen versuchte, waren vergeblich und hatten höchstens 
aufschiebende Wirkung. Nach ihrem Tod 1574 musste die Nachfol-
gerin, Äbtissin Elisabeth II., gemeinsam mit dem Stiftskapitel alle 
Bestimmungen des Vertrages bestätigen, bevor Kurfürst August der 
Amtseinführung der gewählten Äbtissin zustimmte. Der Vertrag aus 
dem Jahr 1539 und die sächsische Kirchenordnung von 1540 bildeten 
zwei Seiten derselben Medaille und hatten im Abstand von nur einem 
Jahr beide auf unterschiedlichen Gebieten den Ausbau der schutz-
vogteilichen Position im Stift zum Ziel. Indem Anna II. einerseits bei 
den Geistlichen ihres Stiftes die eigene Kirchenordnung gegen die 
der sächsischen Visitatoren durchsetzte und andererseits bis zu ihrem 
Tod gegen die Gültigkeit des Vertrages von 1539 zum Teil mit juristi-
schen Mitteln kämpfte, gelang es ihr für ihre Amtszeit, die die längste 
in der gesamten Stiftsgeschichte war, das Vordringen des Schutzvogts 
in ihr Stift nicht nur auszubremsen, sondern die Kräfteverhältnisse 
für wenige Jahrzehnte umzukehren. Doch schon ihre Nachfolgerin 
Elisabeth II. musste noch vor ihrem Amtsantritt auf weltlichem wie 
geistlichem Gebiet die schutzvogteilichen Ansprüche anerkennen. 
Der Vertrag des Jahres 1539 wurde von ihr und dem Stiftskapitel 1574 
in einem weiteren Vertrag, der einer Unterwerfung unter den Schutz-
vogt gleichkam, bestätigt, ja zudem zugesagt, dass sich die Äbtissin 
künftig nach der kursächsischen Kirchenordnung richten werde. 

Zwischen den beiden obrigkeitlichen Versuchen zur Einführung der 
Reformation qua Kirchenordnung einmal durch die Landesherrin 
Anna II. und zum Zweiten durch ihren belehnten Erbschutzvogt be-
standen inhaltlich eher geringe Differenzen. Die beiden Ordnungen 
wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung vergleichend 
analysiert und zeitlich deutlich genauer als bislang eingegrenzt, wann 
die undatierte stiftische Ordnung abgefasst worden sein dürfte. Ein 
in der Forschung bisher angenommenes inhaltliches Abhängigkeits-
verhältnis der jüngeren stiftischen Ordnung von der wenige Monate 
älteren sächsischen ließ sich nicht feststellen. Die wesentlichen Un-
terschiede zwischen beiden Ordnungen waren in der Art der Umset-
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zung der inhaltlich durchaus ähnlichen Regelungen zu beobachten. 
Die sächsische Ordnung für Quedlinburg schrieb zusammen mit der 
sogenannten Heinrichsagende die Änderungen im Kirchenwesen 
zumeist bis ins Detail vor und übertrug den Quedlinburger Ratsher-
ren weitgehende Befugnisse bei der Umsetzung. Dagegen setzte die 
stiftische Ordnung geradezu religionspädagogisch auf die Vermitt-
lung der neuen Lehre. Deren konkrete Durchsetzung scheint der 
Melanchthonvertraute Tileman Plathner, der als Autor der stiftischen 
Ordnung anzunehmen ist, aber den Geistlichen an den Kirchen und 
damit indirekt auch der (jeweiligen Pfarr-)Gemeinde überlassen zu 
haben.

Die reformatorische Bewegung wurde in den 1520er- und 
1530er-Jahren maßgeblich von einem wachsenden Teil der Bürger-
schaft beziehungsweise von der seit 1477 politisch deklassierten 
Gemeinde getragen. Da der Rat als Pächter der Stadtvogtei im Kon-
fliktfall eher dem Schutzvogt als der Äbtissin Folge leistete, band 
Anna II. wahrscheinlich bewusst statt des Rates die Gemeinde in ihre 
‚Reformation qua Kirchenordnung‘ ein. Dies zeigte sich bereits dar-
in, dass die Äbtissin Anfang 1540 nicht den Rat, sondern einen Pfarr-
ausschuss mit der Erstellung jenes Gutachtens beauftragte, das später 
zur Grundlage sowohl für die Stadt- als auch für die Kirchenordnung 
wurde. Anna II. dürfte es auch deshalb gelungen sein, die Geistlichen 
des Stiftes auf ihre Kirchenordnung zu verpflichten, weil sie die Alt-
städter Kirchengemeinden bei der Erstellung des Pfarrgutachtens 
als Grundlage der späteren Kirchenordnung einband und Tileman 
Plathner als den ‚Wunschautor‘ der Gemeinden mit der Abfassung 
der Kirchenordnung beauftragte. Daneben waren es die gegenüber 
altgläubigen Frömmigkeitsformen duldsamen Regelungen, die die 
in den vergangenen etwa zwei Jahrzehnten praktizierte relative Auto-
nomie der Kirchengemeinden wahrten. Auch zeichnete die stiftische 
Ordnung aus, dass sie geeignet war, offene Konflikte zwischen Luthe-
ranern und verbliebenen Altgläubigen zu verhindern und dadurch 
einen langsamen und relativ geräuschlosen Prozess des Übergangs zu 
ermöglichen. Während die sächsische Ordnung darauf angelegt war, 
die bis 1539/40 durch die Untertanen weitgehend autonom betrie-
bene Reformation „von unten“ zu formen und zu regulieren, war die 
stiftische Ordnung eher auf die vermittelnde Begleitung jenes Prozes-
ses ausgerichtet. 

Neben der vergleichenden Analyse der Kirchenordnungen ist es 
gelungen, einen Einblick zu bekommen, wie bestimmte Bevölke-
rungsgruppen – Geistliche, Ratsherren und Vertreter der Gemeinde 
(die sogenannten Viertelsmeister) – die Einführung der Reformation 
wahrnahmen und womit sie den Reformationsprozess in Verbindung 
brachten. Dabei zeigte sich, dass die Kirchenordnungen und der Kon-
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flikt zwischen dem Schutzvogt und der Äbtissin um deren Abfassung, 
Publikation und Durchsetzung kaum eine Rolle spielten. Stattdessen 
wurde seitens der Untertanen bereits die frühe Duldung des Laien-
kelchs und der Priesterehe durch Anna II. sowie das wenige Monate 
nach Herzog Georgs Tod von ihr erlassene Verbot einiger altgläubi-
ger Frömmigkeitsformen als Reformation in der Praxis gedeutet. Die 
Unterstützung der reformatorischen Bewegung durch Anna II., die 
zu Lebzeiten Herzog Georgs erzwungenermaßen oft nur eine passive 
sein konnte, wurde seitens der Stiftsuntertanen offenbar schon früh 
als aktive bewertet. 

Konnte sich auf der einen Seite die Reformation durch das Zutun 
Annas II. in der Stadt früh und zügig ausbreiten, wurde auf der ande-
ren Seite der alte Glaube auf dem Stiftsberg noch bis mindestens ins 
17. Jahrhundert hinein in Teilen bewahrt. Für die Stiftskirche wurde 
in der Forschung lange Zeit, ausgehend von der stiftischen Kirchen-
ordnung, die auch an St. Servatii gelten sollte, auf ihre quasi wort-
getreue Anwendung geschlossen. Durch die breite Analyse serieller 
Quellen zeigte sich jedoch, dass die liturgische Praxis an St. Servatii 
in bedeutenden Punkten von der Kirchenordnung abwich. Mit Clau-
dia Moddelmog ist festzuhalten, dass das laut Kirchenordnung ab-
geschaffte liturgische Totengedenken für die prominenten Ottonen, 
verschiedene Äbtissinnen, Stiftsdamen und andere Personen noch 
mindestens bis 1689 fortgeführt wurde – zum Teil unter Verwendung 
von Messgewändern und Weihrauch.4 Dass auch der Quedlinburger 
Rat bis mindestens 1619/20 weiterhin die Abhaltung verschiedener 
Anniversarien an St. Servatii finanzierte, verweist selbst für die Stadt 
und deren politische Führung auf das Fortleben und die Akzeptanz 
altgläubiger Traditionen, die durch die Kirchenordnung in der Stadt 
wie auch auf dem Stiftsberg seit 1540/41 abgeschafft sein sollten. 

Mit dem liturgischen Totengedenken verbundene Aufgaben, die 
sich in den Küstereirechnungen von St. Servatii haben nachweisen 
lassen und die lange Zeit die Stiftsdamen wahrscheinlich selbst wahr-
genommen hatten, könnten im Zuge der Reformation Personengrup-
pen übernommen haben, die der bisherigen Forschung unbekannt 
waren und in der vorliegenden Arbeit erstmals nachgewiesen werden 
konnten. Moddelmog hatte bereits beobachtet, dass die altgläubigen 
Seelmessfeiern nach der obrigkeitlichen Einführung der Reformati-
on ergänzt wurden durch erfundene Kornspenden, die angeblich auf 
die Ottonen zurückgingen. Die aus diesen Kornspenden gebackenen 
Brote kamen auf die fürstliche Tafel, wurden aber vor allem an einen 
wohl erweiterten Kreis von Mitgliedern des Hofes verteilt. In späterer 
Zeit wurden die Brote durch Geldäquivalente ersetzt. Das jahrhunder-

4 Vgl. Moddelmog, Königliche Stiftungen, S. 60.
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tealte und auch nachreformatorisch fortgesetzte liturgische Geden-
ken für die Gründer des Stiftes und ihre Verwandten wurde auf die-
sem Weg in gewandelter Form ergänzt, auf den Hof der Fürstäbtissin 
ausgeweitet und die prominente Gründung des Stiftes dadurch po-
pularisiert. Die weit zurückliegende ottonische Stiftsgründung sollte 
künftig nicht mehr nur das „Arkanwissen“ der Stiftsdamen sein, son-
dern zum Allgemeinwissen am Hof und darüber hinaus in der gesam-
ten Region werden. Die mit der Amtszeit Äbtissin Elisabeths in Ver-
bindung zu bringende Einführung dieser angeblichen „ottonischen 
Stiftungen“ ist als Hinweis darauf anzusehen, dass jene gewandelte 
Ergänzung und Ausweitung der Memoria für die Ottonen mit den 
Gewaltmaßnahmen Kurfürst Augusts zusammenhingen, durch die er 
Elisabeth II. 1574 daran hinderte, zur Äbtissin eingeführt zu werden. 
Die neuen „Stiftungen“ dürften von Elisabeth genutzt worden sein, 
um die Existenz des Reichsstiftes wie auch ihre eigene Herrschaftsle-
gitimation in reformatorisch gewandelter Form auf die Ottonen zu-
rückzubeziehen und gegen die kursächsischen Ansprüche im Reichs-
stift argumentativ in Stellung zu bringen. 

Erst im Jahr 1585 und damit am Beginn der Amtszeit Äbtissin An-
nas III., einer Nichte Annas II., wurde bei der Feier des Osterfestes 
die bisher verwendete lateinische Passion ersetzt durch das Werk 
eines evangelischen Kirchenmusikers, was auf einen weit über die 
Osterliturgie hinausgehenden Wandel an der Stiftskirche St. Ser-
vatii verweist. Dieser späte Wandel steht dafür, dass die Äbtissinnen 
Anna II. und Elisabeth II. an der Stiftskirche noch über Jahrzehnte 
die bisherige liturgische Tradition pflegten. Zwischen dem Tod An-
nas II. und dem Wandel der Liturgie des Osterfestes 1585 liegen nur 
elf Jahre; zwischen der Geburt Annas II. und derjenigen Annas III. 
jedoch 61 Jahre. Daran lässt sich einerseits die konservierende Macht 
der „Reformationsäbtissin“ Anna II. ablesen. Andererseits ist zu ver-
muten, dass es erst der „späten Geburt“ Annas III. und der dadurch 
bedingten Sozialisation in einem konfessionell grundlegend gewan-
delten Umfeld bedurfte, um reformatorischen Wandel auch in die bis 
1584/85 noch stark von der altgläubigen Tradition geprägte Liturgie 
an der Stiftskirche einziehen zu lassen. 

Die altgläubige Memoria für die Ottonen, für verschiedene Äbtis-
sinnen und Prälatinnen sowie für viele andere Personen bildete aller-
dings auch weiterhin und vielleicht sogar noch mehr als am Beginn 
des 16. Jahrhunderts das legitimatorische Rückgrat des Stiftes; ein 
Grund dafür, dass das liturgische Totengedenken an St. Servatii von 
den Stiftsvorsteherinnen entgegen der stiftischen Kirchenordnung 
weiterhin gepflegt werden musste. 

Dass jenes im alten Glauben verwurzelte Totengedenken sogar für 
Anna II. persönlich von großer Bedeutung war, belegen die beiden 
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Seelenmessen, die sich die „Reformationsäbtissin“ etwa ein Viertel-
jahrhundert nach ihrer Einführung der Reformation 1566 von ihrer 
Nichte und künftigen Koadjutorin zusichern ließ und die nach ihrem 
Tod 1574 mindestens bis 1592 abgehalten wurden. Ob sich die Bedeu-
tung jener Seelenmessen jedoch bereits in der Wahrung der Tradition 
erschöpfte und Anna II. sich damit lediglich unter ihre Amtsvorgän-
gerinnen einreihen wollte oder ob sie überdies an die Wirksamkeit 
der Seelenmessen zur Rettung aus dem laut ihrer Kirchenordnung 
„erdichte[ten] feg[e]feuer“5 glaubte, lässt sich nicht entscheiden. Im 
Gegensatz zu allen anderen an der Stiftskirche begangenen Seelen-
messen wurden die beiden für Anna II. bereits zu Anfang des 17. Jahr-
hunderts nicht mehr abgehalten. Dies deutet darauf hin, dass die im 
16. Jahrhundert noch übliche konfessionelle Ambiguität Annas II. zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts und im Vorfeld des 30-jährigen Krieges 
zum Problem wurde und möglicherweise eine politisch benötigte kla-
re Trennung zwischen einer altgläubigen und einer lutherischen Ver-
gangenheit des Reichsstiftes verwässert hätte. Eine Überprüfung die-
ser These muss jedoch künftigen Forschungen vorbehalten bleiben.

Anhand von Inventaren über den Buchbesitz der Küsterei und den 
dabei vermerkten Aufbewahrungsorten ließen sich Hinweise dafür 
finden, dass sich die Büchernutzung an St. Servatii bis in die späten 
1590er-Jahre auf die deutsche Bibel und reformatorische Auslegungs-
schriften verengt hatte und ältere Buchbestände nur noch verwahrt 
wurden – gewissermaßen als Folge von Luthers Prinzip der sola scriptu-
ra. Ähnliche Hinweise auf einen reformatorischen Wandel an St. Ser-
vatii ließen sich bei der für die lutherische Kirche auch im Vergleich 
typischen Weiter- und Umnutzung von Paramenten ausmachen, so-
dass an der Stiftskirche noch für die zweite Hälfte des 16. Jahrhun-
derts lutherische Gottesdienste angenommen werden können, die im 
alten Ornat gefeiert wurden.

In gewisser Parallelität zur stiftischen Kirchenordnung, die sich 
durch einen duldsamen Umgang mit altgläubigen Praktiken aus-
zeichnete und so einen langsamen reformatorischen Übergang er-
möglichte, zeigt sich anhand der liturgischen Praxis in der Stiftskir-
che, dass der Reformationsprozess hier ebenso traditionsbewusst wie 
traditionsverhaftet war und deutlich langsamer als in der Stadt verlief. 
Im Vergleich zwischen der Stiftskirche und der Stadt ist pointiert von 
einer „Reformation der zwei Geschwindigkeiten“ auszugehen. Ein Ga-
rant dafür, dass es gelang, reformatorischen Wandel mit tendenziell 
altgläubigen Elementen zu verbinden, ist im Philippismus zu sehen. 
Diese theologische Strömung stand u. a. für einen Mittelweg zwischen 
Lutheranern und Altgläubigen und war wahrscheinlich noch am Be-

5 Lorenz, Die Kirchenordnungen, S. 56.
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ginn des 17. Jahrhunderts unter den Geistlichen an der Stiftskirche 
wie auch an den städtischen Pfarren stark verankert.

Im reichsweiten Vergleich ließ sich zeigen, dass die von Anna II. 
mit ihrer Kirchenordnung betriebene obrigkeitliche Einführung der 
Reformation zu den frühesten unter allen geistlichen Reichsständen 
zählte. Das Quedlinburger Reichsstift gehörte damit nicht zu den 
„naturgemäß[en]“ geistlichen Fürstentümern, für die Michael Scholz 
mit Blick auf das im Norden an das Quedlinburger Stift angrenzen-
de Hochstift Halberstadt feststellte, dass sich dort „die Erneuerung“ 
durch die Reformation „– wenn überhaupt – nur mit Verzögerung 
durchsetzen konnte“.6 Zur sehr kleinen Gruppe jener geistlichen Ter-
ritorien, in denen „unnatürlich“ beziehungsweise außergewöhnlich 
früh, d. h. schon zwischen 1524 und 1543, die Reformation einge-
führt wurde, gehörten neben dem Quedlinburger das südlich daran 
angrenzende Reichsstift Gernrode sowie die vier Hochstifte Pomesa-
nien, Samland, Schwerin und Brandenburg im kaiserfernen Nordos-
ten des Reiches.7 Abgesehen von diesen Extremen hielt bereits Eike 
Wolgast fest, dass die Gruppe der geistlichen Fürsten des Reiches bis 
1555 „konfessionell nahezu homogen“ war und beim alten Glauben 
blieb.8 Die im Vergleich dazu ungewöhnlich frühe Einführung der Re-
formation im Quedlinburger Reichsstift spricht dafür, dass dieses we-
niger den Rahmenbedingungen der Germania Sacra unterworfen war 
und mehr einen Teil der Harzregion bildete, wo in den Grafschaften 
Stolberg-Wernigerode, Regenstein-Blankenburg und Schwarzburg 
(Unterherrschaft) die Einführung der Reformation „von oben“ quasi 
zur gleichen Zeit erfolgte. 

Seit 1541 trat die Einführung der Reformation im Reichsstift gegen-
über dem von der Äbtissin wie von ihren Schutzvögten in Konkurrenz 
betriebenen Ausbau der jeweiligen Landesherrschaft rasch in den 
Hintergrund. Die reformatorischen Bestrebungen der vergangenen 
Jahre und besonders im Zeitraum zwischen 1539 und 1541 wurden 
für beide Seiten zum Argument, in dessen Dienst die Chronologie 
vergangener Ereignisse verfälscht und die konkurrierende Mitwir-
kung der jeweils anderen Seite konsequent negiert wurden. 

Die vor allem vor dem Kaiser von beiden Seiten verfolgten Argu-
mentationen lagen weit auseinander. Während sich besonders Her-
zog Moritz seit 1541 auf das alte Herkommen im Stift und damit auf 
seine eher traditionelle als rechtlich verankerte starke Stellung im 
Stift und gegenüber der Äbtissin berief, führte Anna II. ihre deutlich 
älteren kaiserlichen und teils auch päpstlichen Privilegien an. Auf 
diesem Weg wollte sie ihre vergleichsweise jungen landesherrlichen 
6 Scholz, Die Reformation, S. 629.
7 Vgl. Wolgast, Hochstift, S. 183–196, 198–207, 210–212, 218–236.
8 Wolgast, Hochstift, S. 184.
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Ansprüche durch älteste Rechtstitel untermauern und mit kaiserli-
cher Hilfe die Ambitionen ihrer Schutzvögte zurückweisen, die ih-
rerseits den Ausbau ihrer Macht gegenüber dem Stift, seiner Äbtissin 
und auch der Stadt voranzutreiben suchten. Dabei schälte sich die 
grundlegende Kontroverse der Zeit über den Vorrang von Macht oder 
Recht heraus. Die Machtfülle des Schutzvogts beschnitt zwar empfind-
lich die Rechte der Äbtissin und ihres Stiftes, allerdings war sie teils 
seit Generationen im Stift weitgehend unbestritten oder konnte von 
den Wettinern erfolgreich durchgesetzt werden. Im Gegensatz dazu 
ist für die Rechte der Äbtissin anzunehmen, dass sie eventuell noch 
nie zuvor in der Stiftsgeschichte in nennenswertem Umfang aktiviert 
werden konnten und bloße Möglichkeit geblieben waren. Anna II. 
profilierte sich bei der Behauptung ihrer Rechte dezidiert als Verwal-
terin kaiserlichen Besitzes und versuchte, sich dadurch einmal mehr 
die Unterstützung des Reichsoberhauptes zu sichern. Besonders in 
Kaiser Karl V. fand Anna II. einen starken Verbündeten, der wie sie 
daran interessiert war, den hegemonialen Einfluss der aufstreben-
den Wettiner im mitteldeutschen Raum einzudämmen. Wohl nicht 
zufällig hing noch 1610 ein Bildnis des Kaisers im großen Saal des 
Stiftsschlosses.9 

Der Schutzvogt war keineswegs der Einzige, der sich den Plänen An-
nas II. zum Auf- und Ausbau ihrer Landesherrschaft entgegenstellte. 
Die Ende 1544 bei den sächsischen Räten eingereichten Klagen zeig-
ten den Widerstand des Rates, der Gemeinde und vieler Einzelper-
sonen gegen die Durchsetzung der landesherrlichen Ansprüche der 
Äbtissin. Daneben wurde die Gemeinde als eigenständiger Akteur 
sichtbar, der sowohl gegenüber dem Rat als auch der Äbtissin Parti-
zipationsrechte einforderte und sich vom Schutzvogt Unterstützung 
erhoffte. Auch der Propst und die letzte Äbtissin des Münzenberger 
Klosters wurden zu erbitterten Gegnern Annas II., da Letztere das 
Kloster aufgehoben und zusammen mit dem Landbesitz eingezo-
gen hatte. Die Aktivierung eines „überalten“ Rechtszustands durch 
Anna II. mit ihr als starker Äbtissin und Landesherrin und dem weit-
gehend marginalisierten Schutzvogt als ihrem Lehnsträger stand so 
an zwei Fronten vor erheblichen Widerständen. Unterstützung fand 
sie uneingeschränkt bei ihrer reichsweit horizontal wie vertikal bes-
tens vernetzten Familie und beim Kaiser, sofern sie die Kongruenz zwi-
schen den kaiserlichen Interessen und ihren eigenen nutzen konnte. 

Um ihren Schutzvogt von der Fülle seiner Macht am Beginn des 
16. Jahrhunderts auf seine mit der Vogtei verbundenen und nur sehr 

9 Vgl. Schmitt, Reinhard: Der Schloßberg zu Quedlinburg. Zum Stand der bauge-
schichtlichen Forschungen. In: Stadt Quedlinburg (Hg.): Festschrift: 1000 Jahre 
Quedlinburg 944–1994. 1000 Jahre Markt-, Münz- und Zollrecht, Quedlinburg 
1994, S. 121–134, bes. S. 126.
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eingeschränkten Rechte zurückzudrängen, suchte Anna II. auf dem 
Weg der Erweiterung ihrer Titulatur wie auch der Wahrnehmung ih-
rer Reichsstandschaft die Unterstützung und den Schutz des Reiches, 
seiner Institutionen und besonders seines Oberhauptes, des Kaisers. 
Im Inneren des Stiftes bildete ein von der Äbtissin seit 1540 neu be-
setztes und ihr gegenüber loyales Stiftskapitel die Grundlage für die 
Auseinandersetzung mit dem Schutzvogt. Der Ausbau des freien welt-
lichen Stiftes Quedlinburg zu einem geistlichen Fürstentum, dessen 
Vorsteherin nicht nur qua Amt Reichsfürstin war, sondern diesen An-
spruch auch zu leben hatte, verursachte zusammen mit den an das 
Reich abzuführenden Reichssteuern bislang unbekannte finanzielle 
Belastungen. Diese zeigten sich beim Tod Annas II. 1574 als immen-
ser Schuldenberg und wurden für die Regierung der Nachfolgerin, 
Äbtissin Elisabeth II., zur schweren Hypothek. 

Die grundlegend neue Untersuchung zum Stiftskapitel als dem 
Herzen des Stiftes zeigt, dass es unter Anna II. seit 1540 zu einem 
bislang in der Forschung übersehenen Umbruch kam, in dessen 
Verlauf der bis dahin starke Einfluss des Schutzvogts auf die Beset-
zung frei werdender Stiftsprälaturen und darüber auch auf die re-
gierende Fürstäbtissin zurückgedrängt und das Stiftskapitel beinahe 
zu einem stolbergischen Institut wurde. Anna II. gelang es ab 1540, 
durch Neubesetzungen der Stiftsprälaturen ein ihr durch dynastische 
Verbundenheit loyales Stiftskapitel aufzubauen, dessen weibliche Mit-
glieder das reichsständische Prestige ihrer Familien in das Quedlin-
burger Reichsstift einbrachten und zugleich aufgrund der fehlenden 
Lehnsbindungen ihrer Väter und Brüder gegenüber den Wettinern 
außerhalb des direkten Einflussbereichs des Quedlinburger Schutz-
vogts standen. Ein derart gestaltetes Stiftskapitel bildete für Anna II. 
vor dem Hintergrund der Erfahrungen ihrer Amtsvorgängerin das 
Rückgrat bei der Verfolgung ihrer (kirchen-)politischen Ziele, mit de-
nen sie den Ambitionen ihrer Schutzvögte entgegentrat.

Die in beiden Fällen erstmaligen Untersuchungen zum Wandel der 
Titulatur der Äbtissin sowie zur Besetzungspraxis und Zusammenset-
zung des Stiftskapitels, die jeweils das gesamte 15. Jahrhundert ein-
bezogen, beleuchten weit zurückreichende und bislang weitgehend 
unbekannte Traditionslinien, in denen Anna II. stand, von denen 
sie sich mit ihren Zielen zu emanzipieren hatte, die sie aber auch für 
sich nutzen konnte. Anhand der von den Äbtissinnen zwischen 1400 
und 1600 verwendeten Titulaturen ließ sich zeigen, dass die Qued-
linburger Äbtissinnen seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert durch 
Erweiterungen ihrer Titulatur auf existenzielle Herausforderungen 
für ihr Stift reagierten und mit diesem Schritt ihre Ansprüche auf die 
Zukunft artikulierten. Die beiden Erweiterungen der Titulatur durch 
Anna II. seit dem Beginn der 1540er-Jahre hatten im späten 15. Jahr-
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hundert eine bislang unbekannte Parallele, die im Zusammenhang zu 
sehen ist mit der Eroberung der Stadt Quedlinburg 1477 durch die 
wettinischen Schutzvögte und Brüder Äbtissin Hedwigs. Hedwig ver-
teidigte sich gegen die Ambitionen ihrer Brüder im Stift, indem sie 
nicht mehr wie vor 1475 als „Äbtissin des weltlichen Stiftes Quedlin-
burg“, sondern fortan als „Äbtissin des freien weltlichen Stiftes Qued-
linburg“ auftrat. Ähnlich reagierte etwas mehr als sechs Jahrzehnte 
später Anna II. auf die Risiken und Chancen, die für sie und ihr Stift 
mit der Einführung der Reformation verbunden waren. Nachdem 
sie für eine kurze Zeit und mit geringem Erfolg ihren reichsfürstli-
chen Stand in ihre Titulatur aufgenommen hatte, erscheint in ihren 
Briefen und Urkunden schließlich die Selbstbezeichnung als „Äbtis-
sin des kaiserlichen freien weltlichen Stiftes Quedlinburg“, womit sie 
ihre kaiserliche Bindung betonte. Mit Blick auf den Wandel in der 
Titulatur werden die Unterwerfung der Stadt Quedlinburg durch die 
wettinischen Schutzvögte und die damit verbundenen weitgehenden 
sächsischen Ansprüche gegenüber der Fürstäbtissin vergleichbar mit 
jenen Herausforderungen, die für Anna II. mit der obrigkeitlichen 
Reformation im Reichsstift verbunden waren. 

Mit der kaiserlichen Bindung eng verbunden waren die Reichsun-
mittelbarkeit und die Reichsstandschaft der Äbtissin, die Anna II. als 
erste Quedlinburger Äbtissin behauptete und wahrnahm. Wie die 
hier geleistete eingehende Analyse der Haltung der Quedlinburger 
Stiftsvorsteherinnen gegenüber den sich am Ende des 15. Jahrhun-
derts institutionalisierenden Reichstagen verdeutlicht, waren die Äb-
tissinnen zwar bereits seit 1481 in der Reichsmatrikel eingetragen, 
doch entrichteten sie anfangs weder die auf sie entfallenden Reichs-
steuern noch nahmen sie durch Gesandte an den Reichstagen teil. 
Nachdem es Herzog Georg in den 1520er-Jahren abgelehnt hatte, 
Anna II. gegenüber dem Reich zu vertreten, und sie wegen ausste-
hender Steuerzahlungen viele Mahnungen erhielt, zahlte die Äbtissin 
seit 1529 ihre Steuern. Dadurch ging sie bereits den halben Weg zur 
Wahrnehmung ihrer Reichsstandschaft und vollendete ihn 1542, in-
dem sie als erste Quedlinburger Fürstäbtissin einen Reichsabschied 
unterzeichnen ließ und damit durch ihren Gesandten reichsöffent-
lich sichtbar wurde. 

Der zeitliche Zusammenhang, der zwischen ihrer obrigkeitlichen 
Einführung der Reformation 1540/41 und ihrer ersten Reichstag-
steilnahme per Gesandtschaft bestand, war kein Zufall. Er war so-
gar noch enger, denn bereits 1541, dem Jahr der Publikation ihrer 
Kirchenordnung, ließ sie sich auf dem Reichstag zu Regensburg bei 
Kaiser Karl V. wegen ihrer Nichtteilnahme entschuldigen. Auf diese 
„Reichstagsteilnahme light“ im Jahr 1541, bei der der Kaiser ihr ein-
ziger Zeuge war, folgte 1542 auf dem Reichstag zu Speyer der reichsöf-
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fentliche Auftritt Annas II. durch ihren Gesandten, was unmittelbar 
den Protest ihres Schutzvogts provozierte. Persönlich nahm Anna II. 
– wie andere Fürstäbtissinnen auch – nie an einem Reichstag teil, be-
vollmächtigte allerdings in den folgenden Jahrzehnten regelmäßig 
Gesandte. Da diese zumeist auch ihre Brüder vertraten oder sie be-
rieten, war Anna II. bei der Mehrheit der von ihr beschickten Reichs-
tage in die Netzwerke ihrer Familie eingebunden. Zumindest für den 
Augsburger Reichstag 1548/49 hat sich eine direkte Unterstützung 
Annas II. durch ihre Brüder nachweisen lassen, indem der stiftische 
Gesandte vom Bruder Annas II. im Vorgehen gegen Kurfürst Moritz 
beraten wurde. Für andere Reichstage sind solche Beratungen und 
Abstimmungen anzunehmen. 

Die Abwehr der landesherrlichen Ambitionen des Schutzvogts im 
Quedlinburger Reichsstift bildete für Anna II. denn auch den Haupt-
zweck ihres Engagements auf den Reichstagen der 1540er-Jahre. Der 
machtungleiche Konflikt mit ihren Schutzvögten, besonders mit Her-
zog Moritz, ließ sich, wenn er auf die Reichsebene gehoben und dort 
verhandelt wurde, vor der Reichsöffentlichkeit und damit unter Be-
dingungen austragen, die für Anna II. von Vorteil waren, weil die stifti-
schen Rechte hier ein größeres Gewicht hatten. In den 1540er-Jahren 
ging es vorrangig darum, die vom Schutzvogt bestrittene Reichsstand-
schaft der Äbtissin zu behaupten und die Reichsunmittelbarkeit 
durch Kaiser und Reich unterstützt und anerkannt zu wissen. Dabei 
wurde spätestens 1548/49 auf dem Reichstag zu Augsburg deutlich, 
dass Anna II. ihre Reichsstandschaft nur sichern konnte, solange sie 
selbstständig und vollständig die auf sie entfallenden Beiträge zu 
den Reichslasten entrichtete. Nachdem sich Anna II. erfolgreich als 
Reichsstand behauptet hatte, trat ab den 1550er-Jahren ein neues Ziel 
in den Vordergrund. Es galt nun, die auf sie und ihr Stift entfallenden 
Reichssteuern zu drücken, die quasi „Zugangsgebühren zum Reich“ 
bildeten. Im Vergleich mit ihren Brüdern und vielen Bischöfen des 
Reiches ließ sich verdeutlichen, dass diese „Gebühren“ für die Wahr-
nehmung der Reichsstandschaft Annas II. unverhältnismäßig hoch 
waren und die ohnehin prekären Stiftsfinanzen ungemein belasteten. 

Beim Agieren Annas II. auf den Reichstagen wurde zunehmend 
ein reichsständisches Selbstbewusstsein der Äbtissin deutlich, das 
sich unter anderem im offensiven Vorgehen gegen ihren Schutzvogt 
äußerte und 1544 auf dem Reichstag zu Speyer zum Eklat führte, als 
sich der Gesandte der Äbtissin mit dem Gesandten der sächsischen 
„Landesbischöfe“ von Meißen und Merseburg verbündete und im 
Fürstenrat gegen Moritz Klage erhob. Noch ausgeprägter zeigte sich 
jenes reichsständische Selbstbewusstsein darin, dass Anna II. die Präe-
minenz, d. h. den Vorrang gegenüber allen anderen Fürstäbtissinnen 
des Reiches, beanspruchte. Dass sie als zunehmend offen auftretende 
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Protestantin diesen Vorrang auch durchsetzen und aufrechterhalten 
konnte, lässt sich an den Reichsabschieden ablesen, bei deren Unter-
zeichnung sie seit 1555 bis zum Ende ihres Abbatiats durchgehend 
als erste unter den Fürstäbtissinnen erscheint. Dieses Vorrecht büßten 
die Quedlinburger Äbtissinnen erst Mitte des 17. Jahrhunderts ein. 
Ob jener Vorrang auch bei der Abstimmungsreihenfolge im Reich-
sprälatenkollegium, später auf der rheinischen Prälatenbank, sowie 
bei anderen Verfahren auf den Reichstagen zum Tragen kam, muss 
Gegenstand künftiger übergreifender Forschungen bleiben. Darüber 
hinaus bildet ganz allgemein die Rolle der Reichsprälaten auf den 
Reichstagen bislang weitestgehend ein Desiderat der Forschung. 

Die Haltung Annas II. zu den Inhalten der Wittenberger Refor-
mation sowie allgemein zum Augsburger Bekenntnis wurde auf den 
Reichstagen auffällig wenig thematisiert. Kaum überraschend nutzte 
die Äbtissin die zeitgenössischen Möglichkeiten der Ambiguität und 
ließ sich 1545 gegenüber kaiserlichen Räten entschuldigen, als sie we-
gen ihrer Religion in Verruf geraten war, nachdem sie vier Jahre zuvor 
qua (ungedruckter) Kirchenordnung in ihrem Reichsstift die Refor-
mation eingeführt hatte. Dass auch die kaiserliche Seite keinen nen-
nenswerten Druck auf die Äbtissin in dieser Frage auszuüben schien, 
dürfte darauf hinweisen, dass besonders Karl V. nicht eben wählerisch 
war bei der Bündelung seiner Klientel gegen seine mächtigen Kon-
kurrenten im Reich. Zehn Jahre nachdem sich Anna II. 1545 wegen 
ihrer „Religion“ vor dem Kaiser noch hatte entschuldigen lassen, be-
vollmächtigte sie 1555 ihren Gesandten für den bedeutsamen Augs-
burger Reichstag, in Religionsangelegenheiten offen mit jenen Stän-
den zu stimmen, die zum Augsburger Bekenntnis standen. Daneben 
ließ sich Anna II. im bereits offen ausgebrochenen innerprotestan-
tischen Konflikt als Anhängerin Philipp Melanchthons ausmachen. 
Damit hatte die geistliche Reichsfürstin Anna II. jene ursprüngliche 
konfessionelle Bindung ihrer Herrschaft an den Heiligen Stuhl in 
Rom offensichtlich weitgehend abgestreift, die sie noch 1547 gegen-
über dem Kaiser betonte. Einen Ersatz dafür bildeten der Kaiser, das 
Reich und seine Institutionen. Die Kurie spielte im gesamten Unter-
suchungszeitraum ohnehin nur sehr selten eine Rolle und wurde je-
weils von den Regensteiner Grafen für ihre Interessen genutzt, etwa 
als 1566 die Wahl Elisabeths zur Koadjutorin rechtlich abzusichern 
war oder um den Übergang der Abtei des Michaelsteiner Klosters an 
die Regensteiner Grafen zu bestätigen.

Die partielle Interessenkongruenz zwischen Anna II. und Karl V. 
hinsichtlich der Wettiner ließ die konfessionelle Differenz zwischen 
beiden in den Hintergrund treten. Indem die Äbtissin seit 1529 ihre 
Abgaben an das Reich abführte, seit 1542 fast durchgehend auf den 
Reichstagen vertreten war, seit 1545 ihre enge kaiserliche Bindung in 



688 10. Resümee

ihrer Titulatur ebenso führte wie betonte und indem die ihr unter-
worfene Stadt Quedlinburg 1551 für die Vollstreckung der Reichsacht 
an Magdeburg enorme Schulden aufnahm, band sie sich in die tradi-
tionelle kaiserliche Klientel unter den Mindermächtigen des Reiches 
ein. Auf diesem Weg fand sie ausgerechnet beim dezidiert altgläubigen 
Kaiser und den Institutionen des Reiches jenen Rückhalt, den sie im 
existenziellen Konflikt mit ihrem ebenfalls protestantischen Schutz-
vogt dringend benötigte. Bemerkenswert ist die Beobachtung, dass 
das Geschlecht der Äbtissin bis 1574 ausschließlich durch die Äbtissin 
selbst und einzig gegenüber dem Kaiser thematisiert wurde. Anna II. 
nutzte ihre Selbstdarstellung als schwaches „weibesbilde“, um an die 
männliche Ehre des Kaisers zu appellieren und so seinen Schutz ein-
zufordern. Selbst während der härtesten Auseinandersetzungen in 
den 1540er-Jahren zwischen (Kur-)Fürst Moritz und Anna II. wurde 
das Geschlecht der Äbtissin (kur-)sächsischerseits kein einziges Mal 
zur Durchsetzung der schutzvogteilichen Ansprüche ins Feld geführt. 
Erst etwa drei Jahrzehnte später versuchten kursächsische Räte 1574 
der Äbtissin und den Prälatinnen ihr Recht zur Vergabe der Stiftsle-
hen mit dem Verweis auf ihr Geschlecht zu entziehen – waren dabei 
aber nur teilweise erfolgreich. Die Geschlechtszugehörigkeit der Äb-
tissin – so scheint es – spielte gegenüber ihrer (reichs-)gräflichen Ge-
burt und ihrem Stand als geistliche Reichsfürstin offenbar lange Zeit, 
wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle.10 Zu einem ähnli-
chen Ergebnis kommt Teresa Schröder-Stapper, die im Zeitraum zwi-
schen 1648 und 1802/3 auch diese Frage vergleichend in den Stiften 
Essen, Herford und Quedlinburg untersuchte.11

Verbunden mit dem qua Amt reichsfürstlichen Stand Annas II., der 
Erweiterung ihrer Titulatur sowie der Wahrnehmung und Verteidi-
gung ihrer Reichsstandschaft ließen sich auf der Grundlage neuent-
deckter Quellen und vergleichender Forschungen deutliche Hin-
weise auf einen umfangreichen repräsentativen Aufwand finden. Die 
Äbtissin trat gegenüber ihren Untertanen und auch nach außen als 
Reichsfürstin auf, sie verteidigte ihren fürstlichen Stand erfolgreich 
gegenüber ihrem Schutzvogt, der auf der reichsgräflichen Geburt 
Annas II. bestand und den reichsfürstlichen Anspruch der Äbtissin 
als „geistlich[e] hoffart“ brandmarkte.12 Vor allem aber erreichte sie 
ihre Anerkennung als Reichsfürstin durch den Kaiser und das Reichs-
kammergericht. Verbunden mit dem Stand einer geistlichen Reichs-
fürstin ergaben sich auf repräsentativer Ebene jedoch Anforderungen 
an eine fürstliche Hofhaltung, denen Anna II. im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten ihres Stiftes nachzukommen hatte. Bislang der 
10 Vgl. Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 405. 
11 Vgl. Schröder-Stapper, Fürstäbtissinnen, S. 505.
12 LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 521v (Ende 1547).
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Forschung fehlende Hinweise auf eine für fürstliche Höfe typische 
„aufwändigere höfische Lebensweise in Quedlinburg“13 konnten in 
der vorliegenden Untersuchung erbracht werden. Einerseits erwies 
sich die Zahl der Hofbediensteten Annas II. als groß, wenn man sie 
mit den Höfen anderer Fürstäbtissinnen und teils sogar Bischöfe ver-
gleicht. Ausschlaggebend für einen solchen eher dia- als synchron 
zu führenden Vergleich war vor allem die richtige Grundlage. Es ist 
unzulässig, Höfe geistlicher Fürsten und Fürstinnen mit denen welt-
licher Fürsten zu vergleichen, wie dies in der Forschung zum Qued-
linburger Hof bislang geschieht. Andererseits ließ sich über Einkäufe 
für den Hof der Äbtissin, die in den Registern der Propstei verzeich-
net wurden und deshalb nur einen Ausschnitt der anzunehmenden 
deutlich größeren Gesamtaufwendungen darstellen, ein demonstrati-
ver Konsum kostbarer Stoffe, Pelze und Lebensmittel ausmachen, die 
in ihrer Summe für einen fürstlichen Lebenswandel Annas II. stehen. 
Der Widerstand des Schutzvogts gegen den fürstlichen Anspruch der 
Äbtissin konnte bis zu der weit mehr als „nur“ symbolischen Ebene 
der fürstlichen Tafel und der darauf befindlichen Speisen nachver-
folgt werden. Der verglichen mit der Fürstäbtissin deutlich rangnie-
dere Stiftshauptmann, den der (kur-)sächsische Schutzvogt als seinen 
Amtmann ansah, speiste auf Drängen des Schutzvogts an der Tafel 
Annas II. oder musste später zumindest gleichwertig versorgt werden, 
was der nötigen Distinktion einer Reichsfürstin selbstredend enor-
men Abbruch tat. Nicht nur auf den Reichstagen und im Briefwech-
sel, sondern selbst im innersten Zirkel, dem Hof der Äbtissin, legten 
die Schutzvögte auf diese Weise mit den feinen Mitteln höfischer 
Verfahren ihren Widerspruch gegen den reichsfürstlichen Anspruch 
Annas II. ein.

Die überproportionale Beteiligung an den Reichslasten, die Erwei-
terung der Titulatur, die Wahrnehmung und Verteidigung der Reichs-
standschaft sowie der damit verbundene repräsentative Aufwand ei-
ner Reichsfürstin waren verschiedene Wege, die das gemeinsame Ziel 
hatten, das Stift aus seiner zunehmend wettinisch dominierten Regi-
on heraus- und dem Kaiser respektive dem Reich entgegenzuheben.

13 Höh, Der Hof, S. 178. 



690 10. Resümee

Abbildung 8: Schema zur Verdeutlichung der widerstreitenden Strategien von 
Anna II. und Kurfürst Moritz.14 

Der Erfolg der dahinterstehenden Absicht war jedoch angewiesen 
auf ein Interesse des Kaisers an seiner Klientel, das über Lippenbe-
kenntnisse hinausging und den Schutzvogt in die Schranken weisen 
konnte. Die mit den beschriebenen „Wegen ins Reich und zum Kai-
ser“ verbundenen finanziellen Belastungen spiegelten sich beim Tod 
Annas II. im Schuldenstand ihres Stiftes wider. 

Ihrer Nachfolgerin Äbtissin Elisabeth II. hinterließ Anna II. einen 
Schuldenberg von 15 000 Talern. Laut einer Schätzung aus der Kanz-
lei König Ferdinands verfügte Anna II. über jährliche Gesamtein-
nahmen in Höhe von nur etwa 4000 Talern, von denen für die bis 

14 Anna II. versuchte, auf den beschriebenen Wegen (Hofhaltung, Titulatur, Reichs-
lasten, Reichsstandschaft, Memoria) das Reichstift (mittlere Ebene) aus der wetti-
nisch dominierten Region (untere Eebene) herauszulösen und dem Kaiser/Reich 
(obere Ebene) entgegenzuheben. Moritz wollte dies verhindern und das Reichs-
stift in seinem Hegemonialbereich verankern.
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1574 aufgelaufenen Schulden den zeitüblichen Kreditzinsen entspre-
chend jährlich allein 900 Taler oder 18,75 Prozent der geschätzten 
Einnahmen für den Schuldendienst aufzuwenden waren. Positiv ge-
wendet können die bis 1574 aufgenommenen Kredite aber auch auf 
die unter der Regierung Annas II. erreichte Finanz- und Wirtschafts-
kraft des Stiftes verweisen, da sich nur unter dieser Annahme genü-
gend Gläubiger für die Äbtissin gefunden haben dürften. Einer Ver-
teidigungsschrift Annas II. gegenüber Karl V. aus dem Jahr 1551 ist 
zu entnehmen, dass sie bei ihrem Amtsantritt 1515 kaum brauchbare 
Haushaltsgegenstände im Stift vorfand und auch der Viehbestand 
sehr gering war. Ähnlich gering waren allerdings auch die Stiftsschul-
den im Jahr 1515, die sich nach Auskunft Annas II. auf 300 Taler belie-
fen. Bis 1551 habe sie neben dem Westflügel des Schlosses nicht nur 
sämtliche Gebäude der Vorwerke und Schäfereien neu errichten las-
sen, sondern auch die Größe der Schäfereien sowie ihrer Pferde- und 
Viehzucht im Vergleich zum Zustand von 1515 etwa verdreifachen 
können.15 Diese Verdreifachung entspricht ungefähr jenen Zugewin-
nen, die den abteilichen Gütern durch die Aufhebung und Eingliede-
rung des Wipertiklosters, des Marienklosters sowie des ehemals zum 
Michaelsteiner Kloster gehörenden Münchenhofes erwachsen wa-
ren.16 Will man den Angaben Annas II. Glauben schenken – der 1574 
im Vergleich zu 1515 um das 50-fache höhere Schuldenstand17 könn-

15 Vgl. LASA, A20, VI, Nr. 2, fol. 777r (Ende 1551).
16 Hermann Lorenz wertete eine 1764 erstellte Aufstellung des Ackerbesitzes aus 

und vermutet gut nachvollziehbar, dass „sich die Verhältnisse seit dem Ende des 
Mittelalters nur wenig geändert hatten“. Lorenz, Quedlinburgische Geschichte, 
S. 347. Für die Abtei ist in dieser Aufstellung ein Gesamtbesitz von 7188,5 Morgen 
verzeichnet, wovon sich 6138,5 Morgen in der Feldflur rund um Quedlinburg, 
der Rest im Streubesitz befanden. Von den 6138,5 Morgen waren 2094 Morgen 
an Quedlinburger Bürger verpachtet und 4044,5 Morgen wurden durch abtei-
liche Güter verwaltet. Das Vorburggut im Westendorf als eigentliches Abteigut 
bewirtschaftete 1260,5 Morgen und das Gut des ehemaligen Klosters St. Wiperti 
1554 Morgen. Vom Münzenberger Gut aus wurde 1764 der Ackerbesitz des ehe-
maligen Klosters ebenso wie das sogenannte Münchenfeld bewirtschaftet, das in 
den 1530er-Jahren vom Kloster Michaelstein zum Stift gekommen war. Insgesamt 
gehörten zum Münzenberger Gut 1230 Morgen. Von den 4044,5 Morgen, die ab-
teiliche Güter unter dem Pflug hatten oder dort Viehzucht betrieben, stammten 
somit 2784 Morgen oder 69 Prozent aus ehemaligem Klosterbesitz. Aufgrund des 
beträchtlichen zeitlichen Abstands zwischen der Auflösung der Klöster in der Mit-
te des 16. Jahrhunderts und der Anfertigung der erwähnten Aufstellung 1764 sind 
und bleiben dies zwar ungefähre Angaben. Dennoch lassen sich die Dimensionen 
erahnen, in denen Anna II. durch die Einziehung der Klöster den Ackerbesitz der 
Abtei hatte erweitern können. 

17 Auch wenn für einen derartigen Vergleich selbstverständlich die Geldentwertung 
im Verlauf des 16. Jahrhunderts zu berücksichtigen ist, verweist bereits die Dimen-
sion der Zunahme der Stiftsschulden auf den angenommenen Zusammenhang 
zwischen der Wirtschaftskraft des Stiftes und der Möglichkeit, Gläubiger für Kre-
dite in dieser Höhe zu finden.
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te zumindest als indirekter Beleg angesehen werden –, dann baute 
Anna II. die wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Herrschaft überhaupt 
erst in nennenswertem Ausmaß auf. Erst auf dieser Basis dürften die 
weit ausgreifenden und kostspieligen Ansprüche und Ambitionen 
Annas II. überhaupt finanzierbar gewesen sein – teils gedeckt durch 
die über längere Zeit wohl steigenden Einnahmen, mehr aber noch 
durch aufgenommene Kredite. 

Anna II. ließ sich jedoch nicht nur als Schuldnerin ausmachen, 
sondern auch als Gläubigerin, die – ebenso wie das Stiftskapitel – be-
sonders an ihre Brüder Kredite vergab, welche erst mit einem zeitli-
chen Verzug mehrerer Jahrzehnte und auch dann nur unvollständig 
beziehungsweise zum finanziellen Nachteil des Stiftes getilgt wurden. 
Die finanzielle Hilfe der verschuldeten Schwester für ihre wohl noch 
höher verschuldeten Brüder, die entweder selbst als politische Räte 
Annas II. agierten oder diese zumindest stellten, verweist ebenso auf 
die immense Bedeutung der familiären Unterstützung für die Regie-
rung Annas II. wie die keineswegs aussichtslosen Anwartschaften auf 
die wertvollsten Stiftslehen, die die Schwester 1566/68 ihren Brüdern 
und Neffen ausstellte. Die eher als zinslose Darlehen zu bezeichnen-
den „Kredite“ sind als Zeichen des Dankes für die beständige famili-
äre Unterstützung anzusehen; die Anwartschaften sind im Sinne von 
Ulrich Rousseaux18 erste Anzeichen einer Dynastisierung des Stiftes 
durch die Stolberger und müssen im Zusammenhang mit der Zusam-
mensetzung des Stiftskapitels gedeutet werden, das seit der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts fast ausschließlich mit Frauen besetzt war, 
bei denen enge verwandtschaftliche Beziehungen zu den Stolbergern 
bestanden. 

In den ständigen und teils gewaltsamen Auseinandersetzungen 
mit ihrem Schutzvogt hatte Anna II. einen geostrategischen Vorteil, 
der darin bestand, dass das Territorium ihres Stiftes keine gemeinsa-
me Grenze mit dem albertinischen Sachsen hatte. Die in den Jahren 
1543/45 geheim verhandelten und letztlich gescheiterten albertini-
schen Versuche, die Regierung im Erzstift Magdeburg und im Hoch-
stift Halberstadt zu übernehmen, stellten für den erwähnten Vorteil 
Annas II. eine große Gefahr dar. Abgesehen von den weitreichenden 
Folgen, die der gesamten mitteldeutschen Region aus einer alberti-
nischen Übernahme der (Erz-)Stifte hätten erwachsen können, wäre 
es einem dann in Halberstadt regierenden Angehörigen der Alber-
tiner im Auftrag des Schutzvogts möglich geworden, vom Halber-
städter Hochstift aus direkt im südlich benachbarten Quedlinburger 
Reichsstift zu intervenieren. Im zeitgenössischen Fall des Gandershei-
mer Reichsstiftes konnte der (altgläubige) Schutzvogt Herzog Hein-

18 Vgl. Rousseaux, Administration.
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rich d. J., ohne über fremdes Territorium ziehen zu müssen, direkt 
eingreifen und das Stift schließlich seinem landesherrlichen Kirchen-
regiment unterwerfen.19 Diachron wurden die mit dem Verlust des 
geostrategischen Vorteils der Quedlinburger Äbtissin verbundenen 
Konsequenzen nach dem Verkauf der Schutzvogtei von Kursachsen 
an Kurbrandenburg (1698) am Beginn des 18. Jahrhunderts deut-
lich. Aus dem Quedlinburg benachbarten, 1648 säkularisierten und 
Kurbrandenburg zugeschlagenen ehemaligen Hochstift Halberstadt 
entsandte der Schutzvogt wiederholt Truppen zur Besetzung der 
Stadt und sogar des Stiftsbergs, um Äbtissin Marie Elisabeth von Hol-
stein-Gottorf gegenüber seinen Forderungen gefügig zu machen. In 
der Mitte der 1540er-Jahre dürften der von Anna II. verfolgte Ausbau 
ihrer Landesherrschaft, die Abwehr der schutzvogteilichen Ambitio-
nen im Stift und die Annäherung des Stiftes an das Reich und den 
Kaiser letztlich durch das Glück ermöglicht worden sein, dass die Al-
bertiner bei ihren Bemühungen um die (Erz-)Stifte Halberstadt und 
Magdeburg scheiterten. 

Während des Schmalkaldischen Krieges 1546/47 wurde die Ein-
nahme Quedlinburgs durch kursächsische Truppen für Anna II. 
durch die abverlangten Kornlieferungen vorrangig zur wirtschaft-
lichen Bedrohung. Doch konnte sie diese durch eine erfolgreiche 
Hinhaltetaktik weitgehend abwenden. Für die weitere Verfassungsge-
schichte des Stiftes war bedeutsamer, dass es Moritz nach dem Ende 
des Krieges gelang, sich von den Stiftsuntertanen nicht nur als Schutz-
vogt, sondern zusätzlich als Landesfürst huldigen zu lassen. Dies wur-
de zur Hypothek für das künftige Verhältnis der Äbtissin zu ihrem 
Schutzvogt und markierte den langfristigen Anspruch der Albertiner 
im Reichsstift. 

Mit dem Regierungsantritt von Kurfürst August zeigte sich, wie stark 
der Spielraum Annas II. von den persönlichen Zielen des Schutzvogts 
abhing. August gab zur Sicherung des Kurfürstentums die ausgreifen-
den „mitteldeutsche[n] Elbstaatspläne“ seines Bruders auf, ordnete 
die Außen- der Innenpolitik weitgehend unter und verfolgte eine vor-
sichtige Abrundungspolitik.20 Davon profitierte Anna II. mittelfristig, 
wenngleich August grundsätzlich die albertinischen Ansprüche im 
Reichsstift wahrte. Diese Konstellation äußerte sich in einer vorüber-
gehenden und am Ende trügerischen Ruhe im Verhältnis zwischen 
der Äbtissin und ihrem Schutzvogt. Die inzwischen im 49. Lebensjahr 
stehende Anna II. nutzte diese Phase zum Ausbau und zur Festigung 
ihrer landesherrlichen Position. Ihren architektonisch-repräsentati-
ven Niederschlag fand dies im Nordtrakt des Stiftsschlosses, dessen 

19 Vgl. Scholz, „… und maket das keyserfreie stifft unfrei“. 
20 Rössler, August, Kurfürst von Sachsen, S. 448.
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romanischen Vorgängerbau die Äbtissin 1557/59 im Stil der Renais-
sance zu einer noch heute den Blick von der Stadt auf den Stiftsberg 
lenkenden und ihn prägenden Residenz umbauen ließ. Dazu passt, 
dass auch der Hof der Äbtissin in dieser Zeit Ausmaße annahm, die 
auch im Vergleich mit den Höfen anderer geistlicher Fürsten be-
trächtlich waren. Nach den Konflikten um die obrigkeitliche Einfüh-
rung der Reformation sowie um die Behauptung und den Ausbau 
der weltlichen wie geistlichen Landesherrschaft der Äbtissin, die vom 
Schutzvogt weitgehend unabhängig war, erschien der Fortbestand des 
Reichsstiftes als geistliche Einrichtung unter protestantischen Vorzei-
chen in seiner Gänze gesichert. Doch dieser Eindruck trügt zumin-
dest teilweise. August dürfte den Tod der 22 Jahre älteren Äbtissin 
nur abgewartet haben, um dann in den für das Stift stets gefährlichen 
Übergang der Herrschaft auf die neue Äbtissin einzugreifen. Anna II. 
arbeitete bis zu ihrem Tod 1574 zunehmend mit August zusammen 
und nutzte dessen Hilfe selbst gegen ihre eigene Nichte Elisabeth. 
Diese war 1566 durch einen Interessensausgleich zwischen Anna II. 
und den Regensteiner Grafen hinsichtlich des Klosters Michaelstein 
zur Koadjutorin und Nachfolgerin Annas II. gewählt worden. Zwei 
Jahre später (1568) betrieben die Regensteiner hinter dem Rücken 
Annas II. die Einführung Elisabeths in ihr Amt, was Anna II. wohl 
als Putsch gegen sie (miss-)deutete. Die Wahl Elisabeths zur Koadju-
torin dürfte in Dresden überhaupt erst bekannt geworden sein, weil 
Anna II. bei Kurfürst August um Unterstützung gegen die Regenstei-
ner Grafen ansuchte. Mit diesem Wissen konnten die kursächsischen 
Vorbereitungen auf den Tod Annas II. entsprechend anpasst werden.

Vier Jahre vor ihrem Tod 1574 hatte sich die zum Teil noch im Kloster 
aufgewachsene und mittlerweile bereits im 71. Lebensjahr stehende 
Anna II. mit innerprotestantischen Auseinandersetzungen zwischen 
Philippisten und Gnesiolutheranern zu befassen. Gefährlich wurde 
ihr dieser Konflikt, weil gnesiolutherische Geistliche an St. Benedikti 
nicht nur die übrigen Pfarrer verunglimpften, dabei Zulauf auch aus 
anderen Kirchgemeinden erhielten und Unfrieden unter den Un-
tertanen stifteten. Darüber hinaus gerieten jene an Matthias Flacius 
ausgerichteten Gnesiolutheraner mit dem Hofprediger Annas II. in 
Streit, bezichtigten die Äbtissin, einer falschen Lehre anzuhängen, 
und lehnten ihr Kirchenregiment generell ab. Dadurch bedrohte die-
ser Konflikt drei Jahrzehnte nach der obrigkeitlichen Einführung der 
Reformation durch Anna II. zum ersten Mal die Herrschaft der geistli-
chen Fürstin. Unterstützung erhielt die Äbtissin von Kurfürst August, 
an dessen Wittenberger Universität zu dieser Zeit die prominentesten 
Philippisten als Gegenspieler der Gnesiolutheraner wirkten. Bei den 
Pfarrern, Predigern und Diakonen an den drei übrigen Stadtkirchen 
wie auch an der Stiftskirche trafen die beiden Gnesiolutheraner be-
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ziehungsweise Anhänger der lutherischen Orthodoxie auf starken 
Widerstand. Rückhalt fanden sie bei der Mehrheit der Ratsherren, 
durch die die beiden Gnesiolutheraner unter Missachtung des Kir-
chenpatronats der Äbtissin nach Quedlinburg berufen worden waren. 
Wie sich zeigte, gelang es den beiden Gnesiolutheranern besonders 
in der Gemeinde von St. Benedikti nachhaltig, ihre sich streng an 
Luther ausgerichteten theologischen Überzeugungen unter den ein-
fachen Gemeindemitgliedern zu verbreiten und so zu popularisieren. 
Die übrigen Geistlichen, die in der deutlichen Mehrheit den theo-
logischen Überzeugungen Melanchthons und seiner Schüler zuneig-
ten, konnten ihren „Sieg“ über die Gnesiolutheraner vorrangig auf 
der Ebene der Kirchen- und Schulleitung verbuchen, wo im Zusam-
menwirken mit der Äbtissin und kursächsischen Räten in den Jahren 
1570, 1574 und 1578 entweder gnesiolutherische Geistliche abgesetzt 
wurden oder Rückberufungen verhindert werden konnten. 

Mit der maßgeblich von August beförderten Konkordienformel 
(1577), die auf ein strengeres Luthertum verpflichtete, aber gleich-
zeitig die extremen Positionen der Gnesiolutheraner zurückwies, ver-
suchte der sächsische Kurfürst unter Ausschluss der Calvinisten eine 
Einheit unter den Protestanten herzustellen. Dieses Einheitswerk un-
terschrieben im Quedlinburger Reichsstift die Schulbediensteten und 
die Geistlichen – in der Stadt wie auch auf dem Stiftsberg – offenbar 
ohne Widerstand, obwohl zumindest die Pfarrer zu den Anhängern 
des Philippismus zu zählen sein dürften. Möglicherweise hatten die 
Subskribenten dabei die Hoffnung, sich durch ihre Unterzeichnung 
von dem mit dem Philippismus verbundenen Verdacht des Calvinis-
mus befreien und dennoch an der vermittelnden Theologie des Phi-
lippismus festhalten zu können. Die kurz- und mittelfristige Wirkung 
des Konkordienbuches, das 1580 auf der Grundlage und in weitest-
gehender inhaltlicher Übereinstimmung mit der Konkordienformel 
gedruckt wurde, dürfte für die alltägliche Arbeit der Quedlinburger 
Geistlichkeit gering gewesen sein. Erstens boten die Bestimmungen 
des Konkordienbuchs große Freiräume, die die Quedlinburger Phil-
ippisten in ihrer täglichen Arbeit ausgenutzt haben dürften. Zweitens 
blieben die philippistischen Unterzeichner der Konkordienformel 
bis in die 1590er-Jahre unter sich und hatten in Superintendent Mat-
thäus Absdorf einen entschiedenen Philippisten an ihrer Spitze. Drit-
tens ließ sich zeigen, dass das Konkordienbuch noch bis ins zweite 
Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts hinein überwiegend in den Händen 
jener Geistlichen lag, die noch bei philippistischen Professoren in 
Wittenberg studiert hatten. Deshalb ist davon auszugehen, dass das 
Konkordienbuch auch im Quedlinburger Reichsstift eher ein „Iden-
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titätssymbol“21 war und die buchstabengetreue Durchsetzung gemä-
ßigter lutherischer Orthodoxie demgegenüber in den Hintergrund 
geriet. Weil die stiftische Kirchenordnung von 1540/41 bis 1907 nie 
gedruckt wurde, wodurch die Einführung der Reformation durch 
Anna II. hätte öffentlich werden können, bildeten erst die Unter-
schriften der Quedlinburger Geistlichkeit und der Schulbedienste-
ten unter die Konkordienformel 1577 sowie der Druck des Konkordi-
enbuches 1580 den öffentlichen Beleg dafür, dass das Quedlinburger 
Reichsstift ein evangelisches Territorium geworden war.

Wie die meisten evangelischen Administratoren geistlicher Terri-
torien unterzeichnete Äbtissin Elisabeth II. die Konkordienformel 
selbst nicht. Allerdings war bereits in dem 1574 geschlossenen und 
vom Kaiser konsentierten Vertrag zwischen ihr und dem Schutzvogt 
festgelegt, dass jede künftige Äbtissin zum Augsburgischen Bekennt-
nis stehen müsse. Dieser Vertrag, der eher als kursächsisches Diktat 
gegenüber der gewählten Äbtissin und dem Stiftskapitel zu verstehen 
ist, stand am Anfang des Abbatiats von Äbtissin Elisabeth II. Er griff 
nach dem ‚Herzen‘ des Stiftes, was bereits zeitgenössisch so formu-
liert wurde, denn die grundlegenden Rechte der Äbtissin und des 
Stiftskapitels, wie die Wahl einer neuen Äbtissin, die Aufnahme neu-
er Stiftsdamen oder die Neuvergabe der bedeutendsten Stiftslehen, 
waren künftig von der Zustimmung des Schutzvogts abhängig. Durch 
die Vereinbarungen zur Aufteilung der Steuern (zwei Drittel für den 
Schutzvogt, ein Drittel für die Äbtissin) wurden die landesherrlichen 
Möglichkeiten Elisabeths und ihrer Nachfolgerinnen derart ausge-
höhlt, dass die am Ende verteidigte Landesherrschaft wie auch die 
Reichsstandschaft der Äbtissin einen Großteil ihres früheren Wertes 
einbüßten. Die einzelnen Bestimmungen des Vertrages erwecken den 
Eindruck, dass Kurfürst August seine Rolle gegenüber Äbtissin Elisa-
beth II. und dem Stiftskapitel derart interpretierte, dass er die Institu-
tion des Stiftes vor dessen Trägerinnen zu schützen hatte. 

Die (obrigkeitliche) Einführung der Reformation hatte daran, 
dass es so weit kam, nur einen geringen Anteil. Der an den Vertrags-
verhandlungen 1574 für die stiftische Seite beteiligte und gut infor-
mierte Halberstädter Kanzler Petrus Böttcher benannte klar die alles 
überwiegenden Probleme Elisabeths, auch wenn seine rechtliche Ein-
schätzung eindeutig für die Äbtissin sprach. Wegen ihres Bekennt-
nisses zur Augsburgischen Konfession konnte Elisabeth II. nicht auf 
den Papst zählen. Und der wahrscheinlich schon kranke Kaiser Ma-
ximilian II. besaß weder die Kraft noch den Mut zum Eingreifen; zu-
gleich verband ihn mit August seit den gemeinsamen Jugendtagen 
am kaiserlichen Hof in Innsbruck eine lange Freundschaft. Für den 

21 Koch, Konkordienbuch, S. 474.
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hypothetischen Fall, Elisabeth II. wäre persönlich zum alten Glauben 
konvertiert, hätte die Kurie im fernen Rom wohl kaum etwas gegen 
Kurfürst August unternehmen können, der zu den führenden pro-
testantischen Reichsfürsten seiner Zeit zählte. Ausschlaggebend war 
allem voran der Ausfall des Kaisers als Stütze der Äbtissin und des Stif-
tes beziehungsweise sein Desinteresse an seiner Klientel. Konnte sich 
Anna II. vor allem gegenüber Karl V. noch als Verwalterin kaiserlichen 
Besitzes darstellen, wurde ihre Nachfolgerin durch das Ausbleiben 
kaiserlicher Unterstützung in den Vertragsbestimmungen von 1574 
zur Verwalterin der Interessen des Schutzvogts degradiert. Auch wenn 
die Gültigkeit des Vertrages seitens der Äbtissinnen und des Kapitels 
noch im ausgehenden 16., aber auch im 17. und 18. Jahrhundert 
aufgrund der dadurch beschnittenen Stiftsrechte vielfach bestritten 
wurde und bereits Anna III. wieder versuchte, eine Koadjutorin ohne 
die Zustimmung des Schutzvogts wählen zu lassen, konnten sich die 
Wettiner und seit 1698 die Hohenzollern stets auf die ihnen darin zu-
gesicherten Rechte stützen. 

Auch wenn aufgrund des geistlichen Standes der Fürstäbtissin prima 
vista anderes zu erwarten gewesen wäre, war es nicht der offen protes-
tantische Schutzvogt, sondern Anna II., die sich sowohl bei der ob-
rigkeitlichen Einführung der Reformation durchsetzen als auch auf 
dieser Grundlage im machtungleichen Zusammenspiel der maßgebli-
chen Akteure (Äbtissin, Schutzvogt, Rat) eine beträchtliche Machtver-
schiebung zu ihren Gunsten erreichen konnte. Als Faktoren für die-
sen Erfolg sind die ausgeprägte familiäre Unterstützung für Anna II., 
ihre ausgesprochen geschickt auf die reformatorische Bewegung ih-
rer Untertanen reagierende Kirchenordnung, die Erweiterung der 
abteilichen Einnahmen (Einziehung zweier Klöster, Intensivierung 
der Landwirtschaft, Kredite), ein loyales Stiftskapitel sowie die von 
Anna II. gesuchte Nähe zum Reich und zum Kaiser auszumachen. Für 
den Erfolg musste der mit jenen Faktoren verbundene und angesichts 
der Leistungsfähigkeit des Reichsstiftes enorme personelle wie finan-
zielle Aufwand jedoch auf kontingenten Grundlagen quasi aufsatteln. 
Diese Grundlagen sind im kaiserlichen Interesse an seiner Klientel 
und im geostrategischen Vorteil des Reichsstiftes gegenüber seinem 
Schutzvogt ebenso zu sehen wie in der außerordentlich langen Amts-
zeit Annas II., die die schwersten Krisenzeiten ihrer Amtszeit während 
der 1540er-Jahre überdauerte. Die vorreformatorisch übermächtige 
Position des Schutzvogts gegenüber der Quedlinburger Äbtissin ge-
riet durch die Einbindung Herzog Georgs in den Kampf gegen die 
Reformation im eigenen Land, durch den problematischen Über-
gang der Herrschaft innerhalb der Linie der Albertiner nach Georgs 
Tod, durch die innerwettinischen Auseinandersetzungen im Zusam-
menhang mit dem Schmalkaldischen Krieg und die Bewältigung 
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der Folgen des Übergangs der Kurwürde von den Ernestinern an die 
Albertiner für dreieinhalb Jahrzehnte ins Wanken. Das sich dadurch 
bietende geringe Machtvakuum konnte Anna II. nutzen, um durch 
die frühzeitige und verdeckte Unterstützung der reformatorischen 
Bewegung ihrer Untertanen als lutherische Landesherrin aufzutreten 
und gestärkt durch die Interessenkongruenz mit Karl V. sowie durch 
die Institutionen des Reiches gegen die alten schutzvogteilichen Am-
bitionen stiftische Rechte in einem Ausmaß zu aktivieren, wie dies 
wohl nie zuvor und auch nie danach in der Stiftgeschichte gelungen 
war. Auch wenn durch das beschriebene spätere kaiserliche Desinte-
resse an seiner Klientel Teile dieser Erfolge nach dem Tod Annas II. 
zugunsten des Schutzvogts zurückverschoben wurden, war es ihr am 
Ende ihres Lebens gelungen, die Grundlage zu legen, auf der das Stift 
bis zum Ende des Alten Reiches fortbestehen konnte. 



11. Anhang

11.1 SIGLENVERZEICHNIS 

ABKG Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs 
von Sachsen, 4 Bde., Leipzig/Köln/Weimar/Wien 
1905–2012

ADB Allgemeine Deutsche Biographie, 56 Bde., München/ 
Leipzig 1875–1910

ARG Archiv für Reformationsgeschichte. Internationale Zeit 
schrift zur Erforschung der Reformation und ihrer 
Weltwirkungen

BBKL Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, 42 Bde., 
Herzberg/Nordhausen 1975–2021

CDQ Erath, Anton Ulrich (Hg.): Codex diplomaticus Qued- 
linburgensis, Frankfurt am Main 1764

DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
DBE Deutsche Biographische Enzyklopädie, 13 Bde., Mün- 

chen/New Providence/London/Paris 1995–2003
DRTA Deutsche Reichstagsakten
DRTA JR Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe, 21 Bde., Go-

tha/München/Stuttgart/Göttingen/Berlin/Boston 
1893–2015

DRTA MR Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe, 11 Bde., 
Göttingen/München/Berlin/Boston 1979–2017

EDG Enzyklopädie Deutscher Geschichte
EdN Enzyklopädie der Neuzeit, 15 Bde. und Register, Stutt-

gart/Weimar 2005–2012
EKO Evangelische Kirchenordnungen des XVI. Jahhun- 

derts, begründet von Emil Sehling, fortgeführt vom In-
 stitut für evangelisches Kirchenrecht der Evangelischen 
 Kirche in Deutschland zu Göttingen und von der Hei- 

delberger Akademie der Wissenschaften, 23 Bde., Leip-
zig/Tübingen 1902–2017.

EStt, N.F. Europäische Stammtafeln. Neue Folge, 35 Teilbde.,  
Marburg/Frankfurt/M. 1953–2013

FMSt Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für 
Frühmittelalterforschung der Universität Münster

fol. folio



700 11. Anhang

GStA PK Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
GWU Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Zeitschrift 

des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands
HAB Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
HASTA DD Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden
HB Am Heimatborn, Beilage zum Quedlinburger Kreis-

blatt (1921–1936)
HEG Handbuch der europäischen Geschichte, 8 Bde., Stutt-

gart 1976–1979
HRG Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 

5 Bde., Berlin 1971–1998
HRG2 Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 2. 

Auflage, 3 Bde. sowie Lfg. 25–28, Berlin 2008–2020
HZ Historische Zeitschrift
LA BW Landesarchiv Baden-Württemberg
LASA Landesarchiv Sachsen-Anhalt
LMA Lexikon des Mittelalters, 8 Bde. und Register, Mün-

chen/Stuttgart/Weimar 1980–1999
LThK3 Lexikon für Theologie und Kirche, 3 Aufl., 11 Bde., 

Freiburg/Basel/Rom/Wien 1993–2001
NASG Neues Archiv für sächsische Geschichte
ND Nachdruck
NDB Neue Deutsche Biographie, 27. Bde., Berlin 1953–2020
Nr. Nummer
PKMS Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten 

Moritz von Sachsen, 6 Bde., Leipzig/Berlin 1900–2006
QA Quedlinburger Annalen. Heimatkundliches Jahrbuch 

für Stadt und Region Quedlinburg
r recto
RGG4 Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. völlig neu 

bearbeitete Auflage, 8 Bde. und Register, Tübingen 
1998–2007

StA QLB Stadtarchiv Quedlinburg
StAL Staatsarchiv Ludwigsburg
SuA Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Historischen Kom-

mission für Sachsen-Anhalt
ThürHStA Thüringisches Hauptstaatsarchiv
TRE Theologische Realenzyklopädie, 36 Bde. und Register, 

Berlin 1977–2007
UB QLB, I Janicke, Karl (Hg.): Urkundenbuch der Stadt Qued-

linburg, Bd. 1, Halle/S. 1873 (Geschichtsquellen der 
Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete 2)



70111.2 Abbildungsverzeichnis

UB QLB, II Janicke, Karl (Hg.): Urkundenbuch der Stadt Qued-
linburg, Bd. 2, Halle/S. 1882 (Geschichtsquellen der 
Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete 2)

v verso
WA D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe. 

Sonderedition der Ausgabe Weimar (Weimarer Ausgabe), 
80 Bde., Weimar 1883–2009

WA, BR D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe. 
Sonderedition der Ausgabe Weimar (Weimarer Ausgabe). 
Briefwechsel, 18 Bde., Weimar 1930–2002

WA, DB D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe. 
Sonderedition der Ausgabe Weimar (Weimarer Ausgabe). 
Die Deutsche Bibel, 12 Bde., Weimar 1906–1972

ZfG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
ZHF Zeitschrift für Historische Forschung. Vierteljahres-

schrift zur Erforschung des Spätmittelalters und der 
frühen Neuzeit

ZHV Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Alter-
tumskunde (1868–1949)

11.2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1:  Porträt Äbtissin Anna II. von Stolberg, Öl auf Holz, Inv. 
Nr. V/97/K1, © Städtische Museen der Welterbestadt 
Quedlinburg, Foto: Wolfgang Fischer. Das Gemälde ist 
wohl einem Halberstädter Maler zuzuschreiben, der es 
nach dem Tod von Anna II. bis Anfang 1575 schuf.

Abb. 2: Titelkupfer aus Wilhelm Reindell: Doktor Wenzeslaus 
Linck aus Colditz 1483–1547, Marburg 1892.

Abb. 3:  Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, 
12884, Karten, Risse, Bilder, Schr. 001, F 001, Nr. 025.

Abb. 4: Sächsisches Staatsarchiv, 10024, Geheimer Rat, Nr. 
8964/11, fol. 2r.

Abb. 5: Genealogische Tafel der Angehörigen des Quedlinbur-
ger Stiftes in Bezug auf die Familie der Grafen zu Stol-
berg-Wernigerode (Entwurf: Erik Richter, Ausführung: 
Thomas Wozniak).

Abb. 6: Herzog Moritz von Sachsen; Gemälde von Lucas 
Cranach d. J., Malerei auf Leinwand auf Holz, datiert 
1578–1580 (CDA ID: AT_KHM_GG4811), Kunsthisto-
risches Museum Wien © KHM-Museumsverband.



702 11. Anhang

Abb. 7: Porträt Äbtissin Elisabeth II. Gräfin zu Reinstein, Tem-
pera und Öl auf Holz, datiert 1581, Inv. Nr. V/98/K1 
© Städtische Museen der Welterbestadt Quedlinburg, 
Foto: Wolfgang Fischer. Das Gemälde wird bislang 
falsch Melchior Lorck/Lorch (1527–1594) zugeschrie-
ben und ist auf das Jahr 1581 datiert.

Abb. 8:  Schema zur Verdeutlichung der widerstreitenden Stra-
tegien von Anna II. und Kurfürst Moritz (Entwurf: Erik 
Richter, Umsetzung: Gabriele Bäse).
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